
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=xYQzAQAAMAAJ&hl=de




K30 E32x

18172

SCIENTIAARTE
S

VERITAS

RARY OFTHE

VERSITY OFMICHIGAN
חחח

SITLULILUSUTURT

тCEBOR

MASIVU

SI
QUÆRIS -PENINSULAM

-AMENAM

CIRCUMSPICE

S.O.G.

LAW

SCHOOL

Printed in Germany



FLZ

Z486

D22

stor

a3872



|



Beitſchrift

für das

Geſamte Handelsrecht

begründet von L. Goldſchmidt

herausgegeben

von

Dr. S. Steykuert, und Dr. K. Lehmann,

Geh . Juftige und Aammergerichtsrat a . D. in Berlin, ord. Profeſſor der Rechte in Moſtod .

Siebenundfünfzigſter Band.

Neue Folge. Zweiundvierzigſter Band.

LEIC

Stuttgart.

Verlag von Ferdinand Enke.

1906 .



Drud der Union Deutſche Verlagsgeſel in Stuttgart



Inhaltsüberſicht.

Seite

1

49.

139

146.

156

161
.

I. Abhandlungen .

1. Die Geſchäftsanteile der Geſellſchaft mit beſchränkter Haf

tung. Von Herrn Dr. Neutamp , Oberlandesgericht& rat

in Köln

II . Die materiellen Vorausſegungen und die Form des Schede.

Von Herrn Dr. Walter Conrad , Kaiſerl. Bankaffiftenten

zu Flensburg

III. Zur Auslegung des § 67 der Seemannsordnung vom

2. Juni 1902. Von Herrn Dr. M. Wittich, Landrichter

in Samburg

IV. Die Indoſſabilität der Lagerſcheine. Von Herrn Dr.

Weißbart in Berlin

V. Zur gerichtlichen Beweisaufnahme im Falle des § 388

Ab. 1 des bandelsgefeßbuche. Von Herrn W. Ch. Frande,

Oberlandesgerichtsrat a . D. in Hannover .

VI. Zur Auslegung des § 526 Abſ. 2 des bandelégefeßbuchs.

Von Herrn Dr. M. Wittich, Sandrichter in Hamburg

VII. Hugo Reyßner. Ein Nachruf von Dr. Martin Wolff,

außerordentl. Profeſſor in Berlin

VIII. Die Stellung des Kapitäns im deutſchen Seebandelsrecht.

Von Herrn Gerichtsafſefſor Dr. Seopold Perels , Private

bozenten in Heidelberg

IX . Die Geſchäftsanteile der Geſellſchaft mit beſchränkter Haf

tung. Von Herrn Dr. Neukamp , Oberlandesgerichtsrat

in Köln . (Schluß )

X. Der revidierte öſterreichiſche Schedgefeßentwurf. Von Herrn

Dr. Anton Pavliček , Advokat in Prag

IL Rechtsquellen.

I. Ausländiſche Recht & quellen betreffend die Aktiengefelichaften .

Mitgeteilt von Herrn Gerichtsafſefſor 2. Keyßner in

Berlin :

A. Internationale Verträge betreffend die gegenſeitige

Anerkennung von Aktien- und fonftigen Bandelsgeſells

chaften

319

336.

479

573

165.

125CCO



IV Inhaltsüberfidht.

Seite

165

166

.

167

168

172

178

181

183

191

1. Niederlande und Griechenland

2. Großbritannien und Rußland

B. Belgien . Gefeß betreffend die Beſteuerung der

Aktien- und Kommanditgeſellſchaften

II . Übereinkünfte, betreffend den Schuß des Eigentums an

Werken der Wiſſenſchaft, Literatur und Kunſt. Mitgeteilt

von Herrn Gerichtsafſefſor 2. Keyßner in Berlin :

1. Zwiſchen Spanien und Merito. Vom 26. März

1903

2. Zwiſchen Spanien und Ecuador. Vom 30. Juni 1900

III . Die Schweizeriſche Sandel@gefeßgebung des Bundes und der

Kantone im Jahre 1904. Von Herrn Rechtsanwalt Dr.

G. Bachmann in Zürich :

A. Internationale Verträge und Vereinbarungen

B. Bundesgeſeße und Konkordate .

C. Rantonale Geſeke .

IV, Überficht über das heutige däniſche Handelsrecht auf Grund

lage einer kurzen Darſtellung des Vermögensrechts. Von

Herrn Dr. Egmont Anderſen in Kopenhagen .

V. Gefeße 2c . des Deutſchen Reichs :

1. Gefeß , betreffend Änderung des § 113 des Gerichts :

verfaffungsgeſekes. Vom 20. März 1905 .

2. Gefeß, betreffend Anderungen der Zivilprozeßordnung .

Vom 5. Juni 1905 . .

3. Gefeß, betreffend die Wetten bei öffentlich veranſtal:

teten Pferderennen . Vom 4. Juli 1905

4. Bekanntmachung, betreffend die Unterſuchung von

Schifféleuten auf Tauglichkeit zum Schiffsbienſte.

Vom 1. Juli 1905 .

5. Bekanntmachung, betreffend die Logis-, Waſch- und

Baderäume ſowie die Aborte für die Schiffsmann

ſchaft auf Rauffahrteiſchiffent. Vom 2. Juli 1905 .

6. Befanntmachung , betreffend Krankenfürſorge auf

Hauffahrteiſchiffen. Vom 3. Juli 1905

VI. Das ſchweizeriſche Bundesgeſe , betreffend den Poſticheck

und Giroverkehr. Von Herrn Profeſſor Dr. Georg Gohn

in Zürich

1. Bundesgeſeß , betreffend den Poſticheck: und Giro:

verkehr. Vom 16. Juni 1905

II. Verordnung zum Bundesgeſeß vom 16. Juni 1905,

betreffend den Pofticheck- und Giroderkehr

III . Inſtruktion über den Poſticheck: und Girodienſt bei

den Poſtfchedbureaus. Vom 8. November 1905

421

422.

426

428.

430

436

602

609

610.

619



Inhalteüberfidht. V

Seite

III. Rechtſprüdye.

Vacat,

211.

214

IV. Literatur.

I. Anton Ritter von Randa. Das öſterreich is

che Handelsrecht mit Einfluß des e

noiienfchaftsrecht . Deutſche Ausgabe bearbeitet

unter Beihilfe des t. t. Bandgerichtsrates Dr. Berth.

Joh. Wolf. Erfter Band. Beſprochen von Herrn

Dr. Behrend , Reichsgerichtsrat a . D. in Berlin .

II. 1. Jofeph Gupta. Die Vollmacht. Eine zivi:.

liftiſche Abhandlung mit beſonderer Berücfichtigung

des deutſchen Bürgerlichen Geſebuchs .

2. Jofeph @upka. Die Haftung des Vers

treters ohne Vertretungsmacht.

3. Stanislaus Dnieſtrzanski. Die Auf

träge zu Gunſten Dritter. Eine ziviliſtiſche

Unterſuchung mit beſonderer Berücfichtigung des

öſterreichiſchen und deutſchen Bürgerlichen Gefeßbuchs.

Erſter Band : Grundlegung.

Beſprochen von Herrn Profeſſor Th. Kipp in Berlin

III . Otto Müller , Sekretär im Schiedsgerichte der Börſe

für landwirtſchaftliche Produkte in Wien. Die Kom

penſation im Verfahren vor den Börſen

ichiedsgerichten. Beſprochen von Serrn Hof- und

Gerichtsadvokat Dr. Bruno Mayer in Wien

IV. Emil Vercamer , Conseiller à la cour mixte

d'Alexandrie. Étude historique et critique

sur les jeux de bourse et marchés à

terme. Beſprochen von Demſelben ...

V. Georg Doft, Doktor der Staatswiſſenſchaften.Obſt

Notenbantwefen in den Bereinigten Staa:

ten von Amerita. Beſprochen von Herrn Adolf

Weber in Bonn

VI . Hans Beijing in München . Die Drganiſation

der Bant von Frankreich. Beſprochen von Herrn

Dr. Edgar Jaffé in Heidelberg .

VII. Syndikus Dr. G. Schwalenberg. Die Bank von

Frankreich und die Deutiche Reich & bank.

Ein Vergleich. Beſprochen von Demſelben

VIII. Erich Ebert. Die Nebenleiſtungs -Aktiens

gejellfdaft . Beſprochen von Herrn Juſtizrat Dr.

Eugen Wolff in Berlin .

228.

231

235.

237.

238. .

.

239



VI Inhaltsüberſicht

Seite

242
2

245

246

249

.

IX . Auguſt Egger , Privatdozent an der Univerſität

Berlin . Bermögenshaftung und øypothet

nach fråntiſchem Recht. Beſprochen von Herrn

Profeſſor Binder in Erlangen .

X. A. Bajonski. Kritit der Reformen der deut

fchen Staatslotterien als Finanzregalient.

Beſprochen von Herrn Amtsgerichtsrat Ririch , M.

d. R., in Düſſeldorf

XI. Binder , Profeſſor in Roſtock Die Rechtsftels

lung des Erben nach dem deutſchen Bürgers

lichen Geſetzbuch. Dritter Teil. Beſprochen von

Herrn Dr. Ebbede , kammergerichtsrat in Berlin .

XII. Robert Hahn. Das Recht auf Ergänzung

des Pflichtteils nach dem Bürgerlichen Geſetzbuch

unter Berücfichtigung der gemeinrechtlichen querela

inofficiosae donationis sive dotis. Beſprochen von

Demſelben . .

XIII. Fofeph Mauczta. Der Rechtsgrund des

Schadenserfaße außerhalb beſtehender

Schuldverhältniſſe. Mit beſonderer Berücfichti:

gung des öſterreichiſchen und des deutſchen Privatrechts.

Beſprochen von Demſelben

XIII a . 4. Langen , Privatdozent an der Univerſität Marburg.

Die privatrechtliche Stellung der Wirte

und der Gaſtaufnahmevertrag. Beſprochen

von Herrn Profeſſor Binder in Erlangen .

XIV. W. L. P. A. Molengraaff. Leidraad bij de

beoefening van het nederlandsche han

delsrecht. Eerste Stuk . Tweede , geheel her

ziene en verbeterde druk . Beſprochen von Karl

Lehmann

XV. G. Bourcart. De l'organisation et des

pouvoirs des assemblées générales dans

les sociétés par actions notamment au

point de vue des modifications à appor

ter aux statuts. Beſprochen von Demſelben .

XVI. Das in Ruſſiſch - Polen geltende Wechſels

recht mit Entſcheidungen des Kaiſerl. ruſſiſchen diri

gierenden Senates herausgegeben von Dr. jur. v. Veh,

Rechtsanwalt am Kgl. Landgericht I zu Berlin. Bes

ſprochen von Dr. SteyBnert ..

XVIa. Friß Woltersdorf, Gerichtsafſeffor. Die tech t

liche Natur des Mätlervertrages. Beſprochen

250

I

252

254

255 1

1

1

255



Inhaltsüberſicht. VII

Seite

258

258

259

262

von Herrn Ranbrichter Dr. Wilhelm Brud in

Köln a. Rh.

XVIb. Volterrechtsquellen. Jn Auswahl herausgegeben

von Mar Fleiſchmann, Privatdozent an der Unis

verſität in Halle a. d. S. Beſprochen von Dr. Rey ß

ner t

XVII . Paul Adler. Die Bantdepotgeſchafte nach

ihrer zivilrechtlichen Seite. Beſprochen don

Herrn Gerichtsafſeffor &. Reyßner in Berlin ...

XVIIa. Berliner Fahrbuch für Handel und Induſtrie.

Beſprochen von Demſelben

XVIII . 1. Wilhelm Santorowicz , Ältefter der Rauf

mannſchaft von Berlin. Zur Buchologie der

Rartelle.

2. Leo Voijen , Rechtsanwalt am Oberlandesgericht

in Köln. Aartelle , Truſts, Ringe und der

deutſche Kaufmanns ſtand. – Reine Spes

zialgeſeße gegen die Syndikate.

3. Karl Hirſch , Gerichtsaffeffor. Zur Kartell:

frage.

4. S. Rundſtein. Das Recht der Kartelle.

5. Þaul Mandel , Reichstagsabgeordneter. Ent

wurf zu einem Gefeße über die Kartells

verträge.

Beſprochen von Herrn Dr. Trumpler in Frants

furt a. M.

XIX . Mar Pagenſtecher, Gerichtsaffeffor und Privatdozent

in Würzburg. Zur Lehre von der materiellen

Retetraft. Beſprochen von Herrn Profeſſor Dr.

Rudolf Pollat in Wien .

XX. Ernſt Siegel. Die Vorlegung von Urkunden

im Prozeß. Beſprochen von Herrn Kammergerichts:

rat Wienſtein in Berlin

XXI. Hans Albrecht Fiſcher, außerordentlicher Profeſſor

der Rechte zu Roſtoc. Ein Beitrag zur Unmög

liteitslehre . Beſprochen von Demfelben .

XXII . N. bermann Kriegemann. Der Rechtsgrund

(causa) der Eigentum & übertragung nach

dem Recht des Bürgerlichen Gele buche für

das Deutſche Reich. Beſprochen von Demſelben

XXIII. Qamburgiſche Gelege und Berordnungen.

Syſtematiſch geordnete Zuſammenſtellung mit Aps

merkungen, herausgegeben von Albert Wulff. Zweite

263

267.

271

273.

274



VIII Inhaltsüberficht.

Seite

277.

279

283.

288

Auflage, bearbeitet vom Oberlandesgerichtsrat Ed.

Kannengießer , dem Landrichter A. Nöldete und

den Rechtsanwälten Martin leo und Albert

Wulff. Beſprochen von Herrn Oberlandesgerichts

fenatspräſident a. D. Dr. F. W. Schlodtmann in

bamburg .

XXIV. Karl Wieland , Profeſſor in Baſel. Cambium

und Wechſelbrief. Beſprochen von Herrn Profeffor

Ernſt Jacobi in Münſter i . W. .

XXV. Wolfgang Stinging , Profeffor an der Univerſität

Leipzig. Die Vorverpflichtung im Gebiet der

Schuldverhältniſſe. Beſprochen von Herrn Dr.

Neu beder, Privatdozent in Berlin

XXVI. Stephan Sandauer , adjunkt der A. R. Finanz.

prokuratur in Wien . Grundlagen und Syſte

matit des neuen öſterreichiſchen Hypothetar:

rechts. Beſprochen von Herrn Dr. Oberneď in Berlin

XXVII. A. B. van der Vies. Bijdragen voor de

Geschiedenis der Verzekering in Neder

land voornamelijk de Brandverzekering.

Beſprochen von Herrn Dr. R. Behrend , Affeffor in

Berlin

XXVIII. Alfred Manes. Verſicherungsweſen. Be

ſprochen von Demſelben

XXIX. Eberhard Friedrich Brud. Bedingungsfeinds

lide Rechtage afte. Beſprochen von Herrn

Gerichte affeffor Dr. Wilhelm Brud in Rixdorf

Berlin

XXX. Ernſt Guyer , Rechtsanwalt in Zürich. Rommen:

tar zum ich weizeriſchen Bundesgeſeß , be

treffend die gewerblichen Muſter und Mo

delle (vom 30. März 1900). Beſprochen von Herrn

Gerichtsafſefſor Dr. Rathenau in Berlin ..

XXXI. F. Brune. Die lübeder Bergenfahrer und

ihre Chroniſtit. Beſprochen von Karl Lehmann

XXXII. W. Stieda. Über die Quellen der Handels

ſtatiſtiť im Mittelalter. Beſprochen von Dem

jelben .

XXXIII. Kurze Anzeigen eingegangener Werte , auf welche hier:

mit aufmerkſam gemacht wird. Mitgeteilt von Dr.

Renßner †

XXXIV , Rommentar zum Preußiſchen Stempelſteuers

gefe $ mebft Tarif vom 31. Juli 1895. Von

291

292

299

300

301

302

303.



Inhaltsüberficht. IX

Seite

443

447.

Ernſt þeiniß , Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar

in Berlin. Dritte Auflage. 1. und 2. Lieferung . Be

ſprochen von Herrn Reichsgerichtsrat Meyn

XXXV. Otto Chriftian Fiſcher. Die Verlegung des

Gläubigerrechts als unerlaubte Handlung

nach dem Bürgerlichen Gefeßbuch für das

Deutſche Reich. Beſprochen von Herrn Profeſſor

Dr. Deinrich Tiße in Göttingen

XXXVI. Zur literatur des Aktienrechts.

1. F. Alein. Die neueren Entw i dlungen

in Verfaſſung und Necht der Aktienges

fellicaft.

2. C. S. Grünhut. Das öſterreichiſche Attien

regulativ vom 20. September 1899.

3. Stier - Somlo. Der Aufſichtsrat der Aktien

gefellicaft.

4. A. Leiſt. Unterſuchungen zum inneren

Vereinsrecht.

5. E. Leiſt. Die Sanierung der Altiengeſell:

faften .

6. W. Ortmann. Der Genußidhein. ( Diff.)

7. Gagliano. Gli amministratori delle

società anonime.

Beſprochen von Karl lehmann

XXXVII. Edgar Jaffé. Das engliſche Bankweſen.

Beſprochen von Herrn Dr. Bruno Mayer , Advokat

in Wien

XXXVIII. Ernſt Bettelheim . Das internationale

Wechſelrecht Öſterreich S. Beſprochen von Herrn

Profeſſor Karl Wieland in Baſel ..

XXXIX . B. Beßinger. Wie der Kaufmann Bücher

führen muß. Beſprochen von Herrn Reichsgerichts

rat Düringer in Leipzig

XL. Auguſtin Egger. Schweizeriſche Rechtsver:

einheitlichung und die Volkstümlich feit des

Rechts . Rede , gehalten bei Antritt der Profeſſur für

ichweizeriſches Privatrecht an der Univerſität Zürich am

22. Oktober 1904. Beſprochen von Herrn Profeſſor

Juliu & Gierke in Königsberg i. Þr.

XLI . Eugen Ehrlich, Profeſſor der Rechte in Czernowiß .

Freie Rechtsfindung und freie Rechtswiſſen :

chaft. Beſprochen von Herrn Dr. Joerges , Staats

anwalt in Roſtock

454

458

461.

464

465

466



X Inhaltsüberficht.

Seite

467.

469.

470.

XLIJ. v. Buchta. Die indirekte Verpflichtung zur

Leiftung. Ein Beitrag zur Technik des bürgerlichen

Rechts. Beſprochen von Herrn Dr. Reinhard Sal.

man , Amtsrichter in Berlin -Schöneberg .

XLIII. Hermann Staub. Die poſitiven Vertrages

verlegungen. Beſprochen von Demjelben

XLIV. 6. Chriſt. Der Verlagsvertrag nach dem

Schweizeriſchen Obligationenrecht unter

Mitberüdſichtigung des deutichen Rechts

und mit Vorſch I å gen zur Reviſion des

XIII . Titel des Schweizeriſchen Obliga:

tionenrecht 8. Beſprochen von Herrn Profeſſor

Dr. Martin Wolff in Berlin

XLV. Mar Aulicy Privatdozent an der deutſchen Uni

verſität Prag. Syſtem des öſterreichiſchen Ges

werberecht. Mit Berücfichtigung des neueſten Res

gierungsentwurf&. I. Band. Beſprochen von Herrn

Profeſſor Otto Mayer in Leipzig

XLVI. Bothar Reyßner , Gerichtsaffeffor in Berlin .

Geld- , Bant : und Börjenwefen . Einführung

in den Verkehr mit der Bant und mit der Börſe.

Beſprochen von Herrn Dr. Walter Conrad in

Flensburg ·

XLVII, Gandolfo. La Telegrafia senza filo nel

diritto maritimo. Beſprochen von Herrn

Dr. Fr. Fid in Würzburg .

XLVIII . Kurze Anzeigen eingegangener Werte. Von Karl Seh

1

471

1

1

474.

475

mann 657

317Preiſausſchreiben der Älteſten der Kaufmannſchaft von Berlin

Quellenregiſter

Sachregiſter

. 660

666. .



Am 4. September 1905 iſt zu Berlin der Mit

herausgeber dieſer Zeitſchrift, Herr Geh. Juſtiz- und

Kammergerichtsrat Dr. Keyßner, nach kurzem

Leiden im Alter von 78 Jahren aus ſeinem arbeits

reichen und an Erfolgen geſegneten Leben abberufen

worden. Die „ Zeitſchrift für das geſamte Handels

recht “ wird von dem Tode des trefflichen Mannes

überaus hart betroffen.

Über 26 Jahre hat Reyner der Redaktion

angehört. Mit dem Begründer der Seitſchrift hat

er lange Jahre hindurch für die Zeitſchrift gewirkt

und nach dem Tode Goldſchmidts hat er für die

leßten zehn Bände die Leitung zuſammen mit dem

unterzeichneten Mitherausgeber geführt. Als ſeine

Lebensaufgabe betrachtete Keyßner, die Zeitſchrift

im Sinne des Begründers auszugeſtalten und er

ſcheute nicht Arbeit noch Mühe, um dieſes Ziel zu

erreichen . Die legten Zeilen, die er ſchrieb, galten der

Zeitſchrift, und der vorliegende Halbband bezeugt, daß

er bis zum leßten Atemzug ihr ſeine Kraft widmete.

Mit Keyßner iſt einer der legten bedeutenden

Juriſten dahingegangen, die feit der Schaffung des

alten Handelsgeſekbuches mit Goldſchmidt vereint

den Aufſchwung der Handelsrechtsdisziplin in Deutſch

Land nicht nur durchlebt, ſondern vor allem litera

riſch wie praktiſch zu ihm weſentlich beigetragen

haben. So iſt ſein Leben ein Stück der Geſchichte

der Zeitſchrift ſelbſt.



IV Reyßner t.

Vor Jahresfriſt haben Verlag und Redaktion Keyßner

Dank und Wunſch für ſeine unausgefekte fruchtbare Tätig

keit ausgeſprochen. Der Dank ſei am Grabe des Dahin

gegangenen wiederholt. Sein Gedächtnis wird von uns

ſtets hoch in Ehren gehalten werden.

In einem der nächſten Hefte der Zeitſchrift wird ein

Freund des Dahingeſchiedenen ein ausführliches Bild des

Lebens und Wirkens Keyßners den Leſern vorführen.

Karl Lehmann,

Roftod.

Ferdinand Enfe,

Stuttgart.



I.

Die Geſähäftsanteile der Geſellſchaft mit beſpränkter

Haftung.

Von

Herrn Oberlandesgerichtsrat Dr. Neukamp in Köln .

Vorbemerkung.

Troßdem die Rechtsform der Geſellſchaften mit be

ſchränkter Haftung erſt dem Reichsgeſeße vom 20. April 1892

(RGBI. S. 477) ihre Entſtehung verdankt, erfreut ſich dieſe

Art der Vergeſellſchaftung bereits gegenwärtig , alſo nach

Ablauf von wenig mehr als 13 Jahren, einer ganz erheb

lichen Verbreitung und einer von Fahr zu fahr zunehmen

den Beliebtheit.

So waren gemäß einer zu Anfang dieſes Jahres ver

öffentlichten Zeitungsnotiz (Kölniſche Zeitung vom 18. Ja

nuar 1905) um jene Zeit nach zuverläſſigen Ermittelungen

über 8000 Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung vorhanden,

deren Geſamtkapital auf etwa 4 Milliarden Mark geſchäßt

wurde .

In den Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung ſpielt

ſich ſomit bereits heute ein ganz erheblicher Bruchteil des

wirtſchaftlichen Lebens unſeres Volkes ab . Schon dieſe Er

wägung dürfte es gerechtfertigt erſcheinen laſſen , eines der

wichtigſten Rechtsgebilde dieſer Geſellſchaftsform , nämlich den

Geſchäftsanteil , einer eingehenden juriſtiſchen Betrach

tung zu unterziehen . Dazu kommt aber noch, daß über das

Weſen des Geſchäftsanteils in vielfacher Hinſicht erhebliche

Zeitſchrift für Handelsrecht, Bd. LVII, 1
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Meinungsverſchiedenheiten herrſchen, die nicht bloß theoretiſch,

ſondern auch praktiſch von großer Bedeutung find.

Der nachfolgende Verſuch einer möglichſt umfaſſenden

Darſtellung über den Geſchäftsanteil und ſeine Rechtsbeziehun

gen bezwedt, die Bedeutung und Tragweite dieſer Meinungs

verſchiedenheiten klarzuſtellen und durch Erörterungen grund

fäßlicher Natur womöglich die Bildung einer communis

opinio auf dieſem Gebiete anzubahnen .

I. Abſchnitt.

Begriff und Weſen des Geſchäftsanteils.

§ 1.

Die ſprachliche und gefeestechniſche Bedeutung

des Wortes „ Geſchäftsanteil“.

I. „Geſchäftsanteil“ bedeutet nach ſeinem Wortſinn den

„ Anteil an einem Geſchäft“. Das Wort weiſt alſo ſchon

ſprachlich 1) auf ein beſtehendes Geſellſchaftsverhältnis hin,

da man von einem „Anteil“ an einem „ Geſchäft“ nur dann

reden kann, wenn mehrere Perſonen an einem Geſchäfte

beteiligt ſind. Im übrigen aber gibt der Ausdruck an ſich

nur eine wirtſchaftliche Situation wieder, ohne ein beſtimmtes

Rechtsverhältnis zu charakteriſieren. Denn einen „Anteil“

an einem „ Geſchäft“ beſikt ſowohl das Mitglied einer offenen

Handelsgeſellſchaft, wie der Kommanditiſt und Komplementar,

der Aktionär, der Kureninhaber, der Mitreeder, das Mitglied

einer Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaft, der Geſellſchafter

einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung , ja in gewiſſem

(insbeſondere im wirtſchaftlichen ) Sinne auch der ſtille Ge

ſellſchafter.

II. In der Geſebesſprache kommt der Ausdruck „Ge

ſchäftsanteil “ als techniſche Bezeichnung, ſoviel ich ermittelt,

1) In dem Grimmſchen Wörterbuch der deutſchen Sprache findet

fich das Wort „ Geſchäftsanteil“ nicht.
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zuerſt in dem preußiſchen Gefeße vom 27. März 1867 (Geſ.

Samml. S. 501), betreffend die privatrechtliche Stellung der

Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften , und zwar in den

SS 3, 9 , 38, 46, 48 vor, das die im weſentlichen under:

änderte Grundlage für das gleichnamige für den Norddeutſchen

Bund eingeführte Geſeß vom 4. Juli 1868 (BOBI. S. 415)

gebildet hat.

In dieſem Geſeße findet ſich der Ausdruck „ Geſchäfts

anteil “ in den 98 3 Ziff. 5, 9, 39, 47 b und c, 48. So

heißt es in dem § 3 Ziff. 5 des Geſeßes , daß der Geſell

ſchaftsvertrag „den Betrag der Geſchäftsanteile der einzelnen

Genoffenſchafter und die Art der Bildung dieſer Anteile "

enthalten muß . Ferner beſtimmt § 9 Abſ. 2, daß in Er

mangelung einer anderen Beſtimmung des Geſellſchaftsver

trages der Gewinn nach Höhe der Geſchäftsanteile der Ge

noſſenſchafter verteilt wird und ebenſo der Verluft, ſofern

die Geſchäftsanteile zuſammen zu deſſen Dedung ausreichen,

wogegen ein nach Erſchöpfung des Genoſſenſchaftsvermögens

noch verbleibender Reſt nach Köpfen zu verteilen iſt. Abſ.3

des § 9 ſpricht ſodann von den ſtatutenmäßigen Einzahlungen

auf die Geſchäftsanteile und § 39 Abſ. 2 ſchreibt vor , daß

die ausſcheidenden Genoſſenſchafter die „ Auszahlung " ihres

Geſchäftsanteils binnen drei Monaten nach ihrem Ausſcheiden

verlangen können, jedoch keinen Anteil an dem Reſervefonds

und dem ſonſt vorhandenen Geſellſchaftsvermögen haben .

§ 47 beſtimmt ſodann , daß bei Auflöſung der Geſellſchaft

aus dem nach Dedung der Schulden verbleibenden Geſell

ſchaftsvermögen die Geſchäftsanteile an die Genoſſenſchafter

zurüdgezahlt werden und daß der dann noch verbleibende

Überſchuß mangels anderweitiger ſtatutariſcher Beſtimmung

nach Köpfen unter die Genoſſenſchafter verteilt wird . End

lich legt § 48 den Liquidatoren die Pflicht zur Einberufung

einer Generalverſammlung auf , wenn fich aus der Bilanz

ergibt , daß das Genoſſenſchaftsvermögen einſchließlich des

Reſervefonds und der Geſchäftsanteile der Genoſſenſchafter “

zur Deckung der Schulden nicht ausreicht.
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.

Faßt man den Geſamtinhalt dieſer Vorſchriften zuſam

men , ſo ergibt ſich , daß der Gefeßgeber unter „ Geſchäfts

anteil“ ein Doppeltes verſteht:

a ) einmal den Höchſtbetrag, welchen jeder Genoſſenſchafter

aus ſeinem Privatvermögen zum Genoſſenſchaftsver

mögen abzuführen hat ; (ſo im § 3 Ziff. 5 und § 9

Abf. 3) und

b) ſodann den Betrag, welcher von dem Genoſſenſchafter

tatſächlich auf ſeinen Geſchäftsanteil „ eingezahlt “ iſt

oder welcher fich dadurch ergibt, daß ihm der auf

ſeine Beteiligung entfallene Gewinn ganz oder zum

Teil gutgeſchrieben iſt , ſo daß alſo hier das Wort

Geſchäftsanteil das „ Geſchäftsguthaben “, das „ Aktiv

kapitalkonto " des Genoſſenſchafters bedeutet; (ſo in

den SS 39, 47 und 48) .

Anſcheinend iſt auch die Vorſchrift des § 9 Abſ . 2, wo

nach die Verteilung des Gewinns „ nach Geſchäftsanteilen “

erfolgen ſoll , dahin zu verſtehen , daß bei der Gewinnver

teilung die Höhe des wirklichen Guthabens des einzelnen

Genoſſenſchafters zu Grunde zu legen iſt.

Der Geſchäftsanteil bezeichnet alſo einmal die ,,Einlage

pflicht des Genoſſenſchafters “ und ſodann ſein „ Geſchäfts

guthaben“, alſo diejenige Forderung , die ihm nach dem

Ausſcheiden aus der Genoſſenſchaft gegen dieſe zuſteht. Im

übrigen aber gibt der Geſchäftsanteil über das Maß der

Beteiligung des einzelnen Genoſſenſchafters bei der Genoſſen

ſchaft keinen Aufſchluß. So ſind insbeſondere gemäß § 3

Biff. 9 des Geſekes „die Bedingungen des Stimmrechts der

Genoſſenſchafter “ der Regelung durch Statut vorbehalten ;

ſo beſtimmt ſich ferner die Beteiligung am Verluſt nach

Erſchöpfung des Genoſſenſchaftsvermögens nach Köpfen (alſo

nicht nach der Höhe des Geſchäftsanteils) und ebenſo wird

bei Auflöſung der Geſellſchaft der nach der Deckung der

„ Geſchäftsanteile “ verbleibende Überſchuß des Genoſſenſchafts

vermögens nach Köpfen verteilt.

In dem Gefeße, betreffend die Erwerbs- und Wirtſchafts
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genoſſenſchaften , vom 1. Mai 1889 (RGBI. S. 55) iſt der

Ausdruck ,,Geſchäftsanteil" nur in dem zu a gedachten Sinne

verwertet worden, während derſelbe an Stellen , an welchen

er als „ Geſchäftsguthaben “ zu deuten geweſen, durch dieſen

legteren Ausdruck im Sejeße ſelbſt erſeßt worden iſt.

In dieſer Hinſicht heißt es in der amtlichen Begründung

zu § 7 des Gefeßentwurfs (Drucf. des Reichstags Nr . 28

1. Anlageband, Seſſion 1888/89, S. 214) :

„Was die Terminologie des Entwurfs betrifft, ſo

unterſcheidet ſich dieſelbe von derjenigen des bisherigen

Geſekes , welches den Ausdruck ,Geſchäftsanteil ſo

wohl für den ſtatutenmäßigen ſogenannten Normal

betrag der Mitgliedereinlagen, als für den jeweiligen

Betrag , den die Einlagen eines Genoſſen erreichen,

anwendet. Im Entwurf hat dagegen das Wort , Ge

ſchäftsanteil nur die erſtere Bedeutung einesMaximal

betrages der ſtatthaften Mitgliedereinlagen , wogegen

der jeweilige Betrag der einzelnen Kapitalfonti mit

dem Ausdruck ,Geſchäftsguthaben ' bezeichnet

wird (vgl. insbeſondere $$ 16, 19, 21) . "

(Vgl. auch den Rommiſſionsbericht, Druckſ. des Reichst.

Nr. 132, 2. Anlagenband S. 795, zu § 7 des Entw .)

Demnach heißt es in $ 7 des Geſeßes, daß das Statut

den Betrag, bis zu welchem ſich die einzelnen Genoſſen mit

Einlagen beteiligen fönnen („ Geſchäftsanteil “ ), beſtimmen

muß ; in den SS 16 und 22 iſt von den Beſchlüſſen , betreffend

„die Erhöhung oder Herabſeßung der Geſchäftsanteile“ die

Rede.

In dem zulegt gedachten Paragraphen heißt es in Abf.2,

daß das Geſchäftsguthaben “ eines nicht ausgeſchiedenen Ge

noſſen von der Genoſſenſchaft nicht ausgezahlt oder im ge

ſchäftlichen Betriebe zum Pfande genommen werden darf.

Von dieſem Guthaben handeln auch die SS 21 , 64 (66) 2),

2) Die in Klammern hinzugefügten Zahlen geben die Paragraphen in

der Faſſung der Bekanntmachung des Reichatanzlers vom 20. Mai

1898 (RGBI. S. 810) an.
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.71 (73), 72 (74) , 74 (76) und 89 (91) , aus denen ſich

zweifelsfrei ergibt, daß das Geſchäftsguthaben ein übertrag

bares und pfändbares Forderungsrecht des einzelnen Genoſſen

gegen die Genoſſenſchaft darſtellt.

Aus vorſtehendem ergibt ſich, daß auch nach dem Geſe

vom 1. Mai 1889 und ebenſo nach dem jeßt geltenden Recht

( Bekanntmachung vom 20. Mai 1898, RGBI. S. 810) weder

der „ Geſchäftsanteil“, noch das „ Geſchäftsguthaben “ den

vollen Umfang der Beteiligung eines Genoſſen an der Ge

noſſenſchaft angibt.

Zwar iſt für die Verteilung von Gewinn und Verluſt

während des Beſtehens der Genoſſenſchaft teils die Höhe der

auf den Geſchäftsanteil gemachten Einzahlungen maßgebend

(ſo für das erſte Geſchäftsjahr ), teils die Höhe des Geſchäfts

guthabens, wie es ſich durch die Zuſchreibung von Gewinnen

und die Abſchreibung von Verluſten jeweilig geſtaltet ( 19) .

Dagegen wird z . B. gemäß § 40 Abſ. 2 das Stimmrecht in

der Generalverſammlung nach Köpfen ausgeübt , und auch

die Verteilung des Vermögens der Genoſſenſchaft nach deren

Auflöſung erfolgt , ſofern ſich nach Deckung der Geſchäfts

guthaben noch ein Überſchuß ergibt, gemäß § 89 (91) Abſ. 2

nach Kopfteilen.

Zieht man das Ergebnis aus den vorſtehend mitgeteilten

geſeßlichen Beſtimmungen , ſo läßt ſich der juriſtiſche Inhalt

der Begriffe „ Geſchäftsanteil“ und „ Geſchäftsguthaben “ im

Sinne des jeßt geltenden Genoſſenſchaftsgeſeßes dahin zu:

ſammenfaſſen :

Der „ Geſchäftsanteil “ ſtellt denjenigen Höchſtbetrag

bar , welchen der einzelne Genoſſe zum Genoſſenſchaftsver

mögen aus ſeinen Mitteln beizuſteuern verpflichtet iſt , und

bis zu welchem Betrage er ſich aus ſeinen Mitteln höchſtens

an dem Unternehmen beteiligen kann . Der Geſchäftsanteil

bedeutet alſo nicht etwa ein Forderungsrecht des Genoſſen

gegen die Genoſſenſchaft oder auch nur die Art und den

Umfang ſeiner Beteiligung an derſelben nach jeder Rich

tung , ſondern er hat lediglich den Charakter eines Forde
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rungsrechts der Genoſſenſchaft gegen den einzelnen Ge

noſſen, bedingt und begrenzt durch den Inhalt des Statuts,

das die Zeit und die Höhe der einzelnen Einzahlungen auf

den Geſchäftsanteil vorſchreibt, oder, falls das Statut keine

Vorſchriften in dieſer Hinſicht enthält , durch die Beſchluß

faſſung der Generalverſammlung (8 50) . Demnach wird

alſo ein „ Geſchäftsanteil“ eines Genoſſen niemals Gegenſtand

der Zwangsvollſtreckung ſeitens ſeiner Gläubiger ſein kön

nen ; wohl aber kann ein Gläubiger der Genoſſenſchaft

die Anſprüche der lekteren gegen die einzelnen Genoſſen auf

die auf den Geſchäftsanteil entweder kraft Gefeßes und

Statuts (87 Ziff. 2) oder kraft Generalverſammlungsbeſchluſſes

zu leiſtenden Einzahlungen gemäß SS 829 ff. ZPO. pfänden

und ſich überweiſen laſſen .

Umgekehrt bedeutet dagegen das „ Geſchäftsguthaben “

ein Forderungsrecht des einzelnen Genoſſen gegen die Ge

noſſenſchaft, das mit den aus § 64 (66 ) des Gefeßes ſich

ergebenden Einſchränkungen der Pfändung ſeitens der Gläu

biger des Genoſſen gemäß 88 829 ff. ZPO . unterliegt.

Im vorſtehenden habe ich abſichtlich der Verwendung

des Wortes ,, Geſchäftsanteil “ im techniſch -juriſtiſchen Sinne

eine verhältnismäßig ausführliche Darſtellung gewidmet, ein

mal um den Nachweis zu erbringen , daß der Geſeßgeber

ſelbſt in dem Gebrauche dieſes Wortes geſchwankt und nicht

immer einen feſten einheitlichen Begriff damit verbunden hat,

ſodann aber auch um klarzulegen, wo und in welchem Sinne

das Wort „ Geſchäftsanteil “ zur Zeit der Entſtehung des

Geſeßes vom 20. April 1892 geſeßgeberiſche Verwendung

gefunden hat.

Schon die Tatſache allein , daß das Wort als techniſch

juriſtiſche Bezeichnung damals lediglich in dem Genoſſen

ſchaftsgeſeße zur Anwendung gelangt iſt, verbietet es, bei der

Auslegung des Wortes „ Geſchäftsanteil" im Sinne des Ge

ſekes vom 20. April 1892 von aktienrechtlichen An

ſchauungen auszugehen , da dem Aktienrecht dieſes Wort

vollkommen fremd iſt. Es erklären ſich aber auch manche
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Ungenauigkeiten, die wir in dem Geſeße vom 20. April 1892

bei der Verwendung des Wortes „ Geſchäftsanteil “ finden ,

ohne weiteres daraus, daß der Geſeßgeber dieſes Wort, ob

wohl es in dem Genoſſenſchaftsgeſek bereits eine beſtimmte

techniſche Bedeutung hatte, in dem Gefeß vom 20. April

1892 in einer ganz anderen Bedeutung gebraucht hat . Be

rückſichtigt man ferner , daß der Berichterſtatter der Reichs

tagskommiſſion, welcher der Entwurf des Gefeßes, betreffend

die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung zur Vorberatung

überwieſen worden, der Genoſſenſchaftsanwalt Schend war,

dem naturgemäß diejenige Auffaſſung ganz geläufig war,

welche das Genoſſenſchaftsgeſeß mit dem Worte „ Geſchäfts

anteil“ verband , ſo darf es uns nicht wundernehmen , iſt

vielmehr leicht erklärlich , daß der Reichstagskommiſſion bei

den von ihr vorgenommenen Gefeßesänderungen ein in das

Gefeß übergegangener frrtum in dem Gebrauche des Wortes

„ Geſchäftsanteil“ untergelaufen iſt, wie wir ſpäter ſehen

werden.

n

.

§ 2 .

Der Begriff „ Geſchäftsanteil“ im Sinne des

Gefeßes , betreffend die Geſellſchaften mit be

ſchränkter Haftung .

Eine ganz andere Bedeutung , als vorſtehend im § 1

dargelegt, kommt dem Worte „ Geſchäftsanteil“ im Sinne

des Gefeßes , betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter

20. April 1892

Haftung, vom zu . Was nämlich im Ge
20. Mai 1898

noſſenſchaftsgeſeß als „ Geſchäftsanteil “ bezeichnet iſt, das wird

in dem Gefeße, betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung „ Stammeinlage“ genannt. Dies ergibt ſich aus

einer Vergleichung der Vorſchriften der SS 3, 5, 7, 8, 9,

14, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 40, 46 Ziff. 2,

55, 57 , 58, 82 Ziff. 1 des Geſeķes .

Danach iſt die Stammeinlage, wie es in § 3 Ziff. 4

des Gefeßes heißt, „der Betrag der von jedem Geſellſchafter
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auf das Stammkapital zu leiſtenden Einlage“, eine Vorſchrift,

die dem Sinne nach derjenigen des § 7 Ziff. 2 des Genoſſen

ſchaftsgeſekes vollſtändig entſpricht. Dementſprechend handeln

die SS 7, 8 und 9 des Geſeķes, betreffend die Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung von den auf die „ Stammeinlage“

zu leiſtenden „Einzahlungen" ; § 14 ſpricht von dem Betrage

der von einem Geſellſchafter übernommenen ,,Stammeinlage“ ;

SS 19 und 20 behandeln die Art der „Einzahlung auf die

Stammeinlage “, deren Erlaß oder Stundung ſeitens der

Geſellſchaft , und ähnliche Beſtimmungen über die „ Einzah

lung“ von Stammeinlagen ſind in den übrigen oben mit

geteilten Vorſchriften enthalten. Es ſtellt ſonach die Stamm

einlage genau wie der Geſchäftsanteil des Genoſſen ein

Forderungsrecht der Geſellſchaft gegen ihre Mitglieder dar,

das in Höhe desjenigen Betrages der Stammeinlage, die

noch nicht zur Einzahlung gelangt iſt, als ,,Aktivum “ in die

Bilanz der Geſellſchaft eingeſtellt werden muß . (Vgl . meinen

Kommentar zu dem Geſeß , betreffend die Geſellſchaften mit

beſchränkter Haftung, 1. Aufl. S. 81–83, 2. Aufl. Anm. 1

zu § 30 ; ebenſo liebmann , Kommentar zu demſelben Ge

ſeß Note 1 zu § 30 ; Förtich , Kommentar zu demſelben

Geſeß Note 7 a zu § 42 ; Staub , Kommentar zu demſelben

Geſeß Anm. 47 zu $ 42.) Demnach unterliegt die Stamm

einlage , ſoweit fie noch nicht ſeitens der Geſellſchaftsmit:

glieder eingezahlt worden iſt, der Pfändung von ſeiten der

Gläubiger der Geſellſchaft ebenſo wie dies hinſichtlich des

auf den „ Geſchäftsanteil noch nicht eingezahlten Betrages

der Genoſſen im Sinne des Genoſſenſchaftsgeſekes der Fall

iſt (ſiehe oben § 1 , II).

Aus dieſer Analogie zwiſchen der „Stammeinlage“ des

Gefeßes , betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haf

tung und dem „ Geſchäftsanteil“ des Genoſſenſchaftsgeſeķes

ergibt ſich alſo, daß dieſes lektere Geſeß und nicht die Vor

ſchriften des Aktienrechts dem Gefeße , betreffend die Geſell

ſchaften mit beſchränkter Haftung zum Vorbilde gedient haben,

und daß demnach bei der Begriffsbeſtimmung der Worte

n
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„ Stammeinlage“ und „ Geſchäftsanteil “ nicht von den aktien :

rechtlichen Vorſchriften, ſondern von denjenigen des Genoſſen

ſchaftsgeſekes auszugehen iſt.

Wie ſchon Eingangs erwähnt iſt, hat nun aber das

Wort „ Geſchäftsanteil“ im Sinne des Geſekes , betreffend

die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung einen ganz an

deren Sinn, als im Sinne des Genoſſenſchaftsgeſeßes. Denn

in dem Worte „ Geſchäftsanteil “, deſſen das Geſeß, betreffend

die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung in den SS 14,

15, 16 , 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31 , 33, 34,

46 Ziff. 2, 47, 50, 72 Erwähnung tut, kommt nicht etwa

– wie dies nach dem Genoſſenſchaftsgeſeß der Fall — „das

Geſchäftsguthaben “, ſondern „die geſamte Mitgliederbeteili

gung" des einzelnen Geſellſchafters zum Ausdruck ; alſo ſeine

Geſamtſtellung gegenüber der Geſellſchaft, das iſt ſowohl

die Höhe der Beteiligung am Geſellſchaftsvermögen und

deſſen Nußungen , wie der Umfang ſeines Mitverwaltungs

rechts , (alſo hauptſächlich ſeines Stimmrechts ).

So ſpricht das Geſeß in den SS 15 und 16 von einer

„ Veräußerung “ und „Vererbung“, im § 17 von einer „ Tei

lung“, im § 21 von einer ,, Verluſtigerklärung des Geſchäfts

anteils“ ; die $$ 33 und 34 ſehen den „Erwerb“ bezw . die

,, Einziehung “ von Geſchäftsanteilen von ſeiten der Geſell

ſchaft vor. Auch die Ausübung des Stimmrechts hängt von

der Größe des Geſchäftsanteils ab (8 47) .

Ergibt ſich fonach ſchon aus der Ausdrucksweiſe des

Geſeķes, daß durch das Wort „ Geſchäftsanteil“ das geſamte

Beteiligungsverhältnis eines Geſellſchafters an einer Geſell

ſchaft mit beſchränkter Haftung bezeichnet wird, ſo wird jeder

Zweifel in dieſer Hinſicht ausgeſchloſſen, wenn man die amt

liche Begründung zu dem Geſeßentwurf (Heymannſche Aus

gabe, Berlin 1892) zu Rate zieht, in welcher mit wünſchens

werter Deutlichkeit die hier vertretene Auffaſſung zum Aus

druck gebracht iſt.

Es heißt nämlich daſelbſt S. 30 :

„Im übrigen wird die Stellung, welche nach dem

m
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oben Bemerkten die Geſellſchaft im Verhältnis zu

anderen Geſellſchaftsformen und namentlich zur Aktien

geſellſchaft einnehmen ſold , hauptſächlich in folgenden

prinzipiell entſcheidenden Punkten zum Ausdruck ge

langen müſſen :

1. in den Vorausſeßungen für die Übertragung der

Mitgliederbeteiligungen ( Geſchäftsanteile) und in

der Konſtruktion der leßteren ."

Ferner heißt es S. 30 am Ende und S. 31 :

Die für die Aktiengeſellſchaft weſentliche Zerlegung

des Geſellſchaftskapitals in eine ſtatutariſch zu beſtim

mende Zahl von Anteilen mit beſtimmtem Nennwert,

von welchen der einzelne Geſellſchafter gleich anfangs

eine Mehrheit übernehmen kann, hat vorwiegend nur

den Zweck, durch Herſtellung einer großen Zahl gleich

wertiger Anteilrechte die Veräußerung derſelben im

Handelsverkehr zu erleichtern. Dieſe Einrichtung iſt

auf die neue Geſellſchaft nicht zu übertragen . Viel

mehr wird hier der Geſchäftsanteil eines Geſellſchafters

begrifflich mit der Geſamtbeteiligung desſelben

zuſammenfallen müſſen , woraus ſich von ſelbſt ergibt,

daß jeder Teilnehmer auch nicht mit mehr als einem

Geſchäftsanteil ſich beteiligen kann . Das

Beteiligungsverhältnis der einzelnen Geſellſchafter

braucht natürlich nicht das gleiche zu ſein ; dasſelbe

wird ſich vielmehr, ohne daß den Geſchäftsanteilen

ſelbſt ein beſtimmter Nennwert beigelegt wird,

durch den Betrag der von jedem Geſellſchafter über

nommenen Einlage beſtimmen müſſen ( 14) . “

Der „ Geſchäftsanteil“ iſt alſo nichts anderes als eine

Verkörperung des Mitgliedſchaftsrechts an einer Geſellſchaft

mit beſchränkter Haftung nach allen Richtungen hin ; er bildet

nicht etwa ein „ Forderungsrecht“ gegen die Geſellſchaft (wie

ich ſelbſt mich Anm. 1 zu § 14 [2. Aufl. meines Kommen

tars] ungenau ausgedrückt habe) , ſondern er ſtellt,
wie es

dort richtig heißt , „ ein aliquotes Beteiligungsverhältnis
an
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der Verwaltung, den Nugungen und einer etwaigen Ver

teilung des Geſellſchaftsvermögens “ s ), ſowie auch , wie ich

jeßt hinzufüge , an gewiſſen Laſten der Geſellſchafter dar,

ein Verhältnis , das am korrekteſten durch einen Bruch dar

geſtellt wird .

In der Regel repräſentiert ein jeder Geſchäftsanteil das

geſamte Beteiligungsverhältnis des Geſellſchafters an der

Geſellſchaft ſowohl nach der aktiven , wie nach der paſſiven

Seite ; in gewiſſen Ausnahmefällen , von denen weiter unten

die Rede ſein wird ( im Falle der SS 17 A5.2 und 55 A6.3 ),

kann aber ein einzelner Geſellſchafter mehrere Geſchäfts

anteile beſißen , wodurch ſich ſelbſtverſtändlich ſein Geſamt

beteiligungsverhältnis ändert .

Aus vorſtehendem ergibt ſich, daß die Begriffe ,,Stamm

einlage“ ( = Geſchäftsanteil im Sinne des Genoſſenſchafts

geſeßes) und „ Geſchäftsanteil “ (im Sinne des Geſekes, be

treffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung) ſcharf

zu ſcheiden ſind. Erſterer bedeutet den „Kapitalbetrag“,

welchen der einzelne Geſellſchafter in die Geſellſchaft einzu

legen ſich verpflichtet hat ; leßterer bedeutet dagegen das

Geſamtbeteiligungsverhältnis“ des einzelnen Geſellſchafters

an der Geſellſchaft, mit anderen Worten, den Umfang ſeiner

Mitgliedſchaft oder, wie ich es in Anm. 1 zu § 14 meines

Kommentars (2. Aufl. S. 29) ausgedrückt habe : „den In

begriff der Rechte des Geſellſchafters gegenüber der Geſell

ſchaft, die auch mit Gegenleiſtungen gegen die Geſellſchaft

beſchwert ſein können . “

Daß zwiſchen „Stammeinlage“ und „ Geſchäftsanteil “

unterſchieden werden muß , wird nun allerdings auch von

den meiſten Kommentatoren anerkannt, indem in der Regel

mit den Worten der Begründung des Gefeßentwurfes der

„ Geſchäftsanteil“ als die „Beteiligung an dem Geſamtver

I

.

1

3) Ein Saß , den die amtliche Begründung des öſterreichiſchen Gefeße

entwurfe über Geſellſchaften mit beſchränkter Saftung " ( S. 83

und 84 ) wörtlich übernommen hat.
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mögen der Geſellſchaft “ (10 Förtſch , Pariſius - Crüger 4),

Liebmann , Note 1 zu § 14), die ,,Stammeinlage “ als eine

von den Geſellſchaftern zu bewirkende oder bewirkte Leiſtung

(Liebmann , Pariſius , Förtſch) bezeichnet wird . Ühn

lich heißt es bei Staub , Anm. 13 und 15 zu 8.3 : „Die

Stammeinlage iſt der Betrag derjenigen Werte, die der ein :

zelne Geſellſchafter mindeſtens einlegt oder einzulegen hat.“

„ Verſchieden von dem Begriff der Stammeinlage iſt

der Begriff des Geſchäftsanteils ." Der Geſchäfts

anteil iſt die Geſamtheit der dem Geſellſchafter zuſtehenden

Geſellſchaftsrechte."

Dieſe Auffaſſung der genannten Schriftſteller ſteht durch

aus im Einklang mit meinen obigen Ausführungen, während

Effer (3. Aufl. des Kommentars zu dem Geſeß, betreffend

die G. m. 6. H., Anm. zu § 47 S. 87) meine Behauptung,

„ der Geſchäftsanteil bilde im Gegenſaße zur Stammeinlage

nur ein aliquotes Beteiligungsverhältnis“, als „ hinfällig "

bezeichnet, ohne indeſſen anzugeben , worin der Unterſchied

zwiſchen „Stammeinlage“ und „ Geſchäftsanteil“ nach ſeiner

Auffaſſung beſtehen ſoll, wie er denn auch überhaupt davon

abfieht, eine Begriffsbeſtimmung von „Stammeinlage“ und

„ Geſchäftsanteil “ aufzuſtellen. Nach ſeinen Darlegungen

S. 85 ff. gewinnt es vielmehr den Anſchein , als ob er die

Begriffe ,,Stammeinlage“ und „ Geſchäftsanteil“ identifizieren

wolle, indem er insbeſondere auch dem leßteren einen ſoge

nannten „Nennwert“ beilegt , der dem Nominalbetrage der

Stammeinlage gleichkommen ſoll.

Es läßt ſich nicht verkennen , daß das Geſet für dieſe

Auffaſſung Ejfers eine gewiſſe Stüße bietet, die aber

näherer Betrachtung nicht ſtandhält. Denn im Gefeße ſelbſt

ſind die Begriffe „ Stammeinlage“ und „ Geſchäftsanteil“

nicht immer ſcharf geſchieden , wie insbeſondere die Vorſchrift

des § 47 Abſ. 2 ergibt. Danach „gewähren jede 100 Mark

4 ) Pariſius - Crüger, Das Reichsgefes betr. die Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung 2. Aufl., Berlin 1898 .
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eines Geſchäftsanteils eine Stimme“ . Dieſe Vorſchrift muß

allerdings den Anſchein erwecken, als ob der Geſchäftsanteil

wie die Aktie über einen beſtimmten Geldbetrag laute, einen

beſtimmten ſogenannten „ Nennwert“ habe. Dies wird in der

Tat von Eijer (a . a . D. S. 85) behauptet und ſeine Aus

führungen haben den Beifall von Förtſch (a. a . D. Note 4

zu § 47) und von Staub (Anm . 5 zu § 14) gefunden .

Die jeßige Faſſung des Abſ. 2 des § 47 verdankt aber,

worauf ich ſchon früher (Anm . 4 zu § 48 der 1. und Anm. 4

zu § 47 der 2. Auflage meines Kommentars) hingewieſen ,

lediglich einer ungeſchickten Redaktion der Reichstagskommif

fion ihre Entſtehung, ein Verſehen , das aus den in § 1

dargelegten Gründen , wonach zur Zeit der Entſtehung des

Geſeßes der Begriff des Geſchäftsanteils auch in der Ge

ſebesſprache noch kein feſter und klarer war, erklärlich und

entſchuldbar erſcheint. Es läßt ſich in der Tat aus der

Entſtehungsgeſchichte des Geſekes der Nachweis erbringen,

daß die Reichstagskommiſſion bei der Formulierung des § 47

Abſ. 2 fich nur im Ausdrucke vergriffen und die Begriffe

„ Geſchäftsanteil“ und „ Stammeinlage “ verwechſelt hat.

In der Regierungsvorlage lautete nämlich der § 48

(ießt § 47) Abſ. 2 :

,, Das Stimmrecht wird nach Verhältnis der Ge

ſchäftsanteile ausgeübt. Die Anteile, welchen die

niedrigſte Stammeinlage zu Grunde liegt,

gewähren je eine Stimme. Jeder der übrigen An

teile gewährt ſo viele ganze Stimmen, als die ihm

zu Grunde liegende Stammeinlage ein

Mehrfaches der niedrigſten Stammeinlage darſtellt. "

Schon dieſe Faſſung läßt klar erkennen , daß der Re

gierungsentwurf davon ausgeht, daß nur die Stammeins

lage , nicht aber der Geſchäftsanteil, über „eine beſtimmte

Summe" lautet ; denn er ſagt nicht etwa : „Die niedrigſten

Geſchäftsanteile gewähren eine Stimme", ſondern er wählt

die Ausdrucksweiſe: „Die Anteile , welchen die niedrigſte

Stammeinlage zu Grunde liegt“.
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Daß dieſe Faſſung nicht auf einem Zufall beruht, ſon

dern der wohl erwogenen Geſamtauffaſſung des Geſeßent

wurfes entſpricht, darüber läßt die Begründung keinen Zweifel

zu. In der Begründung zu § 48 (S. 76) heißt es nämlich :

„ Bei den Beſchlüſſen der Geſellſchafter muß die

Mehrheit ſich im Zweifel nicht nach Köpfen, ſondern

nach dem Verhältnis der Kapitalbeteiligung be

ſtimmen. Die Beſchränkung der Haftung auf die

übernommenen Einlagen läßt dieſe Art der Bemeſſung

des Stimmrechts als die naturgemäße erſcheinen.

Hierbei iſt davon auszugehen , daß der mit der

niedrigſten Stammeinlage beteiligte Geſell

ſchafter jedenfalls eine Stimme haben muß ; dem

höher Beteiligten iſt dementſprechend eine größere

Zahl von Stimmen zu gewähren ."

Die hiernach der Regierungsvorlage offenſichtlich zu

Grunde liegende Auffaſſung, wonach nicht etwa die Größe des

Geſchäftsanteils , ſondern diejenige der Stammeinlage

für die Bemeſſung des Stimmrechts entſcheidend ſein ſollte,

hat nun auch die Reichstagskommiſſion keineswegs etwa

grundſäßlich aufgeben wollen ; vielmehr glaubte fie an dem

Standpunkte des Entwurfes durch die von ihr gewählte (und

zum Geſeß erhobene) Faſſung feſtzuhalten und nur eine

einfachere Regelung des Stimmrechts eingeführt zu haben .

Jeder Zweifel in dieſer Hinſicht wird ausgeſchloſſen , wenn

man die Bemerkungen lieſt, mittels deren die Kommiſſion

die von ihr vorgeſchlagene Änderung des Geſeßentwurfes

begründet. Es heißt dort (Kommiſſionsbericht, Druckſachen

des Reichstags Nr. 744 vom 15. März 1892 S. 10) :

„ Nach dem Geſeßentwurf iſt das Stimmrecht nach

dem Verhältniſſe der Kapitalsbeteiligung der Geſell

ſchafter bemeſſen ; und zur Ausübung dieſes Stimm

rechtes iſt angeordnet , daß der mit der niedrigſten

Stammeinlage beteiligte Geſellſchafter eine Stimme

und jeder der mit höheren Stammeinlagen beteiligten

Geſellſchafter ſo viele Stimmen haben ſoll, als ſeine



16 Neukamp: Die Geſchäftsanteile der Geſellſchaft m. b. $.

Stammeinlage ein Mehrfaches der niedrigſten Stamm

einlage bildet.

„Wenn hierbei auch dem Geſellſchaftsvertrage über:

laſſen war , die den beſonderen Verhältniſſen ent

ſprechenden ausgleichenden Beſtimmungen zu treffen ,

ſo konnte doch nicht verkannt werden , daß die Bes

ſtimmungen des Entwurfes zu Schwierigkeiten der

Berechnung, zu Ungleichheiten und zu Zweifeln Ver

anlaſſung geben konnten, und um dieſes zu beſeitigen,

iſt die Abänderung des Abſaßes 2 beſchloſſen .“

Die Kommiſſion wollte alſo nicht etwa eine grund

fäßliche Änderung des von der Regierungsvorlage einge

nommenen Standpunktes herbeiführen , ſondern lediglich die

Berechnung der Stimmenzahl der an der Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung beteiligten Geſellſchafter einfacher ge

ſtalten. Aus dieſer Entſtehungsgeſchichte des Gefeßes dürfte

mit Klarheit hervorgehen, daß der Ausdruck ,,Geſchäftsanteil “

nur verſehentlich im § 47 (48) Aufnahme gefunden hat und

richtiger durch den Ausdruck ,Stammeinlage“ zu erſeßen iſt,

wie denn auch Bariſius - Crüger (2. Aufl. Note 2

§ 48 S. 204) zutreffend bemerken : „Der Ausdruck: Jede

100 Mark eines Geſchäftsanteiles " iſt aber ſchlecht gewählt,

denn es kann nur die Stammeinlage gemeint ſein , und in

dieſer Beziehung war die Faſſung des Regierungsentwurfes

glücklicher. Von einem Nennwert des Geſchäftsanteilsó

(Effer S. 80) kann füglich nicht geſprochen werden . " 5)

Wenn Eſſer fich zur Unterſtüßung ſeiner Anſicht ferner

auf § 26 Abſ. 2 des Geſeßes und die amtliche Begründung

zu dieſem Paragraphen beruft, ſo verweiſe ich demgegenüber

auf die Ausführungen in Anm . 1 zu $ 14 meines Kommentars

zu

5) In dem dem deutſchen Geſeße nachgebildeten öſterreichiſchen Gefeß

entwurf über Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung " (Nr. 236

der Beilagen zu den ſtenograph. Protokollen des Herrenhauſes ;

17. Seffion 1904) heißt es denn auch im § 38 Abi 2 (§ 39 Abſ. 2

der Faſſung des Herrenhauſes) ganz richtig : „Je 100 Kronen einer

übernommenen Stammeinlage gewähren eine Stimme. “
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( 1. Aufl. S. 29 und 30), die meines Erachtens durch Effer

nicht widerlegt ſind.

Gänzlich beweisunkräftig für die Eſſerſche Anſicht iſt

deſſen Berufung auf § 16 Abſ. 3 des Geſeßes, der von der

Haftbarkeit für die auf dem Geſchäftsanteil rückſtändigen

Leiſtungen handelt . Da mit dieſen rückſtändigen Leiſtungen,

wie die Begründung S.51 ausdrücklich hervorhebt, „ſowohl

die noch nicht berichtigten Einzahlungen auf Stammeinlagen ,

wie auf Nachſchüſſe “ bezeichnet werden ſollen, ſo konnte ſich

das Geſeß gar nicht anders ausdrücken , wie hier geſchehen .

Daß aber auf einem „ Geſchäftsanteil “ Leiſtungen an die

Geſellſchaft ruhen können, habe ich ſelbſt bereits (S. 27 der

1. Aufl. meines Kommentars) hervorgehoben.

Weiter ſpricht auch § 17 des Geſeßes, auf welchen Eſſer

ſich gleichfalls beruft , nicht für , ſondern gegen die von

ihm vertretene Anſicht über die Identität von „Stammein

lage“ und „ Geſchäftsanteil “, oder dagegen , daß — wie er

ſich ausdrückt - „ nach der Errichtung der Geſellſchaft die

Stammeinlage durch den Geſchäftsanteil repräſentiert wird,

wie bei der Aktiengeſellſchaft die Einlage durch die Aktie“ 6) .

Denn im Abſ. 2 des § 17 heißt es ausdrücklich , daß

die von der Geſellſchaft zu erteilende Genehmigung zur

Teilung von Geſchäftsanteilen den Betrag bezeichnen muß,

welcher „ von der Stammeinlage des ungeteilten Ge

ſchäftsanteils “ (nicht etwa vom Geſchäftsanteil !) auf jeden

der durch die Teilung entſtehenden Geſchäftsanteile entfält.

Danach bezieht ſich auch Abſ. 4 des § 17, welcher die ent

ſprechende Anwendung des § 5 Abſ. 1 und 3 über den Be

trag der Stammeinlage bei der Teilung von Geſchäftsanteilen

6) Gerade die hier von Effer verſuchte Gleichſtellung von Aktien

und Geſchäftsanteilen hat der Gefeßgeber ausdrüdlich abgelehnt,

indem in der Begründung beſonders betont iſt, daß die für die

Aktiengeſellſchaft weſentliche Zerlegung des Geſellſchaftskapitals in

eine ſtatutariſch zu beſtimmende Zahl von Anteilen mit Nennwert

auf die neue Geſellſchaftsform nicht zu übertragen iſt .“ (Siehe

oben S. 11.)

Zeitſdrift für Handelsredt Bd. LVII.
2
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vorſchreibt, ſelbſtverſtändlich nur auf die Stammeinlage

ſelbſt, nicht aber auf die Geſchäftsanteile; mit anderen

Worten : die Teilung eines Geſchäftsanteils iſt in der Weiſe

vorzunehmen , daß jeder durch die Teilung neu entſtandene

Geſchäftsanteil einer Stammeinlage im Betrage von

mindeſtens 500 Mark oder von einer höheren durch 100

teilbaren Summe entſpricht.

Auch die Vorſchrift des § 50 des Gefeßes kann für die

Anſicht Eſſere , wie dieſer meint, nicht verwertet werden .

Die Faſſung: „ Geſellſchafter, deren Geſchäftsanteile zuſammen

mindeſtens dem zehnten Teil des Geſamtkapitals entſpre

chen “, weiſt keineswegs mit Notwendigkeit darauf hin, daß

die Geſchäftsanteile ſelbſt einen „ Nennwert “ haben ; der

Ausdruck „,entſprechen “ deutet vielmehr mit genügender Klar

heit an, daß der Gefeßgeber hat ſagen wollen , daß ein oder

mehrere Geſellſchafter, die über ſo viele Geſchäftsanteile ver

fügen, daß die ihnen „ entſprechenden “ Stammeinlagen den

zehnten Teil des Stammkapitals ausmachen, zum Verlangen

auf Einberufung einer Geſellſchafterverſammlung berechtigt ſind.

Dies wird durch die Begründung zu § 51 jekt $ 50

außer Zweifel geſtellt, indem es dort (S. 77) wörtlich heißt:

„Den einzelnen Geſellſchaftern als ſolchen ſoll ein

Recht, die Einberufung der Verſammlung zu ver

langen, im Zweifel nicht zuſtehen ; der § 51 gewährt

pielmehr, in Anlehnung an den Artikel 237 des Aktien

geſeķes, die bezeichnete Befugnis einem Geſellſchafter

oder einer Mehrheit derſelben nur unter der Voraus

feßung, daß die Beteiligung derſelben eine gewiſſe

Höhe erreicht; die leßtere iſt auf ein Zehntel des

Stammkapitals feſtgeſeßt.“

Wäre die Auslegung, welche Effer dem § 50 des Ge

ſeßes angedeihen läßt, richtig, ſo könnten Fälle vorkommen,

in denen es den Geſellſchaftern überhaupt unmöglich gemacht

würde, die Einberufung einer Geſellſchafterverſammlung zu

verlangen , obwohl ſie offenbar die Hauptbeteiligten an der

Geſellſchaft ſind. Man nehme den Fall, daß eine Geſellſchaft
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mit einem Stammkapital von 50000 Mark von vier Geſell

ſchaftern , A., B., C. und D. gebildet wird , von denen A.

eine Stammeinlage von 47000 Mark, B. , C. und D. da

gegen nur eine ſolche von je 1000 Mark übernommen haben.

Iſt nun die Einziehung des Geſchäftsanteils des A. auf

Grund des § 34 des Geſeßes erfolgt, welche Einziehung auf

die Höhe des Stammkapitals ohne Einfluß iſt, wie auch

Eſſer (Anmerkung zu § 34) annimmt, ſo würden in ſolchem

Falle B. und C. auch nach der Einziehung des Geſchäfts

anteils des A. nicht in der Lage ſein , die Berufung einer

Geſellſchafterverſammlung verlangen zu können. Denn nach

der Auffaſſung von Effer hat ihr Geſchäftsanteil, und zwar

auch nach der Einziehung des Geſchäftsanteils des A., nur

einen Nennwert von je 1000 Mark, entſpricht alſo nicht dem

im $ 50 des Geſeßes vorgeſehenen zehnten Teil des Stamm:

kapitals von 50 000 Marf. Es würden alſo B. und C. ,

obwohl ſie in dieſem Falle zuſammen zu zwei Dritteln an

der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung beteiligt ſind, auch

durch einen übereinſtimmenden Antrag die Berufung einer

Geſellſchafterverſammlung nicht herbeiführen können, ein Er

gebnis, das die gegneriſche Anſicht ohne weiteres als unbalt

bar erſcheinen läßt.

Wenn endlich Eſfer ſich auf § 14 des Geſekes beruft,

wonach es heißt : ,, Der Geſchäftsanteil jedes Geſellſchafters

beſtimmt ſich nach dem Betrage der von ihm übernommenen

Stammeinlage“ ?), ſo habe ich ſchon in der Anm . 1 zu § 14

meines Kommentars die Ungenauigkeit dieſer Ausdrucksweiſe

des Gefeßes ausführlich dargelegt . Ich will hier nur noch

mals daran erinnern , daß es gemäß $$ 29 und 72 des

7) Auch in dieſer Hinſicht iſt die Faſſung des öſterreichiſchen Gefeß:

entwurfs derjenigen des deutſchen Vorbildes vorzuziehen. § 69

(S 75 der Faſſung des Herrenhauſes ) lautet nämlich (meinem S. 30

der 1. Aufl. meines Kommentars gemachten Vorſchlage entſprechend) :

„Der Geſchäftsanteil jedes Geſellſchafters beſtimmt fich mangels

anderweitiger Feſtießung im Gefellichaftsvertrage

nach der Höhe der von ihm übernommenen Stammeinlage. “

1
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1

Geſeßes zuläſſig iſt , das Beteiligungsverhältnis der Geſell

ſchafter an der Dividende und dem nach Auflöſung der Ge

ſellſchaft zur Verteilung gelangenden Vermögen nach einem

anderen Maßſtabe feſtzuſeßen, als nach der Höhe der Stamm

einlagen , wodurch gleichzeitig ein grundlegender Unterſchied

von dem Aktienrecht ftatuiert iſt. Es ſteht nichts im Wege,

bei der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung den Geſell

ſchafter A. — (etwa weil er als Geſchäftsführer tätig iſt oder

das in eine Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung umgewan

delte Geſchäft von ihm begründet iſt) — , der ſich mit einer

Stammeinlage von 5000 Mark beteiligt hat, ebenſo wie den

Geſellſchafter B. , der eine Einlage von 15000 Mark gemacht

hat, an der Dividende und dem nach Auflöſung der Geſell

ſchaft vorhandenen Vermögen mit je der Hälfte zu beteiligen

und beiden Geſellſchaftern das gleiche Stimmrecht zu ge

währen. Dagegen würde es dem Weſen des Aktienrechts

durchaus widerſprechen , wenn bei Aktien der gleichen Sat

tung und Höhe mit der einen Aktie ein größeres Divi

dendenbezugsrecht oder ein größeres Anrecht an dem bei der

Auflöſung der Geſellſchaft vorhandenen Vermögen oder end

lich ein größeres Stimmrecht verknüpft wäre , als bei der

anderen . (Vgl. meinen Aufſaß in der Deutſchen Juriſten

zeitung 1904 Spalte 294 , 295 , ,, Die Zwangsvollſtreckung

in Geſchäftsanteile einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haf

tung“ . ) Dieſer grundlegende Unterſchied zwiſchen Aktie und

Geſchäftsanteil wird von Eſſer , der den Saß aufſtellt, daß

nach Errichtung der Geſellſchaft die Stammeinlage durch den

Geſchäftsanteil repräſentiert wird , wie bei der Aktiengeſell

ſchaft die Einlage durch die Aktie, vollſtändig verkannt : bei

der Aktiengeſellſchaft entſpricht allerdings das Beteiligungs

verhältnis der Aktionäre gleicher Gattungen ſtets der Höhe

der Einlage; bei der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

iſt dies aber keineswegs notwendig der Fall. Mag es hier

auch regelmäßig und in der ſtatiſtiſchen Mehrzahl der Fälle

zutreffen , daß die þöhe des Beteiligungsverhältniſſes der

Höhe der Stammeinlage entſpricht, ſo iſt dies doch keines

1
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wegs notwendig und deshalb kann dieſe Höhe des Be

teiligungsverhältniſſes und damit der materielle und wirkliche

Wert eines Geſchäftsanteils nur einmal aus der Bilanz und

ſodann aber vor allem aus dem Geſellſchaftsvertrage

ermittelt werden , der über die Art der Beteiligung der

einzelnen Geſellſchafter am Gewinn und an dem nach Auf

löſung der Geſellſchaft vorhandenen Vermögen , ſowie am

Stimmrecht Beſtimmung trifft. Gerade in dieſen Sonder

porſchriften der $8 29 und 72 , ſowie der SS 45 und 47

des Geſekes kommt der individualrechtliche Charakter der

Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung zum Ausdruck , der

fie in mancher Hinſicht der offenen Handelsgeſellſchaft an

nähert , bei welcher auch lediglich aus dem Geſellſchaftsver

trage die Höhe des Beteiligungsverhältniſſes der einzelnen

Geſellſchafter zu erſehen iſt.

Dies verkennt auch Förtich , wenn er (in Anm . 2 zu

§ 14) den Saß aufſtellt , daß der § 14 publici juris ſei,

zwar nicht in dem Sinne , „daß es den Parteien verwehrt

wäre , für den einzelnen Geſellſchafter eine der übernom

menen Einlage nicht entſprechende Quote des Reingewinnes

und des zu teilenden Geſellſchaftsvermögens auszuſeßen oder

die Stimmberechtigung beſonders zu regeln , wohl aber in

dem Sinne, daß das Verhältnis nicht grundſäßlich anders

geregelt und der dritte Erwerber eines Geſchäftsanteils nicht

in die Lage verſeßt werden könne, fich grundſäßlich ein an

deres Beteiligungsverhältnis gefallen laſſen zu müſſen , als

das in § 14 beſtimmte" ; daß vielmehr der dritte Erwerber

entgegengeſeßte Verabredungen des Geſellſchaftsvertrages als

nicht geſchrieben behandeln könne. Worauf Förtſch dieſe

Anſicht gründet, iſt mir nicht klar . Nach ſeiner Anſicht hätte

in dem obigen Beiſpiel der Rechtsnachfolger des B.

entgegen der ſtatutariſch getroffenen Feſtſeßung drei Viertel,

der A. dagegen nur ein Viertel des Gewinnes zu bean:

ſpruchen ; desgleichen würde bei Auflöſung der Geſellſchaft

dem A. nur ein Viertel , dem Rechtsnachfolger des B. drei

Viertel des Geſellſchaftsvermögens zukommen , und dieſer
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würde überdies über fünfzehn , A. dagegen nur über fünf

Stimmen verfügen. Wäre dieſe Anſicht richtig , ſo könnten

Feſtſeßungen des Geſellſchaftsvertrages, wie die oben er

wähnten, auf die einfachſte Weiſe dadurch illuſoriſch gemacht

werden , daß B. ſeinen Geſchäftsanteil veräußert . Hält man

aber daran feſt , daß der Geſellſchaftsvertrag zugleich die

Grundverfaſſung (das Statut) der Geſellſchaft bildet, ſo iſt

nicht abzuſehen , was einem Geſellſchafter das Recht geben

könnte, eine auch nach Anſicht von Förtſ in rechtsgültiger

und geſegmäßiger Weiſe getroffene Beſtimmung des Geſell

ſchaftsvertrages als „ nicht geſchrieben " zu behandeln 8 ).

Eine ganz eigentümliche und widerſpruchsvolle Stellung

nimmt Staub zu der Frage ein , ob den Geſchäftsanteilen

ein ,Nennwert“ zukommt oder nicht. Obwohl er nämlich,„

wie oben hervorgehoben, den Geſchäftsanteil ganz richtig ( in

Anm . 15 zu § 3) als „die Geſamtheit der dem Geſellſchafter

zuſtehenden Geſellſchaftsrechte “ definiert, und mit Entſchieden

heit betont, daß der Begriff der „ Stammeinlage “ von dem

des „ Geſchäftsanteils " verſchieden ſei , eine Auffaſſung , die

es ohne weiteres verbietet, dem Geſchäftsanteil einen Nennwert

beizulegen, ſtellt er doch in Anm. 15 zu § 3 und in Anm. 5

zu § 14 den Geſchäftsanteil der Aktie ganz gleich. So heißt

es an der erſtgedachten Stelle: „Die Aktie iſt des Aktionärs

Geſchäftsanteil, ſie ſtellt die Geſamtheit ſeiner Geſellſchafts

:

1

8 ) Fortich fagt (Note 2 zu § 14) ſpeziell mit Bezug auf meine

Auslegung des § 14 des Gefeßes : Der Anſicht von Neuťamp

(S. 30) , daß der § 14 in richtiger Faſſung lauten ſollte: Der

Geſchäftsanteil jedes Geſellſchafters beſtimmt fich mangels anders

weiter Feſtſeßung im Gefellſchaftsvertrage nach dem Betrage der

von ihm übernommenen Stammeinlage' , kann nicht beigetreten

werden ; richtig iſt nur , daß § 14 durch den felbſtverſtändlichen

Zuſatz zu ergänzen iſt : Vorbehaltlich der dem Geſellſchaft &vertrage

in einzelnen Beziehungen vom Gefeße überlaſſenen Modifikationen '.“

Ich wüßte nicht, worin fich die von Förtſch aufgeſtellte For

mulierung fachlich und inhaltlich von der meinigen unter:

fcheidet. Parifi'u 8 - Grüger (Anm. 1 zu 8 14) erkennen meine

Kritit der Faſſung des § 14 als „ nicht unberechtigt“ an.



Neuf amp : Die Geſchäfteanteile der Geſellſchaft m. 6. 9 . 23

.

rechte dar und der ihr anhaftende Nennbetrag iſt nichts

weiter als eine Identitätsbezeichnung, und das gleiche iſt

hinſichtlich des Nennbetrages des Geſchäftsanteils der Fall.

Denn weder bei der Aktie noch bei dem Geſchäftsanteil der

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung wird mit dem Nenn

betrag notwendig das Beteiligungsverhältnis hinſichtlich des

Stimmrechts, des Gewinnbezuges oder des Anteils am Liqui

dationsüberſchuſſe angegeben, da in allen dieſen Beziehungen

ſtatutariſch andere Beteiligungsrechte als nach dem Verhält

nis der Nennbeträge beſtimmt werden können (S$ 214 Abſ.3,

252, 300 Abf . 2 HGB. , SS 29, 45, 47, 72 G. m. b .. G.) . “

Dieſer leştere Saß iſt hinſichtlich der Aktie jedenfalls un

richtig , da eine ungleichmäßige Beteiligung von Aktien

derſelben Gattung und Höhe am Gewinne, am Ge

ſellſchaftsvermögen oder am Stimmrecht nach dem Wortlaut

des Gefeßes unſtatthaft erſcheint und praktiſch jedenfalls nie

vorkommt, da dadurch die Verkehrsfähigkeit der Aktien, alſo

eine ihrer wichtigſten Eigenſchaften, aufgehoben würde . (Vgl.

meinen Aufſaß a . a . D. Spalte 295 Anm. 1.)

In Anmerkung 5 zu § 14 ſagt Staub ſodann wört:

lich : „Das Stammkapital wird in Geſchäftsanteile (sic ! )

zerlegt, auf jeden Geſchäftsanteil muß eine Einlage gemacht

werden , die ihrem Werte nach mindeſtens dem Betrage

des Geſchäftsanteils (man denke : Geſchäftsanteil = Geſamt

heit der dem Geſellſchafter zuſtehenden Geſellſchaftsrechte !) ent

ſpricht. Es kann nur zum Verſtändnis des Geſeßes dienen,

wenn man ſich dies alles klar macht. Für dieſe Klarſtellung

iſt beſonders eingetreten Eſſer. Nur Neufamp be

ſtreitet, daß der Geſchäftsanteil einen Nennwert habe , aber

ſehr mit Unrecht. "

Danach ſollte man alſo glauben , daß es für das Ver

ſtändnis des Gefeßes beſonders bedeutungsvoll ſei , ſich klar

zu machen , daß der Geſchäftsanteil einen Nennwert habe .

Aber weit gefehlt . Denn in Anmerkung 8 zu demſelben

§ 14 ſagt Staub wörtlich: „So iſt der Nennbetrag, welcher

zur Bezeichnung des Geſchäftsanteils dient , juriſtiſch und

-

-
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wirtſchaftlich nichts weiter als eine hiſtoriſche Reminiszenz .

--- Vom juriſtiſchen Standpunkt kann immer nur betont

werden, daß fie (nämlich die hiſtoriſche Reminiszenz, daß der

Geſchäftsanteil einen Nennwert habe) eine juriſtiſche Be

deutung nicht hat . “

Man fragt ſich vergebens , warum Staub in der

Anmerkung 5 fich bemüht, nachzuweiſen , daß der Geſchäfts

anteil einen „Nennwert“ habe , und warum er dieſen . Nach

weis dort als zum Verſtändnis des Gefeßes dienend be

zeichnet, wenn gleichwohl in den folgenden Anmerkungen 6

bis 8 und 11 mit voller Schärfe von ihm betont wird, daß

dieſer Nachweis eine „ juriſtiſche Bedeutung“ nicht hat.

Der Grundgedanke von Effer beruht auf einer un

richtigen Gleichſtellung von „Aktie" und Geſchäftsanteil "„

(v . v. „wie auf der Aktie die Einlage, iſt auf den Geſchäfts

anteil die Stammeinlage zu leiſten “ ; ferner : „ alle dieſe

durch ein und denſelben Gedanken beherrſchten geſeßlichen

Beſtimmungen , nämlich, daß nach Errichtung der Geſellſchaft

die Stammeinlage durch den Geſchäftsanteil repräſentiert

wird , wie bei der Aktiengeſellſchaft die Einlage durch die

Aktie“) ; und deshalb geht er davon aus , daß ebenſo wie

die Aktien unſtreitig einen Nennwert befißen , das Gleiche

auch von den Geſchäftsanteilen gelten müſſe. Dieſe Gleich

ſtellung von Aktien und Geſchäftsanteilen iſt nun aber von

der amtlichen Begründung zu dem Entwurf des Gefeßes be

treffend die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung nicht ein

mal und gelegentlich , ſondern mehrmals und ausdrücklich

(a . a .D. S. 30, 31 ; ſiehe oben S. 11 ; ferner a.a. O. S. 84 :

„da die Geſchäftsanteile nicht, wie die Aktien einen Nenn

wert haben“) abgelehnt und beſonders ſcharf betont , daß

der Geſchäftsanteil im Gegenſaß zur Aktie keinen Nenn

wert beſikt.

Wäre es richtig , daß , wie Eſſer behauptet , „der

Nominalbetrag der Stammeinlage auch den Nennwert des

Geſchäftsanteils bildet ,“ und daß „ nach Errichtung der Ge

fellſchaft die Stammeinlage durch den Geſchäftsanteil reprä
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ſentiert wird,“ ſo wären Geſchäftsanteil und Stammeinlage

identiſch; jedenfalls aber könnte es nicht vorkommen , daß

Geſchäftsanteile ohne Stammeinlage oder Stammeinlagen

ohne Geſchäftsanteil exiſtieren , was aber beides möglich iſt.

Geſchäftsanteile, denen Stammeinlagen nicht entſprechen,

kommen dann vor , wenn eine Herabſeßung des Stamm

kapitals zum Zwecke der Beſeitigung einer Unterbilanz er

folgt . Eſſer – von ſeinem Standpunkte aus ganz folge

richtig erklärt dies (a. a. O. S. 101) für eine „abſolut

undenkbare Situation" ; nach dem klaren Wortlaut des Ge

ſeßes und nach den noch deutlicheren Bemerkungen der amt

lichen Begründung iſt aber eine derartige „Situation" nicht

nur nicht „undenkbar“, ſondern ſie iſt jederzeit ſehr wohl

möglich.

Erfolgt nämlich die Herabſeßung des Stammkapitals

zum Zwecke der Beſeitigung der Unterbilanz , ſo iſt die

einzige Schranke, welche § 58 Abſ. 1 Saß 1 für einen der

artigen Herabſeßungsbeſchluß aufgeſtellt hat , die , daß das

Stammkapital immer die Höhe von 20 000 Mark behalten

muß. Im übrigen aber kann in ſolchem Falle , wie ſich

aus einer Vergleichung des Saß 1 Abſ. 2 des § 58 mit

Saß 2 dieſes Abſaßes ergibt , die Herabſeßung auch dann

erfolgen , wenn infolgedeſſen einzelnen Geſchäftsanteilen eine

Stammeinlage nicht gegenüberſteht. Angenommen zum Bei

ſpiel , daß eine Geſellſchaft, die mit einem Stammkapital

von 60 000 Mark, beſtehend aus ſechzig volleingezahlten

Stammeinlagen von je 1000 Mark , gegründet worden

iſt , infolge geſchäftlicher Verluſte eine Unterbilanz von

40 000 Mark aufweiſt. UmUm dieſe zu beſeitigen iſt es

nun ſtatthaft, das Stammkapital auf 20000 Mark herab

zuſeßen , ohne daß die Geſchäftsanteile hiervon irgendwie

berührt werden. Denn die ſechzig Geſellſchafter ſind vor

wie nach an dem Geſellſchaftsvermögen mit je ein Sechzigſtel

beteiligt, und der Herabſeßungsbeſchluß drückt nur die

wirtſchaftliche Tatſache aus, daß 40 000 Mark ( zwei,

Drittel) des urſprünglichen Stammkapitals durch geſchäft
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liche Mißerfolge verloren gegangen find. Es find alſo

vor wie nach ſechzig gleiche Geſchäftsanteile vorhanden , die

aber nach der Kapitalherabſeßung den urſprünglich einge

zahlten Stammeinlagen nicht mehr entſprechen. Daß eine

derartige Situation ſehr wohl möglich iſt , leuchtet ohne

weiteres ein . Es iſt das auch bereits von mir in meinem

Kommentar (S. 163—172) des Näheren dargelegt. Die

Richtigkeit meiner Auffaſſung, der auch Förtſch (Note 8 zu

$ 58) und Pariſius - Crüger (S. 236) fich angeſchloſſen,

wird, troßdem Staub (Anmerkung 9 zu § 58) ſie als eine

„ beklagenswerte “ und eine begriffliche Unmöglichkeit be

zeichnet, durch die amtliche Begründung beſtätigt, die ſich

mit der denkbar größten Deutlichkeit in dieſer Hinſicht

(S. 83–84) wie folgt äußert : „Es iſt beſtimmt, daß, wenn

die Herabſeßung zum Zwecke der Zurückzahlung von Stamm

einlagen oder zum Zwecke des Erlaſſes der auf dieſe zu

leiſtenden Einzahlungen ſtattfindet, der verbleibende Betrag

der einzelnen Stammeinlagen nicht unter den im $ 5 be

zeichneten Mindeſtbetrag von 500 Mark herabgehen darf.

Die Vorſchrift des § 5 wäre ſonſt ohne Schwierigkeit zu um

gehen (vgl. meinen Kommentar S. 166] . Dagegen iſt eine

gleiche Vorſchrift nicht erforderlich , wenn die Herabſeßung

nur zum Zwecke der Beſeitigung einer vorhandenen Unter

bilanz erfolgt, denn die Herabſegung des Stammkapitals als

ſolche bedingt nicht eine Minderung der Geſchäfts

anteile , da dieſe nicht wie die Aktien einen Nennwert

haben , deſſen Geſamtbetrag mit dem jeweiligen

Betrage des Stammkapitals übereinſtimmen müßte.

Es kommen demzufolge auch Maßregeln wie die Herabſeßung

der Nominalbeträge oder die Zuſammenlegung von Anteilen,

durch welche bei der Aktiengeſellſchaft die Übereinſtimmung

der Aktien mit dem reduzierten Grundkapital hergeſtellt wer

den muß, hier nicht in Betracht."

Dieſen Ausführungen gegenüber kann man den zweiten

Saß des Abſ. 2 des § 58 auf eine Herabſeßung des Stamm

kapitals zum Zwecke der Beſeitigung einer Unterbilanz un

0
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möglich beziehen, da dieſer ausdrücklich nur die beiden Fälle

der Herabſegung „zum Zwecke der Zurückzahlung von Stamm

einlagen oder zum Zwede des Erlaſſes der auf dieſe ge

ſchuldeten Einzahlungen “ vorſieht und nur für dieſe beiden

Fälle die Innehaltung der Vorſchriften des § 5 Abſ. 1 und 3

verlangt .

Eſſer und Staub , die ſich von aktienrechtlichen An

ſchauungen nicht frei machen können, überſehen, daß bei der

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung nicht, wie bei der

Aktiengeſellſchaft, die Stammeinlage und der Geſchäftsanteil

in einem einheitlichen, über einen beſtimmten Nominalbetrag

lautenden Inhaberpapiere verbrieft ſind. Nur deshalb, weil

das Handelsgeſeßbuch keine Quotenaktien kennt, und die Bes

teiligung an einer Aktiengeſellſchaft nicht in Bruchteilen , ſon

dern in einer auf die Inhaberpapiere vermerkten Summe,

d . i . dem Nominalbetrage, zum Ausdruck kommt , verlangt

man , „daß die Nominalbeträge aller Aktien mit der je

weiligen Grundkapitalsziffer übereinſtimmen müſſen. Dabei

verkennt man aber nicht, daß auch hier die Beteiligungs

quoten durch die Herabſeßung nicht geändert werden, ſo daß

es von dieſem Standpunkte aus gleichgültig erſcheint, ob

man die alten Beteiligungseinheiten aufrecht erhält oder

durch neue erſekt“, wie das ROHG. (Entſcheidung vom

28. Januar 1879, Bd . XXV S. 264) mit Recht hervorhebt.

Der „ Herabſeßungsbeſchluß “ ändert bei einer vorhan

denen Unterbilanz an den Vermögensverhältniſſen der Geſell

ſchaft oder der Geſellſchafter überhaupt nichts: denn die

Stammeinlagen ſind bereits vor der Faſſung des Herab

ſeßungsbeſchluſſes durch den „ Geſchäftsbetrieb “ gemindert

worden , und jener Beſchluß bringt lediglich dieſe wirt

ſchaftliche Tatſache in derſelben Weiſe zum Ausdruck,

wie bei einer offenen Handelsgeſellſchaft die Verluſte an den

Einlagen der einzelnen Geſellſchafter auf deren Einlage

( „Kapitalkonto“) „ abgeſchrieben " werden . Der Beſchluß be

zweckt in ſolchem Falle nur , zu ermöglichen , daß auf der

Grundlage des geminderten Stammkapitals ein in ſpäteren

I
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Jahren erzielter Gewinn verteilt werden kann, während ohne

einen ſolchen Beſchluß der Betriebsgewinn erſt bis zur vollen

Dedung des urſprünglichen Stammkapitals aufgeſpeichert

werden muß ; (mein Kommentar S. 169) .

Exiſtieren alſo im Falle der Herabſeßung des Stamm

kapitals zum Zwecke der Beſeitigung einer Unterbilanz Ge

ſchäfsanteile, die den urſprünglich eingezahlten Stammein

lagen nicht gleichkommen , ſo iſt es andererſeits auch möglich ,

daß Stammeinlagen exiſtieren , denen Geſchäftsanteile nicht

entſprechen.

Es kann nämlich gemäß § 34 des Gefeßes eine Ein

ziehung von Geſchäftsanteilen ſtattfinden , ohne daß deshalb

eine Herabminderung des Stammkapitals zu erfolgen hätte.

In dieſer Hinſicht bemerkt die Begründung (S. 67) aus

drücklich : „Ohne Beobachtung der für die Kapitalherabſeßung

maßgebenden Vorſchriften iſt eine Einziehung nur zuläſſig,

wenn die erforderlichen Aufwendungen aus dem Jahres

gewinn oder aus ſonſt verfügbaren Fonds beſtritten wer

den können . In dieſem Falle bleibt der Betrag des

Stammkapitals unverändert und iſt in den Paſſiven

der Bilanz in der alten Höhe weiter zu führen.“

Staub hält dies zwar nicht für zutreffend, ſondern für

begriffswidrig und dem Gefeße widerſprechend, aber nur des

halb, weil er von dem unrichtigen Saße ausgeht, daß „der

Betrag des Stammkapitals gleich der Summe der Geſchäfts

anteile “ (sic !) ſei . Eſſer (S. 67) iſt dagegen in Überein

ſtimmung mit Förtſch (Note 1 zu § 34) , Liebmann

(Note 2), Neukamp (Note 4) der Anſicht, daß durch eine

aus Gewinnüberſchüſſen oder ſonſtigen vorhandenen Fonds

bewirkte Einziehung von Geſchäftsanteilen das Stammkapital

nicht berührt wird.

Gerade dieſer Fall zeigt wiederuin auf& deutlichſte, daß

die Geſchäftsanteile einen Nennwert nicht beſißen . Ein Bei

ſpiel wird dies klar machen . A., B., C. und D. haben eine

6. m. b . B. mit einem Stammkapital von 100 000 Mark

begründet ; A. hat eine Stammeinlage von 40 000 Mark,
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B., C. und D. eine ſolche von je 20 000 Mark übernommen

und eingezahlt. Der Geſchäftsanteil des A. wird nun aus

den Gewinnüberſchüſſen der Geſellſchaft eingezogen . Kann

man alsdann ſagen , daß nunmehr die Geſchäftsanteile von

B., C. und D. einen Nennwert von nur je 20 000 Mark be

fäßen ? Das hätte doch gar keinen Sinn. In Wirklichkeit

waren dieſe drei Geſellſchafter urſprünglich zu je ein Fünftel,

A. dagegen zu zwei Fünftel an der Geſellſchaft beteiligt;

nach Einziehung des Geſchäftsanteiles von A., ſind dagegen

die Geſellschafter B. , C. und D. mit je ein Drittel an der

Geſellſchaft beteiligt.

Faſſen wir die Ergebniſſe der vorſtehenden Unterſuchung

zuſammen, ſo ſind daraus folgende Säße herzuleiten :

1. Der Geſchäftsanteil iſt kein Forderungsrecht, ſondern

er iſt ein Inbegriff von Rechten und Pflichten ; er bedeutet

ein aliquotes Beteiligungsverhältnis an der Geſellſchaft, das

in der Regel der Größe der Stammeinlage entſprechen wird,

aber keineswegs notwendig ihr entſpricht , vielmehr im

Geſellſchaftsvertrage auch anderweit geregelt ſein kann .

2. Der Geſchäftsanteil hat demzufolge nicht etwa , wie

die Aktie , einen Nennwert ; ſeine Größe oder ſein Wert

iſt mit Sicherheit nur aus dem Inhalt des Geſellſchafts

vertrages zu entnehmen.

3. Es gibt Geſchäftsanteile, denen Stammeinlagen nicht

entſprechen und es gibt Stammeinlagen , denen Geſchäfts

anteile nicht entſprechen .

Die juriſtiſch bedeutſamen Folgerungen aus dieſen

Säßen werden ſich ſpäter ergeben .

§ 3 ( Fortſeßung ).

1. Der Geſchäftsanteil gehört nicht zu den Sachen im

Sinne des § 90 B.GB., da er kein körperlicher Gegenſtand

iſt. Er iſt aber auch nicht, wie die Aktie , ein Wertpapier

im Sinne des § 1296 B.OB. oder im Sinne der SS 1

Ziff. 1 , 93, 363, 381 HGB. , da er nicht in einer Urkunde.
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verbrieft wird. Auch dann, wenn, wie dies neuerdings nicht

ſelten geſchieht, über die Geſchäftsanteile ſogenannte „ An

teilſcheine “ ausgeſtellt werden, wird der in dem Anteilſchein

verbriefte Geſchäftsanteil nicht zu einem Wertpapier. Denn

die Ausſtellung ſolcher Anteilſcheine kennt das Geſeß über

haupt nicht; ſie ſind auch nicht etwa, wie die Aktienurkunde

des Aktienrechts , Träger des Rechts , ſondern lediglich Bes

weisurkunden , deren Vorhandenſein oder Untergang des

halb auch für die Eriſtenz oder Nichteriſtenz des Geſchäfts

anteils gänzlich einflußlos iſt. (Vgl. Begründung S. 49 ;

Entſch. des RG. vom 15. Mai 1901 , Juriſt. Wochenſchrift

S. 521 Nr. 12 ; Förtſch , Anm . 6 zu § 15 ; Staub , Anm. 2

zum Erkurs zu § 14.) Das Geſet kennt auch ein Aufgebot

derartiger „ Anteilſcheine “ nicht, im Falle ſie verloren ge

gangen find; es iſt demnach auch unzuläſſig, in dem Geſell

ſchaftsvertrage ein ſolches Verfahren vorzuſehen oder zu

regeln , da dies ohne rechtliche Bedeutung und deshalb nur

irreführend ſein würde . Denn ein Aufgebotsverfahren iſt

nur in den vom Geſek beſtimmten Fällen zuläſſig (§ 946

SPO.) ; das Aufgebot des Anteilſcheins einer G. m. 6. H.

iſt aber dem Gefeße unbekannt . (Vgl . Staub , Anm. 7

zum Erkurs zu 14.)

Hieraus können dann bedenkliche Schwierigkeiten ent

ſtehen , wenn das Statut, was nach § 15 Abſ. 5 des Geſekes

zuläſſig, die Rechtswirkſamkeit der Abtretung des Geſchäfts

anteils von einer Aushändigung des Anteilſcheins an den

neuen Erwerber abhängig macht. In ſolchem Falle iſt ohne

eine Statutenänderung die Abtretung eines Geſchäftsanteils,

deſſen Anteilſchein verloren gegangen iſt, unmöglich , da ein

Aufgebot und ſomit ein Erſaß desſelben nicht ſtattfindet,

ſofern nicht die Geſellſchaft freiwillig ſich zur Ausſtellung

eines neuen Anteilſcheins bereit erklärt. Man wird übrigens

dann, wenn der Verluſt der Urkunde der Geſellſchaft glaub

haft nachgewieſen iſt, dieſe zur Ausſtellung eines neuen An

teilſcheines für verpflichtet erachten müſſen , da ihr hierdurch

irgend ein Nachteil nicht erwachſen kann und der Geſell
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ichafter ein Recht darauf hat, die nach dem Geſeß und nach

dem Statut zuläſſige Abtretung vornehmen zu können .

2. Da der Geſchäftsanteil auch kein Forderungsrecht

darſtellt, wie bereits in § 2 hervorgehoben , und von mir

( unter Zuſtimmung des Reichsgerichts ; Urteil vom 26. April

1904, Bd . LVII S. 414 ff.) an einer anderen Stelle ( Deutſche

Jur.-3tg . 1904 S. 231 ff.) des Näheren dargelegt iſt, ſo

erhebt fich nunmehr die Frage, unter welche Kategorie von

„ Rechten “ der Geſchäftsanteil einzureihen iſt.

In dieſer Hinſicht kommt zunächſt in Betracht, daß der

Geſchäftsanteil das Mitgliedichaftsrecht des Geſell

ſchafters repräſentiert, verkörpert. Dieſes Mitgliedſchaftsrecht

iſt nun aber nicht ein einheitlicher , ſondern ein zuſammen

geſeßter Rechtsbegriff, da es , wie gleichfalls bereits in § 2

angedeutet , einen „Kompley von Rechten und Pflichten "

bildet. Es gilt in dieſer Hinſicht von dem Geſchäftsanteil

der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung dasſelbe , was

Gierke ( Die Genoſſenſchaftstheorie und die deutſche Recht

ſprechung S. 327 ff.) über die Anteilsrechte an einer Ge

werkſchaft und an einer Aktiengeſellſchaft ſehr zutreffend be

merkt hat.

„Wenn nun derartige Sonderrechte,“ heißt es hier, „als

Rechte von ſachenrechtlichem Gehalt aufgefaßt werden,

ſo entfernt man fich wiederum von dem römiſch -rechtlichen

Schema, gleichwohl wird keine andere Auffaſſung ihrem

Weſen gerecht. Zwar hat auch in der Praxis vielfach eine

Richtung Boden gewonnen , welche die den Aktionären und

den Gewerken geſeßlich und ſtatutariſch gewährleiſteten

,verhältnismäßigen Anteile am Genoſſenſchaftsvermögen

hinwegdeduziert. Es ſoll ſich dabei nur um untechniſche

Redensarten handeln : in Wahrheit ſoll damit nur ein

Forderungsrecht gemeint ſein. Allein dieſe Konſtruk

tion, welche den Wortlaut der Gefeße und der meiſten Sta

tuten vergewaltigt, der Anſchauung des Lebens widerſpricht

und einen ſchroffen Zwieſpalt zwiſchen dem wirtſchaftlichen

Tatbeſtand und ſeiner juriſtiſchen Form ſeßt, erweiſt ſich in

A
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demſelben Augenblick , in dem mit ihr wirklicher Ernſt ge

macht wird, als praktiſch unbrauchbar. So kehrt denn die

Praxis immer wieder zu der Vorſtellung der Anteile

zurück. In der Tat liegt keine begriffliche Schwierigkeit vor,

ſobald das þerrſchaftsrecht an dem Vermögen in ſeiner

ideellen Einheit als Eigentum anerkannt iſt , auch die zu

Sonderrecht verteilten Splitter dieſes Herrſchaftsrechtes als

anteilmäßige Rechte dinglicher Art zu denken . “ (Vgl.

auch a . a . D. S. 330, wo Gierke die Anteile der Aktionäre

als „ fachenrechtliche Befugnisſphäre“ bezeichnet .)

Eine unmittelbar anwendbare, poſitive Geſeßesvorſchrift,

welche das Mitgliedſchaftsrecht an einem „ rechtsfähigen

Verein“ einer beſtimmten Kategorie von Rechten einreiht,

finden wir in unſerem B.GB. oder in ſonſtigen Reichs

geſeßen nicht; das B.GB. ſchweigt ſich wohl ſchon deshalb

über dieſe Frage aus , weil es im § 38 die Mitgliedſchaft

als „ nicht übertragbar und nicht vererblich “ bezeichnet, damit

alſo die Mitgliedſchaftsrechte an und für ſich vom Rechts

verkehr ausſchließt. Dieſe Vorſchrift iſt aber , wie ſich aus

§ 40 B.GB. ergibt, nach giebigen Rechts, kann alſo durch

die Saßung geändert werden, und paßt auch auf diejenigen

Mitgliedſchaftsrechte, die hier in Frage ſtehen , wie z . B. Aktien

rechte, Gewerkſchaftsrechte, Kurberechtigungen, Geſchäftsanteile

einer G. m. b . H. und Beteiligungen an einer Genoſſen

ſchaft , alſo auf Mitgliedſchaftsrechte mit einem vorwiegend

vermögensrechtlichen Charakter nicht.

Die ſämtlichen vorerwähnten „ Mitgliedſchaftsrechte “

haben , wie bereits in § 2 hinſichtlich der Geſchäftsanteile

angedeutet , die Eigentümlichkeit, daß ſie einen kompler

von vermögensrechtlichen Anſprüchen und Pflichten darſtellen.

Einen direkten und unmittelbaren Rechtsverkehr mit derartigen

„ Rechtskompleren " kennt das B.GB. nur in dem einen Falle

des § 2033, in welchem es jedem Miterben „die Verfügung

über ſeinen Anteil am Nachlaſſe“ geſtattet. Dieſe ,, Ver

fügung“ hat unmittelbar „ dingliche “ Wirkung, d . h . ſie ent

hebt mit unmittelbar dinglicher Wirkung den Verfügenden
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aller Rechtsbeziehungen zur Erbſchaft, wie ſie andererſeits den

jenigen, zu deſſen Gunſten „verfügt“ iſt, in alle Rechte und

Pflichten des Erben einſeßt . Eine derartige „ dingliche“ Wir

kung kommt auch der Übertragung eines Mitgliedſchaftsrechtes

vermögensrechtlichen Inhaltes zu , insbeſondere auch der

jenigen eines Geſchäftsanteils einer G. m. b . H.

Troß dieſes dinglichen Charakters , den der Rechtsver

kehr mit Erbſchaftsanteilen und Mitgliedſchaftsrechten , d . i .

mit „ Komplerrechten ", an ſich trägt , wird man aber doch

dieſe „ Romplexrechte “ nicht dem Gebiete des Sachenrechts

überweiſen können, vielmehr eine „beſondere Rechtskategorie

von Romplerrechten “ und darin wieder die Unterart „ Mit

gliedſchaftsrechte vermögensrechtlichen Inhalts " aufſtellen

müſſen. Immerhin wird aber beim Mangel jeglicher poſi

tiver Vorſchriften über dieſe Mitgliedſchaftsrechte die analoge

Heranziehung ſachenrechtlicher Vorſchriften geboten ſein, und

es wird insbeſondere auch z. B. die Frage , ob und inwie

weit die Vorſchriften der SS 459 ff. B.GB. bei dem Vor

handenſein von „Mängeln“ veräußerter Mitgliedſchaftsrechte

anwendbar ſind, von dieſem Standpunkte aus geprüft wer

den müſſen. (Vgl. darüber einſtweilen meinen Aufſaß in

Holdheims Monatsſchrift Bd. XIV S. 1 ff. und Näheres

in einem demnächſt zur Veröffentlichung gelangenden Auffag :

„ Sache und Sachmängel“ ).*) Auf dieſe Frage kann indeſſen

hier nicht näher eingegangen werden ; es muß hier zunächſt

die Feſtſtellung genügen , daß der Geſchäftsanteil als Mit

gliedſchaftsrecht vermögensrechtlicher Natur zu den von mir

ſogenannten „ Komplerrechten " (oder auch Rechtskompleren )

gehört, alſo ein Rechtsobjekt bildet, das weder dem „ Rechte

der Schuldverhältniſſe “, noch dem ,, Sachenrechte “ zuzuzählen

iſt, aber mit legterem die größere Verwandtſchaft hat.

*) Xuch ich gedenke auf dieſe Frage im nächſten Doppelheft dieſer

Zeitſchrift einzugehen .

A. l.

Zeitſdrift får Handelsrecht. Bd. LVII .
3
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II. Abſchnitt.

Der Erwerb und Berluft eines Geſchäftsanteils ; (Entſtehung

der Mitgliedſchaft ; Mitgliedſchaftswechſel; Verluſt der

Mitgliedſchaft).

I. Kapitel.

Allgemeines.

§ 4.

Originärer- derivativer Erwerb ; Erwerb durch

eine Mehrheit von Perſonen.

1. Bei dem Erwerb eines Geſchäftsanteils iſt, wie bei

dem Erwerb von dinglichen Rechten der originäre oder ur

ſprüngliche (felbſtändige) und der derivative oder abgeleitete

Erwerb zu unterſcheiden.

Als urſprünglicher (oder ſelbſtändiger) Erwerb iſt der

Erwerb eines Geſchäftsanteils bei Gründung der Geſell

ſchaft oder bei einer Rapitalserhöhung zu bezeichnen .

Denn die Geſellſchaft, an der man ſich durch Übernahme

eines Geſchäftsanteils beteiligt, iſt nicht etwa die Rechtsvor

gängerin des Geſellſchafters; vielmehr entſteht der Geſchäfts

anteil erſt durch und mit der Übernahme ſeitens des Geſell

ſchafters. Demnach iſt auch mit Recht der Übernahme von

Aktien bei der Gründung der Geſellſchaft in der Plenar

entſcheidung des Reichsgerichts vom 30. Juni 1892 (BD. XXXI

S.17) der Charakter eines ,,Anſchaffungsgeſchäfts “ abgeſprochen

worden , weil es ſich hier nicht um einen abgeleiteten,

ſondern um einen „ urſprünglichen “ Erwerb handelt , welch

leßteres übrigens auch von der im übrigen den gegenteiligen

Standpunkt vertretenden Entſch. des RG. vom 13. Dezember

1888 (Bd. XXII S. 127 , insbeſondere S. 129) anerkannt

worden iſt ”). Dieſer originäre Erwerbscharakter der Über

9) An dieſer rechtlichen Konſtruktion hat felbſtverftändlich auch

das Reichsſtempelgeſek vom 27. April 1894 (RGBI. S. 369)
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nahme von Aktien iſt meines Erachtens auch der wahre

und legte Grund , weshalb , (wie das Reichsgericht in ftän

diger Rechtſprechung (vgl. die Plenarentſcheidung vom 16. Mai

1904 BD. LVII S. 292] angenommen hat) , weder die

Aktienzeichnung , noch der Beitritt zu einer Genoſſenſchaft,

noch endlich die Übernahme von Geſchäftsanteilen einer

G. m. b . H. der Geſellſchaft gegenüber wegen eines von

dieſer ( durch ihre Organe) verübten Betruges oder wegen

eines dem übernehmer bei der Zeichnung der Anteile unter

laufenen Irrtums angefochten werden kann (Entſch. des RG.

vom 25. März 1899 ; Jur. Wochenſchr. S. 306 Nr. 16 ;

Neukamp , Anm . 4d zu § 19) .

Dagegen iſt aller andere Erwerb eines Geſchäftsanteils,

insbeſondere durch Rauf , Schenkung, Erbſchaft , Kaduzie

rung u . ſ . w ., als ein abgeleiteter Erwerb zu bezeichnen.

Dies gilt insbeſondere auch von dem Erwerb infolge der

Kaduzierung oder der Zwangsverſteigerung, da auch in dieſem

Falle das Recht des Erwerbers kein urſprünglich entſtandenes

iſt, vielmehr auf die Perſon des früheren Inhabers des Ge

ſchäftsanteils zurückgeht (vgl. Förſter, Preußiſches Privat

recht II. Aufl. Bd. III § 172 S. 162 ; Entſch. des RG. vom

29. Mai 1897 Bd . XL S. 333, insbeſondere S. 340) .

2. Beſonderer Hervorhebung bedarf noch der Fall, wenn

ein Geſchäftsanteil durch eine Mehrheit von Perſonen

erworben wird . In ſolchen Fällen gelten folgende Beſonder

heiten :

a ) Gleichviel, ob es ſich um eine Gemeinſchaft nach

Bruchteilen ($ 741 ff. B.GB.) oder um eine ſolche zur ge

nichts geändert und nichts ändern wollen , obwohl es die Über

nahme von Aktien bei der Gründung einer Aktiengeſellſchaft ſeitens

der Gründer wie ein Anſchaffungsgeſchäft für ſtempelſteuerpflichtig

erklärt hat. (Vgl. die Entſch. des RG. vom 5. Januar 1900

[BD. XLV S. 99], in welcher dies insbeſondere S. 102 ff. an der

Hand der Entſtehungêgeſchichte des Gefeßes eingehend und über

zeugend nachgewieſen worden iſt; ebenſo Entich. des RG, vom

Januar 1904, BD. LVI S. 430, insbeſ. S. 431. )
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.

ſamten Hand (etwa auf Grund eines Geſellſchaftsverhält

niſſes, $ 705 ff., oder einer Erbengemeinſchaft, $ 2033, oder

kraft ehelichen Güterrechts $S 1437 ff ., oder kraft fortgeſekter

Gütergemeinſchaft § 1485 B.GB.) handelt - die mehreren

Berechtigten können ihre Rechte aus dem Geſchäftsanteil (z . B.

Stimmrecht, Recht auf Bezug der Dividende u . ſ. w .) nur

gemeinſchaftlich ausüben, alſo entweder ſo, daß ſie einen

gemeinſamen Bevollmächtigten beſtellen , oder daß ſie zwar

insgeſamt, aber ein heitlich handeln . Wollen ſie alſo in

einer Geſellſchafterverſammlung mitſtimmen , ſo können ſie

die auf den Geſchäftsanteil entfallenden Stimmen nur in

einem Sinne abgeben ; Anträge auf Einberufung einer

Geſellſchafterverſammlung (auf Grund des § 50 des Gefeßes)

können ſie nur gemeinſchaftlich ſtellen , ſo daß der Antrag

wirkungslos iſt, wenn auch nur einer der mehreren Mit

berechtigten ihn nicht ſtellt, mag auch der eine Geſchäftsanteil

einer Stammeinlage entſprechen , die weit mehr als den

zehnten Teil des Stammkapitals repräſentiert , und mögen

diejenigen Mitberechtigten , welche dieſen Antrag ſtellen , zu

ſammen an dem einen Geſchäftsanteil in der Weiſe beteiligt

ſein, daß dieſer Mitbeteiligung allein mehr als ein Zehntel

des Stammkapitals entſpricht. Auch die Auszahlung der

Dividende kann nur an alle Mitberechtigten gemeinſchaftlich

erfolgen ; in welcher Weiſe dieſe unter einander anteils:

berechtigt ſind , iſt gleichgültig und ohne Intereſſe für die

Geſellſchaft.

b) Für alle auf den Geſchäftsanteil haftenden Leiſtungen ,

mögen dies nun Rückftände auf die Stammeinlage, Nach

ſchüſſe oder ſonſtige nach dem Geſellſchaftsvertrage zu be

wirkende Leiſtungen ſein, haften die mehreren Mitberechtigten

der Geſellſchaft gegenüber als Geſamtſchuldner; dies

gilt insbeſondere auch von Rückſtänden , die gemäß § 24

des Gefeßes auf Stammeinlagen zahlungsunfähiger Mitgeſell

ſchafter zu leiſten ſind.

Sind die Mitberechtigten Miterben, ſo haften ſie zwar

auch als Geſamtſchuldner, aber ihre unbeſchränkte Haf
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tung tritt nur ein , wenn ſie gemäß den Vorſchriften des

B.GB. (SS 1967 ff., 1993 ff.) oder der ZPO. (8 780) das

Recht, die Beſchränkung der Haftung geltend zu machen , ver

loren haben . (Vgl. meinen Kommentar I. Aufl., Anmer-:

kung 3b zu § 18 ; ebenſo Staub , Anm. 15 zu § 18. )

c) Zur Rechtswirkſamkeit derjenigen Rechtshandlungen,

welche die Geſellſchaft den Inhabern des Geſchäftsanteils

gegenüber vorzunehmen hat, (z . B. Aufforderung zur Ent

richtung von rüdſtändigen Stammeinlagebeträgen, von Nach:

ſchüſſen, Kaduzierungserklärung, Einladung zur Geſellſchafter

verſammlung u. ſ. w .) , genügt es , wenn ſie dieſe auch nur

einem der mehreren Mitberechtigten gegenüber vornimmt.

Die Tragweite dieſer Vorſchrift iſt eine ſehr weitgehende ;

iſt z . B. auch nur einem der gemeinſamen Mitberechtigten

eine Aufforderung zur Zahlung von Einlagerückſtänden oder

von Nachſchüſſen zugegangen , ſo haben alle Mitberechtigten

die geſeglichen Verzugszinſen von 4 % (vgl. meinen Kom

mentar, Anm. 1 zu § 20) und etwaige Vertragsſtrafen auch

dann zu entrichten , wenn die Nichtaufgeforderten von der

an einen der Mitberechtigten gerichteten Aufforderung keine

Kenntnis erlangt haben . Inwieweit derjenige Mitberechtigte,

an welchen die Aufforderung ergangen , ſeinen Genoſſen

gegenüber wegen unterlaſſener Mitteilung von einer der

artigen Aufforderung ſchadenserſaßpflichtig iſt, richtet ſich nach

demjenigen Rechtsverhältnis, in welchem die mehreren Mit

berechtigten zu einander ſtehen . Sind ſie Geſellſchafter des

bürgerlichen Rechts oder des Handelsrechts , ſo iſt der Auf

geforderte ſeinen Mitgeſellſchaftern lediglich auf Grund des

$ 708 B.GB.ſchadenserſaßpflichtig ; er hat alſo nurdiligentiam

quam in suis zu präſtieren. Handelt es ſich dagegen um

mehrere Miterben, ſo greift die Vorſchrift des $ 2038 Abſ. 1

Saß 2 BGB . Plaß ; man muß es als eine Pflicht der

ordnungsmäßigen Verwaltung der Erbſchaft bezeichnen , den

feitens der Geſellſchaft rechtmäßig ergangenen Aufforderungen

(3. B. zur Zahlung von Einlagerückſtänden
u . 1. w .) recht

zeitig nachzukommen. Unterläßt alſo der Miterbe es , den
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übrigen Miterben von einer derartigen Aufforderung Mit

teilung zu machen und unterbleibt infolgedeſſen die Berichti

gung eines Einlagerückſtandes, ſo iſt der fäumige Miterbe

ſeinen Miterben gegenüber für die der Erbſchaft zur Laſt

fallenden Verzugszinſen und Vertragsſtrafen ohne weiteres

ſchadenserſaßpflichtig (8 276 B.GB.) .

Ift von den mehreren Mitberechtigten ein gemeinſamer

Vertreter beſtellt, ſo hat die Geſellſchaft dieſem gegenüber die

an die Mitberechtigten zu richtenden Rechtshandlungen vorzu:

nehmen. Es regt dies aber voraus, daß der Geſellſchaft von

der Beſtellung des gemeinſamen Vertreters ſeitens ſämtlicher

Mitberechtigten Anzeige (ſei es ſchriftlich, ſei es mündlich)

erſtattet iſt. Iſt dies geſchehen, ſo iſt die Geſellſchaft gleich

wohl keineswegs gezwungen , alle Rechtshandlungen gegen

über dem gemeinſamen Vertreter vorzunehmen ; ſie kann

vielmehr troß einer ſolchen Beſtellung alle Rechtshandlungen

auch ſämtlichen Mitberechtigten gegenüber vornehmen.

Die Beſtellung des gemeinſamen Vertreters hat aber zu

Gunſten der Mitberechtigten die Wirkung , daß die Geſell

ſchaft nunmehr keine Rechtshandlungen dem einzelnen

oder mehreren von den Mitberechtigten gegenüber mit Rechts

wirkſamkeit vornehmen kann ; vielmehr hat ſie alsdann nur

die Wahl , entweder die Rechtshandlungen gegenüber dem

gemeinſamen Vertreter oder gegenüber ſämtlichen Mit

berechtigten vorzunehmen.

Nur in einem Falle, nämlich dann, wenn eine Rechts

handlung in Frage ſteht, die gegenüber mehreren Miterben

binnen einem Monat ſeit dem Anfalle der Erbſchaft, alſo

nach jeßigem Recht ſeit dem Tode des Erblaſſers (SS 1942,

2176 B.GB.) vorgenommen werden ſoll, muß deren Vor

nahme ſämtlichen Miterben gegenüber auch dann erfolgen,

wenn dieſe einen gemeinſamen Vertreter nicht beſtellt

haben . Iſt dagegen ein ſolcher bereits beſtellt, ſo genügt

ſelbſtverſtändlich die Vornahme der Rechtshandlungen gegen

über dieſem Vertreter auch innerhalb des erſten Monats

nach dem Anfalle der Erbſchaft.

.
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II. Kapitel.

Der Erwerb eines Geſchäftsanteils.

A. Originärer Erwerb (Entſtehung der Mitgliedſchaft ).

§ 5 .

1. Bei der Gründung der Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung .

I. Bei der Gründung der G. m. 6. $. vollzieht ſich der

Erwerb eines Geſchäftsanteils in der Weiſe , daß der Er

werber dem auf die Gründung der Geſellſchaft abzielenden

gerichtlichen oder notariellen Geſellſchaftsvertrage (Statut)

beitritt und in dieſem Vertrage erklärt, in welcher Höhe er

fich an dem (geſeßlich auf den Mindeſtbetrag von 20000 Mark)

feſtgeſekten Stammkapital mittels einer Stammeinlage be

teiligen will. Dieſe Stammeinlage muß mindeſtens 500 Mark

betragen , kann aber nach oben beliebig hoch bemeſſen und

muß nur derart abgegrenzt ſein , daß der Betrag durch

hundert teilbar iſt (§ 5 des Geſ .) . Da die von dem Geſell

ſchafter zu übernehmende Stammeinlage eine einheitliche iſt,

(§ 5 Abſ. 2 des Geſ.) , ſo kann er bei der Gründung der

Geſellſchaft auch nur einen einzigen Geſchäftsanteil er

werben .

II. Da bereits bei den Abſchluß des Geſellſchaftsver

trages ſämtliche Geſellſchafter die geſamten Stammeinlagen

und die ihnen entſprechenden Geſchäftsanteile übernehmen

müſſen, ſo findet eine ſogenannte Stufen (Sukzeſſiv- )gründung

bei der G. m . 6. H. nicht ſtatt. (Vgl. Neukamp , Anm. 4

zu § 2.)

Wohl iſt es zuläſſig, daß der Geſellſchafter bei Abſchluß

des Gründungsvertrages ſich durch einen mit gerichtlicher

oder notarieller Vollmacht oder mit privatſchriftlicher Voll

macht 10) verſehenen Bevollmächtigten vertreten läßt . Liegt

110) Der Inhalt der Vollmacht muß erkennen laſſen , daß der Bevoll:

mächtigte Namens des Machtgebers den Beitritt zu der zu grüns
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die lektere vor , ſo muß die Unterſchrift des Ausſtellers ge

richtlich oder notariell beglaubigt ſein . Auch iſt es (anders

als nach § 182 HOB. bei der Gründung von Aktiengeſell

ſchaften ) gemäß § 128 B.GB. ſtatthaft, daß in mehreren

geſonderten, örtlich und zeitlich auseinanderfallenden notariellen

oder gerichtlichen Verhandlungen der Beitritt zu dem Geſell

ſchaftsvertrage und damit gleichzeitig die Übernahme einer

Stammeinlage und folgeweiſe eines Geſchäftsanteils erklärt

wird ; (ebenſo Staub , Anm. 1 zu § 2 ; Entſch. des Kammer

gerichts vom 13. Auguſt 1901, Rechtſprechung der Oberlandes

gerichte Bd. III S. 259) ..

Im Einzelnen iſt folgendes hervorzuheben :

1. Die geſeßlichen Vertreter einer minderjährigen oder

juriſtiſchen Perſon bedürfen als Ausweis lediglich ihre Be

ftalung oder die ſonſtige Legitimationsurkunde, 3. B. Auszug

aus dem Handelsregiſter u . dgl.; iſt die Genehmigung einer

Behörde zur Abgabe der Beitrittserklärung erforderlich, ( vgl.

7. B. § 137 der Preußiſchen Kreisordnung; § 91 der Preußi

ſchen Provinzialordnung) , ſo genügt die Vorlegung dieſer

Urkunde in authentiſcher Form , (alſo mit Siegel und Unter

ſchrift der zuſtändigen Behörde); einer beſonderen gerichtlichen

oder notariellen Beglaubigung bedarf eine derartige Urkunde

nicht. (Vgl. die zitierte Entſch des Kammergerichts.)

2. Eine Beitrittserklärung unter Vorbehalten oder Be

dingungen iſt unzuläſſig und unwirkſam und vermag des

halb ein Mitgliedſchaftsrecht nicht zu erzeugen. Vgl. Entſch.

I

benden Geſellſchaft zu erklären ermächtigt iſt ; dies fann ebenſogut

aus einer ſogenannten General : wie einer Spezialvollmacht

erhellen ; ob es der Fall, iſt quaestio facti (vgl. Staub , Anm . 5

zu § 2 ; Liebmann Nr. 5 zu § 2). Der § 4 Abſ. 3 des öſterr.

Entwurfs verlangt auédrüdlich eine auf dieſes einzelne Geſchäft

aufgeſtellte", alſo eine ſogenannte Spezialvollmacht. - Prokuriſten

find , ſofern es der Betrieb des Handelsgewerbes mit ſich bringt,

auch ohne beſondere Vollmacht ermächtigt, Namens des Prinzipals

einer zu gründenden Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung bei

zutreten.
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18. April
des RG. vom 1894, Bd. XXX S. 91, insbeſ.

5. Mai

S. 93, ſowie die zitierte Entſch. des Kammergerichts) 11) .

3. Rann der Beitritt auch in der Weiſe erfolgen , daß

nicht eine beſtimmte Stammeinlage, ſondern anderweite Ver

pflichtungen , wie ſie insbeſondere § 3 Abſ. 2 des Gef. vor

ſieht, (z . B. wiederkehrende Leiſtungen oder die Verpflichtung

zur Führung des Amtes eines Geſchäftsführers ), übernommen

werden ? Dies muß meines Erachtens verneint werden, da

§ 3 Abſ. 2 des Geſ . ausdrücklich vorſchreibt, daß, wenn den

Geſellſchaftern außer der Leiſtung von Rapitalein

lagen noch andere Verpflichtungen auferlegt werden ſollen ,

dies im Geſellſchaftsvertrage beſtimmt ſein muß . Daraus

ergibt ſich , daß jeder Geſellſchafter, um dies werden zu

können , die Verpflichtung zur Leiſtung von Kapitalein

lagen , 6. h . einer Stammeinlage, übernehmen muß und

daß nur daneben, nicht aber an Stelle dieſer Kapital

einlage , d . i . der Stammeinlage , die Übernahme anderer

Leiſtungen zuläſſig iſt 12) . [Vgl. auch Neukamp , Anm . 4

zu § 3.] (Daß die Leiſtung auf die Stammeinlage nicht

notwendig in barem Gelde gemacht werden muß , ergibt

ſich aus § 5 Abſ. 4 des Geſ.)

4. Eine rechtsgültige G. m. b. $ . kommt nur dann zu

ſtande, wenn bei ihrer Errichtung die in den $$ 2 und 3

11 ) In dem öſterr. Gefeßentwurf heißt es in § 57 A5.5 ($ 63 Abf. 6

der Faſſung des Herrenhauſes) ausdrüdlich : „Vorbehalte und Ein

ſchränkungen bei der Übernahme oder Zahlung von Stammeinlagen

Find wirtung & log."

12) Die Faſſung des öfterr. Entwurfe läßt in dieſer Finficht keinen

Zweifel offen . 8 8 lautet nämlich : „ Wenn die Übertragung von

Geſchäftsanteilen an die Zuſtimmung der Geſellſchaft gebunden iſt,

kann der Geſellſchaftsvertrag beſtimmen , daß die Geſellſchafter

neben den Stammeinlagen auch zu wiederkehrenden

Leiftungen verpflichtet find." — Ahnlich die Faſſung des Herren

hauſes: „ Wenn ein oder mehrere Geſellſchafter ſich neben den

Stammeinlagen zu wiederkehrenden – Leiftungen verpflich :

ten. "

N

-
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Abſ. 1 des Gef. aufgeſtellten Vorſchriften beachtet ſind. (Vgl.

8 75 des Gef.) Insbeſondere iſt nach der Entſch. des RG.

vom 13. Mai 1903 (BD. LIV S. 418) eine 6. m. 6. 5.

auch dann unheilbar nichtig , wenn der Geſellſchaftsvertrag

nicht in der in § 2 Abſ. 1 vorgeſehenen gerichtlichen oder

notariellen Form errichtet iſt, wenn alſo z. B. nur ein privat

ſchriftlicher Vertrag vorliegt , mögen auch die Unterſchriften

der Vertragſchließenden gerichtlich oder notariell beglaubigt

ſein. Dieſe auf § 125 B.GB. ſich ſtüßende Entſcheidung

führt des Weiteren aus , daß die wegen Mangels der geſek

lich vorgeſchriebenen Form eintretende Nichtigkeit des Geſell

ſchaftsvertrages und damit die Errichtung der Geſellſchaft

ſelbſt auch durch die gleichwohl zu Unrecht erfolgte Eintragung

in das Handelsregiſter nicht geheilt werden kann . Den zu

treffenden Ausführungen des Reichsgerichts iſt gegen die ab

weichende Anſicht von Staub (S. 34 Anm. 27 und S. 406

Anm. 3, II) und des Kammergerichts in der Entſch. dom

11. November 1901, Rechtſpr. IV S. 254) beizupflichten , da

das Geſeß der Eintragung in das Şandelsregiſter eine Wir

kung des Inhalts, wonach eine abſolute Nichtigkeit durch die

Eintragung geheilt wird; nicht beilegt 13). (Vgl. darüber das

Nähere unten . )

.

1

13 ) Anderer Anſicht für die Aktiengeſellſchaften Sehmann - Hing,

Kommentar zum Handelsgeſezbuch Nr. 3 und 5 zu § 309 ; behs

mann , „Das Recht der Aktiengeſellſchaften “ BD. I S. 425. Ges

rade nach der Auffaſſung von Sehmann , der nach dem Vorgange

don Gierke ( Genoſſenſchaftetheorie S. 133 ff .) den Gründungsatt

nicht als den Abſchluß eines privatrechtlichen Gefellſchaftsvertrages ,

ſondern als einen auf die Errichtung einer Rörperſchaft abzielenden

Geſamtakt anſieht, eine Anficht, der auch ich beipflichte, muß eine

Körperſchaft , der eg an der vom Gefeße zwecks feiner Entſtehung

erforderten weſentlichen Form gebricht – auch ohne Rüdficht auf

die Vorſchrift des § 125 B.GB. für unheilbar nichtig erklärt

werden .

Die bei der Entſtehung des Geſeßes, insbeſondere von einem

Regierungsvertreter gemachten Äußerungen ( vgl. Lehmann - Ring

a. a . D. Nr. 2) können ausſchlaggebend zu Gunſten der hier be
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Das Gefeß ſchreibt aber nicht nur die Errichtung des

Vertrages oder richtiger der Saßung in gerichtlicher oder

notarieller Form , ſondern auch ferner vor, daß der Geſell

ſchaftsvertrag von ſämtlichen Geſellſchaftern zu unterzeichnen

iſt. Man hat auf dieſe Weiſe in abſichtlicher Abweichung

von den für die Gründung einer Aktiengeſellſchaft gegebenen

Vorſchriften, wonach auch eine ſogenannte ,,Stufengründung “

zuläſſig iſt , bei welcher nur von einzelnen Perſonen („den

Gründern “ ) der Geſellſchaftsvertrag (das Statut) errichtet

wird, lediglich die Form der „Simultan- oder Einheitsgrün :

dung“ für die G. m. b . $ . zugelaſſen und zulaſſen wollen .

(Vgl. Begründung S. 38 : „Die Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung kann demnach nicht wie die Aktiengeſellſchaft in der

Weiſe errichtet werden , daß der Inhalt des Geſellſchafts

vertrages zunächſt nur von einem Teil der Geſellſchafter

feſtgeſeßt wird , die übrigen aber mittels geſonderter Zeich

nung von Einlagen ſpäter beitreten . “)

Fehlt dem Vertrage demnach die Unterſchrift auch nur

eines Geſellſchafters, ſo iſt der Vertrag gleichfalls unheilbar

nichtig. Es ergibt ſich dies ſchon aus der Erwägung , daß

diejenige Perſon, deren Unterſchrift fehlt, auch zur Leiſtung

der Stammeinlage nicht herangezogen werden kann ; mithin

iſt der Vertrag ſchon wegen eines Verſtoßes gegen § 3 Ziff. 4,

§ 5 Abſ. 3 des Gef. gemäß § 75 nichtig. Der Handels

regiſterrichter muß alſo die Eintragung der Geſellſchaft auf

Grund eines ſolchen Vertrages ablehnen ; iſt dieſe gleichwohl

erfolgt , ſo iſt die alſo entſtandene G. m . 6. H. unheilbar

nichtig . ( § 144 Freiw.G.G.; § 125 B.GB.) Ihre Löſchung

muß gemäß § 144 Freiw.G.G . von Amts wegen erfolgen,

wie auch die in § 75 des Geſekes , betreffend die Geſell

ſchaften mit beſchränkter Haftung bezeichneten Perſonen in

kämpften Anſicht nicht ins Gewicht fallen ; insbeſondere iſt zu be

achten , daß auch bei dem von mir vertretenen Standpunkte dem

praktiſchen Bedürfnis durch die Vorſchriften des § 311 HGB.,

877 Abſ. 3 des Gefeßes , betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung vollauf genügt ift.
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ſolchen Fällen jederzeit die Nichtigkeitsklage mit dem End

ziel , die Löſchung der Geſellſchaft herbeizuführen , erheben

können 14 ).

Nach Abſ. 2 des § 2 des Geſ. iſt es geſtattet, daß die

Geſellſchafter bei der Unterzeichnung des Geſellſchaftsvertrages

ſich durch Bevollmächtigte vertreten laſſen , die ſich mittels

einer gerichtlich oder notariell beglaubigten Vollmacht als

ſolche ausweiſen. Es erhebt fich nun die Frage , welche

Folge es hat, wenn der Bevollmächtigte entweder gar keine

ſchriftliche oder nur eine unbeglaubigte ſchriftliche Vollmacht

vorlegt ?

Darüber kann zunächſt kein Zweifel herrſchen , daß

der Regiſterrichter auf Grund eines Geſellſchaftsvertrages,

der von einer nicht gemäß § 2 Abſ. 2 des Geſ. bevollmäch

tigten Perſon unterzeichnet iſt, die Eintragung der G. m. b .

H. nicht vornehmen darf ; denn die dem Regiſterrichter ob

liegende Offizialprüfung erheiſcht es ohne Weiteres, daß der:

ſelbe Eintragungen und Löſchungen in das Handelsregiſter

nur verfügen oder bewirken darf, wenn die geſeglichen Vor

ausſeßungen für derartige Eintragungen ſämtlich vorliegen

und dem Gerichte nachgewieſen ſind. Wird nachträglich die

fehlende Vollmacht eingereicht oder die unbeglaubigte Voll

macht beglaubigt , ſo hat nunmehr der Regiſterrichter die

Eintragung der Geſellſchaft zu verfügen , weil alsdann der

früher vorhandene Anſtand behoben iſt. (Vgl. § 18 Freiw.

G.G.)

Wie aber iſt es zu halten , wenn verſehentlich die

Eintragung der Geſelſchaft verfügt oder erfolgt iſt, obwohl

die ordnungsmäßige Vollmacht eines Unterzeichners des Ge

14) Die nach den Ausführungen des Lertes unabweisbare Folgerung,

daß eine eingetragene Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung , deren

Saßung auch nur von einem Geſellſchafter nicht unterſchrieben

wurde, gemäß § 75 des Gef. nichtig iſt, unterſtüßt gleichzeitig den

oben aufgeſtellten Saß , daß dasſelbe hinfichtlich einer Geſellſchaft

gelten muß, die auf Grund eines nicht in gerichtlicher oder notas

rieller Form errichteten Vertrages zu ſtande gekommen ift.
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ſellſchaftsvertrages "fehlte ? In dieſem Falle wird man

troß der Sondervorſchrift des § 144 Freiw.G.G. , welche

aber nur die in den SS 75 und 76 des Geſeßes, betreffend

die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung erwähnten Fälle

regelt die allgemeine Vorſchrift des § 142 Freiw.G.G .

entſprechend zur Anwendung zu bringen haben. Danach hat

das Regiſtergericht zunächſt die Geſchäftsführer der Geſell

ſchaft aufzufordern , innerhalb einer angemeſſenen , vom Ge

richt nach Analogie des § 144 Abſ. 3 Freiw.G.G . auf

mindeſtens drei Monate zu beſtimmenden Friſt eine ord

nungsmäßige Vollmacht derjenigen Perſon beizubringen, die

als Bevollmächtigter den Geſellſchaftsvertrag mitunterzeichnet

hat ; wird der Aufforderung des Gerichts entſprochen, ſo iſt

damit der Mangel behoben und die Sache erledigt. Läßt

aber der Geſchäftsführer die ihm geſtellte Friſt fruchtlos ver

ſtreichen , ſo muß alsdann die Geſellſchaft von Amts wegen

als nichtig gelöſcht werden . Dies iſt das einzige Mittel,

vermöge deſſen die Einreichung einer ordnungsmäßigen Voll

macht erzwungen werden kann ; denn es kann weder der

Bevollmächtigte, noch einer der Mitgeſellſchafter oder ein

Geſellſchaftsorgan im Prozeßwege gegen den Machtgeber auf

Ausſtellung einer ordnungsmäßigen Vollmacht klagbar werden.

Der Bevollmächtigte hat ein derartiges Klagerecht nicht, da

ihm jedes Intereſſe an der Erhebung einer derartigen Klage

fehlt. Denn er wird den übrigen Geſellſchaftern oder der

Geſellſchaft als ſolcher durch die Unterzeichnung des Ver

trages nicht haftbar , da die von ihm durch Unterzeichnung

des Geſellſchaftsvertrages abgegebene Willenserklärung ge

mäß § 164 B.GB. — wenn überhaupt ſo höchſtens für

und gegen ſeinen Volmachtgeber wirkt. Aber auch auf

Grund des § 179 Abſ. 1 B.GB. kann der Bevollmächtigte

nicht in Anſpruch genommen werden ; denn nach Abſ. 3

haftet er den übrigen Geſellſchaftern oder der Geſellſchaft

ſchon um deswillen nicht, weil dieſe den Mangel ſeiner Ver

tretungsmacht gekannt , d . h . gewußt haben oder wiſſen

mußten , daß die der Vorſchrift des § 2 Abſ . 2 des Geſ . nicht
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entſprechende Vollmacht den Bevollmächtigten zur rechtsgültigen

Unterzeichnung des Geſellſchaftsvertrages nicht ermächtigen

konnte.

Aus dem gleichen Grunde muß aber auch den übrigen

Geſellſchaftern oder der Geſellſchaft ſelbſt ein Klagerecht

gegen den Machtgeber auf Ausſtellung einer der Vorſchrift

des § 2 Abſ . 2 entſprechenden Vollmacht verſagt werden .

Denn da eine der Vorſchrift des Geſekes entſprechende Voll

machtserteilung nicht vorliegt, ſo können auch die übrigen

Geſellſchafter oder die Geſellſchaft aus der Unterzeichnung

des nicht gehörig legitimierten Bevollmächtigten irgend

welche Rechte gegen den Machtgeber nicht herleiten . Wolte

man dies nicht annehmen, ſo würde auf einem Umwege die

Vorſchrift des § 2 Abſ. 2 des Geſ. vollſtändig umgangen

werden können, wie ſich dies ſpäter noch ergeben wird .

Gibt es alſo kein direktes Mittel , den Machtgeber zur

Ausſtellung einer der Vorſchrift des § 2 Abſ. 2 des Geſ.

entſprechenden Vollmacht zu zwingen und damit ſeine Ver

pflichtung aus der Unterzeichnung des Vertrages herbeizu

führen, ſo ergibt ſich daraus, daß der Geſellſchaftsvertrag, der

von einem nicht gehörig legitimierten Bevollmächtigten unter

zeichnet iſt, nichtig ſein muß . Denn in folchem Falle haftet

diejenige Perſon , für welche der nicht gehörig legitimierte

Bevollmächtigte beigetreten iſt , auch nicht für diejenigen

Stammeinlagen , welche ſie nach dem Geſellſchaftsvertrage

übernommen hat ; es deckt ſich alſo das Stammkapital und

die Summe der Stammeinlagen nicht, wie 5 Abſ. 3

Saß 2 des Gef. zwingend vorſchreibt. Demnach iſt, wie

§ 75 des Geſeßes ausdrücklich hervorhebt, die Geſellſchaft

nichtig , weil eine der in § 3 des Geſ. vorgeſehenen Beſtim

mungen (nämlich die über Stammkapital und Stammeinlage)

nichtig iſt.

Dieſe Erwägung hat das Kammergericht in ſeiner den

gegenteiligen Standpunkt vertretenden Entſcheidung vom

11. November 1901 (a. a. O. BD. IV S. 254) nicht angeſtellt

und insbeſondere fich darüber nicht verbreitet , in welcher

1
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Weiſe in dem jener gerichtlichen Entſcheidung zu Grunde

liegenden Falle die bei der Gründung der Geſellſchaft durch

einen nicht legitimierten Bevollmächtigten vertretene Gewerk

fchaft zur Zahlung der Stammeinlage herangezogen wer

den kann.

Nur inſoweit wird man eine Haftbarkeit des durch

den nicht gehörig legitimierten Bevollmächtigten vertretenen

Machtgebers annehmen können , als er , wenn er überhaupt

eine Vollmacht ſei es auch nur mündlich erteilt hat,

in dem Falle, daß es verſehentlich zur Eintragung gekommen

iſt , gemäß § 77 Abſ. 3 des Gef. von der verſprochenen

Einlage ſo viel zu zahlen hat , als zur Erfüllung der Ver

bindlichkeiten der zwar nichtigen, aber doch für die Außen

welt vermöge ihrer Eintragung exiſtierenden Geſellſchaft

erforderlich iſt, wie das Gleiche auch in dem Falle gilt,

wenn die Geſellſchaft wegen Nichtbeachtens der Vorſchrift

des § 2 Abf. 1 des Geſ. nichtig iſt. (Vgl. Entſch. des RG.

BD. LIV S. 422.) 15)

5. Iſt die Errichtung der Geſellſchaft in rechtsgültiger

Weiſe und alsdann ihre Eintragung in das Handelsregiſter

erfolgt, ſo erwirbt jeder Geſellſchafter mit dem Moment der

Eintragung den von ihm übernommenen Geſchäftsanteil und

zwar ohne Rückſicht darauf, ob er in die nach dem § 8

Abſ. 3 und § 40 des Geſ. von den Geſchäftsführern zu

führende und bei der Anmeldung der Geſellſchaft einzu

reichende Liſte der Geſellſchafter aufgenommen iſt oder nicht.

Auch dann , wenn die Saßung die Ausſtellung von Anteil.

15) Eine ganz andere , aber hier nicht direkt in Betracht kommende

Frage iſt die , ob dann , wenn der nicht gehörig legitimierte Bes

vollmächtigte im eigenen Namen den Beitritt zu der Geſell

ſchaft erklärt hat, dieſer von dem Machtgeber verlangen kann, daß

der leßtere dem erſteren die von dieſem auf Grund ſeiner Beitritts

erklärung auf die Stammeinlage geleiſteten Einzahlungen erfekt

und den Geſchäftsanteil von dem Bevollmächtigten übernimmt.

(Vgl. Entich. des Reichøgerichts vom 18. Dezember 1901 , Bd . L

S. 42.)
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ſcheinen über die Geſchäftsanteile vorſchreibt, iſt doch der

Erwerb des Geſchäftsanteils von der Aushändigung des An

teilſcheines unabhängig ; vielmehr erwirbt jeder Geſellſchafter

ipso jure mit der Eintragung der Geſellſchaft einen klag

baren Anſpruch gegen die Geſellſchaft auf Aushändigung des

faßungsmäßig auszufertigenden Anteilſcheines.

(Schluß folgt . )



II .

Die materiellen Porausſeßungen und die Form

des Schede.

Von

Herrn Dr. Walter Conrad, Kaiſerlichem Bankaſſiſtenten

zu Flensburg .

.

§ 1 .

Einleitung.

Wenn man das Weſen eines Rechtsinſtituts unterſuchen

will, ſo kann man zwei Wege einſchlagen. Der erſte, ge

bräuchlichere und aus dem Geſichtspunkte der wohlgefälligen

Abrundung der Unterſuchung erfreulichere iſt der , zunächſt

einen ſcharf umgrenzten Begriff zu ſuchen und aus ihm die

rechtlichen Grundſäße im einzelnen abzuleiten. In der Scheck

literatur ſowie in der Scheckgeſeßgebung hat man dieſen Weg

häufig gewählt, doch ſcheint er mir nicht unbedenklich. Fi& 1)

gibt eine ſich über viele Seiten erſtreckende Blütenleſe von

Scheddefinitionen , die durch ihre Buntheit und Divergenz

in Erſtaunen ſekt und zeigt , daß man auch von einer an

nähernden Einigkeit weit entfernt iſt. Doch kann uns dieſe

Erſcheinung nicht wundernehmen , wenn man bedenkt, daß

der Scheck ein erſt im Werden begriffenes Gebilde iſt, daß

er in den meiſten Kulturländern ziemlich gleichzeitig in Auf

nahme gekommen iſt, und daß die wirtſchaftlichen Verhält

niſſe, in welchen er wurzelt , in den einzelnen Ländern ver

1) Fid , Die Frage der Schedgefeßgebung auf dem europäiſchen Ron:

tinent S. 29 ff. Zürich 1897 .

Zeitídrift für Gandelsrecht. Bd . LVII.
4
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ſchiedenartige ſind, wodurch von vornherein ſeiner Entwicklung

auch verſchiedenartige Tendenzen gegeben ſind. Wenn man

nun bei dieſen Vorausſeßungen vom theoretiſchen Standpunkt

aus eine allgemeine Begriffsbeſtimmung des Schecks finden

will, ſo gibt es hier zwei Möglichkeiten, wie Cohn ) richtig

hervorhebt: Entweder man ſchließt ſich eng an die wirtſchaft

lichen Verhältniſſe und Bedürfniſſe des einen Landes an und

erklärt alle anderen Bildungen für unbeachtliche oder gar

„ Entartungen “, oder aber man ſucht das Allgemeine in ſämt

lichen Erſcheinungen und faßt die Definition entſprechend

weiter. Das lekte ſcheint mir mit Cohn das Richtige. Cohn

ſtellt aus dieſem Geſichtspunkt eine Definition auf, die ſchon

außerordentlich weit gefaßt iſt: „Der Scheck iſt die ſchriftliche

auf Grund einer Ermächtigung des Bezogenen ausgeſtellte

Anweiſung.“ Doch gibt er ſelbſt zu, daß das Moment der

vorherigen Ermächtigung ſeitens des Bezogenen ein ſehr be

ſtrittenes ift, ſo daß tatſächlich als Einheitliches in ſämtlichen

Erſcheinungen , die als Schecks angeſehen werden , nur die

Schriftlichkeit und die Natur der Anweiſung genannt werden

können . Eine Definition des Schecks als „ eine Art ſchrift

licher Anweiſung “ ſcheint mir aber ihrer Unbeſtimmtheit

wegen wenig Wert zu haben .

Unter dieſen Umſtänden ſcheint es mir nicht ratſam ,

eine Begriffsbeſtimmung zum Ausgangspunkt meiner Arbeit

zu nehmen , vielmehr will ich einen zweiten Weg zu gehen

verſuchen. Es ſollen die Erſcheinungen des Wirtſchaftslebens

zunächſt als bekannt unterſtellt werden , und die Voraus

feßungen und Erforderniſſe des Schecs Schritt für Schritt

durchgegangen werden, und zwar vom leitenden Geſichtspunkte

ſeiner geſeßlichen Regelung in Deutſchland aus . Nur in

einer Richtung iſt zunächſt eine Art negativer Begriffsbeſtim

mung zu geben, indem nämlich gewiſſe Bildungen , die der

Verkehr mit dem Namen Scheck belegt, ausgeſchieden werden

I

2) Cohn im Sandwörterbuch der Staatewiſſenſchaften , sub voce :

„ Check “, Bd. II S. 814.



Conrad : Materielle Vorausſeßungen und Form des Schede. 51

müſſen, da ſie nichts zu tun haben mit dem Inſtitut, deſſen

Regelung ein Scheckgeſeß bezweckt. Dieſe Erörterungen (über

den roten und den Effektenſcheck) habe ich mit denjenigen

über die materiellen Vorausſeßungen des Schecks zu einem

materiellen Teile zuſammengenommen, welchem die Behand

lung der Form des Schedts als zweiter Teil gegenüber

geftelt iſt.

Unter dem, was man mit dem Worte ,,Scheck “ bezeichnet,

gibt es zunächſt zwei Arten, die ſich nach ihrem Gegenſtande

unterſcheiden , diejenigen Schecks , welche die Übermittelung

eines Geldbetrages , und diejenigen , welche die Übermitte

lung von Wertpapieren bewirken : die Geldſches und

den Effektenſcheck.

Unter den Geldſcheda gibt es wieder verſchiedene Unter

arten, die man durch das äußerliche Rennzeichen verſchiedener

Färbung auseinanderhält. Es gibt weiße , rote, grüne,

blaue, gelbe Schecks. Hiervon ſcheiden die drei lektgenannten

von vornherein aus, da fie lediglich interne Einrichtungen

der Reichsbank für ihren Verkehr mit den Staats- und

Reichskaſſen ) find, und darum nicht von einem Scheckgeſek

3) Mittels des grünen Scheds ziehen fämtliche mit der Reichshaupt:

taffe in unmittelbarer Abrechnung ſtehenden Reichs- und Landes

haupttaſſen (die Zentralfaffen der Bundesſtaaten , zu denen auch

jämtliche preußiſchen Regierungshauptkaſſen gehören ) auf das Guts

haben der Reichshauptkaffe ; mittels des blauen Schede die Res

gierungehaupttaffen und die Eiſenbahnhauptfaffen auf das Guthaben

der Generalftaatstaffe; mittels des gelben Schecks die Oberpoſtkaffen

und Pofttaſſen auf das Guthaben der Generalpoftkaſſe bei der Reichas

hauptbank zu Berlin . Dieſe Ziehung erfolgt durch doppelte Aus

ſtellung ſolcher Scheds, welche bei der das Konto der betreffenden

Kaffe führenden Bankanſtalt eingereicht werden . Die Bankanſtalt

erkennt ſogleich das Konto der Raffe auf Grund des einen Papiers,

während fie das Duplikat an die Reichshauptbank einſendet, wo

nunmehr erſt die Belaſtung des betreffenden der drei genannten

Haupttonten erfolgt. Dieſe drei Schedarten unterſcheiden fich alſo

vom roten Scheck dadurch , daß fie eine umgekehrte Transaktion

bewirten wie er. Sie bezweden die Gutſchrift eines Betrages auf

bem eigenen Ronto und die Belaſtung desſelben auf dem Haupt
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berückſichtigt werden dürfen , das ſich nur mit dem öffent

lichen Schedverkehr zu befaſſen hat.

Es kommen alſo für uns hier nur in Betracht:

1. der weiße und der rote Scheck,

2. der Effektenſcheck,

die ich zunächſt im folgenden betrachten will.

I. Die materiellen Vorausſetzungen des Sdecks.

§ 2 .

Weißer und roter Sched .

Der weiße Scheck oder der Zahlungsſcheck iſt derjenige,

den dieſe Arbeit zum Mittelpunkt haben ſoll. Der nur un

eigentlich „ Schect “ genannte rote Scheck 4) fält aus dieſem

Rahmen vollkommen heraus. Rechtlich gemeinſam iſt beiden

Arten nur ihr Zahlungsauftrag. Dem weißen Scheck geben

vor allem das ihm innewohnende Inkaſſomandat und das

Garantieverſprechen der beteiligten Unterſchriftgeber, auf dem

fich das Regreßrecht des Inhabers aufbaut, ſeine ihm eigen

tümliche juriſtiſche Färbung als bevorrechtigtes Rekta-, Orders

oder Inhaberpapier. Der rote Scheck enthält weder ein

Inkaſſomandat noch ein Garantieverſprechen , er iſt ſtets

Rektapapier, deſſen Zahlungsauftrag unmittelbar von dem

Ausſteller an den Beauftragten (Bezogenen) ergeht. Er iſt

weiter nichts als eine formularmäßige Geſtaltung brieflicher

Umſchreibungsaufträge; er iſt kein Wertpapier, ſondern ſteht

rechtlich auf derſelben Höhe, wie die Nichtkonteneinzahlungs

formulare der Reichsbank, von denen er ſich nur dadurch

unterſcheidet, daß ſein Ausſteller ein Konto bei der betreffenden

Bank führen muß, während der Nichtkonteneinzahler in keiner

tonto ; der rote Sched dagegen bezweckt die Belaſtung des eigenen

Rontos und die Gutſchrift auf einem anderen Ronto.

Gemeinſam iſt ihnen mit dem roten Sched der Mangel der

Umlaufsfähigteit.

4 ) Roch , Vorträge und Auffäße S. 272 (Berlin 1892 ), bezeichnet

ihn (S. 160) zutreffend als , die eigentliche Giroanweiſung ".



Conrad : Materielle Vorausſeßungen und Form des Scheda. 53

laufenden Verbindung mit derſelben ſteht. Wirtſchaftlich kann

er nur zwiſchen Kunden ein und derſelben Bank Verwendung

finden , der weiße dagegen zwiſchen Kunden aller Banken.

Kapp 5) bejaht die Frage, ob der im deutſchen Bankverkehr,

ſpeziell der im Geſchäftsverkehr der Reichsbank übliche rote

Scheck überhaupt als Scheck anzuſehen ſei, indem er ausführt,

daß ein Scheck, in dem die Skontration gewiſſermaßen a priori

vom Ausſteller angeordnet ſei (der rote Sched ) – die ſonſt

(beim weißen Scheck) freilich vom Inhaber abhängt - denk

bar ſei. Ich ſchließe mich Simonſon ), der die Kappſche

Konſtruktion energiſch widerlegt , an ). Die ſelbſtändige

Obligation , die aus dem weißen Scheck entſteht, macht ihn

zu dem Inſtitut, das wir unter Scheck verſtehen ; um fie

drehen ſich in der Hauptſache alle Überlegungen der Handels

praxis und legalen Beſtimmungen. Und gerade dieſe ſelb

ſtändige Scheckobligation gibt es aus dem roten Scheck nicht.

Bei einer ſchedrechtlichen Kodifikation kommt daher die Giro

anweiſung nicht in Frage. Die allgemeinen Beſtimmungen

des bürgerlichen Rechts bilden für fie eine ausreichende

Baſis. Ich kann daher nicht umhin, es als einen Mißgriff

der Bankpraris zu bezeichnen , daß ſie die Giroanweiſung

mit dem Namen „roter Schect “ belegt hat . þartung :)

behauptet zwar , der rote Scheck ſei eine „ vollſtändig neue

Einrichtung der Reichsbank“. Er geht jedoch in dieſer An

nahme fehl ; denn das mandat rouge der Banque de France,

das dieſelbe Funktion erfüllt, hat zweifellos der Reichsbank

verwaltung zum Vorbild gedient . Dieſer Anlehnung an das

franzöſiſche Vorbild möchte ich die hauptſächlichſte Schuld an

der Bezeichnung „ roter Scheck “ beimeſſen.

5) Rapp . Der Ched , in dieſer Zeitſchrift Bd. XXX S. 354.

6) A. Simonjon , Beiträge zur Lehre vom Cheque, in Buſchs

Archiv für Theorie und Praxis des allg. deutſchen Handels- und

Wechſelrechte 1887 S. 35.

7) Siehe auch Cohn bei Endemann , Þandbuch des bandelse,

Sees und Wechſelrechts Bd. III S. 1051 Anm. 67.

8 ) Hartung , Der Sched : und Giroverkehr der deutſchen Reichebant

S. 18 und 54. Berlin 1880.



54 Conrad : Materielle Vorausſeßungen und Form des Sched3.

Es gab in Frankreich chèques reçus und chèques

mandats, Quittungs- und Auftragsſchecs, die kurz reçus

und mandats genannt wurden . Später bildete ſich das

mandat de virement (Überweiſungs- und Umſchreibungs

auftrag) aus , das gleichfalls kurz mandat genannt wurde;

um beide mandats von vornherein trennen zu können , griff

die Praxis zu den Farbenunterſchieden und kennt jeßt man

dats blancs und mandats rouges. Es iſt vollkommen be

rechtigt, wenn beide die Bezeichnung mandat tragen , denn

das mandat, der Auftrag, iſt beiden gemeinſam . Nicht be

rechtigt aber iſt es, wenn man das franzöſiſche mandat mit

dem deutſchen Scheck wiedergibt, da ſich die Begriffe mandat

und Scheck nicht ohne weiteres decen .

$ 3 .

Der Effekteufched .

Der Effektenſcheck iſt eine Erfindung des Wiener Giro

und Kaſſenvereins. Zuerſt war er allein in ſeinem Heimats

lande Öſterreich üblich. Seit vielen Jahren iſt er jedoch auch

in Deutſchland gebräuchlich. So regulieren die Berliner

Börſenmitglieder vielfach ihre durch die Bank des Berliner

Kaſſenvereins zu leiſtenden Effektenlieferungen mittels Effekten8

( checks.

Es iſt eine wichtige Frage, die bei Erlaß eines Scheck

geſeķes entſchieden werden muß, ob dieſes Effektenpapier auf

eine Stufe mit dem Geldſcheck zu ſtellen und darum im

Schedgeſeß zu berücfichtigen iſt oder nicht. Funkº), ſein

eifrigſter Verteidiger, ſieht zwiſchen ihm und dem Geldſcheck

keinen Unterſchied, der die gleichmäßige Behandlung durch

den Geſeßgeber ausſchlöſſe. Die Begründung zu dem dem

deutſchen Reichstag am 11. März 1892 vorgelegten Entwurf

eines Scheckgeſekes dagegen ſagt :

9) Funt , Questionnaire über ein öſterreichiſches Schedgeſes S. 37.

Wien 1880.



Conrad : Materielle Vorausſeßungen und Form des Schecks. 55

„Sogenannte Effektenſchecks und Warenfchedis ſind

durch das Erfordernis einer beſtimmten Geldſumme

ausgeſchloſſen ."

Und an dieſem Erfordernis der Geldſumme halten alle

Entwürfe feſt. Der Entwurf der Braunſchweiger Handels

kammer von 1879 , der Gegenentwurf der Mannheimer

Handelskammer desſelben Jahres und der Entwurf der

Braunſchweiger Delegiertenkonferenz vom 18. November 1879

definieren den Scheck einmütig als ,Anweiſung auf einen

Geldbetrag ".

Der Entwurf des Reichsbankdirektoriums von 1882 und

der am 11. März 1892 dem Reichstage vorgelegte Entwurf

eines Scheckgeſeķes ſprechen ebenfalls in ihrem § 1 bei Auf

führung der inhaltlichen Erforderniſſe des Schecks nur von

der zu zahlenden „Geldſumme" . Selbſt Art. 1 des von

Dr. Funk im Jahre 1880 verfaßten amtlichen öſterreichiſchen

Entwurfes nennt den „zur Verfügung des Ausſtellers ſtehen

den Geldbetrag “ eine Vorausſeßung des Schecks.

Auf demſelben Standpunkt ſtehen die ſämtlichen zu den

genannten Entwürfen verfaßten Denkſchriften von Handels

kammern und anderen intereſſierten Körperſchaften. Funk

iſt jedoch der Anſicht, daß der erforderte Geldbetrag durch

einen Betrag fungibler Effekten erſeßt werden kann , und

beſtimmt darum in Art . 13 ſeines Entwurfes :

,,Dieſe Beſtimmungen gelten ſämtlich auch für Effek

tenſchecks , das ſind Schecks auf die bei der Bank zur

Verfügung des Ausſtellers ſtehenden (fungiblen) Wert

papiere. "

In Gegenſaß hierzu ſtellt ſich Cohn 19) , der ſtreng

daran feſthält, daß nur ein „Barzahlungsauftrag“, d . h . ein

die Zahlung eines Geldbetrages vorſchreibender Auftrag für

den Scheck zuläſſig ſei , und dem Effektenſcheck deshalb im

Schedgeſeß keinen Plaß einräumen will11 ).

10) Cohn , Zur Lehre vom Schect, in der Zeitſchrift für vergleichende

Rechtswiſſenſchaft I S. 440 ff.

11) Cohns Bedenken , das von Fid (l . c . S. 192) aufgegriffen wor

1
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1

Ich ſehe in ihm keineswegs, wie es bei Cohn den An

ſchein hat , einen bedenklichen Auswuchs des Schedverkehrs,

der zu bekämpfen wäre . Einer aus der Praxis geborenen

Wirtſchaftserſcheinung läßt ſich niemals a priori die Eriſtenza

berechtigung abſprechen. Da nun aber meines Erachtens

der Effektenſcheckverkehr für abſehbare Zeit auf einen ver

hältnismäßig kleinen Kreis von Bankiers und Banken be

ſchränkt bleiben dürfte , ſo empfiehlt es ſich , zunächſt ſeine

Entwickelung noch dem Einfluß der Handelspraxis anheim

zuſtellen. Eine gewiſſe Entwickelung muß ſtets die Voraus

feßung für das Eingreifen des Gefeßgebers ſein , und die

bisherige Entwickelung des Effektenſchedes ſcheint mir dieſer

Vorausſeßung noch nicht zu genügen1n12).

Ich ſtehe auf Cohns Standpunkt, inſofern ich ebenfalls

für den Ausſchluß des Effektenſchecks von der Berücffichtigung

durch das von uns erſtrebte Gefeß über den Barzahlungs

( check plädiere.

Die Ähnlichkeit des Effektenſchecks und des Geldſchecks,

die Funk auf den Gedanken gebracht hat, den erſteren ana

logiſierend dem Scheckgeſeß zu unterſtellen , iſt nur eine

äußerliche und liegt allein darin, daß dem Effektenſcheck die

Form des Geldſcheds gegeben worden iſt. Shrer juriſtiſchen

Natur nach aber ſind beide prinzipiell verſchieden . Das tritt

den iſt, nämlich daß bei der Handhabung des Effektenſchedverkehrs

nach den Beſtimmungen des Schedgefeßes Schwierigkeiten entſtehen

könnten, iſt berechtigt. Das Beiſpiel jedoch, das er anführt, daß

nämlich bei Lo $ papieren die Frage nach dem Eigentumsübergang

der Dedung für die Effektenſchecks anders beantwortet werden müffe,

als für die gewöhnlichen Geldichedis “, iſt nicht beweiſend, da nach

dem gegenwärtigen Gebrauch des Effektenſched's nur fungible Wert

papiere ſeine Unterlage bilden und Lospapiere nicht fungibel ſind.

12 ) Ähnlicher Meinung ſind:

Fid I. c . S. 192 f.;

® a pp 1. C. 6. 363 ;

Chitty , On bills of exchange, promissory notes, cheques

on bankers, cash notes and banknotes with reference to the

law of Scotland , France and America S. 85.
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offen zu Tage , wenn man den Gegenſtand betrachtet , mit

welchem die beiden Papiere fich beſchäftigen : der Geldſcheck

lautet auf eine Geldſumme, d . i . ein Zahlungsmittel,

der Effektenſcheck auf Wertpapiere , d . f. Þandelsobjekte,

Waren im weiteſten Sinne. Das Handelsrecht ſtellt grund

fäßlich die beiden Arten der Handelsobjekte , die Waren im

engeren Sinne und die Wertpapiere, untereinander gleich,

dagegen den Zahlungsmitteln gegenüber. Ebenſo find auch

die einſchlägigen Papiere zu behandeln, und es ergibt ſich

ohne weiteres die Klaſfifikation des Effektenſcheđs unter die

Warenpapiere, allerdings auch hier „Warenpapier“ in einem

weiteren Sinne genommen als es ſonſt gebräuchlich iſt. Als

Warenpapiere bezeichnet man gewöhnlich nur die Papiere,

die Waren im engeren Sinne zum Gegenſtande haben. Wir

ſtehen aber in einer Zeit, in der die Ausbildung des Rechts

der Wertpapiere in vollem Fluß iſt, in der nicht nur die

bereits bekannten Wertpapiere fich immer zweđmäßiger und

klarer herausbilden, in der auch neue Arten fortwährend

entſtehen können. Mit einer ſolchen Neubildung haben wir

es bei dem erſt vor kurzem geſchaffenen Effektenſcheck zu tun,

und zwar handelt es ſich hier um die Anfänge eines dem

Warrant kongruenten Papieres , das die zweite Klaſſe der

Handelsobjekte , die Wertpapiere zum Gegenſtande hat , das

man daher logiſcherweiſe mit den Warrants unter dem Be

griff Warenpapiere im weiteren Sinne zuſammenreihen muß.

Der Warrant kann jede Art von Waren , vertretbare und

unvertretbare, zum Gegenſtand haben , gleichviel ob ſie im

Einzel-, Sammel- oder Summendepot fich befinden. Der

Effektenſcheck nimmt zunächſt ein kleines Gebiet heraus , er

kann nur über vertretbare Effekten im Sammeldepot

ausgeſtellt werden. Doch iſt theoretiſch ſehr wohl denkbar,

daß wir ſelbſt noch eine Erweiterung ſeines Gebietes erleben

werden , daß es ſpäter Effektenanweiſungen auch über unver

tretbare Wertpapiere, auch über ſolche in Summen- und

Einzeldepots geben wird. Dann wäre die Kongruenz mit

ben Warrants eine vollkommene. Wie weit hier praktiſch
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eine Ausbildung in den angegebenen Richtungen möglich und

wünſchenswert iſt, gehört nicht hierher. Es ſollte hier nur

dem Effektenſcheck der rechte Plaß angewieſen und dargetan

werden, daß er mit dem Scheck nichts zu tun hat.

Ich halte daher auch die Bezeichnung „ Effektenſcheck “ für

eine höchſt unglückliche, weil irreführende, die aus einer gänz

lichen Verkennung ſeiner Natur geboren iſt. Leider iſt ſie in

der Praxis bereits zu ſehr eingebürgert, als daß man auf

eine Verdrängung durch einen anderen Ausdruď hoffen dürfte.

Es kann dahingeſtellt bleiben, an welchem Ort der Effekten

ſcheck ſeine Regelung zu finden hat , ob in einem erhofften

Warrantgeſeße oder praktiſcher in einem beſonderen Gefeße .

Es kann auch dahingeſtellt bleiben , welche checkrechtlichen

Beſtimmungen auf ihn Anwendung zu finden haben . Jeden:

falls in ein Scheckgeſeß gehört er nicht.

Nachdem ich im vorhergehenden das Gebiet dieſer Arbeit

auf den ſogenannten weißen Scheck beſchränkt habe und

nachdem wir geſehen haben, daß er allein Gegenſtand eines

Scheckgeſeķes ſein kann , betrachten wir zunächſt in einem

ſpeziellen Teil ſeine materiellen Vorausſeßungen.

Solche ſind :

1. die aktive Sched fähigkeit, d . 5. die rechtliche

Fähigkeit jemandes , Scheds auf einen anderen zu

ziehen ;

2. die paſſive Scheckfähigkeit, d . h . die rechtliche

Fähigkeit jemandes , auf ſich von anderen mittels

Schecks ziehen zu laſſen ;

3. der Schevertrag ;

4. die Dedung.

§ 4 .

Die aktive Schedfähigkeit.

In erſter Linie muß der Ausſteller zur Scheckemiſſion

durch den Beſiß der aktiven Scheckfähigkeit berechtigt ſein .

Der deutſche Regierungsentwurf berührt die Frage der Scheck:
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fähigkeit überhaupt nicht. Bezüglich der aktiven Scheckfähigkeit

lag eine Notwendigkeit hierzu nicht vor mit Rückſicht auf

das bereits in Arbeit befindliche B.GB., deſſen Beſtimmungen

über die Geſchäftsfähigkeit (& $ 104–113) auch bezüglich der

aktiven Schedfähigkeit Anwendung finden , die hier jedoch

nicht zu erörtern ſind.

Auch die meiſten ausländiſchen Geſeßgebungen beſtimmen

nichts über die Schedfähigkeit, ſondern beurteilen ſie nach

allgemeinen Beſtimmungen . Einzig das ſchweizeriſche Obli

gationenrecht bringt mehrere Artikel über dieſen Punkt, dar

unter die allzu rigoroſe Beſtimmung des Art. 836 , 820,

nach welcher des Schreibens Unkundige nicht ſcheckfähig ſein

können .

Beiläufig möchte ich noch auf den § 22 des Regierungs

entwurfs hinweiſen :

„Aus einem Scheck, auf welchem die Unterſchrift

des Ausſtellers oder eines Indoſſanten gefälſcht iſt,

bleiben diejenigen, deren Unterſchriften echt ſind, der

pflichtet. “

Es iſt klar , daß die unredliche Schedziehung kraft ge

fälſchter Unterſchrift ungültig iſt, trozdem bleiben die gut

gläubig gegebenen echten Unterſchriften aus dem Scheck

verhaftet.

$ 105 B.GB. ſagt : „Die Willenserklärung eines Ge:

ſchäftsunfähigen iſt nichtig.“

Somit iſt auch die Scheckziehung eines nach Maßgabe

des zitierten Paragraphen Scheckunfähigen nichtig. Befinden

ſich nun außer dieſer rechtsungültigen Ausſtellungsunterſchrift

gutgläubig geleiſtete Unterſchriften Geſchäftsfähiger auf dem

Sched , ſo müßte meines Dafürhaltens für ſie dasſelbe gelten,

wie für die im § 22 bezeichneten. Der Paragraph wäre

meiner Anſicht nach daher abzuändern in : Aus einem Scheck,

auf welchem die Unterſchrift des Ausſtellers oder eines Fn

doſſanten nichtig oder angefochten iſt, bleiben diejenigen,

deren Unterſchriften gültig geleiſtet ſind, verpflichtet.

I

11
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$ 5 .

Die paſſive Schedfähigkeit.

Die paſſive Schedfähigkeit iſt zum Gegenſtand einer

umfaſſenden Streitfrage geworden. Die Meinungen teilen

fich hauptſächlich in zwei Parteien, deren eine auf der eng

liſchen Legaldefinition fußt (drawn on a banker), während

die andere fich an das in dieſem Punkte tolerante franzöſiſche

Vorbild hält.

In England find nur Cheques on a banker gebräuch

lich und legal ſanktioniert, wenn auch nach älterem engliſchen

Recht geſtempelte Schecks auf Nichtbankers vorgekommen ſind

nach şulshoff 13), Shaw 14) und Cohn 15). Der Begriff

des banker deđt ſich dabei nicht ganz mit dem unſrigen

des Bankiers. Der banker und die unter denſelben Regal

begriff fallenden stock-banks pflegen ausſchließlich oder doch

vorwiegend das Depoſitengeſchäft, während in Deutſchland

dieſer Zweig des Gewerbes faſt ganz den Großbanken zu

gefallen iſt und die ſogenannten Privatbankiers meiſtens

andere Geſchäftszweige, beſonders häufig das Börſengeſchäft,

mehr kultivieren . Nach und nach wird freilich dieſe legte

Gruppe auch bei uns immer kleiner und auch die Privat

bankiers wenden ſich mehr dem Depoſitengeſchäft zu , faſt nie

aber ausſchließlich, wie in England eine ganze Reihe von

reinen Scheckbanken .

In Frankreich iſt das Schecſyſtem auf einem anderen

Kulturboben gewachſen . Dort wird von jeher und noch heute

vielfach die Verwaltung von Barguthaben von Notaren über:

nommen, ſo daß eine legale Beſchränkung der paſſiven Scheck

fähigkeit auf Bankiers eine bedeutende Umwälzung des ſozialen

13) Hulshoff , De cheque uit een economisch en juridisch

oogpunt beschouwd . Utrechter Differtation S. 84. Amſterdam

1870.

14) Shaw , A practical treatise on the law of bankers cheques.

2. ed. S. 6 und 7. London 1871 .

15) Cohn bei Endemann S. 1144.
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Verkehrs hervorgerufen haben würde . Bei der Beratung des

Gefeßes iſt mehrfach von Soubeyran und Wilmowsky 16)

an das engliſche Vorbild erinnert und die Beſchränkung als

eine Notwendigkeit dargeſtellt worden. Darimon hat jedoch

in ſeinem bekannten Bericht vor der Kammer 1865 und

Pouyer - Quertier in den Sißungen vom 11. und 12. Fe

bruar 1874 die vollkommene paſſive Scheckfreiheit durchgeſeßt.

In Amerika hat ſich der Handelsbrauch von den eng

liſchen Grundnormen losgelöſt. Nach dem Civil Code of

New York iſt die Bankierseigenſchaft des Bezogenen nur

mehr Formerfordernis; die bloße Bezeichnung des Bezogenen

als Bankier, auch wenn er es tatſächlich nicht iſt, genügt .

Die Beſchränkung auf Bankiers oder Banken fordern

von den anderen Gefeßgebungen noch das deutſche 1 ) und

das öfterreichiſche Stempelgeſek 18) . Der erſte Entwurf eines

ſchweizeriſchen Handelsrechts durch Munzinger will nach

Fid 19) die Scheckfähigkeit auf „ Depoſitenanſtalten "

ſchränken. Freier iſt ſchon das portugieſiſche Recht2'), das

Banken und Kaufleute als Scheckbezogene gelten läßt . Malta ? 1)

läßt Bankiers und Kaſſierer 22) zu, ebenſo Holland 28) . In

be

16) Fid 1. c . S. 283,

17) Wechſelſtempelſteuergefeß vom 4. Juni 1879 & 24 A6 . 2 Nr. 1 .

18) Gefeß vom 12. Dezember 1862, I. T. $ 60.

19) Fid l. c. S. 283.

20).Codigo commercial portuguez de 1888 Art. 341 (Bank oder

Raufmann ).

21) Ordinanza Nr. XIII del 2 Ottobre 1857, Titulo VIII Capitulo II

Art. 245. Borchardt, Vollſtändige Sammlung der geltenden

Wechſel- und Handelsgeſeße aller Länder BD. I S. 259. Berlin

1871 .

22) Jm Mittelalter zweigte fich von dem holländiſchen Raufmanns

ſtande ein beſonderer, Kassiers genannter, Stand ab, der ſich ge

werbsmäßig mit der Aufbewahrung von Geld befaßte. Der heutige

holländiſche Kassier kommt dem engliſchen banker am nächſten.

23) Nach dem Wetbook van Koophandel voor het Koningrijk der

Nederlanden , Eerste Boek , Zevende Titel , Derde Afdeeling,

Art. 226 (Borchardt l . c . S. 294) find nur Kassiers als

Schedbezogene zuläffig.
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Italien 24) können „ Kreditinſtitute und Kaufleute" Scheck

bezogene ſein. Das peruaniſche Recht 25) ſtrebt durch die

ermäßigte Beſteuerung der Schede „auf Banken und Bank

häuſer“ anſcheinend die Beſchränkung der paſſiven Scheck

fähigkeit auf ſolche Bezogene an26) . Reinerlei Beſchrän

kungen fordern die Geſeßgebungen von wie ſchon erwähnt

Frankreich, Belgien ??) , Spanien 28), Rumänien 29) und

den nordiſchen Staaten 30) und Japan 31) .

Für Deutſchland gibt es, wie erwähnt, als Legalnorm

bis jeßt nur die Definition des Schecks im Wechſelſtempelſteuer

geſeß vom 10. Juni 1869 § 24 Abſ. 2 Nr. 1 , die „ Bankhäuſer

oder Geldinſtitute “ als Bezogene zuläßt. Das Bedürfnis

einer Erweiterung dieſer Schranke hat fich im Geſchäftsleben

Deutſchlands bisher kaum fühlbar gemacht. Dementſprechend

fiel denn auch die Definition des Braunſchweiger Entwurfs

(„ Bankhaus oder Bankinſtitut“) aus. Das darauf veröffent.

N

24) Codice di commercio vom 31. Oktober 1882, Libro 1 , Titolo X ,

Capo II Art. 339.

25) Stempelgeſeß vom 23. Januar 1896. Siehe den Tarif in farl

Krawany , Wie find Wechſel, Scheds und Anweiſungen zu

ſtempeln ? 3. Aufl. S. 100. Wien 1901 .

26) Gerade für ein Land wie Peru, deffen „ Banten und Bankhäuſer "

fich nur auf wenige größere Städte konzentrieren , iſt eine ſolche

Beſchränkung wenig empfehlenswert. Wie mir aus dortigen

Handelskreiſen bekannt geworden iſt, hat ſich die Praxis denn auch

durch eine weitgehende Interpretation des Begriffes Bankhäufer "

zu helfen gewußt, indem namentlich die Bevölkerung kleiner Städte

und des Landes nicht ſelten mit in der Nähe domizilierenden

größeren Warenfirmen Aredit-, Distonts, Depofitens und ſogar

Schedderbindungen eingeht.

27) Loi sur les chèques et autres mandats de payement et offres

réelles vom 20. Juni 1873.

28 ) Codigo de commercio del 30 de Majo de 1829 Art. 426—582,

inbel. Art . 558 ; ießt Sandelegeſekbuch von 1885 Art. 534.

29) Rumäniſches Handelsgefeßbuch von 1887 Art. 364.

30) pedicher, Die nordiſchen Schedgefeße, in dieſer Zeitſchrift

Bd. XLVIII S. 399.

31) Japaniſches HBS. don 1899 Art. 530 ff.
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lichte Gutachten der Handelskammer zu Mannheim 32) ver

langt dagegen energiſch nach vollkommener Freiheit, und

auch der Entwurf der Delegiertenkonferenz iſt in dieſer Rich

tung beeinflußt worden. Der Entwurf des Reichsbankdirek

toriums von 1882 äußert ſich über die Qualität des Be

zogenen nicht und auch der ſpätere Regierungsentwurf enthält

ſich einer näheren Beſtimmung hierüber. In der Begrün

dung 38) zu demſelben wird ſogar eine Beſchränkung, wie ſie

das Wechſelſtempelfteuergeſeß verlangt, abgelehnt:

„Abgeſehen davon , daß die Begriffe ,Bankhaus“,

, Geldinſtitut', auf welche der § 24 Abſ. 2 Nr. 1

des Wechſelſtempelſteuergeſeßes vom 10. Juni 1869

verweiſt, bei uns nicht ſo feſt umgrenzt ſind , wie in

England der Begriff eines banker, liegt auch kein

ausreichender Grund vor, zu verhindern , daß beiſpiels

weiſe Sparkaſſen und Vorſchußvereine, wie in Öſterreich,

oder Notare , wie in Frankreich, einen Scheckverkehr

als Bezogene unterhalten. Auch die Geſeße Belgiens,

Frankreichs und der Schweiz haben in dieſem Punkt

volle Freiheit gelaſſen . Die Solidität des Scheckver

kehrs , welcher eine Beſchränkung der paſſiven Scheck

fähigkeit dienen ſoll, wird durch das im Entwurf

vorgeſehene Erfordernis eines ausreichenden Guthabens

des Ausſtellers bei dem Bezogenen beſſer und wirkſamer

gewährleiſtet."

In Öſterreich ſind die energiſchen Beſtrebungen nach

Beſchränkung der paſſiven Schedfähigkeit ebenſo alt wie die

Scheckgeſekfrage überhaupt. Der erſte amtliche Entwurf von

Funk beſchränkt die Schedfähigkeit ſogar nur auf die großen

Bankinſtitute, die Bankgeſellſchaften , und ſchließt den Privat

bankier" als paſſiven Teilhaber vom Schedverkehr aus .

32) Fahresbericht der Handelskammer zu Mannheim für 1877–1879

S. 12 und 13. Die Entwürfe find abgedrudt bei Ruhlenbed ,

Der Ched S. 180 ff., ferner bei Miejſer , Beilageheft zu Bd. XXXV

dieſer Zeitſchrift.

33) 1. c . S. 29.
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Als Gründe für dieſe Beſtimmung führt Funk 34) an :

1. den beſtehenden Brauch des öſterreichiſchen Handels

ſtandes, nur mit Großbanken in Scheckverkehr zu

treten ;

2. die größere Vertrauenswürdigkeit der großen Bank

inſtitute infolge der öffentlichen Kontrolle, der die

ſelben unterſtellt ſind;

3. daß man von den Großbanken eher erwarten könne,

daß ſie die fiskaliſchen Intereſſen des Staates wahr

nehmen würden.

Der leßte Grund iſt willkürlich gewählt und entbehrt

jeder ſachgemäßen Motivierung . Was den erſten Grund

betrifft, ſo kann es kein Verdienſt des Geſeßgebers genannt

werden, das Anfangsſtadium der Entwickelung eines Rechts

inſtituts überlegungslos zu ſtereotypieren. Beachtenswerter

iſt ſein zweiter Grund. In der Tat nimmt die öffentliche

Kontrolle der Großbanken zunächſt für dieſe ein . Immerhin

darf man den Wert dieſer Kontrolle nicht überſchäßen , denn

nicht jede Bilanz braucht ein getreues Bild der Geſchäftslage

einer Aktienbank zu geben , und die leßten Jahre , in denen

mehrere deutſche Großbanken zuſammengebrochen ſind, haben

gezeigt, daß dieſe jedenfalls keinen größeren Anſpruch auf

das Vertrauen des Publikums erheben können als wenigſtens

eine Reihe ſolid fundierter Privatbankgeſchäfte. Von einer

Scheidung zwiſchen Banken und Bankiers iſt demnach meines

Erachtens von vornherein abzuſehen.

Als beſondere Gegner dieſes Vorſchlags Funks treten

Leonhardt35) , Bunzl 36) und Koch 37) auf. Dieſer

Vorſchlag iſt jedoch nur in Öſterreich gemacht worden und

.

34) Funk , Die rechtliche Natur des Schecks S. 12. Wien 1878 .

Derſelbe , Questionnaire S. 16.

35) Seonhardt , Die gefeßliche Begründung des Cheque-Syſtems in

Öſterreich S. 10 ff. 1881 .

36) Bunzl , Material zu einem Cheque-Gefeßentwurf S. 11 ff.

Wien 1880.

37) Roch l . c. S. 142 und 168 .
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auch da ohne greifbaren Erfolg geblieben ; denn § 1 des

öſterreichiſchen Entwurfs von 1895 ſtelt feſt:

„ Scheckfähig im Sinne dieſes Geſekes ſind :

1. die k . k . Poftſparkaſſe, öffentliche Banken oder andere

zur Übernahme von Geld für fremde Rechnung

ſtatutenmäßig berechtigte Anſtalten ;

2. alle anderen Firmen und Perſonen , die

gewerbsmäßig Bankier- und Geldwechsler

geſchäfte betreiben , falls ſie zugleich in ein

bei der Handels- und Gewerbekammer zu führendes

öffentliches Regiſter eingetragen ſind. "

Der Geſeßgeber hält alſo an der Bankierseigenſchaft

des Bezogenen feſt und bewahrt dem Staate ſogar durch die

Regiſtrierungsvorſchrift eine Kontrolle, ſo daß die vom Ge

ſeß gezogene Schranke nicht überſchritten werden kann 38).

In der Literatur ſprechen ſich für die Beſchränkung auf

Bankiers aus Munzinger 39) , Mittermaier 40), Knies 41) ,

Kapp 42) , Gareis 43) , Siemens 44) , während Birn

11

#

11

38) In den nach Abſchluß dieſer Arbeit Ende 1904 im öfter:

reichiſchen Herrenhauſe eingebrachten Entwurf eines Gefeßes über

den Scheck (Nr. 241 der Beilagen zu den ſtenographiſchen Proto

follen des Herrenhauſes XVII. Seſſion 1904) S. 1 iſt der die

Regiſtrierpflicht anordnende Konditionalſaß „ fals ſie ... in § 1

Abj. 2 , ſowie der folgende entſprechende Beſtimmungen enthaltende

Abſaß des alten Entwurfs nicht aufgenommen worden . Im übrigen

unterſcheidet ſich die neue Regierungsvorlage nur unbedeutend von

der alten , hauptſächlich durch die Begünſtigung der Boftſpartaffe.

39 ) Munzinger , Motive zu dem Entwurf eines ichweiz. Handele:

rechts S. 397 ff. 1865.

40) Mittermaier , Die Banfanweiſung (Check) und das franzöſiſche

Geſeß von 1865 , in dieſer Zeitſchrift Bd. X S. 1. ff.

Derſelbe , Engliſche Sandelegeſeßgebung, ebenda Bd . XXVIII

S. 172 und BS. XXIX S. 161 und S. 495 .

41 ) Anies , Geld und Kredit Bd. II S. 274 ff. und 283. 1876.

42) Kapp 1. c. S. 344 und Note 103 .

43) Gareis , Das deutſche Handelsrecht, 6. Aufl., § 68 S. 758 .

Berlin 1899.

44) Siemens , Die Lage des Schedweſens in Deutſchland S. 17. 1883 .

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LVII.
5

I
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baum 45), Cohn 46), Bayerdörffer 47), Gallavreſi48),

Chastenet49) und Fid50) ausdrücklich oder ſtillſchweigend

für unbeſchränkte Schedfreiheit ſind. Funk ſieht die ,,oberſte

Vorausſeßung des Scheckweſens “ in dem „unbedingten Ver

trauen in den Depoſitar". Ich muß Simonſon 51) recht

geben, wenn er dem entgegenhält, daß im Sched nicht der

Bezogene, ſondern der Ausſteller die wichtigſte Perſönlichkeit

ſei51a). Ein auf eine erſtklaſſige Bankfirma gezogener Sched ,

deſſen Ausſteller von mangelhafter Kreditwürdigkeit iſt, iſt

ein ebenſo zweifelhafter Gelderſaß wie ein von einem geld

kräftigen Ausſteller auf ein fragwürdiges Bankhaus gezogener,

deſſen Einlöſung troß beſtellter Deckung nicht geſichert er:

ſcheint. Dieſer leştere Fall iſt jedenfalls, wie auch Simonſon

wohl meint, der ſeltenere und darum iſt das wichtigſte Mo

ment der Güte eines Schede die Kreditwürdigkeit des Aus

ſtellers. Im übrigen würde ſich die mangelnde Zahlungs

fähigkeit des Bezogenen durch den gegen den Ausſteller

zuläſſigen Regreß ausgleichen , während ein entſprechendes

Recht bei der Unſicherheit des Ausſtellers dem Inhaber gegen

den Bankier nicht gegeben iſt. Dennoch iſt damit zu rechnen ,

daß das große Publikum ſicherlich lieber Schecks auf nam

hafte Banken oder Banfiers nimmt, als auf einen in weiteren

Kreiſen unbekannten Raufmann. Der weiße Scheck der Reichs

bank gilt namentlich im kleineren Handelsſtande als ein

vollkommen ſicheres Geldpapier, troßdem auch er ohne Ein

löſung bleiben kann, wenn die Dedung nicht rechtzeitig beſtellt

45) Birnbaum , Der Sched, Vortrag S. 10-11. Cöln 1885.

46) Cohn , Zeitichrift für vergl. Rechtsmil . I S. 445 ff.

Derſelbe bei Endemann S. 1144, 1145 .

47) Bayerdörffer , Das Scheckſyſtem S. 6 ff. Jena 1881 .

48) Gallavresi , L'assegno bancario (check ) , Studio teorico

pratico S. 123 ff. Milano 1883.

49) Chastenet , Étude sur les banques romaines S. 76 ff. 1882 .

50) Fid 1. c. S. 291 .

51) Simonſon 1. c. S. 37.

51 a ) Derſelben Meinung iſt Hammerſchlag, Der öſterreichiſche Scheck

geſeßentwurf, in Deutſche Jur.3tg. X. Jahrg. Nr. 14 S. 676.
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iſt. Daß derartige Dishonorierungsfälle nur äußerſt ſelten

vorkommen , dafür bürgen einmal die Vorſicht der Reichsbank,

daß ſie nur mit Firmen von gutem Ruf in Geſchäftsverbin

dung tritt, und zweitens die ſtrengen „ Allgemeinen Beſtim

mungen über den Geſchäftsverkehr mit der Reichsbank“.52)

Troßdem würde ich die größere Beliebtheit von Schecks auf

namhafte Banffirmen im Publikum nicht als einen Grund

anſehen können, die paſſive Schedfähigkeit auf ſo beſchaffene

Bezogene zu beſchränken ; zudem macht ſich dieſe Bevorzugung

des Bankſched's von ſelbſt im Geſchäftsleben bemerkbar, wie

denn gegenwärtig in Deutſchland der Scheckverkehr faſt aus

ſchließlich in den Händen angeſehener Banffirmen ruht und

kleinere Banfiers und andere Handelsfirmen höchſtens da in

Frage kommen, wo größere Depoſitenanſtalten fehlen . So

iſt es für den momentanen Stand der Dinge ziemlich be

langlos , was über die Qualität des Bezogenen beſtimmt

wirb .

Hauptſächlich aus zwei Gründen aber muß ich mich dafür

erklären, eine Beſchränkung der paſſiven Schedfähigkeit auf

Banken und Bankiers ſchon jeßt legal zu ſtatuieren :

1. Durch vollkommene Freiheit hinſichtlich des Bezogenen

wird dem Inſtitut ein Weg eröffnet , zum Kreditpapier zu

entarten . Wenn jeder Warenkaufmann durch Schecks auf

ſich ziehen zu laſſen berechtigt iſt, ſo liegt die Möglichkeit

eines fingierten Guthabens und der Einziehung von Kredit

ſchulden mittels Scheds ſehr nahe – und in vielen Fällen

wird ſich die Ungeſezmäßigkeit ſolcher Fiktionen ſchwer er:

weiſen laſſen –, das Kreditpapier, der ſteuerpflichtige Wechſel,

wird umgangen durch das reine Zahlungspapier, den ſteuer

freien Sched .

2. Als meinen zweiten Grund ſei es mir erlaubt, die

-

N52) S. 62 Nr. 9 : Verfügt der Rontoinhaber über mehr , als fein

Guthaben beträgt , jo lehnt die Bank nicht bloß die Zahlung ab ,

ſondern behält fich auch vor, den Verkehr mit ihm ſofort gänzlich

abzubrechen ."
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erläuternden Bemerkungen zum öſterreichiſchen Entwurf vom

Dezember 1894 53) für mich ſprechen zu laſſen :

„Die Beſchränkung der Scheckfähigkeit empfiehlt ſich aus

Gründen der Volkswirtſchaft , weil nur mittels ihrer der

Scheckverkehr im großen Stil gelderſparend wirkt und ſeine

ausgleichende und prophylaktiſche Funktion für den Umlauf

der Barmittel erfüllen kann. Es wird überall anerkannt,

daß erſt in Verbindung mit dem Giroverkehr der Scheck

alle ſeine Vorzüge und Kräfte entfaltet. Dieſe Verbindung

kann nicht vom Geſeß geſchaffen werden, aber die Beſchrän

kung der Scheckfähigkeit drängt zu ihr hin und verhindert

damit , daß der beſte Teil der Leiſtungskraft des Schecks

gebunden , ungenüßt bleibt. Infolge dieſer Beſchränkung

bilden ſich im Scheckverkehr ganz von ſelbſt Kreiſe , deren

Mittelpunkt die einzelnen ſchedfähigen Subjekte ſind. In

dieſen Mittelpunkten ſammeln ſich die Guthaben einer größeren

Anzahl von Perſonen , und indem hier auch die Zahlungs

aufträge aller dieſer Perſonen zuſammentreffen , iſt ſchon an

und für ſich , ohne daß noch eine organiſatoriſche Tätigkeit

eingreift, die Chance gegeben, Zahlungen ohne Verwendung

von Barmitteln durch Skontration zu bewirken . Der volle

volkswirtſchaftliche Nußen des Schecweſens wird ſich erſt

einſtellen , wenn dieſe Mittelpunkte wieder untereinander in

Verbindung treten und damit der Kreis , innerhalb deſſen

geldlos gezahlt wird , immer weiter ſich ſpannt . Aber eine

derartige Vereinigung iſt auf Baſis der allgemeinen Scheck

fähigkeit unwahrſcheinlich, vielleicht unmöglich “ 53 a) .

Die allgemeine Scheckfähigkeit, die wir in der Praxis

noch nicht haben, auch nur durch legale Toleranz anbahnen,

heißt meiner Meinung nach, die wirtſchaftlichen Kräfte, die

dem Inſtitut innewohnen , verzetteln.

.53) Regierungêvorlage, Gefes über den Scheck mit erläuternden Bes

merkungen S. 16.

53 a) Bgl. auch Hammerſlag, Deutſche Juriſten :Zeitung 1. c.

S. 673 .
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§ 6.

Der Schedfvertrag.

1. Es iſt Cohns Verdienſt, zuerſt in gebührender Weiſe

auf das Erfordernis der dem Scheckverkehr vorangehenden

Vereinbarung zwiſchen dem Bezogenen und dem Ausſteller

hingewieſen zu haben. Seine erſten Ausführungen 54) haben

eine lebhafte Kontroverſe in der Literatur wachgerufen . Er

ſieht 55) in dem „Erfordernis der vertragsmäßigen Ermäch

tigung des Ausſtellers ſeitens des Bezogenen zur Ausſtellung

von Schedis “ den weſentlichſten Unterſchied des Schecks von

der Anweiſung und trifft damit zweifellos einen Kernpunkt

des Weſens des Scheds; daher folgert er : „Kein Scheck

ohne Schedvertrag !“ Ähnlich äußert ſich Kuhlenbeo 56).

Auch Bayerdörffer 57) , Kapp 58) und neuerdings Molt

mann 59) fordern einen beſtimmten Scheckvertrag. Kapp

ſieht in der Eröffnung eines Scheckverkehrs zwiſchen zwei

Perſonen das ſtilſchweigende Empfangen und Annehmen

eines allgemeinen Zahlungsmandats auf ſeiten des Bankiers.

Simonſon 6 ) fteht auf demſelben Standpunkt , daß eine

Verpflichtung des Bezogenen zur Einlöſung nur auf Grund

eines Vertrages beſtehen könne ; nur modifiziert er den

ſchroffen Ausſpruch Cohns inſofern , als er ausführt , daß

ein Scheck ohne Scheckvertrag immer noch ein Scheck im

Sinne des Geſeßes bleiben müſſe, da der Vertrag als weſent

liches Erfordernis nicht aus dem Papier zu erkennen ſei .

Dieſer Anſicht liegt der billige Wunſch zu Grunde, dem In

54) Cohn , Zeitſchr. für vergl. Rechtswifi. (1878) I S. 463 und an

anderen Orten.

55) Cohn bei Endemann S. 1147 ff.

56) Auhlenbed , Der Scheck S. 74. Leipzig 1890.

57) Bayerdörffer 1. c . S. 16.

58 ) Rapp 1. c. S. 366.

59) Moltmann , Entwurf eines Schedgefeßes jür das Deutſche Reich

in Zeitfor. für vergl. Rechtswiff. XVII S. 302 f.

60) Simonſon in der Wochenſchrift für Altienrecht und Banktreſen

dom 19. März 1892 S. 113 und a . a . D. S. 16 .
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haber eines vom Bankier infolge mangelnden Scheckvertrages

dishonorierten Schecks den Regreß auf den Ausſteller zu

gewähren . Dieſer Auffaſſung nach aber würde der Scheck

vertrag ein unweſentliches Erfordernis werden, was für

die Sicherheit des Verkehrs von großer Gefahr wäre . Si

monſons Bedenken , daß der Vertrag als weſentliches

Erfordernis aus dem Papier nicht zu erkennen ſei, wird dann

hinfällig, wenn die von den bezogenen Scheckbanken ausge

gebenen Formularſchecks obligatoriſch werden . Aus der Aus

ſtellung auf einem ſolchen Formularſcheck iſt der voran

gegangene Vertrag erſichtlich . Wie der Inhaber eines auf

unrechtmäßig erworbenem Formular ausgeſtellten Schecks

geſchüßt werden kann , iſt eine Frage, die hier nicht zu er

örtern iſt. Selbſt Birnbaum 61) , der ſich prinzipiell gegen

die Anerkennung des Scheckvertrages als weſentliches Erfor

dernis ſträubt, gibt die Notwendigkeit einer ſtillſchweigenden

Übereinkunft zwiſchen Ausſteller und Bezogenen zu , wenn er

ausſpricht:

,,Das Verhältnis zwiſchen Ausſteller und Bankier ſegt

aber nicht notwendig den Abſchluß eines Vertrages voraus ;

es kann auch ohne beſondere Vereinbarung durch die Art

des Geſchäftsverkehrs zwiſchen dem Ausſteller und dem Be:

zogenen begründet werden ."

Seine Beſorgnis richtet ſich alſo hauptſächlich gegen den

formellen Abſchluß eines Vertrages. Darum plädiert er

für die Anerkennung konkludenter Handlungen als ausreichen

des Moment zur Begründung von Rechten und Pflichten des

Schedverkehrs, was auch Cohn einräumt. Ich behalte mir

vor, weiter unten auf Form und Inhalt des Schedkvertrages

näher einzugehen. Auch Bunzl 62) ſpricht ſich gegen die

Notwendigkeit eines der Scheckziehung vorangehenden Über

einkommens zwiſchen Ausſteller und Bezogenen aus .

Cohn geht ſo weit , zu behaupten , der Scheckvertrag

61 ) Birnbaum , über Cheds, in dieſer Zeitſchrift Bd. XXX S.7 .

62 ) Vun3l l . c. S. 14.
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.

könne ganz ſelbſtändig auftreten , ohne , wie in den meiſten

Fällen, Nebenabrede eines Depoſital- oder eines Kontokorrent

vertrages zu ſein. Ich muß Cohn auch darin beipflichten ;

denn auch ich halte den Scheckvertrag für eine ſelbſtändige

Abmachung, die inhaltlich nicht an den eventuell vorange=

gangenen Depoſital- oder Kontokorrentvertrag gebunden iſt.

Cohn geht jedoch noch weiter. Er iſt der Anſicht, daß der

Scheckvertrag allein zur Scheckziehung berechtige, ohne daß

in irgend einer Weiſe für die Deckung vorgeſorgt wird ; er

hält alſo neben dem Schedvertrag das Erfordernis der

Dedung für überflüſſig 63) . Hierin aber kann ich ihm nicht

recht geben ; denn dann würde jede liquide Schuld des Be

zogenen , vorausgeſegt daß der Schuldner fich einverſtanden

erklärt, durch Schecks eingezogen werden können, dann würde

der Scheck ein reines Kreditpapier werden, das den auf Bar

deckung begründeten Charakter des geldähnlichen Papiers

abgeſtreift hat.

2. Auch in der Geſeggebung iſt das Erfordernis des

Schedvertrages meiſt anerkannt. Wenn auch der Wortlaut

des franzöſiſchen und des belgiſchen Gefeßes über den Scheck

vertrag ſchweigt, ſo liegt doch ſeine ſtillſchweigende Forderung

beiden Syſtemen zu Grunde . Der urſprüngliche Entwurf

des franzöſiſchen Geſeßes verlangt eine , convention pré

alable “ , die in den Verhandlungen freilich durch die „ provision

préalable et disponible “ erſeßt worden iſte 3a ). In der Tat

iſt auch die franzöſiſche Jurisprudenz 64) einig über die Not

wendigkeit einer „ convention préalable “ . Schon Darimon

in ſeinem Bericht an die Kammer hat geäußert , daß die

63) Cohns Definition des Schecks lautet bei Endemann S. 1149 :

„ Der Scheck iſt die ſchriftliche, auf Grund einer Ermächtigung des

Bezogenen ausgeſtellte Zahlungsanweiſung . “

63 a ) Vgl. Cohn bei Endemann S. 1149.

64) Chastenet , Étude sur le chèque S. 79. 1882 .

Le Mercier , Étude sur les chèques S. 101 .

Lyon - Caen et Renault , Traité de droit commercial

Tome IV Nr. 569 S. 443

Nouguier et Espinas , Des chèques S. 42. 1874 .
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Scheckausſtellung und der Mangel eines Vertrages zwiſchen

Ausſteller und Bezogenem einander ausſchlöfſen . Dieſe An

ſchauung iſt ſo allgemein in Frankreich , daß es den Bea

mühungen Loubets bei den Verhandlungen der Kammer

am 5. Mai 1865 nicht gelungen iſt, eine legale Firierung

dieſes Erforderniſſes , das man als ſelbſtverſtändlich anſah,

durchzuſeßen. Disponibilität und Übereinkunft zwiſchen beiden

Kontrahenten ſind für Darimon beinahe zuſammenfallende

Begriffe.

Das ſchweizeriſche Obligationenrecht beſtimmt:

Art . 831 : „Der Scheck darf nur ausgeſtellt werden,

wenn der Ausſteller über den angewieſenen Betrag bei

dem Bezogenen ſofort zu verfügen das Recht hat."

Nach Schneider und Fid65) deutet Vogt , deſſen

Arbeit ſelbſt mir nicht zugänglich war, dieſen Artikel derart,

daß die Schedziehung nur durch eine Übereinkunft der Kon

trahenten gerechtfertigt ſei . Auch Zoller 66), der ſich zwar

verſchiedentlich prinzipiell gegen das Erfordernis des Scheck

vertrages geäußert hat, interpretiert das Recht“ des Art. 831

als durch formellen oder ſtillſchweigenden Vertrag begründet.

Anderer Anſicht ſind Schneider und Fick 6 7) und Fr. Fick 68),

der wohl zugibt, daß dieſes Recht in den meiſten Fällen aus

einer vorhergehenden Übereinſtimmung herrühre, nicht aber

prinzipiell daran gebunden ſei.

Dem Art. 831 S.D.R. entſpricht Art . 339 des italie

niſchen Handelsgeſeßbuches von 1882 , der deshalb ähnliche

Deutung verlangt ; desgleichen das auf dem italieniſchen be

ruhende rumäniſche Geſeßbuch vom September 1887 Art. 364.

Stillſchweigend feßen ferner alle diejenigen Gefeßgebungen

einen Vertrag als Vorbedingung des Scheckverkehrs voraus ,

.65) Vgl. Schneider und Fid , Daß ichweizeriſche Obligationenrecht,

Kommentar, 4. Aufl. 1898, Anm. 3 zu Art. 831.

66 ) Zoller , Der Schec des fchweizeriſchen Obligationenrechts S. 19 .

Frauenfeld 1885.

67) Schneider und Fid l . c. Anm . zu Art. 831 .

68) Fid I. c. S. 306.
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wie Cohn69) mit Recht behauptet , die den Scheck als die

Anweiſung des Ausſtellers auf ſeinen Bankier oder ſeinen

Kaſſier auffaſſen ; ſo Holland und England 70) .

Die nordiſchen Scheckgeſeke, deren Leitmotiv es iſt, das

Intereſſe des Scheckempfängers zu ſchüßen, gehen von dem

Gedanken aus, daß für dieſen die materiellen Vorausſeßungen

des Scheckverkehrs, wie ſie in anderen Ländern normiert

worden ſind, irrelevant ſind 71) und verlangen daher weder

Guthaben noch Scheckvertrag.

Für Deutſchland iſt ein Scheckvertrag durch die mehr

fach erwähnte Definition des Schecks im Wechſelſtempelſteuer

geſeß obligatoriſch gemacht; denn wenn der Bezogene nur

ein „die Zahlungen des Ausſtellers beſorgendes Bankhaus

oder Geldinſtitut“ ſein darf, ſo wird vorausgeſeßt , daß der

Ausſteller mit ſeinem Bezogenen in einer laufenden Zahlungs

verbindung ſteht, die nur aus einer formellen oder ſtill

ſchweigenden, aber vertragskräftigen Willensäußerung beider

Kontrahenten erwachſen kann 72) . In den vorhandenen Ent

würfen wird jedoch das Erfordernis des Scheckvertrages nicht

ausdrücklich betont. Wenn jedoch § 10 des deutſchen Regie

rungsentwurfs von der Haftung des Bezogenen gegenüber

dem Inhaber des Schecks nach Maßgabe ſeiner Verpflichtung

zur Einlöſung gegen den Ausſteller ſpricht, ſo ſind mit dieſer

Verpflichtung lediglich die dem Bezogenen auf Grund des

eingegangenen Schedvertrages zugefallenen geſeblichen Pflich

ten gemeint. In derſelben Weiſe wird § 10 auch in den.

Abänderungsvorſchlägen der Handelskammern von Hamburg,

Mannheim und Mülhauſen i . E. interpretiert.

Der öſterreichiſche Regierungsentwurf feßt in § 14 un

69) Cohn bei Endemann S. 1149.

70) Vgl. Walker , A treatise on banking law S. 28 und S. 58.

London 1877.

Hulshoff I. c. S. 30 ff. und S. 155 .

71 ) gedicher l . c. S. 398.

72) Dieſe Definition iſt allerdings nur für den ſtempelfreien Scheck

aufgeſtellt.
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bedingt ein zwiſchen Ausſteller und Bezogenem „beſtehendes

Vertragsverhältnis “ voraus .

3. Über den Inhalt des Scheckvertrages iſt vielfach

geſtritten worden. Man hat verſucht, ihn juriſtiſch als ein

Depoſitum , als Mutuum 73) oder als Mandatum ? 4) zu

konſtruieren .

Kapp 75) ſieht in dem Vertrag eine Unterart des Depo

ſitengeſchäftes und bezeichnet ihn als Kaſſenverwaltungsgeſchäft,

bei dem der Bankier die Verpflichtung zur Kaſſenbewahrung

und Kaſſenführung übernehme. Er will den Vertrag juriſtiſch

aus Darlehen und Mandat zuſammengeſeßt wiſſen. Der

Bankier iſt nach Kapp der Darlehensempfänger. Die Man

datsnatur ſoll ſich in der generellen Verpflichtung des Bankiers

äußern , den Zahlungsaufträgen des Kunden nachzukommen .

Das allgemein erteilte und angenommene Zahlungsmandat

beſtimme gewiſſe Rückzahlungsmodalitäten des vom Kunden

gewährten Darlehens. Als Nebenabrede trete zu dieſem

Mandat ein generell erteiltes und angenommenes Einkaffie

rungsmandat . Dieſe Konſtruktion paßt wohl für die Mehr

zahl aller laufenden Scheckverbindungen , trifft aber

keineswegs das Weſen des Sched vertrages 76). Anderer

Anſicht iſt Fid ? ), der die Selbſtändigkeit des Scheckvertrages

beſtreitet und in ihm ſtets nur einen nicht ſo ohne weiteres

lösbaren Beſtandteil “ eines anderen Rechtsgeſchäfts ſieht, in

deſſen Gefolge er auftritt. Für ihn kann der Schedvertrag

alſo nur eriſtieren als Nebenabrede eines depositum regulare

oder irregulare, eines Darlehens, eines Rontokorrentvertrages,

eines Krediteröffnungsvertrages oder einer Schenkung. Ich

für mein Teil weiß mich mit keiner der verſuchten Konſtruk

1

73) Macleod, Theory and practice of banking 4. ed . S. 241 .

London 1883 .

74) Hammerſchlag, Öſterreichiſches Staatswörterbuch sub voce

„ Check “.

75 ) Ra pp 1. C. 6. 368 fĩ.

76) Vgl. Cohn bei Endemann S. 1149 Note 81 .

77) Fid l . c . S. 308–309 .
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tionen zu befreunden . Der Scheckvertrag - und er „ pflegt

in ziemlich gleichmäßiger Art zu beſtimmen , daß der Ange

wieſene zur Bezahlung des Schects des Ausſtellers verpflichtet

ſei , jedoch nur unter gewiſſen Bedingungen“ 78) ſtellt

einen neuen ſelbſtändigen Rechtsbegriff dar . Sein Inhalt

iſt die Vereinbarung einer beſtimmten Zahlungsmodalität,

nämlich, daß Auszahlungen aus dem Guthaben des Ausſtellers

gegen Scheds erfolgen ſollen . Dieſe Vereinbarung kann zu

den verſchiedenartigſten Verträgen zwiſchen Bankier und Aus

ſteller, nicht allein zum Depoſitenvertrag, hinzutreten . Das

durch widerlegt ſich die Kapp ſche Theorie, die in dem

Scheckvertrag eine Unterart des Depoſitenvertrages ſieht.

Wenn er auch im Intereſſe der Reinhaltung der Geldnatur

des Schecks als eine logiſche Konſequenz anderweitiger voran

gegangener Verträge zwiſchen den beiden Kontrahenten auf:

treten ſoll , wie Depoſiten-, Kontokorrent- oder Darlehens

vertrag, ſo bleibt er doch ſtets ein ſelbſtändiger Vertrag,

der nicht an den ihm vorausgegangenen Vertrag , welcher

die Deđung der Schecks betrifft, gebunden iſt, und nichts

berechtigt dazu , dieſen unter die vorhandenen juriſtiſchen

Begriffe anderer Verträge zu zwingen . Der Scheckvertrag

iſt ein eigenartiger, höchſtperſönlicher Vertrag, deſſen Rechte

nicht ohne weiteres übertragbar ſind. Das Recht aus einem

Depoſitenvertrag iſt übertragbar . Nehmen wir alſo den Fall

an, daß der Inhaber eines Depoſiten- und Scheckkontos ſtirbt,

ſo geht das Recht aus dem mit der Bank beſtehenden Depo

ſitenvertrag auf den Erben über. Der Scheckvertrag dagegen

erliſcht mit dem Tode. Wenn der Erbe über den ererbten

Depoſitenſaldo mittels Schecks verfügen ſoll, ſo bedarf es

eines neuen Vertrages mit der Bank. Ebenſo würde es bei

der Übertragung eines Kontos unter Lebenden ſein , z . B.

beim Inhaberwechſel einer Firma. Hieraus erhelt ohne

weiteres die Selbſtändigkeit des Scheckvertrages . Übrigens

iſt es ſehr wohl denkbar, daß ein Scheckvertrag zwiſchen zwei

78) Gojad , Lehrbuch des bandelbrechts 6. Aufl. 1903 S. 281 ..
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Kontrahenten geſchloſſen wird, ohne daß ein Depoſiten- oder

ähnlicher Vertrag zwiſchen beiden beſteht, nämlich im Hin

blick auf ſpätere Dedungsverträge.

Die hauptſächlichſte ſtets dominierende Bedingung, von

deren Erfüllung die Verpflichtung des Bezogenen zur Ein

löſung des Schecks abhängig iſt, iſt, daß der Ausſteller recht

zeitig die für die Bezahlung des Schecks erforderliche Deckung

beſchafft. Dieſer generell geltenden Bedingung ſchließen ſich

meiſt ſpezielle Verkehrsbedingungen der betreffenden Bank

anſtalt an , wie die Benußung der von ihr ausgegebenen

numerierten Scheckformulare , die Aufrechterhaltung eines

beſtimmten Minimalſaldos auf dem Konto , die vorherige

Kündigung größerer Beträge u . dgl. m .

4. Über die Form des Schedvertrages iſt geſeßlich in

keinem Lande etwas beſtimmt worden. In der Regel, keines

wegs aber immer, wird dem Kunden von der Bank bei Er

öffnung des Scheckfontos eine gedruckte Geſchäftsordnung,

die nicht ſelten kontraktmäßig unterzeichnet wird, ausgehändigt,

nach Maßgabe deren ſich der Verkehr vollzieht. Erforderlich

jedoch iſt nur die beiderſeitige Willenserklärung , in Scheck

verkehr miteinander zu treten . Dieſe Willenserklärung kann

fich in einem Formalakt ausdrücken , wie z . B. dem eben

erwähnten ; ſie kann aber auch durch konkludente Hand

lungen zum Ausdruck kommen. So zum Beiſpiel gibt der

Bankier , der einem Kunden ein Scheckbuch aushändigt , die

Abſicht fund , mit dieſem Kunden einen Scheckvertrag einzu

gehen.

Eine Formvorſchrift für den Schedvertrag aufzuſtellen ,

dürfte ſich im Intereſſe der Verkehrserleichterung auch keines

wegs empfehlen, zumal eine Notwendigkeit dafür nicht vorliegt.

Die Annahme von Geldern auf Scheckkonto, die Aushändi

gung eines Schedbuches ſind alſo Tatſachen, die bereits den

ſtillſchweigenden Abſchluß eines Scheckvertrages nach Maßgabe

der allgemeinen Handelsſitten bekunden . Nach § 362 HOB.

kommt ſogar unter gewiſſen Vorausſeßungen das Schweigen

des Bankiers auf einen ihm zur Kenntnis gelangten Antrag
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um Eröffnung eines Scheckfontos dem Abſchluß eines Scheck

vertrages rechtlich gleich.

$ 7 .

Die Dedung.

Ein Erfordernis, das faſt durchweg anerkannt wird, iſt

die Deckung. Auch die geſamte moderne Scheckgeſeßgebung,

mit Ausnahme der nordiſchen, legt großes Gewicht auf dies

Erfordernis .

Wenn der Scheck, wie Canſtein zutreffend ſagt, ſeinem

Weſen nach eine durch die abſtrakte Regreßpflicht des Aus

ſtellers garantierte Zeffion der Deckung 79) iſt, ſo iſt es Sache

eines Scheckgeſeßes zum Schuße des Schecknehmers das

Vorhandenſein des Zeſſionsobjektes , der Deckung , legal zu

erfordern .

Das engliſche Geſeß , das keineswegs alle Fälle der

Scheckpraris geregelt hat, enthält ſich einer Beſtimmung über

das Erfordernis der Deckung. Troßdem hält der ſtrenge

Handelsbrauch in dieſer Beziehung den dortigen Scheckverkehr

in reellen Grenzen . Nach Seyd 80) follen in England nur

1/2 % o ungedeckte Schecks kurſieren . Von dieſen ſogenannten

„ ſchlechten Schecks “ ſind diejenigen zu unterſcheiden , die ohne

Deckung vorſchußweiſe vom Bankier eingelöſt werden können .

Das alte portugieſiſche Gefeß läßt (Art . 430) eine ſolche

porſchußweiſe Einlöſung ohne Deckung ſogar ausdrüdlich zu .

Das neue portugieſiſche Geſeß vom 28. Juni 1888 fordert

(Art. 341) einen disponiblen Betrag.

Frankreich hat zuerſt geſeßliche Beſtimmungen über das

Erfordernis der Deckung erlaſſen (die Definition in Art. 1

des Gefeßes vom 14. Juni 1865). Auf jedermann kann

nach franzöſiſchem Recht durch Scheck gezogen werden , der

79) von Canſtein , Scheck, Wechſel und deren Deckung S. 174.

Berlin 1890.

80) Send ( deutſch von Sjöſtröm ), Das London Bank., Check

and Clearinghouse System S. 31. Leipzig 1874.

1
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die Deckung für denſelben in Händen hat 81) . Art . 6 (Geſek

vom 19. Februar 1874) belegt die ungedeckte Schedziehung

mit einer Geldbuße von 6 Prozent der Schedjumme.

Belgien beſchränkt die Steuerfreiheit nur auf „ titres

à un payement sur fonds disponibles “ und droht (Art . 5

des Geſeßes vom 20. Juni 1873), wie Frankreich, mit Geld

ſtrafe demjenigen , , qui dispose sans provision préalable “ .

Italien verlangt gleichfalls einen disponiblen Betrag

als Unterlage der Scheckziehung und belegt die Nichtbefol

gung dieſer Beſtimmung (Art. 339 und 344 des HGB. vom

30. Oktober 1882) mit einer Strafe von 10 Prozent, ebenſo

das rumäniſche Recht81a ).

Das ſchweizeriſche Obligationenrecht (Art. 831) fordert

als Garantie für die Einlöſung des Schecks das Verfügungs

recht des Ausſtellers an den Bezogenen über den angewieſenen

Betrag und normiert (Art. 837) eine Strafe von 5 Prozent der

Scheckjumme für ungedeckte Scheds, abgeſehen von der Haft

barkeit des Ausſtellers für den verurſachten Schaden .

Auch nach dem ſpaniſchen Scheckgeſek (ſpaniſches Handels

geſeßbuch vom Jahre 1885 , Art. 534) , das nach dem

Muſter des franzöſiſchen gearbeitet iſt, wird ein „ verfüg

bares Guthaben , das der Ausſteller in Händen des Bes

zogenen hat“, erfordert.

Das argentiniſche Geſeß (argentiniſches Handelsgeſekbuch

vom 5. Oktober 1889, Art. 798) beſtimmt über die Deckung,

daß Schecks nur auf „hinterlegte Fonds , die der Ausſteller

zu ſeiner Verfügung ſtehen hat, auf laufende Rechnung mit

einem Saldo zu ſeinen Gunſten oder auf offenen Kredit "

gezogen werden dürfen.

Das japaniſche Scheckgeſeß ( japaniſches Handelsgeſek

buch Art . 536) beſtimmt betreffs der Deckung:

,, Der Ausſteller eines Scheds wird mit einer Ord

81 ) Art. 2 : „Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant

une provision préalable ."

81 a) Das rumäniſche Handelsgeſeßbuch von 1887 Art. 364 und 369.
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nungsſtrafe von fünf bis eintauſend Yen belegt,

wenn er

1. den Scheck ohne Kapitaleinlage oder, ohne Kredit

erhalten zu haben, ausſtellt .

Die älteren deutſchen Entwürfe haben die Beſtimmung

über die Deckung in ihre Definitionen aufgenommen . Und

zwar verlangen der Entwurf der Braunſchweiger Sandels

kammer (I.) , der Gegenentwurf der Mannheimer Handels

kammer (I. ) , der Entwurf der Braunſchweiger Delegierten

konferenz (I. ) und der Funkſche Entwurf (Art. 1) einen

zur Verfügung des Ausſtellers beim Bezogenen ſtehenden

Geldbetrag . Ebenſo ſeßen ein Guthaben als notwendig

voraus der Entwurf des Reichsbankdirektoriums (8 18), der

deutſche Regierungsentwurf (8 1 Abſ. 2 und § 28 Abſ. 1)

und die beiden Hoppenſtedtſchen Entwürfe ($ 1) .

Cohn 82) findet in den ſehr divergierenden Gefeßes

beſtimmungen der verſchiedenen Länder nur ein Gemein

ſchaftliches, nämlich daß ſie einen vorhergegangenen Scheck

vertrag fordern ; meines Erachtens fordern ſie alle tatſächlich

noch etwas mehr. Der Sinn ſämtlicher , ſelbſt derjenigen,

die der Handelspraris im weiteſten Maße freie Hand laſſen ,

iſt der, die ſofortige Realiſierbarkeit des Schecks zu gewähr

leiſten , ſei es, daß ſie ein Barguthaben fordern oder, weniger

ſtreng, einen dem Ausſteller zur Verfügung ſtehenden , ver

tragsmäßig eingeräumten Kredit. Irgend eine reale Grundlage,

die die Umſagfähigkeit des Schecks in bar Geld garantiert,

muß in jedem Falle neben dem Scheckvertrag vorhanden

ſein . Dieſe reale Grundlage kann man als Deckung im

weiteſten Sinne bezeichnen . Und in dieſem Sinne iſt die

Deckung als Erfordernis unſtreitig troß der Polemik Cohns,

deſſen Ausführungen nur von einem anderen , engeren Begriff

der Deckung ausgehen . Tatſächlich muß an dem Erfordernis

der Deckung im Intereſſe der Aufrechterhaltung der Geld

natur des Schecks ftreng feſtgehalten werden .

.

82) Cohn , Zeitſdr. für vergl. Rechtswiſi. I S. 452 ff.
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Streitig iſt in Praris und Theorie nicht die Frage, ob

eine Deckung notwendig iſt, ſondern die Frage, welcher Art

dieſe Deckung ſein muß.

Der deutſche Regierungsentwurf fordert als Deckung,

wie wir geſehen haben, ein „ Guthaben “. Was er unter dem

Guthaben verſtanden wiſſen will, ſagt § 20 Abſ. 2 :

Als Guthaben iſt der Geldbetrag anzuſehen , bis

zu welchem der Bezogene nach der zwiſchen ihm und

dem Ausſteller getroffenen Vereinbarung von dem

lekteren ausgeſtellte Schecks einzulöſen verpflichtet iſt. “

Und die Begründung hierzu führt aus :

„ Durch die Beſtimmung des zweiten Abſaßes wird

der Begriff des Guthabens im Sinne dieſes Geſeßes

klargeſtellt. Es iſt danach nicht notwendig , daß ein

beſtimmter Geldbetrag von dem Ausſteller bei dem

Bezogenen niedergelegt worden iſt. Das Guthaben

bei Leßterem kann ebenſowohl durch Einzahlungen

Dritter, durch diskontierte Wechſel, Lombardierung von

Wertpapieren u . f. w . entſtanden ſein . Auch ein Dar

lehen des Bezogenen an den Ausſteller, deſſen Valuta

mittels Schecks ratenweiſe abgehoben wird , oder die

Gewährung eines ungedeckten Kredits kann zu Grunde

liegen. Für die Sicherheit des Schednehmers kommt

es allein darauf an , daß der Bezogene den Scheck

ſogleich einzulöſen vertragsmäßig verpflichtet iſt.“

Die ohne Zweifel ficherſte Deckung für den Scheck iſt

das vom Ausſteller hinterlegte oder für ſeine Rechnung von

Dritten eingezahlte bare Geld . Unbedenklich gleichzuſtellen

ſind den Bareinlagen die aus der Einlöſung von Kupons,

dem Verkauf oder dem Inkaſſo von Wertpapieren ſich er:

gebenden Beträge. Wie aus den Motiven zum ſchweizeriſchen

Entwurf 83) hervorgeht, beabſichtigte dieſer , unter gänzlicher

Ausſchließung des Kreditſchecks , nur durch Bareinlagen ge

deckte Schecks zuzulaſſen. Vom Standpunkte der Theorie iſt

83) Bgl. Munzinger I. c. S. 410 .
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.

eine derartig ſtrenge Beſtimmung verſtändlich als ein Radikal

mittel gegen die Unſicherheit des Scheckverkehrs. Da aber

der entwickelte Handel der Gegenwart , deſſen Umſäße das

tatſächlich vorhandene Geld bedeutend überſteigen , in weit

größerem Umfange mit Kreditmitteln als mit Barmitteln

zu arbeiten gezwungen iſt , würde ein Scheckverkehr, deſſen

Dedungen laut Geſegesbeſtimmung in bar erlegten Beträgen

beſtehen müßten, nur wenigen zugänglich ſein und darum kein

brauchbarer Wirtſchaftsfaktor werden können . Es müſſen

alſo notwendigerweiſe auch Kreditwerte als Deckung zuge

laſſen werden .

Unter den Kreditwerten gibt es verſchiedene Arten :

1. Der Erlös aus diskontierten Wechſeln kommt der

bar eingezahlten Deckung ſehr nahe , denn in dem Diskon

tierungsvorgang iſt ein Verkauf zu ſehen , deſſen Ertrag als

Barwert dem Konto des Diskontanten gutgebracht wird. Das

Kreditmoment dieſes Geſchäftes beſteht lediglich in dem Rück

griffsrecht des Diskontkäufers, des Bankiers, aus den Wechſeln

ſelbſt auf das Guthaben des Diskontverkäufers.

2. Anders iſt es ſchon beim Lombardgeſchäft, wo ein

tatſächlicher Verkauf nicht ſtattfindet, ſondern die Dedung

für die Schedziehung lediglich auf dem Wege des Kredits

entſteht. Geſichert iſt dieſe Kreditgebung durch die Hinter

legung der lombardierten Wertpapiere, auf welche dem Lom

bardgeber ein Rüdgriffsrecht zuſteht. Ebenſo iſt es bei allen

anderen gedeckten Krediten , die ſich vom Lombardkredit nur

durch die Art der als Sicherheit hinterlegten Gegenſtände

unterſcheiden .

3. Schließlich kommt noch das lediglich durch einen

ungededten , vertragsmäßig eingeräumten Kredit gebildete

Guthaben als Scheckdeckung in Betracht. Die Zuläſſigkeit

dieſer Art der Dedung iſt außerordentlich beſtritten . Koch 84)

iſt in ſeinem Vortrag „Über Giroverkehr u . ſ . w . “ noch der.

84 ) Rool. c. S. 167.

Zeitſdrift für Handelsredt. Bd . LVII. 6
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Anſicht, daß ſie nicht ſtatthaft ſei 85) ; Moltmann 86), der

die Bedürfniſſe des praktiſchen Verkehrs in geeignete Berück

ſichtigung zieht, ſpricht ſich unbedingt für die Zuläſſigkeit der

Deckungsbeſtellung auf dem Blankokreditwege aus . Tatſäch

lich iſt ein Guthaben im Sinne des Wechſelſtempelſteuer

gefeßes im Blankokredit nur durch eine Fiktion zu ſehen .

Die auf einem auf offenen Kredit hin eröffneten Konto, deſſen

Kreditſeite 0 Mark aufweiſt, belaſteten Schecks würden nach

dem Wechſelſtempelſteuergeſe ſtempelpflichtig ſein , da das

Konto einen Debetſaldo, alſo kein Guthaben aufweiſt. Die

Banken helfen ſich in der Weiſe , daß ſie zwei Konten für

den Kunden führen , auf deſſen erſtem der gegebene Kredit

belaſtet wird, d . h . auf der Debetſeite erſcheint, während

der ſo belaſtete Betrag gleichzeitig auf dem zweiten Konto

als dem Kontoinhaber zur Verfügung ſtehend kreditiert wird,

8. h . auf der Kreditſeite erſcheint (Conto ordinario und Conto

separato ). Durch dieſe „ Luftbuchung" iſt formell dem

Wechſelſtempelſteuergeſeß Genüge geſchehen , inſofern nunmehr

die Schecks auf einem Konto belaſtet werden können , das

einen Kreditſaldo, d . h . ein Guthaben aufweiſt. Einen ſolchen

Kunſtgriff gutzuheißen, hat ſicherlich nicht in der Abſicht des

Wechſelſtempelſteuergeſeßes gelegen , vielmehr wollte es die

auf offenen Kredit gezogenen Schecks von der Stempelfreiheit

ausſchließen. Wenn aber der Scheckverkehr dem geſamten

Handelsſtande nußbar bleiben ſoll, ſo muß auch die Scheck

ziehung auf ſolche aus offenen Krediten herrührende Beträge

ſtatthaft ſein ; denn oft ſind es gerade die kreditwürdigſten

Firmen, die , weil ſie ohne Wechſel arbeiten , oder umfang

reiche Kapitalien in Geſchäftsanlagen feſtzulegen gezwungen

ſind, um ſich ausbreiten zu können , den Blankokredit einer

Bank in Anſpruch nehmen müſſen , und es wäre unbillig,

ſolchen Firmen den Scheckverkehr zu verſchließen . Eine Ab

änderung der Beſtimmung betreffs der Stempelpflicht reſpektive

85) Vgl. auch Gareis in Holgendorffs Rechtslexikon I S. 370,

sub voce Depotgeſchäft “ .

86) Moltmann 1. c . S. 302.



Conrad : Materielle Vorausſeßungen und Form des Schecks. 83

-befreiung in dieſem Sinne wäre meines Erachtens daher

am Plaße. Ebenſo halte ich es für korrekter, die Verfüg

barkeit der Deckung des Scheckbetrages im Schedgeſek

ſelbft als Erfordernis zu verlangen , als ein Guthaben,

deſſen banktechniſcher Gebrauch gleichbedeutend mit Kredit

ſaldo ift.

Die Einwände gegen die Zuläſſigkeit von Krediten als

Scheckdeckung werden meiſt damit begründet, daß es die Auf

gabe des Schecs ſei , bares Geld zu vertreten . Ich ſtehe

mit aller Entſchiedenheit ebenfalls auf dem Standpunkt, daß

jede unter der Scheckziehung verborgene Kreditoperation mit

allen Mitteln zu vermeiden iſt und daß es der einzige Zweck

des Schecks ſein darf , ein Vertreter des baren Geldes zu

ſein, deſſen Umlauf er erleichtern ſoll. Dieſem Prinzip wird

aber nicht damit gedient , daß man einen Teil der Quellen

verſtopft, aus denen die Barmittel fließen . Der Scheck

iſt nichts weiter als ein Vertreter der Barmittel; wenn

man ihn zu einem möglichſt vollkommenen Vertreter der

Barmittel ausbilden wil , ſo muß man die Kautelen hierfür

auf anderen Gebieten ſuchen, nicht aber darin, daß man ſeine

Vertretereigenſchaft auf aus ganz ſicheren Quellen fließende

Barmittel beſchränkt, wodurch ja gerade feine Brauchbarkeit

als Geldvertreter eine ſchwerwiegende Einbuße erfahren würde.

Eine andere häufig aufgeworfene Frage iſt die , wann

die Deckung vorhanden ſein muß, ob zur Zeit der Ausſtellung

oder erſt zur Zeit der Präſentation. Man könnte ſich vom

theoretiſchen Standpunkte aus leicht für den erſten Zeitpunkt

entſcheiden, der Erwägung folgend , daß der Scheck vielfach

die für ihn notwendige Sicherheit einbüßen würde, wenn er

auf eine erſt ſpäter zu beſtellende und dadurch noch nicht

ficher gewährleiſtete Deckung gezogen werden darf. Prinzipiell

iſt dieſer Erwägung Recht zu geben, da tatſächlich der Scheck

dadurch eine leichte Kreditfärbung bekommt, vor der er nach

den allgemeinen Grundfäßen bewahrt werden ſoll. Wie ſo

oft, ſtellen ſich jedoch auch hier die Forderungen der Praris

den theoretiſchen Erwägungen entgegen. Jedenfalls iſt eine
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ſtrenge Durchführung dieſes Grundſaßes unbillig. Das mag

folgender Fall klar machen . Wenn ein Berliner Kaufmann

am 1. Oktober in New York eine Zahlung zu leiſten hat,

dieſelbe per Scheck regulieren will und zu dieſem Zwecke am

20. September einen auf ſein Berliner Bankhaus gezogenen

Scheck nach New York abſendet, der früheſtens am 1. Oktober

in Berlin zur Präſentation gelangen kann, ſo kann von dem

Raufmann billigerweiſe nicht verlangt werden , daß er die

Deckung ſchon zum 20. September hinterlegt und eine Zins

einbuße von zehn Tagen auf fich nimmt. Bei Scheckonten ,

auf denen ein bedeutender Tagesumſaß ſtattfindet (z . B. das

Konto der Deutſchen Bank bei der Reichshauptbank in Berlin),

iſt eine vorherige Erlegung der Dedung für ſämtliche im

Laufe des Tages auszuſtellenden Schecks, ſo daß dieſelben bei

ihrer Ausſtellung bereits gedeckt ſind, eine poſitive Unmög

lichkeit. Es treten häufig an den Inhaber eines bedeutenden

Kontos unerwartet hohe Anforderungen heran, denen er durch

Scheckziehung nachkommt. Für die Deckung ſolcher Schecks

kann er erft unmittelbar nach der Schedausſtellung ſorgen ,

wenn er nicht dauernd einen für alle unerwarteten Anfor:

derungen ausreichenden Saldo halten ſoll , der für ihn eine

große Zinseinbuße bedeutet . Für große Banken müßten die

Schedkontoſalden dann ins Unermeßliche ſteigen. In Anbe

tracht dieſer Folgen eines lebhaften Zahlungsverkehrs geſtatten

die meiſten Banken ihren zuverläſſigen Kunden ein zeitweiliges

Überziehen ihres Guthabens 87) . Selbſt die Reichsbank ge

ftattet erſten Firmen im Laufe des Tages die Inanſpruch:

nahme ihres Minimalſaldos unter der Vorausſeßung, daß

derſelbe ſpäteſtens Abends wieder aufgefüllt wird.

Es iſt alſo nicht angängig , daß das Geſet das Vor

handenſein der Deckung ſchon zur Zeit der Ausſtellung ver

langt ; andererſeits aber wäre es auch nicht richtig, wenn

das Geſeß mit Rückſicht auf dieſe Tatſachen der Praxis das

Vorhandenſein der Deckung ausdrücklich erſt auf den Zeit

87) Vgl. bulayoff 1. c . S. 52 Note 1 .
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punkt der Präſentation normieren würde , denn dadurch

würden namentlich die ſchwächeren Teilnehmer am Scheck

verkehr zur Unpünktlichkeit verleitet werden . Es muß meiner

Anſicht nach der Interpretation überlaſſen bleiben , auf die

Forderungen der Praxis Rückſicht zu nehmen , während das

Geſek fich darauf beſchränken muß , das Vorhandenſein der

Scheckdeckung als Erfordernis aufzuſtellen, ohne Angabe eines

Zeitpunktes , zu welchem die Beſtellung der Deckung zu er

folgen hat .

Die Sicherung des Verkehrs mag es durch ſtrenge

Beſtrafung des fahrläſſigen oder doloſen Ausſtellers eines

ungenügend gedecten Schecs erreichen.

Nach den neueren deutſchen Entwürfen muß auf das

Erfordernis des Guthabens im Scheck ſelbſt Bezug genommen

werden . Dementſprechend hat ſich das jeßt faſt durchgängig

gleichförmige Schedformular der meiſten Banffirmen unter

dem Vorangehen der Reichsbank und unter dem Zwang der

Statuten der Abrechnungsſtellen 88) ausgebildet.

Dieſe Bezugnahme auf das Erfordernis des Guthabens

reſpektive der Deckung im Wortlaut des Schecks (Guthaben

klauſel) gibt der Judikatur zur Sicherung des Scheckverkehrs

ein weiteres Mittel an die Hand, die unerlaubte Ausſtellung

ungedeckter Scheds als Betrug zu ahnden , in dem der Scheck

ſelbſt einen urkundlichen Beweis für die Vorſpiegelung falſcher

Tatſachen erbringt. Nebenbei iſt die im Scheďformular por

gedructe Guthabenklauſel für das Publikum des Scheckver

kehrs eine Mahnung an die Notwendigkeit der vorhandenen

Đedung .

Für die Guthabenklauſel ſpricht ſich beſonders Koch 89)

aus , dagegen Rapp ' ) und Mittermaier 91) . Cohn

88 ) Rod , Auffäße S. 283.

89) Roch. Auffäße S. 275 und in dieſer Zeitſchr. Bd. XXIX

6. 59 f.

90 ) Rapp in dieſer Zeitfor. Bd. XXX S. 365 .

91 ) Mittermaier in dieſer Zeitſchr. Bd. XXXVI S.516.



86 Conrad : Materielle Vorausſegungen und Form des Scheds.

erklärt ſich an einer Stelle dafür 92) , an anderer Stelle

dagegen 93).

II. Die Form des Sdecks.

§ 8 .

!

Nuweiſungs- oder Quittungsform ?

Für die Zahlungsanweiſung, die der Scheck zum Aus

druck bringen ſoll , hat ſich die Praris hauptſächlich zweier

Formen bedient :

1. derjenigen des direkt ausgedrückten Zahlungsauf

trages , des ſogenannten Anweiſungsſchecks

(chèque mandat) ;

2. derjenigen des indirekten verſchleierten Zahlungsauf

trages , der ſich unter dem Wortlaut einer in Er

wartung der Zahlung ausgeſtellten Quittung der

birgt, des ſogenannten Quittungsſches (chèque

reçu, chèque récépissé ).

Nach Cohn94) findet ſich der Anweiſungsſcheck in

England , Nordamerika , den engliſchen Kolonien , Kanada,

Portugal und Deutſchland , faſt ausſchließlich in Öſterreich,

der Schweiz und den ſkandinaviſchen Staaten , während der

Quittungsſcheck in Holland vorwiegend gebraucht wird

und ſich auch in Frankreich, Belgien und Deutſchland findet.

Eine ſolche Duplizität der Form kann für die geſunde

Entwickelung des Inſtituts nicht erwünſcht ſein, es iſt daher

in allen Ländern , in denen ſich der Handelsgebrauch nicht

von vornherein einer einheitlichen Form zugewandt hat, viel

über die Vorzüge der beiden Erſcheinungen geſtritten worden .

Die engliſch-amerikaniſche, die holländiſche, die portu

gieſiſche Schedliteratur haben ſich mit der Frage nicht zu

befaſſen brauchen, wohl aber die franzöſiſche und die deutſche.

In Frankreich begünſtigten die Stempelſteuerverhältniſſe

192 ) Cohn , Zeitſchr. für dergl. Recht &wiff. XI S. 398—400.

93) Cohn ebenda I S. 488 f. und bei Endemann III S. 1153.

94) Cohn , Zur Lehre vom Sched , Zeitſchr. für vergl. Rechtswiff. I

S. 431 und 432 .
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vor 1865 die Quittungsform. Der Entwurf eines Scheck

geſeßes vom 16. Februar 1865 ließ beide Formen zu , das

Geſeß vom 14. Juni desſelben Jahres jedoch ſchloß die

Quittung aus. Fick95) führt verſchiedene Urteile franzö

fiſcher Gerichtshöfe an , die den chèque mandat als die

„ seule forme légale des chèques “ bezeichnen. Da aber

durch das Geſek vom 23. Auguſt 1871 Quittung und Scheck

gleichmäßig einem Stempel von 10 Cent. unterliegen , ſo

lebt der der Handelsgewohnheit feſt eingewurzelte reçu noch

heute in Frankreich und iſt der Gegenſtand lebhafter Erörte

rungen geblieben. Das Geſeß von 1865 ſtüßt ſich in ſeinem

„ Exposé des motifs du projet de loi du budget de l'année

1865 “ auf die Vorteile des Anweiſungsſchecks gegenüber

dem Quittungsſcheck. Der leßtere müſſe unbedingt Inhaber

papier ſein , was bei Verluſt von Gefahr ſein könne . Der

Anweiſungsſcheck ſei ferner für die Übertragung geeigneter, da

in ihm der Remittent benannt ſei, was für die Nachmänner

von Vorteil ſei, wenn ihnen der Ausſteller unbekannt ſei.

Wir brauchen heute dieſe Begründung keiner ernſthaften

Betrachtung mehr zu unterziehen . Dieſe Nachteile treffen in

gleicher Weiſe auch auf den Anweiſungsſcheck zu. Dieſer iſt

meiſtens ebenfalls Inhaberpapier; auch kann es vorkommen,

daß in ihm kein Remittent oder aber der Ausſteller als Re

mittent benannt iſt; jener, der Quittungsſchec , fann anderer

ſeits auch mit Orderklauſel verſehen werden. Darimon,

ein Hauptgegner des Quittungsſchecks 96) , nennt dieſen eine

forme menteuse “ , er enthalte „un mensonge commercial “ ,

weil er eine Handlung , die Zahlung , durch ſeinen Wort

laut ſchon bei der Ausſtellung als geſchehen bezeichne , die

noch von der Zukunft erwartet werde. Dieſes Argument

entkräften lyon - Caen und Renault ' ) mit der Er

95) Fid l. c . S. 162.

96) Vgl. auch Bedarride , Commentaire de la loi sur les

chèques S. 19. 1876 .

Nouguier et Espinas , Des chèques S. 31–33. 1874.

97) Lyon - Caen et Renault l . c . Nr. 552 Anm. 2 .
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wägung, daß ſämtliche kurſierenden Quittungen des bürger

lichen Rechtes derſelbe Vorwurf treffe. Die Praxis ieg

lichen Inkaſſogeſchäftes erfordert vorherige Quittierung der

Inkaſſopapiere. Dieſer Praxis entſpricht auch Art. 48 der

Aug. D. WO., indem er ebenfalls eine derartige antizipierte

Beurkundung der erwarteten Zahlung auf dem Wechſel gut

heißt. Darimon nennt den Quittungsſcheck ferner eine

forme incommode“ , da ſich in ihn nicht der Name eines

Remittenten einfügen laſſe, da er fich weder indoſſieren noch

proteſtieren laſſe. Die Einfügung eines Remittenten in den

Tert der Quittung iſt jedoch möglich 98) freilich nur mit

Hilfe einer in ſich unlogiſchen und undeutſchen Ausdrucks

weiſe anſchließend an dieſe die Orderklauſel und wieder

um anſchließend an dieſe eine Indoſſantenreihe. Weshalb

ſchließlich die Proteſtlevierung bei einer unbezahlt gebliebenen

Quittung ausgeſchloſſen ſein ſoll, leuchtet nicht ein 99) .

Auch in Deutſchland war vor Jahren der Quittungs

( check ſehr verbreitet , da die Reichsbankverwaltung ihren

weißen Schecks dieſe Form gegeben hatte. Erſt als 1882

die Reichsbank checks die Form einer Anweiſung erhielten,

begann der Quittungsſcheck ſeltener zu werden, und heute iſt

er faſt ganz vom Rimeſſenmarkt und den Clearingpläßen

verſchwunden. Der Braunſchweiger Scheckgeſeßentwurf (I. )

definierte den Scheck als , Anweiſung auf einen Geldbetrag “.

Das Wort „,Anweiſung" veranlaßte die Mannheimer Fan

delskammer in ihrem Gutachten 100) , geſtüßt auf die Aus

98) Dieſe Form lautet dann :

„Von N. N. an die Order des Herrn

M. M.

Mark: Tauſend D.R.Wg.

erhalten zu haben , beſcheinigt

0. 0. “

99) So auch Fid l . c . S. 165.

100 ) Sahre bericht derſelben für 1877-1879 S. 13. Vgl. Cohn,

Der Entwurf der Grundzüge für ein deutſches Scheckgefeß, in Con

rads Jahrbüchern XXXIII S. 475 f.
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führungen Kochs gegen die ausſchließliche Bevorzugung des

Anweiſungsſchecks, für die Beibehaltung der Quittungsform

als die den Geſchäftsgang vereinfachende einzutreten und in

ihren Gegenentwurf (I.) den Saß aufzunehmen :

„Der Scheck kann auch in Quittungsform aus:

geſtellt werden ."

Die Braunſchweiger Delegiertenkonferenz hat dieſen Saß

wieder geſtrichen ; dagegen beſtimmt der Entwurf des Reichs

bankdirektoriums von 1882 wieder in ſeinem $ 4 :

„Der Scheck kann in Form einer Anweiſung oder

einer Quittung ausgeſtellt werden . Der Quittungs

ſcheck kann von jedem Inhaber eingezogen werden

u. f . m .“

Auch auf dem XI. Deutſchen Handelstag zu Berlin 101),

in deſſen erſter Sißung am 15. Dezember 1882 , iſt dieſe

Frage behandelt worden. Referent Dr. Siemens (Berlin )

ſprach ſich damals ſchon für den Anweiſungsſcheck aus, wäh

rend der Korreferent Papendied (Bremen) den Standpunkt

des Reichsbankentwurfs vertrat .

Für den Anweiſungsſcheck haben ſich ferner entſchieden :

Bayerdörffer 102) , Behrend 103) , Birnbaum 104),

Bunzl.105), Kapp 106), Simonſon 107), v . Stiegliķ108),

für die Gleichberechtigung des Quittungsſchecks Cohn 109),

.

101) Verhandlungen desſelben S. 21 und 24.

102) Bayerdörffer 1. c. S. 27.

103 ) Behrend , Gutachten über die Frage: „ Empfiehlt fich eine ge

feßgeberiſche Regelung des Schedverkehrs ? " in den Verhandlungen

des XVII. Deutſchen Juriſtentage 1884 S. 32.

104) Birnbaum l. c. S. 5.

105) Bunzl 1. c. S. 9.

106) Aapp l. c . S. 351 .

107) Simonjon l . c . S. 34 f.

108 ) b. Stiegliß , Weſen und Vorzüge des Depofiten- und Schedders

kehrs S. 12. 1884.

109) Cohn , Zeitſchr. für dergl. Rechtswifi. I S. 438.
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Fi dk 110) , Koch 111) , Kuhlenbeck 112) , Kieffer 113) und

Moltmann 114) . Alle dieſe Meinungen für und wider

den Quittungsſcheck ſind heute für uns belanglos ; denn in

zwiſchen hat, wie bereits erwähnt, durch die praktiſche Ver

wendung des Anweiſungsſchecks im Geſchäftsverkehr der

Reichsbank, der Quittungsſcheck in Deutſchland faſt allen

Boden verloren 115). Seine Verteidiger ſind umgeſtimmt

oder überſtimmt.

Gegen § 1 Abſ. 2 des dem Reichstage vorgelegten Ent

wurfes von 1892 :

„Der Scheck muß enthalten : ...

1. die an eine Perſon oder Firma (den Bezogenen)

gerichtete Aufforderung des Ausſtellers, aus

ſeinem Guthaben eine beſtimmte Geldſumme zu

zahlen“

hat ſich in der Literatur kein Einſpruch mehr erhoben .

Tatſächlich iſt die Anweiſungsform meines Erachtens

die natürlichere. Ich ſehe keinen Grund , der hinreichend

ſchwerwiegend wäre , um eine Verſchleierung des gewollten

Zahlungsauftrages gutzuheißen . Der Wille des Ausſtellers

iſt jedenfalls mehr auf den Ausdruck des Zahlungsmandats

als die Quittungsleiſtung, die der Bezogene nur vom Prä

ſentanten zu fordern berechtigt iſt, hingerichtet. Darum

mußte die Quittungsform in der deutſchen Praxis der An

weiſungsform weichen. Auf die wenigen , die noch an der

Quittungsform hängen, Rückſicht zu nehmen , iſt nicht Sache

des Geſeßeß . Bei differierenden Handelsgebräuchen und

die Schedausſtellung in Quittungsform kann kaum noch ein

110) Fid 1. c. S. 166.

111) Toch l . c. S. 202 und an anderen Orten mehr.

112) Kuhlenbed 1. c. S. 139.

113) Kieffer , Zur Reviſion des Handeløgefeßbuches , Zweite Abteilung

S. 273. Stuttgart 1889.

114) Moltmann l. c. S. 310.

115 ) Meines Wiffens gibt es nur noch eine namhafte Bank in Bayern ,

welche Quittungsidhedformulare ausgibt.
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Handelsgebrauch genannt werden tut es gut , mit der

Majorität der Meinungen zu gehen, im Intereſſe einer ein

heitlichen Weiterentwickelung des Inſtituts.

Darum iſt es gut, an der Beſtimmung des Regierungs

entwurfes feſtzuhalten .

§ 9 .

Die Schriftlichkeit.

Die Schriftlichkeit des Schecks iſt ſein unumſtrittenſtes

Erfordernis . Seine ſämtlichen geſchichtlichen Vorläufer116) ,

die italieniſchen polizze 11 ") , die venezianiſchen contadi di

banco 118) , die engliſchen cash notes 119) , die deutſchen ,

polniſchen , däniſchen auf tributpflichtige Städte gezogenen

quittancien 120), die holländiſchen Kassiersbriefje des Mittel

alters 121) ſind ſämtlich ſchriftlich ausgefertigt worden ; zum

Teil beſagen dies ſchon die Benennungen derſelben. Der

Scheck iſt ein Zahlungsauftrag. Es iſt das erſte Erforder

1

I

116 ) Siehe meinen Auffas , Die hiſtorijden Vorläufer des Scheds",

in den deutſchen Reichsbankblättern II. Fahrg. Nr. 3 und 4.

117) Nach Goldichmidt, Sandbuch des Handelsrechta S. 325, Stutt:

gart 1891 , in Palermo ſeit Anfang des XV. Jahrhunderts nachs

weißbar. Sie wurden von Staatsbehörden auf bei Bankiers des

ponierte Fonds ausgeſtellt (ſiehe Vito Cusumano , Storia

delle banche della Sicilia S. 273 ff.). In Neapel kommen ſie

im Privatverkehr in der zweiten Hälfte des XVI. Fahrhunderts

vor, in Bologna haben fie durch Gefeß vom Jahre 1606 legale

Regelung erfahren

118) Nach Goldfmidt, Beitior. für Recht& geich. XXIII (N. F.X)

S. 365 ficher ſchon um 1421 in Übung , dienten fie zur Ums

freibung wie zur Auszahlung.

119) Die älteſte cash note, die beim Abbruch des alten Bondoner City:

tores gefunden wurde, iſt vom 3. Juni 1683 datiert . Siehe auch

Birnbaum 1. c. S. 4 f.

120) Nach Cohn , Geſchichte des Scheds , Zeitſchr. für vergl. Hechts

wiff. III S. 123 ff., laffen fich die quittancien bis ins XIII. Jahr

hundert zurückverfolgen. Siehe auch Neumann , Beilagebeft zu

dieſer Zeitſchrift Bd. VII S. 140 ff.

121) Gohn I. c. S. 129.

1
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nis der Verkehrsſicherheit und bequemlichkeit , daß dieſer

Auftrag in einer ſchriftlichen Urkunde dargeſtellt werde.

Sämtliche beſtehenden Schedgeſeße und Schedgeſeßentwürfe

rechnen ſtillſchweigend mit der Schriftlichkeit, wenn ſie nicht

zum Überfluß ausdrücklich beſtimmt wird . Die meiſten ſtellen

Inhaltserforderniſſe auf für den Scheck und drücken dadurch

indirekt die Unzuläſſigkeit eines nicht ſchriftlichen Schecks aus.

Wir können uns unter einem Scheck im Hinblick auf ſeine

hiſtoriſche Entwicklung und ſeinen gegenwärtigen Gebrauch

ſchlechterdings nichts anderes als einen ſchriftlichen Zahlungs

( reſp. Überweiſungs-)auftrag vorſtellen. Es erübrigt fich

daher, über die Notwendigkeit und die Zweckmäßigkeit ſeiner

Schriftlichkeit eingehendere Betrachtungen anzuſtellen .

Wichtiger iſt die Frage, ob es genügt, wenn das Geſe

die Schriftlichkeit fordert und der Auslegung es überläßt,

über das Wie derſelben zu entſcheiden , oder ob es Sache

des Gefeßgebers iſt, ihre Grenzen durch Detailbeſtimmungen

feſtzulegen.

Von ſolchen möglichen Detailbeſtimmungen kommen nur

zwei in Frage :

1. betreffs der Handſchriftlichkeit ,1

2. betreffs der Formularmäßigkeit des Schecks.

Unter Formularmäßigkeit des Schecks verſtehe ich das

Erfordernis obligatoriſcher Benußung der von den bezogenen

Banken ausgegebenen Formulare.

1. Der unveränderliche Tert des Schecks wird in den

ſeltenſten Fällen handſchriftlich wiedergegeben. Notwendig

iſt das Erfordernis der Handſchriftlichkeit nur für den Namen

des Ausſtellers, um dem Bezogenen die Prüfung der Echt

heit des Schecks zu ermöglichen 122) . Für den übrigen Wort

laut muß der Verkehrspraxis entſprechend auch die Verwen

dung von Druck, Schreibmaſchine oder Stempel zuläſſig ſein .

122) Das franzöſiſche Gefeß vom 19. Februar 1874 Art. 5 Ab . 3 geht

weiter : „La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes

lettres et de la main de celui qui a écrit le chèque. “ Es

fordert alſo auch für das Zeitdatum Handſchriftlichkeit.
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2. Funk 123) hält ein vorgedrucktes Formular , ein

Scheckbuch (chéquier, carnet de chèque, livre de souches,

check-book) für ein legal zu beanſpruchendes Erfordernis.

Das vorgedruckte Blankett hat den Vorzug der größeren

Bequemlichkeit und Verkehrsſicherheit für ſich 124) . Neben

der Prüfung der Unterſchrift des Ausſtellers hat der Be

zogene durch die Numerierung der Formulare eine weitere

Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Scheckziehung.

Ein entſchiedener Gegner dieſer Forderung Funks iſt

Cohn 125) . Er ſieht in dem Erfordernis der Formular

mäßigkeit eine Erſchwerung des Scheckverkehrs für die Privat

perſonen entlegener kleiner Ortſchaften und für Reiſende, die

nicht immer in der Lage ſein könnten , ſich rechtzeitig neue

Formulare zu beſchaffen. Die tatſächliche praktiſche Hand

habung dieſer Seite des Scheckverkehrs widerlegt dieſe Be

fürchtung zur Genüge. Der Bankier gibt Scheckbücher zu

50 oder 100 Blättern aus, bei großen Umſäßen auch meh

rere Schedbücher auf einmal. Die Einſendung einer voll

zogenen Scheckbuchquittung genügt, und der Kontoinhaber

erhält ein neues Schedbuch, auch ſchon bevor die alten For:

mulare gänzlich verbraucht ſind. Meines Erachtens würde

die Erſchwerung der Rechtmäßigkeitsprüfung durch die Be

freiung des Schecks vom Formularzwang viel eher der Ent

wiđelung des Syſtems im Wege ſtehen, als die Gebundenheit

an den Formularſcheck.

Für unweſentlich halte ich ferner ein zweites Gegen

argument Cohns 126) gegen den Formularſcheck, nämlich

daß derſelbe den Schedverkehr für den Bankier verteure.

In Praktikerkreiſen dürften ſolche Bedenken wohl kaum

jemals in Erwägung gezogen worden ſein ; denn tatſächlich

123) Funk I. c . S. 14 .

124) Siehe auch den Jahresbericht der Handelskammer für den

Kreis Mannheim für das Jahr 1892 S. 186.

125) Goon , Zur Lehre vom Sched, Zeitſchr. für dergl. Rechtswiff. I

S. 428 f . 1878.

126) Cohn I. c . S. 430.
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hat ſich die Praxis längſt für das Formularſcheckbuch ent

ſchieden . Wenn wirklich der Geſeßgeber den handſchriftlichen

Scheck erlauben ſollte, ſo würde er in Deutſchland doch wohl

nie Boden gewinnen , ſondern durch die Bedingungen der

Scheckverträge von feiten der Banken ausgeſchloſſen werden,

die auf die einmal eingeführte Nummernkontrolle zu verzichten

keine Veranlaſſung haben .

In Öſterreich hat bereits eine offizielle Anerkennung der

Funkſchen Forderung in dem Finanzminiſterialerlaß vom

28. Februar 1864 ſtattgefunden , der die den Schecks geſeß

lich gewährte Stempelermäßigung auf ſolche Anweiſungen

beſchränkt, die der Ausſteller zu dieſem Zweck von der zur

Zahlung aufgeforderten Geſellſchaft eingehändigt erhalten hat .

Es laſſen ſich jedoch noch zwei andere Entgegnungen

vom theoretiſchen Standpunkte aus gegen das Legalerforder

nis der Formularmäßigkeit erheben , die nicht unbeachtet

bleiben dürfen :

1. die vielfach als vorbildlich angeſehene engliſche Scheck

praris , die auch die legal nicht verbotenen geſchrie

benen Schecks kennt,

2. ein analogiſierender Hinweis auf die Formularfrei

heit des Wechſels.

Zu 1. England freilich , das erſt ſehr ſpät eine zu

ſammenfaſſende ſcheckrechtliche Kodifikation gezeitigt hat 1 27),

127) Abgeſehen von wenigen Spezialbeſtimmungen , wie The Stamp

Act (1870), The Crossed Cheques Act (1876) und den in eins

zelnen Kolonien gültigen Gefeßen , wie für Malta Ordinanza

Nr. XIII dom 2. Oktober 1857, für Niederkanada Civil Code von

1867 Buch IV Tit. 1 Kap. 3 Art. 2349—2354, vollzog ſich der ges

ſamte engliſche Scheckverkehr nach Gewohnheitsrecht und Brăjudizien .

Erſt im Jahre 1881 wurde ein von dem Barrister at Law

Chalmers ausgearbeiteter Gefeßesentwurf im Parlament einges

bracht und nach mehrfachen Leſungen in beiden Häuſern und Ab

änderungen im Auguſt 1882 mit königlicher Genehmigung unter

dem Titel „An Act to codify the law relating to Bills of Ex

change , Cheques and Promissory Notes “ zum Gefeß erhoben .
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iſt zu :

die nur die wichtigſten Rechtsfragen der Materie umfaßt,

ſchließt den handſchriftlich hergeſtellten Scheck nicht aus.

Für uns iſt es aber keineswegs geboten , ohne weiteres

dieſelbe Freiheit für den Scheck walten zu laſſen. Dem

freiheitlich geſinnten engliſchen Volke liegt die Abneigung

gegen das Buchſtabenrecht im Blute 128) ; darum beſchränkt

es ſeine Rodifikationen auf die notwendigſten Beſtimmungen.

Das geſamte engliſche Privatrecht ſowie das Strafrecht

abgeſehen von vereinzelten Spezialbeſtimmungen

ſammenfaſſend bis heute noch nicht kodifiziert worden. Eben

ſowenig wie wir in dieſer Hinſicht unſer Rechtsbedürfnis mit

dem engliſchen in Einklang zu bringen vermögen , darf uns

die beinahe lückenhafte Kürze des engliſchen Wechſel- und

Scheckgeſeßes vorbildlich ſein . Der engliſche Scheckverkehr er

forderte dringend eine Fixierung des Rechts. Dieſelbe wurde

aber nur auf die Feſtlegung der brennendſten Fragen be

ſchränkt; eine Beſtimmung über den Formularſcheck erübrigte

fich , da in Betreff ſeiner die Praxis von ſelbſt ihren Weg

gefunden hatte.

Auch in England kurſieren faſt nur Formular

ſcheds, handſchriftlich geſchriebene gehören zu den Selten

heiten .

Zu 2. Für den Wechſel gilt volle Formularfreiheit.

Die Ausgabe von Wechſelformularen von ſeiten des Be

zogenen nach Art der Scheckbücher kommt in dauernden

Geſchäftsverbindungen mit großen Umſäßen und häufigen

Ziehungen zwar vor , iſt in der allgemeinen Praris aber

untunlich , da ein dem Scheckvertrag entſprechender Vertrag

mit daraus folgender laufender Rechnung nicht vorausgeſekt

werden kann . Eine Notwendigkeit des Formularzwangs be

ſteht für den Wechſel als Kreditpapier auch nicht in

derſelben Weiſe wie für das Geldpapier Scheck. Jede

Beſtimmung, die über dieſen im Intereſſe der Verkehrsſicher

.

128) Vgl. meinen Aufſaß : „Zur deutſchen Schedgefeßfrage", in den

deutſchen Reichsbankblättern II. Jahrg. Nr. 6.
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heit erlaſſen wird , fördert ſeine Geldähnlichkeit und kommt

dadurch dem Syſtem zu ſtatten . Beim Wechſel foll Geld

ähnlichkeit nicht angeſtrebt werden , wenngleich auch hier

wenigſtens die geſegliche Fixierung des Wortlauts im Inter

eſſe des Verkehrs ſtehen würde, da dadurch · beiläufig be:

merkt -- die zahlloſen mehr oder weniger ſchwerwiegenden ,

das Wechſelrecht nicht ſelten beeinträchtigenden Formfehler

vermieden werden würden.

Ich komme alſo zu dem Schluß, daß

1. abgeſehen von der Unterſchrift des Ausſtellers ein

Zwang zur handſchriftlichen Herſtellung eines Schecks

nicht beſteht,

2. ſich die obligatoriſche Formularmäßigkeit für den

Scheckverkehr aus Gründen der Sicherheit und das

mit im Intereſſe der Ausbreitung des Scheckſyſtems

empfiehlt.

Darum würde es gut ſein , wenn das deutſche Scheck

geſeß die Grenzen der Formularmäßigkeit noch enger zöge,

als Funk es empfiehlt, indem es für die von den Banken

auszugebenden Blankette einen einheitlichen Wortlaut forderte,

der natürlich nicht im Gefeß ein für allemal feſtgelegt wer

den darf, ſondern einer leichter änderungsfähigen Verordnung

des Bundesrats vorbehalten bleiben muß .

$ 10 .

Die Schedklauſel.

Der heutige Berliner Scheck ich bezeichne damit die

im Jahre 1882 von der Reichsbankverwaltung akzeptierte

Formulierung des Schecktertes, die bald unter den Abrech

nungsſtellenmitgliedern obligatoriſch und danach auch von

den meiſten anderen deutſchen Bankfirmen nachgeahmt wurde

– enthält in ſeinem Kontexte analog der Wechſelklauſel die

Scheckklauſel:

,, Die N. N.-Bank wolle zahlen gegen dieſen

Scheck u. . w . "

-
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In den früheſten Entwürfen finden wir keine Beſtim

mung, welche die Scheckklauſel vorſchreibt, weder im Braun

ſchweiger Entwurf, noch in dem amtlichen öſterreichiſchen

Entwurf von 1880. Die Handelskammern von Heilbronn

und Bochum regten zwar auf der Delegiertenkonferenz deutſcher

Handelskammern im Jahre 1879 zu Braunſchweig eine Be

ratung über das Erfordernis der Scheckklauſel an , dieſelbe

iſt jedoch ich weiß nicht, aus welchem Grunde unter

blieben ; und ſo erwähnt auch der Entwurf der Braunſchweiger

Delegiertenkonferenz vom 18. November 1879 die Scheck

klauſel nicht. Als erſter beſtimmt der Entwurf des Reichs

bankdirektoriums von 1882 in § 1 Ziff. 1 als inhaltliches

Erfordernis für den Scheck:

„ Die in den Inhalt oder die Überſchrift aufzu

nehmende Bezeichnung als Scheck (Cheque) oder, wenn

der Scheck nicht in deutſcher Sprache ausgeſtellt iſt,

einen jener Bezeichnung entſprechenden Ausdruck in

der fremden Sprache."

Auch der dem Reichstag vorgelegte Entwurf von 1892

beſagt in § 1 :

„Der Scheck muß enthalten :

1. die in den Tert aufzunehmende Bezeichnung als

Sched .

Dasſelbe fordert in neueſter Zeit auch Moltmann

in ſeinem „Entwurf eines Schedgeſeßes für das Deutſche

Reich “ 129) .

Von den ausländiſchen Geſeßgebungen iſt das ſchweize

riſche Obligationenrecht die erſte , die „die Bezeichnung als

Sched " 180) als erſtes weſentliches Erfordernis aufſtellt.

Ihm ſind in jüngſter Zeit die drei ſkandinaviſchen Ge

feßgebungen gefolgt, die ebenfalls das Requiſit der Scheck

klauſel – im Tert zu einem eſſentiellen machen 131) .-

129) Moltmann l. c . S. 281. Entwurf § 1 , ſowie S. 310.

130) Art. 830 Schweiz. Dbl.R.

131 ) gedicher I. c. S. 395 f .

7
Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII.
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Zu verwundern iſt es , daß das franzöſiſche Geſek , im

Verfolg ſeiner ängſtlichen ſteuerfiskaliſchen Intereſſen , nicht

eine ähnliche Beſtimmung getroffen hat . Hat man ein auf

Sicht und an Order lautendes Papier vor ſich mit Valuta

klauſel , dem in Worten ausgeſchriebenen Datum 132) , einer

Reihe von Vollindoſſamenten oder ohne Indoſſament, ſo kann

man nicht entſcheiden , ob man es als einen Sichtwechſel

oder einen Scheck anzuſehen hat , ſofern nicht die Worte

„ lettre de change “ oder „ chèque “ aufgedruckt ſind. Die

Jurisdiktion in Frankreich hilft ſich nach Lyon - Caen und

Renault 138) über ein ſolches Dilemma hinweg, indem ſie

annimmt , daß das Papier geſeßmäßig geſtempelt ſei , und

nach der Höhe des Stempels entſcheidet, ob das vorliegende

Papier Scheck oder Wechſel ſei . Auch das belgiſche Scheck

geſeß von 1873 und der italieniſche Codice di commercio

berühren die Scheckklauſel nicht. In England iſt der Scheck

eine Wechſelart, es bedarf dort daher keiner Scheckklauſel,

die ihn vom Wechſel unterſcheidet; darum wird ſie auch im

engliſchen Scheckgeſeße nicht erwähnt. Auch in Öſterreich iſt

die Schecklauſel nach Funk 134) wenig üblich .

In einem Lande wie dem unſeren , in dem der Scheck

durch ſeine geſebliche Befreiung von der Stempelſteuer zu

einem bevorrechtigten Papier erhoben worden iſt , muß auf

genaue Unterſcheidungsmerkmale von anderen ihm nahe

ſtehenden Sandelspapieren aus rechtlichen Gründen gehalten

werden, muß alſo die Schedklauſel als inhaltliches Erforder

nis angeſehen werden. Aus praktiſchen Gründen empfiehlt

ſie ſich nach Simonſon 135) , um dem juriſtiſch ungeſchulten

Publikum die rechtliche Natur des Papiers als die eines

Schecks zu offenbaren 136) . Er ſieht in ihr :
1

132) Wie es Art . 5 des franzöſiſchen Schedgefeßes von 1874 verlangt.

133) lyon - Caen 1. c . Nr. 594.

134) Funk , Questionnaire S. 25 .

135) Simonjon l. c. S. 34.

136) Vgl. Leonhardt l. c . S. 10. – Cohn in Conrad Fahrs

büchern XXXIII S. 482 und bei Endemann S. 1152.

-
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.

„a) die Verſicherung der Zahlung durch den Bezogenen

auf Grund eines behaupteten Vertrages,

b) das Garantieverſprechen im Falle der Nichtzahlung “

ausgeſprochen . Gleichzeitig ſoll ſie noch auf folgende Eigen

tümlichkeiten des Papiers hindeuten :

„ a ) Anweiſung der Zahlung bei Sicht,

B) vorläufige Verzichtleiſtung auf Geltendmachung des

urſprünglichen Anſpruchs,

8) Verpflichtung des Nehmenden zu baldiger Präſen

tation."

Für das Erfordernis der Scheckklauſel erklären fich

ferner : Koch 13 ?), Kapp 138) , Rieffer 139), Fick 140) und

Funk 141), lekterer aber nur bedingt, „wenn nicht Blankette

obligatoriſch gemacht würden“ . Auch Canſtein 142) weiſt auf

die Gefahr hin, die eine ungenügende Unterſcheidung der An

weiſung und des Schecks bezüglich der rechtlichen Geltung der

Zeffion des Papiers in fich birgt, wenn er auch die Schecklauſel

als prophylaktiſchen Schuß gegen dieſe Gefahr nicht erwähnt.

Bunzl 143) dagegen plädiert für die „Anweiſungsform

(ohne daß der Scheck ausdrücklich im Terte als Anweiſung

oder Scheck bezeichnet ſein müßte)" . Auch Ruhlenbeck 144)

hält die Bezeichnung der Anweiſung als Scheck für unweſent

lich ; er äußert die Anſicht, für die mir keine Begründung

einleuchtet, daß der Scheck „ kein formelles Gebilde wie der

Wechſel" ſei , „bei welchem , damit ſich der Ausſteller, der

Bezogene und der Remittent der eigentümlichen Natur der

Urkunde bewußt werden, die Wechſelklauſel, wenigſtens nach

deutſchem Recht, zum Eſſentiale erhoben iſt. “ Meiner Ans

137) Rod 1. c . S. 203 Anm. 74.

138) Kapp I. c . S. 402.

139) Rieffer , Zur Reviſion des Handelsgefeßbuches S. 269 Anm . 364.

140) Fid l . c. S. 169 ff.

141 ) Funt , Questionnaire S. 25 .

142) don Canſtein l. c . S. 112.

143) Bunzl 1. c . S. 9.

144) Auhlenbeck 1. c . S. 96.

.
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ſicht nach iſt der Sched ſchon heute , ſicher aber de lege

ferenda, als ein dem Wechſel gleichſtehendes „ formelles Ge

bilde “ anzuſehen.

Die Veröffentlichung des deutſchen Entwurfs von 1892,

der , wie oben erwähnt , „die in den Tert aufzunehmende

Bezeichnung als Schect " als Erfordernis aufſtellt, hat die

Handelskammer zu Hamburg veranlaßt, unter dem 29. April

1892 eine Denkſchrift an die Deputation für Handel und

Schiffahrt (Hamburg) zu richten , in welcher fie 145) ihre Be

denken gegenüber dem Erfordernis der Schedtlauſel im þin

blick auf den Schedperkehr mit dem Ausland äußert und in

dieſem Sinne die Aufnahme einer von ihr formulierten Be

ſtimmung als § 2 beantragt :

„Im Scheckverkehr mit dem Auslande kann die

im Terte des Scheda fehlende Bezeichnung „ Scheck“

durch einen entſprechenden Stempelaufdruck

auf der Vorderſeite des Schecks erſekt werden .“

Dieſer Anſicht und dieſem Antrage ſchließt ſich der

Jahresbericht der Handelskammer zu Mülhauſen i . E. für

1892 146) an. Für Schecks , welche im Inlande auf von.

ausländiſchen Banffirmen gelieferten Formularen, denen die

Scheckklauſel fehlt, ausgeſtellt werden, mag ſich ein entſprechen :

der Stempelaufdruck empfehlen. Der Handelsgebrauch wird

ihn von ſelbſt finden , ſofern er ohne ihn Schwierigkeiten

begegnet ; es bedarf jedoch keiner geſeßlichen Beſtimmung,

meines Erachtens, um dieſes Hilfsmittel einzubürgern . Schecks ,

welche vom Ausland auf das Inland gezogen ſind , werden

zumeiſt auf inländiſchen Formularen, alſo mit Scheckklauſel,

ausgeſtellt ſein ; wo nicht, garantiert das auch für das inter

nationale Scheckrecht geltende Prinzip : locus regit actum,

einen Verkehr ohne rechtliche Schwierigkeiten 147) .

Eine Detailfrage der Schedflauſel iſt es, ob dieſe nur

145) Dort S. 13 .

146) Dort S. 13 .

147) Úhnlich auch Fid I. c . S. 173.
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im Kontext des Schecks oder auch als Überſchrift figurieren

kann . Meines Erachtens ſteht die Beantwortung dieſer Frage

nicht dem Geſeßgeber zu , ſondern derjenigen Verwaltungs

behörde, die ſpäter das einheitlich zu verwendende Formular

feſtzuſeßen hat. Das ſchweizeriſche Obligationenrecht läßt

der Praxis hierin Freiheit , nicht ſo der deutſche Entwurf

von 1892 ; er fordert die Aufnahme der Bezeichnung in den

Text. Tatſächlich liegt im inländiſchen Verkehr kein Grund

vor, die Scheckklauſel an anderer Stelle als im Terte zum

Ausdruck zu bringen ; gerade aber mit Rückſicht auf die oben

erwähnten , im Inlande auf ausländiſchen, der Schecklauſel

entbehrenden Formularen ausgeſtellten Schecks , denen ein

einfacher Stempelaufdruck ,Scheck “ die rechtliche Gleichbedeu

tung mit dem geſeßlichen deutſchen Scheck verleihen könnte,

würde es fich , wie auch Fick 148) ausführt , empfehlen , die

Scheckklauſel nicht als Beſtandteil des Textes zu fordern.

Der Reichsbankentwurf hat dieſem Bedürfnis Rechnung

getragen , indem er die Aufnahme des Wortes „ Scheck “ in

den Tert oder als überſchrift ausdrücklich freiſtellt. Es

muß aber daran feſtgehalten werden , daß die Entſcheidung

dieſer Alternative cura posterior iſt, und daß es ſich für

den Geſeßgeber lediglich darum handelt, feſtzuſtellen, ob die

Schedklauſel erforderlich iſt oder nicht. Demzufolge

müßte die bezügliche Gefeßesbeſtimmung lauten :

„ Der Scheck muß enthalten :

die ausdrückliche Bezeichnung als Scheck ."

/

$ 11 .

Die Summenangabe.

Der Scheck iſt ein Zahlungsmittel, das die Zahlung in

barem Gelbe vertreten ſoll. Deshalb muß er die Angabe

der Geldſumme, welche er vertritt, enthalten .

Die Verkehrsſicherheit fordert eine ſtrenge Form für den

148) Fiď 1. c. S. 176.
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Sched , darum muß auch die Summenangabe einer beſtimmten

Form unterworfen ſein . Es iſt daher erforderlich, daß der

Scheck eine genaue Angabe der zu zahlenden Summe auf

weiſt. Sie darf weder ſtilſchweigend noch umſchrieben in

ihm enthalten ſein .

1. Dies iſt auch unumſtritten anerkannt. Die Geſek

gebungen von England 149), Portugal 150), Malta 151), Ku

mänien 152) und des Staates New York 158) fordern die

Summenangabe ausdrücklich; ſtillſchweigend ſeßen ſie auch

diejenigen von Frankreich, Italien und Belgien voraus. Selbſt

Öſterreich, von dem man mit Rückricht auf die Unterordnung

des Effektenſchecks unter das Scheckgeſeß eine weitere Faſſung

des Geſeßestertes erwarten könnte, unterſcheidet ſich in ſeinen

Entwürfen von den übrigen Geſeßgebungen nicht. Der

Funkſche Entwurf von 1880 fordert ebenſo die zu zahlende

Geldſumme , wie die Regierungsvorlage von 1894 , was

Cohn 154) mit Recht tadelt . Die Schweiz 155) hat ſogar

die Angabe der Geldſumme in Buchſtaben legal verbind

lich gemacht. Dieſe Forderung hat die Sorge um die Ver

kehrsſicherheit diktiert. Ein in Buchſtaben ausgeſchriebener

Zahlenbetrag läßt ſich ſchwer oder gar nicht verändern, wäh

rend eine in Ziffern angeführte Summe faſt immer durch

Vorſeßen einer neuen Ziffer (z . B. von 100 in 1100) ver

größert werden kann. Ich meine aber, daß es nicht Aufgabe

des Geſeßgebers iſt, ſo weitgehende Detailbeſtimmungen zu

treffen , die zu überflüffigen Streitfragen Veranlaſſung geben

können 156). Hält die Praxis eine Angabe der Summe in

1

1

1

149) Bills of Exchange Act 1882 sect. 73 , sect. 3 .

150) Codigo commercial art. 340.

151 ) Ordinanza Nr. XIII vom 2. Oktober 1857 Art. 245, Borchardt

1. c . S. 259.

152) Rumäniſches Handelsgeſekbuch von 1887 Art. 365 .

153) Civil Code of New York art. 1713.

154) Cohn , Sandelsmuſeum IX Nr. 29 S. 423. Wien, 19. Juli 1894 .

155) Schweiz. DbI.R. Art. 830.

156) So zerbricht fich Fid (S. 183) den Kopf über den meiner An

ficht nach unabſichtlich verſchieden gewählten Wortlaut des Schweizer
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Buchſtaben für erforderlich, ſo wird ſie von ſelbſt das Scheck

formular in dieſer Richtung ausbilden, wie es tatſächlich be

reits mit dem für die Mitglieder der Abrechnungsſtellen

verbindlichen Formular geſchehen iſt.

Dieſer Anſchauung entſprechen auch die deutſchen Ent

würfe , von denen keiner die Angabe der Summe in Buch

ſtaben fordert. Für den Fall aber, daß die Summe mehr

fach ausgedrüdt iſt, müſſen für eventuelle ſich widerſprechende

Angaben Auslegungsvorſchriften erlaſſen werden . Wenn zum

Beiſpiel der Scheck eine in Buchſtaben und eine in Ziffern

ausgedrückte Summenbezeichnung enthält , die verſchieden

lauten , ſo läßt der Handelsgebrauch die in Buchſtaben ge

ſchriebene als die richtige gelten ; enthält der Scheck mehrere

in gleicher Weiſe ausgedrückte, jedoch differierende Summen

angaben, ſo gilt die geringere Summe. Dieſe Anſchauungen

hat Art. 5 der Alg . D. WD. im Publikum befeſtigt, darum

finden wir berechtigtermaßen auch in ſämtlichen deutſchen und

öſterreichiſchen Scheckgeſeßentwürfen Nachbildungen dieſer für

Wechſel geltenden Beſtimmungen oder einen Verweis auf ſie.

Der Entwurf des Reichsbankdirektoriums ſchließt ſich in

praktiſcher Weiſe wörtlich in $$ 1 und 3 an Art. 4 und 5

der Aug. D. WO. an . Der Regierungsentwurf beſagt in

SS 1 , 2 ſinngemäß und in § 3 wörtlich dasſelbe. In

dieſen Punkten ſeines erſten Entwurfs ſchließt ſich ihm wieder

um poppenſtedt wörtlich an , während er in ſeinem ſpä

teren abgeänderten Entwurf nur die erſtgenannte Beſtimmung

beibehält und „in Betreff von Abweichungen in der Höhe

der in dem Scheck aufgenommenen Geldſumme“ in § 15 auf

die entſprechenden Vorſchriften über Wechſel verweiſt. Auch

die älteren deutſchen Entwürfe ſtehen inhaltlich auf demſelben

Standpunkte , und gegen die Formulierung dieſes Punktes

im Regierungsentwurf ſind keine Abänderungsvorſchläge laut

Obligationenrechts , welches in Art. 830 „ die mit Worten aus

zuſeßenbe Angabe der Geldſumme" fordert, während es in Art . 722

Abſ. 2 den Auádrud in Buchſtaben geſchrieben " gebraucht.
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geworden , ein Beweis , daß er dem beſtehenden Handels

gebrauch gerecht wird .

2. Ein beſtimmter Plaß im Scheck iſt der Summe bis

jekt von keinem Entwurf angewieſen worden. Ihre Auf

nahme in den Kontext iſt jedoch allgemein üblich. Eine

Veranlaſſung für eine derartige Vorſchrift liegt nicht vor ;

dennoch dürfte , ſofern ein einheitliches Scheckformular legal

durchgeſeßt würde , es ſich empfehlen , dieſes dem Handels

gebrauch zu akkommodieren , und damit würde die Summen:

klauſel dauernd ihren Plaß im Kontert erhalten .

3. Eine Notwendigkeit , daß die Summenangabe vom

Ausſteller eigenhändig geſchrieben ſein muß , beſteht meines

Ermeſſens, wiewohl auch dieſe Frage hin und wieder erörter

worden iſt, nicht. So auch Chastenet 157) , Kapp und

Fid 158).

4. Nach Cohn 159) gab es in England unter Georg III.

und Georg IV. eine geſeßliche Summenbeſchränkung für

Schecs und von Privatleuten ausgeſtellte Banknoten, eine

quantitative Begrenzung der Summe nach unten,

zum Schuß des Notenprivilegs der Bank von England .

Derartige Bedenken kommen in der Gegenwart nicht mehr

in Betracht; führte doch die Reichsbankverwaltung ſeinerzeit

den Scheckverkehr infolge der Beſchränkung des ſteuerfreien

Notenumlaufs als ein neues Hilfsmittel zur Erleichterung

des Gelbumlaufe ein.

5. Endlich kommt noch die qualitative Summenbeſchrän

kung , d . h . die Währungsbeſchränkung, in Betracht.

Ihr hauptſächlichſter Verteidiger iſt Rapp 160) . Im Hinblick

auf den internationalen Scheckverkehr ſcheint mir die Wäh

rungsbeſchränkung nicht empfehlenswert. Es mag den be

teiligten Kontrahenten überlaſſen bleiben, die Art der Reali

.

157) Chastenet 1. c. S. 85.

158) Fid I. c. S. 187 .

159) Cohn 1. Lehre vom Scheck S. 442.

160) Kapp l . c . S. 362.
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ſierung eines auf ausländiſche Valuta lautenden Schecks

unter einander zu vereinbaren. Eine Garantie dafür, daß,

wie Cohn ausführt , internationale Wechſel nicht in der

Geſtalt internationaler Schecks der fiskaliſchen Beſteuerung

entgehen, darf jedenfalls nicht auf dem Wege der Währungs

beſchränkung zu erlangen geſucht werden, ohne Rüdſicht auf

die durch dieſe bedingte nicht unweſentliche Erſchwerung des

internationalen Regulierungsverkehrs. Derſelben Anſicht ſind

auch Simonſon 161) und Fick 162) . Der Braunſchweiger

Entwurf empfahl die Beſchränkung der Währung. Die neueren

deutſchen und öſterreichiſchen Entwürfe enthalten keine der

artige Beſtimmung mehr . Auch in den Geſeßen anderer

Länder finden wir keine derartige engherzige Vorſchrift.

Grant 163) behauptet zwar, der engliſche Scheck brauche nur

in engliſchem Gelde bezahlt zu werden, wird jedoch von

Fick 164) durch berechtigten Hinweis auf sect. 72 g 4 der

Bills of Exchange Act von 1882 widerlegt. Das ſchweize

riſche Obligationenrecht geſtattet durch Art. 836 (Verweis auf

Art. 756) in wörtlicher Nachbildung des Art. 37 der Aug.

D. WD. ausdrücklich bei Einlöſung eines Auslandſchecks die

Effektivzahlung in fremder Währung.

$ 12 .

Die Unterſchrift des Ausſteller .

Ein ebenſo ſelbſtverſtändliches Erfordernis wie die

Summenangabe im Scheck iſt die Unterſchrift des Ausſtellers.

Dieſes Eſſentiale wird — mit Ausnahme des engliſchen

Gefeßes von allen ausländiſchen Schedgeſeßgebungen

hervorgehoben.

1. Als erſte auftauchende Frage würde zu beantworten

161 ) Simonſon , Lehre vom Scheck I. c . S. 38.

162) Fid I. c . S. 190 f.

163) Grant , Treatise on the law relating to bankers and banking

companies S. 17.

164) Fid I. c. S. 190.
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ſein, wo ſich die Unterſchrift des Ausſtellers auf dem Scheck

zu befinden hat. Fick 165) ſchließt aus dem buchſtäblichen

Sinne des Wortes „ Unterſchrift“, daß ſie unter dem Ron

tert figurieren müſſe, und führt hierzu das Urteil des

VI. Zivilſenats des Deutſchen Reichsgerichts vom 11. No

vember 1895 166) an, das in Beziehung auf das Preußiſche

Landrecht entſcheidet, die Unterſchrift des Verpflichteten habe

der Urkunde räumlich nachzufolgen. Ich kann beide Argu

mente nicht für ſtichhaltig anſehen. Die Interpretation des

Preußiſchen Landrechts für Urkunden im allgemeinen kann

nicht bindend ſein für die Grundfäße eines vom Preußiſchen

Landrecht unberückſichtigt gelaſſenen Spezialinſtituts. Die

Stellung der Unterſchrift aus der Etymologie des Wortes

herzuleiten, ſcheint mir gänzlich unangebracht. Beim Wechſel

iſt auch die Namenszeichnung des Akzeptanten nach dem

Sprachgebrauch eine „ Unterſchrift “ und Art . 21 der Aug. D.

WO. beſagt ausdrücklich , daß der auf die Vorderſeite des

Wechſels geſeßte Name des Bezogenen – alſo gleichviel an

welcher Stelle als Afzept gültig iſt.

Meines Erachtens bedarf es keines beſonderen Para:

graphen noch einer Interpretation des Wortes Unterſchrift.

Den Plaß, den die Reichsbank ihren Rontoinhabern auf ihren

Scheckformularen durch den Vordruck „ Firmenſtempel " für

die ausſtellende Namens- oder Firmenzeichnung anweiſt, wird

jeder, der einen Scheck auszuſchreiben hat , von ſelbſt für

ſeinen Namenszug wählen , der den Wunſch hat , das von

ihm emittierte Papier vor Fälſchungen oder fälſchenden Zu:

fäßen zu bewahren . Zoller 167) behauptet, für die Schweiz

ſei, wie in England, jeder Plaß der Vorderſeite eines Schecks

geeignet , die Unterſchrift des Ausſtellers aufzunehmen. In

der deutſchen Literatur habe ich eine Kontroverſe dieſer ziem

lich belangloſen Frage nicht gefunden .

165 ) Fid l. c. S. 194.

166) Entſcheidungen des Reichsgerichts in Sivilſachen Bb. XXXVI

6. 241 f

167) Zoller 1. c . S. 16 .
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2. Wichtiger iſt die Frage, wie die Unterſchrift zu ge

ſchehen hat.

In § 9 dieſer Abhandlung habe ich das Erfordernis

der Schriftlichkeit des Schecks in freier Weiſe interpretiert

und teilweiſe Verwendung von Druck, Schreibmaſchine oder

Stempeldruck für ſtatthaft angeſehen. Das Urteil des I. Zivil

ſenats des Reichsgerichts vom 12. Juli 1882 168) und das:

jenige vom 1. März 1884 169) laſſen bei Prozeßurkunden

auch eine mittels Blauſtempels vorgenommene Unterſchrift zu .

Das Reichsoberhandelsgericht dagegen äußert ſich in ſeinem

Urteil vom 9. Oktober 1874 170) dahin, daß die Unterſchrift

eines Wechſelausſtellers nicht durch einen Namensſtempel er

ſegt werden könne. Fid171) interpretiert das engliſche Recht

nach dem Saße : „ Schreiben umfaßt Druck “ . Nach Chas

tenet 172) ſind im franzöſiſchen Scheckverkehr Formulare mit

vorher aufgedrucktem Namen geſeßlich ſtatthaft. Auch in

der Schweiz ſcheint man nach Fick 173) das Wort „ Schrift“

in dieſem Falle weitherzig auszulegen . Er ſchließt aus den

Geſchäftsbeſtimmungen einzelner Banken, die die Beifügung

eines Firmenſtempelabdrucks fordern, daß der Firmenſtempel

oft eine beſſere Kontrolle biete als der Namenszug. Eine

gewiſſe Kontrolle mag auch ein Firmenſtempelabdruck für die

Echtheit der Ausſtellung bieten , nie aber eine zuverläſſige,

weil Firmenſtempel meiſt jedem Angeſtellten der Firma zu

gänglich find, während der Willensakt des rechtmäßigen Ver

treters der Firma immer nur durch deſſen perſönliche Unter

ſchrift ausgedrückt werden kann . Nach den Beſtimmungen

für den Giroverkehr der Reichsbank wird ein nicht hand

ſchriftlich gezeichneter Scheck nicht honoriert. Die Reichsbank

fordert eine mit Tinte geſchriebene Unterſchrift und ſieht

n

168 ) Entſcheidungen des Heidsgerichte in Zivilſachen BD. VII S. 371 ff.

169) Ebenda Bd. XIV S. 335.

170) Entſch. des Reichsoberhandelsgerichts XIV S. 317 ff.

171 ) Fid I. c. S. 197 .

172) Chatenet I. c . S. 80 .

173) Fid I. c . S. 197 .



108 Conrad : Materielle Vorausſeßungen und Form des Schecs.

ſelbſt mit Bleiſtift oder Tintenſtift vollzogene Namenszeichs

nungen nicht für genügend an . Die von ihr außerdem

gewünſchte Benußung eines Firmenſtempels iſt eher als ein

erleichterndes Hilfsmittel für die buchenden Beamten anzu

ſehen , als ein Kontrollmoment für die Echtheit der Aus

ſtellung. Derartige Spezialbeſtimmungen mögen jedoch dem

Ermeſſen der einzelnen Scheckbanken überlaſſen bleiben . Nur

an der Bandſchriftlichkeit der Unterſchrift des Ausſtellers

muß meines Erachtens ſtrengſtens feſtgehalten werden , um

eine Garantie der Rechtmäßigkeit der Scheckziehung zu haben.

In demſelben Sinne ſprechen ſich aus Bubenik 174),

Hanauſek 175) und Simonſon 176 ).

Neuerdings iſt durch das Bürgerliche Geſekbuch die

ganze Kontroverſe für uns gegenſtandslos geworden, da $ 126

des B.GB. für alle Fälle, in denen durch Geſeß ſchriftliche

Form vorgeſchrieben iſt, eigenhändige Namensunterſchrift

fordert, wobei anzunehmen iſt, daß handſchriftliche Unter

ſchrift gemeint iſt, da eine Interpretation nach dem Saße

,, Schreiben umfaßt Druck " wohl kaum im Sinne der Geſekes

vorſchrift liegt.

Ich füge noch hinzu , daß unter der Unterſchrift des

Ausſtellers , die das Geſeß verlangt , nur diejenige des bei

der Bank bekannten Inhabers , Prokuriſten oder ſonſt zur

Zeichnung der Firma Berechtigten verſtanden wird . Es iſt

Sache jeder Scheckbank, ſich bei Eröffnung eines Kontos über

die Ausdehnung der Befugniſſe der in Frage kommenden

Perſonen hinreichend zu informieren .

.

/

174) Bubenit , Die Technit des Giroverkehrs bei der öſterreichiſch

ungariſchen Bank S. 78. 1888.

175) Hanaujet , Der Sched im Girovertehr der öſterreichiſch -ungas

riſchen Bant , in „ Juriſt. Blättern“ Nr. 20 und 21 , S. 12.

Wien 1889.

176) Simonjon I. c . S. 36.
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.

$ 13 .

Das Zeitdatum .

Der deutſche Regierungsentwurf fordert in § 1 Abſ. 5 :

,, Der Scheck muß enthalten :

die Angabe des Ortes, Monatstages und des

Jahres der Ausſtellung,"

kongruent mit Art. 4 Abſ. 7 der Allg . D. WO., an den ſich

bereits der Reichsbankentwurf gehalten hat. Wörtlich das

ſelbe beſagt die öſterreichiſche Regierungsvorlage. Weniger

präziſe drückt ſich der Funkſche Entwurf in Art . 2, a aus,

wo es heißt :

,, Der Scheck iſt mit dem Ausſtellungsorte und mit

dem Ausſtellungsdatum zu verſehen u . ſ. w . "

Hoppenſtedt hat ſich in ſeinem Entwurf dem deutſchen

Regierungsentwurf angeſchloſſen.

Es iſt allgemeiner Gebrauch , jede Urkunde mit Orts

und Zeitdatum zu verſehen, ſo auch den Scheck.

Die Vorteile des Zeitdatums liegen auf der Hand . Es

laſſen ſich zahlloſe praktiſche Fälle konſtruieren , in denen

Rechte aus dem Scheck von der Konſtatierung des Ausſtel

lungszeitpunktes abhängig ſind. Am wünſchenswerteſten iſt

die zeitliche Datierung des Papiers für temporär begrenzte

Regreßanſprüche aus dem Scheck. Die viel erwogene Frage

iſt nun die, ob das Zeitdatum ein Erfordernis des Schecks

iſt , ohne deſſen Erfüllung die Urkunde als ſolche wertlos

wird , oder ob ſich durch Geſeßesvorſchriften der eſſentielle

Wert des nicht datierten Schecks retten läßt .

1. Das engliſche Scheckrecht kennt das Formalerforder

nis der Datierung nicht. Für die Verjährung der Regreß

anſprüche iſt das Vorhandenſein des Ausſtellungsdatums im

engliſchen Recht belanglos . Die ſechs Jahre dauernde Ver

jährungsfriſt des Regreßanſpruchs beginnt in England 177)

„ mit dem Zeitpunkte der Entſtehung des Klagerechts “, und

die Entſtehungszeit des Klagerechts wird durch die Proteſt

177) Acte 21 Jac . I ch . 16 sect. III . Borchardt l. c. BD. I S. 222.
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1

.

aufnahme oder die pflichtmäßige Notierung des Wechſels

bezw. Schecs am Tage der Dishonorierung fixiert. In

Portugal 178) verjähren alle wechſel- bezw. ſchedrechtlichen

Verbindlichkeiten „in fünf Jahren vom Verfaltage oder der

Leßten gerichtlichen Fandlung“ ; als ſolche gerichtliche Hand

lung iſt die Proteſtlevierung anzuſehen . Nach beiden Geſeßen

erübrigt ſich alſo ein Zurückgreifen auf das Ausſtellungszeit

datum des Papiers.

Das holländiſche Geſeßbuch vom 10. April 1838 Art. 221

beſtimmt für ſämtliche Inhaberpapiere, daß ſie „das Datum

der Ausſtellung tragen“ müſſen, und ferner Art. 229 :

„Der Regreßanſpruch gegen den Ausſteller verjährt

in zehn Jahren nach dem Ausſtellungsdatum .“

Fehlt das legtere, ſo läßt die holländiſche Jurisdiktion

den Ausſteller des Kaſſierspapiers in infinitum haften 179 ).

Dieſer Gruppe von Schedgefeßen ſteht das franzöſiſche

Recht und die durch dieſes inſpirierten Rodifikationen gegen

über. – Das franzöſiſche Geſeß von 1865 beſagt in Art. 1

vom Scheck:

„ il ... porte la date du jour où il est tiré,“

und die Novelle von 1874 fügt hinzu :

„ La date du jour où il est tiré est inscrite en

toutes lettres et de la main de celui qui a écrit

le chèque.“

Das Leitmotiv der geſamten franzöſiſchen Schedgeſeka

gebung iſt das ſteuerfiskaliſche Intereſſe, nicht die Verkehrs

ſicherheit. Unter dieſem Geſichtspunkte iſt wohl auch die obige

ſtrenge Beſtimmung entſtanden , um den formalen Unterſchied

zwiſchen Scheck und Wechſel möglichſt ſcharf herauszuarbeiten ;

denn beim Wechſel wird weder Orts- noch Zeitdatum der

Ausſtellung verlangt. Auch das neue portugieſiſche Recht

fordert in Art. 341 § 1 im Gegenſaß zum alten die Datie

rung des Schecks.

178) Codigo commercial portuguez 1. c. Art. 339 und 343 .

179) Dieſer Braris zu folgen råt in ſeinem fürzlich erſchienenen Auflas

Moltmann I. c. S. 311 auch für deutſche Verhältniffe.
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0

Merkwürdigerweiſe hat ſich die Schweiz , die ein fiska

liſches Intereſſe nicht beeinfluſſen konnte , gerade in dieſem

Punkte eng an das franzöſiſche Vorbild angelehnt. Art . 830

Schweiz. Obl.R. fordert:

„Die Angabe des Ortes , des Jahres und des

Monatstages der Ausſtellung , legteren mit Worten

ausgedrückt.“

Das belgiſche Scheckgeſeß vom 20. Juni 1873 ſtellt in

Art. 2 nur auf :

Ces dispositions ... portent l'indication du lieu

et du jour où elles sont faites. “

Der Codice di commercio von Italien verlangt in

Art . 340 :

L'assegno bancario ... dev'essere datato

Auch das rumäniſche Geſeß vom 1./13 . September 1887

Art . 365 begrenzt ſeine Forderung auf dasſelbe Maß wie

Italien , während Spanien wieder unter dem Einfluß der

franzöſiſchen Novelle von 1874 in ſeinem Gefeßbuch vom

22. Auguſt 1885 Art. 535 als drittes der wichtigſten Merk:

male, welche ein Scheck enthalten muß, den Betrag und das

Datum der Ausſtellung, beides in Buchſtaben geſchrieben ,

ftatuiert.

Die deutſchen Entwürfe zeigen ſämtlich das Beſtreben ,

die Präſentationsfriſt für den Schednehmer kurz zu bemeſſen.

Sobald aber eine beſtimmte Friſt für die Präſentation an

gegeben iſt, nach Ablauf welcher der Schednehmer, falls er in

ihr den Scheck nicht präſentiert hat, ſein Regreßrecht verlieren

fou, iſt ein aus dem Scheck ſelbſt erkenntliches Ausſtellungs

datum als Anfangspunkt der Präſentationsfriſt unentbehrlich,

die Beſtimmung des § 1 Abſ. 5 des deutſchen Regierungs

entwurfs nur eine logiſche Folge ſeines § 8. Die şandels

kammern von Samburg, Mannheim und Mülhauſen i . E.

haben in ihren Gutachten in engerer Anlehnung an das

franzöſiſche Geſeß, mit Rückſicht auf die Wichtigkeit, die dem

Datum des Schecks aus den eben angeführten Gründen bei

zulegen iſt, empfohlen, die buchſtäbliche Niederſchrift des
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Monatstages zu fordern. Das Erfordernis der Datierung

an fich iſt keine Erſchwerung des Verkehrs, wie die deutſche

Wechſelpraxis beweiſt, und auch der deutſche Scheckverkehr,

in dem, troßdem er noch frei von dem Zwang des Geſeßes

ſich entwickeln kann, undatierte Schecks zu den großen Selten

heiten gehören , wird nicht darunter leiden . Für keine Art

von Urkunden iſt es nach unſerem Recht obligatoriſch , das

Datum in Buchſtaben auszuſchreiben , und die ziffernmäßige

Ausſtellungsdatierung des Wechſels, die für den Ablauf der

Proteſtlevierungsfriſt nicht minder wichtig iſt als diejenige

des Schecks für die Präſentationsfriſt, hat den Anſprüchen

der Verkehrsſicherheit bisher genügt. Ich ſehe deshalb keinen

Grund , weshalb der Scheck eine Ausnahmeſtellung unter

den Urkunden einnehmen ſollte.

Eine wie bedeutende Erſchwerung des Verkehrs die buch

ſtäbliche Datierung iſt, zeigt uns eine – auf eine Umfrage

bei den ſchweizeriſchen Bankdirektoren geſtüßte — Mitteilung

Fids 180), nach welcher der Geſchäftsgebrauch noch 15 Jahre

nach dem Inkrafttreten des ſchweizeriſchen Obligationenrechts

die die buchſtäbliche Datierung fordernde Beſtimmung des

Art. 830 häufig genug ignorierte.

Für die Nachahmung der den Verkehr in noch höherem

Maße beläſtigenden Forderung des franzöſiſchen Rechts, daß

das Datum von der Hand desjenigen geſchrieben ſein müſſe,

welcher den übrigen Scheck ausgeſchrieben habe, hat bis jeßt

in der deutſchen Literatur noch keine Stimme plädiert.

2. Schede können falſch datiert ſein , entweder ante

datiert oder poſtdatiert. Die erſteren dürften kaum vorkoms

men, da der Ausſteller durch Verkürzung der Präſentations

friſt keinen Vorteil erringen kann. Eine betrügeriſche Abſicht

kann in dieſem Falle nicht gut angenommen werden .

Dagegen kann es oft im Intereſſe des Ausſtellers liegen,

den Beginn der Präſentationsfriſt durch die Wahl eines

ſpäteren Datums als Ausſtellungsdatum um einige Tage

180) Fid l . c . S. 201 .
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hinauszuſchieben . Er kann auf dieſe Weiſe ſich einen längeren

Zinsgenuß der beſtellten Deckung ſichern oder Zeit zur Be

ſchaffung derſelben gewinnen.

In England kommen ſolche postdated checks öfters

vor, in Amerika ſind ſie ſogar häufig. Auch in Deutſchland

kurſieren abſichtlich ſpäter datierte Schecks nicht ſelten . Ich

ſelbſt habe folche oft bei einer Berliner Bank beobachtet ;

da dieſe die von ihr eingelöſten Schecks gewohnheitsmäßig

valuta per Ausſtellungsdatum belaſtete, ſah ſich eine Reihe

mit ihr arbeitender Kaufleute , beſonders Berliner Konfef

tionäre , die mit ihren Schecks auf größere Entfernungen,

wie nach Wien , Paris und London, regulierten , veranlaßt,

die mehrtägige Laufzeit ihrer Schecks beim Ausſtellungsdatum

zu berüdſichtigen.

Das engliſche Recht wehrt der Poſtdatierung nicht. Es

iſt Sitte bei den Londoner bankers, folche Papiere mit dem

Aufdruck , postdated " zu fignieren und erſt bei Eintritt des

Ausſtellungsdatums zu honorieren . Byles 181) , Shaw 182)

und Daniel 183) feben in dem postdated check ein nicht

auf Sicht zahlbares Papier, das mit dem Eintritt des Aus

ſtellungsdatums fällig wird; auch Cohn 184) rät zu ähnlicher

Auffaſſung, ſofern dem Ausſteller keine betrügeriſche Abſicht

nachzuweiſen ſei. Ebenſo interpretieren Schneider und

Fid 185) das Schweizer Recht.

In Frankreich 186), Italien 187) und Rumänien 188) ſieht

das Geſeß in der Poſtdatierung eine Kontravention und be

181 ) Byles , A treatise on the law of bills of exchange, promis

sory notes, banknotes and checks, 15. ed . p. 77. London .

182) Shaw 1. c. S. 3 und 6.

183) Daniel , A treatise on the law of negotiable instruments ,

4. ed. II p. 538. New York.

184) Cohn , Lehre vom Scheck 1. c . S. 477.

185) Schneider und Fid , Das ichweizeriſche Obligationenrecht

Art . 833 Anm. 2 ; vgl. Fr. Fid I. c . S. 204.

186) Gefeß vom 19. Februar 1874 Art. 6.

187 ) Codice di commercio Art. 344.

188 ) Rumäniſches Handelégeſebuch von 1887 Art. 369.

Zeitſchrift für Handelbrecht. Bd. LVII. 8

1
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ſtraft ſie dort mit 6 Prozent, in Italien und Rumänien mit

10 Prozent der Scheckſumme. Der Entwurf des Reichs

bankdirektoriums belegt denjenigen , der Schecks „ nicht oder

unrichtig datiert“, der deutſche Regierungsentwurf denjenigen,

„ welcher einen Scheck begibt , bei deſſen Ausſtellung er vor

fäßlid, den Tag der Ausſtellung nicht oder unrichtig bezeich

net hat“, mit Geldſtrafe bis zu eintauſend Mark, ſofern nicht

nach anderweiten Beſtimmungen eine härtere Strafe ver

wirkt iſt.

Funk nimmt in ſeinem Entwurf den unrichtig datierten

Scheck, der die Bedingung der Sichtſtellung umgehen könnte,

von der Stempelfreiheit aus und belegt Ausſteller und Nehmer

mit Gebührenſtrafen. Dieſelbe Beſtimmung ſtellt § 24 des

ſpäteren öſterreichiſchen Regierungsentwurfs auf. Die ,, Er

läuternden Bemerkungen " zu dieſem Paragraphen beſagen :

„Die unterlaſſene oder falſche Datierung eines

Schecks wird als Stempelverkürzung beſtraft , weil

ſie den Mißbrauch des Schede zu Kreditzwecken unter

gleichzeitiger Umgehung des Wechſelſtempels ermög

licht.“

Gegen den die Strafbeſtimmungen enthaltenden § 28

des deutſchen Regierungsentwurfs ſind bereits in der öffent

lichen Diskuſſion über die Bundesratsvorlage Stimmen laut

geworden , die darauf hinwieſen , daß nicht ſelten Vorbatie

rungen von Schecks gutgläubig vorgenommen würden. Auch

die Handelskammer von Hamburg äußert ſich in demſelben

Sinne in ihren Abänderungsvorſchlägen und empfiehlt die

Streichung des Paragraphen . Die Handelskammer von

Mülhauſen i . E. hält die Beſtimmungen des Strafrechts für

einen ausreichenden Schuß gegen betrügeriſche Abſichten des

Ausſtellers.

Ich kann mich dieſen Mahnungen nicht verſchließen

und halte gleichfalls eine ſchedrechtliche Strafbeſtimmung von

der Härte der vorliegenden in Anbetracht des tatſächlich be

ſtehenden Gebrauchs, Schecks ohne betrügeriſche Abſicht wiſſent:

lich zu poſtdatieren , für unangebracht. Um das Publikum

6 .
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an ordnungsmäßige Ausſtellung von Schecks zu gewöhnen,

würde meines Erachtens eine Ordnungsſtrafe nach dem Vor

bilde des öſterreichiſchen Entwurfs ſowie des japaniſchen

Scheckgeſeßes 189) genügen .

§ 14 .

Das Ortsdatum .

In England iſt ein Ortsdatum legal nicht erfordert 190),

ebenſowenig in den nordiſchen Reichen , wohl aber in Frank

reich 191), in der Schweiz 191a) und in Belgien 192) . Die

anderen Gefeßgebungen ſchweigen, wie England, über dieſen

Punkt. Da in Frankreich Plaß- und Diſtanzſchecks ver

ſchieden hoch beſteuert werden , ſo iſt der Ausſtellungsort dort

ein notwendiges Erfordernis für den Scheck 193) .

Auch der deutſche Regierungsentwurf verlangt die Orts

angabe der Ausſtellung, und nicht ohne Grund , da er in

§ 8 die Präſentationsfriſten für Plaß- und Diſtanzſchecks

verſchieden bemißt. Dennoch kann auch die verſchieden be

meſſene Präſentationsfriſt bei Plaß- und Diſtanzſchecks , auf

die auch Lyon - Caen 194) als das Ortsdatum erfordernd

hinweiſt, meines Erachtens das Ortsdatum nicht zu einem

Eſſentiale des Schecks machen. Ausſtellungsort und Wohn

ort des Ausſtellers brauchen nicht identiſch zu ſein 195) ; alſo

kann der Ausſteller mit Leichtigkeit einen Ausſtellungsort vers

zeichnen , der ſeinen Plaßſcheck zum Diſtanzſcheck macht und

umgekehrt.

I

189) Japaniſches Handelsgeſeßbuch Art. 536.

190 ) Vgl. Shaw ) . c . S. 2, Bills of Exchange Act sect. 73, sect . 3.

191) Gefeß vom 19. Februar 1874 Art. 5.

191 a) Schweiz. Dbl.R. Art. 830 Ziff. 4.

192) Gefeß vom 20. Juni 1873 Art. 2 .

193) Siehe Nouguier et Espinal , Des chèques S. 218. 1874.

Derſelben Anſicht iſt auch Chastenet. Vgl . Fid 1.c. S. 206, 207.

194) Lyon - Caen 1. c. Nr. 558.

195) Hierdurch wird auch Cohns Erwägung (Lehre vom Sched 1. c .

S. 478 ) widerlegt, daß die Weglaſſung des Aufſtellungsortes bes

treffe der Perfon des Ausſtellers irreführen könne.
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Im Anſchluß hieran möchte ich beiläufig meine Anſicht

dahin äußern , daß eine für Plaß- und Diſtanzſchecks gleich

mäßig und reichlich bemeſſene Präſentationsfriſt, die für

unſer deutſches Recht das Drtsdatum als legales Erfordernis

entbehrlich machen würde, mir empfehlenswert erſcheint. Jede

vermiedene Gefeßesbeſtimmung iſt ein Gewinn ; denn lex

brevissima optima est.

Kuhlenbeck 196) erklärt das Erfordernis des Orts

datums für willkürlich gewählt. Auch Fick 197) ſieht für

Art. 830 Abf. 4 des Schweiz. Obl.R. keine Nötigung ein.

Der Jahresbericht der Mannheimer Þandelskammer für 1877

bis 1879 198) billigt in dem verhandelten Punkte den deut

ſchen Regierungsentwurf nur , ſofern er dem Publikum mit

dem Verlangen des Ausſtellungsortes eine Direktive zu geben,

nicht aber ein weſentliches Erfordernis des Schecks zu be

gründen beſtrebt ſei, und empfiehlt dementſprechend die Faſ

ſung : „ ſoll verſehen ſein".

§ 15 .

Die Bezeichnung des Bezogenen.

Ein Scheck, der nicht die Angabe desjenigen enthält, der

ihn bezahlen ſoll, iſt als ein Rechte begründendes Formal

papier nicht denkbar ; darum figuriert die Bezeichnung des

Bezogenen bei allen Scheckgeſeßen als Erfordernis , ausge

nommen das italieniſche. Warum das italieniſche Geſek

dieſes Eſſentiale nicht aufſtellt , weiß ich nicht zu erklären ;

ich kann nur annehmen, daß der Geſeßgeber es ſeiner Selbſt

verſtändlichkeit halber unerwähnt gelaſſen hat 199). Freilich

hätte er dann auch das nicht minder ſelbſtverſtändliche Er

fordernis der Summenangabe nicht aufführen dürfen , um

konſequent zu bleiben .

196) Kuhlenbeď 1. c . S. 96.

197) Fid I. c . S. 206 ff.

198) Dort S. 14.

199) So auch Fid l. c . S. 210 .
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Der deutſche Bundesratsentwurf von 1892 verlangt in

§ 1 Abſ. 2 :

„Die an eine Perſon oder Firma (den Bezogenen)

gerichtete Aufforderung u . f.w. ..."

Der öſterreichiſche Regierungsentwurf erfordert in $ 2

Abſ. 4 den

„Namen der Perſon oder die Firma , welche die

Zahlung leiſten ſoll (Bezogener)".

Faſt wörtlich ſo auch Art . 830 des Schweiz. Obliga:

tionenrechts.

Alle dieſe Beſtimmungen laufen auf dasſelbe hinaus,

und es erſcheint mir nicht lohnend , mich mit ſpikfindigen

Betrachtungen über den Wortlaut der verſchiedenen Geſeke

abzugeben.

Im übrigen bedient ſich unſer gegenwärtiger Scheckver

kehr faſt ausſchließlich vorgedruckter, von den Bezogenen aus

gegebener Blankette, die ſelbſtverſtändlich in ihrem Vordruck

die Firma oder den Namen des Bezogenen enthalten . Für

den Verkehr iſt der auf dem Scheckblankett vorgedruckte Name

des Bezogenen inſofern noch von beſonderer Bedeutung, als

er hinſichtlich des Scheckvertrages eine clausula confirmatoria

bildet , durch die der bei jeder Schedfziehung , insbeſondere

durch die Schecklauſel (vgl. § 10), behauptete Scheckvertrag

beſtätigt wird ; denn nur auf Grund des Vertragsabſchluſſes

kann der Ausſteller rechtmäßig in den Beſiß ſolcher mit

Vordruck der bezogenen Firma ausgeſtatteten Blankette ge

langt ſein .

Wer auf einem Scheck als Bezogener figurieren kann,

iſt weiter oben (8 5) erörtert worden.

$ 16 .

Die Bezeichnung des Zahlungsortes.

Zu den allgemein als weſentlich anerkannten Erfor

derniſſen gehört die Bezeichnung des Zahlungsortes nicht.



118 Conrad : Materielle Vorausſeßungen und Form des Scheda.

Cohn 200) und Kapp 201) ſehen ſie als weſentlichen Formal

beſtandteil des Schecks an. Auch Fick 202) iſt derſelben An

ſicht. Für ein unweſentliches Erfordernis erklären ſie

Kuhlenbeck 208) und Pavlicek 204) und ſpäter auch

Cohn 205).

1. Ein Teil der Geſeke, namentlich der älteren , ent

hält keine Beſtimmung über den Zahlungsort 206) . Aus

drücklich als eſſentiell wird ſeine Bezeichnung im Scheck nur

vom ſchweizeriſchen Obligationenrecht 207) und vom japaniſchen

Scheckgeſek 208) gefordert. Da , wo das Erfordernis ſonſt

erwähnt wird, liegt die Anſicht zu Grunde , daß der Scheck

nicht dadurch ſeine Gültigkeit verliert, daß der Zahlungsort

nicht angeführt iſt, wird alſo das Erfordernis als unweſent

lich behandelt . So England 209), Belgien 210), Portugal 211),

Spanien 212) .

Die deutſchen Entwürfe fordern fämtlich, in Anlehnung

an Art. 4 Abſ.8 der Allg . D. WD. , die Bezeichnung des Zah

lungsortes als Eſſentiale, kommen jedoch durch ihre weit

gehenden Präſumptionen für den Fall, daß ein Zahlungsort

im Scheck nicht angegeben iſt, dahin, es als unweſentlich zu

behandeln . Weſentlich iſt nur ein ſolches Erfordernis , bei

deſſen Nichterfüllung ein Scheck nicht zu ſtande kommt.

200) Cohn , Lehre vom Scheck I. c . S. 466.

201) Rapp 1. c. S. 347 .

202 ) Fid l. c . S. 219.

203) Ruhlenbed I. c. S. 96 .

204 ) Pavlicet , Der Sched S. 33 ff. Wien 1889 .

205) Cohn bei Endemann III S. 1153 .

206) Für Frankreich nimmt Le Mercier l. c . S. 110 an, daß das

Erfordernis nur infolge einer Vergeßlichleit des Gefeßgebers un

behandelt geblieben fei.

207 ) Art . 830 Schweiz. Obl.R.

208) Japaniſches Handelsgefeßbuch Art. 530.

209) Sect. 73 und sect . 3 A6 . 1 und 2 der Bills of Exchange Act.

210) Gefeß vom 20. Juni 1873 Art. 4 Abſ. 2 .

211 ) Codigo Commercial Portuguez von 1888 Art. 341 § 3, Art. 343.

212) Codigo de Comercio Español Art. 536.
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Meiner Anſicht nach würde es aber eine durch nichts

begründete Härte des Geſebes ſein , wenn dem Nehmer eines

Schecks, in dem ein Zahlungsort nicht genannt iſt, das Scheck

recht nicht erwüchſe. Auf dieſe Anſchauung ſind auch die in

den deutſchen Entwürfen gegebenen Präſumptionen zurück

zuführen ; die erſte lehnt ſich wörtlich an Art . 4 Abſ. 8 der

Allg . D. WO. an und beſtimmt, daß, wenn ein eigener Zah

lungsort nicht angegeben iſt, der bei dem Namen oder der

Firma des Bezogenen angegebene Ort als Zahlungsort gelten

fol. Die Reichsbank, die ja freilich mit ihrem ganzen Filialen

neß nur eine Firma vorſtellt, gibt teilweiſe Scheckformulare

aus , die einen Zahlungsort erſt durch Stempelaufdruck er

halten . Wird ein ſolcher Stempelaufdruck vergeſſen, ſo kurs

fieren Schecks mit dem Wortlaut :

„Die Reichsbank wolle zahlen u. 1. w .“ ,

ohne daß die im ſpeziellen Falle bezogene Reichsbankanſtalt

gekennzeichnet iſt, ohne daß alſo bei der Firma der Bezogenen

überhaupt ein Ort angegeben iſt. Um einen ſolchen Scheck

nicht ungültig werden zu laſſen , iſt wohl die fernere Beſtim

mung des § 2. des Entwurfs des Reichsbankdirektoriums

entſtanden, die in den ſpäteren Regierungsentwurf übernom:

men worden iſt:

„Iſt ein ſolcher Ort nicht angegeben , ſo vertritt

deſſen Stelle der Ausſtellungsort."

In den meiſten Fällen mag dieſe Fiktion im Scheckverkehr

der Reichsbank ein ausreichendes Hilfsmittel ſein . Ich nehme

aber nur den Fall an, eine in Eisleben anſäſſige Firma zieht

einen Scheck - bei dem ein Ortsſtempel fehlt - kurzweg

auf die Reichsbank“, ſo würde bei wortgetreuer Anwendung

obiger Beſtimmung der Scheck in Eisleben zahlbar fein, wo

jedoch eine Reichsbankfiliale nicht eriſtiert. Dennoch würde

ſich in dieſem Falle , da ja die den einzelnen Reichsbank

anſtalten zugeteilten Bezirke des Deutſchen Reiches in Er

fahrung gebracht werden können, die zuſtändige Reichsbank

ſtelle zu Halle a . S. feſtſtellen laſſen. Die andere Möglichkeit,
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daß der Kontoinhaber eine Geſchäftsreiſe an einen anderen

außerhalb des Geſchäftsbezirks der ſein Konto führenden

Reichsbankanſtalt liegenden — Ort unternimmt und von dort

aus auf ſein heimatliches Reichsbankguthaben per Scheck

zieht, iſt unberückſichtigt geblieben . Bei einem beiſpielsweiſe

in Königsberg auf die Reichsbank (ohne Ortsbezeichnung)

gezogenen Scheck, der nach dem Willen und den Verhältniſſen

des Ausſtellers nur bei der ſein Konto führenden Anſtalt,

ſagen wir alſo in Halle a . S. , zahlbar ſein kann , würde

nach obiger Präſumptionsvorſchrift der Scheck als in Königs

berg zahlbar zu betrachten ſein . Tatſächlich aber würde die

Reichsbank in Königsberg die Einlöſung des Schecks ablehnen

und ſein Inkaſſo auch nur dann übernehmen können , wenn

fich die zuſtändige zahlungspflichtige Bankanſtalt, d . h . ihr

Wohnſiß , von dem Inhaber nachweiſen ließe . Iſt dieſer

dem Inhaber nicht bekannt , ſo würde ſie nicht einmal das

Inkaſſo ausführen können . Die Fiktion, den Ausſtellungsort

als Zahlungsort anzuſehen , hat alſo für einen derartigen

praktiſchen Fall keinen Wert.

Zweckentſprechender ſcheint mir die Fiktion des öſter:

reichiſchen Regierungsentwurfs in § 4 Abſ. 3 zu ſein :

,,Sofern kein Zahlungsort angegeben iſt oder der

angegebene Zahlungsort den Erforderniſſen des Ab

fakes 1 nicht entſpricht, gilt der Scheck an dem Orte

zahlbar, wo die bezogene Anſtalt ihren Siß

oder die bezogene Firma oder Perſon ihre

Hauptniederlaſſung hat“,

wenngleich auch dieſe nicht für alle Fälle ausreicht.' In dem

oben gegebenen Beiſpiel würde hiernach Berlin, der Ort der

„ Þauptniederlaſſung “ der Reichsbank, als Zahlungsort an

zuſehen ſein, eine Annahme, die ebenſowenig wie die deutſche

Präſumption zum Ziele führen würde.

2. Jede derartige Präſumption mag , ſofern das be

treffende Geſeß verſchiedene Stempelſäße oder Präſentationg:

friſten für Plaß- und Diſtanzſchecks aufſtelt, für die Beſtim

mung der Eigenſchaft des Papiers als Plaß: reſpektive als
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Diſtanzſcheck, eine Verkehrshandhabe bieten , wenngleich eine

derartig willkürliche Annahme einer unbekannten Voraus

feßung mir nicht gerechtfertigt erſcheint. Präſumptionen

haben meines Erachtens nur dann eine innere Berechtigung,

wenn das , was ſie unterſtellen , einer unter regelmäßigen

Verhältniſſen vorliegenden Tatſache entſpricht; für den Scheck

aber gibt es keine regelmäßigen Verhältniſſe, nach denen ein

beſtimmter Zahlungsort vermutet werden kann . Jene der

Ang . Deutſchen Wechſelordnung entnommene Präſuinption,

welche beſtimmt, daß der bei dem Namen oder der Firma

des Bezogenen angegebene Ort , inſofern nicht ein eigener

Zahlungsort angegeben iſt, als Zahlungsort gelten ſoll, hat

jedoch innere Berechtigung; denn der Wechſel kann nur,

wenn er nicht domiziliert iſt, beim Bezogenen ſelbſt zahlbar

ſein , und der Scheck, bei dem ein Domizil nicht zuläſſig

iſt 213), fann nur beim Bezogenen, d . 5. an dem beim Be

zogenen angegebenen Orte, zahlbar fein . Ferner iſt die dem

Wechſelrecht entlehnte Präſumption lediglich als eine vers

kehrserleichternde Beſtimmung im Intereſſe des Inhabers

gegeben , um ihm bei feblender Angabe des Zahlungsortes

den Präſentationsort und eventuell den Ort der Proteſt

levierung zu bezeichnen. Der Inhaber hat auf Grund dieſer

Präſumption nicht nur die Berechtigung, an dem präſumierten

Orte Zahlung zu verlangen , ſondern ſtets auch die tatſäch

liche Möglichkeit, denn der präſumierte Ort iſt ſtets identiſch

mit dem Wohnort des Bezogenen.

Nach jener zweiten Beſtimmung aber, die den Ausſtel

lungsort als Zahlungsort präſumiert, hat der Inhaber zwar

dieſelbe Berechtigung, am präſumierten Orte Zahlung zu

213 ) Die deutſchen Entwürfe fprechen fämtlich ein Domizilverbot auê

drüdlich aus und befinden fich hierin mit der Praxis und der

überwiegenden Anzahl der Stimmen der Theorie in Einklang .

Im übrigen fällt die Behandlung dieſer Frage aus dem Rahmen

der vorliegenden Abhandlung heraus als eine nicht die Vorauế:

ſeßungen , ſondern den tatſächlichen Verlauf des Schedverkehrs

betreffende.

1
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verlangen, in vielen Fällen jedoch nicht die tatſächliche Mög

lichkeit der Präſentation, da der als Zahlungsort präſumierte

Drt keineswegs Wohnort des Bezogenen zu ſein braucht, wie

ich oben an dem praktiſchen Beiſpiel der Schedfziehung auf

die Reichsbank gezeigt habe .

Jene nach Analogie der Allg . Deutſchen Wechſelordnung

gebildete, auf Schecks angewandte Beſtimmung iſt zwar theo :

retiſch unantaſtbar, in der Praxis jedoch belanglos, da Schecks,

in denen ein beſonderer Zahlungsort angegeben iſt, als do

mizilierte Schecks unſtatthaft ſind. In der Mehrzahl aller

Schecks iſt lediglich bei dem Namen oder der Firma des

Bezogenen ein Ort — der Wohnort des Bezogenen, reſpektive

der Ort , an dem er ſeine Kaſſe hält angegeben , und

dieſer iſt in jedem Falle , ohne daß es einer Präſumption

nach Analogie des Wechſelrechts bedürfte , als Zahlungsort

anzuſehen , da der Ort , an welchem der Bezogene wohnt,

reſpektive ſeine Kaſſe hält, mit dem Zahlungsort immer iden:

tiſch ſein muß.

Ich halte es daher für gänzlich überflüſſig, die Bezeich

nung eines Zahlungsortes für den Scheck eſſentiell zu ver

langen , der abweichend von dem Wohnort des Bezogenen

nicht gegeben werden darf , ſo daß für weitaus die größte

Zahl aller Schede jene wechſelrechtliche Präſumption des beim

Namen des Bezogenen genannten Ortes in Wirkſamkeit treten

müßte.

Erforderlich iſt für den Scheck, meines Erachtens, eben

jener präſumierte Ort , d . h . die Angabe des Wohn

ortes des Bezogenen , reſpektive des Ortes , an

dem der Bezogene ſeine Kaſſe hält , bei deſſen

Namen oder Firina, da derſelbe ſtets Zahlungsort ſein

muß. Dann erübrigt ſich eine weitere Präſumption .

Es bleibt nun noch die Frage zu entſcheiden , ob dieſes

Erfordernis als weſentlich oder unweſentlich zu betrachten

iſt. Daß ſeine Nichterfüllung den Verluſt des Scheckrechts

zur Folge haben ſollte, ſcheint mir im Intereſſe des Verkehrs

unangebracht, da in weitaus den meiſten Fällen der Wohn

.
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ort des Bezogenen auch ohne ausdrückliche Angabe zu ermit

teln ſein wird, ſo daß der Scheck feinen Weg ohne Störung

vollenden kann 214) . Um aber den Nehmer eines Schecks,

aus deſſen Angaben ſich kein Schluß auf den Zahlungsort,

d . h . den Wohnſiß des Bezogenen, machen läßt, zu ſichern ,

würde ſich eine Beſtimmung empfehlen, die dem ſo beſchaffe

nen Inhaber das Regreßrecht und eventuell das Recht der

Proteſtlevierung an ſeinem Wohnfiß zuerkennt .

$ 17 .

Die Bezeichnung des Remittenten .

1. Unſere deutſchen Schedgeſeßentwürfe führen ſämtlich

die Bezeichnung des Remittenten als ein Eſſentiale des

Schecks an , und zwar laſſen ſie die Rektaausſtellung, die

Ausſtellung an Order und an den Inhaber zu , wie die

meiſten ausländiſchen Rechte.

England 215) , die Schweiz 216) und Belgien 217), ſowie

der öſterreichiſche Regierungsentwurf fordern die Nennung

des Remittenten nicht ausdrücklich.

Wie nach den deutſchen Entwürfen , iſt auch nach dem

Schweizer Obligationenrecht 218) die Rekta-, Order- und In

haberausſtellung ausdrücklich erlaubt, ebenſo nach den öſter

reichiſchen Entwürfen 219) , nach dem franzöſiſchen 220) , rumä

niſchen 221) und belgiſchen Geſek 222 ). Auch die portugieſiſche

214) Ich denke an Scheds auf größere Banffirmen, deren Wohnfiß all :

gemein bekannt iſt.

215) Bills of Exchange Act sect. 73 .

216) Schweiz. Obl.R. Art. 832.

217) Belgiſches Gefeß vom 20. Juni 1873 Art. 2 Abſ. 2 .

218) Art. 727, 832, 836. Vgl. auch Fid I. c . S. 226 f.

219) Öſterreichiſche Regierungsentwürfe vom Dezember 1894 und vom

Dezember 1904

220) Franzöſiſches Gefeß vom 14. Juni 1865 Art. 1 .

221) Rumäniſches Handelsgeſeßbuch von 1887 Art. 365 .

222) Siehe Note 217 .
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Praxis läßt alle Arten von Remittierungen zu222 a) , wie

auch das neue portugieſiſche Sandelsgeſeßbuch — im Gegen

ſaß zu Art. 430 des alten — ausdrücklich den Inhaberſcheck

zuläßt (Art. 341 & 2) . Im italieniſchen Geſek (Art. 339)

iſt die Inhaberſtellung ausdrücklich gewährt. Nach den drei

nordiſchen Kodifikationen gilt der Scheck an ſich als Order

papier, Inhaberſchecks ſind jedoch zugelaſſen 223) .

Eine Ausnahme bildet das holländiſche Kaſſierspapier,

für das die Stellung auf den Inhaber vom Geſeß allein

geſtattet iſt, wie ſich aus Art. 221 des holländiſchen Handels

geſekbuchs ergibt.

2. In der deutſchen Literatur ſprechen ſich beſonders

Cohn 224) und Rapp 225) für die Bezeichnung des Remit

tenten als Eſſentialerfordernis aus , dem leßteren pflichtet

Simonfon 226) bei . Fi & 227) verteidigt das Schweizer

Obligationenrecht, das die Bezeichnung des Remittenten nicht

eſſentiell fordert , mit der Ausführung , daß für ein Papier,

das die Inhaberſtellung verträgt , eine Fiktion vollkommen

ausreiche.

In der Tat erſcheint auch mir die Nennung des Re

mittenten für das Inhaberpapier belanglos , denn die in

Deutſchland heute allgemein übliche „ Überbringerklauſel"

macht die namentliche Bezeichnung desjenigen , an den ges

zahlt werden ſoll, wertlos . Die Praris zeitigt Schecks mit

Remittentenbezeichnung nicht allzu oft ; in den weitaus meiſten

Fällen begnügt ſie ſich damit, allein durch die in faſt allen

deutſchen Schedformularen vorgedruckten Worte oder

Überbringer“, ohne Angabe einer beſtimmten Perſon , den

222 a) Forja z de Sampajo Pimentel , Annotaçoes ou synthese

annotado do codigo do commercio , Nova ediçao I p. 353.

Coimbra 1875.

223) Bedder l. c . S. 403.

224) Cohn , Zeitſdr. für vergl. Rechtewiff. I S. 467 und 472.

225) JRapp 1. C. 6. 402 .

226) Simonſon I. c. S. 33, 37.

227) Fid l. c . S. 226.
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Scheck als Inhaberpapier zu qualifizieren. Freilich iſt zu

fragen , ob ein Inhaberpapier im Sinne des Bürgerlichen

Gefeßbuchs vorliegt. Denn es iſt zu zweifeln, ob dem In

haber eines Schecks ein eigenes Recht gegen den Bezogenen

aus dem Papier zuſteht, wie es der Inhaber eines Inhaber

papiers im Sinne des Bürgerlichen Gefeßbuchs genießt, oder

ob der Scheck dem Inhaber nur eine Ermächtigung zum

Empfang der Zahlung gibt, wie Cofack228) 3.B. annimmt.

Es iſt hier nicht der Ort, auf dieſe äußerſt wichtige Streit

frage näher einzugehen ; wünſchenswert wäre es auf alle

Fälle im Intereſſe der Verkehrsſicherheit, daß der Inhaber

reſpektive Überbringerſcheck mit allen Vorzügen des wirklichen

Inhaberpapiers ausgeſtattet würde. Freilich müßten dann

Schecks generell von der Beſtimmung des § 795 B.GB.

ausgenommen werden, der für im Inland ausgeſtellte Schuld

verſchreibungen auf den Inhaber ſtaatliche Genehmigung

vorſchreibt.

Natürlich empfiehlt es ſich, wie es die deutſchen Ent

würfe ja auch beabſichtigen , alle drei Arten von Schecks zu

geſtatten . Weil es aber nur Namen-, Order- oder Inhaber

ſchecks geben kann, iſt die Remittentenklauſel meines Erachtens

noch kein eſſentielles Erfordernis . Ebenſo wie der Quittungs

ſcheck ohne ſie kurſieren konnte, muß es auch der moderne

Scheck in Anweiſungsform können. Eine geſeßliche Beſtim

mung, nach der alle Schecks, die weder auf Namen noch an

Order ausgeſtellt ſind, als Inhaberpapiere angeſehen werden ,

würde den beſtehenden Handelsgebräuchen Rechnung tragen

und dennoch die bei dem Scheckgeſchäft beteiligten Perſonen

hinreichend ſchüßen , inſofern ihnen das Scheckrecht erhalten

bliebe, da ein Mangel eines weſentlichen Erforderniſſes nicht

vorliegen würde. Wird jedoch die Remittentenklauſel zum

Eſſentiale erhoben , ſo müſſen Schecks , deren Tert über die

Art ihrer Remittierung nichts beſagt , in denen auch der

Zuſa „oder Überbringer “ fehlt oder durchſtrichen iſt, als

228) Gofad I. c. S. 282 .
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Schecks ungültig ſein, eine Geſekeshärte, die meiner Anſicht

nach nicht hinreichend motiviert iſt und der Praxis unnüß

läſtig fallen würde.

3. Von den drei Arten der Remittierung iſt der Rekta

fched der unhandlichſte, dem Weſen des Schedverkehrs am

wenigſten entſprechende und darum der ſeltenſte. Sein

Vorzug iſt die Sicherung des Ausſtellers gegen unrechtmäßige

Einlöſung ſeines Papiers . Dem Bezogenen fällt die Pflicht

der verantwortlichen Legitimationsprüfung des Präſentanten

zu , nahezu eine Unmöglichkeit bei lebhaftem Scheckverkehr.

Darum verweigern die deutſchen Abrechnungsſtellen , die

Reichsbank und faſt alle anderen größeren Bankhäuſer die

Einlöſung von Rektaſchecs. Das in England zuerſt übliche,

nach und nach auch in Deutſchland immer mehr Anklang

findende Crossing der Scheds erſeßt vollkommen die Vorteile,

die der Rektaſcheck bietet.

Auch der Orderſcheck hat den Vorzug der größeren

Sicherheit für den rechtmäßigen Erwerber für ſich im Gegen

ſaß zu dem vogelfreien Inhaberſcheck. Der jeweilige Inhaber

des Orderſchecks muß durch eine zuſammenhängende, bis auf

ihn heruntergehende Reihe von Indoſſamenten legitimiert

werden . Der unrechtmäßige Befißer kann alſo nur durch

eine Indofjamentenfälſchung die Einlöſung erreichen. In der

deutſchen Literatur greift zuerſt Hildebrand 229) den

Orderſcheck an , der Einſicht folgend , daß der Scheck zum

Zirkulationspapier nicht geeignet ſei . Er überſieht dabei,

daß der Inhaberſcheck noch viel leichter und behender zu

zirkulieren angetan iſt. Kuhlenbeck 230) rät, das Indoſſa

ment für den Scheck überhaupt zu verbieten 231) . Beh

229) Bildebrand , Das Sihedſyſtem und das Clearinghouse in

London S. 18.

230) Ruhlenbeck 1. c. S. 158.

231 ) Dagegen will er es für den roten Scheck zugelaffen tiffen als

eine Erleichterung der gefahrloſen Giroübertragungen. In der

Praxis iſt jedoch bisher weder das Bedürfnis fühlbar geworden,

noch der Verſuch gemacht worden , rote Scheda zirkulieren zu laſſen .
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2

reno 232) ſpricht ſich einſchränkend nur für die Indoſſabilität

von von Kaufleuten ausgeſtellten Schecks aus. Die deutſche

Jurisdiktion war ſich lange Zeit nicht im Klaren darüber,

ob der Orderſcheck unter den Begriff Scheck des Art. 24 des

Gefeßes vom 10. Juni 1869, betreffend die Wechſelſtempel

ſteuer, falle oder nicht. Nach Bayerdörffer 238) hat z . B.

ein Schreiben der Provinzialſteuerdirektion der Provinz

Sachſen ausgeſprochen , daß Schecks nur dann ſtempelfrei

ſeien, wenn ſie weder an Order geſtellt noch mit Akzept ver

fehen werden . Dagegen hat die Entſcheidung des Reichs

oberhandelsgerichts vom 24. Oktober 1875 234) endgültig

feſtgeſtellt, daß auch Orderſchecks der Beſteuerung nicht unter

worfen ſeien .

Den Drderſcheck als die normale Form zu verlangen,

wie es die nordiſchen Geſeße tun 235), widerſpricht dem Weſen

des Schecks. In vereinzelten Fällen mag die formſtrenge

Orderqualität des Schecks angebracht ſein , wie Coh n 236)

anführt, z. B. bei Verſendungen, wenngleich gerade für dieſen

Fall heutzutage das Crossing weit beliebter geworden iſt als

die Drderſtellung

Für den lebhaften Plaßverkehr bleibt immer der weit

aus am meiſten gebräuchliche Scheď mit alternativ er

Inhaberklauſel die geeignetſte Form . Der Umſtand ge

rade prädeſtiniert den Scheck gewiſſermaßen zum Inhaber

papier 237) , daß er im Hinblick auf das obligatoriſch vor

handene Guthaben in ausreichender Höhe am leichteſten die

.

Der reguläre Weg des Übertragungsichede iſt der aus der Hand

des Ausſtellers in die Hand der fontoführenden Bant , nur in

ſeltenen Fällen wird er an den Remittenten gegeben und von dieſem

der Bant zur Kreditierung präſentiert.

232) Behrend ) . c. S. 34.

233) Bayerdörffer 1 , c. S. 10.

234 ) RDHO. Entich. Bd . XIX S. 73. Vgl. hierzu bereits Fid l . c.

S. 229.

235 ) gedicher I. c . S. 403.

236) Cohn , Zur Lehre vom Scheck l . c . S. 471 .

237) Vgl. S. 77 ff. und 124 f. dieſer Arbeit.

.
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.

Garantiefunktion einer formſtrengen Indoſſantenreihe ent

behren kann . Die Begründung zum deutſchen Entwurf 23 8)

verbreitet ſich eingehend über die Berechtigung und die prak:

tiſche Verwendung der beiden legtbehandelten Schedquali

täten .

4. Die Abänderungsvorſchläge der verſchiedenen Handels

kammern haben inhaltlich gegen die Beſtimmungen des Re

gierungsentwurfs über den Rektas, Order- und Inhaberſcheck

nichts zu erinnern , mit Ausnahme der Handelskammer zu

Mülhauſen i . E. und derjenigen zu Hamburg . Die leßtere

beantragt bloß eine knappere Faſſung der vorliegenden Be

ſtimmungen 239) ; die erſtere will Schecs, aus denen die

Drder: oder Inhaberqualität nicht deutlich zu erkennen iſt,

nicht, wie § 1 Abſ . 3 des Entwurfs beſagt , als Inhaber:

ſchecks , ſondern der Erwägung folgend , daß in zweifel

haften Fällen die Verkehrsſicherheit vor der Verkehrsbeweg

lichkeit zu bevorzugen ſei – als Orderſchecks behandelt wiſſen.

Es kann der Handelskammer zugegeben werden , daß die

Verkehrsſicherheit des Schecks mit allen Mitteln gefördert

werden muß, dagegen iſt eine derartige Sicherheitsbeſtimmung

nicht ohne weiteres gutzuheißen, wenn die bereits beſtehende

Beweglichkeit des Inſtituts dadurch vermindert wird . Wenn

der Vorſchlag der Mülhauſer Handelskammer durchgeführt

würde, ſo würde meiner Anſicht nach damit die Entwickelungs

freiheit des Inſtituts weſentlich geſchädigt werden . Wenn

ſämtliche in Deutſchland gegenwärtig umlaufenden Schecks,

die nicht ausdrüdlich auf den „Inhaber“ geſtellt ſind , als

Orderſchecks behandelt werden ſollten , ſo würden tatſächlich

kaum mehr Inhaberſchecks im Verkehr ſein . Nach dem Vor

tritt des Vereins der Mitglieder der Berliner Abrechnungs

ſtelle, der in ſeinen Statuten vom 20. Februar 1883 für

ſeine Mitglieder Schedformulare in der Form :

238) Dort S. 22.

239) Auch Hoppenſtedt proponiert in ſeinem Entwurf eine fürzere

Faſſung der fraglichen Beſtimmung (Zum Schedgefeß, 1892).
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,, Die p . p . bezw . Herr p. p . (Name des zahlen:

den Hauſes) in Berlin wolle zahlen gegen dieſen

meinem

Scheck aus Guthaben an
unſerem

oder überbringer (! )

Mark

.

.

den ..ten . 188. ".
.

verbindlich macht, ſind in Deutſchland Schecks mit dem Zu

fak „oder Überbringer " ganz allgemein geworden, und es

iſt ſelbſtverſtändlich, daß darunter nur Inhaberſchecks ver

ſtanden ſein ſollen. Daher muß den Praktiker der Vorſchlag

der Handelskammer zu Mülhauſen , der neun Jahre ſpäter

erſt erfolgt iſt, befremden ; erklärlich iſt er nur unter dem

Geſichtspunkte der im Elſaß herrſchenden franzöſiſchen Praxis,

in welcher Order checks beliebter ſind als in Deutſchland.

Die Tendenz der deutſchen Entwickelung geht aber , wie die

erwähnte Praxis der Reichsbank zeigt , auf immer weitere

Ausgeſtaltung des Schecks als Inhaberpapier und die Ein

ſchränkung des Orderſchecks.

5. $ 4 des Regierungsentwurfs 240) beſagt :

„Der Ausſteller kann ſich ſelbſt als Zahlungs

empfänger bezeichnen .“

Die Notwendigkeit dieſer Beſtimmung ſehe ich nicht ein .

§ 4 iſt eine Konſequenz des § 1 Ziff. 3, die nicht ausdrück

lich ausgeſprochen zu werden brauchte , zumal der Fal des

§ 4 nicht zu den Seltenheiten gehört. Im Scheckverkehr der

Reichsbank werden weitaus die meiſten Schecks von den aus

ſtellenden Firmen ſelbſt präſentiert.

240) Ebenſo Reichsbankentwurf $ 5 .

Zeitſchrift für Handelårecht. Bd. LVII .
9
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$ 18 .

Die Sichtſtellung.

§ 5 des deutſchen Regierungsentwurfs beſagt :

„Der Scheck iſt bei Sicht zahlbar. Die Angabe

einer anderen Zahlungszeit macht den Scheck als

ſolchen ungültig . “

Die Sichtſtellung iſt ein von den meiſten Schedrechten

und der Mehrzahl der Schriftſteller anerkanntes Eſſential

erfordernis des Schecks.

1. In England 241) kommt dieſe Anſicht ſogar in der

Legaldefinition zum Ausdruck, während die meiſten neueren

Gefeße und Entwürfe, in Vermeidung einer zuſammenfaſſenden

Definition, die Zahlbarkeit bei Sicht unter den Erforderniſſen

für den Scheck aufzählen , mit Ausnahme der Schweiz 242)

und Staliens 243) .

Cohn 244) und Rieſſer 245) ſind jedoch der Anſicht,

daß troßdem Schecks, die wenige Tage nach dato oder nach

Sicht zahlbar ſind , als rechtsgültige Sched's paſſieren , ſo

auch das italieniſche Recht 243) .

Der Grundgedanke , aus dem heraus der franzöſiſche

Gefeßgeber 246) die Sichtſtellung des Schecks eſſentiell er

fordert , iſt das ſteuerfiskaliſche Intereſſe des Staates , wie

auch die Motive zum - Schedgeſeßentwurf ausdrücklich beſagen .

Die Literatur unterſtüßt ihn einmütig . Der einzige Gegner

des Art. 1 Abſ. 3 des franzöſiſchen Geſeßes iſt der Bankier

ſtand, in deſſen Kreiſen wiederholt der Wunſch laut geworden

iſt nach Schecks mit abgeſtufter Fälligkeit. Nouguier 247)

241) Bills of Exchange Act (1882) sect . 73. Vgl. über die Streit:

fragen hierzu Fid I. c . S. 263, 264 .

242) Schweiz. Db1.R. Art. 830.

243 ) Codice di commercio Art. 340.

244) Cohn in Conrads Fahrb. XXXIII S. 476 .

245) Kieffer , Zur Reviſion des Handelsgefeßbuchs S. 274 .

246) Gefeß vom 14. Juni 1865 Art. 1 Ab . 3, Art. 2 .

247) Nouguier et Espinas I. c. S. 49. – Vgl . zum folgenden

Fid l. c. S. 267 ff.
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fürchtet die Vermiſchung der Schecks mit den Wechſeln und

berechnet eine ſtarke Einbuße von den 12 000 000 Franken ,

die der Staat aus dem Wechſelſtempel ziehe. Derſelben An

ficht ſind Chastenet 248) und Darimon 249 ). Die Motive

fußen ferner darauf, daß die Sichtſtellung mit der Natur

des Papiers in Einklang ſtehe, und Nouguier führt weiter

aus , der Scheck wolle eine Zahlung vermitteln , und das

Verſprechen einer ſpäter fälligen Zahlung könne keine wirk:

liche Zahlung darſtellen , daher verlange der Scheck aus ſeiner

Natur heraus nach Sichtſtellung. Desgleichen hat der Staats

miniſter Rouher 250) darauf hingewieſen , daß die Sicht

ſtellung dem Scheck eigentümlich bleiben müſſe , da ja die

Disponibilität ſeiner Summe ſeinen Wert ausmache. Einen

ferneren Grund, den nach Fid 251) der Abgeordnete Pouyer

Quertier in der Sißung des geſeßgebenden Körpers vom

25. Mai 1864 geltend gemacht hat, daß es nicht möglich ſei,

Schecks mit verſchiedener Fälligkeit im Clearingverkehr zu

kompenſieren , kann ich ebenſowenig wie Fick für ſtichhaltig

anſehen. Solche befriſteten Schecks müßten eben erſt bei

Fälligkeit zur Abrechnung präſentiert werden . Zudem iſt das

Clearingſyſtem nur ein Hilfsmittel des Schedverkehrs, nach

dem der Scheck unmöglich ſein Weſen ändern könnte, ſofern

die Befriſtung ihm prinzipiell eigentümlich wäre.

2. In franzöſiſchen Bankierskreiſen iſt mehrfach auf die

Gefahr für die Exiſtenz der Scheckbanken aufmerkſam gemacht

worden, die im Falle einer Geldkriſe eintreten würde, wenn

ſämtliche Forderungen unbefriſtet auf die Bank einſtürmten.

Darimon wendet dagegen ein, daß durch das Abrechnungs

ſyſtem die Gefahren von Kriſen mehr und mehr abgeſchwächt

würden . Es gibt aber noch ein anderes Remedium für

ſolche Gefahren der Banken, private Abmachungen mit dem

.

248) Chastenet l . c . S. 86.

249) Darimon in ſeinem „rapport“ vor der Kammer. Supplement

des Moniteur vom 4. Juni 1865 .

250) Bei Nouguier et Espinas 1. c. S. 45 .

251 ) Fid l . c . S. 269.
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Kundenkreiſe, nach denen Schecabhebungen von einer gewiſſen

Höhe ab aufwärts eine angemeſſene Zeit vorher aviſiert

werden müſſen . Ich ſelbſt habe in einer Berliner Bank

gearbeitet, in deren Depoſitenkaſſen wenigſtens Schecks über

30000 Mark vertragsmäßig nur nach am vorhergehenden

Tage erfolgter Kündigung des Betrages ausbezahlt zu werden

brauchten. Eine ſolche Maßnahme, die vor der Scheckbegebung

vollführt werden kann , erleichtert die Dispoſitionen der in

Anſpruch genommenen Bank, ohne der nach Zahlbarkeit bei

Sicht verlangenden Natur des Schecks Einbuße zu tun.

Denſelben Standpunkt wie das franzöſiſche nehmen auch

das belgiſche 252), das ſpaniſche Recht 253) und das Schweizer

Obligationenrecht 254) ein . Das belgiſche und das franzöſiſche

Recht find demſelben Kulturboden entſproſſen , das erſtere

als die Tochter des zweiten . Darum fann uns die voll

kommene Anſchauungsverwandtſchaft der beiden Geſeße in

keinem Fall verwundern .

Für die ſchweizeriſche Geſekgebung dagegen kann jener :

Grund , der für das franzöſiſche Vorbild ausſchlaggebend

geweſen iſt, nicht mitgeſprochen haben, da ein Wechſelſtempel

in der Schweiz nicht erhoben wird . Hier wird vielmehr der

zweite, der neben dem eben erwähnten in der Literatur viel

fach angeführte Grund beſtimmend gewirkt haben , nämlich

das Beſtreben, im Intereſſe des wirtſchaftlichen Verkehrs die

ſtrenge Geldnatur des Papiers zu ſichern .

Auch die drei nordiſchen Kodifikationen fordern die Sicht

ſtellung des Schecks als eſſentiell 255).

Nicht bei Sicht fällige Schecks ſind zugelaſſen nach hol

ländiſchem 256) , italieniſchem 257) , portugieſiſchem 258) und

252) Gefeß vom 20. Juni 1873 Art. 1 .

253) Código de Comercio Español 1885 Art. 537 .

254) Schweiz. Obl.R. Art. 833, 750.

255) Dedicher l . c . S. 397 .

256 ) Wetboek, I. Boek, Zevende Titel Art. 222 und 227 .

257) Codice di commercio von 1882 , Libro I Titolo X Cap . II

Art. 340

258) L. c . Art. 341 § 2.

.

. 1
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.

rumäniſchem 259) Recht. Im allgemeinen pflegen dieſe wenige

Tage a dato oder nach Sicht geſtellt zu ſein, in Portugal ſind

jedoch ſogar Tagſchecks ausdrüdlich erlaubt . Wiewohl der

Civil Code von New -York, der bekanntlich ohne Geſekeskraft

geblieben iſt, die Zahlbarkeit , on demand " legal fordert,

geht aus der amerikaniſchen Literatur 260) hervor , daß die

Judikatur der Vereinigten Staaten wiederholt Tag- und

Datoſchede anerkannt hat.

3. Was unſeren deutſchen Scheckverkehr anbetrifft, ſo ſind

ausſchließlich Sichtſchecs üblich. § 5 des Regierungsentwurfs

würde alſo die Praxis in keiner Weiſe beſchneiden, höchſtens

ihr einen Weg verlegen, den ſie bis jeßt noch nicht beſchritten

hat. In der Literatur jedoch iſt viel geſtritten worden über

die Zweckmäßigkeit des Erforderniſſes der Sichtſtellung. In

erſter Linie treten für die obligatoriſche Zahlbarkeit bei Sicht

ein Koch 261) und Kapp 262), der in der Schecktransaktion

nichts als eine Übertragung einer Barzahlung auf einen

Dritten ſieht. Nach ſeiner Auffaſſung iſt der Scheck lediglich

eine Abart des Sichtwechſels , darum will er ohne weiteres

Art. 33 der Alg. D. W.O. auf ihn angewandt wiſſen .

Bayerdörffer 268) iſt ebenſo entſchieden gegen befriſtete

Schedes, da das Inſtitut nach ſeiner Anſicht ſeine Aufgabe,

Barzahlung zu vertreten , nur erfüllen kann , wenn der aus

Ausgabe , Präſentation und Einlöſung beſtehende Vorgang

der Scheckzahlung ſich ohne Unterbrechung vollzieht. Bunzl264)

plaidiert für obligatoriſche Sichtſtellung, da der Scheck dazu

da ſei, fällige Zahlungen zu vermitteln oder disponible Gut

haben einzuziehen . Ähnlich äußert ſich Pavlicek 265) und,

.

259) Bis zu 10 Tagen Laufzeit. Rumäniſches Handel@ gefeßbuch von

1887 Art. 365 Abſ. 2 .

260) So Daniel l . c. S. 534 1.

261) Aodh , Auffäße S. 142 , 164 , 168 , 234. Vgl. zum folgenden

Cohn bei Endemann S. 1147.

262) Kapp I. c. S. 387.

263) Bayerdörffer 1. c. S. 11 .

264) Bunzl 1. c . S. 16.

265) Pavlicet I. c . S. 27 und 29 .
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zum Teil aber auch aus fiskaliſchen Rückſichten, Funk 266) .

Der gleichen Meinung ſind ferner Leonhardt 267 ) , Sie:

mens 268), Birnbaum 269), Coſaď 270) Moltmann 271 )

und in der fremdländiſchen Literatur Story 272), Morſe 278) ,

Grant 274) , Daniel 275) , Walker 276) . Dagegen iſt

Cohn277) keineswegs der Anſicht, daß die Sichtſtellung ein

notwendiges Erfordernis des Schecks ſei . Simonſon 278)

und Rieffer 279) ſehen in der Sichtſtellung kein Eſſentiale,

ſondern nur ein Naturale des Schecs. So beſagt auch

Co h n 280) . Ähnlicher Anſicht ſind Munzinger 281),

Mittermaier 282) und Fick 288) .

Der Unterſchied zwiſchen den 88 5 des deutſchen und

des öſterreichiſchen Entwurfs beſteht darin , daß nach dem

erſteren die Angabe einer anderen Zahlungszeit den Scheck

als ſolchen ungültig macht; während nach dem lekteren eine

.

266) Funt , Questionnaire S. 26 .

Derſelbe , über die rechtliche Natur des Sched S. 12 und

S. 14.

267) leonhardt I. c . S. 18.

268) Siemens I. c. S. 24 .

269) Birnbaum 1. c. S. 10.

270) Cojad , Lehrbuch des Handelsrechts 6. Aufl. S. 279 f.

271) Moltmann I. c . S. 311 f .

272) Story , Commentaries on the Law of Promissory Notes etc.

6. ed . S. 669. Boſton 1868 .

273) Morse , Treatise on the Law relating to Banks and Banking

S. 242. Boſton 1870 .

274) Grant l. c . S. 73 und 103.

275) Daniel l. c . II S. 536, 537.

276) Walter I. c. S. 57 , 59.

277) Cohn , Lehre vom Scheck I. c. S. 481–487 .

Derſelbe bei Endemann S. 1147 .

278) Simonſon , Zum Schedgefeßentwurf, Archiv für bürgerl. Recht

VI S. 351 .

279) Riejjer I. c . S. 274.

280) Cohn bei Endemann S. 1153.

281 ) Munzinger I. c. S. 410 f. und 415.

282) Mittermaier Bd. X S. 9 und 20 dieſer Zeitſchrift.

283) Fid l . c . S. 271 und 273 .
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ſolche Angabe bloß als nicht geſchrieben gilt . Ich kann nicht

umhin, der milderen öſterreichiſchen Beſtimmung den Vorzug

zu geben 283 a ). Ein Geſeß, das durch unnötig ſtrenge Säße

die Zahl der ungültigen Schecks vermehrt, ſchadet dem Scheck

verkehr.

Fi of 284) ſchlägt vor, einen anders als auf Sicht

zahlbar geſtellten Scheck dem vollen Wechſelſtempel zu unter

werfen, obwohl auch er der Anſicht iſt, daß es völlig ausreicht,

den Nichtſichtvermerk als ungeſchrieben zu betrachten , um

die legale Schranke der Sichtſtellung aufrecht zu erhalten .

Die Begründung 285) zum deutſchen Entwurf motiviert die

Faſſung des § 5 wie folgt :

„ Eine Beſtimmung , wonach die Angabe einer an

deren Zahlungszeit nur als nicht geſchrieben zu gelten

hätte ( o die Schweiz $ 833), iſt nicht für angemeſſen

erachtet worden , da der Inhaber des Schecks durch

eine ſolche Angabe leicht in den Irrtum verſeßt werden

könnte, daß er denſelben nicht in der geſeßlichen Friſt

zu präſentieren hätte und er dann , wenn der Scheck

gültig wäre, des Regreßrechtes verluſtig ginge . “

Mit Recht machen die erläuternden Bemerkungen 286)

zum öſterreichiſchen Entwurf darauf aufmerkſam , daß eine

derartige Rüdſichtnahme auf den Gefeßesunkundigen im Gefeß

ſelbſt zu weit gehe. Mir ſcheint ferner dieſe ſtrenge Be

ſtimmung des deutſchen Entwurfs deshalb als eine den Ver

kehr unnüß erſchwerende nicht zu empfehlen , weil ſie als

Remedium für einen möglichen Rechtsverluſt den Rechts

verluſt ipso iure ſeßt .

Wie aus meiner Stellungnahme zu den vorgetragenen

Anſichten ſchon erſichtlich iſt, halte ich unbedingt an dem

Erfordernis der Sichtſtellung feſt. Wer den Scheck in ſeiner

283 a) Derſelben Anſicht iſt Hammerſchlag, Deutſche Juriſten - Zeitung

X. Fahrg. Nr . 14 S. 674 .

284) Fid l . c . S. 272 .

285) Dort S. 35 .

286) Dort S. 20.
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Bedeutung für unſer Wirtſchaftsleben richtig beobachtet, muß

zu der entſchiedenen Überzeugung kommen , daß es die Be

ſtimmung des Scheds ift, Bargeld zu vertreten, und daß es

darum eine der wichtigſten Aufgaben des Scheckgeſeßes iſt,

die Geldnatur des Papiers feſtzulegen 287). Dieſe Geldnatur

wird ohne Zweifel gefährdet , ſobald eine Befriſtung des

Scheds zugelaſſen iſt; denn

a) bei langſichtigen Schecks liegt die Gefahr beſonders

nahe, daß der Ausſteller die Deckung erſt bei Fällig

keit beſtellt, d . h. einen Scheck auf ein nicht vor

handenes Guthaben zieht, das ihnı infolgedeſſen bis

dahin kreditiert werden muß, und daß ſo der Scheck

ein Kreditpapier wird, wie der Wechſel;

b) ein langſichtiges Papier, das nicht ſofort realiſierbar

iſt, entbehrt des hauptſächlichſten Charakteriſtikums

des Geldpapiers, nämlich der Fähigkeit, jederzeit in

klingende Münze umgeſeßt zu werden.

Eine andere Frage iſt es, ob man die Aufnahme einer

„Sichtklauſel“ in den Wortlaut des Schecks aufnehmen ſoll.

Wenn dies früher hin und wieder gefordert und von einem

Teil der Literatur befürwortet worden iſt, ſo hat hier, wie

in vielen Punkten, die Praxis die theoretiſchen Erörterungen

längſt überholt. Es erübrigt ſich alſo, auf dieſe Frage näher

einzugehen . Im übrigen iſt es ſelbſtverſtändlich, daß, wenn

das Geſeß fich auf den Standpunkt ſtellt, in der Sichtſtellung

ein Begriffsmoment des Schecks zu ſehen , die jedesmalige

Betonung desſelben im Scheck überflüſſig wird .

§ 19 .

Schluß.

Nachdem in den vorhergehenden Paragraphen die ein

zelnen Seiten des Schecks eingehend erörtert worden ſind

287 ) Eine nähere Ausführung über die wirtſchaftliche Aufgabe des

Schecks gehört in einen anderen Teil dieſer Arbeit, der noch nicht

abgeſchloſſen ift.
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und dabei auch zu den zahlreichen Streitfragen über den

Begriff des Schecks von dem Standpunkte aus Stellung

genommen worden iſt, den meines Erachtens der deutſche

Gefeßgeber einnehmen muß , liegt die Frage nahe , ob nicht

der Geſeßgeber gut tut, feinen Standpunkt durch Aufnahme

einer Definition in das Gefeß genau zu präziſieren . Ich

habe in der Einleitung die Aufſtellung einer Definition von

der Sand gewieſen . Doch geſchah dies lediglich mit Rückricht

auf den Gang dieſer Unterſuchung. Auch handelte es ſich

dort nur um eine wiſſenſchaftliche Definition des Schecks .

Eine Gefeßesdefinition aber iſt etwas durchaus anderes.

Die wiſſenſchaftliche Definition will nur ein Ding be

greifen, in der Geſamtheit ſeiner Erſcheinungen vollkommen

erfaſſen. Die Geſekesdefinition will aber nicht nur eine

Begriffsbeſtimmung geben , ſondern durch dieſelbe zugleich

auch Normen. Jede Gefeßesdefinition hat vor allem den

Sinn : „ Ich beſtimme, daß alles , was außerhalb meines

Rahmens liegt, nicht unter die Beſtimmungen des Geſeßes

fällt, “ dabei kann die wiſſenſchaftliche Definition und ſie

iſt es häufig erheblich weiter ſein .

Unter Beachtung dieſer Eigenart der Legaldefinition

muß die Frage beantwortet werden , ob ein Scheckgeſeß gut

tut , eine Definition aufzunehmen. Von den vorhandenen

Gefeßen und Gefeßesentwürfen haben die meiſten eine Bes

griffsbeſtimmung gegeben, beſonders die älteren . In der Tat

liegt auch gerade bei einem jungen, noch nicht durchgebildeten

Rechtsinſtitut die Verſuchung nahe, den noch vielfach fließen

den , unbeſtimmten Begriff in einer beſtimmten Geſtalt feſt

zulegen und dadurch manche Streitfrage abzuſchneiden. Ich

halte jedoch ein ſolches Vorgehen für verfehlt, jedenfalls bei

dem Sched. Die Legaldefinition iſt gleichſam eine Zwangs

jacke, die dem nach allen Seiten entwicelungsfähigen Rechts

inftitut angezogen wird . Wenn ſie gut iſt, darf ſie der

Auslegung keinen Spielraum laſſen , ſchließt alſo den Kreis

vollkommen und jede Weiterentwicklung über denſelben hinaus

aus . Sie kriſtalliſiert das Rechtsinſtitut gleichſam in der

.
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Geſtalt, in welcher es der Gefeßgeber geſehen hat . Daß

dies bei noch der Entwickelung bedürftigen Bildungen

und eine ſolche iſt der Scheck in hohem Maße mitunter

für die wirtſchaftliche Bedeutung derſelben verhängnisvoll

werden kann, liegt auf der Hand .

Wenn eine Neubildung des wirtſchaftlichen Lebens einen

gewiſſen Grad der Entwicklung erreicht hat, und auf dieſer

Stufe ſteht bei uns gegenwärtig der Scheck (vgl. darüber

meine Arbeit in den Reichsbankblättern , 2. Jahrgang Nr . 6),

ſo iſt es notwendig , daß die Gefeßgebung einſekt und die

notwendigſten Beſtimmungen trifft ; eine Legaldefinition aber

ſcheint mir ihrer Starrheit wegen nicht empfehlenswert.



III.

Zur Auslegung des § 67 der Seemanusordnung vom

2. Juni 1902.

Von

Herrn Dr. M. Wittich, Landrichter in Hamburg.

Dieſer Paragraph beſtimmt hinſichtlich der Seuerung

auf Zeit im Gegenſaß zur Heuerung auf Reiſe folgendes :

,, Der für eine beſtimmte Zeit geheuerte Schiffs

mann iſt, ſofern keine andere Vereinbarung getroffen

iſt, verpflichtet, bis zum Ablaufe dieſer Zeit im Dienſte

zu verbleiben . Läuft die Dienſtzeit während einer

Reiſe ab, ſo kann in Ermangelung einer anderen Ver

einbarung der Schiffsmann ſeine Entlaſſung erſt im

nächſten Hafen , welchen das Schiff zum Löſchen oder

Laden anläuft, verlangen .

Iſt es nach Beſcheinigung des Seemannsamtes

oder in Ermangelung eines ſolchen der örtlichen Be

hörde dem Kapitän nicht möglich, in dem Hafen einen

Erſaßmann anzuheuern , ſo iſt der Schiffsmann ver

pflichtet, gegen eine Erhöhung der Heuer um ein Viertel,

den Dienſt bis zu einem Hafen, in welchem der Erſaß

möglich iſt, längſtens aber noch drei Monate fortzu

ſeßen . Iſt der Schiffsmann in einem deutſchen Hafen

geheuert , ſo muß auf ſein Verlangen das Dienſtver

hältnis unter den bisherigen Bedingungen bis zur

Rückkehr nach einem deutſchen Hafen , längſtens aber

noch drei Monate hindurch fortgeſeßt werden .“
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Dieſe Beſtimmungen tragen den beſonderen Verhält

niſſen , die beim Heuervertrag obwalten und den einander

widerſtreitenden Intereſſen der Reederei und des Schiffsmanns

Rechnung.

1. An der Spike ſteht der Grundſaß, daß die Dienſt

pflicht des Schiffsmanns bei der Heuerung auf beſtimmte

Zeit mit deren Ablauf endet.

Eine andere Vereinbarung iſt jedoch ſtatthaft. Der

Schiffsmann kann ſich alſo das Recht vorbehalten , aus

Gründen perſönlicher oder ſonſtiger Art ſchon vor Ablauf

der beſtimmten Zeit ſeine Entlaſſung zu fordern, und ſelbſt

verſtändlich wird ſein Recht, dies in den geſeßlich vorgeſehenen

Fällen der SS 69, 74 Seem.Drdn. zu tun, durch § 67 cit.

nicht berührt .

2. Der Grundſaß des Abſ. 1 wird durchbrochen, wenn

die beſtimmte Zeit während einer Reiſe abläuft.

Zunächſt verſteht es ſich von ſelbſt, daß die Entlaſſung

nicht auf hoher See gefordert werden kann. Die Konſequenz,

daß der Schiffsmann dort mit Ablauf der beſtimmten Zeit

ſeine Dienſte einſtellen könnte und fortan als Paſſagier zu

gelten hätte, würde widerſinnig und beiden Teilen unerwünſcht

ſein, zudem aber, namentlich wenn etwa mehrere Schiffsleute

zugleich aufhören wollten zu arbeiten , die Fortſeßung der

Reiſe unmöglich machen oder gefährden.

Hauptſächlich der leßtere Geſichtspunkt hat zu den Aus

nahmebeſtimmungen des Abſ. 2 Saß 1 und 2 geführt.

Nach Abſ. 2 Saß 1 kann nämlich ein Schiffsmann,

deſſen Dienſtzeit während der Reiſe abgelaufen iſt, nicht ein

mal verlangen, daß er im nächſten Hafen, den das Schiff

anläuft, entlaſſen werde, er kann dies vielmehr erſt in dem

nächſten Hafen, den das Schiff zum Löſchen oder Laden

anläuft.

In einem ſolchen Hafen hält ſich das Schiff einige Zeit

auf und der Kapitän wird dort regelmäßig Zeit und Ge

legenheit haben, einen etwa erforderlichen Erſaßmann anzu

heuern, während dies beim bloßen Anlaufen zur Empfang
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.

nahme von Order oder zum Aus- oder Einſchiffen von

Paſſagieren ebenſo regelmäßig nicht der Fall ſein wird.

Dem höheren öffentlichen Intereſſe, daß das Schiff zu

feiner Sicherheit und zur Erreichung des Reiſezwecks ſtets

vollzählig bemannt ſei, iſt hiernach das private Recht des

Schiffsmanns untergeordnet.

Dieſe Beſtimmung des Abſ. 2 Saß 1 iſt jedoch keine

zwingende, vielmehr iſt eine anderweite Vereinbarung aus

drücklich vorbehalten.

Der Schiffsmann kann ſich alſo vertragsmäßig ausbe

dingen , daß er in dem nächſten Hafen , den das Schiff an

läuft, auch wenn dies nicht zum Löſchen oder Laden geſchieht,

entlaſſen werden müſſe.

3. Abſolut zwingend iſt dagegen die Beſtimmung des

Abſ. 2 Saß 2.

Wenn es nämlich dem Kapitän unmöglich iſt , in dem

Hafen, in welchem an ſich der Schiffsmann, ſei es auf Grund

der geſeßlichen Beſtimmung des Abſ. 2 Saß 1 , ſei es auf

Grund der daſelbſt zugelaſſenen beſonderen Vereinbarung,

ſeine Entlaſſung fordern kann, einen Erſaßmann anzuheuern,

ſo iſt der Schiffsmann geſeßlich verpflichtet, den Dienſt noch

bis zu einem Hafen, in welchem ein Erſaß möglich iſt, läng

ſtens aber noch drei Monate fortzuſeßen.

Als hierfür in Betracht kommende Häfen dürften nur

ſolche, in denen das Schiff zum Löſchen oder Laden anläuft ,

zu erachten ſein.

Dieſe harte geſeßliche Verpflichtung des Schiffsmanns

hat jedoch zur Vorausſeßung , daß die Unmöglichkeit, einen

Erſaßmann anzubeuern , durch das Seemannsamt oder die

ſonſt zuſtändige Ortsbehörde des betreffenden Şafens be

ſcheinigt wird .

Es wird anzunehmen ſein , daß der Kapitän eine der

artige Beſcheinigung auch in jedem ferneren Hafen, der zum

Laden oder Löſchen angelaufen wird, beizubringen hat.

Sollten die drei Monate verlängerter Dienſtzeit abge

laufen ſein, ohne daß ein Erſaß beſchafft iſt, ſo kann nun:
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mehr der Schiffsmann unbedingt in dem nächſten Safen, der

zum Löſchen oder Laden angelaufen wird , ſeine Entlaſſung

fordern.

Eine beſondere Erörterung bedarf der Fall, wenn die

ausdrückliche Vereinbarung getroffen iſt, daß der Schiffsmann

nach Ablauf der vertragsmäßigen Dienſtzeit in dem nächſten

Hafen , der überhaupt , wenn auch nicht zum Löſchen oder

Laden, angelaufen wird, zu entlaſſen ſei .

Aus dem oben hervorgehobenen höheren Geſichtspunkt

der Sicherheit des Schiffes iſt auch in einem ſolchen Falle

die Anwendbarkeit des Abſ. 2 Saß 2 nicht ausgeſchloſſen, die

beſondere Abmachung läßt aber den Kapitän , falls er den

Schiffsmann als unentbehrlich nicht entlaſſen will, rechtlich

verpflichtet erſcheinen , auch in einem ſolchen Hafen zunächſt

eine Erfagheuerung zu verſuchen und eventuell eine behörd

liche Beſcheinigung, daß eine ſolche nicht möglich ſei, zu be

ſchaffen .

Für die weitere Reiſe wird dann aber die frühere Ver

einbarung, daß der Schiffsmann im erſten Hafen , der über

haupt angelaufen wird , zu entlaſſen ſei , nicht mehr in Be

tracht kommen , der Rapitän wird alſo dann nicht mehr in

jedem weiteren bloßen Anlaufhafen eine ſolche Beſcheinigung

beibringen müſſen , ſondern nur in den fernerhin zum Löſchen

oder Laden angelaufenen Häfen .

Denn wenn der Schiffsmann troß jener früheren Ver

einbarung zur Fortſeßung des Dienſtes gezwungen worden

iſt , ſo beruht nunmehr das Dienſtverhältnis auf dieſer ge:

feßlichen Grundlage und für ſeine Beendigung greifen daher

die geſeßlichen Vorſchriften Plaß. Die frühere Vereinbarung

aber iſt erloſchen.

Nur wenn bei ſolcher zwangsweiſer Verlängerung des

Dienſtverhältniſſes zweifellos ſtatthafterweiſe erneut die be

ſondere Vereinbarung getroffen worden wäre, daß der Schiffs

mann nunmehr im nächſten Hafen, der überhaupt angelaufen

werde , zu entlaſſen ſei, würde der Kapitän , falls er den

Schiffsmann dort abermals auf Grund des Abſ. 2 Saß 2
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.

zum Verbleiben im Dienſte zwingen will, zur Beibringung

einer weiteren Beſcheinigung, daß auch in dieſem Hafen eine

Erſaßheuerung nicht möglich ſei, verpflichtet ſein.

Als Vergütung für die auf Grund des Abſ. 2 Saß 2

erzwungene Fortſeßung des Dienſtes hat der Schiffsmann

eine Erhöhung der Heuer um ein Viertel zu beanſpruchen.

Er kann dies für die Dauer der geſeßlich vorgeſehenen Ver

längerung von drei Monaten nur einmal , auch wenn beim

Dazwiſchentreten beſonderer Vereinbarungen ein zwangsweiſes

Indienſtbehalten von Hafen zu Hafen mehrmals hinter ein

ander erfolgt.

Dem Schiffsmann eine höhere Vergütung zuzubilligen ,

iſt jedenfalls ftatthaft.

4. Wenn in den bisher erörterten Säßen des § 67

Ausnahmebeſtimmungen zu Gunſten der Reederei getroffen

ſind, kraft deren dieſe den Schiffsmann über die vereinbarte

Zeit hinaus im Dienſte feſthalten kann , ſo trifft der leßte

Saß des § 67 eine Beſtimmung zu Gunſten des Schiffs

manns.

Danach kann ein ſolcher, falls die Dienſtzeit während

der Reiſe abläuft, verlangen, daß das Dienſtverhältnis unter

den bisherigen Bedingungen bis zur Rückkehr in einen deut

ſchen Hafen, längſtens aber noch drei Monate hindurch fort

geſeßt werde, daß er alſo noch ſolange gegen Dienſtleiſtung

auf dem Schiffe verbleiben dürfe .

Dieſe Beſtimmung beruht auf der Abſicht des Geſekes,

die deutſchen Schiffsleute tunlichſt wieder nach der Heimat

zurückzuführen, um ſie der deutſchen Flotte zu erhalten ; ihre

Wohltat wird aber auch einem Ausländer zu Teil, falls er

in einem deutſchen Hafen angeheuert worden iſt.

Das danach dem Schiffsmann gewährleiſtete Recht kann

nicht durch vorherige Vereinbarungen ausgeſchloſſen werden

(S 1 Abſ . 2 des Geſeßes) . Dasſelbe muß vor der Ent:

laſſung geltend gemacht werden. In deren vorbehaltsloſer

Annahme wäre ein Verzicht auf jenes zu erblicken.

Dagegen wird durch eine Vereinbarung , wonach der
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1

Schiffsmann in dem nächſten Hafen , den das Schiff , wenn

auch nicht zum Löſchen und Laden, anläuft, ſeine Entlaſſung

zu fordern berechtigt ſein ſoll, die Geltendmachung jenes

Rechts , falls dieſer Hafen im Ausland liegt , nicht aus

geſchloſſen .

Er kann dies geſeßliche Recht ferner auch dann geltend

machen , wenn der Schiffsmann nach geſeßlicher oder ver

tragsmäßiger Beendigung des Dienſtverhältniſſes in Gemäß

heit des Abſ. 2 Saß 2 zwangsweiſe zur Fortſegung des

Dienſtes genötigt worden iſt.

Wenn ihn dann der Kapitän in einem ausländiſchen

Hafen, in welchem er einen Erſaßmann anheuern kann, ent

laſſen will, ſo iſt es dem Schiffsmann unbenommen , nun

mehr ſeinerſeits zu erklären , daß er die Fortſeßung des

Dienſtverhältniſſes bis zum nächſten deutſchen Hafen verlange.

Es iſt ſolchenfalls aber ſeine Sache, eine dahingehende

Erklärung rechtzeitig und vor Anheuerung eines Erſaßmannes

abzugeben.

Jedenfalls dürfte er bei dem ausgeſprochenen und bis

zur Anheuerung eines Erſaßmannes aufrecht erhaltenen Ver

langen , im nächſten in Betracht kommenden Hafen entlaſſen

zu werden , ſeines Rechtes verluſtig gehen . Denn die Aus

übung dieſes Rechts hat zur Vorausſegung, daß das Dienſt

verhältnis noch beſteht.

Nur ein beſtehendes Dienſtverhältnis kann auf Verlangen

fortgelegt werden . Das Dienſtverhältnis iſt aber gelöſt,

falls der Schiffsmann ſelbſt deſſen Beendigung verlangt hat

und die beiderſeitig gewollte Bedingung der Anheuerung

eines Erſaßmannes erfüllt iſt .

In allen Fällen erfolgt die Mitnahme des Schiffsmanns

unter den bisherigen Bedingungen des Heuervertrags, alſo

im Gegenſaß zu Abſ. 2 Sa 2 ohne Erhöhung der Heuer

und nur bis zum nächſten deutſchen Hafen.

Nach Ablauf von drei Monaten kann der Schiffsmann

auch in einem ausländiſchen Hafen ausgeſegt werden. Eine

dem Verlangen des Schiffsmanns entſprechende beſondere
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Vereinbarung, ihn darüber hinaus und eventuell auch über

den nächſten deutſchen þafen hinaus bis zum deutſchen

Heimatshafen bezw . bis in den Hafen, in welchem er ange

heuert worden iſt, mitzunehmen, iſt jedenfalls ſtatthaft.

Denn die Beſtimmung des § 1 Abſ . 2 über die zwingende

Natur der Vorſchriften des Geſeķes kann ſinngemäß nur dahin

ausgelegt werden, daß durch ſie den Vertragſchließenden das

Minimum der zu beanſpruchenden Rechte gewährleiſtet

werden ſoll, daß alſo dieſes Minimum nicht durch abweichende

Vereinbarungen verkümmert werden darf .

Dagegen muß es ſelbſtverſtändlich für ſtatthaft erachtet

werden , daß dem einen Kontrahenten durch beſondere Ver:

einbarung ein über jenes Minimum hinausgehendes Recht

eingeräumt wird, ſoweit dies ohne Verkümmerung eines ge

feßlichen Rechts des Gegenkontrahenten möglich iſt, und

keinenfalls kann derjenige, dem, ſeinem Verlangen entſprechend,

ein ſolches weitergehendes Recht eingeräumt worden iſt, dar

aus einen Grund ableiten , die getroffene Vereinbarung als

dem Geſeß widerſprechend anzufechten.

Dem Sinne des § 67 widerſpricht es daher auch nicht,

wenn ſchon im Heuervertrage die an ſich auf beſtimmte Zeit

geheuerte Mannſchaft verpflichtet wird, ihren Dienſt jedenfalls

bis zur Rückkehr in den Anheuerungshafen fortzuſeßen .

Man wird ſolchenfalls annehmen müſſen , daß bei einem

folchen Vertragsſchluß das an ſich ſtatthafte Verlangen der

Mannſchaft, jedenfalls nach einem deutſchen Hafen oder ſogar

nach dem Anheuerungshafen zurückbefördert zu werden , von

vornherein ausgeſprochen und daß ihm in einer auch die

Reederei vertragsmäßig bindenden Weiſe ſtattgegeben worden

iſt, ohne daß von einer Verkümmerung des vom Geſeß ge

währleiſteten Rechts der einen oder anderen Partei die Rede

ſein kann .
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IV.

Die Judoffabilität der Lagerſdeine.

Von

Herrn Dr. Weißbart in Berlin.

Nach § 363 des Handelsgeſezbuchs können Anweiſungen

auf einen Kaufmann über die Leiſtung von Geld , Wert

papieren oder anderen vertretbaren Sachen , ohne daß darin

die Leiſtung von einer Gegenleiſtung abhängig gemacht iſt,

ferner Verpflichtungsſcheine eines Kaufmanns über Gegen

ſtände der bezeichneten Art unter der gleichen Vorausſeßung

durch Indoſſament übertragen werden, wenn ſie an Order

lauten . Es wird allgemein behauptet, daß dieſe Indoſſabi

lität nur dann beſteht, wenn es ſich um eine Anweiſung

oder um eine Verpflichtung zur Leiſtung der Gattung nach

beſtimmter Sachen handelt ) , 0. h . wenn die vertretbaren

Sachen nicht als individuell beſtimmte den Gegenſtand der

Anweiſung oder Verpflichtung bilden ). Faſt unbeachtet iſt

geblieben , was Goldſchmidt in ſeinem Handbuch des

1

1 ) Die beiden Begriffe ſollen hier kurzweg mit Gattungsſchuld bes

zeichnet werden , obwohl die Gattungsanweiſung nicht notwendig

eine Gattungsſchuld enthält.

2) Vgl. Hahn , Handel@geſezbuch Art. 301 & 2 ; Þuchelt, Handels

geſeßbuch, 3.Aufl. Bd. II S. 115, Anm. 4 zu Art . 301 ; Gareis

Fuchsberger, Handelsgefeßbuch S. 638 Anm. 173 ; Lehmann.

Ring , Sandelsgeſebuch $ 363 Nr. 3 Bd. II S. 68 ; Bareia,

Das deutſche Handelsrecht $ 55 Ziff. 5 , 6. Aufl. S. 632 ; Ma:

tower , Fandeløgefeßbuch $ 363 II c 3 , 8 424 I a 2 a . Anf.;

Staub , Handelsgeſetzbuch $ 424 Anm. 1 .

.

a

1
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Handelsrechts § 76 Anm. 58 , Bd . I Abt . 2 S. 784 , aus

führt , daß mit dem Ausdruck „ Leiſtung einer Quantität

vertretbarer Sachen ", wie er im Art. 301 des Allgemeinen

Deutſchen Handelsgeſezbuchs an Stelle des im § 363 des

Handelsgeſekbuchs gebrauchten Ausdrucks „ Leiſtung vertret

barer Sachen " enthalten war , keineswegs nur generiſch be

ſtimmte Sachen haben bezeichnet werden ſollen. Die von

Goldſchmidt vertretene Anſicht muß als die richtige auch

für das geltende Recht angeſehen werden .

Für das alte Recht wird von Goldſchmidt zunächſt

auf die Entſtehungsgeſchichte des Art. 301 verwieſen.

Der preußiſche Entwurf eines Handelsgeſekbuche , der

den Arbeiten der Kommiſſion zur Beratung eines Algemeinen

Deutſchen Handelsgeſekbuchs zu Grunde gelegt wurde , ent=

hielt keine Beſtimmung über kaufmänniſche Anweiſungen und

Verpflichtungsſcheine; es wurde in der erſten Leſung auf

Grund eines Antrags aus der Kommiſſion heraus eine be

zügliche Beſtimmung angenommen, die lautete :

„Durch Indoſſament fönnen übertragen werden :

1. ..

2. Anweiſungen und Verpflichtungsſcheine von Rauf

leuten über einſeitige Leiſtungen, ſofern ſie an die

Order des Berechtigten geſtellt ſind.

3. ....

Nach den Beſchlüſſen der zweiten Leſung wurde folgende

Faſſung gewählt :

„Anweiſungen und Verpflichtungsſcheine, welche

von Kaufleuten über einſeitige Leiſtungen 'vo Geld

oder einer Quantität vertretbarer Sachen ausgeſtellt

ſind, können durch Indoſſament übertragen werden,

wenn ſie an Drber lauten ."

Auf Grund der Beſchlüſſe in dritter Leſung erhielt die

Beſtimmung die in das Geſeß aufgenommene Faſſung :

„Anweiſungen und Verpflichtungsſcheine, welche

von Kaufleuten über Leiſtungen von Geld oder einer

Quantität vertretbarer Sachen oder Wertpapiere

1
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ausgeſtellt ſind , ohne daß darin die Verpflichtung

zur Leiſtung von einer Gegenleiſtung abhängig ge

macht iſt, können durch Indoſſament übertragen

werden, wenn ſie an Drder lauten ."

Mit der aufgenommenen Beſtimmung ſollten drei Zwecke

erreicht werden :

1. Beſeitigung der gemeinrechtlichen Nichtigkeit der

cautio indiscreta ;

2. Ausſchluß der Zeſſionsgrundſäße für den Handels

verkehr ;

3. Ausſchluß der Einwendungen des Schuldners aus

der Perſon der Vormänner des Gläubigers .

Man muß ſich dabei vor Augen halten , daß es bei der

Beratung des Allgemeinen Handelsgeſeßbuchs noch Dogma

war, daß jeder Schuldſchein bei Meidung der Nichtigkeit den

Schuldgrund enthalten mußte, daß die Beſſion nur als Über

tragung der Rechtsausübung, nicht als Rechtsübertragung,

vielfach galt und daß zur vollen Wirkſamkeit der Zeſſion,

nach einer beſtrittenen Anſicht ſogar zur Gültigkeit der Bef

ſion , die Anzeige (Denuntiation) an den Schuldner gefordert

wurde.

Hätte man die Gültigkeit der Schuldſcheine über indi

viduell beſtiminte Sachen ( Lieferſcheine, Schlußſcheine u.ſ.w.)

von der Aufnahme des Schuldgrundes abhängig bleiben

laſſen , hätte man die Denuntiation in Fällen ſolcher Ver

pflichtungen gefordert, ſo würde man aber den Bedürfniſſen

des Sandelsverkehrs nicht Rechnung getragen haben. Die

Befreiung von den Grundfäßen des gemeinen Rechts iſt

vorzüglich für die Lagerſcheine gefordert worden , die bis

auf den heutigen Tag mit geringfügigen Ausnahmen über

individuell beſtimmte Waren lauten . In der erſten Leſung

wurde hervorgehoben , daß die Lagerſcheine oft durch zehn

Hände hindurchlaufen, ehe es zur Auslieferung kommt, und

daß gerade für ſie das Bedürfnis der Indoſſabilität beſtehe ;

Protokolle S. 554 ff ., insbeſ . S. 556. Es wurde darauf

hingewieſen , daß Lagerſcheine gewöhnlich an Order geſtellt
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ſeien und daß die bedenklichſten Verwickelungen entſtünden ,

wenn bei den Indoſſamenten lediglich die Zeſſionsgrundfäße

zur Anwendung kämen . Dieſe Begründung wurde nament:

lich ins Feld geführt , um den in der Kommiſſion lebhaft

erörterten und dann angenommenen Antrag zu begründen,

wonach dem Endoſſament materielle Wirkungen hinſichtlich

der Einreden des Schuldners beigelegt werden ſollten .

In der zweiten Leſung wurde das Erfordernis auf:

geſtellt, daß die Anweiſungen und Verpflichtungsſcheine eine

Quantität vertretbarer Sachen zum Gegenſtande haben müß

ten ; dieſe Faſſung wurde damit begründet, daß nur ſo weit

die Grenze des Bedürfniſſes und der durchgängig anerkannten

Gewohnheit reiche; Protokolle S. 1318. Man fönne nicht

weiter gehen , da auch der Handelsverkehr nicht weiter ge

gangen ſei und da es bedenklich ſei, mit einer Ausdehnung

des bisherigen beſtehenden Gebrauchs zu erperimentieren .

Nachdem in erſter Leſung ſowohl Bedürfnis des Handels

als Handelsgebrauch für Lagerſcheine, die auf individuell

beſtimmte Waren lauten , bezeugt war, ſo iſt nicht der ge

ringſte Grund , anzunehmen , daß man über den Wortlaut

„vertretbare Sachen “ hinaus auch der Gattung nach von

den Parteien beſtimmte Sachen als Gegenſtand der

indoſſablen Anweiſung und des indoſſablen Verpflichtungs

ſcheins forderte ; man wollte die Lagerſcheine gewiß nicht

auf das gemeine Recht der Zeſſion und Denuntiation mit

allen möglichen Einwendungen des Schuldners durch die

veränderte Faſſung verweiſen und ſo den Handelsbrauch

einſchränken ſtatt ihn feſtlegen. In dritter Leſung wurde

allerdings ſeitens des hamburgiſchen Abgeordneten die Auf

faſſung vertreten, daß nach der bisherigen Faſſung nur Gat

tungsſchulden zum Gegenſtand indoſſabler Urkunden gemacht

werden könnten, weil eine „ Quantität vertretbarer Sachen “

nur Gegenſtand einer auf dare gerichteten Obligation, nicht

Gegenſtand einer auf restituere gerichteten Obligation ſein

könne ; ſein Antrag, Verpflichtungsſcheine über Auslieferung

beweglicher Sachen indoſſabel zu machen , wurde abgelehnt.
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Abgeſehen von der völlig unſchlüſſigen Begründung der

Auffaſſung des hamburgiſchen Abgeordneten iſt feſtgeſtellt ),

daß man den Antrag nicht deshalb ablehnte , weil man

nur Gattungsſchulden für indoſſable Anweiſungen und Ver

pflichtungsſcheine zulaſſen wollte, ſondern weil man die nicht

fungibeln Sachen von der Indoſſabilität ausſchließen wollte .

In dritter Leſung iſt dann noch ein Antrag geſtellt

worden, den Art. 285 (Geſeß Art. 302) zu faſſen :

In gleicher Weiſe fönnen Konnoſſemente der

Seeſchiffer und Ladeſcheine der Frachtführer ſowie

über die Hinterlegung von Waren von einem Rauf

mann oder einer landesgeſeßlich dazu autoriſierten

Anſtalt ausgeſtellte Auslieferungsſcheine (Lagerſcheine,

Warrants) durch Indoſſament übertragen werden,

wenn ſie an Order lauten .

Unter . Streichung der Worte „von einem Kaufmann

oder“ wurde der Antrag angenommen ; Protokolle S. 5074 .

Hieraus ergibt ſich ein Doppeltes : Da der Art. 301

des Geſekes eine Änderung gegenüber der zweiten Leſung

nicht erfahren hatte, ſo kann nicht die Aufnahme des ſpäteren

Art. 302 den Schluß rechtfertigen, daß die bisher durch den

Art. 301 gedeckte Indoſſabilität der Lagerſcheine ausſchließlich

nach Art. 302 ſich beſtimme. Ferner iſt angeſichts der

Nebeneinanderſtellung der beiden Arten von Ausſtellern, des

Kaufmanns und der Anſtalt, zu entnehmen, daß unter An

ſtalt namentlich diejenigen Unternehmer begriffen ſein ſollten ,

die nicht Raufleute waren ; da nach dem Allgemeinen Deut

ſchen Handelsgeſekbuch der Lagerbetrieb kein Handelsgeſchäft

war, war der Lagerhalter auch nicht Kaufmann. Außerdem

gab es Lageranſtalten, die überhaupt nicht Gewerbetreibende

waren (Zolniederlagen, Pachöfe u. f . w . ) , an die man wohl

in allererſter Linie dachte. Die Streichung der Worte „von

einem Kaufmann oder“ iſt nach den vorausgegangenen Be

3) Nach der von Goldich midt BD. I S. 785 erwähnten Darſtellung

der Erinnerungen S. 85.
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ratungen nur zu verſtehen , wenn die Kommiſſion auf den

Standpunkt fich ftellte, daß die Lagerſcheine des Kaufmanns

ſchon nach Art. 301 indoſſabel waren . Dies muß umſomehr

angenommen werden, als anderenfalls ein ganz neuer Grund

ſaß eingeführt worden wäre, nämlich das Konzeſſionsprinzip

als Vorausſeßung der Indoſſierbarkeit , ein Grundſaß , der

ſicherlich erörtert worden wäre , wenn er eingeführt werden

wollte ; er iſt aber mit keinem Worte bei der Erörterung

erwähnt worden. Demnach enthielt der Art . 302 nicht eine

Einſchränkung des Art. 301, ſondern eine Erweiterung, und

zwar inſofern, als die darin bezeichneten Papiere auch dann

indoſſabel waren , wenn ſie über nicht vertretbare Sachen

lauteten , und wenn die urkundlichen Verpflichtungen von

einer Gegenleiſtung abhängig waren ; weiter inſofern , als

auch Nichtkaufleute danach indoſſable Papiere ausſtellen

konnten .

An dem Rechtszuſtande, wie er bis 1. Januar 1900

beſtand, wollte das Handelsgeſekbuch nichts ändern ; Denk

ſchrift zum Entwurf eines Handelsgeſezbuchs S. 186, 187 .

Danach iſt aus der Entſtehungsgeſchichte des § 363 des

Handelsgeſeßbuchs der Schluß zu ziehen , daß Lagerſcheine

der Kaufleute, die Depoſitenſcheine der Banken und ähnliche

Papiere indoſſierbar ſind , auch wenn die herauszugebenden

Waren oder Wertpapiere nach Merkmalen bezeichnet ſind.

Daß der Wortlaut des § 363 des Handelsgeſekbuchs

zu einer von der Entſtehungsgeſchichte abweichenden Auffaſſung

nötigte , läßt ſich gewiß nicht behaupten ; wohl iſt die Auf

faſſung , die für die Anwendung des § 363 eine Gattungs

ſchuld fordert , mit dem Wortlaut nicht verträglich. Wenn

hier von der Anweiſung auf eine Leiſtung vertretbarer Sachen

geſprochen wird , ſo kann damit nur an die geſegliche Er:

läuterung im § 91 B.GB. gedacht ſein , wonach vertretbare

Sachen im Sinne des Geſekes bewegliche Sachen ſind, die

im Verkehre nach Zahl , Maß oder Gewicht beſtimmt zu

werden pflegen , mögen ſie auch im einzelnen Fall durch die

Parteien nach individuellen Merkmalen beſtimmt worden ſein.
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Bei der ſorgfältigen Faſſung des Handelsgeſekbuchs und bei

der bewußten Anlehnung an die Ausdrucsweiſe des Bürger

lichen Geſeßbuchs iſt es völlig ausgeſchloſſen, daß man ſtatt

des dem Gefeßgeber durchaus geläufigen Ausdrucs „der

Gattung nach beſtimmt“ den Ausdruck „ vertretbar " fehler

hafterweiſe gewählt hätte . Wie wohl der Gefeßgeber die

beiden Begriffe ſcheidet, ergibt eine Gegenüberſtellung der

$ S 91 , 473, 700, 706, 783 B.GB., 419 KGB. einerſeits,

SS 243, 279, 300, 480, 491, 524, 2155 B.GB., 360 HGB.

andererſeits . So unterſcheidet insbeſondere § 419 HOB. zwei

Fälle der Lagerung vertretbarer Sachen : im einen Fall

iſt die gelagerte Ware individuell zurüdzugeben, im anderen

Fall find Sachen gleicher Art , Güte und Menge zurüdizu

geben. Es kommt noch in Betracht, daß die Anweiſung des

Bürgerlichen Geſekbuchs nach § 783 auch dann vorliegt,

wenn auf eine nicht der Gattung nach beſtimmte vertretbare

Sache angewieſen wird 4) . Es würde daher bei der herrſchen

den Auffaſſung die Anweiſung nach dem Þandelsgeſegbuch

etwas anderes als die des Bürgerlichen Geſekbuchs ſein.

Die Annahme, daß indoſſierbar nur die Urkunden über

der Gattung nach beſtimmte vertretbare Sachen ſeien, wird

auch durch den Wortlaut des § 363 HCB. , ſoweit er auf

Verpflichtungsſcheine ſich bezieht, widerlegt ; hier iſt von

der Ausſtellung der Scheine über Gegenſtände der bezeichneten

Art, womit die vertretbaren Sachen gemeint ſind, die Nede ;

unter „Art“ verſteht das Geſeß , in Übereinſtimmung mit

dem Sprachgebrauch , eine Kennzeichnung nach objektiven

Merkmalen . Die Art eines Gegenſtands hängt nicht davon

ab , ob die Parteien vertragsmäßig denſelben der Gattung

nach oder individuell beſtimmt haben .

Auch fachliche Gründe ſtehen der Auffaſſung nicht zur

Seite, die für die Indoſſierbarkeit eine Gattungsſchuld for

4) Vgl. Düringer :Hachenburg, Handelsgeſekbuch Bd. II S.418 ;

Pland , Rommentar zum Bürgerlichen Gefeßbuch $ 783 Anm. 1 ;

bagegen M a tower, bandelégejeßbuch $ 363 Ic3 und anſcheinend

Cojac , Lehrbuch des bürgerlichen Rechts § 151 II 1 Anm. 10.
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dert ; allerdings iſt ein großer Teil der Gründe , die zur

Schaffung des Art. 301 führten , nämlich die Nichtigkeit der

cautio indiscreta, die Auffaſſung der Zeſſion als Übertragung

der Rechtsausübung und das Erfordernis einer Anzeige

(Denuntiation), durch die neuere Theorie des gemeinen Rechts

und durch die neue Gefeßgebung weggefallen , aber eben

ſowohl für Gattungsſchulden als für Leiſtungen individuell

beſtimmter Sachen . Geblieben iſt die Anknüpfung des in

der Urkunde verbrieften Rechts ans Papier und die Be

ſchränkung der Einwendungen aus der Perſon des Vormanns

des Gläubigers . Der eigentliche Zweck der Indoſſierbarkeit

von Papieren iſt immer die Erleichterung des Umlaufs der

Papiere ; es iſt nun gar nicht einzuſehen , welches Intereſſe

der Verkehr daran nehmen ſollte , daß die Ware , über die

das Papier lautet , durch Parteiwillen individuell beſtimmt

iſt; handelt es ſich um Sachen, die im Verkehr nach Zahl,

Maß oder Gewicht beſtimmt zu werden pflegen , ſo iſt es

für den Verkehr völlig gleichgültig , daß die zu machende

Leiſtung als ein beſtimmtes Individuum aus der großen

Menge der einander gleichwertigen Sachen ſchon beim Ver

ſprechen und nicht erſt bei der Erfüllung gekennzeichnet wird.

Es dürfte einem Banfier , der 1000 Mark Reichsanleihe

faufen will, völlig gleich ſein, ob fein Verkäufer ihm einen

Scheck auf 1000 Mark Reichsanleihe ſchlechthin oder ein

nach der Nummer oder ſonſtigen Merkmalen beſtimmtes

Stück einer Deutſchen Reichsanleihe anweiſt. Tatſächlich

lautet z. B. der grüne Scheck der Bank des Berliner Kaſſen3

vereins immer über Wertpapiere, die nicht der Gattung nach

beſtimmt ſind ; vielmehr wird in ihm zur Auslieferung von

Wertpapieren aus dem Guthaben des Anweiſenden angewie

ſen ; dieſe Wertpapiere des Anweiſenden ſind aber individuell

nach Gattung und Nummer beſtimmt und geſondert verwahrt.

Andererſeits würde der Verkehr an Order lautende Urkunden

über nicht vertretbare Sachen nicht aufnehmen , auch wenn

fie der Gattung nach beſtimmt wären , z. B. einen Schein

über die Lieferung von zehn arabiſchen Pferden ; gerade
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hierin zeigt ſich die völlige Unerheblichkeit der Eigenſchaft

einer Gattungsſchuld für das Bedürfnis nach den an Order

lautenden Urkunden .

Die Frage, ob eine vertretbare Sache vorliegt, iſt nie:

mals vom Willen des Ausſtellers der indoſſierbaren Urkunde

abhängig und iſt für jedermann erkennbar ; die Frage, ob es

ſich um eine Gattungsſchuld handelt, hängt aber vom Willen

des Ausſtellers ab und damit iſt die Entſcheidung darüber,

ob der Verpflichtete nur gegen Aushändigung leiſten kann

und ob der Erwerber mit Einwendungen aus der Perſon

des Vormanns zu rechnen hat , auf das ſchwierige Gebiet

der Auslegung verwieſen . Selbſt wenn man annimmt, daß

das Verſprechen eines individuell beſtimmten Gegenſtands

aus der Urkunde hervorgehen muß, um ihre Indoſſierbarkeit

auszuſchließen , bleiben die Schwierigkeiten für den Verkehr

beſtehen . Wer verſpricht, 100 Sack Zucker wieder auszuliefern,

die bei ihm eingelagert ſind, kann damit ebenſowohl ſeine

Schuld nur der Gattung nach als nach individuellen Merk:

malen beſtimmt haben ; eine Löſung dieſer Frage aus der

Urkunde allein wird oft unmöglich ſein. Mutet man aber

dem Verkehr zu, daß er die Bedingungen des Vertrags prüft,

die der Urkunde zu Grunde liegen, ſo macht man die Frage,

ob ein Orderpapier vorliegt, von Umſtänden außerhalb der

Urkunde abhängig ; die Urkunde würde damit ihre Verkehrs

fähigkeit und ihre Wertpapiereigenſchaft auch in den Fällen

verlieren , in denen eine Gattungsſchuld wirklich begründet

werden wollte. Alle die ſchwierigen Auslegungsfragen , die

aus der Perſon der Ausſteller, der Art der Leiſtung und aus

ſonſtigen Umſtänden beantwortet werden müſſen, ſchwinden,

wenn man als einzige Vorausſeßung der Indoſſierbarkeit eine

verkehrsmäßige Eigenſchaft einer Leiſtung, die Vertretbarkeit

im Verkehr, fordert .

Das Ergebnis iſt, daß die Lagerſcheine aller Kaufleute,

wenn die Auslieferung der Waren nicht von

einer Gegenleiſtung, Z. B. Bezahlung von Lagerkoſten,

abhängig gemacht iſt, und die Depoſitenſcheine der

1
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Banken unter der gleichen Vorausſegung an Order geſtellt

werden können ; einer Ermächtigung zur Ausſtellung von

Lagerſcheinen an Order bedarf der Kaufmann nicht.

Daß bis zum 1. Januar 1900 die Anſicht Goldſchmidts

ſo wenig Beachtung gefunden hat , lag in ihrer geringen

Bedeutung . Bis zum 1. Januar 1900 war das Lagerei

gewerbe kein Şandelsgewerbe, ſeine Lagerſcheine waren nicht

kaufmänniſche Verpflichtungsſcheine. Seit dem 1. Januar 1900

ſind nach § 1 Abſ. 2 Ziff. 6 des Handelsgeſezbuchs die

Lagerſcheine der Lagerhalter mit einem Schlage indoſſierbar

geworden , wenn ſie über vertretbare Sachen lauten , was

wohl die Regel iſt, ſoweit die Herausgabe nicht von einer

Gegenleiſtung abhängig iſt.

Eine noch wichtigere Folge dieſer Auffaſſung iſt es , daß

dieſe Lagerſcheine dann zweifellos Warenpapiere nach § 424

des Handelsgeſekbuchs geworden ſind , daß durch ihre Über

gabe Eigentum und Pfandrecht an den lagernden Waren

begründet werden kann , ſofern die Ware vom Lagerhalter

übernommen iſt. Nur die öffentlichen Unternehmer, die nicht

des Erwerbs wegen das Lagergeſchäft betreiben , bedürfen der

Ermächtigung zur Ausgabe indoſſabler Lagerſcheine und nur

unter dieſer Vorausſeßung ſind deren Lagerſcheine Waren

papiere.



V.

Zur geridtligen Beweisaufuahme im Falle des $ 388

Abſ. 1 des Handelsgeſekbugs.

Von

Herrn W. Ch. France, Oberlandesgerichtsrat a . D.

in Hannover.

§ 388 A65. 1 HGB. lautet :

,, Befindet ſich das Gut, welches dem Kommiſſionär

zugeſendet iſt, bei der Ablieferung in einem beſchä

digten oder mangelhaften Zuſtande , der äußerlich

erkennbar iſt , ſo hat der Kommiſſionär die Rechte

gegen den Frachtführer oder Schiffer zu wahren, für

den Beweis des Zuſtandes zu ſorgen und dem Rom

mittenten unverzüglich Nachricht zu geben ; im Falle

der Unterlaſſung iſt er zum Schadenserſaße ver

pflichtet. “

§ 388 Abſ. 1 iſt zwar nicht ſeinen Worten, wohl aber

ſeinem Inhalt nach dem Art . 365 des ehemaligen Allgemeinen

Deutſchen und des Öſterreichiſchen Handelsgeſezbuchs gleich.

Auf Grund dieſer Vorſchriften behauptet nun unter der

Überſchrift „ Beweisſicherung gegen Frachtführer und Schiffer;

ein Beitrag zur Zivilprozeßreform " Profeſſor Dr. Rudolf

Pollak- Wien in der Zeitſchrift für Deutſchen Zivilprozeß

BD. XXXIII S. 235-270, weder nach deutſchem noch nach

öſterreichiſchem Recht könnten Frachtführer oder Binnenſchiffer

im Falle des § 388 Abſ. 1 HGB. gezwungen werden , hin

fichtlich unabgelieferten Frachtgutes Beweisaufnahmen zu

dulden . Das Gegenteil iſt zu behaupten.
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Pollak führt , ſeine Behauptung zu begründen , das

Folgende aus :

Der durch § 488 der deutſchen , Art . 384 der öſter

reichiſchen Zivilprozeßordnung insbeſondere auch dem Rom

miſſionär zugeſchriebene Anſpruch auf Beweisaufnahme zwecks

Sicherung des Beweiſes ſei nur ein Rechtsſchuß anſpruch,

alſo nur ein Recht gegenüber dem Gericht, nicht ein Recht

gegenüber dem Gegner , hier dem Frachtführer, demgemäß

ein nicht vollſtreckbares Recht; die hinſichtlich oder auf Grund

ſolcher Beweisaufnahme ergehenden Verfügungen des Gerichts

könnten für volſtređbar nicht erachtet werden , ſelbſt nicht

von Anhängern der Theorie der Gemeinſchaftlichkeit der Be

weismittel, weil auch die im regelmäßigen Beweisverfahren

ergehenden Verfügungen nicht vollſtreckbar ſeien ; daß keines

der beiden Geſeße hier Zwang wolle, müſſe auch daraus

gefolgert werden, daß ein jedes im Erkenntnisverfahren un

gehorſamen oder widerſtrebenden Parteien gegenüber ergehende

Urteil wohl Nachteile, aber niemals direkten Zwang verfüge ;

aus einem materiell-rechtlichen Geſeß aber laſſe das beſtrittene

Recht ſich nicht ableiten .

Wenn das Gegenteil des leßten Saßes richtig iſt , ſo

ſind die übrigen Ausführungen Pollaks ſelbſtverſtändlich

hier ohne Bedeutung, einerlei inwieweit ſie richtig find oder

unrichtig. Dies Gegenteil läßt ſich aber beweiſen.

Nicht als Beweis ſoll ausgegeben werden, aber immer

hin mag zu Gunſten des Beweiſes angeführt ſein , daß die

neue deutſche Geſeßgebung ein Recht des Kommiſſionärs auf

fachverſtändige Beſichtigung des am Ablieferungsort befind

lichen , aber noch unabgelieferten Kommiſſionsgutes als dem

Frachtführer gegenüber beſtehend vorausgeſeßt hat. Denn

die amtliche Denkſchrift zum Handelsgeſekbuch S. 262 erachtet

dafür, daß nach Treu und Glauben dem Empfänger eine

äußere, den Geſchäftsbetrieb des Frachtführers nicht ſtörende

Beſichtigung zu geſtatten ſei , und der oben erwähnte neue

§ 488 Abſ. 1 der SPD. ſagt in Bezug auf „ Sicherung des

Beweiſes“ :



158 Franđe : Gerichtl. Beweilaufnahme nach 8 388 A5.1 HOB.

•„ Die Beweisaufnahme kann beantragt werden .

wenn der Zuſtand eines Gutes feſtzuſtellen iſt , für

deffen Beweis ein Kommiſſionär , Spediteur,

Lagerhalter oder Frachtführer zu ſorgen verpflich

tet iſt. "

Es beſtimmt nun aber das Handelsgeſekbuch

in § 435 :

„ Nach Ankunft des Gutes am Orte der Ablieferung

iſt der Empfänger berechtigt, die durch den Fracht

vertrag begründeten Rechte gegen Erfüllung der fich

daraus ergebenden Verpflichtungen in eigenem Namen

gegen den Frachtführer geltend zu machen, ohne Unter

ſchied , ob er hierbei in eigenem oder in fremdem

Intereſſe handelt. Er iſt insbeſondere berechtigt, von

dem Frachtführer die Übergabe des Frachtbriefs und

die Auslieferung des Gutes zu verlangen ;"

in § 436 :

,, Durch Annahme des Gutes und des Frachtbriefs

wird der Empfänger verpflichtet, dem Frachtführer

nach Maßgabe des Frachtbriefs Zahlung zu leiſten “ ;

in § 438 :

„ Iſt die Fracht nebſt den ſonſt auf dem Gute

haftenden Forderungen bezahlt und das Gut ange

nommen , ſo find alle Anſprüche gegen den Fracht

führer aus dem Frachtbriefe erloſchen . — Dieſe Vor

ſchrift findet keine Anwendung, ſoweit die Beſchädigung

oder Minderung des Gutes vor deſſen Annahme durch

amtlich beſtellte Sachverſtändige feſtgeſtellt ift.

Wegen einer Beſchädigung oder Minderung des Gutes,

die bei der Annahme äußerlich nicht erkennbar iſt,

kann der Frachtführer auch nach Annahme des Gutes

und Bezahlung der Fracht in Anſpruch genommen

werden , wenn u . f. w . u. f. w.“

Auch ſind dieſen Vorſchriften inhaltlich gleich die Art. 405,

406 , 408 des öſterreichiſchen und des ehemaligen Algem.

deutſchen Sandelsgeſekbuchs.
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Aus dieſen drei Vorſchriften iſt unſere Frage zu ent

fcheiden , nicht aus § 388. Denn § 388 handelt lediglich

vom Verhältnis zwiſchen Kommiſſionär und Rommittenten,

wie er denn ja auch im Abſchnitt vom Kommiſſionsgeſchäft

ſteht; in dieſem Abſchnitt findet ſich auch kein Wort, welches

Veranlaſſung geben könnte, im „Empfänger" dieſer drei Vor

ſchriften nicht auch den Kommiſſionär zu ſehen , wenn er

„Empfänger“ iſt.

Dieſe drei Vorſchriften möchten jedoch nicht nur mit

Rückſicht auf den aus $$ 425 f. bezw. Art. 390 f. der Hans

delsgeſekbücher fich ergebenden ſonſtigen Inhalt des Fracht

vertrages , ſondern – und zwar , was das deutſche Recht

betrifft, laut $ 157 B.GB. und Art. 2 Einf.Geſ. zum HGB.

ſo auszulegen ſein, wie Treu und Glauben mit Rückficht

auf die Verkehrsfitte es erfordern .

Neben dieſen drei Vorſchriften kommen indeſſen noch in

Betracht die SS 320 f. und SS 387 f. B.GB. vom gegen

ſeitigen Vertrag und von der Aufrechnung, bezw . die den

SS 387 f . , ſoweit ſie hier in Betracht kommen , inhaltlich

gleichen SS 1438 f. des Öſterreichiſchen Allgemeinen Bürger

lichen Gefeßbuches.

Dieſe Vorſchriften ergeben für das Frachtgut am Ab

lieferungsort das Folgende als Rechtens :

Der Frachtführer iſt aus dem Frachtvertrag verpflichtet,

das Frachtgut ohne alle oder ohne andere als unabwendbare

Beſchädigungen zur rechten Zeit am Ablieferungsort gegen

Zahlung von Fracht und Speſen abzüglich des Erſaßes für

etwaige nicht unabwendbare Beſchädigungen an den Em

pfänger abzuliefern . Durch dieſe Ablieferung ſoll der Fracht

vertrag in der Hauptſache ſeitens des Frachtführers erfüllt

werden . Damit eine Leiſtung Erfüllung ſei, muß fie aber

nicht nur vom Leiſtenden als Erfüllung geſchehen , ſondern

auch von der anderen Partei als Erfüllung zugelaſſen wer:

ben .
Eine Leiſtung als Erfüllung zuzulaſſen , kann aber

von einer Vertragspartei der anderen nicht zugemutet wer

den , ohne daß ſie ihr die Gelegenheit gewährt, ſich wenigſtens
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einigermaßen zu verſichern , ob die Leiſtung verpflichtungs

gemäß iſt oder nicht. Der Frachtführer iſt daher aus dem

Frachtvertrage verpflichtet, vor der Ablieferung oder doch

vor Schluß der Ablieferung den Empfänger das Frachtgut

beſehen und zwar erforderlichenfalls es mit Sachverſtändigen

beſehen zu laſſen. Will der Frachtführer wider den Willen

der Gegenpartei ohne dies abliefern, ſo iſt das keine gehörige

Erfüllung. Die Gegenpartei kann dieſes Vorgehen zurück

weiſen und auf gehörige Erfüllung klagen, alſo insbeſon

dere auch auf Ablieferung nach vorgängiger Vorweiſung,

bezw . vorgängiger Beſichtigung durch Sachverſtändige ; fie

kann folgeweiſe in ſolcher Beziehung geeignetenfalls auch

Beweisaufnahmen zweds Sicherung des Beweiſes verlangen.

Die aus dem Frachtvertrag bezüglich der Ablieferung

gegen den Frachtführer beſtehenden Rechte gehen aber zur

Ablieferungszeit laut $ 435 wenigſtens bis auf weiteres auf

den Empfänger über. Auch der Kommiſſionär, welcher Em

pfänger iſt, hat daher ſowohl nach deutſchem als nach öſter

reichiſchem Recht die Möglichkeit, vor Ablieferung des Fracht

guts dies gerichtlich durch Sachverſtändige beſichtigen zu laſſen .

Es möchte überflüſſig ſein, hierneben noch auszuführen,

wie dasſelbe auf gleiche Weiſe aus der Abrechnungsbefugnis

zu folgern iſt, welche dem Empfänger hinſichtlich Erſaßes

für etwa vom Frachtführer zu vertretende Beſchädigungen

des Frachtgutes gegen den Anſpruch auf Fracht und Speſen

zuſteht. Dagegen mag noch darauf hingewieſen ſein , wie

ungerecht die Vorſchrift des § 436 HGB. ſein würde, wenn

nicht Rechtens ſein ſollte , was in den vorſtehenden Zeilen

als Rechtens darzulegen verſucht iſt; das hebt ja auch Pola

Iak ſehr hervor.



VI.

Zur Auslegung des $ 526 Abſ. 2 des Handelsgeſekbuds.

Von

Herrn Dr. M. Wittich, Landrichter in Hamburg .

Im dritten Abſchnitt des IV . Buches des Handelsgeſek:

buches $8 511 ff. ſind die Pflichten und Machtbefugniſſe des

Führers eines dem Erwerbe durch die Seefahrt dienenden

Schiffes ($ 484 daf.) , des Schiffskapitäns oder Schiffers,

feſtgeſeßt.

Aus $8 527, 526 daſ. ergibt ſich der Grundſak , daß

der Schiffer außerhalb des Heimathafens kraft ſeiner An

ſtellung Dritten gegenüber befugt iſt, alle Geſchäfte und

Rechtshandlungen vorzunehmen , welche die Ausführung der

Reiſe mit ſich bringt, während vom Schiffer im Heimathafen

vorgenommene Rechtsgeſchäfte für den Reeder nur rechts

verbindlich ſind, wenn der Schiffer auf Grund einer beſon

deren Volmacht gehandelt hat oder wenn ein beſonderer

anderer Verpflichtungsgrund vorhanden iſt.

Im Anſchluß hieran beſtimmt § 526 Abſ. 2 :

„Zur Annahme der Schiffsmannſchaft iſt der

Schiffer auch im Heimathafen befugt . “

Es fragt ſich , ob hiernach der Schiffer nur zur An

nahme von Schiffsleuten , alſo zum Abſchluß von Heuer

verträgen mit dieſen , nicht auch zur Entlaſſung von ſolchen

unter Auflöſung oder Kündigung der geſchloſſenen Verträge

für berechtigt erachtet werden kann .

Das praktiſche Bedürfnis erfordert lekteres unbedingt

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd . LVII .
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!

und die dementſprechende tatſächliche Übung läßt fich auch

bei einer weiteren Faſſung des Begriffs „der Annahme der

Schiffsmannſchaft “ mit dem Wortlaut des Geſeßes in Ein

klang bringen .

Ganz offenbar ſteht dieſes auf dem Standpunkt , daß

die Bemannung des Schiffes zweckmäßigerweiſe auch im

Heimathafen dem Schiffer überlaſſen bleiben muß , weil er

am beſten beurteilen kann , welche Hilfskräfte er zur Aus

führung der Reiſe braucht und eventuell ob die angeworbenen

Leute ausreichend und tauglich ſind. Dementſprechend iſt

ihm in § 513 HGB. zur Pflicht gemacht, dafür zu ſorgen,

daß das Schiff gehörig bemannt iſt und iſt ihm in § 526

daſ. die geſeßliche Vollmacht zur Annahme der gehörigen

Schiffsmannſchaft erteilt .

Zur Annahme einer ſolchen aber gehört finngemäß

auch , daß er angeworbene Leute auf ihre Tüchtigkeit und

Zuverläſſigkeit hin prüft und ungeeignete und untüchtige

Perſonen, die körperlich untauglich oder krank find oder die

ſich von vornherein unbotmäßig oder unzuverläſſig erweiſen,

entläßt und durch andere geeignetere Kräfte erſeßt. Dies iſt

zur Erreichung des pflichtgemäßen Geſamtergebniſſes , daß

bei der Ausfahrt des Schiffes eine gehörige Bemannung

angenommen worden iſt, notwendig , und es wäre unver

ſtändig , wollte man dem Schiffer hinſichtlich etwa erforder

licher Entlaſſungen nicht freie Hand laſſen , da gerade für

die Beurteilung, ob ſolche geboten find , ſeine perſönliche

Kenntnis und Erfahrung von ausſchlaggebender Bedeutung

fein muß, während ſolche dem Reeder naturgemäß fehlt und

dieſer fich bei Ausübung des ihm etwa obliegenden Ent:

laſſungsrechts regelmäßig doch nur auf die berichtliche Dar

ſtellung ſeines Kapitäns verlaſſen müßte , fich auch zweck

mäßigerweiſe kaum jemals mit deſſen Wünſchen in Widerſpruch

ſeßen und ihm zumuten würde , mit Schiffsleuten , deren

Entlaſſung er für geboten hält, die Reiſe anzutreten . Nament

lich in Fällen , in denen eine ſofortige Entlaſſung erforderlich

iſt, würde es ein unhaltbarer, mit der autoritativen Stellung

1
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des Kapitäns unvereinbarer Zuſtand ſein , wenn dieſer nicht

auf der Stelle die Entlaſſung ausſprechen könnte , ſondern

hierzu erſt die Genehmigung der Reederei einholen müßte.

$ 526 Abſ. 2 muß daher dahin verſtanden werden, daß

der Schiffer kraft ſeiner Anſtellung zur Vornahme der Rechts

geſchäfte und Rechtshandlungen befugt iſt, welche die Herbei

führung der gehörigen Bemannung des Schiffes , alſo die

Annahme einer endgültig ausreichenden und tauglichen Schiffs

mannſchaft mit ſich bringt. Er iſt daher auch im Heimat

hafen gegebenenfalls ſelbſtändig berechtigt, angenommene

Schiffsleute wieder zu entlaſſen .

Dieſe Auffaſſung wird beſtätigt durch die Sondervor

ſchriften der $870, 72 der Seemannsordnung.

Im § 70 ſind die Gründe aufgezählt , aus denen der

Schiffsmann vor Ablauf der Dienſtzeit berechtigterweiſe vom

Kapitän entlaſſen werden kann.

Dies kann nach Ziff. 1 , insbeſondere ſolange die

Reife noch nicht angetreten iſt, geſchehen, wenn der

Schiffsmann zu dem Dienſte, zu welchem er fich verheuert

hat, untauglich iſt.

Dieſer Grund kommt nach Antritt der Reiſe in Weg

fall, und gerade daraus folgt zwingend die Verpflichtung

und die Befugnis des Kapitäns , die angeheuerte Schiffs

mannſchaft auf ihre Dienſttauglichkeit zu prüfen und untaug

liche Elemente vor Antritt der Reiſe durch Entlaſſung aus

zumerzen .

Die übrigen in Ziff. 2–6 aufgezählten Entlaſſungs

gründe , z. B. grobe Dienſtvergeben , Begehung einer ſtraf

baren Sandlung, ſelbſtverſchuldete Krankheit 2c., berechtigen

den Kapitän vor und nach Antritt der Reiſe zur Entlaſſung

unter Einhaltung der.in $ 70. Abſ. 2 vorgeſchriebenen Form.

Aus § 72 daf. aber folgt , daß der Schiffsmann vom

Kapitän auch aus anderen als den eine ſofortige Entlaſſung

rechtfertigenden Gründen jederzeit vor und nach Antritt der

Keiſe entlaſſen werden kann , nur ſind ihm für ſolche Fälle

gewiſſe Rechte, Anſpruch auf Heuer und auf freie Rück

1
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beförderung , bezw. auf eine entſprechende Vergütung, ge

währleiſtet.

Dieſe faſt unbeſchränkten Machtbefugniſſe des Kapitäns

ergeben ſich durchaus konſequenterweiſe aus ſeiner geſeßlichen

Pflicht, für eine gehörige Schiffsbemannung, zu der er auch

perſönlich Vertrauen hat, zu ſorgen , und es kann daher aus

dem Wortlaut des § 526 Abſ. 2 HOB. eine Einſchränkung

dieſer Befugniſſe nicht abgeleitet werden.

.
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I.

Ausländiſdhe Rechtsquellen betreffend die Aktiengeſellſchaften.

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor 2. Keyfiner in Berlin .

A. Internationale Verträge betreffend die gegenſeitige An

erkennung von Aktien- und ſonſtigen Handelsgeſellſchaften ").

1. Niederlande und Griechenland.

Gegenſeitige Anerkennung der Aktien- und ſonſtigen

Bandelsgeſellſchaften.

( Niederländiſches Staatsblatt Nr. 281. - Deutſches Handel @ archiv 1905Handelsarchiv

S. 556.)

Zwiſchen den Niederlanden und Griechenland iſt laut

Protokoll Athen den 15. Oktober 1904 folgendes Überein

kommen getroffen , welches mit der Veröffentlichung bereits

in Kraft getreten iſt und bis zum Ablaufe eines Jahres von

dem Tage ab in Wirkſamkeit bleiben ſoll, an dem eine der

beiden vertragſchließenden Regierungen es gekündigt hat.

Aktiengeſellſchaften und andere kommerzielle, induſtrielle

und finanzielle Geſellſchaften , welche nach den beſonderen

Geſegen eines der beiden vertragſchließenden Länder rechts

gültig errichtet und zugelaſſen ſind oder noch werden, ſollen

gegenſeitig in der Weiſe anerkannt werden , daß dieſe Ge

jeõſchaften, falls ſie ſich den Geſeßen des Landes unterwerfen ,

in den Staaten des anderen Teils alle ihre Rechte ausüben

und vor Gericht auftreten können , um als Kläger oder als

Beklagte Prozeſſe zu führen.

1 ) Für Schweiz und Griechenland fiehe dieſe Zeitſchrift BD. LIV

S. 558 ; Schweiz und Rußland Bd. LV S. 508.
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2. Großbritannien und Rußlaud.

Abkommen zwiſchen beiden Ländern über die gegen

ſeitige Anerkennung der Aktiengeſellſchaften u..w .

Vom 29./16 . Dezember 1904.

( Treaty Series Nr. 2. 1905. - Deutſches Handelsarchiv 1905 S. 808. )

Nachdem die Regierung Seiner Britiſchen Majeſtät und

die Raiſerlich Ruſſiſche Regierung für ratſam erachtet haben,

gegenſeitig die Verhältniſſe der Aktiengeſellſchaften und an

derer kommerzieller, induſtrieller und finanzieller Geſellſchaften

im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Jrland

und im Ruffiſchen Reiche zu regeln, haben die Vertreter der

beiden Länder der ihnen erteilten Ermächtigung gemäß fol

gende Verabredung getroffen :

1. Aktiengeſellſchaften und andere kommerzielle, indu

ſtrielle oder finanzielle Geſellſchaften, die in einem der beiden

Länder ihren Siß haben und daſelbſt den geltenden geſeka

lichen Vorſchriften gemäß rechtsgültig errichtet worden ſind,

werden in dem anderen Lande als zu Recht beſtehend an

erkannt und genießen insbeſondere das Recht, als Kläger

oder Beklagte vor Gericht zu erſcheinen .

2. In jedem Falle ſollen die genannten Geſellſchaften

in dem anderen Lande dieſelben Rechte genießen, welche den

gleichartigen Geſellſchaften irgend eines anderen Landes zu

ſtehen oder bewilligt werden möchten .

3. Es verſteht ſich , daß die vorſtehende Beſtimmung die

Frage , ob eine derartige, in dem einen der beiden Länder

errichtete Geſellſchaft in dem anderen Lande zur Ausübung

ihres Geſchäfts oder ihres Gewerbes zugelaſſen iſt oder nicht,

nicht berührt; dieſe Zulaſſung bleibt wie bisher den in dem

betreffenden Lande beſtehenden Beſtimmungen unterworfen .

4. Es verſteht ſich, daß die vorſtehenden Beſtimmungen

ſowohl auf die Aktien- und anderen Geſellſchaften anwend

bar ſind, die vor der Unterzeichnung des gegenwärtigen Ab

kommens errichtet ſind, als auch auf diejenigen , die ſpäter

errichtet werden möchten .

Das gegenwärtige Abkommen ſoll am Tage ſeiner

Unterzeichnung in Kraft treten und erſt ein Jahr nach der

von der einen oder anderen Seite erfolgten Kündigung feine

Wirkſamkeit verlieren.

Geſchehen in doppelter Ausfertigung in St. Petersburg,

den 29./16. Dezember 1904.

1
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§ 2 .

B. Belgieu.

Gefeß betreffend die Beſteuerung der Aktien- und

Kommanditgeſellſchaften.

(Moniteur Belge vom 30. Dezember 1904. Deutſches Sandel archiv

1905 S. 548.)

Das Budgetgeſeß auf das Jahr 1905 vom 28. Dezember

1904 enthält folgende mit dem 1. Januar 1905 in Kraft

getretene Beſtimmungen :

Artikel 1 .

§ 1. Die Aktiengeſellſchaften und die Kommanditgeſell

ſchaften auf Aktien, ſowie deren Verwalter und Bevollmächtigte,

Leiter, Direktoren , Rommiſſare und andere mit der Aus

übung der Geſchäfte eines Verwalters oder Bevollmächtigten

betraute Perſonen werden zur Gewerbeſteuer in derjenigen

Gemeinde herangezogen , in der die Geſellſchaft ihre Haupt

geſchäftsſtelle hat.

Die verſchiedenen im § 1 genannten Steuer

pflichtigen haben ihre Erklärung demjenigen Bureau der

direkten Steuern zu machen , zu deſſen Geſchäftsbereich die

in demſelben Paragraphen bezeichnete Gemeinde gehört.

Artikel 2 .

Der $ 2 des Artikels 1 des Geſeßes vom 30. Dezember

1901, betreffend das Budget für Mittel und Wege auf das

Jahr 1902, wird durch folgende Beſtimmungen erſeßt:

Unter Abänderung des Artikels 6 des Geſeķes

vom 21.Mai 1819 und der dieſem Gefeße beigefügten

Tabelle Nr. 11 werden die Verwalter und Bevoll

mächtigten der Aktiengeſellſchaften , ſowie der Kom

manditgeſellſchaften auf Aktien , einſchließlich der Leiter,

Direktoren , Rommiſſare und anderer mit der Ausübung

der Geſchäfte eines Verwalters oder Bevollmächtigten

betrauter Perſonen , zur Gewerbeſteuer nach dem Be

trag ihrer Beſoldungen, der im voraus zu erhebenden

und ſonſtigen Nebeneinkünfte zu dem für die Gewerbe

ſteuer der genannten Geſellſchaften beſtimmten Sake

herangezogen .“

Artikel 3 .

§ 1. Die Veranlagung der im Artikel 1 des gegen

wärtigen Gefeßes genannten Steuerpflichtigen erfolgt jedes

Jahr auf Grund der aus dem abgelaufenen Geſchäftsjahre



168 Rechtquellen .

fich ergebenden Überſchüſſe und der Beſoldungen , der im

voraus zu erhebenden und ſonſtigen Nebeneinkünfte für das

genannte Geſchäftsjahr.

8 2. Die veranlagten Steuerbeträge ſind ohne Rüd

Ficht auf den Zeitpunkt ihrer Feſtſeßung den Einnahmen

desjenigen Jahres zuzuführen, in deſſen Verlauf das Ge

ſchäftsjahr abſchließt.

$ 3 . Die Vorſchriften des $ 1 treten hinſichtlich der

Verwalter, Bevollmächtigten und anderer mit der Áusübung

ſolcher Geſchäfte betrauter Perſonen bei der Steuerveran

lagung für die während des Jahres 1905 ablaufenden Ge

ſchäftsjahre zum erſten Male in Rraft.

II.

Übereinkünfte, betreffend den Schuß des Eigentums an

Werken der Wiffenſdaft, literatur und Kunft ').

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßuer in Berlin.

1. Zwiſchen Spanien und Mexiko. Bom 26. März 1903.

( Gaceta de Madrid dom 24. September 1903. – Deutſches Handel @archiv

1904 S. 203.)

Seine Majeſtät der König von Spanien und der Präfi

dent der Vereinigten Staaten von Meriko, von dem Wunſche

beſeelt, in gemeinſamer Übereinkunft die geeignetſten Mittel

zum Schuße des Eigentums an Werken der Wiſſenſchaft,

Literatur und Kunſt in beiden Ländern zu finden , haben

beſchloſſen, zu dieſem Zwecke eine Übereinkunft abzuſchließen ,

und deshalb zu ihren Bevollmächtigten ernannt u.ſ.w., welche

nach gegenſeitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger

Form befundenen Vollmachten die folgenden Artikel verein

bart haben.

1 ) Vgl. BD . LV S. 560 dieſer Zeitſchrift.
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Artikel 1 .

Die Urheber, Überſeßer und Verleger von literariſchen,

wiſſenſchaftlichen und fünſtleriſchen Werken einer jeden der

beiden Nationen werden im Gebiete des anderen Teiles

die nämlichen Rechte und denſelben Schuß genießen, die in

den beiderſeitigen Geſeßgebungen den eigenen Landesange

hörigen eingeräumt find oder fünftig eingeräumt werden

möchten , vorausgeſeßt immer, daß ſie beim Beantragen der

Feſtſtellung dieſer Rechte in Perſon gegenwärtig oder geſeka

mäßig vertreten ſind und fich den Vorſchriften der Geſeße

des Landes fügen , in dem ſie eine derartige Feſtſtellung
beantragen.

Im Sinne dieſes Vertrages ſind als ſpaniſche Urheber

diejenigen von ſpaniſcher und merikaniſcher Nationalität zu

betrachten , welche in den Gebieten der ſpaniſchen Monarchie

wohnen oder daſelbſt ihre Werke ſchreiben , ausführen , ver

öffentlichen oder dem Theater übergeben , und als merikaniſche

Urheber diejenigen von merikaniſcher oder ſpaniſcher Natio

nalität, welche in der Republik Meriko wohnen oder daſelbſt

ihre Werke ſchreiben , ausführen , veröffentlichen oder dem

Theater übergeben .

Die rechtmäßigen Vertreter der Urheber , Überſeßer,

Komponiſten oder Künſtler werden gegenſeitig und in jeder

Hinſicht die nämlichen Rechte genießen , wie ſie der gegen

wärtige Vertrag den Urhebern, Überſeßern , Komponiſten oder

Künſtlern ſelbſt zuerkennt.

Artikel 2 .

Unter literariſchen, wiſſenſchaftlichen oder künſtleriſchen

Werken ſollen verſtanden werden : Bücher, Broſchüren oder

andere Schriften , dramatiſche oder muſikaliſche Kompoſi

tionen, ſowie muſikaliſche Arrangements, Werke der Zeichen

kunſt , Malerei, Bildhauerei und Architektur, Kupferſtiche,

Photographien , Photographüren , Lithographien, Chromolitho

graphien und FÜuſtrationen , geographiſche Karten , Pläne,

Skizzen , ſowie im allgemeinen jedes Erzeugnis des literari

ichen , wiſſenſchaftlichen oder künſtleriſchen Gebietes , das

mittels eines bekannten oder ſpäter erfundenen Verfahrens

veröffentlicht, ausgeführt oder reproduziert werden kann.

Artikel 3 .

Die Urheber von Werken , die in nicht der ſpaniſchen

Sprache angehörigen Dialekten oder Mundarten eines der

beiden Länder geſchrieben find , werden im anderen Lande
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das ausſchließliche Recht der Überſeßung ihrer Werke beſißen ,

und zwar in gleicher Weiſe wie die gegenwärtige Übereinkunft

es für die in ſpaniſcher Sprache verfaßten Originalwerke

erteilt .

Artikel 4 .

Die Überſeker werden das Eigentumsrecht an ihren

Überſeßungen genießen ; jedoch dürfen ſie ſich nicht widerſeßen,

daß die nämlichen Werke auch von anderen Schriftſtellern

in weſentlich verſchiedener Form überſeßt werden.

Artikel 5 .

Verboten iſt in beiden Ländern der Druck, die Re:

produktion , die Veröffentlichung und die Inſtrumentation

muſikaliſcher Werke und Arrangements aller Art, der Verkauf

oder die Ausſtellung der literariſchen , wiſſenſchaftlichen oder

künſtleriſchen Werke, wenn nicht die Erlaubnis des ſpaniſchen

oder merikaniſchen Urhebers , der ſich das Eigentumsrecht

gewahrt hat, dafür erteilt iſt, und zwar gleichviel, ob die

nicht erlaubten Reproduktionen aus einem der beiden vertrag :

ſchließenden Teile oder aus einem anderen fremden Lande

herrühren.

Erlaubt iſt dagegen der Nachdruck von Artikeln oder

Flluſtrationen aus periodiſchen Veröffentlichungen unter der

Bedingung, daß von ſeiten der Nachdrucker der Urheber oder

die Veröffentlichung , aus denen ſie ſie entnommen haben ,

angegeben wird ; veranſtaltet jedoch der Urheber eine Samm

lung ſeiner Artikel oder Flluſtrationen , ſo dürfen dieſe, ſo

wohl ganz wie teilweiſe, nur mit deſſen Erlaubnis gedruckt

oder reproduziert werden .

Erlaubt iſt auch, Bruchſtücke oder vereinzelte fluſtra

tionen von literariſchen Werken zu reproduzieren, ſofern ſie

ausdrücklich für Unterrichtsbücher beſtimmt oder eingerichtet

werden oder wiſſenſchaftlicher Natur ſind, und vorausgeſeßt

immer, daß der Urheber oder das Werk, aus dem die Teile

oder Bruchſtücke entnommen ſind, genannt werden .

In keinem Falle dürfen ohne Erlaubnis des Urhebers

des betreffenden Werkes muſikaliſche Bruchſtücke reproduziert
werden.

Auch ſoll die Veröffentlichung von Chreſtomatien , welche

aus Bruchſtücken von Werken verſchiedener Urheber oder von

kurzen Artikeln zuſammengeſeßt ſind, erlaubt ſein .
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Artikel 6 .

Behufs Vermeidung von Zweifeln und Weiterungen

über die Aufführungsgebühren, welche die Urheber von dra

matiſchen , lyriſchen oder lyriſch -dramatiſchen Werken im

Nicht-Urſprungslande erheben dürfen, wird einvernehmlich

der nachfolgende Tarif feſtgelegt:

für einaktige Werke : 2 vom Hundert von dem Geſamt

erlös der Vorſtellung,

für zweiaktige Werke: 3 vom undert desgl . ,

für drei- oder mehraktige Werke: 4 vom Hundert

desgl .

Bei den lyriſch-dramatiſchen Werken ſind dieſe Gebühren

zu gleichen Teilen zwiſchen dem Urheber der Muſik und

demjenigen des Textes zu verteilen .

Bei den rein muſikaliſchen Werken betragen die Ge

bühren die Hälfte der vorbezeichneten.

Die Urheber von dramatiſchen , lyriſchen oder lyriſch

dramatiſchen Werken dürfen ſich der freien Aufführung ihrer

Werke im anderen Lande nicht widerſeßen , vorausgeſeßt,

daß die Aufführungen ohne Zuſäße, Streichungen oder

Änderungen des Textes des Urhebers erfolgen und die Ge

bühren hiervon in Gemäßheit des vorſtehenden Tarifs und

unter Zugrundelegung des Werts eines Drittels der Parterre

pläße zugeſichert werden ; genannte Grundlage findet ledig

lich für dieſen Zweck Anwendung.

Artikel 7 .

In Fällen der Zuwiderhandlung gegen die Beſtim

mungen des gegenwärtigen Vertrages haben die Gerichte die

entſprechenden Strafen aufzuerlegen und Beſtimmungen zu

treffen , und zwar genau ſo, als ob dabei das Werk oder

Erzeugnis eines Urhebers des eigenen Landes geſchädigt

worden wäre.

Artikel 8 .

In keinem Falle ſoll einer der hohen vertragichließen

den Teile verpflichtet ſein, den Urhebern des anderen Teiles

größere Rechte zuzuerkennen als den eigenen Landesange

hörigen .

Artikel 9 .

Sollten von einem der hohen vertragſchließenden Teile

hinſichtlich des Schußes des geiſtigen Eigentums einem an

deren Staate größere Vergünſtigungen zugeſtanden werden

oder zugeſtanden worden ſein, als imgegenwärtigen Vertrage
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vereinbart ſind , ſo werden ſie in gleicher Weiſe und unter

den nämlichen Bedingungen auch dem anderen vertragſchließen

den Teile zu gute kommen .

Artikel 10.

Die Beſtimmungen des gegenwärtigen Vertrages follen

in feiner Weiſe das einem jeden der beiden hohen vertrag

ichließenden Teile zuſtehende und ihm ausdrücklich vorbehal

tene Recht beeinträchtigen, durchMaßregeln der Geſeßgebung
oder inneren Verwaltung die Ausführung, Darſtellung oder

Feilbietung irgend eines Werkes oder Gegenſtandes zu er

lauben , zu überwachen oder zu verbieten , in Betreff deſſen

der eine oder andere Staat dieſes Recht auszuüben für an

gezeigt erachtet.

Artikel 11 .

Die Werke , welche am Tage des Inkrafttretens dieſes

Vertrages bereits der Öffentlichkeit angehören , werden von

dieſem nicht betroffen. Als Werke , die bereits der Öffent

lichkeit angehören, ſollen in jedem Lande diejenigen angeſehen

werden, die gemäß den vor der Unterzeichnung dieſer Über

einkunft ergangenen Gefeßen als ſolche betrachtet worden ſind.

Artikel 12 .

Der gegenwärtige Vertrag ſoll von dem Tage ab , an

welchem die Ratifikationsurkunden ausgetauſcht werden , in
Kraft treten. Er wird fünf Jahre von dieſem Tage ab

gültig ſein, jedoch auch ſpäter noch ſo lange in Kraft bleiben,

bis er von dem einen der beiden vertragſchließenden Teile

gekündigt wird, und noch ein Jahr nach erfolgter Kündigung

fortdauern.

2. Zwiſchen Spanien und Ecuador. Vom 30. Juni 1900.

(Gaceta de Madrid vom 27. Januar 1905 . Deutſches bandelsardid

1905 S. 793.)

Artikel 1 .

Die Urheber von literariſchen , wiſſenſchaftlichen oder

Kunſtwerken , welche bis heute veröffentlicht ſind oder in

Zukunft zur Veröffentlichung gelangen , werden gegenſeitig

in jedem der beiden Länder die Vorteile genießen , die in

dieſem Abkommen feſtgeſeßt ſind , wie auch alle, die ſchon

bewilligt ſind oder fünftig durch Geſek in dem einen oder

dem anderen Staate zum Schuße der literariſchen , wiſſen

ſchaftlichen oder Kunſtwerke bewilligt werden möchten .
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Zum Zwecke der Gewährleiſtung jener Vorteile , der

Entſchädigung für Schaden und Verluſte und der Verfolgung

der Fälſcher werden ſie denſelben Schuß und dieſelben ge

ſeßlichen Rechte haben , die bis jeßt oder in Zukunft den

einheimiſchen Urhebern in jedem der Länder ſowohl durch

beſondere Geſeße über das geiſtige Eigentum, als durch das

allgemeine bürgerliche oder Strafrecht eingeräumt ſind oder

eingeräumt werden möchten.

Der Ausdruck literariſche, wiſſenſchaftliche oder Kunſt

werke umfaßt Bücher, Broſchüren und alle anderen Schriften ;

dramatiſche oder lyriſch -dramatiſche Werke, mit oder ohne

Tert ; muſikaliſche Kompoſitionen und muſikaliſche Arrange

ments ; choreographiſche Werke; Werke der Zeichenkunſt,

Malerei, Bildhauerei; Kupferſtiche, Lithographien und Flu

ſtrationen ; geographiſche Karten ; Photographien , insbeſondere

Phototypien, Pläne, Skizzen und plaſtiſche, auf Geographie,

Topographie, Baukunſt oder die Wiſſenſchaften im allgemeinen

bezügliche Werke und ſchließlich jedes Erzeugnis auf litera:

riſchem , wiſſenſchaftlichem oder künſtleriſchem Gebiete , das

mittels Drucks oder Vervielfältigung veröffentlicht werden

möchte.

Artikel 2 .

Die hohen vertragichließenden Teile verpflichten ſich

gegenſeitig, in jedem Vierteljahr durch Vermittelung ihrer

Geſandtſchaften oder einer anderen zuſtändigen Behörde ein

Verzeichnis der Werke auszutauſchen, für welche die Urheber

oder Verleger nach geſeßlicher Vorſchrift ihre eigenen Rechte

in dem betreffenden Lande geſichert haben .

Artikel 3 .

Wenn in einem der beiden Länder vor Gericht der

Beweis erbracht werden muß , daß der Urheber , Überſeker

oder Verleger ſeine Rechte durch die in dem Urſprungslande

geſeßlich vorgeſchriebenen Förmlichkeiten geſichert hat, ſo ge

nügt zu dieſem Zwecke für Spanien eine in dem Miniſterium

für öffentlichen Unterricht und der ſchönen Künſte und für

Ecuador eine von dem Staatsſekretariat für öffentlichen

Unterricht ausgefertigte Beſcheinigung, die durch das Staats

miniſterium oder die Abteilung für auswärtige Angelegen

heiten und die betreffenden diplomatiſchen oder konſulariſchen

Vertreter, je nach dem Fall, beglaubigt ſein muß.

Sollte deſſenungeachtet die Perſon, die das Eigentums

recht nach den Gefeßen eines Landes hat , der betreffenden
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Abteilung des anderen ein oder mehrere Exemplare des

Werkes, das zu dem Streite Anlaß gibt, geſandt haben oder

fenden , ſo wird die Vorlage des Werkes und der Nachweis

ſeiner Echtheit durch die Aufführung in der in dem erſten

Abſaße des vorigen Artikels beſprochenen Liſte ein genügen

der Beweis ſein , und es wird nicht nötig ſein, die erwähnte

Beſcheinigung zu ſenden .

Auf alle Fälle wird die Tatſache, daß das Werk in

der genannten Lifte fteht , genügen , um , falls eine Klage

oder Forderung einer befugten Perſon gegen den fälſchlichen

Charakter eines Werkes eingereicht werden ſollte, die Ver

öffentlichung desſelben aufzuhalten , bis der Sachverhalt feſt

geſtellt iſt.

Artikel 4.

Die Vorſchriften des Artikel 1 finden gleichfalls An

wendung auf die Aufführnng oder den Vortrag von drama
tiſchen oder muſikaliſchen Werken in einem der Länder von

Urhebern oder Komponiſten des anderen Landes .

Artikel 5 .

Die Überſegungen von nationalen oder fremden Dri

ginalwerken, angefertigt durch einen Urheber eines der beiden

Länder werden ausdrüdlich den Originalwerken gleichgeſtellt.

Hierdurch genießen die Überſeßungen den durch dieſes Ab

kommen für die Originalwerke feſtgeſeßten Schuß bezüglich

ihrer unberechtigten Vervielfältigungim anderen Staat. Es

iſt dieſes jedoch nur dahin zu verſtehen , daß der gegenwär

tige Artikel lediglich den Zweck verfolgt, den Überſeßer in

Bezug auf die von ihm angefertigte Überſeßung des Original

werkes zu ſchüßen, nicht aber dem erſten Überſeßer eines in

einer lebenden oder toten Sprache geſchriebenen Werkes das

ausſchließliche Überſeßungsrecht zu gewähren.

Artikel 6 .

Die Angehörigen eines der beiden Länder, welche Ur

heber von Originalwerken ſind , ſollen das Recht haben,

gegen die Veröffentlichung in dem anderen Lande jeder von

ihnen nicht erlaubten Überſeßung fraglicher Werke Einſpruch

zu erheben und zwar für die ganze Zeitdauer, die ihnen zur

Nußnießung des literariſchen , wiſſenſchaftlichen oder künſt

ſeriſchen Eigentumsrechtes auf das Originalwerk bewilligt iſt;

die Veröffentlichung einer nicht erlaubten Überſeßung iſt in

jeder Hinſicht dem geſekwidrigen Nachdrucke des Werkes

gleichbedeutend.
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Die Urheber von dramatiſchen Werken werden bezüglich

der Überſeßung oder Aufführung ihrer Werke gegenſeitig

dieſelben Rechte haben.

Artikel 7 .

Verboten bleiben ebenfalls die indirekten , nicht erlaubten

Aneignungen wie Anpaſſungen , ſogenannte „ Nachahmungen

in gutem Glauben “, Verwendungen , Übertragungen von

muſikaliſchen Werken und im allgemeinen jeder Gebrauch

durch Druck oder Aufführung von dramatiſchen oder künſt

leriſchen Werken ohne Einwilligung des Urhebers .

Artikel 8 .

Jedoch wird die gegenſeitige Veröffentlichung von voll

ſtändigen Auszügen oder Bruchſtüden mit Erklärungsbemer

kungen über die Werke eines Autors des anderen Landes in

der Originalſprache oder in Überſeßung in jedem der beiden

Länder erlaubt ſein , wenn die Herkunft angegeben wird und

ſie zur Belehrung oder zum Studium dienen ſollen.

Artikel 9 .

Schriften, die in Zeitungen erſcheinen und deren Rechte

nicht ausdrüdlich vorbehalten ſind, können in irgendwelchen

Veröffentlichungen derſelben Art nachgedruckt werden, jedoch

nur unter Angabe des Originals , aus dem die Abſchrift

ſtammt.

Artikel 10.

Die geſekmäßig Bevollmächtigten oder Vertreter der

Urheber , Romponiſten oder Künſtler ſollen beiderſeitig und

in jeder Hinſicht dieſelben Rechte haben , die das Abkommen

den Urhebern, Komponiſten , Überſeßern oder Künſtlern zu

erkennt.

Artikel 11 .

Die Rechte über literariſches , künſtleriſches und wiſſen

ſchaftliches Eigentum , die durch dieſes Abkommen zuerkannt

werden , ſollen den Úrhebern, Überſeßern , Romponiſten und

Künſtlern oder ihren Vertretern in jedem der beiden Länder

während der ganzen , in dem Urſprungslande geſeßlich be

willigten Zeitdauer des Eigentumsrechts gewährleiſtet ſein .

Artikel 12.

Nach Erfüllung der nötigen Förmlichkeiten zur Sicherung

des Eigentumsrechts in beiden Staaten für ein literariſches,

wiſſenſchaftliches oder Kunſtwerk bleibt deſſen Einfuhr, Ver
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kauf oder Ausſtellung in beiden Ländern ohne die Erlaubnis

der Urheber, Komponiſten oder Eigentümer verboten.

Artikel 13 .

Jede Ausgabe oder Vervielfältigung eines wiſſenſchaft

lichen , literariſchen oder Kunſtwerkes , die, ohne den Bedin

gungen des gegenwärtigen Abkommens zu entſprechen, ange

fertigt iſt, wird als Fälſchung betrachtet.

Jeder , der ein gefälſchtes Werk oder einen gefälſchten

Gegenſtand im Gebiet eines der beiden Länder verlegen ,

verkaufen , dem Verkehr ausſeßen oder einführen ſollte, wird

nach den gültigen Gefeßen des einen oder des anderen Landes,

je nach Lage des Falles, beſtraft werden .

Die Veränderung des Titels oder des Textes eines

Werkes zwecks Veröffentlichung desſelben wird als erſchweren

der Umſtand des Betrugs angeſehen.

Artikel 14.

Die Beſtimmungen der gegenwärtigen Übereinkunft be

einträchtigen in keinerWeiſe das den beiden Staaten zuſtehende

Recht, mittels geſeblicher oder polizeilicher Maßnahmen den

Umlauf, die Aufführung oder Ausſtellung jedes Werkes oder

Erzeugniſſes durch die zuſtändige Behörde zu überwachen oder

zu derbieten .

Die gegenwärtige Übereinkunft beſchränkt in keiner Hin

ſicht das Recht des einen oder des anderen Staates , die

Einfuhr von Büchern , die laut ſeiner inneren Geſeße oder

laut Ábkommens mit anderen Nationen Fälſchungen ſind

oder als ſolche angeſehen werden müſſen , in ſein Land zu

verbieten .

Artikel 15 .

Es bleibt abgemacht, daß unter Verkäufen , Ausfüh

rungen , Aufführungen oder Ausſtellungen von wiſſenſchaft

lichen, literariſchen oder Kunſtwerken, die infolge dieſer Über

einkunft verboten ſind, ſolche zu verſtehen ſind, die öffentlich

oder durch Unternehmung in Verkehr geſeßt werden , und

nicht ſolche, welche durch Privatperſonen ohne Bereicherungs

zweck ausgeführt werden , wie Privatverkäufe zwiſchen Per

fonen , die ſich dem in Frage kommenden Handel nicht

widmen , oder private Ausführungen , Aufführungen und

Ausſtellungen von literariſchen oder Kunſtwerken in Privat

häuſern .
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Artikel 16 .

Das Verbot, Werke, die nicht durch ihre Urheber oder

mit Genehmigung derſelben veröffentlicht werden , in einem

der beiden Länder nachzudrucken , zu veröffentlichen , einzu:

führen, zu verkaufen , aufzuführen, auszuſtellen oder auszu

führen , verpflichtet die beiden Staaten nicht, amtlich dafür

zu ſorgen, daß ſolche Drudſchriften , Veröffentlichungen, Ein

führungen , Verkäufe , Ausführungen , Ausſtellungen oder

Aufführungen nicht ſtattfinden , ſondern es iſt vielmehr die

Pflicht derBeteiligten oder ihrer Vertreter, den betreffenden

Behörden die Nachdruce, Einführungen , Verkäufe u . f. w.,

die geplant ſind oder ſchon ſtattgefunden haben , anzuzeigen,

damit auf geſeßmäßigem Wege und durch geſeßliche Vor

ſchriften die in Frage kommende Handlung vermieden oder

beſtraft wird . Zu dieſem Zwecke müſſen die Beteiligten in

den beiden Ländern oder ihre Bevollmächtigten mit genügen

den Volmachten verſehen ſein .

Artikel 17 .

Das Verbot, die in dieſer Übereinkunft genannten

Werke zu verkaufen , erſtreckt ſich nicht auf ſolche, die am

Tage der Kundmachung in beiden Ländern ſchon zum öffent

lichen Verkauf in einem der beiden Staaten ausgeſtellt ſein

foüten . Die Bezeichnung der Werke wird auf Verlangen

der Beteiligten durch die zu dieſem Zwecke bezeichnete Be

hörde erfolgen .

Artikel 18.

Beide Staaten ſichern ſich gegenſeitig die Behandlung

der meiſtbegünſtigten Nation zu , d. h. wenn durch irgend

ein Abkommen zum Schuße des geiſtigen Eigentums feitens

eines derſelben einem dritten Staate größere Vorteile be

willigt werden, ſo ſoll der andere Staat ebenfalls dieſelben

Vorteile unter gleichen Umſtänden genießen .

Artikel 19 .

Die gegenwärtige Übereinkunft ſoll zwei Monate nach

Austauſch der Ratifikationsurkunden in Kraft treten und für

eine Zeitdauer von ſechs Jahren gültig ſein , jedoch auch

ſpäter noch ſo lange in Kraftbleiben, bis ſie von einem der

beiden hohen vertragſchließenden Teile gekündigt wird, und

noch ein Jahr nach erfolgter Kündigung fortdauern.

Deſſenungeachtet behalten ſich beide Teile das Recht

vor, im beiderſeitigen Einverſtändnis Änderungen oder Ver

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII.
12
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beſſerungen vorzunehmen , die durch die Erfahrung als gut

erkannt werden und mit dem Charakter und den Grundfäßen

des Abkommens vereinbar ſind.

Die Ratifikationsurkunden ſind zu Mexiko am 12. Sep

tember 1903 ausgeſtellt.

III .

Die Schweizeriſdhe Handelsgeſekgebung des Bundes und

der Kantone im Jahre 1904 ').

Von

Herrn Rechtsanwalt Dr. G. Bachmann in Zürich.

Die Grundfäße, welche bereits früher ( ſiehe dieſe Zeit

ſchrift Bd. LIV S. 555 f . ) für die Ausarbeitung dieſer

Überſicht über die Sandelsgeſeßgebung aufgeſtellt wurden,

waren auch diesmal maßgebend. Bei einigen kantonalen

Geſeßen ſind die bezüglichen Vollziehungsverordnungen er

wähnt. Beitrittserklärungen anderer Staaten als der Schweiz

zu internationalen Verträgen und Vereinbarungen ſind nicht

aufgeführt.

A. Internationale Verträge und Vereinbarungen.

1. Erklärung zwiſchen der Schweiz und dem

Großherzogtum Baden , betreffend den un

mittelbaren Geſchäftsverkehr unter den

beiderſeitigen Zivilſtandsbeamten , Vom

10./18. März 1904. (A. S. N. F. 2) Bd. XX

S. 44 f.)

Die beiden Regierungen erklären übereinſtimmend, daß

fortan im Intereſſe der Erleichterung des regen Verkehrs

unter den beiderſeitigen Staatsangehörigen für die Zivil

1 ) Der Bericht über die Handelsgeſeßgebung 1903 befindet ſich in

dieſer Zeitſchrift Bd. LVI S. 183 ff., über 1900, 1901 und 1902

in Bd. LIV S. 555 ff.; die früheren Berichte find ebendaſelbſt

S. 555 Anm. verzeichnet. A.

2) Vmtliche Sammlung der Bundesgeſeße und Verordnungen der

Schweizeriſchen Eidgenoffenſchaft, Neue Folge.
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ſtands- (Standes-)beamten der unmittelbare Geſchäftsverkehr

ohneEinſchränkung zugelaſſen werde und daß den betreffen

den Beamten nach Austauſch der Erklärungen ohne Verzug

in dieſem Sinne Weiſung zu erteilen ſei.

2. Übereinkommen zwiſchen der Schweiz und

Rußland , betreffend Austauſch von Poſt

anweiſungen , in Kraft ab 15. April 1904. (X. S.

N. F. Bd. XX S. 53 ff.)

Das Übereinkommen richtet unter ſehr weitgehender

Wahrung der Rechte beider Staaten einen regelmäßigen

Poſtanweiſungsdienſt ein , der ſich freilich nicht auf telegra

phiſche Poſtanweiſungen bezieht . Die Angabe des Anweiſungs

betrages erfolgt je nach der Weiſung des Aufgabelandes in

der Währung des Aufgabe- oder des Beſtimmungslandes.

Die Umrechnung geſchieht zu dem feſten Kurſe von 100 Rubel

= 266.68 Franken. Der Marimalbetrag für Poſtanweiſungen

wird von den Vertragsverwaltungen gemeinſchaftlich feſtgeſeßt
werden, darf jedoch in keinem Falle unter 100 Rubel bleiben.

Die Auszahlung der Anweiſungebeträge erfolgt in der Metall

währung des Beſtimmungslandes oder in kurrentem Papier

geld unter Aufzahlung allfälliger Kursdifferenzen. Eine

Reihe von Artikeln handelt über die zu erhebenden Gebühren
und die Art und Weiſe ihrer Verrechnung. - Über die

gegenſeitigen Guthaben ſtelt Rußland an die Schweiz viertel

jährlich Rechnung. Saldozahlungen zu Gunſten Rußlands

erfolgen in effektiven Franken bei einem von der ruſſiſchen

Poftverwaltung zu bezeichnenden Bankhauſe in Paris, zu

Gunſten der Schweiz durch Schecks oder Sichtwechſel auf

Paris an die Order der eidgenöſſiſchen Staatskaſſe in Bern.

3. Handelsvertrag zwiſchen der Schweiz und

Italien , abgeſchlofien am 13. Juli 1904,

ratifiziert am 15./22 . Dezember 1904. (A. S. N. F.

Bd. XXI S. 189 ff .)

Die vertragſchließenden Teile ſichern ſich gegenſeitig für

die Einfuhr, die Ausfuhr und die Durchfuhr die Rechte und

die Behandlung der am meiſten begünſtigten Nation zu .

Einfuhr , Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote ſollen nur unter

außerordentlichen Umſtänden in Beziehung auf Kriegsbedarf,

aus Gründen der öffentlichen Sicherheit , aus geſundheits

polizeilichen Rüdſichten , ſowie in Rückſicht auf die Staats

monopole erlaſſen werden .



180 Recht&quellen .

Den eigentlichen Vertragsinhalt bildet Art. 3, der be

ſtimmt, daß im Warenaustauſch zwiſchen den beiden Ländern

die Zölle für Ein- und Ausfuhr der in den Anlagen A - D

(Ein- und Ausfuhrzölle in Italien , Ein- und Ausfuhrzölle

in der Schweiz) bezeichneten Artikel die daſelbſt angegebenen

Anfäße nicht überſteigen ſollen , wobei gegenſeitig das Recht

vorbehalten wird, die Zölle in Gold zu erheben . — Weitere

Artikel handeln von der Zollabfertigung und den dabei zu

erhebenden Gebühren (Art. 4 , 5, 6) . Jeder Teil verpflichtet

fich , ohne die Einwilligung des anderen Teils für keinen

Artikel Ausfuhrprämien zu gewähren . Der Grenzverkehr,

der in mehrfacher Beziehung recht rege iſt, wird mannigfacher

Begünſtigungen teilhaftig erklärt (Boüfreiheit fürMarktwaren

und eine Reihe weiterer Artikel, Art. 12 und 13) und gegen

Verpflichtung der Wiederausfuhr oder der Wiedereinfuhr

innerhalb ſechs Monaten und gegen Identitätsnachweis wird

für Reparaturwaren , Muſter, Verpackungen (Kiſten , Fäſſer

und dergl.) , Werkzeuge und Maſchinenteile Zollfreiheit ge

währt. Handelsreiſende werden , geſtüßt auf eine der von

einem vertragſchließenden Teil ausgeſtellten Ausweiskarte,

deren Form in Anlage E vorgeſehen iſt, ermächtigt, im Ge

biete des andern Teils gegen Vorzeigung von Muſtern Be

ſtellungen aufzunehmen . Waren dürfen ſie nur dann mit

fich führen, wenn dies auch den inländiſchen Handelsreiſenden

geſtattet iſt (Art. 15) .

Den anonymen und anderen Handels-, Induſtrie- und

Finanzgeſellſchaften des einen Landes wird Rechts- und

Handlungsfähigkeit, insbeſondere auch Prozeßfähigkeit, im

anderen Lande zugeſichert (Art. 16) . – Diebeiden Staaten

verpflichten ſich , die gegenſeitige Behandlung der Arbeiter

mit Rückſicht auf die Arbeiterverſicherung im gemeinſamen

Einverſtändnis zu prüfen und eine eventuelle Vereinbarung

in einer beſonderen Urkunde aufzuſtellen (Art. 17) . - AU

fällige Streitigkeiten ſollen durch ein Schiedsgericht Erledi

gung finden (Art. 18) , über deſſen Zuſammenſeßung und

Verfahren in den Zuſagbeſtimmungen (Anlage F ) zum Text

des Vertrages das Nähere vereinbart iſt (Art. 18 ).

Der Vertrag tritt in Kraft zum Teil mit 30. Juni und

1. Juli 1905 , zum Teil vorausſichtlich erſt mit 1. Januar

1906, dem Tage des Inkrafttretens des Bundesgeſeßes, be

treffend den ſchweizeriſchen Zolltarif, vom 10. Oktober 1902-) .

1) Siehe unten Nr. 4 .
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Der Vertrag gilt bis 31. Dezember 1917 und iſt von

da ab auf Jahresfriſt beidſeitig kündbar (Art. 19 und 20) .

B. Bundesgeſeßeund Konkordate.

4. Bundesgeſeß , betreffend den ichweizeriſchen

Zolltarif, vom 10. Oktober 1902, angenommen

in der Volksabſtimmung vom 15. März 1903. ( A. S.

N. F. Bd. XXI S. 65 ff.)

Wenn die Erwähnung dieſes Geſekes erſt im Bericht

für 1904 erfolgt, ſo hat das ſeinen Grund darin, daß erſt

jekt vom Bundesrat die Aufnahme des Gefeßes in die amt

liche Geſebſammlung verfügt wurde und das Geſeß ſelbſt,

von außerordentlichen Umſtänden abgeſehen, ſogar erſt mit

dem 1. Januar 1906 in Kraft tritt .

Das neue Tarifgeſeß brachte eine Reihe weſentlicher

Änderungen gegenüber dem alten vom 10. April 1891. Nicht

nur zeigt der Tarif eine bedeutend größere Zahl von Poſi

tionen , eine völlig neue Anordnung und vielfach eine Er

höhung der Zollanſäße; auch die dem Tarif vorausgehenden

„ Allgemeinen Beſtimmungen “ haben eine bedeutende Erweite

rung erfahren . Es ſind eine Reihe von Artikeln des Geſeßes

vom 28. Juni 1893 über das Zollweſen , weil tarifariſcher

Natur, herübergenommen worden. Hierzu gehören die Ar

tikel, daß der Bundesrat ermächtigt ſei, unter außerordent

lichen Verhältniſſen Durchfuhrgebühren zu erheben , Zoll

erhöhungen, Zollermäßigungen oder Zollbefreiung zu gewähren.

Übernommen ſind ferner Beſtimmungen über die Zollbefreiun

gen allgemeiner Natur mit der Änderung, daß die Gewichts

grenze . für zolfreie Poſtſendungen von 500 g auf 250 8

herabgeſeßt wurde, über den zolfreien Veredelungs- und

Reparaturverkehr , den Viehverkehr zur Sömmerung und

Winterung, den Grenz- und Marktverkehr und die Gebühren

berechnung. Nach Art. 2 des Geſeßes ſoll ein Warenver

zeichnis herausgegeben und periodiſch ergänzt werden, um ſo

auf dem Wege der Interpretation die Poſitionen zu beſtim

men, nach welchen im Tarif nicht genannte Artikel zu ver

zollen ſind.

Gegen den Gefeßesentwurf wurde, weil die Zollanſäße

zu hoch ſeien, von der Induſtriebevölkerung Sturm gelaufen .

Er wurde aber dennoch Geſeß , dank der kräftigen Unter

ftüßung der landwirtſchaftlichen Bevölkerungskreiſe.
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5. Konkordat über eine einheitliche Verord

nung , betreffend den Motorwagen : und

Fahrradverkehr , vom Bundesrat am 13. Juni

1904 genehmigt. (A. S. N. F. Bd.XX S. 73 ff .)

Es iſt eine Eigentümlichkeit des ſchweizeriſchen Staats

rechts , daß über Materien , über die der Bund nach der

Bundesverfaſſung zur Geſeßgebung keine Zuſtändigkeit hat,

einheitliche Beſtimmungen für die verſchiedenen Kantone nur

auf dem Wege eines interkantonalen Vertrages , eines Ron

kordats, geſchaffen werden können (Bundesverfaſſung Art . 7 ) .

Der Beitritt zu einem ſolchen Konkordate bleibt jedem Kan:

ton freigeſtellt. Das Konkordat ſelbſt aber bedarf zur Rechts

wirkſamkeit der Genehmigung der vollziehenden Behörde des

Bundes, des Bundesrats.

Von der Notwendigkeit überzeugt , lautet der Eingang

des in Rede ſtehenden Konkordats , den Motorwagen- und

Fahrradverkehr in der Schweiz einheitlichen Beſtimmungen

zu unterwerfen, haben die Kantone Zürich, Bern , Luzern,

Schwyz, Obwalden, Nidwalden , Glarus, Zug , Frei:

burg , Solothurn , Baſel - Stadt , Baſel- Landſchaft,

Appenzell Außer-Rhoden , Appenzell Inner-Nhoden ,

St. Gallen , Tejjin , Waadt, Wallis, Neuenburg,Teiſin

Genf , denen nachträglich noch Aargau (A. S. N. F.

Bd . XX S. 112) und Schaffhauſen (A. S. N. F. Bd . XXI

S. 7) gefolgt ſind, die Verordnung, betreffend den Motor

wagen- und Fahrradverkehr in der Schweiz auf dem Gebiete

der Ronkordatekantone, erlaſſen. Nicht beigetreten ſind bis

jeßt die Kantone Thurgau , Uri und Graubünden , wo

von Uri den Motorwagenverkehr auf dem größten Teil ſeines

Gebietes, Graubünden ihn ſogar im ganzen Kanton verbietet.

Das Konkordat iſt von den einzelnen beteiligten Ran

tonen als kantonale Verordnung erlaſſen worden. Es enthält

zunächſt Beſtimmungen über die Automobile , die ſich im

einzelnen beziehen auf den Verkehrserlaubnisſchein und die

Rontrollenummer, die Alarmapparate, Bremſenund Laternen ,

über die Schnelligkeit und den Verkehr. Die Fahrgeſchwindig

keit darf beim Durchfahren von Städten , Dörfern oder

Weilern 10 km , auf dem flachen Lande 30 km in der

Stunde nicht überſteigen . Analoge Beſtimmungen enthält

die Verordnung in Kapitel 2 für den Fahrradverkehr. Den

Kantonen bleibt das Recht gewahrt , den Motorwagen- und

Fahrradverkehr auf einzelnen Straßen zu verbieten oder auf

I
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einzelne Straßen zu beſchränken . Ihnen iſt es auch über:

laſſen , Strafbeſtimmungen für Übertretungsfälle , ſowie er

gänzende Ausführungsbeſtimmungen aufzuſtellen. Die meiſten

Rantone haben das auch getan .

6. Ronkordat , betreffend Befreiung von der

Verpflichtung zur Sicherheitsleiſtung für

die Prozeßkoſten , vom 5./20. November

1903.

Betreffend dieſes Konkordat ſiehe dieſe Zeitſchrift Bd.LVI

S. 192 und BD. LIV S. 565. Dem Ronkordat ſind weiter

beigetreten am 14. März 1904 der Kanton Graubünden

(A.S. N. F. Bd. XX S. 43) , am 5. Mai 1904 der Kanton

Schwyz (A.S. N. F. BD.XX S. 61), ferner am 19. März

1905 der Kanton Bern (A. S. N. F. Bd. XXI S. 315) .

Kautionspflichtig zur Prozeßführung iſt der Außerkantonale

nicht der Ausländer, der ſich auf die Übereinkunft vom

þaag vom 11. November 1896 berufen kann – noch in den

Kantonen Uri , Db : und Nidwalden , Freiburg,

Solothurn , Baſel - Landſchaft , Appenzell Inner:

Rhoden , Thurgau und Wallis.

C. Kantonale Gefeße.

Aargau.

7. Gefeß , betreffend den Schuß der Arbeite:

rinnen , vom 26. Mai 1903 , angenommen in der

Volksabſtimmung vom8. November 1903. (Geſeka

ſammlung N. F. Bd . VII S. 206 ff.)

Dem Geſet ſind unterſtellt alle diejenigen gewerblichen

Betriebe, in denen eine oder mehrere weibliche Perſonen

gegen Lohn oder ſonſtige Entſchädigung oder zur Erlernung

eines Berufes arbeiten , ſofern dieſe Betriebe nicht der eid

genöſſiſchen Fabrikgeſeßgebung unterſtehen . Keine Anwendung

findet das Geſek auf landwirtſchaftliche Betriebe, wohl aber

auf alle jene gewerblichen Betriebe, wo die Arbeiterin Roſt

und Logis im Hauſe des Arbeitgebers hat. Die Arbeitszeit

darf 11 Stunden nicht überſteigen. Daneben ſind Rube

pauſen zu gewähren . Die Arbeit an Sonn- und geſeßlichen

Feiertagen , ſowie das Mitgeben von Arbeiten nach Hauſe

über die geſebliche Arbeitszeit hinaus iſt verboten und wird

nur ausnahmsweiſe bei Zuſtimmung von ſeiten der Arbeiterin
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durch das Bezirksamt bewilligt. Schulpflichtige Mädchen als

Arbeiterinnen oder als Lehrtöchter anzuſtellen , iſt verboten,

wie auch die Verwendung von Mädchen unter 18 Jahren

und von ſchwangeren Frauen zur Überzeitarbeit. Die

Kündigungsfriſt iſt für beide Teile vierzehntägig ; ebenſo hat

die Lohnzahlung mindeſtens alle 14 Tage in geſeßlicher

Währung zu erfolgen . Ein Standgeld oder Beträge für

eine Verſicherungskaſſe dürfen nur , wenn beſonders verein

bart, zurückbehalten werden. Der Lehrvertrag für Lehrtöchter

bedarf der ſchriftlichen Form. Bußen ſeitens des Arbeit

gebers ſind unzuläſſig. Die Haftung der Arbeiterin beſchränkt

ſich auf abſichtlich oder grobfahrläſſig verurſachten Schaden.

Eine ſolche Sandlungsweiſe bildet jedoch Grund zu ſofortiger

Entlaſſung. Arbeiterinnen in Wirtſchaften haben Anſpruch

auf eine ununterbrochene Nachtruhe von acht Stunden und

ferner , gleich Arbeiterinnen in Ladengeſchäften , auf einen

freien Sonntag im Monat und zum Beſuch des Gottesdienſtes

an einem weiteren Sonntag . Für die anderen Sonntage

iſt ein halber Wochentag freizugeben . - Zuwiderhandlung

gegen das Gefeß zieht Buße nach rich (bis auf 200 Franken ),

im Wiederholungsfalle weiterhin Gefängnis (bis auf zwei

Monate). – Eine Vollziehungsverordnung vom 11. Mai 1904

(Geſekſammlung N. F. Bd. VII S. 212 ff.) gibt Vorſchriften

für die mit dem Vollzug des Geſeßes betrauten Behörden

( Bezirksämter, Fabrikaufſeher, Direktion des Innern ).

-

Bern.

8. Gefeß , betreffend die hypothekariſche M it

verpfändung beweglicher Sachen als Zube

hörden eines Immobiliarpfandes , Do in

23. November 1903 , angenommen in der Volks

abſtimmung vom 13. März 1904. (Gefeße, Dekrete

und Verordnungen N. F. Bd. IV S. 17 ff.)

Anlaß zu dieſem Spezialgeſeß gab ein Urteil des ber

niſchen Appellations- und Raſſationshofes vom 21. Februar

1902. Dieſes höchſte kantonale Gericht ſprach hier den Saß

aus, daß nach dem Stande der kantonalen Gefeßgebung nur

ſolche bewegliche Sachen die Qualität als Zubehörden haben

und damit mit der Liegenſchaft als Grundpfand perpfändet

werden können , die mit dem Immobiliarpfande in phyſiſcher

Verbindung ſtehen oder auf andere Weiſe in eine äußerlich

erkennbare Beziehung zu ihm treten. Die Gewerbetreibenden,
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an ihrer Spiße der berniſche Verein für Handel und In

duſtrie, wandten ſich hierauf an den Regierungsrat mit dem

Erſuchen um Erlaß eines Gefeßes, das die Mitverpfändung

von Mobilien als Zubehörden von Liegenſchaften , wie dies

im ſchweizeriſchen Obligationenrecht Art. 211 vorgeſehen,

möglichſt erleichtere. Das Geſek beſtimmt nun, daß bei in

duſtriellen und gewerblichen Etabliſſementen gleichzeitig mit

den Gebäuden und Grundſtücen die zum Geſchäftsbetrieb

dienenden Mobilien (Maſchinen , Hotelmobiliar u. dgl.) als

Zubehörde des Grundpfandes mitverpfändet werden können.

Dieſe Mobilien ſind in einem beſonderen , von Gläubiger

und Schuldner unterzeichneten Inventar mit Angabe der

Schäßungsſumme einzeln aufzuführen und ein Duplikat der

Amtsſchreiberei zur Aufbewahrung zu übergeben . Neuanſchafa

fungen treten ohne weiteres an Stelle der durch ſie erſekten

Inventarſtüde; treten ſie als Vermehrung neu hinzu, ſo find

ſie mitverpfändet, ſobald ſie im Inventar nachgetragen und

im Grundbuche vorgemerkt ſind. Werden die Zubehörden

nicht mehr als ſolche verwendet oder von der Liegenſchaft

entfernt, ſo erliſcht das Pfandrecht. Eine Entfernung bedarf

der Zuſtimmung der Pfandgläubiger.

Die Gültigkeit des Geſekes erſtreckt ſich nur auf das

Herrſchaftsgebiet des altberniſchen Zivilrechts, alſo nicht auf

den franzöſiſch ſprechenden Teil des Kantons im Juragebiet,

der franzöſiſchem Rechte unterſtellt iſt.

Freiburg.

9. Loi réglementant la vente des boissons

alcooliques à emporter (Geſeß, betreffend den

Verkauf geiſtiger Getränke über die Gaſſe), dom

11. Mai 1904. (Feuille officielle [Amtsblatt] 1904

Nr. 21. )

DasGeſeß beſchränkt den Kleinverkauf geiſtiger Ge

tränke auf die Zeit von Morgens 6 Uhr bis Abends 8 Uhr

und verbietet ihn bei Buße an Sonn- und ſtaatlich aner

kannten Feiertagen.

Genf.

10. Loi sur le repos hebdomadaire (Gefeß, be

treffend den wöchentlichen Ruhetag) vom 1. Juni

1904. (Recueil des Lois Bd. XC S. 384 ff.)

Jeder Kaufmann und jeder Gewerbetreibende, ſei er im

Handelsregiſter eingetragen oder nicht, iſt verpflichtet, ſeinen
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Angeſtellten jede Woche einen ganzen Ruhetag zu gewähren .

Auf zwei Wochen muß derſelbewenigſtens einmal auf einen

Sonntag fallen. Zuwiderhandelnde trifft Buße (bis auf

200 Franken ).

Glarus.

11. Gefeß über die Wirtſchaften und den Klein

verkauf von geiſtigen Getränken vom 1. Mai

1904. (Memorial der Landsgemeinde S. 36 ff.,

Amtsblatt 1904 Nr. 23.)

Die Errichtung von Wirtſchaften unterſtand bis zum

Erlaß dieſes Gefeßes keinerlei Beſchränkungen . Das Gefeß

macht die Führung einer Wirtſchaft von der Löſung eines

Patentes abhängig . Zweck dieſer Einſchränkung iſt die Ver

minderung der über die Maßen zahlreichen Wirtſchaften , wie

das Memorial ſich ausdrückt. Das Patent zum Wirtſchafts

betrieb und dasjenige zum Kleinverkauf geiſtiger Getränke

über die Gaſſe allein – das Patent zum Wirtſchaftsbetrieb

ſchließt das Patent zum Kleinverkauf in fich – wird vom

Regierungsrat gegen eine Gebühr von 50–200 Franken

erteilt, deren eine Hälfte der Staatskaſſe, die andere dem

Invalidenfonds zufält. Das Geſuch um Patenterteilung iſt

an den Ortsgemeinderat zu richten , der es bei alzugroßer

Zahl von Wirtſchaften oder Kleinverkaufsſtellen verweigern

kann, wie auch dann, wenn dem Bewerber die erforderlichen

perſönlichen Eigenſchaften abgehen. Dabei iſt das Rekurs

recht an den Regierungsrat gewahrt.

Neuenburg.

12. Loi sur la concurrence déloyale et les

liquidations (Geſek , betreffend den unlauteren

Wettbewerb und die Ausverkäufe) vom 27. April

1904. (Nouveau Recueil des Lois Bd . XII S. 31ff.)

Auch dieſes Gefeß ſtellt ſich als Nachahmung des aus:

führlicheren Gefeßes von Baſel-Stadt ( ſiehe dieſe Zeitſchrift

BD. LÍV S. 566, vgl. ferner daſelbſt Š. 567, 568, 572)

dar . Neue, eigenartige Rechtsjäße finden ſich in ihm nicht.

St. Gallen.

13. Geſeß, betreffend die gewerblichen Schieds

gerichte , vom 16. Mai 1904. (Sammlung der

Gefeße N. F. BD . IX S. 124 ff.)
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Die durch dieſes Geſeß zur Einführung gelangenden

gewerblichen Schiedsgerichte ſind zuſtändig für die Zivilſtreit

fachen zwiſchen Inhabern von Gewerben , Handels- und

Fabrikationsgeſchäften und den bei ihnen beſchäftigten männ

lichen und weiblichen Angeſtellten, Arbeitern und Lehrlingen,

ſofern dieſe Streitigkeiten aus dem Dienſt- oder Lehrverhält

niſſe herrühren und der Streitwert den Betrag von 300 Fr.

nicht überſteigt. Das Gericht beſteht aus einem Präſidenten,

zwei Schiedsrichtern, einem Arbeitgeber und einem Arbeit

nehmer der betreffenden Berufsgruppe. Den Präſidenten ,

deſſen Stellvertreter , ſowie den Gerichtsſchreiber, die alle

weder einer Arbeitgeber- noch einer Arbeitnehmergruppe an

gehören dürfen, ernennt das Bezirksgericht. Die Schiedsrichter

werden auf drei Jahre durch die nach den Gewerben und

Handels- und Fabrikationsgeſchäften gebildeten Gruppen der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, welche beide geſondert vor

gehen , gewählt. Das Verfahren beruht auf dem Grundſak

größter Mündlichkeit, um möglichſt raſch und ohne große

Koſten zur Erledigung zu gelangen . Auf die Anmeldung

des Streitfalles erfolgt die Vorladung zur gerichtlichen Ver

handlung bereits auf den folgenden Tag oder doch ſpäteſtens

auf den dritten Tag . Die Parteien erſcheinen perſönlich,

das Verfahren geht ausſchließlich mündlich vor fich, die Ver

handlungen ſind öffentlich. Wird ein Beweisverfahren not:

wendig, To find die Friſten möglichſt kurz . Das Urteil wird

fofort mündlich eröffnet und es iſt gegen dasſelbe nur das

Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeſchwerde wegen Verlegung ge

ſeßlicher Vorſchriften zuläſſig , und auch dieſe nur, ſofern der

Streitwert 25 Franken überſteigt und die Verleßung der

geſeßlichen Vorſchriften ſich als von weſentlichem Einfluß auf

die Beurteilung der Sache erweiſt. Die Beſchwerdefriſt be

trägt drei Tage und die Beſchwerde ſelbſt iſt binnen weiteren

drei Tagen bei der Rekurskommiſſion des Kantongerichtes

einzureichen , die wiederum möglichſt raſch einen Entſcheid

treffen ſoul.

Teiſin .

14. Decreto legislativo circa l'ipoteca sui beni

mobili quali accessori degli immobili (Ge

feßesdekret, betreffend die hypothekariſche Verpfändung

von Mobilien als Zubehörden von Immobilien) vom

9. Mai 1904. (Bollettino officiale delle Leggi etc.

N. F. Bd. XXX S. 90 ff .)
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Das Gefeß enthält nichts weſentlich Neues im Vergleich

zu dem oben Nr. 8 beſprochenen Berner Geſeße über die

gleiche Materie. Um Mobilien, die zu induſtriellem Betriebe.

beſtimmt ſind, wie Maſchinen und Gaſthofamobiliar, im

Sinne des Art. 211 des ſchweizeriſchen Obligationenrechts

als Zubehörden einer Liegenſchaft zu verpfänden, müſſen ſie

in beſonderem Inventar verzeichnet und als Beſtandteile des

Hypothekarinſtruments dem Grundbuchführer eingegeben wer

ben. Werden die perpfändeten Gegenſtände erneuert, ſo

treten die neu angeſchafften ohne Förmlichkeit an die Stelle

der alten ; neu hinzutretende Gegenſtände bedürfen der Auf

nahme ins Hypothekarinſtrument und der Vormerkung im

Grundbuch. Die Trennung von der Liegenſchaft läßt dieſe

Mobilien der Pfandhaft entfallen , wobei unter Umſtänden

den Schuldner Gefängnis oder Geldſtrafe treffen kann .

15. Legge d'applicazione di quella federale

26 giugno 1902 e relative sulla responsa

bilità civile dei capi di imprese (Geſek, betref

fend die Ausführung des Bundesgeſekes vom 20. Juni

1902 über die zivilrechtliche Haftbarkeit der Unter

nehmer) vom 16. Mai 1904. (Bollettino officiale

delle Legge etc. N. F. Bd . XXX S. 41 ff .)

Durch kantonales Geſeß werden hier die Grundſäße

eidgenöffiſchen Rechts fortgebildet ') , indem auf weitere In

duſtrien die Beſtimmungen des Bundesrechts angewandt

und dieſe Beſtimmungen ſelbſt ſpezialiſiert werden durch

Vorſchriften , betreffend Unfallſtatiſtik,Arbeitszeit, Erledigung

von Anſtänden zwiſchen Arbeitern und deren Vorgeſeßten,

Bußen, Lohnauszahlungen. Durch ſtaatliche Einrichtungen,

wieArbeitskammer und Arbeiterfekretariat einerſeits und durch

ein ſtrenges Bußenſyſtem andererſeits ſoll die Befolgung dieſer

ſehr eingehenden Geſeßesartikel erreicht werden .

Unterwalden ob dem Wald.

16. Gefeß , betreffend die Gewährleiſtung beim

Viehhandel , vom 24. April 1904. (Landbuch

Bd . IV S. 99 ff.)

Gleich den auf dem Konkordatsentwurf beruhenden Ge

ſeßen von St. Gallen und Schwyz (ſiehe dieſe Zeitſchrift

1 ) Über das in Betracht kommende Bundesgeſetz vom 26.Juni 1902

(A. S. N. F. Bd. XIX S. 348 ff.) ſiehe dieſe Zeitſchrift Bb. LIV
S. 563 f.
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BD. LIV S. 569 f . ) beſtimmt auch dieſes Gefeß für den

Viehhandel eine Gewährſchaftspflicht nur inſoweit, als das

Vorhandenſein von Eigenſchaften oder die Abweſenheit von

Mängeln ausdrücklich ſchriftlich zugeſichert wurde. Alsdann

beträgt die Garantiefriſt ohne anderweitige Vereinbarung

14 Tage und beginnt mit dem Tage nach der Übergabe

oder, wenn der Käufer mit der Empfangnahme im Verzug

iſt, mit dem Eintritt des Verzugs. Bei der Gewährspflicht

für die Trächtigkeit gilt dieſe Friſt nicht. Eine Haftung des

Verkäufers für Gewährspflicht tritt nur ein , wenn der Mangel

noch vor Friſtablauf dem Verkäufer angezeigt und ſpäteſtens

bis 48 Stunden nach ihrem Ablauf gehörig feſtgeſtellt wird.

Abweichend von den Rechtsfäßen über den Kauf nach ſchweize

riſchem Obligationenrecht Art. 246 Abſ. 2 iſt eine ſpätere

Anzeige des Mangels auch dann nicht wirkſam , wenn der

Mangel erſt nach Ablaufder Gewährszeit erkannt werden

konnte. Liegt abſichtliche Täuſchung des Käufers durch den

Verkäufer vor, ſo finden die in dem Gefeß aufgeſtellten Be

ſchränkungen der Gewährspflicht keine Anwendung.

Waadt.

17. Loi concernant l'hypothèque de biens

meubles en tant qu'accessoires d'un gage

immobilier (Geſet , betreffend die hypothekariſche

Mitverpfändung beweglicher Sachen als Zubehörden

eines Immobiliarpfandes ) vom 1. Dezember 1904.

(Recueil des Lois Bd . CI S. 307 ff.)

Das Geſet ſucht dem gleichen Bedürfnis gerecht zu

werden, wie die Nr. 8 und 14 erwähnten Gefeße der Ran

tone Bern und Teſſin. Art. 329 des waadtländiſchen bürger

lichen Geſekbuchs erfährt dadurch eine Erweiterung, daß auf

Begehren des Eigentümers einer als Hotel , Penſion , Bad

u . f . w . betriebenen Liegenſchaft alles zu ihr gehörende und

zu ihrer Bewirtſchaftung dienende Mobiliar als „ immeuble

par destination “ dem Immobilienpfandrecht unterſtellt wer

den kann . Zu dieſem Zwede muß auch hier dem Grund

buchführer eine genaue Aufſtellung mit ungefährer Wert

ſchäßung eingereicht werden . Die Entfernung der Mobilien

von der Liegenſchaft führt zur Pfandentlaſſung. Sie bewirkt

im Falle der Widerrechtlichkeit, wie auch die widerrechtliche

Verſchlechterung und Zerſtörung dieſer Sachen, die Beſtrafung

des Schuldners. Das Verfahren , welches zur Verpfändung



190 Nechtequellen .

dieſer Mobilien als Grundpfand zu beobachten iſt , findet

ſeine Regelung in einer Verordnung vom 27. Dezember 1904

(Recueil des Lois BD. CI S. 352ff.).

3 ug.

/

1

18. Gefeß , betreffend die Regelung des Lehr

ling &weſens , vom 5. Mai 1904. (Sammlung

der Geſeke Bd. IX S. 169 ff.)

Zu den Kantonen , die in den leßten Jahren Lehrlings

geſeße erlaſſen haben , wie Obwalden, Glarus und Waữlis

(ſiehe dieſe Zeitſchrift BD. LIV S. 571, Bd. LVI S. 189

und 193) iſt auch Zug getreten . Sein Lehrlingsgeſeß findet

Anwendung auf alle handwerk- und fabrikmäßigen Betriebe,

wie auf alle Handelsgeſchäfte. Männliche oder weibliche

Perſonen können eine gewerbliche Berufslehre erſt mit er:

fülltem 14., eine kaufmänniſche Berufslehre erſt mit erfülltem

15. Altersjahre antreten . Der Lehrvertrag iſt ſchriftlich ab:

zuſchließen und eine Abſchrift iſt dem Präſidenten der Ge

werbekommiſſion zuzuſtellen. Wenigſtens die erſten 14 Tage

der Lehre gelten als Probezeit, während welcher beide Par

teien ohne weiteres vom Vertrage zurücktreten können . Wird

jedoch der Vertrag fortgeſeßt, ſo iſt die Probezeit in die

Lehrzeit einzurechnen. Am Ende der Lehrzeit hat der Lehr

ling nach einem von der Gewerbekommiſſion aufgeſtellten

Reglement eine Prüfung abzulegen. Verleßt ein Lehrherr

in grober Weiſe die Pflichten gegenüber dem Lehrling , ſo

kann ihm durch Richterſpruch das Recht, Lehrlinge anzu

nehmen , genommen werden. Alle Entſcheide der Gewerbe

kommiſſion können durch Beſchwerde innert zehn Tagen ſeit

der Renntnis des Entſcheides an die Regierung weitergezogen

werden. Streitigkeiten aus dem Lehrverhältniſſe ſelbſt fallen

in die Kompetenz der ordentlichen Gerichte, doch ſind auch

Schiedsgerichte zugelaſſen . Als Schiedsgericht kann auch die

Gewerbekommiſſion amten . Aufſichtsbehörden ſind zunächſt

die vom Regierungsrat gewählte, aus dem Direktor für

Handel und Gewerbe als Präſidenten und vier Mitgliedern

beſtehende Gewerbekommiſſion, ſodann der Regierungsrat

ſelbſt. Weitere Beſtiinmungen enthält die Vollziehungsver

ordnung vom 24. Dezember 1904 (Sammlung der Geſeße

986. IX 6. 197 .).

1
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IV .

Überſicht über das heutige däniſche Handelsrecht

auf Grundlage einer kurzen Darſtellung des

Vermögensrechts.

Von

Herrn Dr. Egmont Anderſen in Kopenhagen.

Es find jeßt bald dreißig Jahre verfloſſen , ſeit Profeſſor

Aubert hier in dieſer Zeitſchrift (Bd. XVIII S. 479 ff.,

Bd . XXI S. 173 ff ., Bd. XXIII Beil.-Heft S. 213 ff.)

einen Bericht über die däniſche Handelsgeſeßgebung erſtattete.

Rein Wunder , daß große Änderungen in dieſer eingetreten

find. So find heutzutage ſeine Bemerkungen über das See

recht, Seeverſicherungsrecht und Wechſelrecht zum größten

Teile durch die neueren Geſeße veraltet . Dasſelbe gilt z.B.

auch von den Gefeßen vom 29. Dezember 1857, betreffend

das Urheberrecht , vom 23. Januar 1862, betreffend die

Firmen , und 7. Juni 1871, betreffend das Poſtweſen. Eine

neue Darſtellung dürfte daher an ihrem Plaße ſein . Wohl

gilt noch heute das däniſche Geſeßbuch vom 15. April 1683

als Grundlage – wir ſind noch nicht dazu gekommen , ein

Handelsgefeßbuch ) zu haben –, aber die Spezialkodifika

tionen ſind fortgeſchritten. Seit 1873 ſind die Geſeße über.

Nachlaßverfahren , Wechſelrecht, Seerecht , Patentrecht und

jeßt fürzlich auch über Urheberrecht erſchienen ; man hat

verſucht , eine Rodifikation des Aktiengeſellſchaftsrechts zu

ſchaffen , und es iſt noch nicht lange her , daß eine gemein

ſame nordiſche Kommiſſion einen Entwurf über die Regeln

des Raufe ausgearbeitet hat ?) .

Wenn ich der ehrenvollen Aufforderung der Redaktion,

eine Überſicht unſeres Handelsrechts zu geben , Folge leiſte,

bin ich mir der Schwierigkeiten eines ſolchen Auftrages voll:

1) Im Jahre 1870 wurde eine Kommiſſion niedergefeßt zur Aus

arbeitung einer See- und Handelsfodifikation . Dieſe lieferte einen

Entwurf eines Seegeſeķes , erſuchte aber , fie ihres Auftrages, den

Handelégeſeßentwurf betreffend , zu entbinden , beſonders da man

eine gemeinſame ſtandinaviſche Rommiſfion zur Ausarbeitung ein

zelner Teile des Sandelsrechts einzuſeßen beſtimmt hatte.

2 ) Siehe BD. LVI Š. 1 ff. dieſer Zeitſchrift. R. L.

1
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kommen bewußt . Das Handelsrecht iſt ja nur eine Anpaſſung

der zivilrechtlichen Regeln an dieſes ſpezielle Gebiet. Um

das Handelsrecht zu verſtehen , muß man das übrige Zivil

recht kennen ; das deutſche Handelsgeſekbuch muß ja auch

durch das Bürgerliche Gefeßbuch ergänzt werden , und

Gierke 1) ſagt: Es ruht auf dem Fundament des bürger

lichen Rechts und müßte haltlos zuſammenbrechen , wenn

ihm dieſe Grundlage entzogen würde. Ob man in jedem

Falle den allgemeinen Regeln Folge leiſtet oder beſondere

Regeln für die Handelsſachen aufſtellt , iſt eine Frage der

Zweckmäßigkeit. Unſer Zivilrecht iſt — inſoweit es mir be

kannt iſt – noch nicht in deutſcher Sprache zur Darſtellung

gekommen. Ich wage daraufhin , hier eine Skizze unſeres

Vermögensrechtes und Perſonenrechtes an die Spiße zu ſtellen ,

indem ich die theoretiſche Begriffsbeſtimmung dem praktiſchen

Zwecke weichen laſſe. Wo auf der anderen Seite ſowohl

außerhalb als innerhalb des eigentlichen Handelsrechts ent

weder die Gefeßesterte oder gar Darſtellungen des betreffen

den Rechtsgebietes vorliegen , weiſe ich , der Raumerſparnis

halber, regelmäßig auf die bezüglichen Stellen hin . Daher

entſteht eine Ungleichheit in der Darſtellung, welche ich zu

entſchuldigen bitte.

Kaufen und Verkaufen find a und u des Handelsrechts.

Im Raufgeſchäfte liegt eine Unendlichkeit von Möglichkeiten

verborgen, die zu allen den bekannten Fragen des Zivilrechts

Veranlaſſung geben . Selbſt der Geburtsakt ruft zahlreiche

Fragen hervor , die wir in der Willens- und Erklärungs

theorie, in der Äußerungs- und Empfangstheorie u . f.w .
wiederfinden.

Unſere Geſeßgebung enthält keine dem zweiten Titel

des Bürgerlichen Geſekbuche entſprechende Regeln ; in der

Wiſſenſchaft wird kein Unterſchied zwiſchen Nichtigkeit und

Anfechtbarkeit gemacht , und man ſchüßt die Erwartung des

Empfängers. Daher wird das im § 116 des B.OB. aus

geſprochene Prinzip ſcharf durchgeführt . Die Stellung charak

teriſiert ſich dadurch, daß man nicht von Vertrag, ſondern. don

Verſprechen ſpricht, daß alſo ein Akzeptnicht abſolut erforderlich

iſt, um die Verbindlichkeit des Erklärenden herbeizuführen ; und

verſprochen iſt, was der Empfänger als bonus pater familias

in die Willenserklärung hineinlegen kann . Aus allem dieſem

1) Holendorffs Enzyklopädie (herausgegeben von 7. Rohler)
I S. 891. Berlin 1904.
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folgt, daß ein Verſprechen , das dem Empfänger unverkenn

bar nur ſo vorliegt, daß der Erklärende unter gewiſſen

Vorausſeßungen ſein Nichtwollen ausgedrückt hätte , wenn

dieſe zur Verhandlung gebracht wären , nichtig iſt, wenndieſe

Vorausſeßungen wirklich eintreffen. Betreffs der beſonderen

Reklamationsregeln ſind dagegen die handelsrechtlichen Ges

bräuche entſcheidend . Die Regeln , betreffend Entwehrung,

Verzug des Schuldners und Gläubigers, Mängel der Sache

u.. w., haben ihre Grundlage in der Praris und der wiſſen

ſchaftlichen Jurisprudenz. Dasſelbe gilt bei der Frage, in,

wieweit die eine Partei von dem Rechtsgeſchäft zurücktreten

kann; doch ſind hier auch in handelsrechtlichen Verhältniſſen

Gebräuche einſchlagend, die dazu führen, daß man in ſolchen

ſtrenger iſt und Umſtände als erheblich betrachtet, denen

ſonſt nicht ſolche Bedeutung beigelegt wird .

Wie man ſieht, iſt eine Renntnis der wiſſenſchaftlichen

däniſchen Jurisprudenz und der Entſcheidungen der Gerichts

höfe nötig, um dieſe Regeln zu beherrſchen . Was aber für

Kauf gilt, gilt auch für Schenkung , Miete , Pacht, Leihe,

Darlehen , Werkvertrag, Auftrag, Verwahrung, Gemeinſchaft,

Geſellſchaft, Bürgſchaft, Anweiſung u . f. w . Gewiß enthält

das däniſche Geſebuch auch Beſtimmungen über Miete in

5-3 - 31 '), über Leihe in 5-8-1, über Verwahrung

in 5—8 — 14 , über Bürgſchaft in 1 — 23 ; aber es iſt

leicht zu verſtehen , daß ein Geſekbuch von 1683 für das

20. Jahrhundert nur die groben Konturen ziehen kann , die

von der Wiſſenſchaft und Praris näher ausgeführt werden

müſſen . Über die Pacht enthält die Geſeßgebung zahl

reiche Beſtimmungen, inſoweit es das ſpezielle Pachtverhält

nis des Bauernhofes auf die Lebenszeit des Pächters und

ſeiner Witwe, das man , Fæste “ nennt, gilt. Es bildet ein

Glied in der reichhaltigen Geſeßgebung der Landwirtſchaft.

Während der Werkvertrag auch in die Hände der Wiſſen

ſchaft gelegt iſt, ſind die feſten Dienſtverhältniſſe geſeßlich

geregelt. Auch das Lehrlingsweſen hat geſeßlich Schuß ge

funden . Allgemeine , für alle Dienſtverhältniſſe geltende

Regeln kennt das Gefeß nicht. Dasſelbe gilt von den Anwei

ſungen ; hier haben aber das Wechſelgeſeß vom 7. Mai 1880

und das Scheckgeſek vom 23. April 1897 eine Lücke aus

.

.

1 ) Das Gefeßbuch iſt in fechs Bücher eingeteilt, die Bücher wieder in

Kapitel und dieſe in Artifel. 5— 3 — 31 bedeutet alſo 31. Artikel

des dritten Kapitels des fünften Buches.

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LVII. 13
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gefüllt. Die Normen über die Geſellſchaft ſind nur eine

Anpaſſung an die für Einzelperſonen geltenden Regeln ; ein

Entwurf eines Aktiengeſellſchaftsgeſeßes iſt ausgearbeitet wor

den ). Þazardſpiel iſt verboten nach der Verordnung vom?

6. Oktober 1753 und nach 5 - 14 -54 des däniſchen Geſeß

buches erzeugt Spiel keine Verbindlichkeit. Von Wette ſpricht

der Geſeßgeber nicht, e contrario ſchließt man, daß fie ver:

pflichtend iſt. Eine dem $ 764 B.GB. entſprechende Regel

fehlt leider bis jeßt . Der Zinsfuß iſt frei ; das Geld, das

gegen Grundſtüdspfand verliehen wird, trägt regelmäßig nur

4 Prozent ; ohne Erlaubnis mehr zu bedingen und zu nehmen,

iſt Wucher. Wenn der Schuldner in Verzug iſt, muß er ein

Prozent mehr als die verabredeten oder geſeßlichen ( 4 Pro

zent), eventuell die im Handelsgewohnheitsrecht wurzelnden

(6 Prozent) Zinſen vom Tage der Klage ab bezahlen.

Die Schuldverhältniſſe erlöſchen durch Erfüllung, durch

Hinterlegung - betreffend Gelb und Wertpapiere iſt die

Nationalbank nach dem Dktroi vom 4. Juli 1818 § 26 die

autoriſierte Hinterlegungsſtelle durch Aufrechnung und

Erlaß. Beſonders wird bemerkt , daß die Verjährungsfriſt

regelmäßig zwanzig Jahre von der Begründung des Schuld

verhältniſſes an beträgt.

Die Adminiſtration kann ausnahmsweiſe Private er

mächtigen, durch die Zeitungen ihre Gläubiger einzuberufen mit

der Wirkung, daß durch Nichtanmeldung die Schuld erliſcht

( Präkluſion ). Häufiger iſt das Aufgebotsverfahren in Nach

laßſachen, wo das Nachlaßgericht eine Aufforderung zur An

meldung von Anſprüchen regelmäßig ergehen läßt , in ge

wiſſen Fällen ergehen laſſen muß . Endlich wird auf die

beſonderen Regeln für Rektas, Order- und Inhaberpapiere

aufmerkſam gemacht. Auf die Verordnungen vom 9. Fe

bruar 1798 und 28. Juli 1841 geſtüßt müſſen Vorbehalt

und Rechte auf einem Orderpapier vermerkt werden, um dem

gutgläubigen Erwerber gegenüber geltend gemacht werden zu

können ; dadurch iſt auch eine Ausnahme von dem ausge

dehnten Vindikationsrecht des däniſchen Rechts gemacht; die

Hauptregel bildet, daß der Eigentümer immer ſeine Sache zu:

rückbekommt; daß für Geld und Inhaberpapiere eine andere

Regel gilt , iſt ſelbſtverſtändlich. Iſt ein Schulddokument

abhanden gekommen , ſo daß der Gläubiger ſich nicht zu

legitimieren vermag, ſo kann es für kraftlos erklärt werden

1 ) Siehe BD. LI S. 612 dieſer Zeitſchrift. K. L.
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dadurch, daß der Intereſſierte eine Bewilligung erhält, even

tuelle Beſißer durch die Zeitungen vor das Gericht zu laden .

Das Urteil erklärt dasDokument für ,, tot und kraftlos “,

wirkt aber wie eine Legitimation ( ſiehe Verordnung vom

7. Februar 1823) .

Im Sachenrecht ſind die Geſeßesbeſtimmungen ebenfalls

ſporadiſch. Das däniſche Geſeßbuch 5 -5 -3 ſpricht den

Saß aus, daß nicht dem Beſißer, ſondern ſeinem Angreifer die

Beweislaſt der Berechtigung zufällt. Darauf hat die Praxis

die Regel geſtüßt, daß Beſitz eine Präſumtion des Eigen

tums iſt. Übrigens ſind die Regeln über. Erwerb und Ver

luſt des Eigentums, über Verbindung, Verniſchung , Ver

arbeitung, Miteigentum , Aneignung , Grunddienſtbarkeiten,

Nießbrauch , Reallaften , Hypotheken , Pfandrechte u . f . w.

zum größten Teile der Wiſſenſchaft und der gerichtlichen

Praris überlaſſen. Wegen Erwerbung des Eigentums durch

Erſißung iſt eine einfache Grundregel in 5 -- 5 - 1-1

aufgeſtellt ; hiernach wird Beſig von zwanzig Jahren gefor

dert, doch kommt der Beſiß, welcher einem Pächter, Pfand

leiher oder Verwahrer zuſteht, nicht in Betracht. Betreffs

des Erwerbs von Eigentum an beweglichen Sachen ſchweigt

der Geſeßgeber ganz unddieſes hat namentlich in der Wiſſen

ſchaft Gelegenheit zum Streit darüber gegeben, inwieweit

das ſogenannte constitutum possessorium auf der einen

Seite nötig iſt, auf der anderen Seite genügt. Wichtig ſind

die ſchon im däniſchen Gefeßbuch 5 - 3 -- 28 ff. enthaltenen

Regeln, betreffend die Übertragung der Grundſtücke, mit

welchen einzelne Reall aften in der rechtlichen Behandlung

gleichgeſtellt ſind. Dieſe Regeln ſind ſpäter durch verſchiedene

Verordnungen interpretiert worden , um Zweifel über Einzel:

fälle zu löſen ; das Reſultat iſt aber, daß die Wiſſenſchaft ſie

als allgemeine betrachtet und daraus durch Folgerungen die

verſchiedenſten Reſultate erreicht hat. Die Grundſtücke werden

gewöhnlich durch zwei Dokumente, einen Kaufvertrag und eine

ſchriftliche Übertragungserklärung, die „ Sköde “ genanntwird ,

übertragen. Dieſe legtere Erklärung wird dann gerichtlich ver:

lautbart. Denn wir haben zwar Grundbücher—und praktiſch

betrachtet, ſpielen dieſe die Hauptrolle und die Quelle der

Kenntnis des Eigentums –, aber nach den oben genannten

Beſtimmungen iſt nicht die Eintragung in das Grundbuch, ſon

dern die in öffentlicher Gerichtsfißung vorgenommene Leſung

der Übertragungserklärung dem Dritten gegenüber entſcheidend;

die Erklärung muß binnen kurzen Friſten geleſen werden, denn
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ſonſt können ſowohl die Gläubiger des Übertragenden als

Dritte ein beſſeres Kecht erwerben . Nachdem die Übertragungs

erklärung geleſen worden iſt, wird die Übertragung ſowohl

in dem Folio des betreffenden Grundſtückes im Grundbuche

vermerkt, als ſämtliche Dokumente in ein beſonderes Buch

eingetragen . Dasſelbe Folio enthält auch Bemerkungen über

die nähere Beſchaffenheit des Grundſtückes und die auf dem

ſelben ruhenden Laſten.

Im öffentlichen Intereſſe iſt das Eigentum verſchiedenen

Begrenzungen unterworfen . Hier iſt zu erwähnen die Er:

propriation , die durch das Verfaſſungsgeſeß vom 28. Juli

1866 § 82 geregelt iſt: das Eigentumsrecht iſt unverleßlich,

niemand iſt verpflichtet, ſein Eigentum abzutreten, außer wenn

das allgemeine Wohl es fordert. Die Erpropriation kann nur

infolge eines Gefeßes und gegen eine vollſtändige Entſchädi

gung geſchehen. Namentlich ſind die landwirtſchaftlichen Be

ſtimmungen zu beachten. Es gibt Regeln , betreffend Zus

ſammenlegung und Zerteilung der Höfe, betreffenddie Pflicht

der Erhaltung der Bauernhöfe ſowohl, als die Pflicht, dieſe

leßteren, wenn man ſie nicht ſelbſt betreibt, in die oben (S. 193)

erwähnte lebenslängliche Pacht zu geben ). Der Gedanke,

den der Geſeßgeber hier verfolgt hat, iſt, einen freien wohl

habenden Bauernſtand zu erziehen und zu erhalten . Es iſt

hier nicht der Plaß, dieſe Beſtrebungen, die auch das Gefeß

Nr. 101 vom 22. April 1904, betreffend die Überlaſſung von

Ackerland an Landarbeiter, hervorgerufen haben, darzuſtellen.

Dagegen ſei die Aufmerkſamkeit auf das Geſek Nr. 81 vom

11. Mai 1897 gelenkt. Dieſes bezeichnet ſich ſelbſt als ein.

Geſeß, betreffend Zerteilung und Zuſammenlegung von Grund

ſtüden. Das erſtere erfordert immer die Approbation des

Miniſteriums des Innern, wonach die durch die Zerteilung

geſchehene Änderung bezüglich Größe und Ábgaben in dem

Grundbuch vermerkt wird. JedesDokument, das Recht an

einer Parzelle gibt, muß vor der Dingleſungvom Amtmann

mit einer Atteſtation verſehen werden , die das Datum der

Approbation und die nähere Ordnung der Taration und

Steuer enthalten . § 2 unterſcheidet zwiſchen Bauernhöfen,

anderen Höfen und Pflichthäuſern. Bezüglich jeder Kategorie

ſowohl als für Wälder gibt das Geſeß ein gewiſſes Mini

1 ) Siehe näheres bei 600 % und Hanſen in Marquardiens

Sandbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart in Monographien

Bd. IV Halbbd. II (1-3) S. 142–143.



Underſen : Überricht über das heutige däniſche Handelsrecht. 197

.

.

mum an , das immer als Hauptparzelle zurückbleiben ſoll.

Das nähere Verfahren , das bezüglich der Zerteilung zu be

folgen iſt, regeln die SS 5 ff. Zuſammenlegung mehrerer

Grundſtücke iſt zuläſſig, nur dürfen Bauernhöfe und Pflicht

häuſer nicht den für ſie geltenden Pflichten entzogen werden.

Beſonders dürfen Bauernhöfe nur nach königlicher Bewilligung

und nur in der Anzahl von drei zuſammengelegt werden.

Die begrenzten ſachenrechtlichen Rechte ſind Nießbrauch,

Grunddienſtbarkeiten , Reallaſten , Hypotheken , Pfandrechte

und Zurückbehaltungsrechte. Auch hier findet, wenn es ſich um

Grundſtüde handelt, eine „ Verleſung“ und Eintragung bei

ihrer Begründung ſtatt. Das Nießbrauchsrecht nimmt als

regelmäßige Belaſtung der Grundſtücke die Sonderſtellung ein ,

daß das auf geſeßliche Zeit begründete Recht den Gläubigern

gegenüber nicht „ geleſen “ zu werden braucht.

Reallaſten beſtehen und beſtanden unter den verſchieden

ften Namen ; ſie ſpielen in der Landwirtſchaft eine große

Rolle ; doch ſind ſie in vielen Fällen abgelöſt worden. Die

bekannteſten ſind der Zehnt und die Bankhaftung ; leştere

hängt mit der Entſtehungsgeſchichte der Nationalbank zuſam

men ; in den ſchwierigen Perioden im Anfang des 19. Jahr

hunderts wurde eine Keallaſt auf die Grundſtücke gelegt und

dieſe bildet das Fundament der Bank. In ſpäterer Zeit

wurden die Reallaſten wieder abgelöſt; das Geſeß Nr. 100

vom 15. Mai 1903 macht die Ablöſung des Zehntrechts zur

Pflicht. Beſonders hervorzuheben iſt, daß ein Pfandrecht an

beweglichen Sachen nicht nur als Handpfandrecht, d . h . in

Beſiß des Pfandgläubigers gegebenes Pfand beſteht, ſondern

auch als ſogenanntes Unterpfandsrecht. Die Verordnung

vom 28. Juli 1841 fordert , daß dieſes ſchriftlich in der

Anweſenheit zweier Männer begründet und dann ſpäteſtens in

der zweiten Gerichtsſißung geleſen werden muß. Im Falle

eines Konkurſes ſind dieſe Rechte , ſowohl was den Rang

als die Anfechtung betrifft, ſehr ſchlecht geſtellt. — In gewiſſen

Fällen beſteht noch ein Zurückbehaltungsrecht, welches jedoch

auch nicht vom Geſeßgeber geregelt worden iſt. So nimmt

man an, daß ein ſolches dem Mieter zur Erfüllung gewiſſer

Forderungen zuſteht, während es dem Vermieter abgeſprochen

wird ; alſo gelten hier nicht die Regeln des B.GB. SS 556

und 559.

Betreffend das Güterrecht zwiſchen Eheleuten und das

Erbrecht weiſe ich auf die betreffenden Stellen in Leste

und Löw enfeld, Das Recht im internationalen Verkehr,
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hin 1) . — Ich ſkizziere noch die Regeln der Handlungs

fähigkeit.

Schon das däniſche Geſeßbuch Chriſtians V. ſchied

zwiſchen den Geſchäftsfähigen und den Geſchäftsunfähigen ,

welche leştere wieder die Minderjährigen und die ganz Ge

ichäftsunfähigen oder Unmündigen umfaſſen. Die Minder

jährigkeit tritt mit dem 18. , die Geſchäftsfähigkeit mit dem

25. Lebensjahr ein . Doch können Perſonen unter 25 Jahren

durch Bewilligung Geſchäftsfähigkeit erwerben , und nach dem

Gefeße Nr. 36 vom 13. März 1903 ſind Frauen den Män

nern in ſolcher Beziehung gleichgeſtellt. Die Unmündigen

können ſich überhaupt durch Rechtsgeſchäft auf eigene Hand

nicht verpflichten , die Minderjährigen nur durch ſolche, welche

zur Erfüllung bloß die perſönliche Arbeitskraft in Anſpruch

nehmen.

Soll der Unmündige verpflichtet werden , ſo muß der

Vormund ſtatt ſeiner , der Minderjährige mit ſeinem ſo

genannten Kurator auftreten. Regelmäßig ſind die Regeln

für Frauen dieſelben wie für Männer ; die Witwen ſind

ganz ohne Rückſicht auf das Alter geſchäftsfähig, wenn ſie

nicht einen Vormund (Lagværge) bekommen , denn dann

werden ſie als Minderjährige behandelt. In gewiſſen Fällen

können die Geſchäftsunfähigen ſich auf eigene Hand ver

pflichten , ſo z . B. betreffs deſſen , was ſie ſich durch eigene

Tätigkeit erworben haben ; in andern Fällen können die

Minderjährigen ſelbſt mit ihrem Kurator nicht handeln ; es iſt

7. B. ein Alter von 25 Jahren abſolut nötig, um ſich durch

Bürgſchaft zu verpflichten. Geld ſoll man überhaupt nicht.

an den Nichtgeſchäftsfähigen borgen ; denn es iſt ihm ver

boten, dieſes zurückzuerſtatten. Hat der Nichtgeſchäftsfähige

durch falſche Angaben, daß er geſchäftsfähig ſei oder die Ge

nehmigung ſeines geleßlichen Vertreters habe, einen anderen

zurEingehung eines Rechtsgeſchäfts verleitet, ſo iſt er trokdem

nicht erſaßpflichtig. Rauft man etwas von dem Nichtgeſchäfts

fähigen , ſo hat der Käufer – wie das däniſche Geſeßbuch

5— 3 — 10 ſagt, ſeinen Wert verloren, d . h . der Geſchäfts

unfähige kann ſeine Waren zurücfordern , aber der Käufer

nicht ſein Geld. Endlich können infolge desſelben Gefeß

buches 3 — 17—1 Perſonen wegen Altersſchwäche, Geiſtes-

ſchwäche oder Verſchwendung entmündigt werden ; ſie werden

1 ) Bd. II S.791 ff. und Das Eherecht der europäiſchen Staaten und

ihrer Rolonien S. 443. Berlin 1904.
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dann bald als ganz Geſchäftsunfähige, bald als Minderjährige

behandelt .

Regelmäßig handelt man auf eigenes Riſiko, wenn

man ſich in ein Rechtsgeſchäft mit einem Nichtgeſchäftsfähigen

eingelaſſen hat ; die Entmündigung der Witwe und der in

3 – 17 – 1 genannten Perſonen wird indeſſen gerichtlich

kundgegeben und erzeugt erſt damit den ſich in bona fide

befindenden Dritten gegenüber Wirkung. Für junge Kauf

Leute unter 25 Jahren läßt das Geſeßbuch 3 – 17 – 35

eine größere Handlungsfähigkeit zu, deren Ausdehnung jedoch

zweifelhaft iſt ; möglicherweiſe können ſie ſich mit der Ge

nehmigung ihres Kurators innerhalb einer gewiſſen Summe

verpflichten , ſofern es für das Geſchäft geſchieht, auch ohne

jedesmal den Beiſtand des Kurators zu haben .

Wenn wir auf dieſem Fundament zur Darſtellung der

eigentlichen handelsrechtlichen Regeln übergehen, ſo kann

bemerkt werden , daß unſere Geſeßgebung einige beſondere Regeln

für Kaufleute, Handwerker, Reeder und Fabrikanten aufſtellt.

So haben z . B. die Kaufleute, Reeder und Fabrikanten die

Pflicht, ſich fallit zu erklären , wenn im Laufe der drei leßten

Jahre ihr Geſchäft im dauernden Rückgang war und die

Unterbilanz 30 Prozent von der Aktivmaſſe ausmacht. Es

ſind ebenfalls nur dieſe Perſonen , die im Konkursfalle for:

dern können , daß eine Verhandlung über einen Zwangs

vergleich eingeleitet werden ſoll (Konkursgeſeß § 100 ) ). Das

Konkursgeſeß § 45 und das Firmengeſek § 35 geben auch

an , wer als Kaufmann zu betrachten iſt, aber nur für dieſe

Gefeße.

Nach dem Verfaſſungsgeſeß § 83 iſt das Nahrungsweſen

frei ; immerhin beſteht doch ein Unterſchied zwiſchen der freien

und gebundenen Nahrung — nach dem Gefeße vom 29. De

zember 1857 ( ſiehe auch das Gefeß vom 23. Mai 1873) –

inſofern , als die gebundene Nahrung eine kommunale Er:

werbebetriebserlaubnis, für welche eine Gebühr erlegt werden

muß , vorausſeßt . Das genannte Geſeß enthält detaillierte

Vorſchriften, das Nahrungsweſen betreffend.

Durch Geſeß vom 21. Juni 1867 ſind die Verhältniſſe

der Pfandleiher, durch Geſeß vom 12. April 1892 die

1 ) Ganz neu iſt die Möglichkeit, einen Zwangsvergleich auch außerhalb

des Konkurſes zu erreichen ; der Schuldner muß ſeinen Antrag beim

Nachlaßgericht einreichen ; als Berufungsgericht beſteht ein beſon:

derer Gerichtshof. Siehe das Gefeß vom 14.April 1905.



200 Rechtsquellen.

Wirkſamkeit der Verheuerungsagenten und durch Geſek

vom 25. März 1892 die Seenahrung geregelt.

Obwohl dasKonkursgeſeß § 45 davon ausgeht, daß eine

ausgedehnte Pflicht, Handelsbücher zu führen, beſteht, iſl dieſes

doch nicht durchgeführt worden und die alten Beſtimmungen

vom 1. Juni 1832 über Buchführung find noch geltend. Da:

nach ſind ungefähr alle Kaufleute , die in einer Stadt ihr

Geſchäft betreiben , und Fabrikanten, die dort eine Verkaufs

ſtelle haben , verpflichtet, ein Journal und þauptbuch zu

führen . Außerdem hat jeder , der nach dem Konkursgeſeße

als Kaufmann, Reeder oder Fabrikant zu betrachten iſt, ob

gleich er nach der Verordnung vom 1. Juni 1832 nicht dazu

verpflichtet iſt, Sandelsbücher zu führen , z . B. Spediteure

die Pflicht, ein beſonderes Statusbuch zu führen und jähr

lich den Status in dieſes einzutragen . Übrigens kann es

nach den Umſtänden nötig ſein , auch andere Bücher zu führen,

um nicht ſtrafbar nach dem Strafgeſekbuch vom 10. Februar

1866 § 262 zu werden . Die Führung der Bücher bringt

den Vorteil mit ſich , daß mangels anderer Beweiſe dieſe

vollen Beweis abgeben, bis der Gegner durch Eid die Rich

tigkeit abſtreitet.

Die Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge haben

für gewiſſe Fälle beſonderen Gerichtsſtand ; das Verhältnis

zwiſchen demLehrling und dem Meiſter regelt das Lehrlings

geſeß vom 30. März 1889. Treibt der Meiſter ein ſoge

nanntes gebundenes Geſchäft, ſo iſt ein ſchriftlicher Vertrag

erforderlich. 3ft der Lehrling — was natürlicherweiſe durch. Iſt

ſchnittlich der Fall iſt – unmündig , ſo wird der Vertrag

mit den Eltern abgeſchloſſen ; doch iſt ein ſolcher Vertrag nur

bis zum 20. Jahr des Lehrlings bindend . Dagegen ſtellt die

Geſeßgebung - abgeſehen von den Prokuriſten keine

beſonderen Regeln für Handlungsagenten und andere Gehilfen

auf ; nur die Mäkler haben von alter Zeit her das Intereſſe des

Gefeßgebers auf ſich gezogen ; ihre Rechte und Pflichten ſind

bezüglich Kopenhagens in der Verordnung vom 22. Dezember

1808 enthalten. Die Mäkler ſind autoriſiert als Waren-,

Wechſels, Schiffs- oder Affekuranzmäkler und haben ein Mo

nopol, Vermittler zwiſchen Kaufleuten beim Kauf von Waren

u . 1. w . zu ſein . Sie führen ein autoriſiertes Protokoll und

haben nach dem Kaufabſchluß einen Schlußzettel auszuhän

digen .

Auch andere Städte haben Mäklerartikel , die denen

von 1808 entſprechen .
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Hier iſt auch die Börſenordnung vom 31. März 1894

zu nennen .

Allgemeine Regeln über die Geſellſchaft haben wir

wie erwähnt — nicht; nur die Verſicherungstätigkeit iſt durch

das Geſeß Nr. 72 vom 29. März 1904 geregelt worden. Eine

ſolche Tätigkeit dürfen außer der Staatsanſtalt nur Aktien

geſellſchaften und ſolche Geſellſchaften, die auf die gegenſeitige

Verantwortlichkeit der Mitglieder gegründet ſind , betreiben.

Die Tätigkeit ſteht unter Aufſicht eines aus mindeſtens drei

Mitgliedern beſtehenden Verſicherungsrates. Das Gefeß um

faßt auch ausländiſche Geſellſchaften, die Verſicherungstätig
keit im Lande betreiben .

Nach dem Gefeße vom 28. Mai 1880 führt der Staat

auch die Aufſicht über die Wirkſamkeit der Sparkaſſen.

Das Firmengeſeß vom 1. März 1889 enthält die formel

len Regeln ſowohl betreffs der Ausgeſtaltung, der Anmeldung

und Abmeldung der Firmen , als auch die Regeln für die

Führung der Firmenregiſter. Da das Gefeß alle formellen

Regeln des Firmenrechts enthält , ſind auch die für ein von

einer einzelnen Perſon betriebenes Geſchäft geltenden Regeln

darin enthalten . Endlich enthält das Geſeß auch einzelne

materielle Regeln betreffs der Prokura . Nach § 1 werden

in Kopenhagen und in den Provinzſtädten die Þandelsregiſter

von dem Magiſtrat und anderswo von dem Polizeimeiſter 1)

geführt. Die Anmeldung, zu der jeder, der Handel, Hand

wert oder Fabriktätigkeit betreibt, nach § 8 verpflichtet iſt,

geſchieht ſchriftlich. Die Regiſtrierung wird in gewiſſen

Zeitungen öffentlich kundgegeben . Was ſo regiſtriert und

bekannt gemacht worden iſt , wird als Dritten bekannt an

geſehen , wenn nicht die Umſtände Veranlaſſung geben , zu

glauben , daß der Dritte es weder kannte noch gekannt haben

konnte (8 7) . Die Firma einer einzelnen Perſon darf nichts

enthalten , was auf eine Geſellſchaft oder eine Begrenzung

der Verpflichtung deuten kann . Die Firmen offener Geſell

ſchaften müſſen mindeſtens den Namen eines Mitgliedes mit

einem Zuſaße, der das Geſellſchaftsverhältnis andeutet, ent

halten . Die Firma der ſtillen Geſellſchaft muß gleichfalls

den Namen eines verantwortlichen Mitgliedes mit einer Hin

zufügung enthalten , die das Geſellſchaftsverhältnis oder bei

Kommanditgeſellſchaften die Stellung als ſolche andeutet.

1) Dieſer iſt dieſelbe Perſon wie der Richter. Siehe meine Dar

ſtellung in Zeitſchrift für deutſchen Zivilprozeß XXXII S. 564.
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Endlich muß die Firma der Aktiengeſellſchaft ſich als ſolche

angeben. Die Kommanditiſten werden als nicht exiſtierend

betrachtet, ihre Namen dürfen in die Firma nicht aufgenom

men werden (88 8 , 9 ) . Überhaupt ſucht das Gefeß die

Wahrheit der Firma durchzuführen ; daher darf der Name

eines anderen Mannes nicht aufgenommen werden (§ 10)

und nach § 13 iſt eine Übertragung des Firmennamens

außerhalb der in § 11 und § 12 genannten Fälle nicht ge

ſtattet. Nach dieſen zwei Paragraphen wird nämlich der

Firmenname nur beibehalten , wenn die Witwe, der Ehemann

oder die Erben, wo der Erblaſſer es nicht verboten hat, das

Geſchäft fortführen ; doch können auch andere die alte Firma

anwenden mit einer Hinzufügung der Nachfolgerſchaft. § 14

geht davon aus , daß jedes einzelne der verantwortlichen

Mitglieder die Firma zeichnen kann. Den näheren Inhalt

der Anmeldung beſtimmen die $$ 17—20 . Wenn ein In

haber einer unter das Gefeß fallenden Firma jemand als

einen Prokuriſten bezeichnet hat, kann dieſer in allem , was zum

Betriebe des Geſchäfts gehört, repräſentieren und die Firma

zeichnen , doch kann er nicht ohne ausdrückliche Ermächtigung

die Grundſtücke des Vollmachtgebers veräußern oder belaſten

($ 25) . Das Geſeß kennt auch Kollektivprokura (§ 26) .

Die Prokura kann vom Prokuriſten nicht an einen anderen

übertragen werden (S 29) . Sie kann zu jeder Zeit zurüd

genommen werden (8 30); durch den Tod des Vollmacht

gebers erliſcht die Prokura aber nicht.

Den Schuß der Warenmarken zu erreichen iſt das Ziel

des Geſeßes vom 11. April 1890 mit Abänderungegeſeßen

vom 19. Dezember 1898 und 29. März 1904. Auch fremde

Marken fönnen Schuß finden , ſiehe z. B. Anordnung vom

14. Mai 1903, betreffend deutſche Marken, wozu der Beitritt

des Deutſchen Reiches zu der internationalen Union 1) zum

Schuße des induſtriellen Eigentums Veranlaſſung gegeben

hat. Denſelben Zweck verfolgt § 278 des Strafgeſezbuchs

vom 10. Februar 1866, obgleich dieſer Paragraph namentlich

das Intereſſe des Publikums in Betracht nimmt. Hier kann

auch das Geſek Nr. 70 vom 27. April 1894, betreffend die

Strafe für Benußung unrichtiger Warenbezeichnungen ge
nannt werden .

Auf die öffentliche Geſundheit und die Sicherheit des

1 ) Konventionen in Paris vom 20. März 1883 und in Brüſſel dom

14. Dezember 1900.
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allgemeinen Şandelsverkehrs nehmen zahlreiche Gefeße , be :

treffend Unterſuchung der Lebensmittel, Fabrikation der Mar

garine vom 22. März 1897 (Nr . 43), den Handel mit

Dünger und Futterſtoffen vom 26. März 1898 (Nr. 64),

mit Sprengſtoffen vom 7. April 1899 (Nr. 74), mit Steinöl

vom 23. Januar 1903, Bezug . Die Geſeke, die Unterſuchung

der Lebensmittel betreffend , werden alle drei Jahre einer

Reviſion unterzogen. Das leßte iſt vom 27. April 1903.

Das Münzweſen reguliert das Münzgeſeß vom 23. Mai

1873. Mit Schweden beſteht eine beſondere Konvention

vom 27. Mai 1873. Siehe auch die Bekanntmachung vom

26. November 1901 .

Endlich hat das Patentrecht durch Geſeß vom 13. April

1894 und ſpätere Novellen , die legte vom 29. März 1901

(Nr. 40) , eine umfaſſende Behandlung gefunden . Da dieſes

Geſeß ſowohl in deutſcher als in franzöſiſcher Überſeßung

mehrmals zum Abdruck gekommen iſt und von Kohler in

ſeinem großartig angelegten Handbuch des deutſchen Patent:

rechts in rechtsvergleichender Darſtellung (Mannheim 1900)

berückſichtigt worden iſt , ſiehe namentlich die allgemeinen

Bemerkungen S. 43, 50 und 944 und zu den einzelnen Bes

ſtimmungen S. 132, 176, 177, 200, 317, 326, 409, 426,

484, 489, 538, 559, 577 Note ***, 608, 655, 660, 688,

916 Note , ſo weiſe ich hier nur auf dieſe Stellen hin ).

Das neue Geſet ( Nr. 189) vom 19. Dezember 1902, be

treffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunſt,

iſt ſchon Bd. LIV S.511 ff. dieſer Zeitſchrift vom Geh.

Rat Reyßner mitgeteilt worden .

Es wird bemerkt, daß dieſes Geſeß durch das Gefeß

Nr. 63 vom 29. März 1904 eine neue Faſſung erhalten hat.

Die $$ 4 und 15 ſind geändert worden. In § 15 find

Feuilletonromane und Novellen als Ausnahmen beigefügt,

in § 4 hat der zweite Abſaß ſeinen Plaß mit dem dritten

gewechſelt; während der dritte Abſaß im übrigen ungeändert

iſt, iſt der Paſſus „ gleichzeitig oder doch im Laufe eines

Jahres“ fortgefallen , ſo daß die Werke , die in mehreren

Sprachen erſcheinen , den betreffenden Schuß genießen ohne

Rückſicht darauf , ob dieſe Ausgaben gleichzeitig oder mit

einem Zwiſchenraum von einem Jahre erſcheinen , wenn ſie

nur binnen zehn Jahren von dem Jahre ab, da das Werk

1

.

1 ) Spätere Änderungen enthalten die Geſeße vom 16. März 1900 und

29. März 1901 .
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zuerſt erſchienen iſt, vorliegen . In Übereinſtimmung hiermit

ſpricht § 4 nur von zehnjähriger Friſt, nicht von der ein

jährigen .

Was nun endlich ſolche Verhältniſſe betrifft, die dem

materiellen Handelsrecht angehören und die teilweiſe

durch das deutſche Handelsgeſeßbuch vom 10. Mai 1897 geregelt

worden ſind, ſo bemerke ich, der Reihenfolge meiner obigen

allgemeinen Darſtellung folgend , daß es ſchon erwähnt iſt,

daß man im Handelsrecht, um Klarheit in die Verhältniſſe

zu bringen , gewiſſe Reklamationen und Proteſte fordern kann,

daß man beſonders ſtreng in der Richtung iſt , Mängel als

erheblich zu betrachten, iſt auch bemerkt worden; betreffend

die Beweislaſt füge ich hinzu, daß man als Hauptregel ſagen

kann, daß der Verkäufer dieſelbe hat, bis die Annahme der

Waren von ſeiten des Käufers erfolgt iſt. Die in den SS 344

und 345 des deutſchen Handelsgeſeßbuches vom 10. Mai 1897

aufgeſtellten Präſumtionen ſind, inſoweit es darauf ankommt,

eine Sache vor das See- und Dandelsgericht in Kopenhagen

zu bringen, auch bei uns anwendbar. Ein Verfolgungsrecht,

das ja im Diſtanzhandel vom größten Intereſſe iſt, wird

wegen § 4 des Konkursgeſeßes dem Verkäufer regelmäßig

abgeſprochen ; das Seegeſeß vom 1. April 1892 g 166 fta

tuiert ein ſolches, wenn die Waren durch Konnoſſement ver

kauft worden ſind.

Einzelne Werkverträge ſind durch neuere Gefeße geregelt

worden. So in erſter Linie das Frachtgeſchäft im Seegeſek

vom 1. April 1892 SS 109 ff. Dieſes Gefeß iſt in der Zeits

ſchrift Bd. XLIII als Beilage zum Abdruck gekommen. Im

Anſchluß an das Seegeſek nenne ich das Geſeß , betreffend

das Lotſenweſen, vom 13. Juni 1879, ſiehe auch das Gefeß

(Nr . 41 ) vom 13. März 1903 , das Strandungsgeſeß vom

10. April 1895 1) und das Schiffsregiſtrierungsgeſeß vom

1. April 1892 , ſiehe auch die Geſeße vom 6. März 1896

und 4. Februar 1898. Nach einem Geſet (Nr. 75 ) vom

29. März 1904 haben die Reeder bezüglich däniſcher Schiffe

ſtatiſtiſche Angaben, die Fahrt betreffend, zu machen .

Das Geſet (Nr. 105) vom 15. Mai 1903 $ 37 ent

hält in Betreff der Güterbeförderung der Eiſenbahnen eine

vis major-Regel. Die Haftung für Beſchädigungen von Per

fonen durch Eiſenbahnbeförderung iſt durch das Geſeß (Nr.64)

1 ) Dieſe Zeitſchrift Bd . XLVI S. 430 ff. Es iſt ein Druckfehler,

wenn da 19. April 1895 fteht.
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vom 26. März 1898 geregelt worden . Auch muß das Poſt

geſeß vom 5. April 1888 in der durch die Bekanntmachung

vom 3. Juni 1902 gegebenen Faſſung genannt werden.

Das Telegraphen- und Telephonweſen iſt durch das

Geſeß vom 11.Mai 1897 geregelt.

Die handelsrechtlichen Beſtimmungen betreffend Aufträge

beruhen auf der Praris . Dasſelbe gilt von den Rontokorrent

verhältniſſen. In erſterer Beziehung erkennt man an , бар

hier oft eine Pflicht zum Handeln beſteht , wo ſonſt keine

beſteht, daß Zinſen und Proviſion ohne ausdrückliche Ver

abredung verlangt werden können , und daß dem , der eine

Ware zum Verkaufen in Rommiſſion bekommen hat , ein

Pfandrecht an derſelben zuſteht.

Eine beſondere Art von Verwahrungsverträgen ſind die

ſogenannten Auflageverträge; ihre Sonderſtellung beſteht

darin , daß die Verfügung über die Waren durch den

Empfangsſchein geſchieht; ſiehe beſonders das Geſeß vom

30. März 1894, betreffend den Freihafen bei Kopenhagen.

Bei den Anweiſungen haben wir beſondere Regeln für

die Wechſel und die Schede. Erſtere befinden ſich im Wechſel

geſeß vom 7. Mai 1880, das in Borchardts Sammlung

der ſeit dem Jahre 1871 in Ägypten , Belgien, Dänemark

u. ſ. w . publizierten Wechſelgeſeße mit Überſeßungen und

Anmerkungen (Berlin 1883) Š .171 ff. gedruct worden iſt ?).

Für die Scheds und Sichtwechſel haben wir Negeln im

Gefeß vom 23. April 18972) . Nach § 1 iſt ein Scheck die

bei Vorzeigung zahlbare ſchriftliche Geldanweiſung, inſoweit

ſie ſich ſelbſt Scheck nennt und im übrigen die in § 1 näher

ausgeführten Formregeln erfüllt. Dieſe Regeln ſind den

Wechſelregeln entſprechend. Doch kann der Scheck an den

Inhaber zahlbar gemacht werden ; der Ausſtellungsort braucht

nicht genannt zu werden . Schecks ſind ſtempelfrei; dasſelbe

gilt von dem Giro und von den im Auslande ausgegebenen

Schecs. Um die Regreſforderung geltend machen zu können,

müſſen die Scheds binnen ſehr kurzer Friſt zur Bezahlung

präſentiert werden. Es beſteht keine Verpflichtung, die An

nahme auf einem Scheck zu vermerken , und durch das In

doſſament an den Bezogenen wird ein Regreßrecht gegen den

Traſſanten oder den Giranten regelmäßig nicht begründet;

1 ) Siehe auch Chr. Beiffel, Däniſch -ſchwediſch -norwegiſches Wechſels

gele von 1880, überſeßt. Kopenhagen und Leipzig 1881.

2 ) Siehe Bd. XLVIII S. 389 dieſer Zeitſchrift. K. L.
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1

wenn der Bezogene mehrere Geſchäftsabteilungen hat, kann

der Scheck an eine andere Abteilung als die, auf welche er

gezogen worden iſt, übertragen werden ; im übrigen wirkt

das Indoſſament nur als Quittung oder Prokuraindoſſament.

§ 7 regelt das von England her bekannte Crossing von

Schecks , die nur an Banken oder Bankiers ausbezahlt werden

können . Die lange Verjährungsfriſt iſt für beſonders

praktiſche Fälle ſehr verkürzt worden, ſo namentlich nach dem

Wechſelgeſeße $877-80 und Seegeſeße $8 17 und 283.

Während der Zinsfuß ſonſt 4 Prozent iſt, werden in þandels

verhältniſſen oft 6 Prozent als gebräuchlich betrachtet; auch

entſteht hier oft eine Pflicht, Zinſen zu zahlen ohne vorherige

Vereinbarung.

Auch das Handwerk und der Fabrikbetrieb ſind, abge

ſehen von den ſchon erwähnten Beſtimmungen , der Praxis

überlaſſen . Das Gefeß (Nr. 71) vom 11. April 1901 re

guliert die Arbeit in Fabriken und ähnlichen Betrieben

wie die Aufſicht, die die Öffentlichkeit darüber führt . Nach

8 5 ſoll jeder in ſolchen Betrieben beſchäftigte Arbeiter

8 Kubikmeter Luft haben. § 6 gibt Regeln für Beleuch

tung und Heizung . $8 9 ff. regeln die Verwendung von

Kindern und jungen Menſchen in den genannten Betrieben.

Kinder unter 12 Jahren dürfen überhaupt nicht, Kinder

zwiſchen 12–18 Jahren nur 6 Stunden täglich verwendet

werden ; junge Perſonen über 18 Jahre dürfen täglich nur

10 Stunden beſchäftigt ſein . Das Fabrikdirektorium wacht

über die Aufrechterhaltung der betreffenden Regeln .

Das Geſeß vom 12. April 1889 gibt Regeln zur Vor:

beugung von Unglücksfällen beim Gebrauch von Maſchinen,

und die Geſeße vom 7. Januar 1898 und 15. Mai 1903

(Nr . 114) beſtimmen, daß die Arbeiter in gewiſſen Betrieben

gegen die Folgen von Unglücksfällen verſichert ſein müſſen .

Nach § 8 haftet der Arbeitgeber für die Forderungen aus

ſolchen Unfällen, wenn er ſeine Arbeiter nicht bei beſtimmten

Geſellſchaften verſichert hat . – Der Geſeßgeber ſorgt in

neuerer Zeit überhaupt für die arbeitenden Klaſſen ; ſo kön :

nen nach dem Gefeße vom 3. April 1900 die Fiſcher ſich

billig verſichern ; das Geſeß vom 22. April 1904 gewährt

Staatsdarlehen zur Ausführung von Arbeiterwohnungen u.ſ.w.

Das Altersverſorgungsgeſeß vom 9. April 1891 kommt

regelmäßig jeder ſechzigjährigen noch nicht beſtraften Perſon

zu gute .

Betreffend das Gerichtsverfahren in Handelsſachen iſt
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ſchon in dieſer Zeitſchrift Bd. V S. 607 ff. von dem See

und Handelsgericht in Kopenhagen berichtet worden . Ein

Gefeß vom 13. April 1894 begrenzt die Mitwirkung der

Handelsrichter bei der mündlichen Verhandlung , Abhörung

von Zeugen und Sachverſtändigen, Parteieið und Erlaſſung

von Urteilen und Beſchlüſſen ; außerhalb Kopenhagens wer

den die Sandelsſachen behandelt wie die Sachen , wo der

Kläger oder der Beklagte Gaſt 1) iſt. Das Geſeß vom

12. April 1892 gibt beſondere Regeln für die Seegerichte.

Einige Geſeße jüngeren Datums, als das Jahr 1861, haben

die Zuſtändigkeit des See- und Handelsgerichts ausgedehnt,

ſo das Firmengeſeß vom 1. März 1889 § 6 und das See

regiſtrierungsgeſeß vom 1. April 1892 g 22. Andere Sachen ,

die das Handelsrecht berühren, find dem beſtehenden polizei

gerichtlichen Verfahren unterworfen ; z . B. werden die Sachen

zwiſchen Meiſter und Lehrling , die aus dem Lehrverhältnis

entſtehen , als Polizeiſachen nach dem Lehrlingsgeſeße vom

30. März 1889 $ 20 bezw . $ 1 behandelt.

Das Verfahren in Wechſelſachen iſt durch das Gefeß

vom 28. Mai 1880 geregelt.

Das Konkursgeſek hat in der leßten Zeit zwei Ände

rungen erfahren . Das Geſek vom 18. Dezember 1897 ändert

$ 164 dahin, daß die Ausländer den Inländern gleichgeſtellt

werden , und das Geſeß Nr. 30 vom 20. März 1901 fügt

zum § 21 hinzu , daß , wenn im Falle von Anfechtung der

Pfandgläubiger kraft ſeines Pfandrechtes Erfüllung geſucht

hat , er das Empfangene oder deſſen Wert ausliefern muß.

În § 23 iſt durch dasſelbe Geſeß die Änderung getroffen,

daß die durch Vollſtreckung erworbene Erfüllung angefochten

werden kann, wenn der Konkurs ſpäteſtens an dem zehnten

Tage nach dem Tage, da die Volſtredung ſtattgefunden hat,

eintritt .

Nicht beſonders dem Handelsrecht angehörig , aber für

dieſes ſehr wichtig, iſt das Geſeß Nr. 161 vom 18. Dezember

1897, betreffend Aufnahme der Beweiſe im Auslande.

Das Geſeß vom 3. April 1900 und die Verordnung

vom 18. Mai 1900 geben beſondere Regeln für die Zeugen

aufnahme bei den Schiedsgerichten zwiſchen den Organiſa

tionen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer .

Nach der Inſtruktion für die däniſchen Konſuln vom

1 ) Gaſt iſt eine Perſon , die fich zwar im Gerichtsſprengel befindet

aber nicht ſtändig da wohnt.
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15. Dezember 1893 § 17 haben die Konſuln Jurisdiktion ,

wo die däniſchen Untertanen ein Erterritorialitätsrecht ges

nießen; beſonders haben ſie in Seefahrtsſachen tätig zu ſein.

Das Geſeß vom 23. Mai 1902 , betreffend eine Ünderung

des Seegeſeßes $ 40, beſtimmt,daß die Konſuln vom Mini

ſterium des Äußern die Autoriſation erhalten können , See

verklarungen von dem Schiffer zu empfangen. Welches die

Konſuln ſind, die eine ſolche Befugnis haben , beſtimmt die

Bekanntmachung vom 20. November 1902 , Z. B. hat der

Generalkonſul in Hamburg eine ſolche.

Die genannten Beſtimmungen nehmen nur Bezug auf

das eigentliche Königreich und die Faröer. Auf Island und

den weſtindiſchen Inſeln find teilweiſe die älteren Beſtim

mungen noch geltend . Doch ſind mehrere der neueren Gefeße

für Island in einer ähnlichen Geſtalt eingeführt , ſo z. B.

das Geſeß vom 12. April 1878 , das Nachlaßverfahren be

treffend, das Gefeß vom 13. Januar 1882, betreffend Wechſel,

das Geſeß vom 13. April 1894 , verſchiedene Punkte bezüg=

lich des Konkursverfahrens betreffend , das Geſeß vom

12. Januar 1900 , betreffend das eheliche Güterrecht, das

Poſtgeſeß vom 13. September 1901 und das Scheckgeſek

vom 8. November 1901.

Wichtig für das Handelsrecht ſind die internationalen

Privatrechtsregeln. Über dieſe herrſcht jedoch keine unbedingte

Klarheit. Mit Rückſicht auf die Handlungsfähigkeit wird

man wahrſcheinlich die Geſeße des Domizilortes zu Grunde

legen , und zwar des Ortes , wo der Verpflichtete ſich zur

Zeit des Abſchluſſes des Rechtsgeſchäftes befand ; die Ohli

gationsverhältniſſe ſind regelmäßig nach den Geſeken, die in

dem Domizil des Schuldners in dem Augenblicke gelten , da
er das Rechtsgeſchäft abgeſchloſſen hat, zu beurteilen . Bes

züglich der Wechſel verweiſe ich auf die SS 84-86 des

Wechſelgeſebes vom 7. Mai 1880.

Über die handelsrechtliche Praxis 1) gibt die Sö- og

Handelsretstidende" ( Zeitſchrift für See- und Handelsrecht)

Aufklärung . Die handelsrechtlichen Gebräuche laſſen ſich durch

die von dem Komitee der „ Grosserersocietet “ (eine Ver

ſammlung der Kaufleute, die in Kopenhagen , en gros“ Ge.

1) Die verſchiedenen hier genannten Gefeßežbeſtimmungen findet man

von 1870 ab in „Lovtidende" (Gefeßeßzeitung ). – Praktiſch“

iſt die kleine Sammlung von Gefeßen und Verordnungen von

allgemeinem Intereſſe, die ſich z. B. in der Königlichen Bibliothek

in Berlin befindet.
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ſchäfte betreiben) abgegebenen Responsa erkennen. Von

dieſen ſind einzelne in Ugeskrift for Retsvæsen “ (Wochen

ſchrift für Rechtsweſen) zu finden.

Betreffend die vor 1895 erſchienene ziviliſtiſche Literatur

verweiſe ich auf die in Leske & Loewenfeld , Die Rechts

verfolgung im internationalen Verkehr (Berlin 1897) Bd. II

S. 791-792, in der Note gegebene Überſicht. Hier ſollen

von der ſpäteren Literatur unter anderen genannt werden :

Munch - Peterſen , Das Verſprechen und ſeine Causa,

Kopenhagen 1896. Jul. Laſſen , Handbuch des Obliga

tionenrechts. Spezieller Teil, Kopenhagen 1897. E. Möller,

Die Dingleſung , Kopenhagen 1897 . V. Benßon , Das

däniſche Seerecht, Kopenhagen 1899. H. Federſpiel, Der

Begriff des Intereſſe in der Lehre von der Verſicherung,

Kopenhagen 1901. L. A. Grundtvig , Das Konnoſſement,

Kopenhagen 1902 (ſiehe die Beſprechung von Profeſſor

K. Lehmann in dieſer Zeitſchrift Bd. LIV S. 350) .

L. A. Grundtvig, Die Reklamation in Vermögensrechts

verhältniſſen mit beſonderer Rückſicht auf Kaufgeſchäfte,

Kopenhagen 1903 (von Profeſſor Lehmann in BD. LIV

S. 352 beſprochen) . A. Hindenburg, Von dem Kauf

geſchäfte. Zweite Auflage, Kopenhagen 1903. Von all

gemeinen handelsrechtlichen Darſtellungen ſind zu nennen :

L. A. Grundtvig , Kurzes Lehrbuch des Handels- und

Wechſelrechts , Kopenhagen 1903 ; vor allem iſt hervorzuheben :

Hage, Handbuch des õandelsrechts. Zweite Auflage, Kopen

hagen 1903, 1904 und 1905.

Alle dieſe Bücher ſind in der däniſchen Sprache ge

ſchrieben. Überſeßungen liegen nicht vor.

Von Darſtellungen, Geſegtexten und Literaturüberſichten

in anderer Sprache ſind außer den ſchon erwähnten zu

nennen :

Die jährlichen Überſichten im Annuaire de la légis

lation étrangère und im Jahrbuch der internationalen Ver

einigung für vergleichende Rechtswiſſenſchaft und Volkswirt

Tchaftslehre ( ſiehe z. B. Jahrgang 1898 S. 369 das Scheck

geſek) ; Recueil général de la législation et des traités

concernant la propriété industrielle, Bern 1896 ; Ofter

rieth, Patent-, Muſter- und Markenſchußgeſeßgebung des

Erdballs, III; Werner, Patentgeſeßgebung. Berlin 1895,

BD. VI; Raclot , Brevets d'invention aperçu général de

droit comparé, Paris 1897. Beſonders hervorzuheben iſt :

Lehr , Eléments de droit scandinave (Danemark , Nor

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII. 14
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vège, Suède) avec la collaboration de H. Munch -Peter

sen etc., Paris 1901. Einzelne ſeerechtliche Fragen find

von Leon Hennebicq, Principes de droit maritime.

Comparé. Bruxelles et Berlin 1904, I. Le navire, $$ 60,

61, 63 , 77, 86 , 94 , 186 , 225 , 258 , 356 und 410, be

handelt. -Von hierher gehörender älterer Literatur nenne

ich noch: F. Alexander, Konkursgeſeße aller Länder der

Erde mit vergleichender Überſicht, Berlin 1892, und Pav

liček , Die europäiſche Wechſelgeſeßgebung, Wien 1891 .

1
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I. Dr. Anton Ritter von Randa. Das öſter

reichiſche Handelsrecht mit Einſchluß des

Genoſſenſchaftsrechts. Deutſche Ausgabe be

arbeitet unter Beihilfe des k. k . Landgerichtsrates

Dr. Berth. Joh. Wolf. Erſter Band. 8. (VI

und 243 S.) Wien 1905 , Manzſche k. k. Hof

Verlags- und Univerſitäts -Buchhandlung.

Zu den im legten Fahrzehnt des derfloffenen Jahrhunderts in

deutſcher Sprache erſchienenen Behrbüchern des öfterreichiſchen Handelérechte

(von Pollißer , Wien 1895 und Frhr . von Canftein , Berlin 1896)

tritt der Beginn eines dritten , urſprünglich in böhmiſcher Sprache der

faßten , beffen Übertragung den deutſchen Juriſten Öſterreicha fehr will:

tommen ſein und auch über die Grenzen Öſterreichs hinaus als eine wert :

dolle Bereicherung der handelsrechtlichen Literatur betrachtet werden wird .

Der Verfaffer hat auf den Gebieten des römiſchen Rechts wie des Bſter

reichiſchen bürgerlichen und Handelsrechts einen geachteten Namen , und

die Vorzüge , denen er dieſen verdankt: umfafſende Berüdrichtigung des

fich darbietenden Stoffes , unbefangene Würdigung der höchftrichterlichen

Rechtſprechung , gewandte Darſtellung machen fich auch im vorliegenden

Werke geltend. Von „fremden" Gefeßbüchern iſt nächſt dem ungariſchen

Handelsgeſebuch (dem übrigens in nicht zu langer Zeit eine Reviſion be

vorſtehen dürfte ) vorzugsweiſe auf das deutſche Gefeßbuch von 1897 Rüd:

ficht genommen. Aber doch , wie dies nicht anders ſein kann , immerhin

nur in zweiter Linie. Der Hauptinhalt der Erörterungen iſt einem Ges

feßeategte gewidmet, der für uns der Vergangenheit angehört. Der Vers

faffer verkennt nicht, daß die Rechtsentwidelung Öſterreichs der deutſchen

gegenüber rüdſtändig geblieben iſt. Mit ihm iſt zu hoffen , daß es bald

gelingen wird , die nicht auf Seite der Jurisprudenz oder der geſetze

geberiſchen Technik liegenden Gründe dieſer Rüdſtändigkeit zu beſeitigen

und daß alebann die Wechſelwirkung der reichedeutſchen und der öſter

reidifchen Juri& prudenz fich in höherem Maß als bisher fruchtbringend
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erweiſen wird. Als beſonders dringlich bezeichnet der Verfaſſer namentlich

die Einführung der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung und die Reform

des Attien- und Genoſſenſchaftsrechts. Das Aktienrecht beruht, abgeſehen

von dem Regulativ vom 20. September 1899 ( Zeitſchr. Bd. IL S. 311 ,

Bb. L S. 117) noch auf dem urſprünglichen Texte des Alg. D. GGB. ,

insbeſondere gilt in Öſterreich noch das Erfordernis der Staatsgenehmigung

für die Aktiengeſellſchaften. Das genannte Regulativ ſtellt als eine In

ſtruktion für die zuſtändigen Verwaltungsſtellen die Vorausſeßungen für

die Erteilung der Genehmigung und das Eingreifen der Aufſichtsbehörde

feſt. Nur auf dieſem Umweg iſt es bisher möglich geweſen , an das öfters

reichiſche Aktienrecht die beffernde Hand anzulegen.

Der vorliegende erſte Band des Randaſchen Werkes ſchließt fich

dem auch in Deutſchland üblichen Syſteme des Handelsrechts an. Nach

einer Einleitung über Begriff, Entwidelung , Gefeßgebung, Quellen und

Literatur ') des Handelsrechte folgen eine Erörterung des Begriffe der

Handelsgeſchäfte und demnächſt in neun Paragraphen eine Darſtellung der

Materien , die den Inhalt des erſten Buchs des Ang. D. HGB.8 bilden,

unter Einſchaltung der Lehren vom Markenſchuß und dem unlauteren Wett

bewerb.

Auf Einzelheiten kann hier nur in ſehr beſchränktem Umfang ein

gegangen werden . Hinzuweiſen iſt u. a. auf die Ausführungen über die

Verwertung der Entwürfe , Konferenzprotokolle u. dgl. für die Gefeßess

auslegung. Der Verfaffer ſteht hier auf dem Tholichen Standpunkte,

daß das Gefeß fich durch die Publikation vom Willen des Gefeßgebers

Loslöft. Das iſt ja auch der Standpunkt, dem das Reichsgericht fich zu:

neigt. Ich möchte glauben , daß man ſich hüten ſollte, ihn alizu ſchroff

zu betonen . Auf eine verſtändige Benußung der Materialien kann nicht

verzichtet werden , fie find ein ſehr wichtiges , bisweilen das wichtigſte

Mittel zur Erkenntnis des Gefeßesinhalte. Die verſtändige Benußung der

Materialien führt weder zu einer Papierſcherenliteratur" noch trifft fie

der Vorwurf, daß fie Ideen und Abfichten, die einzelnen bei der Geſeßes

abfaſſung beteiligten Perſonen vorgeſchwebt haben mögen , mit dem publi

zierten Gefeßeswillen verwechſelt. Eine Formel für die Art , in welcher,

und die Grenzen, innerhalb deren die Vorarbeiten bei der Gefeßesauslegung

zu verwerten find , wird ſich allerdings ſchwer aufſtellen laſſen. Wo ein

klares, teiner Auslegung bedürftiges Gefeßeswort vorhanden iſt, da iſt auf

einen abweichenden gefeßgeberiſchen Willen freilich keine Rüdficht zu

1

1) S. 20 iſt als Mitherausgeber dieſer Zeitſchrift für das geſamte

Handelérecht" Profeſſor Dr. Pappenheim benannt. Hierzu fet

ergänzend bemerkt, daß derſelbe 1892 eingetreten, 1897 aufgeſchieden

iſt. Mit Bd. XLVIII trat Prof. Dr. A. Lehmann ein, der

ſeitdem in Gemeinſchaft mit Unterzeichnetem die Herausgabe leitet .

Dr. Reyner.
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nehmen . In allen übrigen Fällen iſt die Heranziehung der Materialien

weſentlich Sache des juriſtiſchen Taktes. Dem Standpunkte, der das Ges

le losgelüft von den Vorarbeiten betrachten will, läßt fich eine andere

Auffaffung gegenüberſtellen , die davon ausgeht , daß die Vorarbeiten nur

eine der geſchichtlichen Daſeinsbedingungen des Gefeßes find, und die des

halb den Zuſammenhang mit der Entſtehung & geſchichte möglichſt zu er

halten beſtrebt iſt. Im Grunde handelt es fich bei beiden Betrachtungs

weiſen um verſchiedene Methoden , die auf das gleiche Ziel gerichtet find

und die, richtig angewendet, fich gegenſeitig korrigieren. - Raum der Er

wähnung bedarf es, daß die hier vertretene Auffaſſung nicht de@wegen zu

verwerfen iſt, weil die Vorarbeiten häufig nicht vollſtändig veröffentlicht

find. So find 3. B. von den Vorarbeiten des deutſchen Sandelégeſebuchs

don 1897 die Protokolle der vom Reichsjuſtizamte berufenen Sachvers

ftändigenfommiffion und der ihr vorgelegte Entwurf nebſt Dentichrift

leider bisher nicht in die Öffentlichkeit gelangt. Das Streben , fich ein

von der Entſtehungsgeſchichte zu verſchaffen , wird durch ſolche

mehr oder weniger erſchwert, bleibt aber gleichwohl berechtigt.

Hinſichtlich der Handelsgebräuche im Sinn eines Handelsgewohn

heitsrechts und der ihnen gegenüberſtehenden Ujancen im weiteren Sinne

(Geſchäftegebrauche) folgt der Verfaffer der herrſchenden , namentlich von

Goldid midt begründeten Lehre des älteren Rechts, der fich auch der

Referent in ſeinem Lehrbuch angeſchloffen hat. Auf eine Erörterung der

Frage, inwieweit dieſe Lehre reviſionsbedürftig iſt, muß hier verzichtet

werden . Wenn der Verfaffer die Kenntnis des Geſchäftågebrauché als

regelmäßiges Erfordernis ſeiner Geltung hinſtellt, ſo werden ihm hierin

doch auch die Anhänger der herrſchenden Lehre nicht ganz folgen können .

Die von ihm ſelbſt angeführte und gebilligte Bemerkung von Rohler,

die Ufance fomme zur Anwendung , weil der Verkehr die Parteierklärung

im Sinne der Ujance auslege, trifft das Richtige ').

Gründlich und belehrend iſt die Darſtellung des Firmenrechte, der

Lehren von den Sandelsbüchern , den Handlungsgehilfen , der faufmänniſchen

Stellvertretung und den Sandelémaklern. Hervorgehoben mag werden ,

daß in Betreff der Handelsbücher, die bei uns mit der Einführung der

D.ZPD. beſeitigten Art. 34-36 und 39 des Allg. D. HGB.s in der öfters

reichiſchen ZPD. , obwohl diefelbe im übrigen ebenfalls auf dem Prinzipe

der freien Bewei @würdigung beruht, ausdrüdlich aufrecht erhalten find.

Beibehalten iſt ferner das Inſtitut ber bandelsmakler im Sinne von

amtlich beſtellten Vermittlern von Handelsgeſchäften. Privatmatelei

iſt im allgemeinen geſtattet. Eine Ausnahme macht die Vermittelung von

Börſengeſchäften, die ausſchließlich den für die Börje beſtellten Handels

mallern zuſteht.

1

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchr. B. LVI S. 610. Dr. ReyBner.
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Wo Veranlaſſung vorliegt , auf das Ang . D. HGB. zurüdzugehen ,

wird das Randa iche Lehrbuch auch den reichabeutſchen Furiften Rußen

gewähren. Möge dem Verfaffer ſeine jeßige Amtsſtellung bei der Bolle

endung ſeines Werkes nicht hinderlich ſein , und möge die von ihm befür

wortete Annäherung des öſterreichiſchen an das deutſche Bandelbrecht fich

bald verwirklichen.

Die Überfeßung lieft fich wie ein deutſches Original.

Berlin. Behrend , Heichsgerichtsrat a . D.1

II . 1. Joſeph Hupka. Die Vollmacht. Eine zivi :

liſtiſche Abhandlung mit beſonderer Berücfichtigung

des deutſchen Bürgerlichen Geſeßbuchs. 8. ( XI und

440 S.) Leipzig 1900, Duncker & Humblot.

2. Joſeph Hupka. Die Haftung des Ver

treters ohne Vertretungsmacht. 8. (VIund

269 S.) Leipzig 1903, Duncker & Humblot.

3. Stanislaus Dnieſtrzanski. Die Aufträge

zu Gunſten Dritter. Eine ziviliſtiſche Unter:

ſuchung mit beſonderer Berüdſichtigung des öfter

reichiſchen und deutſchen Bürgerlichen Geſekbuches.

Erſter Band : Grundlegung . 8 .8. (IX und

350 S.) Leipzig 1904, Dunder & þumblot.

Das erſte Werk þupfas hat der Unterzeichnete nicht eigentlich zu

beſprechen übernommen, ſondern nur übernommen, feiner bei Beſprechung

des zweiten zu gedenken. Es ſei daher nur kurz folgendes hervorgehoben.

þupta iſt entichieden und mit Recht gegen den Verſuch Schloßmann

aufgetreten, die ganzen Grundlagen der modernen Stellvertretungslehre zu

ſtürzen (S. 23 ff.). Er iſt ein Anhänger der Repräſentationstheorie

(S. 29 ff., 39) , die wohl auch das Feld behaupten wird und muß. Die

Vollmacht iſt nach ihm ein ſtreng einſeitiges Geſchäft (S. 85 ff. ), eine

Erklärung, die fowohl an den zu Bevollmächtigenden wie an denjenigen abe

gegeben werden kann, demgegenüber die Vertretung ſtattfinden ſoll ( S. 95 ff.).

Er bekämpft fonach ichon für das gemeine Recht die beſonders von Benel

( Fahrbücher für Dogmatit XXXVI S. 13 ff .) verteidigte , auch von mir

(Windicheid 5 $ 71 ) für das gemeine Recht gebilligte Lehre, daß die

Vollmacht immer an den Dritten erklärt werden müſſe, der Stellvertreter

diefem freilich als Bote die Erklärung ausrichten tönne. Dieſer Lehre

find auch Eccius ( 6 ruchot XLVII S. 210 ), Enneccerus (3. Auf
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/lage I S. 249 3) entgegengetreten , während Hellwig ( Zeitſchrift für

Zivilprozeß XXIX S. 522 ff.) jene Lehre auch für das B.SB. verteidigt.

Ich betenne, daß ich nach den Ausführungen uptas an ihr nicht mehr

feſthalte; für das B.GB. iſt fie jedenfalls nicht zu billigen . Der § 174

B.GB.: (Hellwig S. 523 ff.) beweiſt ja nur, daß der Gegner die ein

feitige Erklärung mangels Mitteilung der Bollmacht zurüdweiſen fann ;

fie iſt nicht in Ermangelung ſolcher Mitteilung ohne weitereß nichtig, und

hieraus geht herbor, daß Vertretungsmacht auch ohne folche Mitteilung

beſtehen kann (vgl. Hupka S. 103) . Handelt es fich um einen Vers

tragsſoluß, und iſt dem Mitkontrahenten die Vollmacht nicht mitgeteilt,

glaubt er vielmehr mit einem vollmachtloſen Vertreter zu kontrahieren ,

ſo rechnet er darauf , daß der Vertrag von der Genehmigung des Vers

tretenen abhänge. Darauf , daß er ſelbſt noch vom Vertrage nach ſeinem

Willen abgehen könne , kann er nicht rechnen (vgl. B.GB. 178 S. 1) .

Er rechnet auf eine Genehmigung, die ſo wirkt, wie wenn ſchon zur Zeit

des Abſchluffes des Vertrages Vertretungsmacht vorgelegen hätte (184) .

Wenn er alſo nachher erfährt , daß Vertretungsmacht vorlag, alſo keine

Genehmigung mehr abzuwarten iſt , ſo fann er in feiner Weiſe in ſeinen

berechtigten Erwartungen enttäuſcht ſein. Deshalb glaube ich , daß es in

der Tat bei der Vorſchrift des Gefeßes ſein Bewenden hat, nach welcher die

Vollmachtserteilung fowohl an den Vertreter wie an den Dritten erklärt

werben fann ( 167 ). Die Vollmachtêerteilung iſt nach gupta boll:

kommen abſtrakt (S. 155 ff.), wie dies namentlich Enneccerus früher

und jegt (3. Aufl. $ 171 , 5) berteidigt . Hier kann ich nicht beitreten .

Es muß meiner Anſicht nach unterſchieden werden : 1. Erteilung der Volls

macht durch Erklärung an den zu Bevollmächtigenden. a) Geſchieht in

einem und demſelben Rechtegeſchäfte VollmachtSerteilung und Begrün

dung eines Rechtsverhältniſſes, welches die Erteilung der Vertretungs

macht rechtfertigen fod ( ein ſolcher Zuſammenſchluß iſt gewiß möglich ),

jo hängt die Vollmacht im Zweifel von der Wirkſamkeit des anderen

Teiles des Rechtsgeſchäftes ab ; notwendig iſt dies freilich nicht (139) .

Wer z . B. einem Minderjährigen Auftrag und Vollmacht zu ſofortigem

Handeln gibt und die Minderjährigkeit fennt , will nicht, daß die Voli:

macht von der Genehmigung des Vertrages durch den geſeßlichen Vertreter

des Minderjährigen abhängen ſoll. b) Wird die Bollmacht in einem

Rechtsgeſchäft für fich erteilt auf Grund der Vorausſeßung der Exiſtenz

eines Rechtsverhältniſſes, welches die Vertretungsmacht rechtfertigt, ſo iſt

die Vollmacht von dieſer Exiſtenz nur dann abhängig , wenn das zur

Bedingung der Vollmachtserteilung erhoben iſt, und dies iſt keineswegs

ohne weiteres anzunehmen . 2. Nun iſt e& aber richtig, daß regelmäßig

im Leben mit einer Vollmacht zu rechnen iſt, deren Erteilung mit

Willen des Machtgebers dem Dritten mitgeteilt iſt; ſie kann auch an den

Dritten erklärt, öffentlich bekannt gemacht, oder es kann eine Volmachts
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urlunde aufgehändigt ſein , die dem Dritten vorgelegt wird ; kurz, mit der

kundgemachten Bollmacht, mit der fich die $$ 170-173 B.GB. be

ſchäftigen. Hier wiffen wir ſo viel , daß die Gründe , welche nach dem

internen Verhältnie zwiſchen Machtgeber und Bevollmächtigten das Er

löſchen der Vertretungêmacht bewirken würden , diefe Wirkung nur ents

falten , wenn ſie dem Dritten bekannt find , oder wenn es ſeine Fahrs

läffigkeit iſt, daß er fie nicht kennt ( 173). Die Frage aber iſt, ob auch

Gründe, welche geeignet ſind, nach dem internen Verhältnis zwiſchen Machts

geber und Bevollmächtigten das Entſtehen der Vertretungsmacht zu hindern ,

in den Fällen der $$ 170 ff. dieſe Wirkung entfalten, wofern der Dritte

fie fennt oder infolge von Fahrläffigkeit nicht kennt. Man kann von der

einen Seite ins Feld führen , daß , was das Gefeß auf das Erlöſchen bes

ſchränkte, nicht auf die Entſtehung ausgedehnt werden dürfe ; man kann

aber auch zu dem Schluffe neigen, daß was vom Erlöſchen geſagt ſei, auf

das Entſtehen entſprechend angewandt werden müſſe. Praktiſch laffen

fich Beiſpiele aufſtellen , die Sympathie mit dem Dritten erweden , bem

gegenüber die Vertretung ſtattfinden ſoll; aber es laffen fich auch Beis

ſpiele geben, welche die Sympathie auf die Seite des Machtgebers hinüber

zuziehen geeignet find. Gewiß ! Wenn jemand einem Minderjährigen, den

er in Dienſt genommen hat, Vollmacht durch Erklärung an Dritte erteilt,

ihn mit einer Vollmachtsurkunde ausrüſtet, die er Dritten vorlegt , ſo iſt

es wünſchenswert, das Reſultat zu rechtfertigen, daß die von dem Minder

jährigen im Namen des Machtgebers geſchloffenen Verträge gültig find,

follte auch der Dienſtvertrag von dem geſeßlichen Vertreter des Minder

jährigen nicht genehmigt werden . Das iſt auch im allgemeinen zu recht:

fertigen , weil entweder der Machtgeber den Willen hat , oder doch die

Dritten bona fide annehmen dürfen , er hätte ihn , daß die Vertretungs

macht und damit die geſchehenen Rechtsgeichäfte nicht von der Genehmigung

des Vormundes des Minderjährigen abhängen ſollen. Wenn aber der ents

laffene Angeſtellte die Vollmachtsurkunde noch in Händen hat und mir

vorlegt, der ich weiß , daß er entlaffen iſt, iſt es dann auch in der Ords

nung , daß der Vertrag , der im Namen der Vertretenen geſchloſſen wird,

gültig fei ? Man ſage nicht, daß es fich hier um Erlöſchen der Ver

tretungsmacht handelt! Es handelt fich um ihr Entſtehen ; denn es

handelt ſich darum, ob die Vorlegung der Vollmachtsurkunde Vertretungs

macht begründet , und das wird man in dem zulegt vorgelegten Falle

verneinen müſſen. Ebenſo kann es aber auch, wenn dem Dienſtvertrage die

Genehmigung des Vormundes bereits verweigert worden iſt und ein Dritter,

mit dem der Minderjährige im Namen des Machtgebers verhandelt, dies

weiß oder wiſſen müßte, nach Lage der Sache ſehr wohl ſein, daß er nicht

gültig verhandelt. Teilt bei folcher Sachlage der Minderjährige als Bote

dem Dritten die vollmacht mit, ſo entſteht die Vertretung @macht möglicher:

weiſe ſchon deshalb nicht, weil der Vertretene die Mitteilung nicht mehr

.
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will. ( Die Mitteilung nach 171 muß eine vom Vertretenen gewollte ſein.)

Legt der Minderjährige die erhaltene Urkunde dor , ſo iſt zwar zu be

achten , daß die Vertretungsmacht nach 172 auch entſtehen kann, wenn die

Urkunde wider den Willen des Vertretenen vorgelegt wird (nur ihre U u &

håndigung muß mit ſeinem Willen geſchehen ſein) ; aber wenn der

Dritte, dem die Urkunde vorgelegt wird, nach nunmehriger Saclage weiß

oder annehmen muß , daß die Vorlegung dem Willen des Machtgebers

nicht entſpricht, ſo entſteht keine Vertretungêmacht. Unſer höchſter Ger

richtshof folgert für das gemeine und das heutige Recht aus Begriff und

Rechtsnatur der Vollmacht, daß der Bevollmächtigte grundfäßlich keinen

Willen erklären darf , der dem ihm bekannten Willen des Machtgebers

widerſpricht, und daß auch der Dritte , der den abweichenden Willen des

Machtgebers weiß und erkennen kann, daß die Vollmacht gemißbraucht wird,

daraus feine Rechte herleiten kann (RG. Entſch. Bd. LII Nr. 26 S. 99).

Das gilt auch dann, wenn der Dritte verſucht, aus 170-172 eine Ver:

tretungômacht herzuleiten , von der er ſchon zu der Zeit , zu der fie nach

dieſen Paragraphen entſtehen könnte , weiß - oder wiffen muß , daß

fie dem Willen des Machtgebers nicht entſpricht.

Ich erachte es deshalb für einen Vorzug des Werkes von Dnieſte:

zansti , daß er die von $ upka und Ennecceruß ſtatuierte völlige

Abſtraktheit der Vollmacht bekämpfen will (S. 107 fg .). Aber ich fann

Dnieſtrzanati ( der Schloßmann ſehr naheſteht) in der Art nicht

folgen , wie er dies tut und ihm in dem Beſtreben nicht beitreten , uns

zurüdzuſchrauben in die Zeiten vor aband, die Errungenſchaft des

felbſtändigen Vollmachtsbegriffes wieder zu beſeitigen und die Vollmacht

nur als eine Seite eines Rechtsverhältniſſes hinzuſtellen, nämlich des Aufs

trags in einem modernen Sinne, nicht im Sinne des römiſchen Mandates

(S. 26–46 , 63—115). Dnieſtrzandli iſt im ganzen damit einvers

ſtanden , daß eine Vollmacht gültig iſt, wenn fie einem Verwalter auf

Grund eines nichtigen Dienſtvertrages erteilt wird , mag nun der Dienſt

herr die Nichtigkeit kennen oder nicht (S. 109). Aber das macht nach

feiner Anſicht die Bollmacht nicht felbftändig , nicht abftraft. Dnieftr

zansti glaubt vielmehr, daß in folchen Fällen das Grundgeſchäft über

haupt nicht der Dienſtvertrag, fondern ein unter anderen gefeßlichen Bes

dingungen ſtehender Auftrag fei. Wenn ich einen Dienſtboten bevolls

mächtige, in meinem Namen einen Vertrag mit einem Dritten zu ſchließen,

ſo iſt dieſe Bevollmächtigung nicht Ausfluß des Dienſtvertrages , ſondern

eines neben demſelben beſonders begründeten Auftrages .“ Dies iſt nach

mehreren Richtungen verkehrt. Ganz unbrauchbar iſt der Gedanke, wenn

es fich um eine allgemeine Vollmacht handelt , von der der Dienſtbote je

nach Umſtänden Gebrauch machen ſoll. Aber auch wenn ihm eine ſpezielle

Vollmacht und ein dementſprechender ſpezieller Auftrag“ erteilt wird, fo

liegt kein Auftrag im Rechtsſinne, überhaupt kein neuer Vertrag vor,

. .
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ſondern ein einſeitiger Dienſtbefehl auf Grund des Dienſtvertrages, ein

Befehl, der verpflichtend wirkt , ſo weit und nur ſo weit , als er in gül:

tigem Dienſtvertrage ſeinen Boben findet. Der Auftrag , fagt Dnieſtrs

zansti S. 109 , fann auch mit einem Minderjährigen gültig geſchloſſen

werden. Er verweiſt auf öſterr. B.GB. § 1018. Dort ſteht aber nur,

daß die Vollmacht wirkſam iſt, auch wenn der Bevollmächtigte unfähig

iſt, fich ſelbſt zu verpflichten, und nichts, was die Konſtruktion Dnieſtr:

ganskis begünſtigte. Der Minderjährige tann ſich durch Übernahme

eines Auftrages ſelbſtverſtändlich nicht ohne Zuſtimmung feines gefege

lichen Vertreters verpflichten.

Sieht es ſo mit der Zurüdführung der Stellvertretung auf den

Auftrag bedenklich genug aus, ſo iſt es nicht beſſer beſtellt mit dem

Beſtreben des Verfaffers , die Verträge zu Gunſten Dritter aufſchließlich

auf den Auftrag zurüdzuführen . Bei der Vollmacht beobachteten wir ,

daß dem Verfaffer fein Bemühen nur dadurch Cicheinbar ) gelingt , daß

er etwas für Auftrag ausgibt , was es nicht iſt. Bei den Verträgen

zu Gunſten Dritter iſt es gerade ſo . Der Verfaffer ſagt , die Verträge

zu Gunſten Dritter find ein Inſtitut des ſpeziellen Obligationen :

rechts, eine Unterart der Aufträge. Shre Grundlage bildet eine Ver

mögenszuwendung des Promiſfare an den Promittenten (S. 123). Und

nun führt er uns durch eine lange Geſchichte des römiſchen Mandates

(S. 124 ff. ), bei welcher er von der urſprünglich realen Natur des Auf

trags ausgeht , ein Gedanke , der richtig , aber , wie auch Verfaffer weiß,

nicht neu iſt. Verfaſſer weiß auch ſehr gut, daß ichon im klaſſiſchen

römiſchen Recht das Mandat ſeine urſprüngliche reale Natur abgeſtreift

hat (S. 285). Aber die römiſchen Fälle des Vertrages zu Gunſten Dritter

find ihm Reminiszenzen an das alte Realmandat. Was der Verfaſſer in

dieſer Richtung ausführt (S. 263 ff .), läuft aber meines Erachtens auf

ein ganz willkürliches Spiel mit dem Worte Mandat hinaus. Es wird

etwas gegeben mit einer Auflage zu Gunſten eines Dritten. Gut ! Aber

finden denn nun auf die Haftung Mandatagrundfäße Anwendung ?

Finden die Grundfäße über das Erlöſchen des Mandats Anwendung ?

Lakoniſch ſagt Verfaſſer S. 284 : Aus der Eigenſchaft des Vertrages zu

Gunſten Dritter als eines Auftrages ergeben ſich fodann auch die weiteren

Konſequenzen. Aber er zieht ſie in dieſem Bande nicht, und ſie würden

fich wohl auch nicht ziehen laſſen . ( Natürlich aber muß man hier ab :

warten , was der zweite Band bringen wird.) Ebenſo iſt es nun auch

mit dem modernen Recht. Der Verfaſſer kommt zu dem Ergebnis (S. 348) :

„ Der Vertrag zu Gunſten Dritter iſt ein Auftrag mit reeller Vermögens

zuwendung an den Promittenten , der ſich dafür verpflichtet, dem Dritten

einen Vorteil zuzuwenden ." Das iſt fachlich dasſelbe, was ſchon Wind

icheid II § 316 zu 15 als das Maß deffen bezeichnet hat, was man vor:

Fichtigerweiſe als gemeines Gewohnheitsrecht der Verträge zu Gunſten
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Dritter hinſtellen könne. Neu iſt nur, daß alle dieſe Fälle Aufträge dar

ſtellen ſollen. Das läßt ſich aber auch nur behaupten von einem ganz

willkürlich ausgedehnten Auftragsbegriffe aus. Davon, daß das beſondere

Recht des Auftrags auf alle Verträge zu Gunſten Dritter angewendet

werden könne, kann nicht im geringſten die Rede ſein, und der Saß, der

Vertrag zu Gunſten Dritter fei als Auftrag ein fpezielle Inſtitut des

Obligationenrecht (S. 348) , iſt für das gemeine und für unſer bürgers

liches Recht geradezu falich. Den Anſtoß zu der ganzen Auffaffung

Dnieſtrzanstie hat $ 1019 öſterr. a. B.GB. gegeben : Wenn der

Machthaber den Auftrag, einem Dritten einen Vorteil zuzuwenden, erhalten

und angenommen hat , ſo erlangt der Dritte , ſobald er von dem Macht

geber oder Machthaber davon benachrichtigt worden iſt, das Recht, gegen

den einen oder den anderen Klage zu führen. “ Dieſe Beſtimmung aber,

die Unger (bei Grünhut XXXI S. 398 29) rätſelhaft nennt, fann den

Schlüſſel zum Verſtändnis des Vertrags zu Gunſten Dritter im römiſchen ,

gemeinen und heutigen deutſchen Recht Ficher nicht abgeben. Nach dem

Obigen muß ich das Buch Dnieſtrzanstie , das mit vielem Fleiße

geſchrieben iſt und manches Intereſſante enthält , doch im Grunde für

verfehlt anſehen.

Rehren wir zu Hupka zurüđ . Sein zweites Werk behandelt die

Haftung des vollmachtloſen Vertreters. Jn einem erſten Teile ſtellt der

Berfaffer die Elemente der Vollmachtshaftung im bisherigen Recht dar

(S. 7 ff.), im römiſchen Recht, gemeinen deutſchen Recht, älteren Robi

fitationen, im engliſchen common law und in den neueren Rodifikationen.

Mit Recht nimmt Verfaffer an, daß es im römiſchen Recht zu einer eigen

artigen Saftung des Vertretere ohne Vertretungsmacht nicht gekommen

war. Einen Anſatz dazu hatte das römiſche Recht zwar genommen. L. 1

$ 9 D. 15, 4 gibt eine actio (der Verfaſſer ſagt mit Recht die actio

quod iussu) gegen den Jubenten ſelbſt, wenn er als falsus procurator

ein iussum zu einem Rechtsgeſchäft mit dem Sklaven eines anderen erteilt

hat . Es liegt nahe, dies auszudennen auf die praepositio institoris und

ähnliche Fälle; der Verfaffer ſagt nicht beſtimmt, wie weit er hierin gehen

will (S. 12 ff. ). Im übrigen meint der Verfaffer, da der Vertreter den

obligatoriſchen Vertrag ſtets in eigenem Namen ſchließen muß, alſo nur

fraglich ſein kann , ob der Geſchäftsherr neben ihn haftet , ſo habe es

für das römiſche Recht keinen Sinn gehabt, nach einer Haftung wegen

Mangels der Vollmacht zu fragen ; denn wer ohnehin auf Erfüllung des

Bertrages hafte , fönne nicht noch beſonders debwegen haften , weil ein

anderer nicht mithafte, auf deſſen Haftung der Gegner rechnen durfte

(S. 11 ff .). Das ſtimmt aber nicht ſo ganz. Es iſt ſehr wohl denkbar ,

daß der Kontrahent auf Schadenserſaß deswegen in Anſpruch genommen

wird , weil der Obligation , für die er einſteht, eine Sicherheit fehlt , auf

die der Gegner ein Recht hat. Wenn z. B. der Schuldner, der eine Af:

I
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zeptilation erzwungen hat , mit a ° quod metus causa belangt wird , ſo

muß er bei Meidung entſprechender Geldlondemnation auch die verlorenen

Bürgen oder gleichwertige beibringen (Gai . L. 10 D. 4, 2). Es iſt alſo

gar nicht einzuſehen , warum eine Alage auf Schadengerjaß wegen Ent :

gangs der Mithaftung des Prinzipals unmöglich geweſen ſein ſollte ; nachs

weiſen läßt fie fich allerdings meines Wiffens nicht. Wo es fich nicht um

die Begründung einer Obligation handelte , ſondern um die Modifikation

ober Aufhebung eines in der Perſon des Geſchäftsherrn bereits beſtehenden

Schuldverhältniſſe , konnte, fo führt Verfaffer aus (S. 18 ff.), allerdings

die Frage nach der Şaftung vollmachtloſer Vertreter ſehr wohl ſelbſtändige

Bedeutung erlangen. Direkte Vertretung war hier in weitem Umfange

anerkannt (Mahnung, Verkündung des Eviktionsſtreites , Kündigung eines

Geſellſchaftsvertrages, Zahlung , pactum de non petendo. S. 15 ). In

diefen Fällen war naturgemäß teine Rede davon , daß das Geſchäft den

Vertreter primär verpflichtet hätte (wie der obligatoriſche Vertrag ); es

konnte alſo ſehr wohl gefragt werden, ob er hafte, wenn das Geſchäft den

gewollten Erfolg nicht hat. Allerdings bei der Vertretung des Schuldners

in der solutio war die Frage wiederum gegenſtandslos, weil die Zahlung

durch Dritte immer befreiend wirkt. Aber bei anderen ſchuldverändern

den oder iculdaufhebenden Akten war die Wirkung allerdings durch

die vorgängige oder nachfolgende Autoriſation des Vertretera bedingt.

Die Römer haben es aber nicht für nötig gehalten, eine beſondere Haftung

eintreten zu laffen , ſondern ſie ließen es bei der Haftung ex delicto

(etwa furtum des bösgläubigen Zahlungsempfängers) oder ex contractu

(wenn cautio de rato erfolgt war) bewenden.

Für das gemeine beutiche Recht nimmt der Verfaffer ein Gewohns

heitsrecht an des Inhalte: Wer in fremdem Namen rechtegeſchäftlich

handelt, ohne entſprechende Vollmacht zu befißen und ohne dieſen Mangel

dem Gegner anzuzeigen , ſteht dem lekteren ohne weiteres für die Rechte :

berbindlichteit der Stellvertretung ein . Er iſt daher , wenn die Genehs

migung des Vertretenen ausbleibt , verpflichtet, das Geſchäft perſönlich zu

erfüllen , ober, falls der Gegner hierauf verzichtet, ihm das Geldintereffe

an der Wirkſamkeit des Geſchäfte zu vergüten ( S. 36 ). Es iſt mir

zweifelhaft, ob angeſichts der im gemeinen Recht doch immer obwalten:

den Streitigkeiten die Behauptung dieſes Gewohnheitsrechts nicht zu ficher

auftritt . Es mag ſein , daß die Streitigkeiten in der Doktrin ſchlimmer

waren als in der Praxis, aber einſtimmig war nach dem eigenen Zeugnis

des Verfaffers (S. 36 ) doch auch die Praxis nicht.

Den Rechtsgrund der Haftung im deutſchen bürgerlichen Hecht will

Verfaffer nicht in der ſchuldhaften Schadenszufügung (S. 83) , nicht in

der Schadensverurſachung als ſolcher (S. 84 ), nicht in vertragsmäßiger

Garantieübernahme (S. 85) ſuchen , nicht mit Say die Saftung ale

ein aften aus Willengerklärung im Gegenſatz zum Schulden erklären

.
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(S. 88 ff.), ſondern die Saftung zurüdführen auf die bloße mit dem ftell.

vertretenden Handeln verbundene Behauptung des Vertreters , Ver

tretungsmacht zu befißen , und die vom Gefeß anerkannte Notwendigkeit,

den guten Glauben des Dritten an die Wahrheit dieſer Behauptung zu

igüßen (S. 91) . Der Verfaffer fieht hierin den Ausfluß eines allgemeinen

rechtspolitiſchen Gedankens , des Gedankens nämlich, daß , wer einen an

deren durch das Vorgeben von Tatſachen , von denen die Wirkſamkeit oder

die gehörige Erfüllung eines Rechtsgeſchäftes abhängt, zum Abſchluſſe

eines Geſchäftes beſtimmt, für die Wahrheit oder doch zum mindeſten für

die Unſchädlichkeit ſeines Vorgebens einſtehen muß (S. 92 f.). Auf dieſen

Gedanken führt Verfaſſer zurüd : Die in den $$ 171 , 172 ftatuierte

Haftung deſſen, der nach außen kundgegeben hat , daß er einen anderen

bevollmächtigt habe, die aus der Denuntiation ($ 409) fließende Haftung “

des Zedenten gegenüber dem Schuldner, die Haftung des Vermieters gegens

über dem Mieter aus der Anzeige der Eigentumsübertragung ($ 576).

Derſelbe Gedanke, ſo fährt Verfaffer fort, ſpielt auch mit bei der Haftung

des Promittenten wegen urſprünglicher Unmöglichkeit der verſprochenen

Leiſtung, und – auch abgeſehen von ausbrüdlichen Zuficherungen - bei

der Gewährleiſtungspflicht des Veräußerers, Bermieters, Verpächters wegen

Mängel der Sache und Mängel im Recht. Denn der Verſprechende prätens

diere nach dernünftiger Auffaffung die Möglichkeit des Verſprochenen ;

wer, einen Gegenſtand veräußere oder zum Gebrauch überlaffe, präten

diere die tatſächliche und rechtliche Brauchbarkeit des Gegenſtandes. Ja

ſelbſt die Haftung des Erklärenden wegen Willensmångel laſje fich auf

jenen Rechtegedanken zurüdführen . Die Erklärung eine beſtimmten

Willens enthalte immer zugleich die Behauptung : ich will. Die Einheit

lichteit des Grundgebantens in allen dieſen Fällen werde nicht daburch

aufgehoben, daß fie im einzelnen vom Gefeßgeber im Beſtreben möglichſter

Berüdjichtigung aller Intereffen verſchieden behandelt werden. Hier knüpfe

er die Haftung ohne weiteres an die objektive Unwahrheit der Behauptung,

dort lege er Gewicht darauf , daß die Behauptung leichtfertig oder gar,

daß fie im Bewußtſein ihrer Unwahrheit gemacht werde. Hier ſchüße er

den Dritten , ſofern er nur nicht die Unwahrheit des gegneriſchen Vors

gebens pofitid gefannt habe, dort auch dann nicht, wenn er die Unwahr:

heit hätte erkennen müffen. Balb müffe ber Haftende fein Vorgeben wahr

machen , d. h. den Gegner ſo weit als möglich in die Lage feßen , in der

er fich befinden würde , wenn das Behauptete wahr geweſen wäre; bald

beſchränke fich die Haftung auf Gewährung deffen , was der andere haben

würde , wenn die Behauptung nicht gemacht, bezw. ihr kein Glauben ge

jchenkt worden wäre (S. 93 ff.). In dem allen liegt meines Erachtens

diel Richtiges . Aber der ganze Aufbau iſt doch nicht ſo einheitlich, wie

es dem Verfaffer ſcheint. Behauptung als Verpflichtung @grund; dieſes

neue Prinzip möchte Verfaſſer hinſtellen (S. 94) . Er empfindet offenbar

!
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ſelbſt, daß das Höchſte, worauf man damit kommen kann , die Haftung

gegenüber dem Gegner iſt, der die Behauptung (wenn auch verſchuldet )

für wahr hält. Aber in der erſten Gruppe von Fällen , die der Verfaffer

zuſammenſtellt (88 171 , 172, 409, 576) , iſt es doch in Wahrheit ganz

anders. Unzweifelhaft treten die Wirkungen der Kundmachung, Mitteilung,

Anzeige auch zu Gunſten deſſen ein , der die Unwahrheit kennt. Es

hanbelt fich um Surrogate von Vollmachterteilung und Abtretung , die

von der Wahrheit der angeblich wirklich erteilten Vollmacht oder erfolgten

Abtretung durchaus nicht abhängig find. Man verwechøle dies nicht mit

der Frage nach dem Einfluß der Gutgläubigkeit des Dritten in Bezug

auf das unterliegende Verhältnis, die oben erörtert wurde. Daran iſt gar

tein Zweifel, daß die Vertretungsmacht entſteht, wenn jemand mir ſchreibt,

er habe den X bevollmächtigt, während ich weiß , daß er eine Vollmachtes

erklärung an X felbft nie erlaffen hat. Es iſt gleichgültig, ob er mir

dreibt: hierdurch bevollmächtige ich den X, oder : ich habe ihm Vollmacht

erteilt.

Was andererſeits die Willensmangel angeht, ſo halte ich es für

nicht glüdlich , die Willenserklärung in zwei Beſtandteile zu zerlegen :

1. ich will; 2. ich verfichere, daß ich auch wirklich will ( biefe Zerlegung

nimmt der Verfaſſer aber vor) : denn er ſagt, die Willengerklärung ents

halte zugleich ein affertoriſches Element, die Behauptung des Wollene.

Die Willenserklärung iſt überhaupt nichts als die willentliche Erregung

der Vorſtellung, daß ich etwas Beſtimmtes wolle, in der Außenwelt über

haupt , oder bei einem beſtimmten Gegner. Der Grund der verbindlichen

Kraft der Willenserklärung liegt in der praktiſchen Notwendigkeit, daß

man ſich auf die von jemandem erregte Vorſtellung von ſeinem Willen

muß verlaſſen können : in gewiſſen Grenzen und mit gewiſſen Modifika

tionen. Aber alles, was hier zweifelhaft iſt, wird um nichts geklärt, wenn

man neben die Willenserklärung noch das Atteft ihrer Richtigteit ſtellt.

Dieſes Atteſt franft ja an denſelben Fehlern , wie die Erklärung ſelbſt.

3. B. wenn ich erkläre, ich faufe eine Sache, die ich mit einer anderen

derwechsle, ſo iſt die Behauptung, dies ſei mein Wille, ebenſo irrig , wie

die Erklärung des Willens . Soll mir das nichts helfen , oder foll ich

wenigſtens auf das negative Intereffe haften , ſo iſt das für die irrige

Affertion nicht leichter erklärbar als für die irrige Willenserklärung, und

daher iſt die Affertion eine überflüffige Zutat.

Bei der mittleren Gruppe von Fällen : Haftung bei urſprünglicher

Unmöglichkeit, Mängelgewähr , kann man am eheſten die Behauptung

als Verpflichtungsgrund gelten laſſen , obwohl doch auch hier erhebliche

Einwendungen zu machen ſind. Jedenfalls in Anſehung der Haftung für

Sachmängel. Die Behauptung der Abweſenheit von Fehlern findet das

Recht im Verkauf der Sache im allgemeinen nicht. Es hätte fonft

gar feinen Grund , zwiſchen dieſer ftidjdhweigenden Behauptung und der

1
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Zuficherung, einen Unterſchied in den Folgen zu machen, und es iſt doch

unzweifelhaft, daß für zugeficherte Eigenſchaften andere gehaftet wird,

ale für nicht zugeſicherte. Man bedente ferner, daß die gefeßliche Haftung

fich auf die Mängel bezieht , die zur Zeit des Gefahrüberganges vorliegen.

Hat es Sinn , zu ſagen , daß der Verkäufer behauptet, die Sache werde

zwiſchen Kaufabſchluß und Gefahrübergang keinen Schaden erleiden und

daß diefe Behauptung der Grund ſeiner Daftung iſt ?

Mir ſcheint danach der Gedanke : Behauptung als Verpflichtunges

grund bei dem Verfaffer feineswege abgeklärt und ich fürchte, daß er nicht

von ſo großer Tragweite iſt, als der Verfaſſer glaubt. Ferner ſteht er

gegen gewiffe andere Theorien nicht in ſolchem Gegenſaß, wie Verfaffer

zu glauben ſcheint. Inſoweit das ſogenannte negative Intereffe verlangt

werden kann wegen des getäuſchten Vertrauens auf die Wahrheit einer

fahrläſſigen Behauptung , iſt doch eine Baftung wegen ſchuldhafter

Schadengverurſachung gegeben ; inſofern aber die gleiche Haftung wegen

einer Behauptung auch dann eintritt , wenn fie nicht fahrläffig erfolgt iſt,

ift Haftung für Schadensderurſachung ſchlechthin gegeben.

Das hindert nicht, daß die Haftung des vollmachtloſen Vertreters

auf die Vollmachtsbehauptung zurüdzuführen iſt , wie dies inabeſondere

von older (wie Verfaffer wohl weiß (6.95 ]) betont worden iſt. Und

es iſt damit unzweifelhaft der Saß gewonnen , daß die þaftung nur fo

weit eintreten kann, als die Vertretungsmacht wirklich von dem Vertreter

vorgegeben worden iſt (S. 97).

Objektive Grundvorausſeßung der Haftung iſt der rechtliche Mangel

der Vertretungsmacht (S. 136, 138 ff.). 3ft tro dieſes Mangels der

Vertretungsakt für und wider den Vertretenen wirkſam geworden , ſo tritt

keine Haftung ein (S. 136, 149 ff.), natürlich : man denke nur an die

nachträgliche Genehmigung. Iſt der Akt, ganz abgeſehen von dem Mangel

der Vertretung macht , unwirkſam aus anderen Gründen , fo tritt die

Haftung ebenfalls nicht ein (S. 136, 169 ff.); natürlich: man denke nur

an den Fall eines Formmangele. Nach der Grundanſchauung des Vers

faffers muß nun aber, damit die Haftung begründet ſei, noch hinzukom

men die Behauptung des Vertreters , daß er die nötige Vertretungêmacht

befiße, und zwar muß dieſe Behauptung fidh im einzelnen Falle fubs

ftantiieren laſſen. Sie iſt nicht eine rein tatſächliche, ſondern eine rechte:

geſchäftliche Erklärung des Vertreter8 , die in Bezug auf ihre Gültigkeit

einer entſprechenden Anwendung der Grundfäße über Hechtgeſchäfte unters

liegt (S. 157). Allerdinge genügt ſtilſchweigende Erklärung, und eine

folche liegt ſchon vor , wenn der Vertreter im Namen des anderen auf

tritt , ohne den legitimationspunkt überhaupt zu berühren (S. 92, 179) .

Praktiſch könne man dies auch negativ formulieren : Die Haftung feßt

doraue , daß der Vertreter unterlaffen hat , auf den Mangel der Vers

tretungêmacht hinzuweiſen. Verfaſſer macht darauf aufmerkjam , baß im

I
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I. Entwurf $ 175 die lektere Vorausſebung der Haftung ausdrüdlich außs

geſprochen war und in der II. Rommiſſion nur deshalb geſtrichen wurde,

weil man annahm , daß ihre Erwähnung mit Rückſicht auf den generellen

Ausſchluß der Saftung beim Rennen oder Rennenmüſſen des Dritten itber

lül ſei (Prot. der II . Rommiſſion I S. 160 ff. ). Allerdings ſcheint

dies der Grund der Streichung geweſen zu ſein . Aber meines Erachtens

entlaſtet die Aufdeckung des Mangels der Vertretung macht den Vertreter

nur , wenn fte den Erfolg hat , daß der Mitkontrahent den Mangel der

Vollmacht auch wirklich erfährt oder es feine Schuld iſt, daß er ihn nicht

erfährt. Nach der Anſicht des Verfaffere dagegen ſchließt die Erklärung

des Mangels der Vollmacht die Haftung auch dann aus , wenn ſie nach

Art der Rechtsgeſchäfte dem Gegner zugegangen iſt, ſollte er auch ohne

ſeine Schuld von ihr keine Kenntnis erhalten haben (S. 182). Ich

glaube nicht, daß dies der Abſicht des Gefeßes entſpricht, und auch nicht,

daß es die Billigkeit fordert. Mag der Vertreter, wenn er jene Erklärung

im voraus auf eine Weiſe abgegeben hat, von deren Erfolg er nicht ſicher

unterrichtet iſt, bei dem Rechtsgeſchäfte ſelbſt ſie wiederholen oder fragen ,

ob der andere den Brief bekommen hat u. 1. w.

Richtig finde ich dagegen grundläßlich , daß der Vertreter nicht

haftet , wenn er ſeine Vollmacht als zweifelhaft hingeſtellt hat. Wer

daraufhin fich mit ihm einläßt , tut es auf eigene Gefahr (S. 183).

Zur Durchführung dieſes Grundgedankens bringt der Verfaſſer folgende

Kaſuiſtik: Der Vertreter Leitet ſeine Vollmacht lediglich aus der Tat:

jade ab, daß er zu wiederholtenmalen für gleichartige Geſchäfte die

Genehmigung des Prinzipals erhalten hat; feine Haftung , wenn dieſe

Tatſache wahr und nichts außer acht gelaſſen iſt, was dem Vertreter Bes

denken gegen die Schlüffigkeit des früheren Verhaltens des Vertretenen

wachrufen mußte (S. 187 f.). Meines Erachtens liegt die Sache ſo :

Mehrfache frühere Genehmigungen ergeben keine Vollmacht. Hat der

Vertretene geſagt, er habe nichts für ſich als frühere Genehmigungen, ſo hat

er den Mangel der Vertretungsmacht offenbart. — Der Vertreter hat auf

Grund einer Vollmacht gehandelt, die fich hinterher als Fälſchung erweift :

hier will Verfaffer unterſcheiden : hat der Vertreter ſchlechthin geſagt: er

ſei von D bevollmächtigt, ſo ſoll er haften. Hat er dagegen die ihm zu:

gegangene Vollmachtserklärung dem Dritten borgelegt , oder hat er bem

Dritten mitgeteilt , daß ihm die Bollmacht telegraphiſch zugegangen fei,

ſo hat er nichts weiter behauptet als die Exiſtenz einer unter dem Namen

des D abgegebenen Erklärung und ſeinen eigenen gewiſſenhaften Glauben

an deren Authentizität. Er kann alſo für die Unechtheit nur verants

wortlich gemacht werden , wenn er fie gekannt hat oder hätte kennen müffen .

Der Abſicht des Gefeßes entſpricht das meines Erachtens nicht und auch

nicht der Billigkeit, und legtlich, wie mir ſcheint, auch nicht der Theorie

des Verfaffers. Denn wenn jemand mit mir einen Vertrag ſchließt im

!
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Namen eines anderen und legt mir eine Vollmachtsurkunde vor , die mit

dem Namen jenes anderen unterzeichnet iſt, oder erzählt, daß er ein Tele

gramm mit Vollmacht von ihm erhalten habe, ſo behauptet er doch wohl

nach allgemeiner Auffaſſung bie Echtheit, es wäre denn , daß er ſehr deutlich

ſagt , er bezweifle fie. Wie perfide würde man es finden , wenn jemand

unter Vorlegung einer Vollmacht, gezeichnet X Y , im Namen des X Y

kontrahieren und nachher ſagen wollte, er habe ja gar nicht behauptet, die

Unterſchrift fel echt geweſen .

Wenn das Geſchäft des Vertreters wegen eines bei der Vollmachts :

erteilung unterlaufenen Irrtums des Prinzipals hinfällig wird , ſo will

der Verfaſſer analog dem vorigen Falle entſcheiden (S. 189 ff.). War

dem Dritten die Originalerklärung vorgelegt, oder hatte der Vertreter die:

felbe gänzlich oder doch in dem relevanten Stüde genau reproduziert, iſt

alſo das Geſchäft von beiden Teilen lediglich auf der Grundlage dieſer

Erklärung abgeſchloſſen worden , ſo iſt der Vertreter für den Frrtum des

Prinzipals nur infoweit verantwortlich , als ihm derſelbe aus fachlichen

oder perſönlichen Gründen auffiel oder auffallen mußte , und er es ders

abfäumt hat , fich Aufklärung zu verſchaffen oder den Dritten auf das

vorliegende Bedenken aufmerkſam zu machen (S. 189). Der Verfaffer

unterläßt hier den anderen möglichen Fall zu bezeichnen , zu dem er den

beſprochenen als Gegenſat dentt. Und einen Gegenfaß muß er doch im

Auge haben , ſonſt wäre die bedingte Faſſung feiner Entſcheidung nicht

verſtändlich. Den Gegenſaß kann freilich nur der Fall bilden , daß der

Bevollmächtigte noch beſonders die Behauptung aufſtellt, der Machtgeber

habe ſich bei der Erklärung nicht in einer die Anfechtung begründenden Weiſe

geirrt , und eine derartige Behauptung wird nur in fehr ſeltenen Fällen

aufgeſtellt werden. Der Vertrag wird ſo gut wie immer im Sinne

des Verfaſſers zu reden - lediglich auf Grund der Erklärung des Machts

gebers geſchloſſen werden. Nach meiner Überzeugung behauptet in einem

folchen Falle der Vertreter poſitiv die unanfechtbare Exiſtenz der Vers

tretungêmacht, er tut dies nur dann nicht, wenn er auf die Möglichkeit

einer Anfechtung beſonders aufmerkſam macht. Übrigens iſt hier zu bes

achten , daß der Vertretene , mit deſſen Willen die volmacht dem Dritten

mitgeteilt iſt, mit der Anfechtung der Vollmacht erteilung an fich gar

nichts anfangen fann ; er kommt von dem Vertrage nur los , wenn er die

Mitteilung an den Dritten wegen Frrtums anzufechten in der

Lage iſt. Und Ficht er dieſe Mitteilung an , fo haftet er dem anderen

Teil auf das negative Intereſſe. Der Bevollmächtigte aber, der die Mit :

teilung von der Vollmacht überbracht hat und die Anfechtbarkeit nicht

kannte , haftet auch ſeinerſeits nach § 179 nur auf das negative Inter

elſe. Der Dritte fann ſich ſomit wegen ſeines negativen Intereſſes an

den Machtgeber oder an den Bevollmächtigten halten. Der leßtere hat

Befreiung &regreß , und wenn er gezahlt hat, Zahlungsregreß gegen den

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LVII. 15
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Machtgeber, felbft dann, wenn die Anfechtung fich auch auf den grunds

legenden Auftrag erſtreden kann und erſtredt. Schlimm daran ift er alſo

nur, wenn ſein Machtgeber nicht nur geirrt hat , ſondern auch nicht ſola

vent iſt. Von folchen Leuten Vollmachten anzunehmen und auszuführen,

iſt überhaupt nicht empfehlenswert.

Auch für das eigene Mißverſtändnis der ihm zugegangenen Voll

machtserklärung kann der Vertreter, wenn er die Erklärung dem Gegner

vorgelegt oder getreu wiedergegeben hat , nach gupta nicht haftbar ges

macht werden , es ſei denn , daß ihn ein von dem Dritten nicht ges

teiltes Verſchulden trifft, etwa weil er einen ihm bekannten in

dividuellen Sprachgebrauch des Vollmachtgebers berſchwiegen oder ſelbſt

nicht beachtet hat (S. 190). 3 bin auch hier der Anſicht, daß die

getreue Mitteilung des Wortlauts der Erklärung des Machtgebers nichts

hilft. Sondern nur dann, wenn der Vertreter deutlich ſeine Zweifel an

der Richtigteit ſeiner Auslegung tundgibt und auch deutlich madt , daß

er aus dieſem Grunde eine Haftung ablehne, iſt die Haftung zu verneinen ,

weil anzunehmen iſt, daß der Gegner unter dieſen Umſtänden mit dem

Außigluß der Haftung einverſtanden iſt.

Es iſt eigentlich nur zu verwundern , daß der Verfaſſer den Vers

treter haften laſſen wir, wenn der Machtgeber geſchäftsunfähig iſt (S. 190).

Wer annimmt , der Vorleger einer Vollmacht hafte an ſich nicht einmal

für die Echtheit, muß doch folgerichtig auch ſagen , er behaupte nicht die

geiſtige Geſundheit des Machtgebers und hafte alſo auch dafür nicht.

Der Verfaffer nennt feine Entſcheidungen der vorgelegten Falle eine

folgerichtige Durchführung feines Grundgedankene. Das find fie teine :

wege. Denn überall miſcht fich dem Verfaſſer der Gedanke an eine

Haftung für ein Verſchulden des Vertreters ein , der dies zu ſagen

vergißt und jener felbſt nichts gemerkt hat. Das iſt aber ein ganz an

derer Standpunkt als der der Haftung auf Grund einer Behauptung von

rechte geſchäftlicher Natur. Für dieſe Natur der Vollmachte behauptung

ſcheint zu ſprechen, daß der in der Geſchäftsfähigkeit beſchränkte Vertreter

nur dann haftet , wenn er mit Zuſtimmung ſeines geſeßlichen Vertreters

gehandelt hat (S. 201 ff.), obwohl die dahingehende Beſtimmung in der

II. Kommiſſion aus praktiſchen Gründen Annahme gefunden hat , ohne

daß man die konſtruktive Frage damit entſcheiden wollte (Prot. I S. 164).

Der Verfaffer meint nun aber in einer allerdings ganz ſtizzenhaften

Ausführung , daß auch fonſt die Grundfäße von der Unwirkſamkeit der

Rechtsgeſchäfte auf die Vollmachtsbehauptung entſprechend angewandt

werden müßten . Hierbei macht der Verfaffer aber Aufſtellungen, die zum

Teil mehr als fonderbar find. Die für den Fall wiſſentlicher Unwahrheit

der Vollmachtsbehauptung getroffene Regelung des § 179I verbunden mit

III 1 foll den Vorſchriften der SS 116, 117 über Mentalreſervation und

Simulation forreſpondieren (S. 204) ! Eine vollkommen unklare Vors

.
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ſtellung. Mit demſelben Rechte könnte man in jedem Betrugsfalle von

Mentalreſervation, und wenn der Betrug durchſchaut iſt ( noch grotester ),

von Simulation ſprechen. Die Behandlung des Vertreters , der in irr

tümlicher Annahme der Vollmacht tätig geworden iſt (179 II ), ergibt, ſo

protlamiert Verfaffer , ichon von Gefeßes wegen jenen Erfolg , der bei

Willenserklärungen durch die Anfechtung wegen weſentlichen Frrtums über

den Inhalt der Erklärung herbeigeführt wird (S. 204). Daran iſt

richtig , daß , wie bekannt, der irrende Vertreter nur auf das negative

Intereſſe haftet. Aber beſtånde jene Analogie mit den Rechtegeſchäften,

die der Verfaffer behauptet , ſo müßte es gerade anders ſein. Denn wer

rechte geſchäftlich erklärt , er habe Vollmacht, weil er das ſelber glaubt,

der irrt ja nur im Motive ; er kann alſo nicht ſeine Behauptung an :

fechten , fondern es muß bei der Haftung auf das Erfüllungsintereffe

bleiben. „Das Gleiche gilt , falls der Vertreter vom Gegner oder einem

Außenſtehenden argliſtig getäuſcht worden iſt, hinſichtlich des Verhältniſſes

von § 179 III, 1 und § 123 I. II, 1 (S. 204 ). “ Das ſoll alſo heißen : auch

hier iſt das Reſultat ohne Anfechtung basfelbe, wie es bei Rechtegeſchaften

die Anfechtung herbeiführt. Richtig iſt, daß, wenn der Gegner dem Vers

treter die Vollmacht argliftig vorſpiegelt oder Vorſpiegelung eines Dritten

kennt oder kennen muß , der Vertreter nicht haftet , aber das iſt doch

keinerlei Beweis für eine Analogie der Vollmachtsbehauptung mit den

Rechtsgeſchäften ; denn die Haftung tritt ja auch dann nicht ein , wenn

der Gegner den Mangel der Vertretungsmacht kennt oder kennen muß,

während von argliſtiger Vorſpiegelung gar keine Rede iſt. Þandelt es

fich bisher um berkehrte Theorien , fo handelt es ſich um einen entſchieden

zu bekämpfenden praktiſchen Saß, wenn Verfaffer behauptet, der Vertreter

müffe ſeine Vollmachtsbehauptung anfechten können , wenn er die Abficht

gehabt habe , den Mangel der Vollmacht fundzutun , dieſe Sundgebung

aber durch eine irrtümliche Ausdrudsweiſe, durch Aberration oder durch

unrichtige Übermittelung berdunkelt oder gar in ihr Gegenteil verkehrt

worden iſt (S. 204 ). Dieſe Behauptung iſt geeignet, den Schuß, den das

Geſetz dem Gegner des Vertreters gewähren wollte , auf das ſchwerſte zu

gefährden. Sie iſt völlig aus der Luft gegriffen. Sie liegt unzweifelhaft

nicht im Sinne eines Gefeßes, das dem Vertreter die Berufung auf Frr

tum auch dann nicht geſtatten will, wenn er in eigenem Namen handelt,

während er glaubt, deutlich zu machen, daß er in fremdem Namen handele

(119 Ab . 2) .

Bei Erörterung des vertragsmäßigen Ausſchluffes der Saftung ber

merlt Hupła mit Recht, daß der Ausſchluß nichtig iſt, wenn der Vers

treter den Mangel der Vollmacht argliftig verſchweigt ( S. 206).

S. 208 ff. erörtern die Beweislaſt. Eigentlich muß bewieſen werden

das Vorgeben des Vertreters, ermächtigt zu ſein . Da dies Vorgeben aber

in dem Auftreten des Vertreters von ſelbſt liegt, ſo iſt es Sache des Vers

.
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tretere, feinerſeite, einen auf den Vollmacht&mangel hinweiſenden Vorbehalt

zu beweiſen (S. 219 f.) . Daß der Vertreter ſeine Vertretungsmacht nach

weiſen muß, um der Haftung zu entgehen, findet mit Recht die Billigung

des Verfaffer (S. 211 ff.). Richtig wird auch ſein , daß der Vertreter

materiellrechtlich verpflichtet iſt, dem Dritten die Beweiſe für ſeine Vers

tretungsmacht, ſo weit ihm möglich , an die Hand zu geben (S. 213 f .).

Anlangend den Inhalt der Haftung (S. 218 ff.) , ſo vertritt der

Verfaſſer mit Recht den Standpunkt, daß die Haftung des Vertreters auf

Erfüllung, die im techniſchen Sinne nur bei obligatoriſchen Verträgen an :

wendbar iſt, doch analog auch bei anderen Geſchäften möglich iſt, die dem

Dritten einen rechtlichen Vorteil bringen (S. 225 ff.). Den Schadens:

erſatz wegen Nichterfüllung fieht Berfaffer mit Recht als Gelderſatz an

(S. 229). Erfüllung und Schadenserſaß wegen Nichterfüllung ſtellt er

richtig in echtes Alternativberhältnis (S. 240 ff.). S. 245 ff. behandeln

das negative Intereſſe.

Schließlich behandelt der Verfaſſer noch die Endigung der Haftung.

Er nimmt eine dreißigjährige Verjährung an , beginnend früheſtens mit der

Verweigerung der Genehmigung. Dieſe Beſtimmung des Beginnes iſt

richtig, aber die Verjährungsfriſt kann in Anſehung des Anſpruchs auf

Erfüllung meines Erachtens feine andere ſein, als die des Vertragsanſpruchs

gegen den Vertretenen fein würde. Dasſelbe muß gelten von dem Ans

ſpruch auf Schadenserſa wegen Nichterfüllung , und obwohl das poſitive

Intereſſe nur dem Betrage nach als Maximum für das negative vom Ges

feß aufgeſtellt iſt , folgt doch aus dem damit gegebenen Prinzip , daß der

Anſpruch auf das negative Intereſſe keine längere Verjährungsfriſt haben

kann als der Anſpruch aus dem gültigen Vertrage haben würde.

Berlin. Th . Ripp.

I

1

III . Dr. Otto Müller , Sekretär im Schiedsgerichte

der Börſe für landwirtſchaftliche Produkte in Wien .

Die Kompenſation im Verfahren vor den

Börſenfchiedsgerichten. 8. (VIII und 48 S.)

Wien 1905, Manziche Buchhandlung.

Wie aus dem Vorworte hervorgeht, beabſichtigt Verfaſſer mit der

vorliegenden Schrift „Die Praxis der Börjenichiedsgerichte in

ihr von dem Zivilprozeß gewieſene moderne Bahnen zu

lenken" . Er tut dies nicht, indem er an erfloſſene Rechtsſprüche der

Schiedsgerichte anknüpft und zeigt , inwiefern dieſe Juditate richtig ober

etwa verbeſſerungsbedürftig find, fondern er ſchlägt einen anderen Weg ein .
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Im erſten Abſchnitte (S. 1–8) wird das Weſen der Rompenſation

im bürgerlichen und Prozeßrechte beleuchtet. Wenn man auch ſelbſtvers

ftändlich nicht berlangen kann , daß fich Verfaffer in ber vorliegenden

Schrift, welche ja einen Spezialfall der Verwertung der Rompenſation

behandeln ſoll, eingehend mit theoretiſchen Erörterungen über das Weſen

derſelben befaßt, ſo wäre eß meines Erachtens doch möglich geweſen, dieſen

grundlegenden Abſchnitt etwas plaſtiſcher zu geſtalten , was freilich eine

ausführlichere Darſtellung und intenfidere Verwertung der ja jo reichlich

vorhandenen materiell-rechtlichen und prozebrechtlichen Literatur (jo beis

ſpielóweiſe der grundlegenden Schrift von Eifele , und bezüglich der

prozeßrechtlichen Fragen der auf der Abhandlung Stölzels aufgebauten

großen Literatur) bedingt hätte.

Im zweiten Abſchnitt (S. 8—17): „ Börjenidhiedsgerichte" ,

wird die Stellung der Schiedegerichte im Drganismus der Juſtiz beſprochen,

und werden dann, wie Verfaſſer betont (S. 10 Anm. 4), paus praktiſchen

Rüdſichten und um die vielfachen Zitierungen im dritten Abſchnitte zu

vermeiden , die gefeßlichen Beſtimmungen im Zuſammenhange und unter

engem Anſchluß an das Gefeß “ angeführt. Zwedmäßiger wäre es wohl

geweſen , die gefeßlichen Beſtimmungen in ihrem Wortlaute anhangsweiſe

abzudrucken.

Der weitaus wichtigſte und wertvollſte Teil der Schrift iſt der

dritte Abidhnitt (S. 17–42) : Die Rompenſation im Verfahren

vor den Börjenichiedegerichten." Hier wird zunächſt die Frage

erörtert , ob die Vorſchriften über die Aufrechnung zwingende Rechts

normen ſeien ? Dies iſt von Wichtigkeit, weil nach dem Gefeße die Vers

leßung einer zwingenden Norm ſeitens des Schiedsgerichte die

Anfechtung mittels Klage ermöglicht. Müller kommt zu dem richtigen

Schluß, daß es ſich bei der Kompenſation nur um ein dispoſitives Recht

handle. S. 20 ff. wird unterſucht, ob gewiffe Anſprüche überhaupt zur

Kompenſation geeignet ſind: ſo Naturalobligationen , derjährte Verbind

lichkeiten, wegen Formmangels ungültige Forderungen. Beſonderes Inters

eſſe erregen die Ausführungen über die Rompenſabilität der ſogenannten

Ilagloſen Obligationen, wobei in erſter Linie an Wetts und Spielſchulden

gedacht wird. Der Verfaffer betont , daß diefelben niemals Gegenſtand

der Kompenſation ſein können , und findet von da aus den Ausgangs

punft zu einer kurzen Betrachtung der Frage , ob die aus Differenza

geſchäften reſultierenden Forderungen compensando entgegengeſeßt werden

fönnen ?

Unrichtig iſt es , was Verfaffer über die Bedeutung des Verbotes

der börſenmäßigen Termingeſchäfte und über die angebliche Rechtsunwirt:

ſamteit aller Termingeſchäfte in Getreide und Mühlenfabrifaten ſagt.

Die ſogenannte Börſennovelle verbietet feineêwegs die nicht börſenmäßigen

Termingeſchäfte, fondern $ 12 geſtattet nur unter gewiſſen Vorausſeßungen
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der Regierung, falle folche Geſchäfte tatſächlich abgeſchloſſen werden, dies

ſelben zu verbieten ').

S. 23 ff. wird unter eingehender Würdigung der einſchlägigen

Literatur die Frage erörtert , ob es eine Vorausſeßung für die prozeſſuale

Rompenſation iſt, daß die Gegenforderung der Rognition des betreffens

den Gerichtes unterworfen ſei , oder aber ob es auch möglich ſei , ſolche

Forderungen compensando entgegenzuſtellen , welche in die Rompetenz

ſphäre anderer ordentlicher Gerichte , eines anderen Schiedsgerichtes oder

einer Verwaltungsbehörde gehören ? Verfaſſer gelangt zu folgender Löſung :

„ Wird eine bem ordentlichen Gerichte unterſtehende Gegenforderung im

börſenſchiebegerichtlichen Verfahren für die Rompenſationseinwendung taugs

lich zu erachten fein, dann iſt auch eine ſonſt vor ein Sondergericht oder

vor eine Verwaltung &behörde gehörige Gegenforderung als prozeſſual tom

penſabel zu erklären . “

Im weiteren Verlaufe ſeiner Unterſuchung ſtellt Müller den Saß

auf , daß in der Zuſtändigkeit des Schiedsgerichts für einen beſtimmten

Rechtsſtreit auch die Berechtigung dieſes Forums enthalten ſei, alle Vors

fragen, von deren Beantwortung die Entſcheidung der Sauptſache abhängt,

gleichviel, wohin fie bezüglich ihrer Zuſtändigteit gehören würden , zu

unterſuchen, mit der einzigen Grenze, daß dadurch nicht etwa Nichtigkeita:

bezw . Anfechtungsgründe geſchaffen werden.

S. 35 ff. wird dann das Weſen der ſpezifiſch börſenſchiebøgericht:

lichen Einwendungen von Spiel und Wette, des Kartells und des Miß

verhältniſſes zum landwirtſchaftlichen Betriebe ) beſprochen . Verfaffer

gelangt zum Ergebnis , daß dieſe — wie er ſie nennt – gewiſſermaßenr

prozeßhindernden “ Einreden (prozeſſualiter werden ſie hier als Repliken

verwendet) dazu führen müſſen, die Rompenſabilität aufzuheben, da ſolche

Anſprüche, welchen burch zwingende Rechtsvorſchrift die Klagbarkeit der:

ſagt iſt, auch nicht zur Rompenſation verwendbar find.

Intereſſant find die S. 39 Anm . 46 mitgeteilten Formulierungen

der Endurteile für den Fall, als über erhobene Rompenjationsanſprüche

berhandelt reſp. entichieden worden iſt.

3m vierten Abſchnitt (S. 43 - 48 ) : Der böriendiebøgericht

liche Ausſpruch über die kompenſation und das Gyetu:

tionsverfahren , gelangt Verfaſſer zu folgendem Schluſſe (S. 48 ) :

Der urteilemäßige Ausſpruch über die kompenſationseinwendung iſt nach

Maßgabe ſeiner Rechtsfraft Exekutionstitel. Die aus Teil- und Endurteil

entſpringenden Komplikationen werden teils durch die Beſtimmungen der

1) Vgl. darüber meineausführlichen Darlegungen in dieſer Zeits

ſchrift Bd. LIV S. 163 f.

2) Dieſe Einwendungen ſind durch die Art. XXV, XXIII und XIV

des Einführungsgeſeßes zur öſterreichiſchen Zivilprozeßordnung ges

ſchaffen worden .
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Gretution ordnung ( Aufichiebung und Einſtellung der Exekution), teils

können fie durch jene des allgemeinen Bürgerlichen Gefeßbuches über Rüd.

forderungeanſprüche paralyfiert werden . Der öffentlich -rechtliche Verbots .

charakter von Spiel und Wette und des Kartelldruckes wird auch von der

Fudikatsobligation nicht aufgeſaugt und geht noch über die Zäſur der

Rechtskraft hinaus in das Exekutionsverfahren hinüber . Den über die

Rompenſationseinwendung erfloſſenen Schiedsſpruch wird allerdings wohl

nur der unberüdfichtigte Differenzeinwand in ſeiner Volſtredbarkeit zu

behindern vermögen ."

Das was S. 47 Anm. 11 über die Eretution auf Grund ungariſcher

Rechtemittel geſagt wird , iſt nicht einwandfrei , und hätte Verfaffer hier

insbeſondere den Aufſaß von E. T. in der Gerichtszeitung 1903 Nr. 7

berüdſichtigen müſſen.

Als ein þauptmangel der Schrift muß es bezeichnet werden , daß

die vorhandene Literatur nicht genügend gewürdigt wurde. Auch die Art,

in welcher die zitierte literatur berwertet wird , befriedigt nicht immer,

denn Müller führt oft nur den Namen eines Autors oder einer Schrift

an , ohne aber der Seiten- oder Paragraphenzahl Erwähnung zu tun.

Auch der Stil läßt manches Mal an Ronzifität zu wünſchen übrig.

Verfaſſer iſt Sekretär des Schiedsgerichts der Wiener Produkten:

börſe , welches (wie aus dem Vorworte S. III erhelt) im Jahre 1903

über 2142 Rechtsfälle zu entſcheiden hatte : Möge er aus dem Borne der

reichen Erfahrung, welche ihm feine berufliche Tätigkeit zu bieten vermag ,

ſchöpfend der juriſtiſchen Literatur fünftighin noch manchen wertvollen

Beitrag liefern !

Wien , im Januar 1905.

Hof- und Gerichtsadvotat Dr. Bruno Mayer.

.

IV . Emil Vercamer , Conseiller à la cour mixte

d'Alexandrie . Étude historique et critique

sur les jeux de bourse et marchés à terme.

(XV et 378 p . ) Bruxelles, Bruylant-Christophe

et Cie ; Paris , Chevalier-Marescq et Cie succes

seurs, 1903 .

Wenn man die große Zahl von Schriften überblidt, welche feit

mehr als einem Jahrhundert über das Börſenwefen erſchienen find, ſo

kann man nicht umhin, zu konſtatieren , daß die Börſe in ihrer literariſchen

Behandlung von einem eigenartigen Mißgeſchide heimgeſucht iſt. Dieſes

beſteht darin, daß dieſe Inſtitution vielfach nicht mit objektivem , tritiſchem
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Auge angeſehen wird, ſondern daß bei ihrer Beurteilung tief eingewurzelte

ökonomiſche Vorurteile und verbreitete Schlagworte das wiſſenſchaftliche

Urteil beeinfluſſen. Dies kommt daher , daß die Inſtitution der Börſe

eben in fo viele Faſern und Veräftelungen des geſamten wirtſchaftlichen

Lebens eingreift und nur ſchwer wirklich charf erfaßt werden kann.

Auf der einen Seite begegnet man in der Literatur einer maßloſen

Überſchäßung des Börſenweſens und der Spekulation , fo in der Schrift

des trefflichen Michaelis ; auf der anderen Seite wieder einer Unters

ſchäßung reſp . Geringſchäßung der Börſe und einer Fülle von unrichtigen

Anſchauungen, welche in tendenziöſer, gehälfiger Weiſe vorgetragen werden ;

für leştere Richtung ſind die Werke von Mirabeau , Perrot , Otto

Bähr und die Schriften der Agrarier und ihrer Parteigänger anzuführen ;

auch die hier zu beſprechende Schrift Vercamers gehört in dieſe legtere

Kategorie ; ſie unterſcheidet ſich von vielen anderen nur dadurch, daß der

Verfaſſer bereits in der Vorrede Farbe bekennt , indem er ſelbſt erklärt,

er fei überzeugt , daß die Arbeit nicht jedermann gefallen wird , daß er

fich diesbezüglich gar keinen flluſionen hingebe , und daß ſie auch nicht

in dieſer Abſicht verfaßt ſei " .

Unumwunden ſei hier aufgeſprochen , daß Äußerungen, wie die Kritit

des Poftulats , jämtliche Streitigkeiten aus Börſegeſchäften durch ein ins

appellables Börſenſchiedsgerichtsurteil entſcheiden zu laſſen, mit den Worten :

„ La bourse lavant son linge sale en famille" (S. 124 ), ferner die

Charakteriſtik der Börſe auf S. 223 : „Le temple de la Fortune

capricieuse , comme une fée et comme elle chimérique " , und dann

die ausführliche Zitation aus dem Luſtſpiele von Regnard zur Charat

teriſtik der Piychologie des Spielers (S. 71) , in einer wiſſenſchaftlichen

Arbeit unangenehm berühren , wenn man auch bei einem in franzöſiſcher

Sprache geſchriebenen Buche diesbezüglich etwas milder denken muß.

Das Wert zerfällt in zwei Hauptteile. Im erſten Teile wird der

Einwand von Spiel und Wette im allgemeinen beſprochen , im zweiten

wird über das Börſenſpiel gehandelt. Warum nicht zuerſt das Börſenſpiel

beſprochen wurde und dann erſt die Bemerkungen über den Einwand don

Spiel und Wette folgen, iſt freilich unerfindlich.

In dem Werte findet ſich eine ziemlich vollſtändige Überſicht über

die Regelung der vorliegenden Materie in den Gefeßgebungen der vers

fchiedenen europäiſchen Länder, wobei jedoch das deutſch - öſterreich is

iche Rechtsgebiet relativ ſchlecht wegkommt , und zwar offenſichtlich nur

weil Verfaſſer der deutſchen Sprache nicht mächtig iſt. In dem Abſchnitte,

in welchem Ver camer fich mit dem deutſchen Börſenrechte beſchäftigt

(S. 213—223) , beruft er fich eigentlich nur auf franzöſiſche Autoren ,

deren Äußerungen ihm die Kenntnis des deutſchen Börſenweſens vermittelt

haben , ſo insbeſondere auf die vorzügliche Darſtellung von Sahous ;

von deutſchen Arbeiten kennt er nur (vgl . S. 214 Anm. 4) den guten

I
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I

1

Kommentar von Apt und den freilich nicht einwandfreien Auffas von

Freund in der Jur. Zeitung 1896.

Wie aus der oben gegebenen allgemeinen Charakteriſtik der Schrift

hervorgeht, iſt felbſtverſtändlich, daß Verfaſſer mit all denjenigen Gefeßen,

welche den Einwand von Spiel und Wette direkt aufſchließen, nicht ein

berſtanden iſt, daß er diejenigen Gefeße, welche den Einwand in umfaffens

der Weiſe zulaffen , billigt, und daß er , wenn in einem Lande mangels

· Spezialbeſtimmungen nach allgemeinen Rechtsfäßen zu entſcheiden iſt, aus

dieſen womöglich die Zuläffigkeit des Einwandes von Spiel und Wette

tonftruieren will.

Beſonders eingehend beſchäftigt ſich Verfaffer mit den franzöſis

ichen Verhältniffen . Im I. Teil (S. 30—38 und S. 44–54 ) wird

der Rechtszuſtand unter den Beſtimmungen des Code Napoléon dargeſtellt.

Ein großer Abſchnitt des II. Teile (S. 169-212) iſt dem Verſuch ges

widmet, nachzuweiſen, daß die Anſicht des Raffationshofes , wonach durch

das Gefeß vom 28. März 1885 der Einwand von Spiel und Wette aus

geſchloffen ſei, eine falſche iſt; dabei wird die Entſtehungsgeſchichte des

Gefeßes und die geſamte Literatur in ſehr umfaffender und ſcharfſinniger

Weiſe verwertet, und ſind dieſe Ausführungen unter alen Umſtänden ſehr

beachtenswert, mag man dem Reſultat zuſtimmen oder nicht.

Einen großen Raum nimmt auch die Darſtellung der belgiſchen

Verhältniſſe ein , indem fowohl im erſten Teile (S. 55—85) wie im

zweiten (S. 129–137 und S. 224-242) die gegenwärtige und die

fünftige Geſtaltung des Rechtszuſtandes eingehend dargeſtellt werden. 3ns:

beſondere der Gefeßesvorſchlag von le Jeune wird kritiſch beſprochen .

Die reichen Literaturangaben und die außerordentlich ſorgfältige Samm

lung und Sichtung der Juditate (S. 129–131 ) find für jeden, welcher

ſich mit dieſen Fragen beſchäftigen will, fehr wertvoll.

Im Einzelnen auf die Ausführungen des Verfaffers einzugehen ,

würde viel zu weit führen ; großzügig den Inhalt der Schrift wiederzu:

geben , iſt nicht opportun , da es hauptſächlich die Detailausführungen

find, welche Intereſſe bieten , und diefe hier naturgemäß nicht reproduziert

werden können.

Wichtig ſcheint es , hervorzuheben , daß Verfaſſer, wenn er auch

prinzipiell ein warmer Anhänger des Einwandes von Spiel und Wette

iſt und in Konſequenz ſeiner Anſicht für die Zuläſſigkeit der Rüdforderung

von gezahlten oder hinterlegten Werten plädiert, doch dem gefunden Rechts

gefühl folgende Konzeſſion macht (S. 84 ): „La répétition du gain

encaissé pourra en outre être toujours reconventionnellement ré

clamée du perdant qui excipe de la nullité de l'operation . "

von höchſtem Intereſſe iſt aber, namentlich weil es zum erſten Male

geboten wird, das was Vercamer über die Judikatur der ägyptiſchen

Gerichte mitteilt. Sowohl aus dem erſten Abſchnitte (S. 85—96) wie
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aus § 4 des zweiten Abſchnittes (S. 115–128) geht hervor , daß dieſe

Gerichtshöfe im allgemeinen , obwohl keine Spezialbeſtimmung des zur

Anwendung gelangenden Rechts den Einwand von Spiel und Wette zu:

laßt, beſtrebt find , in denjenigen Fällen , in welchen Privatperſonen ( im

Gegenſatz zu Raufleuten ) durch Teilnahme an Börſengeſchäften zu Schaden

gekommen ſind, oder wenn offenſichtlich wirtſchaftlich eine reine Differenz

ſpekulation vorliegt, dem Einwand ftattzugeben und die Rüdforderung des

Depoté zuzulaffen , und zwar als eine Folge des droit naturel ", ents

prechend der „ équité “ . Art. 148 Code civil ſpricht zudem als Prinzip

aus : „ L'obligation n'existe pas , si elle n'a une cause certaine et

licite. “ Ein Differenzgeſchäft ermangle nun der cause licite und fei

daher nichtig.

Die allgemeinen theoretiſchen Ausführungen werden in willkommener

Weiſe ergänzt durch die im Anh. (S. 362-378) abgebrudten fechs Urteile

de la cour mixte d'Alexandrie, welchem Tribunal Vercamer angehört.

Die Lektüre dieſer Juditate zeigt , daß dieſer Gerichte hof in der Tat bes

ſtrebt iſt, den Sonderheiten des einzelnen Falles möglichſt gerecht zu

werden ; dies geht am beſten aus der Verwerfung des Einwandes in dem

S. 377 mitgeteilten Urteile hervor.

Das ſonſt in den Anlagen enthaltene Material iſt weniger werts

bol. Es ſind dies einerſeits der Wortlaut der franzöſiſchen , dann der

Öſterreichiſchen, italieniſchen, ſpaniſchen und deutſchen Gefeßes beſtimmungen

in franzöſiſcher Überſegung, andererſeits eine große Anzahl von Reforms

vorſchlägen , welche in dem belgiſchen und franzöſiſchen Parlamente eins

gebracht worden find. Die Leşteren , welche einen großen Raum einnehmen

(S. 277–350), find zwar teilweiſe ganz lejenswert, enthalten aber faum

irgend etwas, was nicht ſchon an anderen Orten ebenſogut geſagt worden

iſt. Wenn Verfaſſer auch den Entwurf einer öſterreichiſchen Börſennodelle

abgedruct hat (S. 351), in der Erwartung, daß, nachdem das Abgeords

netenhaus ihn bereits angenommen und das Herrenhaus nur wenig daran

geändert hatte, er in dieſer Faſſung Gejes werden würde, hat er fich wohl

gründlich getäuſcht: denn die Börſennobelle, wie fie durch das Geſetz vom

4. Jänner 1903 geſchaffen worden iſt , unterſcheidet ſich von jenem Ent:

wurfe ganz weſentlich.

Vercamer faßt in § 12 die Ergebniſſe feiner Unterſuchungen in

folgenden Säßen zuſammen :

Bezüglich des Effektenhandels iſt er für die „ prescription des

marchés à terme faits à découvert , qui sont la forme usuelle des

jeux de bourse. “

Dagegen bezüglich der Waren- und Produktenbörſen vertritt der

Autor, was man gar nicht erwarten durfte, die Anſicht, „ la vente à dé

couvert able pouvoir constituer une opération licite , même dans

l'hypothèse d'un marché purement differentiel, si le marché a été
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conclu entre négociants , se livrant habituellement au même genre

de négoce."

Dabei macht Vercamer den bemerkenswerten Ausſpruch : nous

n'avons , à la verité , que de mediocres sympathies pour la cam

pagne égoïste des agrariens allemands, autrichiens ou français, qui

ne voient dans une prescription absolue des marchés à terme qu'un

moyen de prévenir ce qu'ils appellent l'avilissement du prix des

denrées ( S. 236/237 ). Schließlich betont Verfaffer, daß das natürliche

Rorrollar des Differenzeinwandes , die Rüdforderung &möglichkeit des Ein

faßes, ſtets in gewiſſem Umfange zugelaſſen werden müffe (S. 240). —

Wenn auch mancher, wie aus Vorſtehendem erhellt, mit dem Verfaſſer

keineswegs ſowohl bezüglich der Art, wie er an die Behandlung des ganzen

Fragenkomplexes herantritt, wie auch mit vielen Detailausführungen über

einſtimmen wird, jo darf nicht geleugnet werden, daß die Arbeit doch in

vieler Hinſicht dolles Verſtändnis für die Bedürfniſſe des Lebens, des

Verkehrs und für das Börſenweſen bekundet ; namentlich für die Kenntnis

des franzöfiſchen , belgiſchen und ägyptiſchen Börſenrechts iſt ſelbe außer:

ordentlich wertvoll, und wird fünftighin niemand , welcher fich ernſtlich

mit Fragen des internationalen Börſenrechtes befaßt , an der Schrift

Vercamers achtlos vorübergehen können.

Daher iſt es nur begreiflich, wenn man lebhaft wünſchen muß, daß

Verfaffer fein an verſchiedenen Stellen des Buches gegebenes Verſprechen ,

eine Monographie über die Termingeſchäfte zu ſchreiben , obwohl

diefelben nach dem Titel bereits in dieſer Schrift hätten erſchöpfend be

handelt werden müſſen , bald erfüllen möge.

Wien , Februar 1905.

Qofs und Gerichtsadvofat Dr. Bruno Mager.

1

V. Georg Obſt, Doktor der Staatswiſſenſchaften .

Notenbankweſen in den Vereinigten Staa:

ten von Amerika. 8. (104 S.) Leipzig 1903,

Verlag von Karl Ernſt Poeſchel.

In den europäiſchen Staaten beobachten wir ſchon ſeit Jahren

eine immer ſtärker werdende Ronzentration im Bankgewerbe, und wir

find gerne bereit, ſie für eine unvermeidliche Folge der modernen volts:

wirtſchaftlichen Entwicklung zu halten. Jenſeits des Ozeans, im klaj

fiſchen Lande des Truſt, ſcheint man aber durchaus nicht geneigt zu ſein,

derartige Ronſequenzen zu ziehen ; – gerade in den leßten Jahren hat

dort eine beträchtliche Zunahme der ſelbſtändigen Geld- und Kredit
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inſtitute ftattgefunden. Während nach den Mitteilungen des ameri

faniſchen Comptroller of the Currency in den Vereinigten Staatent

im Jahre 1892 9338 Bankgeſchäfte arbeiteten , gab es deren 1903 13684,

davon waren 4939 Nationalbanken und 8745 Staats- und Privat

banken ; als Noten banken kommen nur die erſteren in Betracht, mit

ihnen beſchäftigt fich daher die obengenannte Schrift hauptſächlich.

Das Ergebnis der Unterſuchung iſt recht peffimiſtiſch ; darüber

kann allerdings kein Zweifel ſein , daß das amerikaniſche Notenbank

weſen den Anforderungen , die wir an die Notenbanken zu ſtellen ges

wohnt find, nur in ſehr beſchränktem Umfange genügt.

Der Verfaſſer gibt zunächſt eine kurze Entwicelungsgeſchichte des

Notenbankweſens in den Vereinigten Staaten unter beſonderer Hervor

hebung der verſchiedenartigen gefeßgeberiſchen Experimente, deren Reich:

haltigkeit und Mannigfaltigkeit ihn zu der nicht unberechtigten Bes

merkung drängt , daß kein Land der Welt in ſeinem Geld- und Banf

weſen ſo viele Änderungen vorgenommen habe wie die Vereinigten

Staaten . Nirgends jei die Gefeßgebung auf dieſem Gebiete von der

augenblidlichen Stimmung und Zuſammenfeßung des Parlaments ſo

abhängig geweſen wie in dem „freien " Amerita .

Das Grundgeſetz für das amerikaniſche Notenbankweſen iſt das

ſogenannte Nationalbankgeſetz vom 25. Februar 1863 , es wurde am

14. März 1900 zum ſechſten Male abgeändert. Der Verfaſſer unter:

ſucht nun, nachdem er kurz in die Technik der hauptſächlich in Betracht

kommenden Aktiv- und Paſſivgeſchäfte eingeführt hat , wie das ameri

kaniſche Notenbankweſen nach dieſer jüngſten Reform den theoretiſchen

und praktiſchen Anforderungen genügt, wobei er namentlich die bei uns

einſt viel erörterte Frage nach den Licht- und Schattenſeiten des Viel

banffyſtems eingehend zu beantworten fucht. Vorzüge befißt dieſes

Syſtem als folches gar nicht , feine Nachteile hingegen ſind nicht

gering an Zahl und Gewicht; eine Zentralnotenbank bringt elaſtiſchere

Notenzirkulation , beſſere Regelung des Zahlungsverkehrs , rationellere

Disfontpolitik mit fich.

Warum ſind aber die Amerikaner bis jeßt noch nicht zu einer

gründlichen Änderung ihres Notenbankſyſtems nach kontinentalem

Mufter gekommen ? Kraffer Egoismus iſt der Hauptgrund , " fo belehrt

uns der Verfaffer : „ Schäßen wir die Zahl der Banken in den Vers

einigten Staaten auf ca. 13000 , und nehmen wir an , daß bei jeder

Bank nur 8 Perſonen – Präſident, Direktoren und Großaftionäre

ſtark intereſſiert ſind, ſo ergibt dies 104 000 Perſonen, deren Intereſſen

mit der Exiſtenz einer Zentralbant zuwiderlaufen ." Mir ſcheint, daß

dieſe Argumentation verrät , daß der Verfaſſer fich mit dem Warum

fragen nicht allzuſehr abgequält hat . Weit wichtiger als dieſer kraſſe

Egoismus ſcheint mir die Tatſache zu ſein, daß die Intereſſen der ver:

11

.

/
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ſchiedenen Staaten der Union zum Teil recht weit auseinander liegen .

Das deutet auch der Verfaſſer an , aber gerade darauf hätte er etwas

näher eingehen follen .

Im ganzen kommt aber die gut geſchriebene und klar disponierte

Schrift einem Bedürfnis entgegen , fie führt auch den Nichtfachmann in

leichtfaßlicher Weiſe in das für uns immer wichtiger werdende ameri

taniſche Bankweſen ein .

Bonn. Adolf Weber.

-

VI. Dr. jur. et phil. Hans Leſſing in München .

Die Organiſation der Bank von Frank

reich. [Annalen des Deutſchen Reiches, Jahrgang

1904 Nr. 5. ] 36 S.

Wir befißen leider in der deutſchen Fachliteratur noch keine zu:

ſammenhängende Monographie der Bant von Frankreich und da auch

die franzöſiſchen Schilderungen zum Teil veraltet ſind, ſo müſſen ſelbſt

kleinere Arbeiten über dieſe wichtige Materie wenn ſie Neues bringen

oder das bereits Bekannte überſichtlich zuſammenſtellen mit Dant

begrüßt werden .

Beijing hat es verſtanden, uns im Rahmen eines kurzen Bei

trages in den „Annalen“ ein zutreffendes und überſichtliches Bild der

hiſtoriſchen Entwickelung und der heutigen Organiſation der Bank von

Frankreich zu liefern. Die einſchlägige literatur iſt in anerkennens

werter Vollſtändigkeit herangezogen worden und es iſt beſonders her:

vorzuheben , daß der Verfaſſer auch das weniger leicht zugängliche

Urmaterial (Gefeßestexte , Statuten , Entwürfe , parlamentariſche Ver

handlungen, Jahresberichte) berüdſichtigt und mit großer Umſicht ver:

wendet hat.

Die Arbeit iſt von beſonderem Intereſſe, weil fie an einem

prägnanten Beiſpiel die wichtigkeit der Kenntnis der inneren Organi

fation der großen volkswirtſchaftlichen Inſtitute zeigt , ein Zweig der

Forſchung, der in der Vergangenheit nicht immer genügend berüdjichtigt

worden iſt.

Die Abhandlung zerfält in folgende Abſchnitte:

1. Überblick über die Geſchichte der Bank von Frankreich.

2. Juriſtiſche Natur der Bank von Frankreich.

3. Aktienkapital und Reſervefonds .

4. Die Organiſation der Zentrale.

5. Die Organiſation der Zweiganſtalten.

6. Perſonal.

1
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I

C

-

Der Verfaffer hat es fich zur Aufgabe gemacht, über jeden diefer

Punkte das verfügbare tatſächliche Material zwar kurz , aber doch

möglichſt vollſtändig dem Lefer vorzuführen und wo wie z . B. über

Auffaſſung der Stellung der leitenden Drgane der Bank von Frankreich

im Gegenſatz zu denjenigen der Deutſchen Reichsbank Unklarheit

herrſcht, feßt er fich mit den verſchiedenen Anſichten ausführlich aus:

einander.

Die kurze Studie liefert ſo ein reichhaltiges und überſichtlich zu:

ſammengeſtelltes Material, das zur Aufklärung der ganzen Materie gute

Dienſte leiſten wird.

Von einer Schilderung der Tätigkeit der Bank und ihrer volks

wirtſchaftlichen Funktionen iſt Abſtand genommen , was infofern zu

bedauern iſt, als z . B. die Frage der Diskonto- und Goldprämienpolitik

der Bant von Frankreich noch keineswege geklärt iſt und der Verfaſſer,

ſowohl was Sachkenntnis wie Klarheit der Darſtellung betrifft , wohl

geeignet erſcheint, auch dieſen Fragen gerecht zu werden . Vielleicht

darf die vorſtehend angezeigte Studie als Einführung zu einer größeren

Arbeit über die Bank von Frankreich betrachtet werden, die nach jeder

Hinſicht erwünſcht ſein würde .

Heidelberg. Dr. Edgar Jaffé.

.

.

VII. Syndikus Dr. G. Schwalenberg. Die Bank

von Frankreich und die Deutſche Reichs

bank. Ein Vergleich. 8 . (IV und 138 S.)

Halle a . S.1904, Verlag von C. A. Raemmerer & Co.

„ Die Bank von Frankreich und die Deutſche Reichsbank" betitelt

fich dieſe Schrift. Mit der Erwähnung diefes anſpruchsvollen Titels iſt

aber auch ſo ziemlich alles geſagt, was fich zum Lobe der Arbeit ſagen

läßt. Das Ganze iſt verworren ſowohl in der Dispoſition als in den

einzelnen Ausführungen ; die verarbeitete Literatur iſt völlig lüdenhaft

und die Ausführungen des Verfaffers zeigen , daß er ſeiner Aufgabe

in feiner Weiſe gerecht zu werden im ſtande ift.

Um fich mit den einzelnen Schlußfolgerungen des Verfaffers aus:

einanderzuſeken mangelt hier der Plab , die durchgehends untlare Aus:

drudsweiſe und der wenig wiſſenſchaftliche Charakter der ganzen Arbeit

würde auch eine eingehendere Widerlegung kaum rechtfertigen.

Die Arbeit zerfällt in folgende Hauptkapitel :

1. Organiſation in fachlicher Hinſicht.

2. Organiſation in perſönlicher Hinſicht.

3. Die Operationen .

4. Die Beziehungen zum Staat.

1
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1

Den Schluß der Schrift bildet eine Polemik gegen die Abhand

lungen von

Rofendorff , Die Goldprämienpolitik der Bank von Frank

reich und ihre deutſchen Robredner ; Conrads Jahrbücher,

3. Folge (1901 ) , Bd . XXI, XXII, und

Helfferid , Zur Erneuerung des deutſchen Bankgefeßes, 1899.

Der Verfaffer bekennt fich als Anhänger der Goldprämienpolitit,

ohne jedoch irgendwie ſtichhaltige Gründe für feine Anſicht beizubringen .

Wenn auch aus den obengenannten Gründen auf eine Ausein:

anderſeßung mit dem Verfaffer verzichtet wird , ſo muß doch der Form ,

in der er ſeine Arbeit dem Publikum vorlegt, noch mit einigen Worten

Erwähnung getan werden .

Die ganze Broſchüre wimmelt von kleineren und größeren Fehlern,

die unmöglich allein auf das Konto des Druckfehlerteufels zu feßen find;

es feien nur wenige hier als Beiſpiel angeführt :

S. 11 : ... die Schreitung (sic ! ) zur Erhöhung des Diskonts

und Klugſeite ( ! ) des Publikums. S. 13 : ... Gründe für

die Anziehung ( ! ) des Diskontojaşes. - S. 16 (Tabelle ): ... Lage

( ſtatt Höhe) des Bankvorrates. S. 19 : ... Notenlöſungs: (ſtatt

:einlöſungs-) pflicht. – S.21: ... vorgegangen (ſtatt vorgekommen).

S. 23 : ... Umlegung des Rapitals der Bank in guten Diskonten

(joll wohl heißen „Anlage“ ). – S.133 : ... Ankauf von Wechſeln durch

das gläubigeriſche ( !) Ausland u.f.f. Der Höhepunkt wird aber auf

S. 128-131 erreicht, wo der Verfaſſer franzöfiſche Terte im Original

zitiert und wo auf den erſten Anhieb nicht weniger als 31 ( ! ) Fehler

feſtgeſtellt werden konnten. Auf welches Vertrauen unter dieſen Umſtänden

die vom Verfaſſer gegebenen Zahlenangaben und ſonſtigen Behauptungen

Anſpruch machen dürfen , möge der geneigte Leſer entſcheiden !

Heidelberg . Dr. Edgar Jaffé.

.

.

-

:

-

-

VIII . Dr. jur. Erich Ebert. Die Nebenleiſtungs

Aktiengeſellſchaft. 8. (127 S.) Leipzig 1904,

Verlag von Veit & Komp.

Es iſt freudig zu begrüßen, daß ein junger Juriſt als Thema ſeiner

Inauguraldiſſertation – denn um eine ſolche handelt es fich in vorliegens

der Schrift – die monographiſche Behandlung der neuen aktienrechtlichen

Geſellſchaftsform gewählt hat . Der Verfaffer iſt durch ſeine allgemeine

juriſtiſche Bildung wie durch eingehende Studien auf dem aktienrechtlichen

Sondergebiet zur Bearbeitung dieſes ſchwierigen Kapitels hervorragend

befähigt und hat die unternommene Arbeit mit großem Fleiße und fiches

rem Urteil durchgeführt. Er hat es fich, wie er in der Einleitung (S.4)
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.

!

.

.

.

.

bemerkt , zur Aufgabe geſtellt, die Rechtsfäße, welche der Nebenleiſtungs

aktiengeſellſchaft, d . h. der Aktiengeſellſchaft , bei welcher der Aktionär

außer zu der kapitaleinlage noch zu anderen Leiſtungen derpflichtet wird ,

eigentümlich ſind, darzulegen, insbeſondere die rechtliche Natur des Neben:

Leiſtungsverhältniſſes zu beſtimmen . Um für die Beantwortung dieſer

Fragen eine Grundlage zu gewinnen, ichigt er der eigentlichen Darſtellung

einige Rapitel über allgemeine die Aktiengeſellſchaft betreffende Verhältniſſe

voraus , deren Verſtändnis für die Darſtellung der Rechte und Pflichten

der Aktionäre der Nebenleiſtungsaktiengeſellſchaft erforderlich iſt. Zunächſt

wird auf deren Entſtehung, damit auf die Entſtehung der Aktiengeſellſchaft

ſelbſt und ſodann auf den Rechtsgrund, das Weſen und den prinzipiellen

Umfang dieſer Rechte und Pflichten eingegangen. ( Erſter Teil, S$ 245,

S. 5–20.)

Im zweiten Teile (S$ 6–9 , S. 20—49) werden die Grundzüge

des alten Rechts und die mannigfachen Verſuche, die bei den Rübenzuckers

aktiengeſellſchaften den Aktionären auferlegten Nebenleiſtungen als rechte :

gültig aufrechtzuerhalten , behandelt. Die Ausführlichkeit dieſes Teils iſt

gerechtfertigt, da , wie der Verfaſſer in der Einleitung erwähnt und im

Schlußkapitel ($ 17) überzeugend ausführt , die unter dem alten Recht

errichteten Geſellſchaſten hinſichtlich der Nebenleiſtungsverpflichtungen auch

nach dem 1. Januar 1900 noch unter dem alten Rechte ſtehen , ſo daß

inſoweit das alte Recht noch heute praktiſch in Geltung bleibt. Die

verſchiedenen Verſuche, welche die ſtatutariſche Nebenleiſtungspflicht im

Rahmen des poſitiven Aftienrechts als geſellſchaftliche Vorpflichtung auf

rechterhalten wollten (Gierleiche , Lippmann ſche, Cofad Idhe Rons

ſtruktion ), bezm. die Gültigkeit der dem Aktionär nach dem Statut oba

liegenden Nebenleiſtungspflicht fraft außerhalb des Attienrechts liegender

Rechtsgründe für begründet erklärten (Theorie des Reichsgerichts, Gewohn

heitsrechtliche Neubildung, Zweigeſellſchaftstheorie, Societas sui generis),

werden mit zutreffenden Gründen widerlegt . Inêbeſondere muß der ein:

gehenden Aritit der reichsgerichtlichen Theorie beigepflichtet werden , und

der Verfaſſer weiſt mit Recht auf die vernichtende Aritik der alten Neben

bertragétheorie des Reichsgerichts in dem unter der Herrſchaft des neuen

Rechts ergangenen Urteil desſelben (Bd. XLIX S. 80) hin. Wenn Ver:

faffer gegenüber dem Behrendichen und den diesſeitigen Argumenten

gegen die Brunneriche Theorie der gewohnheitsrechtlichen Neubildung

bemerkt , es dürfte immerhin möglich ſein , die Rechtsbeſtändigkeit der

Nebenleiſtungepflicht als geſellſchaftlicher Verpflichtung traft Gewohnheits

rechtes zu verteidigen , fo hätte man freilich wünſchen müſſen, feine Gründe

für dieſe Behauptung kennen zu lernen. Seinem Ergebnis für das alte

Recht muß aber unbedingt beigepflichtet werden, ſo wenig befriedigend das

felbe für die Aktiengeſellſchaften des alten Rechts auch iſt.

Im Schlußparagraphen ($ 10) dieſes Teils wird die Geſchichte der

1
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geleßlichen Neuregelung (S$ 212, 216, 276 des neuen HGB.) mitgeteilt,

von einer Kritik lekterer aber Abſtand genommen, weil es angeſichts der

kurzen Geltungszeit der neuen Beſtimmungen noch nicht möglich erſcheine,

zu entſcheiden , ob fich dieſelben bewährt hätten und in welchem Umfange

von denſelben Gebrauch gemacht werden würde.

Der dritte (Haupt-) Teil gibt fodann eine eingehende Darlegung

des geltenden Rechts (8$ 11-16, S. 54—125). Zunächſt wird das

Weſen der Nebenleiſtungspflicht erörtert und im Anſchluß daran werden

die verſchiedenen Wirkungen des Nebenleiſtungsverhältniffes ausführlich

entwidelt. Der zu Gebote ſtehende Raum macht es unmöglich , auf den

reichen Inhalt dieſer Ausführungen näher einzugehen. Es muß vielmehr

genügen, darauf hinzuweiſen, daß alle einſchlägigen Fragen ſorgfältig behan:

delt werden, zu den bereits hervorgetretenen zahlreichen Rontroverſen überall

Stellung genommen iſt und ſelbſtändige Ergebniſſe gewonnen werden . Die

anſprechend und klar geſchriebene Schrift wird fortan niemand überſehen

dürfen , der fich mit den Nebenleiſtungêaktiengefellſchaften zu beſchäftigen

hat. Daß man nicht allen Anſichten des Verfaſſerø beipflichten kann,

vermindert die ſeiner Arbeit gebührende Anerkennung ſelbſtverſtändlich nicht.

Din einige Einzelheiten hervorzuheben, betont Verfaffer mit Recht (S.56) ,

daß man die Nebenleiſtungspflichten des § 212 nicht als Einlagen ( in

techniſchem Sinne ), ſondern lediglich als geſellſchaftliche Beiträge in

weiterem Sinne anzuſehen habe. Es iſt ihm auch darin beizupflichten,

daß nur vermögensrechtliche Leiſtungen , unter Umſtänden freilich auch

folche, die eine beſtimmte Qualifikation des Leiſtenden vorausſeßen , in

Betracht kommen (S. 61). Dagegen erſcheint ſeine Ausführung nicht

überzeugend , daß auch Dienſtleiſtungen und perſönliche Bemühungen im

weiteſten Sinne des Wortes Gegenſtand der Leiſtungen ſein (S. 64) und

auch einmalige Leiſtungen auferlegt werden können (S. 67). Wenn er

die diesfeitige Anſicht bekämpft, daß die Beſtimmungen über die Vergütung

gemäß § 216 im Statut enthalten fein müßten (S. 80) , fo muß ihm

wohl Recht gegeben werden. Aber unhaltbar erſcheint feine Annahme,

daß die Vergütung der Leiftung auch nicht aus dem Reingewinn über

den Wert der Leiſtung erhöht werden dürfe (S. 85) . Denn die Vorſchrift

des § 216 foll nur für den Fall, daß kein oder fein ausreichender Gewinn

vorhanden iſt, nach oben eine Grenze für die Höhe der Vergütung ziehen .

Seine Polemik gegen die auch von mir vertretene Anſicht, daß nach

heutigem Recht die Verpfändung der Nebenleiſtungsaktien der Genehmigung

der Geſellſchaft bedürfe (S. 108 Anm. 1), hat mich nicht überzeugt, denn

die Mitgliedſchaft der Nebenleiſtungsaktiengeſellſchaft iſt unübertragbar

ohne die Zuſtimmung der Geſellſchaft ; auch halte ich die von ihm be

kämpfte Anſicht für richtig , daß die Nebenleiſtungsaktien nur auf den

Namen lauten fönnen (S. 111) .

Aufgefallen find mir ſchließlich einige ſprachliche Inkorrektheiten .

Zeitſchrift für Sandelårecht. Bd . LVII.
16
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So gebraucht Verfaffer wiederholt „ kraft " mit dem Dativ ftatt mit dem

Genitiv (S. 21) , geſtaltet er eine notwendig werdende Beſtimmung zu

einer ſich vernotwendigenden " (S. 83 ) um und bildet endlich das un

mögliche Adjektivum , danachige “ (S. 123 Anm. 2) für danach erfolgende.

Aber dieſe wenigen Ausſtellungen verringern , wie geſagt , den Wert der

tüchtigen wiffenſchaftlichen Leiſtung nicht.

Berlin. Juſtizrat Dr. Eugen Wolff.

IX . Dr. Auguſt Egger , Privatdozent an der Univer

ſität Berlin. Vermögenshaftung und Hypo

thek nach fränkiſchem Recht. [ Unterſuchungen

zur deutſchen Staats- und Rechtsgeſchichte, heraus

gegeben von Gierke . Heft 69.] 8. (XXXVIII und

488 S.) Breslau 1903, M. & H. Marcus. (M. 15.)

Der Verfaſſer gibt uns in dieſem vorzüglichen Buche eine Geſchichte

der Obligation im Gewande einer Geſchichte des Hypothekenrechts. Wenn

er im Titel derſpricht, dom fränkiſchen Recht zu handeln , ſo ergibt die

Lektüre, daß dies nicht ganz zutreffend iſt. Es handelt ſich vielmehr um

eine Darſtellung des mittelalterlich- franzöfiſchen Rechtes und ſeiner Fort

bildung bis zum Code, und der Titel des Buches iſt höchſtens inſoferne

berechtigt, als der Verfaſſer überall von germaniſchen Ideen au&geht, die

er durch alle Phaſen der ſpäteren Entwickelung hindurch verfolgt. Kurz

geſagt, iſt es ihm um den Nachweis zu tun, daß der Begriff der Schuld

alß Leiftenſollen und der Begriff der Haftung neben der Schuld,

wie ſie den Germaniſten längſt geläufig und z. B. von Amira für die

nordgermaniſchen Rechte längſt nachgewieſen waren , im fränkiſchen und

franzöſiſchen Rechte wiederkehren, und daß fie fich in der Obligation und

der Hypothet des modernſten franzöſiſchen Rechte noch erhalten haben, wie

es in dem Art. 2093 des Code civil zum Ausdruck kommt : Les biens

sont le gaĝe commun des créanciers. Das große Material der meiſt

im Wortlaute wiedergegebenen Quellen ermöglicht es auch dem Nicht

germaniſten , die Richtigkeit ſeiner Beweisführung zu prüfen , und das

Ergebnis dieſer Prüfung wird in allen weſentlichen Punkten Zuſtimmung

ſein müſſen. In der Tat : der Gegenſaß der obligation du corps und

der obligation des biens und ihre Gleichartigkeit im älteſten Recht, der

Parallelismus zwiſchen dem die erſtere begründenden Treugelőbnis" und

der die Realhaftung erzeugenden Saßung , die urſprüngliche Perſonal

und Realeyefution und die allmähliche Abſchwächung der erſteren ; die

allmähliche Entwickelung der franzöſiſchen obligatio generalis und spe
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cialis auf Grund der jüngeren Saßung find in durchaus überzeugender

Weiſe dargelegt. Von beſonderem Intereſſe für den Romaniſten iſt dabei

der Nachweis, daß für den Verfall der Realobligation – oder ſagen wir

kurz der Hypothek im ſpäteren franzöfiſchen Mittelalter nach der An

ficht des Verfaffers die Rezeption des römiſchen Rechtes nicht verantwort

lich gemacht werden kann , ſondern daß die Rezeption auf dieſem Gebiete

eine rein äußerliche blieb und für die materielle Rechtsentwiđelung höch.

ſtens unterſtüßend, aber ftets nebenſächlich in Betracht fam . Die General:

hypotheken , die vielen Durchbrechungen des Prinzip der Priorität u. [...

beruhen alle nicht auf dem römiſchen Recht, das allerdings auch General:

hypotheken gekannt hat , ſondern auf dieſer germaniſch -romaniſchen obli

gatio generalis und der Konkurrenz mit der nicht weſensverſchiedenen

obligatio specialis , die beide das Vermögen, wenn auch in verſchiedener

Weiſe, obligieren, und von denen die leştere der erſteren wenigſtens grunds

fäßlich vorgeht (S. 134–170 ). Damit hat Verfaſſer die Grundlage für

jeine Auffaſſung der Sypothef gewonnen , die eben nichts anderes iſt, als

die jüngere Sagung , wobei freilich das Recht der Reallaſten geſtaltend

mitgewirkt hat. In dem Ergebnis : Die Hypothef iſt eine Obligation,

wird man ſich mit dem Verfaſſer einverſtanden erklären können, und zwar

umjo leichteren Herzens , als auch unſere Gypothet und Grundſchuld

den Charakter der Obligation, einer richtigen und eigentlichen Obligation,

ebenſowenig verleugnen fann wie die Reallaſt. Daß diefe Überzeugung.

durch eine fo eingehende hiſtoriſche Unterſuchung weſentlich gefeſtigt wird,

erſchöpft den Wert des Buches für mich noch nicht. Welche Ausblicke

eröffnen fich vielmehr dem Forſcher des römiſchen Rechte von dem auch

hier wieder nachgewieſenen germaniſchen Obligationsbegriff auf die römiſche

Obligation , alſo ein Gebiet , das jüngſt erſt wieder Streitroß und teil

weiſe leider auch Steckenpferd unſerer römiſchen Rechtshiſtoriker geworden

ift. Ich habe ichon lange den Eindruck, als ob unſere Rechtsgeſchichte

zu ſehr unter dem Zwange der römiſchen Dogmatiť leide . Ließe fich

annehmen , daß das nexum eine Korporalobligation im Sinne der vom

Verfaffer geſchilderten obligation du corps des très ancien droit , nicht

eine Haftung für eine obligatio im Sinne des klaffiſchen römiſchen Rechtes

geweſen iſt, ſo wäre es eines der intereſſanteſten Probleme, von hier aus

die Entwickelung zur römiſchen obligatio generalis , alſo zu eben dem

Begriffe , den wir als den römiſchen Obligationsbegriff ſchlechthin zu bes

trachten gewöhnt find, zu verfolgen , wobei freilich die Quellenarmut des

älteren Rechtes von vornherein am Erfolge zweifeln läßt .

Weniger, als mit feinen hiſtoriſchen , kann ich mich mit den dog

matiſchen Ausführungen des Verfaffers einverſtanden erklären (S. 2-18 ).

Die Obligation des gemeinen Rechts und des Bürgerlichen Gefeßbuchs

beruht nicht auf der germaniſchen Unterſcheidung von Schuld und Hafs

tung ; der Schuldvertrag begründet nicht ein bloßes Leiſten ſollen (trok

!
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B.GB. SS 194, 241), das aufſchließlich durch freiwillige Leiſtung realis

fiert werden könnte , während Klage und Zwangsvolftredung nicht Ers

füllung, ſondern Erſaß für die Richterfüllung veridhaffen , – ſondern die

Obligation geht auf ein Leiſten müſſen und Alage und Urteil find daß

Mittel, um die Leiſtung zu erzwingen. Die Auffaſſung des Verfaffers

würde dazu führen , neben dem Schuldvertrag , der ſozuſagen eine bloße

Naturalobligation herbeiführen würde , eine „obligatio generalis“ anzu:

nehmen , eine Bürgichaft des Vermögens des Schuldnere für die Erfüllung

der erſteren durch den Schuldner. Dieſe Auftaffung iſt dem modernen

Recht entſchieden fremd. Vielmehr gehört der Rechtozwang zum Begriff

des Schuldverhältniſſes (vgl . vor allem Sibers treffliches Buch über

dieſen Gegenſtand) und wird durch die Zwangsvollſtreckung die Obligation

erfüllt, ſoweit dies durch die Natur der Leiſtung nicht ausgeſchloſſen iſt

(z. B. obligationes in non faciendo ). Die Einwendungen des Verfaſſers

dagegen gehen meines Erachtens zu wenig in die Tiefe. Denn ob das

Ergebnis der Zwangsvollſtreďung, alſo eine Leiſtung, die zwar nicht

durd den Schuldner, aber auf Roften des Schuldners bewirkt wird ,

Leiftung bezw . Erfüllung der Obligation iſt oder nicht, hängt vor allem

von dem Begriff der Leiſtung und der Obligation ab , ſo daß fich aus

einer Beantwortung a priori der erſteren Frage niemals ein Argument

gegen dieſen oder jenen Obligationsbegriff gewinnen läßt. Und hier

cheint mir noch immer Hartmanns glänzendes Buch von der Oblis

gation nicht veraltet zu ſein , das das Weſen der Obligation in der

Haftung für einen ökonomiſchen oder ſonſtigen 3 weď erblickt, jo

daß Erfüllung der Obligation immer dann vorliegt , wenn , ſei es durch

den Schuldner oder einen Dritten , freiwillig oder erzwungen , der Zweck

erreicht iſt, den die Obligation erſtrebt. Haftung nicht für eine fittliche

Schulb, die außerhalb des Rechtes ſteht, ſondern Saftung für einen Er

folg , die normal identiſch iſt mit der Schuld , iſt das Weſen unſerer

Obligation, und ſelbſt die vom Verfaſſer entwickelte Geſchichte der französ

fiſchen Obligation führt , wenn ich mich nicht ſehr täuſche, nach dieſem

Ziele hin , wie ſich darin ausſpricht, daß allmählich die Verpfändung des

Vermögens unterbleibt und jede Obligation , wie der Verfaffer zeigt, zu

einer gefeßlichen Generalhypothet wird. Aus dem Schuldvertrag geht

dieſe Saftung alſo hervor ; die Schuld ſelbſt iſt die obligatio und neben

ihr beſteht nur dann eine beſondere Haftung im Sinne des Verfaſſers ,

wenn eine Spezialhypothet oder Bürgſchaft beſtellt iſt.

Troß dieſer Ausſtellung aber kann ich nicht umhin , des hohen

Wertes des Buches, das Eugen Huber gewidmet iſt, nochmals zu ge

denken .

Erlangen. Binder.

-
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X. Dr. K. Bajonski. Kritik der Reformen der

deutſchen Staatslotterien als Finanz

regalien. 8. (93 S.) Berlin 1904, F. Ebering .

Die Schrift zerfällt in zwei Teile. Im erſten werden zunächſt

Technit , Einrichtung, geſchichtliche Entwicelung der Klaſſenlotterie und

die rechtlichen Beſtimmungen erörtert , die hinſichtlich derſelben und des

Lotterieſpiels in den Reichs- und Landesgeſeßen enthalten ſind, und ſodann

werden die verſchiedenen deutſchen Staatslotterien beſprochen. So erfahren

wir dort , daß 1616 in Samburg die erſte deutſche Alaffenlotterie eins

gerichtet wurde; 1697 folgte Leipzig und erſt 1703 Preußen . Bei Aufs

zählung jener rechtlichen Beſtimmungen wird auf die Frage der Gültigkeit

landesrechtlicher Vorſchriften neben dem Reichsſtrafgeſezbuch, als außerhalb

des Zwedes der Schrift liegend, nicht näher eingegangen, und ſo iſt auch

dort die hierüber kürzlich erſchienene Schrift von Theifen , Staats

lotterie und Reichsgericht ", nicht erwähnt.

Beſonders interefjant ſind im erſten Teil namentlich die Berechnungen

über die Gewinnausſichten bei der preußiſchen Klaffenlotterie und über den

reellen Geldwert ihrer Loſe. Eingehende Mitteilungen werden auch über

die fich ſtets vermehrenden Staatseinnahmen aus dieſer Lotterie gemacht,

und endlich gelangen einige der zwiſchen einzelnen deutſchen Staaten ab

geſchloſſenen Rotterieverträge hier zur Beſprechung.

In dem zweiten Teil beleuchtet der Verfaſſer die Staatslotterie vom

ethiſchen , voltes und privatwirtſchaftlichen , fowie vom ſtaatspolitiſchen

Standpunkte aus ; er verwirft fie mit Hecht grundfäßlich nach jeder dieſer

Richtungen hin. Die Schaffung eines ſolchen Regals erſcheint ihm als

Finanzmißgeburt, die der Staat nur deshalb nicht unterdrückt, weil ihm

daraus bedeutende Einnahmen erwachſen . Nachdem der Verfaſſer die

lekteren im Verhältnis zu den übrigen Einnahmen des preußiſchen Etats

und ferner die verſchiedenen Anſichten der nationalökonomiſchen Literatur

über jenes Finanzregal mitgeteilt hat , wendet er ſich der Frage der Re

form der Staatslotterie zu. Er beſpricht die in Deutſchland in den

leßten Jahren bereits in Anwendung gebrachten kleinen Mittel, dann die

ferner vorgeſchlagenen Reformen : Schaffung einer Reichslotterie, Verbin:

bung von Rotterie mit Spareinlage, das Scherliche Sparſyſtem und die

von Sieghart empfohlene Zinſenlotterie. Statt diefer von ihm für

unburchführbar erachteten Reformen empfiehlt er ſchließlich für eine

gewiffe Übergangszeit bis zu der zu erſtrebenden völligen Aufhebung der

Rotterie – einen Zuſammenſchluß aller in Deutſchland beſtehenden

Staatslotterien zu einer einzigen Landedlotterie unter Kontingentierung

des Spieltapitals und Verteilung des Reingewinns unter die einzelnen

Staaten .

Das vorliegende Buch , in welchem der Verfaffer ſeine Anſichten

-
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ſcharffinnig entwickelt und vertritt, indeffen doch ſeinen eigenen Neformvor:

ichlag wohl etwas eingehender hätte erörtern können , iſt vor Erlaß des

neuen preußiſchen Lotteriegeſeßes vom 29. Auguſt 1904 (Geſ.Samml.

S. 255) geſchrieben und berildfichtigt es daher dieſes Gefeß ebenſowenig

wie die in leßter Zeit von Preußen mit einzelnen deutſchen Staaten ab

geſchloſſenen Lotterieverträge. Es darf aber hier der Wunſch ausgedrückt

werden , daß beiße Neuerungen demnächſt von dem Verfaſſer in einer

weiteren Schrift mit demſelben tritiſchen Blidt geprüft und beſprochen

werden mögen , wie dies in dem vorliegenden Buch hinſichtlich des barin

behandelten Gegenſtandes geſchehen iſt.

Düfieldorf , Januar 1905 .

Amtsgerichtsrat Kirich , M. d. R.

.

XI . Dr. Binder, Profeſſor in Roſtock (ießt in Er

langen) . Die Rechtsſtellung des Erben nach

dem deutſchen Bürgerlichen Geſebuch . Drit

ter Teil. 8. (464 S.) Leipzig 1905, R. Deichertſche

Verlagsbuchhandlung Nachf. (M. 11.— . )

Mit der gleichen wiſſenſchaftlichen Gründlichkeit wie die beiden

vorhergehenden Bände, die diesſeits Bd . LIII S. 637 ff. und LV S. 322 ff.

beſprochen ſind, iſt auch der Schlußband gearbeitet, welcher die Erben

gemeinſchaft, die Haftung der Miterben und den Erbſchaftsanſpruch be

handelt . Überall iſt das Beſtreben des Verfaſſers darauf gerichtet, auf

die Grundbegriffe zurückzugehen und über fie Klarheit zu ſchaffen .

Einen großen Teil des Buches nehmen demgemäß die theoretiſchen

Unterſuchungen ein . Von großem Intereſſe find die Erörterungen über

die Konſtruktion des Miterbenrechts. Sicher iſt dem Verfaſſer darin

beizupflichten , daß der Miterbe nicht ein bloßes Recht an der Geſamt

heit des Nachlaffes, ſondern ein Recht an den einzelnen zur Erbichaft

gehörigen Gegenſtänden hat . Binder will jedoch auch bezüglich dieſer

Gegenſtände das Recht des Miterben als ein Quotenrecht auffaſſen. Er

meint, daß die Ungeteiltheit des Rechts nicht als ein weſentliches Mert

mal der Geſamthand des deutſchen Rechts angeſehen werden könne, wie

überhaupt eine Gemeinſchaft ohne Quotenrecht nicht denkbar fei ( S. 29 ) .

Die deutfchrechtliche Geſamthand unterſcheide fich von der römiſchrecht:

lichen communio juris nur darin , daß dem einzelnen Gemeinſchafter

die Verfügung über ſeinen Anteil ohne Mitwirkung der anderen ent

zogen fei. Uns iheint die Notwendigkeit der gemeinſchaftlichen Bers

fügung , die keineswegs bei allen berartigen Gemeinſchaftsverhältniſſen

in gleichem Maße vorhanden iſt, nicht die Grundlage der Gemeinſchaft
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zur geſamten Sand zu bilden . Die Hauptſache iſt, daß der einzelne

über ſein Miteigentum nicht frei von den Gemeinſchaftsverpflichtungen

in der Art verfügen kann , daß dieſe Verpflichtungen als obligatoriſche

lediglich dem Veräußerer verbleiben , nicht den Erwerber treffen. Der

fügen kann der Gemeinſchafter nicht über die Quote , ſondern nur

über das Quantum , das unter Zugrundelegung der Quote nach Ab:

zug der Gemeinſchaftsverpflichtungen als ſein realer Anteil ſich heraus:

ſtellt. In dieſem Sinne allerdings nur in dieſem beſchränkten

Sinne , der das Beſtehen eines Quotenrechts in anderen Beziehungen

nicht ausſchließt – iſt es richtig , bei einer Gemeinſchaft zur geſamten

Hand von einer Gemeinſchaft ohne Bruchteile zu ſprechen . Daß der

Geſellſchafter ſein geſellſchaftliches Mitgliedsrecht ohne Zuſtimmung der

übrigen Geſellſchafter nicht an einen anderen abtreten kann , iſt etwas

dieſer Gemeinſchaftsart Eigentümlichez. Die aus dem Zwecke der Ge

fellſchaft fich ergebende Beſchränkung, daß den Geſellſchaftern nicht gegen

ihren Willen ein anderer Geſellſchafter aufgedrängt werden darf, iſt mit

dinglicher Wirkung ausgeſtattet. Eine ähnliche Beſchränkung findet ſich

auch beim Miterbenrecht, indem der Miterbe zwar ſein Erbrecht ab:

treten kann (wodurch an ſeiner Stelle der Erwerber in die Rechtsſtellung

des Miterben und in die Haftung für die Nachlaßverbindlichkeiten ein

tritt ) , den Miterben aber ein Vorkaufsrecht eingeräumt iſt, deſſen Ding

lichkeit übrigens von Binder beſtritten wird .

Sehr dankenswert find die Ausführungen in § 39 unter II über

die zu dem Nachlaß gehörigen Beſtandteile, wo die für die verſchiedenen

Fälle vom Gefeße gegebenen Beſtimmungen einer zuſammenfaſſenden Be :

urteilung unterzogen werden . Es kommt hier die Eigenſchaft des Nach:

laſſes als eines Sondervermögens zur Geltung. Nicht bloß für das

Rechtsverhältnis der Miterben nach innen, ſondern auch für das Rechts

verhältnis nach außen , für die Haftung mit dem Nachlaß , iſt an

zuerkennen , daß die Erfaßwerte für Zerſtörung, Beſchädigung oder Ent:

ziehung eines Erbidhaftsgegenſtands zum Nachlaß gehören und daß der

durch Rechtsgeſchäfte , die ſich auf den Nachlaß beziehen , gemachte Er

werb dem Nachlaß zufällt (S. 219) . Einen Beſtandteil des Nachlaſſes

Vilden auch die Erfaßanſprüche, die gegen den Erben aus der von dieſem

geführten Verwaltung entſtanden ſind, was namentlich für die Haftung

des Nachlaſſes von Wichtigteit iſt. Daraus , daß der Nachlaß als

Sondervermögen eine rechtliche Sonderexiſtenz hat, wird es, wie Binder

an anderer Stelle (S. 71) ausführt, auch verſtändlich, daß die Miterben

obligatoriſche Verbindlichkeiten für den Nachlaß ( gewiſſermaßen als

Verwalter des Nachlaſſes) begründen können. Würde man dies nicht

zulaffen , ſo müßte der Miterbe aus jedem von ihm abgeſchloſſenen

Rechtsgeſchäft perſönlich haften und würden bei Anwendbarkeit des

$ 2038 die Miterben , wenn die betreffende Maßregel zur ordnung:

1

!
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gemäßen Verwaltung erforderlich iſt , gezwungen werden können , ſich

über den Betrag des Nachlaſſes hinaus perſönlich zu verpflichten .

Was die Haftung der Miterben betrifft, ſo erblickt Binder

darin , daß die Miterben auch ohne Nachlaßſeparation , ohne daß eine

Nachlaßverwaltung eingeleitet zu ſein braucht, gemäß § 2059 B.GB.

die Befriedigung der Nachlaßgläubiger aus dem eigenen Vermögen ver

weigern können , einen wichtigen Beweis für das Beſtehen einer von

vornherein beſchränkten Saftung des Erben , da dieſe Haftung bei dem

Miterben grundſäßlich nicht anders geordnet ſein kann als bei dem

Aleinerben. Bei ungeteiltem Nachlaß und bei beſchränfter Haftung

der Miterben hat der Nachlaßgläubiger außer dem Recht , ſeine Bez

friedigung aus dem Nachlaß von ſämtlichen Erben zu verlangen, das

weitere Recht, die einzelnen Miterben in Höhe ihres Anteils am Nach

laffe in Anſpruch zu nehmen . Daß dieſer lettere Weg für die Nachs

laßgläubiger von zweifelhaftem Werte iſt und namentlich nicht zum

Verkaufe des Erbteils führt , wird von Binder mit Recht hervor

gehoben. Die Beſtimmung mag jedoch darin ihre Rechtfertigung finden ,

daß ein Zwang, die jämtlichen Erben gemeinſchaftlich zu belangen, nicht

hat eingeführt werden ſollen . Auch wenn die Miterben unbeſchränkt

haften , iſt es bei ungeteiltem Nachlaß das Nächſtliegende und das

Richtigſte, daß die Miterben gemeinſchaftlich in Anſpruch genommen

werden. Wenn das Bürgerliche Gefeßbuch den Nachlaßgläubigern außers

dem geſtattet, den einzelnen Miterben für den ſeinem Erbteil entſprechen

den Teil der Nachlaßverbindlichkeit perſönlich haftbar zu machen , was

Binder (S. 293) für prinzipwidrig hält , ſo läßt fich dies wohl nur

dadurch erklären , daß der Nachlaßgläubiger, der es vorzieht , den ein

zelnen Erben zu belangen, hierbei nicht beſſer geſtellt ein foll als bei

gemeinſchaftlicher Belangung der Miterben. Wird der Nachlaß geteilt,

ſo iſt der Nachlaßgläubiger berechtigt , wegen ſeiner ganzen Forderung

den einzelnen Miterben in Höhe des von dieſem aus dem Nachlaß

Erhaltenen , beziehentlich den unbeſchränkt haftenden Erben perſönlich

in Anſpruch zu nehmen, ſoweit nicht gemäß § 2060 B.GB. wegen nicht

rechtzeitiger Meldung der Gläubiger u. f. w. die Haftung auf den dem

Erbteil entſprechenden Teil der Nachlaßforderung fich beſchränkt. Auß:

führlich erörtert wird die Frage, was unter Teilung des Nachlaſſes zu

verſtehen ſei .

Der Verfaffer kommt zu dem Reſultat , daß der Nachlaß nicht

mehr ungeteilt iſt, ſobald nur mit der Teilung begonnen iſt, daß

demgemäß nur bei völliger Unverſehrtheit des Nachlaffes dein unbe

ſchränkt haftenden Miterben das Vorrecht der Haftung für den dem

Erbteil entſprechenden Teil der Forderung zuſteht, wie auch der Miterbe

nur ſo lange, als der Nachlaß noch vollſtändig ungeteilt iſt, über ſein

Miterbenrecht verfügen kann , und nur bis zu dieſem Zeitpunkte die
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Nachlaßverwaltung , welche die einmal vorgenommene Teilung nicht

wieder rückgängig machen kann , zuläffig iſt.

Mit großem Nachdruck wird von Binder im Anſchluß an Hello

wig von dem Standpunkte aus, daß der Nachlaß nur ein Rollektivum ,

nicht eine Rechtseinheit (universitas) im Sinne der Gierkefchen Ge

famtſache iſt, die Anſicht vertreten , daß die Erbichaftsklage nicht den

Charakter einer Univerſalklage hat. Die Erbſchaftsklage kann mehr

oder weniger umfaſſend ſein , auf Herausgabe eines geringfügigen Erbs

ſchaftsbeſtandteils oder des geſamten Nachlaffes gerichtet ſein , in jedem

Falle kommen für die Verpflichtung zur Herausgabe, ſobald ſich heraus

ſtellt, daß der Beklagte ein das Erbrecht in Anſpruch nehmender Erbs

ſchaft & befißer iſt, ausſchließlich die Vorſchriften der SS 2018 ff. zur

Anwendung . Der Erbſchaftsanſpruch iſt hiernach nichts anderes als

der Einzelanſpruch mit gewiſſen materiellrechtlichen Modifikationen und

hat deshalb, wenn der Einzelanſpruch ein perſönlicher Anſpruch iſt,

ebenfalls nur die Natur eines perſönlichen Anſpruchs.

Von Anfang bis zu Ende des Werkes hat der Verfaſſer in er:

freulicher Weiſe es durchgeführt, gegen alle myſtiſchen Dunkelheiten und

Unklarheiten des juriſtiſchen Denkens anzufämpfen und die überlieferten

Begriffe daraufhin zu prüfen , ob ſie dem jebigen Rechtszuſtande ent

ſprechen. Nur bei ſolchem Streben können die großen Schwierigkeiten,

die gerade dem Erbrecht eigen find, glüdlich überwunden werden.

Berlin . Dr. Ebbede , Kammergerichtsrat.

XII. Dr. Robert Hahn. Das Recht auf Ergän

zung des Pflichtteils nach dem Bürgerlichen

Geſeßbuch unter Berückſichtigung der gemeinrecht

lichen querela inofficiosae donationis sive dotis .

8. (124 S.) Berlin 1905, Franz Vahlen.

Die kleine Schrift zeichnet fich dadurch aus , daß die für die Ers

gånzung des Pflichtteils in Petracht kommenden Rechtsfäße nicht bloß in

ihrer theoretiſchen Bedeutung gewürdigt, ſondern auch in ihrer praktiſchen

Durchführung zur klaren Anſchauung gebracht werden. Sehr ſorgſam ift

insbeſondere die Lehre von der Beſtimmung des Wertes der Schenkungen

(8 11 ) behandelt. Zutreffend nimmt der Verfaſſer an, daß bei nicht ver

brauchbaren Sachen und bei Rechten die Vernichtung oder Minderung des

Wertes der Schenkung bis zum Erbfall nur zu berücfichtigen iſt, wenn der

geſchenkte Gegenſtand in den Händen des urſprünglich Beſchenkten oder des

von dieſem beſchenkten Dritten , nicht in den Händen eines ſonſtigen Er

werbers fich befindet. Es wird hieraus die richtige Folgerung gezogen, daß
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für den Fall des Verkaufes u. f. w. der Wert des geſchenkten Gegenſtandes

zu der Zeit , wo er aus dem Vermögen des Beſchenkten kommt fals

dieſer Wert nicht höher iſt als der Wert zur Zeit der Schenkung,

maßgebend iſt. Bei der Wertvernichtung oder Wertminderung iſt anderer.

feite der hierfür gewährte Erſaß zur Ausgleichung des Wertverluſtes in

Anrechnung zu bringen. Gänzlich verſchieden von der Beſtimmung des

Wertes der Schenkung iſt es natürlich , daß der Beſchenkte nur in Höhe

der Bereicherung haftet. Schenkungen , die der Pflichtteilsberechtigte nach

$ 2315 auf den Pflichtteil fich anrechnen zu laſſen hat, kommen als vor:

empfangenes Erbe im Gegenſaß zu ſonſtigen dem Pflichtteilsberechtigten

gemachten Schenkungen immer nur mit dem Werte zur Zeit der Zus

wendung in Anjaß , und gilt dies auch für Berechnung des Geſamt:

pflichtteile

In einem Punkte muß dem Verfaffer widerſprochen werden. Ders

ſelbe will die SS 2306 , 2307 , wonach die Beſchränkungen oder Bes

ichwerungen des von dem Pflichtteilsberechtigten einmal angenommenen

Erbteils oder Vermächtniſſes außer Betracht bleiben , auch für den Ers

gänzungspflichtteil zur Anwendung bringen . Dieſe Auſdehnung dürfte

abzulehnen ſein, da im Gefeß für den Fall, daß der Pflichtteilsberechtigte

von den ihn benachteiligenden Schenkungen erſt ſpäter etwas erfährt, keine

beſonderen Beſtimmungen vorgeſehen ſind. Es wird deshalb, ſo unbequem

audy die hierdurch verurſachten Weiterungen find , dabei zu verbleiben

haben , daß für die Berechnung des Ergänzungspflichtteils der durch die

Beſchränkungen oder Beſchwerungen geminderte Wert des Erbteils oder

Bermächtniſſes zu ermitteln iſt.

Hervorgehoben ſei noch , daß durch die vergleichende Heranziehung

der gemeinrechtlichen Lehre die Selbſtändigkeit der auf das Bürgerliche Gea

feßbuch bezüglichen Erörterungen in keiner Weiſe beeinträchtigt iſt.

Dr. Ebbeđe , Rammergericht& rat.

1

XIII . Dr. Joſeph Mauczka. Der Rechtsgrund des

Schadenserſaßes außerhalb beſtehender

Schuldverhältniſſe. Mit beſonderer Berück

ſichtigung des öſterreichiſchen und des deutſchen

Privatrechts. 8. (393 S.) Leipzig und Wien

1904, Franz Deutice . (M. 8.)

Entgegen der herrſchenden Auffaſſung , wonach die Haftung aus

unerlaubter Handlung regelmäßig ein Verſchulden vorausſeßt und nur
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in beſonderen Fällen die Verurſachung zur Haftung genügt , vertritt

ber Verfaffer den Standpunkt, daß grundjäßlich die bloße Verurſachung

die Baftung begründe und die Falle der Saftfreiheit fchuldloſer Vers

urſachung als Ausnahmen von der Regel anzuſehen ſeien , die durch

einen beſtimmten Gegengrund gerechtfertigt ſein müßten . Er geht hier:

bei von der Betrachtung aus , daß das Recht dem Schuß menſchlicher

Intereſſen diene und nur von dieſem Geſichtspunkt aus begriffen werden

könne , daß dementſprechend es fich bei den auf das Verhalten eines

anderen Menſchen zurückzuführenden Schäden um Rollifionen verſchieden

zu bewertender Intereſſen handle. Für die Regelung dieſer Intereſſen:

kollifionen ſtellt er fecha Rollifionsnormen auf , denen er , da fie durch

die heutige Rechtsordnung und Wirtſchaftsordnung notwendig gegeben

jeien, eine allgemein gültige Bedeutung wenigſtens für die Konſtruktion

des Rechts beilegen will. In den Ausführungen des Verfaffers tritt

überall das Beſtreben hervor , die ſoziale Auffaſſung des Rechts zur

Geltung zu bringen . Es iſt nicht zu verkennen , daß dieſe Auffaſſung

ſehr viel Berechtigtes enthält. Das Privatrecht bildet nicht einen ab

geſchloſſenen Kreis von Rechtsfäßen , der durch das öffentliche Recht nicht

berührt wird . Dieſelben Rechtsgedanken , die das öffentliche Recht be

herriden , wollen auch im Privatrecht ſich durchießen . Auch das Privat

eigentum iſt im Grunde eine dem Augemeinintereſſe dienende Einrichtung,

da durch fie der beſtmögliche wirtſchaftliche Betrieb geſichert iſt.

Troß der Richtigkeit der Grundauffaſſung werden jedoch die ein

zelnen Rollifionsnormen nicht auf ungeteilte Anerkennung rechnen können .

Daß die Rechte in ihrer Entſtehung, ihrem Fortbeſtande und der Mög

lichkeit ihrer Ausübung an das Vorhandenſein des durch ſie jeweils zu

ſchüßenden Intereſſes gebunden ſind (Holliſionsnorm 6 ) , iſt inſofern

richtig, als ein Rechtsſchuß nicht zu gewähren iſt, wenn keinerlei ver

nünftiges Intereſſe an der Ausübung des Rechts vorhanden ſein kann .

Immerhin bleibt beſtehen , daß die Schadenéerjaspflicht die Recht 8:

widrigkeit der Handlung (nicht gerade die Verlegung eines ſubjektiven

Rechts des Anderen) vorausſeßt, daß die Verlegung fremder Intereſſen ,

wie der Verfaſſer anerkennen muß , nicht haftbar macht, wenn dieſe

Intereſſen vom Geſetz nicht gebilligt find (vgl . Rolliſionsnorm 3 ), oder

der Verleende infolge des Verhaltens dee Verleßten ein beſonderes

Recht zu der Handlung hat , was der Verfaſſer dadurch erklären will,

daß die Handlung des Verlegenden nicht die juriſtiſch maßgebende Ur

jache der Verleßung ſei (Rollifionsnorm 5) . Richtig iſt ferner, daß

eine jede Beſchädigung (ſoweit ſie nicht vom Geſez erlaubt iſt) verhin

dert werden darf ( Rollifionsnorm 2) und zur Abwehr einer jeden folchen

Beſchädigung, mag fie nun verſchuldet oder unverſchuldet ſein , ein Recht

der Selbſthilfe beſteht. Hieraus iſt aber nicht der Saß zu gewinnen ,

daß prinzipiell eine jede Beſchädigung ohne Rückſicht auf Verſchulden

1
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zum Schadenserſatz verpflichtet, ſofern nicht die Haftung die Betätigung

eines höheren Intereſſes unmöglich machen oder doch ungebührlich be

ſchränken würde ( Rollifionsnorm 4 ) . Wenn der Verfaffer zugibt, daß

nicht ein jeder Gebrauch des Eigentums , der die Beſchädigung eines

Anderen herbeiführt , ſchadenserſaßpflichtig macht, weil ſonſt die Eigen

tumsausübung ungebührlich beſchränkt ſein würde, jo läßt mit gleichem

Rechte die unbeſtritten dem deutſchen Bürgerlichen Gefeßbuch zu Grunde

liegende Auffaſſung fich verteidigen , daß nicht eine jede den Anderen

verlegende Betätigung der perſönlichen Freiheit zum Schadenserſaß ver

pflichtet, weil ſonſt die perſönliche Freiheit zu ſehr beengt ſein würde.

Eine andere Behandlung erſcheint nur gerechtfertigt, wenn der Verleşende

in einer erhöhte Anforderungen an ihn ſtellenden Ausnahmslage fich

befindet , wenn ihm ein Vorrecht gewährt, insbeſondere der Anſpruch

auf Abwehr der Beſchädigung gegen ihn ausgeſchloſſen iſt oder er eine

Selbſthilfehandlung vornimmt. Hierin dürfte auch der Grund der

(beſchränkten ) Haftung des Unzurechnungsfähigen zu finden ſein. Sol

der Unzurechnungsfähige haftfrei ſein , ſo müßte er , damit Dritte vor

Beſchädigungen geſchüßt find, eine ſtändige Bewachung fich gefallen

laſſen . Die ihm gewährte Freiheit muß er dadurch erkaufen , daß er

eine Saftung übernehmen muß . Von dem Geſichtspunkte aus, daß die

Verſagung des Rechts der Abwehr eine erhöhte Verantwortung des

Begünſtigten begründet, iſt auch das Reichsgericht in einer neueren Ent:

ſcheidung ( Juriſtiſche Wochenſchrift für 1904 S. 360 Nr. 16) dazu ge

langt , den Schadenserſaßanſpruch wegen Funkenzuführung durch die

Eiſenbahn ohne Rüdſicht auf Verſchulden für begründet zu erklären),

was durchaus zu billigen iſt.

Nicht ſpeziell dem Schadenserſaßrecht gehört es an, daß das mins

dere Intereffe (regelmäßig gegen Entſchädigung ) dem höheren weichen

muß ( Rollifionsnorm 1), welcher Gedanke auch bei der Enteignung fich

wirtjam zeigt .

Berlin . Dr. G6 bede , kammergerichtsrat.

1 .

XIII a . Dr. A. Langen , Privatdozent an der Univerſität

Marburg. Die privatrechtliche Stellung

der Wirte und der Gaſtaufnahmevertrag.

1 ) Dazu Dr. Renner, Haftpflicht der Eiſenbahnen für Sach:

beſchädigung, Funfenflug", im Recht" 1904 Nr. 24 S. 617 ff.IT
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8. (VIII und 135 S. ) Marburg 1902 , N. G.

Elwertſche Verlagsbuchhandlung.

Der Verfaſſer behandelt nicht nur das receptum cauponum ,

fondern die privatrechtliche Stellung der Wirte überhaupt , vor allem

ihren Kaufmannscharakter und die fich daraus ergebenden Rechtsfolgen

(S. 1-22) . Von beſonderem Intereſſe iſt hier die Behandlung der

Frage, welche Hilfsperſonen des Wirtes als Handlungsgehilfen be :

trachtet werden können. Verfaffer nimmt an , daß HGB. § 58 auf

Kellner keine Anwendung finde, weil die Gaſtſtube fein „ Laden“ ſei ;

e& wird fich aber doch fragen , ob nicht mit der Mehrzahl der Autoren

der Schwerpunkt ſtatt auf den Sprachgebrauch auf die ratio legis zu

legen iſt, was hauptſächlich deshalb begründet ſein dürfte , weil nun:

mehr der Wirt für das KGB. in Betracht kommt. Die beiden wich

tigſten Fragen beim receptum ſind die nach der rechtlichen Natur des

Gaſtaufnahmevertrages und nach der Bedeutung der höheren Gewalt .

Das receptum iſt nach dem Verfaſſer (S. 27 ff.) regelmäßig ein Miets

vertrag , und die beſondere Haftung des Wirtes ein naturale negotii

(S. 64) . Dagegen habe ich Bedenken. Zwar iſt dem Verfaffer gewiß

darin zuzuſtimmen , daß die Haftung nicht auf einen beſonderen Real

kontrakt zurückzuführen iſt ; aber dafür iſt die vom Verfaffer ohne Be

gründung abgelehnte Auffaffung, daß es fich gar nicht um eine Ber

trageobligation handelt ( S. 66) umjo näher liegend, und aus ihr allein

Laffen fich die entſprechenden Säße ableiten. Übrigens hätte fich hier

dem Verfaffer die Gelegenheit geboten , die übliche Einteilung der

Rechtsgeſchäftsbeſtandteile in essentialia , naturalia und accidentalia

einer kritiſchen Unterſuchung zu unterziehen, bei der wohl wenig übrig

geblieben wäre , und dadurch ſein Thema wiſſenſchaftlich zu vertiefen.

Denn es leuchtet ein , daß ſowohl für die Anhänger der Willens- wie

der Erklärungstheorie die Kategorie der naturalia unhaltbar iſt , für

die erſtere, weil naturalia zweifellos nicht gewollt ſein müſſen , für die

leştere, weil ſie ebenſo zweifellos in der Erklärung nicht enthalten ſind.

Die Kategorie der naturalia iſt begreiflich nur für eine Jurisprudenz,

für die negotium nicht nur den Tatbeſtand, ſondern auch das Rechts

verhältnis bedeutet ; und alsdann kann man allerdings auch beim

receptum die ſtrenge Haftung ein naturale negotii nennen , wobei

aber natürlich die Frage, worauf dieſe Haftung beruht (S. 62 ) , gänzlich

unbeantwortet bleibt . In Bezug auf die vis maior bekennt ſich

der Verfaffer zu der objektiven Theorie . Die einzige Stelle , die aus

dem römiſchen Recht dafür einen ſcheinbaren Beleg bildet , iſt die

1.38 1 D. h . t. 4,9 ; aber auch bei ihr iſt immer noch die Auslegung

möglich, daß das die Haftung begründende Ereignis hier deshalb casus

genannt wird , weil ein eigenes Berichulden des Wirtes hier nicht

I
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vorliegt ; und jedenfalls iſt es unmöglich , von dem „ Beweisnotſtand"

mit dem Verfaſſer zur objektiven Theorie zu gelangen. Es kann unter

dieſen Umſtänden nicht verwundern , daß Verfaffer ſelbſt ben Begriff

für praktiſch unbrauchbar erklärt (S. 89) . Ganz anders liegt die Sache

dann, wenn man die Beſonderheit der Rechtsſtellung des caupo, nautá zc.

ausgehend von dem Beweißnotſtand des Gaſtes, darin erblickt, daß der

Wirt für fremdes Verſchulden haftet , daß er zur diligentissima custodia

verpflichtet iſt und daher (unter Umkehrung der Beweislaſt) nur dadurch

von der Haftung befreit wird , daß er beweiſt , nicht nur daß der

Schaden durch Zufall, z . B. Naturereigniſſe zc . , verurſacht worden iſt,

ſondern daß er nicht in der Lage war , den drohenden Schaden abzu

wenden . Daher das resistere non posse der Quellen . Dann gelangt

man zu einem brauchbaren Begriff von vis maior ; es iſt jeder Zufall,

der nicht einmal durch die Beobachtung der in der Eigenartigkeit des

Betriebes begründeten beſonderen diligentia vermieden werden kann.

Im übrigen iſt das Buch gewandt geſchrieben und vor allem in Bezug

auf die Raſuiſtik zn loben .

Erlangen. Profeſſor Binder.

XIV. W. L. P. A. Molengraaff. Leidraad bij

de beoefening van het nederlandsche han

delsrecht. Eerste Stuk. Tweede, geheel herziene

en verbeterde druk. 8. (XI en 178 S.) Haar

1

lem 1905, De erven F. Bohn.

In zweiter Auflage liegt das erſte Heft des trefflichen Molens

graaffichen Grundriſſes des niederländiſchen Handelsrechts vor (die erſte

Auflage begann 1889). Der Verfaſſer, der hervorragendfte wifſenſchafts

liche Vertreter des Handelsrechts in Holland, Profeſſor zu Utrecht, gibt in

kurzen Stichworten den Gedankengang ſeiner Vorleſungen, unterſtüßt durch

ergiebige Zitate aus der Praxis und (in kleinerem Drud ) durch reiche

Literaturnachweiſe. Das vorliegende Heft enthält die einleitenden Abs

idhnitte über Recht@ quellen und Literatur, die Lehre vom Kaufmann, den

faufmänniſchen Einrichtungen , den kaufmänniſchen Hilfsperſonen und den

handelsrechtlichen Genoſſenſchaften . Die Ausführungen zeichnen fich durch

Gründlichkeit, Zuverläſſigkeit und verſtändnisvolle Benußung aufländiſchen

Rechts aus , auch in geſchichtlicher Hinſicht find fie vortrefflich. Das

ganze Werk wird in fünf Heften vollſtändig vorliegen.

Roftod. Karl Lehmann.
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XV. G. Bourcart. De l'organisation et des

pouvoirs des assemblées générales dans

les sociétés par actions notamment au

point de vue des modifications à apporter

aux statuts. Ouvrage couronné par l'Académie

des sciences morales et politiques. 8. (XII et

320 p . ) Paris 1905 , Librairie générale de droit

et de jurisprudence.

Die Frage der Sonderrechte der Aktionäre will die franzöſiſche

Juriệprudenz nicht ruhen laſſen. Die obige Preißarbeit beſchäftigt ſich

in erſter Linie mit ihr , um ſodann überhaupt die Generalverſammlung

der Attiengeſellſchaft zu behandeln . Die Arbeit iſt ſtart von der deutſchen

Rechtswiſſenſchaft beeinflußt, nur iſt die Benußung der deutſchen Literatur

eine recht mangelhafte. Die älteren Arbeiten von Nenaud , Bergens

hahn (der meiſt falſch ge drieben ift ), Primter , ſowie die Mono

graphien von Alexander und Bachmann, dann auch noch Cofada

Lehrbuch find wohl dem Verfaſſer bekannt, auch hat er einzelne unbe

deutende Differtationen benußt, aber von Giertes Genoffenſchaftstheorie

weiß er ebenſowenig etwas wie von Behrends Lehrbuch, von meinem

Hecht der Aktiengeſellſchaften und meinem Auffas im Archiv für bürger :

liches Recht, obwohl doch Bachmann und Vighi gerade leşteren zum

Gegenſtand ihrer Polemik machen. Daß unter folchen Umſtänden die

Reſultate weder durch Neuheit noch durch Gründlichkeit fich auszeichnen,

iſt von vornherein zu erwarten. In einem allgemeinen Teil wird die

juriſtiſche Natur der Aktiengeſellſchaft und die Organiſation der General

perfammlung behandelt , ferner die Organiſation der leşteren im Ganzen

behandelt. Der ſpezielle Teil wendet ſich den einzelnen Arten der General

verſammlung ſowie der beſonderen Frage zu , wieweit die Mehrheit Sta

tutenänderungen vornehmen kann . Das Verfaſſer hier vorbringt , iſt im

weſentlichen von Clément und Appleton bereits geſagt worden. Im

Gegenſaß zu Vighi und Bachmann iſt er geneigt, Sonderrechte anzu

erkennen , doch ſucht er dieſe erheblich einzuſchränken. Der engliſchen

Auffaſſung wird faum gedacht.

Roftod. Rarl Lehmann.

XVI . Das in Ruſſiſch - Polen geltende Wechſels

recht mit Entſcheidungen des Raiſerl . ruſſiſchen

dirigierenden Senates herausgegeben von Dr. jur.

von Veh , Rechtsanwalt am Kgl. Landgericht I zu
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Berlin . 8. (30 S.) Berlin 1905, Deutſch-Ruſ

fiſcher Verein (Halleſche Str. Nr. 1) .

1

I

Während in Rußland ſonſt die neue Wechſelordnung vom 27. Mai/

9. Juni 1902 gilt, welche in deutſcher Überlegung mit erläuternden Ans

merkungen von Dr. Reyßner und Dr. Neu beder in Bd. LIII

S. 474 ff. dieſer Zeitſchrift ( auch als Sonderausgabe, Ferdinand Ente,

Stuttgart 1903) herausgegeben iſt, ſteht im Großfürſtentum Finnland noch

in Kraft die Wechſelordnung vom 29. März 1858 (Borchardt, Samm:

lung der geltenden Wechſelgeſeße 1871 BD . I S. 382 ff., Bd. II S. 391 ff.,

dieſe Zeitſchrift BD. LIII S. 490) mit den durch $ 85 der neuen Wechſel:

ordnung gebotenen Änderungen.

Die 1807 in dem damaligen Herzogtum Warſchau eingeführte

Wechſelordnung deß code de commerce ( deutſche Überſegung bei Bors

chardt a. a . D. Bd. I S. 143 ff.) iſt in dem jeßigen Zartum Polen

ungeändert in Araft geblieben, ſo daß alſo die für den gezogenen Wechſel

nach Art. 110 code de commerce zwingende Ortsverſchiedenheit zwiſchen

Ausſtellungeort und Zahlungsort, welche durch das franzöſiſche Gefeß dom

7. Juni 1894 (in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIV S. 477) aufgehoben

wurde , noch erforderlich iſt. Da eine amtliche Überſeßung in polniſche

Sprache nicht ergangen iſt , gilt noch der franzöſiſche Urtext. Verfaffer

hat demſelben eine Übertragung in die deutſche Sprache gegeben und dabei

finngemäß in Art. 160, 166 die Landesangaben geändert . Die Überſchrift

bes Art . 187 iſt mit „Von den einfachen Wechſeln " wiedergegeben , viel :

leicht in Rüdficht auf die neue ruffiſche Wechſelordnung I. Buch. In

Art. 120 dürfte nach Zuſtellung des Proteſtes “ als Überſeßung von „sur

la notification " nicht wortgetreu fein ; zutreffend heißt es bei Borchardt

rauf erfolgte Bekanntmachung des Proteſtes ". Entſprechend auch Spåing,

Franzöſiſch -belgiſch-engliſche Wechſelordnung S. 9. Anders allerdinge die

deutſche Wechſelordnung Urt. 25. Die neue ruffiſche Wechſelordnung,

welche in Art. 97 nach Proteſt mangels Annahme das Recht auf vor

zeitige Befriedigung gibt (vgl. Steyner : Neubeder zu Art. 97), läßt

nicht erkennen , daß die Zuſtellung des Proteſtes Vorausſeßung ſei . So

ferne wegen nicht geleiſteter Annahme des Wechſels Anſprüche erhoben

werden gegen verſchiedene Perſonen , ſei es auf vorzeitige Zahlung oder

auf Sicherheitsleiſtung, dürfte die Aushändigung des Proteſtes bedenklich

werden, zumal eine Ausfertigung des Proteſtes in mehreren Exemplaren,

ſoviel ich überſehe , nicht vorgeſehen iſt. Das preußiſche Gefeß über die

freiw. Gerichtsbarkeit vom 21. Sept. 1899 Art. 62 beſtimmt, die Wechſel:

proteſte werden den Auftraggebern in Urſchrift ausgehändigt " . Dem ents

ſpricht § 70 der nelien ruſſiſchen Wechſelordnung. Aus dem Bedürfnis

nach mehreren Proteſturkunden ſcheinen Schwierigkeiten noch nicht ent

ſtanden zu fein ; übrigens dürfte das Proteſtregiſter (D. WO. Art. 90,
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ruff . WD. $ 70) hiljreich fein . (Rehbein , Wedſelordnung zu Art. 88

bis 90 Anm . 12, 16.)

Weſentlich zu beachten iſt, daß durch § 85 der neuen ruſſiſchen

Wechſelordnung die SS 82 , 83 a. a. D. (dieſe Zeitſchrift Bd . LIII

S. 526) auch für das Zartum Polen in Kraft geſeßt find, womit Übers

einſtimmung init der Aug. D. WO. Art. 84, 85, betreffend die außlän:

diſche Geſebgebung, hergeſtellt iſt.

Verfaſſer hat den einzelnen Paragraphen erläuternde Anmerkungen

angeſchloffen , welche fich auf Entſcheidungen des faiſerl. ruffiſchen diri

gierenden Senats gründen und auf den Inhalt der neuen ruſſiſchen

Mechlelordnung aufmerkſam machen . Hervorgehoben ſei, daß zu Art. 143,

anlangend die Zahlung der im Wechſel angegebenen Münzſorte, bemerkt

wird , wie nach Art. 1542 des ruſſiſchen Bürgerlichen Gefeßbuches und

Art. 20 des ruffiſchen Münzgefeßes die Rechtsgeſchäfte auf Rubel abzu :

chließen feien ; daraus werbe gefolgert, daß in Rußland ausgeſtellte und

in Rußland zahlbare Wechſel ungültig feien , wenn fie auf ausländiſche

Valuta lauten , was auch für das Zartum Polen gelten würde. Es fei

zu empfehlen, die Ausſtellung in fremder Münzforte zu unterlaſſen . Gegen

in Rußland ausgeſtellte und im Ausland zahlbare Wechſel und umgefehrt

feien keine Bedenken zu erheben .

Zu Art. 162, 168, 187 jei daran erinnert, daß in Warſchau wegen

der in lektvergangener Zeit dort ſtattfindenden Unruhen auf Antrag der

dortigen Notare durch Gerichtsbeſchluß die Erhebung von Wechſelproteſten

eingeſtellt worden iſt. Die Frage , welchen Einfluß die Kinderung des

Wechſelproteſtes durde höhere Gewalt auf den Regreß habe , iſt im An:

ichluß an la loi relative aux échéances des effets de commerce vom

13. Auguſt 1870 und deſſen Nachtragsdekrete in dieſer Zeitſchrift BD. XVI

S. 413 ff., Bd. XVII S. 532 ff. erörtert . Es iſt mir nicht bekannt ge:

worden, ob die Proteſtbehinderung in Warſchau in ihrem Einfluß auf die

Regreßpflicht derzeit eine richterliche Beurteilung gefunden hat. Maßgebend

iſt für die Regreßpflicht das Recht des Ortes, wojelbſt durch die Namens:

oder Firmenaufſchrift auf den Wechſel die Wechſelverpflichtung übernom :

men war ; ſofern danach der code de commerce in Anwendung kommt

(Urt . 137 ), wird die Behinderung der Proteſterhebung zu berüdſichtigen

ſein, doch muß dieje, ſobald das Hindernis beſeitigt iſt, nadgeholt werden .

(Lyon - Caen et Renault , Traité de droit commercial IV nr 316.)

Sofern die Regreßpflicht nach der neuen ruſſiſchen Wechſelordnung zu be:

urteilen iſt, hat die unterbliebene Proteſterhebung, ſei es unter dem Ein

fluß höherer Gewalt oder überhaupt ohne Verſchulden des Wechſelinhabers “

( ruſi. WD. SS 35, 99, in dieſer Zeitſchrift Bd. LIII S. 506, 537), das

Erlöſchen der Regreßpflicht zur Folge . Für die Beurteilung der Hegreßa

pflicht nach der Aug. Deutſchen Wechſelordnung iſt das Urteil des Reiche:៖

oberhandelsgerichts vom 13. Auguſt 1870 (Entid. B. I S. 286 ff., dieſe

Zeitſchrift für Handelbrecht. Bd . LVII. 17

1
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Zeitſchrift Bd. XVI S.657, BD. XVII S. 294 ff., BI.XVIII S. 625) als

maßgebend zu bezeichnen. Eine rechtsvergleichende Überſicht tiber die

Hinderung der Proteſterhebung durch höhere Gewalt“ iſt in der Deuts

ichen Juriſten - Zeitung 1905 Nr. 5 S. 233 gegeben.

Dr. Reyner.

XVIa. Dr. Friß Woltersdorf , Gerichtsaſſeſſor. Die

rechtliche Natur des Mäklervertrages. 8 .

(62 S.) Berlin 1905 , Struppe & Windler..

( M. 1.50 .)

4

I

-

i

1

Der Verfaſſer führt aus, daß der Mäklervertrag ein zweiſeitiger

Arbeitsvertrag ſei , der für den Mäkler eine — klagbare - Ber:

pflichtung zur Aufwendung einer Tätigkeit nicht notwendig begründe,

wohl aber kraft beſonderer Parteiabrede begründen könne. Seiner auf

den Wortlaut , die Entſtehung @ geſchichte und die Verkehrsanſchauung

geſtüßten Auslegung des Gefeßes kann hier überall beigetreten werden.

Daß eine Klage auf Vornahme von Vermittelungshandlungen

prozeſſual unmöglich ſei, weil § 253 Ziff. 2 ZPO. einen beſtimmten

Antrag erfordere, dürfte nicht zutreffen, da der Kläger in der Mehrzahl

der Fälle ſehr wohl in der Lage ſein wird , genau diejenigen Hand:

lungen zu bezeichnen , die geeignet ſind, den gewünſchten Erfolg herbei

zuführen.

Nach Anſicht des Verfaffers ſoll der Mäkler keinen Lohnanſpruch

haben, wenn der durch ihn vermittelte oder nachgewieſene Vertrag von

einer aufſchiebenden Bedingung abhängig gemacht iſt, weil der Vertrag

in einem ſolchen Falle nicht in „ rechtswirkſamer Weiſe zu ſtande ge

kommen“ ſei (S. 46 ) . Richtig iſt es , daß der Mäkler den Lohn nicht

vor Eintritt der Bedingung fordern kann , denn bis zu dieſem Zeit

punkte hat der Vertrag volle Wirkſamkeit noch nicht erlangt. Die

weitergehende Anſicht des Verfaffers findet im Gefeße feinerlei Stüße.

Die Abhandlung iſt klar geſchrieben und zur Orientierung geeig

net, bietet aber nichts weſentlich Neues.

Cöln a. Rh. Landrichter Dr. Wilhelm Brud.

XVI b. Völkerrechtsquellen. In Auswahl heraus

gegeben von Dr. Max Fleiſchmann , Privat

dozent an der Univerſität Halle a . d . S. 8. (XII
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und 380 S.) Halle a . 0. S. 1905, Buchhandlung

des Waiſenhauſes. (M. 6.80.).

Das Buch will für die Einführung in das Völkerrecht den urkunde

lichen Stoff zur Hand geben. Es will für das urkundliche Zurückgehen

auf die Quellen ein äußeres Hindernis überbrüden, wie es ſich gerade im

Völkerrecht in der Fülle und Vielgeſtaltigkeit der Normen, in dem Fehlen

eines amtlichen Sammelpunkts und in der erſchwerten Zugänglichkeit der

großen privaten Sammelwerke underkennbar entgegenſtellt.“ So heißt es

im Eingang des Vorworte. Erfreut nimmt man die Sammlung zur

Hand und erkennt aus der Inhaltsüberficht nach der Zeitfolge “ mit

voller Befriedigung , daß in der Au &wahl mit überlegter Sachkenntnis

verfahren iſt.

Zeitlich begonnen iſt mit dem erſten Pariſer Frieden ; der Freunds

ichaftsvertrag zwiſchen Preußen und der Türkei (22. März 1761) iſt zu

dem Vertrage zwiſchen dem Deutſchen Reich und der Türfei (26. Auguſt

1890 ) , die Abkommen betreffend die Durchfahrt durch die Dardanellen

vom 17. Juli 1806 und 5. Januar 1809 find zuſammengehörig zweck:

mäßig zum Vertrage vom 13. Juli 1841 eingefügt. Abgeſchloffen iſt

mit dem deutſchsruſſiſchen Sandelsvertrage vom 10. Februar 1891 in der

Faffung vom 28. Juli 1904.

Für das Studium der Geſchichte und des Völkerrechts iſt ein Hilfs

mittel gewährt, welches die Möglichkeit bietet, ſelbſt prüfend in die Beur:

teilung der berichteten Tatſachen einzutreten und an die möglichen Folge

rungen fich zu wagen ; der Kreis derer , welche mit Befriedigung das

Buch zur Hand nehmen werden, erweitert ſich auf alle, welche über die Zeite

ereigniſſe aus der Zeitgeſchichte fich Klärung zu verſchaffen bemüht find.

Wenn zur Zeit bei den Verhandlungen über Marokko des Madrider Ver:

trages vom Juli 1880 gedacht wird , ſo wird S. 165 Aufklärung

gegeben durch die Mitteilung des Wortlautes des Vertrages und Angabe

der Vertragsſtaaten. Dies Beiſpiel mag genügen.

Dem Beraußgeber gebührt Anerkennung und Dank für die Samm :

lung überhaupt und namentlich auch für die zuverläſſigen und einfichte :

bollen Sachregiſter.

Dr. Reyßner.

XVII. Dr. jur. et rer. pol . Paul Adler. Die Bant

depotgeſchäfte nach ihrer zivilrechtlichen

Seite. 8 . (X und 133 S.) Berlin 1905,

Struppe & Winckler.

der Einleitung (S. 1-5) wird darauf hingewieſen , daß die

wachſende Bedeutung der Wertpapiere eine fichere Aufbewahrung der:



260 Literatur .

II

1

felben erfordert , welche für die Banten einen wichtigen Zweig ihres

geſamten Geſchäftsbetriebes bildet. Infolge umfangreicher Depotunter :

ichlagungen im Anfang der Neunzigerjahre wurde ein gefeßlicher Schuß

verlangt, der durch das Gefez betreffend die Pflichten der Kaufleute bei

Aufbewahrung fremder Wertpapiere vom 5. Juli 1896 ) gegeben wurde.

Namentlich wurden auch Strafbeſtimmungen aufgenommen und durch

$ 9 Depotgeſe der $ 246 RStGB. für den Fall rechtswidriger Ver

pfändung ergänzt . Gegenſtand der Abhandlung iſt lediglich die zivil

rechtliche Seite der Bankdepotgeſchäfte. In dem erſten Kapitel : „Die

Grundlagen des Depotrechte3 “ (S. 5—21) , behandelt § 1 „ Die für die

Depotgeſchäfte geltenden geſeßlichen Beſtimmungen ". Hauptquelle iſt

das Depotgeſe ; da hier nur einzelne Sonderbeſtimmungen getroffen

ſind, kommen für die ſonſtigen Rechtsverhältniſſe des Depotrechts die

Beſtimmungen des Bürgerlichen Gefeßbuchs und des Handelsgeſezbuchs

zur Anwendung. Das Depotgeſep bildet den Mittelpunkt der Erörtes

rungen. Das ſubjektive Geltungsgebiet umfaßt Bankiers und allgemein

Kaufleute, wenn es fich um Geſchäfte im Betriebe des Handelsgewerbes

handelt, nicht aber Mindertaufleute ; objektiv unterliegen dem Depot

gefeße nur Wertpapiere in dem durch § 1 Dep .Gej. begrenzten Umfang .

Dem Depotgeſe liegt aber der Begriff des Wertpapiers im wirtſchaft:

lichen , nicht ſtreng rechtlichen Sinne zu Grunde. Zu S. 13 ſei bemerkt :

daß bei Schuldverſchreibungen im Streitfalle der neue Couponbogen

nicht an den Beſißer des Erneuerungsſcheins, ſondern an den der Schuld :

verſchreibung auszuhändigen iſt, hat nicht analog dem $ 230 HGB. zu

gelten, ſondern iſt in $ 805 BGB. ausdrücklich geſagt. Gegen Kieffer

wird man dem Verfaſſer beitreten , daß in § 1 Dep. Gef. das Erforder:

nis der Vertretbarkeit nicht die dort einzeln aufgeführten Wertpapiere

betrifft ( S. 14). Neben den geſeglichen Beſtimmungen kommen noch in

Betracht die Depotordnungen der Banken (§ 2) , welche aber im weſent

lichen nur den inneren Geſchäftsbetrieb regeln. Kapitel II befaßt fich

mit den verſchiedenen Arten der Depotgeſchäfte. Das frühere Depofiten:

geſchäft war ein reiner Verwahrungsvertrag ; hieran ſchloß ſich die

Zahlungsvermittelung für Perſonen, welche bei demſelben Bantier Bar :

geld in Verwahrung gegeben hatten, zuerſt durch Barabhebungen, dann

durch Umſchreibungen in den Büchern . Während das Geld früher

Eigentum des Hinterlegers blieb, entwidelte fich allmählich die Hinters

legung zur Benußung und der Verwahrungsvertrag ging in einen Dar:

lehensvertrag über. Das Depotgeſchäft für Bargeld fchied aus ; an die

Stelle trat das Effettendepotgeſchäft ( 3) . Die verſchiedenen Arten der

Depotgeſchäfte nach ihrem wirtſchaftlichen Zweck behandelt § 4. Der

-

1 ) Das Geſet iſt abgebrudt in dieſer Zeitſchrift BD . XLVI

ẽ. 149 .
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Bantverwahrungsvertrag dient der Sicherheit des Kunden , der Bant:

perpfändungsvertrag zur Sicherung des Bankiers ; beide gehen oft in

einander über. Beide kommen für geſchloſſene und für offene Depots

zur Anwendung . Zwiſchen dieſen ſteht das ſogenannte Treſordepot

( 8 5) . Dieſes hält der Berfaſſer für ein zuſammengefeßtes Schuld :

derhältnis, welches dem Mietsvertrag näher liegt als dem Verwahrungs

vertrage . Hingewieſen ſei beſonders auf die Darſtellung der Pfändung

in den Treforinhalt (S. 34 ff.). Der $ 6 behandelt die Depotgeſchäfte

nach ihrer rechtlichen Natur ; zunächſt das regelmäßige Depot mit bers

bleibendem Eigentum , dann das unregelmäßige mit dem Anſpruch auf

Rüdgabe in gleicher Menge und Art. Durch die Kündigung unter:

ſcheidet fich wirtſchaftlich das Darlehen von dem unregelmäßigen Depot.

Welcher Vertrag vorliegt, iſt von Bedeutung wegen der Formvorſchrift

des § 2 Dep.Geſ. Bei dem Sammel- oder Vermengungsdepot find die

vereinigten Wertpapiere verſchiedener Hinterleger als Ganzes geſondert

aufzubewahren , ohne daß die Bank fich diefelben nugbar machen kann .

Ein Hauptbeiſpiel iſt das Giroeffektendepot der Bant des Berliner

Kaſſenvereins. Bei dem Summendepot beſteht die Verpflichtung gefon:

derter Aufbewahrung mit dem Recht, die hinterlegten Stücke gegen

gleichartige und gleichwertige andere zu vertauſchen (regulares Depot

mit Subſtitutionsbefugnis) . Hierbei nimmt der Verfaſſer an, daß § 2

Abſ. II Dep.Geſ . feine zwingende Vorſchrift enthält, ſo daß bei Verzicht

auf das reguläre Depot die Rechtsvermutung für das unregelmäßige

Depot durch Parteivereinbarung abgeändert werden kann. Der Fall,

daß die Hinterlegung durch eine Mehrheit von Perſonen geſchieht, wird

in $ 7 berückſichtigt. Bei Beſprechung des geſperrten Depots hätte auch

an die Pfändung des Herausgabeanſpruchs im Wege der Zwangsvolls

ſtredung gedacht werden müſſen. Das dritte Rapitel beſpricht die Des

potverträge nach ihren einzelnen rechtlichen Beziehungen . In 8 9 wird

der Depotvertrag als Realvertrag gekennzeichnet und hierbei die vers

ichiedenen Möglichkeiten berückſichtigt, durch welche die Übergabe bewirkt

wird : perſönliche Übergabe, Übergabe durch Bevollmächtigte, durch die

Poſt, Ausführung eines Inkaſſomandats. Beſonders und eingehend iſt

die Entſtehung des Effektendepots auf Grund von Kommiſſionsverträgen

behandelt (§ 10) . Eine Unterzeichnung des Stüceverzeichniſſes wird

nicht für erforderlich gehalten , wenn es als Beilage oder Beſtandteil

eines Briefes überſendet wird, in welchem auf dasſelbe Bezug genommen

wird , oder wenn aus dem Stüdeverzeichniſſe ſelbſt in unzweifelhafter

Weiſe deſſen Herkunft erfichtlich iſt. In dem Berzicht auf die Über:

jendung des Stückeverzeichniſſes ſieht der Verfaſſer nur einen Verzicht

auf dieſe Art der Eigentumsübertragung , ſo daß hierdurch noch keine

Vermutung zu Gunſten eines Eigentumsverzichtes überhaupt gegeben

ſei . Auch die rechtliche Bedeutung der Überſendung falſcher Stücke

1
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verzeichniſſe wird geprüft (S. 77 ff.). Für § 6 Dep.Geſ. wird anges

nommen, daß eine in Unkenntnis gezahlte Proviſion nach § 812 B.GB.

zurüdgefordert werden kann, da bei verſäumter Überſendung des Stüde:

verzeichniffes ein Provifionsanſpruch überhaupt nicht beſteht (S. 80 ).

Bei der Umtauſch- und Bezugskommiſſion (§ 5 Dep.Geſ. ) wird ein

formloſer Verzicht auf das Stückeverzeichnis für gültig erklärt . Bei

Beſprechung der bei Depotverträgen gebräuchlichen Urkunden (8 11 ) wird

eingehend erörtert , wann eine Haftung der Bank eintritt bei Außreichung

des Depots an einen Unberechtigten (S. 88). Die SS 12, 13 handeln

von den Rechten und Pflichten des Verwahrers und Hinterlegers. Hier

werden zahlreiche Einzelfragen des Depotverkehrs erörtert 3. B. Pflicht

zur Verſchwiegenheit des Verwahrers und ob dieſer haftet, wenn infolge

der Verbreitung der Vermögensangelegenheiten der Deponent wegen

Steuerhinterziehung in Strafe genommen wird . Im Zuſammenhang

mit § 8 des Depotgeſeßes wird insbeſondere auf den Unterſchied zwiſchen

dem am Depot vertragsmäßig eingeräumten Pfandrecht des Verwahrers

und dem gefeßlichen Zurücbehaltungśrecht hingewieſen . Hier werden

auch die Rechtsverhältniſſe zwiſchen dem Kunden, dem Lokalbantier und

dem Zentralbankier in ihren Einzelheiten beſprochen und namentlich

auf die Geſtaltung derſelben im Konkursfalle hingewieſen (S. 124 ff .).

Der § 14 handelt von Beendigung der Depotverträge und erörtert

namentlich die Legitimation der Erben des Hinterlegers.

Die Abhandlung iſt überall eingehend und klar in der Darſtellung,

da der Verfaffer fich mit den wirtſchaftlichen Vorgängen des Bantdepot

geſchäftes wohlvertraut zeigt . Borangeſchickt iſt ein ſehr ausführliches

Siteraturverzeichnis. In dieſem wie in den zahlreichen Anführungen

im Tert iſt fälſchlich ſtets Riffer ſtatt Kieffer geſagt . Auf S. 113

und 126 hat die Druckerei arg mitgeſpielt ; es heißt dort Retenſions

recht ". Auf S. 67 und 81 iſt mehrfach, Rommittent und kommiſſionar

verwechſelt, wodurch der Sinn entſtellt wird.

Ein Sachregiſter hätte gute Dienſte geleiſtet, zumal zahlreiche

Einzelfragen berückſichtigt ſind, für deren Auffindung auch das Inhalts:

verzeichnis keinen Anhalt bietet .

Berlin. 2. KeyBner , Gerichtsafſefſor.

XVII a . Berliner fahrbuch für Handel und In

duſtrie. Bericht der Älteſten der Kaufmannſchaft

von Berlin . Jahrgang 1904. Bd . II. 4. (484 S.)

Berlin 1905, Verlag von Georg Heimer.

Der erſte Band dieſes Jahrbuchs iſt von mir in BD. LVI

S. 607 ff dieſer Zeitſchrift angezeigt.
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1

Der zweite Band enthält Spezialberichte über Berlins Handel

und Induſtrie. Da der Inhalt aus Mitteilungen hervorragender Ver

treter der einzelnen Geſchäftszweige zuſammengeſtellt iſt, ſo wird ein

zuverläffiges Material geboten für einen Einblick in die Vorgänge des

Handelsverkehrs. Hierauf fei im Intereſſe der Rechtsentwidelung hin

gewieſen.

Berlin . 2. Reyßner , Gerichtsaffefjor.

.

XVIII . 1. Wilhelm Kantorowicz , Älteſter der Kauf

mannſchaft von Berlin . Zur Pſychologie

der Kartelle. 8. (87 S.) Berlin 1904, Karl

Heymann.

2. Dr. jur. Leo Voffen , Rechtsanwalt am Ober

landesgericht in Köln . Kartelle , Truſts,

Ringe und der deutſche Kaufmanns.

ſtand. - Keine Spezialgefeße gegen die

Syndikate . 8 .8. (30 S.) Hannover 1904,

Helwingſche Verlagsbuchhandlung .

3. Dr. Karl Hirſch , Gerichtsaſſeſſor. Zur Kar

tellfrage. 8. (32 S.) Jena 1904, Guſtav

Fiſcher.

4. Dr. S. Rundſtein . Das Recht der Rar:

telle . [ Berliner Juriſtiſche Beiträge, heraus

gegeben von F. Kohler , IV. Beſt.] 8. (118 S.)

Berlin 1904, R. von Deder.

5. Dr. Paul Mandel , Reichstagsabgeordneter.

Entwurf zu einem Gefeße über die Rar

tellverträge. Redigiert im Auftrage des Kgl .

ungariſchen Handelsminiſters Karl Hieronymi.

Manuſkript, aus dem Ungariſchen überſeßt. gr. 8 .

(32 S.) Budapeſt 1904, Athenäum .

In den leßten Jahren iſt aus dem Dunkel des wirtſchaftlichen

Werdegangs ein Problem hervorgetreten , das die Aufmerkſamkeit der

Wiffenſchaft und Praxis in gleicher Weiſe in Anſpruch nimmt. Die bors

ſtehend angezeigte Literatur iſt eine kleine fluſtration zu der Mannig

faltigkeit unſeres Themas. - Der Verfaſſer der ,Pirchologie der Kartelle "

iſt praktiſcher Raufmann und Leiter einer der wenigen Spritfabriken, die
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fich außerhalb des Spirituerings behauptet haben . über ſeiner Schrift fteht

das ungeſchriebene Motto : „J'accuse. “ Kantorowicz wirft den Aars

tellen beſonders den rüdfichtsloſen Konkurrenzkampf gegen die Outsiders

vor , ſowie die Ausbeutung des inländiſchen Marktes bei gleichzeitigem

Schleuderverkauf an das Ausland. Er führt aus, wie wenig den Kartellen

die angeblich erſtrebte Regelung von Produktion und Ronſum gelungen ſei

und wieviel mehr in dieſer Beziehung der ehemals freie Markt geleiſtet habe.

Rantorowicz beklagt ferner die pſychiſche Depreffion des Kaufmanns,

der zum Agenten des Syndikate herabfinte. Um ſo bemerkenswerter iſt, daß

der Verfaffer von geſeßgeberiſchen Maßregeln gegen die Kartelle ſich keine

Erfolge verſpricht. Nach ſeiner Anſicht find die Kartelle „ Blüten am

Baume des Hochſchußzoles “ und können nur durch Rüdteht zum Freis

handel wirkſam bekämpft werden .

Mehr wirtſchaftspolitiſcher als wiſſenſchaftlicher Natur iſt auch die

Schrift von Voffen . Im Intereſſe unſerer Induſtrie und ihrer Kons

furrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt verlangt der Verfaffer für die Kartelle

unbedingte Freiheit der Entwidelung und verwirft im einzelnen die Vor:

ſchläge , die namentlich von öſterreichiſchen Schriftſtellern zur gefeßlichen

Regelung des Kartellweſens gemacht werden. Die Schrift iſt aus Anlaß

der Verhandlungen des Deutſchen Juriſtentags vom Jahre 1904 erſchienen

und inſofern durch die dort gefaßten Beſchlüſſe mittlerweile überholt

worden.

Vom rein wiſſenſchaftlich juriſtiſchen Standpunkte aus wird die

Kartellfrage von Hirſch behandelt. Er beſpricht die Organiſationsformen

der Kartelle ( Handel & geſellſchaft , bürgerliche Geſellſchaft , Verein ), ihr

Verhältnis zur Gewerbefreiheit und zum Roalitionsrecht (S$ 1 und 152

RGew.Ordn.), die Frage des Verſtoßes gegen die guten Sitten (S$ 134,

826 B.GB.), ſowie Zwang und Drohung bei Vertragsſchluß. Zur Bes

ſeitigung der Mißſtände ſchlägt der Verfaffer die Einführung des Ron:

trahierung zwanges für Kartelle vor und baneben , nach Analogie

des $ 343 B.OB. , ein richterliches Abänderungerecht für

Lieferungabedingungen und mißbräuchliche Konkurrenzbeſchränkungen . Die

Ausführungen enthalten , obwohl nur flizzenhafte Andeutungen , manche

wertvolle Anregung. Allerdings machen die eigentümlich aphoriſtiſche

Dittion des Verfaffers, der durchgehende Parallelismus von Text und Ans

merkingen und die allzu häufig eingeſtreuten Zitate die Lektüre nicht ges

rade genußreich. Jedenfalls iſt aber bei der gedrängten Darſtellung der

Schrift das Verhältnis von Raum zum Inhalt ein für den Verfaſſer ſehr

günſtiges.

Eine umfaſſendere, ſyſtematiſche Behandlung der Kartellrechtsverhält

niſſe gibt die Schrift von Rundſtein. Auch das Recht des Auslands

wird ausführlich dargeſtellt. Am wertvollſten iſt wohl die Behandlung

der einzelnen fartellrechtlichen Fragen vom Standpunkte des geltenden
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Rechte, wie z. B. die Frage der Konventionalſtrafen, Haftung der Rechte:

nachfolger der Rartellanten , Rüdtritt vom Kartellvertrage , die an prat

tiſchen Beiſpielen, unter ausgiebiger Benußung der Literatur und Rechts

{prechung , erörtert werden. Hinſichtlich der Aritik der beſtehenden

Kartellgefeße kommt Rundſtein zu dem zweifellos richtigen Ergebnis,

daß das in Deutſchland beſtehende Syſtem der Anerkennung auf der Baſis

der allgemeinen geſeßlichen Porſchriften ( ber Verfaffer nennt dies das

„ Syſtem der beſchränkten Anerkennung " ) gegenüber den ſtrafrechtlichen

und zivilrechtlichen Kartellverboten bei weitem das beſte iſt. Die Frage,

was heute den Kartellen gegenüber geſchehen ſoll, beantwortet der Verfaffer

dahin, „daß direkte und weitgehende Eingriffe in die Kartellierungsfreiheit

und ·betätigung unmöglich ſind, daß eine effektive Kontrolle der Markt

verhältniffe durch irgend eine Behörde reſultatlos verbleibt und daß fich

bemgemäß die Rolle der Gefeßgebung den Kartellen gegenüber vorläufig

mit der Aufficht und der Publizität begnügen muß. " Die Begriffe „ Aufs

ficht und Publizität“ werden von dem Verfaſſer allerdings ziemlich extenſiv

auſgefaßt. Das Programm einer Kartellgeſeßgebung, wie es Rundſtein

des Näheren entwidelt , enthält außer dem Kartellregiſter und der Aus

funftspflicht auch gewiſſe Normativbeſtimmungen für die Kartele, ſowie

die Auflöſung des Kartells im Wege eines Spezialverfahrens , wenn das

Intereſſe der Allgemeinheit gefährdet wird. Immerhin iſt anzuerkennen,

daß der Verfaffer fich von Übertreibungen fernhält und einen richtigen

Blick dafür befundet , was wirtſchaftlich notwendig und juriſtiſch mög

lich iſt.

In Ungarn befteht zwar im Gegenſaß zu Öſterreich kein Gefeß,

welches Startelle für ungültig erklärt. Die richterliche Praxis hat jedoch

die franzöfiſche Auffaſſung akzeptiert und behandelt den Kartellvertrag als

gegen die guten Sitten verſtoßend. Der Mandelſche Gefeßentwurf geht

daher zunächſt darauf aus , die Rechtsbaſis für den Kartellvertrag zu

ſchaffen. Nach § 1 des Entwurfs fällt mein Vertrag , mittels welchem

zwiſchen den Parteien bezüglich der freiwilligen Einſchränkung der gewerb

lichen Produktion und des Verkehrs ein gegenſeitig bindendes Überein

kommen zu ſtande kommt “ , unter die für Verträge im allgemeinen geltenden

gefeßlichen Beſtimmungen . Mit Unrecht wird in dieſer Definition die

Betriebseinſchränkung als alleiniger Inhalt des Kartellvertrags bezeichnet

( vgl. Artödy , Kartellrundſchau III . Jahrg. S. 2 f.). Zur Wirkſamkeit

des Kartellvertrags iſt nach § 2 erforderlich Schriftlichkeit, fowie

ein beſtimmter gnhalt (insbeſ. Bezeichnung der Mitglieder , der

gewählten Organiſationsform, der zur Erreichung des Vertragszwecks feſt

geſtellten Modalităten). Der Kartellvertrag iſt ferner in ein Aartell:

regiſter (Stammbuch) einzutragen. Drdnungsſtrafen zur Erzwingung

der Eintragung find nicht vorgeſehen, dagegen iſt ein indirekter Zwang

durch die Beſtimmung gegeben, daß vor der Eintragung und Publizierung

I
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alle durch die Unterzeichner des Kartellvertrages oder die mit der Ad

miniſtration der Kartellangelegenheiten Betrauten innerhalb des Rahmens

der den Gegenſtand des Vertrages bildenden Unternehmungen mit dritten

Perſonen geſchloſſenen Verträge dieſen dritten Perſonen

gegenüber wirtungslos ſind' . fier hat dem Verfaſſer die Analogie

mit anderen regiſterpflichtigen Unternehmungen vorgeſchwebt, die aber bei

dem Kartell vollſtändig verſagt ; denn das Kartel braucht ja überhaupt

nicht notwendig Dritten gegenüber als ſolches aufzutreten . Sollen aber

alle Verträge nichtig ſein, die ein bei dem Kartell beteiligter Unternehmer

mit einem Dritten geſchloſſen hat, der möglicherweiſe von dem Beſtehen des

Kartells gar nichts weiß, ſo iſt eine derartige gefeßliche Beſtimmung doch

zu radikal, um praktiſch ausführbar zu ſein. Der Entwurf ſieht ferner eine

Art Staatsaufſicht über die Kartelle vor. Der Handelsminiſter foll

nämlich beim Vorliegen gewiſſer Vorausſeßungen ex officio im Wege der

Klage bei dem ordentlichen Gerichte den Kartelldertrag anfedten

können. Man wird den Gedanken , eine ſo hohe diskretionäre Macht in

die Hand einer Verwaltung @behörde zu legen , nicht beſonders glüdlich

finden. Überdies ſind die näheren Beſtimmungen über dieſes Anfechtungs:

recht ſehr panfechtbar “. Das Anfechtungsrecht iſt gegeben , wenn das

Kartell eine Preispolitik verfolgt , die zur Ausbeutung des Publikums

geeignet iſt (§ 12 b). Ferner iſt das Anfechtungsrecht begründet , wenn

der Kartellvertrag eine Vereinbarung über Anwendung von Schleuder:

preiſen oder Verweigerung der Lieferung enthält , die zur Ausſchließung

der Konkurrenten geeignet iſt (§ 12 a ). Die Kartellanten werden eine ſolche

Beſtimmung kaum in den Kartellvertrag hineinſchreiben . Würden ſie es

tun, ſo müßte die Eintragung des Vertrages verſagt werden . Dies geſtattet

der Entwurf aber nicht, da die Prüfung bei der Eintragung fich lediglich

auf Formalien erſtreckt (§ 5 Abſ. 2 und Begründung S. 30 ). Der

Vertrag muß alſo erſt eingetragen und dann angefochten werden. Das

Anfechtungsrecht iſt übrigens hier auf einen Zeitraum von drei Monaten

von der Eintragung an beſchränkt. Eine Schadenserſaßpflicht tritt

ein, wenn durch Schleuderpreiſe einzelne Konkurrenten von der Konkurrenz

ausgeſchloſſen werden (§ 13 a), ferner wenn einzelnen Parteien gegenüber

die Lieferung (§ 13h) oder die Abnahme der von dieſen Parteien pros

buzierten Waren ($ 13c) in einer zur Ruinierung derſelben geeigneten

Weiſe erſchwert oder verweigert wird. Es fol davon abgeſehen werden,

daß die einzelnen Anfechtungs- und Schadenserſaßgründe unklar ſind und

daß die Diskrepanz zwiſchen beiden unverſtändlich iſt. Jedenfalls gehen

dieſe Beſtimmungen viel zu weit. Sie führen einen indirekten Non

trahierungejwang ein und machen einen Kampf der Kartelle gegen

Outsiders überhaupt zur Unmöglichkeit.

Auch der ungariſche Gefeßentwurf hat fonach das Kartellproblem

nicht gelöſt. Auf gewiſſe Grundgedanken, wie Publizităt, Staatsaufſicht,
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Schadenserſaßpflicht, hat man fich ja in der Kartelliteratur im allgemeinen

geeinigt. Die nähere Ausgeſtaltung aber liegt noch im Stadium chaotiſcher

Kontroberſen . Umſo vorſichtiger ſollte die Legislative an die Gebilde

herantreten , die die Macht der ökonomiſchen Entwicklung und die Ins

telligenz des modernen Unternehmertums geſchaffen hat .

Frankfurt a . M. Dr. Trumpler.

XIX. Mar Pagenſtecher, Gerichtsaſſeſſor und Privat

dozent in Würzburg. Zur Lehre von der ma:

teriellen Rechtskraft. 8. (XV und 494 S.)

Berlin 1905, Franz Vahlen .

Das umfangreiche, mit reichlicher Literaturbenußung gearbeitete Buch

entwidelt den Gedanken des Verfaſſers auf ſehr breiter Grundlage. Im

erſten Teile werden als Grundbegriffe das ſubjektive Privatrecht, der Ans

ſpruch im Sinne des B.GB. und das Eigentum erörtert ; hierauf wird

im zweiten Teil das Problem geſtellt: ſubjektives Recht und Prozeb ; über

die juriſtiſche Natur des Urteiles . Die Hauptarbeit des Buches ſteckt im

dritten Teil (S. 45–351 ), der von den materiellen Wirkungen der Rechts

kraft handelt ; einen ausführlichen Raum nimmt hier die Beſprechung der

Rechtskraftslehre Hellwigs und jene der Feſtſtellungsverträge ein , an

die fich die für die Bedeutung des Buches zum Teil enticheidende Unter

ſuchung über die Analogien und Verſchiedenheiten zwiſchen Urteil und

Feſtſtellungsvertrag ſchließt. Der vierte Teil würdigt die Bedeutung der

Wiederaufnahme des Verfahrens für die Rechtskraftlehre, der ſechſte zieht

Reſultate und Konſequenzen " (S. 410—431). Eingeſchoben iſt eine dore

treffliche Kritik der reichsgerichtlichen Judikatur, angehängt ſind „ ergänzende

Feſtſtellungen " u . a . über das zuvorkommende Geſtändnie , über Alages

antrag und Prozeßbehauptung und über die Individualiſierung der fub:

jeftiden Rechte.

Zwei Gedanken des Verfaſſers find es, welche zu einer Rezenſion

beſonderen Anlaß geben : feine Begründung des Sakes von der materiellen

Wahrheit der Urteile und ſeine Befämpfung der reichgerichtlichen Auf

faffung der Rechtákraftwirkung. Daß durch den erſten Gedanken die

Theorie erheblich gefördert würde , kann ich leider bei voller Anerkennung

des Scharfſinns des Autors nicht zugeben. Umſo überzeugender wirkt

allerdings der zweite.

Der Gedankengang Pagenſtechers iſt im erſten Falle der fols

gende : es war Aufgabe des Gefeßes, die materiellen Wirkungen der Rechts

fraft zu regeln. Das iſt nicht geſchehen , und die Aufgabe muß darum

ohne dieſe wünſchenswerten Anhaltspunkte aus dem Gefeße gelöſt werden .

Hellwig hat das derart verſucht, daß er dem Urteil lediglich eine prozeß

rechtliche Wirkung zuſpricht, ihm jede privatrechtliche Wirkung abſpricht.

1
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Gerade das beſtreitet Pagenſtecher. Er meint : man fönne nicht leugnen,

daß es vorkommen könne, daß jemand, der vor dem Prozeſſe keine pridats

rechtliche Forderung hatte, fie nach dem Prozeſſe hat. Die Urteilswirkungen

ſind eben privatrechtliche, vergleichbar (wenn auch nicht gleich) folchen

rechtlichen Wirkungen , welche die Parteien durch Feſtſtellungêverträge

herbeiführen können , das iſt durch Verträge , in denen ſie in erſter Linie

allerding & lediglich das Ziel der Rechtëdeklaration verfolgen, hauptſächlich

aber Rechtsgewißheit für ſich ſchaffen wollen und darum damit reinver:

ſtanden ſind, daß wahr (?) werde , was ſie als wahr deklarieren . Wenn

es aber wahr iſt, ſo ſoll die Sachlage ſich nicht ändern“ (S. 98) . Zwiſchen

dem Urteil und einem Feftſtellungsvertrag beſteht nun die Ähnlichkeit, daß

beide die Rechtsgewißheit hinfichtlich eines ſubjektiven Rechtes ſchaffen

wollen , ohne Rechte Dritter zu gefährden. Um dieſen Saß zu beweijen,

unterſucht der Verfaſſer die Urteilsgrundlagen und findet, es ſei das Ziel

des Prozeſſes, die materielle Wahrheit zu erforſchen. Freilich nicht not:

wendigerweiſe die vorprozeſſuale, ſondern die von den Parteien gewollte

prozeſſual.. Deshalb ſchließt das Gefeß durch eine Reihe von Normen

die Erforſchung der außergerichtlichen Sachlage aus , ſo durch die Bor:

ichriften über das gerichtliche Geſtändnis (Ausdrud der Parteienmacht,

daß die Rechtsbeziehungen , falls ſie es nicht ohnedies find , ſo werden

follen, wie das Geſtändnis es bewirkt), über die Folgen des Nichtbeſtreitens

gegneriſcher Behauptungen , über die Wirkung des Nichtaufſtellene rechts :

erheblicher Tatbeſtände, über Verſäumnis, Verzicht und Anerkenntnis. Die

Summe dieſer Normen verhindert eß, daß ein Urteil, das ordnungsgemäß

gefällt iſt , je materiell ungerechtfertigt ſein könne , ſei es ſelbſt ein Ver

fäumnisurteil. Denn der Gefeßgeber hat eben den Parteien die Fähigkeit

gegeben , während des Prozeſſes Rechtsänderungen herbeizuführen , „ um dem

Richter zu ermöglichen, nur ja fein Ziel zu erreichen ", materielle Wahrs

heit im Urteile zu verförpern.

Das halte ich nun faſt alles für bedenkliche Säße, auch wenn man

fich an der Verwendung des terminus ,wahr“ für Anſprüche nicht ſtößt

und im Auge behält, daß der Verfaſſer die rechtegeſtaltenden Urteile auês

brüdlich aus ſeiner Unterſuchung ausſchließt. Denn auch für die Leiſtunges

und Fefiftellung&urteile überzeugen mich die Ausführungen des Verfaffers

troß vieler ſchöner Details nicht. Sie beruhen vielmehr meines Erachtens

auf Fiktionen , von denen jene bezüglich der Verſäumnis wohl die fraps

panteſte iſt.

Es iſt dem Verfaſſer vor allem nicht zuzugeben, daß dem deutſchen

Zivilurteile die Aufgabe obliegt, die materielle Wahrheit “ feſtzuſtellen .

Selbſt das öfterreichiſche Recht, das in ſeinem $ 178 der öſterreichiſchen

ZPO . hinſichtlich der Wahrheitspflicht der Parteien viel weiter geht als

die $$ 137 , 138 der deutſchen ZPD. , kennt ein folches Ziel nicht. Beide

Verfahren find zwar in der Abſicht angelegt , daß fie in der Regel zit

11
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dem Ergebniſſe der Übereinſtimmung der prozeſſualen Feſtſtellungen mit

der borprozeffualen Rechtblage führen ſollen . Allein ein Mißlingen in

einzelnen Falle iſt keineswegs immer ein Ausgleiten des Gerichtes oder

der Parteien, keine Gefeßwidrigkeit, ja nicht einmal immer ein Verfehlen

der Gefeßestendenz. Beide Gefeßgebungen rechnen vielmehr geradezu mit

einer Reihe von Fällen , in denen im Zivilprozeſſe die „ materielle Wahrs

heit “ nicht feſtgeſtellt, in denen alſo ein ,materiell ungerechtes " Urteil

geſchöpft wird. Man braucht ja nur an die Verſäumnisurteile zu denken ,

um die Richtigkeit dieſer Säße zu erſehen. Aann man denn wirklich

jagen , ein Verfäumnißurteil entſpreche auch dann der materiellen Wahr

heit , wenn der mit Unrecht belangte Bellagte den Termin vergißt und

die Einſpruchfriſt verſäumt ?

Es gibt fehr gute Gründe , auê denen der Gefeßgeber die Fällung

folcher materiell unrichtiger" Urteile und ihre Aufrechterhaltung gebietet.

Sie hier zu entwideln , iſt umſoweniger ein Anlaß , als Neues darüber

faum geſagt werden könnte . Nur daß nicht der Wille , der materiellen

Wahrheit zum Siege zu verhelfen , hierfür das Motiv, und daß alſo das

nicht richtig iſt, was der Verfaſſer für feinen entgegengelegten Standpunkt

anführt, iſt noch kurz zu beleuchten. Er meint : alle ordnung &gemäß ges

fällten Urteile feien materiell richtig , auch wenn fie mit der vorprozej

fualen Rechtslage nicht übereinſtimmen ; denn die Parteien dürfen eben

die vorprozeſſuale Situation im Prozeſſe ebenſo ändern als außerhalb

desſelben, und tun es in allen Fällen einer ſolchen Diskrepanz.

Das halte ich für unrichtig.

Es foll ganz davon abgeſehen werden , daß dieſe Lehre direkt zum

Ronventionalprozeß führt. Auch das ſoll nicht ins Gewicht fallen , daß

fie mit einem Begriffe der materiellen Wahrheit operiert , der nicht nur

ganz neu was kein Fehler wäre ſondern auch die Schwierigkeit

des Problems lediglich zu verſchieben geeignet iſt. Enticheidend ſcheinen

mir vielmehr folgende zwei Punkte : a) das Verſäumnisverfahren fümmert

fich grundſäßlich um das Motiv der Verſäumnis nicht; fann man da

jagen , die fäumige Partei wolle die Rechtslage durch ihr Verſäumnis

jo geſtalten , wie der tätige Gegner fie behaupte ? Gewiß gibt es viele

Fälle, in denen der Säumige gegen den Tatbeſtand und Anſpruch (Dinge,

die Pagenftecher übrigens nicht immer auseinanderhält ) nichts zu er:

innern hat , und in denen er gerade deshalb von der Verhandlung auß:

bleibt ; ja , dieſe Fälle bilden die überwiegende Mehrzahl und haben für

die Geſtaltung des Verſäumnieverfahrens den Ausſchlag gegeben . Aber

daneben ſtehen auch andere Verſäumniøgründe. Wäre Pagenſtechers

Behre richtig, fo müßte das Gefeß nun dem Säumigen den Beweis eröffnen ,

daß er durch ſeine Säumnis ( auch eventuell) keine Änderung der außer:

prozeſſualen Rechtslage herbeiführen wollte ; gelingt ihm der eweis , ſo

müſſen dann die Verſäumnisfolgen beſeitigt werden. Wer das Wort nicht

1
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haben will und doch des Verfaffers Meinung iſt, der erfekt in Wahrheit

den Parteiwillen durch ſeine Fiftion. b) Ähnlich ſteht es bei den Er:

klärungen der Parteien in Prozeſſe. Was ſie mit ihnen wollten , iſt

rechtlich ganz oder beinahe ganz bedeutungslos ; entſcheidend nur, was fie

vorgebracht haben. Kann man da ohne eine Fiktion ſagen, die Wirkung

der hierhergehörenden Parteierklärungen beruhe auf der Feſtſtellung@ abſicht

der Barteien ?

Wozu ſollen auch dieſe Fiktionen dienen ? Dazu , den Saß zu be

weiſen, daß jedes ordnung gemäß gefälte Urteil der materiellen Wahrheit

(nicht etwa entſprechen folle, fondern wirklich entſpreche! 3a, muß denn

dieſer Saß der ZPD. zu Grunde liegen ? Und iſt es nicht einer der ges

wichtigſten Beweiſe gegen ihn , daß Pagenſtecher & tüchtig und mit

großem wiffenſchaftlichem Ernſte gearbeitetes Buch ihn nicht anders zu

beweiſen vermag als durch die Fiftion , es komme im Zivilprozeſſe für

die Parteierklärungen auf die Parteiabſicht an , und durch die weitere

Fiktion , dieſe Parteiabſicht gehe bei Geſtändnis, Nichtbeſtreiten, Verſäumnis

ftets dahin , den Rechtszuſtand im Sinne dieſes Verhaltene zu ändern, falls

er nicht ohnedies ſchon ſo ſein ſollte , wie ihn dieſe Erklärungen oder

Unterlaſſungen vorausſeßen .

Dieſen Hauptgedanken Pagenſtechers muß ich alſo ablehnen.

Das hält mich nicht ab, ſein Buch für eine die Theorie durch ſeine Details

unterſuchungen auch in den bis jeßt beſprochenen Teilen fehr fördernde

Arbeit zu erklären und zum Studium zu empfehlen.

Viel fürzer tann die Erörterung des zweiten oben hervorgehobenen

Punktes ſein , der ſich mit der Rechtſprechung des Reichsgerichtes befaßt .

Denn hier ſtimine ich dem Verfaſſer völlig zu , und das kann ſtets mit

weniger Worten geſchehen als ein Widerſpruch . Das Reichsgericht hat in

einer Strafſache ausgeſprochen , daß derjenige gemäß § 826a B.GB. auf

Schadenerſaß hafte , der ein rechtskräftiges Urteil vollſtreden läßt , das

wie er weiß, „ materiell ungerechtfertigt ift“. Jn einer Zivilſache entſchied

das Reichsgericht, daß , wenn eine durch ein rechtēkräftige Urteil zu:

geſprochene Geldſumme mit der condictio sine causa zurüdverlangt

werde , allerdings Entſcheidung der eadem quaestio inter easdem per

sonas begehrt werde, daß aber diefe , Recht& fraftwirkung nicht den funs

damentalen Rechtsſatz außer Kraft zu feßen vermag , wonach die vorſäßa

liche Rechtsverleßung zum Erſaße des daraus entſtehenden Schadens ver

pflichtet “. Pagenſtecher belämpft dieſe Säße mit überzeugenden Gründen

als unrichtig und höchſt bedentlich, und weiſt nach, daß rechtskräftige Urs

teile nur im Wege des Wiederaufnahmeverfahrens als ungefeßliche, una

richtige angefochten werden können. Es iſt zu wünſchen , daß dieſe hier

nicht näher zu begründende Auffaſſung durchdringe und das Reichêgericht

überzeuge, und daß es ſich nicht durch das auffallende Dernburgiche

Argument beſtimmen laſſe, die Durchbrechungen der Rechtskraftwirkungen

.
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durch das Reichsgericht ſeien bisher nur in fraffen Fällen erfolgt und

ohne Schaden geblieben.

Ich wiederhole meine Empfehlung des Buches zum Studium gern ;

man lieſt es mit Nußen.

Wien. Rudolf Pollak.

U

XX. Dr. Ernſt Siegel. Die Vorlegung von

Urkunden im Prozeß . [ Abhandlungen zum

Privatrecht und Zivilprozeß des Deutſchen Reiches

... herausgeg . von Profeſſor Dr. Otto Fiſcher.

BD . XII Heft 2.] 8 . (267 S.) Jena 1904,

Guſtav Fiſcher.

Das Thema wird ſorgfältig und umfaffend behandelt. -- Den

Begriff der Urkunde" findet der Verfaffer übereinſtimmend im bürger:

lichen Recht, im Strafrecht und im Zivilprozeß (S. 16, 17). Ent:

ſprechend den in Betracht kommenden gefeßlichen Vorſchriften unterſcheidet

er zwiſchen den materiellrechtlichen Vorlegungsanſprüchen (S8 809, 810

B.GB.) und den auf dem Prozeßrecht allein beruhenden.

Der Vorlegungsanſpruch des § 810 B.GB. wird charakteriſiert

als ein Recht des rechtlichen Könnens" , als obligatoriſcher Anſpruch,

aus dem Beſiß der Sache entſpringend (S. 27) . Daraus folgt , daß

eine , Entziehung und Vernichtung, felbſt in der Abſicht, dem Vorlegung

ſucher die Benußung zu entziehen , dann als erlaubt gelten muß, wenn

die Vorlegung noch gar nicht verlangt worden iſt“ (S. 30) . Vom

Eintritt des Verzuges ab, welcher indeſſen nicht überall gleich nach Er:

hebung des Anſpruches eintritt, haftet der Urkundeninhaber für omnis

culpa und casus nach § 287 B.GB. (S. 31 ) .

Der Vorlegungsanſpruch des bürgerlichen Rechts iſt ein rein per

fönlicher , ſo daß das Urteil , welches die Vorlegung anordnet, nicht

gegen den Rechtsnachfolger im Befiß gilt ( S. 24, 252).

Im Anſchluß an Demelius zeigt Siegel , daß die Darlegung

des nach $ 810 B.GB. erforderlichen rechtlichen Intereſſes einer gewiffen

Glaubhaftmachung gleichkommt, indem weiter gehende Anforderungen

dahin führen würden , daß im Vorlegungsprozeß über den im Hinter:

grunde ſtehenden Anſpruch in vollem Umfange verhandelt und Beweis

erhoben würde (S. 67 ) .

Die Vorlegung einer Urkunde kann auch unter den Vorausſeßungen

des § 809 B.GB. verlangt werden (S. 81).

Daß die Vorlegungspflicht im Prozeß einen prozeſſualen Charakter

hat, ſo daß nicht beiſpielsweiſe die Beſtimmung über den Ort der Vor

. .
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legung ſeitens eines Dritten im bürgerlichen Recht geſucht werden darf,

wird mit Recht betont (S. 119, zu vergleichen S. 124 ).

Als Unterſchied zwiſchen dem prozeſſualen und materiellen Vor:

legungsanſpruch wird hervorgehoben , daß der erſtere unter Umſtänden

weiter gehen kann als der leştere (S. 120) , daß der erſtere nur bei

Befiß des Gegners gerechtfertigt iſt (S. 130) , daß endlich die Haftung

in beiden Fällen ſich verſchieden geſtaltet (S. 131) .

Siegel meint , daß die Zivilprozeßordnung, welche hier haupt :

jächlich den Ausdrud in den Händen “ gebrauche, die Vorlegung@ pflicht

des mittelbaren Beſitzers der Regel nach ausſchließe (S. 144—146).

Durchſchlagend hierfür ſcheint der Grund, daß eine „ Zwangsvollſtreckung

nach § 887 oder 888 ZPO. , bei gutem Willen des Verurteilten aber

Unmöglichkeit der Erfüllung von vornherein ausgeſchloſſen iſt “, mit

welcher nicht ſehr deutlichen Wendung jedenfalls nichts anderes geſagt

ſein ſoll, als daß die Zwangsvollſtreckung im vorausgeſeßten Falle un

zuläffig fei , weil der Verurteilte trop beſten Willens nicht erfüllen

könne.

Richtig unterſcheidet wohl Siegel (S. 159, 161 , 162) im An:

ſchluß an 6 aupp-Stein und im Gegenſaß zu Rohler das zwi:

fchenurteil , welches den Antrag auf Vorlegung für begründet erklärt

und den Beweisbeſchluß , welcher die Vorlegung anordnet , indem das

Zwiſchenurteil nur den Vorlegungsgrund , nicht die Frage , ob der

Gegner die Urkunde beſige, zum Gegenſtand habe. Bedenklich erſcheint

dagegen die Anſicht, daß , wenn auch von der Stellung des Antrages

an der prozeſſuale Vorlegungsanſpruch beſtehe, er doch erſt durch das

Vorlegung&verlangen des Gerichts feſtgeſtellt werde, und daher vor Er

Laſſung der Entſcheidung der Gegner oder der Dritte nicht in Verzug

komme (S. 163) .

Aus dem Weſen der prozeſſualen Vorlegungspflicht will Siegel

im Gegenſaß zu Gaupp : Stein folgern , daß der Editionseið auch

geleiſtet werden kann , wenn der Gegner vor Stellung des Vorlegungs:

antrages die Urkunde in böslicher Abſicht vernichtet hat (S. 172, 173) ,

in welchein Falle § 444 ZPO. Anwendung finde.

Es wird zugeſtanden werden müſſen , daß der prozeſſualiſche Bors

legungsanſpruch vorausſeßt , daß die Urkunde fich im Beſiß des Gegners

befand zur Zeit , als der Vorlegungsanſpruch erhoben wurde (§ 424

Nr. 4 ZPO.) .

Wenn der Wortlaut des Schluſſes beim Editionseide nicht zu

dieſer Unſicht zu paſſen ſcheint, ſo würde hier mit einer der Lage des

Falles entſprechenden Änderung der Eidesnorm zu helfen ſein (S. 181) ,

wie ſolche Änderung auch in anderen Fällen zweifellos nötig erſcheint

(S. 169) .

Wegen der ſcharfſinnigen , wiſſenſchaftlich wertvollen näheren Be :

1 1
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gründung der in Rede ſtehenden Anſicht und der Darlegung der Unter :

ichiede zwiſchen $ 227 und § 444 3PO. muß auf $ 36 des Buches

verwieſen werden.

Die Anordnung des Stoffes in furzen , überſichtlichen Rapiteln

und die im ganzen durchſichtige Darſtellung find bemerkenswerte Vor

züge des Werkes. Ein finnſtörender Druckfehler findet ſich S. 108, wo

es heißt : Natürlich kann der Intereſſent" ( ſtatt: die Prozeßpartei)

,,keinen Vorlegungsanſpruch aus dem Recht des Intereſſenten ſtellen ."

Eine Flüchtigkeit des Ausdrucks findet ſich S. 202 oben.

Was das behandelte Thema betrifft, ſo kann das Bedenken nicht

unterdrückt werden, daß es einen zu eng begrenzten Ausſchnitt aus dem

Recht@ ganzen bildet , welcher wenig Gelegenheit zu weiteren Ausbliden

bietet und daher zu monographiſcher Darſtellung fich nicht völlig eignet,

ein Bedenken, welches ſchon gegenüber dem äußeren Umfange des Buches

auftauchen muß.

Als beſonders beachtenswert ſei noch § 7, welcher von dem zur

Vorlegung verpflichtenden Inhalt der Urkunde und vom Begriff der

,,beſtehenden Rechtsverhältniſſe im Sinne des § 810 B.GB. " handelt,

hervorgehoben , und ferner $ 10, wo von der Wirkung erledigter Rechts

verhältniſſe und vom Verzicht auf das Vorlegungsrecht die Hebe iſt.

Berlin . Rammergerichtsrat Wienftein .

XXI. Dr. Þans Albrecht Fiſcher, außerordentlicher

Profeſſor der Rechte zu Roſtock. Ein Beitrag

zur Unmöglichkeitslehre. 8 . (46 S.)

Roſtock 1904, H. Markentien .

Der Verfaſſer verwirft den von Tiße und Riſch aufgeſtellten

Gegenſaß zwiſchen logiſcher und juriſtiſcher Unmöglichkeit (S. 12 , 15)

und geht ſeinerſeits von dem Grundia aus , daß in jedem Falle der

Begriff der Unmöglichkeit ein vorwiegend ſubjektives Element in fich

trage (S. 11) , wonach folgerichtig mit Riich der Begriff der objek

tiden Unmöglichkeit zu leugnen ſei. Da indeſſen das BGB. dieſen

Begriff im Anſchluß an die Lehre des gemeinen Rechte vorausſeße , jo

müſſe es lediglich auf das Anwendungsgebiet ankommen.

Von dieſem Ausgangspunkt kommt Fiſcher (S. 14 ff.) in ein

Leuchtender Darſtellung und unter Beibringung einer intereſſanten

Raſuiſtit (S. 21 ff.) zur Unterſcheidung fungibler und nicht fungibler

Schuldverhältniſſe und nimmt an, daß die Fälle, in welchen der Schuldner

nicht leiſten kann , bei den erſteren als Unvermögen , bei den leşteren

ale Unmöglichkeit in Betracht tommen (S. 20) .

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd . LVII. 18



274 Literatur.

>

1

I

Beim Verzuge findet Fiſcher eine zeitweiſe Unmöglichkeit. Für

dieſen Fall iſt aber wohl beſſer mit Staub ( Feſtſchrift für den

XXVI . deutſchen Juriſtentag, S. 35) der Begriff der Unmöglichkeit

grundfäßlich auszuſchließen .

Das gleiche gilt bei Zuwiderhandlung gegen eine auf Dulden oder

Unterlaſſen gehende Verpflichtung. Daß dieſe Fälle nicht nach Maß

gabe der Vorſchriften über die Unmöglichkeit zu behandeln find, wird

im Sinblick auf $ 326 B.GB. als hinreichend klargeſtellt gelten können ,

ganz abgeſehen davon , daß es dem Geiſt der Sprache widerſtrebt, in

dem Falle, daß jemand eine Vertragspflicht durch eine Handlung ver:

leßt , nicht hierauf die rechtlichen Folgen zu gründen , ſondern auf die

angeblich durch die Handlung herbeigeführte Unmöglichkeit der Er:

füllung (Staub a. a . D. S. 39) .

Intereſſant iſt die Erörterung Fiſcher 3 darüber , ob bei der

Suspenſivbedingung einer Unmöglichkeit als anfängliche dann gilt, wenn

fie beim Abſchluß des Rechtsgeſchäfts beſtand oder dann , wenn ſie erſt

zur Zeit des Eintritts der Bedingung beſtand. Mit Recht findet

Fiſcher , daß lekterer Fall der nachträglichen Unmöglichkeit anzu :

gliedern " ſei ( S. 42-45 ).

Die Darſtellung iſt kurz und flar , und in Anbetracht der faſt

durchweg annehmbaren Ergebniſſe iſt die Arbeit als fördernd für die

ſchwierige Lehre der Unmöglichkeit anzuerkennen.

Berlin. Wien ſtein .

1

XXII. Dr. N. Hermann Kriegsmann. Der Rechts

grund (causa) der Eigentumsübertragung

nach dem Recht des Bürgerlichen Geſeka

buche für das Deutſche Reich. 8. (120 S.)

Berlin 1905, Franz Vahlen .

„ Causa eines Rechtsgeſchäfts iſt eine begleitende Zwecksvorſtellung,

welche in dem Sinne rechtlich relevant iſt, daß die Nichterreichung des

Zwedes das Geſchäft irgendwie alteriert “ (S. 6).

„Wir ſind nicht im ftande , aus allgemeinen Erwägungen heraus

feſtzuſtellen, welche Zwecke dem Geſchäft derart weſentlich ſind, daß ihnen

rechtliche Bedeutung zukommen müßte" (S. 7) .

Man wird zugeben müſſen , daß eine genauere Beſtimmung deſfen,

was man in der Sprache der Wiſſenſchaft unter „causa“ im Verhältnis

zum abſtrakten Geſchäft zu verſtehen hat, als ſie in der von der juriſtiſchen

Fakultät zu Kiel mit einem Preiſe ausgezeichneten Schrift Krieg &

mann getroffen wird, kaum möglich erſcheint. (3u vergleichen S. 10,

62, 63, 67.)

.
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Arieg & in ann findet im römiſchen Recht wohl den Grundja , daß

bei Differenz in den von zwei Parteien gedachten causae das Eigentum

übergehe, wenn nur die von jeder Seite gewollte causa auf Eigentumg

übertragung abzielt, nicht aber den anderen , aus der Ausbrudeweiſe des

Bürgerlichen Gefeßbuchs zu entnehmenden, daß troß einer übereinſtimmend

gedachten causa , welche ihrem Weſen nach dem Eigentumsübergang widers

ſpricht (depositum , commodatum) , das Eigentum vermöge abſtrakter

Einigung übergehen könne (S. 17, 31 , 32 , 35 -- 37, 47) .

Für das Bürgerliche Geſeßbuch ſcheint ihm (S. 74) die Geſtaltung

der Kondiftionen neben den beſonderen Vorſchriften über die Einigung

($ 223 Abſ. 2 , SS 873, 929) entſcheidend.

Die causa erſcheint im geltenden Rechte unerheblich im Falle des

Betrugs, fa unmittelbar nur die durch den Betrug hervorgerufene causa

der Einigung zu Grunde liege und der Veräußerer das Grundgeſchäft für

gültig halte (S. 92) .

Anders bei der Drohung, unter deren Einwirtung auch die Einigung

ſtehe (S. 93). Bei Übertragungen infolge gegen die guten Sitten vera

froßender Geſchäfte hält Kriegsmann , im Gegenſaß in beſondere zu

Dernburg , gleichfalls die Einigung für unberührt (S. 81).

In einem Schlußwort (S. 111 ff.) wird zugegeben , daß die auf

mißverſtändlicher Auffaſſung des römiſchen Rechts beruhende Geſtaltung

der Einigung im Bürgerlichen Gefeßbuch einem praktiſchen Bedürfnis nicht

entſpricht.

Bei der von Kriegsmann vertretenen Auffaſſung, daß nach dem

Bürgerlichen Gefeßbuch die obligatoriſchen Rechtsbeziehungen der Parteien

nicht die Abſicht der Eigentumsübertragung vermöge abſtrakten Rechts

geſchäfte ausſchließen , findet ſelbſtverſtändlich auch das fiduciariſche Rechte

geſchäft ſeine Stelle im Syſtem (S. 73) . Allerdings nicht in der Weiſe

des Reichsgerichts, welches im Falle des Konkurſes des „ Erwerbers “ das

fiduziariſch veräußerte Grundſtück von der Maſſe ausnimmt. Eine Er:

wähnung hätte hier wohl die mit dem Verfaſſer den gleichen Standpunkt

in folgerichtiger Weiſe vertretende Differtation von Golß verdient.

Daß die Stellungnahme des höchſten Gerichtshofes ſehr angreifbar

iſt, wird nicht beſtritten werden können . Die Frage iſt nur immer, ob

nicht die Entſcheidung froß unzutreffender Begründung richtig bleibt .

Dies möchte ich aber annehmen . Bei einer angeblichen Eigentumsübers

tragung, welcher, wie das Reichsgericht ſich ausdrückt, eine Vollmacht zu

Grunde liegt, iſt es gewiß im höchſten Maße geboten, an den eigentlichen

Willen der Parteien zu denken . Würde man im Augenblick der Auflaffung

dem angeblichen Veräußerer geſagt haben : „Wenn über den jeßt einzu:

tragenden ,Eigentümer“ Konkurs eröffnet wird , fällt das Grundſtück in

die Maſſe,“ würde er jedenfalls geantwortet haben : „ So war es feines

wegs gemeint. “
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Jedenfalls fann im Gegenſatz zu Kriegømann nicht dringend

genug die Mahnung erhoben werden , daß nicht ohne weitere aus jeder

Auflaſſung die Abſicht der Eigentumsübertragung gefolgert wird : Erſt

die genauefte Prüfung der Umſtände kann hier aufſchluß geben , wozu

übrigens auch manche Ausführungen von Kriegsmann felbſt (S. 112,

120) anregen. Das Gleiche gilt auch von dem weiter (S. 114) , wohl

unter Berückſichtigung eines Aufſaßeß des Verfaſſers dieſer Zeilen in

Gruchote Beiträgen Bd. XLVI S. 246, berührten Falle, daß derjenige,

welcher auf Grund einer Vollmacht eine Auflaffung erhält , unter Zu

widerhandlung gegen den beſchränkten Inhalt dieſer Vollmacht und mit

Kenntnis des Erwerbers von legterem Umſtande das Grundſtück veräußert.

Wer ſich bewußt fein darf, vom Eigentümer erworben zu haben, hat in

gutem Glauben erworben ; dieſes Bewußtſein wird aber in Wahrheit dem

Erwerber hier nicht zugeſchrieben werden können.

Man wird zugeſtehen müſſen , daß den Beſtimmungen des Bürger

lichen Gefeßbuche die von Ariege in ann enttidelte Auffaſſung über die

„ Einigung " zu Grunde liegt. Übereinſtimmend hiermit hat inzwiſchen

das Reichsgericht ( Juriſt. Wochenſchrift Jahrg. 1905 S. 48) dahin ent

ichieben , daß der Zweck einer Sicherung durch eine Übereignung" ohne

zu Grunde liegenden Kaufvertrag erreicht werden könne. Bleibt man fich

aber bewußt, daß jene Beſtimmungen einer unrichtigen wiſſenſchaftlichen

Konſtruktion ihre Entſtehung verdanken, ſo wird damit die Mahnung ge

geben ſein , von der angeblich abſtrakten Natur der Einigung“ eine

möglichſt vorſichtige Anwendung zu machen . Die Neigung hierfür mag

durch die Erwägung verſtärkt werden, daß das Verfügungsrecht des Er

werbers “ vermöge abſtrakten Rechtsgeſchäfts fich aus der Natur der Voll

macht, wie ſie nach dem neueren Standpunkt der Wiſſenſchaft verſtanden

wird , wonach die Vollmacht über den Auftrag hinaußreichen kann , volls

fommen erklärt.

Was den Geſamtinhalt der Schrift von Kriegsmann betrifft, ſo

enthält ſie eine ſehr beachtenøwerte Klarſtellung der Lehre. Sie bedeutet

einen weiteren Schritt auf dem Wege, welchen Klingmüller mit ſeiner

Abhandlung „ Schuldverſprechen und Schuldanerkenntnis " betreten hat.

Die Frage des abſtrakten Rechtsgeſchäfts iſt bisher zu fehr als eine ſolche

des allgemeinen Teils “ behandelt worden. Erſt wenn in monographiſcher

Art alle hierher gehörigen Rechtsinſtitute behandelt fein werden , wobei

beſondere auch ihre Bedeutung im Prozeß ( beiſpielsweiſe bei Erörterung

des Begriffe der Partei und des Zeugen) nicht zu vernachläffigen fein

wirb , wird der Zeitpunkt für die Beantwortung der Fragen gekommen

ſein : „ Entſprechen die Vorſchriften des Bürgerlichen Gefeßbuchs dem Bes

dürfnis des Ver rs ?

Inwieweit iſt trop der Beſtimmungen des Bürgerlichen Gefeßbuchs,

11
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welche den Begriff des abſtrakten Rechtsgeſchäfts vorausſeßen , ein ſolches

Hechte geſchäft denkbar und möglich ?"

Berlin. Kammergerichtsrat Wienftein .

XXIII. Hamburgiſche Gefeße und Verordnungen.

Syſtematiſch geordnete Zuſammenſtellung mit An

merkungen , herausgegeben von Dr. Albert Wulff.

Zweite Auflage, bearbeitet vom Oberlandesgerichts

rat Ed . Kannengießer, dem Landrichter Dr.

A. Nöldeke und den Rechtsanwälten Dr. Martin

Leo und Dr. Albert Wulff. 8. (3 Bde.: XII

und 662, XI und 560, VIII und 594 S.) Ham

burg 1902–1904, Otto Meißner.

Wenn es ſchon an fich für den Praktiker eine äußerſt ſchwierige

Aufgabe iſt, über die Gefeßgebung feines Heimatlichen Staates einen

ficheren Überblick zu gewinnen und fich genau darüber zu orientieren ,

wo die im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte erſchienenen Ge

feße zu finden ſind, was davon noch geltendes Recht und was durch

neuere Landesgeſeße oder durch die Reichsgeſeßgebung überholt worden

ift, ſowie fich darüber zu bergewiſſern, ob überhaupt die im Einzelfalle

intereſfierende Materie durch partikulare Gefeße oder Verordnungen bes

rührt worden iſt ſo gilt dies in umſo höherem Maße in der Gegen

wart , wo um die Wende des Jahrhunderts die Reichsgeſezgebung ſo

gewaltige Umwälzungen in dem Geltung@ gebiete des Landesrechts her :

vorgebracht hat. Während die Literatur des Reichsrechts ins Endloſe

anſchwilt, bleibt naturgemäß die neue Geſtaltung, die unter ſeinem

Einfluffe das Landesrecht gewonnen hat , mehr vernachläffigt; auch

würde eine ſyſtematiſche Darſtellung desſelben in Form eines Lehrbuches

wohl kaum einen vollſtändigen Überblick über das noch geltende heimiſche

Recht gewähren , da eine ſolche Darſtellung nicht leicht mit allen , auch

den entfernter liegenden und weniger bedeutenden Einzelheiten ſich be

faſſen kann .

In dieſer Beziehung iſt nun die Aufgabe , dem Praktiker ein

Hilfsmittel zur einerſeits vollſtändigen und andererſeits leichten Bes

herrſchung des Landesrechts zu gewähren, für Hamburg in muſtergültiger

Weiſe durch das oben angezeigte Werk gelöſt worden. Es iſt dies da

durch erreicht worden , daß ſämtliche noch geltenden hamburgiſchen Ge

feße und Verordnungen in ſyſtematiſcher Ordnung abgedruckt und

mit Anmerkungen, welche das Verſtändnis ſchwieriger Punkte erleichtern,

bezw. mit Hinweiſungen auf andere für die betreffende Materie in

.
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Betracht kommenden Gefeße oder Verordnungen verſehen worden find.

Dieſe mittels eines vorgedruckten Verzeichniſſes leicht überſehbare ſyfte

matiſche Ordnung der Sammlung ermöglicht es dem Praktiker, fich fo:

fort darüber zu orientieren, ob und welche den von ihm zu bearbeitenden

Gegenſtand berührenden heimiſchen Gefeße oder Verordnungen exiſtieren

und noch in Geltung ſind.

Die verſchiedenen Kategorien , unter welchen das weitläufige Material

geordnet iſt, betreffen zunächſt die Hauptgebiete des öffentlichen Rechts,

nämlich das Verfaſſungsrecht und das Verwaltungsrecht, dieſe mit den

Unterabteilungen allgemeine Verwaltung , Finanzverwaltung, Verwaltung

der Reichsabgaben und Zölle, Handel, Schiffahrt; ferner das Gewerbe,

das Militärweſen, das Unterrichtsweſen und das Polizeiweſen in ſeinen

verſchiedenen Verzweigungen. Es folgen öffentlichrechtliche, das Grund

eigentum betreffende Vorſchriften, Strafrecht und Strafprozeß. Weiter

folgt das Privatrecht, nämlich Bürgerliches Recht, Handelsrecht, binnen

ſchiffahrtsrecht , Wechſelrecht. Den Schluß bildet Gerichtsverfaſſung,

freiwillige Gerichtsbarkeit und Notariat, Streitige Gerichtsbarkeit und

endlich Kirchenrecht.

Außer den förmlich aufgehobenen oder durch neues Recht außer

Kraft gefeßten ſind nur folche Gefeße und Verordnungen von der Auf

nahme ausgeſchloſſen geblieben , welche für die Gegenwart völlig be

deutungslos und abſolut geworden ſind. Nur. teilweiſe noch gültige

Gefeße und Verordnungen ſind dementſprechend nur teilweiſe, inſoweit

jedoch der Zuſammenhang auch die Mitteilung der nicht mehr geltenden

Teile wünſchenswert erſcheinen ließ , auch dieſe unter geeigneter Renn:

zeichnung derfelben als folcher abgebrudt worden .

In ſorgfältigſter Weiſe iſt nun dieſe umfangreiche Sammlung mit

Anmerkungen verſehen worden, welche über alles hinſichtlich der einzelnen

Materien Wiſſenswerte Aufſchluß geben. In den zahlreichen Fällen ,

wo lokale Verhältniſſe und deren geſchichtliche Entwicklung für das

Verſtändnis eines Rechtsinſtituts oder einer Rechtsnorm von Bedeutung

find, iſt dem in eingehender Weiſe Rechnung getragen. Wo Zweifel

hervorgetreten ſind, werden dieſelben einer objektiv gehaltenen Prüfung

unterzogen unter Berückſichtigung der einſchlagenden Literatur und

Judikatur. Wo das Verhältnis des Landesrechts zum Reichsrecht oder

bas Verhältnis verſchiedener Landesrechtlichen Beſtimmungen unter :

einander einer Erläuterung bedarf, wird dieſelbe ſtets mit aller wünſchens

werten Klarheit dargeboten . So geſtaltet ſich denn das Werk zugleich

zu einem vorzüglichen Kommentar über das geſamte hamburgiſche Landes

recht. — Von einem näheren Eingehen auf Einzelheiten desſelben muß

hier abgeſehen werden . Doch möge, um ein Beiſpiel der Gründlichkeit

und Wiffenſchaftlichkeit des Kommentars in der Behandlung ſchwieriger

Materien anzuführen , hingewieſen werden auf die Anmerkungen zum
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$ 8 des hamburgiſchen Einführunggefeßes zum Handelsgefeßbuche, welcher

den § 609 (früher Art. 610) Abja 1 desſelben betrifft. Dieſer iſt

niemals , oder doch nicht in vollem Umfange , in Hamburg rezipiert

worden , an deſſen Stelle in Rückſicht auf lokale Verhältniſſe und alt :

hergebrachte Gewohnheiten die ( reichsrechtlich unberührt gelaſſenen ) etwas

frauſen Beſtimmungen einer Verordnung für Schiffer und Schiffsvolt "

von 1786 , und zwar bis 1900 in unveränderter , ſeitdem in moderni

fierter Form in Kraft geblieben ſind. Aber auch in dieſer Geſtalt

machen fie dem Kommentator noch allerlei zu ſchaffen und ſind bereits

die Quelle verſchiedener Streitfragen geworden . Ähnlich verhält es fich

in zahlreichen anderen Fällen .

Neben der bereits erwähnten ſyſtematiſchen Überſicht findet fich am

Schluß auch ein chronologiſches , bis zum Jahre 1603 hinaufreichendes

Verzeichnis fämtlicher in der Sammlung enthaltenen Gefeße und Verord

nungen , ſowie ein forgfältig gearbeitetes alphabetiſches Sachregiſter.

Das drei ſtarke Bände umfaſſende Wert , dem noch ein Nachtrag

über inzwiſchen eingetretene Änderungen folgen ſoll, bietet ſomit dem

Praktiker einen zuverläffigen Wegweiſer durch das Labyrinth des hams

burgiſchen Rechts. Dieſe zweite Auflage iſt hervorgegangen aus der

icon im Jahre 1889 und den folgenden Jahren unter gänzlich anderen

Verhältniſſen vom Rechtsanwalt Dr. Albert Wulff allein bearbeiteten

und herausgegebenen , allſeitig als ein überaus verdienſtvolles Werk

anerkannten erſten Auflage, iſt aber in ihrer gegenwärtigen Geſtalt unter

Mitwirkung feiner obengenannten Mitarbeiter zu einem faft neuen

Werk geworden, welches in jeder Beziehung als muſtergültig betrachtet

werden darf und dem wohl nicht leicht ein anderes ähnliches Unter

nehmen an die Seite geſtellt werden kann.

amburg. Dr. F. W. Schlodtmann,

Oberlandesgerichtsfenatspräſident a. D.

XXIV. Dr. Karl Wieland , Profeſſor in Baſel. Cam

bium und Wechſelbrief. [ Feſtſchrift der juri

ſtiſchen Fakultät der Univerſität Baſel zum 70. Ge

burtstag von Andreas Heusler.] 8. (34 S.)

Baſel 1904, Verlag von Helbing & Lichtenhahn .

Der Verfaffer unterſucht, woher der heutige Wechſel ſeinen Namen

trägt, nicht bloß auß antiquariſcher Neugier", ſondern er fördert unſere

Kenntnis von der geſchichtlichen Entwidelung des Wechſelrechte und der

wirtſchaftlichen Bedeutung des Wechſels in höchſt bankenswerter Weiſe ,

auch dort, wo er nicht völlig überzeugt.
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Zunächſt wendet er ſich zum Eigenwechſel. Er hält mit Schaube

daran feſt , daß nach dem bekannten Quellenmaterial aus dem 12. und

dem erſten Viertel des 13. Jahrhunderts mit cambium nur der Real

tauid im allgemeinen und der Sandwechſel von Geld bezeichnet, daß das

gegen für kredit geſchäfte die Bezeichnung cambium überhaupt nicht

gebraucht worden iſt, daß ferner für die Sreditgeſchäfte aus dem 13. und

den folgenden Jahrhunderten , bei denen gemäß der Urkunden ex causa

cambii geſchuldet wurde, Verſchiedenheit der empfangenen und zu zahlen

den Münzen gefordert wurde und ausreichend war. Mit Recht hält

Wieland die hiergegen von Freundt (Wechſelrecht der Poſtgloffatoren )

vorgebrachten Gründe nicht für durchſchlagend. Nur ſeine Ausführungen

über das Statut von Bologna von 1245 haben mich nicht überzeugt.

Das Statut ſcheint mir von cambium im engeren und weiteren Sinne

zu ſprechen : ubi dicitur de facto cambii in statutis , non solum in

tellegantur in simplici facto cambii ... sed de omni re et debito.

Alſo auch die Leşteren ſollen als cambia verſtanden werden. Jedoch iſt

auf den beſonderen Gebrauch des Statuts von cambium im weiteren

Sinne kein Wert zu legen . Die Gilde ſuchte , offenbar unter einer ge

waltſamen Auslegung des Statute , ihre Gerichtsbarkeit zu erweitern, ein

Vorgang, der nach der geſchichtlichen Entwidelung der Gildengerichtebar

keit nicht Wunder nehmen kann .

Wieland ſtellt ferner feſt, daß nicht bei allen Areditgeſchäften

mit Münzverſchiedenheit die er mit Schaube auch bei nur aus:

geſprochener Ortsverſchiedenheit als ſelbſtverſtändlich gegeben anſieht -

von einer Schuld ex causa cambii geſprochen wird , nicht beim Kaufe,

nicht bei der commenda , ſondern nur bei dem Geſchäft, das wir heute

als Darlehen bezeichnen würden , daß fich aber ſelbſt beim Darlehen mit

Münzverſchiedenheit neben der Bezeichnung cambium auch mutuum

findet. Nur zwei armeniſche Urkunden über Käufe aus der Zeit von

1271–1301 hat Wieland ermittelt, die cambium als Schuldgrund

angeben. Der Erklärung verſuch Wielands : da es ſich hier um die

feltenen Geſchäfte von Pränumerationskäufen gehandelt habe , habe man

hier den Kaufpreis als Laufdgut aufgefaßt , dürfte faum befriedigen .

Ich möchte daher hier einſtweilen Ausnahmen von einer tatſächlichen

Regel ſehen , die eben deswegen , weil die Regel nur eine tatſächliche iſt,

nicht befremden dürften.

Wieland prüft dann, weshalb die Geſchäfte, die wir als Darlehen

bezeichnen würden, cambia benannt worden ſind. Er findet den Grund

darin, daß es bei der damaligen Münzmiſere dem Geber der Münzen auf

die Zahlung in fremder Münze etwa ebenſoviel angekommen iſt, als auf

die Müdzahlung überhaupt . Legtere Tatſache iſt für mich zweifellos , und

anzuerkennen iſt auch , daß in ihr eine genügende Erklärung für die auf:

geworfene Frage gefunden werden kann . Wonach follte denn ein Rechte:

I
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geſchäft anders feinen Namen erhalten , als nach den Zwecken, die man mit

ihm verfolgt ? Db daneben aber nicht doch noch andere Gründe mitwirkten,

möchte ich nicht zu entſcheiden wagen. Aber die Beweisführung felbft, die

Wieland gegen den Saß vorbringt : man habe die Darlehen cambia

genannt , um dadurch das kirchliche Zinsverbot zu umgehen , vermochte

mich nicht zu überzeugen . Natürlich würde eine Differenz, die fich aus

der als Valuta gezahlten und der aus der Rambialurkunde geſchuldeten

Münze zu Gunſten des Gläubigers ergibt , fofort barlegen , daß Zinſen

verſprochen ſind. Aber ſo plump pflegte man die Umgehung nicht zu

betreiben . Wie aus den von Sch a ube angegebenen Beiſpielen (Jahr:

bücher für Nationalökonomie Bd. LXV S. 154 , 158, 189 und oft, vgl.

auch S. 183) hervorgeht, fingierte man vielfach als Valuta eine Summe,

die der geſchuldeten gleich war, oder man ließ auch vielfach die Angabe

der valutierten Summe fort. Weshalb anders , als zur Umgehung des

Zinsverbotes ? Richtig iſt ja , daß man auch vielfach aus der Urkunde

von ſelbſt die Zinsabrede entnehmen konnte. Hier iſt Wieland gegen

Schaube und die herrſchende Meinung einzuräumen , daß von Umgehunge

verſuchen nicht mehr die Rede ſein kann . Hier vertraute man vielleicht

auf die kaufmänniſche Ehrlichkeit des Schuldners, daß er fich auf die

kanoniſchen Beſtimmungen nicht berufen, ſondern zahlen würde, oder auf

die weltliche Gerichtsbarkeit, namentlich der Gilden, daß fie ſich über das

kanoniſche Recht hinwegfeßen würde. Es war, wie jene Fiktionen, jene Wega

laffungen bezüglich der Valutajumme , wie jene von Laſtig in dieſer

Zeitſchrift BD. XXIII S. 138 f. angegebenen Statuten zeigen, die Zeit des

Rampfes , den der Kaufmann gegen das firchliche Zinsverbot führte.

Aber daß dieſer Kampf zur Bezeichnung mancher oder vieler Darlehens

geſchäfte als cambia unter gleichzeitigen Fingierungen und Verſchwei

gungen geführt und damit zu der Einbürgerung des Wortes cambium

mitgewirkt haben fann , dürfte doch nicht wohl von der Hand zu

weiſen ſein . Natürlich konnte der bloße Name cambium oder mu

tuum nichts nüßen und nichts ſchaden . Daher beweiſt es nichts für

Wieland , wenn man nicht alle verzinslichen Darlehen als cambia,

dagegen Darlehen mit Münzverſchiedenheit auch mutua bezeichnet hat.

Doch bleibt Wieland das Verdienſt , den Nachweis geführt zu haben :

1. daß die Bezeichnung cambium in den Fällen nicht hat zur Umgehung

des Zingverbots dienen tönnen , in denen ſich die Zinſespflicht aus der

Urkunde ergab , und 2. daß eine Erklärung des Wortes cambiurn vor

allem im Münzaustauſchzwecke gefunden werden muß.

Das Ergebnis Wielands iſt eine Beſtätigung der Schaube ichen

Unterſuchungen : Geldremittierung &geſchäfte mit aktiver und paſfiber Orders

flauſel können auf mannigfachen Gründen beruhen , einer davon iſt die

causa cambii .

Die Tratte , um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts ent

I
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ſtanden , iſt bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts auf Geldgeſchäfte

beidsräntt. Seitdem erſt findet fie fich bei Kredit Läufen , vorher beſtand

die Valuta nur in Geld. Als Geſchäftsgrund wird cambium (Münz

tauſch ) angegeben.

Wieland unterſucht den Grund , weshalb der Wechſel gegen

Warenvaluta ſo ſpät entſtanden ſei und findet ihn in dem vom Wechſel.

ausſteller verfolgten Zwecke, aus der Münzs und Ort&verſchiedenheit Ge:

winn zu erzielen . Schlagend iſt der Nachweis geführt, wie die italieniſchen

Saufleute ſyſtematiſch ftudierten und praktiſch fich daran gelegen ſein

ließen , bei Ausſtellung von Wechſeln den günſtigſten Kursſtand zu bes

nußen . Schon Saube hat dieſe Tatſache beobachtet (z . B. a. a. D.

S. 179, 182), aber erſt Wieland hat ſie ins rechte Licht gefeßt . So

erfahren tvir den tieferen Grund für die damalige juriſtiſche Konſtruktion

einer emptio venditio pecuniae absentis durch pecunia praesens .

Wieland meint nun, Spekulation ſei damals infolge der Schwierigkeit

und Langſamkeit des Warentransports nur beim Geldgeſchäft möglich

geweſen , da beim Geldgeſchäft die verkaufte pecunia absens bereits am

Leiftungsorte vorhanden und der Gewinn ſchon mit dem Abſchluß des Ges

ſchäfts gewonnen war. Mit Waren würde man dem Wechſelausſteller

nicht oft haben Valuta geben können, denn wenn auch Wechſel keineswegs

ausſchließlich von Bankiers ausgeſtellt ſeien , ſo werde ſich doch ſelten der

günſtige Verkauf der pecunia absens und der vorteilhafte Anfauf der

Ware in einem Zuge habe erreichen laſſen. Hieran ſchließt Wielan

die Hypotheſe, daß die hiernach feltenen Fälle der Warenvaluta den Regel:

fällen angegliedert worden ſeien. „ Die Warenvaluta wurde an Zahlungs

ſtatt zur Tilgung des nach Maßgabe des Wechſelkurſes bemeſſenen Kauf

preiſe für das auswärts gegebene Geld hingegeben ." Alſo hat die

Schuldhaftung ex causa cambii fowohl die Haftung aus dem cambium

wie aus dem Kaufe umfaßt, panderen Anlaß zur Ausſtellung des Wechſels

gab es damals faum , daher wurden ſämtliche Entſtehungsgründe durch

den einheitlichen Geſchäftstypus des cambium aufgefogen ". Dieſe ſcharf

ſinnigen Ausführungen halte ich im weſentlichen für überzeugend.

Natürlich war die Spekulation auf den Wechſelkurs nicht das treibende

Motiv für die Ausſtellung des Wechſels. Hauptſächlich veranlaßte hierzu

das Areditbedürfnis oder die Hoffnung auf Proviſion für die Remittierung

von Geld oder es traf fich beides zuſammen (vgl. Schaube a. a. D.

S. 170) , ſo daß die Zinſen ſich auch in einer kleineren Proviſion oder

die Proviſion fich auch in geringeren Zinſen zeigen konnte . Wechſel wären

alſo an ſich ausgeſtellt worden , auch wenn am Wechſelkurſe nichts hätte

verdient werden können. Nur meint Wieland mit Recht, daß es den

Italienern hierbei darauf ankam , den Wechſel von und nach den Orten

zu ziehen, für die der Wechſelkurs am günſtigſten lag . Es iſt daher recht

einleuchtend, daß fie, an ſolche Spekulationen gewöhnt, ſich lieber billiges

1

.
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1Geld durch Wechſel verſchafften, um damit Waren zu kaufen, als daß fie

ein Bedürfnis nach Waren unmittelbar durch Entnahme befriedigten und

dem Verkäufer mit teurem pecunia absens (infolge ungünſtiger Wechſels

ziehung ) bezahlten, weil er einen Wechſel auf billiges Geld nicht gebrauchen

konnte.

Doch iſt eine Lücke in der Beweisführung Wieland8 : er zeigt

uns, daß nur die Italiener mit dem Wechſelkurſe ſpekulierten, und trobem

iſt keine Rede davon , daß etwa im Norden Valuta für den Wechſel in

Ware gezahlt worden wäre. Es haben alſo zur Verhinderung der Warens

valuta noch andere Gründe als die Spekulation mit Wechſeln mitgewirkt.

Auch hier ſcheinen mir die Bedenken der Kanoniſten und die ausdrüdlichen

Verbote einzelner Statuten , den Gegenwert in Waren zu geben (bas

Bologneſer von 1606 bezieht fich auf die Wechſelſchuld, nicht auf die

Valuta), von Wieland zu gering eingeſchäft zu fein.

Münſter i. W Ernſt Jacobi.

I

XXV. Dr. Wolfgang Stinging, Profeſſor an der

Univerſität Leipzig . Die Vorverpflichtung im

Gebiet der Schuldverhältniſſe. 1. Heft. 8 .

(81 S.) Jena 1903, Guſtav Fiſcher.

Der Verfaffer gibt in vorliegender Schrift nur erſt einen Teil einer

größeren Arbeit , deren Fortſegung auf S. 81 verſprochen wird. Zur

Veröffentlichung des Seiles beſtimmte den Verfaffer eine Abhandlung von

Schloßmann (S. III). Es iſt zu hoffen und zu wünſchen , daß nun

auch alsbald die Fortſegung erſcheinen möge, die außerordentlich viele und

hochintereſſante Stoffe behandeln ſoll: ſo insbeſondere die Lehre von der

abſtrakten Obligation , die Verpflichtung zu Formalfontrakten , Archa ,

Prämiengeſchäft, Wandelung, Rüdtritt, Vorkaufsrecht, Wiederkauf, Ber:

tragsreproduktion.

Von der Vorberpflichtung im Gebiet der Schuldverhältniffe handelt

das Buch : gewöhnlich ſpricht man vom Vorvertrage. Es iſt eine

Ichwierige Materie , bei der allerdings wohl gelegentlich faſt jeden rein

Gefühl des Unbefriedigtſeins “ erfaßt haben wird (S. IV) .

Borvertrag ſagt der Verfaffer nicht, da hierbei der Fehler gemacht

werde , daß man eine Verpflichtung ohne Rechtsgrund anerkennen wolle

(S. IV, S. 3 ); er ſpricht von Vorberpflichtung, die aus den vers

ſchiedenſten Rechtsgründen entſtehen könne (S. 7 ff., bef. S. 11 ) .

Auf das Schuldverhältnis beſchränkt fich der Verfaffer ; Familien

recht und öffentliches Recht ideidet er auß (S. 1 Anm. 1 ). Vielleicht

wäre angemeſſen , von einer Beſchränkung auf das Vermögensrecht zu

ſprechen .
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S. 1-22 handelt die Einleitung" ein Inhalt&verzeichnis fehlt

leider – in zwei Paragraphen von der Grundlegung" und dem Vors

vertrag “.

Hier wird der oben angegebene Gedankengang näher ausgeführt.

Hervorzuheben iſt das Literaturverzeichnis in Anm . 3 S. 3-6. Bu

vermiffen ift barin jedes fremdrechtliche Wert.

Dann werden praktiſch fehr wichtige Fragen behandelt :

1. Wie ſteht es mit der Pflicht zur Sorgfalt auf Seiten des

Vorverpflichteten ? (S. 14, 15.)

2. Wie lange währt ſeine Pflicht zur Lieferungsbereitſchaft" ?

(S. 15-18 . )

3. Wie verhält es ſich mit Abtretbarkeit und Vererblichkeit ?

(S. 18, 19.)

4. Welcher Form bedarf der die Verpflichtung begründende Vers

trag ? (S. 19. )

Nunmehr geht Verfaſſer über zum Leiſtungsinhalt und zum Schuld

11

grund.

1

I. Abſchnitt „Die Vorberpflichtung " (S. 22–46, 88 3-8) .

Leiſtungsinhalt iſt nach der herrſchenden Anſicht in den

Hauptvertrag einzutreten (S. 22) durch ein einfaches „Ja “ (S. 24). Das

gegen vor allem wendet ſich der Verfaſſer. Das könne nach Treu und

Glauben nicht der Inhalt des Vorvertrages ſein. Wenn der zum Verkauf

Verpflichtete die Sache ſchuldhaft zerſtört hat, ſo wäre ja nun der Haupt:

vertrag nach $ 306 B.GB. nichtig, nur negatives Intereſſe fäme nach 8 307

B.GB. in Betracht (S.25). Man könnte einwenden : die Verpflichtung bes

ſteht im Abſchluß eines gültigen Vertrags. Der Schuldner darf dies nicht

unmöglich machen. Das fáme aber eben im Effekt doch auf des Verfaffers

Anſicht heraus. Was iſt nun der Inhalt der Vorverpflichtung ? Die

y Leiſtungsbereitſchaft“, und „ dieſelbe wandelt ſich auf Anfordern des Bes

rechtigten in eine Erfüllungspflicht“ ( S. 26), ſo daß zwei Stadien einer

einzigen Verpflichtung vorhanden ſind. Es liegt eine große Ähnlich

feit mit dem bedingten Geſchäft vor : Vorvertrag zum Kauf und Rauf

auf Probe (S. 26–29). Aber nur Ähnlichkeit. Auch auf SS 160 und 162

B.UB. Hätte dabei vielleicht Bezug genommen werden können.

Aljo Inhalt der Verpflichtung des Vorbertraga) iſt die Leiſtungee

bereitichaft , nicht einfach Abſchluß des Hauptvertrage. So ſtehen Vors

verpflichtung und Hauptverpflichtung durchaus gleich (S. 32) ; darum

erklärt auch ($ 4 , S. 32) Verfaffer den augbrüdlichen Abſchluß der

Hauptvertrage für überflüſſig.

Das freilich iſt mir viel zu generell: man denke nur an die Ver

pflichtung, einen Wechſel außzuſtellen.

Wie wird nun die Erfüllung erzwungen ? (8 5, S. 36 ff.) Verfaffer

ſtatuiert nicht nur Entſchädigungspflicht (S. 37) , ſondern direkten Zwang.
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Leiſtungsbereitſchaft iſt der Inhalt : daraus ergibt ſich die Pflicht zur

Unterlaffung ſolcher Verfügungen und – ſei im Sinne des Verfaffers hinzu :

gefeßt (S.37 Abſ. 2 und dazu S. 39 oben) – Verpflichtungen , welche-

die Unmöglichkeit der Erfüllung herbeiführen . Alſo Alage auf Unter:

laſſung , wobei beſonders wichtig iſt die Klage auf fünftige Leiſtung

(vgl. Bellwig , Anſpruch und Klagerecht S. 381 ff.) ; auch einſtweilige

Verfügungen (S. 39). In der Unterlaffung aber erſchöpft fich die Vor:

berpflichtung nicht, fie umfaßt auch die Pflicht zur Obhut und Pflege

(S. 39) .

So enthält die Vorderpflichtung Pflicht zur Leiſtungsbereitſchaft -

barum unterliegt fie nicht der Verjährung ( 8 6, S. 40 f.) . Verjährbar

find nur (?) die aus der Verlegung dieſer Pflicht fich ergebenden Ans

ſprüche (S. 41) ( ?).

§ 5 (S. 41–45) behandelt die Vorderpflichtung im Konkurs .

Daran ſchließt an die Frage nach dem „ Formerfordernis “ ( $ 8 ,

S. 45 f.). Die Stelle ſcheint mir nicht gut gewählt, auch iſt das S. 20

gegebene Berſprechen , näher auf die Frage einzugehen, nicht eigentlich eins

gelöft. Die einzelnen Fälle hätten näher unterſucht werden dürfen . In

Anm. 1 find einzelne Paragraphen , ſo 313, 518 , 761 , 766 BOB. u..t .,

angedeutet ; vermißt in dieſer Reihe habe ich vor allem den § 566. Und

gerade hier iſt die Frage brennend.

Verfaſſer gibt hier wenig. Aber auch mit dem Gegebenen kann ich

mich nicht einverſtanden erklären . Es gibt nur Vorberpflichtungen, teinen

Vorvertrag, meint Verfaſſer; daher ," ſagt er weiter, plann von einer

für den Vordertrag erforderlichen Form nicht geſprochen werden “ u. f. w .

So beginnt der § 8. Das ſcheint mir nicht ganz glüdlich ausgedrückt

zu ſein . Wie nun , „wenn der Hauptvertrag einer Form bedarf" ? (S. 45) .

Dann fann nach Stinging auch die Vorberpflichtung nicht formlos übers

nommen werden, denn ſonſt wäre das Formerfordernis umgangen“ (S. 46,

vgl. S. 60) . So allgemein wird man das doch wohl nicht ſagen dürfen .

Der II . Abſchnitt (S. 46—56) handelt vom „ rechtlichen Grunde

in einem g 9 : „Im allgemeinen ". Eine beſondere Aufführung, die§ “

man danach vermuten ſollte, fehlt wenigſtens in dieſem Abſchnitt.

Der III. Abſchnitt unterſucht „ Die Entſtehungegründe der Vorder

pflichtung ". $ 10,3m allgemeinen ", $ 11 „ Der Vertrag " (S. 56-62).

3m IV . Abſchnitt folgt dann ,Die Vorberpflichtung zu einzelnen

Schuldverhältniſſen " ( S. 63-81, SS 12-18) .

Gegen die Stellung des II . Abſchnittes , Der rechtliche Grund “ ,

habe ich lebhafte Bedenken . „ Der rechtliche Grund “ von was ? Von

der Vorverpflichtung? Verfaſſer meint natürlich nur den Vorders

trag. Von dieſem handelt der § 11. Dahin hätte die Unterſuchung

gehört. Freilich, Verfaſſer meint (S. 47 Anm . 1 ) : „ Viele fprechen von

dem Grund des Vertrages. Es gibt aber nur einen Grund der Ver

N

V
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pflichtung." Was iſt denn rechtlicher Grund " ? Die Frage iſt doch,

warum jemand eine Verbindlichkeit übernimmt , nicht, woher die Vers

bindlichkeiten ſtammen. Sonſt wäre der Abſchnitt II neben Abſchnitt III

überhaupt völlig unberechtigt. (Vgl. S. 47 Anm. 1 und S. 59 $ 11.)

Inhaltlich finden hier beſonders wie ſonſt auch feine

Bemerkungen ; aber die grundlegende Unterſuchung iſt zu vermiſſen . Auch

bas formgerechte Berſprechen kann nach § 812 fondiziert werden, wenn

es ohne rechtlichen Grund abgegeben iſt.“ Das foll auch gelten für

die Vorberpflichtung (S. 47) , alſo für das die „ Vorberpflichtung"

begründende Perſprechen .

Danach würde die causa (S. 51) bedeutſam werden durch ihren

Mangel oder ihre Mangelhaftigkeit nur im Wege der condictio bezw . der

Einrede nach § 821 (S. 47) . Sie würde alſo verpflichten Form :

richtigkeit vorausgeſeßt - , aber kondizierbar ſein , wobei § 814, den ich

vermißt habe, von beſonderer Bedeutung wäre. Und wonach foll fich

die Form richten ? Kurz geſagt : doch nach der causa !

Nun meint Verfaffer : „ Die Leiſtungsbereitſchaft iſt in fich eine reine

Liberalităt “ (S. 47) ; fie iſt ein dem Anderen geleiſteter Dienſt alſo

unentgeltliche Dienſileiſtung. Warum denn fo generell unentgeltlich , wo

doch Verfaſſer (§ 11 , ſiehe auch S. 62, § 18 S. 76 ff.) felbft einen gegen

ſeitigen , doppelſeitigen Vorvertrag" anerkennt .

Aljo : unentgeltlicher Dienſt - die Verpflichtung dazu iſt Auftrag

(S. 47 ff.). Wie erklärt ſich nun die Haftung des Beauftragten ? Verfaſſer

meint , es ſei mehr eine Haftung quasi ex delicto als ex contractu

(S. 48) . Er verweiſt auf Schloßmann. Auch das engliſche Recht

hätte herangezogen werden können.

Wie ſtellt ſich das Verhältnis zur Schenkung? (S. 49, vgl. bazu

Kohler , Technik der Gefeßgebung , Archiv für zid. Praxis 1905 S. 357.)

Vielleicht zwiſchenform " ? (5. 55. )

Wenn Auftrag vorliegt , ſo iſt für den Vorverpflichteten als Mans

datar (Mandat, fich in Lieferungsbereitſchaft zu halten) Kündigungsrecht

(auch Kündigungspflicht) gegeben (S. 55) . Vielleicht liegt die Entgelts

lichkeit in der „ spes aleae “ ? (S. 54. )

„Wie verhält es ſich aber mit einer formgültigen Verpflichtung im

Sinne des § 780 ? " (S. 56. ) Sie iſt nach § 812 kondizierbar. Zu be

achten iſt insbeſondere aber meines Erachtens § 518. Gerade bei den

oben ( auch vom Verfaffer) angedeuteten Schwierigkeiten iſt dieſer Hinweis

angebracht.

Befriedigen kann der II . Abſchnitt nicht.

Der III. Abſchnitt handelt von den „ Entſtehungegründen der Vor

verpflichtung ".

§ 10 : ſie entſteht ex variis causarum figuris (S. 57) , ex lege :

fo Verpflichtung zur Sicherſtellung (S, 57 ) , zur Wandelung (S. 58), zum
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Erſatz von Aufwendungen (S. 58 ) , zur Beſtellung eines Notwege , zum

Anfauf des überbauten Grundſtüds ($S 917, 915).

Verfaffer will damit nur einige Fälle aufzählen . Sollte man in

allen diefen Fällen von Vorverpflichtung ſprechen tönnen ?

$ 11 Der Vertrag " . Die römiſche Einteilung : re , verbis, litte

ris, consensu ſei auch „ heute noch bedeutſam ; nur den Verballontrakt

kennen wir nicht mehr “ (S. 59) .

Gibt es Vorvertrag re ? Die Frage wird mit Recht verneint und

mit guten Beiſpielen erläutert (S. 60, 61). Vom gegenſeitigen Vorvers

trag handelt Verfaſſer kurz S. 60, 61 .

Der IV . Abſchnitt bringt die Vorverpflichtung zu einzelnen Schuld:

verhältniſſen (S. 63–81) : $ 12 die Realkontrakte ; § 13 Darlehen.

Dabei iſt mir ein merkwürdiger Wortgebrauch aufgefallen. Dars

lehen iſt im Zweifel zinalos, foul dagegen der Entleiher einen Zins oder

eine ſonſtige Vergütung zahlen , ſo iſt es unbenannter Realkontrakt“

(S. 64 ); ähnlich bei der Verwahrung (S. 70 ).

Was ſoll dieſe Reminiszenz an die Terminologie der Innominats

Healfontrakte ? Es iſt ein unberechtigter und überflüffiger Archai@mus.

Bei Kaufleuten (S. 65 ) foll umgekehrt das Darlehengeben , Vorſchuß

gewähren u.ſ.w. vein unbenannter Realkontrakt “ ſein .

S. 65 ff. werden in anſprechender Weiſe einzelne ſehr wichtige

Fragen behandelt : das Darlehensverſprechen (§ 610 , S. 65—67) ; die

Krediteröffnung (S. 67) ; der Kontokorrent (S. 67, 68) ; der Reugelder

vertrag (S. 68, 69) ; depositum irregulare ($ 700, S. 70) . Nur

eines ſei bemerkt : S. 69 wird ausgeführt , daß eine Hypothekenbank bei

Unſicherheit des Bauherrn mit Recht vom Baudarlehenevertrag zurück

getreten ſei ; die Bank will alſo nicht weiter zahlen und das bereits

Gezahlte zurückfordern. Sie „kondiziert auch ihre Verpflichtung, weiterhin

das Darlehen ſtehen zu laſſen , nach § 812 Ab . 1 Saß 2" (S. 69). Sie

fondiziert dieſe Verpflichtung, nachdem ſie zurüdgetreten iſt ?

Kondiziert z. B. der Verkäufer, der etwa nach $ 326 zurücgetreten

iſt (§ 327) , feine Verpflichtung nach § 812 ?

Die folgenden Paragraphen handeln von Verwahrung , Leihe, Pfand

beſtellung, gemiſchten und gegenſeitigen Verträgen .

Hier nur eines : „ Die Verpflichtung, ein Pfand zu beſtellen, iſt als

folche immer faufiert ; ſie iſt eine afzefforiſche Verpflichtung " (S. 75 ).

Folgt etwa aus der akzefforiſchen Natur das plaufiertfein " ? Das iſt

doch noch fehr die Frage. Die Bürgichaft iſt nicht weniger afzefforiſch :

Rohler (Enzyklopädie I S. 698) fpricht ihr trobem bedingungs

weiſe einen „ abſtrakten Charakter “ zu.

Überblice ich das Ganze , fo muß ich zuſammenfaſſend ſagen : die

Schrift iſt ſehr anregend ; ſie enthält mancherlei feine Gedanken. Auch

der Grundgedanke felbft iſt anſprechend.

!

1

-



288 Literatur.

Aber die Durchführung läßt im Ganzen und Einzelnen zu wünſchen

übrig : das Gebiet, das Verfaffer berührt hat und zu berühren noch beabs

fichtigt, iſt ſo umfangreich und andererſeits fo voller Schwierigkeiten , daß

gerade darum eine feſte Fundierung und eine genaue Ausführung nottut.

Hatte Verfaſſer dieſe Abricht der Erſchöpfung der Materie nicht wor:

über kein Anderer, ſondern nur er ſelbſt ichließlich zu entſcheiden hat

ſo iſt das nur ein Wunſch des Rezenſenten , der Herr Verfaſſer möge

ſeinen Plan nach dieſer Seite hin erweitern. Er würde fich größeren

Dant verdienen, als ihm für ſeine anregende Schrift ohnehin gebührt .

Berlin , Februar 1905.

Privatdozent Dr. Neubeder.

-

XXVI. Dr. Stephan Landauer , Adjunkt der K. K.

Finanzprokuratur in Wien. Grundlagen und

Syſtematik des neuen öſterreichiſchen øy

pothekarrechts. 8. (180 S.) Wien 1904,

Manzſche K. und R. Hofverlags- und Univerſitäts

buchhandlung

In Deutſchland iſt durch das Bürgerliche Gefeßbuch eine Neugeſtals

tung des Pfand- und Hypothekenrechts eingetreten , welche die im Laufe

des 19. Jahrhunderts entſtandenen Fortbildungen im Hypothekenverkehr,

namentlich auch die teilweiſe Mobilifierung des Grundeigentums, wie fie

fich in der Flüffigmachung feines Verkehrswerts durch die Eigentümers

hypothel und Grundſchuld fowie durch die Hypothek für Inhaber- und

Orderpapiere zeigt, in ſich aufgenommen und den Juriſten des Deutſchen

Reiches zum Bewußtſein gebracht hat. Das öſterreichiſche Hypothekenrecht

iſt dagegen ſeit Erlaſſung des Grundbuchrechtes vom 25. Juli 1871 weder

durch eine neue Grundbuchordnung noch durch ein ſonſtiges Gefeß abges

ändert worden , das fich äußerlich als Reform des geſamten Hypothekar

rechts ankündigt. Dennoch iſt es insbeſondere durch die Gefeßgebung aus

dem Jahre 1896 (Eyebution@ordnung , Melioration- und Notweggeſek) und

aus dem Jahre 1874 (Geſeß über Teilſchuldverſchreibungen und die für

ſolche eingeräumten Hypothekarrechte, das Eiſenbahnbüchergeſe) derart

ergänzt und verändert worden und hat ſo viel Reime zu neuen Rechts :

geſtaltungen erhalten , daß der Verſuch des Verfaffers , die bisher ges

wohnten Rechtsfäße , welche Theorie und Praxis in Öſterreich der Bes

handlung des Pfandrechts und insbeſondere des Hypothekenrechts zu

Grunde legten , neu zu formulieren und zu gruppieren “ , als ein wohl

berechtigter und ſehr dankenswerter angeſehen werden darf.

Die vorliegende Schrift umfaßt nur 180 Seiten, enthält aber einen

1
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fehr reichen und anregenden Inhalt. Der Verfaſſer geht von der Defini:

tion des Pfandrechtsbegriffs aus, den er mit Rüdficht namentlich auf die

Beſtimmungen des öſterreichiſchen Patentgefeßeß vom 11. Januar 1897

bahin erweitert , daß das Pfandrecht das Recht des Gläubigers jei , aus

beſtimmten Sachen oder Rechten , wenn die Verbindlichkeit zur beſtimmten

Zeit nicht erfüllt wird, die Befriedigung zu erlangen. Dieſe Definition

umfaßt auch das Pfandrecht an Romplegen von Sachen und Rechten ,

insbeſondere an Bergentitäten , Eiſenbahnunternehmungen u. 1. w. Die

Legaldefinition des Pfandrechtes als des dinglichen Rechtes , aus einer

Sache die Befriedigung zu erlangen , wird als zu eng abgelehnt. Nun

habe freilich der Begriff des Pfandrechts nach der gefeßlichen Definition

im § 447 a. B.GB. auf dem Gebiete des Hypothekenrechts keine Ändes

rungen erfahren können , da das Hypothekenrecht nach § 448 nur munbes

wegliche * Sachen oder genauer geſprochen in einem öffentlichen

Buche eingetragene Sachen oder dingliche Rechte zum Gegenſtande habe,

aber zu dem bisher gekannten Immobiliarpfandrecht ſei das Recht auf

Befriedigung derjenigen Forderung, zu deren Gunſten die Einleitung des

Verſteigerungsverfahrens oder die Zwangsverwaltung im Grundbuche ans

gemerkt iſt (ſiehe Frefutionsordnung vom 27. Mai 1896), hinzugetreten ,

Es wird in ſcharfſinniger Weiſe unter voller Berückſichtigung der Literatur

und Judikatur nachgewieſen , daß dieſes „fogenannte Befriedi:

gungêrecht nicht minder die Befriedigung einer Forderung aus einer

unbeweglichen Sache gewährleiſtet , wie das Immobiliarpfandrecht des

Öſterreichiſchen Rechtes. Deshalb beftehe zwiſchen dieſem Befriedigungs

recht und dem Immobiliarpfandrecht kein weſentlicher Unterſchied , wenn:

gleich das Befriedigungsrecht nur als eine Art des Pfandrechts und zwar

als ein unvollſtändig entwideltes Pfandrecht, welches jedoch zu einem

vollſtändig entwidelten Pfandrecht werden tann , angeſehen werden dürfe.

Dieſe Unvollſtändigkeit ſei hauptſächlich in dem Mangel der Verkehrs

fähigkeit ( Belaſtung und Übertragung des Befriedigungsrechts) und darin

zu ſehen , daß der Inhaber des Befriedigungsrechts vom Augenblick der

Einſtellung der Exekution an in der Regel überhaupt kein Recht an der

Liegenſchaft hat, während das Immobiliarpfandrecht fortbeſteht.

Aus der Fülle des vom Verfaſſer behandelten Materials , das die

Lehrbegriffe des Hypothekarrechtz, deſſen Gegenſtand und Umfang, nament :

lich die Liegenſchaftsanteile, die Eiſenbahnen und Rechte an denſelben , das

Pfründenrecht, das Bergwerkseigentum und die verbücherten Beſtandrechte

(Miet- und Pachtrechte) als Objekte des Hypothekenrechts erörtert und

die Grundlinien des formalen Øypothekenrechts zur Darſtellung bringt, iſt

von beſonderer Wichtigkeit der legte Abſchnitt, betreffend die ſyſtematiſche

Darſtellung des Hypothekarrechts. Es werden in dieſem in vier Abteilungen

das Singular-, Simultan- und Kollektivpfandrecht, insbeſondere die öſter

reichiſche Rollektivhypothet für Teilſchuldverſchreibungen , die Singular

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LVII .
19
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hypotheł einſchließlich der Kredit- und Rautionshypothet , die Simultan

hypothet und daß Rollektivhypothekenrecht eingehend unter prinzipiellen

Geſichtspunkten erörtert . Den Schluß bildet ein Erfurs über das unvoll

ſtändig entwidelte øypothetarrecht , welches durch die Anmerkung der

Zwangsverwaltung und die Anmerkung der Einleitung des Verſteigerungs

derfahrens – daß ſogenannte Befriedigungerecht – begründet wird. Von

Wichtigkeit für das Sandelsrecht find namentlich die Aufführungen über

das Hypothekenrecht an Eiſenbahnprioritätêobligationen , über das Recht

der Pfandbriefe und ſonſtige hypothefariſch fichergeſtellte Wertpapiere.

Auf Einzelheiten kann an dieſer Stelle nicht eingegangen werden, doch ſoll

daraus folgendes hervorgehoben werden : Das Öſterreichiſche Gefeß vom

24. April 1874 hat die bücherliche Behandlung der für Teilſchuldver:

ſchreibungen eingeräumten Hypothekenrechte derart geregelt , daß zur Bors

bedingung für deren Ausgabe beſtimmt iſt , es müſſe eine øypothet für

eine dem Geſamtbetrag der Anleihe gleichkommende Forderung vor der

Ausgabe dieſer Obligation bereits im Grundbuch eingetragen ſein , ſtatt

der Benennung der Berechtigten iſt der Geſamtbetrag der Forderungen ,

für welche das Pfandrecht beſtellt iſt, nebſt den weſentlichen Beſtimmungen

über Ausgabe, Zeit, Höhe und Rückzahlung der Teilſchuldverſchreibungen

bei der Eintragung des Pfandrechts anzugeben . Dem reichsrechtlichen

Juriſten drängt fich hier die Parallele mit den Beſtimmungen der SS 1187

bis 1189, § 51 Grundbuchordnung und den Landesgeſeßen, betreffend das

Pfandrecht an Privateiſenbahnen , auf. Mit Recht hebt der Verfaffer

hervor , daß in der Zeit zwiſchen dieſer Eintragung und der Ausgabe

( Zeichnung und Begebung) der Obligationen de facto eine Eigentümer:

hypothet der Unternehmung vorliegt , der einzige Fall einer Eigentümers

hypothet im öſterreichiſchen Rechte. Unter Hinweis auf die Jheringiche

Theorie , jedoch unter Ablehnung ſeines Standpunkteß , daß das Pfand

recht erſt mit der Weiterbegebung des Pfandbriefes entſtehe, betont der

Verfaffer, auf Grund der pofitiden öſterreichiſchen Beſtimmungen , tos

nach die Gebundenheit einer Sache für eine fünftige Befriedigung eines

noch unbeſtimmt gelaſſenen Gläubigers zuläſſig iſt , daß dieſes Sypos

thefenrecht mit dem Zeitpunkt der Eintragung in das Eiſenbahnbuch und

in Anſehung der Eiſenbahnprioritäten noch vor der Ausgabe der Obligas

tionen begründet wird. Durch die Begebung einer Teilſchuldverſchreibung

entſtehe eine beſondere felbſtändige Forderung des Erwerbers gegen die

Unternehmung und zugleich das Pfandrecht mit der aus der bücherlichen

Eintragung für den geſamten Betrag der Forderungen fich ergebenden

Rangordnung. Mit Recht gelangt der Verfaſſer zu dem Reſultat , daß es

ſich hier um Eintragung eines Anteilsrechts an einem einheitlich bleibenden

Pfandrecht handelt. Für dieſe Art der Hypothek wählt er die Bezeichnung

Rollektivhypothekenrecht".

Die Ausführungen des Verfaſſers zeichnen fich durch Klarheit und
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Scharffinn aus und enthalten auch für den reichsdeutſchen Juriſten eine

Fülle wiſſenſchaftlicher Anregungen , die für das Hypothetenrecht des

Bürgerlichen Gefeßbucha bertertbar erſcheinen .

Berlin . Dr. Dberned.

XXVII. A. B. van der Vies. Bijdragen voor de

Geschiedenis der Verzekering in Neder

land voornamelijk de Brandverzeke

ring. 8. (VI en 124 S.) Amsterdam 1904,

Brinkman & Zoon .

1

Die kleine Schrift enthält eine Sammlung von Materialien für

eine Geſchichte des niederländiſchen Berficherungeweſens unter haupts

ſächlicher Berücfichtigung der Feuerverficherung. Wie der Verfaffer im

Eingang ſagt , gibt es weder eine Geſchichte der Verficherung in hol:

ländiſcher Sprache noch eine Geſchichte der Verſicherung in den Nieder

landen. Was der Verfaſſer bietet , erhebt auf Vollſtändigkeit keinen

Anſpruch ; er trägt nur einzelne Bauſteine zuſammen, deren Einfügung

in einen einheitlichen Bau fünftigen Arbeiten vorbehalten bleiben ſoll.

Der Verfaffer gibt u. a . (vgl. die Vorbemerkung S. II, III) :

1. eine Überſicht der niederländiſchen Literatur über Feuerders

ficherung ;

2. eine Überficht der wichtigſten Schriften über den niederländiſchen

Handel unter Angabe der Stellen , die über Verſicherung im

allgemeinen und über Feuerverſicherung im beſonderen handeln ;

3. eine Aufzählung der verſchiedenen in den Niederlanden er

gangenen Verordnungen über Verſicherung ;

4. eine Überſicht über die in Amſterdam und Rotterdam in Gels

tung geweſenen Prämientarife für Feuerverſicherung;

5. eine Überſicht über die Entwidelung der Feuerpolice in Amſter

dam und Rotterdam. Leştere Überſicht iſt nicht ganz voll

ſtändig ; auf das Rotterdamſche Policenformular von 1834 folgt

unvermittelt das von 1889 .

Wer fich mit der Geſchichte des Verſicherungsweſens beſchäftigt,

wird an dem Buche nicht achtlos vorbeigehen dürfen. Es zeigt, in

wie frühe Zeiten die Feuerverſicherung , als techniſch völlig ausge

bildetes Gewerbe betrieben , zurückreicht. Auch in den Niederlanden

iſt freilich die Seeverſicherung der älteſte Verſicherungszweig (S. 27) .

Bereits aus dem Jahre 1727 aber befißen wir einen contract van

verzekering tegen brandschade ; das ältefte Amſterdamſche Feuer

policenformular iſt in einer Ordonnanz vom 10. März 1744 feſtgeſtellt.

Von Brandbettelbriefen , wie ſie anderwärts vielfach die Vorläufer
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eines geordneten Verſicherungsweſens bildeten , findet fich nach Angabe

des Verfaſſers (S. 105) in den Niederlanden keine Spur. Intereſſe

erregt auch das S. 77 ff. abgedructe, aus dem Jahre 1779 ſtammende

Adreſſenverzeichnis der holländiſchen Affekuradeure.

März 1905. Gerichtsaſſeſſor Dr. R. Behrend.

XXVIII. Alfred Manes. Verſicherungsweſen. 8 .

(XII und 468 S.) Leipzig 1905 , Verlag von

B. G. Teubner.

Das Werk iſt ein Teil der im Teubnerichen Verlage ericheinenden ,

von dem bekannten Volkswirtſchaftler van der Borght heraus

gegebenen Sammlung von Handbüchern für Handel und Gewerbe.

Seine Beſprechung in einer rechtswiſſenſchaftlichen Zeitſchrift rechtfertigt

fich, nicht ſowohl, weil es auch rechtsgeſchichtliche, dogmatiſche und geſeka

geberiſche Fragen berührt , als deshalb, weil die Kenntnis der Grund

lagen unſeres modernen Verſicherungsweſens für jeden Juriſten , vor

allem aber für den Handelsrechtler, von höchſtein Werte iſt.

Für die Anlage des Buches iſt, wie es im Vorwort heißt , nicht

der Verfaſſer verantwortlich ; er hatte fich dem für die ganze Samm:

lung aufgeſtellten Plan zu fügen. Es fol „ eine gemeinverſtändliche,

objektide , ſyſtematiſche Darſtellung vom Stande der wiſſenſchaftlichen

Forſchungen und der tatſächlichen Verhältniffe gegeben , polemiſche und

kritiſche Auseinanderſeßungen , rein theoretiſche Erörterungen und nicht

notwendige Zitierungen aber vermieden werden" . Den Begriff der ent

behrlichen Zitate hat der Verfaffer leider außerordentlich weit gefaßt .

Man hätte erwarten dürfen, daß zum mindeſten jedem einzelnen Para:

graphen ein Verzeichnis der hauptſächlichen in Betracht kommenden

Schriften vorangeſchickt worden wäre ; die geringe räumliche Erweiterung

hätte durch Kürzungen im Text ohne Schaden wettgemacht werden

können . Statt deffen gibt der Verfaffer nur eine ſehr fummariſche

Überſicht über die Literatur des Verſicherungsweſens (S. 187—198) .

Der dem Buch angehängte Nachweis wörtlich angeführter Stellen kann

nicht in Betracht kommen. Die zur Zeit recht ſchwierige Auffindung

der maßgebenden Bücher und Auffäße über einzelne Materien wird durch

das Buch von Manes nicht erleichtert.

Das Werk umfaßt 16 Rapitel und zerfällt in zwei Teile , einen

allgemeinen und einen beſonderen. Der allgemeine Teil iſt in folgender

Weiſe eingeteilt : 1. Begriff und Weſen , 2. Entwicelung und Bedeu:

tung, 3. Organiſation , 4. Verſicherungstechnik , 5. Verſicherungspolitik,

6. Verſicherungswiſſenſchaft. Im beſonderen Teil werden die einzelnen
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Verſicherungezweige dargeſtellt, zuerſt die Perſonen-, dann die Schadenas

verficherungen, an leßter Stelle die Rückverſicherung.

Eine Begriffsbeſtimmung gibt Manes auf S. 1 dahin : „unter

Verficherung verſteht man : auf Gegenſeitigkeit beruhende wirtſchaftliche

Veranſtaltungen zweds Dedung zufälligen ſchäßbaren Vermögensbedarfe ."

Dies wird im einzelnen dann näher ausgeführt. Sehr richtig iſt hier

in die Begriffsbeſtimmung das Moment der Gegenſeitigkeit aufgenommen,

auf dem — rein wirtſchaftlich betrachtet – jeder Verſicherung &betrieb-

beruht. Im übrigen läßt fich manches gegen den Saß des Verfaffers

einwenden. Ob Zufälligkeit des den Vermögensbedarf bedingenden

Ereigniſſes noch zum Begriff der Verſicherung gehört , mag zweifelhaft

ſein ; richtiger iſt es , ihr Weſen in die Unbeſtimmtheit des Ob und

Wann des Ereigniffes zu ſeßen. Was das Wort „wirtſchaftlichen “ in

einer Erklärung foll, die von vornherein nur das wirtſchaftliche Weſen

eines Vorgangs treffen will , iſt nicht erfichtlich ; es ſteht wohl in

engſtem Zuſammenhang mit Veranſtaltungen“ . In leßterem aber liegt

der Hauptmangel der Begriffsbeſtimmung, die nicht ſowohl die Ber

ficherung ſelbſt, als die Verſicherungsunternehmung, den Geſchäftsbetrieb

des Verſicherers, erfaßt. Die Verſicherung iſt ein Rechtsgeſchäft, wie

Rauf, Miete, Darlehen , nichts weiter , und wenn dem Verfaffer ohne

weiteres das Recht zugeſtanden werden ſoll, bei ſeiner Begriffsbeſtimmung

nur die wirtſchaftliche Bedeutung des Geſchäfts ins Auge zu faſſen , ſo

darf dies nicht zu einer Erklärung derleiten, die das Geſchäft mit dem

Geſchäftsbetrieb zuſammenwirft. Im übrigen erklärt auch der Manesiche

Saß nicht die Zuſammengehörigkeit von Lebens- und Schadensverſiche

rung ; ein ſchäßbarer Vermögensbedarf gehört nun einmal nicht zum

Weſen der Lebeneverſicherung , weder vom juriſtiſchen , noch vom öko:

nomiſchen Standpunkte.

„ Die Bezeichnung Gegenſeitigkeit, “ ſagt Manes S. 2, „ ſeßt eine

Vielheit von Wirtſchaften voraus , die untereinander in der Weiſe in

Verbindung ſtehen , daß die eine der anderen zu helfen bereit iſt.“ Der

Selbſtverſicherung wird deshalb der Charakter der Verficherung abs

geſprochen (S. 2, 14). Aber S. 70 findet fich folgende Behauptung :

„ Der Staat iſt als Verſicherer inſofern tätig , als er ſeinen Beamten

Penſionsanſprüche einräumt . Die Beamtenpenſionen ſind nichts anderes

als eine Zwangsverſicherung, zu welcher die Beamten latente Beiträge

liefern . “

Der Widerſpruch liegt auf der Hand . Selbſtverſtändlich wird

durch die gefeßliche Einräumung der Penſionsanſprüche derſelbe Erfolg

erzielt wie etwa durch Begründung einer mit Beitrittszwang aus :

geſtatteten Penſionskaſſe. Aber der Vorgang , auf dem dieſer Erfolg

beruht , iſt in beiden Fällen ein völlig verſchiedener, und zwar nach

der eigenen Begrifføbeſtimmung des Verfaffers. Daß die Beamten

.
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latente Beiträge zahlen , iſt eine reine Fittion , und Fittionen gehören

nicht in die Erklärung wirtſchaftlicher Tatbeſtände.

Auch ſonſt iſt das , was über Selbſtverſicherung geſagt wird

( S. 14 f.), anfechtbar. Es werden zwei Fälle unterſchieden , einmal der,

daß für ein Haus oder Schiff nur bis zu einer gewiſſen Höhe Ver:

ficherung genommen wird , während der Reſt unverſichert bleibt; dann

liege nichts anderes vor, als ein Ausſchluß der Verſicherung; zweitens

aber iſt Selbſtverficherung die rechnungsmäßige Verteilung eines Bez

darf3 , welchen ein beſtimmter Teil einer großen Wirtſchaft erfordert,

auf alle Teile der Wirtſchaft , welche der gleichen Bedarfsmöglichkeit

ausgeſeßt find “ . Als Beiſpiel wird die Stellung von Reſerven für

fiskaliſche Gebäude , für Flotten genannt. Aber liegen hier wirklich

zwei verſchiedene Dinge bor ? In beiden Fällen beruht das Weſen der

Selbſtverſicherung auf dem Fehlen einer Verſicherung , d. h . einer Ab

wälzung der Gefahr auf ein anderes Wirtſchaftsſubjekt; daß im zweiten

Falle planmäßig Referden geſtellt werden, ändert den Tatbeſtand nicht,

ſondern ſtellt nur eine gewiſſe Ähnlichkeit zwiſchen Verficherung und

Selbſtverſicherung her.

Über die Einteilung der Verſicherung in verſchiedene Berſicherungs

zweige geht der Verfaffer mit wenigen Worten hinweg ; ſie iſt , praktiſch

von geringer Bedeutung“ (S. 5) . Von der grundlegenden Einteilung

in Schadens- und Summenverſicherung wird geſagt (S. 6) : „ logiſch

richtig erſcheint die Einteilung in Verſicherungen für Folgen von Ereig

niſſen , welche notwendig eintreten müſſen, wie der Tod, und folche, bei

denen dies nicht der Fall iſt, wie eine Heirat oder ein Feuer oder ein

Sturm. Dort ſpricht man auch von Summenverſicherung, weil ſtets

eine Summe fällig wird , hier dagegen von Schadensverſicherung, weil

nur im Fall eines Schadens eine Bedarfsdedung ſtattfindet. Der

Nationalökonom kann ſich dieſer juriſtiſchen Auffaſſung kaum anſchließen ."

Ob es logiſch richtige Einteilungen gibt , mag dahingeſtellt bleiben ;

die Säße des Verfaſſers find jedoch unlogiſch und unrichtig. Die Not

wendigkeit des Eintritts des Verſicherungsfalls hat mit dem Begriff

der Summenverſicherung nichts zu tun ; hierunter verſteht man die

Verſicherung, bei der ohne Rückſicht auf Bedarf oder Schaden eine feſt

beſtimmte Summe gezahlt wird . Beiſpielsweiſe iſt die Erlebensfall:

verſicherung oder die Verſicherung einer beſtimmten Summe für den

Fall der Verheiratung unzweifelhaft Summenverſicherung, ebenſo aber

auch die Unfallverſicherung. Wenn der Verfaſſer die Einteilung als

nationalökonomiſch wertlos darſtellt , ſo ließe ſich leicht aus ſeinen

eigenen ſpäteren Ausführungen das Gegenteil erweiſen.

Die ſogenannte Sozialverſicherung, deren Darſtellung nach dem

Plan des Buches ausgeſchieden wird , rechnet der Verfaſſer mit zur

Verſicherung. Die Berechtigung dieſer Betrachtungsweiſe ſoll ihm nicht

.
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beſtritten werden ; die juriſti dhe Ronſtruktion der Arbeiterberficherung,

die dieſer den Charakter der Verſicherung abſpricht, weil ſie nicht auf

privatrechtlichem Vertrag beruht, fann nicht ſo turzer Band abgefertigt

werden , wie es S. 4 verſucht wird.

Das Beſtreben des Verfaſſers, die Verſicherung als etwas Einheit:

liches zu erfaſſen und von ähnlichen Tatbeſtänden ſcharf abzugrenzen ,

liegt auch einer Ausführung zu Grunde , die über den Unterſchied

zwiſchen Sparen und Verſicherung gemacht wird (S. 12) . Der Verfaſſer

verficht mit Nachdrud ben Saß , daß die Verſicherung niemals auf einer

Spartätigkeit beruhe. Die Einlage eines jeden iſt gleichzeitig zur

Dedung für den etwaigen Bedarf jedes andern beſtimmt.“ Für die

Lebensverſicherung iſt der Saß falſch , wie das Inſtitut der Prämien:

reſerve zeigt ; dieſe beruht auf kollektiver Spartätigkeit der Verſicherten.

Der anſchaulichen Schilderung, die der Verfaffer im 2. Kapitel

von dem Werdegang und der Bedeutung des modernen Berficherungs

weſens entwirft, kann hier nicht weiter nachgegangen werden . Die heutige

Verbreitung der Verſicherung wird durch eine Reihe von Tabellen dar

geſtellt. Mit einer gewiſſen Skepſis wird man (S. 29) Leſen , wie der

Verfaſſer es als ein Zeichen wachſender Volkstümlichkeit der Verſicherung

begrüßt, daß immer weitere Areiſe die Vorteile ſtaatlicher Verſicherung

zu erreichen ſtreben : nach Mane „ ein ſchlagender Beweis für die

Einheit aller Erſcheinungen auf dem Gebiete des Verſicherungsweſens".

Im 3. Kapitel wird die Organiſation der Verſicherung geſchildert.

Es wird namentlich über den Gegenſatz zwiſchen öffentlicher und pri

vater , zwiſchen freiwilliger und erzwungener Verſicherung , ſowie über

das Für und Wider einer Verſtaatlichung des privaten Verſicherungs

weſens geſprochen . Auch hier findet fich neben manchen beachtenswerten

Bemerkungen viel, was Widerſpruch herausfordert. Wo die Grenze

zwiſchen öffentlicher und privater Verſicherung zu finden iſt, gilt be

kanntlich als eine der ſchwierigſten Fragen ; der Verfaffer geht hierüber

mit der kurzen Bemerkung hinweg (S. 57 ) , daß es darauf ankomme,

ob Privatperſonen oder Korporationen des öffentlichen Rechts die Dr:

ganiſatoren find. Späterhin (S. 67) zählt er die im Deutſchen Reich

beſtehenden öffentlichen Verſicherungøanſtalten auf, und zwar nennt er

für Lebensverſicherung die Lebensverſicherungsanſtalt für Armee und

Marine, die Kaiſer Wilhelm-Spende und die Preußiſche Rentenanſtalt,

jämtlich in Berlin . Hier hat der Verfaffer fritillos den Geſchäfts

bericht des Aufſichtsamts für Privatverſicherung (1. deſſen Veröffent

lichungen Bb . 2, S. 104 ) nachgeſchrieben, ohne zu bedenken , daß dieſer

Behörde nur oblag, zu entſcheiden , ob jene Anſtalten nach Maßgabe

des Gefeßes vom 12. Mai 1901 zu beaufſichtigen ſeien . Für die national :

ökonomiſche Betrachtung können ſolche verwaltungsrechtliche Ent:

ſcheidungen unmöglich maßgebend fein ; darauf kommt es für den Bes

.
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.griff der öffentlichen Verſicherung an , daß Staat oder Gemeinde

unmittelbar oder mittelbar ( durch von ihnen eingerichtete Anſtalten )

als Träger der Verſicherung erſcheinen , daß unmittelbar oder mittelbar

die Staatsgewalt das Berſicherung @ verhältnis beſtimmt. Es ſei zu :

gegeben, daß auch diefe Formel nicht ohne weiteres die Schwierigkeiten

löft; aber fie hätte dem Verfaſſer den Irrtum erſpart , die oben er:

wähnten drei Anſtalten als öffentliche Unternehmungen anzuſehen .

Überſehen wird ferner , daß es auch , abgeſehen von den Einrichtungen

der Arbeiterverſicherungsgefeße, zahlreiche öffentliche Unternehmungen

auf dem Gebiete der Lebensverſicherung gibt ; man denke nur an die

ſtaatlichen oder gemeindlichen Penſionskaſſen. Die Haftpflichtverſicherung

der Berufsgenoſſenſchaften trägt dagegen privaten Charakter. Unklar

bleibt, wohin die eingeſchriebenen Hilfslaffen, die Knappſchaftstaſſen u.f.w.

vom Verfaſſer gerechnet werden. Auch ſonſt iſt hier von einer zu

engen Auffaſſung des öffentlichen Verſicherungsweſens ausgegangen ;

Deichverbände, Waſſer- und Waldgenoffenſchaften üben nach der eigenen

Begriffsbeſtimmung des Verfaſſers eine dem öffentlichen Recht angehörende

Verſicherungstätigkeit aus ; für die Viehverſicherung iſt § 4 des preu

Biſchen Gefeßes vom 18. Juni 1894 zu vergleichen. Schließlich gibt

es auch Rüdverſicherungsverhältniſſe des öffentlichen Rechts.

Die Frage nach der Berechtigung der öffentlichen Verſicherung

entſcheidet Manes dahin (S. 68), daß fie fich nur dann wirklich er

folgreich betreiben laſſe , wenn es einen Zwang zur Verſicherung gebe.

Damit wird kurzerhand über zahlreiche Betätigungsformen öffentlicher

Verſicherung das Todesurteil geſprochen . Dabei ſind verſchiedene Tat:

fachen nicht genügend beachtet. Einmal gibt es Zwangsverſicherung

auch in privater Form und ohne geſeßliche Grundlage , jo bei vielen

von gewerblichen Unternehmern für ihre Angeſtellten eingerichteten

Penſions- oder Krankenkaſſen ; ſodann kann gefeßlich ein Verſicherungs

zwang beſtehen , ohne daß ein Beitritt zu der öffentlichen Verſicherungs

einrichtung nötig iſt ( Raſſenzwang ohne Zwangstaſſe), ja ohne daß

eine ſolche überhaupt beſteht. Über all dieſe Dinge dürfte gerade ein

Buch, das fich an weitere Leſerkreiſe wendet, nicht hinwegſehen.

Befriedigender iſt , was über Aktiengeſellſchaften und Gegenſeitig

keitsvereine geſagt wird . Nicht richtig iſt es aber, daß bei anderen als

Verſicherungsaktiengeſellſchaften das Grundkapital ſtets Betriebsfonds,

und daß es bei leşteren nur Garantiefonda ſei ( S. 75) . Unverſtänds

lich iſt auch , wie man fich den Gegenſeitigkeitáverein als jedes Jahr

neu gegründete und am Jahresſchluß fich auflöſende Aktiengeſellſchaft

vorſtellen joll (S. 76).

Das Kapitel „ Verſicherungstechnik “ kann hier nicht näher bes

ſprochen werden . Die Einteilung iſt folgende : Technik der Prämien

berechnung , Technit der Erſatleiſtung, Tedinit der Finanzverwaltung.
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Solche Schablonen find gefährlich. Was man ſich unter einer Technik

der Finanzverwaltung denken ſoll, wird auch nach der Lektüre des

§ 18 nicht klarer , ebenſo ſteht es mit der Technik der Erſaßleiſtung.

Die Einteilung könnte nur dahin lauten , daß der Technik der Lebens

verſicherung , die zu einem Teil auch für Aranten-, Unfall- und Haft

pflichtverſicherung gilt , die der übrigen Verſicherungszweige gegenüber:

geſtellt wird (vgl. die noch heute gültigen Bemerkungen von şinrich

in dieſer Zeitſchrift Bd. XX S. 383 ff .). Auf eins jei noch hingewieſen ;

S. 116 heißt es : „Die Bezahlung einer Ware erfolgt Zug um Zug

oder auf Kredit, in einmaliger oder ratenweiſer Zahlung . Auch bei

der Bezahlung der Ware Verſicherung finden wir dieſe verſchiedenen

Zahlungsweiſen : einmalige Prämien, jährliche, monatliche, wöchentliche

Prämien ; Prämien , welche Zug um Zug beim Empfang der Police

entrichtet werden , und ſolche, die kreditiert und erſt nach Ablauf einer

gewiffen Zeit , etwa eines Jahres , zu entrichten find ." Schon früher.

( S. 36) iſt die Behauptung aufgetaucht, daß die Verſicherung, wie das

Bankgeſchäft, auf gegenſeitigem Areditgeben beruhe. Gegen den Vers

gleich der Verſicherung mit einer Ware joll fein Widerſpruch erhoben

werden ; nur muß man fich hüten , aus dieſem Vergleich Folgerungen

zu ziehen. Sonſt gerät man in Gefahr, die Police mit der Verſicherung

zu verwechſeln , wie es dem Verfaſſer hier begegnet iſt. Die Teilung

der Prämie in Jahres- oder Monateraten hat mit Kreditgewährung

ſo wenig zu tun , wie etwa die Berechnung eines Monatêpreiſes bei

Zeitungen ; ebenſowenig gibt der Verſicherungenehmer bei der Schadens:

berſicherung dem Berſicherer Aredit. Nur bei der Lebensverficherung

kann man auf ſeiten des Verſicherten von einer Kreditierung ſprechen.

Auch hier rächt fich wieder das gefliſſentliche Überſehen des grundlegenden

Unterſchiedes zwiſchen Lebens- und anderer Verſicherung.

Bedenklicher noch iſt die Einteilung des nächſten Kapitels „ Ver

ficherungspolitik ". Es wird unterſchieden zwiſchen Staateaufſicht, Ver

ficherungskriminalpolitik, Verſicherungsfinanzpolitik und Zivilrechts

politik ; unter leşterer wird die privatrechtliche Regelung des Vera

ficherungsvertragé verſtanden. Der Verſuch , eine Überſicht über das

geltende Verſicherungsrecht zu geben, ſcheitert notwendig an der falſchen

Schablone, unter die die einzelnen Beſtimmungen gebracht werden.

Eine Verficherungefriminalpolitik gibt es nicht und hat es niemals

gegeben ; auch wer nicht Juriſt iſt und nicht für Juriſten ſchreibt,

dürfte nicht Verſicherungsbetrug, konzeſſionsloſen Gewerbebetrieb , Bilanz

verſchleierung und Verwirkungsklauſeln als einheitliche Materie bes

handeln . Ebenſowenig gehört die Aufzählung der Beſtimmungen des

B.GB. und des HGB ., in denen das Wort Verſicherung vorkommt,

in die Darſtellung der deutſchen Staatsaufficht; leşteres Gefeß iſt übrigens

vom 10. Mai 1897, nicht vom 7. April, wie es S. 153 heißt.
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Das Kapitel Verſicherungswiſſenſchaft hätte mit Ausnahme des

Literaturverzeichniſſes in § 27 fortbleiben dürfen . Die Darſtellung

des gegenwärtigen berficherungswiſſenſchaftlichen Unterrichts iſt für

weitere Kreiſe ohne Intereſſe. Über die Entwidelung der Berficherung

wiſſenſchaft wird auf S. 177 ff. ausführlich geſprochen ; offenbar meint

Manes mit Verſicherungswiſſenſchaft dasſelbe, was an einer früheren

Stelle (S. 30) als ſpezielle Theorie bezeichnet worden iſt. Die Tatſache,

daß auch ohne eine ſolche das Verſicherungsgewerbe zu einer erſtaunlichen

Höhe gelangt iſt , verleitet den Verfaffer zu dem Saß : Hiermit ift

bewieſen , daß die Verſicherungspraxis allein bereits eine Wiſſenſchaft

in ausgedehnteſtem Maße ſein muß. “ Von der Verſicherungswiſſenſchaft

in feinem Sinne ſagt Mane (S. 178), daß fie noch keine zehn Jahre

alt fei . Ihre Entwidelung zerfällt in vier Epochen ; die erſte reicht

bis 1849 , dem Gründungsjahr des Londoner Institute of actuaries

( Inſtitut für Verſicherungsmathematik), die zweite bis etwa 1880, d . h .

bis zu den Anfängen der deutſchen Arbeiterverſicherung, die dritte bis 1895,

dem Gründungsjahr des Göttinger Seminars ; die vierte gegenwärtige

Epoche bringt uns erſt die eigentliche Verſicherungswiſſenſchaft, deren

maßgebende Begriffsbeſtimmung in den Saßungen des deutſchen Vereins

für Verſicherungswiſſenſchaft enthalten iſt (vgl . hierzu dieſe Zeitſchrift

BD. LVI S. 295) . Man wird dieſe und ähnliche Säße nicht ohne

Kopfſchüttelu leſen und nur bedauern , daß der Verfaſſer nicht einer

ſpäteren Zeit das Urteil darüber anheimgeſtellt hat , ob die Gründung

des Göttinger Seminars und des Vereins für Verſicherungswiſſenſchaft

Epochen in der Geſchichte der Wiſſenſchaft bedeuten.

Eine Beſprechung des zweiten Teiles des Manes idhen Buches

muß aus räumlichen Gründen unterbleiben.

Mußte im vorſtehenden auf die ſtarken Bebenken hingewieſen

werden , die fich felbſt bei flüchtiger Durchſicht des Mane sichen Buches

dem Sefer aufbrängen , ſo dürfen andererſeits ſeine Vorzüge nicht ber :

jwiegen werden. Eine gewandte und flüſſige Darſtellung, eine übers

fichtliche Zuſammenſtellung des reichen Tatſachenmaterials befähigen es,

die Kunde des Verſicherungsweſens in weitere Kreiſe zu tragen . Das

gilt namentlich von dem zweiten Teil , der eine Fülle hiſtoriſcher und

ſtatiſtiſcher Mitteilungen bringt und für alle wichtigeren Verſicherungs

zweige auch die herrſchenden Verſicherungsbedingungen wörtlich wieder:

gibt. Der Juriſt, der fich über irgend einen Verſicherungszweig raidh

orientieren will, wird gern zu dem Buche greifen . Über feinen wiſſen :

ſchaftlichen Wert ein abſchließendes Urteil zu fällen , muß Berufeneren

überlaffen bleiben .

März 1905 . Gerichtsaſſeſſor Dr. R. Behrend.

1

I
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XXIX. Dr. Eberhard Friedrich Brud. Bedingungs

feindliche Rechtsgeſchäfte. [13. Heft der

Studien zur Erläuterung des Bürgerlichen Rechts,

herausgegeben von Dr. Rudolf Leonhard.] 8 .

(XII und 182 S.) Breslau 1904, M. u . H. Marcus.

(M. 5.)

In der umfangreichen Literatur über die Lehre von den „Bedin:

gungen “ fehlte es bisher an einer Sonderbarſtellung der Bedingungs

verbote " .

Der Verfaſſer beginnt ſeine Abhandlung mit einer eingehenden

geſchichtlichen Überſicht über die einzelnen Bedingung & berbote im römi:

den, gemeinen und preußiſchen Rechte, ſtellt dann das geltende beutiche

Hecht dar und erörtert im Anſchluſſe hieran den Grundgedanken für die

Einzelvorſchriften .

Bedingungsverbote finden ſich im geltenden deutſchen Privatrechte

z . B. bei der Eheſchließung, der Annahme an Kindesſtatt , der Auf:

laffung, der Annahme und Ausſchlagung der Erbſchaft , der Aufrech

nung, der Prokura u. f . w . Sie beruhen teils auf ethiſchen, teils auf

wirtſchaftlichen Gefichtspunkten. 3hr gemeinſamer 3weck liegt, worauf

der Verfaffer mit Recht hinweiſt, in dem rechtlich anerkannten Intereſſe,

zu wiſſen , woran man in Anſehung eines Rechtsverhältniſſes ſei , um

fein Verhalten danach einrichten zu können “. Dies iſt bald ein Inter

eſje der Allgemeinheit, bald ein ſolches des Einzelnen .

Der Verfaſſer betrachtet die Bedingungsverbote nicht als Aus

nahmevorſchriften, ſondern als die Entwidelung des allgemeingültigen

und z. B. auch bei der Feſtſtellungsklage wiederkehrenden Grundjakes,

daß das rechtliche Intereſſe an der Beſtimmtheit geſchüßt

werde. Er hält infolgedeſſen die Vorſchriften über die Bedingungsverbote

der analogen Anwendung fähig : nicht bei den Verträgen , da es,

entſprechend dem Grundſaße von der Vertragøfreiheit , den Parteien

hier freiſtehen müſſe, auf ihr Recht auf Beſtimmtheit zu verzichten ;

auch nicht bei den nicht empfangsbedürftigen einſeitigen

Rechtsgeſchäften , da hierbei niemand einen Anſpruch auf Rechts

beſtimmtheit habe ; wohl aber , ſoweit im Einzelfalle ein Intereſſe er:

kennbar ſei , bei den empfangsbedürftigen einſeitigen Rechts

gedhaften , da fich der Erflärungsempfänger bei ihnen inſofern in

einer Zwangslage befinde , als er teinen rechtlichen Einfluß auf die

Geſtaltung der Erklärung ausüben könne, und da hier eine Unbeſtimmt:

heit unter Umſtänden ſeine Rechtslage ſchwer beeinträchtigen würde.

Zu den vielen Einzelheiten dieſer, überall von Gründlichkeit und

Scharfſinn zeugenden Arbeit kritiſch Stellung zu nehmen, iſt im Rahmen

.
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dieſer Beſprechung nicht möglich . Im allgemeinen kann aber den Dar:

legungen des Verfaſſers beigetreten werden.

Rixdorf - Berlin.

Gerichtsaffeffor Dr. Wilhelm Brud.

8

.

XXX. Dr. jur. Ernſt Guyer , Rechtsanwalt in Zürich.

Kommentar zum fchweizeriſchen Bundes

geſeß , betreffend die gewerblichen Muſter

und Modelle (vom 30. März 1900) . 8. (128 S.)

Zürich 1905, Schultheß & Co. (Preis M. 2.40 .)

Seiner in dieſer Zeitſchrift BD . LIV S. 313 angezeigten dogs

matiſchen Bearbeitung des ſchweizeriſchen Gefeßes, betreffend die gewe

lichen Muſter und Modelle, vom 30. März 1900 (abgedruckt in dieſer

Zeitſchrift Bd . LII S. 240 ff.) hat der Verfaſſer nunmehr einen Rom

mentar zu bem Gefeße folgen laſſen . Auch dieſer Aufgabe hat er fich

mit Geſchick unterzogen .

Nach einem hiſtoriſch -dogmatiſchen Teil , der ſeine notwendige

Ergänzung in der vorgenannten größeren Schrift findet, geht der Ver

faffer zur Rommentierung ſelbſt über, die den Hauptinhalt des Buches

bildet . Fierbei weiſt Verfaſſer außer auf die Beſtimmungen des alten

Gefeßes vom 21. Dezember 1888 überall auf die verwandten Gebiete

des Patent- und Markenrechts hin, und legt teilweiſe recht glücklich die

Zuſammenhänge der verſchiedenen Gefeße flar. - Nicht überall aller :

dings wird man ſeinen Ausführungen folgen können , jo in beſondere

nicht darin , daß er als einzigen Unterſchied zwiſchen Erfindung und

Gebrauchsmuſter angibt , der Begriff der „ Erfindung" verlange einen

erheblichen techniſchen Nußeffekt, das Gebrauchsmuſter nicht (S. 25) ;

auch der Saß , daß das Weſen des Muſters in ſeiner äſthetiſchen , auf

den Formenfinn des Anſchauenden gerichteten Wirkung liege , ſcheint

nicht ſcharf genug daz auszudrücken, was Art. 2 des Gefeßes ſagt, und

mehr zu verlangen , als das deutſche Reichsgeſetz (Entſch. Bd. XLV.

S. 60) als Erfordernis des Muſterſchuße aufſtellt. Bei der Definition

der „ Marke“ iſt überſehen (S. 26), daß ſie nicht nur zur Unterſcheidung

der Produktions-, ſondern auch der Vertriebsſtätten dienen kann.

Etwas zu kurz gekommen ſcheinen die Bemerkungen über den „ Aus

führungszwang“ (S. 42 ) ; der Praxis, insbeſondere dem freien Ermeſſen

des Richters wäre hier vielleicht mit der Heranziehung der umfangreichen

einſchlägigen deutſchen Judikatur gedient geweſen , auch der Begriff der

„ Neuheit“, der durch Art. 12 Nr. 1 des Gefeßes dahin beſtimmt wird,

daß ein Muſter oder Modell nach dieſem Geſetz als neu gilt, ſo lange

!

.

!
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es weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrstreifen bekannt

iſt ", hätte wohl eingehender beſprochen werden können ; weshalb hierbei

unter Publikum " nur die inländiſchen Konſumenten, unter ,beteiligten

Verkehrsfreiſen“ die „ Produzenten derjenigen Geſchäftsbranche, welche

das jeweilen in Frage ſtehende Muſter beſchlägt“ (!), verſtanden werden

ſollen, iſt nicht recht erſichtlich ; gehören denn die beteiligten Verkehrs

freiſe “ nicht zum Publikum " ?

Die hier zur Sprache gebrachten und noch einige andere fachliche

Ausſtände können jedoch den Wert des Buches nicht beeinträchtigen , das,

unter ſonſt gründlicher Berückfichtigung der Literatur und Judikatur

(bedauernd vermißt wird die des „ Blattes für Patent-, Muſter- und

Zeichenweſen "), einen durchaus brauchbaren Wegweiſer auf diefem , für

das gewerbliche Leben ſo wichtigen Rechtsgebiete darſtellt. — Erhöht

wird ſein Wert durch einen Anhang, in dem die Vollziehungsordnung

zum Bundesgeſet , die Pariſer Konvention und die Deutſch-Schweize

riſchen Abkommen vom 13. April 1892 und 26. Mai 1902 zum Abdruck

gelangen ; durch einen „ Paragraphen -Nachweis “ zum Patent- und Marken

ſchußgefe ſucht der Verfaffer die Auffindung der jeweiligen Gefeßes

paragraphen zu erleichtern ; ein gutes Sachregiſter ſchließt das em:

pfehlenswerte Werk.

Berlin. Gerichtsafſefſor Dr. Rathena u.

XXXI. F. Bruns. Die Lübecker Bergenfahrer

und ihre Chroniſtik (Banſiſche Geſchichtsquellen

Neue Folge Bd. II) . 8. (CXLIV und 465 S.)

Berlin 1900, Verlag von Paß & Garleb.

Auf dieſe für die Geſchichte des deutſchen Geſellſchaftsrechts außer

ordentlich wichtige Publikation, die nicht ſo bekannt in Juriſtenkreiſen

iſt, als fie es zu fein verdiente, jei hier nachdrüdlichſt aufmerkſam ge

macht. Durch die Abhandlungen bezw . Publikationen von Rehme ),

Mollwo 2) , Silberſchmidt 3) ſind die Fragen der lübiſchen Han

delsgeſellſchaften erheblich gefördert worden . Die gleichzeitig mit Moll

wo erſchienene Publikation von Bruns iſt, ſo bedeutſam fie gerade

für dieſe Materie fich crweiſt, von Silberſchmidt nicht benugt

worden. In den urkundlichen Quellen der Lübecer Bergenfahrer findet

fich für das faufmänniſche Geſellſchaftsrecht der Fanſe eine reiche Fülle

1) Dieſe Zeitſchrift Bd. XLII.

2) Das Handlungsbuch von Hermann und Johann Wittenborg,

1901 (dazu R. Koppmann in Hanſeat.Geſchichtsbl. 1901) .

3) Im Archiv für bürgerl. Recht XXIII S. 1 ff.
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von Belegen in Teſtamenten und Aufzeichnungen des Lübecker Nieder

ftadtbuched , die uns in lebendigſter Anſchauung Eingehung , Änderung

und Auflöſung der Handelsgeſellſchaften vor Augen führen. Die Bes

deutung der Wedderlegginge als der vera societas“ tritt klar her

vor , die Richtigkeit der Anſicht, daß das Sendeve 4) im Grunde gar

nicht in das Geſellſchaftsrecht gehört, wird beſtärkt. Der Herauageber,

Bruns , fteht in ſeiner Schilderung des Geſellſchaftsrecht (S. CI ff.)

auf etwas veraltetem Standpunkt. Die ſonſt treffliche Arbeit von

Rehme , die er zu Grunde legt, iſt in einzelnen Beziehungen durch die

Ausführungen von Mollwo , Roppmann , Silberſchmidt übers

holt. Von „ offener Handeløgeſellſchaft “ iſt für die lübiſchen Quellen

überhaupt nicht zu reden ; diefes ganze Gebilde iſt im Mittelalter von

ganz beſchränkter Bedeutung. Die „ vulle matschoppie " iſt nur das:

ſelbe wie die wedderlegginge. Die Frage der Haftung der socii bes

rühren die Lübiſchen Quellen gar nicht; es ſind die internen Fragen der

Einlage und der Anteile am Gewinn und Verluſt, um die fich alles

dreht. Sehr intereſſant iſt, in wie hohem Grade der Geſellſchaftsanteil

frei veräußerlich und vererblich iſt. Zumal die Teftamente der Lübeder

Bergenfahrer liefern hierfür reiche Belege. Dieſe Veräußerlichkeit der

Anteile iſt wie die der Schiffsparten als eine Vorſtufe der ſpäteren

Aktie zu betrachten. — Wertvoll in Terminologie und Sache ſind weiter

die ausführlichen Auseinanderſehungsverträge , die Abſchichtungen von

Geſellſchaften und die Neuaufnahmen von Geſellſchaftern. Vgl. z . B.

die Nr. 53 S. 188 ff. von 1495, Übernahme des Geſchäfts mit Aktiven

und Paſſiven durch einen socius, Nr. 58 von 1511-1518 u. a. Wir

erſehen , wie weit unſere handelsrechtlichen Saße zurüdreichen und wie

tief ihre Wurzeln im faufmänniſchen Bewußtſein ſind. - Ich betenne,

daß ich aus wenigen Publikationen einen gleichen Nußen für die ge

idhichtliche Erkenntnis gezogen habe.

Roftoc. Karl Lehmann.

XXXII. W. Stieda. Über die Quellen der pan

delsſtatiſtik im Mittelalter. (Anhang zu

den Abhandlungen der Königl. Preuß . Akademie

der Wiſſenſchaften vom Jahre 1902.) 4. (58 S.)

Berlin 1903 , Verlag der Kgl. Akad . der Wiff.

In Kommiſſion bei G. Reimer.

Arbeiten des auf dem Gebiete der Wirtſchaftsgeſchichte rühmlichſt

bekannten Verfaſſers find in dieſer Zeitſchrift wiederholt beſprochen

4 ) Daß dies , Sendegut" bezeichnet, iſt mir nach den Ausführungen

von Roppmann und Silberſchmidt ſehr wahrſcheinlich.



Literatur. 303

worden. Die vorliegende Unterſuchung beſchäftigt fich mit den Quellen

der mittelalterlichen Handelsſtatiſtik. Außer Zolllaufzeichnungen, Schiff

fahrtsregiſtern , Schadensverzeichniſſen bei Untergang oder Beraubung

von Seeſchiffen , deren mehrere im Anhang abgedruckt werden ) werden

eingehend die andelsbücher gewürdigt. Das älteſte iſt das Fraga

ment eines Florentiner Handlungsbuches von 1211 (von ihm und

weiteren handelt Sieveling in Schmollers Jahrb. 1901 , 1902) ;

für Frankreich ſtammen die älteſten , bisher bekannten , aus dem

14. Jahrhundert. — Was Deutſchland betrifft, jo kommen das von

Mollwoedierte Handlungebuch von bermann und Johann

Wittenborg ( 1901) , das von soppmann 1885 herausgegebene

Handlungsbuch fohann Tölners , das Handlungsbuch Vidos

von Gelderſen (1895 durch A. Nirrnheim publiziert), dann das

Buch des Ulmer Kaufmanns D. Ruland und andere in Frage. Viele

dieſer Bücher ſind noch gar nicht oder nur auszugsweiſe abgedrudt.

Für die Handels rechtsgeſchichte iſt ihr Wert ein ungleicher. Während

3. B. das Wittenborgiche Buch wegen der mannigfadjen Notizen

über Geſellſchaftøverhältniſſe ein großes Intereſſe bietet , iſt das Hand

lungsbuch Tölners wenig ergiebig.

zu wünſchen iſt mit Stieba , daß dieſe Quellen bald erſchloſſen

werden mögen, ſoweit es nicht geſchehen iſt.

Roftod. Karl Lehmann.

XXXIII. Kurze Anzeigen eingegangener Werke , auf welche

hiermit aufmerkſam gemacht wird .

1. Enzyklopädie der Rechtswiſſenſchaft in ſyſtematiſcher

Bearbeitung. Begründet von Dr. Franz v. bolßendorff,

herau & gegeben von Dr. Jofeph Rohler , orb. Profeſſor der

Hechte in Berlin. 6. , der Neubearbeitung 1. Aufl. 8 . (Bd. I :

1114 S., Bd. II : 1184 S.) 1904. Leipzig, Dunder & Humblot.

Berlin, F. Guttentag, Gefellſchaft mit beſchränkter aftung.

Die erſte Auflage von Bd. I, Syſtematiſcher Teil (608 S.), erſchien

1870 ; Bd. II, Recht@lexikon (751 S.; vgl . dieſe Zeitſchrift BD. XVII

S. 350) , hat weitere Auflagen nicht erfahren. Das mutig und kräftig

von dem in aller Juriſten ehrendem Gedächtnis dentmalegemäß feſtſtehens

den Franz v. Qolgendorff , unter Mitwirkung vieler namhafter

Kechtegelehrten , unternommene Werk hat fich in ſeinen allmählich um

fangreicheren Auflagen die Bezeichnung „ Holkendorffe Enzyklopädie" ges

fichert; dieſer Name ſoll in Dankbarkeit erhalten bleiben auch unter dem

neuen, weltkundigen, überall bereiten, forſchenden, findenden, begründenden

Herausgeber Jofeph Rohler.
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Es ſei hierbei Gelegenheit genommen auf die außerordentliche Beis

lage zum preußiſchen Literaturblatt (Berlin, Karl Hermanns Verlag )

Bd. XV vom 30. September 1903, hinzuweiſen, woſelbſt Joſeph

Kohlers literariſche Tätigkeit aus Anlaß ſeiner 25jährigen Wirkſamkeit

als ordentlicher Profeſſor zuſammengeſtellt iſt. Das Verzeichnis wies

damals bereits 526 Stücke, Schöpfungen nach Möge dem Rechtegelehrten,

nicht minder Geſchichts- und Sprachforſcher, auch Dichter und Muſiker in

Schaffenstraft die eigene Freude an der Vielſeitigkeit mit ſeinem Erfolge

verbleiben , damit ihm erſtaunenerregend zum großen Jubiläum ber fünfzig

Jahre eine Fortſeßung im Literaturblatt gewidmet werden kann.

Der Inhalt des Sammelwerkes ſei nach der Reihenfolge in den

Bänden angegeben :

BD.I : Rechtsphiloſophie und Univerſalgeſchichte von Profeffor 301 .

Rohler, Geſchichte und Quellen des römiſchen Rechte von C. G.

Bruns + und A. Pernice t, neu bearbeitet von Profeffor lenel:

Straßburg. –. Quellen und Geſchichte des Deutſchen Reiches von Hein:

rich Brunner. Pandeftenrecht von C. G. Bruns , E. Edt, neu

durchgeſehen und ergänzt von Profeſſor Dr. l. Mitteis in Leipzig .

Grundzüge des deutſchen Privatrechts von Otto Gierte. Bürgers

liches Recht von I. Kohler. Reichsprivatrecht im Verhältnis zum

Landesprivatrecht von Joſeph Stranz in Berlin. - Überblick über enge

liſches und amerikaniſches Privatrecht von Profeſſor Ernſt Heymann

in Königsberg. — Grundzüge des romaniſchen Rechts von Profeſſor Karl

Crome in Bonn . Überblick über ruſſiſches Recht von Dr. Otto v. Veh

in Berlin. Grundzüge des Handelsrechts von Otto Gierte.

Wechſel und Schedfrecht von Profeffor Georg Cohn in Zürich.

Hypothekenrecht von Felix Hecht) .

Bd. II : Internationales Privatrecht von Profeſſor L. d. Bar in

Göttingen . – Zivilprozeß und Konkursrecht von Jofeph Rohler. -

Verfahren in freiwilliger Gerichtsbarkeit von Dr. E. Dorner , Land

gericht& präſident in Karløruhe. - Strafrecht von Profeffor 3. Wachen :

feld in Roſtock. – Strafprozeßrecht von Profeſſor Dr. E. Beling in

Tübingen. Militärſtrafrecht und Prozeß von Dr. I. Weiffenbach.

Deutſches Staatsrecht von Profeffor Anſchüß. Verwaltungsrecht

von Ernſt v. Meier in Berlin . – Arbeiterverſicherungerecht von Proe

felſor Dr. l. Laß in Berlin. Kirchenrecht von Ulrich Stuß.

Völkerrecht von Profeffor Paul Heilborn in Berlin . - Deutſches

Kolonialrecht von Profeſſor Dr. D. Röbner , Admiralitätsrat.

-

Ein vortreffliches, beide Bände umfaffendes Namen: und Sachregiſter

macht den Schluß.

1 ) 3u bergl. die unten unter Nr. 18 und 19 angezeigten Schriften

von Dr. Pavlicet und J. Budde.
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Ein Anhang oder welche Bezeichnung ſonſt gewählt werden mag, in

welchem die namhaften Juriſten aller Zeiten und Länder mit kurzer An

gabe des Lebenslaufes und der Werke verzeichnet ſind, dürfte (vgl. 1. Aufl.

Bd. I) ſehr widtommen ſein .

Die einzelnen Abhandlungen ſtehen nur in Verbindung , ſofern fie

von demſelben Verfaffer herrühren , find ſonſt durchaus unabhängig dem

Gegenſtand gewidmet und in einer für den Raum bewundernswerten Volls

ſtändigkeit entwickelnd. Wenn in dieſer Beziehung das Meiſterwerk von

C. G. Bruns über Geſchichte und Quellen des römiſchen Rechts und

Pandektenrecht überall vorbildlich geblieben iſt, ſo dürfen die Beiträge

von Otto Gierte als auf gleicher Höhe ftehend bezeichnet werden.

Die Enzyllopädie iſt ein Rechtss, Hands und Lehrbuch, einführend,

fördernd und anregend, vertrauend auf den Verfaffer jedes einzelnen Abs

ihnittes. Beſonders beachtenswert find die umfaſſenden Literaturnachweiſe

und die beigefügten Anmerkungen, welche mannigfach die Eigentümlichkeit

der Verfaffer erkennen laſſen (Bd. I S. 588 Anm. 3 , S. 645 Anm. 2).

Möge die Enzyklopädie wie ein guter Atlas als notwendiger, wert:

voller Beſtandteil einer deutſchen Hausbücherei erkannt und Aufſchluß

gebend dankbar benußt werden. Dem Auslande ſei das Wert angelegent :

lichſt empfohlen, zumal in anderer Sprache ein gleichartiges, gleichwertiges

Wert nicht gefunden werden dürfte .

.

.

2. 3. d. Staudingers kommentar zum Bürgerlichen Ges

febuch für das Deutiche Reich. 2. vollſtändig umgearb.

Aujlage. München , 3. Schweißers Verlag (Arthur Sellier ).

Bereits BD. LIV und LV S. 620 dieſer Zeitſchrift iſt angezeigt,

daß der Kommentar Bd. I, Allgemeiner Teil, erläutert von Dr. Theodor

Löwenfeld , ord. Profeſſor und Rechtsanwalt in München, und Bd. III,

Sachenrecht, erläutert von Karl Rober , Landgerichtsrat in München,

in zweiter Auflage vollendet find. Jeßt iſt auch Bd. IV, Familienrecht,

bearbeitet von Landgerichtêrat Engelmann , zum Abſchluß gelangt.

Vom Recht der Schuldverhältniſſe, erläutert von Profeſſor Dr. l. Ruhlens

bed (eingetreten für Oberlandesgerichtếrat Ph. Mayring) liegen vor

$S 241–346 ; vom Erbrecht, erläutert von Rechteanwalt Dr. Herzfelder

in München, SS 1922-2195.

Möge das Wert in zweiter Auflage noch im laufenden Jahr zum

Abfhluß gelangen.

3. Buch der Arbeiterverſicherung ( Frankens, Unfall- und In

validenverſicherung ). Nach dem neueſten Stand der Gefeßgebung

und Rechtſprechung zum praktiſchen Gebrauche bearbeitet von Ernſt

Funde und Walter Hering , Kaiſerl . expedierende Sekretäre

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LVII .
20
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im Reichsverſicherungsamte. 8. (350 S.) Berlin 1905, Franz

Vahlen .

Der Präſident Dr. Bödider hat in einem Anſchreiben an die Vers

faffer dem Buch die beſte Empfehlung gegeben ; eß trägt den Bedürfniſſen

aller , die mit den Arbeiterverficherungegefeßen fich zu befaffen haben ,

Rechnung und verdient im allgemeinen Intereſſe die weiteſte Verbreitung.

Insbeſondere bildet es auch wegen ſeiner überſichtlichen Darſtellung des

geltenden Rechts ein wertvolles Hilfsmittel für die allmählich immer mehr

als notwendig erkannte Vereinfachung der Verſicherunggeſeßgebung. Ich

beglüdwünſche Sie zu dem Entſchluffe, dae Wert zu veröffentlichen und

zu der Urt ſeiner Ausführung. “
1

4. Dr. Otto Warneger , Amtsrichter in Dresden. Das Bürger

liche Gefeßbuch für das Deutſche Reich nebſt dem Ein :

führungsgeſe erläutert durch die Rechtſprechung. kl. 8. (871 S.)

Reipzig 1905 , Roßbergiche Verlagebuchhandlung (Arthur Roßberg ).

( Geb. M. 7.)

Das Jahrbuch der Entſcheidungen auf dem Gebiete des Zivil- ,

Handels- und Prozeßrechts desſelben Verfaffers und Verlegers iſt in

dieſer Zeitſchrift Bd. LIV S. 358 , 622 , Bd. LVI S. 634 angezeigt.

Fierauf iſt als BD. CLXXIV der Roßbergſchen Juriſtiſchen Handbibliothek

das vorliegende Bürgerliche Gefeßbuch mit einem zu jedem Paragraphen

bezw. Artikel angefügten Verzeichnis der bereits ergangenen Entſcheidungen

mit kurzer Gegenſtands: und ſicherer Quellenangabe erwachſen. Der

muſtergültige Fleiß wird zur Bewunderung anregen ; dem Forſcher nach

Vorentſcheidungen wird der Weg zum Geſuchten gewieſen .

5. Jahrbuch des deutſchen Rechtes. Unter Mitivirkung zahl:

reicher und namhafter Furiſten herausgegeben von Dr. Hugo

Neumann , Rechtsanwalt am Kammergericht zu Berlin . Zweiter

Jahrgang (die Zeit bis 1904 umfaſſend ). 8. (Bd. I : 813 S.;

Bd. II : 530 S.) Berlin 1905, Franz Vahlen. (Geh. M. 22,

geb. M. 27.)

Jahrgang I iſt in dieſer Zeitſchrift BD. LV S. 621 angezeigt ;

der Jahrgang II hat feine Aufgabe nachholend auf die Zeit von 1900 bis

Ende 1904 erſtredt und dem Gegenſtande nach vom B.GB. und der ZPD.

erweitert auf KGB. , Seerechtliche Nebengefeße , Binnenſchiffahrtsgefeß,

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung, Genoſſenſchaftsgefeß, Haftpflichtgefeß,

Perſonenſtandegefeß, unlauterer Wettbewerb, Zwangsvollſtredung in das

un bewegliche Vermögen, Grundbuchordnung, Konkursordnung , Anfechtung

geſek. Planmäßig ſoll über die Rechtſprechung berichtet werden ; hierbei



Literatur. 307

.ſei ausdrüdlich bemerkt, daß die Überflutung mit veröffentlichten Ents

ſcheidungen allmählich allzuſehr angewachſen iſt; hier ſollte von den Heraus:

gebern der Zeitſchriften ihren Einſendern eine größere Zurüdhaltung auf

erlegt werden ; auch die Willfährigteit und Gefälligkeit in Drudlegung von

Abhandlungen, wobei auch die in Mußeſtimmung niedergeſchriebenen ders

fehlten Meinungsäußerungen mit dieſer Bezeichnung beehrt feien , wird

läſtig. Der Herauêgeber des Jahrbuches und ſeine facherfahrenen Mita

arbeiter ( Verzeichnis Bd. I S. V) werden die Laſt empfunden haben.

Bei der größten Sorgfalt des verdienſtvollen Herausgebers war es doch

nicht möglich, bei der Anzahl der Mitarbeiter, zu denen noch die Verfaffer

der Abhandlungen treten , welche felbſtändige Einſendungen machten , die

Berichte gleichmäßig zu halten ; anerkannt darf werden , daß die Anords

nung unter den einzelnen Gefeßeparagraphen, welche durch icharfen Druck

gekennzeichnet iſt, die Ermittelung des Geſuchten zwemäßig erleichtert.

Die Mühe und Sorgfalt, mit der das Wert hergeſtellt iſt, werden

überall dankbar anertannt werden ; es wird zu den Stellen hingewieſen,

wo Fragen, welche zur Erörterung ſtehen, bereits behandelt und erwogen

find ; ein maſſenhafter gedruckter Stoff iſt leicht auffindbar gemacht, das

mit in Prüfung und Sichtung die eigene Anſicht gefördert und geſichert

werde. Das Jahrbuch ſoll in ſeinen Sägen nicht die Quelle fein, ſondern

als Wegweiſer zu den Quellen führen. In ſolcher Benußung wird das

Jahrbuch der Rechtswiſſenſchaft , der Tätigteit des Anwalts und des

Richters förderlich ſein . Ein gedeihlicher Fortgang ſei dem verdienſtvollen,

mühevollen Wert gewünſcht für zahlreiche folgende Jahrgänge, was dem

Herausgeber, den Mitarbeitern und dem Verleger zugerufen fei.

6. Þandel@ gele buch mit ergänzenden Voridriften des

Bürgerlichen Gefeßbuchs und Erläuterungen. Von

weiland Juſtizrat F. Bitthauer. 13. Auflage in Verbindung

mit M. Thiele , Oberlandesgerichtsrat, und Dr. A. Gohn,

Landrichter , herausgegeben von Dr. A. Moffe , Seh. Juſtizrat,

Dherlandeßgerichtsrat und ord. Honorarprofeſſor. Berlin 1905,

F. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung. ( M. 3.)

Die in bewährter Sicherheit aus Entſcheidungen entnommenen Ers

läuterungen ſind unter Benußung zahlreicher Sammlungen bis zum Ers

ſcheinen dieſer Auflage fortgeführt. Zweckmäßig eingeſchaltet find ergän

zend die bezüglichen Paragraphen des B.GB. mit Erläuterungen aus

gleichen Quellen . Der „ kleine Bitthauer “ wird ſeinen Namen bewahren.

7. Die Rechtsverfolgung im internationalen Verfehr.

Herausgegeben von Dr. Franz leste , Geh. Dberjuſtizrat und
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vortrag. Rat im Agl. preuß . Juſtizminifterium , und Dr. W. Lowena

feld , Juſtizrat , Rechtsanwalt und Notar in Berlin. Bd. III

Teil 1. Das öſterreichii de Zivilprozeßrecht. – Das

Zivilprozeß : und Konkursrecht der Niederlande.

2. vermehrte Auflage. gr. 8. (XXVI und 508 S.) Berlin 1905 .

Karl Heymanns Verlag.

BO . I , II, III dieſes großangelegten und durch zahlreiche im Gebiet

der Rechtepflege und Rechtslehre namhafte Mitarbeiter geſicherte Wert iſt

in dieſer Zeitſchrift Bb. LII S. 367, BD. LVI S. 265 angezeigt. Bes

vor der Bd. III Teil 2 , in welchem das Recht der Vereinigten Staaten

von Nordamerika behandelt werden ſoll und laut Vorwort erfreulich in

ficherer Ausſicht ſteht, erſcheinen konnte, hat Profeſſor Dr. R. Freiherr

b. Ganſtein in Graz mit Rüdſicht auf die inzwiſchen erwachſene Rechts

ſprechung und umfangreiche Literatur feine Darſtellung des öſterreichiſchen

Zivilprozeßrechts einer eingehenden Ilmarbeitung unterzogen und damit

eine ſichere Grundlage für die Kenntnis des Prozeßrechts in ſeiner jeßigen

Übung gegeben , bei dem regen Verkehr zwiſchen den reichsdeutſchen und

öſterreichiſchen Gerichten unentbehrlich für die Gerichtsbibliotheken , nicht

minder für die Anwälte. Auch der weitere Inhalt des Bd . III Teil 1 ,

das Zivilprozeß: und Konkursrecht der Niederlande , iſt vom Verfaſſer

Dr. 6. 2. Affer , Landrichter zu Amſterdam , nachprüfend für die zweite

Auflage umgearbeitet. Für die Rechtsvergleichung iſt ein bisher entbehrtes

Hilfsmittel gewährt.

1

8. Das Buch des Kaufmanns. Ein Hand- und Lehrbuch der ge

ſamten Handelswiſſenſchaften für Staufleute, Induſtrielle, Gewerbe

treibende , Juriſten , Beamte und Studierende , herausgegeben von

Dr. Georg Obſt. Lex . - 8 .Leg.-8. Leipzig 1905 , Verlag von Karl

Ernſt Poeſchel.

Der Herausgeber, im Bant- und Börſengeſchäft erfahren und durch

eine Reihe dieſes Gebiet betreffender Schriften bereits bekannt , hat ſich

mit einer Mehrzahl von Fachmännern , deren Namen bei den einzelnen

Abhandlungen genannt werden , verbunden , um unter der den Inhalt zus

verläſſig angebenden Bezeichnung ein Sammelwert zu fördern, welches in

einzelnen Abhandlungen eine Darſtellung aller Zweige des Handels und

der geſamten Handelswiſſenſchaften “ gibt. Es ſeien nachſtehend die einzel:

nen Abhandlungen aufgezählt : Zur Einleitung gibt Dr. C. Dunker,

Regierungs- und Gewerbeſchulrat im Preuß . Miniſterium für Handel und

Gewerbe , einen Einblick in die Berufsbildung des Kaufmanns“ . Die

Handelsſchulen in ihrer mannigfachen Geſtaltung ſchildernd, wird geſchloſſen

mit Hinweis auf „andere Bildungsgelegenheiten “ , wobei die Beſchaffung

und Benußung guter , geeigneter Bücher die wichtigſte Stelle einnimmt.
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Das hiermit angezeigte Buch fod fich hierbei fraft ſeines Inhaltes bewähren .

Profeſſor Dr. Richard Mayr : Wien gibt einen Abriß der allge:

meinen Wirtſchafts- und fandelsgeſchichte. – Der Geraußgeber eröffnet

die handel@ geſchichtlichen Monographien" mit Straßen , Eiſenbahnen ,

Schiffahrt“. Unterſtaatsſekretär a. D. Fritſch folgt mit „ Entwickelung

des Poſtweſens “, Herausgeber mit „Abriß der Bantgeſchäfte“, Profeffor

Wid - Baſel mit „Entwicelung des Berficherungsweſens", Herausgeber

mit „ Grundzüge der Nationalófonomie".- ,Der Sandel und ſeine Silfs.

gewerbe “ werden dargelegt von Profeffor W. Wid - Baſel in Verbindung

mit Profeffor R. Sonndorfer , T. Stellen : Effen, Dr. Seuffeld

Berlin. Begriff und Funktionen des Geldes , die Geldverfaſſung, die

Währungsfrage" ſind von Profeſſor Dr. Karl Delfrich behandelt, das

„ Papiergeld “ von Profeſſor Dr. Adolf Wagner. Das „ Bankweſen "

iſt bearbeitet vom Herausgeber , mit einer Einſchaltung über die „ See:

handlung" von Geh. Oberfinanzrat Arech (vgl. dieſe Zeitſchr. Bd. LVI

S. 496 -514) und die „ Preußiſche Zentralgenoſſenſchaftskaſſe“ vom Bant

präſidenten Dr. Þeiligenſtadt. – Der Abſchnitt Börſe" iſt nach„

einer Einleitung von Max Schiđel. Hamburg vom Herausgeber behans

belt . – Den Handelsverkehr“ und die „ Wirtſchaftsgeographie“ haben

Dr. Dedert und Admiral Dr. Boeters bearbeitet, die Warenkunde"

Oberlehrer Dr. Schreiber: Chemniß . Mit der Buchführung" ſchließt

die jeßt vorliegende Lieferung 5. Zu erwarten ſind in den beiden Schlußs

lieferungen Forreſpondenz des Kaufmanns, Rontorarbeiten, Rechtslehren ,

Kaufmänniſche Terminologie“ und Sachregiſter. – Es ſei dem Wert (die

Lieferung zu M. 2.20 ) eine erfolgreiche Benußung gevünſcht.

N

s

-

11

-

9. Bruno Buchwald. Die Technik des Bantbetriebes. Ein

Hands und Lehrbuch des praktiſchen Bant- und Börſenweſens.

2. verbeſſerte Auflage. 8. (XI und 384 S.) Berlin 1905,

Julius Springer.

Die Einleitung nennt fich in Abteilung 1 Begriff und Geſchichte

des Bankweſens ; S. 7 iſt zur Reichsbank gelangt, woſelbſt es heißen muß,

daß durch die Bankgefeşnovelle vom 7. Juni 1899 Art. 5 der Geſamt:

betrag des der Steuer nicht unterliegenden Notenumlauf der Reichsbant

auf 450 Millionen Mart (nicht 400 Millionen ) feſtgeſeßt wurde ( vgl.

2. Keyßner , Gelds, Bank- und Börſenweſen S. 18) . Anlangend die

Diskontogeſellſchaft zu Berlin iſt zu berichtigen, daß David Hanfemann

niemals eine Genehmigung zur Errichtung erhalten hat ; es war gerade

das Verdienſt Hanfemanns , die Form zu finden , welche die Geſells

ſchafts- und Kapitalsvereinigung ohne ſtaatliche Genehmigung ermöglichte

(vgl. dieſe Zeitſchr. BD. LIII S. 266 ; David Fanſemann von Aleran

der Bergengrün S. 666 ff.). Es ſteht damit im Zuſammenhang , daß

!
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für die Kommanditgeſellſchaft auf Aktien in Preußen die ſtaatliche Ge

nehmigung niemals erforderlich war (Preuß. Einf.Gel. zum A. D. SOB.

Art. 10). Abt. 2 iſt benannt „ Geſchäfte der Kredit banken ", Abt. 3

Die Verteilung der Arbeiten “ . Hiermit beginnt die Arbeit des Verfaſſers,

welche beſtimmt iſt, den Bankbetrieb darzulegen und einen geſchäftlichen

Einblick in denſelben zu geben . Dies geſchieht in folgenden Abſchnitten :

Raſſe (S. 32—72), Aupon: und Sortenfaſſe (S. 72-89), das Wechſel

bureau (S. 90—140), das Börſen bureau (S. 141—238), das Effektens

bureau (S. 239—282) , das Korreſpondenzbureau (S. 283-315) , die

Buchhalterei (S. 316—373). Formulare und Beiſpiele find praktiſch

eingefügt, was ſich auch für den Mittelfurs (S. 172) empfohlen hätte.

Ein Sagregiſter macht den Abſchluß.

10. Moderne Sandeldbetriebelebre . Mit beſonderer Berück:

fichtigung der Organiſation faufmänniſcher und induſtrieller Groß:

betriebe. Zum Gebrauche an kaufmänniſchen Lehranſtalten , zum

Selbſtſtudium und für die Praxis bearbeitet von Wilhelm

Rejieler , kaufmänniſchem Vorſtand in Rolberg i . Pom. 8 .

(149 S.) Stuttgart 1905, Muthiche Verlagsbuchhandl. (M. 2. )

Gründung und Errichtung eines Sandelégewerbes , der Geſchäftes

gang , der Geſchäftéberfehr werden unter Erläuterung der gebräuchlichen

Ausdrüde , unter Einſchaltung von Beiſpielen mit Berückſichtigung einer

Reihe von Handelsartikeln dargelegt.

1

.

11. Die doppelte Buchführung, kurz und gemeinverſtändlich dars

geſtelit nebſt einer Beſprechung der verſchiedenen Syſteme bon

ulius Chenaux Repond , Bantbeamter und Lehrer an der

ſtädtiſchen kaufmänniſchen Fortbildungsſchule in Stuttgart. 8 .

(73 S.) Stuttgart 1905, Muthſche Verlagebuchhandl. (M. 1.50 .)

12. Der geſamte Geſchäftsberfehr mit der Reichsbant.

Ein Sandbuch zur Orientierung für das Publikum , insbeſondere

für die mit der Bant im Verkehr ſtehenden Perſonen , Firmen,

Inſtitute und Behörden , unter Benußung amtlichen Materials

zuſammengeſtellt und bearbeitet von R. Telichow . 10. Auflage

bearbeitet von C. Begel , Raiſerl . Banfrat. 8. (301 S.)

Leipzig 1905, G. A. Gloeckner.

Die Anordnung und der Inhalt iſt im Inhaltsverzeichnis S. JII

und IV angegeben , ein Sachregifter erleichtert die Benupung . Erſichtlich

ift Verfaſſer mit dem Geſchäftsverkehr der Reichebant und den bezüglichen

Vorſchriften vertraut und teilt dieſelben geordnet mit. Die Bemerkungen

über Inhalt des Proteſtes und deffen üngültigkeit dürfen einer Ergänzung
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nach der Rechtſprechung des Reichsgericht entgegenſehen ; S. 91 iſt die

Erhebung eines Rontraproteſtes erwähnt, eine Erklärung iſt nicht gegeben .

S. 78 iſt bei der Angabe der Zeit für die Proteſterhebung das preußiſche

Gefeß vom 1. Juni 1904 (dieſe Zeitſchrift BD. LV S. 505) zu berüd:

fichtigen. Zu S. 280 ff., die zum Wechſelſtempelgeſetz erlaſſenen , ießt

gültigen Beſtimmungen “ ſind die Ausführungsbeſtimmungen vom 8. März

1901 (in dieſer Zeitſchrift BD. LI S. 170 ) nachzutragen .

Das Erſcheinen der zehnten Auflage ergibt , wie das Buch benut

und verwertet wird ; jede neue Durcharbeitung wird Verbeſſerungen bringen.

.

1

13. Der Geſchäftsverkehr mit der Heidh abant im In- und

Auslande. Enthaltend Diétontierungsgeſchäfte, Wechſel-, lom :

bards, Giros, Scheckverkehr, Depotéannahme, Ans und Verkäufe von

Wertpapieren u. 1. w . Nebſt Gebührenfäßen und den Zweiganſtalten

der Reichabant. Herausgegeben von H. Siemenf. kl. 8. (84 S.)

Berlin 1905, C. Mode.

Dürftig und unvollſtändig im Vergleich zu Nr. 12 ; es iſt aber

auch erſichtlich nur ein kleines Auskunftabuch geplant .

1

.

14. Dr. jur. E. Reinbed. Die Haftung der Verſicherunge

forderung für þypotheken- und Grundſchulden. 8.

(139 S.) München 1905 , 6. 5. Beck Verlagsbuchhandlung

(Dafar Bed) . (M. 4.50 . )

Zur Grundlage für das heutige Recht iſt eine Darſtellung des bies

herigen Rechts gegeben. 82 , Saftung der Verſicherungsforderung nach

gemeinem Recht ; $ 3 , nach der Partikulargefeßgebung ; $ 4 , nach den

Verſicherungôbedingungen . Fiernächſt wird das Recht des B.GB. (S. 46

bis 139) entwidelt in Erläuterung und Entwidelung der SS 1127 bis

1130. § 5 , Entſtehungsgeſchichte; § 6, theoretiſche Begründung mit An

merkung nach Gierte , daß die Haftung der Verſicherungsforderung auf

eine bingliche Verknüpfung der Forderung mit den unter Verſicherung

gebrachten Gegenſtänden zurüdzuführen ſei (S. 65 , 79) ; § 7, die der

Hypothek unterliegenden Gegenſtände; § 8 , Haftung der Verſicherungss

forderung nach § 1127 Abſ . 1 ; $ 9 , nach $ 1129 ; $ 10, nach $ 1128 ;

$ 11 , Erlöſchen der Haftung nach § 1127 Abſ. 2 ; § 12, nach § 1130 ;

$ 13, Immobiliarzwangsvollſtredung in die Verſicherungsſumme; $ 14,

Mobiliarzwangsvollſtreckung.

Bei jachgemäßer Anordnung hat Verfaſſer alle Streitfragen berücks

fichtigt und mit klarer Begründung gegen dieſelben Stellung genommen.
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15. Geles zum Schutz der Waren bezeichnung, erläutert von

Dr. Arnold Seligſohn , Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar

in Berlin. Zweite Auflage, bearbeitet in Gemeinſchaft mit Martin

Seligiohn , Rechtsanwalt in Berlin. 8. (349 S.) Berlin

1905 , f. Guttentag.

Das Reichsgeles über den Markenſchuß vom 30. November 1874

(in dieſer Zeitſchr. Bd. XX S. 495), welches in der erſten Auflage von

1894 (S. 241) abgedruct war, dürfte jeßt fortbleiben . Das Reichsgeſetz

vom 12. Mai 1894 (in dieſer Zeitſchr. Bd. XLIV S. 159) iſt zweck

mäßig der Einleitung, welche eine Vorgeſchichte des Gefeßes gibt, boran

geſchickt. Der Kommentar darf , als den Stoff nach Rechtſprechung und

Literatur ausführlich bearbeitend, als erſchöpfend bezeichnet werden. In

den Anlagen iſt namentlich beigefügt die Pariſer Übereinkunft zum Schuße

des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 nebſt Zuſaßafte vom

Ort Brüffel den 14. Dezember 1900 ; ferner Übereinkommen des Reicha

mit Öſterreich -Ungarn, Italien , Schweiz und Serbien , betreffend den

gegenſeitigen Muſter- und Marten du .

.

1

I

16. Formularbuch für die freiwillige Gerichtsbarkeit.

Auf Veranlaſſung des Berliner Anwaltsvereins verfaßt von Ger

hard , Ed . Goldmann , Ernſt Heinis , Dr. Felir landau,

Bilienthal , Dr. W. Löwenfeld , Dr. Erich Meißner,

Dr. Hermann Oberned , Dr. Hermann Veit Simon,

Dr. Julius Stadthagen , Dr. F. Stranz , Juſtizrat

Dr. Bermann Staub , Geh. Juſtizrat R. Wilfe. 8. (VIII

und 458 S.) Berlin 1901 , 1903, Karl Heymanns Verlag.

Teil I erſchien bereits 1901 und iſt dem Handelsrecht gewidmet.

Dargeboten werden 104 Formulare und zwar in Nachfolge der Anordnung

des Handelsgeſezbuches : Erſtes Buch. Handelsſtand 22. Zweites Buch.

Handelsgeſellſchaft und ſtille Geſellſchaft 1. Offene Handelsgefellſchaft 14.

Kommanditgeſelljchaft 3. Aktiengeſellſchaft 24. Kommanditgeſellſchaft

auf Aktien 1. Stille Geſellſchaft 1. Handelsgeſchäfte 10. Ein Anhang

bringt Formulare betreffend Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung 14.

Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften 8. Gewerkſchaften 1 .

Teil II brachte 1901 für den allgemeinen Teil 28 , für das Recht

der Schuldverhältniffe 55 Formulare. Für das Sachenrecht erſchienen

1903 124 Formulare. Weiteres iſt zeither nicht erſchienen .

Wenn ſich dieſe Anzeige verzögerte, ſo entſchuldigt ſich dies damit,

daß ein Abſchluß erwartet wurde, auf den jegt faum mehr gehofft werden

darf. Das Inhaltsverzeichnis iſt vorſichtig aus den Umſchlägen zuſammen:

zuſeßen. Man empfindet bei den Formularen, daß die Verfaſſer, die das

Handelbrecht anlangend im Vorwort S. I benannt ſind , mit voller
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Kenntnis des Verkehrsbedürfniſſes gearbeitet haben. Die angefügten An.

merkungen bleiben wertvoll und bieten zur Erledigung von Streitfragen

eine rechtswiſſenſchaftliche Grundlage. Möchte das Formularbuch in ſeinem

Wert überall erkannt werden und damit ſeine Verwertung nußbringend

ſein , namentlich auch den Kreiſen der Studierenden.

17. Dr. jur. Þaul Altmann. Qandbuch des deutſchen Vers

ein @ recht. Zugleich ein Beitrag zu der Lehre von den juris8

ſtiſchen Perſonen. II . 8. (211 S.) Berlin 1905, H. W. Müller.

Die Schrift iſt einer ſyſtematiſchen Darſtellung des Vereinsrechts nach

SS 21—89 B.GB. gewidmet , unter Ausſchluß der nicht rechtsfähigen

Vereine, in Betreff welcher auf Otto Giertes ,muſtergültige Schrift,

Vereine ohne Rechtsfähigkeit (2. Aufl., Berlin 1902 , \. W. Müller)

verwieſen wird. Buch 1 iſt benannt „ Die juriſtiſchen Perſonen des B.

GB. " , wonaciſt in Sap. 1 die juriftiſchen Perſonen des öffentlichen Rechts

behandelt werden ; in § 6 die Verantwortlichkeit insbeſondere auch des Staates

für Beſchädigungen überhaupt, $ 7 in Ausübung ſtaatlicher Hoheitsrechte.

Der § 12 der Grundb.Ordn. wird in Verbindung mit § 839 B.GB. er

örtert. Der vom Reichegericht V. Ziv. Sen. im Urteil vom 18. Januar

1905 entſchiedene Fal ( Entich. Bd. LIX S.381 ff .), wonach dem Grund

buchrichter, welcher Grundſchuldbriefe auf den Inhaber eintrug und aus

händigte, eine Fahrläſſigkeit, Verleßung der Amtspflicht, nicht zur Laſt

gelegt werden könne , weil die Grundbuchordnung nicht völlig klar und

lüdenlos ſei und namhafte Rechtslehrer noch auf dem Standpunkte ſtün

den , daß die Abforderung und Beibringung der ſtaatlichen Genehmigung

($S 1195 , 795 B.GB.) nicht Vorausſeßung der Eintragung fei , dürfte

dem Verfaffer noch nicht vorgelegen haben. Dem Wortlaut des Gefeßes

dürfte die Entſcheidung des Reichsgericht entſprechen ; der höchſte Gerichtss

hof war in der Lage , die Lücke im Gefeß auszufüllen. Kap. 2 behandelt

die juriſtiſchen Perſonen des Privatrechts.

Buch 2, Das Vereinsrecht des B.GB. , behandelt in Abſchn. 1 die

rechtsfähigen Vereine des B.GB., Abſchn. 2 Verfaſſung und Organiſation

der rechtsfähigen Vereine, Abdn. 3 Ende des Vereins, Abſchn . 4 Beſonders

heiten der rechtsfähigen Vereine fraft Eintragung.

Im Anhang find abgedruckt: Bekanntmachung des Reichstanzlers

vom 12. November 1898 , betr. Führung des Vereins- und Güterrechts

regiſtere ; Verfügung des preuß . Juſtizminiſters vom 6 November 1898,

betr. denſelben Gegenſtand; Entwurf einer Saßung, $ 57 B.GB. Den

Abſchluß macht ein wortreiches Sachregiſter.

Der Wunſch des Verfaſſers, daß ſein Buch als zuverläſſiger Führer

und treuer Ratgeber jedem, der ſei es durch Wahl oder Beruf im

Vereinsleben ſteht, dienen möge, wird ſich erfüllen, denn in klarer Dar

I



314 Literatur.

ftellung wird wohlgeordnet geboten , was bereits in Rechtſprechung und

wiſſenſchaftlichen Arbeiten gefordert iſt.

18. Dr. Anton Pavlicet , Advokat in Prag. Die Gefeße des

Deutſchen Reiches vom 14. Juli 1899 und 4. Dezems

ber 1899 , betreffend die ypothekenbanten ) und

die gemeinſamen Rechte der Befiger von Schuld:

verſchreibungen. 8. (21 S.) Wien 1905, Manziche Vers

lagsbuchhandlung.

Die beiden Reichagefeße (in diejer Zeitſchr. Bd. XLIX S. 250

und 525) werden inhaltlich genau vorgetragen und mit den öſterreichiſchen

Gefeßen vom 24. April 1874 und 5. Dezember 1877 (in dieſer Zeitſchr.

Bd. XX S. 507, BD. XXIII Beilagen. S. 85) förderlich in Rechtsvers

gleichung geſtellt.

19. 3. Budde. Beiträge zum Reichs hypothefenbankgefeße ")

8. (58 S.) Berlin 1905, Franz Vahlen.

Im Anſchluß an die Ereigniſſe der ſogenannten Pommernbankprozeſſe

(Berlin 1903/04 ) werden die Ergebniſſe der Grundſtücabſchäßungen in

ihren Grundlagen offengelegt. Daß im Gefeß der Beleihungswert als

Verkaufswert benannt iſt, hat die Auslegung und Sandhabung des Gefeßes

verwirrt (S. 11 ff ., 51) ; aus dem dauernden Ertrage fei der Beleihungs

wert zu gewinnen (unter Berwerfung – S. 47 – der Berechnung von

Rehm , Bilanzen der Aktiengeſellſchaften § 176 S. 760) ; daraus ergibt

fich die Folgerung (S. 22, 43 , 58 ) , daß zur Zeit ertragéloje Terrains

überhaupt nicht beleihbar find und Hypothefen an Grundſtüden , welche

einen dem Darlehenszins entſprechenden Ertrag nicht gewähren , dürfen

von den Hypothekenbanken weder gegeben noch erworben werden“ . Wie

trügeriſch die ſogenannten Taggrundfäße find , wird unwiderleglich dars

getan . Die Reform des Taxweſens iſt weniger wichtig, als die Reform

in der Auswahl der Taratoren ..." Kennzeichnend iſt der aus den Ge:

richtsverhandlungen übernommene Sa (S. 48) : „ Jeder Direktor einer

Hypotheken bank findet die Taxatoren, deren er würdig iſt.“ Tagierungen

und Täuſchungen kann nur eine durch örtliche Kenntnis und längere

Erfahrung geübte Verwaltung ermitteln und meiden (S. 44 ).

Möge die hiermit angezeigte Schrift, welche überal auf Sadherfah

rung beruht, zahlreiche Leſer finden.

.

20. Die Patentgelese aller Völker. Beraufgeg. von Joſeph

Rohler , Profeſſor an der Univerfität Berlin, unb Marimilian

1) Vgl. Felir becht, Das wypothekenbanfrecht in der oben Nr. 1

angezeigten Enzyklopädie.
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.

.

.

Minß , Rechtsanwalt in Berlin. BD. I Liefg . 1. 4. (84 S.)

Berlin 1905, 9. Guttentag, Gefellſchaft mit beſchränkter Haftung .

Das Patentrecht, für deſſen Inhalt , Kenntnis und Bedeutung I 0

feph Rohler , wie überall anerkannt wird, Hervorragendes bereits ge

leiſtet hat , wird von ihm durch das vorliegende Werk , als deſſen Mit

herausgeber er eingetreten iſt, erneut grundlegend für den ganzen Erdball

gefördert. Die gegenwärtig geltenden Patentgeleße der Erde follen gejams

melt herausgegeben werden in der Urſprache und , abgeſehen von England

und Frankreich , weil hier die Fremdſprache als bekannt vorausgeſetzt

werden darf , unter Beifügung einer deutſchen Überfeßung. Die Samms

lung erfordert Opfer an Fleiß , Mühe und Sorgfalt neben voller Rennt

nis des Patentrechtes mit ſprachlicher Vertiefung. gojeph Kohler

und feinem Mitarbeiter , welche in Lieferung 1 begonnen haben mit dem

Rechte Englands als degjenigen Landes, welches der Menſchheit das Ers

findungsrecht geſchenkt hat und welches dadurch hervorragt , daß es mit

jeiner Gefeßgebung in alle Erdteile gedrungen iſt und einen ungeheuren

Kreis der Kulturwelt umfaßt “ , jei zu dem Unternehmen , welches bei der

Kraft und Tätigkeit der bekannten Verlagsbuchhandlung rüſtig fortſchreiten

möge , ein Glüdwunſch zugerufen . Die umfaſſende Rechtsfenntnis wird

ermöglicht und erleichtert, dem Streben nach Recht ausgleichung der Weg

gebahnt.

21. 3 eiti chrift für Rechtpflege in Bayern. Heraußgegeben

von Th. d. d. Pfordten , Staatsanwalt im K. bayr. Staats

miniſterium der Juſtiz. München , 3. Schweiger (Arthur Sellier).

Seit dem 1. Januar 1905 erſcheint dieſe Zeitſchrift monatlich am

1. und 15. , mindeſtens 2 Bogen (vierteljährl . M. 3) . Die vorliegenden

Hefte ergeben die Anordnung dahin : Begonnen wird mit redytêwiſſen

fchaftlichen Abhandlungen ; es folgen Mitteilungen aus der Praxis , Ent:

ſcheidungen des Reichsgerichts und bayriſcher Gerichtshöfe, einſchließlich

des Verwaltungsgerichtshofes und des Gerichtshofes für Stompeten ;fonflikte ;

Mitteilungen aus amtlichen Blättern ; endlich literariſche Beſprechungen.

Die Zeitichrift , in Bayern unentbehrlich , darf überhaupt im Reich auf:

mertjame Beachtung beanſpruchen und ſei hier mit einem Widfommen "

begrüßt.

M

22. Die Zivilprozeßordnung für das Deutſche Reich . Auf

der Grundlage des Kommentars von L. Gaupp erläutert von

Friedrich Stein. 6. und 7. Aufl. Mit einer Zuſammen:

ſtellung der neueſten Rechtſprechung von Dr. Warneyer , Umts:

richter. gr. 8. (Bd. I : 1624 S., Bd. II : 984 S.) Tübingen

und Leipzig 1904, 9. C. B. Mohr (Paul Siebeck ).
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Die erſte Auflage war bereits 1879 erſchienen, die zweite 1890, die

dritte 1898 ; bei der Anzeige derſelben in dieſer Zeitſchrift BD. XLVII

S. 537 konnte geſagt werden , daß dieſer Kommentar fich einer großen

Verbreitung in allen Teilen des Reichs erfreut, alſo eine Begrenzung und

Beſchränkung auf ein Rechtågebiet überwunden hat. Mit der vierten

Auflage trat Profeſſor Stein in die Bearbeitung ein (Bb. XLVIII

S. 631) und legte das rühmlichſt begonnene Wert in gründlichſt wiſſens

ſchaftlicher Bearbeitung fort, ſo daß im Reich der Kommentare als

Gaupp Stein " überall unter allgemeiner Anerkennung fich bewährte.

Eine bedauerliche Krankheit hat den Profeſſor Stein die volle Freude

an dem Abſchluß der raſch verbundenen ſechſten und fiebenten Auflage zu

genießen gehindert ; bantbar ſei anerkannt die Arbeit , welche erfolgreich

dem Wert gewidmet worden war. Der Abſchluß iſt in die Hand des

Amtsrichters Warneyer gelegt , der durch ſeine zuverläſſigen Arbeiten

über die Rechtſprechung des Reichsgerichts (vgl. Bd. LIV S. 358 , 622,

BD. LVI S. 634 und unter Nr. 4) vornehmlich fich Anertennung erworben

hat. Fhm verdankt die vorliegende Auflage die Zuſammenſtellung der

neueſten Rechtſprechung , welche jedem Bande beigefügt ift. Ein weiteres

Gedeihen kann für dieſen Kommentar in fichere Ausſicht genommen werden

bei der bewährten Fürſorge der Verlagêbuchhandlung.

September 1905 . Dr. ReyBnet.

1



Preisausſohreiben

der Älteften der Kaufmannſchaft von Berlin.

über das Preisausſchreiben , betreffend den

Verkehr in Lagerſcheinen und Lagerpfandſcheinen

(Warrants) , welches von den Älteſten der Kauf

mannſchaft von Berlin ausgegangen iſt, liegt nunmehr

die ausführlich gehaltene amtliche Mitteilung vor. Das ge

naue Thema heißt :

,,Die wirtſchaftliche Entwickelung des

Warrantverkehrs in den europäiſchen und

amerikaniſchen Ländern.“

Der Preis beträgt 2500 Mark. Als Preisgericht wird

das Dozentenkollegium der Herbſt 1906 zu eröff

nenden Handelshochſchule der Korporation der

Kaufmannſchaft von Berlin beſtimmt; die Älteſten der

Kaufmannſchaft werden dasſelbe durch drei bis fünf ſach

verſtändige Delegierte als weitere Mitglieder des Preisgerichts

verſtärken. Zur Preisbewerbung berechtigt iſt jedermann .

Die Arbeitenmüſſen in deutſcher Sprache abgefaßt und bis

zum 1. April 1907 bei dem Zentralbureau der Älteſten der

Raufmannſchaft von Berlin (Berlin C. 2 , Neue Friedrich

ſtraße 51, 1) gegen Empfangsſchein eingereicht ſein . Das

Ergebnis der Preisbewerbung wird ſpäteſtens bei der Eröff

nung des Winterſemeſters der Şandelshochſchule , Oktober

1907, mitgeteilt werden .

Das vollſtändige amtliche Preisausſchreiben iſt von dem

genannten Zentralbureau zu beziehen .



1



VII .

Hugo Keyhner.

Ein Nachruf

von

Dr. Martin Wolff,

außerordentl. Profeſſor in Berlin.

Albert Bernhard Hugo KeyBner wurde am

17. Dktober 1827 als Sohn des Papierfabrikanten Heinrich

Traugott Keyßner in Berlin geboren . Seine erſte

Jugend verbrachte er in Mittenwalde in der Mark , 1836

zogen die Eltern nach Berlin , wo im folgenden Jahre der

Vater ſtarb. þugo Reyßner erhielt ſeine Schulbildung

zuerſt auf dem fölniſchen Gymnaſium , von Quarta ab auf

dem Friedrich -Werderſchen Gymnaſium , das er im Herbſt 1846

mit dem Reifezeugnis verließ . Dem Direktor dieſer Anſtalt,

dem wohlwollenden und klugen Bonnell , bewahrte er ſtets

Verehrung und dankbares Andenken . Während der drei

folgenden Jahre ſtudierte er die Rechte, fünf Semeſter in

Berlin , eines in Bonn. Dort waren insbeſondere Gneiſt,

Rudorff , Heydemann , Homeyer , şeffter , Berner

ſeine Lehrer ; hier hörte er die Juriſten Sell , Walter,

Perthes , ſowie Ernſt Moriz Arndts Vorleſungen über

die Geſchichte des 18. Jahrhunderts und Dahlmanns be

rühmtes Kolleg über engliſche Geſchichte. Den Fleiß und

die Gewiſſenhaftigkeit, mit denen er die Vorleſungen be:

ſuchte, lehrt ein Blick in ſeine ſorgfältig geführten Kolleg:

hefte , von denen ſich in ſeinem Nachlaſſe viele vorgefunden

haben . – Von ſeinen Rechtslehrern hat ihn freilich nur

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII . 21
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Oneiſt ſtärker gefeſſelt; er hörte bei ihm Pandekten, Zivil

prozeß , Kriminalrecht und Kriminalprozeß und hat noch im

Alter gern von der ungewöhnlichen Lehrgabe Gneiſts erzählt.

Julius Stahl , dem er nur gelegentlich zuhörte und

deſſen Beredſamkeit er anerkannte , ſtieß den politiſch und

kirchlich links ſtehenden ab. Die meiſten ſeiner Lehrer, zu

mal Homeyer und Heffter , hat . er oft als „ nüchtern

und nahezu unerträglich " geſchildert, und wenn Keyßner

ſein Leben lang ein gewiſſes Mißtrauen gegen den deutſchen

Profeſſor der Rechte nicht überwinden konnte und bis auf

weiteres in ihm einen Mann vermutete, der aus dergilbtem

Hefte abſtrakte und mit Fremdwörtern 1) geſpickte Säße in

die Fedeč diktiert und von Zeit zu Zeit mit lebensfremden

Schulbeiſpielen erläutert, ſo darf das harte Urteil durch die

gähnende Langeweile der meiſten Hörſäle ſeiner Jugend er

klärt werden .

Während ſeiner Studienzeit erfüllte Keyßner ſeine

Militärpflicht beim Gardeſchüßenbataillon vom Oktober 1847

bis zum Oktober 1848 und machte den Feldzug nach Schles

wig unter d . Wrangel mit ; in der Nacht vom 18. zum

19. März 1848 hatte er die Unteroffizierswache an der

Berliner Kommandantur.

Am 24. Oktober 1849 trat Keyßner als Auskultator

in den preußiſchen Staatsdienſt und wurde, nachdem er die

Vorbereitungszeit erledigt hatte , von 1854 bis 1858 als

Gerichtsaſſeſſor in Alt-Landsberg, Marienwerder, Berlin und

Stettin beſchäftigt und am 5. Mai 1858 zum Kreisrichter

in Stettin ernannt. Schon drei Jahre ſpäter kam er als

1 ) Den Kampf gegen das Fremdwort in der Rechtswiſſenſchaft hat

Reyßner , wie nebenher erwähnt fein mag , allezeit geführt.

Manche gute Verdeutſchung iſt ihm zu danken ; am meiſten hat .

fich der Erſatz von „ Sufzeffiv “ und „ Simultangründung “ durch

„ Zeichnungs“- und „ Einheitsgründung“ eingebürgert. Zeitſchr. f.

Handelår. Bd. XLVII S. 548. Vgl. auch seyßners Beſprechung

des Dertmannſchen Kommentar: zum Obligationenrecht im

Recht“ 1899 S. 128.
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Stadtrichter nach Berlin ; bei Inkrafttreten des allgemeinen

deutſchen Handelsgeſekbuchs wurde er beim Berliner Stadt

gerichte mit der Einrichtung und Führung der Handels

regiſter beauftragt . Dieſer Geſchäftszuteilung verdankte er

die Wendung zum Handelsrecht, die für die Richtung ſeiner

wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen entſcheidend wurde. 1873

wurde er Kammergerichtsrat, als ſolcher meiſt im handels

rechtlichen Senate tätig ; 1882 Mitglied der Juſtizprüfungs

kommiffion. In beiden Stellungen iſt er bis zu ſeiner

Penſionierung, die auf ſeinen Antrag im Jahre 1903 er

folgte , verblieben . Daneben hielt er von 1866 bis 1889

an der landwirtſchaftlichen Hochſchule in Berlin für junge

Landwirte und von 1882 bis zum Oktober 1903 im Auf

trage der älteſten der Berliner Kaufmannſchaft mit großem

Erfolge für junge Kaufleute Vorleſungen über ausgewählte

Gebiete der Rechtswiſſenſchaft, dort insbeſondere über Grund

buch-, Agrar-, Geſinde-, Verſicherungs-, Wechſelrecht, hier

über Obligationen- und Handelsrecht. 31 Jahre hindurch

war er Mitglied der kirchlichen Gemeindeorgane von St. Jakobi,

denen er als Ratgeber oft bedeutende Dienſte geleiſtet hat .

Vom öffentlichen politiſchen Leben hielt er ſich dauernd fern,

einen Antrag, den ihm Eugen Richter 1889 machte, für die

deutſchfreiſinnige Partei des Reichstags zu kandidieren, lehnte

er ab . Unter den zahlreichen Auszeichnungen, die er zumal

im Alter erfuhr, erfreute ihn keine ſo wie die Ernennung zum

Doctor iuris honoris causa, die ihm die Berliner Juriſten

fakultät zum fünfzigjährigen Dienſtjubiläum zu teil werden

ließ . Die leßten Fahre ſeines Lebens, feit feinem Rüdtritt

vom Amte , widmete er ganz ſeinen rechtswiſſenſchaftlichen

Arbeiten , ſeinen Freunden und vor allem ſeinen Kindern

und Enkeln - die Gattin , eine Tochter des Stadtgerichtsrates

Pütſch, war nach 24jähriger Ehe ſchon 1890 geſtorben . Am

4. September 1905 iſt þugo Keyßner , faſt 78jährig, nach

kurzem Leiden verſchieden.

Den Beamten (Richter und Eraminator) Keyner

hat der Verfaſſer dieſes Nachrufes nicht perſönlich kennen
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gelernt ; aber was tauſend Stimmen von dem weit über

das juriſtiſche Berlin hinaus bekannten Manne zu melden

wiſſen, ruht gerade auf ſeiner amtlichen Tätigkeit und fügt

ſich zu dem Bilde, das ein in Verehrung und Freundſchaft

dem Dahingeſchiedenen Verbundener ſich von ihm macht.

Keyßner hatte wenig vom Typus des preußiſchen Beamten.

Auch er achtete ſein Richteramt hoch , aber er deutete oft

auf die dem deutſchen Recht überlegene Ausgeſtaltung des

engliſchen Richteramts , die kleinlichen Alltagsgeſchäfte des

Richterberufs waren ihm Nebenſache. Die Fülle halbmecha

niſcher Arbeit bedrückte ihn ſtärker als manchen anderen.

Daß die Rechtsanwendung unerlernbare Kunſt iſt, hat er

gern betont, und er ſpottete zuweilen des Durchſchnitts

richters, der eine mindere Veranlagung durch unermüdlichen

Fleiß auszugleichen ſucht. Er ſelbſt urteilte , allen juriſti

ſchen Künſteleien und allem Präjudizienkultus abhold , meiſt

mit kurzer , ſchlagender Begründung . In ſeinen Entſchei

dungsgründen vermied er gerne den Hinweis auf Uſancen

oder auf Treu und Glauben , in denen er einen Dedmantel

der Unklarheit , der Unwiſſenheit oder der Denkfaulheit er

blickte; kein Paragraph des Bürgerlichen Geſekbuchs ſchien

ihm ſchlimmer und in der Hand des gewöhnlichen Richters

gefährlicher als der § 242. Die Fähigkeit , vorgetragene

Tatbeſtände raſch zu erfaſſen und ein durch Übung ge

ſchultes natürliches Rechtsgefühl, ſowie ein ſeltener Blick

für die Bedürfniſſe des Verkehrslebens zeichneten ihn aus :

er ähnelte hierin etwas dem geiſtesverwandten Dernburg.

Seine gründliche Kenntnis des kaufmänniſchen Verkehrs

machte ihn zum Richter in þandelsſachen hervorragend

geeignet .

Als Examinator hatte Keyßner den Ruf der Strenge,

aber auch den ſcharfblickender Gerechtigkeit. In temptanda

iuris candidatorum eruditione arbitrum semper iustum et

acrem sese praestitit, fo rühmt ihn das Ehrendoktordiplom

der Berliner Juriſtenfakultät. Er pflegte ohne Vorbereitung

zu prüfen ; ein guter Eraminator ſei nur, ſo ſagte er, wer
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aus dem Stegreif eraminiere 2) . Sein gegründetes Anſehen

und ſeine reiche Erfahrung im Prüfungsweſen er hat

etwa 3700 Kandidaten geprüft laſſen die Tatſache, daß

er die Ausgeſtaltung der preußiſchen Staatsprüfung im

ganzen für völlig befriedigend hielt, mitteilenswert erſcheinen ;

zumal die Dreiteilung in eine wiſſenſchaftliche Arbeit , eine

Proberelation und eine mündliche Prüfung billigte er ſtets ;

die oft angefochtene wiſſenſchaftliche Arbeit ſchien ihm un

entbehrlich. Nur drei Punkte erklärte er für angreifbar :

die Überlaſtung der Eraminatoren durch ihre ſonſtigen Amts

geſchäfte ; ſodann die Prädikatsabſtufungen : „ ausreichend“ ,

„gut“, „mit Auszeichnung" (als zu oft von Zufällen ab

hängend, anſtatt des ſchlichten ,,beſtanden “ ) ; endlich die münd

lichen Vorträge aus Akten, weil ſie allzuviel Zeit der ohne

dies kurzen mündlichen Prüfung in Anſpruch nähmen, zudem

in der Regel von den Prüflingen ſchriftlich ausgearbeitet

und wörtlich auswendig gelernt würden .

Keyßners ſchriftſtelleriſche Tätigkeit ſpaltete fich,

ſoweit ſie juriſtiſche Fragen betraf % ), in eine populariſierende

und eine wiſſenſchaftliche. Er behandelte gern und geſchickt

aktuelle Rechtsfragen in verſchiedenen Tageszeitungen, ſo in

der Voffiſchen Zeitung , am häufigſten in der Berliner

Börſenzeitung , für die er ſeit 1862 dauernd handelsrecht

liche Artikel geſchrieben und über wichtige Entſcheidungen

und Bücher berichtet hat. Die enge Fühlung, die er infolge

perſönlicher Beziehungen und infolge ſeiner Vorleſungen für

junge Kaufleute mit der Berliner Kaufmannswelt unterhielt,

befähigte ihn , wie wenige , zur volkstümlichen Verbreitung

des für den Kaufmann wichtigen. Seine in der Berliner

Gerichtszeitung erſchienenen gemeinverſtändlichen Auffäße über

die Reichsjuſtizgeſeße ſind geſammelt ohne Namensnennung

I2) Ähnlich Goldichmidt, Rechtsſtudium und Prüfung@ordnung

S. 315.

3 ) ReyBner war in ſeiner Jugend auch fonft gelegentlich ſchrift:

ſtelleriſch tätig , zumal als Verfaſſer von Theaterkritilen und

Feuilletons.
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in drei Bändchen 1879, 1880, 1883 unter dem Titel „Im

deutſchen Gerichtshof“ erſchienen , ebenſo eine Reihe handels

rechtlicher Darſtellungen aus der Berliner Börſenzeitung

1899 : ,, Das Bürgerliche Gefeßbuch und das neue Handels

geſeßbuch ." Dieſe Sammlung enthält manche Auffäße , die

über eine populariſierende Darſtellung hinausgehen . In einer

kurzen Abhandlung über die Haftung des Verkäufers für

Sachmängel (S. 33–35) hat er , wenn ich recht ſehe, als

erſter gegen die Anſicht Coſads Stellung genommen , der

den nicht argliſtigen Verkäufer bei nicht zugeſicherten Eigen

ſchaften von der Schadenserſaßpflicht freiſpricht, und er hat

dabei in ganz ähnlicher Weiſe, wie ſpäter das Reichsgericht

(BD. LII S. 19), auf $ 276 B.GB. hingewieſen , wobei er

die Vertretungspflicht in § 276 als Schadenserſaßpflicht auf

faßt . In einer anderen Abhandlung über den „ gefälſchten

Scheck “ beſpricht er S. 36 ff. die bekannte ſchweizeriſche

Judikatur, die auf Grund beſtehender Handelsſitten dem

Schedkunden auch ohne Verabredung mit der Bank die Pflicht

zu ſorgfältiger Verwahrung des Scheckbuchs auferlegt 4), und

bekämpft die abweichende „dem Verkehr fernſtehende, gelehrte,

ſtarre “ herrſchende Meinung der zünftigen Juriſten.

Dieſe gelegentliche Äußerung kennzeichnet Reyßners

wiſſenſchaftliche Grundanſchauung. Verkehrsfremde

Gelehrſamkeit war ihm verhaßt. Er liebte es — wie zumal

ſein „ Recht am eigenen Bilde“ zeigt nicht aus dem toten

Geſeßesbuchſtaben , ſondern aus dem gemeinen Rechtsbewußt

ſein lebendige Rechtsgedanken zu entnehmen . Er ſah das

den meiſten unſichtbare, werdende Gewohnheitsrecht. In dem

Streben, zu erkennen, wie unter dem Einfluſſe der Verkehrs

und Lebensanſchauungen das Recht ſich wandelt , lag für

ihn der Reiz der Rechtswiſſenſchaft. Damit hängt erſtens

ſein Intereſſe an rechtsgeſchichtlichen Arbeiten eng zu:

ſammen, wobei er ſich jedoch gegen die „ Wurzelfaſerſucherei “

mancher Rechtshiſtoriker ſträubte, die aus äußerer Rechts

-

4) Vgl . Zeitſchr. f. Þandelár. Bd. XLVIII S. 299 ff.
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ähnlichkeit ohne weiteres auf geſchichtliche Rechtsverwandt

ſchaft ſchließen ; ſodann aber beruht hierauf ſeine wiſſen

ſchaftliche Behandlung des geltenden Rechts : ſtets trat für

ihn das Detail der lex lata zurück, an neuen Konſtruktionen

hat er nie ſonderliche Freude gehabt ; im Vordergrunde ſtand

ihm immer die Frage, ob die Gedanken des geltenden Rechts

unſerem Verkehrsleben gemäß ſind. Dieſe rechtspolitiſchen

Neigungen führten ihn nicht nur dazu , wie der guten Art

des wiſſenſchaftlich arbeitenden Praktikers entſpricht, ſeine

umfaſſende Verkehrserfahrung der Wiſſenſchaft zuzuführen,

ſondern vor allem auch dazu, das Recht anderer Kulturvölker

in den Bereich ſeiner Studien zu ziehen , zumal das eng

liſche, das franzöſiſche, das italieniſche, das öſterreichiſche, das

ſchweizeriſche, in den lezten Jahren auch das ruſſiſche Recht.

Erſt mit der Rechtsvergleichung und der Rechtsgeſchichte, ſo

liebte er zu ſagen 5), beginnt die Freude an der Rechts

wiſſenſchaft.

Reyßners wiſſenſchaftliche Tätigkeit fegt ſpät ein .

Der Fünfunddreißigjährige veröffentlichte 1862 in Hierſe

menzels Deutſcher Gerichtszeitung einige ſorgfältige Abhand

lungen , zu denen ſeine regiſterrichterliche Tätigkeit die Anregung

gegeben hatte : über die Beſchränkung des geſeßlichen Um

fangs der Prokura 6), über die Notwendigkeit der Prokuren

eintragung bei dem Handelsgericht der Zweigniederlaſſung ),

insbeſondere über die Formvorſchriften des Handelsgeſek:

buchs und die Folgen ihrer Nichtbeobachtung 8) , über den

Einfluß der Geſellſchaftsauflöſung und des Austretens ein

zelner Geſellſchafter auf das Firmenrecht ?) . Aus den Ab

handlungen, die er ſeit 1864 für die von Franz und Paul

Hinſchius herausgegebene Preußiſche Anwaltszeitung

ſchrieb , verdient Hervorhebung die über die „ Aktiengeſell

5) Vgl. auch D. Jur.Ztg. I S. 159.

6) BD. IV S. 122 .

7) Bd. IV S. 130 f.

8 ) BD. IV S. 170, 171 , 173–175 .

9) BD . V S. 29 F.
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ſchaft nach dem allgemeinen deutſchen Handelsgeſekbuch und

das preußiſche Geſeß vom 15. Februar 1865, betr . diejenigen

Aktiengeſellſchaften , bei denen der Gegenſtand des Unter

nehmens nicht in Handelsgeſchäften beſteht “ 10). Keyßner

gibt hier eine ſcharfe und vernichtende Kritik dieſes verfehl

ten preußiſchen Gefeßes , das für die geſchichtliche Entwice

lung des Aktienrechts nicht ohne Bedeutung war.

An dem Archiv für Theorie und Praris des

Allgemeinen deutſchen andel s rechts, das

F. B. Buſch 1863 gründete , hat Keyßner von Anfang

an erfolgreich mitgearbeitet , bald durch Mitteilungen von

Gerichtsentſcheidungen , denen er wertvolle kritiſche Anmer

kungen beifügte 11), bald durch ſelbſtändige kleine Auffäße .

Schon in den beiden erſten dieſer Auffäße (über den Ein

fluß des HOB.S auf die Zuläſſigkeit der Eintragung von

mehr als 5 Prozent Zinſen in das Hypothekenbuch 12) und

über die Beweiskraft der Handelsbücher nach dem Handels

geſekbuch und den dazu ergangenen Einführungsgeſeßen 18)

ſchließt der Verfaſſer ſeiner ſorgfältigen, zum Teil auf rechts

vergleichender und geſchichtlicher Grundlage aufgebauten Er

örterung des geltenden Rechts ſeiner Neigung entſprechend

eine Prüfung de lege ferenda an . Wichtiger iſt der Auf

faß über die Außerkursſeßung der Inhaberpapiere 14) (1865) :

Die Rechtszerriſſenheit und die Rechtsunſicherheit der deutſchen

Zuſtände werden anſchaulich geſchildert und das Inſtitut der

Außerkursſeßung als geſchichtlich verſtändlich, aber heute auf

hebungsreif mit etwa denſelben Gründen bekämpft , die auf

dem 1868er Juriſtentage ins Feld geführt wurden, und die

bei Schaffung des Bürgerlichen Geſeßbuchs zur Beſeitigung

der Außerkursſegung führten. Mit einer weiteren Abhand

.

10 ) Bd. III S. 169–173, 177-180.

11 ) I S. 265 ff., II S. 50 ff., 292 ff., III S. 244 ff., IV S. 157 ff.,

V 6. 30 ft., 296 ff.

12) II S. 89—100 ( 1864 erſchienen ).

13) II S. 301-341 (auch aus dem Jahre 1864) .

14) VI S. 231-241 .
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.

lung im achten Bande 15) eröffnete Reyßner eine Reihe

von Unterſuchungen, welche die Bauzinſen der Aktionäre zum

Gegenſtande haben . Er knüpft hierbei an die Frage an ,

ob die Bauzinſen aus dem Gewinne zu ergänzen ſeien , be:

vor eine Dividende verteilt werden könne 16), und verneint ſie

gegen Renaud mit der treffenden Begründung, daß eine

Bejahung auf eine Täuſchung der Aktionäre hinauslaufen

würde , die , durch Zinſenzuſicherung zur Aktienzeichnung be

wogen, nachher das Empfangene wieder abbüßen müßten, und

daß zudem die gezahlten Bauzinſen nicht unbedingt eine

Minderung des Grundkapitals darſtellen , ſondern durch die

Vollendung des Unternehmens bereits werterzeugend geweſen

nd . Keyßner , der dieſe Gedanken ſpäter fortgebildet 17)

und eine ſorgfältige Rechtfertigung der Bauzinſen überhaupt

gegeben hat , hat mit ſeinen Ausführungen nachweisbaren

Einfluß auf die Begründung der Aktiennovelle von 1884

gehabt 18) . Einige weitere kleine Aufſäße Keyßners in

Buſchs Archiv aus den Jahren 1867 und 1868 betreffen

die Haftung der Eiſenbahnen, Transportanſtalten und Fuhr

leute , welche gewerbsmäßig den Transport von Reiſenden

mit Gepäck betreiben , für das eingelieferte und das nicht

eingelieferte Reiſegepäck 19), die „falſchen Bevollmächtigten “ 20),

.

.

15) BB. VIII S. 406—413.

16) Weitere Literatur hierüber bei A. Lehmann , Recht der Aktien:

geſellſchaften II S. 429 Anm. 2 .

17) Buſchs Archiv XXXII S. 99 ff., insbeſ. S. 131 (dieſer Auffaß

enthält auch eine ſorgfältige geſchichtliche Überſicht des Attiens

zinſenrechts unter Berückſichtigung der Praxis der Eiſenbahngefell

ſchaften ), ferner in der Schrift : „ Bilanz, Erneuerungsfonds, Re

fervefonds der Aktiengeſellſchaften , Bauzinſen und Gewinnverteilung "

(Berlin 1872) S. 24 ff., weiter außgeführt in dem Werte über

die Aktiengefellſchaften und Kommanditgeſellſchaften auf Aktien

(1873) S. 237 ff., insbeſ. S. 263 ff. Vgl. auch Zeitſchr. f. Han

delsrecht BD. LI S. 232 ff.

18) Vgl. Begr. I S. 343.

19) Bd. X S. 60—67 .

20) Bd. XI S. 65 – 75 .
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die Beweiskraft der Vollmacht und der vom Handelsgericht

ausgeſtellten Zeugniſſe 2 ), die - von Keyener für un

haltbar erachtete Abrede in den Schlußzetteln der Ber

liner Börſe, daß bei Zahlungseinſtellung eines Vertragsteils

der vertraglich feſtgeſepte Lieferungstermin für beide Teile

augenblicklich abgelaufen ſein ſoll 22) .

Auch die Zeitſchrift für Gefeßgebung und

Rechtspflege in Preußen, die ſeit 1867 als Neue

Folge der Preußiſchen Anwaltszeitung zuerſt von Franz

und Paul Hinſchius , ſpäter von J. Fr. Behrend

herausgegeben wurde , ſah Key ßner unter ihren Mitarbei

tern . Gleich der erſte Band bringt zwei Auffäße von ihm,

darunter einen Beitrag zum internationalen Prozeßrecht,

der die engliſche Judikatur ſorgfältig berückſichtigt 23) . Eine

beachtenswerte geſchichtliche Darſtellung des preußiſchen Papier

geldweſens bringt ein Aufſaß im zweiten Bande 24) . 1870

folgte eine Unterſuchung über ein ſächſiſches Geſet vom

14. März 1870 25) , das , ſoweit es in Wechſelſachen eine

„Sicherheitshaft “ zuließ, mit dem Bundesgeſeß vom 29. Mai

1868 nach Keyßners Anſicht in Widerſtreit trat . In einem

Aufſaße über die Form der Verſicherungsverträge 26) tritt

Keyßner unter anderem entſchieden für die geſekliche

Regelung des Rechts der Gelegenheitsgeſellſchaften ein .

Über einige weitere Studien , die Reyßner für Gru :

chots Beiträge 2 ?), ſpäter für das Deutſche Handelsblatt 28),

21 ) Bd. XI S. 189—195.

22) XII S. 101–104.

23) S. 83–89, S. 154-165 .

24) II S. 101--135.

25) IV S. 708—722.

26) V S. 172 ff .

27) Bd. XII S. 566-584 (1868) : „ Friſtbeſtimmung zur Geltend

machung der Anſprüche aus Berſicherungsverträgen und an der

Berliner Börſe geſchloſſenen Zeitgeſchäften als Verjährungsfriſt ;

Geſchäftsgebrauch und Handelégebrauch ; Feſtſeßung einer Ver :

jährungsfriſt durch Handelsgebrauch.“ Bd. XIII S. 179–194

( 1869 ) über die Verjährung der Handwerkerforderungen .
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für Gellers öſterreichiſches Zentralblatt 29) und in den legten

Jahren für das Recht 30) und die Deutſche Juriſtenzeitung 31 )

verfaßt hat, kann hier kurz hinweggegangen werden ; faſt

alle ſpiegeln ſein Intereſſe an Fragen der Rechtspolitik und

an der Rechtsvergleichung.

Die Zeitſchrift, die ihm am meiſten verdankt , iſt die

Zeitſchrift für das geſamte Handelsrecht. Seine

Tätigkeit für dieſe Zeitſchrift ſeşte 1864 mit einer rechts :

vergleichenden Abhandlung ein über engliſches Geſellſchafts

recht, insbeſondere Aktienrecht, auf Grund der Companies

Act von 1862, die er allerwärts mit dem franzöſiſchen und

dem deutſchen Recht vergleicht 32) . 1866 behandelte er in

eingehender, fördernder Darſtellung die Liquidation der offenen

Handelsgeſellſchaft 33). Es folgen dann im elften Band eine

Abhandlung über die durch Zeichnung der Liquidationsfirma

entſtandenen Wechſelverbindlichkeiten , ſowie die Haftungs

28) Ingbef. 1874 S.6 f . : , Depotfixen ", 1876 S. 26 ff.: „ Die Firmens

zeichnung ", S. 218 f.: Leitung der Generalverſammlung der

Aktiengeſellſchaft “, 1881 S. 160 F. , 169 f.: „ Gerichtsſtand des Er:

füllungsorts zur Einklagung des Kaufpreiſes “ , S. 424 f.: „ Wert:

papiere " , 1882 S. 559 ff. : „Der traffiert-eigene Wechfel".

29 ) 1884 S. 705–714 : Zur Frage über die amtlich beſtellten

Mäkler" ( deren Beſeitigung er empfiehlt ).

30) Außer vielen Literaturbeſprechungen vgl. IV S. 358 (Siegel oder

Stempel) , 392 f. (S$ 49 , 123 , 232 HOB.) , V S. 42 ( Recht

am eigenen Bilde), VII S. 224 f. (Das Mietetündigung3.

recht des verjeten Beamten : Verfaſſer glaubt, den § 570

B.GB. als zwingendes Recht anſehen zu dürfen), VIII S. 1 ff.

(die Ausdehnung der Haftpflicht der Straßenbahnen auf Sach:

beſchädigung fei nicht geboten ), S. 617 ff. ( Haftpflicht der ifen :

bahnen für Sachichaden ; insbeſ. durch Funfenflug ).

31 ) III S. 486 ( Recht am eigenen Bilde) , IV S. 232 (Urt. 5 des

Entwurfs des preuß . Ausf.6 . zum AGB.), V S. 113 ( geſeßliche

Zinjen in der Übergangszeit), S. 355 (zu § 186 HSB.) , X

S. 232–235 ( finderung der Proteſterhebung durch höhere Ges

walt“ , eine rechtsvergleichende Studie ; die leßte Abhandlung , die

Reyßner veröffentlicht hat ).

32 ) Zeitidyr. f . Handelør. VII S. 533-574 .

33 ) X S. 327 ff., auch als Sonderſchrift erſchienen .

I
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pflicht des falſchen Bevollmächtigten, die beachtenswerte Er

örterungen zum Art. 55 HGB. gibt 34), ferner im vierzehnten

Bande eine Studie über die Kollektivvertretungsbefugnis und

Firmenzeichnung der Geſellſchafter und Prokuriſten 35) , im

zwanzigſten eine Erörterung des Art. 248 HOB. 36) , im

einundzwanzigſten eine Unterſuchung über die Fortführung

der von dem Vorſtande einer Aktiengeſellſchaft oder von

einem Handelsgeſellſchafter für die Geſellſchaft erworbenen

Firma 37) . Im Jahre 1879, mit Band XXIII, trat Keyßner,

nachdem er in engere , wiſſenſchaftliche und perſönliche, Be

ziehungen zu Levin Goldſchmidt gekommen war, in die

Redaktion der Zeitſchrift ein, und er hat ihr 26 Jahre lang

bis zu ſeinem Tode unausgeſeßt und hingebungsvoll ange

hört . Seine redaktionelle Tätigkeit betraf hier vorwiegend

die Berichterſtattung über die Rechtſprechung, ſowie die Bes

ſprechung der Literatur ; doch hat er noch einige ſelbſtändige

Abhandlungen beigeſteuert: 1880 über das Gerichtsverfaſ

ſungsgeſeß und das Verfahren in Handelsſachen 38) (im weſent

lichen referierend, hie und da kritiſch ); 1885 über die Geltend

machung des Ausfalls im Konkurſe der Þandelsgeſellſchaft

gegen das Privatvermögen der Geſellſchafter 39) und 1899

über die Vergütung des Aufſichtsrats nach dem neuen Handels

geſezbuche ; in der leßten Abhandlung wird die Befürchtung,

daß die Vorſtands- und Aufſichtsratsmitglieder durch SS 237,

245 HOB. in ihren Einkünften ſo erheblich beeinträchtigt

werden könnten, daß tüchtige Kräfte von Bewerbungen zurück:

treten würden , entſchieden zurückgewieſen 4 '). Eine Fülle

beachtenswerter Ausführungen bergen aber auch die An

34) XI S. 493-513 .

35) XIV S. 442-452. Vgl. dazu die Abhandlung im „ Recht “ IV

S. 392 f.

36) XX S. 467-469.

37) XXI S. 410—420.

38) Bd. XXV S. 449—544 , auch als ſelbſtändiges Buch erſchienen .

39) Bd. XXX S. 533-545 .

40) Bd. XLVIII S. 508-521 .
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merkungen, mit denen Reyßner die von ihm (in den legten

Fahren von ſeinem Sohne Lothar) mitgeteilten Gerichts

entſcheidungen verſehen hat ; hervorgehoben ſei z . B. die

meines Erachtens zutreffende Polemik gegen den Kammer

gerichtsbeſchluß vom 19. Februar 1900 , der die Feſtſeßung

von Bauzinſen bei Erhöhung des Grundkapitals einer Aktien :

geſellſchaft verſagte 41) . Einen eigenartigen Standpunkt nahm

Keyßner bei Beſprechung juriſtiſcher Schriften ein : er

meinte , der Leſer der Zeitſchrift für Handelsrecht wünſche,

im Gegenſaß z . B. zum Leſer der Kritiſchen Vierteljahrs

ſchrift, keine Kritik des angezeigten Werkes , er wolle nur

den Inhalt in den Grundzügen kennen lernen . Damit hängt

es zuſammen , daß die zahlreichen Bücherbeſprechungen aus

der Feder Reyßners - was ihm oft verdacht worden

iſt durchweg bloß kurze Inhaltsangaben bieten 4 ?) und

fich kritiſcher Zuſäße enthalten ; nur gelegentlich , ſo noch

jüngſt in der höchſt dankenswerten Beſprechung von Her

mann Rehms Bilanzen der Aktiengeſellſchaften 43) , über

ſchreitet er erheblich die von ihin ſelbſt geſteckten engen

Grenzen .

ReyBners erſte ſelbſtändig erſchienene umfaſſendere

Arbeit betrifft die „Erhaltung der Handelsgeſells

ſchaft gegen die Auflöſungsgründe des Handels

gefeßbuchs“ , 1870. Er legt hier dar, in welcher Weiſe

fich offene Handelsgeſellſchaften , Kommandit- und Aktien

kommanditgeſellſchaften über das Daſein des urſprünglichen

Perſonenverbandes hinaus zu erhalten vermögen , trofdem

ein geſeßlicher Auflöſungsgrund vorliegt, und prüft, wie weit

die Auflöſungsgründe des Handelsgeſezbuchs zwingendes oder

nachgiebiges Recht enthalten . Er verwertet hierbei ein reiches,

41 ) BS. LI S. 232–241 . Andere Beiſpiele insbeſ. Bd. XLVIII

S. 299, 320 ; LIII S. 178 f . , 224, 231 .

42) Die erſte Beſprechung erſchien im Bd. XVI S. 669 ff ., dann ſeit

Bd. XXII finden ſich Beſprechungen faſt in allen Bänden , die

legten in Bd. LVII S. 255 ff ., 258, 303 ff.

43) Bd. LVI S. 618-621 .
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in umſichtiger praktiſcher Tätigkeit erworbenes Material. Die

Arbeit bringt ferner wichtige Unterſuchungen zur Geſchichte

der Kommanditgeſellſchaft auf Aktien . - Nach einer mit

kurzen Anmerkungen verſehenen Tertausgabe des Han

delsgeſeßbuchs (1872) und der ſchon oben 44) erwähnten

Schrift über „Bilanz , Erneuerungsfonds , Reſerve

fonds der Aktiengeſellſchaften, Bauzinſen und

Gewinnverteilung“ , 1872 (die er ſpäter ſelbſt als

„ Vorarbeit “ bezeichnet hat) , veröffentlichte Reyßner eine

wertvolle Arbeit über die „Aktiengeſellſchaften und

Kommanditgeſellſchaften auf Aktien" auf Grund

des Geſeßes vom 11. Juni 1870 , deſſen Fehler er ſcharf

erkennt , vor deſſen übereilter Abänderung er aber warnt;

an der Reviſion des Geſeßes hat Keyßner dann als Mit

glied der im Reichajuſtizamte tagenden Kommiſſion 1882

erfolgreich mitgewirkt.

1878 folgte ſein Kommentar zum Handelsgeſetza

b uch. Das Buch, das in der Praxis, vielleicht wegen einer

gewiſſen Ungleichmäßigkeit, nicht die Verbreitung gefunden

hat, die minder bedeutende Arbeiten fanden , zeichnet ſich

nicht nur durch eine ſorgfältige Berückſichtigung der Judi

katur und der wichtigſten Literaturerſcheinungen, ſowie ge

legentlich 45) durch die Heranziehung des ausländiſchen Rechts

aus, ſondern vor allem auch durch Selbſtändigkeit des Ge

dankens und die Anregung einer Reihe von Fragen , die

bisher nicht aufgeworfen worden waren. Die Antworten,

die der Verfaſſer gibt, ſind meiſt kurz und ohne nähere Be:

gründung formuliert; die ſorgfältigen Erwägungen, die jedem

Saße zu Grunde liegen , find verſchwiegen . Es iſt zu be

dauern , daß Keyßner das Werk nicht in zweiter Auflage

hat erſcheinen laſſen 46) .

.

44) Siehe oben Anm. 17.

45) Namentlich im Handelsgeſellſchaftsrecht.

46) Hierbei ſei die in der Praris vielgebrauchte Ausgabe der aktiens

rechtlichen Vorſchriften des Handelsgeſeßbuchs mit erläuternden

kurzen Anmerkungen von Reyßner und Veit Simon (Gutten
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Die bedeutendſte Arbeit Reyßners iſt ſein Recht

am eigenen Bilde“ (1896), aus zwei Vorträgen erwachſen ,

die er in der Freien Photographiſchen Vereinigung und in der

Berliner Juriſtiſchen Geſellſchaft gehalten hat. Das Verdienſt

dieſer Schrift liegt darin, daß ſie zum erſten Male einige

Vorläufer ſtehen außer Zuſammenhang mit ihr - eine durch

die Entwicklung der Photographie in der Luft liegende, ſeit

her nicht wieder zur Ruhe gekommene Frage ſcharfſinnig

und gedankenvoll in knapper , anmutiger Sprache behandelt

hat : er gelangt zu dem Saße, den er nicht aus einem Ge

feße, ſondern aus der Auffaſſung des Lebens ableitet : jeder

iſt ſeines Bildes Herr ; er führt dieſen Saß , deſſen Kon-:

ſtruktion ihm Gierkes Lehre von den Perſönlichkeitsrechten

an die Hand gibt , bis in die äußerſten Folgerungen mutig

durch und lehnt entſchieden jede Verwäſſerung des Sabes 47)

mit der ihm eigenen Abneigung gegen Mittelmeinungen und

elaſtiſche Formulierungen ab . Er ſteht damit , zugleich als

ihr radikalſter Vertreter , an der Spiße der Bewegung , die

ein „ Recht am eigenen Bilde" auch der Ausdruck ſtammt

von Keyßner – entweder ſchon als beſtehendes Recht an

nimmt oder in größerem oder geringerem Umfange von dem

Reichsgeſeßgeber anſtrebt. Daß Keyßner , der in dieſer

Frage das erſte Wort geſprochen , nicht auch das lekte

geſprochen hat , deſſen war er ſich wohl bewußt ; der

beſcheidene Schluß der Schrift deutet auf die Nachfolger :

Wenn einer tät den Faden ſpinnen , ein Spätrer macht

daraus das Linnen .“ Er hat in den legten Jahren noch

mehrfach zu den von ihm aufgerollten Fragen das Wort

genommen , ſo aus Anlaß des bekannten Bismarcfalles 48),

tagſche Sammlung deutſcher Reichegefeße Nr. 24 , 5. Auflage von

Hugo und lothar Keyßner , 1900) erwähnt.

47) RenBnter erachtet Einſchränfungen nur für geboten im Dienfte der

Sicherheitspolizei und der Strafrechtspflege, ſowie für Landſchafts

aufnahmen , öffentliche Umzüge und Verſammlungen , bei denen die

Abbildung des einzelnen Menſchen völlig zurüdtritt.

48) D. Jur.Ztg. III S. 486.
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dann gelegentlich der Kritik einer ſtrafrechtlichen Entſcheidung

des Reichsgerichts 49) , endlich durch ein Gutachten , das er

dem ſechsundzwanzigſten deutſchen Berliner) Juriſtentage

erſtattete 50) ; an dem folgenden Juriſtentage (in Innsbruck ),

auf dem die Frage des Rechts am eigenen Bilde erſt zur

Sprache kam, hat er nicht teilnehmen können .

Das Jahr 1903 brachte noch zwei kleinere Arbeiten

Keyßners : Die ruſſiſche Wechſelordnung , die er zu

ſammen mit Neubeder erläuterte 51) , und einen Beitrag

zur Feſtgabe der juriſtiſchen Geſellſchaft für Richard Koch :

Der Quittungsträger 52), eine wertvolle, neue Fragen

anregende und auch hier, wie dem Verfaſſer eigen, den Blick

in die Zukunft richtende Erläuterung des § 370 B.GB.,

ein öffentlicher Beleg für die ſeinen Freunden bekannte

jugendliche Begeiſterung , mit der noch der Greis dem

Studium des neuen Rechts oblag .

Dem Menſchen gilt das legte Wort. Wohl würde

es zu ſchreiben ein Altersgenoſſe berufener erſcheinen , der

ſchon dem Jüngling, dem Manne nahe geſtanden. Der Ver

faſſer dieſer Zeilen , den der Wunſch des Dahingeſchiedenen

zu einem Abſchiedswort in der Zeitſchrift für Handelsrecht

berufen hat , hat erſt den Siebzigjährigen kennen gelernt,

und mancher liebe Zug in ſeinem Weſen wird hier wohl,

von älteren Freunden vermißt, ungezeichnet bleiben. Offen

heit, die an ihm ſchon das Abiturientenzeugnis rühmt, und

Wahrhaftigkeit ſind die hervorſtechenden Charakterzüge Keyß

ners geweſen . Wie er ſie gegen Freunde und Feinde

nicht jedem willkommen – übte , ſo verlangte er ſie auch

fich gegenüber . Sein überſtrömendes Temperament ließ ihn

# 149 ) Im Recht" V S. 42. Die Entſcheidung des Reichsgerichts ſteht

Strafi. XXXIII S. 295 ff.

50) Verhandlungen des 26. Deutſchen Juriſtentags, Gutachten Bd. I

S. 73–85 : er rät hier, von einer geſeblichen Regelung abzuſehen .

51 ) Erweiterter Sonderabdruck aus der Zeitſchrift für Handelsrecht

BA. LIII.

52) S. 139–149 der Feſtſchrift.
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zu den Dingen, die ihm entgegentraten, raſch und entſchieden

Stellung nehmen , und wo er Meinungen oder Menſchen

widerſprach , tat er es unverblümt . Doch war er nichts

weniger als ein Polterer. Ein liebenswürdiger Humor kenn

zeichnete ihn allerwärts . Er war reich an ſcharf zugeſpißten,

nicht beißenden Scherzworten und hatte herzliche Freude an

ſchalkhaften, nie verleşenden Neckereien . War er innerhalb

ſeines Arbeitsgebietes aller Büchergelehrſamkeit abgeneigt

und offenen Blickes für das Leben , ſo war er weit davon

entfernt , ſein Intereſſe überhaupt auf rechtswiſſenſchaftliche

Fragen zu beſchränken . Für alle edleren Lebensgenüſſe em

pfänglich, brachte er zumal den bildenden Künſten reiches

Verſtändnis entgegen . In den Dienſt einer anmutenden

Geſelligkeit, die er ſchäßte, ſtellte er gern eine anſprechende

dichteriſche Begabung , die ſchon den Knaben ausgezeichnet

hatte . Sein bis in die legten Jahre jugendlicher Sinn

ließ ihn allezeit unter Jüngeren Freunde ſuchen und finden ;

und welche herzliche Verehrung er genoß und Freundſchaft

er gewährte, darf an ſeinem friſchen Grabe im Namen

vieler der Verfaſſer dieſer Worte mit dem Bekenntniſſe un

verbrüchlicher Dankbarkeit und dem Verſprechen treuen Ge

denkens bezeugen.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII .
22



VIII.

Die Stellung des Kapitäns im dentſden Seehandelsrecht.

Von :

Herrn Gerichtsaſſeſſor Dr. Leopold Berels , Privatdozenten

in Heidelberg

$ 1 .

Einleitung.

I. Begrenzung des Gegenſtandes.

1. Deutſches Recht foll behandelt werden . Hierbei iſt

in erſter Linie an das Reichsrecht, und zwar an das heute

geltende, gedacht. Daß für ſeinen Werdegang das frühere

Recht mitherangezogen wird , vergleichsweiſe auch fremdes,

für Einzelfragen auch Partikularrecht, bedarf hier einer

näheren Rechtfertigung ebenſowenig wie Bemerkungen de

lege ferenda. Vollſtändigkeit war bei dem Hauptzweck der

Studie in keiner dieſer Richtungen geboten . Das auslän

diſche Recht der Gegenwart iſt im allgemeinen nur ſo weit

geſtreift, als es dienlich ſchien zur unmittelbaren Beleuch

tung unſeres Reichsrechtes. Dieſem ſtehen am nächſten die

Rechte Skandinaviens 1) und Japans ?) , ſowie der öſter

1 ) Siehe die Ausgabe von M. Happenheim und Kriſten os

hansjen , Das norwegiſche Seegeſetz ... dom 20. Juli 1893 unter

Vergleichung mit dem ſchwediſchen Seegefeß vom 12. Juni 1891

und dem däniſchen Seegefeß vom 1. April 1892 in das Deutſche

übertragen , Stuttgart 1895 ( Beilageheft zu Bd. XLIII dieſer

Zeitſchrift ).

2) Das Seerecht iſt enthalten im fünften Buche des japaniſchen KGB .,

in Rraft ſeit dem 16. Juni 1899. Benußte Ausgabe : Japaniſches
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reichiſche :), mit einem ungariſchen 4) übereinſtimmende Ent

wurf einer Seemannsordnung von 19015).

2. See recht ſoll zur Darſtellung kommen. Dabei

kann das Binnenſchiffahrtsrecht, dem Seerecht vielfach nach

gebildet, ſchon deshalb nicht reſtlos ausgeſchieden werden, weil

beide einander erläutern und mancherlei Säße gemeinſam

haben . Auch Normen des „ Landrechts“ , wie man das all

gemeine Zivil- oder Handelsrecht im Gegenſaß zum Seerecht

genannt hat, fallen in den Kreis der Betrachtung, teils weil

Handelégefeßbuch nebſt Einführung @ geſek. Überfekt von Dr. Lud:

wig lön holm , Profeſſor an der Kaiſerl . Univerſität Tofio.

Selbſtverlag des Verfaſſers. Bremen : Mar Nößler ; Tofio und

Yokohama : Maruya & Co. (ohne Fahr). Vgl. dazu Rehme

in dieſer Zeitſchrift BD. LI S. 3 ff.

3) 5 und 29 der Beilagen zu den ſtenogr. Protokollen des Herren

haujes, XVII. Seſſion 1901 .

4) Darüber Kommiſſionsbericht , 29 der in voriger Anmerkung bes

zeichneten Beilagen, S. 2.

5) Über einſchlägige Fragen des internationalen Privatfees

rechts fiehe Wagner , Handbuch des Seerechte Bd. I ( 1884)

S. 128 ff.; V. Bar , Theorie und Praxis des internationalen

Privatrechts (1889) BS. II S. 203—208, 224 ff., 379 Anm. 33 a ,

Lehrbuch des internationalen Privat- und Strafrechts (1892) $ 39

und in d. Folgendorff - Rohlers Enzyklopädie der Rechtss

wiffenſchaft ( 1904) BS. II S. 29, $ 22 Nr. 3 ; Lyon - Caen et

Renault , Traité de droit commercial Bd. V ( 1894) S. 386

bis 388, 412—414 ; þeilborn , Das Syſtem des Völkerrechts

entwickelt aus den völkerrechtlichen Begriffen (1896) bef. S. 227 ff .;

Annuaire de l'Institut de droit international BD. XVI

( 1897) S. 221 Artt . 34, 35, S. 240 Artt. 31 , 32 ; ebenda Bd.XVII

(1898) S. 50 Art. 32 , S. 245 Art. 32, S. 282 Artt. 32 , 33 ;

Schaps, Das Deutſche Seerecht, Kommentar zum 4. Buche des

HGB. vom 10. Mai 1897 (erſcheint ſeit 1897) Anm. 28 zu

§ 486 ; Boyens , Das Deutſche Seerecht Bd. I (1897) S. 16 ff.,

Bd. II (1901 ) S. VII, XI ; J. Bonnin , Du contrat d'engagement

du capitaine de navire marchand ( Pariſer Theſe 1900) S. 167 ff.;

Platou , Forelæsninger over norsk Søret (1900) S. 25 , 28,

177 ; Hughes , Handbook of admiralty law (St. Paul, Minn .

1901) S. 24 f.; Diena , Trattato di diritto commerciale

internazionale Bd. III (1905) S. 344-359.

2

.

.



338 Perels : Die Stellung d. Rapitáns im deutſchen Seehandelsrecht.

2

ſie allgemein gültig , teils weil ſie dem Seerecht gegenüber

zuſtellen ſind.

3. Seehandelsrecht iſt zu erörtern . Wie man unter

Handelsrecht vorzugsweiſe das Handelsprivatrecht verſteht,

ſo auch hier. Wohl noch weniger als im übrigen Handels

recht können aber hier öffentlichrechtliche Fragen überſprungen

werden . Eine ſcharfe Trennung würde , wie allgemein an

erkannt iſt, Zuſammengehöriges auseinanderreißen. Dasſelbe

gilt für das Seeprivatrecht, inſoweit es nicht handelsrecht

licher Natur iſt.

4. Auf die Stellung des Kapitäns kommt es an . Sie

greift derart in das geſamte Seerecht ein , daß die Ver

ſuchung naheliegt, anſtatt die Stellung des Kapitäns im See

recht zu ſchildern , eine Darſtellung des Seerechts vom Stand

punkte des Kapitäns zu geben . Dies mußte vermieden

werden . Für die Abgrenzung iſt die Einteilung des HOB.

zu beachten , in welchem ein beſonderer Abſchnitt dem

„ Schiffer “ gewidmet wird . Deſſen Perſon, nicht die ander

weitig im Vordergrund ſtehende Perſon des Reeders, bildet

den Mittelpunkt der Darſtellung, und von hier aus ſind

die Grenzen für die Verwertung des übrigen Stoffes zu

beſtimmen. Auch bei Rechtsgebilden wie dem Frachtgeſchäft,

der Bodmerei, der Haverei, die den Gegenſtand fernerer

Abſchnitte des HGB. ausmachen , ſpielt der Kapitän ſeine

beſondere und deshalb mitzuberührende Rolle; aber ſchon

aus dieſen Überſchriftsbezeichnungen ergibt ſich , daß dort

nicht auf ſeine Perſon , ſondern auf das Rechtsinſtitut als

folches das entſcheidende Gewicht fällt. In einem weiteren

Sinne und gerade mit Rückſicht auf die Syſtematik des HGB.

mag man immerhin die Stellung des Schiffers als ein

Rechtsinſtitut auffaſſen .

Nahe verwandt mit ſeiner Stellung , vornehmlich im

Verhältnis zum Reeder, iſt die der übrigen Befaßungs:

mitglieder , von denen er ſich ehemals weniger als heute

abhob . Mannigfach galten und gelten gleiche oder ähnliche

Rechtsjäße für Kapitän und Mannſchaft, ſo daß fich gemein
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ſame Ausgangspunkte oder Vergleichspunkte bieten . Und

wenn etliche Säße ſich von der Mannſchaft auf den Kapitän

übertragen haben, ſo ſind umgekehrt aus den für den Rapi

tän geltenden Normen ſolche für die Mannſchaft abzuleiten,

namentlich ſoweit ſie den Kapitän vertritt , d . 5. zuvörderſt

für den Steuermann.

II . Quellen .

.

1. Rechtsquellen “).

Sedes materiae iſt, wie angedeutet, der dritte Abſchnitt

im vierten Buche des Handelsgefeßbuchs vom 10. Mai

1897, überſchrieben : „ Schiffer “ (S8 511-555), und ferner

die Seemannsordnung vom 2. Juni 1902. Jn mehr

als einer Hinſicht beſteht zwiſchen beiden Quellen ein Zu

ſammenhang , der für die Auslegung wichtig , obſchon nicht

ſo eng iſt, daß man beide ſchlechtweg wie ein Ganzes zu

behandeln hätte ; die Bezeichnung als „Nebengeſet" für die

mehr öffentlichrechtliche Seemannsordnung in ihrem Verhält

nis zum HOB. bietet zu Irrtümern Anlaß .

Die SS 511-555 des HOB. von 1897, in Kraft ſeit

dem 1. Januar 1900 ?), geben mit geringen Abweichungen

den dritten Teil des fünften Buchs des Alg. Deutſch. HGB.

(„Von dem Schiffer“, Artt. 478–527) 8) wieder. Die See

mannsordnung von 1902 9), in Kraft 10) ſeit dem 1. April

1903 , ſtellt ſich dar als eine gründliche Umarbeitung der

durch ſie verdrängten Seemannsordnung vom 27. Dezember

1872, die ihrerſeits den vierten Titel vom fünften Buche

6) Für das Gewohnheitsrecht muß auf allgemeine Regeln verwieſen

werden , zu vergl. iſt auch unten S. 383 f.

7) EG. zum HGB. Art. 1 , EG. zum BGB. Art. 1 .

8) Artt. 411–438 im Preußiſchen Entwurf, 433–466 im Entwurf

1. Leſung.

9) Nebſt der hier nicht weiter intereſſierenden Änderung durch das

Gefeß vom 23. März 1903.

10) SeemD. § 137 .
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des Allg . Deutſch. HGB. („Von der Schiffsmannſchaft“,

Artt. 528—556) ſowie partikularrechtliche Vorſchriften über

wiegend öffentlichrechtlichen Inhalts erſekt hatte 11). Die

Seemannsordnung regelt das Verhältnis des Kapitäns zur

Schiffsmannſchaft, nur gelegentlich 12) das zum Reeder ;

mittelbar wirkt aber das erſtere auf das lektere zurück.

Gleichzeitig mit der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902

iſt das Gefeß von demſelben Tage , betreffend Abänderung

ſeerechtlicher Vorſchriften des HGB., in Kraft getreten ; es

ändert die Vorſchriften in 88 481, 547–549, 553 und 749,

welche ſich ſämtlich auf den Schiffer beziehen. Dieſe Novelle

bezweckt Übereinſtimmung des HGB. mit der neuen See

mannsordnung , namentlich in der Richtung, daß , wie hier

die Mannſchaft, dort der Kapitän dem Reeder gegenüber

günſtiger geſtellt wird. Dem gleichen Ziele wirtſchaftlicher

Förderung des Schiffsperſonals, diesmal unter Beſchränkung

auf Fälle der Erkrankung und Verlegung, dient das Gefeß,

betreffend Abänderung der Seemannsordnung und des HGB.,

vom 12. Mai 1904, in Kraft ſeit dem 15. desſelben Monats .

Es ändert aufs neue den § 553 des HOB. , den es der

übrigen Krankenfürſorgegeſeßgebung näher bringt .

Die einſchlägigen Vorſchriften des HOB. wie der See

mannsordnung, die alſo beide, wenn auch in verſchiedener

Weiſe, auf das Seerecht des Alg. Deutſch. HCB. zurück

zuführen ſind, haben deſſen Charakter inſofern gewahrt, als

ſie oft mehr eine Inſtruktion denn ein Geſeß ſein wollen .

Nicht eine Inſtruktion im Sinne der ſogenannten Solvor

ſchriften , ſondern in dem Sinne , daß ſie den Beteiligten

alles für ſie Wiſſenswerte möglichſt klar und deutlich vor

Augen halten wollen 13), ohne ängſtliche Scheu vor Wieder

holungen und juriſtiſchen Selbſtverſtändlichkeiten 14). Im

11 ) SeemD. (1872) § 110.

12 ) SeemO. § 53 (42 a . F.) .

13) Ein Abdruck der SeemD. muß nach deren § 133 im Voltálogis

zur jederzeitigen Einſicht der Schiffsleute vorhanden ſein.

14) Beiſpiel : Mein Schiffer darf einen die Sicherheit gefährdenden
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Zuſammenhang hiermit gibt die geſeßliche Kaſuiſtik leicht zu

der Frage Anlaß, ob eine erſchöpfende Regelung gegeben

iſt. Weitere Schwierigkeiten entſtehen für die Auslegung

dadurch , daß im Hinblick auf das neue Zivilrecht das Sees

recht des alten HOB. zwar eine Reviſion , aber doch nur

eine ſpärliche, durch das Geſeß vom 10. Mai 1897 erfahren

hat . Es ſind, zunächſt rein ſprachlich betrachtet, allerlei A6

weichungen vom BOB. beſtehen geblieben , ohne daß immer

durchſichtig wäre, inwieweit etwa trokdem materiell Einklang

herrſcht.

2. Erkenntnisquellen.

a) Rechtſprechung.

Aus der neueren Rechtſprechung find neben den Ent

ſcheidungen des Oberhandelsgerichts und des Reichsgerichts

von hervorragender Wichtigkeit die des Hanſeatiſchen Ober

landesgerichts, während die Entſcheidungen der Seeämter

und des Oberſeeamte ſich vornehmlich auf dem Gebiete des

öffentlichen Rechtes bewegen .

b) Literatur.

An älteren Monographien ſind zu nennen ,, Der wohl

inſtruirte Schiffer , und zwar was derſelbe vor ange

tretener - währender - und nach abgelegter Reiſe zu beob

achten hat“ (ohne Namen 1732 und öfter) 15), ſowie die

Gegenſtand an Bord nehmen . ... Dieſe Pflicht würde auch ohne

befondere gefeßliche Vorſchrift aus ſeiner Rechtsſtellung herbor

gehen .“ ROHG. 1. September 1876, Bd. XXI S. 157.

15) Dem Verfaſſer lag von deutſchen Auflagen nur die 1732 in

Hamburg erſchienene dor. Ferner werden genannt eine 2. Aufl .,

Lübeck 1747, eine 3., Lübeck u. Wismar 1773, und eine Neubear

beitung von Engelbrecht u. d. Titel „ Der wohl unterwieſene

Schiffer“, Lübeck 1792. Die Angaben bei Wagner (ſiehe oben

Anm. 5) S. 107 wären danach zu verbeſſern . Eine däniſche

Ausgabe Den del-inſtruerede Slipper" , Kopenhagen 1776 , be :

handelt eingehend das däniſche Privat- und öffentliche Seerecht;

rwähnt wird noch eine ſolche Bearbeitung von P. H. Graah,

ebs. 1800.
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.

unbedeutende Diſſertation von Abraham Grodded (1694) 16)

und die tüchtige von Jakob van Hall (1822) 17) , beide

betitelt De magistro navis.

Dem Zuge der Zeit entſprechend, hat ſich die neuere

Literatur, die juriſtiſche wie die volkswirtſchaftliche, zum Teil

in Vorbereitung oder in Verfolg der neuen Seemannsord

nung , mehr mit den Schiffsleuten denn mit den Schiffs

führern beſchäftigt. Naturgemäß wird in Schriften dieſer

Art, wie andererſeits in denen über den Reeder, der Kapitän

nebenher abgetan. Das Wertvollſte über ihn bringen die

größeren ſyſtematiſchen Darſtellungen des Seerechts und die

Geſekeskommentare. Auf beides wird hiermit, ebenſo wie

auf die amtlichen Materialien , allgemein Bezug genommen.

Sonderarbeiten ſind :

1. Die öffentlichrechtlichen Pflichten des Schiffers vor

Antritt der Reiſe mit beſonderer Berüdſichtigung des ham

burgiſchen Partikularrechts von Carl Ritter. Greifswalder

Diſſertation 1894 . Eine gehaltvolle Abhandlung , deren

Titel aber ſchon beſagt , daß in ihr das Privatrechtliche in

den Hintergrund tritt.

2. Schiffs- und Havareipapiere. Eine ſeerechtliche Bes

ſprechung der Rechte und Pflichten eines Schiffsführers in

Havarei- und anderen Geſchäftsſachen von Kapitän O. Schülke.

Hamburg 1902. Von einem juriſtiſchen Laien für juriſtiſche

Laien geſchrieben , enthält das Buch neben allerhand praf

tiſchen Winken zahlreiche grobe Unrichtigkeiten.

Vieles zum Thema Gehörige findet fich auch in den

Veröffentlichungen des Deutſchen Nautiſchen Vereins

und des Verbandes Deutſcher Seeſchiffer - Vereine.

Teilweiſe für das deutſche Recht benußbar iſt die aus

ländiſche Literatur 18).

16) Leipziger Diff. sub moderamine G. Barthii.

17) Teil 1 zu verteidigen in Amſterdam praeside van Reenen,

Teil 2 in Utrecht ex auct. rect, magn. Parea u .

18 ) AS Einzeldarſtellungen feien genannt die franzöſiſchen Chefen :

G. Thubé , De la responsabilité du propriétaire de navire



Pereld : Die Stellung d . Kapitäns im deutſchen Seehandelsrecht. 343

$ 2 .

Begriff und Bezeichnungen des Kapitäns.

I. Geſchichtliches.

In den älteſten Zeiten der Schiffahrt waren Erbauer,

Eigentümer und Führer des Schiffes nur eine Perſon 19),

und die erſten Sachtransporte waren ſolche von eigenen

Gütern des Unternehmers, in deſſen Hand ſich mit der nau

tiſchen die kaufmänniſche Leitung der Fahrt vereinigte. Beim

Fortſchreiten des Schiffbaues, der Seemannskunſt und des

Handels mußte ſehr bald eine Arbeitsteilung und damit eine

Verſchiedenheit der Perſonen in der Wahrnehmung jener

Tätigkeiten eintreten . Der Erbauer des Schiffe wurde zum

ſelbſtändigen Schiffsbaumeiſter. Der Kaufmann begleitete

zwar vorerſt noch immer ſeine Ladung , ward aber für die

Navigierung auf eine beſonders dazu befähigte, ihm neben-,

über- oder untergeordnete Perſon , die das Ruder zu hand

haben verſtand , angewieſen , und ähnlich verhielt es ſich bei

Perſonentransporten . Mehr und mehr wurde auch fremdes

Gut befördert , wodurch die Figuren des Befrachters und

des Verfrachters entſtanden. Beide brauchten nicht auf die

Dauer ſelbſt an der Reiſe teilzunehmen ; ſie ließen ſich auf dem

Schiffe wie am Orte des Reiſeziels vertreten , ſei es durch

beſondere Angeſtellte, ſei es durch das Schiffsoberhaupt.

>

et de celle du capitaine à raison d'un abordage, Paris 1900 ;

Henri Rénelé , Des devoirs et des obligations du capitaine

de navire , Poitiers 1901 , und die inhaltreiche Arbeit von

Bonnin (oben Anm. 5) .

19) Die Gefeße Qammurabis haben für Schiffer und Schiffbauer

dasſelbe Wort , ein anderes für den Schiffseigentümer (Ausgabe

von Windler 2 S$ 234-236 , dazu Anm. 1 auf S. 35). Geo

naueres läßt ſich vielleicht erforſchen aus dem Briefe des Hammus

rabi über Zimmerleute, Schiffer und Schiffbau ; fiche Gottfried

Nagel , Die Briefe Hammurabie an Sin-idinnam , Berliner

philof . Differtation 1900 S. 13 . Noch lang hin erbaut der

Schiffer felbſt das von ihm für Fremde zu führende Schiff.
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1. Steuermann.

? >

។

។

Eine eigene Benennung für den ſeemänniſch -techniſchen

Leiter des Schiffes iſt die als Steuermann (xubepvýtns,

gubernator 20), agſ. steora , steoresmann , steormann 21) ,

engl. steersman , ahd . stiurari, stiuro , weſtnord. styri(s)

mađr 22), altſchwed. styrimaper 23) , ſchwed. styrman, altdän .

styræ (s)man, styrisman 24), dän . styrmand, mhd . stiurære,

stiurer, stiure, stiurman, stiurmeister, mnd. sturman , sture

man , niederl. stiermann , stuerman , stuyrman , stuurman,

altfrz . esturman , esturmal , esturmen , estruman(t) , ester

man (t), estermal, estreman , estir(e)man , stieresman , lit

tauiſch styrininkas, stýrmons, lettiſch stuhrmanis) . Soweit

ſich mit ſeiner Tätigkeit auch die ſonſtige Schiffsherrſchaft ver

band, erübrigte ſich eine andere Bezeichnung für den Schiffs

führer : der Steuermann war zugleich das, was man ſpäter

Schiffaherr, Schiffer, Schiffsmann oder Kapitän nannte. Dies

ſchließt bei dem genoſſenſchaftlichen Charakter der Schiffahrt

nicht aus , daß fich mehrere gleichberechtigte „Steuerleute“,

die dann Mitreeder ſind, an Bord befinden . Mit der

Trennung der Tätigkeiten bahnte ſich eine Trennung der

Begriffe an , ſo daß ſchließlich der Steuermann unter den

20 ) Vgl. den archigubernus (wie & pxexoßephons) in l . 48 D. ad

sc. Trebellianum 36, 1. Weitere Stellen im Thesaurus linguae

latinae II 462.

21 ) Siehe auch die Wörter foresteora , steorere, steorredra bei Bos

worth - Toller , An anglo-saxon dictionary S. 308 , 917 ,

918.

22) Möbius , Altnordiſches Gloſſar S. 419 , ferner S. 167 u. d.

W. haseti ; Clea sby-Vigfusson , An icelandic - english

dictionary S. 602 ; Fritzner , Ordbog over det gamle norske

Sprog 2 III 589 , fiehe dort auch styrir ; Storm og Hertz

berg in Norges gamle Love V 613 ; v. Amira , Nord

germaniſches Obligationenrecht Bd. II S. 780, 788, 816, 819.

23) Schlyter , Corpus juris Sueo-Gothorum antiqui XIII S. 606f.;

d. Amira a . a . D. Bd. I S. 646, 678.

24) G. F. V. Lund , Det ældste danske Skriftsprogs Ordforråd

S. 133 .

2
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Schiffer zu ſtehen kam , dem entweder die Führung des

ganzen Schiffes oder doch der ſeemänniſchen Beſaßung ob

lag 25) .

Gegenwärtig kommt der Steuermann in der alten Be

deutung als Schiffsoberhaupt nicht mehr vor. In der Neu

zeit obliegt gerade das „Steuern", d . h . die Leitung des

Ruders, überhaupt die ſeemänniſche Führung, in erſter Linie

juret ...,

25 ) Beiſpiele :

1. Vertrag zwiſchen Äthelred und Olaf Tryggvaſon aus dem

Jahre 991 (liebermann , Die Gefeße der Angelſachſen Bd . I

S. 222) Art. 4 : Gyf man beo æt his æhtan hereafod, and

he wite of hwilcum scipe, agyfe steoresman đa æhta

ođđon gange feowra sum tó and ođsace pæt he hit ariht

name. Im Quadripartitus : Si homo sit de pecunia sua

robatus et sciat , in qua naui, reddat steoresman (id

est gubernator) pecuniam illam uel cum quatuor

quod per rectitudinem cepit .

2. Jydske lov III 5 (Petersen ): æn styræsman ær skyl

dugh skip at göræ foræ svå mangæ pænningæ ænsæ

skip æræ vorthæ um såttæ.

3. Luther überſekt Apoſtelgeſch . 27 , 11 : ó ôš Éxatovtápxins

το κυβερνήτη και το ναυκλήρω μάλλον επείθετο ή

tois onò llavlov deyquévo's ſchon durch : „ Aber der Vnter:

heubtman gleubet dem Schiffherrn vnd dem Schiffman

mehr , denn dem das Paulus faget . " Ähnlich Offenbarung

Johannis 18, 17.

4. Die Warhafftige Relation . Der dreyen ... Schiffart / lo die

Holländiſchen vnd Seeländiſchen Schiff ... 1594 , 1595. vnd

1596 verricht ... Hochteutich ... durch Levinum Hulsium"

(Noribergæ 1598) bezeichnet den Wilhelm Barenß abwechſelnd

als „ Oberſten Pilot oder Stewrmann “, vnſern Oberſten ",

ponſern Oberſten Stewrman“ und als den Schiffmann,

dem ein Steuermann zur Seite ſteht (Die andere Schiffahrt

S. 17, 31, 37 , 41).

Siehe ferner Rehme , Die geſchichtliche Entwidelung der Haf:

tung des Needers (1891) S.63, 67–69 ; M. Pappenheim , Die

geſchichtliche Entwicelung des Seehandels und ſeines Rechts mit

beſonderer Berückſichtigung des Arbeitsvertrages (Schriften des

Vereins für Sozialpolitit CIII, Abteilung 2 Abhandlung II, 1903)

S. 149.

11

!

17
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dem „ Schiffer “ und nur in zweiter dem „ Steuermann " 26),,

welcher nautiſch geringerer Schulung bedarf, auch mit Ladung,

Buchführung u . f . w . befaßt iſt. So iſt der ſpezielle Name

des Schiffsleiters durch einen allgemeiner lautenden verdrängt

worden .

2. Schiffer.

Das Wort Schiffer (weſtnord. skipveri , skipari, ski

pare 27) 28) , altſchwed. skipari 2 9) , ſchwed. skeppare, altdän .

skipær 30), dän. skipper, engl. ebenſo und shipper, mhd ., nhd .

schiffer, schipfer31), scheffer, mnd. schipper, schepper, holl.

schipper, litt . Bìporius , latiniſiert schippa, schipperus) 32),

/

I

26) Die „Navigierung ... iſt ... recht eigentlich Sache des Schiffers,

während der Steuermann dabei ... nur als Gehülfe des Schiffers

fungiert ... " , DSeeA. 27. April 1882, Bd. IV S. 64.

27) Egilsson , Lexicon poeticum antiquæ linguæ septentrionalis

S. 728 ; Möbius S. 383 ; Fritzner III 339, 347 ; Storm

og Hertzberg V 574 ; Larsson , Ordförrådet i de älsta

islänska handskrifterna S. 229 (skipvere) ; v . Amira BD. II

S. 780, 788, 816.

28 ) Über den Eigennamen Exeroap, wie bei Prokop (Bellum Goth.

IV 23 und 32) ein Mitkämpfer Totilas in der Schlacht von

Ancona heißt , fiehe Zeuß , Die Deutſchen und die Nachbarſtämme

(1837) S. 367 Anm.; Müllenhoff in Zeitſchrift f. Deutſches

Altertum Bd . XVI S. 155 ; F. Wrede , über die Sprache der

Oſtgoten in Stalien , in Quellen und Forſchungen zur Sprach

und Kulturgeſchichte der germaniſchen Wölfer , Heft LXVIII

S. 145 ; Förſtemann, Altdeutſches namenbuch 1 ? 1308 .

29) Schlyter XIII 559 ; . Amira BD. I S. 635 , 645, 678.

30) Lund , Ordforråd S. 123. Vgl. Kalkar , Ordbog til det

ældre danske Sprog (1300—1700) III 784 u . d. W. skippere.

31 ) Roſtoder Gewetts-Eidbuch (Beiträge zur Geſchichte der Stadt

Roſtock Bd. III Heft II S. 63) : Auf der schiffer und kauf

leute ... supplication [von 1604] - - - die jungen ge

sellen, so in der .. zahl der Warnemunder schipfer nicht

sein . Siehe auch Grimm , Deutſches Wörterbuch IX 206 .

32) Du Cange , Glossarium mediae et infimae latinitatis ed .

Favre , VII 348 : schippa ; Johan Winkler , Friesche

Naamlijst ( 1898) S. 267 : Schipperus u. d . W. Nauta.

:

-
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ableitbar 33) aus Schiff(s )herr34) (weſtnord., altſchwed.skip

herra, skiphærra 35), dän . skib (s)herre, skifherre 36), mnd.

schiphere 37) , schephere), jedenfalls aber zum gemeingerma

niſchen „ Schiff“ 38) gehörig, bezeichnet eine ganze Reihe ver

ſchiedener Perſonen , die mit dem Schiffe, ſei es See- oder

Binnenſchiff 39), zu tun haben 40). So : allgemein jeden, der

auf dem Schiffe fährt ; den mitreiſenden Befrachter ; den

Schiffseigentümer; Beſaßungsmitglieder, insbeſondere auf

Kriegsſchiffen die ſeemänniſchen im Gegenſaß zu den See

ſoldaten ; vor allem jedoch den Schiff (s)herrn , Schiff(s)

führer + 1) , Schiff(s) leiter42), Schiff (s) meiſter 48),41 43

Schiffsh a uptmann 44) , Schiffsbefehlshaber 45),

33) Vgl. Falk og Torp , Etymologisk ordbog over det norske

og det danske sprog (ſeit 1901 ) Š. 181 u. d . W. skipper.

34) Grimm , Deutiches Wörterbuch IX 81 , 97.

35) Fritzner III 340 ; 6. Amira Bd. I S. 635 , 645 , 653.

36) Kalka r III 780.

37 ) Über sciphere im Wisbyichen Recht v. Amira Bd. I S. 650 .

38) ten Doornkaat Koolman , Wörterbuch der oftfrieſiſchen

Sprache III 126 u. d . W. schip ; Grimm , Deutſches Wörterbuch

IX 53 ff.; D. Schrader, Linguiſtiſch-hiſtoriſche Forſchungen zur

Þandelégeſchichte und Warenkunde I ( 1886 ) S. 49, 54.

39) , Schiffer, das iſt Führer von Sees und Flußfahrzeugen" (Preuß.

G. wegen Beſtrafung der Schiffer und Fuhrleute , die fich einer

Veruntreuung der ihnen zum Transport anvertrauten Güter

ſchuldig machen , vom 14. April 1824, GS. S. 79) .

40) Grimm IX 72 ff.; Erläuterungen zum Verſtande der Schiff

fahrt und des Seefrieges ... Durch den Herausgeber der Ariegs

bibliothek geſammelt (Breslau 1774) S. 342.

41) Grimm IX 79, 95.

42) Grimm IX 86, 99.

43) Glüc , Pandelten VI S. 107 , XIV S. 185 ; Grimm IX

90 , 99 ; Kalkar III 782 u. d . W. skibsmester. Getrennt :

des schiffes meister bei Reinmar von 3 weter (hrsg. von

Roethe , 1887 , Strophe 103 , Vers 3 u . 5 ) . Die Ausdrüde

Schiffsmeiſter und Schiffsherr kennt noch das Badiſche Landrecht,

Saß 1786 .

44 ) Grimm IX 96 ; Kalka r III 781 u. d. W. skibshøvedsmand .

45) Grimm IX 94 ; Saalfeld , Fremd- und Verdeutſchunge:

Wörterbuch (1898) S. 204 u. d . W. Kapitán.

.

I
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Schiff (s )patron 46) , Schiffsverwalter 41) , Schiffsfak

tor 48), wie er auch genannt wird. Der Schiffer entſpricht

alſo nicht bloß der Wortbildung (vom Schiffe her), ſondern

auch der Bedeutung nach durchaus dem lateiniſchen nauta49) 50) ;

im engeren Sinne dem alten vaóxypos 51), nauclerus 52)

(daher mhd. noklir, nuklir) 58) 54) , varapyos , navarchus

.

46) Grimm IX 91 , 100, VII 1505 Nr. 5. Der Schiff &patron kommt

noch vor in der Rheinſchiffahrts -Ordnung vom 31. März 1831

Artt. 3, 5, 13, 17 u. Ö.

47) Glüc XIV S. 184.

48) GIüd XIV S. 185.

49) Über nauta und verwandte Bezeichnungen im römiſchen Recht

Stypmannus , lus maritimum ( in : Heineccius , Scrip

torum de iure nautico et maritimo fasciculus, Halae Magd.

1740) pars 3 cap . V ; 2. Goldſchmidt, Das receptum nau

tarum, cauponum , stabulariorum (in dieſer Zeitſchrift Bd. III

S. 58-118 , in den Vermiſchten Schriften Bd . II S. 396-502)

§ 1 Anm. 1 .

50) Naíons iſt mehr Seefahrer , Matroſe als gerade Schiffsführer,

vgl . Bufolt , Die griechiſchen Staats- und Rechtealtertümer 2

( 1892) S. 302 , 313 und über den Sprachgebrauch im pjendos

rhodiſchen Seerecht Rehme a . a. D. (oben Anm. 25) S. 24-26 .

Siehe auch 1. 4 D. de collegiis 47, 22, wo freilich Mommſen

das yaõtal nicht gelten laſſen will.

51 ) Das kann auch der Schifferreeder ſein , Rehme a. a. D. S. 24 f . ,.

28 Anm. 4.

52) Zum Wortgebrauch des Mittelalters vgl. Rehme S. 37 und für

das deutſche Recht Frensdorff in der Einleitung zu dem von

ihm und D. Frande herausgegebenen Verfeftungsbuch der Stadt

Stralſund , Bd. I der Fanfiſchen Geſchichtequellen , herausgegeben

vom Verein für Hanſiſche Geſchichte S. LXIX f.; Targa , Pon

derazioni sopra le contrattazioni marittime , handelt in Ra

pitel XIII von der Stellung des nocchiero.

53) Serer , Mittelhochdeutſches Sandwörterbuch II 99 .

54) Zweifeln kann man , ob das Wort Nau (if) führer (Belege

umſeitig Anm. 59) mit dem Hauptwort nâwe , nau (anſfr.

nâu, griech. vans, lat. navis ; vgl. Grimm , Deutſches Wörters

buch VII 472 u. d . M. Naue ; Staub und Tobler , Schweize

riſches Idiotikon IV 880—882 ; D. Schrader a. a. D. S. 41,

49, 54, 55) zuſammengehört oder vielmehr mit dem Umſtands:

wort nau , mhd. in ouwe, enouwe, nouwe, d. h. ſtromabwärts

I
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(Schiffsherr), magister navis ( Schiffsmeiſter). So ſteht er

im Gegenſaß einesteils zum Reeder oder Kaufmann (exer

citor, nauta, Schiffsherr, Schiffspatron in dieſem Sinne) 55),

andernteils zu dem ihm unterſtellten Schiffsmann56) (nauta,

nauclerus in dieſem Sinne, Schiff( s)mannſchaft, Schiffsleute,

Schiffskinder, Schiffsjungen , Schiffsknaben, Schiffsvolk, Schiffs

geſinde, Schiffsknechte) 57) und zu ſonſtigen Gefahrsgenoſſen 58) .

Schiffsmann in engerer Anwendung iſt ein unterer Befehls

haber auf dem Schiffe (alſo = Schiffsoffizier) und ſehr oft auch

der Führer des Schiffes ſelbſt, mag er allein die ganze Beſaßung

ausmachen oder nur ihr Oberhaupt ſein 59) .

(Grimm , Deutſches Wörterbuch VII 472 u. d . W. nau). Vgl.

Naufahrt, Nauferge (473 a . a. D.) , naufertiger, nawfertiger,

nawvertigung , nawfletzer ( Regensburger Schifferordnungen in

den Geöffneten Archiven für die Geſchichte des Königreichs Baiern ,

1. Jahrg ., 1821/22, Seft VII S. 219 f.).

55) Vgl. z. B. Glüď VI 107.

56 ) Grimm IX 88, 89 ; Kalkar III 781 f.

57) Die Schiffsknechte kommen heute noch vor im BinnenSchG . & 21 .

58) Apenrader Schra, beſtätigt 1335 (Thorsen , De med Jydske

Lov beslægtede Stadsretter, 1855 , S. 168 ), Stap.41: Item , nauta

dictus skipher , et secum in naui existentes sua

bunkæ non aperiant , antequam satisfactum fuerit pro naulo

et omnibus causis inter ipsum et nautas motis, qui

contra hoc fecerit, soluat skip her et nautis tres marcas.

59) 1. Niederdeutſcher Text der eben angeführten Stelle, aus dem An:

fang des 15. Jahrhunderts (Thorsen S. 169) : Item, eyn

schipman de eyn schiphere heth unde de mit

em in deme schepe sin , de en open eren bonnyck

nicht , er se vornoghed hebben dat schiplon unde alle

sake dede roget is tusschen em unde den schipkin

dern , deyd he dar enteghen so betale de schiphere

den schipkindern dre mark .

2. PGO. Art. 218 : So ein schiffmann mit seinem Schiff

verferet, schiffbrüchig wurde ...

3. Verordn. Leopolds I. vom 24. Mai 1684 (Cod . Austriacus II

S. 282 f .) : „ Schiffleuth, Nauführer und (Schiffs)

Knecht '. Verordn. desſelben vom 2. März 1693 (ebenda

S. 284 f. ): ,Soiff : Meiſter , Nauführer und gemeine

fineot', ,Shiffmeiſter und N a uffführer" .

N
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Die in der Dichtung beliebte Bezeichnung des ganzen

Schiffes durch den Kiel läßt die Namen Kielherr 6 ), Kiel

meiſter 61) und Kielgeſinde 62) entſtehen.

3. Kapitän.

Allmählich dringt auch in Deutſchland für das Haupt

des Schiffes der Name Kapitän 63) ein (ſpätlatein . capita

neus, von caput), zuvörderſt auf Kriegsſchiffen, weiterhin auf

Kauffahrern . Hier hat ſich der Name erhalten, iſt auch durch

eine vierzigjährige für ganz Deutſchland gleiche Gefeßgebung,

die den „ Schiffer “ beibehielt, nur teilweiſe zurückgedrängt und

neuerdings wieder offiziell geworden , während in unſerer

Kriegsmarine „Kapitän“ nur eine Rangbezeichnung für

Offiziere iſt und der Führer eines Kriegsſchiffes als ſolcher

Kommandant oder Befehlshaber genannt wird.

II. Das heutige Recht.

1. Der allgemeine Begriff.

a ) Kapitän, Schiffskapitän , Schiffer, Schiffsführer, Führer

(des Schiffs, Fahrzeugs).

Unter Kapitän , Schiffskapitän oder Schiffer im

Sinne des heutigen Seerechts verſteht man den Führer

eines Seeſchiffes.

Die Seemannsordnung von 1902 erklärt ( 2 Abſ. 1) :

„Kapitän im Sinne dieſes Geſeßes iſt der

Führer des Schiffes (Schiffer), in deſſen Er

.

4. Badiſches Landr. Sa 1782 : Fuhrleute und Schiffleute

haben für die Aufbewahrung . der ihnen anvertrauten Sache

gleiche Verbindlichkeit mit den Gaſtwirten ."

60) Campe , Wörterbuch der deutſchen Sprache Teil 2 Abt. 2 S. 925.

61 ) Sanct Brandan (mitteldeutſcher Text , in der Ausgabe von

C. Schröder , 1871 , S. 66 Vers 720).

62) Gottfrieda Triſtan (herausgeg. von R. Bechſtein ?, 1873,

Vers 2335).

63) Nöding , Allgemeines Wörterbuch der Marine II 459 ; Grimm

II 605 : Capitän, IX 82, 97 : Schiff(:) kapitän.

.
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1 /

mangelung oder Verhinderung ſein Stellver:

treter,"

während es in der Seemannsordnung von 1872 (§ 2) hieß :

,,Schiffer im Sinne dieſes Gefeßes iſt der Führer

des Schiffes (Schiffskapitän ), in Ermangelung oder

Verhinderung desſelben deſſen Stellvertreter .“

Hierdurch iſt für die Seemannsordnung ein neuer Be

griff nicht geſchaffen , ſondern nur das Wort „Kapitän“ an

Stelle des bis dahin in den Reichsgeſeßen allgemein üblichen

„ Schiffer“ eingeſeßt worden. Nur beiläufig bedienen ſich

die frühere Seemannsordnung (a . a. D.), die Strandungs

ordnung vom 17. Mai 1874 (8 42 = 92 der Seemannsord:

nung von 1872) und das HOB. in alter wie in neuer

Faſſung (Art . 478, $ 511) des gleichbedeutenden Ausdruces

,,Schiffskapitän ". Dieſer Ausdruck begegnet auch in einer

Reihe internationaler Verträge, z . B. in dem Nordſeefiſcherei

vertrage vom 6. Mai 1882 64), hier allerdings mit der Be

ſonderheit, daß er ſich nur auf die Führer von Staatsſchiffen

bezieht (Art . 26 im Gegenſatz zu Art. 12 Abſ.1, Art.33 Abſ.3) .

Den „Kapitän“ erwähnt das vor der neuen Seemannsord

nung liegende Reichsrecht gleichfalls in den völkerrechtlichen

Übereinkünften, ſo in dem Vertrage zum Schuße der unter:

ſeeiſchen Telegraphenkabel vom 14. März 1884 (Art. 7 A6f.2,

Art. 10 Abſ. 2) 65).

Dhne eine bewußte Anknüpfung an Rechtsquellen dieſer

Art , deren häufig auffallende Terminologie leicht erklärlich

iſt, geben die Materialien der neuen Seemannsordnung

64) Andere Beiſpiele : Pariſer Internationale Sanitätskonvention vom

3. April 1894 (NGBI. 1898 S. 973) , Anlage I Art. 34 , An

lage II (RGBI. 1898 S. 1005 Nr. 5) ; Venediger Internationale

Sanitäts-Übereinkunft vom 19. März 1897 (RGBI. 1900 S. 43) ;

Allgemeines Geſundheitsreglement Sap. I Nr. II Art . 34, Nr. III 2A

(a. a . D. S. 68, S. 91 Nr. 5, S. 93 Art. 3) .

65) Weitere Belege in den erwähnten Sanitätsübereinkünften ( vor.

Anmerkung) .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII.
23

.
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einen vierfachen Grund für die Wiedereinführung des Namens

,,Kapitän“ an 66) .

1. Die juriſtiſche Benennung ſoll mit dem altherge

brachten volkstümlichen und , wie man hinzufügen kann,

auch in der Rechtſprechung verbreiteten Sprachgebrauche über

einſtimmen. Dieſem Ziele iſt man wohl ſo nahe gekommen,

wie dies tunlich ſein konnte. Freilich wird die Sprache des

täglichen Lebens den ſtellvertretenden Schiffsführer nur

in einzelnen Fällen als „Kapitän“ bezeichnen. Und vollends

ſeltſam wirkt dieſe Bezeichnung in der Anwendung auf den

Führer eines ſehr unbedeutenden Fahrzeuges , das vielleicht

eine Beſaßung von zwei Perſonen aufweiſt. Beſtünden indes

derlei Unſtimmigkeiten nicht, ſo hätte es einer Legaldefinition

überhaupt nicht bedurft . In geeigneten Fällen mag auch

die Rechtsſprache nach wie vor den Ausdruck „ Schiffer “ ge

brauchen , zumal ihn die Seemannsordnung in parenthesi

zuläßt .

2. Die Benennung „Kapitän" trägt dem internatio

nalen Sprachgebrauche Rechnung. Es bedarf hier der An

führung von Belegen weder für die Rechts- noch für die

Gemeinſprache.

3. Das Wort „Kapitän" ſoll die Autorität des Schiffs

führers beſſer zum Ausdruck bringen . Dieſer Gedanke , der

ſich durch den Hinweis auf Debung des allgemeinen Standes

bewußtſeins 67) erweitern läßt, war um ſo begreiflicher, als

ein Abdruck der Seemannsordnung den Schiffsleuten einge :

händigt und im Volfslogis ausgehängt werden muß.

4. Der „ Kapitän “ ſoll, was freilich nicht im Worte

ſelbſt liegt , aber rechtlich am wichtigſten iſt , in Gegenſaß

66) Kommiffionsbericht zu § 2. Vgl. die Erörterungen über dieſe

Bezeichnung im Deutſchen Nautiſchen Verein , 26. Bers

einstag (1895) S. 27—30 , 31. Vereinstag (1900) S. 8*

S. 10*.

67) Vgl. ichon van Hall Teil I S. 58 und neuerlich Döring,

Der Seemann und fein Beruf 2 (1904) S. 51 f.
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zum Binnenſchiffer, der auch ſchlechthin ,,Schiffer“ heißt68),

geſtellt werden. Vorderhand bleibt noch in jedem einzelnen

Falle, wo die Geſeße vom „Schiffer“ reden, zu prüfen , ob

der See- oder der Binnenſchiffer gemeint iſt, oder beide 69) ,

Meiſt beantwortet fich die Frage einfach , je nachdem der

Rechtsſaß ſeinem Geſamtinhalt nach ein fee- oder binnen

ſchiffahrtsrechtliches Gepräge trägt 70) . Außerhalb des See

rechts ſpricht das Handelsgeſeßbuch einmal von „ Ronnoſſe

menten der Seeſchiffer “ 71) .

Da die Seemanngordnung auseinanderſeßt, der Führer

des Schiffes bezw . ſein Stellvertreter ſei Kapitän „im Sinne

dieſes Geſeßes“, ſo entſteht die Frage , ob in anderen

Gefeßen der Begriff anders aufgefaßt ſein will. fm ganzen

iſt ſie zu verneinen ??) , und die Definition der Seemanns

ordnung bleibt auch ſonſt zutreffend. Eine Ausnahme bildet

Art . 10 Abſ. 2 des erwähnten Kabelſchufvertrages von 1884 .

Danach ſind die Befehlshaber der die Seepolizei ausübenden

Schiffe befugt , ſich die Nationalitätspapiere der Nichtkriegs

ſchiffe ,,von dem Kapitän oder von dem Schiffsführer “ vor

legen zu laſſen . Hier kann unter „ Kapitän “ nicht auch der

68) Binnen SchG . § 3 Ab . 2, § 7 Abſ. 1 .

69) Eine beſondere Sprache führt Art. 14 des Handels-, Zoll- und

Schiffahrtsvertrages zwiſchen dem Deutſchen Reich und Rumänien

dom 21. Oktober 1893 (RGBI. 1894 S. 1) , wo capitaines,

patrons ou bateliers wiedergegeben wird durch Kapitäne,

Schiffseigner oder Schiffer " . Günſtigerweiſe iſt die hier vorliegende

ſprachliche Schwierigkeit für die materielle Auslegung des Artikels

unweſentlich.

70) Auf die Seeſchiffahrt allein beziehen ſich StGB. § 297 , 3PO.

$ 904 Nr. 3 und GVG. § 109 Abſ. 3 (vgl . dagegen den mit der

Neufaſſung des GVG. von 1898 geänderten § 111 Nr. 3 unter f),

auf See- und Binnenſchiffahrt Zo TG. ( Faffung vom 24. Mai

1885) § 5 Nr. 4 , wo mit „ Schiffer “ zugleich die Mannſchaft

gemeint iſt. BGB. § 196 Nr. 3, GVG. § 23 Abſ . 4, ZPO. $ 709

Nr. 3 , HGB, § 388 Ab . 1 , ZUG. § 166 Abſ. 2 , SeuchenG.

§ 3 Abſ. 2 .

71 ) HGB. § 363 Abſ. 2 .

72) Irrig v. Qippel , Die Seemannsordnung (1902) Anm . 3 zu § 2 .

1
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„ Schiffsführer“ verſtanden werden, ſondern nur der „ Führer

des Schiffes “ im Sinne der Seemannsordnung , d . h . der

regelmäßige Führer desſelben, während man bei dem ,,Schiffs

führer “ an den ,,Stellvertreter " der Seemannsordnung denken

wird 73) . Indeſſen iſt dieſer Fall ſingulär 74) . Ja, derſelbe

Kabelſchufvertrag ſpricht in Art. 7 Abſ.2 von dem „Kapitän“

derart, daß man den daſelbſt nicht erwähnten „ Schiffsführer "

des 10. Artikels darunter mitzuverſtehen hat 75) . Hier be

deutet alſo ,,Kapitän “ wieder dasſelbe wie in der Seemanns

ordnung. Bewußt und gewollt iſt dieſe Gleichbedeutung im

Heimſchaffungsgeſeß (§ 1 Abſ. 3, SS 4, 5 unter a ) und im

Stellenvermittelungsgeſek (8 9 Abſ. 1 Nr. 3, 4 ), die ſich ja

als Nebengeſeße zur Seemannsordnung darſtellen. In das

Handelsgeſekbuch hat man, obſchon darin einige den ,,Schiffer“

betreffende Säße zugleich mit der Seemannsordnung geändert

wurden, den „Kapitän“ nicht übernommen ; dies nur des

halb , weil ſonſt eine gänzliche Neuredaktion nötig geweſen

wäre . Wohl aber kennen jegt auch Normen , welche der

Seemannsordnung noch ferner ſtehen , den Namen Kapitän 76),

ſo daß man einigermaßen berechtigt iſt, ihn als den neuer

dings allgemeinen zu bezeichnen.

73) Anders ſcheint es freilich bei Heranziehung des franzöſiſchen Textes :

ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'ex

hibition des pièces.

74) Ganz ähnlich die Dresdener Internationale Übereinkunft , betr.

1

Maßregeln gegen die Cholera, vom 15. April 1893 (ROBI. 1894

S. 343) Anlage II Nr. II Abſ. 8. Danach empfängt der Kapitän

oder Schiffsführer " ein Zeugnis. Hier heißt es auf Franzöſiſch :

on donnera au capitaine ou au chef de l'équipage

un certificat. Vyl. Nr. 1 A6 . 2 Saß 3 a. a . D. , ſowie Benes

diger Internationale Sanitäts-Übereinkunft vom 19. März 1897

(RGB1. 1900 S. 43) , Allgemeines Geſundheitsreglement Sap. II

Titel IX Abſ. 4 Saß 3 (a. a . D. S. 116 ) .

75) Es heißt nämlich , der Kapitán des Schiffes müſſe gewiffer Schadense

erſaßanſprüche halber ſeine Erflärung vor den Behörden abgeben.

76) So der allerh. Erlaß , betr. die Führung des Eiſernen Kreuzes

auf der Handelsflagge, vom 7. Februar 1903 (RGBl. S. 199)

Nr. 4.

!
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Sowohl die ſee- wie die binnenſchiffahrtsrechtlichen Vor

ſchriften, inſonderheit die nautiſchen, handeln hin und wieder

vom Schiffsführer ??), vom Führer des Schiffs 78) , des

Fahrzeugs 79) oder Führer ſchlechthin 80) . Das iſt dann je

nach Lage des Falles der regelmäßige oder der ſtellvertretende

Führer 81) .

Die Frage , wer jeweilig als Führer des Schiffes in

Betracht kommt, gibt in der Regel keinen Anlaß zu Zweifeln .

Entſtehen können ſolche z. B. im Schleppbetrieb 82) . Ge

gebenen Falles iſt auf das der Schiffsführung zu Grunde

liegende Rechtsverhältnis zurückzugehen 83) . Unerheblich iſt

.

.

1

.
.

77) Angeführt iſt ſchon der eigentümliche Art. 10 Abſ. 2 des Kabel

ſchußvertrages von 1884. Andere Beiſpiele : AusłG. $ 43

Ab . 3 ; 6. , betr. die Gebühren für die Benußung des Kaiſer

Wilhelm-Kanals , dom 20. Juni 1899 § 4 ; IndVerfG . § 14

Ab . 1 Nr. 1 ; SeeUVerfG. SS 56 Abſ. 1 , 65 , 69 , 70 , 118

Abſ. 3, 122 Abſ. 2, 3 , 123 Abſ. 3 , 139 , 143 , 144 , 146 ; Zoll:

gebührenD. vom 28. Juni 1905 (RZBI. S. 170) § 2 Abſ. 2 ,

§ 3 Abſ. 2 unter d, § 5 Abſ. 2 unter b , SS 7, 10 , 14, 15.

78) 3. B.: V. über das Verhalten der Schiffer nach einem Zuſammens

ſtoß von Schiffen auf See vom 15. Auguſt 1876 (RGBI. S. 189)

§ 1 ; AuswG. SS 33 Abſ. 2, 41 Abſ. 3 .

79) 3. B.: V. zur Verhütung des Zuſammenſtoßens der Schiffe auf

See vom 9. Mai 1897 Artt . 29 , 33 Abſ. 1 , Abſ. 2 Saß 1 ;

Seel VerfG . § 52 261. 3.

80 ) 3. B.: Handels-, 3011: und Schiffahrtsvertrag zwiſchen dem

Deutſchen Reich und Numänien vom 21. Oktober 1893 (RGBI.

1894 S. 1 ) Art . 17 Abſ.1 Sa 2 ; Sandels- und Schiffahrtsvertrag

zwiſchen Deutichland und Rußland vom 10. Februar/29 . Januar

1894 (ROBI. S. 153) Art . 17 Abſ.1 Sap 2 ; SchiffsbermeſſungeD .

vom 1. März 1895 § 35 Abſ. 1 .

81) Verordnung zur Ergänzung der Verordnungen über das Verhalten

der Schiffer nach einem Zuſammenſtoße vom 29. Juli 1889 (ROBI.

S. 171 ) Ab . 1 ; Verordnung zur Berhütung des Zuſammenſtoßens

der Schiffe auf See vom 9. Mai 1897 Art. 33 Abſ. 2 Saß 2.

Dagegen : SeemD. von 1872 § 2, von 1902 § 2 Abſ. 1 .

82) Vgl. ferner Wagner S. 345 f.

83) Vgl. Pr. Obertribunal 18. Juli 1879, Goltdammers Arch. Bd. XXVII

S. 564 ; RG. 17. Dezember 1904, HanſG3. Hauptbl. S. 85 .
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es, ob dieſelbe Perſon mehr oder weniger beſtändig ein und

dasſelbe Schiff führt 84) .

Zur weiteren Erläuterung des Kapitänsbegriffes iſt ſeine

Abgrenzung gegenüber anderen ſeerechtlichen Begriffen wie

Schiffsoffizier, Schiffsmann u . ſ . w . erforderlich, zumal die

hier herrſchende Sprachunſicherheit der Geſeke das Verſtänd

nis weſentlich erſchwert.

b) Schiffsoffiziere.

Der Kapitän iſt nicht „Schiffsoffizier“ im Rechts

finne.

Die Seemannsordnung beſagt ausdrüdlich (§ 2 Abf . 2

Saß 1) :

„ Schiffsoffiziere im Sinne dieſes Gefeßes ſind die

jenigen zur Unterſtüßung des Kapitäns in der

Führung des Schiffes beſtimmten Angeſtellten , welche

zur Ausübung ihres Dienſtes eines ſtaatlichen Be

fähigungsnachweiſes bedürfen“,

und das Handelsgeſekbuch beſtimmt in § 481 ( Faſſung vom

2. Juni 1902) :

„Zur Schiffsbeſaßung werden gerechnet der Schiffer,

die Schiffsoffiziere, die Schiffsmannſchaft ſowie alle

übrigen auf dem Schiffe angeſtellten Perſonen",

wobei unter Schiffsoffizieren dasſelbe zu verſtehen iſt wie in

der Seemannsordnung. In ähnlicher Weiſe ftellt auch die

übrige Reichsgeſeßgebung Schiffer und Schiffsoffiziere gegen

über. Der Kapitän hält Schiffsrat ab „mit den Schiffs

offizieren “ 85) , er beurkundet Geburts- und Sterbefälle 86)

oder gibt über Unfälle eidesſtattliche Erklärungen ab 87)

„unter Zuziehung von zwei Schiffsoffizieren “ 88) .

84) Siehe die binnenſchiffahrtsrechtliche Entſcheidung des Reichsgerichts

vom 13. März 1901 , Zivſ. Bd. XLVIII S. 68.

85) $GB. § 518 (Art. 485) .

86) PSIG. § 61 .

87) SeelVerfG. $ 69 Abſ. 1 .

88) Siehe ferner HGB. SS 517 (Art . 484) , 685 (Art . 686) , Seell :

VerfG. § 10 Abſ. 3 .
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Dennoch können einige Vorſchriften für die Annahme

auch eines weiteren , den Kapitän mitumſchließenden Begriffes

des Schiffsoffiziers geltend gemacht werden. So die der

Seemannsordnung von 1872 in § 3 Abſ. 189) :

„ Zur , Schiffsmannſchaft (,Mannſchaft") werden auch

die Schiffsoffiziere mit Ausſchluß des Schiffers

gerechnet, desgleichen iſt unter ,Schiffsmann' auch jeder

Schiffsoffizier mit Ausnahme des Schiffers zu

verſtehen .“

Man möchte hieraus ſchließen , daß die alte Seemannsord

nung den Schiffer überall dort unter die Schiffsoffiziere ein

begreift , wo ſie ihn nicht ausdrücklich ausnimmt . Dem iſt

aber nicht ſo . Denn auch dort nimmt der Schiffer Bes

urkundungen vor „unter Zuziehung von Schiffsoffizieren “ 90),

und die Säße , welche von den Offizieren ohne Gegenüber

ſtellung des Schiffers reden , können auf ihn ihrem Inhalte

nach unmöglich mitbezogen werden91) . Vielmehr lag im an

geführten § 3 nur eine übervorſichtige, irreführende Aus

drudsweiſe, ſo daß es eine Anomalie bleibt, wenn vereinzelt

das Wort (Schiffs )offizier unter Miteinbeziehun
g

des Kapi

täns gedeutet werden muß. Ein ſolches Beiſpiel bieten die

unter der Herrſchaft der früheren Seemannsordnung er

laſſenen Vorſchriften über die Vermeſſung der Schiffe für

die Fahrt durch den Suezkanal 92) . Danach ſind bei Er

mittelung des Nettoraumgehalts u . a. folgende Räume ab

zugsfähig vom Bruttoraumgehalt93) :

1. ein Speiſezimmer, falls es zum ausſchließlichen 94)

Gebrauch für die Schiffsoffiziere und Maſchi

niſten dient,

89) Entſprechend dem Vorbilde des HGV. in Art . 528.

90 ) SS 52 Abſ. 1 , 2, 102.

91) SS 47, 84.

92) Vom 30. März 1895 (RZBI. S. 96) .

93) § 3 Nr.

94) Siehe auch § 3 Nr. I, 1 Saß 1 .

3c, d .
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2. ein als Badezimmer eingerichteter Raum , welcher

zum ausſchließlichen Gebrauch der Offiziere

und Maſchiniſten dient.

Im Sinne dieſer Regel iſt auch der Kapitän Schiffsoffizier 95).

Im allgemeinen iſt er es aber nicht, und bei dem

Sprachgebrauch der Gefeße vom 2. Juni 1902, an dem feſt

zuhalten iſt, können höchſtens im Wege der Analogie Rechts

fäße über die Schiffsoffiziere auf den Kapitän ausgedehnt

werden . Hierhin gehört die neue Vorſchrift , wonach den

Offizieren die freie Zurückbeförderung und der Unterhalt in

der Kajüte zu gewähren ſind 96) . Erſt recht muß dieſe Bea

ſtimmung für den Kapitän gelten , obſchon ſie in den

ebenfalls unter dem 2. Juni 1902 neugefaßten $ 547

HOB. nicht mit übergegangen iſt ; gewährt doch auch das

Heimſchaffungsgeſeß dem wegen Hilfsbedürftigkeit Mitgenom

menen Roſt und Logis „ſeiner Stellung entſprechend " 97).

c ) Schiffsmann, Schiffsleute, Schiffsmannſchaft,

Mannſchaft.

Der Kapitän iſt, wie die Definitionen in der alten und

neuen Seemannsordnung ( 3 bezw . $ 2) 98) ergeben , nicht

„Schiffsmann" , er zählt nicht zu den „ Schiffsleuten “,

zur „ Schiffsmannſchaft“, zur „ Mannſchaft“. Ent

ſprechend wurden ſchon im früheren , inſofern unverändert

95) Vgl . ferner Schifføvermeſſungso . vom 1. März 1895 & 13 B d

Sap 1 ; Betanntm . , betreffend die Dreiteilung des Wachdienſtes

auf Kauffahrteifchiffen, vom 16. Juni 1903 (RGBI. S. 251) § 1

und Bekanntm ., betreffend Vorſchriften über Auswandererſchiffe,

vom 14. März 1898 (RGBI. S. 57 ) $ 56. Wenn leşteren Orts

die „ Schiffsbeſaßung ausſchließlich der Offiziere“ genannt wird, ſo

könnte man den Kapitän als Offizier zählen ; doch erſcheint es bei

der ohnehin regelwidrigen Sprechyweiſe der Betanntmachung rich.

tiger, für Schiffe befaßung Schiffsmannſchaft (im weiteren

Sinne) zu unterſtellen , ſo daß der Kapitän ganz ausſcheidet.

96) SeemD. § 78 Sat 2 .

97 4 verbunden mit § 5a 1 .

98) Vgl. § 42 Abſ. 1 bezw . 53 Abj. 1 .
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.

-

.

gebliebenen Handelsgeſeßbuch Schiffer und Mannſchaft ein

ander gegenübergeſtellt (ſo Art. 445, § 481 ; Art. 484 Abſ. 1 ,

§ 517 Abſ. 1 ; Art. 486 Abſ . 2, § 519 Abſ. 2 ; Art . 784,

$ 780), und wenn es dort heißt (Art. 469 Abſ.2 = 502

Abſ. 2), die Berechnung des Schiffahrtsertrages für die Mit

reeder erfolge jedesmal nach Reiſebeendigung und Entlaſſung

der „ Schiffsmannſchaft “, ſo bleibt natürlich die etwaige Ent

laſſung des Kapitäns dabei außer Betracht ' ').

Es handelt ſich hier um einen im Schiffahrtsrecht all

gemein herrſchenden Sprachgebrauch 100) .

Indeſſen kommen auch in dieſer Beziehung Abweichungen

vor , Nachklänge der früher minder ſtrengen Terminologie .

Dahin gehören folgende Fälle:

1. Das Vereinszollgeſek verwendet das Wort ,,Schiffs

mannſchaft “ nur in zwei Paragraphen , aber jedesmal ſo,

daß der Schiffsführer miteinzuſchließen iſt. Dhne ihn be:

ſonders zu erwähnen, verordnet es nämlich, daß „ die Effekten

der Schiffsmannſchaft “ in der Schiffsproviſionsliſte angegeben

und , ebenſo wie das Gepäck der Reiſenden , revidiert , und

daß Mundvorräte für die „ Schiffsmannſchaft “ gleichfalls ver

zeichnet und in gewiſſem Umfange zollfrei belaſſen werden

ſollen 101).

2. Ganz entſprechend iſt § 16 der Strandungsordnung

auszulegen : Von den geborgenen Gegenſtänden dürfen die

für das augenblickliche Bedürfnis der „ Mannſchaft und der

.

99) In eben dem Sinne muß, was praktiſch wichtig iſt, die „ Schiffe:

mannſchaft “ im § 3 Nr. 3 des HeimſchaffungsG . vom 2. Juni

1902 berechnet werden .

100) Beiſpiele : RonjDG. SS 34 , 37 ; StGB. SS 297 , 298 ; 6., bes

treffend die Gebühren und Koſten bei den Konſulaten des Deutſchen

Reichs, vom 1. Juli 1872 , Tarif Nr. 16 und Abf. 1 der Anm.

zu Nr. 30 ; GVG. § 109 Ab} . 3 ; SPO. $ 904 Nr. 3 ; Binnen

Schl. § 3 Abſ. 2, § 21 Ab . 1 ; SeelVerfG . § 1 Abſ. 1 Nr. 1 ;

ZOUTG. vom 25. Dezember 1902 (mit Gefeße&fraſt vom 1. März

1906 : RGBI. 1905 S. 155) S 6 Nr. 2 , 6, 7 .

101) $$ 78 Abf. 1 , 80 Ab . 1 , 3 .

1

1
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Paſſagiere" erforderlichen vor den anderen an die Empfangs

berechtigten herausgegeben werden 102) .

3. Die Verträge des Deutſchen Reiches mit Rumänien

10. Februar

vom 21. Oktober 1893 bezw . mit Rußland vom
29. Januar

1894 103) ſprechen einmal von der „ Verproviantierung der

Schiffsmannſchaft “, wobei der Kapitän einzubegreifen iſt 104) ,

dann wieder von dem Beiſtand , welcher „dem Führer und

der Mannſchaft“ geleiſtet werden ſoll105) 106) .

4. Die Schiffsvermeſſungsordnung vom 1. März 1895

ſchließt, wo ſie von der (Schiffs)mannſchaft ſpricht, bald den

1

102) Vermieden iſt ſolche Ausdrucksweiſe in dem durch Gefeß vom

30. Dezember 1901 neu gefaßten § 25 , deffen Abſ. 2 auf § 16

Bezug nimmt, aber zutreffend von der Habe der Schiffs befaßung

redet .

103) RGBI. 1894 S. 1 bezw. 153.

104) Art. 16 a. E. Entſprechende Fälle der Einbeziehung des Rapi:

täns unter die (Schiffé)mannſchaft:

1. Dresdener Internationale Übereinkunft , betreffend Maßregeln

gegen die Cholera, vom 15. April 1893 (RGBI. 1894 S. 343)

Anlage I Tit. VIII .

2. Pariſer Internationale Sanitätskonvention vom 3. April 1894

(RGBI. 1898 S. 973 ), Anlage I B Art . 7 unter c , Art. 9

Abſ. 1 Nr. 2 , vgl. Art. 18. Abſ. 1 , 4 ; Anlage II S. 999

26. 2, S. 1006 Ub . 4 ; Anlage III Nr . 1 , mehrfach ; dagegen

zutreffend , Schiffe befaßung" in Anlage IB Art . 13 Abſ. 2

(neu gefaßt durch die Deklaration vom 3. April 1894, RGBI.

1898 S. 1015).

3. Venediger Internationale Sanitäte- Übereinkunft vom 19. März

1897 (ROBI. 1900 S. 43) , Allgemeines Geſundheitsreglement

Kap. I Nr. 2 Art. 7 unter c , Art . 9 Abſ. 1 Nr. 2 , vgl. Art. 18

Ab . 1 , 4 und das zutreffende Schiffsbeſaßung “ in Art . 13

Abſ. 2 ; ebenda Nr. 3, öfters ; desgleichen Rap. II Tit. VIII.

105) Art. 17 U6 . 1 .

106) Die General-Akte der Brüſjeler Antiſklavereikonferenz vom 2. Juli

1890 (RGBI . 1892 S. 605) ſtellt in Artt. 52 Abſ . 2 und 59

Abſ. 2 Kapitän und Mannſchaft gegenüber ; dagegen wird man in

Artt . 39 Abſ. 1 , 44 Abſ. 2 und 66 den Kapitán der Mannſchaft

beizuzählen haben .

. N
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Kapitän und die Schiffsoffiziere aus 107) , bald nur den

erſteren 108), bald auch den nicht 109) .

d) Bemannung, Beſaßung, Schiffsbeſaßung.

Iſt der Kapitän auch nicht „ Schiffsmann “, ſo wird er

doch grundfäßlich zur „ Bemannung“ 119), „ Beſaßung “ 111),

„ Schiffsbeſaßung “ gerechnet112), und als ein Widerſpruch

wirkt die Zuſammenſtellung „ Schiffsführer und Schiffsbe

ſaßung" in § 60 der Bekanntmachung, betr . Vorſchriften

über Auswandererſchiffe, von 1898 113) .

I

e) Setſchiffer, Schifferreeder.

Vornehmlich für das Privatrecht bedeutſam iſt die Unter

ſcheidung zwiſchen dem Seßſchiffer , d . h . einem ſolchen ,

-

107) § 13 B d .

108) § 14 A Nr. 1 .

109) § 1 Abſ. 2, § 13 B c, § 14 A am Anfang.

110) Verordnung zur Ausführung des Gefeßes über die Naturalleiſtungen

für die bewaffnete Macht im Frieden ... , genehmigt durch Allerh.

Erlaß vom 13. Juli 1898 (RGBI. S. 921), Ausführungsbeſtim :

mungen zu § 10. Bemannung im Sinne der Befeßung eines

Fahrzeugs mit Mannichaft: HOB. 8 527 46.1; Bekanntm .,

betreffend Vorſchriften über Auswandererſchiffe, vom 14. März 1898

(ROBI. S. 57) $ 49 .

111) 3. B. Aranken VerfG . § 1 Ab . 3 ; Bekanntm. vom 3. Juli 1905

(RGBI. S. 568) $ 2 .

112 ) HOB. $ 481 : „Zur Schiffsbefaßung werden gerechnet der Schiffer,

die Schiffsoffiziere, die Schiffsmannſchaft, ſowie alle übrigen auf

dem Schiffe angeſtellten Perſonen. “ Dementſprechend iſt in § 749

Abſ. 1 , 2 vom „ Schiffer und der übrigen Befaßung“ , von der

„ Schiffsbeſaßung mit Ausnahme des Schiffers “ die Rede ; ähnlich

$ 525 Abſ. 1 , 2 , SeeUVerfG. 8 1 Nr. 1 ; vgl . SchiffsvermeſſungsO .

§ 13 A a , AuswG . $$ 35 , 36 Abſ. 1. Dagegen KGB. § 512

A6.1: Haftung des Schiffers . gegenüber der ... Schiffs

beſaßung “, was den Anſchein erwedt , als gehörte der Schiffer

nicht zur Befaßung; ähnlich § 522 Abſ. 1 und Vorſchriften über

die Vermeſſung der Schiffe für die Fahrt durch den Suezkanal

vom 30. März 1895 (RZBI. S. 96) § 2.

113) Siehe oben Anm . 110.

1
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.

der vom Reeder eingeſeßt oder 114) doch Arbeitnehmer eines

Reeders iſt, und dem Schifferreeder, d . h . dem Schiffer,

der zugleich Reeder iſt 115) . Er kann Alleinreeder oder Mit

reeder ſein, bleibt aber leßterenfalls gleichwohl „ Angeſtellter "

der Reederei 116). Vom Schifferreeder handelt das Geſet

nur vereinzelt 117), während es, wie auch hier geſchieht, den

Fal des angeſtellten Schiffers zu Grunde legt118).

2. Der gewerberechtliche Begriff.

a ) Seeſchiffer, Schiffer, Seefahrer.

Von dem allgemeinen Begriff des Schiffers zu trennen

iſt der beſondere gewerberechtliche Begriff. Hier han

delt es ſich nicht um den Führer eines beſtimmten einzelnen

Schiffes, ſondern um den , welcher überhaupt das Seeſchiffer

gewerbe ausübt oder zur Ausübung befugt iſt. Dieſer heißt

auch neuerdings nicht „Kapitän“, ſondern es ſind aus der

früheren Gefeßgebung die Bezeichnungen ,,Seeſchiffer“ 119)

(was im Handelsprivatrecht nur ganz vereinzelt vorkommt) 120)

114 ) 3. B. bei Einfeßung durch den Konſul.

115) Die gedachten Ausdrücke find gebräuchlich , aber nicht gefeßlich.

Sepſchiffer " wird auch der die Stellung des eigentlichen Kapitäns

vertretende Schiffsführer genannt (Grimm , Deutſches Wörterbuch

X 694, Corazzini , Vocabulario nautico Bd. II, 1901 , S. 76

unter capitano posticcio), in übertragener Bedeutung ein Stell:

vertreter überhaupt (lüples , Seemannsſprüche, 1900, S. 52

Nr. 228).

116) Das Wort Reederei wird hier und weiterhin nicht ausſchließ

lich in dem engen Sinne des HGB. § 489 gebraucht; es kann

auch den Einzelreeder , z. B. eine Aftiengeſellſchaft , bezeichnen.

Abgeſehen vom täglichen Sprachgebrauche, wird dieſe Ausdrucks

weiſe geſlüßt durch die der Seemannsordnung in SS 5 Abſ. 3,

12 Abſ. 2 , 27 Abſ. 1 , 76 Abſ. 2 , 117–120.

117) HGB. SS 552, 699, 754 Nr. 6 , 9 ; fiehe auch § 510 Abſ. 1 .

118) Vgl. HGB. $$ 512 , 526 ff.; J. N. Lang , Finlands Sjörätt I

( 1890 ) S. 234.

119) GewO. § 31 46. 1 ; SeeUnfUnterfl . § 7 Ab. 3 ; Bekanntm.

vom 16. Januar 1904 (RGBI. S. 3).

120) Siehe oben S. 353.

I
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und „ Schiffer“ 121) beibehalten worden. Je nach dem

Umfang der Gewerbebefugnis unterſcheidet man drei Schiffer

klaſſen : Schiffer auf Küſtenfahrt , auf kleiner Fahrt , auf

großer Fahrt122).

Ein farbloſer Ausdruck, welchen die Rechtſprechung

zweckmäßig verwendet, um jemand, der Schiffer- oder Steuer

mannsfunktionen ausübt , unabhängig von der Befugnis

dazu zu bezeichnen, iſt das Wort „ Seefahrer“.

b) Seeſchiffahrtskundiger, Schiffahrtskundiger.

Ebenfalls auf das tatſächliche Gebiet führt der Begriff

des „Seeſchiffahrtskundigen " 123). Mit ihm fällt der

des „ Schiffahrtskundigen “ zuſammen , ſoweit er in ſees

rechtlichen Normen vorkommt ; Kenntnis der Binnenſchiffahrt

reicht hier nicht aus 124) . Der Seeſchiffahrtskundige braucht

als ſolcher weder Kapitän zu ſein noch ein Befähigungszeugnis

zu beſigen 125) . Nur für gewiſſe Fälle wird verlangt, daß

er entweder Offizier der Kaiſerlichen Marine oder aber

Schiffsführer auf großer Fahrt ſei oder geweſen ſei 126).

121) Siehe die angeführte Bekanntm. vom 16. Januar 1904 und als

Beiſpiel für die unterſcheidende Terminologie die Bekanntm. vom

16. März 1903 (RGBI. S. 247) $ 6 : „In mittlerer Fahrt muß

der Kapitän ein Befähigungszeugnis als Schiffer auf großer

Fahrt beſigen ."

122) Bekanntm. vom 16. Januar 1904 $ 3.

123) Bekanntm . , betreffend den Befähigung nachweis und die Prüfung

der Seeſchiffer und Seeſteuerleute auf deutſchen Rauffahrteiſchiffen ,

vom 16. Januar 1904 (RGBI. S. 3) SS 12, 16, 32.

124) GVG. § 114 : „ An Seepläßen können Handelsrichter auch aus

dem Kreiſe der Schiffahrtskundigen ernannt werden. “ Ferner

SeemD. 85 46.2 Saß 3 ; SeelinfUnterſ6 . 29 A1.1 Sap1

und 2.

125) Demnach braucht keines der Mitglieder des Oberſeeamts die Bes

fähigung zum Seeſchiffer zu haben , während zwei Mitglieder des

Seeamts fie befißen müſſen ( SeellnfUnterſ6 . a . a . D. und § 7

Abf. 3) . Bei Reviſion des Geſekes wird ſich hier eine Neufaſſung

empfehlen.

126) $ 32 der oben Anm. 119 angeführten Betanntmachung.
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c) Seemann, Seeleute, ſeemänniſche Bevölkerung,

Schifferſtand, Seemannſchaft.

Beziehen ſich die vom „ Schiffsmann “ geltenden Rechts

fäße nicht mit auf den Kapitän, ſo verhält es ſich umgekehrt

mit denen über den „Seemann“ 127), die „Seeleute" 128),

die „ ſeemänniſche Bevölkerung" 12 ), den „ Schiffer

ſtand " 189).

Den Ausdruck Seemannſchaft, früher auch gleich

bedeutend mit Schiffsrat gebraucht 131) , kennt die heutige

Rechtsſprache nur in der Bedeutung einer Summe von ſee

männiſchen Kenntniſſen 132). Anderweit wird er zur Bezeich

nung des geſamten ſeemänniſchen Perſonals angewendet 133),

ſo daß dann auch der Kapitän darunter fält.

127 ) HeimſchaffungsG. § 5 ; Bekanntm . dom 9. Mai 1904 (RZBI .

S. 142),

128) G. , betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſte, vom 9. No

vember 1867 § 13 Nr. 2—5 ; IndVerfG . & 167 ; SeellVerfG .

SS 1 Nr. 1 , 14 Abſ. 2 , 16 Abſ. 3, 20 Abf.2 , 49 Saß1 , 151 ;

FlaggenG. § 26 Abſ. 1 Saß 1 ( Faſſung des Gefeßes vom 29. Mai

1901) ; HeimſchaffungsG . Überſchrift und SS 1, 2; Bekanntm. vom

16. Juni 1903 (RGBI. S. 247) § 2 ; Bekanntm. vom 16. Januar

1904 (RGBI. S. 3) § 6 Abſ. 2 ; Bekanntm. vom 9. Mai 1904

(RZBL . S. 142) Überſchrift.

129) RV. Art. 53 Abſ. 4 ; G. , betreffend die Erſaßverteilung , vom

26. Mai 1893 Art . II § 1 Abſ. 3 .

130) SeelinfUnterſ6 . § 8 und dazu Verband Deutſcher Sees

ichiffer - Vereine, 3. Verbandstag (1896) S. 39-52 ; Deut :

der Nautiſcher Verein , 34. Vereingtag (1903) S. 143

bis 145 , 23 * ; fiche dagegen Stellenvermittelung G . 84 Abſ. 1 .

131) ALR. II 8 § 1463.

132) Befanntm . vom 16. Januar 1904 (RGBI. S. 3), Anlage II–IV ,

jedesmal unter D, und Anlage I.

133 ) So don Reinhold Werner in den Göttingifchen gel. Anzeigen

1897 S. 370 f.

.

.
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$ 3 .

Perſönliche Eigenſchaften .

I. Überblic.

Die körperlichen und geiſtigen Eigenſchaften des

Kapitäns ſind von höchſter Bedeutung nicht allein in tatſäch:

licher, ſondern auch in rechtlicher Beziehung , beiſpielsweiſe

bei der Beurteilung von Schuldfragen . Einem Kapitän, der

,,infolge Mangels ſolcher Eigenſchaften , welche zur Aus

führung ſeines Gewerbes erforderlich ſind ,“ einen Seeunfall

verſchuldet hat, kann das Patent entzogen werden 134) . Ein

Kapitän, der von ſeinem Reeder wegen Untüchtigkeit 135) oder

ungenügender Pflichterfüllung entlaſſen wird , hat geringere

Anſprüche auf Grund der Entlaſſung als ein tauglicher

Kapitän 136) . Genaueres über die nötigen Fähigkeiten und

Kenntniſſe ergibt ſich aus den Prüfungsvorſchriften 137) . Erſt

ſeit 1893 wird die Zulaſſung als Seeſchiffer und Seeſteuer

mann von einer Unterſuchung auf Farbenblindheit, ſeit 1904

auch von einer ſolchen auf das Sehvermögen (Kurzſichtig

keit u . ſ . w .) abhängig gemacht 138) .

Andere perſönliche Eigenſchaften bieten mehr

134) SeellnfUnterfG . & 26.

135) Neigung zum Alfohol kann hierunter fallen . RG. 19. Septem

ber 1892, Bolze Pr. Bd. XV Nr. 325.

136) HOB. $ 546. Rürzung der Feuer wegen Untauglichkeit findet

nur bei der Mannſchaft ſtatt, SeemO . § 43.

137) Bekanntm. vom 16. Januar 1904 (RGBI. S. 3) und vom 5. Mai

1904 (RGBI. S. 163, dazu eine Berichtigung S. 168).

138) Bekanntm . vom 11. Juni 1891 (RGBI. S. 348) , ergänzt durch

die Grundfäße für die Unterſuchung der Seeſchiffer und Seeſteners

leute auf Farbenblindheit vom 11. Juni 1891 (RZBI. S. 156)

und erfeßt durch die in voriger Anmerkung genannten Bekanntm .

dom 16. Januar 1904 (SS 1 , 11 , 15, 30, 42, 45, 54) und vom

5. Mai 1904 (8 6 Nr. 1 c , § 13) . ſowie durch die Bekanntm.,

betreffend die Unteríuchung der Seeleute auf Seh- und Farben

unterſcheidungsvermögen, vom 9. Mai 1904 (RSBI. S. 142) .

1



366 Pereld : Die Stellung d. Rapitäns im deutſchen Seehandelsrecht.

juriſtiſches Intereſſe: die Staatsangehörigkeit, das Lebens

alter und die bürgerliche Ehre. Davon gleich 139) .

II. Staatsangehörigkeit.

Im Gegenſaß zu zahlreichen anderen Staaten läßt das

Deutſche Reich die Nationalität ſeiner Schiffe nicht von der

Reichsangehörigkeit ihres Kapitäns abhängen 140) . Dement:

ſprechend wird der Ausländer nicht nur zur Prüfung als

„ deutſcher Schiffer “ 141) zugelaſſen und als ſolcher patentiert,

ſondern auch in ſeiner Stellung als Führer eines Schiffes

grundſäßlich dem reichsangehörigen Kapitän gleichgeachtet.

Dies iſt zwar 142) nur für gewiſſe ſtrafrechtliche Fälle aus

geſprochen 143), gilt aber in weiteſtem Umfange auch für

das Privatrecht. Einſchränkungen in leşterer þinſicht er

geben ſich zum Teil ſchon aus allgemeinen Grundſägen 144) .

Die ſeerechtlichen Beſonderheiten greifen in das Gebiet des

öffentlichen Rechtes hinüber. Sie betreffen die Unterſtüßung

.

1

139) Was das Geſchlecht des Schiffsperſonals anlangt, ſo kennt die

neuere Seegefeßgebung auch weibliche Angeſtellte und gibt ihnen

als Schiffsleuten grundſäglich die gleiche Stellung wie den männ

lichen (SeemD. & 2 Abf . 3 ; vereinzelte Befonderheiten betreffen

die Unfallverſicherung und förperliche Unterſuchungen : SeelVerſa

G. § 22 Abſ. 4 , § 23 , Bekanntm. vom 1. Juli 1905 , RGBI.

S: 561, § 2 Abſ. 2) . Ebenſo muß es gehalten werden, wenn,

3. B. bei Luftfahrzeugen (vgl. Flaggen . & 26, EG. zum AGB.

Art. 7) oder im kleinen Handelsbetrieb , eine Frau das Schiff

führt ; fiehe auch GewO. SS 11 , 11 a.

140) Arg. a contr. FlaggenG. $S 2, 3, 11 , 12. Vgl. GewD. & 13 .

Deutſcher Nautiſcher Verein , 7. Vereinstag (1875) S. 156

bis 160.

141) SeeUnfUnterſ . § 26. Vgl. F. Perell , Das allg. öffentliche

Seerecht ( 1901 ) S. 226 Anm. 3 zu dem Paragraphen .

142) Wegen StGB . $$ 3 ff.

143) SeemD. § 121 Abſ. 3 verbunden mit $$ 111-115. Siehe ferner

Binding , Handbuch des Strafrechts Bd . I ( 1885) S. 434.

144) Vgl. EG . zum HGB. Art. 2 , CG . zum BOB. Art. 31 , ſowie

Art. 7 , neben welchem wegen der Vertretungsmacht des Kapitäns

BGB. § 165 zu beachten ift.
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bei Hilfsbedürftigkeit 145) und Unfällen 146) der ,,Seeleute"

ohne eigenartige Regelung für den Kapitän .

III . Lebensalter .

-

Reichsrechtliche Vorſchriften über ein beſtimmtes Lebenss

alter als Vorausſeßung zur Führung von Schiffen beſtehen

nicht. Mittelbar ſind ſie aber inſoweit vorhanden , als zur

Schiffsführung ein Befähigungszeugnis vonnöten iſt, und

dieſes wiederum eine beſtimmte auf das fünfzehnte Lebens

jahr folgende Fahrzeit vorausſekt 147) . Nach den einſchlägigen

Vorſchriften iſt es — ebenſo wie in den Fällen , wo man

von einem Befähigungsnachweis abſieht - möglich, daß ein

Minderjähriger zur ſelbſtändigen Führung von Schiffen

zugelaſſen wird 148) . Seine Geſchäftsfähigkeit müßte dann

an ſich nach den allgemeinen Regeln des Zivilrechts beurteilt

werden . Indeſſen bleibt zu bedenken , daß minderjährige

Schiffsleute inſofern privilegiert ſind, als zur Übernahme

von Schiffsdienſten die Ermächtigung des geſeblichen Ver

treters genügt , ohne daß es vormundſchaftsgerichtlicher Ge

nehmigung bedürfte 149) . Man wird dem Geiſt des Geſeßes

gerecht werden, indem man dieſes Vorrecht auf den Kapitän

ausdehnt. Denn wenn , ſo lange er Schiffsmann iſt, ſein

Intereſſe ohne gerichtliche Mitwirkung ausreichend geſchüßt

.

145) HeimſchaffungeG . § 1 Abſ. 2 ; Bekanntm. , betr. den Abſchluß von

Übereinkommen wegen gegenſeitiger Unterſtüßung Hülfsbedürftiger

Seeleute, vom 12. März 1890 (RZBI. S. 263) .

146) Seell VerfG . SS 4, 27 , 99, 106.

147) Bekanntm. vom 16. Januar 1904 $$ 4-9.

148) 3. B. auf kleiner Fahrt bei Schiffen von unter 400 Kubikmeter

Bruttoraumgehalt. Dazu genügt ein Steuermannspatent (Bekanntm.

vom 16. Januar 1904 § 3 Nr. 4 verbunden mit Nr. 2). Dieſes

fann erworben werden nach einer 45monatigen auf das 15. Lebens:

jahr folgenden „ Fahrzeit “ ; mit anderen Worten : das Mindeſtalter

des Kapitäns beträgt hier 183/4 Jahre, zu denen noch die Zeit,

in der er nicht „ gefahren “ iſt, einſchließlich der auf die Prüfung

und deren Vorbereitung verwendeten Zeit, hinzuzurechnen iſt.

149) SeemD. § 7 Ab . 2.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII. 24
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erſcheint, wird dies auch für den Beruf als Kapitän gelten,

zu welchem der Schiffsmannsberuf die Vorſtufe und Vor

bedingung bildet. Es trifft hier genau ſo gut wie beim Schiffs

mann zu, daß die Beibringung der Genehmigung einen Zeit:

verluſt bedeuten würde , welcher der Anheuerung hinderlich

ſein kann, und daß ſich die Reiſedauer nicht von vornherein

abſehen läßt 150) . Somit iſt, ſelbſt wenn ein bevormundeter

Minderjähriger zu Kapitänsdienſten für längere Zeit als ein

Jahr verpflichtet werden ſoll, die Genehmigung des Vor

mundſchaftsgerichts 151) nicht erforderlich 152) . Das See

mannsamt kann demnach die Ausſtellung der Muſterrolle153)

an den minderjährigen Kapitän ebenſowenig verweigern wie

dieſer fich gegen ſeine privatrechtliche Haftung wehren kann,

wofern nur die Ermächtigung des geſeßlichen Vertreters vor

liegt 154) . Verlangen muß man dagegen die vormundſchafts

gerichtliche Genehmigung für den minderjährigen Kapitän,

der zugleich Reeder oder Mitreeder iſt, da bei ihm nicht oder

nicht nur ein Dienſt- und Arbeitsverhältnis in Frage kommt,

ſondern der ſelbſtändige Betrieb eines Erwerbsgeſchäfts; hier

bei iſt es einerlei, ob er unter Vormundſchaft ſteht oder

nicht 155) . Kraft der Genehmigung oder Ermächtigung wird

der Minderjährige für ſolche Rechtsgeſchäfte unbeſchränkt

geſchäftsfähig, welche der Geſchäftsbetrieb mit ſich bringt,

bezw . für ſolche Geſchäfte, welche die Eingehung oder Auf

hebung von Heuerverträgen oder die Erfüllung der ſich

aus einem ſolchen Vertrage ergebenden Verpflichtungen be

treffen 156).

2

150) Begr. zu S$ 5, 6 der SeemD. S. 42.

151 ) BGB. § 1822 Nr. 7.

152) Unrichtig daher Purliß , Deutſche Seemannsordnung ? (1903)

S. 4.

153) SeemD. § 14.

154) BGB. § 113.

155) BGB. § 112.

156 ) RGB. $ 112 Ab . 1 , § 113 26.1; fiehe ferner SeemD. $ 8

A6f. 2 und BOB. § 165 .
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IV. Bürgerliche Ehre.

Über die bürgerliche Ehre iſt wegen ihrer auffallenden

Bedeutungsloſigkeit für die Rechtsſtellung des Kapitäns

einiges zu ſagen .

1. Beſiß der Ehrenrechte iſt nicht Vorausſeßung für die

Befugnis zum Betrieb des Schiffergewerbes, geſchweige denn

zur Führung eines Schiffes 157) . Anderen Gewerbetreibenden ,

die einer Konzeſſion bedürfen, kann dieſe für die Dauer des

Ehrverluſtes entzogen werden . Das gilt auch in der See

ſchiffahrt für Lotſen 158) . Es gilt aber nicht für Schiffs

kapitäne 159) . Eine bedenkliche Lücke 160) .

.

157) Entziehung der Ehrenrechte iſt bei einem Spezialdelift des

Kapitäns vorgeſehen , nämlich wenn er vorſäßlich die gehörige

.

1

Verproviantierung des Schiffes unterläßt : SeemD. § 112 Abſ. 1 .

158) GewO. § 53 Ab . 1 , 2 mit § 34 Ab . 3.

159) Denn GewO. § 53 zitiert nicht den § 31. Die Unterſagung des

Gewerbebetriebes fann fich alſo gemäß $$ 40, 143 nur ſtüßen auf

SeeUnfUnter6. & 26 ( Verſchuldung eines Seeunfalla). Siehe

dagegen ſtandin. Seegelete $ 297 .

An entlegener Stelle ſtößt man auf eine Art Ausnahme. Sie

betrifft „ einheimiſche Schiffe“ im Sinne der Brüffeler Antiſklavereis

Akte vom 2. Juli 1890 (RGBL. 1892 S. 605) , d. h. Schiffe,

deren Kapitän und Mehrzahl der Matroſen Eingeborene eines der

vom Indiſchen Dzean, vom Roten Meer oder vom Perſiſchen Meer

buſen beſpülten Länder find , und die eine weinheimiſche" Bauart

und Takelung zeigen. Solchen Schiffen ſoll das deutſche Flaggens

recht nur verliehen werden bei dem Nachweiſe, daß der Kapitän

fich eines guten Rufes erfreut und insbeſondere nicht wegen Sklavens

handels verurteilt iſt (Artt. 31 , 32 Nr. 3 a. a . D.) .

160) Þrien (Der Zuſammenſtoß von Schiffen , 1896, 2. unveränderte

Ausgabe 1899 , S. 911) ſieht darin eine „nationale Blamage“ ,

reine tief bedauerliche und beſchämende Tatſache, welche der wohls

tätigen Hebung des Stande@bewußtſeins und der Hochhaltung der

Standesehre der Schiffer ... nur nachteilig entgegenwirken kann. “

Eine merkwürdige Rechtsfolge des fo gegeißelten Zuſtandes iſt

die : der ehrverluſtige Kapitän bleibt befähigt und verpflichtet, Ge

burten und Sterbefälle zu beurkunden ; einen ehrverluſtigen Steuer

mann müßte er dabei als Urkunds zeugen zurüdweiſen . Wäre

aber der Kapitän verhindert, ſo träte derſelbe Steuermann als

1



370 Þerels : Die Stellung d . Kapitäns im deutſchen Seehandelsrecht.

2. Wer der Ehrenrechte verluſtig iſt, darf ſich mit der

Anleitung von Arbeitern unter achtzehn Jahren nicht be

faſſen 161). Auch das trifft beim Kapitän nicht zu 162) . Wenn

etwa in einer Reederei ein ehrverluſtiger Buchhalter Lehr

linge ausbildet , ſo macht er ſich ſtrafbar, ingleichen der

Reeder , und die Entlaſſung des Lehrlings kann polizeilich

erzwungen werden ; wenn hingegen der Reeder einem ehr

verluſtigen Kapitän Schiffsjungen zur Ausbildung anvertraut,

ſchweigt das Recht 163).

Will man hier beſſern , ſo genügt es, die Befugnis zur

Führung von Schiffen ſtrengeren Bedingungen zu unter

werfen. Dann erledigt ſich von ſelbſt die Frage der Aus

bildung des Perſonals . Eine neue Regelung allein in

Teşterer Hinſicht wäre untunlich, weil die Anheuerung jugend

licher Schiffsleute leicht unverſehens zum Bedürfnis werden

kann .

$ 4.

Erwerb und Verluſt der Kapitäns

ſtellung .

Nicht jeder , der die gewerberechtliche Befähigung als

Seeſchiffer beſißt, iſt auch Kapitän im privat- und im ſtraf

rechtlichen Sinne; umgekehrt kann jemand, der gewerbe

rechtlich nicht Schiffer iſt, es im gedachten Sinne ſein .

Kapitän iſt hier ,,der Führer des Schiffes “. Er muß alſo

einem beſtimmten Schiffe „ angehören “ 164) . Eine Ausnahme

kann ſtattfinden , wenn , wie bei großen Schiffahrtsgeſell

ſchaften, der Kapitän dauernd, aber nicht für ein beſtimmtes

Schiff angeſtellt iſt.

Urkunde perſon an ſeine Stelle. PSIG. SS 61 , 63 ; StGB.

§ 34 Nr. 5.

161) GemD . SS 106 , 150 Nr. 1. Entſprechendes gilt für Lehrlinge :

GewD. SS 126, 148 Nr. 9 a ; HGB. $$ 81 , 82.

162) GewO. § 6 Abſ. 1 ; HGB. § 83.

163) SeemD. § 74 Nr. 1 betrifft andere Fälle.

164) Für den Ausdruck ſiehe SeemD. § 121 Abſ. 2.



Perell : Die Stellung d. Rapitäns im deutſchen Seehandelsrecht. 371

Für den Erwerb und Verluſt der Stellung als Kapitän

können maßgebend ſein :

1. Vorgänge, die allein in ſeiner Perſon liegen,

2. Vertragsverhältniſſe,

3. Nachfolge von Gefeßes wegen,

4. obrigkeitliches Eingreifen .

Im einzelnen iſt feſtzuſtellen :

Zu 1. Wer ein ihm allein gehöriges Schiff tatſächlich

ſelbſt „führt“, alſo im nautiſchen Sinne „ Kapitän “ iſt, der

iſt es auch feehandelsrechtlich. Für die Übernahme der Schiffs

führung (die nicht zu eng räumlich aufzufaſſen iſt) beſtehen

keine Formvorſchriften . Die Kapitänsſtellung geht verloren,

wenn ſie tatſächlich aufgegeben wird, kann aber dann, zumal

bei unzeitiger Aufgabe, noch Nachwirkungen äußern . Einzelne

Pflichten des Kapitäns als eines ſolchen beſtehen auch nach

dem Verluſte des Schiffes 165).

Zu 2. Der Regelfall iſt der des Setſchiffers. Hier iſt

für Beginn und Ende der Befugniſſe des Kapitäns zunächſt

das ſeine Anſtellung begründende , ſpäter zu beſprechende

Vertragsverhältnis maßgebend , unbeſchadet des jeder

zeitigen Entlaſſungsrechts der Reederei. Ein Vertrags

verhältnis liegt auch zu Grunde bei Einſeßung eines neuen

Kapitäns durch den bisherigen , an der Schiffsführung ver

hinderten Kapitän 166) .

zu 3. Unmittelbar kraft Gefeßes tritt ein

neuer Kapitän ein , wenn der frühere wegfält oder ver

hindert iſt 167). Zu ſeiner Nachfolge berechtigt und ver

pflichtet iſt der Steuermann, in Ermangelung eines ſolchen der

1165) Vgl. HGB. $$ 512, 516, 555, 632, 634, wobei immer an den

Seßlchiffer gedacht, entſprechende Anwendung auf den Schifferreeder

aber geboten iſt.

166) HGB. & 516 A66. 2 .

167) Gröning & Disp . juris nautici inauguralis , De nauta aegro

tante , vulnerato aut mortuo (Traj. ad Rhen . 1734) handelt

in ihrem beſonderen Teile faſt nur von der Schiffsmanns

ichaft.

។
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-

Beſtmann 168) . Doch geht bei bloß vorübergehender Stell

vertretung zunächſt nur die nautiſche Leitung des Transports,

nicht ohne weiteres auch die kaufmänniſche auf den neuen

Schiffsführer über. In gewiſſem Sinne laſſen ſich auch dieſe

Fälle auf ein Vertragsverhältnis zurückführen, inſofern näm

lich das zur Nachfolge berufene Beſaßungsmitglied bereits

vertraglich mit der Reederei verbunden iſt, und nun die

Übernahme der Schiffsleitung als Erfüllung einer dem Ver

trag entſpringenden Pflicht aufgefaßt werden kann . Richtiger

wird man aber — in öffentlichrechtlicher Betrachtungsweiſe

- das Schwergewicht darauf verlegen, daß unabhängig von

Vertragsverhältniſſen die Schiffsordnung , ſoweit eine ſolche

och möglich iſt, beobachtet und für ihre Einhaltung eine

beſtimmte Perſon als die leitende verantwortlich gemacht

wird . Darum tritt die Nachfolge von Geſeßes wegen ſelbſt

dann ein , wenn etwa der Heuervertrag mit dem Stellver

treter nichtig oder nicht einmal ſcheinbar vorhanden iſt, z . B.

der Vater iſt Schifferreeder , ſein Sohn leiſtet ihm Dienſte

als Beſtmann 169).

Zu 4. Die konfuln des Deutſchen Reiches haben

das Recht, an Stelle eines geſtorbenen , erkrankten oder ſonſt

zur Führung des Schiffes untauglich gewordenen Schiffers

auf den Antrag der Beteiligten einen neuen Schiffsführer

einzuſeßen 170) . Hiermit iſt auch ihre Befugnis zur Abſeßung

des untauglich gewordenen Kapitäns ausgeſprochen. Dieſe

Ein- und Abfeßung iſt ein obrigkeitlicher Akt , kein Rechts

geſchäft. Der Ronſul vertritt hierbei zwar von Geſekes

wegen den Reeder , iſt aber nicht deſſen „geſeßlicher Ver

1

168) SeemD. § 2 Abſ. 1 , § 3 Abſ. 1 .

169) Gemäß BGB. & 1617.

170) KonjoG. § 35 ; B. W. v. König , Handbuch des Deutſchen

Konſularweſens 6 , herausgeg. von B. v. Rönig (1902) § 73.

Die gerichtliche Einjeßung einer Perſon zur Bewachung des Schiffes

im Zwangsvollftredungsverfahren ( 306. $ 165) iſt nicht Ein.

feßung eines Kapitäns ; der Bewacher hat nur zum Teil eine ähn

liche Stellung.
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treter“ im Sinne des Zivilrechts 171 ). Sein Einſegungsakt

könnte alſo z . B. wegen frrtums über Identität oder Eigen

ſchaften des neuen Kapitäns nicht nach den Vorſchriften des

BOB. 172) angefochten werden ; eine etwa vom Konſul oder

vom Reeder dieſerhalb erhobene Klage würde, da eine bürger:

liche Rechtsſtreitigkeit 178) nicht vorliegt , ſchon an der Un

zuläſſigkeit des Rechtsweges 174) ſcheitern 175) .

$ 5 .

Pflichten und Rechte überhaupt.

I. Schiffsgewalt. Beamtenähnliche Stellung.

Der Kapitän iſt, wie ſein Name beſagt, das Þaupt des

Schiffes. Deshalb iſt er Inhaber, und zwar alleiniger In

haber der Schiffsgewalt. Das war nicht immer ſo . Zu

den Zeiten , wo Reeder und Ladungseigentümer noch ſelbſt

die Reiſe mitzumachen pflegten, zum Teil in der Eigenſchaft

von Matroſen und Schiffsoffizieren , und ſo lange das In

ſtitut des Schiffsrates noch in Blüte ſtand , mußten dieſe

Perſonen mehr oder minder an der „Regierung“ des Schiffes

und derer, die es trug, mitbeteiligt ſein 176) . Einen „Kapitän“

im modernen Sinne gab es nicht; es gab nur einen „ Schiffer“ ,

d . 5. Navigationsdirektor. Heute ſteht die Leitung und die

171 ) Der Text folgt Pappenheim in Gruchots Beitr. Bd. XLIII

S. 364 Anm. 50 im Gegenſatz zu ROHG. 27. Januar 1877 ,

BD. XXII S. 45 .

172) SS 119, 121, 142, 143, 164 A6 . 1, 166 Abſ. 1 .

173) GVG. § 13, EG. zur ZPO. § 3 Abſ. 1 .

174) GVG. $ 17 , 3PO. § 274 Nr. 2 .

175) Hier wären andere Mittel am Plaße. Zunächſt kann ſowohl der

einſeßende wie jeder andere Konſul den neuen Kapitän wieder ab:

ſeßen , ſofern die Vorausſeßungen des KonfOG. § 35 zutreffen .

Unabhängig von der Tauglichkeit des Kapitäns tann ihn ferner

die Reeberei jederzeit entlaſſen . Ihr haftet der Konſul als Bes

amter für den durch ſeine Schuld (culpa in eligendo) entſtandenen

Schaden ; BGB. § 839 Abſ. 1 , vgl. RBG. § 13.

176 ) Wagner S. 344 f.
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Beaufſichtigung des geſamten Schiffes einſchließlich der Ladung

und insbeſondere die „ oberſte Willensherrſchaft über die

darauf befindlichen Perſonen" 177) grundfäßlich nur dem

Kapitän zu . Sie auszuüben iſt ſein Recht und ſeine Pflicht.

Ihrer Natur nach gehört ſie weſentlich dem öffentlichen Rechte

an 178), greift aber trokdem — oder, wenn man will, eben,

deswegen - in privatrechtliche Verhältniſſe ein .

Jm Intereſſe der Ordnung auf dem Schiffe ſteht dem

Kapitän ein Herrſchaftsrecht über alle in Betracht kommen

den Perſonen zu , dergeſtalt, daß er , ebenſo wie das An

und Vonbordſchaffen von Sachen , auch das Betreten des

Schiffes unterſagen kann 179) 180) . Leşteres iſt privatrechtlich

namentlich von Bedeutung in Fällen der Bergung und

Hilfsleiſtung 181) : wer dabei ohne Erlaubnis des anweſenden

1 1

177) Auf dieſe Willensherrſchaft beſchränkt Wagner S. 344 den Bes

griff der Schiffsgewalt.

178) Anders Wagner a. a. D.; allein lieſt man ſeine dann folgenden

Ausführungen (bis S. 366) , lo zeigt fich , daß fie großenteils

öffentlich rechtlichen Inhalts find. Siehe ferner Jellinet , Sy.

ftem der ſubjektiven öffentlichen Rechte ? (1905) S. 246 ; Stoert,

Studien zum See- und Binnenſchiffahrtsrecht, Sonderabdruď aus

dem Wörterbuch des Deutſchen Verwaltungsrechte , herausgeg. von

Dr. Karl Freiherrn von Stengel , Ergänzungsband III

( 1897) S. 219.

179) HOB. SS 563 Ab . 1 , 2, 564 ; SeemD . SS 87-89 ; SIGB. & 297 ;

StrandD. § 12.

180) Dieſe, im Wefen der Seefahrt begründete Auffaſſung findet man,

um eine Profanquelle anzuführen, bei Ovid , Metam. III 621 ff.

ausgeſprochen. Den Rechtsſtandpunkt hervortehrend , erzählt hier

der angebliche Acöteg , wie unter feiner Schiffsführung die Reiſes

gefährten an fremder Küſte den jugendlichen Bacchus rauben und

an Bord bringen wollen ; , 'non tamen hanc sacro violari pon

dere pinum perpetiar' dixi : 'pars hic mihi maxima

iuris' | inque aditu obsisto. “

181) Öffentlichrechtlich fann StGB. & 123 vorliegen , mag auch (mit

RG, 22. Januar 1886 , Strafi. Bd. XIII S. 313) das Schiff

nicht als , befriedetes Befißtum “ (io Wagner S. 347) im Sinne

dieſes Paragraphen anzuſehen ſein . Die Vergleichung der Schiffs

gewalt mit dem Hausrecht , innerlich wie hiſtoriſch unſchwer zu

.
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Kapitäns das Schiff betritt , hat keinen Lohnanſpruch 182).

An Bord unterſtehen ſeiner Schiffsgewalt auch ſolche Per

ſonen , die ihm privatrechtlich bindende Anweiſungen geben

können , z. B. Ladungsberechtigte. Ebenſo grundſäßlich der

Reeder , ſein Dienſtherr 183) ; eine etwa im Wortſtreit er:

folgende ſofortige Entlaſſung des Kapitäns 184) würde, wenn

überhaupt ernſt zu nehmen , nur einen Übergang der Schiffs

gewalt auf den neu eintretenden Kapitän bewirken 185). Die

privatrechtliche Willensmacht jener anderen Perſonen muß

hier zurüdſtehen. Öffentlichrechtlich erklärt ſich auch die Pflicht

des Reiſenden , alle die Schiffsordnung betreffenden An

weiſungen des Schiffers zu befolgen 186) . Wollte man ſie

zu den privatrechtlichen Pflichten aus dem Überfahrtsvertrage

zählen , ſo müßte man hinzufügen , daß ſie auch bei Hin

fälligkeit des Vertrages beſteht. Am ſchärfſten äußert ſich

das Herrſchaftsrecht des Kapitäns gegenüber der ihm unter

gebenen Mannſchaft. Gegen dieſe ſteht ihm , als ein Aus

fluß der Schiffsgewalt, noch eine beſondere Disziplinargewalt

zu 187).

Was für Anordnungen der Kapitän als Inhaber der

begründen ( ſiehe Wagner S. 346 ff. und vom frieſiſchen Schiffs.

frieden insbeſondere Hiß , Das Strafrecht der Frieſen im Mittel:

alter S. 134, 336, vom ſkandinaviſchen v . Amira , Nordgermaniſches

Obligationenrecht BD. I S. 645 F. , BD. II S. 432) , findet eine

Stüße auch im Seuchen . § 3 A69.2 : „ Auf Schiffen ... gilt

als der zur Erſtattung der Anzeige verpflichtete Haushaltungs

dorſtand der Schiffer."

182) HGB. $ 750 Nr. 1 , StrandD. SS 7, 43 . Wegen des Betretens

von Kriegsſchiffen und -fahrzeugen fiehe G. gegen den Verrat

militäriſcher Geheimniſſe vom 3. Juli 1893 8.

183) Vgl. wegen der Disziplinarbefugniſſe gegenüber dem Reeder, der

Schiffsmann iſt, Wagner S. 355 Anm . 11 .

184) SOB. $ 545.

185 ) Eine Übernahme des Rommandos durch den Reeder ſelbſt würde,

aus öffentlichrechtlichen Gründen , nur dann zu dulden ſein, wenn

fie Sinn hat.

186) HGB. § 665.

187) Davon unten § 9.
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Schiffsgewalt treffen , mit welchen Mitteln er ſie durchſeßen

darf, iſt Frage des Einzelfalles. Ausſchlaggebend iſt für ihn ,

ſeiner Verantwortung entſprechend, die Ordnung und Sicher

heit des Schiffes und der Schuß der ihm anvertrauten Per

fonen und Güter. Nach der Seemannsordnung 188) iſt er

„zur Anwendung aller Mittel befugt , welche erforderlich

find, um ſeinen Befehlen Gehorſam zu verſchaffen ." Das

Geſek meint hier zunächſt nur Fälle von Widerſeßlichkeit

oder beharrlichem Ungehorſam der Schiffsmannſchaft.

Sein Inhalt iſt aber durchaus zu verallgemeinern . Auch

gegen andere Perſonen , z. B. widerſpenſtige Reiſende 189),

betrunken an Bord kommende Lotſen 19 ), darf er und muß

er „die geeigneten Sicherungsmaßregeln " ergreifen, nötigen

falls unter Anwendung körperlicher Gewalt und Feſſelung 191) .

Es ſoll ihm nicht zugemutet werden , abzuwarten , bis ein

Fall der Notwehr oder des Notſtandes vorliegt.

Das alles gibt ihm eine beamtenähnliche Stellung.

Neben polizeilichen Funktionen der verſchiedenſten Art nimmt

er noch allerlei andere Geſchäfte wahr, die regelmäßig nur von

Beamten , namentlich von ſolchen der Strafrechtspflege 192) ,

verſehen werden . Für das Zivilrecht fällt folgendes ins Ge

188) § 91 Abſ. 2.

189) Es iſt nicht vorausgefeßt , daß fie eine Straftat begangen haben.

Für den leşteren Fall fiehe außer der bekannten Seerechtsliteratur

v. Wittken , über den Paſſage- Vertrag. Mit Berückſichtigung

der Verhandlungen der Commiſſion zur Berathung eines allgemeinen

deutſchen Handelegeſe buche. Vortrag , gehalten in der Schlefiſchen

Geſellſchaft f. vaterl . Kultur in Breslau am 17. April 1861 .

Berlin (Carl Heymann) 1861 , S. 22. Vgl. ferner Travers

Twiss , On the master's authority over passengers at sea,

in Nautical Magazine Bd. L (1881) S. 905—915.

190) Vgl. Prot. IV S. 1783 .

191) SeemD. a . a . D. In dem Spruch des Seeå. Hamburg vom

21. Mai 1889 (OSeQ. Bd. VIII S. 705, 708) wird gerügt , daß

der Kapitán gegen einen unbotmäßigen Schiffsmann ohne Not die

Schußwaffe gebrauchte.

192) Hier iſt der Kapitän in einer Perſon Gerichtsichreiber, Staats

anwalt, Richter, Gerichtsvollzieher und Gefangenentransporteur.
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wicht: Bei Beurkundung von Geburten und Sterbefällen,

die ſich auf dem Schiffe während der Reiſe ereignen, vertritt

er die Stelle des Standesbeamten 198) . Eine Ehebeurkundung

durch den Kapitän kennt das deutſche Recht nicht 194). Bei

Errichtung von Seeteſtamenten kann der Schiffsführer mit:

wirken , aber gegenwärtig nur noch als Zeuge wie jeder andere

Zeuge 195) . Die Sorge für den Nachlaß an Bord Ver

ſtorbener kommt ihm in ähnlicher Weiſe wie einem Beamten

zu 196).

Eine Mittelſtellung zwiſchen Obrigkeit und Privatperſon

nimmt er ein bei der Verteilung des Berge- und Hilfslohns

unter ſeine Leute 197) . Hier hat er, als der berufene Be

urteiler von deren „ ſachlichen und perſönlichen Leiſtungen “,

einen Verteilungsplan aufzuſtellen, aus welchem ſich der einem

jeden Beteiligten zukommende Bruchteil ergibt. Zur Erfüllung

dieſer Pflicht kann ihn die Mannſchaft, unter Umſtänden

erſt nach Anrufung des Seemannsamts 198), im ordentlichen

Rechtswege zwingen ; es liegt, wie man annehmen muß, ein

privatrechtlicher Anſpruch , eine „ bürgerliche Rechtsſtreitig

keit“ 199) vor 200) . Andererſeits wird der Kapitän doch wieder

1193) HGB. § 520 Abſ. 3, PStG. SS 61 ff., SeemD. § 65 Abſ. 1 .

194) Anders noch Merchant Shipping Act 1854 sect. 273 10 , 2828,

aber nicht mehr Merchant Sh. Act 1894.

195) BGB. § 2251. l. Perels , Teſtamente auf See , in Marines

Rundſchau 1900 S. 1001-1011 ; Albanus , Das Noth:Teſta:

ment, das Privat- Teſtament, das Militär- und Marine- Teſtament

(1900).

196) SeemD. $ 65 46. 2-4 ; HOB. 8 675 ; Bekanntm. , betreffend

Vorſchriften über Auswandererſchiffe, vom 14. März 1898 (RGBI.

S. 57) $ 70 Nr. 11 .

197 ) KGB. § 749 ( Faſſung vom 2. Juni 1902) ; Strando. $ 20

Saß 1, 35 Abſ. 3 ; vgl. Binnen SchG . § 101 .

198) SeemD. S$ 128, 129.

199) Im Sinne von GVG. § 13, EG. zur ZPO. § 3.

200) Die Zwangsvollſtreckung würde aus ZPO. § 888 Ab . 1 oder

§ 887 ſtattfinden. Es kann auch ein Anderer als der Kapitän,

z. B. der erſte Offizier, alſo ein „ Dritter “ im Sinne jener Paras

graphen , in der Lage ſein , den Verteilungsplan aufzuſtellen .
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nicht als Partei , ſondern als über den Beteiligten ſtehend

angeſehen, deren Intereſſen nur untereinander, nicht mit den

ſeinigen kollidieren 201) . Stellt er nämlich den Verteilungs

plan auf, ſo „ entſcheidet“ er damit vorläufig über den An

ſpruch 202) . Gegen dieſe „ Entſcheidung“ iſt, wie gegen die

einer Behörde , der „ Einſpruch " gegeben 203) . Er geht an

das Seemannsamt, welches dann endgültig, ſogar unter Aus

ſchluß des Rechtsweges, in der Sache befindet. Kurz : der

Kapitän iſt erſte Inſtanz.

Sind hiernach mannigfache ſeiner Funktionen „ amtlicher “

Natur, ſo iſt er troßdem nicht Beamter. Er iſt es weder

im Sinne des Strafrechts 204) noch im Sinne des bürger

lichen Rechts ; des leßteren Säße über die Verantwortlichkeit

der Beamten 205) können auch im Wege der Analogie nicht

auf ihn bezogen werden. Wohl aber trägt ſeine Beurkundung

der Geburten und Sterbefälle den Charakter einer öffent

lichen Urkunde 206), der im allgemeinen den Tagebuch

einträgen nicht innewohnt .

II. Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers.

1. Das Allgemeine.

Die allgemeine Verpflichtung des Schuldners zu der „im

Verkehr erforderlichen Sorgfalt“ 207) gewinnt einen beſon

deren Inhalt für das Þandelsrecht. Dieſes verlangt, je nach

§ 888 Abſ. 2 kommt nicht zur Anwendung ; denn die Handlung

iſt nicht „ Leiſtung von Dienſten aus einem Dienſtvertrage".

201 ) Daß er felbſt lohnberechtigt iſt, macht hier nichts aus.

202) Genauer : über die relative Höhe des Anſpruche eines jeden Schiffs

mannes ; nicht über die abſolute Höhe , nicht einmal über das

Daſein des Anſprucha.

203) HOB. $ 749 46.3.

204) SIGB. § 359.

205) Insbeſondere BOB. § 839 .

206) SPD. & 415..

207) BGB. § 276.
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den verſchiedenen Berufszweigen, die „Sorgfalt eines ordent

lichen Kaufmanng 208), Geſchäftsmanns 209) , Frachtführers210),

Floßführers“ 211) und bei der Schiffahrt die „Sorgfalt eines

ordentlichen Reeders 212), Verfrachters 213), Schiffers “ 214).

Der ſyſtematiſche Wert aller dieſer handelsrechtlichen Sorg

faltsbegriffe iſt neuerdings in Frage geſtellt worden 215), weil

ſie nichts Anderes vorſtellten als die im Verkehr erforder

liche Sorgfalt“, angewendet auf einzelne Berufstätigkeiten .

Man mag dem beiſtimmen . Nichtsdeſtoweniger muß die

poſitivrechtliche Betrachtung mit dieſen Begriffen arbeiten ,

die in jedem Fall eine praktiſch eindringlichere Mahnung zur

Sorgfalt enthalten als der mehr abſtrakte Sorgfaltsbegriff

des Bürgerlichen Geſekbuchs.

Der Kapitän „ iſt verpflichtet, bei allen Dienſtverrichtungen,

namentlich bei der Erfüllung der von ihm auszuführenden

Verträge, die Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers anzuwen

den“ 216) . Da ſie für alle Dienſtverrichtungen gilt, be

ſchränkt ſich dieſe Verpflichtung weder auf einzelne beſtimmte

noch überhaupt auf Rechtsgeſchäfte oder Rechtshandlungen, ſei

es privat-, ſei es öffentlichrechtlicher Natur. Zu den Dienſt

1

!

1

11

208) SGB. 88 84 Abf. 1 , 347 Abſ. 1 , 384 Abſ. 1 , 390 Abſ. 1 , 407

Ab . 2 , 408 Abſ. 1 .

209) HGB. SS 202 Abſ. 2 , 203 , 204 , 241 Abſ. 1 , 249 Abſ. 1 ;

GenG. $ 8 34 Abſ.1 , 41 Abſ. 1 , 89 Saß1 ; GmbHG. S$ 43 Abſ.1 ,

52 Ub . 1 , 71 Abſ. 1 .

210) 5GB. $ 429 A6.1; Binnen SchG . 88 58 Abſ. 1 , 2, 62 Abſ. 1 ,

fiehe dagegen § 74 A6.1 : Sorgfalt eines gewöhnlichen

Frachtführers ."

211 ) FlößG. § 2 Abſ. 1 .

212) KGB. § 497.

213) HGB. SS 559 Abſ. 2, 606.

214) HGB. § 511. Auch das BinnenSho . hat den Begriff ($ 7

Ab. 1).

215) Weyl , Syſtem der Verſchuldensbegriffe im Bürgerlichen Gefeß:

buche für das Deutſche Reich (1905) S. 126 f. , 185, 206, 293.

216) HGB. $ 511. „ Dienſtverrichtungen “ kommen noch vor in § 485,

Finnentſprechend Dienſtobliegenheiten " in SS 486 46. 1 Nr. 2,

662 Abſ. 1 , 758 Nr. 8 .

1

N
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verrichtungen gehören nicht bloß ſolche , die ſich auf die

nautiſche Leitung des Schiffes beziehen , ſondern auch ſolche

von kaufmänniſcher Art . Das Geſeß hebt die Erfüllung der

vom Rapitän auszuführenden Verträge beſonders hervor ;

diligentia in contrahendo kommt aber nicht minder in Be

tracht. Es hebt ferner die dem Kapitän im dritten und in

den folgenden Abſchnitten des vierten Buches des HGB.

auferlegten Pflichten beſonders hervor; anderweitige Pflichten

müſſen aber mit der gleichen Sorgfalt erfüllt werden. So iſt

es dann nur eine, aus redaktionellen Gründen gerechtfertigte

Abweichung im Ausdruck, wenn das Seeunfallverſicherungs

geſeß für gewiſſe Mitteilungen , welche der Schiffsführer

an die Berufsgenoſſenſchaft zu machen hat , die Anwendung

„angemeſſener Sorgfalt“ bei Strafe erfordert 217) . Im

allgemeinen Strafrecht bedeutet die „ Aufmerkſamkeit“ , zu

der jemand „ vermöge ſeines Amtes , Berufes oder Ge

werbes beſonders verpflichtet" iſt218), für den Kapitän eben

dasſelbe wie die „ Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers “. Und

endlich wird auch im Gewerberecht da , wo zur Entziehung

des Schifferpatentes ein „ Verſchulden “ ( im rechtstechniſchen

217 ) SeellVerfG . $ 143 . Vgl . ferner:

1. Bekanntm . , betreffend Vorſchriften über Auswandererſchiffe,

vom 14. März 1898 (ROBI. S. 57 ) $ 70 Nr. 5 : dem Schiffes

führer liegt ob, die größte Sorgfalt für gute Erhaltung

des Proviants aufzuwenden " .

2. Bekanntm . , betreffend die Unterſuchung von Schiffsleuten auf

Tauglichkeit zum Schiffsdienſte, vom 1. Juli 1905 (RGBI.

S. 561) § 7 Abſ. 4 : der Kapitän hat die Beſcheinigungen

über Unterſuchung von Schiffsleuten auf Seh- und Farbens

unterſcheidungsvermögen weiner ſorgfältigen Durchficht

zu unterziehen " .

3. Bekanntm. , betreffend die Logie- , Waſch- und Baderäume u. f. w. ,

vom 2. Juli 1905 (RGBI. S. 563) § 2 : für die Unterkunft

der Mannſchaft foll entſprechend SeemD. § 55 A6 . 1 wmög:

lichſt gut geſorgt werden " .

218) StGB. SS 222 Abſ. 2, 230 Abſ. 2, 232 Abf. 1. Von dort aus

iſt der Begriff zur zivilrechtlichen Verwertung hinübergenommen

nach § 134 des Seen Verf .

N
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Sinne) 219) vorliegen muß, mit Recht der Begriff jener Sorg

falt verwertet 22 ).

Bei der Verantwortlichkeit gemäß HOB. § 511 iſt es

im prinzipiellen Gegenſaß zum § 347, welcher die all

gemeine Norm über die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf

manns enthält - unerheblich, ob der Kapitän ſchon ohne

hin zu irgendwelcher Sorgfalt , ſei es durch Privatwillkür

oder durch beſonderen Rechtsſaß, verpflichtet iſt. § 511 iſt

vielmehr der allgemeine Rechtsſaß , welcher ihm dieſe

Pflicht in Anſehung jeglicher Dienſtverrichtung auferlegt.

Deshalb brauchte auch das Geſeß bei den Vorſchriften über

einzelne Dienſtverrichtungen nicht abermals auf die Sorgfalt

eines ordentlichen Schiffers hinzuweiſen . § 653 des HGB.,

der einzige Paragraph, welcher einen ſolchen Hinweis enthält,

handelt von der Haftung des Verfrachters 221) und be

rührt nicht die ſo wie ſo beſtehende Sorgfaltspflicht des

Kapitäns . Ähnlich im Falle des § 609. Danach iſt Be

ſchädigung oder teilweiſer Verluſt des Frachtguts, falls deſſen

rechtzeitige Beſichtigung verabſäumt wurde, dem Empfänger

gegenüber nur bei Vorſaß oder grober Fahrläſſigkeit eines

Beſaßungsmitglieds zu vertreten . Hierin liegt aber lediglich

eine Abſchwächung der Haftung des Verfrachters 2 22) . Ebenſo

wenig ſchwindet die eigenartige Sorgfaltspflicht des Kapitäns

da , wo er nach bürgerlichem Recht nur culpa lata oder in

concreto zu vertreten haben würde. Auch in dieſer Hinſicht

ſteht er anders wie der Kaufmann ; ſeine Stellung entſpricht

noch heute derjenigen , welche im alten HOB. die zur

2

I

219) Vgl. F. Pereld , Das alig. öff. Seerecht im Deutſchen Reiche

(1901) S. 228 Anm. 10 zu § 26 des SeellnfUnterfG .; § . 4

Abſ. 2 Nr. 1 desſelben G.

220) 3. B. in den oberſeeamtlichen Entſcheidungen Bd . I S. 216, 284,

Bd. II S. 208, 240, 356, 422, 469.

221) Val. HGB. $ 606 .

222) Inſofern der Verfrachter (Reeder) dem Empfänger nicht einzuſtehen

braucht, hat er keinen Schaden und deshalb keinen Anſpruch an

den Kapitän . Des leşteren Haftung dem Empfänger gegenüber

bleibt unberührt.
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Kaufmannsſorgfalt verpflichteten Perſonen einnahmen 2 23) .

Eine Unbilligkeit kann darin kaum gefunden werden , wenn

man erwägt , daß die Schifferſorgfalt nur für „ Dienſtver

richtungen “ gilt . Leiſtet etwa der Führer eines ihm gehörigen

Schiffes einem anderen Schiffe zur Abwendung dringender

Gefahr einen Beiſtand, der unter dem Geſichtspunkt der auf

tragloſen Geſchäftsführung zu beurteilen iſt 2 24), ſo wird er

dem Geſchäftsherrn nur für grobe Fahrläſſigkeit einzuſtehen

haben 225). Denn eine „ Dienſtverrichtung“ im Sinne des

§ 511 liegt hier nicht vor.

Worin nun eigentlich die Sorgfalt des ordentlichen

Schiffers beſteht, darüber läßt ſich vom Rechtsſtandpunkt aus

wenig Algemeines ſagen. Ihre Hauptbedeutung gewinnt die

Frage in der Kaſuiſtik , und die Gerichts- und Seeamtsent

ſcheidungen enthalten dazu eine überreiche Fülle von Material,

das aber weit mehr ſeemänniſch -techniſches denn juriſtiſches

Intereſſe bietet 226). Man kann den geſamten Pflichtenkreis

.

223 ) Auf dieſe Perſonen bezieht ſich SOB. Art. 282 , jeßt gemildert

durch § 347 Åb . 2 , der aber in Buch 4 Abſchn. 3 keine Ent

ſprechung hat.

224) Vgl. RG. 9. Dezember 1896 , Zivſ. Bd. XXXVIII S. 87 ;

19. Januar 1901 , ebenda Bd. XLVII S. 193 Nr. 3 ; 10. Februar

1904, ebenda Bd. LVII S. 27 .

225) BGB. § 680.

226 ) Die Gefeßeßvorſchriften , wie z. B. HOB. 88 513 ff., werden ers

weitert durch die nach SeellVerfG . $$ 118 ff. ergehenden Un

fallverhütungsvorſchriften der See- Berufsgenoſſenſchaft. Abgeſehen

von der allgemeinen Seerechtsliteratur ſei verwieſen auf Mitter

a. a . D. (oben S. 342) S. 9—88 und Erich Ohm , Die fees

tüchtige Ausrüſtung der Kauffahrteifchiffe und die Judikatur der

deutſchen Gerichte, Greifswalder Diſſertation 1904. Material:

zuſammenſtellungen für Nautifer : Döring : 1. Vor dem Sees

amte (Papenburg 1881) , 2. Der blaue Junge. Das loth. Reſultate

der zehnjährigen Unterſuchung von Seeunfällen , betreffend Schiffe

der Deutſchen Handelsmarine , auf Grund des Gefeßes vom

27. Juli 1877 (Oldenburg und Leipzig 1890) ; Schweiß : See

amts - Entſcheidungen. Ein Handbuch für den praktiſchen See

mann und zum Gebrauch bei den Seeämtern ( Lübeck 1889) ;
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des Kapitäns unter dem Begriff der Schifferſorgfalt zu

ſammenfaſſen 227) . Eine Schematiſierung iſt hier faſt noch

weniger möglich wie bei den anderen Perſonen, die zu einer

beſonderen Berufsſorgfalt verpflichtet ſind. Denn ganz ab

geſehen von den Wechſelfällen des Seelebens , die ſchon an

ſich eine Verallgemeinerung nicht dulden , ſteht der Kapitän

einer ganzen Anzahl von Perſonen gegenüber, deren Intereſſen

häufig auseinandergehen . Jedenfalls ſind zur Erkenntnis

jener Sorgfalt die im Seeverkehr beſtehenden Anſchauun

gen und Gebräuche zu berückſichtigen 228) ; mit unge

wöhnlich hervorragenden Fähigkeiten braucht der „ordent

liche Schiffer “ anerkanntermaßen nicht begabt zu ſein 229).

Mißbräuche aber, mögen ſie noch ſo allgemein geübt werden,

erhalten damit keine Sanktion, dies umſoweniger , wenn ſie

mit klaren Geſeken in Widerſpruch ſtehen 230) . Hinwiederum

begründet eine billigenswerte Schiffergewohnheit nicht ohne

weiteres die Rechtspflicht, ſie zu befolgen 231) . In einigen

Fällen verweiſt das Gefeßesrecht den Kapitän auf das Übliche,

ſo wenn es von ihm gehörige Stauung nach Seemanns

1

N

2

6. Schroedter, Entſcheidungen des Raiſerlichen Oberſeeam's und

der Seeämter zu Hamburg und Bremerhaven aus dem Jahre 1904,

Ergänzungsband des Jahrbuchs der Reedereien und Schiffswerften

(Hamburg 1905) .

227) „ Dieſe Sorgfalt iſt die weſentlichſte Pflicht des Schiffers ." O SeeN .

13. Juli 1878, BD. I S. 216 .

228) Vgl. SeeA.Brate 19. Dezember 1904 a. E., Bd. XVI S. 126.

• „ Befrachter ... und .. Kapitän unterwerfen dieſes

alles den Rechten und Gebräuchen der See auf Treue und Glauben"

( Chartepartie bei Friedberg , Formelbuch ? Nr. 262 S. 495) .

Verpfändung „ in Gemäßheit der Geſeße und der Ujancen und der

Gebräuche der See “ (Bodmereibrief ebenda Nr. 279 S. 537).

Der Öſterreichiſche Entwurf einer Seemannsordnung von 1901 er:

kennt in § 36 die „ Seegewohnheiten“ an .

229) RG. 5. November 1898 , Zivſ. Bd. XLII S. 76 , 79 ; OSA.

28. April 1903 , Bd. XV S. 140 f.

230 ) Vgl. RG. 13. Februar 1888, Seufferts Arch. Bd. XLIV S. 436 .

231 ) Siehe auch RG . 21. März 1883, Zivj . Bd. IX S. 56.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII. 25
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:

?

brauch " 232) , Beſtattung an Bord verſtorbener Schiffsleute

: nach den „Seegebräuchen " 233), Unterſtüßung der Zoll

beamten beim An- und Vonbordgehen „nach Seemanns

art“ 234) oder Befolgung von Vorſichtsmaßregeln verlangt,

„welche durch die ſeemänniſche Praxis geboten werden“ 235).

Auch der Ortsgebrauch iſt zu beachten 236). Gegen ſcha

blonenmäßige Befolgungvon nautiſchen und ſelbſt von Rechts

regeln wenden ſich die ſtraßenrechtlichen Normen über die

ſorgfältige Berückſichtigung der „ beſonderen Umſtände "

des Einzelfalles 237).

2. Wahrnehmung widerſtreitender Intereſſen.

Es wurde angedeutet , wie die vom Kapitän wahrzu

nehmenden Intereſſen bald durch Verkettung der Umſtände,

bald ſchon von vornherein ihrer Natur nach , einander zuwider

laufen . Einen allgemeinen Saß darüber, weſſen Intereſſen

zu bevorzugen ſind, ſtellt das Recht nicht auf. Zwar betont

es des öfteren, daß der Kapitän einen Schaden des Reeders

tunlichſt vermeiden ſoll 238) . Es liegt auch nahe, daß er zu

erſt an den Reeder , ſeinen Brotherrn , denkt , der ihm auf

Grund beſonderen Vertrauens und Vertrages die Schiffs

.

232) HGB. § 514 Abſ. 1. Vgl. Unfallverhütungsvorſchriften der See:

Berufegenoſſenſchaft (Aufgabe 1903) für Dampfer $ 70 A6.4 , für

Segelſchiffe $ 61 Abſ. 4.

233) Seem . § 64 Abſ. 3.. Seed. Hamburg 14. Oktober 1904,

Bd. XVI S. 3.

234) Zollordnung für den Kaiſer Wilhelm-Kanal § 27 ( Neufaſſung

nach der Bekanntm. vom 24. März 1905, RZBI. S. 79).

235) V. zur Verhütung des Zuſammenſtoßens der Schiffe auf See

vom 9. Mai 1897 Art. 29. Vgl. ROHG. 16. Februar 1872,

BO. V S. 148.

236) HGB. SS 560 Abſ. 2, 561 , 568 Abſ. 1 , 575, 577 Abſ.1 . 592

bis 595, 599 , 604 465.2; SeemD. & 47. Vgl. Unfallverhütung&s

vorſchriften (oben Anm. 232) für Dampfer § 96 ; für Segelſchiffe

$ 86 .

237) V. vom 9. Mai 1897 (oben Anm. 235 ) Artt. 27, 29.

238 ) KGB. SS 534 Ab . 4, 540 Abſ. 1, 3 .

.

.
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führung zugewieſen hat239) . Aber die berechtigten Intereſſen

der Anderen wollen, auch wo ſie mit denen des Reeders in

Widerſpruch treten , berücfichtigt werden 24 ') . Darum wird

der Kapitän , der eine Anweiſung ſeines Reebers befolgt,

nicht frei von ſeiner Verantwortung gegenüber anderen

Schiffsintereſſenten 241) . Darum darf er , wie das Reichs

gericht einmal ausgeſprochen hat, nicht im alleinigen Inter

eſſe des Needers einen Zwiſchenhafen nur deshalb anlaufen ,

um dort eine Reparatur , die ohne Gefahr für Schiff und

Ladung bis zum Beſtimmungshafen verſchoben werden könnte,

billiger vornehmen zu laſſen 242). Darum ſoll er in Fällen

der großen Haverei diejenige Maßregel ergreifen , welche

„für die Beteiligten“ , d . h . für alle Beteiligten , mit dem

geringſten Nachteile verbunden iſt 243) . Er iſt nicht ver

pflichtet, und nach Maßgabe ſeiner Verantwortung auch nicht

berechtigt, die Ladung — zum einſeitigen Vorteil der Ladungs

intereſſenten - aus der Hand zu geben , bevor ſowohl der

Verfrachter als die þaverei- , Bodmerei- , Bergungs- und

Hilfeleiſtungsgläubiger wegen ihrer auf den Gütern haften:

den Anſprüche befriedigt oder ſichergeſtellt ſind 244). Wo zur

Löſung des Intereſſenſtreites Einzelregeln, auch öffentlichrecht

liche , fehlen , muß alles auf die Sorgfalt des ordentlichen

Schiffers abgeſtellt werden .

Ein Intereſſe kann dabei, gerade im Hinblick auf den

vorwiegend vermögensrechtlichen Charakter des Privatrechts

1

239) Daß der Kapitän in erſter Linie das Intereſſe des Reederê wahrs

zunehmen habe , wird allgemein au @ geſprochen RLAG. 13. Nos

vember 1878 , Bd. XXV S. 10 ; RG. 18. März 1885 , Zidí.

Bd. XIV S. 40 ; RG. 10. Februar 1886, Zivj. Bd. XV S. 159 f.

240) V. Ehrenberg , Beidhränkte Saftung des Schuldners nach Sees

und Handelsrecht ( 1880) S. 73 Anm. 64, S. 199, 412 ; eingehend

þed , Das Recht der Großen Haverei (1889) S. 10 ff.

241) HGB. SS 512 Abſ. 2 ; 695 , 731 Abſ. 2 , 752 Abſ. 2. Vgl.

DSeeA. 24. Februar 1893, Bd. X S. 440.

242) RG. 18. März 1885, 3idſ. Bd. XIV S. 43.

243) HGB. § 539.

244) HGB. $$ 614, 615, 632 Abſ. 2 ; 692-694, 731 , 752..
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und zumal des Handelsrechts , kaum genug betont werden : der

Schuß der Perſönlichkeit, und im Seerecht der des Menſchen

lebens 245) . Daß ihm gegenüber die anderen Intereſſen zurüd

ſtehen müſſen, ſcheint ſelbſtverſtändlich und wird dennoch fort

dauernd nötig zu wiederholen 246) . Es find Fälle denkbar,

in denen der Kapitän verpflichtet iſt, ſeine ganze Ladung

zu opfern , um einem angeſegelten Schiffe beiſtehen zu

können 247).

III. Haftung.

1. Wirtſchaftliches.

Wie im vorigen berührt wurde , iſt die Verantwort

lichkeit des Kapitäns eine dreifache : eine ſtrafrechtliche,

eine gewerberechtliche und eine zivilrechtliche. Jede von

ihnen erweitert ſich mit der wachſenden Zahl ſeiner Pflich

ten . Nur die zivilrechtliche Haftung iſt näher zu betrachten .

Ihre Bedeutung muß ſteigen , je weiter den Reedern eine

Befreiung , inſonderheit Freizeichnung , von der Haftung

aus Handlungen des Kapitäns gelingt. Denn ſo bleibt

der Gläubiger auf den Kapitän als alleinigen Schuldner

angewieſen. Er wird zur praktiſchen Verwirklichung ſeiner

Anſprüche um ſo eher Anlaß nehmen , je günſtiger fich die

allgemeine wirtſchaftliche Lage der Kapitäne geſtaltet. Und

ſeine Gläubigerſtellung verbeſſert ſich noch infolge der immer

größeren Menge unſerer Seedeliktstatbeſtände, die ihm den

bequemen und koſtenloſen Weg des Strafprozeſſes zum vor

bereitenden Nachweiſe von Pflichtwidrigkeiten des Kapitäns

eröffnen .

.

1

245 ) Vgl. Buſch, Der Einfluß der Menſchlichkeit auf das Recht, mit

beſonderer Berüdfichtigung der Seegefeßgebung des Deutſchen Reiches,

Göttinger Diff. 1891 ; Hed a. a . D. S. 34 , 123–125 , 197 ff.

246) D SeeA . 10. Dezember 1881 , Bd. III S. 572 ; 24. Januar 1893,

Bd. IX S. 411 ; 12. Oftober 1893 , Bd. X S. 695 f.; 26. Juni

1894, Bd. XI S. 208 ; 28. April 1903, Bd. XV S. 144 f.

247) V. über das Verhalten der Schiffer nach einem Zuſammenſtoß von

Schiffen auf See vom 15. Auguſt 1876 (RGBI. S. 189) § 1 ;

Buich a . a . D. S. 24.
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2. Wann haftet der Kapitän ?

a) Verſchulden, Schaden, Kauſalzuſammenhang.

Die Haftung des Kapitäns hat , von vertragsmäßiger

Þaftungsübernahme und ſonſtigen Haftungsgründen des all

gemeinen Zivilrechts abgeſehen , in aller Regel ein Ver

ſchulden zur Vorausſeßung248).

Verſchulden liegt immer vor , wenn die Sorgfalt eines

ordentlichen Schiffers außer Acht gelaſſen iſt249).

Hierunter kann auch ein bloßer „Irrtum in der Bes

urteilung “ (error in judgment) rein nautiſch - techniſcher Dinge

fallen. Die Meinung , als ſei diesfalls der Kapitän , nicht

aber der Reeder 250) frei von der Verantwortung , iſt mit

dem Gefeß unvereinbar 251) . Erklärlich iſt ſie, wenn man

die Unſumme großer und kleiner Pflichten , die mit der

Schiffsführung verbunden ſind, in Betracht zieht und dazu

die Vermögenslage des Kapitäns auf der einen , die des

Reeders auf der anderen Seite. Doch wäre es eine allzu

freie Rechtshandhabung, wollte man danach die Haftbarkeit

unterſcheiden . Entweder der Kapitän hat fahrläſſig gehan

delt , dann haftet auch er ; oder nicht, dann ſind beide frei.

Keineswegs iſt aber mit jeder nautiſch irrtümlichen Auf

faſſung ein Verſchulden verbunden , noch iſt jedes Verſchulden

zugleich ein ſolches im Rechtsſinne252). Für die Lehre vom

1

248) HGB. SS 511 Saß 2, 533 Abſ. 2.

249) Wo das HGB. ein „Verſchulden“ des Schiffers (SS 511 Saß 2,

516 Ab . 2 Sa 2 , 602 , 657) oder der Befaßung (SS 485 , 486

Nr. 2, 3, 702, 734, 735, 739, 754 Nr. 9 , 820 Nr. 6 , 903 Nr. 3)

erwähnt , iſt darunter für den Kapitän die Außerachtlaſſung der

Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers bezw . Vorfaş (BGB. $ 276 )

zu verſtehen. Wenn im Falle des § 515 Abſ . 2 der Kapitän

„ wiffen mußte“ , daß er Kriegskontrebande lud, jo heißt das, wenn

er es infolge von Außerachtlaſſung der Schifferſorgfalt nicht wußte.

Vgl. BGB. § 122 Abſ. 2.

250 ) AGB. SS 485 , 486.

251) Vgl. auch RG. 14. Mai 1884, Zivſ. Bd. XIV S. 122.

252) Vgl. die Fälle O SeX. 9. Dezember 1897 , BD. XII S. 721!
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error in judgment iſt im deutſchen Rechte kein Raum ; es

kann nicht trop Verſchuldens Befreiung von der Verantwort

lichkeit eintreten 258).

Umgekehrt kommen Fälle vor , in denen ſcheinbar eine

Haftung unabhängig vom Verſchulden beſteht 254). Wenn

der Schiffer im Auslande die dort geltenden Vorſchriften,

insbeſondere die Polizei-, Steuer- und zollgeſeße , nicht be

obachtet, ſo hat er den daraus entſtehenden Schaden zu er

ſeßen.“ So ſagt das HGB. in § 515 , ohne die Haftung

als durch Verſchulden bedingt hinzuſtellen 255). Das muß

aber die Auslegung tun 256) . Denn § 515 iſt, wie die ihn

umgebenden Paragraphen, als nähere Ausführung und In

.

und 28. April 1903 , Bd. XV S. 145 ; Christiania Sjøret

28. Oktober 1901 bei Jantzen , Samling af nordiske Domme

i Sjøfartsanliggender, 2. Jahrg. S. 443 , 447 f. Andererſeits

fann gerade die unrichtige Beurteilung der Schiffer ſchwer belaſten ,

vgl . SeeA. Hamburg 27. März 1900, Bd. XIII S. 755.

253) Ausnahmen beſtehen gemäß SeedVerfG. $S 133-138 und bei

abweichender Vereinbarung gemäß BGB. § 276. Bei Freis

zeichnung des Reeber- Berfrachters von der Saftung für nautiſches

im Gegenſatz zu , kommerziellem " Verſchulden fann der Kapităn

haftbar ſein .

254) Wollte man hierher HGB. § 728 zählen , wonach der Kapitän

haftet, wenn er die Dispachierung nicht ohne Verzug beranlaßt,

ſo wäre zu ſagen , daß ,ohne Verzug“ ſo viel bedeutet wie johne

ichuldhaftes Zögern ", vgl. z. B. AGB. $ 522 Ab . 2 , BOB.

$ 121 Abſ . 1 .

255) Anders im entſprechenden Falle des § 563 Ab . 1, wodurch jedoch

an der Auffaſſung des Textes nichts geändert wird.

256) Ebenſo im Prinzip Schaps (Anm. 3 zu § 515 ), der aber , ans

knüpfend an Wagner (S.371 Anm . 12, S.388) , den Rapitän auch

für Fahrläſſigkeit ſeiner etwaigen Berater haftbar machen will,

ſelbſt wenn ihn bei deren Außwahl kein Verſchulden trifft. Dies

erſcheint unbegründet. Es kann dem Schiffsführer, der alle nötige

Sorgfalt bei der Erkundigung aufwendet, nicht zugerechnet werden ,

daß man ihn falſch unterrichtet ; fo für die Frage, ob am löſch.

plaß die Sicherheit des Schiffe gefährdet wird (60B. $ 592

Abj . 2) , RG. 10. Februar 1886 , Zivf. BD. XV S. 160 ; Bolze

Pr. Bd. II Nr. 959.
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ſtruktion zu § 511 anzuſehen, welcher das Schuldprinzip zu

Grunde legt. Dieſes Prinzip 2 57) gilt nicht minder für den

Saß, wonach der Führer des Fahrzeugs „dafür haftet“, daß

die Signalapparate genügen 258). Es gilt , obſchon mit ge

wiſſen Einſchränkungen , bei ſeiner Haftung gegenüber dem

Havereis, Bergungs- oder Bodmereigläubiger, dem er haf

tende Gegenſtände vorenthalten hat 259). .

Während nämlich für die Regel ſein Verſchulden ſchlechter

dings die Pflicht zum Erſaß des verſchuldeten Schadens zur

Folge hat 260), treten in den legten drei Fällen Beſonder

heiten ein . Liefert er Güter, auf denen þavereibeiträge

laſten , ohne daß die Beiträge berichtigt oder ſichergeſtellt ſind,

aus, ſo haftet er für die vollen Beiträge261). Es iſt

dabei möglich, daß die Auslieferung der Güter dem Gläubiger

keinerlei Nachteil gebracht hat , z. B. er kann ſich unſchwer

aus den noch beim Empfänger befindlichen, im Werte nicht

verringerten Gütern befriedigen 262) . Auch wird nicht danach

gefragt, ob ein wirklich erlittener Ausfall durch die Aus

lieferung verurſacht iſt. Der Kapitän haftet, ſofern nicht

ausnahmsweiſe die Auslieferung eine unverſchuldete war,

ſelbſt im Fall eines ſpäter durch höhere Gewalt eingetretenen

Verluſtes. Nicht anders verhält es ſich bei pflichtwidriger

257) Man findet es für die Erfaßpflicht des Schiffsführers bereits feft

gelegt in den Gefeßen Hammurabis S$ 236, 237. Vgl. die Über

feßungen und Erläuterungen bei Hohler und Beifer , Sammu:

rabi's Gefeß Bd. I (1904) S. 65 f. , 117 Abſ. 2 , 136 a. E.

258 ) V. zur Verhütung des Zuſammenſtoßens der Schiffe auf See

vom 9. Mai 1897 Art. 33.

259) SOB. 88 692—694, 731 , 752. Ehrenberg , Beſchränkte Safs

tung S. 234, 412.

260) So iſt auch HGB. $ 728 Abſ. 1 Sa 2 zu verſtehen, unbeſchadet

des Anſpruchs der Habereibeteiligten gegen den Kapitän auf Ers

füllung ſeiner Pflicht , die Dispadjierung zu veranlaſſen ; vgl .

Ulrich : Brüders , Große Saverei Bd. I ( 1903) Bemerkung 3

.

zu § 728.

261) KGB. § 731 Abſ. 1 .

262) KGB. $ 725 .
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Auslieferung von Bergegut oder verbodmeter Ladung , nur

daß er dabei dem Gläubiger lediglich inſoweit verpflichtet

wird, als dieſer aus den ausgelieferten Gütern zur Zeit der

Auslieferung hätte befriedigt werden können 263) . Jedoch gilt

zu Gunſten des Bodmereigläubigers die Vermutung , daß

er volle Befriedigung hätte erlangen können 264) ; der Gegen

beweis ſteht dem Kapitän frei 265). Endlich haftet der Kapitän,

wenn er willkürlich die Bodmereireiſe verändert oder will

kürlich von ihr deviiert oder nach ihrem Ende, ohne daß des

Gläubigers Intereſſe es gebietet, die verbodmeten Gegenſtände

wiederum einer Seegefahr ausſeßt, dem Gläubiger für die

Bodmereiſchuld inſoweit , als dieſer aus den Gegenſtänden

ſeine Befriedigung nicht erhält, „es ſei denn, daß die unter:

bliebene Befriedigung durch die Veränderung der Reiſe oder

die Abweichung oder die neue Seegefahr nicht verurſacht

iſt“ 266) . Eine Vermutung für den Rauſalzuſammenhang,

wie man ſie behauptet hat 267) , kommt damit nicht zum

Ausdruck.

Weiterhin gelten für die Haftung des Kapitäns ohne

Verſchulden im großen und ganzen die allgemeinen Grund

fäße 268) . Doch machen bei der Haftung für Dritte, die ſich

ja mit der unverſchuldeten Haftung freuzt , die beſonderen

ſeerechtlichen Anwendungsfälle eine Zuſammenſtellung er

wünſcht.

b) Haftung für Dritte.

1. Das römiſche Recht hatte die actio de effusis

vel deiectis ausgedehnt auf den Kapitän des Schiffes,

von welchem aus der ſchädigende Guß oder Wurf ge

263) HOB. $ 752 Abſ. 1 , § 694 Abſ. 1 .

264) HGB. $ 694 Abſ. 2. Eine ähnliche Vermutung wird in § 774

Abſ. 2 aufgeſtellt, nicht aber in $ 752.

265 ) Anwendungsfälle bei Schap Anm. 2 zu 8 694 .

266) AGB. $ 693.

267) Boyens Bd. II S. 449; Schapé Anm. 4 zu § 693.

268) Ein Sonderfall ift SOB. $ 544.



Perel8 : Die Stellung d. Kapitáns im deutſchen Seehandelsrecht. 391

ſchieht 269). Dieſe weitgehende Haftung iſt ſeit dem BGB.

weggefallen 270) .

2. Heute kommt vor allem die Verantwortlichkeit aus

der Betriebsleitung gemäß BGB. § 831 in Betracht :

Der Kapitän haftet grundfäßlich für den Schaden , welchen

die für das Schiff zu einer Verrichtung beſtellten Perſonen

in Ausführung dieſer Verrichtung widerrechtlich, wenn auch

ſchuldlos , einem Dritten zufügen 2 71) . Dieſe Haftung hat

ein Verſchulden des Kapitäns nicht zur Vorausſeßung . Der

Kapitän bleibt aber frei, wenn

a ) er bei der Betriebsleitung, zumal bei Auswahl und

Überwachung des Perſonals und bei Materialbeſchaffungen,

die Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers beobachtet hat, oder

b ) der Schaden auch bei Anwendung dieſer Sorgfalt

entſtanden ſein würde. In beiden Fällen iſt er beweispflichtig.

Mit Rückſicht auf die Zuläſſigkeit des Reinigungsbeweiſes

hat man , alzuweit gehend , von einer Haftung für präſu

miert eigenes Verſchulden geſprochen 272). Jedenfalls

aber wird , da freie Beweiswürdigung herrſcht, ein ſchuld

loſer Kapitän meiſt auch in der Lage ſein, ſeine Schuldloſig

keit darzutun .

Aus dem Kreiſe der Perſonen, für die er aufkommen

muß , ſei vorerſt herausgehoben die Schiffsmannſchaft,

269) Die Quellen ſprechen nur vom Wurf : Si de nave deiectum sit,

dabitur actio utilis in eum qui navi praepositus sit (1. 6 § 3

D. de his, qui effuderint vel deiecerint 9, 3) .

270) Und zwar ſchon im erſten Entwurf des Bürgerlichen Gefeßbuche,

der im übrigen die actio de effusis vel deiectis übernommen

hatte ($$ 792 ff.).

271) Dieß und das im Text Folgende beruht auf BGB. $ 831 Abſ. 2 ;

denn der Kapitän iſt zur Beſorgung der dort bezeichneten Geſchäfte

vertraglich dem Reeder gegenüber verpflichtet. Nur für den Schiffer

reeder würde an fich der erſte Abſaß des § 831 zutreffen , der

jedoch durch GB. SS 485, 486 modifiziert wird.

272) Gegen die Vermutungstheorie: Endemann , Lehrbuch des Bürger :

lichen Rechts Bd. I 8 (1903) S. 477 Anm. 36.

1
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die ja , einſchließlich der Offiziere , ſeiner Leitung unter

ſteht 273) .

Beſonders ausgeſprochen iſt ſeine Aufſichts- und Aus

wahlpflicht bei der Führung des Schiffstagebuchs. Dieſes iſt

„,unter der Aufſicht“ des Kapitäns vom Steuermann zu führen,

bei Verhinderung des legteren entweder vom Kapitän ſelbſt

oder „unter ſeiner Aufſicht“ von einem „durch ihn zu be

ſtimmenden " geeigneten Schiffsmann 274 ). ' Ergibt ſich hier

nach zu Gunſten des Kapitäns, daß er — troß ſeiner Ünter

ſchrift 275) – nicht ohne weiteres für jeglichen Fehler in

der Journalführung haftbar gemacht werden kann 276), ſo

beſchwert ihn andererſeits die Beweislaſt gemäß BOB.

$ 831.

Eine Mithaftung für Dritte kommt nicht in Frage

bei den mit den Offizieren im Schiffsrat gefaßten Be

ſchlüſſen 27 ) . Dieſe Beſchlüſſe ſind an ſich überhaupt keine

Handlungen, durch die jemandem ein Schaden zugefügt werden

kann . So ſagt auch das Gefeß nur, daß der Kapitän für

die nach dem Schiffsrat getroffenen Maßregeln , und zwar

für die von ihm getroffenen , verantwortlich ſei 278) 279).

Nicht notwendig der Mannſchaft 280) entnommen iſt der

Stellvertreter, welchen der an der Führung des Schiffes

behinderte Kapitän an ſeiner Statt als Schiffsführer ein

feßt . Für dieſen Stellvertreter iſt er nur inſofern der :

antwortlich, als ihm bei deſſen Wahl ein Verſchulden zur

Laſt fällt.“ Dieſe , ſchon im alten HOB. enthaltene , ins

273) SeemD., bel. 33 Saß 1 .

274) HGB. § 519 Abſ. 2 .

275) HGB. § 520 Abf. 5 .

276) Siehe unten S. 411 f.

277 ) HGB. § 518.

278) Vgl. DSeeA. 28. April 1903, BD . XV S. 143.

279) Ebenſo wenn kein eigentlicher Beſchluß vorliegt, ſondern nur Vor

fchläge der Schiff @offiziere: DSeeN. 30. Auguſt 1893 , Bd. X

S. 603.

280) Im Sinne des HGB. $ 517 Abſ. 1 .
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neue übernommene Vorſchrift 281) bedeutet für den Kapitän

eine Milderung der ihn nach § 831 des BGB. treffenden

Haftung. Denn um ihn für dieſen Erſaßmann verantwort

lich zu machen , muß der Geſchädigte dem Kapitän eine culpa

in eligendo nachweiſen , während ſonſt lekterer Schuldloſig

keit zu beweiſen hätte. Handelt es ſich nur um einen vor

übergehenden Vertreter, den der Kapitän, weil er gleichzeitig

mit dem Steuermann das Schiff verlaſſen muß , aus dem

Kreiſe der Mannſchaft beſtellt 282), ſo greifen wieder die all

gemeinen Regeln ein, auch für die Beweislaſt.

Das Gleiche gilt von der Haftung für gewiſſe nicht zur

Beſaßung gehörige Perſonen wie Lotſen 283) , Schiffs

makler 284), Inhaber von Kaianſtalten285); Hafen

arbeiter. Eine nur ſcheinbare Beſonderheit liegt darin ,

daß der Kapitän ſelber für die gehörige Stauung auch dann

„ſorgen“ muß , wenn ſie durch beſondere Stauer bewirkt

wird 286) . Dieſe Inſtruktion erinnert ihn daran, daß er die

Stauer, ſoweit dies zu ſeinen Obliegenheiten gehört , ſorg

fältig auszuwählen und in jedem Falle zu beaufſichtigen hat ;

juriſtiſch tritt eine Änderung in der Haftung nicht ein 287).

•281 ) HGB. 8 516 Abſ. 2, faſt wörtlich übereinſtimmend mit Art. 483

Abſ. 2.

282) GOB. $ 517.

283) Siehe dazu Boyens Bd. I S. 313 Nr. 6 ; C. Pieper , Haftet

der Reeder nach Seerecht und der Schiffseigner nach Binnenſchiff

fahrtsrecht für ein Verſchulden des vom Schiffer (Kapitän) freis

willig angenommenen Lotſen ? Erlanger Diff. 1902, S. 33, 34,36.

284) Boyens Bd. I S. 315 Nr. 7 ; Schaps S.286—291; neuerdings

RG. 18. Mai 1904, Zivi. BD. LVIII S. 150.

285) Boyens Bd. I S. 316 f.

286) AGB. $ 514 Abſ. 1. In beſonderen Fällen iſt bei Verſtauung

gefährlicher Gegenſtände eine Beaufſichtigung durch Feuerwerks

perſonal der Kaiſerlichen Marine vorgeſehen : Bekanntm. , betreffend

Vorſchriften über Auswandererſchiffe, vom 14. März 1898 (RGBI.

S. 57) § 35 Abſ. 1 .

287) Vgl. ROHG. 4. Dezember 1875, BD. XIX S. 263 ; RG. 24. Fas

nuar 1883 , Zidi. Bd. X S. 20—22. In erſterem Erkenntnis

wird dem Verlegten der Schuldbeweis aufgebürdet ; es handelt ſich
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3. Stüßte ſich die Haftung aus § 831 des BGB. zum

Teil auf die Aufſichtspflicht über andere Perſonen, ſo

iſt die Haftung aus § 832 ausſchließlich auf dieſe Pflicht

gegründet 288) : Wer durch Gefeß oder Vertrag zur Führung

der Aufſicht über eine Perſon verpflichtet iſt, die wegen

Minderjährigkeit oder wegen ihres geiſtigen oder körperlichen

Zuſtandes der Beaufſichtigung bedarf, hat den Schaden zu

erſeßen, den dieſe Perſon einem Dritten widerrechtlich zufügt .

Der Schiffsführer iſt, im weiteſten Umfange auf Schulſchiffen ,

zur Beaufſichtigung von Schiffsjungen und anderen minder

jährigen Schiffsleuten verpflichtet. Daß dieſes Per

fonal auch abgeſehen von ſeiner Minderjährigkeit der Aufſicht

des Kapitäns unterſteht, ändert nichts an deſſen Haftpflicht

aus § 832 289) . Daraus folgt abweichend von 831 , daß

er auch ſolchen Schaden zu erſeßen hat , den die Minder

jährigen nicht „in Ausführung der Verrichtung“, d . h . den

ſie außerhalb des Dienſtes anrichten und für den deshalb

der Reeder nicht mitaufzukommen braucht 290) . Endeſſen ſteht

dem Kapitän hier gleichermaßen der Beweis offen , daß er

ſeiner Aufſichtspflicht genügt hat oder daß der Schaden auch

bei gehöriger Aufſichtsführung entſtanden ſein würde 291).

2

dabei um die (rechtegeſchäftliche Haftung des Verfrachtere , nicht

des Kapitäng , überdies nach altem Recht. Boyens (Bd. I

S. 336) erachtet den Gläubiger dem Kapitän gegenüber für beweiês

pflichtig ; über den Einfluß des 8 831 BGB. äußert er ſich dabei

nicht.

288) Feder , Verantwortlichkeit für fremdes Verſchulden (1902)

6. 110 ff.

289) Vgl. RG . 23. Juni 1902, Zivj. BD. LII S. 69.

290) HGB. § 485.

291 ) Von einem Einſtehen des Kapitäns für den Reeder und andere

Reiſeintereſſenten , deren ſchadenbringenden Weiſungen er

gefolgt iſt, kann man nur bildlich ſprechen. Denn er haftet nicht

dafür, daß ihm der Andere die Anordnung erteilt , ſondern dafür,

daß er fie ſchuldhaft befolgt hat , alſo ausſchließlich für ſich

und ſein eigenes Verſchulden. Ebenſo es , wenn z. B. in

einem Strandungsfalle die Verſicherer für ihre dem Kapitän



Perels : Die Stellung d. Kapitäns im deutſchen Seehandelsrecht. 395

.

3. Wem haftet der Kapitän ?

Ein allgemeiner Saß, wonach man jedem für einen ihm

verſchuldeten Schaden aufzukommen hätte, exiſtiert nicht und

wird auch durch § 511 des HCB. nicht in Anſehung des

Kapitäns aufgeſtellt, obwohl es dort heißt, er hafte für jeden

durch ſein Verſchulden entſtehenden Schaden.

Dies erhellt ſogleich aus § 512 Abſ. 1. Danach haftet

der Kapitän „ nicht nur ... dem Reeder , ſondern auch ...

dem Befrachter, Ablader und Ladungsempfänger,

dem Reiſenden , der Schiffsbeſaßung und demjenigen

Schiffsgläubiger, deſſen Forderung aus einem Kredit

geſchäfte ... entſtanden iſt, insbeſondere dem Bodmereigläubi

ger." Schon das nicht nur — ſondern auch " deutet an, daß„ -

er nicht allgemein jedem, wenn auch unmittelbar Geſchädigten

verhaftet ſein ſoll. Man hat die beſondere Aufzählung ge

wählt , um eine analoge Ausdehnung auf andere Perſonen

zu verhüten , insbeſondere um die Frage der Haftung

gegenüber dem Verſicherer nicht mitzuentſcheiden 292). Der

Kapitän haftet dem Ausrüſter, falls dieſer und nicht der

Reeder ihm die Führung des Schiffes „ anvertraute “ 293),

ebenſo wie er dem Reeder haften würde 294) . Im übrigen

haftet er nach § 512 immer nur derjenigen der dort genannten

Perſonen , welcher gegenüber er eine Pflicht verlegt hat 295).

gegebenen Anweiſungen die volle Verantwortlichkeit übernehmen ",

SeeA . Hamburg 10. März 1888 , BD. VIII S. 50–55.

292) Siehe auch RG. 24. Januar 1883, Bd. X S. 19 f.

293) Vgl. RG. 4. Januar 1904, Zivj. Bd . LVI S. 360 .

294) Denn der Ausrüſter wird nach HGB. § 510 im Verhältniſſe zu

Dritten dem Reeder gleichgeſtellt; „ Dritter “ in dieſem Sinne iſt

auch der Kapitän ( Erſter iſt der Ausrüſter , Zweiter der Reeder).

295) Dieſen Gedanken kann man auch dem Erkenntnis des NG. vom

14. März 1885 (Zivſ. Bd. XIV S. 5 ff., 9) entnehmen ; dort

wird bei einer Schadensklage des Ladungsempfängers gegen den

Schiffer ausgeführt , daß leßterer Pflichten (aus HEB. Art. 602

Abj. 2, ießt 8 601 Abſ. 2) verleßt habe, die ihm nicht bloß dem

Befrachter, ſondern ſpeziell auch dem Empfänger gegenüber oblagen.

Siehe ferner Ehrenberg , Beſchränkte Haftung S. 259, 302.
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Ein Beiſpiel: Der Kapitän weicht ohne dringende Gründe

von der Bodmereireiſe ab, ſo jedoch, daß in der Deviation eine

Pflichtwidrigkeit gegenüber den Ladungsintereſſenten .(i. e. S.)

nicht gefunden werden kann ; die verbodmete Ladung geht

durch Zufall verloren ; ießt haftet er dem Bodmereigläubi

ger 296), nicht auch den Ladungsintereſſenten.

Das Eigentümliche des § 512 liegt nicht in der Haftung

des Kapitäns gegenüber dem Reeder; dieſe würde ſich ohne

hin aus dem Dienſtvertrage ergeben . Sondern es liegt in

der Haftung gegenüber anderen Perſonen, die mit dem Ree: :

der , nicht aber mit dem Kapitän in einem Vertrags- oder

vertragsähnlichen Verhältniſſe ſtehen . So lange es keine un

mittelbare Stellvertretung gab, war der magister navis ſelbſt

Kontrahent und haftete deshalb, wenn auch zugleich mit dem

Reeder, aus den von ihm abgeſchloſſenen Geſchäften. ' Dem

heutigen Grundſaß der Stellvertretung entſpricht es, daß er

rechtsgeſchäftlich nicht haftet 297), alſo z . B. nicht im eigenen3

Namen auf Erfüllung belangt werden kann. Wohl aber

wird er jenen Perſonen inſofern verbunden, als ſie von ihm

den Schaden erſekt verlangen können , welchen er durch Ver

leßung der Vertragspflichten des Reeders , den er vertritt,

verſchuldet hat. Unter dieſem Geſichtswinkel läßt ſich die

Haftung als eine ſolche aus einem fremden Schuldverhält

niſſe anſehen 298).

Auch über den 8 512 hinaus iſt immer nur der als

Gläubiger des Kapitäns zu betrachten , dem dieſer aus einem

beſonderen Rechtsgrunde verantwortlich iſt. So ordnet $ 752

ausdrücklich an , daß der Kapitän , welcher unbefugt Güter

ausliefert, die er geborgen oder gerettet hat, „dem Gläubiger“,

d . h . hier dem Berge- bezw . Hilfslohnberechtigten , verpflichtet

wird. Ebenſo ergibt ſich eine beſchränkte Anzahl von Gläu

296) HGB. SS 692, 693.

297) Arg. a contr. HGB. § 533 Abſ. 2; vgl. § 661 .

298) Bei der Lehre von der Haftung dritter Perſonen berührt dieſen

Puntt Tiße , Die Unmöglichkeit der Leiſtung nach deutſchem

bürgerlichen Recht (1900) S. 330.
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bigern , wenn das Geſeß den Kapitän bei Verzögerung der

Dispache „jedem Beteiligten verantwortlich “ macht299)

oder wenn es ihn ſchlechthin (ohne zu ſagen , wem) für

„ verantwortlich " erklärt wegen unzeitiger Auslieferung von

Gütern , die in großer Haverei beitragspflichtig ſind 800) .

Namentlich kann ſich die Perſon des Gläubigers, auch aus

BOB. § 823 beſtimmen 301). Dadurch wird verdeutlicht,

was es heißt, der Schiffsführer „hafte“ für Ordnungsmäßig

keit der vorgeſchriebenen Signalapparate 302), die Beſaßung

habe für Verſchulden bei Schiffszuſammenſtößen „ aufzu

kommen“ 303) . Daß in derlei Fällen der Gläubiger nicht

näher bezeichnet iſt, macht nicht jeden Geſchädigten zum

Gläubiger. Vielmehr erwirbt nur der unmittelbar 304) Ver

legte Gläubigerrecht, alſo z . B. 305) nicht der Verſicherer des

beſchädigten Schiffes ..

4. Wie haftet der Kapitän ?

Was Art und Umfang der Haftung betrifft, ſo iſt ſie

eine direkte , dergeſtalt daß der Gläubiger nicht darauf

angewieſen iſt, ſich wegen Verſchuldens des Kapitäns aus

ſchließlich an den Reeder zu halten, dem dann der etwaige306)

Rückgriff vorbehalten bliebe. Die Haftung iſt eine prinzi

pale , ſo daß dem Kapitän keine Einrede der Vorausklage

gegenüber dem Gläubiger zuſteht ; dabei iſt es ohne Einfluß,

ob Reeder 307) und Ladungsintereſſenten 308) dem Gläubiger

299) KGB. $ 728.

300 ) HOB. 731 Abſ. 1 .

301 ) Beſonders wichtig iſt BOB. $ 823 Ab. 2 bei Zuwiderhandlungen

gegen das Straßenrecht. Beiſpiel : RG. 26. September 1903,

Zivf. Bd. LV S. 316 ff.

302) V. zur Verhütung des Zuſammenſtoßens der Schiffe auf See

vom 9. Mai 1897 Art. 33. Ab . 1 .

303) HGB. § 734 A6 . 3.

304) Insbeſondere im Sinne des BGB. $ 823, HOB. $ 512.

305) Unbeſchadet HGB. § 804 Abſ. 1 .

306) HGB. § 512 Abſ. 2.

307) Vgl. z. B. HGB. SS 485, 486, 512 Abſ. 3, 533, 609, 734 .

308) HGB. & 563 A6 . 1 , 2.
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-

mithaften , ſei es beſchränkt oder unbeſchränkt , ſei es mit

oder ohne Rücgriffsrecht gegen den Kapitän. Der Gläubiger

kann , ſofern nicht der Kapitän allein haftet, gleichzeitig ,

auch in einer Klage 309) , gegen ihn und gegen jene vor

gehen . Seine Haftung aus unerlaubter Handlung iſt eine

geſamtſchuldneriſche, falls wegen der Handlung noch

ein Anderer neben ihm verantwortlich iſt 310) . Ob dieſer

Andere wie regelmäßig der Reeder nur als Se

ſchäftsherr, oder ob er — wie z . B. andere Mitglieder der

Schiffsbeſaßung als Mitbeteiligter an der unerlaubten

Handlung haftet : immer haftet der Kapitän mit ihm in

solidum .

Die Haftung iſt, wie das Geſet gelegentlich zum

Überfluß hervorhebt, eine perſönlich e 311) ; für eine ding

liche würde ein geeignetes Objekt fehlen. Sie iſt endlich eine

unbeſchränkte und kann inſofern auch den Wert von

Schiff und Fracht überſteigen , ſo daß ſie dann weiter geht

als die eines bloß mit der fortune de mer verhafteten Reeders.

Eine Ungerechtigkeit liegt darin nicht, denn aus eigenem

Verſchulden würde auch der Reeder unbeſchränkt -perſönlich

haften .

Beſchränkt, d . 5. höchſtens mit Schiff, Fracht und

Ladung, haftet der Schifferreeder aus der Bodmerei, es ſei

denn , daß ihn ein Verſchulden trifft $ 12). Dieſer in der3

Natur der Bodmerei begründete Saß ſchließt eine perſönliche

309) ZPO. SS 59 ff.

310) BGB. § 840.

311) HGB. 88 693, 694, 731 Abſ. 1 , 734 Abſ. 3 , 752 Abſ. 1 , ſiehe

auch § 902. Das Hervorheben der „ perſönlichen “ Haftung läßt

fich allenfalls in $ 902 rechtfertigen, weil dort zugleich die Reeders

haftung gemeint iſt. Im übrigen iſt es überflüſſig und, wie ſchon

Ehrenberg , Beſchränkte Haftung S. 8 f. , dartut , irreführend.

Die gleiche Ingenauigkeit des Ausdrucks, wie ſie mehrfach im Al

gemeinen Deutſchen Handelsgeſezbuch anzutreffen war, iſt in nicht

feerechtlichen Stellen beſeitigt worden , fiehe z. B. HOB. $ 394

Ab . 2 gegenüber Art. 370 Abſ. 2.

312) HGB. SS 679, 692–694 , 696, 699 .
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Haftung des Reeders , der zugleich Kapitän iſt, für andere

Fälle nicht aus 313) .

5. Wie lange haftet der Kapitän ?

Für Anſprüche von Schiffs- und Ladungsgläubigern

gelten im Intereſſe der Schnelligkeit des Verkehrs beſondere

kurze Verjährungsfriſten . Sie erſtrecken ſich zugleich auf die

perſönlichen Anſprüche ſolcher Gläubiger gegen die Beſaßungs

mitglieder 314). Ein Beiſpiel wäre die Schadenserſafforde

rung, welche dem Reeder des angeſegelten Schiffes gegen den

fahrläſſigen Führer des Gegenſeglers zuſteht315). Von einer

Beſchränkung auf Fälle der Haftung des Kapitäns aus HGB.

§ 512 iſt ſomit keine Rede. Andererſeits unterliegen nicht

alle Anſprüche gegen den Kapitän , nicht einmal alle aus

§ 512 , jener Verjährung ; ſie betrifft nur ſeerechtliche An

ſprüche im engſten Sinne, Anſprüche , die auf derſelben

tatſächlichen Grundlage“ 316) beruhen wie das Recht jener be

vorzugten Gläubiger . Auszuſchließen wären z . B. Anſprüche

des Reeders aus dem Heuervertrage 317) oder Anſprüche

Dritter aus einem Kreditgeſchäfte, für das der Reeder nicht

haftet ; beides ſind keine mit dem Schiffs- oder Ladungs

gläubigerrecht zuſammenhängenden Anſprüche.

Die Verjährung tritt in der Regel nach einem Jahre,

bei Schadenserſaţforderungen aus Schiffszuſammenſtößen nach

zwei Jahren ein 318), ſo daß der Kapitän als ſeerechtlicher

6

813 ) Das Einzelne greift hinüber in das Gebiet der Reederhaftung. Vgl.

über den Streit Schaps Anm. 24-27 a zu § 486 ; Cojad,

Lehrbuch des Handelsrechts 6 S. 147 f. und die von ihnen ange:

führte Literatur ; ferner Mar Jacobi , Die Haftung der Mits

glieder aus dem Rhedereiverhältnis, Roſtocker Diſſ. 1902, S. 107 ff.

314) AGB. SS 901 , 902, 904.

315) HGB. $$ 734, 754 Nr. 9, 901 .

316) Mittelſtein , Deutſches Schiff &pfandrecht und Schiffsgläubiger

recht (1889) S. 162.

317) Lewis , Das deutſche Seerecht. Ein Kommentar zum 5. Budi

des ADHGB. 2 Bd. II ( 1884) S. 516.

318) AGB. SS 901 , 902.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII. 26
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Schuldner vor anderen begünſtigt iſt 319) . Da, wo für den

Verjährungsbeginn grundſäßlich die Renntnis des Verleßten

vom Schaden erfordert wird , verjährt der Anſpruch ohne

Rückſicht auf dieſe Kenntnis in dreißig Jahren von der Bes

gehung der ſchädigenden Handlung an320) .

Im einzelnen beginnt die Verjährung :

1. in Anſehung der Forderungen wegen Beſchädigung

oder verſpäteter Ablieferung von Ladungs- oder Reiſegut mit

dem Schluſſe des Jahres , in welchem die Ablieferung er

folgte321) ;

2. in Anſehung der Forderungen wegen Nichtablieferung

derartiger Güter 3 2 2)

a) mit dem Schluſſe des Jahres, in welchem das Schiff

den Hafen , wo die Ablieferung erfolgen ſollte, erreichte,

b) wenn es ihn nicht erreicht, mit dem Schluſſe des

Jahres , in welchem der Beteiligte ſowohl hiervon als auch

von dem Schaden zuerſt Kenntnis erlangte, wobei die Kennt

nis davon , daß den Kapitän eine Schuld trifft, nicht er

forderlich iſt® 2 3) ;

3. in Anſehung der Entſchädigungsforderungen aus einem

Schiffszuſammenſtoß mit dem Schluſſe des Jahres , in wel

chem er erfolgte 324) ;

4. in Anſehung aller übrigen Forderungen aus dem

Verſchulden des Kapitäns mit dem Schluſſe des Jahres , in

welchem der Beteiligte von dem Schaden Kenntnis er

langte 3 25).

Abgeſehen hiervon gelten die allgemeinen Verjährungs

32

.

319) BGB. & 852 Abſ. 1. Wegen des Anſpruchs auf Aufmachung deć

Dispache vgl. Hed , Das Recht der Großen Haverei (1889) S. 471 .

320) EG . zum HGB. Art . 2, BGB. § 852 Abſ. 1 .

321 ) HGB. § 903 Nr. 2 .

322) HGB. § 903 Nr. 2.

323) BGB. $ 852 Abſ. 1 verlangt dagegen Kenntnis von dem Scha

den und der Perſon des Erjaşpflichtigen “.

324) HGB. § 903 Nr . 3.

325) Siehe die beiden vorigen Anmerkungen.

V
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regeln . Bei deren Anwendung kann beiſpielsweiſe die Ver

jährung ſchon dadurch unterbrochen werden, daß ein Schiffs

mann vor dem Seemannsamte Anſprüche gegen den Kapitän

geltend macht 326) .

IV . Eigenartiger Rechtsſchuß .

Die Beſaßungsmitglieder genießen für ihre Perſon und

für ihr Vermögen in mehrfacher Hinſicht einen beſonderen

Rechtsſchuß , welcher in einigen Fällen wiederum ein beſon

deres Ausſehen hinſichtlich des Kapitäns gewinnt. Doch iſt

die Darſtellung nicht auf die Fälle der leßtgedachten Art zu

beſchränken.

1. Schuß der Perſon.

Die Perſon des Kapitäns wird nicht nur geſchüßt durch

die Vorſchriften über Schiffsordnung und -disziplin, ſondern

auch auf dem Gebiete des Zivilrechts. Nach S 904 Nr. 3

der SPD. iſt die Haft unzuläſſig gegen den Schiffer eines

ſegelfertigen Schiffes. Dieſes Privileg der perſönlichen

Freiheit genießt der Kapitän weniger im eigenen als viel

mehr im allgemeinen Schiffahrtsintereſſe und teilt es daher

mit den übrigen Schiffsangeſtellten327). Die Vorſchrift bildet

das Gegen- und Ergänzungsſtück zu der des HGB. , wonach

gegen ein ſegelfertiges Schiff die Anordnung der Zwangs

verſteigerung und der Arreſtſchlag unzuläſſig ſind 3 28). Aber

auch da, wo die Regel des HOB. durchbrochen wird , näm

lich bei Schulden für die bevorſtehende Reiſe329), bleibt das

Haftverbot an ſich beſtehen. Nur wird es hinfällig , ſobald

wirklich die Zwangsmaßregeln gegen das Schiff ergriffen

werden ; dann würde die Haft nicht mehr den Kapitän eines

„ſegelfertigen“ Schiffes treffen 330) .

326) BGB. § 220 Abſ. 1 , SeemD. $$ 129, 130.

327 ) ZPO. 904 Nr. 3 ($ 785 Nr. 3 a. F., übernommen aus HGB.

Art. 446) .

328) KGB. § 482 Abſ. 1 .

329) KGB. § 482 Abſ. 2,

330) Darüber, daß zur Segelfertigkeit auch die rechtliche Möglichkeit,

in See zu gehen, gehört, ſiehe Schaps.Anm. 2 zu § 482.
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Des weiteren gilt das Verbot , da es in der 3PO.

ohne Beſchränkung ausgeſprochen iſt , für alle durch dieſes

Geſeß betroffenen Fälle , mithin ſowohl im Zivilprozeß wie

in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit331), gleichs

gültig ob Strafhaft 332) oder Zwangshaft 333) in Frage

kommt. Zur zivilrechtlichen Haft gehört auch der perſönliche

Sicherheitsarreſt384). Da dieſer Arreſt beantragt werden muß,

wenn ein Verpflichteter, welcher fluchtverdächtig iſt, im Wege

privatrechtlicher Selbſthilfe feſtgenommen wird,

darf der Kapitän eines ſegelfertigen Schiffes höchſtens mit

der Maßgabe feſtgenommen werden , daß er alsbald wieder

in Freiheit geſeßt wird 335); denn das Arreſtgeſuch gegen ihn

müßte abgelehnt werden .

Im übrigen unterliegt ſeine gerichtliche Verhaftung

teiner beſonderen Einſchränkung. Sie kann daher, mag das

Schiff ſegelfertig ſein oder nicht, im Strafprozeſſe ſelbſt dann

angeordnet werden, wenn er nur Zeuge iſt s 36) . Sie kann,

einerlei ob er bei der Verhandlung beteiligt iſt oder nicht,

in allen Sachen , alſo z . B. auch bei der gerichtlichen Ver:

klarung, verhängt werden, falls er den zur Aufrechterhaltung

der Ordnung erlaſſenen Befehlen nicht gehorcht oder ſich einer

Ungebühr ſchuldig macht : 87). Neuerdings findet ſich die Un

331 ) FGG. SS 15 Abſ. 1 , 33, 83.

332) Dahin gehört die Haft wegen Ausbleiben als Zeuge (SPD.

$ 380 Abſ. 1) , Verweigerung des Zeugniſjes oder Zeugeneides

(ebenda $ 390 Abſ. 1 ), Zuwiderhandlung gegen die Pflicht, Hands

lungen oder Unterlaſſungen zu dulden (§ 890) .

333) Haft zur Erzwingung des Zeugniſſes (3PO. § 390 Abſ. 2), zur

Erzwingung von Handlungen (ebenda § 888) , insbeſondere auch

der Leiſtung des Offenbarungseides (SS 889 , 901) , endlich zur

Sicherung der gefährdeten Zwangsvolſtreckung in das Vermögen

($ 918) .

334) 3PO. SS 916, 918.

335 ) BGB. SS 229, 230 46.3. Wegen einer zu Unrecht, ſelbſt auf

Grundſchuldloſen Frrtums, erfolgten Feſtnahme würde der Kapitán

Schadenserſaß verlangen können, § 231 ebenda.

336) 6t3D. ss 50, 69.

337) GVS. SS 178, 179, 182 ; FOG. S 8 .
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gebührſtrafe, und zwar als Geldſtrafe bis zu zehn Mark oder

Haftſtrafe von einem Tage , auch im Verfahren vor dem

Seemannsamt 338) . Dagegen iſt im feeamtlichen Vers

fahren Ungebührſtrafe unzuläſſig 339) und Haft nur erlaubt

als Strafe für Zeugnis- oder Eidesverweigerung oder uns

entſchuldigtes Ausbleiben , nicht aber zur Erzwingung des

Zeugniſſes340) 341). Jede Art von Verhaftung fällt weg im

Verfahren vor den Strandbehörden 342) .

Der vorläufigen Feſtnahme bei Ergreifung

auf friſcher Tat, auch durch Privatperſonen , unterliegt

der Kapitän wie jeder Andere 343) .

2. Schuß des Vermögens.

Ein beſonderer Vermögensſchuß des Kapitäns , teils

privat-, teils öffentlichrechtlicher Natur, äußert ſich bei Schiffs

unfällen , bei der Zolbehandlung und bei der Zwangsvoll

ſtreckung.

338) SeemD. $ 115.

339) Nad S$ 19 , 30 Sap 2 des Seelinfanterig . find im Verfahren

vor den Seeämtern und dem Oberſeeamt die Titel 15 und 16 des

GVG. anwendbar, alſo nicht der hier einſchlägige Titel 14. Das

führt zu Bedenklichkeiten. Benimmt fich z . B. der Kapitän in nicht

öffentlicher Sißung ungebührlich vor einem Einzelbeamten, der das

Seemanns amt repräſentiert , ſo kann dieſes ihn zu Haftſtrafe

verurteilen , wogegen er ſchöffengerichtliche Entſcheidung verlangen

tann (SeemD. S$ 115, 122-124 ; EG. zur StPO. § 5 Abſ. 2) .

Benimmt er ſich aber in öffentlicher Sißung ungebührlich vor dem

Oberfeeamt , das aus einem zum Richteramte befähigten Vorfißens

ben und fechs Mitgliedern beſteht (Seelinflnter 6.821 Abſ.1,829 ),

ſo kann nicht einmal Geldſtrafe verhängt werden . Dieſe Ungleichheit,

Folge der neuen Seemannêordnung , wird zu befeitigen fein.

340) SeeUnfUnterfG. $$ 19, 30 Sa 2, StPO. SS 50, 69.

341 ) Auch der vom Seeamt oder Oberſeeamt erſuchte Richter ( Seelinfo

UnterfG . SS 20 , 30) fann gegen Zeugen nur Strafhaft , nicht

Zwangshaft verhängen. Sein Recht, wegen Ungehorſams oder

Ungebühr, welche ihm gegenüber begangen werden, die Haft ans

zuordnen, wird durch das Seeunfallunterſuchungsgeſeß nicht berührt

(GVG. § 182) .

342) Dies mangels beſonderer Vorſchriften .

343) SIPD. SS 127 ff.

>

.

î



404 Perell : Die Stellung d. Rapitäns im deutſchen Seehandelsrecht.

a ) Große Haverei .

Hier iſt es im Grunde nur ein Ausfluß des allgemeinen

Havereiprinzips , wenn betont wird , daß die Heuer und

die gerettete Şabe der Schiffsbeſaßung nicht beitragspflichtig

ſind ; denn große Haverei ſoll nur vom Schiff, der Fracht

und der eigentlichen Ladung getragen werden 344) . Hin

gegen können alle Schiffsinſaſſen bei Aufopferung oder Be

ſchädigung ihrer Habe Vergütung beanſpruchen 345) . Das

iſt angeordnet, weil im Verhältnis zum Ganzen jene Schäden

meiſt geringfügig, aber für die Geſchädigten gerade beſonders

empfindlich ſind. Dieſer Schuß bildet zugleich ein Gegen

gewicht gegenüber der Verſuchung, die eigenen Werte un

verhältnismäßig zu ſchonen . Er gilt für den Kapitän ein

ſchränkungslos, auch ſofern es ſich um Koſtbarkeiten , Kunſt

gegenſtände, Geld und Wertpapiere handelt . Die Vorſchrift,

daß der „ Schiffsbeſaßung “ ſolche Gegenſtände nur vergütet

werden, wenn der Wert oder die Beſchaffenheit bei der Ab

ladung dem Kapitän angegeben war , muß für dieſen ſelbſt

fortfallen ; auch einer Buchung ſolcher Güter bedarf es nicht;

Sache des Kapitäns bleibt es , ſeinen Schaden zu beweiſen .

Soweit ihm ſeine Habe aber vergütet wird , wird ſie auch

beitragspflichtig zur großen Haverei . Der Schaden wird ihm

alſo keineswegs voll ausgeglichen , während ihm andererſeits

die gerettete Habe ohne Abzug verbleibt 346) .

Das eben Geſagte betrifft eigene Rechte des Kapitäns.

Alenfalls von mittelbarem Intereſſe kann es für ihn ſein,

daß die durch Einlaufen in einen Nothafen entſtehenden

Aufenthaltskoſten für die Beſaßung (Heuer, Beköſtigung und

notwendige Unterbringung an Land) dem Reeder als große

Haverei mitberechnet werden 347). Nur der Schifferreeder

344) HGB . SS 700 46. 2, 723 Ab . 1 Nr. 2 .

345) HGB. § 723 Abſ. 2 . Der Fall des § 708 Nr. 2 gehört nicht

hierher.

346) Vgl. Ulrich - Brüders , Große Haverei Bd. I (1903) Bemer:

tung 5 31 8 723.

347 ) HSB. $ 706 Nr. 4 ; York-Antwerp Rules 11. Im Falle ab

I
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wird hier , auch in Anſehung der Koſten für ſeine eigene

Perſon, ſelbſt berechtigt.

Sämtliche Havereivergütungsanſprüche des Kapitäns

fallen weg , wenn er die Havereigefahr ſelbſt verſchuldet

hat 348) . Entfält infolgedeſſen auch ſeine etwaige Beitrags

pflicht 349) , ſo wird dies dadurch wett gemacht, daß er den

Beteiligten für allen Savereiſchaden einzuſtehen hat.

>

1 .

1

b) Strandweſen.

1. Nach der Strandungsordnung 350) iſt die Behörde

befugt , die Beſeitigung von ſchiffahrtshindernden hilflos

treibenden, geſtrandeten oder geſunkenen Wracks oder Schiffen

zu veranlaſſen und hierbei zur Koſtendeckung die beſeitigten

Gegenſtände ( einſchließlich der Ladung) öffentlich zu ver

kaufen . Von den ſo verkäuflichen Gegenſtänden iſt die Habe

der Schiffsbeſaßung, alſo auch die des Kapitäns, ausge:

nommen 351).

2. Bei der Strandbergung 852) iſt zwar nicht die

geſamte , wohl aber die dem augenblicklichen Bedürfnis die

nende Habe der Beſaßung353) privilegiert ; ſolche geborgenen

Gegenſtände ſind dem Kapitän vom Strandamt auszuliefern,

auch wenn dafür Bergungskoſten weder bezahlt noch ſicher

geſtellt ſind , noch die zollamtliche Abfertigung ſtattgefun :

ben hat .

ſichtlicher Strandung (HGB. 8 706 Nr. 3) iſt ein Entſprechendes

für die Aufenthaltskoſten am Strandungsplaße nicht vorgeſehen :

ROHG. 23. Juni 1872, Bd. XIII S. 405-407.

348) HGB. $ 702 .

349 ) HGB. & 723 Ab . 2 Satz 2.

350) $ 25 in der Faſſung des Geleges zur Abänderung der Strandung :

ordnung , vom 30. Dezember 1901 (RGBI. 1902 S. 1).

351 ) Strando. $ 25 Abſ. 3 Saş 2 .

352 ) Strando. $ 16 .

353) Das Geje ſagt „ Mannſchaft“ ; ſiehe oben S. 359 Nr. 2 .

V
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c) Zollverkehr.

Allgemein 354) find Reiſegerät , Kleidungsſtücke , Wäſche

und dergleichen , welches Kapitän und Mannſchaft zu ihrem

Gebrauch mit ſich führen, ſowie Verzehrungsgegenſtände zum

Reiſeverbrauche vom Eingangszolle frei 355). Doch hat der

Kapitän dieſe Gegenſtände in die Schiffsproviſionsliſte mit

aufzunehmen ; ihre Zolabfertigung erfolgt alsbald bei der

vorläufigen Reviſion des Schiffes 356) .

d ) Zwangsvollſtreckung.

Hierbei tritt ein erhöhter Vermögensſchuß zu Tage im

Zivilprozeß ſo gut wie im Strafprozeß 357), einſchließlich der

Volſtredung ſeemannsamtlicher Strafbeſcheide358).

1. Jeder Kapitän gehört im Sinne des Zwangsvoll

ſtreckungsrechts zur Gruppe derer , die „aus perſönlichen

Leiſtungen ihren Erwerb ziehen" . Solchen Perſonen dürfen

die zur perſönlichen Fortſeßung der Erwerbstätigkeit unent:

behrlichen Gegenſtände nicht abgepfändet werden 359) . Da

bei iſt nicht allein an Gegenſtände für den perſönlichen

Gebrauch 360) , bei Fiſchern 361) an Fiſchereigerätſchaften zu

denken , ſondern bei Führern eigener Schiffe auch an das

Schiff ſelbſt, wenngleich unter Beſchränkung auf kleine Be

3

354) D. h. unabhängig von den Zollerleichterungen in Strandungsfällen ,

insbeſ. nach dem Vereinszolgefeß § 21 Abſ. 4 unter b , § 117.

355) ZİNTG. vom 15. Juni 1879 ( Faſſung der Belanntmachung vom

24. Mai 1885 , RGBI. S. 111) § 5 Nr. 4. Dieſe Vorſchriften

werden im ZoUTG. vom 25. Dezember 1902 (mit Gefeßeskraft

vom 1. März 1906 : NGBI. 1905 S. 155) erfekt durch ähnliche

in § 6 Nr. 6 und 7.

356) Vereinszoligelet $$ 78, 80.

357) StPO. § 495.

358) SeemO. § 125.

359) ZPD. § 811 Nr. 5 .

360) Zum Teil fallen dieſe Gegenſtände ſchon unter Nr. 1 und 12

a . a . D.

361 ) Reichstag 1897/98, Stenogr. Ber. III S. 2137 (D) , 2139 (A) ;

Drudi . III Nr. 240 S. 2144 f. (Rommiſſionsbericht).
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triebe 362) . Der Umſtand, daß ein ſelbſtändiger Fiſcher oder

Schiffer einen oder mehrere Angeſtellte unter ſich hat, ſchließt

es noch nicht aus , daß er im Sinne des Gefeßes den Er

werb weſentlich aus ſeinen „ perſönlichen Leiſtungen “ zieht363).

Wird das Erwerbsgeſchäft eines Schifferreeders von

deſſen Witwe oder minderjährigen Erben für eigene Rech

nung durch einen Stellvertreter fortgeführt, ſo ſind die hierzu

dem Stellvertreter unentbehrlichen Gegenſtände unpfändbar,

gleichſam als ob der Erblaſſer noch am Leben wäre 3 64) .

2. Nur der Sekkapitän bezieht Arbeits- oder Dienſtlohn

und erfreut ſich daher der Vergünſtigungen des Lohnbeſchlag

nahmegeſeßes 365) . Sonach iſt ſein Anſpruch auf die ver

diente Heuer, einſchließlich der ſonſt als Dienſtvergütung an

zuſehenden oder 3 6 6) ihr gleich zu behandelnden Vorteile, der

Pfändung nur dann unterworfen , wenn der Fälligkeitstag

abgelaufen iſt, ohne daß der Kapitän die Vergütung ein

1

362) DLG. Königsberg 16. September 1899 ( Juriſtiſche MSdr. für

Poſen, Weſt- und Oſtpreußen S. 169 ; Zeitſchr. für Vollſtreckungs-,

Zuſtellungê- und Koſtenweſen, herausgeg . von Walter , 14. Jahrs

gang, 1900, S. 21 Nr. 5) erklärte ichon auf Grund von ZPO.

$ 715 Nr. 5 a. F. (jekt § 811 Nr. 4) einen Rahn in der Ver

wendung als landwirtſchaftliches Betriebsgerät für unpfändbar.

363 ) Dahin können gehören die – auch gewerberechtlich befonders

geſtellten - Schiffeführer , welche felbftgelponnene Erzeugniſſe

oder ſelbſtverfertigte Waren zu Waſſer anfahren, um ſie zu Markte

zu bringen" ; Befanntm . , betr. die Befeßung der Stauffahrteifchiffe

mit Kapitănen und Schiffsoffizieren, vom 16. Juni 1903 (RGBI.

S. 247) § 3 Abſ. 2. Was übrigens der in Anm. 361 angeführte

Rommiffionébericht (S. 2145 ) gegen die Bevorrechtigung der Kleine

fchiffer ſagt, dürfte nicht ſtichhaltig ſein.

364) 3PO. $ 811 Nr. 6 .

365) ZPO. 850 Abſ. 1 Nr. 1 ; LohnBG. vom 21. Juni 1869

(BGBI. 1869 S. 242 , 1871 S. 63), geändert durch Gele vom

29. März 1897 (RGBI. S. 159) und durch Art. III des EG. zu

dem Gefeß , betreffend Änderungen der SPD. , vom 17. Mai 1898

(RGBI. S. 332).

366) lotmar , Der Arbeit &vertrag nach dem Privatrecht des Deutſchen

Reiches Bd. I (1902) S. 404 f.

1
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gefordert hat3 67) . Dieſe Bevorzugung findet keine oder doch

nur beſchränkte Anwendung auf die Beitreibung geſeßlicher

Alimentenbeiträge 368) ; ſie fällt auch ſonſt inſoweit weg, als

der Vergütungsanſpruch 1500 Mark jährlich überſteigt, hängt

aber nie davon ab , ob das Heuerverhältnis ein dauerndes

iſt 869) .

§ 6 .

Tagebuch und Verklarung.

Unter den jedem Kapitän obliegenden Pflichten nimmt

die Führung und Beaufſichtigung des Schiffes die erſte Stelle

ein . Hiermit hängen zwei Rechtsinſtitute zuſammen , die,

wenn auch weſentlich ins öffentliche Recht eingreifend , doch

in ihren Grundzügen und vom Standpunkte des Kapitäns

aus berührt werden müſſen : das Tagebuch und die Ver

klarung .

I. Tagebuch 370) .

1. Bedeutung.

Mit der Aufzeichnung wichtiger Reiſevorgänge war ehe

dem ein eigens dazu verpflichteter ſchreibkundiger Mann be

367) LohnBG. SS 1-3.

368) LohnBG . § 4 Nr. 3, § 4a ( Faſſung des Gefeßes vom 29. März

1897 ).

369) LohnBG. § 4 Nr. 4 ( Faſſung des Gefeßes vom 17. Mai 1898) .

Es muß alſo nötigenfalls berechnet werden , wieviel unter ent

ſprechenden Umſtänden der jährliche Verdienſt betragen würde.

370) Ein ſehr altes Schiffstagebuch iſt das des Nearch, Admirals Alexans

ders d. Gr.: Plutarch , Alexander Rap. 76 ; Arrian , Indica

Kap . 18. Gefeßesvorſchriften , beginnend mit der Ordonnanz Lub:

wigs XIV. von 1681 , bei Wagner S. 391 Anm. 1. Einzel :

arbeiten ſind: M. J. van Lennep , De diario nautico, Amſter:

damer Diff. 1853 ; frufe - Hahn , Das Schiffsjournal , feine

Führung und Behandlung entſprechend der neuen Seegefeßgebung,

Emden 1903 , und die Textausgabe von K. Herrmann , Die

Vorſchriften über die Führung und Behandlung des Schiffétage

buchs , Berlin 1904. Siehe ferner Deutſcher Nautiſcher

Verein , 9. Vereinstag (1877) S. 24, 26, 12. Vereinstag (1880)

S. 18—24.
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traut, ein Schiffsſchreiber , der mannigfach öffentlichen

Glauben genoß 3 71) . Sein Amt mußte in dem Maße an

Bedeutung gewinnen, als die Mitreiſe der Schiffsintereſſenten

zur Seltenheit wurde . Und wenn auch der Zeitenfortſchritt

eine kürzere Reiſedauer ſowie durch auswärtige Vertreter,

durch ſchnellen Nachrichtendienſt eine erleichterte Verbindung

mit der Heimat möglich und ſomit die genaue Buchung von

allerlei Vorgängen entbehrlich machte , ſo ward ſolche Ver

einfachung doch reichlich aufgewogen durch das Schreibwerk,

welches die moderne Technik, die maſſenhafte Beförderung

von Perſonen und Gütern , das zunehmende Beſtreben nach

rechtlicher Regelung der Seefahrt mit ſich bringen mußten.

Ein Tagebuch (Schiffstagebuch, Journal , Schiffs

journal 372) , Loggbuch) iſt heutzutage auf jedem größeren

Schiffe zu führen 3 73) . Es ſoll ein fortlaufendes Bild der

ganzen Reiſe geben und namentlich dienen 374) :

1. zur Lieferung von Material für eine fachgemäße

Navigierung ,

2. zur Kontrolle der Schiffsführung, insbeſondere auch

zur Entlaſtung oder Belaſtung des Kapitäns,

3. zur Beurkundung juriſtiſch bedeutſamer Vorgänge.

371) über den Schiffsſchreiber vgl. aus der neueren Literatur van Len

nep a. a . D. S. 1–55 , 79-82 ; Goldichmidt, Receptum

( ſiehe oben Unm. 49) § 12 , llniverſalgeſchichte des Handels

rechts , 1. Lieferung ( 1891 ) S. 151 f. , 181 f. , Handbuch des

Handelsrechts Bd. I Abt. 2 (1868) S. 655 – 659, 671 Anm. 18 ;

Wagner S. 21 ; Rehme , Die geichichtliche Entwidelung der

Haftung des Reeders (1891) S. 39 ; Schmoller, Die geſchicht:

liche Entwidelung der Unternehmung, in ſeinem Jahrb. Jahrg . XVII

S. 368 f . , 965 ; Grundtvig , Konnossementet , en søretlig

studie , I (1902) S. 4–6. Einige Quellenangaben auch bei

Kalkar , Ordbog til det ældre danske Sprog III 783 u. d. W.

skibsskriver.

372 ) Gegenfäßlich z. B. zum Deviationêjournal , Chronometerjournal ,

Maſchinenjournal und zum fchiffsarztlichen Tagebuch.

373) HGB. S$ 519–521 .

374 ) Vgl . F. Perels , Handbuch des allg . öff. Seerechts im Deutſchen

Reiche (1884) S. 132.

!
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Deshalb muß es ſämtliche für die Reiſe erheblichen Begeben

heiten verzeichnen , ſo daß alſo die ausdrücklich vorgeſchriebenen

Eintragungen nur als Beiſpiele anzuſehen ſind.

2. Eintragungen.

Immerhin ſind ſchon dieſe Eintragungen außerordent

lich zahlreich und durch die neue Seemannsordnung im

Intereſſe der Schiffsmannſchaft noch vermehrt worden. Das

Einzelne iſt geregelt durch die Vorſchriften von 1904 , ,, be

treffend die Führung und Behandlung des Schiffstagebuchs“,

welche von den Bundesſeeſtaaten in der Hauptſache375) gleich

lautend erlaſſen worden ſind 3 76). Dieſer ſogenannten Tage

buchverordnung iſt eine amtliche „ Zuſammenſtellung der

Vorſchriften über die Führung und Behandlung des Schiffs

tagebuchs“ beigefügt . Sie zerlegt die Eintragungen in ſolche,

die vor Beginn jeder Reiſe , folche, die von Tag zu

Tag und ſolche, die im eintretenden Falle vorzunehmen

ſind, und zählt ſie unter insgeſamt 41 Nummern auf 377) .

375) D. h. in den S$ 1–6.

376) Die gedachten Vorſchriften , welche an die Stelle derer von 1889

und 1890 (abgedruckt bei Schaps S. 165 ff.) getreten ſind, ſtehen

in Araft ſeit dem 1. April 1904. Sie datieren in Preußen vom

6. Februar, in Mecklenburg -Schwerin vom 24. März, in Oldenburg

dom 2. , in Lübeck vom 13., in Bremen vom 19. Februar und in

Hamburg vom 21. März 1904 (Pr. MinBl. der Handels: und

Gewerbeverwaltung S. 30 , 37 , MedlSchw . RegBl. S. 25 ,

DIS. GBI. S. 17, Lüb. GS. S. 45, Brem . GBI. S. 49, Hamb.

GS. S. I 195).

377) Die Aufzählung gibt zugleich die Vorſchriften an , auf denen die

einzelnen Eintragungepflichten beruhen . Dabei können zu C 18, 29

noch angeführt werden die Pariſer Internationale Sanitäts

konvention vom 3. April 1894 (RGBI. 1898 S. 973), Anlage I

Urtt . 26 Abſ. 1 , 29 und die Venediger Internationale Sanitäts:

Übereinkunſt vom 19. März 1897 (RGBI. 1900 S. 43), Angemeines

Geſundheitsreglement Kap. I Nr. II Art . 26 Abſ. 1 , Kap. IV

Nr. II 7 ( a. a . D. S. 66, 122) . Die Vorſchriften unter C 17 ver

ändern fich nunmehr infolge der 1906 in Kraft tretenden Be:

tanntmachung, betreffend Strantenfürſorge auf Sauffahrteilchiffen ,

1
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Die Eintragungen müſſen , ſoweit nicht die Umſtände

es hindern , täglich geſchehen 378) , d . h . jedesmal an dem

Kalendertage des einzutragenden Ereigniſſes 379).

Wollte der Kapitän alle dieſe Eintragungen perſönlich

vornehmen , er würde zum Schreiber werden und bei Schiffen,

die Hunderte von Schiffsleuten und Reiſenden tragen, wenig

Zeit für die Schiffsführung übrig behalten . Auch würde der

Zwed, ihn durch das Tagebuch zu kontrollieren , ſtark leiden .

Dementſprechend foll nach HGB. das Tagebuch lediglich unter

Aufſicht des Kapitäns durch den Steuermann und nur

bei Verhinderung des legteren entweder vom Kapitän ſelbſt

oder aber , wiederum unter ſeiner Aufficht, von einem ge

eigneten Schiffsmanne geführt werden 380) ; ſtets jedoch hat

der Kapitän ſeine Unterſchrift hinzuzufügen 381) , und zwar

mindeſtens am Schluß jeder Reiſe 382) . Muß er Bedenken

voin 3. Juli 1905 (RGBI. S. 568) ; die SS 15 46. 6, 16 Abſ. 2

dieſer Bekanntmachung verlangen Buchungen über die vorgeſchrieberie

Prüfung der Ausrüſtung des Schiffes mit Krankenfürſorgemitteln.

378) HGB. § 520 Ab . 4.

379) Vgl. Schaps Anm. 13 zu § 520.

380) HGB. § 519 Abſ. 2. Nüge mangelhafter Aufſicht über die

Journalführung : OSeeA. 24. Januar 1879, BD. I S. 283 f.;

DSeeA. 20. Dezember 1880 , Bd. II S. 711 , 714 ; SeeA.

Hamburg 4. Januar 1881 , Bd. III S. 174 ; DSeeN . 22. Februar

1881 , ebenda S. 178 ; Sex. Brafe 5. Januar 1898 , Bd. XII

S. 737 ; Flensburg 24. Januar 1898, BD. XIII S. 125, 129.

381 ) GOB. $ 520 Abj. 5 .

382) Tagebuchverordnung Anlage III Nr. VII . Hält man ſich lediglich

die Vorſchriften des HGB. (8 520 Ab . 4, 5) und die Bedeutung

des Tagebuchs als eines Beweismittels vor Augen, ſo ſcheint allers

dings nach dem Gefeßeswillen der Kapitän alle Eintragungen

tåglich unterſchreiben zu müſſen . So verlangt es auch ein auss

führlich begründeter Spruch des Seeamts Roſtock vom 11. Juli

1898 (BD. XIII S. 94, 101) . Allein ſelbſt , wenn dieſe Deutung

dem Gefeßesgedanken entſprechen ſollte , wird ſie gegenüber der

gewohnheitsmäßigen Rechtsauffaſſung , die einem allgemeinen

Brauche entgegenkommt, nicht Stand halten können. Das läßt

fich umſo eher ſagen, feitdem die Bundesſeeſtaaten übereinſtimmend

die ſeemänniſche Betrachtungsweiſe zu der ihrigen gemacht haben.
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tragen , ſich mit dem eingetragenen Journalinhalt einver

ſtanden zu erklären , ſo bedarf es hierüber eines Vermerks.

Mit alledem iſt dem Kapitän nicht die Befugnis abgeſprochen ,

auch ſelbſtändig Eintragungen in das Tagebuch zu machen 383) .

ja , bei einer Reihe von Vorgängen heißt es ausdrücklich,

der Kapitän habe ſie einzutragen 384) . Die Tragweite

dieſer Vorſchriften iſt beſtritten 385) . Jedenfalls können ſie

nach allgemeinen Grundfäßen nicht den Sinn haben , als

müßte der Kapitän mit eigener Hand Wort für Wort der

Eintragung niederſchreiben . Wohl aber iſt in ſolchen Fällen

zu verlangen , daß er die betreffende Eintragung unter

ſchreibe, und zwar alsbald nachdem fie , ſei es von ihm

felbſt , ſei es unter ſeiner Aufſicht, zu Papier gebracht iſt;

es genügt alſo nicht, wenn er , womöglich erſt nach Reiſe :

abſchluß , „das Tagebuch “ 386) unterſchreibt. Sonach ergibt

fich für Eintragungen dieſer Art eine erhöhte Verantwortung

des Kapitäns , weil hier jede einzelne Erklärung perſönlich

von ihm abzugeben iſt. Dementſprechend erſcheint es ent

behrlich , daß außer ihm noch der Tagebuchführer dieſe

1

II

W

1

Es wird alſo in Anſehung der regelmäßigen Eintragungen genügen,

wenn fich der Kapitän in pflichtmäßig bemeſſenen Zeitabſchnitten "

(DSeeA. 19. Mai 1903 , Bd. XV S. 175 ) von der ordentlichen

Journalführung überzeugt . So drängt ſich freilich für HGB.

§ 520 die etwas ſpike Wortunterſcheidung auf , daß der Kapitän

stvar das Tagebuch ", nicht aber die Eintragungen " unters

chreiben muß . über abweichende Fälle fiehe den weiteren Text.

383) DSeeA. 21. März 1879 , BD. I S 443.

384) SeemD. SS 43 Abſ. 2 Saß 1 , 57 Ab . 2 , 70 Abſ . 2 Satz 1 ,

89, 92, 98 Abſ . 1 , 99, 124 Abi. 2 Saß 1 .

385) gede beſondere Bedeutung wird ihnen abgeſprochen von Brods

mann , Müſſen die in der Seemannsordnung vorgeſchriebenen

Eintragungen in das Schiffstagebuch vom Kapitän perſönlich

vorgenommen werden ? in dieſer Zeitſchrift Bd. LV S. 203

bis 211. Fernere Literatur : „ Hanſa“ Deutſche nautiſche Zeits

ſchrift 1903 S. 446 f.; Verband Deutſcher Seeſchiffer:

Vereine , 11. Verbandstag ( 1904) S. 74–80 ; Deutſcher

Nautiſcher Verein , 35. Vereingtag (1904) Anlage I S. IV f.

386) KGB. § 520 Abſ . 5 .
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Eintragung beſonders mitunterzeichnet. Nötig ſind Mitunter

ſchriften in den Fällen , wo für die Beurkundung eine Hinzu:

ziehung anderer Perſonen vorgeſchrieben iſt387).

Außer dem Tagebuchführer und dem Kapitän ſind auch

Dritte zu Einträgen in das Buch von Rechts wegen berufen,

ſo der Schiffsarzt388), der Strandvogt389) , das Seemanns

amt390), in Kriegszeiten der mit Ausübung des Viſitations

rechtes betraute Seeoffizier. Für den Kapitän hat das in

jedem Falle die Bedeutung, daß er ſich die Einträge gefallen

laſſen muß.

3. Beweis kraft.

Ueber die Beweiskraft des Tagebuchs beſtehen beſondere

Vorſchriften nicht mehr , es gelten die allgemeinen Grund

fäße 391) . Wegen der Wichtigkeit des Buches für den Be

weis, nicht bloß den prozeſſualen , ſoll der Kapitän in Ber

gungsfällen alles Nötige tun, damit es gerettet wird 393) .

387) So bei der Perſonenſtandebeurkundung , bei der Eintragung über

Beköſtigungsveränderungen gemäß Bekanntm. , betreffend Vors

ſchriften über Auswandererſchiffe, vom 14. März 1898 (RGBI.

S. 57) $ 70 Nr. 6 und ferner bei anderen Beurkundungen , die

im Gele nicht als Journaleinträge bezeichnet werden , SeemD.

SS 65 Abſ. 2 Saß 2, 126.

388) Befanntm . vom 3. Juli 1905 (NGBI. S. 568) § 16 .

389) StrandD. § 11 .

390) SeemO. 58 Abſ. 1 ; SeelVerfG. § 123 Abſ. 3 .

391) HGB. Art. 488, der von der Beweiskraft des Tagebuchs handelte,

iſt aufgehoben durch EG. zur SPD. $ 19 Nr . 2. Jeßt find

maßgebend : 3PO. SS 286, 415 ff., StPO. SS 248, 249, 260.

392) Tagebuchverordnung § 5. Vgl . ſtandin . Seegefeße $ 43 Abſ. 1 .

Zuſammenſtellung von Entſcheidungen bei F. Perell , Das allg.

öff. Seerecht im Deutſchen Reiche (1901) S. 198, Anm . 1 zu § 11

der StrandO.; fiehe ferner SeeA , Emden 4. Dezember 1880,

Bd. III S. 147—149 ; Emden 11. Dezember 1880, ebenda S. 275

Nr. 5 ; Hamburg 4. Januar 1881 , ebenda S. 173 f.; DSeeA.

22. Januar 1881 , ebenda S. 178 ; SeeA. Stettin 16. Auguſt

1882 , Bd. IV S. 164 ; Flensburg 14. November 1892 , Bd. X

S. 523 , 525 , 532 ff.; Tönning 19. Dezember 1901 , Bd. XIV

S. 473.

.

1 1
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II . Verklarung 393) .

1. Bedeutung.

Die Verklarung, ungenau auch Seeproteſt genannt 394),

iſt eine vor der Behörde abgegebene Erklärung des Kapitäns

und anderer Beſaßungsmitglieder über Reiſeunfälle. Sie ſoll,

ebenſo wie das ihr zu Grunde zu legende Tagebuch, eine

zuverläſſige Feſtlegung rechtserheblicher Vorgänge ermöge

lichen 395). Im römiſchen Rechte396) (wenn anders man hier

von Verklarung reden darf) 397) nach der öffentlichrechtlichen,

im germaniſchen nach der privatrechtlichen Seite hin heraus

gebildet , hat das Inſtitut neuerdings mehr und mehr an

Wichtigkeit eingebüßt. Dies hängt zuſammen nicht ſowohl

mit der wachſenden Bedeutung des , verwandten Zwecken

dienenden Schiffstagebuchs und mit der erleichterten Benach

richtigung der Intereſſenten , als namentlich mit der Fort

-
-
-
-

1

.

393) Quellen und Literatur bei Wagner S. 398 Anm. 1 ; vgl. ferner

Pauli , Lübectiſche Zuſtände im Mittelalter III (Recht und

Kultur), Leipzig 1878, S. 92–94 ; 6. Brunner , Über abfidité.

loſe Miffethat im altdeutſchen Strafrechte (in ſeinen Forſchungen

zur Geſchichte des deutſchen und franzöſiſchen Rechts, 1894) S. 500,

504 f.; R. Behrend , Das Ungefährwert in der Geſchichte des

Seerechte, ZRG. (G) Bd. XIX ( 1898) S. 52–75 ; M. Pappen:

heim , Über den Begriff der Schiffe bejazung im deutſchen Privat

ſeerecht, in Gruchots Beitr. Bd. XLIII ( 1899) S. 362 f.

394) Andere Fälle ſeerechtlicher Proteſterhebung: KGB. SS 571 , 646,

689, vgl . § 530. Vom Seeproteſt als Gegenſaß zur Vertlarung

handeln Behrend a. a. D. S. 66 Anm . 1 , S. 73-75 ;

J. N. Lang , Finlands Sjörätt I (1890) S. 285 ff.; Bentzon,

Den danske Søret ( 1899) S. 109 f .; Schülke, Schiffs- und

Havereipapiere (1902 ) S. 40 f. (voller Irrtümer) und die anonyme

Stizze „ Seeproteſt und Verklarung vor einem deutſchen

Konſulat“ im Jahrbuch der Reedereien und Schiffswerften für

1904 (Hamburg ) S. 344 f.

395) HOB. SS 522 Abſ. 1 , 523, 524 Abſ. 1 , 5 .

396) L. 2 u . 3. C. de naufragiis 11 , 6 (= Cod . Theod . 13 , 9,

1 u . 3 ) ; ſiehe auch l. 5 u. 6 ebenda (= Cod. Theod . 13 , 9 , 6

u . 13, 5, 32 ) .

397) Siehe dagegen Behrend S. 74.

1

1
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entwickelung des Zivil- wie des Strafverfahrens, in denen

freie Beweiswürdigung herrſcht, und mit der Ausbildung

eines beſonderen , dem gleichen Prinzip gehorchenden Ver

fahrens zur Unterſuchung von Seeunfällen im öffentlichen 398)

und im Intereſſe der Unfallverſicherungs99).

2. Pflicht zur Ablegung .

Der Kapitän iſt, auch nach dem Verluſte des Schiffes,

verpflichtet , die Verklarung abzulegen 400) , und kann bei

Verabſäumung der Pflicht nicht nur zivilrechtlich , ſondern

auch ſtrafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die

Verklarung iſt vorgeſchrieben für alle Unfälle, die ſich

während der Reiſe ereignen, fie mögen den Verluſt oder die

Beſchädigung des Schiffes oder der Ladung , das Einlaufen

in einen Nothafen oder einen ſonſtigen Nachteil zur Folge

haben. Die Verklarung iſt ohne Verzug nach dem Unfalle

zu bewirken , und zwar :

im Beſtimmungshafen , bei mehreren in dem zuerſt

erreichten ;

im Nothafen , ſofern dort repariert oder gelöſcht

wird ;

am erſten geeigneten Orte, falls die Reiſe ohne Er

reichung des Beſtimmungshafens endet.

Im Auslande erfolgt fie vor dem deutſchen Konſul 401)

oder der zuſtändigen ausländiſchen Behörde, im Inlande vor

dem Amtsgericht402). Das Verfahren iſt näher geregelt403),

wobei im einzelnen zahlreiche Streitfragen auftauchen .

398) SeellnfUnterſ6 , vom 27. Juli 1877 .

399) SeelVerfG . $$ 65–73, 142, 144—146, 148 , 164.

400) HGB. SS 555 , 522 ff.; SeemD. SS 42 Abj. 1 , 68.

401) Ron DG. $ 36.

402 ) FGG. $ 145 .

403) Teils im HGB. SS 524, 525, teils im FGG ., teils landesrechts

lich ( ſiehe die Vorſchriften bei Schapa , Zuſat III zu § 525),

für die Ronſuln in der Allgemeinen Dienſtinſtruktion zu § 36.

Zeitſchrift für Handelgredt. Bd. LVII. 27

7
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3. Eid.

Eine für den Charakter des ganzen Rechtsinſtituts

weſentliche Zweifelsfrage iſt die der Vereidigung . „Der

Schiffer und die zugezogenen übrigen Perſonen der Schiffs

beſaßung haben ihre Ausſagen zu beſchwören “ 404) . Liegt

ein Gefährdeeið oder ein Zeugeneið vor ? Die deutſchrecht:

liche Entwickelung führt zurück auf einen außerprozeſſualen

Gefährdeeid, den die Beſaßung mit geſamtem Munde , oder

der Schiffer mit den Schiffsleuten als Eideshelfern leiſtet.

Und es laſſen ſich mancherlei Momente auch im heutigen

Recht für eine derartige Natur des Verklarungseides geltend

machen : Die Verklarung ſoll, wie das Geſeß an erſter Stelle

ſagt , mit Zuziehung aller Perſonen der Schiffsbeſaßung,

die alſo als Einheit gedacht iſt, abgelegt werden 405) . Sind

dem Richter nicht alle dieſe Perſonen geſtellt , ſo kann er

noch weitere Mitglieder der Schiffsbeſaßung ver

nehmen ; die Vernehmung von ſonſtigen Perſonen , z . B.

Reiſenden, mögen ſie auch bei dem Unfall beteiligt, vielleicht

ſelbſt verlegt oder die beſten „Zeugen“ des Unfalls ſein, iſt

hier nicht vorgeſehen406) . Die Beſaßung leiſtet aller Regel

nach einen Eid in eigener Sache, ſie will ſich reinigen von

dem Verdachte, den Unfall verſchuldet zu haben . Troß alle

dem läßt ſich ſagen , daß die Verklarung , wenn auch aus

dem Gefährdeeið hervorgegangen , zu einem Zeugenbeweiſe

zum ewigen Gedächtnis geworden iſt 407). Für den alten

Gefährdeeid mit Eideshelfern iſt heute kein rechter Plaß

mehr. Es würde uns nicht genügen , wenn die Mannſchaft

beſchwört, ſie ſei im allgemeinen davon überzeugt, daß

der Kapitän den Unfall richtig dargeſtellt habe 408) . Genaue

404) HGB. § 525 Abſ. 2.

405) HGB. § 522 Abſ. 1 .

406) Siehe jedoch SeelVerfG . $$ 68 , 69 Abſ. 1, 71 .

407) Brunner a . a . D. S. 505 ; Behrend a . a . D. S. 75 ; R. Schrö:

der , Lehrbuch der Deutſchen Rechtsgeſchichte * § 12 Anm. 57.

408) Der Überzeugungseid aus 370. $ 459 iſt hier nicht verwertbar..

- Lewis (in Endemanns Handbuch Bd. IV, 1884, S. 81 Anm. 18)

4
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Tatſachen ſoll jeder Einzelne bekunden, damit die Vorgänge

möglichſt vollſtändig aufgeklärt werden 409). Zu dieſem Zweck

muß der freieſte Spielraum gelaſſen werden für Ausſagen,

die denen des Kapitäns oder anderer Beſaßungsmitglieder

widerſprechen. Das Reichsgericht hat denn auch den Eid der

Schiffsleute für einen Zeugeneið erklärt, während es den des

Kapitäns eher für einen „auferlegten“ halten möchte 410).

Es iſt aber, mag man geſchichtlich noch ſo viel dafür an

führen 411) , höchſt bedenklich , für das heutige Recht einen

men.

2

:

fieht die Schiffsleute nicht gerade als Zeugen , ſondern mehr als

Gideahelfer " an , will aber doch die zum 3 eugeneid Anfähigen

auch bei der Verklarung unbeeidet vernommen wiſſen.

409) AGB. SS 523, 525 Abſ. 1 ,

410) RG. 29. April 1889, Straff. BD. XIX S. 218–224.

411) Por Zeiten beſtanden für Eide des Schiffers eigentümliche For:

Er ſchwur ,bei“ des Schiffes Bord (vgl. Grimm,

Deutſche Rechtsalterthümer 4 II S. 550 ; v. A mira , Grundriß des

Germaniſchen Rechts ?, Sonderabdruck aus Pauls Grundriß der

Germ . Philologie ? S. 164 [214] $ 89) .

Rechtsquellenbelege :

1. Weſterlauwerfches Gefeß (R. v. Hichthofen , Frieſiſche Rechts

quellen, 1840, S. 418 § 28) : iefter een schip an dine ouir

comt end ma hit penda wil , so is di scipman

nyer mit ene ede wr sine scippes boerd to riuchtane.

2. Apenrader Schra , beſtätigt 1335 (Thorsen , De med

Jydske Lov beslægtede Stadsretter, 1855, S. 158 Kap. 14) :

si hospes hospitem incausauerit apud nos super debitis,

si habet apertas literas super hiis, incausatus satisfaciat

conquerenti , alioquin legibus XII hominum se defendat,

vel cum suis nautis si copiam tantorum habet, si minus

habet de nautis, ipsi cum eo iurent, et ipsemet suo iura

mento suppleat legem , supra skips borth pede po

sito , iurans quod in ista ciuitate non habet cognatos

vel amicos qui in lege secum volunt esse .

Vgl. Wielandslied (Strophe 33, Überſeßung von Gering,

1892 , S. 147 ) :

Erſt folſt Du mir alle Eide ſchwören

bei des Schiffes Bord und des Schildes Rand,

bei der Schneide des Schwerts und dem Schenkel des Roſſes ,

daß Du Wölunds Gattin nicht Weh bereiteſt. “
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ſolchen Unterſchied zu machen. Aus dem Gefeße ſelber wird

fich dafür nichts beibringen laſſen 412) . Denn wenn dieſes

auch als Subjekt der Ausſagen nicht nur die Schiffsbeſaßung

bezeichnet , ſondern daneben mehrfach den Schiffer noch be

ſonders nennt 413) , ſo iſt folche Faſſung völlig erklärt mit

der führenden Stellung des Schiffers, von dem der geſamte

Gefeßesabſchnitt handelt und der die Verklarung zu ver

anlaſſen , die Leute dazu zu ſtellen hat414 ). Dabei braucht

der Fall keineswegs ſo zu liegen , daß überhaupt das Ver

halten des Kapitäns intereſſiert. Ebenſogut kann die Frage

die ſein, ob der wachthabende Steuermann, ob ein Matroſe

den Unfall verſchuldet hat. Dann iſt es an dem Beſchul

digten, darzutun, ob er „ohne Gefährde“ gehandelt hat, und

der Kapitän iſt mit den anderen Schiffsangeſtellten eher ſein

Zeuge als umgekehrt. Am richtigſten wohl , man behandelt

alle Ausſagen grundfäßlich gleichmäßig als Zeugenausſagen.

Die Beſaßungsmitglieder ſind Zeugen „des Unfalls “ und

.

M

Eine Abbildung auf der Marcusſäule (vgl. Peterſen,

b. Domaszewski und Calderini , Die Marcus-Säule auf

Piazza Colonna in Rom , 1896 , S. 65 , 117 ; R. Schröder,

Germaniſche Rechteſymbolik auf der Marcusjäule , Neue Seibel:

berger Fahrbücher Fahrg. VIII, 1898, S. 248–255 , und ſeinen

Vortrag „ Der altdeutſche Formalismus der Rechtsgeſchäfte und

feine Nachflänge im Rechte der Gegenwart“ , Ang. öſterreichiſche

Gerichts- Zeitung, Fahrg . LVI, 1905, S. 214–216) ſtellt dar, wie

völkerrechtliche Verhandlungen zwiſchen Römern und Germanen

anſcheinend bei des Schiffes Bord " ſtattfinden. Doch iſt der

Ort, an dem die Vertragserklärungen abgegeben werden, nicht mit

voller Alarheit zu erkennen und noch weniger ſeine fachliche Bea

deutung.

412) Auch Binding ( Lehrbuch des Gemeinen Deutichen Strafrechts,

beſonderer Teil , Bd. II , Abt.1 ?, 1904 , S. 137 Anm. 3 , ogl.

Anm. 4) , der , die Zweifelhaftigkeit der ganzen Frage zugebend,

mehr zur Annahme eines auferlegten Eides neigt, ſpricht fich gegen

die Unterſcheidung aus.

413) HGB. SS 522 Abſ. 1 , 525 Abſ. 1 Sa 2 , Abſ. 2 .

414) Auch aus der Seemannsordnung (SS 42 Abſ. 1 , 68) tann man

midts für eine berichiedene Behandlung der Eide hernehmen .

.
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zunächſt nicht Zeugen eines beſtimmten Intereſſenten. Daß

bei alledem die Spuren des alten Eideshelfereibes noch nicht

verwiſcht ſind , und am wenigſten in der Praxis 415) , foll

nicht geleugnet werden .

4. Abſchriften der Verhandlung. Beweiskraft.

Beweisſicherung ohne Verklarung .

Der Kapitän kann beglaubigte Abſchrift der Verklarungs

verhandlung von der Verklarungsbehörde beanſpruchen , und

zwar nicht bloß ein Eremplar namens des Reeders, ſondern

auch eines für ſich ; denn er iſt ſelbſt „Beteiligter“ 416) .

Die beſonderen Beweisvorſchriften über die Verklarung

ſind zugleich mit denen über das Tagebuch beſeitigt worden 417) .

Während aber der Journalinhalt größtenteils privater Natur

iſt, ſtellt ſich das Verklarungsprotokoll als eine öffentliche

Urkunde dar 418). Es begründet ſomit vollen Beweis für

die beurkundeten Ausſagen , wenn auch nicht, wie früher, für

deren Inhalt.

Unabhängig von der Verklarung kann ſchon jeßt das

gewöhnliche zivilprozeſſuale Verfahren zur Sicherung des Be

weiſes betrieben werden 419) . Ein daran angelehntes Ver

fahren, das aber, abzielend auf Ermittelung der materiellen

Wahrheit, dem Parteiwillen engere Schranken zieht, vertritt

im Binnenſchiffahrts- und im Flößereirecht die Stelle der Ver

415) Doch gehen auch hier die Anſchauungen auseinander, wie aus den

Beiſpielen der Konſulatspraxis bei d. Rönig (in dem oben

Anm. 170 angeführten Werte S. 564-568, vgl. S. 420) deutlich

zu erſehen iſt.

416) GOB. 525 Ab. 3 ; FOG . & 34 Sag 2.

417) Siehe oben S. 413 Anm. 391 ; durch EG. zur ZPO. § 13 Abſ. 2

wurde auch aufgehoben HGB. Art. 494 , wonach die Verklarung

voll beweistrăſtig war für die dadurch beurkundeten Reiſebegeben:

heiten.

418) 3BD. $ 415 .

419) 3PD. SS 485 ff. - Siehe ferner KOB. $$ 388 Abſ. 1 , 407, 608

bis 610 , 673 Abſ. 2 .
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klarung 420) . Und hierin dürfte die künftige Geſtaltung des

ohnehin verblaſſenden Inſtituts vorgezeichnet zu finden ſein .

420) BinnenSchG . $$ 11–14 , FlößG. $S 8–11. Über die an fich

zuläſſige Beeidigung des Schiffers oder Floßführers beſchließt das

Gericht nach freiem Ermeffen , ſo daß die Beteiligten weder die

Beeidigung fordern, noch wie fonft (SPD. & 492 Abſ. 1 mit

§ 391 Abſ. 2) auf fie verzichten können. Der Richter iſt befugt,

eine Ausdehnung der Beweisaufnahme von Amts wegen anzu

ordnen , ſoweit dies zur Aufflärung des Sachverhalts erforderlich

erſcheint. Er ſteht alſo weit freier da als bei der Seeverklarung.

Ähnlich ichmed. Seegefeß $ 316 und im deutſchen Seerecht das

Verfahren gemäß B. , betr. Ausführungêbeſtimmungen zu ber

General- Akte der Brüffeler Antiſllaverei-Konferenz, vom 17. Februar

1893 (RGBI. S. 13) $ 12 .

(Schluß folgt .)
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V.

Geſeke etc. des Deutſchen Reichs.

1. Gefeß , betreffend Änderung des $ 113 des Gerichts

verfaſſungsgeſekes. Vom 20.März 1905.

( Reichs - Geſetzblatt 1905 Nr. 10 S. 179.)

An die Stelle des § 113 Abſ.1 des Gerichtsverfaſſungs

geſebes treten folgende Vorſchriften :

Zum Handelsrichter kann jeder Deutſche ernannt

werden, welcher das dreißigſte Lebensjahr vollendet hat

und als Kaufmann , als Vorſtand einer Aktiengeſell

ſchaft, als Geſchäftsführer einer Geſellſchaft mit be

ſchränkter Haftung oder als Vorſtand einer ſonſtigen

juriſtiſchen Perſon in das Handelsregiſter eingetragen

iſt oder eingetragen war.

Zum Handelsrichter ſoll nur ernannt werden, wer

in dem Bezirke der Kammer für Þandelsſachen wohnt

oder , wenn er als Kaufmann in das Handelsregiſter

eingetragen iſt , dort eine Handelsniederlaſſung hat;

bei Perſonen, die als Vorſtand einer Aktiengeſellſchaft,

als Geſchäftsführer einer Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung oder als Vorſtand einer ſonſtigen juriſtiſchen

Perſon in das Handelsregiſter eingetragen ſind, genügt

es, wenn die Geſellſchaft oder juriſtiſche Perſon eine

Niederlaſſung in dem Bezirke hat.
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2. Gefeß , betreffend Änderungen der Zivilprozeßordnung.
Bom 5. Juni 1905.

( Reichs-Gefeßblatt 1905 Nr. 24 S. 536 ff.)

Artikel I.

Die Zivilprozeßordnung wird dahin geändert :

1. fm 546Abſ. 1 wird das Wort „fünfzehnhundert“

erſeßt durch das Wort „ zweitauſendfünfhundert".

2. Im § 547 Nr. 1 wird vor dem Worte ,,Unzuſtändig

keit“ das Wort „ ſachliche" eingeſtellt.

3. Der § 549 erhält folgenden Abſ. 2 :

In Rechtsſtreitigkeiten über vermögensrechtliche

Anſprüche kann die Reviſion nicht darauf geftüßt

werden , daß das Gericht ſeine örtliche Zuſtändig

keit mit Unrecht angenommen hat .

4. An die Stelle des § 552 Abſ. 2 tritt folgende Vor

ſchrift:

Die Einlegung der Reviſion vor Zuſtellung des

Urteils iſt wirkungslos.

5. An die Stelle der $8 553 bis 556 treten folgende

Vorſchriften :

$ 553.

Die Einlegung der Reviſion erfolgt durch Ein

reichung der Reviſionsſchrift bei dem Reviſions

gerichte. Die Reviſionsſchrift muß enthalten :

1. die Bezeichnung des Urteils, gegen welches die

Reviſion gerichtet wird ;

2. die Erklärung, daß gegen dieſes Urteil die Re

viſion eingelegt werde.

Die allgemeinen Beſtimmungen über die vor

bereitenden Schriftſäße finden auch auf die Reviſions

ſchrift Anwendung.

§ 553 a .

Mit der Reviſionsſchrift ſoll eine Ausfertigung

oder beglaubigte Abſchrift des Urteils, gegen wel

ches die Reviſion ſich richtet, ſowie der Nachweis

der Zuſtellung des Urteils dem Reviſionsgerichte

vorgelegt werden .

Die Reviſionsſchrift iſt der Gegenpartei von

Amts wegen zuzuſtellen. Die erforderliche Zahl von

beglaubigten Abſchriften ſoll der Beſchwerdeführer

mit der Reviſionsſchrift einreichen .

.
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§ 554 .

Der Reviſionskläger muß die Reviſion begründen.

Die Reviſionsbegründung erfolgt , ſofern ſie

nicht bereits in der Reviſionsſchrift enthalten iſt,

durch Einreichung eines Schriftſaßes bei dem Re

viſionsgerichte. Die Friſt für die Reviſionsbegrün

dung beträgt einen Monat ; ſie beginnt mit dem

Ablauf der Reviſionsfriſt und kann durch Vereins

barung der Parteien nicht verlängert werden .

Die Reviſionsbegründung muß enthalten :

1. die Erklärung , inwieweit das Urteil angefochten

und deſſen Aufhebung beantragt werde (Revi

ſionsanträge);

2. die Angabe der Reviſionsgründe und zwar :

a) inſoweit die Reviſion darauf geſtüßt wird,

daß eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig

angewendet ſei, die Bezeichnung der Rechts

norm ;

b) inſoweit die Reviſion darauf geſtüßt wird,

daß das Geſeß in Bezug auf das Verfahren

verleßt ſei , die Bezeichnung der Tatſachen ,

welche den Mangel ergeben ;

c) inſoweit die Reviſion darauf geſtüßt wird,

daß unter Verlegung des Geſeßes Tatſachen

feſtgeſtellt, übergangen oder als vorgebracht

angenommen ſeien , die Bezeichnung dieſer

Tatjachen.

In der Reviſionsbegründung ſoll ferner der

Wert des nicht in einer beſtimmten Geldſumme be

ſtehenden Beſchwerdegegenſtandes angegeben werden,

wenn die Zuläſſigkeit der Reviſion von dieſem
Werte abhängt.

Die Vorſchriften des § 553 Abſ . 2 und des

553 a Abſ. 2 finden auf die Reviſionsbegründung

entſprechende Anwendung .

Nach dem Ablaufe der Begründungsfriſt iſt die

Geltendmachung neuer Reviſionsgründe nicht zu

läſſig.

§ 554 a .

Das Reviſionsgericht hat von Amts wegen zu

prüfen, ob die Reviſion an ſich ſtatthaft und ob die

Einlegung und Begründung in der geſeglichen Form
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und Friſt erfolgt ſei. Mangelt es an einem dieſer

Erforderniſſe, ſo iſt die Reviſion als unzuläſſig zu

verwerfen.

Die Entſcheidung kann ohne vorgängige münd:

liche Verhandlung durch Beſchluß erfolgen.

§ 555 .

Wird die Reviſion nicht durch Beſchluß als

unzuläſſig verworfen, ſo iſt der Termin zur münd

lichen Verhandlung von Amts wegen zu beſtimmen

und den Parteien bekannt zu machen .

In Betreff der Friſt, welche zwiſchen dem Zeit

punkte der Bekanntmachung des Termins und der

mündlichen Verhandlung liegen muß , finden die

Vorſchriften des § 262 entſprechende Anwendung .

$ 556 .

Der Reviſionsbeklagte kann ſich bis zum Ab

laufe der Begründungsfriſt der Reviſion anſchließen,

felbſt wenn er auf die Reviſion verzichtet hat.

Die Anſchließung erfolgt durch Einreichung der

Reviſionsanſchlußſchrift bei dem Reviſionsgericht. Die

Anſchlußreviſion muß in der Anſchlußſchrift begründet

werden. Die Vorſchriften des § 521 Abſ. 2, der

S$ 522 , 553 , des § 553 a Abſ. 2 , des § 554

Abf. 3 , 6 und des § 554 a finden entſprechende

Anwendung.

6. Der § 559 wird durch folgende Vorſchriften erſeßt :

Der Prüfung des Reviſionsgerichts unterliegen

nur die von den Parteien geſtellten Anträge und,

ſoweit die Reviſion darauf geſtüßt wird , daß das

Geſeß in Bezug auf das Verfahren verleßt ſei, nur

die nach Maßgabe der SS 554 , 556 geltend ge

machten Reviſionsgründe. Bei der Prüfung, ob

ſonſt das Geſetz verleßt ſei, iſt das Reviſionsgericht

an die von den Parteien geltend gemachten Nevi

ſionsgründe nicht gebunden.

7. Im § 561 Saß 2 werden die Worte „ im § 554

Nr. 2, 3 " durch die Worte „ im S 554 Nr. 2 b , c "

erſegt .

8. Im § 566 werden die Worte „über die Prüfung der

Zuſtändigkeit des Gerichts und der Zuläſſigkeit des

Niechtsmittels “ geſtrichen.
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9. An die Stelle des § 567 Abſ. 2 tritt folgende Vor

ſchrift:

Gegen die in Betreff der Prozeßkoſten erlaſſenen

Entſcheidungen der Oberlandesgerichte iſt eine Be

ſchwerde nicht zuläſſig.

10. An die Stelle des § 568 Abſ. 3, 4 treten folgende

Vorſchriften :

Entſcheidungen der Landgerichte in Betreff der

Prozeßkoſten unterliegen einer weiteren Beſchwerde

nur , wenn die Beſchwerdeſumme den Betrag von

fünfzig Mark überſteigt.

Gegen die Entſcheidungen der Oberlandesgerichte

findet eine weitere Beſchwerde nicht ſtatt.

11. Jm $ 569 wird

a ) im Abſ . 1 ſtatt der Worte „ fie kann" geſeßt : ,,Be

ſchwerden gegen Entſcheidungen der Amts- und

Landgerichte können “,

b) der Abſ. 2 durch folgende Vorſchriften erſekt :

Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer

Beſchwerdeſchrift. Die Einlegung kann auch durch

Erklärung zum Protokolle des Gerichtsſchreibers er

folgen, wenn der Rechtsſtreit bei einem Amtsgericht

anhängig iſt oder anhängig war , wenn die Be

ſchwerde das Armenrecht betrifft oder von einem

Zeugen oder Sachverſtändigen erhoben wird ; richtet

fich die Beſchwerde in dieſen Fällen gegen die Ent:

ſcheidung eines Oberlandesgerichts, ſo kann die Ein

legung nur durch Erklärung zum Protokolle des

Gerichtsſchreibers des Oberlandesgerichts oder durch

Einreichung einer zum Protokolle des Gerichts

ſchreibers eines Amtsgerichts erklärten oder von

einem Rechtsanwalt unterzeichneten Beſchwerdeſchrift

erfolgen .

12. Der § 574 erhält folgenden Abſ. 2 :

Iſt gegen die Entſcheidung eines Oberlandes

gerichts Beſchwerde eingelegt, ſo ſteht die Prüfung

und Entſcheidung über die Zuläſſigkeit der Beſchwerde

dem Oberlandesgerichte zu . Wird die Beſchwerde

von dem Oberlandesgericht als unzuläſſig verworfen,

ſo kann der Beſchwerdeführer binnen einer Woche

auf die Entſcheidung des Beſchwerdegerichts antragen ;

die Friſt iſt eine Notfriſt und beginnt mit der Zu

.
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ſtellung des Beſchluſſes. In dieſem Falle ſind die

Akten dem Beſchwerdegerichte zu überſenden.

13. Im $ 577 Abſ . 2 wird der Saß 2 durch folgende

Vorſchrift erſeßt :

Richtet ſich die Beſchwerde gegen die Entſcheidung

eines Amts- oder Landgerichtes , ſo genügt die

Einlegung bei dem Beſchwerdegerichte zur Wahrung

der Notfriſt, auch wenn der Fall für dringlich nicht

erachtet wird .

14. Im $ 708 erhält die Nr. 3 folgende Faſſung :

3. Verſäumnisurteile des Reviſionsgerichts ſowie ein

zweites oder ferneres in derſelben Inſtanz gegen

dieſelbe Partei zur Hauptſache erlaſſenes Verſäum

nisurteil.

Artikel II.

Soweit in Reichsgeſeßen auf Vorſchriften der Zivil

prozeßordnung verwieſen iſt, welche durch den Artikel 1 dieſes

Geſekes geändert werden , treten die entſprechenden Vor

ſchriften dieſes Geſekes an ihre Stelle.

Artikel III.

Dieſes Geſep tritt mit dem Tage der Verkündigung in

Kraft. In Anſehung der Rechtsmittel gegen die vor dieſem

Zeitpunkte bereits verkündeten oder von Amts wegen zuge

ſtellten Entſcheidungen der Oberlandesgerichte finden jedoch

die bisherigen Vorſchriften Anwendung.

3. Geſetz , betreffend die Wetten bei öffentlich veranſtalteten

Pferderennen. Vom 4. Juli 1905.

(Reichs-Gefeßblatt 1905 Nr. 30 S. 595 f. )

§ 1 .

Der Betrieb eines Wettunternehmens für öffentlich ver

anſtaltete Pferderennen iſt nur mit Erlaubnis der Landes -Zen

tralbehörde oder der von ihr bezeichneten Behörde zuläſſig.

§ 2 .

Die Erlaubnis darf nur ſolchen Vereinen zur Veran

ſtaltung von Pferderennen erteilt werden, welche nach Maß

gabe der vom Bundesrate zu erlaſſenden Ausführungsbeſtim
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mungen die Sicherheit bieten , daß ſie die ihnen aus dem

Betriebe des Wettunternehmens zufließenden Einnahmen aus

ſchließlich zum Beſten der Landespferdezucht verwenden.

Die Erlaubnis kann von weiteren Bedingungen abhängig

gemacht, jederzeit beſchränkt oder widerrufen werden ; fie muß

widerrufen werden , wenn die im Abſ . 1 bezeichnete Sicher

heit nicht mehr beſteht.

$ 3 .

Das geſchäftsmäßige Vermitteln von Wetten für öffentlich

im In- und Auslande veranſtaltete Pferderennen iſt verboten .

Aufforderungen und Angebote zum Abſchluß oder zur

Vermittelung ſolcher Wetten ſind verboten, wenn ſie öffent

lich oder durch Verbreitung von Schriften oder anderen

Darſtellungen erfolgen. Unter dieſes Verbot fallen nicht

Ankündigungen eines nach dieſem Geſet erlaubten Wett

unternehmens.

§ 4 .

Die nach Maßgabe des § 23 des Reichsſtempelgeſebes

von den Wetteinſäßen bei öffentlich veranſtalteten Kennen

zu erhebende Reichsſtempelabgabe (Tarifnummer 5 des

Reichsſtempelgeſeķes ) iſt bei Pferderennen auch dann zu ent

richten , wenn ausſchließlich Mitglieder beſtimmter Vereine

zum Wetten zugelaſſen werden . Dieſe Beſtimmung tritt für

ſolche Vereine, welche ſchon im Jahre 1904 auf Mitglieder

beſchränkte Wettunternehmen eingerichtet haben, erſt mit dem

1. Januar 1906 in Kraft .

$ 5 .

Die Hälfte des Ertrags der Reichsſtempelabgabe von

Wetteinjäßen bei Pferderennen wird im Reichshaushalte für

Zwede der Pferdezucht bereitgeſtellt und zur Verwendung

für dieſe Zwecke an die Regierungen der Einzelſtaaten nach

dem Verhältnis ausgezahlt, nach welchem dieſe Abgaben in

ihrem Gebiet aufgebracht ſind.

$ 6 .

Mit Gefängnis von ein bis zu ſechs Monaten oder mit

Geldſtrafe von fünfhundert bis eintauſendfünfhundert Mark

wird, ſofern nicht nach anderen Gefeßen eine höhere Strafe

eintritt, beſtraft:

1. wer ein Wettunternehmen für öffentlich veranſtaltete

Pferderennen ohne die vorgeſchriebene Erlaubnis

betreibt,

2. wer den Vorſchriften des § 3 zuwiderhandelt .
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Sind mildernde Umſtände vorhanden, ſo kann auf Ge

fängnisſtrafe bis zu einem Monat oder auf Geldſtrafe bis

zu fünfhundert Mark erkannt werden.

4. Bekanntmachung, betreffend die Unterſuchung von Schiffs

leuten auf Tauglichkeit zum Schiffsdienſte.

Vom 1. Juli 1905 1).

(Reichs -Gefeßblatt 1905 Nr. 29 S. 561 ff.)

Auf Grund der Beſtimmung im § 7 Abſ. 4 der See

mannsordnung vom 2. Juni 1902 (Reichs-Geſekbl. S. 175)

hat der Bundesrat die nachſtehenden Vorſchriften über die

Unterſuchung von Schiffsleuten auf Tauglichkeit zum Schiffs

dienſt erlaſſen :

$ 1 .

Auf den Kauffahrteiſchiffen iſt für Reiſen , welche die

Grenzen der kleinen Fahrt überſchreiten , die Schiffsmann

ſchaft (S 2 Abſ . 3 der Seemannsordnung) vor der Anmuſte

rung einer förperlichen Unterſuchung auf ihre Tauglichkeit

zum Schiffsdienſte zu unterziehen .

Hochſeefiſchereifahrzeuge ſind für Reiſen in nordeuro

päiſchen Gewäſſern von den Vorſchriften der S8 1 bis 6

ausgenommen .

Wenn die Anmuſterung in einem deutſchen Hafen (8 6

A6.2 der Seemannsordnung) ſtattfindet, iſt die Unterſuchung

durch einen Arzt vorzunehmen. Der Kapitän und der Reeder

ſind abgeſehen vom Falle des Abſ. 2 – befugt , der

Unterſuchung perſönlich oder durch Stellvertreter beizuwohnen .

In außerdeutſchen Häfen kann der Kapitän , falls die Zu

ziehung eines Arztes Schwierigkeiten bereitet, ausnahmsweiſe

die Unterſuchung ſelbſt, tunlichſt im Beiſein eines Beamten

des Seemannsamts (S 5 Abſ. 1 a . a . D.), ausführen .

Die Unterſuchung weiblicher Angeſtellter darf nur durch

einen Arzt erfolgen . Auf Wunſch des Arztes oder der zu

Unterſuchenden iſt eine andere weibliche Perſon zuzuziehen.

1 ) Vgl. weiter die Verordnung vom 13. März 1903 (dieſe Zeitichr.

BD. LIV S. 206) , die Bekanntmach ingen vom 16. Juni 1903

(dieſe Zeitſchr. BD. LIV S. 199, 204, 05 ) und 5. Mai 1904

(zu § 4 der Seem.Ordn .).
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$ 3 .

Das Ergebnis der Unterſuchung jeder angemuſterten

Perſon iſt ſchriftlich feſtzuſtellen ; die Aufzeichnung iſt zwei

Jahre lang, vom Tage der Anmuſterung an gerechnet, von

dem Reeder aufzubewahren .

Der Reeder hat dem Schiffsmanne bei Beendigung des

Dienſtes auf Verlangen das Unterſuchungsergebnis abſchrift:

lich mitzuteilen .

§ 4.

Perſonen, die bei der Unterſuchung als untauglich für

den zu übernehmenden Dienſt (S $ 5, 6) befunden ſind, dürfen

nicht angemuſtert werden .

$ 5.

Als Gründe der Untauglichkeit kommen insbeſondere in

Betracht: algemeine Körperſchwäche, Geiſteskrankheiten, Epi

lepſie und andere ſchwere Nervenkrankheiten , ſchwere Herz

leiden , unter den übertragbaren Krankheiten namentlich

Tuberkuloſe in anſteckender Form , Syphilis beim Vorhanden:

ſein von Geſchwüren auf der Haut oder im Munde, Tripper

(Gonorrhoe) beim Vorhandenſein von Ausfluß, Schanker.

Untauglich für einzelne Zweige des Schiffsdienſtes fön

nen insbeſondere machen : ausgebildete Unterleibebrüche, um

fangreiche Hautgeſchwüre, ausgedehnte Narben , insbeſondere

folche, deren Wiederaufbruch wahrſcheinlich iſt, Fiſteln, große

Geſchwülſte, erhebliche Schwerhörigkeit, Taubheit.

Bei der Unterſuchung für den Dienſt als Heizer oder

Kohlenzieher ſind die beſonderen Anforderungen dieſes Dienſtes

an die Leiſtungsfähigkeit und Widerſtandskraft zu berück

ſichtigen ; namentlich ſind Fettſüchtige und Herzleidende von

dieſem Dienſte fernzuhalten . Perſonen unter achtzehn Jahren

dürfen zum Dienſte als Heizer oder Koblenzieher nur aus

nahmsweiſe und nur mit Zuſtimmung des unterſuchenden

Arztes angemuſtert werden .

$ 6 .

Von dem Vorhandenſein ſolcher Leiden , 'welche nach

dem Gutachten des unterſuchenden Arztes den Unterſuchten

für den Schiff &dienſt im allgemeinen oder für den zu über

nehmenden beſonderen Dienſt als untauglich oder nur als

bedingt oder minder tauglich erſcheinen laſſen, hat der Arzt

dem Kapitän oder dem Reeder oder ihren Stellvertretern

unverzüglich Mitteilung zu machen.
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$ 7 .

In Bezug auf das Seh- und Farbenunterſcheidungs

vermögen der Schiffsleute gelten für Reiſen in allen Fahrten

die folgenden Vorſchriften.

Die zum Decksdienſte beſtimmten Schiffsleute ſind vor

der erſten Anmuſterung im Inlande gemäß den vom Reichs

kanzler erlaſſenen Beſtimmungen auf Seh- und Farbenunter

ſcheidungsvermögen zu unterſuchen (Bekanntmachung vom

9. Mai 1904, Zentralblatt für das Deutſche Reich S. 142) .

Nur ſolche Schiffsleute, welche ſich über den Beſiß ge

nügenden Seh- und Farbenunterſcheidungsvermögens durch eine

auf Grund der Unterſuchung ihnen erteilte Beſcheinigung aus

weiſen können, dürfen zumAusguckdienſte verwendet werden .

Der Kapitän hat hinſichtlich der zum Decksdienſte be

ſtimmten Schiffsleute die Beſcheinigungen über den Ausfall

der Unterſuchungen auf Seh- und Farbenunterſcheidungs

vermögen vor der Abfahrt aus dem Muſterungshafen einer

ſorgfältigen Durchſicht zu unterziehen .

$ 8 .

Für die Durchführung dieſer Vorſchriften hat , unbe

ſchadet der dem Kapitän zufallenden Obliegenheiten , der

Reeder zu ſorgen.

S 9 .

Der Reichskanzler iſt ermächtigt, im Einverſtändniſſe

mit der Landesregierung Ausnahmen von den vorſtehenden

Vorſchriften zuzulaſſen.

$ 10 .

Auf die Schiffsoffiziere (§ 2 Abſ. 2 der Seemanns

ordnung) finden dieſe Vorſchriften keine Anwendung.

$ 11 .

Dieſe Vorſchriften treten am 1. Oktober 1905 in Kraft .

5. Bekanntmachung, betreffend die Logis-, Waſch- und Bade

räume ſowie die Aborte für die Schiffsmannſchaft auf Kauf

fahrteiſchiffen. Bom 2. Juli 1905 .

( Reichs-Gefeßblatt 1905 Nr. 29 S. 563 ff.)

Auf Grund der Beſtimmungen im § 56 Abſ. 2 der

Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 ( Reichs -Geſeßbl. S. 175)

hat der Bundesrat die nachſtehenden Vorſchriften über Größe

2
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und Einrichtung der Logisräume ſowie über Einrichtung der

Waſch- und Baderäume und der Aborte für die Schiffs

mannſchaft erlaſſen :

Größe und Einrichtung der Logisräume für die

Schiffsmannſchaft.

§ 1 .

Für Kauffahrteiſchiffe
von mehr als 400 Rubikmeter

Brutto -Naumgehalt, mit Ausnahme der Hochſeefiſchereifahr
zeuge, gelten folgende Vorſchriften :

1. Die Größe der Logisräume muß ſo bemeſſen ſein,

daß auf jeden darin untergebrachten Schiffsmann

mindeſtens 3,5 Kubikmeter Luftraum entfallen ; bei

Räumen , die auf dem oberſten Decke liegen , oder

für die ſonſt eine ausgiebige Lüftung unter allen

Umſtänden ſichergeſtellt iſt, genügt ein Luftraum von

mindeſtens 3 Kubikmeter auf jeden Schiffsmann .

Unter Luftraum iſt der Rauminhalt nach Abzug der

im Logisraum enthaltenen konſtruktiven Schiffsteile

zu verſtehen .

An Fußbodenfläche müſſen in jedem Logisraum

auf jeden darin untergebrachten Schiffsmann min

deſtens 1,25 Quadratmeter entfallen ; dieſe Fläche

darf bis auf 1,5 Quadratmeter herabgehen , ſofern

für die Inwohner des Logisraums ein beſonderer

Speiſeraum eingerichtet iſt. Zur Berechnung der

Fläche iſt nur bis an die Innenkante der Spanten

zu meſſen. Bei Logisräumen mit ſchrägen , nach

oben ausfallenden Wänden darf an Stelle der Fuß

bodenfläche der wagerechte Querſchnitt des Logis in

halber Höhe der Berechnung zu Grunde gelegt werden .

2. Die mittlere lichte Höhe der Logisräume muß min

deſtens 2 Meter , bei Schiffen von nicht mehr als

2000 Rubikmeter Brutto -Raumgehalt mindeſtens

1,80 Meter betragen .

3. Die Logisräume müſſen gegen Näſſe, üble Gerüche,

Wärme benachbarter Räume und ſonſtige beläſtigende

Einflüſſe tunlichſt geſchüßt ſein .

4. Zugänge zu Laderäumen dürfen nicht durch Logis

räume führen . Vorratsräume mit Ausnahme von

Kabelgatts dürfen während der Nachtzeit nur in

Notfällen durch Logisräume hindurch betreten werden .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII. 28
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5. Jeder Logisraum muß dem Tageslicht in ausreichen

dem Maße zugänglich ſein . Bei dunklem Wetter

und zur Nachtzeit muß er ausreichend künſtlich be

leuchtet werden.

6. Der mittlere Teil des Logisraums ſoll tunlichſt frei

von Schachten , Tunneln, durchgchenden Luftziehern

und anderen Leitungen ſein .

7. Die Fußböden der Logisräume müſſen ein hölzernes

Deck haben oder mit einem dichten , leicht rein zu

haltenden , ſchlecht wärmeleitenden Belage verſehen

ſein . Die Wände und Decken der Logisräume

müſſen mit einem hellen Ölfarbenanſtriche verſehen

ſein ; freiliegende eiſerne Deden müſſen mit einem

das Tropfen verhindernden Schußbelage bekleidet ſein .

8. Jedem Schiffsmann iſt eine eigene Koje zum allei

nigen Gebrauche zu gewähren . Doppelkojen ohne

Scheidewand ſind unzuläſſig. Die Länge einer Koje

darf nicht unter 1,83 Meter, die Breite nicht unter

0,6 Meter im Lichten betragen .

Der Abſtand zwiſchen dem Fußboden und der

unteren Koje muß mindeſtens 25 Zentimeter be

tragen ; er darf bis auf 15 Zentimeter herabgehen,

wenn drei Kojen übereinander liegen, die aus Eiſen

gefertigt und leicht entfernbar ſind. Der Abſtand

zwiſchen je zwei übereinander befindlichen Kojen

ſowie derjenige zwiſchen dem Boden der oberen Roje

und der Decke des Logisraums muß mindeſtens

75 Zentimeter betragen . Mehr als drei Rojen über

einander find unzuläſſig .

Das Kojenzeug iſt tunlichſt häufig gründlich zu

lüften und zu reinigen und, ſofern erforderlich, zu

desinfizieren.

9. Abgeſehen von der natürlichen Lüftung durch Fenſter

und Türen ſind in jedem Logisraum Einrichtungen

vorzuſehen, durch die auch bei geſchloſſenen Fenſtern

eine genügende Erneuerung und Bewegung der Luft

ermöglicht wird . Sind Luftzieher vorhanden , ſo

muß ihr unteres Ende ſo angebracht ſein , daß der

kalte Luftſtrom nicht unmittelbar auf Schlafkojen

trifft.

10. Bei kaltem Wetter iſt für genügende Erwärmung

der Logisräume zu ſorgen . Eiſerne Öfen find mit

einem mindeſtens 5 Zentimeter weit abſtehenden,
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abnehmbaren eiſernen Mantel, der am Boden einige

große Öffnungen hat, zu umgeben . Die Öfen dürfen

nicht mit Verſtellklappen am Schornſtein und die

Ofenröhren nicht mit Verſchlüſſen (Schoſſen ) ver

ſehen ſein .

11. Die Ausſtattung der Logisräume mit Tiſchen , Bänken,

Schränken und dergleichen ſoll billigen Anforderungen

entſprechen. In jedem Logisraume müſſen , ſofern

nicht ein beſonderer Eßraum oder eine ſonſtige Ge

legenheit zur Einnahme von Mahlzeiten an einem

vom Schlafraume getrennten Plaße vorhanden iſt,

Tiſche und Sißgelegenheiten für mindeſtens die Hälfte

der Belegſchaft zur Verfügung ſtehen . Auch iſt in

jedem Logisraume mindeſtens ein Spucktopf aufzu

ſtellen , der täglich zu reinigen iſt.

12. Über der Tür zu jedem Logisraume muß die zu

läſſige Belegſchaftszahl deutlich angegeben ſein .

13. Die Logisräume ſind in reinlichem Zuſtande zu er

halten.

$ 2 .

Auf Rauffahrteiſchiffen von nicht mehr als 400 Kubif

meter Brutto-Raumgehalt ſowie auf allen Hochſeefiſcherei
fahrzeugen ſoll für die Unterkunft der Schiffsmannſchaft
entſprechend der Beſtimmung im 55 Abſ.1 der Seemanns

ordnung möglichſt gut geſorgt werden .

Einrichtung von Waſch- und Baderäumen für

die Schiffsmannſchaft.

$ 3 .

Auf jedem Kauffahrteiſchiff iſt der Schiffsmannſchaft

Gelegenheit zur körperlichen Reinigung und zum Zeugwaſchen

zu gewähren .

$ 4 .

Auf allen Dampfern , auf denen die Zahl der Schiffs:

mannſchaft mehr als zwanzig beträgt, muß mindeſtens ein

heller, ſauberer Waſchraum vorhanden und mit Waſcheinrich

tungen mindeſtens derart verſehen ſein , daß eine ſolche auf

jeden zweiten Mann einer Wachmannſchaft entfällt , ſoweit

nicht für einzelne Schiffsleute beſondere Waſcheinrichtungen

vorhanden ſind. Der Waſchraum muß heizbar ſein ; jedoch

kann auf den nicht mit Dampfheizung verſehenen Fracht

dampfern von der Durchführung dieſer Vorſchrift Abſtand
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genommen werden . Die Waſchgelegenheit kann mit den

Aborten in demſelben Raume liegen , ſofern dem Schidlich

keitsgefühle durch die Art der Anordnung und durch die

Verwahrung der Aborte Rechnung getragen iſt.

S 5 .

Für die Maſchinenmannſchaft muß, ſofern ſie mehr als

zehn Perſonen zählt, ein beſonderer Waſchraum vorhanden

ſein , welcher tunlichſt ſo gelegen ſein ſoll, daß ihn die Leute

auf dem Wege von den Heiz- und Koblenräumen erreichen

können , ehe ſie ihr Logis betreten . Dieſer Waſchraum muß

ſo groß ſein , daß fich mindeſtens der ſechſte Teil der Ma

ſchinenmannſchaft zu gleicher Zeit darin reinigen kann ; er

muß mit Waſſerleitung und mit Brauſen (ie einer auf etwa

vier der fich gleichzeitig reinigenden Leute) und mit einer

ausreichenden Anzahl vonWaſchgefäßen verſehen ſein . Ferner

muß fich in dieſem Waſchraum eine Einrichtung zur Ent

nahme von warmem Waſſer befinden .

S 6 .

Auf allen Dampfern , auf welchen für die Reiſenden

Warmwaſſerbrauſen vorhanden ſind, ſind ſolche Anlagen auch

für die Schiffsmannſchaft vorzuſehen ; dabei ſind Vorkehrungen

zu treffen , um eine Verbrühung der Badenden tunlichſt zu

verhüten .

§ 7.

Auf Dampfern in mittlerer oder großer Fahrt iſt der

Schiffsmannſchaft mindeſtens zweimal in der Woche Süß

waſſer für die körperliche Reinigung zur Verfügung zu ſtellen .

Hochſeefiſchereifahrzeuge ſind für Reiſen in nordeuropäiſchen

Gewäſſern von dieſer Vorſchrift ausgenommen .

$ 8 .

Die Waſch- und Baderäume find täglich zu reinigen .

Einrichtung der Aborte für die Schiffs

mannſchaft.

$ 9 .

Auf den Kauffahrteiſchiffen, mit Ausnahme der Segel

fchiffe von nicht mehr als 400 kubikmeter Brutto:Raum :

gehalt, müſſen Aborte in abgeſchloſſenen Räumen und Piſſoire

für die Schiffsmannſchaft vorhanden ſein ; die Piſſoire dürfen

in den Aborträumen liegen . Bei Seeleichtern genügt ein

feſter ſicherer Abort für die Schiffsmannſchaft.
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Für die Aufwärter iſt, ſofern ihre Zahl zehn überſteigt,

ein beſonderer Abortraum vorzuſehen .

$ 10 .

Die Aborträume müſſen in ſolcher Höhe gelegen ſein ,

daß die Abortſiße ſich über Waſſer befinden. Von etwa be

nachbarten Logisräumen müſſen die Aborträume durch einen

oder mehrere Räume, mindeſtens aber durch geruchdichte

Schotten ohne Türen getrennt ſein .

Die Aborträume müſſen mit einer ſicher wirkenden Ab

luftvorrichtung verſehen und dem Tageslicht ausreichend zu

gänglich ſein . Decken und Wände müſſen mit einem helen

Ölfarbenanſtriche verſehen ſein . Der Fußboden muß ſo ein

gerichtet ſein, daß er für Luft und Waſſer undurchläſſig iſt.

§ 11 .

Die Aborte müſſen mit mindeſtens 50 Zentimeter breiten

Sißen in ſolcher Zahl verſehen ſein, daß bei einer Schiffs

mannſchaft von nicht mehr als einhundert Köpfen auf je

fünfundzwanzig Schiffsleute mindeſtens ein Siß , bei einer

Schiffsmannſchaft von mehr als einhundert bis zu zweihun

dert Köpfen auf je weitere dreiunddreißig Schiffsleute min

deſtens ein Siß mehr und bei einer Schiffsmannſchaft von

mehr als zweihundert Köpfen für je weitere fünfzig Schiffs

leute mindeſtens ein Siß mehr entfällt.

Von der Einrichtung von Sißen kann bei den der nicht

europäiſchen Schiffsmannſchaft zum Gebrauche dienenden Ab

orten abgeſehen werden , ſofern dieſe Schiffsleute an die

Benußung ſolcher Siße nicht gewöhnt ſind.

§ 12 .

Auf Segelſchiffen von nicht mehr als 400 Kubikmeter

Brutto-Raumgehalt muß eine ſichere Abortſikgelegenhei
t
, die

beweglich ſein darf, vorhanden ſein .

§ 13 .

Die Aborte und Piſſoire ſind täglich zu reinigen .

Allgemeine Vorſchriften.

$ 14.

Die im 8 1 Nr . 1 , 2, 4, 5 Saß 1 enthaltenen Vor

ſchriften ſowie die auf die Größe der Rojen und auf die

Maße ihrer Abſtände bezüglichen Beſtimmungen im $ 1 Nr. 8,

ferner die in SS 4 bis 6, § 9 Abſ. 2, § 10 Abſ. 1 , § 11
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Abſ. 1 enthaltenen Vorſchriften gelten nur für Schiffe, deren

Bau nach dem 1. Oktober 1905 in Auftrag gegeben wird .

$ 15 .

Für die vorſchriftsmäßige Herſtellung der in dieſen Be:

ſtimmungen vorgeſehenen Räume und Einrichtungen hat der

Reeder, für ihre vorſchriftsmäßige Behandlung und Benußung

der Kapitän zu ſorgen.

§ 16 .

Die Anlage, Einrichtung und Inſtandhaltung der Logis

räume ſowie der Waſch- und Baderäume und der Aborte

für die Schiffsmannſchaft unterliegen in deutſchen Häfen

einer regelmäßigen Beaufſichtigung durch die nach Beſtimmung

der Landesregierung dafür zuſtändige Behörde .

§ 17 .

Der Reichskanzler iſt ermächtigt, im Einverſtändniſſe

mit der Landesregierung Ausnahmen von den vorſtehenden

Vorſchriften zuzulaſſen .

§ 18 .

Dieſe Vorſchriften treten am 1. Januar 1906 in Kraft .

6. Bekanntmachung, betreffend Krankenfürſorge auf Kauf

fahrteiſchiffen. Vom 3. Juli 1905.

( Reichs -Geſeßblatt 1905 Nr. 29 S. 568 ff.)

Auf Grund der Beſtimmungen im $ 56 Abſ . 2 in Ver

bindung mit § 4 der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902

( Reichs -Gefeßbl. S. 175) hat der Bundesrat die nachſtehen :

den Vorſchriften über Krankenfürſorge auf Kauffahrteiſchiffen

erlaſſen :

$ 1 .

Kauffahrteiſchiffe ſind mit Arznei- und anderen Hilfs

mitteln ſowie mit Lebensmitteln zur Krankenpflege nach den

anliegenden Verzeichniſſen Ia , Ib , II , III 1) gemäß nach

folgender Beſtimmungen auszurüſten.

§ 2 .

Für Reiſen in Küſtenfahrt und kleiner Fahrt ſind alle

Kauffahrteiſchiffe (alſo einſchließlich der Hochjeefiſchereifahr

1 ) Die Verzeichniſſe werden nicht zum Abdruck gebracht.



Geſeße 26. des Deutſchen Reichs. 437

zeuge, Eisbrecher, Bergungsfahrzeuge, Seeſchlepper und Fahr

zeuge gewerbetreibender Lotſen ) nach dem Verzeichnis í a

auszurüſten , wenn eine Beſaßung von mehr als zwei Mann

an Bord iſt.

$ 3.

Für Reiſen in mittlerer Fahrt ſind Hochſeefiſcherei

fahrzeuge nach dem Verzeichniſſe I b , andere Kauffahrtei

ſchiffe ohne Schiffsarzt nach dem Verzeichniſſe II Spalte a

auszurüſten.

§ 4 .

Für Reiſen in großer Fahrt ſind Rauffahrteiſchiffe ohne

Schiffsarzt mit einer Beſaßung von nicht mehr als fünfzehn

bei Dampfern nicht mehr als zwanzig Mann nach

dem Verzeichniſſe II Spalte a, bei größerer Beſaßung nach

dem Verzeichniſſe II Spalte b auszurüſten.

§ 5 .

Für Reiſen , auf welchen nach § 13 ein Schiffsarzt an

Bord ſein muß, hat die Ausrüſtung nach dem Verzeichniſſe III

zu erfolgen .

Die im Verzeichniſſe III mit einem Sterne bezeichneten

Mittel dürfen auf ſolchen Schiffen fehlen, auf welchen Kinder

oder Frauen nicht eingeſchifft ſind und vorausſichtlich nicht

eingeſchifft werden .

Die nach Beſtimmung der Landesregierung zuſtändige

Behörde, im Auslande der Konſul, iſtbefugt, nach Anhörung

des Reeders erforderlichenfalls eine Vermehrung der Arznei

und anderen Hilfsmittel nach Art und Menge anzuordnen .

Die Beſtimmungen in Abſ. 1 , 2 gelten auch für Reiſen ,

auf welchen Schiffe einen Schiffsarzt mitnehmen , ohne daß

eine Verpflichtung hierzu gemäß § 13 beſteht; jedoch kann

in dieſem Falle die nach Abſ. 3 zuſtändige Behörde, im Aus

lande der Konſul , auf Antrag beſtimmte Ermäßigungen in

der Ausrüſtung geſtatten .

§ 6 .

Die Ausrüſtung hat der Reeder und, wenn ſie während

der Reiſe zu vervollſtändigen iſt, der Kapitän zu beſorgen.

$ 7 .

Die Arzneimittel ſind unter Beachtung der auf Grund

des § 6 der Gewerbeordnung erlaſſenen Kaiſerlichen Verord

nungen , den Verkehr mit Arzneimitteln betreffend , im In

lande zu beziehen ; ſie müſſen den Anforderungen des Arznei
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.

buchs für das Deutſche Reich entſprechen , ſoweit nicht eine

andere Zuſammenſeßung in den Arzneimittelverzeichniſſen

vorgeſehen iſt. In Notfällen iſt die Beſchaffung von Arznei

mitteln im Auslanbe zuläſſig.

Die anderen Hilfsmittel müſſen von der in deutſchen

Krankenhäuſern üblichen , brauchbaren und dauerhaften Be

ſchaffenheit ſein .

$ 8 .

Die Arznei- und anderen Hilfsmittel zur Krankenpflege

find in einem beſonders eingerichteten Arzneiſchranke, der

tunlichſt in einem wohlverwahrten Raume ſich befinden ſoll,

oder wenigſtens in einer Arzneikiſte überſichtlich geordnet

und gegen Beſchmußung, Feuchtigkeit und ſonſtige ſchädliche

Einflüſſe geſchüßt, aufzubewahren und unter Verſchluß zu

halten. Der Schlüſſel iſt jederzeit an Bord aufzubewahren.

Die im Verzeichniſſe III mit einem Kreuze verſehenen

Mittel ſind in einem beſonderen verſchließbaren Giftſchrank

oder ſonſt geeigneten Behältnis aufzubewahren . Der Arzt

hat ſie unter Verſchluß zu halten und den Schlüſſel ficher

zu verwahren .

Sieht ſich der Kapitän genötigt , im Ausland Arznei

mittel an Bord zu nehmen , welche abweichend von der im

Deutſchen Arzneibuche vorgeſchriebenen Zubereitung hergeſtellt

oder nach fremdländiſchem Gewicht abgeteilt ſind, To find fie,

entſprechend bezeichnet, in einer beſonderen Abteilung des

Arzneiſchrankes (der Arzneikiſte) beziehungsweiſe des Gift

ſchrankes aufzubewahren.

$ 9 .

In dem Arzneiſchranke (der Arzneikiſte) muß fich ein

gut leſerlicher, überſichtlicher, auf einer Papptafel oder auf

ſteifem Papier hergeſtellter Abdruck des für das Schiff gül

tigen Verzeichniſſes von Arznei- und anderen Hilfsmitteln

zur Krankenpflege einſchließlich der in dem entſprechenden

Verzeichniſſe gegebenen Weiſungen befinden .

§ 10 .

Alle Arzneimittelbehältniſſe müſſen mit deutlichen Auf

ſchriften verſehen ſein. Sie find,

wenn ſie nicht ſtark wirkende Mittel enthalten , mit

ſchwarzer Schrift auf weißem Grunde,

wenn ſie Mittel enthalten , welche in Tabelle B des

Arzneibuchs für das Deutſche Reich aufgeführt

ſind , mit weißer Schrift auf ſchwarzem Grunde,

I
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wenn ſie Mittel enthalten , welche in Tabelle C da

felbſt aufgeführt ſind, mit roter Schrift auf weißemº
Grunde

zu bezeichnen.

Standgefäße für Mineralſäuren dürfen mittels Radier

oder Äßverfahrens hergeſtellte Aufichriften haben .

Auf Schiffen ohne Schiffsarzt find den Arzneimittel

behältniſſen kurze gedruckte Anweiſungen über den Gebrauch

und über etwa zu beobachtende Vorſichtsmaßregeln entſprechend

den in den Verzeichniſſen Ia, Ib, II enthaltenen Weiſungen

beizufügen .

Lichtempfindliche Mittel ſind in Standgefäßen aus gelbem

Glaſe, Vegetabilien in Gläſern oder Blechdoſen aufzubewahren .

Die Aufbewahrung von Arzneimitteln in Papierbeuteln iſt

verboten , falls dieſe Beutel nicht wieder in beſonderen Stand

gefäßen oder Blechdoſen liegen . Bei abgeteilten Pulvern iſt

jede Einzelgabe mit einer deutlich aufgedruckten, den Inhalt

angebenden Aufſchrift zu verſehen .

In Vorratskiſten befindliche Arzneimittel ſind wie die

in dem Arzneiſchranke (der Arzneikiſte) befindlichen zu bezeich

nen und aufzubewahren . Jede folche Kiſte muß ein Inhalts

verzeichnis enthalten .

$ 11 .

Flaſchen , Kruken und andere Behältniſſe, in denen Arz

neien an Kranke abgegeben werden , müſſen mit deutlichen

Aufſchriften verſehen ſein ; es ſind ihnen tunlichſt Anweiſungen

über den Gebrauch und über etwa zu beobachtende Vorſichts

maßregeln entſprechend den in den Verzeichniſſen Ia, Ib, II-)

enthaltenen Weiſungen beizugeben .

Bei der Abgabe eines äußerlich anzuwendenden Mittels

iſt ein roter Zettel mit der Aufſchrift „ Äußerlich “ aufzu
kleben .

§ 12 .

Bei einer Beſaßung von mehr als zehn Mann ſind für

Reiſen in großer Fahrt die Schiffe jeder Größe, für Reiſen

in mittlerer Fahrt die Schiffe von mehr als 3000 Kubikmeter

Brutto- Raumgehalt mit einem ruhig belegenen , luftigen und

hellen Krankenraum auszuſtatten. Der Krankenraum muß

bei einer Beſaßung bis zu dreißig Mann mindeſtens eine

Koje von mindeſtens gleicher Größe , Lage und Ausſtattung

1 ) Das Verzeichnis wird nicht zum Abdruck gebracht.
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wie die Rojen des Mannſchaftslogis, bei größerer Beſaßung

mindeſtens zwei ſolcher Rojen enthalten .

Die nach Beſtimmung der Landesregierung zuſtändige

Behörde iſt befugt, für Schiffe, deren Bau vor dem 1. DE

tober 1905 in Auftrag gegeben worden iſt, Ausnahmen oder

Erleichterungen von dieſer Vorſchrift zuzulaſſen .

Die Belegung des Krankenraums mit Kranken hat nach

der vom Kaiſerlichen Geſundheitsamte herausgegebenen ,,An

leitung zur Geſundheitspflege auf Kauffahrteiſchiffen “ zu er

folgen.

Auf Schiffen , die nicht gemäß § 13 mit einem Schiffs

arzte zu beſeßen ſind , darf der Krankenraum, wenn er nicht

belegt iſt, anderweit benußt werden ; er muß aber vor jeder

Belegung mit Kranken gründlich gelüftet und gereinigt

werden .

$ 13 .

Für Reiſen in mittlerer oder großer Fahrt ſind Kauf

fahrteiſchiffe, welche mehr als fünfzig Reiſende oder insge:

ſamt mehr als einhundert Perſonen während einer Seereiſe

von mindeſtens ſechs aufeinander folgenden Tagen beherbergen

ſollen oder vorausſichtlich beherbergen werden, mit einem zur

unentgeltlichen Behandlung der Schiffsbeſaßung ſowie der

Reiſenden 3. Klaſſe und der Zwiſchendecker verpflichteten, im

Deutſchen Reiche approbierten Arzte zu beſeßen .

$ 14.

Der Schiffsarzt hat ſich vor dem Antritte der Reiſe bei

der nach Beſtimmung der Landesregierung zuſtändigen Be

hörde, im Auslande bei dem Konſul, vorzuſtellen und ſeine

Verwendbarkeit darzulegen . Die Behörde, im Auslande der

Konſul, iſt befugt, die Verwendung eines ungeeignetenSchiffs

arztes zu unterſagen. Nach Beendigung jeder Reiſe , und

zwar vor der Abmuſterung, hat ſich der Schiffsarzt bei der

bezeichneten Behörde, im Auslande bei dem Konſul, wiederum

perſönlich zu melden .

Während der Reiſe hat der Schiffsarzt ein Verzeichnis

der von ihm behandelten Kranken mit Angabe der Krankheit

ſowie ein Tagebuch über hygieniſch oder ſonſt ärztlich wich

tige Wahrnehmungen und Maßnahmen an Bord zu führen

und dem Kapitän vorzulegen. Nach Beendigung jeder Reiſe

ſind dieſe Schriftſtücke ſeitens des Reeders oder des Kapitäns

der im Abſ. 1 bezeichneten amtlichen Stelle tunlichſt ſo zeitig
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zuzuſtellen , daß ſie ihr vor der gemäß Abſ. 1 erfolgenden

perſönlichen Meldung des Schiffsarztes vorliegen.

$ 15 .

Mindeſtens einmal im Jahre hat der Reeder die Aus

rüſtung durch einen von der zuſtändigen Landesbehörde für

dieſen Zweck bezeichneten , im Deutſchen Reiche approbierten

Arzt prüfen und dabei feſtſtellen zu laſſen, ob die Ausrüſtung

den beſtehenden Vorſchriften genügt; der Prüfung iſt das

jenige Verzeichnis zu Grunde zu legen, welches gemäß $$ 1

bis 5 der nächſtbevorſtehenden Reiſe entſpricht. Hierbei ſoll,

ſoweit erforderlich , ein von der zuſtändigen Landesbehörde

für dieſen Zweck bezeichneter Apotheker zugezogen werden .

Dies hat jedenfalls zu geſchehen, wenn es ſich um eine Aus:

rüſtung nach Verzeichnis III handelt .

Über den Befund iſt eine Beſcheinigung auszuſtellen , in

welcher die etwa vorhandenen Mängel anzugeben ſind und

zu vermerken iſt, welches Verzeichnis der Prüfung zu Grunde

gelegen hat.

Für Schiffe von nicht mehr als 400 Kubikmeter Brutto

Raumgehalt, welche nach Verzeichnis Ia ausgerüſtet ſind,

genügt eine von dem approbierten Leiter einer deutſchen

Apotheke vor längſtens einem Jahre ausgeſtellte Beſcheinigung,

daß die Arznei- und anderen Hilfsmittel zur Krankenpflege

gut und brauchbar ſind.

Die nach Abſ. 2, 3 erforderlichen Beſcheinigungen ſind

vom Kapitän aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde,

im Auslande dem Konſul, vorzulegen .

Findet die Prüfung der Ausrüſtung an Bord ſtatt, ſo

iſt mit ihr eine Beſichtigung der Krankenräume ſowie eine

Einſichtnahme in das Schiffstagebuch und in die im § 14

Abſ. 2 erwähnten Schriftſtücke zu verbinden .

Reeder und Kapitän haben den Prüfenden jede Erleich

terung zu gewähren . Über die erfolgte Prüfung iſt ein

Vermerk in das Schiffstagebuch aufzunehmen .

Bleibt das Schiff länger als ein Jahr im Auslande, ſo

hat der Kapitän die Prüfung zu geeigneter Zeit im Einver

nehmen mit dem Konſul in ſinngemäßer Anwendung der

Vorſchriften dieſes Paragraphen vornehmen zu laſſen . Die

auszuſtellende Beſcheinigung iſt vom Konſul zu viſieren.

Die für die Prüfung von den Schiffen zu erhebenden

Gebühren werden von der Landesregierung feſtgeſtellt, im

Auslande von dem Konſul für den Einzelfall beſtimmt.
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§ 16 .

Unbeſchadet dieſer amtlichen Prüfung und Beſichtigung

hat der Kapitän falls ein Schiffsarzt angemuſtert iſt,

dieſer – vor dem Antritt einer jeden Reiſe von vorausſicht

lich mehr als vierwöchiger Dauer, mindeſtens aber alle drei

Monate zu prüfen, ob die Arznei- und anderen Hilfsmittel

ſowie die Lebensmittel zur Krankenpflege für die weitere

Reiſe noch in genügender Menge und Beſchaffenheit vor

handen ſind und ihre Vervollſtändigung rechtzeitig zu veran :

laſſen . Die Prüfung hat ſich insbeſondere auch auf den

Verſchluß der Standgefäße und den Zuſtand der Inſtrumente

zu erſtrecken .

Das Ergebnis der Prüfung iſt in das Schiffstagebuch

einzutragen .

$ 17 .

Der Reichskanzler iſt ermächtigt, im Einverſtändniſſe

mit der Landesregierung Ausnahmen von dieſen Vorſchriften

zuzulaſſen .

$ 18 .

Dieſe Vorſchriften treten am 1. Januar 1906 für

diejenigen Schiffe, welche bis zumn 1. Dezember 1905 einen

deutſchen Hafen (§ 6 Abſ. 2 der Seemannsordnung) nicht

beſuchen , einen Monat nach Ankunft in einem ſolchen , ſpä:

teſtens am 1. Juli 1906 – in Kraft.

Mit demſelben Zeitpunkte treten die entſprechenden

landesrechtlichen Vorſchriften außer Kraft. Unberührt bleiben

die landesrechtlichen Vorſchriften , ſoweit ſie ſich auf die

Mitnahme und Verabreichung von Zitronenſaft und die Ver

pflegung der Schiffsmannſchaft nach der vorgeſchriebenen

Speiſerolle beziehen.
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XXXIV. Kommentar zum Preußiſchen Stempel

ſteuergeſeß nebſt Tarif vom 31. Juli 1895 .

Von Ernſt Heiniß , Juſtizrat, Rechtsanwalt und

Notar in Berlin . Dritte, veränderte und vermehrte

Auflage. 1. und 2. Lieferung . Berlin 1905, Ver

lag von Otto Liebmann .

Der einißſche Kommentar hat in berhältnismäßig kurzer Zeit

die dritte Auflage erreicht. Die erſte erſchien 1896 (565 S.) , die zweite

1901 (811 S.) ; von der dritten find jeßt bereits zwei den größten Teil

der Tarifſtelle 25 (Geſellſchaftsverträge) noch mitumfaſſende Lieferungen

ausgegeben. Die bleibende Bedeutung des Werfes liegt darin , daß es

zum erſten Male ") die Bearbeitung des Stempelrechts auf die Höhe

wiſſenſchaftlicher Behandlung gehoben hat. Vorher erblickte man vielfach

im Stempelrecht ein Rechtsgebiet ſteriler Natur , dem das befruchtende

Quellwaffer des Geiſtes und der Wiffeníchaft völlig ermangle. Das iſt

anders geworden. Ein weſentliches Stück hat dazu allerdings das neue

Stempelſteuergefe vom 31. Juli 1895 beigetragen. Dies Geſetz iſt zwar

kein vollſtändiger Neubau ; eg ruht vielmehr auf den Fundamenten des

früheren Gefeßes , auch find deſſen Bauſteine in umfänglichem Maße wieder

benüßt worden. Allein ſo , wie es ausgeführt worden iſt, entſpricht das

ießige Gefeß den Anforderungen und Bedürfniſſen der Gegenwart, und in

dieſem neuen Gebäude hat Heiniß der Wiſſenſchaft eine dauernde Stätte

bereitet. Denjenigen, die troßdem das Stempelrecht noch in dem früheren

Sichte betrachten , ſei dae folgende kurze Wort gemidmet. Das Stempels

gefes im engeren Sinne, d. i. derjenige Teil des ganzen Geſekes, der die

grundlegenden Beſtimmungen über den Gegenſtand der Steuer , über das

Verhältnis von Jnland und Ausland , die allgemeinen Grundfäße der

Stempelpflicht, die Vorſchriften darüber , von wem , wann und wie die

Steuer zu entrichten iſt, ferner die Beſtimmungen über Rechtsweg , Ver

I

1) Die erſte Lieferung des Kommentars von Hummel und Specht

iſt erſt 1897 erſchienen .
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I

jährung u. 1. w . enthält, iſt im weſentlichen ein Verfahrensgeſe . Web

halb es als ſolches in geringerem Maße als andere Verfahrensgefeße,

wie zum Beiſpiel das Zwangsverſteigerungsgeſek, Anſpruch darauf follte

erheben dürfen, wiſſenſchaftlicher Behandlung fähig und würdig zu ſein,

iſt nicht einzuſehen und zwar umfoweniger , als zahlreiche Fäden es mit

anderen Rechtsgebieten in Verbindung feßen. Das Schwergewicht liegt

indeſſen auf dem Stempeltarif. Dieſer ſtellt allerdings kein Syſtem

dar , ſondern ein Mofait der mannigfaltigſten Steuerbeſtimmungen .

Zuſammengefügt hat fie lediglich der finanzielle Zweck des Gefeßeß. Der

Staat will Gold gewinnen aus dem goldführenden Strom des Leben?

und benüßt dazu im Stempelgeſeß als Schöpfmittel das Mittel der Urs

funden beſteuerung. Daraus folgt mit Notwendigkeit, daß der Stempel:

tarif fich den rechtsgeſchäftlichen Lebensvorgängen auf das engſte und

innigſte anſchmiegen muß. Demgemäß greift der Stempeltarif in alle

Gebiete des Privatrechts hinein, aber nicht nur in dieſe, ſondern auch in

folche des öffentlichen Rechte. Hier find Fragen des Obligationenrechts,

dort des Familienrechts, an dieſem Orte ſolche des Sachenrechts, an jenem

ſolche des Erbrechts zu beantworten ; die eine Tarifſtelle heiſcht Löſung

der Frage, welche Stellung die Biſchöfe der katholiſchen Kirche einnehmen ,

die andere verlangt Beſchäftigung mit der internationalen Zuderkonvention .

In einem nicht geringen Umfange iſt aus leicht erklärlichem Grunde das

Handelsrecht bei der Erörterung ſtempeltariflicher Fragen beteiligt. Dieſe

bilden eine nie verſiegende Quelle eingehender handelsrechtlicher Unters

ſuchungen , ohne welche die durch den Stempeltarif geſtellten Fragen eine

zutreffende Beantwortung nicht würden finden können . Daher kommt es,

daß eine Reihe der wichtigſten handelsrechtlichen Entſcheidungen des Reiches

gerichte, z . B. diejenige über das Weſen der offenen Handelégeſellſchaft

( Entſch. Bd. XXV, S. 256), auf dem Boden des Stempelrechts erwachſen

iſt. Alles dies zeigt , daß das Stempelrecht einer wiſſenſchaftlichen Be

handlung nicht nur zugänglich iſt, ſondern daß es ſie unbedingt fordert, und

es iſt nur verwunderlich, daß es ſie ſo lange Zeit hindurch nicht gefunden hat .

Darüber , wie beiniß der Aufgabe, die er ſich geſtellt hatte , ges

recht geworden iſt, fonnte ſchon nach der erſten und zweiten Auflage nur

eine Stimme der Anerkennung herrſchen. Dasſelbe muß bezüglich der

dritten Auflage gelten . Mit völliger Beherrſchung des ganzen in Bes

tracht kommenden Stoffes verbindet er tiefe Gründlichkeit und große Sorg

falt, durchſichtige Klarheit und praktiſches Urteil . Die Literatur und

Rechtſprechung find bis zur neueſten Zeit erſchöpfend berückſichtigt. Von

Wert war hierbei für ihn, daß, wie ſchon bei der zweiten Auflage, durch

Entgegenkommen der maßgebenden Amtsſtellen ihm die Renntnisnahme und

Benüßung der von dem Juſtizminiſter und dem Zivilſenat des Rammer:

gerichts in Stempelſteuerjadien erlaſſenen Entſcheidungen , auch ſoweit fie

nicht veröffentlicht find, ermöglicht worden iſt. Hierbei ſei übrigens der
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Wunſch ausgedrüdt, daß, ſoweit die Entſcheidungen des Kammergerichts,

des Juſtizminiſters und des Reichsgerichts veröffentlicht worden ſind, bei

ihrer Unführung auch ſtets der Ort der Veröffentlichung angegeben werde.

þeiniß iſt ſelbſtverſtändlich nicht ſchlechthin treffficher und daher

gibt es eine eihe von Punkten , in denen man mit gutem Grunde an

derer Anſicht ſein kann wie er. Sie einzeln hier aufzuführen, auch ſoweit

ſie nur das Handelårecht betreffen , würde den zur Zeit gegebenen Raum

überſchreiten und ihre Erörterung iſt daher auf eine ſpätere Gelegenheit

zu verſparen . Nur zwei Fragen ſeien hier herausgegriffen . In zahl:

reichen Verträgen , auch in folchen handelsrechtlicher Art , findet fich die

Beſtimmung, daß die aus dem Vertrage entſtehenden Streitigkeiten durch

Schiebsrichter entſchieden werden ſollen . Es fragt fich, ob dieſer Schieds

vertrag als ein Beſtandteil des Hauptvertrages anzuſehen iſt und daher

einer beſonderen Beſteuerung nicht unterliegt oder ob er für eine außers

halb des Inhaltes des Hauptvertrages liegende felbſtändige Vereinbarung

zu erachten und daher beſonders zu verſteuern iſt. Das Reichsgericht ver

tritt die leßtere Anſicht und hat angenommen , Beſtandteile eines ſteuer

pflichtigen Rechtsgeſchäfts im Sinne des § 10 Abſ. 3 des Stempelgeſeges

ſeien nur ſolche rechtsgeſchäftliche Ertlärungen , welche den Inhalt des

Hauptgeſchäftes näher beſtimmten ; dazu gehöre z. B. beim Kaufvertrage

die Abrede über den Erfüllungsort , nicht aber werde der Inhalt eines

Kaufvertrages durch den Schiedevertrag berührt . Heinig hält das nicht

für ſtichhaltig. Er meint, wie das Gefeß den Erfüllungsort für die Ver

pflichtungen aus dem Raufvertrage beſtimme, ſo regle es auch die fach :

liche und örtliche Zuſtändigkeit der Gerichte für den Fall, daß Rechts

ſtreitigkeiten aus dem Kaufvertrage entſpringen follten , und es ſei nicht

einzuſehen, inwiefern eine von der geſeßlichen Vorſchrift abweichende Ver

einbarung über ichieberichterliche Entſcheidung etwaiger Rechtsſtreitigkeiten

über den Inhalt des Kaufvertrages hinausgreifen folle , umſoweniger , da

der Schiedsvertrag als ſelbſtändiges Rechtsgeſchäft außerhalb eines bes

ſtimmten Rechtsverhältniſſes nicht zu ſtehen vermöge. Darauf iſt in aller

Kürze zu erwidern : Erfüllung und daher auch die Beſtimmung über Ort

und Zeit der Erfüllung gehöre zum notwendigen Inhalt eines Konſenſual

vertrages ; ohne ſie iſt dieſer nicht denkbar. In erſter Reihe haben die

Parteien felbſt dieſes notwendige Stück des Vertragsinhaltes zu ſchaffen ;

tun ſie dies nicht, ſo muß das Gefeß ergänzend eintreten , weil ſonſt

der Vertrag nicht vollſtändig ſein würde. Das ergänzende Gefeß füllt

alſo in dieſem Falle den Inhalt des Vertrages mit einem noch fehlenden ,

notwendigen Stück. Davon aber fann im Ernſt nicht die Rede ſein , daß

die Beſtimmungen der Zivilprozeßordnung über ſtaatliche Gerichtbarkeit

und den Gerichtsſtand ein fehlendes notwendiges Stück des Kaufvertrags

inhaltes ergänzten. Was in Wirklichkeit geſchieht, liegt klar vor Augen.

Der Schiedsvertrag ändert in Bezug auf ein beſtimmtes Rechtsverhältnis
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die ſelbſtändig und in erſter Reihe geltenden geleßlichen Beſtimmungen

über die Entſcheidung der Rechtsſtreitigkeiten durch Staatsgerichte ab.

Das iſt ſein Weſen, welches mit dem Inhalt des Rechtsverhältniſſes, an

welches es lediglich von außen herantritt , nichts zu tun hat. Noch

weniger verſchlägt das leßte Argument von Heiniß. Er bemerkt dazu :

Wenn das Reichsgericht darauf hinweiſe, daß auch afgeſſoriſche Geſchäfte,

wie Bürgſchaft und Pfandbeſtellung, für ſich ſtempelpflichtig fein könnten,

fo fei das nur inſoweit der Fall , als der Tarif atzefforiſche Geſchäfte

felbſtändiger Beſteuerung unterwerfe. Das trifft die Beweisführung des

Reichégerichts nicht, welches mit dem Finweis auf die ſelbſtändige Bes

ſteuerung der afzefforiſchen Rechtsgeichäfte nur dem Gedanken entgegentritt,

daß nach dem Stempelgeſe unſelbſtändige Rechtsgeſchäfte einer beſonderen

Beſteuerung überhaupt nicht unterlägen. Die Schlußfolgerung von Heini

iſt die : Weil der Schiedsvertrag nicht für ſich und ſelbſtändig, ſondern

nur im Anſchluß an ein beſtimmtes Rechtsverhältnis zu beſtehen vermöge,

bilde er einen Beſtandteil des dieſes Verhältnis betreffenden Rechtsgeſchäfts.

Dem hält das Reichsgericht die afzefforiſchen Rechtegeſchäfte entgegen .

Bürgſchaft und Pfandbeſtellung können begrifflich keine Exiſtenz führen

ohne ein ihnen zu Grunde liegendes Hauptgeſchäft und doch iſt es noch

niemanden in den Sinn gefommen , Bürgſchaft und Pfandbeſtellung für

Beſtandteile des Hauptgeſchäftes zu erklären .

Die zweite Frage betrifft die Verſteuerung der Nachichüſſe bei den

Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung. Die Tarifſtelle 25 a lautet in

dem bezüglichen Abſaß : Beſchlüſſe über die Erhöhung des Stammkapitals

( Nachſchüſſe) find wie Verträge hierüber zu verſteuern . “ Das Reichs

gericht legt dieſe Beſtimmung dahin aus, daß auch Nachichüſſe der Vers

ſteuerung unterworfen ſind und verſteht die Klammer hier nicht im Sinne

einer Erläuterung, ſondern einer Erweiterung des Vorhergehenden. Heini

findet, daß dieſe Annahme außerhalb der der Auslegung gezogenen Grenze

liege und mit der geſetgeberiſchen Technik nicht vereinbar fei. Allein

zweierlei gibt es nur. Entweder hat aus Unfenntnis des Gefeßes vom

20. April 1892 über die Geſellſchaften m. b. H. der Gefeßgeber vom

Jahre 1895 einen Bock geſchojjen , indem er die Nachichüſſe als eine

Stammkapitalserhöhung anjah, oder es muß der Klammer die vom Reichs

gericht angenommene Deutung gegeben werden. Da die erſtere Annahme

ausgeſchloſſen iſt, ſo bleibt nur die zweite. Übrigens iſt der Wille des

Gefeßeß , daß auch die Nachſchüſſe zur Verſteuerung herangezogen werden

follen , ſo wortdeutlich zum Ausdruck gebracht, daß ſelbſt eine irrige Unter:

bringung der Nachidhüffe unter den Begriff der Stammkapitalserhöhung

daran nichts würde ändern fönnen.

Dem Werte wünſchen wir weiteren baldigen Fortgang.

Reichågerichtsrat Meyn.

I
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XXXV. Dr. Otto Chriſtian Fiſcher. Die Verleßung

des Gläubigerrechts als unerlaubte Hand

lung nach dem Bürgerlichen Geſebuch

für das Deutſche Reich. [ Abhandlungen zum

Privatrecht und Zivilprozeß des Deutſchen Reiches,

herausgeg . von Otto Fiſcher. Bd. XII Heft 3.]

8. (VI und 172 S.) Jena 1905, G. Fiſcher.

Die Frage , ob die Verlegung des Gläubigerrechtes eine unerlaubte

Handlung im Sinne der S$ 823 ff. des B.GB. ſei , wird in der dors

liegenden Arbeit nach zwei Richtungen hin erörtert . Einmal wird unter:

ſucht, ob die Verleßung eines Forderungsrechtes durch dritte , am Schulb

verhältnis nicht beteiligte Perſonen unter den § 823 falle. Ebenſo aber

wird geprüft, ob der § 823 auf Beeinträchtigungen des Forderungsrechtes

durch den Schuldner ſelbſt , alſo auf defien obligationswidriges Handeln

anwendbar ſei . Dabei iſt dem Ganzen ein geſchichtlicher Abſchnitt voraus:

geſchidt, in welchem die Stellungnahme früherer Rechte (des römiſchen,

älteren deutſchen, gemeinen , preußiſchen, franzöſiſchen, Öſterreichiſchen , jachfia

ichen Rechts ) zu dieſen Fragen beleuchtet wird.

In dieſem hiſtoriſchen Teile , der auf erſchöpfende Behandlung des

Gegenſtandes feinen Anſpruch macht, der aber klar und überſichtlich ge

ſchrieben iſt, hat Verfaſſer weſentlich Neues naturgemäß nicht vorbringen

können . Das Gleiche iſt auch vom Lekten dogmatiſchen Teile der Arbeit

zu ſagen, der von der Verleßung des Gläubigerrechtes durch einen Dritten

handelt und in welchem Verfaſſer mit Recht gegen die Unterſtellung dieſer

Fälle unter den § 823 B.GR. polemiſiert. Die Frage , ob das Fordes

rungsrecht zu den ,ſonſtigen " im $ 823 geſchüßten Rechten gehört, iſt in

der Literatur ſo vielfach erörtert und mit ſo durchſchlagenden Gründen

verneint worden, daß fie jeßt füglich als erledigt gelten fann. Verfaffer

hat alſo auch hier — von wenigen Einzelheiten abgeſehen - nur wieder :–

holen können, was andere ſchon vor ihm gejagt hatten.

So liegt der Schwerpunkt des hier anzuzeigenden Werkes in den

jenigen Partien , die fich mit der Verlegung des Gläubigerrechtes durch

den Schuldner felbft beſchäftigen . Und hier hatte Verfaffer ein reiches

Arbeitsfeld vor fich. Denn die Frage, ob und inwieweit der Gläubiger

im ſtande fei, gegenüber einem obligationswidrigen Verhalten des Schuld

ners fich neben den Vorſchriften über kontraktliche Haftung auch auf die

Rechtsfäße von den unerlaubten Handlungen zu berufen, iſt ſehr beſtritten

und noch ſehr wenig geklärt) . Durch ihre Löſung hätte fich Verfaſſer um

-

1 ) Neuerdings iſt ſie abermals zum Gegenſtand einer monographiſchen

Bearbeitung gemacht worden. Vgl. die erſt nach Drudlegung

Zeitſdrift für Handelsrecht. BD. LVII. 29
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die Auslegung des B.GB. ein nicht geringes Verdienſt erwerben können .

Es foll nun nicht geleugnet werden , daß er die Löſung des Problems in

manchen Punkten tatſächlich gefördert hat. Daß er ſie aber auch nur

annähernd zum Abſchluß gebracht hat , kann nicht behauptet werden.

Dazu find ſeine Ausführungen zu widerſpruchsvoll in fich felbſt, ſeine

Stellungnahme zu wenig klar und präziſe, die Reſultate teils nicht ſcharf

genug herausgearbeitet, teils zu unbefriedigend.

Rein begrifflich laſſen fich für die Beantwortung jener Frage brei,

aber meines Erachtens auch nur drei Möglichkeiten denken. Entweder

man ſagt , der Schuldner, der ſeinen obligatoriſchen Pflichten zuwider:

handelt, verlegt damit ein Recht, nämlich das Forderungsrecht des Gläu

bigers, ergo ift er , Verſchuldung auf ſeiner Seite voraufgefeßt , nicht nur

aus dem Schuldverhältnis , ſondern immer auch aus § 823 Abſ. 1 wegen

„ Rechtsverleßung“ verhaftet. Der andere Standpunkt iſt der , daß man

unter den zum Schadenserſaş verpflichtenden Tatbeſtänden die ſogenannte

kontraktliche Haftung als beſondere Art ausſcheidet und ſie der außer

kontraktlichen als der allgemeinen Haftungsart gegenüberſtellt. Es

liegt dann das Verhältnis von lex specialis und lex generalis vor.

Hier kann von einer gleichzeitigen Haftung ex contractu und ex delicto

natürlich nie die Rede ſein . Denn entweder trägt ein Tatbeſtand die be

ſonderen , die species charakteriſierenden Merkmale an ſich , dann liegt

Haftung innerhalb eines Sculdverhältniſſes vor , der er hat dieſe

Merkmale nicht, dann iſt ein Fall von außerkontraktlicher Haftung ge

geben. Es kann fich hier alſo immer nur darum handeln , die Grenze

ausfindig zu machen, bis zu welcher das Geltungsgebiet der lex specialis,

alſo die kontraktliche Haftung reicht. Die dritte Möglichkeit endlich wäre

die , daß man ſagte, nicht jede Pflichtverlegung des Schuldners falle

unter § 823 , denn dieſer umfaſſe die Forderungsrechte nicht mit ; wohl

aber könne unter Umſtänden eine Handlung des Schuldners , abgeſehen

davon, daß fie obligationswidrig ſei, gleichzeitig auch einen der in § 823

aufgezählten Tatbeſtände erfüllen, und wo das der Fall ſei , da liege for

wohl kontrattliche wie außerkontraktliche Haftung des Schuldners bor.

Kontraktliche und außerkontraktliche Schadenserſaßpflicht würden hier das

Bild zweier fich ſchneidender Kreiſe darſtellen : es gäbe eine Reihe von

Fällen, wo der Schadenserſaß begehrende Kläger lediglich , ex contractu“,

und eine Reihe von Fällen, wo er lediglich ex delicto “ klagen könnte ;

dazwiſchen aber läge ein Gebiet, wo jowohl „ Deliktshaftung “ wie „ Ron

traktshaftung “ Herrſchte , wo alſo beide miteinander konkurrierten . Und

zwar müßte dann dieſe Konkurrenz finngemäß Anſpruch s konkurrenz

dieſer Zeilen erſchienene Arbeit von Prym , Die Konkurrenz des

Anſpruchs aus dem Vertrage mit dem Anſpruch aus unerlaubter

Handlung, Berlin 1906 .
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fein. Denn läge hier Gefeßesłonkurrenz vor, dann würden ja im einzelnen

Falle immer nur entweder die Rechtsfäße von der kontraktlichen oder

die von der außerkontrattlichen Saftung Anwendung finden und es könnte

fich höchſtens darum handeln, feſtzuſtellen , wann die einen und wann die

anderen Plaß griffen. Alsdann fiele aber die hier an dritter Stelle er

örterte Auffaſſung mit dem vorhin beſprochenen Standpunkt begrifflich

zuſammen.

Welche dieſer drei Möglichkeiten hat nun das Gefeßbuch ſanktioniert ?

Keinesfalls die erſte. Denn es hat, wie eingangs ichon betont , nach richa

tiger Anſicht in § 823 Abſ. 1 unter den ſonſtigen Rechten das Forde

rungsrecht nicht mit einbegriffen . Davon alſo , daß jedes ichuldhafte,

obligationswidrige Verhalten des Schuldners immer auch eine Schadens:

erſaßpflicht aus unerlaubter Handlung erzeuge , kann nach B.GB. keine

Rede jein. Aber auch die dritte Möglichkeit, derzufolge eine Konkurrenz

von Kontrakts- und Deliktsklage wenigſtens unter Umſtänden Plaß greift,

iſt vom Gefeßbuch nicht zur Wirklichkeit erhoben worden , obſchon das in

der Literatur vielfach , unter anderen von mir ſelbſt, behauptet worden iſt.

Eine ſolche Konkurrenz würde , was hier nicht weiter ausgeführt werden

kann , eine ganze Anzahl von Vorſchriften , die das Gefeßbuch teils zum

Schuße des Schädigers, teils zum Schuße des Geſchädigten getroffen hat,

völlig wirkungelos machen , die vom Gefeß verfolgten Zwecke alſo geradezu

durchkreuzen. Sonach bleibt als Auffaſſung des Geſekes meines Erachtens

nur die vorhin an zweiter Stelle erwähnte übrig, wonach die Vorſchriften

über kontraktliche Haftung die Anwendbarkeit außerkontraktlicher Haftungs

grundfäße ausſchließen, gemäß der Regel : lex specialis derogat generali.

ES fann alſo nach geltendem Rechte im einzelnen Falle immer nur ent

weder kontraktliche oder außerkontraktliche Haftung vorliegen . Im übrigen

aber darf jener Standpunkt nicht dahin mißverſtanden werden, als ſei die

außerkontraftliche Haftung idon durch das bloße Beftehen eines obligatoris

ichen Verhältniffes zwiſchen Schädiger und Geſchädigtem ausgeſchloſſen,

mag auch die ſchadigende Handlung mit dem Inhalt des Schuldverhält:

niffes in noch fo loſem Zuſammenhange ſtehen . Vielmehr bedarf die An

wendung der Regel : lex specialis derogat generali einer genauen dor :

herigen Unterſuchung über den Umfang des Geltungsbereiches der lex

specialis , einer Unterſuchung , die vor allem die vom Gefeß mit den

Sondervorſchriften verfolgten Zwede ins Auge zit faffen hat. Erſt wenn

fie angeſtellt iſt , ſteht die Grenze feſt , bis zu der die kontraktshaftung

reicht und jenſeits deren die außerkontraftliche Haftung anfängt. So

haben wir es lediglich mit kontraktlicher Haftung zu tun, wenn der Ver

wahrer die zur Aufbewahrung übernommene Sache fahrläſſigerweiſe be

Gädigt ; der Anſpruch aus § 823 zelfiert hier zufolge Eingreifend der

lex specialis. Das Gleiche muß aber auch dann gelten , wenn der Ver

wahrer feine obligatoriſchen Pflichten vorläßlich verleßt , indem er

. I
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abſichtlich die hinterlegte Sache zerſtört oder beſchädigt; oder wenn der

Mieter oder der Entleiher in dieſer Weiſe mit den ihnen anvertrauten

Sachen verfahren : der Mieter einer herrſchaftlichen Wohnung benußt die

Muſter der Seidentapete als Zielſcheibe beim Piſtolenſchießen , der Ents

leiher von Papyruſurkunden zündet mit ihnen Feuer an , der Entleiher

koſtbarer venezianiſcher Gläſer treibt mit ihnen Jongleurkünfte. Auch

hier weicht überall die außerkontraktliche Haftung der kontraktlichen . Und

ebenſo wäre zn entſcheiden hinſichtlich der Klage des Fiskus gegen Armee :

lieferanten , die fich wider Str.GB. § 329 vergangen haben . Obwohl hier

die vorläßliche Nichterfüllung unter öffentliche Strafe geſtellt iſt, ſo würde

doch die zivilrechtliche Schadenserſallage eine Klage ex contractu ſein .

Hingegen würden nicht mehr der lex specialis des Kontraktsrechtes,

fondern den Grundfäßen der außerfontrattlichen Saftung zu unterſtellen

ſein Fälle, wie etwa die folgenden : Es verſchenkt jemand , ſei es vorſätz:

lich , ſei es fahrläſſig , einen Kaſten mit Kohlen , unter denen ſich eine

Dynamitpatrone befindet, die beim Beſchenkten explodiert ; es verleiht je:

mand Sachen , die anſteckende Stoffe enthalten und dadurch dem Entleiher

Krankheit ins Haus bringen ; es verkauft jemand, einerlei ob wiſſentlich

oder fahrläſſig, verdorbene Lebensmittel, an denen der Käufer ſtirbt. Frei

lich wird es häufig ſchwierig ſein, die Grenze von kontraktlicher und außer :

kontraktlicher Haftung zu ziehen . Es wird in der Hauptſache darauf an

kommen , ob der angerichtete Schaden mit dem Inhalte und dem Zwecke

der Obligation in einem allgemeinen , normalen , ich möchte faſt jagen , in

einem adäquateni“ Kauſalzuſammenhang ſteht oder nicht. Wie man in der

Furiệprudenz fich mit dem Begriffe des Betriebsunfalls “ und der Dienſts

beſchädigung“ abgefunden hat , ſo wird man auch an den Begriff des

„ kontraktlichen Schadens" fich gewöhnen und mit ihm fertig werden ) .

Überall, wo der vom Schuldner angerichtete Schaden mit dem Inhalt

und dem Zweck der Obligation in einem gewiſſen regelmäßigen Rauſal

zuſammenhang ſteht, tritt kontraktliche, anderenfalls tritt außerkontraktliche

Haftung ein . Dieſe Formel gibt dem Richter zwar keine fertige Ent:

ſcheidung an die Hand, weiſt ihm aber den Weg zur richtigen Entſcheidung.

Und mehr kann die Wiſſenſchaft bei einer Grenzregulierung von der Art,

wie ſie hier vorgenommen werden muß, nicht tun.

Wie ſteht nun Verfaſſer in ſeinem Werke zu den hier angedeuteten

Gedankengängen ? Die Frage iſt nicht ſo einfach zu beantworten. Offen :

bar ſchwebt auch ihm das hier zulegt gewieſene Ziel vor Augen . Indeffen

flar erkannt iſt es von ihm nicht; darum hat er auch den geraden Weg,

# 11

1 ) Auf die inneren Beziehungen zwiſchen dem adäquaten Kauſal

zuſammenhang und den Begriffen Betriebsunfall“ und „ Dienſt

beſchädigung “ hat fürzlich ſchon in anderem ZuſammenhangRumpf

in Sherings Jahrbüchern Bd. XLIX S. 369 ff. hingewieſen .

#
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der zu ihm hinführt , nicht geſehen , ſondern iſt Umwege gegangen , auf

denen er aber das Ziel verfehlt hat.

Grundfäßlich ſtellt ſich Verfaſſer auf den zweiten, vorhin als möge

lich bezeichneten Standpunkt , d. h . er erblickt in den Rechtsfäßen über

kontraktliche Haftung die lex specialis , die den Normen über außers

kontraktliche Haftung vorgeht. Und zwar bemerkt er richtig, daß deswegen

nicht alle Schädigungen , auch wenn ſie mit dem Inhalt des Schuldver

hältniffes nur in loſem Zuſammenhang ſtehen , unter die lex specialis

ſubſumiert werden dürfen (vgl. insbeſ. S. 98 ff. ). Anſtatt aber nun, wie

wir, auf die Fälle, die der lex specialis nicht mehr unterſtehen , lediglich

die lex generalis anzuwenden , wie das der Logit und der Natur der

Sache entſpricht, ſchiebt er zwiſchen den ausſchließlichen Geltung &bereich

der lex specialis und den ausſchließlichen Geltungsbereich der lex generalis

ein drittes Gebiet ein, wo „ kontraktliche" und „ deliktiſche Haftung mits

einander „ konkurrieren “ . Damit verläßt er den zuerſt eingenommenen

Standpunkt (ohne ihn deswegen im Prinzip aufzugeben ) und bekennt ſich

als Anhänger der vorhin an dritter Stelle aufgeführten Theorie : er bes

trachtet das Verhältnis der beiden Haftungsarten unter dem Geſichtspunkt

zweier fich ſchneidender Kreiſe. So fucht Verfaffer beide Standpunkte

miteinander zu vereinigen . Da nun aber , wie oben ausgeführt wurde,

der eine den anderen begrifflich ausſchließt, ſo iſt die Stellungnahme des

Verfaffers widerſpruchsvoll in fich felbſt. Dazu kommt noch , daß die

Grenze , die Verfaſſer zwiſchen dem Gebiete , wo reine Kontraktshaftung

gilt , und dem anderen , wo nach ſeiner Meinung beide Haftungsarten

konkurrieren , zu ziehen ſich bemüht hat , feineswegs flar durchdacht und

einmandfrei iſt. Zwar kommt Verfaffer dem richtigen Gedanken an

einigen Stellen ziemlich nahe , ſo, wenn er auf S. 101 ſagt : „Um feſt

zuſtellen , ob auf die Vertragsverleßung auch die Deliktsvorſchriften An:

wendung finden können, wird man nicht allein den Inhalt des Vertrages,

die Parteidereinbarung, berückſichtigen müffen , ſondern namentlich den mit

dem Vertrage verfolgten Zwed , der zumeiſt ein wirtſchaftlicher ſein wird" ;

oder wenn er S. 112 ausführt : „ Iſt die Verjährungszeit [fraft Ver

trages] abweichend von den geſeßlichen Grundfäßen geregelt , ſo wird zu

unterſuchen ſein , ob dieſe abweichende Regelung ganz allgemein für alle

mit dem Vertrage in Beziehung ſtehende Anſprüche getroffen iſt oder nur

für diejenigen Anſprüche, die fich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge

aus Zweck und Inhalt des Vertrages ergeben. “ An anderen Stellen des

Buches aber macht Verfaſſer für die Grenzziehung Geſichtepunkte geltend,

welche den Lauf der Grenze teils gar nicht erkennen laſſen , teils unrichtig

bezeichnen . So iſt es nichtsjagend, wenn Verfaffer S. 99 behauptet : „Es

tommt alſo darauf an, wie fich die betreffende Handlung qualifiziert, ob

fie Merkmale an ſich trägt , die ſie mit Notwendigkeit einer beſtimmten

Norm zuweiſen , oder ob folche Merkmale nicht vorhanden ſind. Der :

.

.
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neinendenfalls fommt der Saß lex specialis derogat generali überhaupt

nicht in Frage. “ Unwillkürlich fragt man hier : Welches ſind denn die

Merkmale , die eine Handlung mit Notwendigkeit einer beſtimmten

Norm zuweiſen ? Inhaltslos iſt ferner der Saß , der ſich auf S. 101

findet: 3ſt die Vornahme der betreffenden ichadenbringenden Sandlung

durch den Inhalt oder Zweck des Vertrages nicht gerechtfertigt,

dann wird die ausſchließliche Anwendbarkeit des Vertragsrechts durch

brochen und es gelten für den Fall auch die Beſtimmungen des 25. Titels, “

womit man noch die Wendung auf S. 97 vergleichen muß, mittels deren

Verfaffer ebenfalls das Geltungsgebiet der lex specialis um dreiben will:

„Eine Handlung , die innerhalb eines Schuldverhältniffes geboten oder

gerechtfertigt iſt, namentlich eine folche Sandlung, die die Ausführung des

Vertrages oder der Gebrauch der durch den Vertrag dem Schuldner unter

worfenen förperlichen Gegenſtände mit ſich bringt, kann niemals unerlaubt

im Sinne des 25. Titels fein . “ Eine Handlung , die durch den Inhalt

eines Schuldverhältniſſes gerechtfertigt iſt, verpflichtet überhaupt nicht

zum Schadenserſaß, weder , ex contractu “ noch , ex delicto “ , infolge:

dellen kann ſie auch für die Aufdeđung des Verhältniſſes beider Haftungs

arten nicht verwertet werden. Geradezu falſch aber iſt es, wenn Verfaſſer

auf S. 94 (vgl . auch S. 100) für die Beantwortung der Frage, ob ledig

lich kontraktliche oder Ronkurrenz mit außerkontraktlicher Haftung vorliege,

das Moment der Strafbarkeit verwendet. Hier übt der verwirrende Bes

griff des „ privatrechtlichen Deliktes “ ſeinen unheilvollen Einfluß auf. Die

öffentlich -rechtliche Frage nach der Strafbarkeit einer Handlung hat gar

nichts zu tun mit der rein privatrechtlichen Frage , ob eine ſchädigende

Handlung nach den Grundjäßen der kontraktlichen oder nach den Grunds

jäßen der außerkontraktlichen Haftung zu beurteilen iſt. Aber auch darauf

fann für die Grenzziehung nichts anfommen , ob der Schuldner dorja 3

lich ſeinen Vertragspflichten zuwider gehandelt hat oder nicht, worauf

Verfaſſer S. 98 ff. offenbar hinaus will. Hat der Depofitar die hinters

legte Sache fahrläſſig beſchädigt, jo greift nach der Meinung des Vers

faffers der Grundia lex specialis derogat generali ein , es gilt aljo

lediglich Kontraktshaftung ; hingegen läßt Verfaſſer in den oben zitierten

Beiſpielen , wo ſich Verwahrer oder Entleiher oder Mieter vorſäßlich

an den fremden Sachen vergreifen , Konkurrenz von Kontrakts- und Delikts:

haftung eintreten . Entweder iſt man der Meinung , daß da , wo eine

Handlung mehrere Tatbeſtände erfüllt, die Tatbeſtände jämtlich die ihnen

eigentümlichen Rechtsfolgen erzeugen : dann müſſen auch bei der fahr

läſſigen Beſchädigung der Sache durch den Depofitar ftontraktshaftung

und Deliktshaftung konkurrieren , denn auch die fahrläſſige Sachbeſchädigung

erfüllt den Tatbeſtand des § 823. Oder aber man hält daran feſt, daß

auf die Nichterfüllung von Vertragspflichten nur die Rechtsfäße von

der vertraglichen Schadeneerſakpflicht Anwendung finden ; dann darf man

1



Literatur. 453

aber die vorläßliche Verleßung obligatoriſcher Pflichten nicht anders als

die fahrläſſige behandeln, denn beide ſtehen zum Inhalt der Obligation in

gleichem Verhältnis : die Haftung des Schuldners umfaßt ſowohl Vor:

faß wie Fahrläſſigkeit.

Eine weitere Eigentümlichkeit in den Ausführungen des Verfaffers

betrifft das Weſen der fonfurrenz , die nach ſeiner Meinung in Fällen ,

wie den vorhin geſchilderten , vorliegt. Es iſt oben ſchon hervorgehoben

worden, daß, wenn man ſich einmal auf den Konkurrenzſtandpunkt ſtellt,

die Konkurrenz finngemäß nur eine Anſpruch a konkurrenz ſein kann.

Verfaſſer aber faßt (S. 104 ff.) die Konkurrenz als Gefeße & fonkurrenz

auf; verwickelt fich alſo abermals in einen Widerſpruch. Freilich iſt dieſer

doppelte Widerſpruch für ihn nicht ohne Vorteil. Wie die doppelte Negation

zur Bejahung führt, ſo kommt er infolge des doppelten Widerſpruches, den

feine Ausführungen enthalten, dem richtigen Wege wieder näher. Indem

nämlich Verfaffer die vermeintliche Konkurrenz für eine Geſeße@ konkurrenz

erklärt, kann er im einzelnen Falle immer nur entweder die kontrakt

lichen oder die außerfontraftlichen Haftungsgrundſäße zur Anwendung

bringen . Damit würde die einfache Löſung des Problemes, die wir durch

rationelle Anwendung der Regel lex specialis derogat generali ohne

weiteres gefunden haben, wenn auch auf einem Umweg, jo doch ichließlich

noch erreicht ſein . Leider aber gibt Verfaſſer die Fühlung , die er hier

mit dem zum Ziele führenden Wege gewonnen hat, fofort wieder verloren

durch die eigentümliche Art und Weiſe , wie er die durch die Gefeße :

konkurrenza geſchaffene Normenkolliſion zu löſen verſucht. Er meint näms

lich, daß überall da, wo kontrattliche und außerkontraktliche Haftung mit:

einander konkurrieren , der Richter im einzelnen Falle diejenigen Normen

zu bevorzugen habe, die dem Gläubiger , dem Geſchädigten am günſtigſten

find , alſo beiſpieleweiſe die Rechtsfäße von der kontraktlichen Schadens:

erfaßpflicht, wenn der Anſpruch „ ex contractu“ ſpäter verjährt als der

Anſpruch „ ex delicto “ , hingegen die Beſtimmungen über außerkontrakts

liche Schadenserſazpflicht, wenn dieſe für den Eintritt der Haftung eine

minderſtarke culpa verlangen als jene (vgl . S. 111 ff.). Dieſe Schlichtung

der Kontroverſe iſt allerdings fehr einfach , aber mehr in dem Sinne , in

dem man das Ropfabſchlagen bisweilen als weinfache“ Prozedur zu be:

zeichnen pflegt: ſie durchhaut eben den Knoten, ſtatt ihn zu löſen. In

Wahrheit fehlt es im Geſeß an jedem Anhalt dafür, daß der Richter in

Fragen der Schadenshaftung einſeitig das Intereſſe des Klägers ins Auge

zu faſſen habe. Mit gleichem Rechte, oder beſſer geſagt, mit gleichem Un

recht könnte der Verfaſſer die Anwendung der für den Beklagten dor:

teilhafteſten Rechtsfäße derretieren . Läge hier eine Gefeßesfonkurrenz wirt

lich vor, ſo wäre ihre Löſung doch immer nur in der Weiſe möglich, daß

man den Gründen nachging, um deretwillen der Gefeßgeber kontraktliche

und außerkontraktliche Haftung ſtellenweiſe verſchieden behandelt hat. Hätte

.

1

1
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Verfaffer das getan , ſo wäre er ießt noch zum richtigen Ziele gelangt.

Seine Reſultate hingegen ſchweben völlig in der Luft. Zieht man aus

feinen Ausführungen die leßten Sonſequenzen , ſo würde , wenn der Vers

wahrer die hinterlegte Sache troş Beobachtung der in eigenen Angelegen

heiten aufgewendeten Sorgfalt beſchädigt hätte, die Frage, ob er fchadens

erfaßpflichtig geworden iſt, nach außerkontraftlichen, die Frage aber, wann

der Schadenserfaßanſpruch derjährt , nach kontraktlichen Grundſägen

zu beantworten ſein . Warum aber hat dann wohl das Gefeßbuch zwiſchen

fontraftlicher und außerkontraktlicher Haftung unterſchieden ?

Soviel über den Inhalt des Buches. Auf weitere Einzelheiten kann

hier nicht eingegangen werden. Nur auf eine Äußerlichkeit möchte ich den

Verfaffer noch aufmerkſam machen. Sie betrifft die zahlreichen Druck

fehler, die ſich in ſeiner Arbeit finden . Solche Verfehen ganz zu vers

meiden , wird freilich niemand im ſtande ſein . In dem Buche des Ver

faffers treten aber die finnſtörenden Drudfehler (oder richtiger geſagt

Schreibfehler, denn ſie müſſen zum großen Teile dem Konzept des Ver

faſſers entſtammen ) in einer Menge auf , die über das „im Verkehr“ er:

Laubte Maß hinauêgeht.

Göttingen. Profeſſor Dr. Heinrich Tige.

I

XXXVI. Zur Literatur des Aktienrechts .

1. F. Klein. Die neueren Entwicklungen

in Verfaſſung und Recht der Aktienge

jellſchaft. 8. (64 S.) Wien 1904, Manzſche

Hofbuchhandlung.

2. C. S. Grünhut. Das öſterreichiſche Aktien

regulativ vom 20. September 1899. 8.

(32 S.) Wien 1905, Alfred Hölder .

3. Stier -Somlo. Der Aufſichtsrat der

Aktiengeſellſchaft. (86 S.) Leipzig 1905,

A. Deichert.

4. A. Leift. Unterſuchungen zum inneren

Vereinsrecht. 8 . (202 S.) Jena 1904,

G. Fiſcher.

5. E. Leiſt. Die Sanierung der Aktienges

ſellſchaften. 8. (VI und 178 S.) Berlin

1905, F. Siemenroth .
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6. W. Drtmann. Der Genußich ein . (Diſ .)

8. ( 111 S.) Borna -Leipzig 1903 .

7. Gagliano. Gli amministratori delle

società anonime. 8. (389 S. ) Palermo

1904 .

Die Literatur des Aktienrechts iſt ſeit dem Erſcheinen des zweiten

Bandes meines Rechtes der Aktiengeſellſchaften um eine Reihe von Arbeiten

bereichert worden. Einzelne von ihnen, vor allem das umfangreiche Werk

H. Rehms über die Bilanzen der Aktiengeſellſchaften , find in dieſer

Zeitſchrift bereits beſprochen worden. Eine Anzahl weiterer Erſcheinungen

derſchiedenen Charakters bereinige ich in einer Anzeige. Auf dieſem

wichtigen , fteter gefeßgeberiſcher Fürſorge unterliegenden Gebiete iſt es

von beſonderem Wert, die literariſchen Erſcheinungen im Auge zu behalten.

Der auêgezeichnete öſterreichiſche Furiſt Sektionschef im Juſtiz

miniſterium Dr. F. Alein gibt in dem in erweiterter Form erſchienenen

Vortrag über die Entwidelungen in Verfaſſung und Recht der Aktien:

geſellſchaft eine feſſelnde Sfizze der großen Strömungen, die das Aktiens

recht der weſteuropäiſchen Kulturſtaaten ſeit Beginn des 17. Jahrhunderts

durchziehen, von dem Oſtroiſyſtem an, das wir en miniature in unſeren

Rolonialgeſellſchaften vor uns Lebendig ſehen ") , bis zu dem Syſtem der

zweiten Aktiennovelle von 1884 , das auf England und Frankreich feine

Einwirkung übt. Hieran ſchließt er eine Überſicht über die Reform

beſtrebungen voll Verſtändnis für die Tendenzen und deren Lichtſeiten,

aber auch mit ſcharfer Sfepfis gegenüber dem Erfolge. Die Stellung des

Vorſtandes, die Frage der Sonderrechte , der Aufſichtsrat, die General:

verſammlung, die Offenlegung des Geſchäftsvorganges , Bilanzierung und

Reſervefonds ſind nacheinander betrachtet, die Frage wird erwogen, ob ein

einheitliches Aktienrecht oder ein beſonderes Recht für die einzelnen Unter:

nehmungen vorzuziehen ſei. Gelangt in den meiſten Punkten Klein nicht

über eine Frageſtellung hinaus, jo regt er den Leſer durch ſeine geiſtvollen

Bemerkungen zum Nachdenken ſtets an.

Grünhuts Artikel iſt ein Separatabdruck aus ſeiner Zeitſchrift

für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart. Die Abhandlung

erſchien im Jahre 1900 in der Neuen Freien Preſſe " und iſt vom Ver

faſſer auf Wünſche aus juriſtiſchen Kreifen hin nochmals in feiner Zeitſchrift

publiziert worden. Das öſterreichiſche Aktienregulativ iſt in Bd. XLIX ,

S. 311 ff. dieſer Zeitſchrift in abgekürzter Form abgedruct. In BD. L ,

S. 111 ff. hat es Dr. Nothnagel eingehend behandelt .

Die Arbeit von Stier : Somlo iſt eine erheblich vermehrte Aus

gabe des in BD. LIII , S. 20 ff. dieſer Zeitſchrift abgedructen Auffaßes.

1 ) Siehe meinen Aufjap in dieſer Zeitſdr. BD. LIII, S. 1 ff.
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Der Verfaffer hat die inzwiſchen erſchienene Literatur ( der Vortrag von

Klein iſt ihm, wie es ſcheint, entgangen) , insbeſondere die anläßlich des

Juriſtentages zu Innsbruck veröffentlichten Gutachten und Äußerungen

benußt. Der Wert feiner Arbeit liegt vor allem in der ſorgfältigen

Zuſammenſtellung und kritiſchen Betrachtung der einzelnen Heformbor:

ichläge. -

Nicht auf Aktiengeſellſchaften beſchränkt ſich, aber dieſe vor allem hat

im Auge die Unterſuchung von A. Leiſt. Sein Buch will an der Hand

einer reichen Zuſammenſtellung ſtatutariſcher Beſtimmungen erweiſen ,

welche ungeheure Zwangsmadit die modernen Vereine kraft ihrer körper

ichaftlichen Autonomie beſiken. Den ſozialen Unfrieden führt Verfaſſer

zum nicht geringen Teil auf dieſen Umſtand zurück, da von den Ver:

einigungen viele für die wirtſchaftlichen , ſozialen und politiſchen Kämpfe

Bedeutung beſißen. Eine Bedrohung der Macht des Staates erblidt Reiſt

in der Freiheit dieſer Autonomiemacht. Dieſes Reſultat erreicht Leiſt

freilich unter Zugrundelegung einer nicht ſelbſtverſtändlichen Prämiſſe.

Als Vorausſeßung , von der die Unterſuchung ausgeht , wird auf S. 1

hingeſtellt: „Den Vereinen ſteht Autonomie in dem Sinne zit , daß ihre

Statuten und Beſchlüſſe für die Mitglieder ſo weit verbindlich ſind , als

nicht unzweideutige Geje Besvorſchriften entgegenſtehen .“ Die

Herrſchaft des Mehrheitswillens nicht bloß, ſondern auch die Ausdehnung

der Autonomie wird vom Verfaſſer möglichſt weit angenommen und dem

entſprechend werden die geſeßlichen Beſtimmungen ausgelegt “) . Gibt man

die Richtigkeit dieſer Prämiſſe zu, leugnet man insbeſondere für die Aktien

geſellſchaft die Sonderrechte der Aftionäre – eine Frage , die in diefer

Zeitſchrift wiederholt beſprochen iſt – ſo wird man nicht umhin können,

die Reſultate ber ſehr ſcharfſinnigen Abhandlung anzuerkennen. Daß

Leifts Prämiſſe von nicht wenigen Autoren geteilt wird, ſteht feſt, nicht

minder, daß in der Judikatur eine ſtarke Strömung für ſie beſteht. Die

jenigen , die ſie bekämpfen , ſind ja auch keineswegs über die Abgrenzung

der Individual- gegenüber der Sozialſphäre einig . Umſo wichtiger wird

es ſein , daß der Gefeßgeber die in der Tat politiſch bedeutſame Frage im

Auge behält und durch zwingende Vorſchriften eingreift , wo der ſoziale

Friede bedroht wird , nicht minder aber wird das Reichsgericht in ſeiner

Judikatur eine Auslegung der geſeßlichen Beſtiinmungen vermeiden müſſen,

die das Vereinſmitglied zum Hörigen der Körperſchaft macht. Das B.GB.

dürfte in den 88 35 u . 138 dafür Handhaben bieten .

Praktiſchen Zwecken dient das Buch von E. Leiſt über die Sanie:

rung von Aktiengeſellſchaften . In drei Abſchnitten werden die wirtſchaft:

liche und juriſtiſche Bedeutung der Sanierung, ſowie die verſchiedenen

Sanierungsformen (Herabſeßung des Grundfapitals, Geldbeſchaffung gegen

1 ) Vgl. insbeſ . Die Ausführungen auf S. 26 , 27 , 77 ff., 95 u. a .
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Gewährung von Vorrechten , Ausgabe von Genußſcheinen ) beſprochen. Im

vierten Abſchnitt werden Muſterbeiſpiele und Formulare gegeben .

Die tüchtige Differtation von Ortmann über den Genußſchein

feßt die verdienſtvolle Arbeit von Klemperer ) durch Anjammlung

weiteren Materials fort und berichtigt auch die Reſultate Klemperers

im einzelnen. Mein Recht der Aktiengeſellſchaften hat Verfaſſer nicht

berührt, ebenſowenig den Aufſaß in dieſer Zeitſchrift, Bd. LIII, S. 1 ff.

Da in § 11 das Ausland berückfichtigt wird , ſo hätte die ausländiſche

Literatur mehr herangezogen werden ſollen , insbeſondere über die franzö

fiſche action de jouissance.

Das Buch Gaglianos über den Vorſtand der Aktiengeſellſchaft

beſchäftigt fich hauptſächlich mit der Frage der zivilen und pönalen Ver

antwortlichkeit der Vorſtandsmitglieder. Einleitungsweiſe (S. 1-80)

wird ein Überblick über Geſchichte, Quellen , Erforderniſſe und Entſtehung

der Aktiengeſellſchaft vorausgeſchickt, in dem ſich freilich mehrfache Jn:

korrektheiten finden und der veraltete Stand der Forſchung trotz der Zitate

neuer Werke mehrfach vorgetragen wird ?) . Hierauf folgt in Kapitel II eine

Darſtellung der Erforderniſſe, Rechte und Pflichten der Vorſtandsmitglieder

(S. 81–170). In Kapitel III wird die zivile Verantwortlichkeit gegen

über der Geſellſchaft, den Aktionären und Dritten behandelt (S. 171—288),

in Kapitel IV-VI werden die Klagen beſprochen . Kapitel VII gibt einen

rechtsvergleichenden Überblick über die Verantwortlichkeit (S. 289—316).

Das Schlußlapitel ( VIII) beſpricht die ſtrafrechtliche Seite. – Die in:

ländiſche Judikatur und Siteratur wird ergiebig herangezogen, nicht minder

die franzöfiiche , während darüber hinaus die Berüdfichtigung nur eine

ſpärliche und nicht ſtets fritiſche iſt. Bd. II meines Aftienrechts konnte

Berfaffer noch nicht benüßen.

Roſt od. Karl Lehmann.

1) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLIX S. 355 .

2) Von den Vereinigten Staaten von Nordamerika weiß Verfaffer nur

zu berichten , daßin Louiſiana 1888 ein Gefeß erlaffen wurde, das

Buch über die Georg banf von Sieveking fennt er nicht, für

Finnland wird noch das veraltete Geſetz von 1864 zitiert, vom

ſchwediſchen Aktiengeſetz weiß er nichts u . 1. w .
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I

.

XXXVII. Edgar jaffé. Das engliſche Bankweſen.

[Staats- und ſozialwiſſenſchaftliche Forſchungen .

Herausgeg . von Guſtav Schmoller und Mar

Sering . Bd. XXIII, Heft 4.] (X und 245 S.)

Leipzig 1905, Dunder & Humblot .

Auf vielen Gebieten des rechtlichen , politiſchen und öfonomiſchen

Lebens werden die engliſchen Inſtitutionen ſeit ſehr langer Zeit bei uns

als 3deal angeſehen , aber bei genauerem Zuſehen muß die merkwürdige

Tatſache konftatiert werden , daß eigentlich kein Nichtengländer dieſe In

ſtitutionen genau fennt , kennen kann. Man pries das engliſche Ver

faſſungs-, das engliſche Selbſtverwaltungsrecht, bis vor kurzem konnte

man ſich aber taum anders über dieſe Materie als durch Selbſtſtudium an

Ort und Stelle orientieren. Ganz ebenſo iſt es mit dem engliſchen Banta

weſen. Das engliſche Bankweſen und das damit aufs engſte zuſammen

hängende Giro- und Clearingweſen war bis vor ganz kurzer Zeit mit

einem geheimnisvollen Schleier umgeben . Man behauptete zwar , es ſei

vortrefflich, unerreichbar, wie es aber eigentlich beſchaffen iſt, konnte nie:

mand ſagen. Seit kurzer Zeit iſt dies anders geworden . Bahnbrechend

war das Buch von Adolf Weber : „Die engliſchen Depoſiten- und

Spekulationsbanken " , ſehr beachtenswert die kleine Studie von Edmund

Sdnapper : Das engliſche Depofitenweſen ". Alle dieſe Werfe werden

aber überflügelt von der vorliegenden ſchönen Schrift von Edgar Jaffé.

Wie Verfaffer im Vorwort ausdrücklich ſagt, wird nur das Noten-,

Depofiten- und Streditbankweſen dargeſtellt, während das Gründungs- und

Einiffiongwefen ſpäterer Darſtellung vorbehalten bleiben foN.

Im folgenden fann ſelbſtverſtändlich der Inhalt der Schrift nur

ſtizziert werden , zumal ja die Detailausführungen meiſtens nur für den

Nationalökonomen , nicht für den juriſten unmittelbares Ins

tereffe haben ; bei den Stellen , welche auch den Juriſten berühren , foll

etwas länger verweilt werden.

Ein Literaturverzeichniß gibt einen ziemlich vollftändigen Überblick

über die bisherige literariſche Behandlung der vorwürfigen Fragen, wobei

jedoch die Schrift von Schnapper vermißt wird.

Jaffé teilt (S. 4) die Banken in vier Kategorien : 1. Noten:

banten , 2. Depofitenbanken , 3. Handels- und Kreditbanken , 4. Emiffiono:

und Gründungsinſtitute. Beſprochen werden, wie ſchon oben erwähnt, nur

die drei erſten Kategorien , dafür iſt aber auch den Kreditvermittlern ,

welche zwiſchen Bantinſtituten und Kreditnehmern fungieren , ein Platz

eingeräumt.

S6-29 finden fich Bemerkungen über die Organiſation der Bant

von England. Ein weiterer Abſchnitt iſt der Darſtellung der Organiſation



Literatur. 459

der Depoſitenbanken vorbehalten und unterſcheidet Jaffé diezbezüglich

jechs Typen (S. 30–52).

Die Finanzierung der großen auswärtigen Handels-, Wechſel-, Geld

und Fondsgeſchäfte fällt insbeſondere den Merchantbankers, den Kolonials

banken zu, liegt neuerdings aber auch ſtart in den Händen der engliſchen

Filialen deutſcher Kreditinſtitute (z. B. der Deutſchen Bank). Die dies:

bezüglichen Erörterungen füllen S. 52—70.

In dem Abſchnitt über „ Die Kreditvermittler “ (S. 70–99) be:

ſchäftigt fich Verfaſſer mit den Wechſelmallern , mit den stock brokers

und mit dem Clearing house. Wichtig ſind hier insbeſondere die Ers

örterungen über den juriſtiſchen Charakter der brokers und jobbers,

(dealers), ob ſie Properhändler, Kommiſſionäre oder Makler find. Selbſt

verſtändlich muß Verfaſſer bei dieſem Anlaſſe der Frage nach der Organis

ſation der Effektenbörſe (Stock exchange) ein wenig näher treten und

find die hier einſchlägigen Ausführungen auch für den Juriſten wichtig.

Die brokers find nach gaffé rein vermittelnde Kommiſſionäre, die

jobbers Properhändler.

In dem zweiten Teile : „ Organiſation des Kredits " werden zunächſt

die Beſtimmungen über die Notenausgabe bei den verſchiedenen Banten

Großbritanniens dargeſtellt, wobei Verfaſſer in ſeiner Gründlichkeit fogar

des beſonderen Syſtems der Bank der Inſel Man Erwähnung tut.

Juriſtiſch beſonders wichtig iſt der Abſchnitt über den Scheda

verkehr (S. 114–121) , denn nur eine gründliche Darſtellung der

Technit des Schedeweſenz gibt den Schlüſſel zum Verſtändnis des fein

entwidelten engliſchen Schedrechtes, insbeſondere wird die Bedeutung des

„ Crossing" mit Recht in den Vordergrund geſchoben ; dabei werden zwei

1902 erfloſſene Entſcheidungen des Court of Appeal fritiſch beſprochen.

In dieſen wurde entſchieden , daß die Vornahme des Crossing durch die

Bank ſelbſt dieſer nicht den Schuß der sect. 82 des Geleges über bills

of Exchange von 1882 verſchaffe (welche Gefeßesſtelle bei Einfaffierung

eines „ Crossed cheque “ für einen regelmäßigen Kunden der Bank

die Stellung eines Beauftragten zuweiſt ), und weiters ausgeſprochen, daß

die zitierte Gefeßeßſtelle nicht zur Anwendung kommt, wenn die Bank er:

laubt , daß der Kunde vor Einlöſung des Schecks über den betreffenden

Betrag diſponiert. Dieſe Auffaſſung wurde vom House of Lords be:

ſtätigt und ſoll durch eine Novelle ekraſiert werden, da ſie eine Erſchwerung

des Kreditverkehrs, welche fich darin äußert, daß erſt, nachdem der Scheck

verrechnet worden iſt, über die betreffende Summe diſponiert werden kann

(alſo erſt nach 3—4 Tagen) , mit fich bringt. Wichtig find auch die

idedrechtlichen Erörterungen auf S. 119-125.

Im nächſten Abſchnitt wird die Sreditfonzentration " erörtert. Dies

felbe iſt in ſehr hohem Maße in England vorhanden, fie tonnte entſtehen

dermöge der Erreichung einer ziemlich hohen Stufe der Entwiđelung der

11
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Volkswirtſchaft und einer hiermit verbundenen Sättigung mit überſchüſſigem

Kapital. Ferner 2. durch einen hohen Grad von Vertrauen in die In:

tegrität der Bankiers wie auch in diejenige der ſtaatlichen Organe und

der Rechtspflege und ferner 3. durch die Sicherheit vor inneren Wirren

und feindlicher Envaſion" . Beſonders wichtig find in dieſem Abſchnitt

die Erörterungen über die Behandlung der Guthaben bei den Banken ;

um deren Höhe zahlenmäßig erfaſſen zu können, liefern die vom ,Economist“

halbjährig veröffentlichten Zuſammenfaſſungen der Bankabſchlüſſe wohl das

befte Material. Auf dieſe ſtatiſtiſchen Daten find intereſſante Ronkluſionen

des Verfaffers geſtüßt (S. 135—140).

Unter dem Geſamttitel . Die Kreditgewährung" wird 1. das Wechſel

diskonto:, 2. das Ufzept- , 3. das Lombard- und Konto:Rorrentgeſchäft

kurz abgehandelt. Für den Juriſten haben insbeſondere die Darlegungen

Jaffés über die Technit des bankmäßigen Voridusgeſchäftes (S. 151

bis 153) Intereffe.

Im dritten Abſchnitt: „Die innere Organiſation der Banken und

ihre Geſchäftsführung " ſpricht Verfaſſer zunächſt nochmals über die Bant

von England , über welche er fich ſchon S. 4—30 verbreitet hat. Bez

ſonders hingewieſen ſei auf die Bemerkungen über die Zentralreſerve

und über die Diskontopolitik (S. 170—178).

Von denſelben Geſichtspunkten aus werden ſodann die Depofiten

banken betrachtet und hier find insbeſondere die Darlegungen über die

verſchiedenen Verwaltungs- und über die Reviſionsorgane (Auditors ) einer

Bank wichtig. Verfaſſer betont ſcharf, daß der Board of Directors viel

mehr Ähnlichkeit aufweiſt mit dem Aufſichtsrat als mit dem Vorſtand

des deutſchen Aktienrechts , jedoch weit ſtärfer und häufiger in die Ges

idhäftsführung eingreift und deren Richtung beſtimmt, als es ein deutſches

Auffichtsratskollegium tut. Dabei wird darauf hingewieſen , daß es vers

wirrend gewirkt hat, daß die führende engliſche Fachzeitſchrift, der „ Eco

nomist“ unſeren deutſchen Aufſichtsrat ſtatt eben mit „ Board of Direc

tors “ mit „Council of Overseers “ überfekt ( S. 180—181 ).

Wie groß die Konkurrenz zwiſchen den einzelnen Inſtituten heute

gewurden iſt, geht aus den Darlegungen des Verfaſſers über die verſchies

denen Mittel, welche die Banken anwenden, um im wirtſchaftlichen Kampfe

beſtehen zu können, hervor. Beſonders beachtenswert iſt hier einerſeits das

ſtarke Anwachſen des Filialneße , andererſeits die Konzentrationstendeng

verſchiedener Inſtitute. Verfaffer ſtizziert all die Mittel, welche in dieſem

Konkurrenzkampfe angewendet werden , und legt ihre Vorteile wie auch

ihre Nachteile dar. (S. 188—195.)

Schließlich wird dargeſtellt, wie groß eigentlich die Sicherheit der

engliſchen Attien banken iſt , und wird insbeſondere darauf hingewieſen ,

daß nur ein ganz geringer Teil des Aftienkapitals eingezahlt iſt,

während bezüglich des übrigen eine Nachſchußverpflichtung beſteht und
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außerdem der Aktionăr im Falle der Liquidation der Bant nach voller

Ginzahlung ihrer Attien für weitere Schulden der Gefellſchaft nochmals

bis zur Höhe des Aktienkapitals verantwortlich iſt (Reserve liability) –

alſo die Verhältniſſe ähnlich gelagert find wie bei unſerer Genoſſenſchaft

mit beſchränkter Haftung ; dieſer Zuſtand iſt für die Aftionäre feineswegs

unbedenklich ; S. 214 ff. find einige Bemerkungen über die Rentabilität

der Banken eingeſtreut. Nicht unintereſſant iſt hierbei die kurze Notiz

bezüglich der Kurſe der Aktien im Verhältnis zu ihrer Rentabilität , wobei

darauf hingewieſen wird , daß die Stetigkeit der Kurſe mit durch die for

genannten Leemans Akte “ geſichert wird , welches Gefes beſtimmt, daß

jeder, welcher Bankaktien verkauft, die Nummern der gehandelten Stücke

aufgeben muß und daß nur die jo verzeichneten Stücke geliefert werden

dürfen ; dadurch find Blankoverkäufe weſentlich erſchwert.

In ſeinen Schlußbetrachtungen kommt Jaffé zu dem Ergebniſſe,

daß es notwendig ſei , 1. eine größere Elaſtizität bei den Beſtimmungen

über die Notenausgabe einzuführen , 2. die Stellung der Bank von Eng=

land, damit es ihr ermöglicht würde , eine zielbewußte Diskontopolitik zu

treiben, zu ſtärken und 3. eine große Barreſerve fowohl für den inländis

ichen Bedarf wie zur Regelung der Pflichten gegen das Ausland zu

ichaffen . Dieſe Säße eingehend zu prüfen und zu würdigen, iſt Sache der

Nationalökonomen.

Trotz der mannigfachen Fehler , welche affé aufzeigt, fommt er

doch zum Geſamturteil, daß die Organiſation des engliſchen Strebitweſens,

insbeſondere was das Depofitenbankeſen anlangt, eine glänzende, in vielen

Fällen eine vorbildliche iſt. Die ſchönen Ausführungen des Verfaſſers

werden ergänzt durch eine große Anzahl ſtatiſtiſcher Anlagen (S. 228

bis 245).

Es iſt zu wünſchen , daß Edgar Jaffé , der inzwiſchen Privat

dozent in Heidelberg geworden iſt, bald Muße finden möge, das Emiſſione :

und Gründungsweſen in ebenſo umfaſſender , klarer und eleganter Weiſe

darzuſtellen , wie er dies bezüglich des übrigen Bankweſens in der vors

liegenden Schrift getan hat !

Wien , September 1905 .

Advokat Bruno May er.

1

XXXVIII. Dr. Ernſt Bettelheim. Das internatio

nale Wechſelrecht Öſterreichs. 8. (274 S.)

Wien 1904, Manz.

Während die ausländiſche, insbeſondere die franzöſiſche Literatur an

Werfen über internationales Wechſelrecht keinen Mangel leidet, hat bisher

für das Gebiet der deutſchen Wechſelordnung eine monographiſche Bears
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beitung dieſer Lehre gefehlt. Wenn auch von allgemeineren Darſtellungen

einzelne wir nennen vor allem Meilis „ Internationales Privat- und

Þandelbrecht" - dem Wechſelrecht eingehende Berüdfichtigung zu teil

werden laſſen , ſo reicht dies angeſichts der Häufigkeit internationaler Kons

flifte und der Vielgeſtaltigkeit der Beziehungen, wie ſie der Wechſelverkehr

aufweiſt, nicht aus. Die vorliegende Schrift Bettelheims wird daher

auch von der außeröſterreichiſchen Juriſtenwelt dankbar begrüßt werden,

obwohl fie der ſchwierigen Aufgabe nicht in allen Stücken gerecht ge

worden iſt.

Berfaſſer zerlegt den Stoff in ſieben Haupta bichnitte: I. Wechſel:

fähigkeit, II. Form der Wechſelſfripturakte, III. Wirkung der Skripturafte ,

IV. Erfüllung der Wechſelſfripturobligation , V. Erhaltung des Wechſel:

rechte , VI . Einzelne Fragen des materiellen Wechſelrechts, (Wechſelders

jährung und vis major ), VII. Internationales Wechſelprozeßrecht. In

methodiſch richtiger Weiſe wird jeder Abſchnitt wiederum in drei Teile

zerlegt. Der erſte Teil enthält eine Darſtellung der geltenden Wechſels

rechte. Fieran reiht fich die Erörterung der allgemeinen obligationenrecht.

lichen Rolliſionsnormen . Der dritte Teil bringt jeweilen deren Anwendung

auf den Wechjel.

Während die Unterſuchungen des zweiten Teils im allgemeinen mit

Sorgfalt und Umſicht vorgenommen find, läßt ſich dies vom erſten Teil

nicht behaupten . Gerade im Hinblick auf das internationale Recht iſt ein

tieferes Eindringen in die Literatur und Rechtſprechung der ausländiſchen

Rechte unumgänglich erforderlich , was Verfaſſer unterlaſſen hat. So z. B.

ſind auch nur die allerbekannteſten Werke der italieniſchen Literatur

(Vidari , Vivante , Supino u. a .) nirgends angeführt. Noch ſchlimmer

ſteht es mit dem Wechſelrecht der franzöſiſchen Gruppe. Es ſcheint dem

Verfaſſer entgangen zu ſein, daß der Hauptgegenſaß zwiſchen deutſcher und

franzöſiſcher Auffaſſung in der verſchiedenartigen Behandlung der Wechſel:

dedung beruht, d. h. darin, daß nach Anſicht der franzöſiſchen Doktrin und

Praxis der Dedungsanſpruch auf den Wechſelinhaber übergeht (nicht in

der angeblichen Deckungspflicht, von der Verfaffer ſpricht). Fnfolgedeffen

werden die zum Teil ſchwierigen , hieran anknüpfenden Rolliſionsfragen

nicht erörtert , z. B. die Frage, ob hier das Recht des Ausſtellungsortes

oder des Zahlunggortes entſcheide.

Sehr eingehend behandelt iſt die Wechſelfähigkeit, ebenſo die Wirkung

der Wechſelobligation und was damit zuſammenhängt ( Erfüllung, Eins

haltung der Diligenzpflichten ). Was dieſe legteren , von der Wechſels

ordnung nicht beantworteten Fragen anbelangt , ſo wird man im allges

meinen den Anſichten des Verfaſſers beiſtimmen können. Richtig iſt, daß

das Recht des Ausſtellungsortes des einzelnen Sfripturaftes entſcheidet.

Auch darin iſt meines Erachtens dem Verfaſſer beizutreten, daß zwar auf

den wirklichen , nicht auf den geſchriebenen Ausſtellungếort abzuſtellen

.
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iſt , jedoch dem gutgläubigen Erwerber gegenüber Berufung auf Şafts

Befreiungsgründe nach Maßgabe des wirklichen Ausſtellungsortes nidht

zuläſſig iſt.

Nicht beizuſtimmen iſt ber auf S. 168 aufgeſtellten Behauptung,

daß Verkehrsſitte und Sprachgebrauch für die Auslegung der Stripturatte

nicht in Betracht fallen. Bezüglich der Unterſcheidung von Wirkung und

Erfüllung erklärt Bettelheim , für das „Was“ der Erfüllung ſei der

Ausſtellungsort, bagegen für das „Wie" der Erfüllung der Zahlungsort

entſcheidend. Ich bezweifle, ob mit ſolchen Schlagworten praktiſch brauch

bare Kriterien zu gewinnen ſind. Weshalb ſoll z. B. „das Recht, aus

einem verlorenen Wechſel Zahlung zu begehren“ , oder das Recht, Teil

zahlungen zu leiſten, gerade das „Wie“ der Erfüllung betreffen . Ebenſo:

wenig dürfte für die Abgrenzung von Form und Inhalt der Diligenz

pflichten gewonnen fein , wenn leştere als ſpezifiid wechſelrechtliche

Diligenzakte von gemiſcht materieller und prozeſſualer Natur“ bezeichnet

werden. Verfaſſer überſieht, daß im Gebiete des internationalen Rechtes

Zweckmäßigkeitsrücfichten und Erwägungen politiſcher Natur den Ausſchlag

geben, nicht formale Kriterien.

In dem von der Form der Stripturakte handelnden Abſchnitte wird

(S. 83) behauptet : „ Das inhaltliche Grunderfordernis des Wechſels iſt

der Auftrag des Traſſanten an den Bezogenen , das Papier ohne Gegen

leiſtung (?) zu honorieren .“ Erforderlich iſt bekanntlich ein Kontext,

d. h. eine zuſammenhängende Willenserklärung. Daß dieſelbe gerade

Auftragsform haben müſſe, wird nirgends ausgeſprochen. S. 88 meint

Bettelheim , die Wechſelklauſel lei, nachdem ſich die Zahl der indoſſablen

Papiere ſehr vermehrt habe , de lege ferenda nicht mehr ſo unerläßlich.

Indes iſt es gerade die Unterſcheidbarkeit des Wechſels , welche ihre Bei :

behaltung rechtfertigt, weshalb auch der Brüſſeler Kongreß das Obligatorium

der Wechſelklauſel zum Teil wieder aufgenommen hat.

Nach jeder Richtung hin zu kurz weggekommen iſt der von der vis

major und den Wechſelmoratorien handelnde Abſchnitt ( S. 209 ff.). Eine

einläßliche Bearbeitung dieſer wichtigen Lehre wäre in einem ex professo

dem internationalen Wechſelrechte gewidmeten Werke umſo eher am Plaße

geweſen , als Erſcheinungen aus jüngſter Zeit dartun , daß wir über die

Periode der Moratorien und Proteſterlaſſe noch nicht hinausgekommen

find (vgl . . Reyßner , Deutiche Juriſtenzeitg. vom 1. März 1905 ,

S. 237 ff.: Einftellung der Proteſterhebung in Warſchau aus Anlaß örts

licher Unruhen).

Zunächſt iſt die literatur ſehr unvollſtändig mitgeteilt. Nicht berüds

fichtigt find z. B. die Gutachten von Wiener und Jacques (Verhandl.

des 14. Deutſchen Juriſtentages , BD . I S. 205 ff., Bd. II S. 100 ff .),

ebenſowenig der in Vorträge und Aufjäße" (1892, S. 355 ff.) veröffent

lichte Aufjaş don R. Roch. Ebenſowenig entnimmt der Defer , daß das

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII. 30

1
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geſamte Material an Entſcheidungen und damaliger Literatur von L. Gold

fchmidt in Bd. XVI , XVII und XVIII dieſer Zeitſchrift in muſter

gültiger Weiſe verarbeitet worden iſt. Im Text wird behauptet , die

deutſche Wechſelordnung habe die Frage in dem Sinne entſchieden , daß

höhere Gewalt ſchlechthin unberüdifichtigt bleibt. Daß die Wechſelordnung

felbſt, im Gegenſaße zum fchweizeriſchen Obligationenrecht und der neuen

ruffifchen Wechſelordnung , fich einer gefeßgeberiſchen Regelung enthalten

hat, daß die Rechtſprechung lange Zeit geſchwankt, insbeſondere die öſters

reichiſche Praxis früherhin den der reichsdeutſchen entgegengelegten Stand

punkt feſtgehalten hat , das alles wird vom Verfaffer berichwiegen. Er

cheint zu ſeinem apodiktiſchen Urteil durch die Erwägung geführt worden

zu ſein, daß die wechfelmäßigen Diligenzakte nicht als Pflichten, ſondern

als Bedingungen von Rechten anzuſehen ſeien . Damit wird indes nur

ein zu Gunſten der franzöſiſch -engliſchen Auffaffung vielfach verwandtes

Gegenargument entkräftet . Eine poſitive Löſung iſt damit nicht gewonnen.

Überhaupt find derartige, lo tief in das Verkehrsleben eingreifende Fragen

nicht mit Hilfe folcher rein formaliſtiſcher Argumente , wie fie der Ver

faffer liebt, zu beantworten. Entſcheidend iſt vielmehr die Erwägung, daß

die verhängnisvollen Wirkungen von Moratorien auf möglichſt gerechte

Weiſe ausgeglichen und tunlichſt anf das Inland beſchränkt bleiben . Mit

dieſem Maße gemeſſen erweiſen ſich der deutſche und der franzöſiſche Stands

punkt als gleich verwerflich. Einzig die von Salpius und Wiener

vorgeſchlagene Löſung , wonach höhere Gewalt von Erhebung des Proteſtes

entbindet, vermag billigen Anforderungen gerecht zu werden ( freilich nur

bei Beſchränkung auf Moratorien und ähnliche Verfügungen . Vgl. mein

im ſchweiz. Furiſtenverein im Jahre 1904 abgehaltenes Referat, Zeitſchr.

f. ſchweiz. Recht n. F. Bd. XXIII, S. 529 ff .). Ob dieſer Standpunkt

mit der Wechſelordnung vereinbar iſt, braucht hier nicht erörtert zu werden ;

immerhin hätte er wenigſtens Erwähnung verdient.

Rarl Wieland.

XXXIX. B. Bepinger. Wie der Kaufmann Bücher

führen muß. 8. (128 S.) Leipzig 1905, Ver

lag der modernen kaufmänniſchen Bibliothek, vorm.

Dr. jur. Ludwig Huberti. (Mk. 2.75 .)

Unter dieſem Titel veröffentlicht Oberlandesgerichtsrat B. Befinger

in Karlsruhe eine Schrift, welche zunächſt die auf die Buchführung ber

güglichen Beſtimmungen des bandelegeſezbuchs und ſeiner Nebengefeße

( einſchließlich des Depotgeſetzes , Hypothekenbank- und Privatverſicherungs

geſeßes) zuſammenſtellt und fie fodann in einem ſyſtematiſchen Teile näher

erläutert .
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Besinger iſt weiteren juriſtiſchen Streifen durch ſeine borzügliche

Monographie über die Beweislaſt im Zivilprozeß (2. Auflage 1904 ), fos

wie durch zahlreiche kleinere Abhandlungen in den Fachzeitſchriften bekannt

geworden. Unter den leßteren möchte ich ſeinen im Recht“ 1902 ver:

öffentlichten, ein verwandtes Thema behandelnden Auffa „Die Zinſen im

Rontokorrent vom mathematiſchen und juriſtiſchen Standpunkte “ hervors

heben, welcher die für manche ſo geheimnisvollen ſogenannten Zinszahlen

in anſchaulicher Weiſe erklärt.

Die vorliegende Schrift iſt eine populärwiſſenſchaftliche. Entſprechend

ihrem Zwecke, für kaufmänniſche Rreiſe eine Darſtellung der auf die Durch.

führung bezüglichen Gefeßeßbeftimmungen zu geben, befleißigte ſich der Vers

faffer einer möglichſt gemeinverſtändlichen Darſtellung. Dieſer Charakter

der Schrift möge jedoch die Juriſten nicht abhalten, von ihr recht fleißigen

Gebrauch zu machen. Wie häufig kommt der Praktiker in die Lage, Buch:

auszüge , Rontokorrente, Bilanzen prüfen zu müſſen. Wenn er auch in

allen ſchwierigeren buchführungstechniſchen Fragen die Hilfe faufmänni:

cher Sachverſtändiger nicht wird entbehren können , ſo iſt es doch für ihn

von großem Vorteil, in den zahlreicheren einfachen Fällen ſich ſelbſt ein

Urteil bilden , in anderen die Ausführungen der Sachverſtändigen auf

Grund felbſtgewonnener Sachkunde nachprüfen zu können. Sierzu wird

ihm die gedrängte Darſtellung der verſchiedenen Buchführung&methoden in

Bekingers Schrift (vgl. S. 35 ff., 109 ff.) verhelfen. Überdies findet

der Juriſt die auf das Buchführungsrecht bezügliche Literatur in den Ans

merkungen angeführt. Zu zahlreichen Streitfragen auf dieſem Gebiete hat

der Verfaffer Stellung genommen. Die verdienſtvolle Arbeit wird fidh

zweifellos in der Praxis viele Freunde erwerben .

Leipzig , Oktober 1905.

Reichageridterat Düringer.

XL. Auguſtin Egger. Schweizeriſche Rechts

vereinheitlichung und die Volkstümlich

keit des Rechts. Rede, gehalten bei Antritt der

Profeſſur für ſchweizeriſches Privatrecht an der

Univerſität Zürich am 22. Oktober 1904. (44 S.)

Zürich 1904, Schultheß & Co.

Der Verfaffer bezeichnet es in feinem höchſt anſprechenden Vortrag

als die erſte und ichönſte Aufgabe der ſo nahe bevorſtehenden fchweizeri

ichen Rechtsvereinheitlichung, das neue Recht ſo auszugeſtalten , daß ſeine

Voltstümlichkeit geſichert erſcheint. In ſchönen Worten ſpricht er es aus,
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daß dieſe Aufgabe nur dann gelöſt werden kann , wenn das alte ſchweiz

zeriſche Volksrecht die Grundlage bildet : Denn die Richtung auf die ge

famte Rechtsordnung in ihrem objektiven Beſtande, der Zug auf Erfaſſung

des Organiểmus der Geſamtheit, dieſe objektivierende Tendenz, diefer auf

das große Ganze gerichtete Sinn , das iſt der Befenszug, welcher dem

alten Recht fein charakteriſtiſches Gepräge gibt " . Das neue Recht müffe

von dieſem Geiſt belebt ſein und die von ihm erfüllten alten voltsrechts

lichen Inſtitute neuzeitlich ausgeſtalten. Mit Freude und Stolz konſtatiert

der Verfaſſer , daß der bundesrätliche Entwurf des ſchweizeriſchen Zivil

geſebuches in bollendeter Weiſe diefen Weg eingeſchlagen und damit tires

liches Volterecht geſchaffen hat. Der Sinn für die allgemeine Ordnung

zeige fich namentlich in der Sanktionierung des privatrechtlichen Forma:

liếmus, der klare und durchfichtige Verhältniffe ſchaffe (Grundbuchrecht! ),

in der weitgehenden Berüdſichtigung des Gemeinſchaftsgedankens (Familien

gemeinſchaft, Gemeinderſchaft !) und in der Tendenz die Rechtsordnung mit

fittlichem Geiſt zu erfüllen (3. B. keine Befugniſſe ohne Pflichten !).

Königsberg i. Pr.

Julius Gierte,

.

XLI. Dr. Eugen Ehrlich, Profeſſor der Rechte in

Czernowiß. Freie Rechtsfindung und freie

Rechtswiſſenſchaft. 8. (40 S.) Leipzig 1905,

C. 2. Hirſchfeld.

Die Drucklegung dieſes in der juriſtiſchen Geſellſchaft zu Wien am

4. März 1903 gehaltenen anregenden Vortrages muß dankbar begrüßt

werden.

Gegenüber der techniſchen Rechtsfindung “ , welche überall an das

Geſet anknüpft , dasſelbe mittels gekünſtelter Operationen oft Lebenøvers

hältniſſen anpaſſend, für die es urſprünglich nicht geſchaffen iſt, hebt der

Verfaffer hervor, daß die Bebengordnungen als ſolche immer das Primäre

find, preiſt er die Vorzüge der fich zwar an die Überlieferung bindenden,

aber freien Rechtsfindung, wie ſie auf dem römiſchen Forum und im

heutigen engliſchen Recht herrſchen . Er weiſt gegenüber der Bevorzugung

des kollegialen , die einzelne Individualität herabdrückenden Richtertums

auf dem Feſtlande darauf hin, daß es keine Gewähr für die Rechtspflege

gibt als die in der Perſönlichkeit des Richters liegende und daß die ſchöpfes

riſchen Gedanken einer großen Individualität wichtiger find als die An

wendung der Mittel der hergebrachten Technik. Die Rechtswiſſenſchaft

habe nicht allein und vorherrſchend in der Darſtellung und Entwidelung

der Gedanken des Gefeßgebers ihre Aufgabe zu ſuchen , ſondern in der

Verarbeitung der in der juriftiſchen Praxis hervortretenden Lebens
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I

anſchauungen für das Rechtsleben. Die Darſtellung des teſtamentariſchen

Erbrechts z. B. dürfe nicht allein die Rechtsnormen desſelben erörtern,

ſondern müffe vor allem erforſchen , wie Teſtamente tatſächlich redigiert

werden.

Der Wert einer kurzen Arbeit wie die vorliegende iſt nicht dadurch

bedingt, daß fie beſtimmte Gedanken in einer Weiſe entwidelt , welche zu

pofitiven Schlußfolgerungen unmittelbar zu führen geeignet iſt. Wer dies

berlangt, wird die vorliegende Arbeit wenigſtens in ihrem größten , die

Rechtsfindung durch den Richter behandelnden Teile für wertlos erklären.

Zweifellos iſt aber auch hier eine Reihe von Anregungen in feſſelnder

Darſtellung gegeben. Übrigens überſieht hier der Verfaffer , daß unſere

kollegiale Rechtſprechung nur ſcheinbar unperſönlich iſt : eine fräftige

Individualität innerhalb des Kollegiums drüdt auch bei uns der Rechts

ſprechung desſelben oft den Stempel auf , freilich ohne daß der Außen

ſtehende etwas davon wahrnimmt. Und wer die Rechtſprechung verfolgt

z . B. die des Reichsgerichts zum § 326 BGB . wird aud, die

deutſche höchſtgerichtliche Rechtſprechung kaum mit Recht des gerügten

Mangel an Freiheit zeihen . Im Gegenſatz hierzu erſcheinen uns gerade

die engliſchen Rechtsſprüche oft ale unerträglich formaliſtiſch.

Überhaupt laſſen fich die Punkte , in denen der Verfaſſer zu nach :

drücklichem Widerſpruch anregt, noch erheblich vermehren. Troßdem kann

die Lektüre des feſſelnden Vortrages nur empfohlen werden.

Roſto d. Staatsanwalt Dr. Joerges.

.

XLII. v . Buchka. Die indirekte Verpflichtung

zur Leiſtung. Ein Beitrag zur Technik des

bürgerlichen Rechts . [Roſtocker wiſſenſchaftliche Stu

dien , herausgegeben von Matthias und Geffcken.

II . Bd. 4. Heft . ] 8 . (48 S.) Leipzig 1904,

A. Deichertſche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg

Böhme) .

1

Der Verfaffer behandelt eine Reihe von teils auf Gefeß , teils auf

Rechtsgeſchäft beruhenden Fällen , in denen die Leiſtung ſelbſt nicht er:

zwungen werden kann , das Intereſſe an der Leiſtung vielmehr nur da

durch geſichert iſt , daß entweder für das freiwillige Leiſten Vorteile in

Ausficht geſtellt oder für die Unterlaffung der Leiſtung Nachteile angedroht

find. Unter den auf Geſetz beruhenden Fällen dieſer Art erörtert er die

Annahmepflicht des Gläubigers, die — abgeſehen von der Abnahmepflicht

des Käufers und des Beſtellers eines Werkes (SS 433, 640 B.GB.) und
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der Rücnahmepflicht des Hinterlegers beim Verwahrungsvertrage (§ 696

B.GB.) - teine erzwingbare Pflicht bildet, ferner Erklärungspflichten bei

der Begründung von Rechtsverhältniſſen (3. B. $$ 108, 177 , 1396, 1448,

1829 B.GB.: Erklärung des geſeßlichen Vertreters, Ehemanns u. 1. w.

über die Genehmigung von Verträgen, $ 149 B.GB.: Anzeige des ver

ſpäteten Eintreffens der Annahmeerklärung, $ 362 H.GB., $ 663 B.GB.:

Ablehnung von Vertragsanträgen, $$ 85 , 386 6.GB.: Ablehnung von

Abidlüſſen des Agenten durch den Geſchäftsherrn , des sommiffionārs

durch den Kommittenten) , ſowie Anzeige und Auskunftspflichten inner

halh beſtehender Recht&verhältniſſe ($ 377 V.GB.: Anzeige von Mängeln

der Ware durch den Käufer , § 485 B.GB.: Anzeigen bei Viehläufen ,

$ 375 5.GB.: Beſtimmung beim Spezifikationsfauf durch den Räufer,

§ 703 B.GB.: Anzeige von Verluſten durch den Gaſt, § 702 : Anbieten

von Wertſachen durch den Gaſt zur Aufbewahrung, § 429 Abſ. 2 H.GB.:

Anzeige an den Frachtführer über Wertſachen, § 1003 B.GB.: Erklärung

des Eigentümers über Genehmigung von Verwendungen, § 974 B.GB.:

Erklärung gegenüber dem Finder , § 264 B.GB.: Erklärung über das

Wahlrecht bei Alternativobligationen , $ 571 Abſ. 2 Saß 2 B.GB.:

Kündigung des Mietverhältniffes durch den Mieter behufe Erhaltung der

Anſprüche gegen den Veräußerer, $ 804 B.GB.: Anzeige des Berluſtes

von Zins: u. dergl. Scheinen , § 777 B.GB.: Anzeige an den Bürgen,

SS 1128, 1166 B.GB.: Anzeigen des Hypothekengläubigers) , endlich die

Pflichten , durch deren Erfüllung fich der Erbe das Recht bewahrt, feine

Haftung zu beſchränfert, wie die Verpflichtung zur Errichtung des Nach

laßinventars und zur Leiſtung des Offenbarungseides (SS 1993 , 2006

B.GB.).

Unter den auf Rechtsgeſchäft beruhenden Fällen der indirekten Ver

pflichtung werden das ſelbſtändige Strafverſprechen im Sinne des § 343

Ab . 2 B.GB. , das Verſprechen einer Strafe für die Übertretung der

Konkurrenzklauſel im Falle des § 75 Abſ. 2 H.GB. , die Verpflichtung

des Mäklers, Trödlers, Sortimenters (des leşteren beim buchhändleriſchen

Sonditionsgeſchäft) zu Bemühungen behuis Abidluſjes von Geſchäften

beſprochen.

Die Abhandlung bietet eine ſorgfältige Erörterung der einzelnen

Falle, ohne indeſſen in weſentlichen Punkten zu neuen Ergebniſſen zu

gelangen. Am Schluſſe iſt darauf hingewieſen, daß überall da , wo die

Folge der Nichterfüllung der indirekten Verpflichtung nach den Regeln der

wahren Bedingung eintritt , die Rechtsform der indirekten Verpflichtung

teine ſelbſtändige Bedeutung hat , daß dagegen in den Fällen , wo die

ſubſidiären Hechtsfolgen fich nicht ſchlechthin an die Nichterfüllung, ſondern

an ſonſtige Vorausſeßungen , wie Verzug (wſchuldhaftes Zögern“) bei An

zeigepflichten oder Fehlen höherer Gewalt bei der Nichterrichtung des Nach

laßinventars, knüpfen, die indirekte Verpflichtung als beſondere Rechtsform

.
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erſcheint und fich auch von der Naturalobligation und dem Wahlidulo:

verhältnis unterſcheidet.

Berlin - Schöneberg.

Dr. Neinhard Salman , Amtsrichter.

XLIII . Hermann Staub . Die poſitiven Vertrags

verleßungen . 8 . (68 S.) Berlin 1904,

F. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, G. m. b .H.

Dieſe Leßte Schrift des der Rechtswiſſenſchaft und der Praxis all

zufrüh entriffenen Meiſters feffelt den Refer durch die Klarheit der Beweis :

führung und vor allem durch die Anſchaulichkeit der zahlreichen Beiſpiele,

mittels deren Staub feine Lehre erläutert. Da die beiden erſten Ab

ſchnitte ſchon 1902 in der Guttentagſchen Feſtgabe für den 26. Deut

fchen Juriſtentag als eine Abhandlung über die poſitiven Vertragsver:

leßungen und ihre Rechtafolgen " erſchienen waren und die folgenden vier

Abſchnitte die weitere Entwidlung der damals von Staub aufgeſtellten

Recht& grundſäße durch die Praxis im Laufe der folgenden zwei Jahre bars

ſtellen, ſo tritt zugleich zu Tage, wie bedeutſam der Einfluß iſt, welchen

Staub auch auf dieſem Gebiete auf die Entwicklung einer den Lebens

bedürfniſſen gerecht werdenden Praxis, insbeſondere des Reichsgerichts , aus:

geübt hat.

Die Bezeichnung poſitive Vertragsverlegungen " iſt von Staub

für die Fälle gewählt, in denen jemand tut, was er unterlaſſen ſoll, oder

die Leiſtung, die er zu bewirken hat , zwar bewirkt, aber fehlerhaft , alſo

feine Verbindlichkeit durch poſitives Tun verlegt. Die beiden Rechtsfäße,

welche Staub ichon in der Feſtgabe von 1902 für dieſe Fälle aufgeſtellt

hatte, find von ihm im Wege der Analogie gewonnen, und zwar

1. durch analoge Anwendung des $ 286 B.SB. (betreffend den Ver :

zug ) der Saß, daß jemand, der eine poſitive Vertragsverleßung fchuldhaft

begeht, dem anderen Teil zum Schadenserſatz verpflichtet iſt,

durch analoge Anwendung des $ 326 ( gleichfalls betreffend den

Verzug) der Saß, daß der Vertragstreue Teil im Falle der poſitiven Ver:

tragsverleßung nicht bloß das Recht auf Erſaß desjenigen Schadens hat,

der ihm aus der einzelnen Pflichtverleßung erwächſt (ſogenannter Einzel

idhadenserſaß ), ſondern daß ihm außerdem nach ſeiner Wahl das Recht

gewährt werden muß , vom ganzen Vertrag zurüdzutreten oder Schadens:

erſaß wegen Nichterfüllung des ganzen Vertrages (ſogenannter Total:

ichadenserſaß) zu verlangen.

Beide rechtsfäße haben , wie die von Staub gegebene Überſicht

über die Rechtſprechung zeigt, die Zuſtimmung des Reichsgerichts gefunden.



470 Literatur.

IDer Widerſpruch , welchen mehrere Schriftſteller und zunächſt auch das

Reichsgericht gegen die Lehre Staubs erhoben haben, bezieht fich haupts

fachlich darauf, ob es zur Begründung dieſer Rechtsfäße des Mittels der

Analogie bedarf oder ob dieſelben unmittelbar aus Beſtimmungen des

B.GB. entnommen werden können. Der Zurückweiſung dieſer Angriffe

iſt hinſichtlich des erſten Rechtsfaßes der Abſchnitt III , hinſichtlich des

zweiten der Abſchnitt IV der Schrift gewidmet.

Der Abſchnitt V dient der Anwendung des zweiten Rechtsſages

auf den praktiſch beſonders wichtigen Fall des Kaufes. Im Abſchnitt VI

wird eine Bereicherung, welche die Lehre Staubs durch die Rechtſprechung

des Reichsgerichte erfahren hat , in zuſtimmendem Sinne erörtert: Die

Behandlung der beftimmten Erfüllungeweigerung als poſitive Bertrage:

berlebung.

Der anregenden und lehrreichen Schrift iſt die weiteſte Verbreitung

zu wünſchen.

Berlin - Schöneberg.

Dr. Reinhard Salmant, Amt& richter.

1

XLIV. 6. Chriſt. Der Verlagsvertrag nach demG.

Schweizeriſchen Obligationenrecht unter

Mit berückſichtigung des deutſchen Rechts
und mit Vorſchlägen :zur Reviſino

XIII. Titels des Schweizeriſchen Obliga

tionenrechts. 8 . ( 114 S.) Zürich 1905,

E. Speidel.

Der dogmatiſche Teil der Arbeit bringt eine eingehende Erläuterung

der Artitel 372-391 des Schweizeriſchen Obligationenrechte in ftetem

Hinblick auf das deutſche Verlagsgeſetz von 1901. Er enthält nichts

Neues, weiſt aber mancherlei Irrtümer und beweißloſe Behauptungen auf ;

ſo wenn Verfaſſer annimmt , daß nach deutſchem Recht der Herausgeber

anonymer und pſeudonymer Werke die Rechte des Urhebers als deſfen

Vertreter wahrnehme, während er fie im eigenen Namen ausübt (S. 39) ,

oder wenn er gar behauptet , daß die Übergabe eines Manuſfripts an

eine Perſon , die den Verlegerberuf ausübt , die Präſumtion für eine

Zeffion der rausſchließlichen Verlagsbefugnis “ enthalte ( S. 23) u . a .

Die Arbeit läßt Präziſion des Ausbrucs allerwärts vermiſſen (3. B.

wenn Verfaſſer regelmäßig den Abſchluß des Verlagsvertrags bereits als

Verfügung über das Geiſteswert bezeichnet u. a . ) und enthält mancherlei
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Mißverſtändniſſe der Gefeße (8. B. S. 15 Anm. 19) und der Literatur

(3. B. S. 27 f . Anm. 14).

Die Reviſionsvorſchläge, die Verfaffer beifügt, lehnen ſich nicht völlig,

aber im Weſentlichen an das deutſche Verlagsgefe an.

Berlin. Profeſſor Dr. Martin Wolff.

XLV. Dr. Mar Kuliſch , Privatdozent an der deutſchen

Univerſität Prag. Syſtem des öſterreichiſchen

Gewerberechts. Mit Berückſichtigung des neues

ſten Regierungsentwurfs. I. Band. 8. (VIII und

270 S.) Innsbruck 1905, Wagnerſche Univerſitäts

#

1

buchhandlung.

Ein Syſtem des öſterreichiſchen Gewerberechts will der Verfaſſer

geben, nicht einen Rommentar. Auch der beſte Rommentar , " meint er

in der Vorrede, wiſt nicht im ſtande, ein Syſtem zu erſeßen." Vielleicht

wird damit der Wertunterſchied zwiſchen dieſen beiden Formen doch zu

hoch eingeſchäßt. Aber das iſt ſicher , daß das Syſtem es leichter hat,

anzuknüpfen an die allgemeinen Begriffe des wiſſenſchaftlichen Gebietes,

dem fein Stoff angehört , und daß es von vornherein mehr Ausbeute

verſpricht für die Fortentwidelung der Lehre im Großen. Wir müſſen es

dem Verfaſſer als Verdienſt anrechnen , daß er bei ſeiner Arbeit dieſen

Geſichtspunkt ſtets im Auge behalten hat. Ein weiterer Vorzug tritt uns

entgegen in der Art , wie der Verfaffer die Sachen vorträgt. Es gibt

nicht viele Schriftſteller, die im ſtande find, ihre Meinung ſo ſcharf und

knapp zuſammenzufaffen und jeden Fragepunft mit ſo entſchiedener Klars

heit zu erledigen . Ob der Verfaſſer immer Recht hat , iſt eine andere

Frage , aber man weiß immer, was er will. Wer viele Bücher geleſen

hat, wird zugeben, daß das ſehr viel wert iſt. Literatur iſt reichlich be

nußt . Äußerlich tritt das allerdings weniger hervor in ſachlicher Aus

einanderſeßung als in Maſſenzitaten , die ſtellenweiſe wie ein Waſſerfali

über uns kommen . Die Diskuſſion beſchränkt fich meiſt auf ein etwas

ſtereotyp gewordenes : „ das überſieht u. f. w. "

Das Werk iſt auf vier Bånde berechnet. Der hier vorliegende erſte

Band enthält eine Einleitung, einen allgemeinen Teil und die Lehre vom

Gewerbsantritt.

Der Schwerpunkt der Einleitung liegt in einer Darſtellung der

gefchichtlichen Entwidelung des öſterreichiſchen Gewerberechts. Sie

beruht, wie in der Vorrede noch beſonders hervorgehoben wird, nicht auf

eigenen Quellenſtudien ; dem Zweck der Vorbereitung auf die dogmatiſchen
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N

Auseinanderſeßungen wird ſie genügen . Zu einer Bemerkung gibt mir

nur Anlaß ein Vorwurf , welcher S. 63 der Frankfurter Nationalver:

ſammlung gemacht wird. Der Verfaſſer nennt es dort eine fonderbare

Erſcheinung, daß fich das Frankfurter Parlament , nicht veranlaßt jah,

für die Gewerbefreiheit einzutreten “ , ſondern ſich begnügte mit dem Saße

des § 133 der Reichsverfaſſung , daß die Bedingungen für den Gewerbe:

betrieb durch eine Gewerbeordnung für ganz Deutſchland von der Reiches

gewalt feſtgelegt werden follen. Das leßtere fteht allerdings im Abſ. 2

des § 133, im Abſ. 1 aber heißt es : „ Jeder Deutſche hat das Recht, an

jedem Ort des Reichsgebiete ..... jeden Nahrungszweig zu betreiben .“

Das ſcheint mir die von dem Verfaſſer vermißte Beſtimmung zu ſein.

Der hierauf folgende allgemeine Teil handelt von Literatur, Rechts

quellen , Begriff des Gewerbes, Geltungsbereich der Gewerbeordnung und

Arten der Gewerbe.

Unter den Rechtsquellen erſcheint S. 100 ff. auch das Gewoh it

heitsrecht; es foll wenigſtens fähig ſein zur „Ausfüllung einer Lüde

im öffentlichrechtlichen Teile des Gewerberechts ". S. 105 Note 1 wendet

fich Verfaffer gegen den öſterreichiſchen Verwaltungsgerichtshof, welcher

den $ 10 des Ang. B.GB. ( Verbot, fich auf Gewohnheitsrecht zu berufen,

wo das Gefeß nicht darauf verweiſt auch für das Verwaltungsrecht gelten

Laffen will. Was er da vorbringt, läßt fich hören. Aber wenn der § 10

nicht unmittelbar anzuwenden iſt , ſo wäre es doch immerhin eine merts

würdige Sache, wenn in einem Staate, der das Gewohnheitsrecht für das

bürgerliche Recht, wo es ſeinen natürlichen Boden hat, ausſchließt, gleich:

zeitig die Behörden angewieſen wären, folches anzuwenden auf öffentlich

rechtlichem Gebiet, wo ihm die bekannten ſchweren Bedenken entgegenſtehen .

Ich warte ja noch immer darauf, daß man einmal einen praktiſchen Fall

von öffentlichem Gewohnheitsrecht vorzeigt , das ſich ſeit Einführung des

fonftitutionellen Syſtems gebildet hätte. Der Verfaffer , welcher dieſe

Rechtequelle aufführt , wird wohl in den ſpäteren Bänden Fälle bringen ,

wo ſie wirkſam geworden iſt. In dieſem Bande habe ich nichts dergleichen

gefunden.

Lehre vom Gewerbeantritt , S. 191 ff., behandelt das, was

wir eher die Zulaſſung zum Gewerbebetrieb nennen . In $ 11 iſt zunächſt

kurz die Rede von den Gewerbeperſonen. Dabei werden insbeſondere vom

Verfaffer zwei Fälle aufgeſtellt, wo jemand ſein Gewerbe durch einen

Anderen ausübt oder, umgekehrt ausgedrüdt, wo jemand ein fremdes Ges

werbe betreibt: die Stellvertretung und die Pachtung. Nach unſerer

Auffaſſung betreibt der Pächter eines Unternehmens ein eigenes Gewerbe

mit den gemieteten fremden Mitteln . Aber die Auffaſſung des Verfaffers

ſtimmt mit der Ulbricha, Öſterreichiſches Verwaltungsrecht S. 519 ,

überein.

Bei der dann folgenden Darſtellung der Gewerbefähigteit

1
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taucht die Streitfrage wieder auf wegen des Verhältniſſes zwiſchen der

Gewerbeordnung, welche ( wie bei uns) vorſchreibt, daß das Geſchlecht in

Bezug auf die Zulaſſung zum Gewerbebetrieb feinen Unterſchied mache,

und der Beſtimmung des Art. 7 des alten Handel& geſezbuchs (der in

Öſterreich noch gilt), wonach die Frau ohne Zuſtimmung ihres Mannes

nicht Handelsfrau fein fann (S. 207 ff.). Verfaſſer betont, daß für den

Art. 7 nicht die Ehe das Relevante fei ſonſt müßte ja auch der ver:

heiratete Mann ſolcher Beſchränkung unterliegen —, ſondern das weib

liche Geſchlecht und die Ehe. Da alſo immerhin das Geſchlecht maßgebend

iſt für die Beſchränkung, ſo iſt Art . 7 durch die Gewerbeordnung als die

lex posterior durchbrochen (S. 207 und Note 6, S. 214) .

In SS 13 und 14 werden ſchließlich die verſchiedenen Arten vors

getragen, wie das fubiettide Gewerberecht" erlangt wird. Das

Gefeß unterſcheidet in dieſer Hinſicht dreierlei Gewerbe : freie, handwerks:

mäßige und konzeſfionierte. Verfaſſer ſtellt aber (wie auch Ulbrich

a. a . D. S. 509) die beiden erſten Arten als zuſammengehörig (im § 13)

der dritten (im § 14) gegenüber. Bei der freien und handwertsmäßigen

wird nämlich die Berechtigung fchon durch gehörige Anmeldung erworben,

mit dem einzigen Unterſchieb, daß bei der Handwerkemäßigen zugleich mit

der Anmeldung der Befähigungônachweis vorzulegen iſt. Hier baut fich

alſo die Gewerbebefugnis „ auf einem Rechtfakt des Einzelnen “ auf , da:

gegen bei dem konzeffionierten auf einem ſolchen des Staates (S. 270) .

Mir ſcheint es zweifelhaft , ob der Gegenſatz ſo ſcharf ausgedrüdt

werden darf . Auch bei freien und handwerksmäßigen Gewerben erfolgt

auf die Anmeldung zunächſt ein obrigkeitlicher Akt : es wird ein Gewerbe:

ſchein erteilt, der unter Umſtänden auch verweigert werden kann (Gem.D.

§ 13 ) . Der Umfang des Gewerberechts richtet fich nach dem Inhalt des

Gewerbeſcheins (Set... $ 36) . Überſchreitung dieſes Umfanges begründet

Strafverfolgung (VGH. 28. März 1888 , Budi. 4015). Folgerichtig

wird auch die Anmeldung nichts helfen, ſo lange der Gewerbeſchein nicht

erteilt iſt. VUH. 17. April 1896 (Budw. 1748) ſpricht deshalb aus :

die Gewerbebefugnis werde durch die Beteilung init dem Gewerbeſchein "

erworben. Der Verfaffer wendet fich ( S. 258 Note 5) ſcharf gegen dieſes

Erkenntnis : der VGH. , meint er , „überſieht“, daß die Erteilung des Ge

werbeſcheins „rein deklarative Bedeutung“ hat. Allein man muß fich nur

verſtehen. Gewiß iſt es nur deklarativ , wenn die Behörde erklärt , der

Anmeldende habe ein Recht auf den Gewerbeſchein. Aber das bedeutet

nicht , daß er einen Gewerbeſchein und damit das Recht zum Gewerbes

betrieb ichon habe. Dieſes Recht auf den Gewerbebetrieb bekommt er

erſt durch Anerkennung und Verbriefung ſeiner Anſprüche. Das iſt ja

eine ſehr häufig vortommende Form der Polizeierlaubnis.

Wir würden alſo den Unterſchied zwiſchen funzeifionierten und

anderen Gewerben vielmehr ſo formulieren : die Gewerbebefugnis entſteht

H

.
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in allen Fällen nur durch den obrigteitlichen Akt, aber dieſer Akt ergeht

entweder nach freiem Ermeſſen (Ronzeſſion) oder in gebundener Weiſe,

deklarativ ( einfacher Gewerbeſchein ).

Ich folge hier dem Verfaſſer ohne weiteres mit den Ausdrücken :

ſubjektives Recht , Berechtigung , Befugniſſe. Eigentlich bin ich ja mit

dem Begriff „ Recht “ etwas zurückhaltender. Aber ſo lange keine Folge:

rungen aus dem Wort gezogen werden , hat es gar nichts auf fich , den

gemeinen Sprachgebrauch mitzumachen . Inwieweit der Verfaffer folche

Folgerungen aus ſeinem , ſubjektiven Gewerberechte " zieht, muß die Forts

feßung feines Werkes lehren .

Nach der hier vorliegenden Probe können wir uns auf die Fort

feßung nur freuen. Der Verfaſſer gehört zu den Schriftſtellern, die man

gerne und mit Nußen lieſt, auch wenn man nicht mit ihnen einder

ſtanden iſt.

Leipzig Dito Mayer.

XLVI. Lothar Keyßner , Gerichtsaſſeſſor in Berlin.

Geld- , Bank- und Börſenweſen. Einführung

in den Verkehr mit der Bank und mit der Börſe .

8. (XIII und 200 S.) Leipzig 1903, Verlag der

modernen kaufmänniſchen Bibliothek (vormals Dr.jur .

Ludwig Huberti), G. m. 6. H. (M. 2.75 .)

ReyBner gibt in kurzer, durchweg leicht verſtändlicher Form eine

Darſtellung der einzelnen Zweige des Gelds, Bant- und Börſenweſens,

unter Verwertung feiner während einer einjährigen Tätigkeit in der

Deutſchen Bant geſammelten praktiſchen Erfahrungen, im Ganzen genom:

men aber doch vom Standpunkt des Juriſten aus.

Der erſte Abidhnitt über Geldwefent, der richtiger Münzweſen

betitelt worden wäre , und die ſich ihm anſchließenden Abſchnitte über

Papiergeld und Banknoten bilden den Höhepunkt des Buches. Die

Grundbegriffe, die geſchichtliche Entwickelung unſeres Geldweſens ſind hier

mit bewundernswerter Präziſion und Klarheit wiedergegeben. Auf das

bezügliche Geſeke material iſt in durchaus erſchöpfender Weiſe in den An

merkungen verwieſen .

Im Abſchnitt Bankier , Banten wäre eine umfaſſendere Auf

zählung der einzelnen Zweige des Bankgeſchäftes am Plaße gewefen . Der

Abſchnitt Reiche bank bringt ein gutes Bild ihrer Organiſation und

teilweiſe der Beſtimmungen für den Verkehr mit ihr , zum anderen Teil

find dieſe Beſtimmungen auf ſpätere Abſchnitte, wie Distontierung :

geſchäft, Giroverkehr und Stontration , verſtreut.
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Leider ſcheint der Verfaſſer gerade bei dieſem Kapitel teilweiſe mit

veralteten Materialien gearbeitet zu haben , denn die gemachten Angaben

find nicht immer zutreffend. Das Verzeichnis der bei der Reichsbank

beleihbaren Wertpapiere iſt nicht ganz vollſtändig. Bei Aufführung der

Reichebanthauptſtellen auf S. 33 fehlt Dreiben, bei derjenigen der Reiches

banfftellen cuf S. 34 Halberſtadt, Hamm i . W., Kreuznach , Liffa, Rems

ſcheid und Zwiđau, die alle geraume Zeit vor Erſcheinen des Buches von

Nebenſtellen zu ſelbſtändigen Anſtalten erhoben worden ſind. Das Reichs .

bankdirektorium beſteht ſeit Februar 1903 außer dem Präſidenten und

dem Vizepräſidenten aus fieben Mitgliedern , nicht aus ſechs, wie auf

S. 36 gejagt iſt.

Unzutreffend iſt auch im Abſchnitt Giroverkehr (S. 129) die

Annahme, daß der rote Sched ſtets unmittelbar der Reichsbank dom

Schuldner zugeſtellt werde. Öfters wandert er aus der Hand des Aus

ſtellers zunächſt in diejenige des Gutſchriftempfängers, der ihn feinerſeits

erſt der Reichsbank zur Vornahme der Buchung übergibt, ſo beſonders im

Verkehr mit der Poſt und anderen Behörden auf dem Girowege. Die

auf S. 130 erwähnte Inſtitution der Reichsbank der ſogenannten Giro

Intaſjowechſel, deren Einziehung die Bant früher koſtenlos übernahm, iſt

durch Verfügung des Reichsbankdirektoriums vom 24. Dezember 1904,

Nr. 22 207 , mit Gültigkeit vom 1. April 1905 abgeſchafft, ebenſo die

auf S. 131 beſchriebene Einrichtung der Fernſcheda durch Verfügung vom

4. April 1903, Nr. 1821 .

Als beſonders gut gelungen muß das Kapitel über Börjen bezeich :

net werden , wenn auch einiges Eingehen auf das Prolongationsgeſchäft

und die Begriffe Report und Deport wünſchenswert geweſen wäre.

Zuſammenfaſſend betrachtet iſt Reyner Arbeit eine erfreuliche

Neuerſcheinung nicht nur für den Kaufmann , fondern auch für den Ju:

riften, der eine kurze Information ſucht über dieſe ihm meiſt ferner liegen :

den Materien. Die in dem Buche enthaltene überaus reichhaltige Zu:

fammenſtellung der einſchlägigen Gefeße und Gerichtsentſcheidungen ſteigert

feinen Wert erheblich. Die erwähnten kleinen Mängel dürften fich bei

einer Neuauflage leicht abſtellen laſſen .

Flensburg. Dr. Walter Conrad.

XLVII . Gandolfo. La Telegrafia senza filo nel

diritto maritimo. 8. (73 p .) Genua 1905 ,

Tipografia della Gioventù .

An der Univerſität von Genua iſt ſoeben ein Lehrſtuhl des Seerechts

neu begründet worden . In ſeiner Inauguralrede hat Profeſſor Gandolfo

in wenigen, aber träftigen Strichen die Umgeſtaltungen ſtizziert, die das
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Seerecht durch den Einfluß der drahtloſen Telegraphie erleiden muß . Wenn

nun auch die Betrachtungen des Verfaffer zunächſt den Beſtimmungen

des Codice di Commercio und des Codice per la marina mercantile

gelten , ſo hat doch gerade das Seerecht infolge der überall weſentlich

gleichen Bedürfniſſe der Schiffahrt einen ſo internationalen Charakter, daß

die meiſten Fragen auch ohne weiteres im Geltungsbereich anderer Gefeß

gebungen aufgeworfen werden fönnen . So erhofft Gandolfo ſelbſt

(S. 62) von der Marconiſchen Erfindung den Anſtoß zu einem erſten

Verſuche einer internationalen Kodifikation des Secrechte . Im übrigen

bringt er durchaus nicht auf eine ſchleunige gefeßgeberijde Aftion, ſondern

erwartet vielmehr , daß das Leben felbſt , die Bräuche des Handels die

„ Inkunabeln eines drahtloſen Seerechts “ (S. 66) ichaffen werden.

Die erſte von Gandolfo behandelte Frage iſt die, ob der Reeder für

das auf der Reiſe befindliche Schiff einen neuen Kapitän durch drahtloſe

Depeſche ernennen kann, ſei es nun, daß die Ernennung auf Grund der dem

Reeder zuſtehenden Befugnis zur Entlaffung des Kapitäns erfolgt oder durch

den Tod des Stapitäns notwendig geworden iſt. Die Möglichfeit, den Schiffer

burch Radiotelegramm auf hoher See zu entlaſſen, behauptet Gandolfo

ſchon für das beſtehende Recht; für den zweiten Fall fordert er eine Ab:

änderung des Art . 108 des Codice per la marina mercantile, der den

Übergang des Kommandos auf den nächſten im Rang borſieht, weil erſt

die Marconiſche Erfindung ein direktes Eingreifen des Keepers in den

Bereich der Möglichkeit gebracht hat. Im nächſten Abſchnitt verlangt er,

daß die öffentlichen Beurkundungen, die der Kapitän (wie nach unſerem

§ 520 HGB.) vornehmen kann , auch vermittels der Funkentelegraphie

überliefert werden können . Den Fall, daß fich wichtige Rechtsfolgen an

ein Ereignis wie eine Geburt oder einen Todesfall auf dem Schiffe knüpfen,

und daß das Schiff nachher untergeht , ehe eine Beurkundung zu Land

erfolgen kann , darf man gewiß nicht ohne weiteres als eine Phantaſie

bezeichnen. Ein drahtloſes Telegramm kann hier von der größten Bes

deutung ſein ; immerhin wird man verlangen müſſen, daß die Zuverläſſig

feit der übermittelung außer allen Zweifel geſtellt wird , ehe man fich

entſchließt, dieſe Meldungen mit öffentlichem Glauben auszuſtatten . Auch

für das Teſtament auf dem Schiffe könnte die drahtloſe Telegraphie wichtig

werden ; hier iſt freilich der Unterſchied zu berüdſichtigen, daß nach italie

niſchem Recht der Kapitän als Notar fungiert , während bei uns nach

§ 2251 B.GB. das Schiffsteſtament durch mündliche Erklärung vor drei

Zeugen errichtet wird. Jedenfalls aber wäre es hart , den bedrängten

Schiffbrüchigen etwa die durch die moderne Technit ermöglichte Wohltat

einer leştwilligen Verfügung durch Telegraphie zu verſagen, immer vors

ausgeſeßt, daß jeder Mißbrauch ausgeſchloſſen werden kann.

Beſondere Vorteile verſpricht ſich Verfaſſer für den Kredit von der

Möglichkeit, das Schiff während der Reiſe zu verpfänden . Die zuſtändige

1

1
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Behörde foll den Kapitän drahtlos beauftragen , die Verpfändung in die

Schiff & papiere einzutragen und der Kapitän for ſofort den Empfang des

Auftrag beſtätigen (S. 26) . Das Riſiko eines inzwiſchen durch den

Kapitän vor Erreichung des Hafens abgeſchloſſenen Bodmereidertrages wird

dadurch für den Schiffsgläubiger ausgeſchloſſen .

In Abſchnitt V werden einigermaßen ausführlich die italieniſchen

Beſtimmungen wegen der Fautfracht behandelt. Die drahtloſe Telegraphie

wird die Unbilligkeit des italieniſchen Art. 572 Codice di Commercio,

demzufolge der Befrachter unter Umſtänden die volle Fracht zu zahlen

hat , auch wenn das Schiff auf der Reiſe nach dem nicht zugänglichen

Hafen bloß ein kleines Stück Weges zurückgelegt hat , noch fühlbarer

machen. Fracht ad ratam itineris , unſere Diſtanzfracht, erſcheint dem

Verfaſſer als das richtigere Prinzip, und für den Fall des Rüdtritts des

Befrachters empfiehlt er direkt die Anlehnung an unſeren § 583 KGB.

(S. 38). Die drahtloſe Telegraphie wird ja dem Reeder in ganz anderem

Maße als das bisher der Fall war , geſtatten , mit dem Schiff in Vers

bindung zu bleiben und ihm auch auf der Fahrt Verfügungen zugehen

zu laſſen .

Für den Seewechſel ebenſo wie für die Seeberſicherung auf beſtimmte

Zeit bringt die Funkentelegraphie die Möglichkeit des Nachweifel, daß das

nachher verſchollene Schiff bei Ablauf der Zeit noch nicht untergegangen

war. Durch dieſen Nachweis ſollte natürlich auch die Präſumption des

Art. 633 Codice di Commercio, daß das verſchollene Schiff während der

Verſicherungszeit untergegangen ſei, entkräftet werden.

Um aber eine Grundlage für die neue Regelung ſo vieler Beziehungen

zu gewinnen, würde es nötig ſein, daß alle Schiffe, wenigſtens von einer

gewiffen Tonnenzahl an, die radiotelegraphiſchen Apparate mit fich führen

und ferner, daß der Kapitän berpflichtet wird, in beſtimmten Fällen fich

der Apparate zu bedienen (S. 55).

Vor allem werden fich mit Hilfe der drahtloſen Telegraphie auch

wirkſame Vorkehrungen zur Hilfe in Seenot treffen laſſen. Hierzu werden

freilich nach des Verfaffers Anſicht internationale Vereinbarungen not :

wendig werden.

So finden wir in Gandolfos Vortrag eine Fülle von Anregungen

für Studien auf einem ganz neuen Gebiet , mit dem die Wiſſenſchaft fich

wohl noch eingehend beſchäftigen muß , ehe der Boden für die Gefeßgebung

vorbereitet iſt.

Würzburg. Ft. Fid.
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Berichtigung.

In dem Bericht des Herrn Dr. G. Bachmann Zürich über die

Schweizeriſche Handelsgeſeßgebung des Jahres 1904 oben S. 178 ff. foli

auf S. 181 3. 15 von unten der Saß : „ Übernommen ſind ferner Be

ſtimmungen allgemeiner Natur mit der Änderung, daß die Gewichtas

grenze für 300lfreie Poſtſendungen von 500 g auf 250 g herabgefeßt

wurde ... " folgende Faffung haben :

„ Übernommen find ferner Beſtimmungen über die Zollbefreiungen

allgemeiner Natur , ſo über weitere Zulaſſung zollfreier

Poftfendungen bis zur Gewichtsgrenze bon 500 g , über

den zollfreien Veredelungsverkehr " u . 1. w .



IX .

Die Geſchäftsauteile der Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung.

Von

Herrn Dr. Neukamp, Oberlandesgerichtsrat in Köln.

(Schluß .)

$ 6 .

2. Der Erwerb des Geſchäftsanteils bei der

Erhöhung des Stammkapitals .

I. Während bei der Genoſſenſchaft die Zahl der Ge

noſſen und damit die Höhe des Betriebskapitals durch Auf

nahme neuer Mitglieder jederzeit vermehrt werden kann (§ 15

des Genoſſenſchaftsgeſebes), was darauf beruht , daß die

Genoſſenſchaft ihrem Weſen nach eine Perſonalaſſozia:

tion iſt, während es ferner nach § 16 Abſ. 2 jenes Geſeßes

zuläſſig iſt, auch ohne Aufnahme neuer Mitglieder durch

einen entſprechenden Statutenänderungsbeſchluß eine Er

höhung des Geſchäftsanteils der einzelnen Genoſſen und

damit eine verinehrte Kapitaleinzahlung derſelben herbeizu

führen , iſt dagegen bei der Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung, die ebenſo wie die Aktiengeſellſchaft ihrem Weſen

nach eine Kapitalaſſoziation darſtellt, ein derartiges

Verfahren, um zu einer Vermehrung des Betriebskapitals zu

gelangen, naturgemäß ausgeſchloſſen.

Zeitſdrift für Bandelgredot. Bd . LVII. 31
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Eine bloße Vermehrung der Mitgliederzahl einer Geſell

ſchaft mit beſchränkter Haftung, die durch Teilung von Ge

ſchäftsanteilen herbeigeführt werden kann, iſt auf den Umfang

des Betriebskapitals der Geſellſchaft gänzlich einflußlos.

Abgeſehen von den beſonderen Formen der Geſellſchaften mit

Nachſchußpflicht (SS 26–28 des Geb.) kann demnach neues

geſellſchaftliches Betriebskapital bei den Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung ebenſo wie bei den Aktiengeſell

ſchaften nur durch Erhöhung des Stammkapitals

beſchafft werden, nicht aber durch Erhöhung der bereits vor

handenen Stammeinlagen , dies ſchon mit Rüdſicht auf die

Vorſchrift des § 5 Abſ. 3 Sa 2 des Geſ. nicht, wonach der

Geſamtbetrag der Stammeinlagen mit dem Stammkapital

übereinſtimmen muß. (Vgl. Neukamp , Anm . 2 b , d . d . zu

§ 55 ; Liebmann daſ . Anm. 2 ; Staub baſ. Anm. 2.)

Aus dem gleichen Grunde hat aber auch die Erhöhung

des Stammkapitals die Bildung und Übernahme neuer

Stammeinlagen und folgeweiſe die Bildung neuer Geſchäfts

anteile zur unumgänglichen Vorausſeßung , und es bleibt

deshalb nunmehr zu prüfen, in welcher Weiſe ſich der „ur

ſprüngliche “ Erwerb dieſer bei der Kapitalserhöhung ent

ſtehenden neuen Geſchäftsanteile, d . i . neuer Mitgliedſchaften,

vollzieht .

II. 1. In erſter Linie muß ein rechtsgültiger Kapital

erhöhungsbeſchluß der Geſellſchaft vorliegen , der nur von

der Geſellſchafterverſammlung gefaßt werden kann und allen

Erforderniſſen eines Saßungsänderungsbeſchluſſes entſprechen

muß , alſo ſowohl mit der im § 53 Abſ. 2 des Geſ . vor

geſehenen Mehrheit von Dreivierteln aller abgegebenen Stim

men zu faſſen iſt, wie auch allen weitergehenden vom Statut

für Saßungsänderungen aufgeſtellten Erforderniſſen zu ent

ſprechen hat und gerichtlich oder notariell zu beurkunden iſt.

Ein ſolcher Beſchluß kann mangels eines entſprechenden

für die Aktiengeſellſchaften im § 278 HOB. aufgeſtellten

Verbots – ſelbſt dann gefaßt werden, wenn das urſprüng

liche Stammkapital noch nicht vollſtändig eingezahlt iſt. (Vgl. 1

1
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Begr. S. 81 ; Neukamp , Anm . 2 e zu § 55 ; Staub baſ .

Anm. 4. )

2. Der Beſchluß muß ferner dann, wenn es ſich nicht

um reine Geldeinlagen handelt, oder wenn Vermögensgegen

ſtände in Anrechnung auf eine Einlage von der Geſellſchaft

übernommen werden ſollen , folgende Angaben enthalten :

a) die Perſon desjenigen, welcher die Einlage zu leiſten

oder die Vermögensgegenſtände zu überlaffen hat ;

ſowie

b) den Gegenſtand der Einlage oder Überlaſſung und

den Geldwert, für welchen die Einlage angenommen

wird, oder die für den überlaſſenen Gegenſtand zu

gewährende Vergütung. (8 56 des Geſ.)

3. Sollen die durch den Erhöhungsbeſchluß geſchaffenen

neuen Stammeinlagen nicht ſofort voll eingezahlt werden,

ſo iſt überdies zur Gültigkeit des Kapitalerhöhungsbeſchluſſes ,

wie Staub (Anm . 5 zu § 55) zutreffend hervorhebt , die

Zuſtimmung ſämtlicher bisherigen Geſellſchafter erforderlich,

da dadurch ihre ihnen nach der urſprünglichen Saßung ob:

liegenden Leiſtungen für die Geſellſchaft inſofern vermehrt

werden (8 53 Abſ. 3 des Geſ .), als ſie auch für die Voll

zahlung der neuen Stammeinlagen aufzukommen haben, falls

deren Übernehmer zahlungsunfähig ſind. (§ 24 des Geſ.)

III. Das Vorliegen eines rechtsgültigen Kapitalerhöhungs

beſchluſſes bildet alſo die unerläßliche Grundlage und Vor:

ausſeßung für den Erwerb neuer Geſchäftsanteile im Falle

einer Kapitalserhöhung. Dieſer Erwerb hat aber des Fer

neren das Vorhandenſein von Perſonen zur Vorausſeßung,

die bereit ſind, die neuen Stammeinlagen zu übernehmen

und durch den damit verbundenen Erwerb neuer Geſchäfts

anteile Mitglieder der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

zu werden.

Müßte alſo auch logiſch betrachtet der Erhöhungsbeſchluß

der Beitritts- (Übernahme: )erklärung vorausgehen , ſo iſt doch

ein ſolcher Beſchluß praktiſch und wirtſchaftlich ohne jeden

Wert, wenn nicht ſchon vor deſſen Faſſung feſtſteht, daß die
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erforderliche Anzahl von Perſonen vorhanden iſt, die zur

Übernahme der neuen Stammeinlagen und Geſchäftsanteile

bereit ſind. Es ſteht deshalb nichts im Wege, daß die Bei

tritts- (Übernahme-)erklärung bereits vor der Faſſung des

Kapitalerhöhungsbeſchluſſes abgegeben wird ; in dieſem Falle

iſt aber die Rechtswirkſamkeit jener Erklärung von der con

ditio tacita (oder conditio juris) abhängig, daß der Kapital

erhöhungsbeſchluß ſelbſt demnächſt in rechtsgültiger Weiſe zu

ſtande kommt 16) .

Hinſichtlich der Übernahmeerklärung ſelbſt, welche die

erſte Vorausſeßung für den Erwerb eines Geſchäftsanteils

im Falle der Kapitalserhöhung bildet, gilt nun im Einzelnen

Folgendes :

1. Die Übernahmeerklärung iſt eine einſeitige, empfangs

und annahmebedürftige Willenserklärung des übernehmers

und zwar im Sinne des Sozialrechts eine Beitritts

erklärung zu einer juriſtiſchen Perſon. Sie muß der

Geſellſchaft, alſo dem zu ihrer Vertretung berufenen Organ,

nämlich dem Geſchäftsführer, zugehen und von dieſem an

genommen werden. Gleichgültig iſt es, in welcher Form

dieſe Annahmeerklärung erfolgt ; fie kann ſchriftlich oder

mündlich, ausdrücklich oder ſtillſchweigend abgegeben werden,

da das Geſeß in dieſer Hinſicht (8 55 Abſ. 2) lediglich die

„ Zulaſſung “ des Übernehmers ſeitens der Geſellſchaft ver

langt. Wenn Staub (Anm. 23 zu § 55) dem gegenüber

unterſtellt, als ob vielfach die Anſicht vertreten wäre , die

„ Zulaſſung“ , d . h . die Annahme der Beitrittserklärung, voll

ziehe ſich erſt durch die Anmeldung des Rapitalerhöhungs

16) Eine Friſt, innerhalb deren in folchem Falle der Erhöhungsbeſchluß

gefaßt oder gar zur Eintragung in das Handeløregiſter gelangt

ſein muß, wie § 281 Ziff. 4 HGB. fie bei Erhöhung des Grunds

kapitals einer Aktiengeſellſchaft vorſieht, hat das Gefeß, betreffend

die G. m . b. $. nicht feſtgeſeßt. In dieſer Hinſicht müſſen die

Übernehmer in der Übernahmeerklärung das Erforderliche vorſehen ;

anderenfalls ſind ſie während einer angemeſſenen Friſt an

ihre Erklärung gebunden . (Vgl. Staub Anm. 22 zu § 55. )
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beſchluſſes zum Handelsregiſter, ſo beruht dieſe Unterſtellung

auf einer irrigen Auffaſſung der amtlichen Begründung oder

einer Bemerkung, wie ſie ſich z . B. bei Pariſius - Crüger

(Anm. 2 a . E. zu $ 56) befindet. Die amtliche Begründung

(S. 80) äußert ſich in dieſer Hinſicht folgendermaßen :

„Bei einer Erhöhung des Stammkapitals erfolgt

die Übernahme der zur Aufbringung des erhöhten

Kapitals erforderlichen neuen Stammeinlagen auf

Grund eines Vertrages zwiſchen dem Übernehmer und

der Geſellſchaft. Der ſchriftlichen Beurkundung bedarf

nur die Erklärung des erſteren (8 56 Abſ. 1), wogegen

die Zulaſſungserklärung der Geſellſchaft formlos

gültig ſein muß ; ſie wird in der Regel ſchon aus der

Einreichung der Übernahmeerklärung zum Handels

regiſter (S 58 Abſ. 3 Nr. 1 ) zu entnehmen ſein . "

Die Auffaſſung von Staub , daß die „ Vertrags

annahme“ 17) nach der „ gegenteiligen“, d . h . von ihm nicht

gebilligten Anſicht erſt in der Anmeldung zum Handels

regiſter zu finden ſein ſoll , iſt deshalb verfehlt und darum

auch die aus dieſer irrigen Unterſtellung gezogene Schluß

folgerung, „daß es den Verfechtern dieſer Anſicht an einem

Mittel feble, den Geſellſchafter zu zwingen, den Betrag ſeiner

Stammeinlage oder mindeſtens die abſolut notwendige Viertels

deckung vor der Anmeldung zu zahlen ".

Die Verpflichtung des Übernehmers zur Zahlung der

von ihm übernommenen Stammeinlage entſteht vielmehr

ſchon mit der Abgabe der Übernahmeerklärung und deren

mündlich oder ſchriftlich, ausdrücklich oder ſtillſchweigend er

klärten „ Zulaſſung“ ſeitens der Geſellſchaft, nicht aber erſt

mit der Anmeldung des Kapitalerhöhungsbeſchluſſes. Dieſe

I

1

17 ) Die herrſchende Anſicht erblidt in der Übernahmeerklärung einen

„Antrag “ ( Offerte), in der „ Zulaſſung “ die „Vertragsannahme“ ,

indem ſie dieſe Akte zu „ individualrechtlichen “ Vorgången ſtempelt,

während ſie in Wirklichkeit dem Gebiete des Sozialrechts " anger

Hören , worauf auch der vom Geſetz gewählte Aufdrud Zulaſſung "

beutlich hinweift.
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Anmeldung ſtellt nur, wie die Begründung ſagt, unter allen

Umſtänden die ſtillſchweigende Zulaſſung der Übernahme

erklärung dar.

Es kann deshalb auch nicht mit Förtſch (Anm. 2 zu

§ 55) angenommen werden , daß der Übernehmer vor der

Eintragung des Erhöhungsbeſchluſſes nicht verpflichtet ſei,

Einzahlungen auf die übernommene Stammeinlage zu leiſten;

vielmehr iſt ſeine Verpflichtung zur Einzahlung mit dem

Momente entſtanden , wo ſeine Übernahmeerklärung ſeitens

der Geſellſchaft zugelaſſen 18) wird , genau ſo, wie auch der

jenige, welcher einer erſt zu gründenden Geſellſchaft beitritt,

durch die Unterzeichnung des Geſellſchaftsvertrages verpflichtet

wird , die übernommene Stammeinlage nach Maßgabe der

Saßung einzuzahlen ; gelangt alsdann die Geſellſchaft oder

die Kapitalserhöhung nicht zur Eintragung, ſo hat dieſer

Umſtand hinſichtlich der Verpflichtung des Geſellſchafters oder

übernehmers die Bedeutung des Eintritts einer auflöſenden

Bedingung , vermöge deſſen er berechtigt iſt, das Gezahlte

von den Empfängern zurückzufordern.

18) Ich habe ſchon in meinem Kommentar (Anm. 2 zu § 57 S. 158)

hervorgehoben , daß die Übernahmeerklärung einen felbſtändigen

Verpflichtung & grund bildet , auf Grund deſſen die Gefellſchaft gegen

einen fäumigen Übernehmer auch dann ſchon zur Klage ſchreiten

fann , wenn die Eintragung des Erhöhungsbeſchluffes noch nicht

erfolgt iſt, wie denn auch die daſelbſt angezogene Stelle der amts

lichen Begründung (S. 82) ausdrücklich hervorhebt , daß die

berbindliche Abgabe der Erklärung wegen Übernahme der

Stammeinlagen und die teilweiſe Einzahlung derſelben noch vor

der Eintragung des Erhöhungsbeſchluffes ſtattfinden müſſen und

nicht ſchlechthin durch die vorgängige Rechtswirkſamkeit des Er:

höhungsbeſchluffes bedingt find ".

Für das Attienrecht wil Lehmann (a. a. D. I S. 355)

die Verpflichtung des Attienzeichners zur Zahlung der Einlage

ſogar ſchon mit der Ausſtellung des Zeichnungsſcheins (und

ohne Rüdſicht auf die „ Zulaſſung“ der Zeichnung ) entſtehen laffen ;

dies geht aber meines Erachtens zu weit und würde zu der be:

dentlichen Ronſequenz führen, daß ſelbſt ein zurüdgewieſener

Zeichner auf Zahlung des gezeichneten Betrages belangt werden kann .
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2. Die Übernahmeerklärung bedarf zu ihrer Rechts.

wirkſamkeit der in § 55 Abſ . 1 des Geſ. vorgeſehenen Form,

8. h . ſie muß entweder in einer gerichtlichen oder notariellen

oder in einer privatſchriftlichen Urkunde abgegeben ſein,

welche leßtere aber hinſichtlich der Unterſchrift des Über

nehmers der gerichtlichen oder notariellen Beglaubigung be:

darf. Eine mündlich abgegebene oder eine zwar ſchriftlich

erfolgte , aber unbeglaubigt gebliebene Übernahmeerklärung

iſt rechtsunwirkjam . Keinesfalls darf der Regiſterrichter auf

Grund einer derartigen Erklärung die Eintragung des Er

höhungsbeſchluſſes verfügen .

Hier erhebt ſich die weitere Frage , ob und in welcher

Weiſe die Übernahmeerklärung auch durch einen Bevollmäch:

tigten abgegeben werden kann . Dies iſt mangels eines aus

drücklichen geſeblichen Verbots ſchon gemäß dem Grundſaße

der freien Stellvertretung unbedenklich zu bejahen, ergibt ſich

aber auch ohne weiteres aus einer entſprechenden Anwendung

des § 2 Abſ. 2 des Geſeßes . Es fragt ſich nur , ob § 2

Abſ . 2 auch inſofern zur Anwendung gelangt, als die Vol

macht ſelbſt mindeſtens gerichtlich oder notariell beglaubigt

ſein muß. Troßdem das Geſeß in dieſer Hinſicht nichts be

ſtimmt und troß der Vorſchrift des § 167 Abf. 2 B.GB.

bin ich doch geneigt , dieſe Frage zu bejahen , da die

Kapitalserhöhung ihrem Weſen nach eine wenigſtens teilweiſe

Neugründung 19) auf veränderter Kapitalbaſis darſtellt, ein

Saß , der durch die kraft poſitiven Rechts vorgeſehene be

ſondere Ausgeſtaltung des Rapitalerhöhungsverfahrens in

ſeiner Richtigkeit nicht in Frage geſtellt werden kann , wes

halb ſchon aus dieſem Grunde die für die Gründung

geltende Vorſchrift des § 2 Abſ . 2 auf die als Neugrün

dung fich charakteriſierende Rapitalserhöhung unbedenklich

entſprechend anwendbar erſcheint. (Ebenſo, freilich ohne An

gabe von Gründen, Förtſch Anm . 2 zu § 55.)

Auch dann alſo, wenn die Vollmacht der im § 2 Abſ. 2

19) Ebenſo für das Attienrecht Lehmann a. a. D. II S. 448 .
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des Gef. vorgeſchriebenen Form entbehrt, wird der Regiſter

richter die Eintragung des Kapitalerhöhungsbeſchluſſes abzu

lehnen haben .

3. Zur Abgabe der Übernahmeerklärung iſt jede ge

ſchäftsfähige phyſiſche oder juriſtiſche Perſon befugt, die Mit

glied einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung fein kann ? ).

Minderjährige bedürfen , da ſie durch dieſe Erklärung auch

Pflichten übernehmen, der Zuſtimmung des geſeßlichen Ver

treters. Ehefrauen können auch ohne Zuſtimmung ihres

Ehemannes eine Übernahmeerklärung abgeben ; gilt in der

Ehe das gefeßliche Güterrecht der ſogenannten „ Verwaltungs

gemeinſchaft“, ſo greift § 1399 B.GB. Plaß , D. h . , auch

dann , wenn der Ehemann der Übernahmeerklärung nicht

zugeſtimmt hat , iſt das eingebrachte Gut der Ehefrau inſo

weit für die Zahlung der übernommenen Stammeinlage und

der ſonſtigen etwa übernommenen Verpflichtungen haftbar,

als durch die Übernahme das eingebrachte Gut infolge des

Erwerbs des Geſchäftsanteils bereichert wird . Leben die

Eheleute in Gütergemeinſchaft, ſo wird durch die Übernahme

erklärung der Frau nur deren Vorbehaltsgut (S$ 1440, 1441

B.GB.) , bei der Errungenſchafts- und Fahrnisgemeinſchaft

deren Vorbehaltsgut und gemäß § 1399 B.GB. auch deren

eingebrachtes Gut haftbar ($ 1525 Abſ. 2 , § 1550 Abſ . 2

B.GB.).

Eine beſondere Bevorzugung der bereits vorhandenen

Geſellſchafter, wie § 282 KGB. dieſe hinſichtlich der Aktio:

näre vorſieht, kennt das Geſek in Bezug auf die Übernahme

der neuen Geſchäftsanteile nicht 21) . Vgl. im Übrigen Ziff. 5 .

120) Die G. m . b. H., welche die Kapitalberhöhung beſchließt, fann

fich daran durch Übernahmeerklärung nur unter den einſchränken :

den Beſtimmungen des § 33 des Gef. beteiligen , wogegen eine

fremde 6. m . 6. 5. in der Abgabe einer Übernahmeerklärung

nicht beſchränkt iſt.

21 ) Der öſterreichiſche Entwurf ($ 46, § 52 der Faſſung des Berrens

haufes ) beſtimmt dagegen : „ Mangels einer anderweitigen Feftfeßung

im Geſellſchaftsvertrage oder Erhöhungsbeſchluſſe fteht den bis:

N
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4. Hinſichtlich des fnhalts der Übernahmeerklärung

gilt, (wie ich bereits in meinem Kommentar 2. Aufl. S. 155

dargelegt habe), Folgendes :

a) Die Übernahmeerklärung muß den Betrag der über

nommenen Stammeinlage enthalten ; iſt der Über:

nehmer ein Nichtgeſellſchafter, ſo müſſen darin außer

dem auch alle ſonſtigen Leiſtungen angegeben ſein,

welche den Geſellſchaftern nach der Saßung obliegen ,

3. B. Rübenlieferungspflicht, Pflicht zur Übernahme

des Amts eines Geſchäftsführers und dergl .

b) Falls auf das erhöhte Stammkapital eine Einlage

gemacht werden ſoll , die nicht in Geld zu leiſten

iſt, oder falls eine Vergütung für Vermögensgegen

ſtände, welche die Geſellſchaft übernimmt, auf eine

Einlage anzurechnen iſt , ſo muß die Übernahme:

erklärung den Gegenſtand der Einlage oder Über

laſſung und den Geldwert, für welchen die Einlage

angenommen wird , oder die für den überlaſſenen

Gegenſtand zu gewährende Vergütung angeben .

c ) Der Betrag jeder neu übernommenen Stammein

lage muß ſich auf mindeſtens 500 Mark belaufen

und in Mark durch hundert teilbar fein ; alle neuen

Stammeinlagen müſſen insgeſamt fich genau mit

dem Betrage der Kapitalserhöhung decken , können

aber im übrigen , wie die urſprünglichen Kapital

einlagen, verſchieden bemeſſen ſein .

d) Jede Perſon kann nur eine neue Stammeinlage

übernehmen ; iſt ein Geſellſchafter der Übernehmer,

ſo erwirbt er durch die Übernahme einen neuen

ſelbſt ändigen Geſchäftsanteil 22) .

herigen Geſellſchaftern binnen vier Wochen vom Tage der Beſchluß

faſſung an ein Vorrecht zur Übernahme der neuen Stamm:

einlagen nach Verhältnis der bisherigen zu . “

22) Dagegen beſtimmt der öſterreichiſche Entwurf in § 69 ($ 75) :

„ Übernimmt ein Geſellſchafter nach Errichtung der Geſellſchaft eine

weitere Stammeinlage , ſo wird ſein bi @heriger Geſchäftsanteil in
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5. Über die Zulaſſung haben die Geſchäftsführer

als das zur Geſchäftsführung und zur Vertretung der Ge

fellſchaft in erſter Linie berufene Organ nach freiem Ermeſſen

zu befinden ; doch ſind ſie in dieſer Hinſicht an die Vor

ſchriften der Saßung und, falls dieſe eine Beſtimmung nicht

enthält, an die Beſchlüſſe der Geſellſchafter gebunden. Schreibt

alſo die Saßung vor oder beſtimmt ein Beſchluß der Geſell

ſchafter , daß als Übernehmer bei einer Kapitalserhöhung

nur Geſellſchafter zugelaſſen werden ſollen, ſo hat es

hierbei ſein Bewenden. Der Geſchäftsführer, der gleichwohl

Fremde zulaſſen wollte , macht ſich dadurch ſchadenserſaß

pflichtig ; auch iſt eine ſolche Zulaſſungserklärung nicht rechts

gültig , da es ſich hier um die Aufnahme eines neuen Ge:

fellſchafters handelt , ſo daß alſo die Vorſchrift des § 37

Abſ . 2 des Geſ. nicht Plaß greift.

Die Saßung kann auch beſtimmen, daß über die „ Zu

laſſung “ lediglich die Generalverſammlung der Geſellſchafter

oder der Aufſichtsrat zu befinden hat ; in ſolchem Falle

würde die ohne Genehmigung dieſer Organe abgegebene

Zulaſſungserklärung der Geſchäftsführer der Rechtswirkſam :

keit entbehren . (Vgl. das Nähere unten in § 8.)

6. Erfolgt nunmehr auf Grund der gemäß § 57 des

Geſ . von den Geſchäftsführern zu überreichenden Urkunden,

nämlich :

a ) des Erhöhungsbeſchluſſes ;

0

dem der erhöhten Stammeinlage entſprechenden Birhältniſſe erhöht."

– Hierdurch können aber dann erhebliche praktiſche Schwierigkeiten

entſtehen, wenn mit dem bereits vorhandenen und dem erſt ſpäter

( durch die Übernahmeerklärung) hinzuerworbenen Geſchäftsanteil

verſchiedenartige Rechte und Verpflichtungen verknüpft ſind,

ein Uinſtand , auf den auch ſchon der von Dr. Þ. Hammers

ich lag erſtattete „Sommiteebericht“ der Handels- und Gewerbes

fammer in Wien , betreffend den Gefeßentwurf über Geſellſchaften

mit beſchränkter Saftung (Wien 1905 ) S. 22 zutreffend hinges

wieſen hat . Bl. auch amtliche Begründung des deutſchen Ents

wurf: S. 48.

1
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b) der Übernahmeerklärungen ;

c) der von den Geſchäftsführern gemäß §§ 7 und 8

des Geſ . abzugebenden Verſicherung über die erfolgte

Einzahlung inindeſtens eines Vierteils der neu über

nommenen Stammeinlagen oder über das Ein

bringen der nicht in Geld beſtehenden Vermögens

gegenſtände;

d) einer von den Geſchäftsführern unterſchriebenen Liſte

der übernehmer nebſt den von jedem derſelben

übernommenen Stainmeinlagen

die Eintragung des Kapitalerhöhungsbeſchluſſes , ſo iſt in

dieſem Moment der Erwerb der neugebildeten Geſchäfts

anteile durch die Übernehmer der entſprechenden Stamm:

einlagen vollzogen . Ein Weiteres iſt zu dieſem Erwerbe

nicht erforderlich. (Siehe oben § 5.)

7. Es bleibt endlich noch die Frage zu prüfen , welche

Folgen es hat , wenn die Übernahmeerklärung oder der Ka

pitalerhöhungsbeſchluß an einem formellen oder materiellen

Mangel leidet, die Eintragung des Erhöhungsbeſchluſſes aber

gleichwohl erfolgt iſt ?

a) Vorweg iſt hier zu bemerken , daß die Übernahme

erklärung ebenſowenig wie die Beitrittserklärung im Stadium

der Geſellſchaftsgründung wegen Frrtums, Betrugs, Drohung,

Mangel eines ernſtlichen Willens angefochten werden kann.

(Siehe oben § 4 S. 35.)

b) Iſt dagegen die Übernahmeerklärung von einem Ge

ſchäftsunfähigen oder in der Geſchäftsfähigkeit Beſchränkten

ohne Zuſtimmung des geſeßlichen Vertreters abgegeben oder

entbehrt ſie der vorgeſchriebenen Form oder hat ein nicht

gehörig Bevollmächtigter die Übernahmeerklärung abgegeben

(ſiehe oben unter 2.) oder entſpricht endlich ihr Inhalt in

den vorſtehend (unter 4.) mitgeteilten weſentlichen Punkten

nicht den geſeßlichen Erforderniſſen, ſo muß ſie als nichtig

bezeichnet werden .

Daß insbeſondere auch eine inhaltlich der Vorſchrift des

$ 55 des Geſ. nicht entſprechende Übernahmeerklärung (ſiehe

1



490 Neutamp : Die Geſchäftsanteile der Geſellſchaft m. b. K.

oben unter 4.) als nichtig anzuſehen iſt, folgt ſchon aus der

Erwägung, daß ſie dem „Zeichnungsſcheine“ des Aktienrechts

entſpricht, den Abſ. 4 des § 189 HGB. ausdrücklich dann als

„ nichtig “ bezeichnet, wenn er nicht den vom Gefeß (in Abſ . 3

des § 189) aufgeſtellten Inhalt hat . Fraglich erſcheint es

nur , ob man auch die Vorſchrift des Sag 2 Abſ. 4 des

$ 189 HGB. auf die Übernahmeerklärung „ entſprechend“

anwenden kann , d . h . alſo , ob der übernehmer , der nach

der Eintragung des Erhöhungsbeſchluſſes ſich wie ein Geſell

ſchafter geriert, alſo z . B. an Verſammlungen und Beſchluß

faſſungen der Geſellſchafter teilgenommen hat, nunmehr Ge

ſellſchafter wird, als wenn er eine gültige Übernahmeerklärung

abgegeben hätte. Es läßt ſich nicht leugnen, daß die Sicher

heit des Verkehrs auch für die Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung eine derartige Beſtimmung erfordern dürfte ; da aber

das Geſek in dieſer Hinſicht ſchweigt, ſo erſcheint es mir

bedenklich , die poſitive ſpeziell für das Aktienrecht gegebene

Vorſchrift des Saß 2 Abſ. 4 des § 189 HGB . ohne Weiteres

auf die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung entſprechend

zur Anwendung zu bringen .

Auch der Erhöhungsbeſchluß ſelbſt entbehrt der Rechts

beſtändigkeit, wenn er nicht unter Beachtung der SS 51 , 53,

56 des Geſ . oder der ſtatutariſch für das Zuſtandekommen

von Saßungsänderungsbeſchlüſſen vorgeſchriebenen Formen

gefaßt, insbeſondere, wenn er nicht gerichtlich oder notariell

beurkundet, vielmehr nur in einer privatſchriftlichen Urkunde

niedergelegt iſt, mag dieſe auch hinſichtlich der Unterſchriften

gerichtlich oder notariell beglaubigt ſein.

Daß in allen dieſen Fällen der Regiſterrichter die Ein

tragung des Erhöhungsbeſchluſſes ablehnen muß, verſteht ſich

von ſelbſt und wird von keiner Seite beſtritten.

Welche Folgen aber hat es, wenn gleichwohl zu Unrecht

in ſolchen Fällen die Eintragung des Erhöhungsbeſchluſſes

erfolgt iſt ?

Von Staub (Anmerkungen 12-17 zu § 57) und vom

Kammergericht in der Entſch. vom 9. Juli 1900 (Rechtſpr.
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der DLG. I S. 289) 23) wird in ſolchen Fällen der Ein

tragung des Erhöhungsbeſchluſſes eine alle Mängel der Form

und des Inhalts der Übernahmeerklärung oder des Erhöhungs

beſchluſſes „heilende“ Wirkung beigemeſſen, die nach Staub

in Bezug auf die Übernahmeerklärungen jedenfalls dann

eintreten ſoll, wenn dieſe allgemeinen zivilrechtlichen Er

forderniſſen einer Übernahmeerklärung entſprechen “ 24) . Da

mit dieſer „heilenden“ Wirkung des Regiſtereintrags auch

ſonſt vielfach argumentiert wird (vgl. oben § 5), ſo erſcheint

es nicht überflüſſig, die Frage der „ Heilkraft“ einer ſolchen

Eintragung einer grundſäßlichen Prüfung zu unterziehen .

Ein Saß , wie ihn § 313 B.GB. in Bezug auf die

heilende Wirkung der Eintragung in das Grundbuch aufſtellt,

findet ſich nirgends im Geſeß in Bezug auf die Eintragung

in das Handelsregiſter. Ich habe mich auch vergebens be

müht, zu ermitteln , aus welchen „ allgemeinen Rechtsgrund

fäßen“ die Verteidiger dieſer „ Heilwirkung “ einen ſolchen

Saß herleiten wollen .

Gegen eine ſolche „ allgemeine Seilwirkung“ ſpricht zu :

nächſt der Umſtand , daß der für die Bedeutung der Ein

tragungen in das Handelsregiſter grundlegende § 15 HOB.

von einer ſolchen Wirkung nichts weiß, vielmehr nur Rechts :

vermutungen aufſtellt, die für die Regelung der Beweislaſt

von Bedeutung ſind ; (ebenſo im Weſentlichen 123 KGB.) .

1

23) Ich ſelbſt habe mich in Anm. 2 a zu § 57 unter Hinweis auf die

Entſch. des Kammergerichte vom 9. Juli 1900 der von dieſer ver

tretenen Anſicht angeſchloſſen, die ſich aber aus den im Text ents

widelten Gründen nicht aufrecht halten läßt .

24) Ganz unklar iſt es , was man unter allgemeinen zivilrechtlichen

Erforderniſſen " einer Übernahmeerklärung verſtehen foll. Wenn

das Gefeß beſtimmte Vorſchriften über die Form und den Inhalt

ſolcher Übernahmeerklärungen aufſtellt , ſo find dies eben die all

gemeinen zivilrechtlichen Erforderniſfe einer „ Übernahmeerklärung “ .

Denn die allgemeinen Vorſchriften über Fandlungsfähigkeit und

dergleichen enthalten nicht wzivilrechtliche Erforderniſſe einer gültigen

übernahmeerklärung" , ſondern eine rechtsgeſchäftlichen

Aktes überhaupt.
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Auch der $ 5 HOB. ſpricht nicht etwa von der „ Heilung "

eines Mangels durch die Eintragung, ſondern ſtellt für einen

einzelnen ganz beſtimmten Fall eine durch die Eintragung

erzeugte unwiderlegliche Rechtsvermutung (praesumptio juris

et de jure) auf. In den SS 2, 3 Abſ. 2, 200, 210, 320

HOB.; SS 11 , 13 des Geſ., betr. die G. m. b . H. iſt der

Eintragung in das Handelsregiſter in gewiſſem Umfange eine

rechtserzeugende Wirkung beigelegt. Endlich ſchränkt

$ 144 Freiw.GG . die gemäß § 142 Freiw.GG. dem Regiſter

gericht beigelegte Befugnis, eine wegen Mangels einer weſent

lichen Vorausſeßung an ſich unzuläſſige, aber gleichwohl (zu

Unrecht) bewirkte Eintragung von Amts wegen wieder zu

löſchen, hinſichtlich der Aktiengeſellſchaften , der Kommandit

geſellſchaften auf Aktien und der Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung in gewiſſem Umfange ein 25) .

Gegen die „Þeilwirkung“ der Regiſtereinträge ſpricht

ferner die Erwägung, daß, wenn man eine ſolche annehmen

wollte , damit der Regiſterrichter über das Geſet geſtellt

wäre, ſtatt ihm, wie es dem Weſen der richterlichen Gewalt

entſpricht, unbedingt unterworfen zu ſein . Das Geſeß ſchreibt

vor, daß die Gründungsurkunde über eine Aktiengeſellſchaft

oder über eine Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung gericht

lich oder notariell errichtet werden muß. Trägt nun gleich

wohl der Regiſterrichter auf Grund einer privatſchriftlich

I

12

25) Im Falle des $ 189 Abſ. 4 Sa 2 GG. iſt zwar auch die Eins

tragung in das andelsregiſter von einer gewiffen Bedeutung ;

hier wird aber die Haftbarkeit des Aktionårs nicht ſowohl aus der

Eintragung in das Handel@ regiſter hergeleitet, als vielmehr aus

dem ſpäteren Verhalten des Zeichners ", der fich wie ein Attio

när “ geriert. Jedenfalls können aus dieſer auf ganz beſtimmten

Gründen beruhenden Sondervorſchrift vallgemeine Rechtsgrundſäße

über die Heilkraft der Regiſtereintragungen “ nicht abgeleitet wers

ben ; ja , es ſcheint mir ſchon bedenklich, daß das Reichegericht in

der Entſch. vom 9. November 1889 (XXVI S. 69, insbeſ. S. 73)

die für die Zeichnungsſcheine gegebene Vorſchrift auf den Fall

ausgedehnt hat , daß ein Gründer wegen eines formellen Mangels

des „ Gründungsprotokolis “ an und für ſich nicht haftbar iſt.
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1

errichteten Urkunde die Geſellſchaft ein, ſo iſt nach der Theorie

der Gegner jener „Mangel der Urkunde“ durch die Ein

tragung geheilt ; d. h . , weil es dem Regiſterrichter alſo be

liebt , ſind die Vorſchriften des § 182 HGB. oder des § 2

des Geſ . betr . die G. m. b . V. im Einzelfalle beſeitigt.

Dasſelbe muß dann auch in den Fällen des § 259 HOB.

und des § 53 des Geſ . betr . die G. m. 6. $ . gelten .

Und wie ſucht nun das Rammergericht ( in der Ent

ſcheidung vom 9. Juli 1900) dieſen Rechtsſtandpunkt zu

rechtfertigen ?

Die Kapitalerhöhungen,“ heißt es wörtlich, „ ſind durch

die Eintragungen und ihre demnächſt ſeitens des Amtsgerichts

veranlaßte Bekanntmachung in Zeitungen öffentlich hervor

getreten . Die Geſellſchaft wurde damit für das Publikum,

insbeſondere für alle diejenigen , welche ihr Kredit gaben,

als auf dem erhöhten Stammkapitale beruhend gekennzeichnet.

Demgemäß iſt das Intereſſe der Allgemeinheit daran be

teiligt, daß der durch die Eintragungen und deren Bekannt:

machung bekundete Rechtszuſtand erhalten bleibt. “

Das alles ſind reine „ Billigkeitserwägungen “, denen es

aber an jeder geſeblichen Grundlage gebricht. Denn nach

§ 15 HGB. muß zwar jeder Dritte eine eingetragene und

eintragungsbedürftige Tatſache gegen ſich gelten laſſen ;

nirgends aber ſchreibt das Geſek vor , daß man ſich darauf

verlaſſen könne, daß jede Eintragung in das Handelsregiſter

auch materiell zu Recht erfolgt ſei und daß deshalb ein

„Dritter“ auch die bloße Tatſache der Eintragung zu ſeinen

Gunſten – und zwar unwiderleglich für ſich anrufen

dürfe.

Nicht durch derartige das Geſeg korrigierende Billigkeits

erwägungen iſt dem „Publikum“ zu helfen, ſondern höchſtens

dadurch , daß der Regiſterrichter, der die geſekwidrige Ein

tragung bewirkt hat, auf Grund des § 839 B.GB. von dem

geſchädigten Publikum wegen vorſäßlicher oder fahrläſſiger

Verlegung ſeiner Amtspflicht in Anſpruch genommen wird,

ſofern man , was mir freilich äußerſt zweifelhaft erſcheint,

I
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I

das „Publikum“ als „Dritten“ im Sinne des § 839 Abſ. 1

B.GB. anſehen kann .

Daß die Konſequenz , die ſpeziell für unſeren Fall der

Eintragung eines Kapitalerhöhungsbeſchluſſes von Staub

und dem Rammergericht gezogen iſt , nicht richtig ſein kann ,

ergibt ohne Weiteres eine Betrachtung der aktienrechtlichen

Vorſchriften . Iſt nämlich die Theorie von der Heilkraft der

Eintragung richtig , ſo muß ſie gleicherweiſe auf Beſchlüſſe

der Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung, wie der Aktien :

geſellſchaften Anwendung finden . Nun ergibt aber ſchon die

Vorſchrift des § 271 KGB. mit voller Deutlichkeit , daß

jeder Beſchluß der Generalverſammlung einer Aktien

geſellſchaft wegen Verlegung des Geſeßes oder der Saßung

im Wege der Klage angefochten werden kann . Daß dieſer

Saß ſich insbeſondere auch auf Saßungsänderungsbeſchlüſſe

bezieht , darüber beſteht kein Zweifel ; und es wird auch

nirgends die Anfechtungsbefugnis auf die Fälle beſchränkt,

in denen eine Eintragung des Beſchluſſes in das Handels

regiſter noch nicht ſtattgefunden hat . (Vgl. Staub , Kom,

mentar zum HGB . Anm. 2 zu § 273 ; Lehmann - Ring

Anm . 4 zu § 273 ; Goldmann Ziff. 11 zu § 273 , wo

überall die Anfechtung bereits eingetragener Beſchlüſſe

vorausgeſeßt wird . ) Kann alſo jeder gegen das Geſet

verſtoßende, insbeſondere alſo auch ein in das Handelsregiſter

eingetragener Beſchluß einer Aktiengeſellſchaft von jedem

Aktionär mit Erfolg angefochten werden, ſo ergibt ſich ſchon

daraus , daß die Eintragung in das Handelsregiſter eine

heilende Wirkung gegenüber irgendwelchen Geſekesverleßun

gen nicht haben kann . (Im Ergebnis übereinſtimmend Leh

mann - Ring Anm. 5 zu § 277 HOB.; Goldmann Ziff. 11

zu § 277, Ziff. 10 zu § 274 HGB.)

Daß aber die Beſchlüſſe einer Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung, ebenſo wie diejenigen der Generalverſammlung einer

Aktiengeſellſchaft wegen Verlegung des Geſeßes oder Statuts

- und zwar Mangels einer geſeßlichen Vorſchrift zeitlich

unbeſchränkt — angefochten werden können, das kann füglich

-
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nicht bezweifelt werden und es herrſcht darüber in der Rechts

lehre auch volle Übereinſtimmung. (Vgl. Liebmann An

merkungen 5 und 6 zu § 45 ; Förtſch Anm. 2 zu § 47 ;

Pariſius - Crüger Anm. 1 zu § 46 S. 197 ; Neukamp

Anm . 1 e zu § 45.)

Dieſes Anfechtungsrecht greift demnach auch gegenüber

Saßungsänderungsbeſchlüſſen und ſomit auch gegenüber Ka

pitalerhöhungsbeſchlüſſen unbeſchränkt Plaß und deshalb muß

die oben aufgeworfene Frage , welche Folge es hat , wenn

ein wegen Rechtsungültigkeit der Übernahmeerklärungen oder

des Kapitalerhöhungsbeſchluſſes ſelbſt an ſich rechtsunwirk

ſamer Beſchluß in das Þandelsregiſter eingetragen iſt, im

Gegenſaß zu Staub dahin beantwortet werden , daß die

Eintragung in das Handelsregiſter in Bezug auf die

Frage der Rechtsbeſtändigkeit des Beſchluſſes an und für ſich

bedeutungslos iſt. Daraus ergibt ſich , daß ein derartig zu

Unrecht eingetragener Beſchluß von jedem Geſellſchafter jeder

zeit 26) als ungültig mit dem Antrage angefochten werden

kann, die Geſellſchaft zur Einwilligung in die Löſchung der

Eintragung zu verurteilen . Es ergibt ſich aber auch ferner,

daß die Eintragung des Beſchluſſes auch im Wege der Be

ſchwerde gemäß § 20 Freiw.GG. angefochten werden kann

1

1

26) Es wird meinerſeits nicht verfannt, daß die zeitlich unbeſchränkte

Anfechtungébefugnis von Beſchlüſſen der G. m. 6. H. zu großen prat

tiſchen Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten führen kann . De lege

ferenda würde es ſich deshalb dringend empfehlen , die in dieſer

Hinſicht gemäß § 271 HGB. für das Attienrecht geltenden

Beſchränkungen auch hinfichtlich der Anfechtbarkeit von Beichlüffen

der Geſellſchafter einer G. m. 5. H. einzuführen , wie dies in höchſt

glüdlicher Weiſe durch $$ 39 , 40 (41 , 42) des öſterreichiſchen

Entwurfs geſchehen iſt. Dieſer beſtimmt des Ferneren in den

SS 41 und 42 (43, 44) durchaus im Einklang mit den Aus :

führungen des Textes -, daß , wenn ein in das Handelsregiſter

eingetragener Beſchluß auf Abänderung des Geſellſchaft @ vertrages

der notariellen Beurkundung entbehrt oder gegen beſtimmte zwin:

gende Gefeßesvorſchriften verſtößt, in einem beſtimmt geordneten

Difizialverfahren deffen Söidung herbeigeführt werden kann .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII . 32

1
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und daß alsdann das Regiſter- oder Beſchwerdegericht die

Löſchung des zu Unrecht eingetragenen Beſchluſſes verfügen

muß. ( Ebenſo für das Aktienrecht: Lehmann - Ring

Anm. 10 zu § 273 ; Goldmann Ziff. 10 zu § 274 ; teil

weiſe ähnlich auch Staub Anm . 24 zu § 273 HOB.) .

Dieſe Schlußfolgerung wird auch durch den Inhalt der

SS 142, 144 Freiw.GG. unterſtüßt . Während nämlich nach

$ 142 Freiw.GG . jede wegen Mangels einer weſentlichen

Vorausſeßung unzuläſſige Eintragung vom Regiſterrichter

von Amts wegen gelöſcht werden kann , iſt dieſe Offizial

löſchungsbefugnis durch § 144 Abſ. 2 Freiw.GG . hinſichtlich

der von Aktiengeſellſchaften , Kommanditgeſellſchaften auf

Aktien und Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung gefaßten

und in das Handelsregiſter eingetragenen Beſchlüſſe dahin

eingeſchränkt, daß eine ſolche Offiziallöſchung nur dann

erfolgen darf, wenn der eingetragene Beſchluß durch ſeinen

Inhalt zwingende Vorſchriften des Geſeßes verleßt und über

dies die Beſeitigung des Beſchluſſes im öffentlichen Intereſſe

erforderlich erſcheint. Aus dieſer Beſchränkung der Offi

ziallöſchungsbefugnis des Regiſterrichters ergibt ſich ſomit,

daß an und für ſich die Eintragung in das Handelsregiſter

irgend welche „heilende“ Wirkung nicht beſißt, da die auf

Parteiantrag oder im Prozeßwege herbeizuführende

Löſchung ſaßungs- oder geſekwidriger Beſchlüſſe durch § 144

Freiw.GG. irgend eine Einſchränkung nicht erfahren hat.

Würde das Geſet der Eintragung in das Handelsregiſter

grundſäßlich irgend eine heilende Wirkung beimeſſen, ſo wäre

es nicht erforderlich geweſen, durch die poſitive Feſtſeßung im

§ 144 Abſ. 2 Freim.GG . die Offiziallöſchungsbefugnis des

Regiſterrichters in Bezug auf an ſich ungültig eingetragene

Beſchlüſſe ausdrücklich einzuſchränken.
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§ 7 .

Gemeinſchaftliches für beide Fälle des originären

Erwerbs von Geſchäftsanteilen.

Staub hat mit Bezug auf den Erwerb von Geſchäfts

anteilen bei der Gründung und bei der Kapitalserhöhung

einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung eine Anſicht ent

wickelt, die wegen ihrer großen praktiſchen Bedeutung und

ihrer juriſtiſchen und wirtſchaftlichen Gefährlichkeit ganz be

ſondere Beachtung verdient, eine Anſicht, die übereinſtimmend

in Anm. 25 zu § 2, Anm. 37 zu § 3. und Anm. 28 zu § 55

zu Tage tritt.

Ich halte die Staubſche Anſicht gerade um deswillen

für beſonders gefährlich, weil ſie einerſeits durch ihre ſcharf

finnige Begründung außerordentlich beſtechend wirkt , und

weil andererſeits die Staubſche Betrachtungsweiſe einer in

der modernen Jurisprudenz beſonders verbreiteten und auch

in manchen Stellen unſeres Bürgerlichen Geſekbuchs ver

körperten Methode entſpricht, unbekümmert um die realen

Verhältniſſe im Leben die einzelnen wirtſchaftlichen und juri

ſtiſchen Vorgänge ſo zu zergliedern und zu ſpalten , wie ſie

in Wirklichkeit nicht vorkommen . Ich denke hierbei beſonders

an die Lehre vom abſtrakten Vertrag und Verſprechen , an

die Loslöſung des dinglichen Rechtsgeſchäfts von ſeiner obli

gatoriſchen Grundlage u. dergl. m .

Während 8 2 des Geſ. vorſieht, daß der Geſellſchafts

vertrag des Abſchluſſes in gerichtlicher oder notarieller Form

bedarf und von ſämtlichen Geſellſchaftern zu unterzeichnen

iſt, vertritt Staub im Gegenſaß zu dem RG. in deſſen

Entſch. vom 8. April 1899 , Bd . XLIII S. 136 ; vgl. auch

„Das Recht“ Bb . IV [ 1900] S. 154 ; Seufferts Archiv

LV S. 78) die Anſicht, daſ gleichwohl ein Rechtsgeſchäft,

durch welches die Verpflichtung zur Gründung oder Mit

gründung einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung ein

gegangen wird, auch formlos gültig abgeſchloſſen werden

kann . Während ferner die SS 3, 5 Abſ . 4, 15 A65.5 und
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eine Reihe von anderen Geſebesvorſchriften ( erſchöpfend

ſind ſie in Anm. 8 zu § 3 meines Kommentars aufgezählt)

bezüglich einer Reihe von Gegenſtänden vorſchreiben , daß

darüber rechtsgültige Feſtſeßungen nur im Geſellſchafts

vertrage (alſo nur in gerichtlicher oder notarieller Form)

getroffen werden können, iſt dagegen Staub der Meinung,

daß die Geſellſchafter zwar nicht in Form von Geſellſchaftes

beſchlüſſen , wohl aber als „ Sozietätsvereinbarungen " und

mit Wirkung „ inter socios“ rechtswirkſam in formloſer

Weiſe über derartige Gegenſtände Vereinbarungen treffen

können , auf deren Erfüllung zwar nicht die Geſellſchaft als

folche, wohl aber die einzelnen Geſellſchafter klagen können.

Während endlich § 55 Abſ. 1 des Geſ. beſtimmt, daß es

bei einer Erhöhung des Stammkapitale zur Übernahme jeder

auf das erhöhte Kapital zu leiſtenden Stammeinlage einer

gerichtlich oder notariell aufgenommenen oder beglaubigten

Erklärung des Übernehmers bedarf , behauptet dagegen

Staub , daß ein Rechtsgeſchäft, durch welches ſich jemand

zu einer derartigen Übernahme verpflichtet, auch formlos

rechtsgültig ſei .

Der unbefangene Leſer , insbeſondere aber der Laie,

wird zunächſt der Meinung ſein, daß die von Staub auf

geſtellten Säße ſchon dem Wortlaut des Gefeßes zuwider:

laufen und dieſe unbefangene Prüfung des Geſeßestextes

erweiſt fich bei näherer Betrachtung auch als richtig, troßdem

nicht verkannt werden ſoll, daß Staub mit anſcheinend

ſehr beſtechenden Gründen das Gegenteil nachzuweiſen ver

ſucht hat.

Staub argumentiert nämlich folgendermaßen :

Bei der Gründung einer Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung könne einem Geſellſchafter vertragsmäßig das Recht

eingeräumt werden , nach einer gewiſſen Zeit neues Kapital

einzuſchießen. Wenn eine derartige Vereinbarung auch für

die Geſellſchaft nicht bindend ſei, weil ein Kapitalerhöhungs

beſchluß nur in Form eines konkreten Beſchluſſes auf Ab

änderung des Geſellſchaftsvertrages gültig ſei, ſo könne doch
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eine derartige Verpflichtung „ inter socios “ vereinbart und

klagend geltend gemacht werden .

Dieſe Beweisführung wiederholt Staub darauf in

Anm. 37 zu § 3, indem er ausführt, es ſei zu unterſcheiden

zwiſchen Vereinbarungen „inter socios “ , die als ſolche gelten

ſollen, und Geſellſchaftsbeſchlüſſen , die als ſolche gelten ſollen ;

er iſt der Meinung, daß, wenn die in § 3 erwähnten Feſt

feßungen als Geſellſchaftsbeſchlüſſe auch rechtsgültig nur im

Geſellſchaftsvertrage ſelbſt ( alſo in gerichtlicher oder notarieller

Form) getroffen werden können, ſie doch, wenn formlos ge

troffen , die „ socii als ſolche “ binden können ; und in Anm. 28

zu § 55 wird dieſelbe Argumentation wiederholt, dabei aber

noch hervorgehoben, daß, wie man ſich formlos zur Aktien

zeichnung verpflichten könne , während die Aktienzeichnung

ſelbſt ſchriftlich ( durch Unterzeichnung eines Zeichnungsſcheines)

erfolgen müſſe , wie man ferner die Verpflichtung zur An

nahme eines Wechſels oder zur Beſtellung einer Hypothek

formlos eingehen könne, ſo auch für die Verpflichtung, einen

Geſchäftsanteil bei einer Kapitalserhöhung zu übernehmen,

eine form loſe Erklärung genügen müſſe.

Die Beweisführung Staubs ſcheint mir aus mehr

fachen Gründen verfehlt zu ſein . Zunächſt iſt es ſchon un

richtig, die Verpflichtung zur Annahme eines Wechſels oder

zur Beſtellung einer Hypothek in Parallele zu ſtellen mit der

Verpflichtung, Mitglied einer Korporation zu werden : Rechts

geſchäfte der erſteren Art gehören dem Gebiete des Indi

vidualrechts , Rechtsakte, die eine Beitrittserklärung zu

einer Korporation enthalten , dem Gebiete des Sozialrechts

an. Beide Rechtsgeſchäfte unterliegen aber ganz verſchieden :

artigen Bedingungen und Normen, wie ich dies ſchon in der

erſten Auflage meines Kommentars (nach dem Vorgange

von Gierke) 27) hervorgehoben habe ; es iſt deshalb unzu
.

27) Gierte , Genoffenſchaftstheorie S. 133 : Die Gründungshands

lung iſt kein Vertrag , ſondern ein einheitlicher Ges

jamtaft , der im Individualrecht keine Parallele hat. “

-
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läſſig, Beitrittserklärungen zu einer Korporation in indivi

dualrechtliche Verpflichtungen umzubeuten .

Aber auch vom Standpunkte der individualrechtlichen

Betrachtungsweiſe aus iſt die Berufung Staubs auf die

Verpflichtung zur Annahme eines Wechſels oder zur Beſtel

lung einer Hypothek verfehlt . Denn in dieſer Hinſicht hat

bereits das Reichsgericht (in der Entſch. vom 22. Dezember

1883, Bd. XIV S. 89 , insbeſ. S. 93) mit Recht bemerkt :

„ Jedenfalls iſt ein formloſer Vertrag ungültig,

der weiter gar keinen Inhalt hat , als die Übernahme der

Verpflichtung zur Eingehung eines Hauptvertrages , welcher

in ſeiner Gültigkeit überhaupt nicht etwa nur wie der Wechſel:

vertrag mit Rückſicht auf gewiſſe gerade dieſen Vertrag

auszeichnende Rechtswirkungen geſeßlich an die Beobachtung

einer beſtimmten Form geknüpft iſt. Wollte man einen

formloſen Vertrag, wodurch einer Aktiengeſellſchaft, einer

Kommanditgeſellſchaft auf Aktien oder einer eingetragenen

Genoſſenſchaft der Beitritt verſprochen wird, als gültig an

erkennen, ſo würde damit einfach die Umgehung der Form

vorſchriften , welche für den Beitritt eine ſchriftliche Erklärung

verlangen, ſanktioniert."

Auch der Hinweis auf das Aktienrecht und einzelne

in dieſer Hinſicht vom Reichsgericht erlaſſene Entſcheidungen

iſt unzutreffend ; denn es iſt zu beachten , daß der Gefeßgeber

abſichtlich , und zwar um die Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung und deren Geſchäftsanteile dem Börſenverkehr zu

entziehen , die ſchwerfällige Form der notariellen oder gericht

lichen Beurkundung auch in ſolchen Fällen vorgeſchrieben hat,

in denen dieſe im Aktienrecht nicht erfordert wird .

Aber auch abgeſehen von der unrichtigen Parallele

zwiſchen dem Aktienrechte und dem Rechte der Geſellſchaft

mit beſchränkter Haftung iſt ſelbſt nach Aktienrecht

eine mündlich erklärte Zuſage , einer Aktiengeſellſchaft bei

treten und einen Zeichnungsſchein unterſchreiben zu wollen ,

ungültig , da vielmehr im Falle der ſogenannten Stufen

gründung der Beitritt zu einer Aktiengeſellſchaft rechtsgültig
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nur durch Unterzeichnung eines Zeichnungsſcheines , alſo

ſchriftlich erklärt werden kann , wie denn Staub ſelbſt

in ſeinem Kommentar zum HGB. (Anm . 1 und 11 zu § 189)

in Übereinſtimmung mit der herrſchenden Lehre (Lehmann

Ring Anm . 3 a zu § 189 ; Goldmann Anm. 7 zu § 189) 28)

den Saß aufſtellt, daß eine mündliche Beitritts z uſage un

heilbar nichtig , und daß „die ſchriftliche Form (der Aktien

zeichnung) derart weſentlich iſt, daß der Mangel die Erklä

rung nichtig macht ($ 125 B.OB.) und unheilbar iſt " 29) .

Es ergibt ſich dies auch ohne Weiteres aus dem Wort

laut des § 189 Abſ. 4 des HGB. , wonach Zeichnungsſcheine,

die den in Abſ . 2 und 3 dieſes Paragraphen aufgeführten

Inhalt nicht vollſtändig haben , ausdrüdlich als „ nichtig “

erklärt ſind; umſomehr muß eine bloß mündlich erklärte

Zuſage, Aktien zeichnen zu wollen, nichtig ſein .

Gegenüber der Staubſchen Beweisführung fallen fol

gende Erwägungen entſcheidend ins Gewicht:

Das Geſek ſchreibt vor, daß die Gründung einer Geſell

ſchaft mit beſchränkter Haftung, alſo die rechtliche Bindung der

jenigen Perſonen, die ſich zu einer Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung zuſammenſchließen wollen, nur in beſtimmter Form

möglich iſt und daß gewiſſe geſellſchaftliche Akte der Regelung

durch die Saßung (die Verfaſſung) bedürfen, ſo daß die Mit

#

28) Dieſer ſagt wörtlich : „ Eine nur mündlich abgeichloffene Beteili:

gungserklärung iſt unheilbar nichtig. Sie hat keinerlei Rechte:

wirkung und es kann insbeſondere aus ihr auf Zeichnung durch

ſchriftliche Erklärung nicht geklagt werden. “

29) Es iſt unbegreiflich , wie Staub demgegenüber in ſeinem Rom:

mentar zu dem Gefeß, betr. die G. m . b . $. , Anm . 28 zu § 55 ,

den Satz aufſtellen kann : „ Auch im Attienrecht iſt wohl zu unter

ſcheiden zwiſchen der Verpflichtung, eine Attie zu zeichnen und der

Zeichnung der Attie. Nur für die leßtere iſt der ſchriftliche Zeich:

nungsichein erforderlich, nicht für Rechtegeſchäfte, durch welche ſich

jemand verpflichtet, Attien zu zeichnen . Dieſe leßtere Verpflichtung

tann formlos übernommen werden. “

Vgl . dagegen auch ſchon Entſch. des RG. vom 2. April 1881

(Bd. IV S. 307, insbeſ . S. 309) .
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glieder einer ſolchen Geſellſchaft geſellſchaftliche Akte, die ſich

auf die Entſtehung und die Grundverfaſſung der Korporation

beziehen, nur in beſtimmten vom Geſeß genau vorgeſehenen

Formen vornehmen können . Ebenſo ſchreibt das Gefeß ( in

den 88 15 und 55) genau vor , in welcher Form man die

Mitgliedſchaft einer bereits beſtehenden Geſellſchaft mit be:

ſchränkter Haftung erlangen kann . Überal handelt es ſich

in den hier in Betracht kommenden Fällen um geſellſchaft

liche Akte, um geſellſchaftliche Leiſtungen und Verpflichtungen ;

und für dieſe müſſen, damit ſie als ſolche erzwingbar ſind,

auch die geſeklich vorgeſehenen Formen beobachtet werden .

Man tut der wahren Sachlage deshalb Gewalt an , wenn

man (mit Staub Anm. 37 zu § 3) annimmt , derjenige,3

der erklärt hat , er wolle einer Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung angehören, erkläre damit zugleich auch, er wolle ein

gewöhnliches Sozietätsverhältnis nach den Vorſchriften des

B.GB. eingehen ; gerade der Zuſammenſchluß zu einer Ge:

fellſchaft mit beſchränkter Haftung und die Wahl dieſer Rechts

form beweiſt das Gegenteil . Stellt man fich alſo auch auf

den Standpunkt der individualrechtlichen Willenstheorie , ſo

iſt ſelbſt von dieſem aus die Anſicht Staubs unhaltbar:

wer erklärt, einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung bei

treten zu wollen, will eben nicht zugleich Geſellſchafter einer

Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts im Sinne der 88 705 ff.

B.GB. werden ; der „ſozietätsmäßige“ Zuſammenſchluß der

Mitglieder einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung , den

Staub beſtändig unterſtellt, exiſtiert in Wirklichkeit gar nicht.

Wie Gierke (Genoſſenſchaftstheorie S. 707) mit Recht be

tont, bildet ein weſentliches Erfordernis alles körperſchaftlichen

Wollens und Handelns die Wahrung der verfaſſungs- und

wie ich hinzuſeße — geſekmäßigen Form . In allen hier

in Betracht kommenden Fällen handelt es ſich aber um ein

körperſchaftliches Handeln , um eine Willensbetätigung,

die für die Entſtehung, den Beſtand oder die Zugehörigkeit

zur Geſellſchaft als ſolcher von Einfluß iſt. Es ſollen ing

beſondere Geſellſchaftsbeſchlüſſe herbeigeführt werden . Dieſe
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können weder direkt, noch indirekt anders als auf dem geſek

oder verfaſſungsmäßigen Wege zu ſtande kommen ; und es

geht nicht an, neben dem Zuſammenſchluß der Geſellſchafter

zu einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung einen ſolchen

zu einer Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts zu „ fingieren “ ,

wie Staub dies tut .

Sprechen ſchon dieſe Erwägungen gegen die Staubſche

Lehre, ſo ſind auch die Ergebniſſe, zu denen Staub gelangt,

unannehmbar : das Geſeß verlangt zur Übernahme eines

neuen Geſchäftsanteils bei einer Kapitalserhöhung die im

8 55 vorgeſehene Form ; nach Staub ſoll eine mündliche

Verpflichtung zur Übernahme genügen und die Geſellſchaft

aus einer ſolchen zu klagen berechtigt ſein . Das den Über

nehmer rechtskräftig verurteilende Erkenntnis erſeßt alsdann

nach Staub die Übernahme in notarieller Form (Anm. 30

zu § 55) . Wäre dieſe Auffaſſung richtig, ſo wäre in Wirk

lichkeit der § 55 Abſ. 1 und ſein Zweck, die Beitrittserklä

rungen zu einer Geſellſchaft mit beſchränkter Saftung zu

erſchweren, vollſtändig beſeitigt ; der Richter könnte durch ſein

Urteil einen Erfolg herbeiführen , den das Geſeß nur unter

beſtimmten erſchwerenden und ganz anderen, als dem Urteil

zu Grunde liegenden Vorausſeßungen zuläßt .

Und nun gar die Gründung der Geſellſchaft! Troßdem

das Geſeß vorſchreibt , daß zur Errichtung der Geſellſchaft

ein gerichtlicher oder notarieller Vertrag erforderlich iſt,

könnten die Geſellſchafter in einem privatſchriftlichen oder gar

mündlichen Vertrage zur Gründung einer Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung ſchreiten ; ſie klagen alsdann gegenein

ander auf Vollziehung des Vertrages in gerichtlicher oder

notarieller Form und das von ihnen erwirkte Urteil erſekt

ſodann den Abſchluß des Vertrages in der vorgeſchriebenen

Form .

Auf dieſe Weiſe wird alſo wiederum dem Richter die

Befugnis beigelegt, das Geſet außer Kraft zu feßen und

die von dieſem für den Abſchluß des Geſellſchaftsvertrages

geforderte gerichtliche oder notarielle Form zu beſeitigen .
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Schließlich ſei noch ein Argument Staubs mitgeteilt,

mittels deſſen er die hier vertretene Anſicht ad absurdum

zu führen verſucht.

Wäre die Auffaſſung des Reichsgerichts richtig,“ heißt

es wörtlich (S. 33) , „ſo könnte man ſich einem Dritten

gegenüber überhaupt nicht verpflichten, einer Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung beizutreten . Denn das wäre ja kein

Geſellſchaftsvertrag und für eine ſolche Verpflichtung gegen:

über einem Dritten gäbe es keine Rechtsform , wenn man

nicht etwa annehmen wollte , daß man ſich einem Dritten

gegenüber formlos und nur dem fünftigen Mitgeſellſchafter

gegenüber nur notariell verpflichten könnte, einer Geſellſchaft

mit beſchränkter Saftung beizutreten , ein Ergebnis, das un

annehmbar iſt .“

Dagegen iſt zunächſt geltend zu machen , daß es allerdings

mehr als fraglich erſcheint, ob man ſich überhaupt einem Dritten

gegenüber verpflichten kann, einer Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung beizutreten, was aber hier dahingeſtellt bleiben mag.

Denn ſelbſt wenn man dies annehmen will, ſo folgt daraus

nur, daß unter entſprechender Anwendung des § 2 des Geſ.

auch für einen ſolchen Vertrag die gerichtliche oder notarielle

Form verlangt werden muß, ſoweit es ſich um den Beitritt

zu einer zu gründenden Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

handelt . Es kann alſo von einem „unannehmbaren Ergeb

nis “, zu dem Staub das Reichsgericht drängen will, in

Wirklichkeit keine Rede ſein , wie auch der Saß , es exiſtiere

keine Rechtsform für die Eingehung einer derartigen Ver

pflichtung gegenüber einem Dritten, nicht zutreffend erſcheint.

In ähnlicher Weiſe wird man für die einem Dritten

gegenüber eingegangene Verpflichtung , bei einer Kapitals:

erhöhung eine Stammeinlage und ſomit einen Geſchäftsanteil

zu übernehmen, eine ſchriftliche, gerichtlich oder notariell be

glaubigte Erklärung (gemäß § 55 des Geſ. ) fordern müſſen 30) .

30) Mit dem im Text vertretenen Standpunkt ſtimmt das Reichsgericht

im Ergebnis in ſtändiger Rechtſprechung überein. Vgl. außer der
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Iſt alſo die Staubſche Anſicht ſchon juriſtiſch unhalt:

bar, ſo führt ſie auch vom wirtſchaftlichen Standpunkte aus

zu ganz bedenklichen und vom Geſepgeber ſicher nicht gewolten

Ergebniſſen . Denn wie ſchon die Vorſchrift des § 15 über

die Übertragbarkeit der Geſchäftsanteile ſowie über die Rechts

geſchäfte, welche auf eine ſolche Übertragung abzielen, deutlich

ergibt , wollte man die Geſchäftsanteile vom Handelsverkehr

und insbeſondere vom Börſenverkehr vollſtändig ausſchließen .

Dies iſt auch in der amtlichen Begründung (S. 31) mit

größter Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht.

„ Entſcheidendes Gewicht, “ heißt es hier , „,iſt auf die

Form zu legen , welche für die Übertragung der Geſchäfts

anteile vorgeſchrieben wird ; denn die formalen Voraus:

feßungen der Übertragung müſſen in erſter Linie Gewähr

dafür bieten , daß die Anteilsrechte der neuen Geſellſchaft

nicht zu einem Gegenſtande des Þandelsverkehrs werden .

Für die neue Geſellſchaft wird die Formvorſchrift

auch auf obligatoriſche Geſchäfte , welche zur Veräußerung

von Geſchäftsanteilen verpflichten, auszudehnen ſein, da der

ſpekulative Handel mit Geſellſchaftsbeteiligungen, welcher hier

vermieden werden ſoll, ſich vornehmlich in Geſchäften der

bezeichneten Art zu vollziehen pflegt.“ (§ 15 Abſ. 3.)

Iſt danach alſo abſichtlich durch die Wahl der ſchwer

fälligen Form einer gerichtlichen oder notariellen Beurkun

dung des Veräußerungsgeſchäfts der „ſpekulative Handel“

mit Geſchäftsanteilen nahezu unmöglich gemacht, ſo öffnet

die Staubſche Lehre, falls ſie in Theorie und Praxis Ein

gang finden ſollte , einem ſolchen Handel wenigſtens dann

Tür und Tor, wenn es ſich um die Gründung von Geſell

ſchaften mit beſchränkter Saftung oder um eine Kapitals

erhöhung bei ſolchen Geſellſchaften handelt. In dieſem Falle

könnte die „ Verpflichtung“ zur Beteiligung an einer Geſell

zitierten Entſch. des RG. Bd. XLIII S. 134 noch Entſch. des RG.

vom 21. Dezember 1901 (L S. 50) , vom 17. Oktober 1902 (D.

Jur.Ztg. VIII S. 31), vom 15. April 1903 (Jur. Wochenſchrift

S. 248 Nr. 34) und vom 7. Mai 1904 ( Gruchot Bd. XLVIII S.1036) .
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ſchaft mit beſchränkter Haftung nach Staub auch mündlich

rechtsgültig eingegangen und ſomit auch mündlich oder in

einfacher ſchriftlicher Form das der Verpflichtung entſprechende

Recht auf Beteiligung rechtsgültig weiter übertragen werden .

Damit aber würden berartige ,, im Entſtehen begriffene Ge

ſchäftsanteile " den Gegenſtand des ſpekulativen Bandelsverkehrs

bilden können . Ein ſolcher Widerſinn richtet ſich von ſelbſt:

denn wenn die bereits rechtsgültig entſtandenen Geſchäfts

anteile nur gerichtlich oder notariell weiter übertragen werden

können , ſo erſcheint es geradezu unbegreiflich und widerſinnig ,

daß im Gründungsſtadium oder bei einer Kapitalserhöhung,

in welchen Stadien der Sandel mit ſolchen noch nicht zur

Exiſtenz gelangten Geſchäftsanteilen am gefährlichſten iſt, es

unbegrenzt geſtattet ſein ſollte, die Rechte und Verpflichtungen

aus einem ſolchen „ Beteiligungs - Verſprechen “ (alſo aus einem

erſt zukünftig zur Entſtehung gelangenden Geſchäftsanteil)

formlos zu übertragen .

Auch an dieſer Erwägung muß die Staubſche Theorie

ohne Weiteres ſcheitern.

B. Abgeleiteter (derivativer) Erwerb von Ge

ſchäftsanteilen ; (Mitgliedſchaftswechſel).

$ 8 .

Allgemeines. (Begriff und Arten des ab

geleiteten Erwerbs . Teilung von Geſchäfts

anteilen . )

I. Begriff und Arten des abgeleiteten Erwerbs.

Während der urſprüngliche Erwerb eines Geſchäfts

anteiles, wie ſchon im § 4 angedeutet, im Sinne des Sozial

rechts die Entſtehung des Mitgliedſchaftsrechts an einer

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung bedeutet , trägt da

gegen der abgeleitete Erwerb den Charakter eines Mit

gliedſchaftswechſels an ſich. Bei dem abgeleiteten Er

werb tritt an die Stelle des bisherigen Mitgliedes oder
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neben dasſelbe ſtets ein oder mehrere neue Mitglieder.

Danach ergibt ſich ohne weiteres, welche Arten des Erwerbes

eines Geſchäftsanteiles als abgeleiteter Erwerb zu be

zeichnen find; es gehören dahin einmal der Erwerb mittels

freiwilliger Veräußerung , gleichviel auf welchem Kauſal

geſchäfte dieſe beruht, ob auf Kauf, Tauſch, Schenkung, Dar

lehn, Hingabe an Zahlungsſtatt, Auseinanderſeßung unter

mehreren Mitberechtigten (88 757, 1477, 2042 Abſ. 2 B.GB.),

Einbringen in eine Geſellſchaft oder in eine gütergemein

ſchaftliche Ehe ; ſodann der auf erzwungener Veräußerung

beruhende Erwerb bei der Zwangsverſteigerung und auch

bei der Verfall- oder Verluſtigerklärung (Raduzierung), ſofern

bei dieſer, was ſpäter noch zu erörtern ſein wird, überhaupt

ein Erwerb des für verluſtig erklärten Geſchäftsanteiles

ſtattfindet 3 1) .

Als abgeleiteter Erwerb iſt endlich auch der Erwerb im

Wege des Erbrechts zu bezeichnen , mag es ſich hierbei nun

um einen Erwerb durch Vererbung im engeren Sinne

(SS 1922 , 2087 ff .) oder durch Vermächtnis ($ 2147 ff.)

handeln.

II . Die Teilung von Geſchäftsanteilen.

1. Unter einer „Teilung“ eines Geſchäftsanteils in dem

hier in Betracht kommenden Sinne verſteht man die Zer:

legung eines bereits beſtehenden Geſchäftsanteile in inehrere

neue ſelbſtändige Geſchäftsanteile , die ſich ihrem Be

ſtande und Umfange nach mit dem urſprünglichen Geſchäfts

anteile beden.

Als eine „ Teilung" in dieſem Sinne iſt es deshalb

nicht anzuſehen , wenn die „ungeteilte Mitberechtigung “ an

einem Geſchäftsanteil im Sinne des § 18 des Geſ. an eine

oder mehrere Perſonen übertragen wird . Eine derartige

31 ) Da durch die Verfallerklärung an und für ſich ein Mitgliedichaftes

wechſel nicht ſtattfindet, ſo werde ich dieſe erſt in dem III. Rapitel

( Verluſt des Geſchäftsanteils ) behandeln.
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„Übertragung“ läßt die Einheitlichkeit des Geſchäftsanteils

unberührt; es treten alsdann nur diejenigen Beſonderheiten

ein, die oben (im § 4 Abſ. 2 S. 35 ff.) erörtert ſind.

„Teilung“ und „ Gemeinſchaftlichmachung “ find alſo als

Gegenſäße anzuſehen, die einander ausſchließen . Die Teilung

hat die Entſtehung neuer ſelbſtändiger Geſchäftsanteile und

damit neuer Mitgliedſchaftsrechte zur notwendigen Folge ; die

Gemeinſchaftlichmachung ſchließt die Entſtehung neuer ſelb

ſtändiger Mitgliedſchaftsrechte geradezu aus , indem

bei dieſer das eine Mitgliedſchaftsrecht unverändert beſtehen

bleibt und nur der Ausübung nach auf mehrere Perſonen

in der Weiſe übergeht , daß fie es nur gemeinſchaftlich

geltend zu machen vermögen.

Durch die Teilung erlangen die neu gebildeten Ge

ſchäftsanteile eine derartige Selbſtändigkeit, daß das Schickſal

des einen Teils des Geſchäftsanteils von dem anderen Teile

volftändig unabhängig wird . War z . B. auf einen Geſchäfts :

anteil, der einer Stammeinlage von 20 000 Mark entſpricht,

ein Betrag von 10 000 Mark rückſtändig, ſo haftet , wenn

dieſer Geſchäftsanteil in zwei gleiche Teile geteilt wird, auf

jedem der beiden neu entſtandenen Geſchäftsanteile ein Ein

lagerückſtand von 5000 Mark. Zahlt nun der bisherige

Inhaber des ganzen Geſchäftsanteils den auf der ihm der:

bliebenen Hälfte haftenden Einlagerückſtand von 5000 Mark,

ſo läßt eine Kaduzierung des veräußerten Teils wegen

Nichtentrichtung des auf dieſen haftenden Rückſtandes pon

5000 Mark den dem Veräußerer verbliebenen Teil des Ge

ſchäftsanteils völlig unberührt 32) .

Die Veräußerung mittels Teilung eines Geſchäftsanteils

32) Gemäß § 16 Abſ. 3 des Gef. bleibt allerdings der Veräußerer des

einen Teils des Geſchäftsanteils für den auf dieſem Anteil haften:

ben Einlagerudſtand ſelbſtichuldneriſch verhaftet; dieſer Umſtand

vermag aber niemals die Raduzierung des ihm verbleibenden Teils

ſeines urſprünglichen Geſchäftsanteils nach ſich zu ziehen ; vielmehr

bleibt der Veräußerer nur gemäß §8 16 Abſ. 3 , 22 des Gef. der

Geſellſchaft perſönlich haftbar.
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auf der einen und mittels Gemeinſchaftlichmachung auf der

anderen Seite unterſcheidet ſich in ähnlicher Weiſe voneinander,

wie die Veräußerung von realen Grundſtücksteilen durch Bil

dung neuer Kataſterparzellen ſich von der Einräumung eines

ideellen Miteigentums an dem Grundſtück (ſei es nach Bruch

teilen, ſei es zur geſamten Şand) unterſcheidet.

Demnach liegt eine „ Teilung “ des Geſchäftsanteils im

Sinne des Geſeßes dann nicht vor , wenn dieſer in eine

offene Handelsgeſellſchaft oder in eine Geſellſchaft des bürger

lichen Rechts oder in eine gütergemeinſchaftliche Ehe einge

bracht wird, oder wenn ein Geſchäftsanteil auf mehrere

Erben (oder Vermächtnisnehmer) übergeht, ſolange dieſe den

Geſchäftsanteil in ungeteilter Erbengemeinſchaft befißen ; in

allen dieſen Fällen tritt vielmehr lediglich eine Mitberech

tigung zur geſamten Hand ein .

Daß aber nicht bloß eine „ Gemeinſchaft zur geſamten

Hand“, ſondern auch eine ſolche „ nach Bruchteilen “ exiſtieren

fann, ergibt ſich aus § 18 Abſ.1 des Gej . , der das Vor

handenſein einer ſolchen Gemeinſchaft – und zwar ohne

zwiſchen einer Gemeinſchaft zur geſamten Hand und einer

ſolchen nach Bruchteilen zu unterſcheiden geradezu voraus

feßt . (Vgl . Förtſch Note 1 zu § 18 ; Staub Anm. 1

zu § 18 ; Neukamp Anm. 1 zu § 18.) Es kann demnach

auch durch die „Veräußerung" eines Bruchteils eines Ge

ſchäftsanteils eine derartige Gemeinſchaft nach Bruchteilen

an einem Geſchäftsanteil entſtehen .

Bei der hier dargelegten Gegenſäßlichkeit von „Teilung“

auf der einen und „ Gemeinſchaftlichmachung“ von Geſchäfts

anteilen auf der anderen Seite verſteht es ſich von ſelbſt,

daß auf die leßtere die lediglich für die Teilung von Ge

ſchäftsanteilen gegebenen Sondervorſchriften des § 17 des

Geſ. keine Anwendung finden können. Es bedarf deshalb

insbeſondere zur Gemeinſchaftlichmachung weder einer ſchrift

lichen Genehmigung der Geſellſchaft ( ſiehe unten Ziff. 3),

noch der Beachtung der im § 17 Abſ. 4 des Geſ. aufge

ſtellten Vorſchrift, d . h . es kann ein ganz beliebiger Bruch
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teil eines Geſchäftsanteils im Wege der Gemeinſchaftlich

machung veräußert werden , insbeſondere alſo auch dann,

wenn dieſem Bruchteil eine Stammeinlage von mindeſtens

500 Mark oder eine durch 100 teilbare Stammeinlage nicht

entſpricht 33) .

2. Eine eigentliche „Teilung“ von Geſchäftsanteilen iſt

nur dann zuläſſig , wenn mit dieſer Teilung gleichzeitig ein

vollſtändiger oder teilweiſer Mitgliedſchaftswechſel verbunden

iſt, d . h . wenn der oder die neugebildeten Teile eines Ge

ſchäftsanteils auf einen oder mehrere neue Erwerber über

gehen ; es iſt alſo eine Teilung auf „,Vorrat“ in der Weiſe,

daß die Teile in der Hand des bisherigen Geſellſchafters

verbleiben, gänzlich ausgeſchloſſen, da § 17 Abf. 6 des Gef.

ausdrücklich beſtimmt, daß außer dem Falle der Veräußerung

oder Vererbung eine Teilung von Geſchäftsanteilen nicht

ſtattfindet. (Vgl. Neukamp Anm . 4 zu § 17.) 34)

Mit der Teilung muß alſo eine Veräußerung in der

Weiſe verbunden ſein , daß der bisherige Inhaber des Ge

ſchäftsanteils ſich entweder ſämtlicher neugebildeten Teile des :

ſelben entäußert oder daß er einen Teil ſelbſt behält und

den oder die übrigen anderen Teile auf dritte Perſonen

überträgt.

Der Begriff der „Veräußerung“ iſt hier in demſelben

Sinne aufzufaſſen, wie dies oben unter I erörtert iſt; ins

33) Welche wichtigen Folgerungen fich aus dem im Texte bargelegten

Unterſchiede zwiſchen Teilung und Gemeinſchaftlichmachung für die

Frage der Zuläſſigkeit einer Pfandrechts- oder Nießbrauchsbeſtellung

an Teilen von Geſchäftsanteilen ergeben, das wird ſich weiter unten

(SS 14 und 15) zeigen.

34) Mit voller Deutlichkeit kommt dieſer Gedanke in der amtlichen

Begründung zum § 17 zum Ausdruď , indem es dort (S. 52)

heißt : Die Teilung findet danach (nach $ 17) ausſchließlich

zum Zwecke der Veräußerung ſtatt, und zwar in der Weiſe , daß

ſie erſt durch die Veräußerung ſelbſt als vollzogen gilt. Eine

Teilung, die ein Geſellſchafter nur für ſich ſelbſt, alſo gewiſſermaßen

zur Herſtellung von Geſchäftsanteilen auf Vorrat , vornimmt , iſt

nicht geſtattet."

.

.
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beſondere iſt auch eine Teilung , die zum Zwecke der Aus

einanderſeßung unter mehreren Mitberechtigten in der Weiſe

erfolgt, daß aus dem gemeinſchaftlichen Geſchäftsanteil mehrere

ſelbſtändige Teile von Geſchäftsanteilen gebildet werden, als

eine „Veräußerung“ in dem hier fraglichen Sinne anzu

ſehen 35) .

Unter ,, Vererbung“ in dem hier in Betracht kommenden

Sinne iſt jeder Erwerb von Todes wegen zu verſtehen , alſo

nicht bloß die eigentliche Erbeinſeßung , ſondern auch der

Erwerb durch Vermächtnis , durch Erbvertrag , durch Schen:

kung von Todeswegen u . ſ . w . Im Falle der Vererbung iſt

die Herbeiführung der Teilung in doppelter Weiſe möglich:

entweder weiſt bereits der Erblaſſer durch Verfügung von

Todes wegen ſeinen Erben oder Vermächtnisnehmern be

ſtimmte Teile des bisherigen einheitlichen Geſchäftsanteils zu ;

oder die Erben oder Vermächtnisnehmer, die den Geſchäfts

anteil ungeteilt ( zu geſamter Hand) erworben haben, nehmen

ſelbſt unter ſich die Teilung des Geſchäftsanteils im Wege

der Erbauseinanderſeßung vor . In allen dieſen Fällen (der

Veräußerung und Vererbung) iſt aber gemäß § 17 Abſ. 5

des Geſ . eine Teilung in der Weiſe unzuläſſig , daß die

ſämtlichen Teile eines Geſchäftsanteils gleichzeitig auf

denſelben Erwerber übergeben , ſo daß in deſſen Şand fich

zu gleicher Zeit der frühere einheitliche Geſchäftsanteil (oder

mehrere Teile desſelben) in verſchiedene ſelbſtändige Geſchäfts

anteile zerlegt befinden würde. Die amtliche Begründung

(S. 52) motiviert dieſes Verbot damit, daß ,, ein ſolches

Verfahren nur dem Zweck einer unberechtigten Vervielfälti

gung der Geſchäftsanteile dienen könnte " . Soll dieſer geſek

geberiſche Zweck erreicht werden, ſo muß man im Gegenſa

.

N

35) Vgl. dic amtliche Begründung zu § 18 (S. 52 und 53) , wo es

wörtlich heißt : „ Soll eine Teilung des Geſchäftsanteils unter den

Mitberechtigten ſtattfinden, ſo kommen die Beſtimmungen der 88 15

bis 17 zur Anwendung, da felbſtverſtändlich eine derartige Teilung

als eine Abtretung und Veräußerung im Sinne der bezeichneten

Vorſchriften betrachtet werden muß. "

Zeitſchrift für Handelbrecht. Bd . LVII. 33
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zu Staub (Ünm . 9 zu § 17) einen obligatoriſchen Vertrag,

durch welchen ſich ein Geſellſchafter zur Abtretung mehrerer

Teile eines Geſchäftsanteils an denſelben Vertragsgegner

verpflichtet, für ungültig erachten, da ein ſolcher Vertrag

auf die Verlegung des in Abf . 5 des § 17 des Geſ . ent

haltenen geſeßlichen Verbotes abzielt (S 135 B.GB.) . Man

wird es aber auch ferner für unzuläſſig erachten müſſen,

mehrere Teile desſelben Geſchäftsanteils an denſelben Er

werber in verſchiedenen Akten zu übertragen, wenn klar er

hellt, daß die verſchiedenen Akte auf einem und demſelben

Veräußerungsgeſchäfte beruhen und nur zwecks Umgebung

der Vorſchrift des § 17 Abſ . 5 geſondert aufgenommen ſind.

(Anderer Anſicht Staub a. a . D.)

Dagegen iſt es wohl ſtatthaft, gleichzeitig ſämtliche

Teile eines Geſchäftsanteils an mehrere Erwerber zu ver

äußern, aber immer nur ſo, daß jeder Erwerber nur einen

Teil erhält ; wie es andererſeits auch zuläſſig erſcheint, mehrere

Teile eines Geſchäftsanteils in zeitlich auseinanderfallenden

Akten an denſelben Erwerber auf Grund verſchiedener

Veräußerungsgeſchäfte zu übertragen oder gleichzeitig

mehrere Teile verſchiedener Geſchäftsanteile an denſelben

Erwerber zu veräußern . (Neukamp Anm. 8 zu § 17 ; zu:

ſtimmend liebmann Nr. 2 d zu § 17.) 36)

3. Aber auch im Falle einer Veräußerung oder Ver

erbung iſt die Teilung von Geſchäftsanteilen nicht ohne

weiteres und unbedingt zuläſſig. Es kann nämlich das Statut

mit Rechtswirkſamkeit die Teilung von Geſchäftsanteilen

36) Nach § 69 des öſterreichiſchen Entwurfs (8 75 der Faſſung des

Herrenhauſes) greift auch hier die generelle Vorſchrift Plaß, daß,

wenn ein Geſellſchafter nach Errichtung der Geſellſchaft eine weitere

Stammeinlage übernimmt, fein biệheriger Geſchäft & anteil in dem

der erhöhten Stammeinlage entſprechenden Verhältniſſe erhöht wird,

ſo daß alſo auch in dem im Text erwähnten Falle der Erwerber

mehrerer Teile verſchiedener Geſchäftsanteile immer nur einen ein

heitlichen neuen Geſchäftsanteil erwirbt , was freilich , wie bereits

oben (S 6 Anm . 22) hervorgehoben , zu manchen Schwierigkeiten

führen kann .

.
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3

generell verbieten (§ 17 Abf. 6 des Geſ.) . Eine trogdein

vorgenommene Teilung würde der Rechtsgültigkeit entbehren ,

und zwar ſelbſt dann , wenn die Geſellſchaft die Teilung

genehmigt hat. Die die Teilung unterſagende ſtatutariſche

Vorſchrift kann im Wege der Statutenänderung (8 53 des

Geſ.) jederzeit beſeitigt und damit die Teilbarkeit der Ge

ſchäftsanteile wieder ermöglicht werden .

Enthält die Saßung über die Teilung von Geſchäfts :

anteilen keine Beſtimmungen, ſo iſt eine ſolche kraft Gefeßes

an und für ſich zuläſſig 37) ; aber nur unter folgenden Voraus

ſeßungen :

a ) Da durch die Teilung die neugebildeten Teile den

Charakter von ſelbſtändigen Geſchäftsanteilen erlangen , ſo

verſteht es ſich von ſelbſt, daß , wie Abſ. 4 des § 17 des

Gef . ausdrücklich vorſieht, die Beſtimmungen des § 5 des

Geſ. über die Höhe der Stammeinlagen bei der Bildung

der neuen Geſchäftsanteile beobachtet werden müſſen.

Jeder Teil des urſprünglichen Geſchäftsanteils muß

alſo einer Stammeinlage entſprechen, die ſich auf mindeſtens

500 Mark beläuft und durch 100 teilbar iſt; es iſt demnach

ein Geſchäftsanteil dann überhaupt nicht teilbar , wenn die

ihm entſprechende Stammeinlage fich auf einen geringeren

Betrag als 1000 Mark beläuft.

b) Zu jeder Teilung von Geſchäftsanteilen iſt an und

1

37) Der @ 72 des öſterreichiſchen Entwurfs ($ 79 der Faſſung des

Herrenhauſe ) hat in Bezug auf die Zuläffigkeit der Teilung einen

anderen Weg eingeſchlagen . Danach iſt im Falle der Verå ubes

rung eine Teilung nur dann ſtatthaft , wenn die Saßung eine

ſolche für dieſen Fall ausdrüdlich zuläßt ; im Falle der Ver

erbung iſt dagegen die Teilung ohne Weiteres geſtattet und tann

auch durch die Sagung nicht ausgeſchloffen werden. Eine Ges

nehmigung der Geſellſchaft zur Teilung iſt dagegen abweichend vom

deutſchen Gefeß nur dann erforderlich , wenn die Saßung dies

ausdrücklich vorſchreibt. Endlich fann an Nichtgeſellſchafter die

Abtretung von Teilen eines Geſchäftsanteils mit Rechtswirkſamkeit

erſt nach Ablauf eines Jahres ſeit der Eintragung der Geſellſchaft

in das Handelfregiſter erfolgen.
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für fich die ſchriftliche Genehmigung der Geſellſchaft er:

forderlich.

Im Abſ. 1 des § 17 heißt es zwar nur, daß die Ver

äußerung von Teilen eines Geſchäftsanteils nur mit

Genehmigung der Geſellſchaft ſtattfinden kann ; daraus könnte

man den Schluß zu ziehen geneigt ſein , daß bei einer im

Wege der Erbfolge ſtattfindenden Teilung eine Genehmi

gung der Geſellſchaft überhaupt nicht erforderlich wäre. Es

ergibt ſich aber aus Abf. 3 des § 17, daß Abſ. 1 inſofern

ungenau und unvollſtändig gefaßt iſt 38) , als es danach

offenbar auch für die im Falle einer Vererbung erfolgende

Teilung von Geſchäftsanteilen an und für ſich der Genehmi:

gung der Geſellſchaft bedarf. Denn dieſer Abf . 3 beſtimmt

ausdrücklich, daß im Geſellſchaftsvertrage (Statut) vorgeſehen

werden kann , daß eine Genehmigung der Geſellſchaft zur

Teilung von Geſchäftsanteilen dann nicht erforderlich iſt,

wenn die Teile an andere Geſellſchafter veräußert werden

oder wenn eine Teilung von Geſchäftsanteilen verſtorbener

Geſellſchafter unter deren Erben , (worunter auch Vermächtnis

nehmer oder ſonſtige Rechtsnachfolger von Todes wegen zu

verſtehen ſind ), ſtattfindet. Daraus folgt ein Doppeltes:

einmal iſt die Genehmigung der Geſellſchaft zur Teilung

von Geſchäftsanteilen an und für ſich und abgeſehen von

den beiden in Abſ. 3 des § 17 hervorgehobenen, vorſtehend

mitgeteilten Ausnahmefällen zwingend vorgeſchrieben , ſo

daß alſo eine ſtatutariſche Beſtimmung, die ganz generell

die Teilung auch ohne Genehmigung der Geſellſchaft geſtattet,

in das Handelsregiſter nicht eingetragen werden darf und,

1

38) Die ungenaue Faſſung des Gefeßes erklärt ſich daraus , daß nach

dem Regierungsentwurf eine Zuläſſigkeit der Teilung nur für den

Fall der Veräußerung , nicht aber auch für den der Ver:

erbung vorgeſehen war ; erſt die Reichstagskommiſſion (Drudi .

des Reichst. Nr. 744, 8. Legisl.Per., 1. Seſſion 1890–1892) hat

den jeßigen Abſ. 3 des § 17 eingeſchaltet und im Abſ. 6 das Wort

„Vererbung “ eingeſchoben , dabei es aber unterlaſſen , auch den

46. 1 entſprechend zu ändern.
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felbſt wenn ſie eingetragen iſt, der Rechtsgültigkeit entbehrt ;

ſodann kann nur in den beiden Ausnahmefällen des Abf. 3

von einer Genehmigung der Geſellſchaft dann abgeſehen

werden, wenn das Statut ausdrücklich vorſchreibt, daß es

in dieſen Fällen einer Genehmigung der Geſellſchaft nicht

bedarf.

Im einzelnen iſt hinſichtlich der Genehmigung der Ge

fellſchaft noch folgendes hervorzuheben :

a) Die Genehmigung muß ſchriftlich erteilt werden

und zwar unter genauer Bezeichnung der Perſon des neuen

Erwerbers und desjenigen Betrages, welcher von der Stamm

einlage des ungeteilten Geſchäftsanteiles auf jeden der durch

die Teilung neu entſtehenden Geſchäftsanteile entfällt. Ent

ſpricht die Genehmigungserklärung der Geſellſchaft dieſen

Erforderniſſen nicht, ſo iſt ſie und damit auch die Teilung

felbſt unwirkſam . Die ſchriftliche Form wird durch die ge

richtliche oder notarielle Beurkundung ſelbſtverſtändlich erſekt

( 8 126 Abſ. 3 B.GB.) . Dagegen genügt eine telegraphiſche

Übermittlung oder eine im Wege des Briefwechſels ausge

ſprochene Genehmigung, (ſofern lektere nicht ſelbſt alle Er

forderniſſe einer Genehmigungserklärung enthält) , an und

für ſich nicht, weil § 127 B.GB. fich nur auf die durch

Rechtsgeſchäft beſtimmte ſchriftliche Form bezieht, es fich

hier aber um eine gefeßlich vorgeſchriebene Form der

Schriftlichkeit handelt .

B ) Die Genehmigung iſt eine einſeitige empfangsbedürf

tige Willenserklärung des Sozialrechts, auf welche die Vor

ſchriften der $ 8 130 , 182 ff. B.GB. entſprechend zur

Anwendung zu bringen ſind. Sie kann ſowohl gleichzeitig

mit der Vornahme der Teilung, wie vorher oder nachher

erteilt werden ; dagegen iſt es unzuläſſig, fie generell im

voraus zu erteilen , weil ſie die Perſon des Erwerbers

und die Größe der Stammeinlage des geteilten Geſchäfts

anteils genau bezeichnen muß , alſo ſich immer nur auf ein

konkretes Veräußerungsgeſchäft beziehen kann . Wird ſie nach

Vornahme des Veräußerungsgeſchäfts erteilt , ſo wird man
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unter entſprechender Anwendung des § 184 B.GB. die

Rechtswirkſamkeit des Veräußerungsgeſchäfts auf den Mo

ment feines Abſchluſſes zurückbeziehen müſſen .

Für die Rechtswirkſamkeit der Genehmigung iſt es gleich

gültig, ob dieſe dem Erwerber oder dem Veräußerer zu :

geht . § 182 B.GB.

Die gleichen Grundſäße finden im Falle einer auf Grund

einer Vererbung eintretenden Teilung entſprechende An

wendung , nur daß hier die Rechtswirkſamkeit der Teilung

keinesfalls vor dem Erbanfall eintritt.

g) ob die Geſellſchaft die Genehmigung zur Teilung

erklären will oder nicht, hängt von ihrem freien Ermeſſen

ab ; weder der Veräußerer, noch der Erwerber kann in dieſer

Hinſicht irgend einen Zwang auf die Geſellſchaft ausüben .

Dies ergibt ſich ſchon aus der rechtlichen Natur der Ge

nehmigung ; ſie iſt nämlich nichts anderes, als die Erklärung

der Geſellſchaft, den Erwerber des Teiles des Geſchäfts

anteils als neuen Geſellſchafter zulaſſen zu wollen, was ſelbſt

verſtändlich vom freien Belieben der Geſellſchaft abhängen

muß. Die Genehmigungserklärung iſt alſo nicht ſowohl ein

rechtsgeſchäftlicher Akt des Individualrechts, als vielmehr ein

ſozialrechtlicher Akt , vermöge deſſen ein neues Mitglied in

die Geſellſchaft aufgenommen und ſeitens derſelben zuge

laſſen wird. ( Demnach können auch die Vorſchriften der

SS 130, 182 ff. B.GB., die ſich nur auf rechtsgeſchäftliche

Erklärungen beziehen , hier nur entſprechend zur Anwen

dung kommen . )

8) Sind die zulegt aufgeſtellten Säße richtig, ſo findet

damit gleichzeitig auch die ſchwierige und zweifelhafte Frage

ihre Löſung , welches Organ der Geſellſchaft „die Genehmi

gung“ namens derſelben mit Rechtswirkſamkeit erteilen kann .

Zwar ſchreibt der § 46 Ziff. 4 des Gef . vor, daß die

Teilung von Geſchäftsanteilen der Beſtimmung der Geſell

ſchafter unterliegt . Daraus folgert Förtſch (Anm. 1 u . 6

zu § 46), daß eine ſeitens der Geſchäftsführer ohne Zu

ſtimmung der Geſellſchafter erteilte Genehmigung zur Teilung
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von Geſchäftsanteilen rechtsunwirkſam ſei, weil § 37 Abſ. 2

des Geſ . ſich nur auf ſolche Beſchränkungen der Geſchäfts

führer beziehe, die ihnen durch Statut oder durch Beſchluß

der Geſellſchafter auferlegt ſeien , nicht aber auf ſolche, die,

wie im vorliegenden Falle, das Gefeß ſelbſt aufſtelle.

Demgegenüber heißt es dagegen in der amtlichen Begrün

dung zu § 46 Ziff. 4 (S. 75) :

,, Nach § 17 iſt eine Teilung von Geſchäftsanteilen zum

Zwecke der Veräußerung nur mit Genehmigung der Geſell

ſchaft geſtattet. Soweit dieſe Genehmigung die Vorausſeßung

für die Gültigkeit des Veräußerungsgeſchäftes bildet , muß

die Erklärung der Geſchäftsführer, als der geſeblichen Ver

treter der Geſellſchaft genügen . Im Verhältnis zu der Ge

ſellſchaft ſelbſt werden dagegen die Geſchäftsführer im Zweifel

nicht als befugt angeſehen werden können, die Genehmigung

ſelbſtändig zu erteilen ; vielmehr iſt mit Rückſicht auf die

Bedeutung der Maßregel ein Geſellſchaftsbeſchluß zu ver

langen ."

Der hier von der Begründung vertretenen Anſicht haben

ſich abgeſehen von Förtſch ſämtliche Kommentatoren

(insbeſondere auch ich Anm. 1, 4,8 zu § 46) angeſchloſſen ,

indem ſie übereinſtimmend annehmen, daß troß der Vorſchrift

des § 46 Ziff. 4 des Gef. zur Rechtsgültigkeit der Genehmi

gung eine Erklärung der Geſchäftsführer mit Rückſicht auf

§ 37 Abſ . 2 des Geſ. genüge .

Die Beweisführung von Förtſch iſt in der Tat nicht

überzeugend. Wie ich ſchon in Anm. 8 zu § 46 meines

Kommentars hervorgehoben habe, enthalten die Ziffern 4

und 7 des § 46 nicht etwa zwingende geſeßliche Beſchrän

kungen der Vertretungsbefugnis des Geſchäftsführers, die

auch nach außen hin wirkſam ſind. Vielmehr ſind dieſe

Vorſchriften nachgiebigen Rechts; ſie entſprechen den naturalia

negotii auf dem Gebiete des Individualrechts, d . h . fie gelten

als Inhalt des Statuts nur dann und inſoweit , als dieſes

legtere nicht etwas Abweichendes beſtimmt; ſie ſind alſo im

legten Grunde nicht auf das Geſeß, ſondern auf den Willen
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der Geſellſchafter zurückzuführen , da dieſe jederzeit in der

Lage ſind, ftatutariſch feſtzuſeßen , daß es zur Teilung von

Geſchäftsanteilen (oder zur Beſtellung von Prokuriſten) einer

Genehmigung der Geſellſchafter — (nicht zu verwechſeln

mit Genehmigung der „ Geſellſchaft“) – nicht bedarf. Dem:

nach kann der Umſtand, daß § 46 Ziff. 4 als dispoſitive

Norm die Genehmigung zur Teilung von Geſchäftsanteilen

durch einen Beſchluß der Geſellſchafter vorſieht, der Anwend

barkeit des § 37 Abſ. 2 des Gef. nicht entgegenſtehen ; denn

die Norm des § 46 Ziff. 4 ſteht virtuell einer ſtatutariſchen

Beſchränkung der Geſchäftsführer gleich.

Aber aus einem anderen Grunde dürfte gleichwohl der

Anſicht von Förtích beizupflichten ſein 39) : die Genehmigung

zur Teilung enthält nicht ſowohl einen rechtsgeſchäftlichen

Akt im Sinne der SS 36 und 37 des Gej . , als vielmehr eine

ſozialrechtliche Willenserklärung, vermöge deren über

die Zulaſſung eines neuen Mitgliedes zu der Geſellſchaft

Entſcheidung getroffen wird . Auch iſt hier weder der Ver

äußerer , noch der Erwerber ein Dritter im Sinne des

$ 37 des Gej.: der Veräußerer ſelbſtverſtändlich nicht, da

er ja Geſellſchafter iſt; aber auch der Erwerber iſt um des:

willen nicht „ Dritter“, (wie ich ſelbſt in meinem Kommentar

[Anm. 4 zu § 46] angenommen habe) , weil er eben durch

und vermöge der „Genehmigung“ Geſellſchafter wird .

Bei der Vornahme einer Teilung handelt es ſich recht eigent

lich um die Regelung der internen Verhältniſſe der Geſell

ſchaft und dieſe treten gegenüber dem mit der Teilung ver

knüpften ,, Veräußerungsgeſchäft “, alſo dem individualrechtlichen

Akte dergeſtalt in den Vordergrund, daß man auch aus dieſem

39) Zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen will ich ausdrücklich her:

vorheben , daß ich, ſoweit es ſich um die Beſtellung von Prokuriſten

handelt , an der von mir in meinem Kommentar (Anm. 8 zu § 46)

aufgeſtellten Anſicht fefthalten muß , da hier gerade rechtsgeſchäft:

liche Akte und das Verhältnis zu Driiten " in Frage ſtehen,

denen gegenüber die Beſtellung der Profuriſten Bedeutung er:

langen ſoll .
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Grunde von einer Anwendung des § 37 des Gef. auf den

vorliegenden Fall abſehen muß. So heißt es denn auch in

der amtlichen Begründung (S. 51) mit Recht:

„Die Teilung iſt indeſſen nicht lediglich ins Belieben

der einzelnen Geſellſchafter zu ſtellen . Die inneren Ver:

hältniſſe der Geſellſchaft können durch ſolche Teilungen

und die infolgedeſſen eintretende Vermehrung der Zahl der

Geſellſchafter ſo weſentlich verändert werden , daß die vor

gängige Genehmigung der Geſellſchaft hier nicht zu ent

behren iſt.“

Es läßt ſich nicht verkennen , daß , wenn man den

Hauptakzent nicht auf den Teilungsakt und den damit ver

knüpften Eintritt eines neuen Mitgliedes , ſondern auf das

Veräußerungsgeſchäft, als den individualrechtlichen

Akt, legt, auch die gegenteilige Anſicht fich rechtfertigen läßt,

zumal wenn man den neuen Erwerber vor erfolgter Ge

nehmigung des Teilungsaktes nicht als „werdenden Geſell

ſchafter “, ſondern als Dritten" anſieht.

Folgt man aber der hier vertretenen Anſicht 4 °), ſo ge

ſtaltet ſich die Sach- und Rechtslage folgendermaßen :

I

40) Für meine im Text entwickelte Anſicht ſpricht auch die Auffaffung,

die in Bezug auf einen analogen Fall des Aktienrechts von nam

haften Schriftſtellern vertreten wird. So äußert ſich Lehmann

hinſichtlich der Frage, welche Bedeutung die nach § 222 Abſ . 3

HGB. erforderliche Zuſtimmung des Aufſichtếrate und der General:

verſammlung zur Übertragung der dort bezeichneten Namengaktien

hat , wörtlich ( Aktienrecht Bd. II S. 114 ff.) folgendermaßen :

„ Wer Namens der Geſellſchaft die Zuſtimmung zu erteilen hat,

beſtimmt das Statut. Fehlt es an beſonderer Beſtimmung , ſo

wäre die Erteilung der Zuſtimmung Recht und Pflicht des ge

chäftøjührenden Organs, d. i. des Vorſtandes. Doch hat das

deutſche Geſeß in einzelnen Fällen fraft zwingenden Rechts be:

fondere Organe für zuſtändig erklärt , und zwar nicht bloß im

Verhältnis nach innen , ſondern geradezu, um dem über:

tragungsakt die Rechtswirkſamkeit zu verleihen .

Eine ohne Zuſtimmung dieſer Drgane vorgenommene Übertragung

wäre auch dann unwirkſam, wenn der Erwerber fie in das Aktien :

buch eintragen ließe. (Nicht richtig Entich. des RØ. BD. IV S. 9 ,
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Enthält das Statut keine Beſtimmung, ſo kann die

Genehmigung von dem Geſchäftsführer, als dem zur Ver

tretung der Geſellſchaft berufenen Organ, nur dann wirkſam

erteilt werden, wenn ein Mehrheitsbeſchluß der Geſellſchafter

die Teilung genehmigt hat ; eine ohne ihre Zuſtimmung er

teilte Genehmigung des Geſchäftsführers macht nicht bloß

den Teilungsakt, ſondern auch das Veräußerungsgeſchäft un

gültig .

Hat dagegen die Mehrheit der Geſellſchafter ihre Zu

ſtimmung zur Genehmigung erteilt , ſo müſſen nunmehr die

Geſchäftsführer ihrerſeits die Genehmigungsurkunde aus

ſtellen und zwar zweckmäßigerweiſe unter Beifügung des Be

ſchluſſes der Geſellſchafter oder unter Hinweis auf dieſen

Beſchluß. Da in dieſem Falle der Geſchäftsführer lediglich

das ausführende Willensorgan der Geſellſchafterverſammlung

iſt, ſo wird man ihn zur Ausſtellung der Genehmigungs

urkunde auch dann für befugt erachten müſſen, wenn es ſich

um die Teilung eines ihm ſelbſt in ſeiner Eigenſchaft als

Geſellſchafter gehörigen Geſchäftsanteils handelt .

Das Statut kann aber auch die Erteilung der Ge

nehmigung ausſchließlich dem Geſchäftsführer übertragen ;

in dieſem Falle bedarf es einer Beſchlußfaſſung der Geſell

ſchafter überhaupt nicht. Handelt es ſich in ſolchem Falle

um die Teilung eines dem Geſchäftsführer ſelbſt gehörigen

Geſchäftsanteils, ſo wird man – unter entſprechender An:

wendung des § 181 B.GB. die Genehmigung des gemäß

§ 44 des Gej . beſtellten oder zu beſtellenden Stellvertreters

des Geſchäftsführers für erforderlich erachten müſſen.

Ringinsbeſ. S. 17 vom 21. Februar 1881.) " Ebenſo Behmann :

Nr. 5 zu § 222 $OB.: „ Die gegenteilige Anſicht, wonach der

Vorſtand nach außen die Zuſtimmung wirkſam erklären und eben

nur nach innen an die Entſchließungen des Aufſichtsrats und der

Generalverſammlung gebunden ſein ſoll, ſcheitert daran , daß e3

fich hier überhaupt nur um das innere Verhältnis der Geſell:

ſchaft zu ihren Mitgliedern handelt. “ Die gleiche Anſicht vertritt

Staub Anm. 8 zu $ 222 HBB. (ohne Begründung).

1
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Das Statut kann endlich auch die Erteilung der Ge

nehmigung inſofern beliebig erſchweren , als es für dieſelbe

entweder einen einſtimmigen Beſchluß der Geſellſchafter oder

außer der Zuſtimmung der Geſellſchafter auch diejenige eines

etwa vorhandenen Aufſichtsrates verlangt ; in dieſen Fällen

muß deren Zuſtimmung bei Vermeidung der Nichtigkeit des

Teilungsaktes und des Veräußerungsgeſchäftes eingeholt

werden . Denn obwohl das Gefeß in dieſer Hinſicht nichts

beſtimmt, ſo muß doch ebenſo , wie die Abtretung ganzer

Geſchäftsanteile durch die Saßung von beſonderen Voraus

feßungen abhängig gemacht werden kann (§ 15 Abſ. 5 des Geſ. ),

auch die Erſchwerung der Teilungsmöglichkeit (alſo der Ab

tretung von Teilen eines Geſchäftsanteils) durch das Statut

für ſtatthaft erachtet werden .

Endlich kann die Genehmigung auch unter Bedingungen

oder Vorbehalten erteilt werden ; denn diejenigen Gründe,

welche bei der Gründung oder Kapitalserhöhung einen un

bedingten Beitritt erfordern, treffen hier, wo es ſich nur um

einen Mitgliederwechſel handelt, nicht zu .

4. Die Wirkung der Teilung iſt, wie bereits unter 1 .

angedeutet, die , daß jeder Teil eines Geſchäftsanteils den

Charakter eines neuen ſelbſtändigen Geſchäftsanteils erhält.

Der Erwerber erlangt anteilig alle mit dem urſprünglichen

Geſchäftsanteil verbundenen Rechte, wie er auch anteilig für

alle auf demſelben ruhenden Verpflichtungen haftbar wird .

Der Geſellſchaft gegenüber tritt, ſelbſt wenn und obwohl

fie ihre Genehmigung zur Teilung bereits erteilt hat , der

neue Erwerber des Teils erſt dann in die Rechte und Pflichten

eines Geſellſchafters ein , wenn ſein Erwerb gemäß § 16

des Gef. unter Nachweis des Übergangs ſeitens des Ver

äußerers oder des Erwerbers bei der Geſellſchaft anges

meldet iſt.
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$ 9 .

Die Veräußerung von Geſchäftsanteilen.

I. Die freiwillige Veräußerung.

Während nach dem Genoſſenſchaftsgeſeß jeder Genoſſe

jederzeit durch Kündigung ſeinen Austritt aus der Genoſſens

ſchaft und damit die Auszahlung ſeines Guthabens herbei

führen kann (8 65 Gen.Geb.), ohne daß dadurch der Beſtand

der Genoſſenſchaft irgendwie berührt würde , kann dagegen

der Geſellſchafter einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haf

tung nur unter gewiſſen Umſtänden und auch dann nur

unter Preisgabe ſeiner Vermögensanſprüche gegen die Ge:

ſellſchaft aus dieſer ausſcheiden (§ 27 des Geſ. ) . Zwar iſt

es auch zuläſſig , daß im Statut den Geſellſchaftern ein

Kündigungsrecht eingeräumt wird , dies aber nur mit der

Wirkung, daß alsdann die Auflöſung der Geſellſchaft zu er

folgen hat. (Vgl. Neukamp Anm . 10 zu § 60.)

Damit aber der Geſellſchafter die Möglichkeit hat, auch

während des Beſtehens und des Fortbeſtehens der Geſellſchaft

ſein in die Geſellſchaft eingelegtes Kapital flüſſig machen zu

können, hat das Gefeß im $ 15 in Anlehnung an die Aus:

geſtaltung des Aktienrechts die Geſchäftsanteile für veräußer

lich und vererblich erklärt. Um aber die Geſchäftsanteile

von dem börſenmäßigen Verkehr auszuſchließen und die

Veräußerlichkeit nach Möglichkeit einzuſchränken , iſt ferner

vorgeſchrieben, daß es ſowohl zur „Abtretung " der Geſchäfts

anteile (8. h . in der heutigen Rechtsſprache zum Abſchluſſe

des dinglich wirkenden Abtretungsvertrages), wie zum Ab

ſchluſſe einer Vereinbarung, durch welche erſt die Verpflich:

tung des Geſellſchafters zur Abtretung begründet werden

ſoll, (alſo des rein obligatoriſch wirkenden „ pactum de ce

dendo “ ) , eines in gerichtlicher oder notarieller Form abge

ſchloſſenen Vertrages bedarf.

Um die Zirkulationsfähigkeit der Geſchäftsanteile nach

Möglichkeit zu beſchränken , läßt das Gefeß im Abſ . 5 des

§ 15 es ferner wohl zu, daß die geſeßlichen Vorausſeßungen
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für die Abtretung der Geſchäftsanteile noch durch das Statut

erſchwert, nicht aber, daß ſie erleichtert werden.

So kann die Rechtsgültigkeit der Abtretung von einer

Genehmigung der Geſellſchaft abhängig gemacht werden,

von welcher alsdann alles dasjenige gilt, was in § 8 über

die zur Teilung eines Geſchäftsanteils erforderliche Genehmi

gung ausgeführt iſt; auch kann beſtimmt werden , daß zur

Gültigkeit der Abtretung die Übergabe des etwa ausgeſtellten

Anteilſcheines erforderlich iſt, obwohl dieſer an und für ſich

nur eine Beweisurkunde bildet ( ſiehe oben S. 30 ff.); oder

daß die Abtretung gänzlich unzuläſſig ſein ſoll. (Vgl. Neu

kamp Anm. 8 zu § 15. )

Hierbei iſt indeſſen zu beachten, daß das Veräußerungs

recht des Geſellſchafters, das heißt das Austrittsrecht, ein

Sonderrecht desſelben darſtellt (vgl. Gierke : Genoſſen :

ſchaftstheorie S. 253) , ſo daß alſo alle dieſes Recht er:

ſchwerenden oder gänzlich ausſchließenden Beſtimmungen durch

eine gemäß § 53 Abſ . 2 des Gef. mittels Mehrheits:

beſchluſſes erfolgende Abänderung des urſprünglichen Ge

ſellſchaftsvertrages rechtsgültig nicht eingeführt werden können ;

vielmehr iſt dies nur durch einſtimmigen Beſchluß aller

Geſellſchafter möglich. (Neukamp Anm . 8 zu 15.)

In einzelnen iſt folgendes hervorzuheben :

1. In erſter Linie iſt zu beachten , daß § 15 nur die

Veräußerung eines Geſchäftsanteils durch einen Geſell

ſchafter regelt. Für die Veräußerung durch die Geſellſchaft

oder durch einen öffentlichen Beamten (z . B. im Wege der

Verſteigerung; § 23 des Geſ.) kommt die Formvorſchrift des

§ 15 nicht in Betracht; vielmehr kann in dieſem Falle die

Abtretung auch formlos erfolgen .

Dagegen ſind die Formvorſchriften ftets dann zu be

achten , wenn ein Geſellſchafter als Veräußerer auftritt, dies

insbeſondere auch dann, wenn die Veräußerung fich als ein

Handelsgeſchäft darſtellt. (Vgl. meinen Aufſa in goldheims

Monatsſchrift Bd . I S. 376 gegen Simon daſelbſt S. 343 ;

zuſtimmend Staub Anm. 25 zu § 15.)
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2. Ein den Vorſchriften des § 15 entſprechender Ab

tretungsvertrag iſt aber zum Erwerbe eines Geſchäftsanteils

nur dann erforderlich, wenn dieſem eine Veräußerung zu

Grunde liegt, d . h . ein Rechtsakt, der einen Wechſel in den

Perſonen der Geſellſchafter zur Folge hat und auf einen

ſolchen Wechſel gerichtet iſt.

Darum bedarf es der Form des § 15 nicht zum Ab

ſchluſſe eines Verpfändungsvertrages (des pactum de pigno

rando ); (ebenſo, wenn auch mit teilweiſe anderer Begründung

Entſch. des RG. vom 2. Juni 1904 , Bd . LVIII S. 223) ;

ebenſowenig dann, wenn eine Perſon Mitglied einer offenen

Handelsgeſellſchaft wird, welche die Inhaberin eines Geſchäfts

anteils einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung iſt, weil

in dieſem Falle der neueintretende Geſellſchafter nicht etwa

einen Anteil am Geſchäftsanteil erwerben , ſondern ſich ledig

lich an einer offenen Handelsgeſellſchaft beteiligen will.

(Ebenſo Staub Anm. 11 zu § 15.) Das Gleiche gilt,

wenn ein Geſellſchafter aus einer ſolchen offenen Sandels

geſellſchaft ausſcheidet, die troß des Ausſcheidens des Geſell

ſchafters unter den übrigen Geſellſchaftern fortgeſeßt wird ;

denn in dieſem Falle bleibt die offene Handelsgeſellſchaft

vor wie nach Mitglied der Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung.

Dagegen muß die Form des § 15 gewahrt werden,

wenn ein Geſellſchafter einen Geſchäftsanteil in die offene

Handelsgeſellſchaft einbringt; denn hierin liegt eine Gemein:

fchaftlichmachung in dem im $ 8 entwickelten Sinne, die

ebenſo wie die Teilung eines Geſchäftsanteils eine partielle

Veräußerung bedeutet. (Vgl. in Bezug auf die Teilung

Entſch. des RG. vom 8. April 1899 , Bd. XLIII S. 136. )

Auch dann, wenn mehrere Perſonen, die einen Geſchäfts

anteil gemeinſchaftlich beſißen, ſich zu einer offenen Handels

geſellſchaft zuſammenſchließen und den gemeinſchaftlichen

Geſchäftsanteil in die Geſellſchaft einbringen , liegt ein auf

einer Veräußerung beruhender und die Anwendung des § 15

erforderlich machender Mitgliedſchaftswechſel vor.
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An und für ſich müßte das Gleiche gelten , wenn ein

Ehegatte einen Geſchäftsanteil bei Abſchluß der Ehe in die

Gütergemeinſchaft einbringt ; da aber vermöge der beſonderen

Beſtimmung des § 1438 Abſ . 2, der nach SS 1519 Abſ. 2,

1549 B.GB. für jede Art der Gütergemeinſchaft unter Ehe

leuten gilt , die einzelnen in die Gütergemeinſchaft einge

brachten Gegenſtände gemeinſchaftlich werden , ohne daß es

einer Übertragung durch Rechtsgeſchäft bedarf, ſo greift auch

§ 15 des Geſ. in ſolchem Falle nicht Plaß.

Dagegen muß umgekehrt die Form des § 15 beachtet wer

den, wenn die Mitglieder einer offenen Handelsgeſellſchaft bei

der Auseinanderſeßung des Geſellſchaftsvermögens einem Ge

fellſchafter den zum Geſellſchaftsvermögen gehörigen Geſchäfts

anteil zuweiſen oder dieſen derart in mehrere Teile zerlegen,

daß jeder der bisherigen Geſellſchafter einen ſelbſtändigen

Teil erhält . Denn in dieſem Falle wird an Stelle der bis

herigen offenen Handelsgeſellſchaft entweder einer der Geſell

ſchafter oder ſämtliche Geſellſchafter als Einzelne Mitglieder

der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung , und es iſt auch

dieſe Art der Auseinanderſeßung auf die Herbeiführung eines

derartigen Mitgliedſchaftswechſels gerichtet. Das Gleiche muß

gelten , wenn unter Auflöſung der Geſellſchaft ein einzelner

der bisherigen Mitgeſellſchafter das geſamte Geſellſchafts

vermögen und damit auch den dazu gehörigen Geſchäftsanteil

übernimmt . (Anderer Anſicht Staub Anm . 12 zu § 15

unter Berufung auf die für ſeine Anſicht auch nicht einmal

entſprechend zu verwertende Entſch. des RG. vom 5. Dezember

1889, Bd . XXV S. 252, da es vielmehr in dieſer (S. 257]

ausdrücklich heißt, daß zwar eine „ Übertragung von Rechten “

gegen Entgelt, aber kein Kaufvertrag im landrechtlichen Sinne

vorliege. )

3. In allen Fällen , und zwar auch dann , wenn der

Abtretung bereits ein gerichtlich oder notariell errichteter

Vorvertrag (ein pactum de cedendo) voraufgegangen iſt,

muß doch die Abtretung ſelbſt in Form eines gerichtlich oder

notariell errichteten Vertrages erfolgen . Dieſer Vertrag

1
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braucht das Kauſalgeſchäft nicht zu enthalten, ſo daß alſo

die in § 398 B.GB. zur Abtretung von Forderungen vor

geſchriebene abſtrakte Form genügt, wie § 15 in ſeiner

früheren Faſſung ausdrücklich vorſchrieb , eine Beſtimmung,

die nur mit Rückſicht auf die Vorſchrift des § 398 B.GB.

durch Art . 11, VII Einf.Geſ . zum HGB. als überflüſſig ge

ſtrichen iſt. Der Abtretungsvertrag kann gemäß § 128 HGB.

auch in der Weiſe verlautbart werden, daß zunächſt der An:

trag und zeitlich und örtlich getrennt deſſen Annahme vor

einem Richter oder Notar beurkundet wird . Eine bloße ge

richtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterſchrift

eines privatſchriftlich errichteten Vertrages (8 129 B.GB.)

genügt aber nicht, hat vielmehr ebenſo wie die bloß privat

ſchriftlich oder mündlich erfolgte Abtretung die Nichtigkeit

des Übertragungsaktes zur Folge ($ 125 B.GB.) .

4. Das Gleiche gilt von dem zur Abtretung verpflich

tenden Vertrage (dem pactum de cedendo) . Daraus er:

geben ſich nachſtehende Folgerungen :

a ) Wie der Vertrag ſelbſt, ſo muß auch der Vertrags

antrag, alſo z. B. ein Antrag, mittels deſſen ein Geſellſchafter

ſeinen Geſchäftsanteil einer beſtimmten Perſon zum Kauf

anbietet, um bindend zu ſein, in gerichtlicher oder notarieller

Form verlautbart werden ; denn jeder Antrag muß , um

rechtswirkſam zu ſein, derart beſchaffen ſein, daß mit ſeiner

bloßen Annahme ein rechtsgültiger Vertrag zu ſtande kommt 41) .

b) Nur für den Verpflichtungsvertrag erfordert das

Geſek die gerichtliche oder notarielle Form ; nicht dagegen

41) Demnach ann auch ein Mätler , der dem ihm mündlich erteilten

Uuftrag gemäß den Abſchluß eines Kaufvertrages über einen Ges

ſchäftéanteil vermittelt hat, den ihn nach § 652 B.GB. zuſtehen :

den Mäklerlohn ſelbſt dann nicht fordern, wenn die Parteien zwar

mündlich vollſtändig einig waren , der Auftraggeber des Mäflers

aber aus welchem Grunde immer fich weigert , den mündlich zu

ſtande gekommenen Vertrag gerichtlich oder notariell zu verlaut:

baren. Vgl. Entſch. des RG. vom 14. Juli 1892 (Bd. XXIX

S. 230 ).
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für einſeitig bindende Rechtsgeſchäfte , wie z . B. Aus,

lobungen u. dgl . Es kann deshalb in einer Auslobung die

Übertragung eines Geſchäftsanteils als Belohnung auch dann

rechtsgültig zugeſichert werden , wenn die Form des § 15

hierbei nicht beobachtet iſt. (Vgl. Staub Anm. 7 zu $ 15.)

c) Fraglich erſcheint eg, ob die Formvorſchrift des § 15

auch dann zu beachten iſt, wenn durch den Vertrag der

Geſellſchafter zur Abtretung des Geſchäftsanteils lediglich

berechtigt, der Vertragsgegner dagegen zum Erwerbe des

ſelben verpflichtet ſein ſoll. Nach dem Wortlaut des Ge

ſeßes, das nur von einer „die Verpflichtung des Geſell

ſchafters “ zur Abtretung begründenden Vereinbarung ſpricht,

würde man dieſe Frage verneinen müſſen ; das Reichsgericht

hat indeſſen mit ſehr beachtlichen Gründen in den Entſch.

vom 5. November 1902 (Jur. Wochenſchr. 1903 S. 11 Nr. 28 ;

Holdheims Monatsſchr. Nr. 12 S. 43) und vom 13. Februar

1904 (Bd. LVII S. 60) die Anſicht vertreten , daß die Aus:

drucksweiſe des Geſekes eine ungenaue ſei und daß der

Tendenz des Geſekes gemäß , den Spekulationshandel mit

Geſchäftsanteilen zu verhindern , im Einklang mit der Ent

ſtehungsgeſchichte des Geſeßes die Vorſchrift des Abſ . 4 des

§ 15 auf alle „ obligatoriſchen Geſchäfte zu beziehen ſei, die

auf Abtretung von Geſchäftsanteilen gerichtet ſind “. Schließt

man ſich der Anſicht des Reichsgerichts an , ſo wird man

auch für die Einräumung eines Vorkaufsrechts an einem

Geſchäftsanteil die Beobachtung der in § 15 vorgeſehenen

Form fordern müſſen, da diejenigen Gründe, welche die An

wendbarkeit der ähnlichen Vorſchrift des § 313 B.GB. nach

der Entſch. des RG. vom 4. März 1905 (Bd. LX S. 225)

auf die Einräumung eines perſönlichen Vorkaufsrechts an

Grundſtücken ausſchließen, alsdann hier verſagen.

d) Auch dann endlich muß die Form des § 15 gewahrt

werden, wenn die auf Abtretung eines Geſchäftsanteils ge

richtete Vereinbarung nur einen Beſtandteil eines anderen

Vertrages bildet ; z . B. der Übertragung eines Geſchäftes mit

Aktiven und Paſſiven, ſofern ſich unter den Aktiven ein Ge

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LVII . 34
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ſchäftsanteil befindet. (So mit Recht Staub Anm . 19 zu

8 15.)

5. Zu prüfen bleibt weiter die bisher in der Praxis,

ſoviel ich ermittelt, noch nicht entſchiedene Frage, welche

Rechtsfolgen eintreten , wenn der Inhaber eines Geſchäfts

anteils ſich der einen Perſon gegenüber rechtsgültig zur (fünf

tigen) Abtretung des Geſchäftsanteils verpflichtet, gleichwohl

aber unter Verleßung dieſer Verpflichtung einer anderen

Perſon den Geſchäftsanteil ( dinglich ) abgetreten hat ? Meines

Erachtens wird in folchem Falle diejenige Perſon , mit der

der dingliche Abtretungsvertrag abgeſchloſſen iſt, rechtmäßige

Inhaberin des Geſchäftsanteils, und zwar ſelbſt dann, wenn

ſie von dem früher abgeſchloſſenen pactum de cedendo

Kenntnis gehabt hat. Wollte man nämlich auch die ſachen

rechtlichen Grundſäße auf die Übertragung von Geſchäfts

anteilen entſprechend anwenden, ſo ergibt ſich doch z . B. aus

$ 932 B.GB. , daß nur die Renntnis von dem Nicht

eigentum des Veräußerers den Eigentumserwerb des Er

werbers verhindert , wogegen die Kenntnis von einem den

Veräußerer zur Übertragung an einen Anderen verpflichtenden

obligatoriſchen Vertrage dem Eigentumserwerb nicht entgegen

ſteht. Aber nach der poſitiven Vorſchrift des § 413 B.GB.,

wonach die Vorſchriften über die Übertragung von Forde:

rungen auf die Übertragung anderer Rechte entſprechende

Anwendung finden, wird man zur Entſcheidung dieſer Frage

nur die Vorſchriften der $ 8 398 ff. B.GB. heranziehen

können . Denn indem § 15 den Übertragungsakt ausdrück

lich als „ Abtretung “ bezeichnet, hat das Geſeß ſchon durch

die Wahl dieſes nur für die Übertragung von Forderungs

rechten gebräuchlichen Ausdrucks deutlich darauf hingewieſen ,

daß es die für die Übertragung von Forderungen geltenden

Rechtsgrundſäße auch auf die Übertragung von Geſchäfts

anteilen mindeſtens entſprechend angewendet wiſſen will.

Danach aber hat ein bloßes pactum de cedendo keine

dingliche Wirkung ; und es beſteht auch keine Vorſchrift des

Inhalts , daß dem Erwerbe einer abgetretenen Forderung

.
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die Exiſtenz eines pactum de cedendo mit einem anderen

oder die Kenntnis von dem Vorhandenſein einer ſolchen

Vertrages entgegenſtände. (Die Vorſchrift des § 409 B.GB.

dient nur dem Schuße des Schuldners und hat auch ganz

andere Vorausſeßungen . ) Derjenige, welcher den zur Ab)

tretung des Geſchäftsanteils verpflichtenden Vertrag mit dem

Veräußerer abgeſchloſſen hat , kann alſo lediglich dieſen auf

Erfüllung des Vertrages und , ſofern dieſe durch den in

zwiſchen abgeſchloſſenen Abtretungsvertrag mit einem Dritten

unmöglich geworden, gemäß § 280 B.GB. auf Schadenerſak

belangen . (Ebenſo Staub Anm. 67 zu § 15.)

6. Entſpricht hier die durch Anwendung der Vorſchriften

über die Abtretung von Forderungen gefundene Löſung durch

aus dem Bedürfniſſe der Verkehrsſicherheit, ſo läßt ſich das

Gleiche nicht für den Fall ſagen, daß ein Abtretungsvertrag

ſelbſt abgeſchloſſen iſt, der aus irgend einem Grunde nichtig

oder anfechtbar iſt. Iſt nämlich der Erwerber auch auf Grund

eines ſolchen anfechtbaren oder (z. B. wegen Nichtbeobachtung

der in § 15 vorgeſehenen Form) nichtigen Vertrages in die

Liſte der Geſellſchafter aufgenommen, (was ſehr leicht ge

ſchehen kann , wenn der Geſchäftsführer eine nur notariell

beglaubigte Abtretung für genügend erachtet hat), ſo wird

er gleichwohl niemals rechtsgültig Geſellſchafter. Überträgt

er nun den alſo in ungültiger Weiſe erworbenen Geſchäfts

anteil an einen gutgläubigen Dritten, wenn auch unter Be

obachtung der in § 15 vorgeſehenen Form weiter, ſo erwirbt

auch der Dritte troß ſeines guten Glaubens niemals den

ihm abgetretenen Geſchäftsanteil, was dagegen der Fall ſein

würde , wenn man die Vorſchrift des § 932 B.GB. über

den Erwerb in gutem Glauben hier anwenden könnte . Dies

erſcheint aber nach obigen Darlegungen ausgeſchloſſen. In

dieſem Falle kann alſo der urſprüngliche Inhaber des

Geſchäftsanteils den ungültig abgetretenen Geſchäftsanteil

noch nach Jahren und ſelbſt wenn dieſer auch inzwiſchen

durch die dritte und vierte Hand gegangen iſt, an einen

anderen rechtsgültig abtreten , ein Ergebnis , das dem Be
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dürfniſſe des Verkehrs und dem Rechtsgefühl geradezu wider

ſpricht 42) .

7. Endlich iſt hier noch die dem § 313 Saß 2 B.GB.

entſprechende Vorſchrift des § 15 Abſ. 4 Saß 2 des Geſ.

zu erwähnen, wonach ein ohne Beobachtung der gerichtlichen

oder notariellen Form abgeſchloſſenes pactum de cedendo

ſeinem ganzen Inhalte nach gültig wird, wenn nur der Ab

tretungsvertrag ſelbſt in gerichtlicher oder notarieller Form

vollzogen wird. Dieſe heilende Wirkung hat, wie man auf

Grund des § 141 Abſ. 2 B.GG. annehmen muß, die Folge,

daß der Vorvertrag ſo zu behandeln iſt, als ob er von

Anfang an gültig geweſen wäre . (Wirkung ex tunc , nicht

ex nunc ; anderer Anſicht Staub Anm. 32 zu § 15.)

II . Die Veräußerung im Wege der Zwangs

vollſtreckung.

Da ich mich über die Art, wie eine Zwangsvollſtreckung

in einen Geſchäftsteil erfolgt, bereits an anderer Stelle (D.

Jur. -3tg . 1904 Sp . 231 ff.; Sp . 293 ff .) eingehend geäußert

habe , genügt es , wenn ich hier auf die dort gemachten

Ausführungen verweiſe.

Hier iſt deshalb nur noch die Frage zu erörtern , wie

ſich bei der Veräußerung im Wege der Zwangsverſteigerung

der Mitgliedſchaftswechſel vollzieht, d . 5. durch welchen Rechts

akt und in welcher Weiſe Derjenige Inhaber des Geſchäfts

anteils wird, der den Geſchäftsanteil im Wege der Zwangs

vollſtreckung erworben hat.

Die Art der zum Zwecke der Zwangsvollſtreckung er

folgenden Veräußerung wird nach Anhörung des Schuldners

von dem Vollſtreďungsgerichte gemäß $S 857 , 844 ZPD.

beſtimmt (a . a . D. Sp . 296) .

42) Welche Rechtsfolgen ſich ergeben , wenn ein recht @ gültig abs

getretener Geſchäftsanteil nochmals von dem urſprünglichen In:

haber an einen Anderen abgetreten wird , das iſt unter III. zu

erörtern .
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Ordnet das Gericht nach dem Vorbilde des § 23 des

Geſ . die öffentliche Verſteigerung des Geſchäftsanteils durch

einen Gerichtsvollzieher an , ſo hat dieſer unter entſprechen

der Anwendung der $8 816 , 817 ff. ZPO. zu verfahren .

Der Zuſchlag an den Meiſtbietenden erſeßt alsdann den A6

tretungsvertrag (8 156 B.OB.), ſo daß alſo in der Regel mit

der Erteilung des Zuſchlags der Erſteher Inhaber des Ge

ſchäftsanteils wird , wofern der Schuldner der rechtmäßige

Inhaber war . Iſt dies Legtere nicht der Fall, ſo erwirbt der

Erſteher nur dann ein unanfechtbares Recht an dem Geſchäfts

anteil, wenn ſowohl die Pfändung wie der Pfandverkauf

ein ordnungsmäßiger war. Iſt eines oder das andere nicht

der Fall, ſo erwirbt der Erſteher den Geſchäftsanteil nur

dann in unanfechtbarer Weiſe , wenn er als gutgläubiger

Erwerber im Sinne des § 932 B.GB. anzuſehen iſt.

(SS 1242-1244 , 1273 B.GB ; vgl . auch Entſch. des RG.

vom 9. Oktober 1905, D. Jur. -3tg . Bd. X Sp . 1122 Nr. 92,

die aber unter dem nicht recht verſtändlichen þinweis auf

§ 1277 B.GB. die gedachten Vorſchriften nur auf die Ver

ſteigerung eines durch Indoſſament übertragbaren Papiers

beſchränken will.)

Iſt nach dem Statut der Geſellſchaft zur rechtsgültigen

Abtretung des Geſchäftsanteils auch die Übergabe des da:

rüber ausgeſtellten Anteilſcheines erforderlich , ſo muß zu dem

Zuſchlag noch die Übergabe des Anteilſcheines hinzukommen,

um dem Erwerber ein vollſtändiges und unanfechtbares Recht

an dem Geſchäftsanteil zu verſchaffen. (SS 929 , 1242,

1273 B.GB.; vgl. Neukamp , $ . K. zur ZPO. Anm. 2b

zu § 817.)

Hat das Gericht angeordnet, daß die Veräußerung des

gepfändeten Geſchäftsanteils durch freihändigen Verkauf

ſeitens des Gerichtsvollziehers oder einer anderen Urkundes

perſon erfolgen ſoll, ſo wird der gutgläubige Erwerber durch

den Abſchluß des Kaufvertrages rechtmäßiger Inhaber des

Geſchäftsanteils. Der Beobachtung der gerichtlichen oder

notariellen Form bedarf es zum Abſchluſſe des Vertrages

I
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nicht, da die Veräußerung nicht durch den Schuldner, ſondern

im gerichtlichen Auftrage erfolgt und die als Verkäufer

auftretende Urkundsperſon keinesfalls den Schuldner, alſo den

bisherigen Geſellſchafter vertritt. (So mit Recht Staub,

Erkurs zu § 15 Anm . 9 , der nur darin irrt , daß er die

„ Verſteigerung “ als die einzige Form der zwangsweiſen

Veräußerung bezeichnet.)

III . Die Rechtsſtellung des Erwerbers des Ge:

fchäftsanteils gegenüber dem Veräußerer und

der Geſellſchaft.

Die Rechtslage, in die der Erwerber des Geſchäfts

anteils, als neues Geſellſchaftsmitglied, eintritt, geſtaltet ſich

ganz verſchieden, je nachdem es ſich um ſeine Rechtsſtellung

gegenüber dem Veräußerer (als dem bisherigen Geſellſchafts

mitgliede) oder gegenüber der Geſellſchaft handelt.

1. Betrachten wir zunächſt die Stellung des Erwerbers

zu dem Veräußerer (dem bisherigen Geſellſchafter), ſo er

geben ſich folgende Säße : Durch die Veräußerung oder ge

nauer durch den Abſchluß des Abtretungsvertrages (im Falle

der Zwangsverſteigerung durch den Zuſchlag) tritt der neue

Geſellſchafter an die Stelle des bisherigen Geſellſchaftsmit

gliedes : der Geſchäftsanteil geht mit dem Momente des Ab

ſchluſſes des Abtretungsvertrages oder des Zuſchlags aus dem

Vermögen des ausſcheidenden in das des neuen Geſellſchafters

über. War nach der Saßung zur rechtsgültigen Abtretung

die Übergabe des Anteilſcheins erforderlich, ſo vollzieht ſich

auch im Verhältnis des ausſcheidenden und neu eintretenden

Geſellſchafters zu einander der Rechtsübergang erſt, wenn

dem Abſchluſſe des Abtretungsvertrages oder dem Zuſchlage

noch die Übergabe des Anteilsſcheins hinzutritt.

War die Genehmigung der Geſellſchaft zu dem Mit

gliedſchaftswechſel erforderlich , ſo tritt dieſer auch im Ver

hältnis der Geſellſchafter untereinander erſt mit der erteilten
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Genehmigung ein ; bis dahin iſt ein Schwebezuſtand in Bezug

auf das Mitgliedſchaftsrecht vorhanden . Zwar ſind Ver

äußerer und Erwerber bereits mit dem Abſchluß des Ab

tretungsvertrages an dieſen gebunden ; ihre vertragliche

Bindung kommt aber ohne weiteres mit rückwirkender Kraft

in Wegfall, ſobald feſtſteht, daß die Geſellſchaft die erfor

derliche Genehmigung nicht erteilt ; denn es muß angenommen

werden , daß die Vertragſchließenden ſich nur für den Fall

der Erteilung der Genehmigung überhaupt haben binden

wollen (vgl. § 159 B.GB) . Das Gleiche muß für den Fall

des zwangsweiſen Verkaufs eines Geſchäftsanteils gelten .

Zwar iſt, wie gegen Staub (Erkurs zu § 15 Anm. 14)

unbedenklich angenommen werden muß, die Pfändung eines

Geſchäftsanteils auch dann zuläſſig , wenn deſſen Abtretung

nach dem Geſellſchaftsſtatut nur mit Genehmigung der Ge:

fellſchaft erfolgen kann (vgl. SS 137, 399 B.GB ; $S 851 ,

857 ZPD.; und Neukamp Anm. 6 zu § 15 ; Förtſch

Anm. 13 ; liebmann Anm . 9 ; Entſch. desRG .vom 18.Seps

tember 1896 (Bd. XXXVII S. 139) . Aber durch eine ſolche

Pfändung kann die ſtatutariſche Vorſchrift, wonach zum Mit

gliedſchaftswechſel, alſo zur (freiwilligen oder zwangsweiſen)

Abtretung des Geſchäftsanteils die Genehmigung der Geſell

ſchaft erforderlich iſt, nicht beſeitigt werden . Iſt ſonach auch

die Pfändung an ſich gültig, ſo kann der Zwangsverkauf die

ſonſt mit dem Zuſchlag verbundene Wirkung nur dann äußern,

wenn die Geſellſchaft ihre Genehmigung zu dem infolge des

Zwangsverkaufs eintretenden Mitgliedſchaftswechſel erteilt .

Der betreffende Gläubiger wird alſo , um ſicher zu gehen,

gut tun , ſchon vor der Herbeiführung des Zwangsverkaufs

darüber ſich zu vergewiſſern , ob die Geſellſchaft die Ge

nehmigung zur Übertragung des Geſchäftsanteils auf den je

weiligen Erſteher auch erteilen wird, da die rechtsverbindliche

Genehmigungserklärung , welche die Perſon des neuen Er

werbers bezeichnen muß (vgl . § 17 Abſ . 2 des Geſ . ) , erſt

erteilt werden kann , wenn die Perſon des Erſtehers feſtſteht.

Iſt es dagegen gewiß , daß die Geſellſchaft die erforderliche
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Genehmigung nicht erteilen wird oder verweigert ſie dieſe

nach erteiltem Zuſchlage, ſo bleibt zwar die Pfändung be

ſtehen. Alsdann aber kann der Gläubiger ſein Pfändungs

pfandrecht nur auf dem in § 857 Abſ. 3 u. 4 vorgeſehenen

Wege realiſieren ; D. h . er muß vom Gerichte den Erlaß

ſolcher Anordnungen erbitten , denen zufolge die Nußungen

des Geſchäftsanteils, insbeſondere die Dividenden und der

nach Auflöſung der Geſellſchaft auf dieſen entfallende An

teil am Geſellſchaftsvermögen auf den Erſteher übergehen,

indem das Gericht nach erteiltem Zuſchlage entſprechende

Weiſungen an die Geſellſchaft ergehen läßt . Wenn dagegen

Förtſch und Liebmann , der amtlichen Begründung (S. 48)

folgend , lehren , die Veräußerung im Wege der Zwangs

vollſtreckung dürfe durch den Geſellſchaftsvertrag nicht be

ſchränkt werden, ſo daß alſo die im Statut vorgeſehene Ge

nehmigung der Geſellſchaft im Falle einer Zwangsvollſtreckung

gänzlich in Wegfall kommen würde , ſo muß ich demgegen

über inſoweit an meinen bereits in der 1. Aufl. meines

Kommentars ( Anm . 5 zu § 15 S. 34 ff.) gemachten Aus

führungen feſthalten . Wollte man nämlich annehmen , daß

zu dem Erwerbe eines Geſchäftsanteils durch den Erſteher

die im Statut vorgeſehene Genehmigung der Geſellſchaft

nicht erforderlich wäre, ſo könnte die betreffende Beſtimmung

des Statuts auf die einfachſte Weiſe dadurch umgangen

werden , daß der Veräußerer fich dem Erwerber gegenüber

freiwillig der ſofortigen Zwangsvollſtreckung unterwirft und

dieſer alsdann den Geſchäftsanteil 'pfänden und zur Ver

ſteigerung bringen läßt, bei welcher er zugleich als Erſteher

auftritt. Damit würde insbeſondere auch eine Beſtimmung

des Statuts, die nicht bloß die Genehmigung zur Veräußerung

eines Geſchäftsanteils durch die Geſellſchaft vorſieht, ſondern

gleichzeitig im Falle einer ſolchen Veräußerung den anderen

Geſellſchaftern ein Vorkaufsrecht einräumt , was durchaus

zuläſſig iſt, (vgl. Entſch. des RG. vom 28. Oktober 1901

Bd . XLIX S. 141 ), auf die einfachſte Weiſe illuſoriſch gemacht

werden können , was ſicherlich nicht der Abſicht des Geſek:
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gebers entſpricht und auch durch ein praktiſches Bedürfnis

nicht gefordert wird 43) .

Iſt der Übergang des Geſchäftsanteils auf den neuen

Erwerber, den vorſtehenden Darlegungen entſprechend, rechts

gültig vollzogen , ſchließt aber der Veräußerer nachträglich

noch einen zweiten Abtretungsvertrag mit einem Dritten

ab , ſo erwirbt dieſer Dritte , auch wenn er ſich in gutem

Glauben befand , irgend welche Rechte an dem Geſchäfts

anteil ſelbſt dann nicht, wenn er ſich auch in dem Beſiße

eines über den Geſchäftsanteil ausgeſtellten Anteilſcheins be

findet, ſofern nicht das Statut die Rechtswirkſamkeit der

Abtretung von der Übergabe des Anteilſcheins abhängig

gemacht hat. Fſt leßteres der Fall, ſo hat der erſte Er

werber irgend welche Rechte durch die bloße Abtretung über

haupt nicht erlangt ; vielmehr iſt alsdann der zweite , im

Beſiße des Anteilſcheins befindliche Erwerber der rechtmäßige

Inhaber des Geſchäftsanteils, auch wenn er die frühere

Abtretung kannte 44) .

43) Nach $ 70 (76) des öſterreichiſchen Entwurfs kommt die Zuſtimmung

der Gefellſchaft bei zwang& weiſer Veräußerung des Geſchäftsanteils

in Wegfall, wenn fich nicht innerhalb 14 Tagen feit der Benach

richtigung der Gefellſchaft von der gerichtlichen Bewilligung des

Zwangédertaufs ein der Geſellſchaft genehmer Räufer findet, der

den Geſchäftsanteil zu einem von dem Gericht feſtgelegten Schäßungs

preiſe oder zu einem von dem Gläubiger, dem Schuldner und der

Geſellſchaft vereinbarten „Übernahm@preiſe “ erwirbt. Nach dem

von dem Herrenhauſe eingeſchalteten § 77 fann die freiwillige

Veräußerung eines Geſchäftsanteils ohne Genehmigung der Geſell

ichaft durch das Handelsgericht dann geſtattet werden , wenn

Geſellſchaft ihre Zuſtimmung ohne auâreichende Gründe verweigert.

44) Die Ausſtellung eines Anteilſcheins rechtfertigt übrigens die Anwen:

dung des S 405 B.GB. nicht; insbeſondere nicht nach der Richtung,

daß die nach dem Geſellſchaftsvertrage vorgeſchriebene Genehmigung

der Geſellſchaft zur Abtretung dann entbehrlich wäre , wenn der

Erwerber ſich im Befiße des Anteilſcheins befindet. Denn da die

Geſellſchaft nicht als , Schuldnerin " anzuſehen iſt — vgl. darüber

meinen Aufſaß in der D. Jur.3tg. 1904 Sp. 233 ff. fo fann

von der nach $ 413 B.GB. gebotenen entſprechenden Anwendung

N
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Der Erwerber tritt mit dem Momente des Abſchluſſes

des Abtretungsvertrages oder des Zuſchlags (und einer

etwa erforderlichen Übergabe des Anteilſcheins) nicht bloß

in alle Rechte, ſondern auch in alle Pflichten ſeines Rechts

vorgängers ein ; doch iſt es hier Frage des einzelnen Falles

und unter Umſtänden eine Auslegungsfrage , ob nach dem

Inhalt des zwiſchen dem Veräußerer und Erwerber abge

ſchloſſenen Vertrages etwaige Einlagerückſtände im Verhält

nis der Vertragſchließenden untereinander von dem Ver

äußerer oder von dem Erwerber zu tragen ſind. Hierbei

wird der Erwerber, falls es ſich nicht um einen Erwerb im

Wege der Zwangsverſteigerung handelt , bei welchem der

Erſteher auch die Einlagerückſtände zu übernehmen hat, ſofern

nicht das Gegenteil in den Verſteigerungsbedingungen feſt

geſeßt iſt, ſich im Zweifel auf die Vorſchrift des § 434

B.GB. mit Erfolg berufen können, um den Veräußerer für

die Einlagerückſtände haftbar zu machen , da dieſer als Ver

käufer den verkauften Geſchäftsanteil „frei von Rechten “ zu

verſchaffen hat , die von Dritten (hier von der Geſellſchaft)

gegen den Käufer geltend gemacht werden können.

Daß der Erwerber die zur Zeit des Vertragsabſchluſſes

noch gar nicht fällig gewordenen Einzahlungen auf die

Stammeinlage mangels anderweitiger Vereinbarung auch dem

Veräußerer gegenüber zu tragen hat, verſteht ſich von ſelbſt;

inſofern wird in der Regel auch eine Berufung auf § 434

B.GB. verſagen.

2. Der Geſellſchaft gegenüber tritt ein Wechſel

in den Perſonen der Geſellſchafter nicht bereits mit dem

Momente des Abſchluſſes des Abtretungsvertrages oder des

Zuſchlags, ſondern erſt in dem Augenblick ein , in welchem

der Wechſel unter Nachweis des Übergangs, d . h . unter

Vorlegung der Abtretungsurkunde oder einer amtlichen Be

ſcheinigung über den Zuſchlag ( erforderlichenfalls unter Bei

des § 405 B.GB. ſcho aus dieſem Grunde cht die Rede ſein .

Im Ergebnis übereinſtimmend Staub Anm. 66 zu § 15 .



Neuťamp : Die Geſchäftsanteile der Geſellſchaft m .. b . . 537

fügung des Anteilſcheins) bei der Geſellſchaft angemeldet

iſt. (8 16 des Geſ. )

Für die Anmeldung , die eine ſogen . empfangsbedürf

tige Willenserklärung im Sinne des § 130 B.GB. darſtellt

und darum erſt wirkſam wird , wenn ſie der Geſellſchaft

in der Perſon eines ihrer Geſchäftsführer (8 35 Abſ. 2

Saß 3) zugegangen iſt, hat das Geſet eine beſondere Form

nicht vorgeſehen , ſo daß ſie auch mündlich erfolgen kann .

Dieſe Anmeldung iſt ſelbſt dann erforderlich, wenn die

Geſellſchaft ihre Genehmigung zu der Abtretung erklärt

hat, es ſei denn , daß ihr die Abtretungsurkunde ſelbſt

zwecks Genehmigung vorgelegt worden oder ſie bei Ab

ſchluß des Abtretungsvertrages zugezogen und in demſelben

die Genehmigung erklärt hat , in welchen Umſtänden eine

genügende Anmeldung erblickt werden kann . Dagegen iſt

eine Anmeldung überhaupt nicht erforderlich , wenn die

Geſellſchaft ſelbſt als Veräußerer zu gelten hat, wie im

Falle des Verkaufs eines kaduzierten oder der Geſellſchaft

gemäß § 27 des Gef. zur Verfügung geſtellten Geſchäfts

anteils oder im Falle des Erwerbs auf Grund des § 22

Abf. 4 , weil auch in dieſem Falle die Geſellſchaft als Ver:

äußerer gilt ; (vgl . Neukamp Anm . 5 zu § 22 ; zu

ſtimmend Staub Anm. 17 zu § 22 ; anderer Anſicht

Liebmann Nr. 3 und Förtſch Nr. 5 zu § 22) . Daß

nämlich der die Anmeldung vorſchreibende § 16 ſich nicht

auf die Fälle bezieht , in denen die Geſellſchaft die Ver

äußerung vorgenommen hat , ergibt ſich ſchon daraus , daß

16 offenſichtlich und ſchon vermöge des Zuſammenhangs

lediglich auf § 15 hinweiſt, der ſich gleichfalls auf eine durch

die Geſellſchaft vorgenommene Veräußerung nicht erſtreckt.

(Vgl . Begründung S. 51 und ſämtliche Kommentatoren.)

Erſt vermöge der Anmeldung des neuen Erwerbers iſt

die Geſellſchaft ſo berechtigt wie verpflichtet, dieſen als Ge

fellſchafter zu behandeln ; vor erfolgter Anmeldung gilt troß

der Veräußerung des Geſchäftsanteils der Veräußerer im

Verhältnis zur Geſellſchaft als der Geſellſchafter. Bis zur
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erfolgten Anmeldung der Veräußerung muß deshalb die

Geſellſchaft alle Rechtshandlungen des Veräußerers gegen

ſich gelten laſſen , dieſem den Geſchäftsgewinn auszahlen, ihn

zu den Geſellſchaftsverſammlungen einladen , von ihm Ein

lagerückſtände einfordern, ihm gegenüber das Kaduzierungs

verfahren einleiten u . f . w . (Vgl . Begr. S. 50 u. 56 ; Neu

kamp Anm . 1 zu § 16. )

Da immerhin der Abtretungsvertrag oder Zuſchlag

felbft den Übergang des Geſchäftsanteils auf den Erwerber

bewirkt, ſo iſt der Zeitpunkt dieſes Vertrages oder des Zu

ſchlags auch gegenüber der Geſellſchaft nicht ohne alle Be

deutung ; ſoweit nämlich zwiſchen dieſem Zeitpunkt und dem

der Anmeldung Rechtshandlungen des Veräußerers gegen

über der Geſellſchaft oder der leßteren gegenüber dem Ver

äußerer nicht vorgenommen ſind, hat der Erwerber ge

wiſſermaßen mit rückwirkender Kraft vom Tage des

Vertragsabſchluſſes auch der Geſellſchaft gegenüber als Ge

ſellſchafter zu gelten. (Neukamp Anm. 1 zu § 16.) Ift

3. B. die Abtretung am 1. Januar 1906 , die Anmeldung

dagegen erſt am 1. Juli 1906 erfolgt, ſo iſt gleichwohl die

für das Geſchäftsjahr 1906 erzielte Dividende in ganzer

Höhe dem Erwerber auszuzahlen .

Mit erfolgter Anmeldung tritt auch der Geſellſchaft

gegenüber der Erwerber vollſtändig an die Stelle des Ver

äußerers . Daraus folgt, daß der Erwerber der Geſellſchaft

in erſter Linie für die Einzahlungen auf die Stammeinlagen

und für alle ſonſtigen auf dem Geſchäftsanteil ruhenden

Rückſtände und Leiſtungen haftet . Mit dieſem Augenblick

tritt auch die ſubſidiäre Haftung des Erwerbers für unein

bringliche Einlagerückſtände der Mitgeſellſchafter gemäß § 24

des Gef. ein , was insbeſondere auch für den Erwerb im

Falle der Zwangsverſteigerung gilt . Grundſäßlich wird da

gegen der Veräußerer mit der Anmeldung von allen Ver

bindlichkeiten der Geſellſchaft gegenüber frei. (Neukamp

Anm . 1 a zu § 15 und jeßt auch Entſch. des N.G. vom 26. Maila

1899, Jur . Wochenſchr. S. 444 Nr. 36) . Insbeſondere kommt
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deshalb, was außerordentlich wichtig, auch die ſubſidäre Haft

barkeit des Veräußerers, die er auf Grund des § 24 des Geſ.

für die Einlagerückſtände ſeiner Mitgeſellſchafter hatte, gänz

lich in Wegfal.

Nur inſofern hat das Gefeß eine Ausnahme feſtgeſeßt,

als 16 Abſ . 3 den Veräußerer ganz allgemein für alle

zur Zeit der Anmeldung auf den Geſchäftsanteil rückſtän

digen Leiſtungen als Geſamtſchuldner neben dem Erwerber

für haftbar erklärt und als § 22 dem Veräußerer eine

ſubſidiäre Haftbarkeit für diejenigen Beträge (nicht Rückſtände)

der Stammeinlage auferlegt, welche von dem Erwerber nicht

zu erlangen ſind. Zu den auf den Geſchäftsanteil rüd

ſtändigen Leiſtungen“ im Sinne des § 16 Abſ. 3 wird man

auch die auf Grund des § 24 des Geſ. von dem Veräußerer

geforderten Fehlbeträge zu rechnen haben, mit deren Zahlung

er zur Zeit der Anmeldung der Veräußerung bereits im

Rückſtande war ; ebenſo die im § 31 Abſ. 3 des Geſ. er

wähnten Erſtattungsanſprüche, ſofern ſie zur Zeit der An

meldung des Übergangs bereits von dem Veräußerer ein

gefordert waren. (Vgl. auch Staub Anm. 4 zu § 24.)

Zu ganz beſonderen Schwierigkeiten kann es führen,

wenn ein Geſellſchafter ſeinen Geſchäftsanteil nach erfolgter

Abtretung nochmals an einen Dritten abtritt und dieſer

ſpätere Erwerber, nicht aber der frühere, den Übergang bei

der Geſellſchaft angemeldet hat . In dieſem Falle hat die

Geſellſchaft lediglich den angemeldeten Erwerber als Geſell

ſchafter zu behandeln und zwar ſo lange , bis der frühere

Erwerber ſeinen Erwerb ordnungsmäßig angemeldet hat .

Alsdann iſt dieſer als alleiniger Geſellſchafter anzuſehen und

der früher angemeldete Geſellſchafter als ſolcher in der Liſte

der Geſellſchafter zu löſchen .

Es ergibt ſich hieraus, wie wichtig für die Rechtsſicher

heit die Anmeldung des Erwerbs bei der Geſellſchaft iſt und

darum muß man auch (in Übereinſtimmung mit der Entſch.

des RG. vom 4. Januar 1900, Holdheims Monatſchrift

Bd.IX S. 36 ; gegen Staub , Anm. 11 zu § 16) eine Verein
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barung für unzuläſſig erachten, derzufolge eine Anmeldung

des Übergangs des Geſchäftsanteils auf den neuen Erwerber

nicht erfolgen ſoll. (Siehe auch unten Anm. 53 zu § 14.)

Ein beſonderer Antrieb für den Veräußerer , die An

meldung des Erwerbers bei der Geſellſchaft zu bewirken ,

liegt in der Vorſchrift des § 22 Abſ. 3 des Geſ. , wonach

die Haftpflicht des Veräußerers für die von dem Erwerber

nicht beizutreibenden Einzahlungen auf die Stammeinlagen

auf die innerhalb einer Friſt von fünf Jahren ſeit der An

meldung der Veräußerung bei der Geſellſchaft eingeforderten

Einzahlungen beſchränkt iſt 45) . Danach kann ſich nämlich

für den Veräußerer eine viele Jahre hindurch fortdauernde

Haftung ergeben , wenn er nicht für die Anmeldung der

Veräußerung bei der Geſellſchaft Sorge trägt. Hat z. B.

der urſprüngliche Geſellſchafter A ſeinen Geſchäftsanteil an

B , dieſer denſelben an C , C an D und D an E weiter

veräußert, und iſt nur E als neuer Erwerber bei der Geſell

ſchaft angemeldet, ſo läuft die fünfjährige Friſt für A erſt

von dem Tage, an welchem die Anmeldung des E ftatt:

gefunden hat, während B, C und D überhaupt nicht haftbar

ſind, weil ſie als Erwerber nicht angemeldet waren . (Neu

kamp Anm. 4 zu § 22.)

3. Wer die Anmeldung zu bewirken hat, darüber ſagt

das Gefeß nichts ; man muß deshalb ſowohl den Erwerber,

45) Die abweichende Vorſchrift des $ 71 (79) Ab . 3 des öſterreichiſchen

Entwurfs , wonach „ die Anſprüche der Geſellſchafter wider den

Rechtsvorgänger binnen fünf Jahren vom Tage der Anmeldung

Erwerbere erlöſchen ", ſo daß alſo hier eine „ Verjährungsfriſt."

feſtgefeßt iſt, beruht, wie die amtliche Begründung (S. 86) ergibt,

auf einem offenbaren Mißverſtändnis des deutſchen Gefeßer. Denn

dieſes beſtimmt nicht etwa eine Verjährungs-, ſondern eine Aus

ichlußfriſt, ſo daß alfo danach dem Veräußerer gegenüber hinſichts

lich derjenigen Einlagerüdſtände, die von dem Erwerber inner:

halb der in § 22 Abſ. 3 des Gef. feſtgefeßten Ausſchlußfriſt

vergeblich eingefordert ſind und nicht haben beigetrieben werden

können , die regelmäßige dreißigjährige Verjährungsfriſt des § 195

V.GB. Plat greift.
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wie den Veräußerer und im Falle einer Zwangsverſteigerung

auch den verſteigernden Gerichtsvollzieher zur Anmeldung

für befugt erachten (Neukamp Anm. 3 zu § 16) . Da

gegen kann eine anderweit erlangte Kenntnis der Geſellſchaft

von dem Mitgliedſchaftswechſel die wirkliche Anmeldung mit

ihren vorſtehend geſchilderten Wirkungen niemals erſeßen.

§ 10 .

Die Vererbung von Geſchäftsanteilen.

I. Wie eine Veräußerung, ſo läßt das Geſeß im $ 15

auch eine Vererbung der Geſchäftsanteile zu . Unter ein

Vererbung iſt hier ebenſo, wie dies in $ 8 bereits dargelegt

worden , jeder Erwerb von Todes wegen zu verſtehen , alſo

insbeſondere geſeßliche oder teſtamentariſche Erbfolge , Ver

mächtnis, Schenkung von Todes wegen, Erbvertrag .

Für den Erwerb des Geſchäftsanteils infolge der Ver

erbung ſind die allgemeinen Rechtsgrundſäße des Erbrechts

maßgebend . Demnach erwerben die geſeßlichen oder teſta

mentariſchen Erben den Geſchäftsanteil ohne weiteres durch

den Erbanfall ($ 1942 B.GB.), wogegen der Vermächtnis

nehmer , deſſen Anſpruch auf das Vermächtnis nach § 2176

B.GB. zwar auch mit dem Erbanfall entſteht, nur einen

perſönlichen Anſpruch gegen den beſchwerten Erben auf

Übertragung des Geſchäftsanteils erlangt ($ 2174 B.GB.).

Demnach erhält auch der Vermächtnisnehmer die Stellung

eines Inhabers des Geſchäftsanteils und damit eines Ge

ſellſchafters erſt dann, wenn der Erbe zu Gunſten des Ver

mächtnisnehmers mit dieſem einen Abtretungsvertrag in

gerichtlicher oder notarieller Form abſchließt. (Vgl . Staub,

Anm. 7 zu § 15.)

II . Eine Anmeldung des Überganges des Geſchäfts

anteils auf die Erben , wie ſie für den Fall der Ver

äußerung in § 16 vorgeſehen iſt, verlangt das Gefeß nicht.

Dadurch können der Geſellſchaft allerdings erhebliche Schwie
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rigkeiten erwachſen ; ſo wird die nach § 51 des Gef. zu be

wirkende Einberufung der Geſellſchafter dann kaum aus

führbar ſein , wenn ein Geſellſchafter geſtorben und deſſen

Erben, die durch den Erbanfall ohne weiteres an ſeine Stelle

treten , der Geſellſchaft unbekannt ſind. Für ſolche Fälle

kann aber nur durch entſprechende Vorſchriften des Geſell

ſchaftsſtatuts Abhilfe geſchaffen werden , indem diefes den

Erben eines Geſellſchafters entweder die Anmeldung des

Erwerbes eines Geſchäftsanteils bei der Geſellſchaft zur

Pflicht macht, oder für die Einladung unbekannter Erben

zu den Verſammlungen der Geſellſchafter eine beſondere

Form, z. B. durch Einrüdung in beſtimmte Blätter, vorſteht.

(Vgl. Neukamp § 16, Anm. 1) .

Liegt dagegen der Erwerb eines Geſchäftsanteils durch

Vermächtnisnehmer vor, ſo findet auf einen ſolchen die Vor

ſchrift des § 16 Anwendung , weil der Vermächtnisnehmer

keineswegs ohne weiteres den Geſchäftsanteil erwirbt, ſondern

erſt durch den den Charakter einer Veräußerung an ſich tra

genden, mit dem Erben abzuſchließenden Abtretungsvertrag.

(Vgl. oben Ziff. I) .

III. Was die Stellung der Rechtsnachfolger eines ver

ſtorbenen Geſellſchafters gegenüber der Geſellſchaft angeht,

ſo iſt hier zwiſchen den eigentlichen Erben und den bloßen

Vermächtnisnehmern ſcharf zu ſcheiden :

1. Der Erbe wird durch den Erbanfall ohne weiteres

Geſellſchafter und demnach auch für alle auf dem Geſchäfts

anteil haftenden Leiſtungen der Geſellſchaft gegenüber haft

bar . Sind mehrere Miterben vorhanden , ſo haften fie der

Geſellſchaft als Geſamtſchuldner und zwar gleichviel, ob ſie

im übrigen als Erben beſchränkt oder unbeſchränkt (8 1975

B.GB.) haften. (Neukamp , Anm. 3b zu § 18 , Förtſch,

Anm . 2).

Ob aber die Erben wegen der auf dem Geſchäftsanteil

ruhenden Leiſtungen auch mit ihrem perſönlichen Vermögen

von der Geſellſchaft in Anſpruch genommen werden können,

das beſtimmt ſich lediglich nach den allgemeinen Vor:
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ſchriften des Erbrechts über die beſchränkte Haftung der

Erben.

2. Hat dagegen ein Vermächtnisnehmer durch den

mit den Erben abzuſchließenden Abtretungsvertrag den Ge

ſchäftsanteil auf Grund ſeines Vermächtniſſes erworben , ſo

haftet er perſönlich und unbeſchränkt für alle auf dem Geſchäfts

anteil ruhenden Leiſtungen und insbeſondere auch gemäß § 24

für diejenigen Fehlbeträge, die von den Mitgeſellſchaftern nicht

eingezogen werden können . Dieſe Haftung tritt aber erſt mit

der Anmeldung des Übergangs des Geſchäftsanteils auf

den Vermächtnisnehmer ein, ſo daß, ſo lange der Abtretungs

vertrag zwiſchen dem Erben und dem Vermächtnisnehmer

noch nicht zu ſtande gekommen iſt, der Geſellſchaft gegenüber

nur der Erbe in Anſpruch genommen werden kann . Waren

vor der Abſchließung des Abtretungsvertrages auf dem Ge

ſchäftsanteil bereits Leiſtungen rückſtändig, ſo hat für dieſe

gemäß § 16 Abſ . 3 des Geſ. der Erbe neben dem Ver

mächtnisnehmer als Geſamtſchuldner aufzukommen, während

im Verhältnis des Leşteren zu dem Erben der Vermächtnis:

nehmer allein alle auf dem Geſchäftsanteil haftenden Leiſtun

gen zu tragen hat . Auch die Vorſchrift des $ 22 des Geſ .

wird man hier zur Anwendung bringen müſſen , und zwar

ſowohl mit Bezug auf den Erben wie mit Bezug auf den

Vermächtnisnehmer; denn obwohl § 22 des Geſ. nur den

angemeldeten Rechtsvorgänger für die ſeitens des aus:

geſchloſſenen Geſellſchafters nicht gezahlten Beträge für haft

bar erklärt, ſo iſt doch aus den von mir (Anm . 1 zu § 22)

dargelegten Gründen davon auszugehen , daß auch der Erbe,

ſelbſt wenn er den Erwerb des Geſchäftsanteils bei der

Geſellſchaft nicht angemeldet hat, gleichwohl der Geſellſchaft

für diejenigen auf die Stammeinlagen zu machenden Ein

zahlungen haftbar bleibt , die von demjenigen Geſellſchafter

nicht beizutreiben ſind, an den der Erbe den Geſchäftsanteil

weiter veräußert hat . Denn die Beſchränkung der Haftung

aus § 22 auf die „ angemeldeten " Rechtsvorgänger bezieht

ſich offenbar nur auf diejenigen Fälle, in denen der Erwerber

Zeitſchrift für Handelårecht. Bd. LVII . 35
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erſt durch die Anmeldung , nicht aber auf diejenigen

Fälle, in denen er auch ohne eine ſolche Anmeldung der

Geſellſchaft gegenüber als neuer Geſellſchafter gilt. (Zu

ſtimmend Staub , Anm . 2 zu § 22.) Daß die gleichen

Grundfäße ohne weiteres auch für den Vermächtnisnehmer

Plaß greifen , ergibt ſich ſchon daraus , daß dieſer im Ver

hältnis zur Geſellſchaft erſt durch die Anmeldung Geſell

ſchafter wird. Man wird aber noch weiter gehen müſſen

und folgerichtig auch den Saß aufzuſtellen haben, daß, wenn

der Vermächtnisnehmer die Stammeinlage auf den ihm

ſeitens des Erben abgetretenen Geſchäftsanteil nicht voll

ſtändig einzahlt, der Erbe hierfür gemäß § 22 des Geſ. haft

bar bleibt, und zwar nach Abſ. 3 daſelbſt für alle diejenigen

auf die Stammeinlagen zu machenden Einzahlungen , die

innerhalb 5 Jahren von dem Tage an , an welchem der

Übergang des Geſchäftsanteils auf den Vermächtnisnehmer

ordnungsmäßig angemeldet worden, eingefordert worden ſind.

III. Kapitel.

Der Verluſt eines Geſchäftsanteils ; (Verluſt

der Mitgliedſchaft).

$ 11 .

Vorbemerkung.

Der in den SS 7 ff. erörterte derivative Erwerb eines

Geſchäftsanteils hat naturgemäß wie auf der einen Seite

den Erwerb , ſo auf der anderen den Verluſt der Mitglied:

ſchaft ohne weiteres zur Folge . Dieſe Art des Verluſtes

der Mitgliedſchaft bedarf deshalb im nachſtehenden einer

beſonderen Erörterung nicht mehr, da hierüber bereits im

II. Kapitel das Erforderliche dargelegt iſt. Im nachſtehen:

den bleiben deshalb nur noch diejenigen Fälle des Verluſtes

einer Mitgliedſchaft zu erörtern , bei denen ein ſolcher ein

tritt , ohne daß damit gleichzeitig der Erwerb der Mitglied

ſchaft durch eine andere Perſon , alſo der Rechtsübergang
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des Geſchäftsanteils auf einen neuen Geſellſchafter der

bunden iſt.

In die nachſtehenden Erörterungen habe ich auch den

Fall der Verluſtigerklärung (Kaduzierung) eines Geſchäfts

anteils einbezogen, obwohl es zweifelhaft ſein kann, ob nicht

eine ſolche Verluſtigerklärung gleichzeitig als ein Erwerb des

Geſchäftsanteils durch die Geſellſchaft ſelbſt zu betrachten

iſt. Inwieweit dies der Fall, wird in den nachfolgenden

Paragraphen zu erörtern fein ; ich habe aber geglaubt, auch

den Fall der Raduzierung am richtigſten in dem Kapitel

über den Verluſt des Geſellſchaftsrechts behandeln zu müſſen ,

weil gerade bei der Verluſtigerklärung dieſer Geſichtspunkt

am meiſten in den Vordergrund tritt.

Neben der Verluſtigerklärung kommt noch ein weiterer

Fall des Verluſtes der Mitgliedſchaft, die Preisgabe des

Geſchäftsanteils, in Betracht, bei welcher ſich die gleiche Frage

ergibt , die ich ſoeben für den Fall der Verluſtigerklärung

angedeutet habe.

Dagegen iſt der dritte hierher gehörige Fall, nämlich

die Einziehung eines Geſchäftsanteils , unzweifelhaft und

ausſchließlich als ein Verluſt des Mitgliedſchaftsrechts zu

bezeichnen.

$ 12 .

Der Verluſt des Geſchäftsanteils durch Verfall

erklärung (Kaduzierung) und durch Preisgabe.

I. Die Verfall-(Verluſtig-)erklärung46).

1. Die Verfall- oder Verluſtigerklärung eines Geſchäfts

anteils hat zur Vorausſeßung , daß der Geſellſchafter mit

der Entrichtung der auf die Stammeinlage zu machenden

Einzahlungen ſäumig iſt. Es muß fich hierbei um Geld

zahlungen handeln , die auf denjenigen Geſchäftsanteil zu

46) Dieſe iſt in den SS 59—65 (65—71 der Faſſung des Herrenhauſes )

des Öſterreichiſchen Entwurfs im Weſentlichen entſprechend dem

deutſchen Recht geregelt.
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Leiften ſind, auf welchem das Mitgliedſchaftsverhältnis beruht.

Demnach iſt eine Verluſtigerklärung dann unzuläſſig, wenn

der Geſellſchafter mit denjenigen Leiſtungen im Rückſtande

iſt, die nicht in Geldleiſtungen beſtehen 46 a) oder die ihm auf

Grund des § 3 Abſ. 2 des Geſ . etwa noch neben den auf

die Stammeinlagen zu machenden Einzahlungen obliegen

oder endlich, wenn es ſich um die Nichtentrichtung von Nach

ſchüſſen handelt. Eine Verfallerklärung kann auch dann

nicht ausgeſprochen werden, wenn lediglich die Nichterfüllung

der gemäß §§ 22, 24, 31 Abſ. 3 des Geſ. den Geſellſchaftern

obliegenden Leiſtungen in Frage ſteht. Darum kann auch

(wie bereits in § 8 II S. 365 dargelegt iſt) gegen einen

Geſellſchafter bezüglich des ihm verbliebenen Teiles eines

Geſchäftsanteils das Kaduzierungsverfahren nicht eingeleitet

werden , wenn derjenige , welcher den anderen Teil des Ge

ſchäftsanteils erworben hat, mit den auf den veräußerten

Teil entfallenden Einlagebeträgen im Rückſtande bleibt .

2. Es erhebt ſich nun die weitere Frage , wann die

zur Einleitung des Verfallerklärungsverfahrens notwendige

„Säumigkeit“ des Geſellſchafters vorliegt ?

In dieſer Hinſicht iſt in erſter Linie der $ 20 des Geſ.

maßgebend, wonach ein Geſellſchafter, der den auf die Stamm

einlage eingeforderten Betrag nicht zur rechten Zeit einzahlt,

zur Entrichtung von Verzugszinſen „von Rechte wegen“ ver

pflichtet iſt. Dieſe Vorſchrift iſt zwar, wie die Begründung

(S. 54) ausdrücklich hervorhebt, in „ Anlehnung“ an den

Art. 184 Alg . D. HOB. aufgeſtellt und dieſem offenſichtlich

nachgebildet; ſie unterſcheidet ſich aber ganz weſentlich von

der Vorſchrift des Art. 184 dadurch , daß der Abf. 3 dieſes

Artikels , wonach , wenn „ im Geſellſchaftsvertrage keine be

ſondere Form , wie die Aufforderung zur Einzahlung ge:

46 a) Eine Säumigkeit in Bezug auf Sacheinlagen kann ichon mit

Rüdſicht auf die klare Faſſung des § 20 des Geſ. , fowie um deso

willen nicht in Frage tommen , weil dor der vollſtändigen Leiſtung

der Sacheinlagen die Errichtung der Geſellſchaft nicht angemeldet

werden darf. § 8 Ab . 2 des Geſ.
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I

ſchehen ſoll, beſtimmt iſt, dies in der für die Bekannt

machungen der Geſellſchaft vorgeſchriebenen Form“ geſchehen

muß, abſichtlich im § 20 keine Aufnahme gefunden hat,

„weil es einer ſolchen Form hier nicht bedarf“ .

Berückſichtigt man dieſe Entſtehungsgeſchichte und die

Vorſchrift § 46 Ziff. 2 des Geſ. , wonach „die Einforderung von

Einzahlungen auf die Stammeinlagen “ der Beſtimmung der

Geſellſchafter unterliegt , ſo ergibt ſich folgende Rechtslage:

Der § 20 des Geſ. verlangt, um den Geſellſchafter hin

ſichtlich der Einzahlung auf die Einlage in Verzug zu ſeßen

und zur Entrichtung von Verzugszinſen zu verpflichten , nichts

anderes , als die „ Einforderung “ der Einzahlung . Dieſe

kann nun entweder in dem Geſellſchaftsſtatut ſelbſt enthalten

fein , wenn dieſes von vornherein feſtſeßt, wann und in

welchen Beträgen (Prozentſäßen) die einzelnen Einzahlungen

auf die Stammeinlagen zu leiſten find ; alsdann wird der

einzelne Geſellſchafter ſäumig , ſobald der im Statut feſt

geſeßte Termin zur Einzahlung fruchtlos verſtrichen iſt.

( S 284 Abſ . 2 B.GB.; Neukamp , Anm . 2 zu § 20.)

Wenn Staub (Anm. 2 zu $ 20) – anſcheinend von aktien:

rechtlichen Anſchauungen beherrſcht den § 284 Abſ. 2

B.GB. hier nicht für anwendbar erachtet, ſo überſieht er ,

daß § 20 des Geſ . — im Gegenſaß zu Art. 184 Alg. D.Aug.

HGB. (S 218 HGB.) abſichtlich davon abgeſehen hat,

eine Form , in welcher die Geſellſchafter an die Einzahlung

der eingeforderten Stammeinlagen zu erinnern ſind , noch

beſonders vorzuſchreiben ; dies mit gutem Grunde , weil bei

der halb- individualrechtlichen Ausgeſtaltung der Geſellſchaft

mit beſchränkter Haftung angenommen werden muß, daß jeder

Geſellſchafter von dem Inhalt des Statuts Renntnis hat,

während bei der Aktiengeſellſchaft, deren Anteile in leichteſter

Form und mitunter ſehr häufig von Hand zu Band geben,

eine derartige Kenntnis nicht vermutet werden kann 47) .

47) Aber ſelbſt für das Aktienrecht wird von Behrend (Handelsrecht

$ 120 Anm. 7), allerdinge gegen die herrichende Meinung , die An

ficht vertreten , daß es, wenn im Statut die Termine für die Eins
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Enthält die Sazung keine Beſtimmung über die Art,

wie die Einzahlungen auf die Stammeinlagen erfolgen ſollen,

ſo werden auf Grund eines Geſellſchafterbeſchluſſes dieſe

Einzahlungen „ eingefordert“. Da ein ſolcher Beſchluß nicht

ohne Kenntnis ſämtlicher Geſellſchafter gefaßt werden kann

(SS 48, 51 des Gef . ) , ſo würde auch in dieſem Falle eine

beſondere Mitteilung von dem erfolgten „ Einforderungs

beſchluſſe“ , den ja die Geſellſchafter ſelbſt gefaßt haben,

zwedlos und überflüſſig ſein, und es kann deshalb von einer

ſolchen umſomehr abgeſehen werden , als das Geſeß aus

drücklich auf Grund der „Einforderung“ eine Säumigkeit

annimmt und eine Verpflichtung zur Entrichtung von Ver:

zugszinſen feſtſeßt. Enthält der Geſellſchafterbeſchluß keine

beſtimmte Feſtſeßung der Einzahlungstermine, ſo muß zu dem

Einforderungsbeſchluſſe der Geſellſchafter noch eine beſondere

Aufforderung der Geſchäftsführer, alſo eine „Mahnung"

im Sinne des § 284 Abſ . 1 B.GB. an die einzelnen Ge

ſellſchafter hinzutreten , in welcher ſie aufgefordert werden,

bis zu einem beſtimmten Zeitpunkte die durch den Geſell

ſchafterbeſchluß eingeforderten Einzahlungen zu leiſten.

3. Iſt nun ein Geſellſchafter in Entrichtung der ein

geforderten Einzahlung fäumig , ſo hat die Geſellſchaft die

Wahl , ob ſie von der Befugnis des § 20 des Geſ . (Ein

forderung des rückſtändigen Betrages nebſt Verzugszinſen

und einer nach der Sabung etwa zu entrichtenden Vertrags

ſtrafe) oder von dem im § 21 geregelten Verfallerklärungs

verfahren Gebrauch machen will . Es iſt ihr auch unbe:

nommen , gegen den einen Geſellſchafter auf Grund des

$ 20, gegen den anderen auf Grund des § 21 des Geſ .

vorzugehen 48) . Auch wird man es — mangels abweichender)

Vorſchrift des Geſeßes — für ſtatthaft erachten müſſen , daß

die Geſellſchaft zunächſt die Einzahlung nebſt Verzugszinſen

zahlung auf die Attien feſtgelegt find , einer beſonderen Aufforde:

rung an die einzelnen Aktionäre nicht mehr bedürfe.

48) Anders § 60 (66) des öſterreichiſchen Entwurfs, welcher ein gleich:

mäßiges Vorgehen gegen alle fäumigen Geſellſchafter fordert.
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einklagt , dann aber das in § 21 geregelte Kaduzierungs

verfahren einleitet. Iſt aber dieſes leptere einmal ein

geleitet, ſo muß es unter allen Umſtänden auch durchgeführt

werden ; keinesfalls haben die Geſchäftsführer das Recht,

einem Geſellſchafter gegenüber von einer Verluſtigerklärung

abzuſehen . Würden die Geſchäftsführer gleichwohl zu Gunſten

des einen oder anderen Geſellſchafters eine derartige Er

klärung nicht erlaſſen , ſo würden ſie ſich durch ein ſolches

Verfahren der Geſellſchaft gegenüber ſchadenserſaßpflichtig

machen . (Neukamp , Anm . 1 zu $ 22.)

Dagegen iſt es der Geſellſchaft geſtattet, neben dem

Kaduzierungsverfahren gleichzeitig im Klagewege gegen den

Geſellſchafter auf Zahlung ſeiner Einlagerückſtände nebſt

Verzugszinſen vorzugehen ; denn der Geſellſchafter wird durch

die Einleitung dieſes Verfahrens keineswegs von ſeiner Ver

pflichtung zur Entrichtung der Einzahlungen auf die Stamm

einlagen befreit. (Vgl. Entſch. des RG. vom 7. Juni 1902,

BD. LI S. 416. )

4. Das Verfahren iſt nun in der Weiſe geregelt, daß

an den ſäumigen Geſellſchafter ſeitens der Geſchäftsführer

mittels eingeſchriebenen Briefes die Aufforderung gerichtet

wird , binnen einer in der Aufforderung zu beſtimmenden

Nachfriſt die Einzahlung auf die Stammeinlage bei Ver

meidung ſeines Ausſchluſſes mit dem Geſchäftsanteile zu

leiſten. Die Nachfriſt muß mindeſtens einen Monat betragen .

Statt eines eingeſchriebenen Briefes kann auch eine andere

Form der Aufforderung , z . B. die Zuſtellung durch einen

Gerichtsvollzieher gewählt oder im Statut ein für allemal

beſtimmt werden ; dagegen iſt, da das Geſeß die Auffor

derung mittels eingeſchriebenen Briefes vorſieht, dieſe Art

der Aufforderung als die geringſte Vorausſeßung anzu:

ſehen , die für die ſchwerwiegende Folge des Ausſchluſſes

vom Geſeßgeber erfordert wird, ſo daß z . B. eine mündliche

Aufforderung nicht genügen würde , um einer Verluſtig

erklärung als Grundlage zu dienen . (Neukamp , Anm. 4

zu $ 21.)

I
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Erfolgt innerhalb der geſtellten Friſt die Zahlung nicht,

ſo haben nunmehr die Geſchäftsführer „den ſäumigen Ge

fellſchafter ſeines Geſchäftsanteiles und der geleiſteten Teil

zahlungen zu Gunſten der Geſellſchaft verluſtig zu erklären“ .

Dieſe Erklärung erfolgt , wie das Geſeß ferner vor:

ſchreibt, ebenfalls mittels eingeſchriebenen Briefes; fie muß

alſo gleichfalls, um gültig zu ſein, mindeſtens in ſchriftlicher

Form verlautbart werden.

Sind die geſeßlich oder ſtatutariſch vorgeſchriebenen

Formen oder Friſten bei dem Verfallerklärungsverfahren

nicht beobachtet, ſo entbehrt das ganze Verfahren der Rechts

wirkſamkeit, d . h . die im § 21 des Geſ. angedrohten Rechts

nachteile treten nicht ein . (Vgl. Entſch. des RG. vom 14. Fe

bruar 1883, Bd. IX S. 36.)

Der bisherige Geſellſchafter bleibt vielmehr Inhaber

ſeines Geſchäftsanteils, und wenn inzwiſchen auf Grund des

§ 22 Abſ. 4 oder des § 23 des Geſ . der Geſchäftsanteil

auf einen Dritten übertragen ſein ſollte, ſo kann der zu

Unrecht Ausgeſchloſſene jederzeit mit einer gegen den Erwer

ber und eventuell auch gegen die Geſellſchaft zu richtenden

Klage die Anerkennung ſeines Rechts als Inhaber des Ge

ſchäftsanteils verlangen, ſelbſt wenn der Erwerber bei ſeinem

Erwerbe ſich im guten Glauben befunden haben ſollte.

Denn da der Geſchäftsanteil keine Sache darſtellt, auch nicht

in einem Wertpapier verkörpert iſt, ſo können die Vor

ſchriften der SS 929 ff. B.GB. hier nicht Plaß greifen.

(So mit Recht Staub , Anm. 28 zu § 21 , der zutreffend

darauf hinweiſt, daß die für das Gebiet des Aktienrechts

ergangene Entſch. des RG. vom 16. Januar 1891 [Bd . XXVII

S.50] auf den Fall der Kaduzierung von Geſchäftsanteilen

auch nicht entſprechend herangezogen werden kann .)

Es erheben ſich nun aber im einzelnen des weiteren

folgende Fragen : a) Tritt die Wirkung der „erneuten Auf

forderung“ erſt ein, wenn ſie dem Geſellſchafter zugegangen

iſt und b) gilt das Gleiche für die Verluſtigerklärung ſelbſt

oder genügt ſchon die Abgabe dieſer Erklärung, auch wenn
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fie dem Geſellſchafter überhaupt nicht zugegangen iſt, und

bis wann kann der Geſellſchafter die Folgen der Verluſtig

erklärung abwenden ?

Zu a) muß meines Erachtens zwiſchen der „erneuten

Aufforderung“ und der „ Verluſtigerklärung “ ſcharf geſchie:

den werden , obgleich das Geſet ſcheinbar ganz gleichmäßig

beſtimmt, daß die Aufforderung ſowohl wie die Verluſtig

erklärung mittels eingeſchriebenen Briefes“ zu erfolgen hat .

Denn die „ erneute Aufforderung“ iſt nichts anderes, als

eine erneute Mahnung zur Entrichtung der eingeforderten

Stammeinlagebeträge, die nur mit beſonders ſchwerwiegen

den Wirkungen ( Verluſt des Geſchäftsanteils und der darauf

bereits gemachten Einzahlungen ) verknüpft iſt. Der Geſeka

geber hat dieſe Mahnung für ſo weſentlich gehalten, daß er

es nicht, wie im Fall des § 20 des Geſ. , dem Geſellſchafts

ſtatut überlaſſen hat, zu beſtimmen , ob und in welcher Form

die Aufforderung erfolgen ſoll; vielmehr hat er im § 21

die ſchriftliche Form und die Überſendung der Aufforderung

mittels eingeſchriebenen Briefes derart zwingend vorge

ſchrieben , daß keinesfalls einfachere, ſondern höchſtens ſolen

nere Formen genügen , um die Wirkung des Ausſchluſſes

des ſäumigen Geſellſchafters herbeizuführen.

Iſt nun aber dieſe Aufforderung nichts anderes , als

eine mit beſonderen Formen und Folgen umkleidete „ Mah

nung“ im Sinne des § 284 B.GB., ſo iſt ſie auch, wie

dieſe , eine empfangsbedürftige Willenserklärung im Sinne

des § 130 B.GB., mithin ihre Wirkſamkeit davon abhängig,

daß ſie dem Geſellſchafter auch wirklich zugeht. DarDaraus

folgt nun aber nicht etwa, daß die Verfallerklärung erſt er

laſſen werden darf, wenn die Geſellſchaft feſtgeſtellt hat, daß

dem Geſellſchafter die Aufforderung zugegangen iſt; da viel

mehr das Geſet ausdrücklich geſtattet, daß die Aufforderung

„mittels eingeſchriebenen Briefes“ an den Geſellſchafter ab

geſendet wird , und da der Poſteinlieferungsſchein lediglich

darüber Auskunft gibt , daß der Brief an den Adreſſaten

abgeſendet iſt, ſo muß es als dem Willen des Geſeßgebers

I



552 Neutamp : Die Geſchäftsanteile der Geſellſchaft m . 6. $.

entſprechend angeſehen werden, daß das bloße Vorhandenſein

des Poſteinlieferungsſcheines in Verbindung mit dem Ablaufe

der in der Aufforderung geſtellten Nachfriſt zum Erlaſſe des

Kaduzierungsbeſchluſſes genügt, wobei allerdings, da der Ein

lieferungsſchein über das Eintreffen des Briefes bei dem

Adreſſaten keine Auskunft gibt, der Lauf der Friſt erſt von

dem Tage ab berechnet werden darf , an welchem nach dem

ordnungsmäßigen Gange der Poſt der Brief in die Hände

des Adreſſaten gelangt ſein kann . (Neukamp , Anm. 4 zu

§ 21.) 49) Kommt aber der Brief als unbeſtellbar zurück,

oder erlangt die Geſellſchaft in anderer Weiſe die Über

zeugung , daß die Aufforderung nicht in die Hände des

Adreſſaten gelangt iſt, ſo darf ſie den Kaduzierungsbeſchluß

nicht erlaſſen ; den gleichwohl erlaſſenen Kaduzierungsbeſchluß

kann der Geſellſchafter mit Erfolg anfechten , wobei ihm aller

dings der Nachweis obliegt , daß er den eingeſchriebenen

Brief nicht erhalten hat . (Ebenſo Staub , Anm . 14 zu

$ 21 ; anderer Anſicht Förtſch , Anm. 4 zu § 21 , der die

Aufforderung ſelbſt dann als geſchehen betrachtet, wenn der

richtig adreſſierte Brief als unbeſtellbar zurückkommt.)

Liegt eine derartige Unbeſtellbarkeit vor oder ſind etwa

die Erben des Geſellſchafters , an welche die Aufforderung

zu richten iſt, der Geſellſchaft unbekannt , ſo kann die Auf

forderung mit Rechtswirkſamkeit gemäß § 132 B.GB. im

Wege der öffentlichen Zuſtellung (SS 203—207 ZPO .) an

die Geſellſchafter gerichtet werden.

Hat der Geſellſchafter die Annahme des eingeſchriebenen

Briefes grundlos verweigert oder iſt aus einem ſonſtigen auf

ſein Verſchulden zurückzuführenden Grunde die Aufforderung

nicht in ſeine Hände gelangt, ſo muß er ſich ebenſo behandeln

laſſen , wie wenn ihm dieſe zugegangen wäre , da zu einem

derartigen „Zugehen“ nur gehört, daß der Geſellſchafter „in

/

1

49) $ 60 (66) des öſterreichiſchen Entwurfs ſchreibt geradezu vor, daß

die einmonatliche Friſt vom Empfange der Aufforderung

an zu berechnen iſt.



Neuťamp: Die Geſchäftsanteile der Gefellſchaft m . 5. § . 553

1

eine Lage verſeßt wird, die ihm unter gewöhnlichen Verhält:

niſſen die Möglichkeit gewährt , von der ihm zugegangenen

Aufforderung Kenntnis zu nehmen“ . (Vgl. Entſch. des RG.

Bd. L S. 191 , Bd. LVI S. 262, BD . LVIII S. 406, Bd. LX

S. 336.) Wenn demgegenüber das Reichsgericht in der

Entſcheidung vom 11. Februar 1905 (Bb . LX S. 144) mit

Rückſicht auf die Vorſchrift des § 51 Abſ. 1 des Geſ . die

mittels eingeſchriebener Briefe bewirkten Einladungen der Ge

fellſchafter zu einer Geſellſchafterverſammlung ichon mit der

Abſendung der Briefe als bewirkt anſieht, ohne Rückſicht

darauf , ob und wann dieſe den Geſelſchaftern zugegangen

find, ſo ſind die Erwägungen praktiſcher Natur , welche das

Reichsgericht im Intereſſe der Geſellſchaft und der Möglich

keit einer ordnungsmäßigen Beſchlußfaſſung zu jener Ent

ſcheidung geführt haben, auf den vorliegenden Fall um des

willen nicht anwendbar, weil es ſich in jenem Falle um eine

empfangsbedürftige Willenserklärung zweifellos nicht handelt,

und weil überdies hier in erſter Linie das ſchwerwiegende

Intereſſe des Geſellſchafters auf dem Spiele ſteht, nicht ohne

das Vorliegen eines Verzuges ſeines Geſellſchaftsrechtes für

verluſtig erklärt zu werden 50) .

b) Ganz anders liegt die Sache dagegen in Bezug auf

den Ausſpruch der Verluſtigerklärung ſelbſt, die Staub

(a . a . D. Anm . 23) freilich mit der Aufforderung ganz gleich

behandelt und gleichfalls als eine empfangsbedürftige Willens

erklärung betrachtet wiſſen will. Dem kann aber nicht bei

gepflichtet werden . Die Verfallerklärung ſelbſt, die , wie

bereits oben dargelegt, unter allen Umſtänden erfolgen muß,

50) In der Entich. vom 6. Mai 1905 - I 640/1904 — will zwar

das Reichsgericht die in der Entſch. vom 11. Februar 1905 an:

geſtellten, im Tert erwähnten praktiſchen Erwägungen ohne weiteres

auch für die verneute Aufforderung “ und für die Verluſtigerlla

rung" derwerten und erachtet auch hier die Abſendung dieſer

Erklärungen für ausreichend; dieſe Gleichſtellung der drei ganz

verſchiedenen Rechtsafte iſt aber meines Erachtens in jenem Urteil

nicht überzeugend begründet.
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wenn die geſeßlichen Vorausſeßungen vorliegen , ſoll den

Geſellſchafter nicht etwa mahnen oder zu irgend einem Tun

veranlaſſen , ſondern ſie ſoll lediglich eine Tatſache feſtſtellen ,

nämlich die Tatſache, daß die Vorausſeßungen eingetreten

find, mit denen das Gefeß den Ausſchluß des Geſellſchafters

verbindet . Dieſe Feſtſtellung ſoll dem Geſellſchafter lediglich

mitgeteilt werden , um ihm zu dokumentieren , daß er auf

gehört hat, Geſellſchaftsmitglied zu ſein . Darum genügt in

dieſem Falle die Abgabe der Erklärung durch die Geſchäfts

führer, die nur deshalb abgeſandt werden muß , um auch

äußerlich klarzulegen , wann die Erklärung aufgehört hat,

ein reines Internum der Geſellſchaft darzuſtellen. Iſt alſo

die Verfallerklärung zur Poſt gegeben , ſo iſt damit der

Ausſchluß des Geſellſchafters vollzogen, ohne Rückſicht darauf,

ob und wann ihm die Erklärung zugeht. (Inſoweit bedarf

auch meine Bemerkung in Anm . 5 zu § 21 einer Richtig

ſtellung, während den Ausführungen von Liebmann,

Anm . 2 zu § 21 und von Pariſius - Crüger , Anm. 4

zu § 21 durchaus beizupflichten iſt.)

Aus dem Vorſtehenden ergibt ſich zugleich die Beant

wortung der weiteren Frage, bis wann der Geſellſchafter

die Verluſtigerklärung und ihre Folgen abwenden kann ?

Dies kann bis zu dem Augenblick geſchehen, in welchem

die Verluſtigerklärung zur Poſt gegeben iſt; befindet ſie ſich

noch in den øänden der Geſchäftsführer und geht vor ihrer

Aufgabe zur Poſt der Einlagerückſtand ein, ſo dürfen ſie die

Ausſchlußerklärung nicht abſenden, müſſen vielmehr das Geld

als noch rechtzeitig bezahlt annehmen . Iſt dagegen der ein

geſchriebene Brief bereits zur Poſt gegeben, ſo haben ſie die

Annahme einer nunmehr erfolgenden Zahlung zu verweigern

und dürfen die Verluſtigerklärung ſelbſt dann nicht wieder

rüdgängig machen , wenn der den Saduzierungsbeſchluß ent

haltende Brief als unbeſtellbar zurückkommen ſollte.

5. Die Wirkungen des Ausſchluſſes ſind folgende :

a) Da nach § 21 Abſ. 2 des Geſ . der ſäumige Geſell

ſchafter „zu Gunſten der Geſellſchaft“ ſeines Geſchäftsanteils
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und der geleiſteten Teilzahlungen für verluſtig zu erklären

iſt, ſo wird die Geſellſchaft ſelbſt zunächſt Inhaberin des

Geſchäftsanteils. Wie Liebmann angeſichts dieſer klaren

Vorſchrift des Geſ. ( in Anm. 3 zu § 22) behaupten kann,

daß der Rechtsvorgänger den Geſchäftsanteil von dem Aus

geſchloſſenen , nicht aber von der Geſellſchaft erwerbe, iſt un

erfindlich; in Anm. 3 zu § 23 behauptet er freilich in direktem

Widerſpruch hiermit , daß der Erwerber des Anteils dieſen

von der „ Geſellſchaft“ erſtehe. (Vgl . auch Neukamp,

Anm. 5 zu § 22. ) Das Geſellſchaftsrecht ruht freilich , ſo

lange die Geſellſchaft ſelbſt Inhaberin des Geſchäfts :

anteils iſt, wie ich dies in meinem Kommentar (Anm. 3

zu § 33) des näheren dargelegt und ausführlich begründet

habe.

Die Geſellſchaft wird aber nicht Inhaberin des Ge

ſchäftsanteils zu beliebig freier Verfügung über denſelben ;

fie muß vielmehr dem Nechtsvorgänger des ausgeſchloſſenen

Geſellſchafters gegen Zahlung des rückſtändigen Einlage

betrages den Geſchäftsanteil ohne weiteres überlaſſen . Für

dieſe Übereignung iſt eine beſondere Form nicht vor

geſchrieben; vielmehr macht die bloße Zahlung des Rück

ſtandes den Rechtsvorgänger des Ausgeſchloſſenen ohne

weiteres zum Inhaber des Geſchäftsanteils.

Im übrigen aber hängt es von dem freien Ermeſſen

der Geſellſchaft ab , ob ſie zwecks Befriedigung ihres An

ſpruchs auf Zahlung des rückſtändigen Einlagebetrages den

Geſchäftsanteil verkaufen laſſen will oder nicht. Entſchließt

ſie ſich für die Veräußerung , ſo muß dieſe im Wege der

öffentlichen Verſteigerung erfolgen ; zu jeder anderen Art des

Verkaufs iſt die Zuſtimmung des ausgeſchloſſenen Geſell

ſchafters erforderlich. Wird die geſeßlich vorgeſchriebene.

Form nicht beachtet, ſo braucht der Ausgeſchloſſene den Ver

kauf nicht gegen ſich gelten zu laſſen , d . h . der Verkauf wird

zwar an ſich rechtswirkſam ; dagegen wird der Ausgeſchloſſene

in ſolchem Falle von ſeiner weiteren Haftung befreit .

Unterläßt die Geſellſchaft den Verkauf oder den Rück

/
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griff auf die Rechtsvorgänger des Ausgeſchloſſenen , ſo geht

ſie auch des ihr nach § 24 des Geſ. zuſtehenden Rechtes

verluſtig, den ungedeckten Teil des Einlagerückſtandes von

den Mitgeſellſchaftern nach Verhältnis ihrer Geſchäftsanteile

einziehen zu können, während dieſe, wenn alle ſonſtigen vor

bezeichneten Mittel erſchöpft ſind, für die Einlagerückſtände

der Mitgeſellſchafter ratierlich aufzukommen haben.

b) Der ausgeſchloſſene Geſellſchafter ſcheidet mit dem

Momente der Aufgabe der Verluſtigerklärung zur Poſt aus

der Geſellſchaft aus ; jedoch bleibt er der Geſellſchaft ſowohl

für diejenigen Beträge , wegen deren der Ausſchluß erfolgt

iſt, als auch wegen aller etwa ſpäter noch auf den Geſchäfts

anteil eingeforderten Einzahlungen perſönlich haftbar. Da

aber dieſe Haftbarkeit ſich auf den „Ausfall“ beſchränkt, den

die Geſellſchaft erleidet (S 21 Abſ. 3 des Geb.) , ſo fann

der Ausgeſchloſſene von der Geſellſchaft erſt dann in An

ſpruch genommen werden, wenn weder die Inanſpruchnahme

ſeiner gemäß § 22 des Gef. haftbaren Rechtsvorgänger, noch

ein auf Grund des § 23 des Geſ. erfolgter Verkauf des

Geſchäftsanteils zur vollſtändigen Dedung des Rückſtandes

geführt hat. (Vgl. Neuka mp , Anm. 1 zu § 23 und Staub,

Anm. 30 zu § 22 ; unrichtig Liebmann , Anm. 2 zu § 23. )

Für die ſpäter fällig werdenden Einzahlungen auf den Ge

ſchäftsanteil bleibt der Ausgeſchloſſene neben einem ſpäteren

Erwerber des Geſchäftsanteils haftbar, ſofern die Inanſpruch

nahme des neuen Erwerbers und der abermalige Verkauf

des Geſchäftsanteils nicht zur Befriedigung der Geſellſchaft

geführt hat. (Neukamp , Anm. 7 zu § 21.)

II . Die Preisgabe des Geſchäftsanteils 51) .

Eine Preisgabe des Geſchäftsanteils mit der Wirkung,

daß dadurch deſſen Inhaber von der Zahlung eines ein :

51 ) Dem öſterreichiſchen Entwurf , der Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung mit unbeſchränlter Nachſchußpflicht nicht zuläßt, iſt

das Inſtitut der Prei@gabe unbekannt.
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geforderten Nachſchuſſes befreit wird , kennt das Geſeß nur

bei denjenigen G. m . 6. þ . , bei denen durch das Statut eine

nicht auf einen beſtimmten Betrag beſchränkte Nachſchuß

pflicht eingeführt iſt.

Die Ausübung dieſes Rechts hat in erſter Linie zur

Vorausſeßung , daß die Stammeinlage voll eingezahlt iſt,

ſo daß die Preisgabeerklärung eines Geſellſchafters dann

der rechtlichen Wirkung entbehrt , wenn eine Volleinzahlung

der Stammeinlage noch nicht ſtattgefunden hatte.

Im übrigen iſt dieſes Preisgaberecht folgendermaßen

geregelt :

Sobald die Geſellſchafter gemäß § 26 des Geſ. die

Einforderung von Nachſchüſſen beſchloſſen haben und alsdann

feitens der Geſchäftsführer auf Grund eines ſolchen Bes

ſchluſſes an den einzelnen Geſellſchafter eine beſondere Auf

forderung, ſei es ſchriftlich, ſei es mündlich, zur Einzahlung

des Nachſchuſſes ergangen iſt, kann dieſer binnen einer nach

SS 187 und 188 B.GB. zu berechnenden Friſt von einem

Monat, ſeitdem ihm die Aufforderung zugegangen, der Ge

ſellſchaft den Geſchäftsanteil zwecks ihrer Befriedigung wegen

des Nachſchuſſes zur Verfügung ſtellen.

Sowohl die Aufforderung , wie die Preisgabeerklärung

ſind empfangsbedürftige Willenserklärungen , für die alſo

alles dasjenige gilt , was oben hinſichtlich der „erneuten Auf

forderung" ausgeführt iſt. Die Aufforderung hat nämlich

die Natur einer Mahnung und durch die Preisgabeerklärung

ſtellt der Geſellſchafter ſeinen Geſchäftsanteil der Geſellſchaft

zur Verfügung und gibt damit gleichzeitig zu erkennen, daß

er die Geſellſchaft hinſichtlich ihrer Nachſchußforderung nicht

durch Barzahlung befriedigen will. Durch die Preisgabe

erklärung wird deshalb der Geſellſchafter ſelbſt dann

von der Zahlung des Nachſchuſſes befreit , wenn er bereits

auf deſſen Zahlung belangt war , ſo daß in folchem Falle

die Geſellſchaft mit ihrer Klage auf Zahlung abgewieſen

werden muß, wenn die Preisgabe rechtzeitig erklärt war.

In Bezug auf dieſe der Geſellſchaft gegenüber abzugebende



558 Neukamp : Die Geſchäftsanteile der Geſellſchaft m. b. H.

Erklärung kommt die Vorſchrift des § 35 Abſ. 2 des Geſ.

in Betracht, wonach es genügt, wenn die Erklärung auch

nur einem Geſchäftsführer zugeht, ſelbſt wenn mehrere nur

gemeinſam zur Vertretung der Geſellſchaft berechtigte Ge

ſchäftsführer vorhanden ſind.

Auch die Geſellſchaft fann, falls der Geſellſchafter nicht

innerhalb Monatsfriſt die Preisgabeerklärung abgibt oder

die geforderte Nachſchußzahlung leiſtet, nach Ablauf der

Friſt dem Geſellſchafter mittels eingeſchriebenen Briefes er

klären , daß ſie den Geſchäftsanteil als zur Verfügung ge

ſtellt betrachte. Auch dieſe Erklärung der Geſellſchaft, die

unter allen Umſtänden ſchriftlich erfolgen muß, aber auch

gemäß § 132 BGB. durch Gerichtsvollzieherzuſtellung er

folgen kann , iſt eine empfangsbedürftige Willenserklärung

in dem bereits mehrfach erörterten Sinne . Sie unterſcheidet

ſich von der Verfallerklärung ſehr weſentlich dadurch , daß

ſie nicht, wie dieſe , lediglich die Tatſache des eingetretenen

Verfalls feſtſtellt, ſondern eine Willenserklärung der Geſell

ſchaft enthält , der zufolge dieſe fich zweds Befriedigung

ihres Anſpruchs auf die Nachſchußforderung lediglich an den

Geſchäftsanteil des Geſellſchafters, nicht aber an dieſen per

fönlich halten will. Iſt demnach dieſe Erklärung dem Ge

fellſchafter zugegangen , ſo kann er gleichfalls , ebenſo , wie

wenn er die Preisgabeerklärung abgegeben, die Abweiſung

einer auf Zahlung des Nachſchuffes gerichteten Klage der

Geſellſchaft mit dem Hinweis auf die von dieſer abgegebene

Erklärung begehren .

Der Verluſt des Geſchäftsanteils tritt aber weder un

mittelbar durch die Preisgabeerklärung , noch durch die

Erklärung der Geſellſchaft, daß ſie den Geſchäftsanteil als

zur Verfügung geſtellt betrachte, ohne weiteres ein . Vielmehr

bleibt der Geſellſchafter in beiden Fällen zunächſt noch der

Inhaber des Geſchäftsanteils; und er kann deshalb ſowohl

ſeine eigene Preisgabeerklärung, wie die Erklärung der Ge

fellſchaft dadurch unwirkſam machen , daß er den eingefor

derten Nachſchuß einzahlt . Die Geſellſchaft erlangt nämlich
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ſowohl durch die Preisgabeerklärung des Geſellſchafters, wie

durch ihre eigene Erklärung , daß ſie den Geſchäftsanteil

als zur Verfügung geſtellt betrachte , nur das Recht und

gleichzeitig die Pflicht, binnen Monatsfriſt nach Abgabe

der Erklärung des Geſellſchafters oder ihrer eigenen Er

klärung den Geſchäftsanteil im Wege der öffentlichen Ver

ſteigerung verkaufen zu laſſen . Die Friſt iſt, da es nach

der amtlichen Begründung möglichſt bald klargeſtellt werden

foll, ob der Geſellſchafter als ſolcher ausſcheidet oder nicht,

vom Tage der Abgabe der Erklärung , nicht, wie Staub

(Anm. 12 zu § 27) will, erſt von dem Tage ab zu be

rechnen , an welchem der Geſellſchaft die Preisgabeerklärung

oder dem Geſellſchafter die Erklärung der Geſellſchaft zu

gegangen iſt. ( Förtſch , Anm. 8 zu § 27.) Da mit Zu:

ſtimmung des Geſellſchafters eine andere Art des Verkaufs,

als eine ſolche im Wege der öffentlichen Verſteigerung

(8. B. mittels freihändigen Verkaufs ) erfolgen kann, ſo ſteht

auch nichts im Wege, daß die geſeßlich vorgeſchriebene Ver

kaufsfriſt mit Zuſtimmung des Geſellſchafters erſtreckt wird .

Erſt mit dem Verkauf des Geſchäftsanteils verliert der

bisherige Geſellſchafter ſeinen Anteil und damit ſein Mit

gliedſchaftsrecht, ſofern die Vorausſeßungen, unter denen der

Verkauf erfolgen durfte , vorgelegen haben ; war dies nicht

der Fall, ſo iſt der Verkauf unwirkſam und es erwirbt auch

der gutgläubige Erſteher kein Recht an dem Geſchäftsanteil,

da es ſich hier nicht um einen Pfandverkauf im Wege der

Zwangsvollſtreckung handelt , vielmehr alles dasjenige gilt,

was oben hinſichtlich des Verkaufs eines kaduzierten Geſchäfts

anteils ausgeführt iſt. (And. Anſicht Pariſius- Crüger,

Anm. 5 zu § 27. )

Ein etwaiger Überſchuß des Verkaufserlöſes über die

eingeforderte Nachſchußſumme und die Verkaufskoſten gebührt

dem bisherigen Geſellſchafter. Wird dagegen bei der öffent

lichen Verſteigerung dem Erſteher der Zuſchlag nicht erteilt,

weil deſſen Gebot zur Deckung des rückſtändigen Nachſchuß

betrages und der Verkaufskoſten nicht ausreicht, ſo fällt

Zeitſchrift für Handelgrecht. Bd. LVII. 36
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nunmehr der Geſchäftsanteil ohne weiteres der Geſellſchaft

zu ; die mit dem Geſchäftsanteil verknüpften Rechte ruhen.

(Siehe oben S. 555.)

§ 13 .

Die Einziehung des Geſchäftsanteil: 52).

I. Während die Verluſtigerklärung und Preisgabe des

Geſchäftsanteils zwar den Verluſt der Mitgliedſchaft zur Folge

hat (oder doch zur Folge haben kann) , bewirkt dagegen die

Einziehung nicht bloß den Verluſt, ſondern auch den Unters

gang der Mitgliedſchaft dergeſtalt, daß an Stelle des aus

ſcheidenden Mitgliedes niemals ein neues Mitglied eintritt.

Die im $ 34 des Geſ . geregelte Einziehung iſt ein

Erwerb von Geſchäftsanteilen durch die Geſellſchaft zum

Zwecke ihrer Vernichtung. Daraus ergibt ſich , daß eine

ſolche Einziehung erſt ſtattfinden darf , wenn die Stamm

einlage auf den einzuziehenden Geſchäftsanteil vollſtändig

eingezahlt iſt (§ 33 Abſ. 1 ) oder , ſofern auf Grund des

§ 58 des Gef. eine Kapitalherabfeßung erfolgt war , wenn

die derſelben entſprechend herabgeſeßten Stammeinlagen voll

ſtändig eingezahlt ſind. Die Einziehung darf ferner nur

dann erfolgen , wenn ſie entweder in dem urſprünglichen

Geſellſchaftsvertrage oder durch einen mit Einſtimmigkeit

gefaßten ſpäteren Statutenänderungebeſchluß zugelaſſen iſt.

(Vgl. darüber das Nähere bei Neukamp , 1. Aufl. Anm. 2

zu § 34.)

Das Statut kann nun entweder ſich darauf beſchränken ,

die Zuläſſigkeit der Einziehung ganz generell auszuſprechen,

oder es kann die Vorausſeßungen , unter denen die Ein

ziehung erfolgen ſoll, durch Aufſtellung eines ſogenannten

„Amortiſationsplanes“ im einzelnen regeln , (welch leßteres

Staub , Anm . 10 zu § 34 zu Unrecht ſtets für notwendig

52) Der öſterreichiſche Entwurf kennt in der Regel nur eine mit dem

Rapitalherabfeßung &verfahren verknüpfte Einziehung von Geſchäfts.

anteilen (vgl. Begr. zu § 52 S. 236) .
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hält) . Beſchränkt ſich das Statut auf eine generelle Zu

laſſung der Einziehung, ſo muß derjenige Geſellſchafter,

deſſen Geſchäftsanteil eingezogen werden ſoll, der Einziehung

ausdrücklich zuſtimmen (§ 34 Abſ. 2 des Gef.) .

Die Einziehung hat des ferneren, ſelbſt wenn das Statut

dieſe zuläßt und der dadurch betroffene Geſellſchafter ein

willigt, einen darauf gerichteten Beſchluß der Geſellſchafter

zur Vorausſeßung (§ 46 Ziff. 4 des Geſ.), ſofern nicht die

Beſchlußfaſſung hierüber, was zuläſſig, durch das Statut der

Beſtimmung der Geſchäftsführer übertragen iſt. Falls aber

im Statut bereits ein genauer Amortiſationsplan aufgeſtellt

iſt, der die Einziehung in beſtimmten Zeiträumen und unter

genau feſtgeſtellten Modalitäten regelt, ſo fält ſelbſtverſtänd

lich eine Beſchlußfaſſung der Geſellſchafter fort. Gerade

der Umſtand, daß § 46 Ziff. 4 des Gef. eine ſolche vorſieht,

läßt deutlich erkennen , daß die Anſicht von Staub , der

ſtets die Aufſtellung eines Amortiſationsplanes im Statut

erfordert, unrichtig ſein muß ; denn für eine Beſchlußfaſſung

der Geſellſchafter über die Einziehung iſt nur dann Raum,

wenn das Statut nur ganz generell die Einziehung von

Geſchäftsanteilen zuläßt, ohne über ihre näheren Modalitäten

Beſtimmung zu treffen , die feſtzuſeßen alsdann Sache der

Geſellſchafter iſt.

Endlich darf die Einziehung, wie der im Abf. 3 des § 34

erfolgte Hinweis auf § 30 Abſ . 1 des Geſ . ergibt , nur er:

folgen , wenn die Einziehung nicht eine Rückzahlung oder

Schmälerung des zur Erhaltung des Stammkapitals erfors

derlichen Vermögens zur Folge hat. Daraus ergibt ſich ein

Doppeltes : einmal kann eine Einziehung nur erfolgen, wenn

der Geſellſchaft außer dem zur Dedung des Stammkapitals

erforderlichen Vermögen noch ſonſtige Mittel, z. B. Reſerve:

fonds, Nachſchüſſe, Reingewinn oder dergl . zur Verfügung

ſtehen oder wenn der Geſellſchafter ohne Entgelt die Ein

ziehung fich gefallen läßt , alſo auf ſeinen Geſchäftsanteil

(nach Volleinzahlung der Stammeinlage) unentgeltlich Ver

zicht leiſtet.

.

.
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Es folgt daraus aber ferner , daß die Einziehung von

Geſchäftsanteilen an und für ſich niemals die Herabſeßung

des Stammkapitals zur Folge haben kann, wie dies auch in

der amtlichen Begründung (S. 67) ausdrücklich hervorge

hoben worden iſt. (Siehe oben S. 28.)

Dies wird von Staub ( Anm . 16 , 18 zu § 34) voll

ſtändig verkannt , offenbar deshalb , weil er im Banne von

aktienrechtlichen Anſchauungen ſteht und anſcheinend von einer

Identität des Geſchäftsanteils mit der Stammeinlage aus

geht, die in Wirklichkeit gar nicht exiſtiert. Hätte nämlich,

wie Staub meint, die Einziehung eines Geſchäftsanteils die

Herabſeßung des Stammkapitals zur Folge , ſo würde fich

die Vorſchrift des § 30 Abſ. 1 , wonach das zur Erhaltung

des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Geſellſchaft

nicht ausgezahlt werden darf, im Falle einer Einziehung von

Geſchäftsanteilen entgegen der ausdrücklichen Vorſchrift

des § 34 A6.3 – gar nicht aufrecht erhalten laſſen können .Abſ.3

Ein Beiſpiel wird dies ſofort klar machen .

Das Stammkapital einer Geſellſchaft beträgt 50000 Mark,

das aus je 6 Stammeinlagen der Geſellſchafter A., B., C . , D. ,

E., F. über je 5000 Mark und aus je 2 Stammeinlagen

der Geſellſchafter G. und H. über je 10000 Mark ſich zu

ſammenſeßt. Die Geſellſchaft hat am Schluſſe des Geſchäfts

jahres einen verfügbaren Reingewinn von 10000 Mark, den

ſie zur Einziehung des Geſchäftsanteils des G. verwenden

will. Die Bilanz geſtaltet ſich demnach am Schluſſe des

Geſchäftsjahrs folgendermaßen :

Aktiva : Paſſiva :

60 000 Mark. 50000 Mart (Stammkapital).

Werden nun die 10 000 Mark Überſchuß zur Einziehung

des Geſchäftsanteils des G. verwendet und nunmehr nach

der Staubſchen Lehre bilanziert, ſo müßte für das folgende

Fahr, wenn gar keine Änderung im Vermögen der Geſell

fchaft eingetreten wäre, die Bilanz lauten :

Aktiva : Paſſiva:

50 000 Mark 40 000 Mark (Stammkapital).

.
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Es würde alſo, ohne daß die Geſellſchaft einen Gewinn

im laufenden Geſchäftsjahr gemacht hätte , abermals die

Summe von 10000 Mark als Überſchuß der Aktiva über

die Paſſiva ſich ergeben , und die Geſellſchaft demgemäß in

der Lage ſein, entgegen der Vorſchrift des § 30 Abſ. 1 und

ohne Beachtung der im Intereſſe der Gläubiger aufgeſtellten

Vorſchriften des § 58 des Geſ. (über die Kapitalherabſeßung)

auch den Geſchäftsanteil des H. einzuziehen und deſſen

Stammeinlage zurückzuzahlen , was das Geſeß aber offen :

ſichtlich gerade verhindern will.

Es muß alſo dabei verbleiben , daß , wie ich bereits in

der 1. Aufl. meines Kommentars (Anm . 4 zu § 34) des

näheren dargelegt habe, die Einziehung von Geſchäftsanteilen

die Höhe des Stammkapitals gänzlich unberührt läßt .

Werden dagegen erſt durch eine Herabſeßung des

Stammkapitals gemäß § 58 des Gef. die erforderlichen

Mittel zur Einziehung von Geſchäftsanteilen frei gemacht,

ſo verſteht es ſich von ſelbſt, daß in ſolchem Falle auch die

Kapitalherabſeßung bilanz- und buchmäßig in die Erſcheinung

treten muß ; hier aber beruht die Herabſeßung nicht auf der

Einziehung , ſondern auf dem ihr voraufgegangenen

Kapitalherabſeßungsbeſchluſſe, der nur die Einziehung zur

Folge hat.

III. Abſchnitt.

Die Beſtellung von Rechten Dritter an einem Geſchäftsanteil ;

( Rechtsänderungen unter Beibehaltung der Mitgliedſchaft).

§ 14 .

Allgemeines.

Der ſachenähnliche Charakter des in dem Geſchäfts

anteil verkörperten Mitgliedſchaftsrechts ( ſiehe oben S. 32 ff.)

tritt insbeſondere darin hervor, daß, ähnlich wie bei körper

lichen Sachen , an den Geſchäftsanteilen jura in re aliena

begründet werden können, die ein unmittelbares Herrſchafts

verhältnis über den Geſchäftsanteil gewähren.
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So kann insbeſondere ein Nießbrauch und ein Pfand:

recht an einem Geſchäftsanteil beſtellt werden ; dagegen halte

ich es für unzuläſſig und rechtlich unausführbar , einen Ge

ſchäftsanteil zu verleihen oder zu vermieten und höchſtens

deſſen Verpachtung für denkbar .

Wenn Staub (Anm . 9 und 37 zu Erkurs zu § 84)

in Anlehnung an die Ausführungen Lehmanns in Betreff

der Aftien (in dieſer Zeitſchrift Bb . LI S. 409 ff.) die Leihe

und Miete eines Geſchäftsanteils für zuläſſig hält, ſo über

fieht er ſchon , daß Lehmann ausdrücklich betont , daß

Miete und Leihe nur an der Aktie als Sache möglich ſind,

alſo um deswillen , weil hier das Recht in einem Papier

verbrieft iſt. Da dies bei dem Geſchäftsanteil aber nicht

der Fall, ſo iſt ſchon deshalb die Miete oder Leihe eines

Geſchäftsanteils ausgeſchloſſen. Die einzige Art des Ges

brauchs , in der die Miete oder Leihe eines Geſchäftsanteils

in die Erſcheinung treten könnte, iſt doch nur die , um in

den Geſellſchaftsverſammlungen auf Grund eines geliehenen

oder gemieteten Geſchäftsanteils das Stimmrecht ausüben

zu können . Dies aber iſt nur dann möglich, wenn der Ge

ſchäftsanteil dem „Mieter" förmlich abgetreten und als:

dann gemäß § 16 des Geſ . der Übergang bei der Geſell

ſchaft angemeldet wird, wie auch Staub (a. a. D. Anm. 9)

nicht verkennt . Er meint indeſſen , daß in ſolchem Falle die

Abtretung des Geſchäftsanteils nur zum Schein erfolge, ſo

daß der Leiher oder Mieter nur nach außen als Geſell

ſchafter gelte , während in Wirklichkeit der Verleiher oder

Vermieter der Geſellſchafter bleibe 53) . Dem iſt aber ent

gegenzuhalten , daß eine derartige Scheidung rechtlich unzus

läſſig iſt; denn durch die Abtretung und die auf Grund des

§ 16 erfolgende Anmeldung des Rechtsübergangs hört der

1

53 ) Wenn Staub fich für die Zuläſſigteit eines ſolchen Verfahrens

auf die Entſch. des RG. vom 23. November 1892 (Bd. XXX

S. 50) und vom 10. November 1897 (BD. XL S. 80) beruft , ſo

iſt dem entgegenzuhalten, daß dieſe Entſcheidungen eher gegen , als

für die Staub iche Anſicht ſprechen .

.
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abtretende Geſellſchafter auf , Geſellſchaftsmitglied zu ſein

und zwar nach jeder Richtung hin . Eine derartige Schei

dung zwiſchen „innerem" und „äußerem" Verhältnis iſt auch

fchon um deswillen unmöglich, weil das Geſellſchaftsverhält

nis ſich nur der Geſellſchaft gegenüber manifeſtieren und be

tätigen kann , der Vermieter aber durch die Abtretung und

deren Anmeldung von ſeinen Beziehungen zur Geſellſchaft

vollſtändig ausgeſchaltet wird 54 ).

zu beachten iſt vielmehr , daß bei allen denjenigen

Rechtsakten , bei denen es ſich um die Beſtellung eines Rechts

an einem Geſchäftsanteil handelt , das Mitgliedſchaftsrecht

des Beſtellers unberührt bleibt : troß Pfandrecht, Nießbrauch

oder Pacht bleibt der Verpfänder , Nießbrauchsbeſteller oder

Verpächter eines Geſchäftsanteils deſſen Inhaber.

Daraus in Verbindung mit den bereits oben (8 8 , II

S. 364 ff.) gemachten Ausführungen über die Bedeutung und

Zuläſſigkeit der Teilung von Geſchäftsanteilen ergibt ſich,

daß, entgegen der von Staub (Anm . 24 und 26 zu § 17)

vertretenen Anſicht, ein Teil eines Geſchäftsanteils weder

verpfändet , noch mit einem Nießbrauch belaſtet, noch auch

verpachtet werden kann . Die Berufung von Staub auf

§ 1244 Abſ. 2 B.GB. iſt verfehlt und beweisunkräftig;

wenn nämlich Staub daraus folgert, daß , weil ein Teil

eines Geſchäftsanteils „ veräußert “ werden kann, nach § 1274

Abſ. 2 B.GB. auch deſſen Verpfändung zuläſſig ſein muß,

ſo überſieht er , daß vor erfolgter „ Teilung ", die erſt mit

der Veräußerung des neugebildeten „Teils“ des Ge

ſchäftsanteils wirkſam wird, alſo vor dem Eintritt des

mit der Teilung verbundenen Mitgliedſchaftswechſels

ein „Recht" an einem Teile des Geſchäftsanteils gar

nicht exiſtiert, es ſomit der „Verpfändung“ eines nicht ver

. n

54) Es iſt deshalb auch, wie bereits S.539,540 hervorgehoben, eine dahin

gehende Vereinbarung, daß eine wirklich erfolgte Veräußerung bei

der Geſellſchaft nicht angemeldet werden, der wirkliche Geſellſchafter

alſo der Gefellſchaft gegenüber nicht Geſellſchafter werden ſoll, als

perplex und darum unzuläſſig zu erachten .



566 Neulamp : Die Geſchäftsanteile der Geſellſchaft m. b. Q.

n

äußerten Teils eines Geſchäftsanteils an einem ,,Subſtrat“

gebricht.

Dagegen iſt es wohl ſtatthaft, an einem „ Bruchteil“

eines Geſchäftsanteils ein Pfandrecht oder einen Nießbrauch zu

beſtellen ; denn die Teilung eines Geſchäftsanteils nach „Bruch

teilen " hat nicht die Bildung eines neuen ſelbſtändigen Ge

ſchäftsanteils zur Folge ; vielmehr bleibt hier troß einer der

artigen Teilung der Geſchäftsanteil als ein einheitlicher

beſtehen .

Was in dieſer Hinſicht für die Verpfändung gilt, muß

ſelbſtverſtändlich auch für die Pfändung Plaß greifen , ſo

daß alſo wohl ein Bruch teil , nicht aber ein Teil eines

Geſchäftsanteils gepfändet werden kann .

§ 15 .

Verpfändung und Pfändung von Geſchäftsanteilen ;

Nießbrauch an Geſchäftsanteilen.

I. Die Verpfändung eines Geſchäftsanteils erfolgt ge

mäß § 1274 B.OB. in derſelben Weiſe, wie die Übertragung

des Rechts ſelbſt, alſo in derſelben Form wie die Abtretung ;

fie iſt demnach nur gültig, wenn der Verpfändungsvertrag in

gerichtlicher oder notarieller Form abgeſchloſſen wird . (Vgl.

Entſch. des RG. vom 2. Dezember 1902, BD. LIII S. 107.)

Iſt nach den Vorſchriften der Sagung zur Gültigkeit der

Abtretung die Genehmigung der Geſellſchaft oder die Über

gabe eines Anteilſcheines erforderlich , ſo müſſen auch dieſe

Erforderniſſe vorliegen , um ein rechtswirkſames Pfandrecht

zu erzeugen . Dagegen iſt die Vorſchrift des § 15 Abſ. 3

des Geſ . mangels ausdrücklicher geſeßlicher Vorſchrift auf

die Pfandbeſtellung nicht anwendbar, d . h . für das pactum

de pignorando iſt eine Form nicht vorgeſchrieben ; vielmehr

iſt ein Vertrag , mittels deſſen der Geſellſchafter ſich ver

pflichtet , an ſeinem Geſchäftsanteil ein Pfand zu beſtellen ,

auch dann gültig, wenn er bloß mündlich abgeſchloſſen iſt.

Ein ſolcher Vertrag erzeugt aber keine dingliche Wirkung ;

I
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ſo daß alſo, wenn troß Vorliegens eines obligatoriſchen Ver

pfändungsvertrages einem Dritten in rechtsgültiger Weiſe

ein Pfandrecht an dem Geſchäftsanteil beſtellt wird, der mit

dem Anderen abgeſchloſſene obligatoriſche Verpfändungs

vertrag der Rechtsbeſtändigkeit des beſtellten Pfandrechts

nicht im Wege ſteht, auch wenn der Dritte von jenem Ver

trage Kenntnis hatte . (Vgl. Entſch. des RG. vom 2. Juni

1904, Bd . LVIII S. 223 ; Staub, Anm. 5 zu Erkurs zu

§ 15.)

Weitere , als die vorſtehend angegebenen Erforder

niſſe ſind bei der Beſtellung eines Pfandrechts an einem

Geſchäftsanteile nicht zu beachten. Insbeſondere greift die

Vorſchrift des § 1280 B.GB., wonach zur Wirkſamkeit der

Verpfändung einer Forderung die ſeitens des Gläubigers an

den Schuldner zu erſtattende Anzeige von der Verpfändung

erforderlich iſt , hier nicht Plaß . Denn weder iſt der Ge

ſchäftsanteil ein Forderungsrecht (wie ich bereits oben S. 11

und 31 hervorgehoben), noch iſt die Geſellſchaft als „ Schuld

nerin “ des Geſellſchafters im Sinne des § 1280 B.GB. an

zuſehen . (Vgl. Entſch. des RG. vom 26. April 1904,

Bd. LVII S. 417 ; Gierke , Sachenrecht S. 1010 Anm. 17 ;

Staub , Anm . 2 zu Erkurs zu § 15 ; anders und unrichtig

Liebmann , Anm . 6 zu § 16.) Dagegen wird man , wie

ich bereits in meinem Kommentar Anm. 1 zu § 16 dar

gelegt , den im § 16 Abſ. 1 ausgeſprochenen Grundſaß,

wonach der Geſellſchaft gegenüber im Falle der Veräußerung

nur derjenige als Erwerber gilt, deſſen Erwerb unter Nach

weis des Überganges bei der Geſellſchaft angemeldet iſt,

auch auf das Verhältnis des Pfandgläubigers (und Nieß

brauchers) gegenüber der Geſellſchaft entſprechend zur An

wendung bringen müſſen , obwohl die amtliche Begründung

(worauf Staub , Anm. 30 zu § 16, für ſeine gegenteilige

Anſicht ſich beruft) ausdrüdlich hervorhebt : „Dagegen fällt

die Verpfändung als ſolche nicht unter den Begriff der Ver

äußerung im Sinne des § 16.“

Zwar iſt die Anmeldung der Verpfändung bei der Ge
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ſellſchaft nicht etwa zur Rechtsgültigkeit der Pfandrechts

beſtellung erforderlich , ebenſowenig wie die Gültigkeit der

Veräußerung von dieſer Anmeldung abhängig iſt . Dagegen

liegt es in der Natur der Sache , daß die Geſellſchaft ein

Pfandrecht an einem Geſchäftsanteil nur dann zu reſpektieren

braucht, wenn ihr die Beſtellung desſelben unter urkund:

lichem Nachweis ſeiner Exiſtenz mitgeteilt iſt. Dies verkennt

auch Staub nicht, indem er hervorhebt (Anm . 2 zu Erkurs

zu § 15) , die Geſellſchaft ſei durch die Vorſchriften der

SS 1275, 407 B.GB. genügend geſchüßt. Indem nun aber

§ 1275 B.GB.55) beſtimmt, daß im Falle der Verpfändung

diejenigen Vorſchriften Anwendung finden, die im Falle der

Übertragung des Rechts für das Rechtsverhältnis zwiſchen

dem Erwerber und dem Verpflichteten gelten , weiſt er ge

rade auf den § 16 des Geſ. hin, der hier für den Fall der

Übertragung des Geſchäftsanteils die Anmeldung bei der

Geſellſchaft vorſchreibt. Im übrigen greifen für das Rechts

verhältnis des Pfandgläubigere gegenüber dem Verpfänder,

der Geſellſchaft oder Dritten die allgemeinen Vorſchriften der

SS 1273 ff. B.GB. Plaß.

Aus den hiernach in Betracht kommenden Vorſchriften

iſt beſonders hervorzuheben, daß, wenn mehrere Pfandrechte

an dem Geſchäftsanteil beſtellt ſind , gemäß § 1209 B.OB.

das ältere dem jüngeren vorgeht ; daß ferner, da die Vor

ſchrift des § 1208 B.GB. nach § 1273 B.GB. auf das Pfandrecht

an Rechten nicht Plaß greift , auch der gutgläubige Pfand

gläubiger das Pfandrecht mit allen denjenigen Rechten

55) Dagegen iſt aus § 1275 B.GB. nicht zu folgern, daß dem Plands

gläubiger ein Anſpruch auf die Dividende zuſteht, wie Staub

Anm. 4 zu Erkurs zu § 15 für den Fall annimmt, daß beſondere

Dividendenſcheine nicht ausgegeben ſind. Denn , wie Gierte

(Sachenrecht S. 1012) mit Recht hervorhebt, gebühren die Nußungen

des verpfändeten Rechtes dem Pfandgläubiger nur traft beſonderer

Vereinbarung, wie ſich aus der im $ 1273 Abſ. 2 BGB. ans

geordneten Ausſchließung des § 1213 Abſ. 2 B.GB. auf das

Pfandrecht an Rechten ergibt.

9
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Dritter belaſtet erwirbt , die der Inhaber des Geſchäfts

anteils etwa beſtellt hatte . (Vgl. Gierke a . a . D. S. 1010.)

Die Realiſierung des Pfandrechts an dem Geſchäfts

anteil kann gemäß § 1277 B.GB. nur im Wege der Zwangs

vollſtreckung erfolgen ; wird der Geſchäftsanteil zwangsweiſe

verſteigert, ſo erwirbt der gutgläubige Erſteher ein unanfecht

bares Recht an demſelben gemäß § 1244 B.GB .; war bem

Pfandgläubiger nur ein Bruchteil des Geſchäftsanteils

verpfändet, ſo wird der Erſteher neben dem Verpfänder Mit

berechtigter in Höhe des Bruchteils. (Vgl. oben S. 531.)

Beſonderer Betrachtung und Erörterung bedarf die

Frage , welches Schickſal das Pfandrecht erleidet , wenn der

Geſellſchafter ſeines Geſchäftsanteils wegen Nichtentrichtung

rückſtändiger Einlagebeträge für verluſtig erklärt wird , und

alsdann gemäß § 23 des Geſ . der Verkauf des Geſchäfts

anteils im Wege der öffentlichen Verſteigerung erfolgt, oder

wenn in derſelben Weiſe der Geſchäftsanteil wegen Nicht

entrichtung eingeforderter Nachſchüſſe auf Grund des § 27

des Geſ. verkauft wird .

Der § 1242 Abſ. 2 B.GB. , welcher beſtimmt, daß

„ durch die rechtmäßige Veräußerung des Pfandes die Pfand

rechte an der Sache erlöſchen “, kann hier eine direkte An

wendung nicht finden, weil er ſich offenbar nur auf den Fall

bezieht , daß ein Pfandverkauf ſtattgefunden , d . h . daß

auf Betreiben des Pfandgläubigers der Verkauf erfolgt

iſt. Man wird aber den § 1242 Abſ. 2 auf den vor:

liegenden Fall entſprechend anwenden müſſen ; denn wollte

man annehmen , daß das Pfandrecht durch den auf Grund

der SS 23 und 28 erfolgten Verkauf des Geſchäftsanteils

nicht erliſcht, ſondern auch dem Erſteher des Geſchäftsanteils

gegenüber beſtehen bleibt, ſo könnten die Vorſchriften der

SS 22, 23 und 28 des Geſ. praktiſch dadurch illuſoriſch ge

macht werden , daß der Geſellſchafter ſeinen Geſchäftsanteil

gegen einen möglichſt hohen Betrag verpfändet. Alsdann

würde ein Verkauf desſelben zum Zwecke der Erlangung

rüdſtändiger Stammeinlage- oder Nachſchußbeträge praktiſch
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unmöglich ſein . Es muß deshalb in entſprechender An

wendung des § 1242 B.GB. auch bei einem auf Grund der

SS 23 und 28 des Geſ. erfolgten Verkauf des Geſchäfts

anteils das darauf ruhende Pfandrecht erlöſchen. Der Pfands

gläubiger erlangt lediglich einen Anſpruch auf den Verkaufs

erlös , und zwar kann er nach der herrſchenden Anſicht ſtets

nur dasjenige beanſpruchen , was nach voller Befriedigung

der Geſellſchaft wegen ihrer Einlage- oder Nachſchußforderung

übrig bleibt ; wogegen ich die Anſicht vertrete (und in meinem

Kommentar 1. Aufl. Anm. 5 zu § 27 S. 65 ff. ausführlich

begründet habe), daß der Pfandgläubiger mit ſeinen An

ſprüchen auf den Erlös dann der Geſellſchaft wegen ihrer

Nachſchußforderung vorgeht, wenn zur Zeit der Pfandrechts

beſtellung der Nachſchuß noch nicht „ eingefordert“ war.

II . Über die Pfändung eines Geſchäftsanteils habe

ich bereits in der Abhandlung : „Die Zwangsvollſtreckung in

Geſchäftsanteile einer G. m. 6. H." (D. Jur. -3tg . 1904

Sp. 231 ff.) mich ausführlich ausgelaſſen, ſo daß ich mich hier

umſomehr darauf beſchränken kann , auf jene Abhandlung

zu verweiſen, als inzwiſchen das Reichsgericht in der Entſch.

vom 26. April 1904 (BD. LVII S. 214) meinen Ausfüh

rungen über die Art der Pfändung eines Geſchäftsanteiles

beigetreten iſt. Ergänzend iſt nur noch folgendes hervor

zuheben :

Wenn im Wege der Zwangsvollſtreckung die Veräuße

rung des Geſchäftsanteils erfolgt , und zwar gleichviel, ob

mittels Verſteigerung durch den Gerichtsvollzieher oder auf

eine ſonſtige vom Vollſtreckungsgericht beſtimmte Weiſe (D.

Jur. -3tg . Bd. IX Sp . 296), ſo erlöſchen durch einen ſolchen

„Zwangsverkauf“ auch alle auf dem Geſchäftsanteil vertrags

mäßig ruhenden Pfandrechte , weil es ſich hier um einen

rechtmäßigen Verkauf des Pfandes im Sinne des § 1242

B.GB. handelt, wie ſich aus § 1233 Abſ. 2 in Verbindung

mit § 1257 B.OB. ohne Weiteres ergibt ; (anders und un

richtig Staub , Anm. 26 zu Erkurs zu § 84) . Ein von dem

Geſellſchafter beſtellter Nießbrauch gelangt aber durch den

.
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Zwangsverkauf nur dann zum Erlöſchen, wenn er erſt nach

der Pfändung oder nach einer voraufgegangenen Verpfändung

des Geſchäftsanteils beſtellt iſt (SS 1242 Abſ . 2 , 1273

Abſ. 2 B.GB.) . Endlich iſt noch die Vorſchrift des § 806

ZPD. zu beachten , wonach der Erſteher einen Anſpruch gegen

den Veräußerer , mag als ſolcher nun der pfändende Gläu

biger oder der Geſellſchafter gelten , wegen eines Mangels

im Rechte, z. B. wegen Belaſtung des Geſchäftsanteils mit

einem Nießbrauch, nicht hat .

III. Ein Nießbrauch an einem Geſchäftsanteil muß

gemäß § 1069 B.GB ebenſo wie das Pfandrecht durch nota

riellen oder gerichtlichen Akt beſtellt werden.

Der Nießbraucher hat Anſpruch auf die Zahlung der

Dividenden (vgl. § 1081 B.GB.) ; hat er oder der Inhaber

des Geſchäftsanteils die Beſtellung des Nießbrauchs unter

Vorlegung der Urkunde über die Beſtellung bei der Geſell:

ſchaft angemeldet ($ 1070 B.GB., 16 des Geſ. ), ſo iſt die

Geſellſchaft berechtigt und verpflichtet, die Dividende un

mittelbar an den Nießbraucher zu zahlen, während anderen

falls deren Zahlung vor wie nach an den Geſellſchafter zu

erfolgen hat.

Sehr fraglich iſt, wer das Stimmrecht auszuüben hat ;

wollte man auf Grund des § 1068 B.GB. den § 1066

entſprechend anwenden, ſo müßte man den Nießbraucher für

ſtimmberechtigt halten , während Staub (Anm . 24 zu Erkurs

zu § 84) annimmt , daß der Geſellſchafter das Stimmrecht

hat. Hierfür ſpricht allerdings ausſchlaggebend die Erwä:

gung , daß der Nießbrauch an und für ſich das Verwal

tungsrecht nicht gewährt , und daß die Ausübung des

Stimmrechts keineswegs hauptſächlich für den „Bezug der

Nußungen" (alſo der Dividende) in Betracht kommt , worin

das Recht des Nießbrauchers ſeine Begrenzung findet; ( 1030

B.GB.; wie hier für das Aktienrecht auch K. Lehmann

a. a . D. S. 402 , während Gierke a . a . D. Anm . 75 zu

$ 147 , ebenſo wie Pland den Aktionär nur in Gemein :

ſchaft mit dem Nießbraucher für ſtimmberechtigt hält) .



572 Neulamp : Die Geſchäftsanteile der Gefellſchaft m. 6. .

Wird der Geſchäftsanteil eingezogen , ſo iſt der dafür

zu entrichtende Betrag dem Geſellſchafter und dem Nieß

braucher gemeinſam auszuzahlen ; das Gleiche gilt, wenn es

ſich bei Auflöſung der Geſellſchaft um die Auszahlung der

Liquidationsquote handelt (vgl. § 1077 B.GB.).

Iſt die Einziehung eines Geſchäftsanteils nicht bereits

im Geſellſchaftsſtatut vorgeſehen und auf Grund eines

Amortiſationsplans genau geregelt, ſo bedarf es zu derſelben

nicht bloß der Zuſtimmung des Geſellſchafters, ſondern auch

der des Nießbrauchers (vgl. § 1071 B.GB.) .

Die allgemeinen Grundſäße über die elterliche oder ehe

männliche Nußnießung (S$ 1649, 1383) und Verwaltung

(&$ 1627 ff., SS 1363 ff.) finden auch hinſichtlich der Rechte

der Eltern oder des Ehemanns an dem einem Kinde oder einer

Ehefrau gehörigen Geſchäftsanteil Anwendung, ohne daß fich

hier Beſonderheiten ergäben .

$ 16 .

Die Pacht eines Geſchäftsanteils.

Die Pacht eines Geſchäftsanteils iſt gemäß SS 581 ff.

B.GB. juriſtiſch zuläſſig und wirtſchaftlich möglich ; denn

einer Abtretung des Geſchäftsanteils an den Pächter bedarf

es nicht, um ihm einen unmittelbar wirkſamen Anſpruch

gegen die Geſellſchaft auf den „ Fruchtgenuß “, d . i. die

Dividende zu gewähren. Vielmehr genügt es zu dieſem

Zwede, iſt aber andererſeits auch erforderlich, daß die Ver

pachtung gemäß § 16 des Gef. unter Vorlegung des Pacht:

vertrages von dem Verpächter oder Pächter bei der Geſell

ſchaft angemeldet wird . Geſchieht dies, ſo iſt die Dividende

direkt an den Pächter auszuzahlen , während alle übrigen

Geſellſchaftsrechte vor wie nach von dem Geſellſchafter, alſo

dem Verpächter ausgeübt werden .



X.

Der revidierte öfterreichiſche Sdekgeſekentwurf").

Von

Herrn Dr. Anton Pavliček, Advokat in Prag.

Nachdem die öſterreichiſche Regierung bereits in der zweiten

Hälfte der 1870er Jahre Vorbereitungen zur geſeßlichen

Regelung des Scheckverkehrs getroffen, wurde erſt im Jahre

1892 infolge Anregung anläßlich der Beratung der Valuta

geſeße durch das Öſterreichiſche Abgeordnetenhaus diesfalls

ein entſcheidender Schritt getan , indem das t. t. Juſtiz

miniſterium den Entwurf eines Scheckgeſeges feſtgeſtellt, den:

ſelben am 5. Mai 1894 publiziert und am 17. Mai 1894

einer Expertenkommiſſion, beſtehend aus Vertretern

des praktiſchen Geſchäftslebens, unterbreitet hat. Der auf

Grund der Ergebniſſe dieſer Enquete feſtgeſtellte Entwurf

1 ) Vgl. meine Schrift . Der Sched ". Eine dergleichende Studie

(Wien 1898, Manzicher Verlag), wo im § 1 die literatur und

in $8 1 1. 3 die geſamte Gefeßgebung. Ferner meine

Auffäße in den Jur. Bl . 1898 Nr. 16–18 (Ter Öſterreichiſche

Entwurf vom Jahre 1894/95 und der deutſche Regierungsentwurf

vom Jahre 1891/92); in der Ang. öſterr. Ger.Ztg. 1900 Nr. 20

(das ſkandinaviſche Gefeß). ebendort 1904 Nr. 11 (der ruſs

fiſche Schedgeſeßentwurf) und 1905 Nr. 39—41 der ungari:

iche und der revidierte öſterreichiſche Entwurf eines Sched

geleßes. Ferner Klein in der D. Jur.Ztg. 1903 Nr. 2 ; Sama

merſchlag in dieſer Zeitſchrift Bd. LIV (3. u. 4. Heft) ; über

den ngariſchen Entn

Neueſten vgl. Goldheim Monatſchrift 1905 Nr. 12.

u. a . m .
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wurde im Dezember 1895 dem Abgeordnetenhauſe zur geſeka

mäßigen Behandlung vorgelegt 2) . Wegen anderer dringen

der geſeßgeberiſchen Arbeiten wurde die Beratung dieſes

Entwurfes aufgeſchoben und die bald darauf erfolgte Auf

löſung des Hauſes hemmte die Erledigung.

Der Entwurf wurde ſodann im neuen Abgeordneten:

hauſe am 6. April 1897 3) neuerlich eingebracht, jedoch aber

mals ohne Erfolg .

Da nun in Öſterreich nicht bloß die intereſſierten

Kreiſe 4 ) , ſondern auch die f . t . Regierung fich durchaus

nicht ablehnend zur geſeßlichen Regelung verhalten "), ſo iſt

wohl nur in den mißlichen parlamentariſchen Verhältniſſen

der Grund zu ſuchen , daß die geſegliche Regelung nicht be

reits erfolgt iſt ().

2) Nr. 1333 der Beilagen zu den ſtenographiſchen Protokollen des

Abgeordnetenhauſes XI. Seſſion 1895.

3 ) Nr. 2 der Beilagen des ſtenographiſchen Protokolles des Abgeord:

netenhauſes XII. Seſſion 1897.

4 ) So hat die niederöſterreichiſche Handels- und Gewerbekammer in

der Sißung vom 1. April 1903 einen Dringlichkeitsantrag des

Rammerrates Dr. Hammerſchlag auf baldige Erlaſſung eines

Schedgefeßes angenommen .

5) Vyl. dazu die Reſolution des deutſchen Handelstages vom 20. Fe

bruar 1897 und die ſich an diefelbe anlehnende Reſolution des im

September 1902 in Frankfurt a. M. tagenden Deutſchen Banfier:.

tagee. Neueſtens vgl. auch in foldheim & Monatſchrift 1905

Nr. 12.

6) Vgl. aber auch die Dentichrift zum Entwurfe des neuen deutſchen

Handelsgefeßbuches vom 1. Januar 1900 S. 341. Und doch iſt

e beſonders der Mangel an gefeßlichen Beſtimmungen über die

Präſentationsfriſten und über das Regreßrecht, welcher

die Rechtsſicherheit gefährdet und hemmend auf den Schedverkehr

einwirkt. (Vgl . die Entſcheidung des Oberlandeßgerichts Dresden

vom 18. Juni 1902 in Holdheims Monatſchrift vom 13. De

zember 1902.) Auch jeßt wurde laut boldheim Monatſchrift

vom 12. Dezember 1905 Nr. 12 gegen die fofortige Erlaſſung

eines Schedgefeßes von der Mehrheit der Großbanten der

Einwand erhoben , daß zur Zeit für den Fall einer gefeßlichen

Regelung die Vorbedingungen einer gedeihlichen Weiterentwidelung
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Die geſeßliche Regelung des Scheckverkehrs iſt aber in

Öſterreich außer anderem insbeſondere auch mit Rückſicht

auf die Valutareform , ſowie darauf, daß die Beſtim

mungen des allgemeinen Bürgerlichen Gefeßbuches und des

Handelsgeſeßbuches über Anweiſungen einen ganz unzu

reichenden Boden für die Beurteilung der Rechtsverhält:

niſſe im Scheckverkehre bieten, während im Deutſchen Reiche

die diesfalls anzuwendenden Beſtimmungen über Anwei

fungen im neuen Bürgerlichen Geſekbuche (SS 783—792)

ſowie die Beſtimmungen des neuen deutſchen Handelsgeſek

buches über kaufmänniſche Anweiſungen (88 363—365 )

wenigſtens teilweiſe und einſtweilen (vgl. die Denk

ſchrift zum Entw . des neuen deutſchen Handelsgeſekbuches

S. 441) einen Erſaß bieten, über allen Zweifel einleuchtend.

Die öſterreichiſche Regierung hat nun in richtiger Er

kenntnis dieſer Sachlage neuerdings den revidierten

Entwurf eines Scheckgeſebes dem Reichsrate (als Nr. 211

der Beilagen zu den ſtenographiſchen Protokollen des Herren

hauſes XVII. Seſſion 1904) zur geſeßmäßigen Behandlung

vorgelegt.

Der öſterreichiſche Entwurf vom Jahre 1895 wurde

allgemein für ein gelungenes , zweckmäßiges Elaborat

erklärt und auch den Motiven dazu wurde allgemeine

Anerkennung zu teil ?) .

Die weſentlichen Beſtimmungen des öſterreichiſchen

Entwurfs vom Jahre 1895 find in möglichſter Kürze zu

ſammengefaßt die nachſtehenden :

des Schedkoerkehrs ſeitens der geſeßgebenden Faktoren nicht die

gebührende Berüdſichtigung finden würden " während ficha

andererſeits namentlich die füddeutſchen Banken entſchieden für

die ſofortige gefeßliche Regelung ausſprachen , damit dem Schec's

verkehr eine geſicherte gefeliche Grundlage gegeben und

dadurch ſeine Entwidelung gefördert werde" .

(Vgl. dazu meine Schrift, beſonders S. 22 und meinen Aufſatz

in der Ang. öſterr. Ger.3tg . 1905 Nr. 39 ff.)

7) Vgl. ausführlicher in meiner Schrift $ 3 , beſonders S. 22

und 23.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII .
37
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Der Entwurf vom Jahre 1905 normiert die beſchränkte,

paſſive Scheckfähigkeit, und zwar dahin , daß nebſt der

k. t. Poftſparkaſſe und den zur Übernahme von Geld auf

fremde Rechnung berechtigten Bankinſtituten auch alle jene

Firmen oder Perſonen paſſiv ſchedfähig ſind, welche gewerbe

mäßig Bankgeſchäfte betreiben und in ein bei der Handels

kammer geführtes Regiſter eingetragen ſind (§ 1 ) ( vgl. weiter

den revidierten Entw . ) 8) .

Die weſentlichen Erforderniſſe des Scheds ſind:

nebſt der Orderklauſel die Unterſchrift des Ausſtellers , die

Angabe des Ortes und der Zeit der Ausſtellung und Be

zeichnung des Bezogenen, die Aufforderung an den lekteren,

aus dem Guthaben ) des Ausſtellers eine beſtimmte Geld

ſumme zu bezahlen (§ 2) . Der Scheck kann auf einen be

ſtimmten Namen, an Order oder auf den Inhaber lauten

(§ 3). Als Zahlungsort kann nur ein Ort bezeichnet werden,

an dem der Bezogene eine Sandelsniederlaſſung hat oder

an dem ſich eine Abrechnungsſtelle befindet, bei welcher der

Bezogene vertreten iſt 10) (8 4 ).

Der Scheck iſt ſtets bei Sicht zahlbar (8 5).

Der Scheck, der an Order lautet , iſt durch Indoſſa

ment übertragbar (8 6) .

8) Auch in þoldheim & Monatſchr. 1. c . wird dermal die be:

id ränttepaffive Schedfähigkeit beantragt. Vgl. dazu die deutſchen

Entwürfe in meiner Schrift $ 5 und in der Ang. öfterr. Ger. 3tg .

1905 Nr. 40.

9) So auch bei þoldheim l . c, und zwar fowohl Bars als Kredit

guthaben. Über die Frage der Dedung vgl. neueſtens Conrad

(dieſe Zeitſchr. 1905 Bd. LVII, Heft 1 u . 2) $ 7 S. 67 ff., be:

ſonders S. 85.

10) Dagegen vgl. Goldheim 1. c., wo auf die in Deutſchland eins

gebürgerte Übung verwieſen wird , neben dem Wohnort des Bes

zogenen und dem Siße einer Abrechnungsſtelle auch noch andere

Zahlung@ vermittler zu benennen , welcher Übung daher im Gefeße

Rechnung getragen werden müßte" .

Neueſtens vgl. zu der Frage über den Zahlungsort Conrad

1. c . § 16 S. 117 ff., beſonders S. 120 , der ſich mit der Be

ſtimmung des öſterreichiſchen Entwurfes einverſtanden erklärt.

1
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Eine Annahme findet beim Scheck nicht ſtatt 11) (8 8).

Der Plaßſcheck iſt binnen 3 , der Diſtanziched binnen

5 Tagen zur Zahlung zu präſentieren (§ 9) und gilt

die Einlieferung des Schecks in eine Abrechnungsſtelle, bei

welcher der Bezogene vertreten iſt, als Präſentation 12) (8 10) .

Zur Annahme von Teilzahlungen iſt der Inhaber nicht

verpflichtet (8 11). Hat der Bezogene Kenntnis von der

Konkurseröffnung über das Vermögen des Ausſtellers

erlangt , ſo hat er die Zahlung abzulehnen 13) ; Tod und

inzwiſchen eingetretene rechtliche Unfähigkeit des Ausſtellers

bilden keinen Dishonorierungsgrund (§ 13) .

11 ) So auch bei Holdheim , wo jedoch die Frage über die Aufnahme der

Agnoizierung im Scheckgeſetz ventiliert wird. (vgl. meine

Schrift $ 7. )

12) Die Mehrzahl der Beantworter bei þoldheim 1. c . beantragt

eine längere Präſentationsfriſt, und zwar für Plaßſchecks 8, für

andere an einem ausländiſchen Plaße zahlbare Scheds 15 Tage.

Auch wird die Frage einer einheitlichen Friſt von 5 Tagen

ventiliert. (Vgl. weiter zum revidierten Öſterreichiſchen Entwurf.)

über die übliche Friſt (8-14 Tage) vgl. auch Cofad , bandels:

recht § 58.

13) Die Mehrzahl der Beantworter ſpricht ſich bei Holdheim für

ein Ausjonderungsrecht aus nach der bekannten Behre C a no

ſteins und der in Frankreich (teilweiſe auch in Belgien und

in Italien ) geltenden Praxis auf Grund der rechtlichen Fittion

über die Abtretung des Guthabens des Ausſtellers an den Scheck

inhaber. Vgl. ausführlich in meiner Schrift $ 11 , beſonders S. 94,

auch in dieſer Zeitſchrift Bd. XXX S. 392. Da aber die

Gewährung eines direkten Klagerechtes dem Inhaber gegen den

Bezogenen bei Holdheim nicht für zweckmäßig erachtet wird, ſo

iſt der Antrag auf Ausjonderung im Ronkurſe des Ausſtellers

nicht konſequent; zumal auch die Erwägung , daß der durch

Sched bezahlte Gläubiger dem bar bezahlten gleichzuſtellen ſei"

eine juriſtiſch unhaltbare iſt, da der Sched regelmäßig (außer

einer beſonderen Vereinbarung) nicht an Zahlungeſtatt, ſondern

nur zahlungshalber (als Zahlungsvermittler) gegeben

wird und daher auch in der Regel eine Novation nicht bewirkt.

(Vgl. Rapp in dieſer Zeitſchrift Bd. XXX S. 325 ff. und

meine Schrift, beſonders S. 92–94.)
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Der Scheck iſt unwiderruflich , nur ein Namen- oder

Orderſcheck iſt widerruflich, wenn der Widerruf vor Über

gabe an den Remittenten erfolgt iſt (vgl. den revidierten

Entw.), ſowie auch ein Widerruf nach Verſäumnis der Prä

ſentationszeit oder für den Fall der Verſäumnis gültig iſt

(813) 14).

Der Bezogene haftet dem Ausſteller nach Maßgabe des

zwiſchen ihnen beſtehenden Vertragsverhältniſſes (Sched

vertrag) für die Einlöſung des Schecks ($ 14) .

Dem Inhaber des Schecks ſind nur der Ausſteller und

die Indoſſanten im Regreßwege für die Einlöſung des

Schecks verhaftet ($ 15) 15).

Zur Ausübung des Regreßrechtes iſt die Präſentation

zur Zahlung innerhalb der im § 9 beſtimmten Friſt und

der Nachweis darüber , ſowie über die Nichteinlöſung ent

weder durd, einen Proteſt oder eine Erklärung des Bes

zogenen 16) oder eine Beſtätigung der Abrechnungsſtelle er

forderlich (§ 16) .

Die Regreßanſprüche gegen den Ausſteller und die In

doſſanten verjähren in 3 Monaten , wenn der Scheck in

Europa zahlbar war, ſonſt in 6 Monaten (8 18) .

Dem Schedinhaber ſteht aber, wenn nichts anderes

vereinbart iſt, auch nach Erwerb des Regreßrechtes der An

ſpruch aus dem der Ausſtellung oder Begebung des Schecks

zu Grunde liegenden Rechtsverhältniſſe zu . Lekterer An

ſpruch ſteht ihm auch nach Erlöſchung des Regreßrechtes durch

Verſäumnis oder Verjährung ſtatt der gewöhnlich gewährten

Bereicherungsklage zu (8 19) 17).

14) Auch bei Holdheim wird der Widerruf nach Ablauf der Prä.

ſentationsfriſt für zuläſſig erklärt .

15 ) So auch bei şoldheim. Bgl. auc ad 7 .

16) Auch bei Holdheim wird eine ſchriftliche Erklärung des

Bezogenen unter Angabe des Präſentationsdatums für genügend

erklärt.

17) Holdheim 1. c. ftellt keinen Antrag in Betreff der Frage, ob

im Falle der Erlöſchung des Regreßrechtes burd Verjährung oder
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Von den dem Wechſelrechte (allg. deutſche u. öſterr.

WD.) entnommenen Vorſchriften (in § 6 Art. 11-13, 15,

36, 74, im 17 der Art. 45–52, 54, 55, 81 ad 2 u . 3, im

§ 20 Art . 3, Art. 5, 17, 62–67, 73, 75, 76, 82, 85, 86, 87,

88, 91, 92, 94 u . 95) iſt beſonders die Beſtimmung im § 20

ad 6 hervorzuheben , wonach im Falle der Einlöſung eines

falſchen oder gefälſchten Schecks den Schaden der vermeint

liche Ausſteller des falſchen oder gefälſchten Schecks trägt,

inſoferne ihn in Anſehung der Fälſchung oder Verfälſchung

ein Verſchulden trifft, ſonſt hat den Schaden der Bezogene

zu tragen .

Eine entgegenſtehende Übereinkunft hat keine rechtliche

Wirkung (S 20) (vgl . den revidierten Entw. ) 18).

Im § 21 wird die wechſelrechtliche Kompetenz und das

Wechſelverfahren auch auf die Schecks ausgedehnt ; im § 22

der Verrechnungsſcheck zugelaſſen ; im § 23 wird für den

Fall der Ablehnung der Zahlung wegen mangelnder oder

ungenügender Deckung eine 3prozentige Ordnungsſtrafe 19)

normiert, auf welche auch von Amts wegen erkannt werden

kann, wenn der Richter aus dem von ihm abgeführten Zivil

prozeſſe von der mangelnden Deckung Kenntnis erlangt .

§ 24 enthält ſchließlich gebührenrechtliche Beſtimmungen 20) .

Verſäumnis eine Bereicherungsllage oder ein Anſpruch aus dem

der Ausſtellung oder Bezahlung des Schecks zu Grunde liegenden

Hechtsverhältniſſe ſtatthaben fol.

18) Nach foldheim 1. c . begegnet dieſe Beſtimmung des öfterr.

Entw. vielfachem Widerſpruche, indem eine Haftung des Be:

zogenen nur dann als angemeſſen angeſehen werden könnte,

„wenn er bei der Einlöſung die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf

mannes außer acht gelaſſen hat “ . Vgl. dazu meine Schrift § 13

S. 118 ff., den Auffaß in der Aug. Öſterr. Ger.3tg. 1905 Nr. 39 ff.

und weiter zum revid. öſterr. Entw.

19) Alſo feine Ahnung, wie ſonſt in den Schedgefeßen und Ents

würfen. Ebenſo Holdheim 1. c.

20) Bei Boldheim l . c. wird entſchieden für die Stempelfreiheit des

Scheds eingetreten. Vgl . auch meine Ausführungen in der Ang.

öfterr. Ger.3tg. 1905 Nr. 11 .
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Der gegenwärtige revidierte Scheckgeſeßentwurf hat im

weſentlichen an der Regierungsvorlage vom Jahre 1895

auch feſtgehalten und weiſt nur in wenigen Punkten Ab

weichungen und Zuſäße aus. Denn „ſo allgemein auch die

Anerkennung war , die dem Entwurf von der Öffentlichkeit

und von der literariſchen Kritik insbeſondere zu teilge

worden iſt, ſo ſind doch in Betreff einiger Beſtimmungen

Einwendungen erhoben worden , die Beachtung verdienen ;

zudem iſt ſeitdem ein Zeitraum von 10 Jahren verſtrichen ,

was begreiflicherweiſe an einer Einrichtung nicht ſpurlos

vorübergehen kann , die wie der Scheck mit der geſamten

modernen Entwickelung des Geld- und Zahlungsverkehrs im

engſten Zuſammenhang ſteht“ (vgl. die Motive des revis

dierten Entw .).

Doch ſind die in Frage kommenden Modifikationen und

Ergänzungen nicht prinzipieller Natur.

Nach § 1 des Entwurfes vom Jahre 1895 waren

paſſiv ſchedfähig: nebſt 1. der f. k . Poſtſparkaſſe , den

öffentlichen Banken und anderen zur Übernahme von Gelb

für fremde Rechnung ſtatutenmäßig berechtigten Anſtalten ;

2. auch alle anderen Firmen und Perſonen , welche gewerbe

mäßig Banfier- und Geldwechſelgeſchäfte betreiben , falls

ſie zugleich in ein bei der Handels- und Gewerbe

kammer zu führendes öffentliches Regiſter ein

getragen ſind.

Die Frage der paſſiven Scheckfähigkeit bildete einen

Hauptgegenſtand des Programms der Enquete vom Mai 1894.

Die Meinungen der Experten waren in dieſer Beziehung

ſehr geteilt 21) .

In den ausländiſchen Gefeßen und Entwürfen

iſt dieſe Frage ſehr verſchieden gelöſt.

Von den deutſchen Entwürfen hat der Braun:

ichweiger Entwurf nur die Bankhäuſer und Bank

21) Vgl . meine Schrift $ 5 und den Aufſaß in der Aug. öfterr.

Ger.Ztg. 1905 Nr. 40.
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inſtitute für paſſiv ſchedfähig erklärt (io auch Funk,

Art. 1) .

Dagegen iſt nach allen anderen deutſchen Ent:

würfen die paſſive Schedfähigkeit eine unbeſchränkte (ſo

beſonders der Mannheimer Entw. ad I. , Braunſchweig. Del.:

Entw . ad I „ bei einem Dritten", Deutſche Reichsbank-Entw .

§ 1 ad 5 , deutſche Reg. -Entw. § 1 ad 2 , deutſche B.R.

Entw. § 1 ad 2, Hoppenſtedts Entw . I § 1 ad 2, II

§ 1 ad 2, dazu Hoppenſtedt, beſonders II S. 26, 27) ;

und ſo auch der niederländiſche Entw . , Art . I ad 3

und das franzöſiſche Geſeß , Art . I ; das belgiſche

Geſet ( vom 20. Juni 1873), Art. 1 , 2 ; ſo das Schweizer

Geſeß, Art . 830 ad 5 und Art. 831 ; ſowie das dem franzö

fiſchen Geſeße nachgebildete ſpaniſche Scheckgeſeß Art. 534

und auch das rumäniſche Geſeß als die eigentlich ein

zige Abweichung vom Vorbilde, dem italieniſchen

Geſek ; vgl. dazu § 3 meiner Schrift und zum italieniſchen

Gefeße beſonders Mittermaier in dieſer Zeitſchrift

Bd. XXIX S. 137–181 , beſonders S. 160—162 , und

Pappenheim , ebendort Bd. XXXIII S. 605-611 An

zeige der Schrift von Vidari) , beſonders S. 611. Und

ſo auch nach dem ſkandinaviſchen Geſeke (wirkſam in

Dänemark und Norwegen ſeit 1. Januar 1898, in Schweden

ſeit 1. Januar 1899, vgl. beſonders Hedcher in dieſer

Zeitſchrift Bd. XLVIII S. 416 ff.). Nach dem italieniſchen

Geſeke, Art. 339, iſt die paſſive Scheckfähigkeit auf die Bank

inſtitute und Raufleute eingeſchränkt. Ebenſo auch nach

dem dem italieniſchen Geſeße nachgebildeten portu

gieſiſchen Scheckgeſeke (vgl. bei Mittermaier in dieſer

Zeitſchrift Bd. XXXVI S. 487–539, beſonders S. 514 bis

516, wo Art . 341 beſtimmt:

,,Wer einen disponiblen Betrag bei einem Bank

inſtitute oder einem Rauf manne ſtehen hat, kann

darüber für ſich oder einen Dritten mittels eines Schecks

verfügen ."

Das argentiniſche Geſeß verordnet im Art. 798,

I

.

.
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daß der Bezogene eine Bank ſei (D. Bordhardt 1. c.

S. 166).

Nach dem holländiſchen Geſeß iſt der Bezogene ein

Kaſſierer, das heißt ein Bankier (Art. 221 ff.).

Nach Art. 73 Abſ. 1 des engliſchen Geſekes muß

der Bezogene „ein Bankier“ ſein („ein Scheck iſt ein auf

einen Bankier gezogener, auf Aufforderung zahlbarer Wechſel “,

Art. 73 Abſ. 1 WD.) ; ſo auch Nordamerika. Ebenſo

iſt nach dem ruſſiſchen Entwurfe (als Teil des Entwurfes

des ruſſiſchen bürgerlichen Geſekbuches, deutſche Ausgabe

Riga 1900 ; vgl. meinen Auffaß in der Algem. öſterr.

Ger.Ztg. 1904 Nr. 11) die paſſive Schedfähigkeit auf

Banken und Bankiers beſchränkt. Es laſſen ſich ſonach

die Schedgeſeßgebungen in Betreff der paſſiven Scheckfähig

keit in zwei Gruppen einteilen , nämlich einerſeits mit

unbeſchränkter und andererſeits mit beſchränkter

paſſiver Scheckfähigkeit. Die leßtere Gruppe weiſt wiederum

Unterſchiede inſofern auf, als einige Gefeßgebungen nur

Banken, andere auch Bankiers, andere Kaufleute über

haupt und wieder andere nebſt Banken und ähnlichen Kredit

anſtalten auch Bankiers und Geldwechsler für paffiv

ſchedfähig erklären 24) .

Der revidierte öſterreichiſche Entwurf erklärt nun im

§ 1 als ſcheckfähig im Sinne dieſes Geſekes :

1. die k. k. Poſtſparkaſſe, öffentliche Banken oder andere

zur Übernahme von Geld für fremde Rechnung ſtatuten

mäßig berechtigte Anſtalten ;

2. alle anderen handelsgerichtlich regiſtrierten Fir

men, die gewerbemäßig Bankiergeſchäfte betreiben .

Der erſte Abſaß des § 1 des revidierten Entwurfes

iſt mit jenem des Entwurfes vom Jahre 1895 gleichlautend ;

dagegen hatte der zweite Abſaß des § 1 des Entwurfes

1

I22) Vgl. ausführlich in meiner Schrift S. 34-36 , wo auch die

Gruppierung durchgeführt erſcheint.

Vgl. dermal auch Conrad in dieſer Zeitſchrift (1905)

BS. LVII Seft 1 u. 2 , § 5 S. 60 ff.
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vom Jahre 1895 Firmen und Perſonen für paſſiv ſcheck

fähig erklärt , welche Bankier- und Geldwechslergeſchäfte

betreiben, falls ſie zugleich in ein bei der Handels- und

Gewerbekammer zu führendes öffentliches Regiſter ein

getragen ſind.

Wir ſind mit dieſer Einſchränkung der paſſiven Scheck

fähigkeit nach dem revidierten Entwurfe vollkommen ein

verſtanden .

Mit Recht heben zunächſt die Motive zum § 1 hervor,

daß die unbeſchränkte Schedfähigkeit durchaus nicht als

weſentliche Bedingung für die Entwickelung und Ausbreitung

des Schedverkehrs zu gelten habe . Beweis deſſen einerſeits

die koloſſale Verbreitung des Schecks , beſonders in Eng

land , wo die paſſive Scheckfähigkeit auf Bankiers be

ſchränkt erſcheint (S. 73 Abſ. 1 meiner Schrift, 8 5 S. 35)

und andererſeits die Verhältniſſe in Frankreich, wo die

allgemeine Scheckfähigkeit normiert iſt (Art. I des Geſ . )

und wo der Schedverkehr zwar auch ſehr verbreitet , aber

doch nicht annähernd ſo entwickelt iſt, wie in England .

Ebenſo iſt es ganz unzweifelhaft, daß das Vertrauen

in das Scheckinſtitut, das doch die vorzüglich ſte Grund

lage der Entwicelung desſelben iſt, bei weitem nicht ſo

ſehr mit dem Vertrauen in die Perſon des Bezogenen als

vielmehr mit jenem in die Perſon des Ausſtellers zu

ſammenhängt, für den ein zur freien Verfügung aus

ſtehendes Guthaben beim Bezogenen als Zahlungsfonds für

den Scheck ausſteht (vgl. auch die Motive zu § 1 ) .

Zudem entſpricht die Beſchränkung der paſſiven Scheck

fähigkeit auf die im Entwurfe beſtimmten Perſonen auch

vollſtändig dem Zwede des Scheckinſtituts : der Scheck foll

die Barzahlung vermitteln und erſeßen , daher iſt es

nur konſequent, wenn diejenigen Perſonen als Vermittler

dieſer Barzahlung erſcheinen , welche zur Übernahme von

Geldern für fremde Rechnung und damit zur Vermitt

lung des Zahlungsverkehrs beſtimmt ſind.

Auch die geſchichtliche Entwickelung des Schecks ent
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ſpricht dieſer Beſchränkung der paſſiven Scheckfähigkeit (vgl.

dazu die Ausführungen in meiner Schrift § 2 S. 6 ff .,

beſonders S. 8 u . 9, in meinem Aufſaß in der Aug. öſterr.

Ger.Ztg. 1905 Nr. 39 ff., insbeſondere auch Cohn, Zeit

ſchrift f. vergleichende R.W.I S. 122 ff ., II S. 131 ff. und

bei Endemann III S. 1137 u . a . m .) .

Und ſchließlich entſpricht dieſe Beſtimmung des Ent

wurfes insbeſondere auch dem volkswirtſchaftlichen

Zwecke eines Scheckgefeßes : Der Scheckverkehr kann eigent

lich nur durch die Gründung von Giro- und Abrechnungs

ſtellen ſeine volkswirtſchaftliche Aufgabe erfüllen und die

gewünſchte Ausdehnung erlangen .

Treffend bemerken diesfalls die Motive S. 16 : Der

volle volkswirtſchaftliche Nußen des Scheckverkehrs kann nur

in Verbindung mit dem Giroverkehr eintreten, was aber auf

Baſis der allgemeinen Scheckfähigkeit unwahrſcheinlich, ja

vielleicht unmöglich iſt. Das Scheckgeſchäft und die Tätig

keit eines Scheckbezogenen ſind aber vielen Verrichtungen des

Bankiergeſchäftes nahe verwandt. Banken und Bankier .

beſiken alſo gewiß auch die volle Befähigung dazu.“

Auch die im Entwurfe vom Jahre 1895 vorgeſchlagene

beſondere Regiſtrierung wurde mit Recht vom revis

dierten Entwurfe fallen gelaſſen , da die handelsgericht

liche Regiſtrierung vollkommen genügen wird , zumal ja

auch durch die beſondere Regiſtrierung, wie dieſelbe im Ent

wurfe vom Jahre 1895 vorgeſchlagen war, die wohl ge

wünſchte Ausſchließung von unzuverläſſigen Firmen und

Perſonen von der paſſiven Schedfähigkeit nicht zu er

reichen iſt.

Die im revidierten Entwurfe beantragte Beſtimmung

und Formulierung iſt daher vollkommen zweckentſprechend

und zutreffend . Vgl. auch die ausführlichen Motive zum

1 des revidierten Entwurfes 28) .

23) Auch in boldheim Monat dr. 1. c . wird für die beſchränkte

paffive Scheckfähigkeit nach dem Vorbilde des revidierten Entwurſes

plädiert.



Pavličet : Der revidierte öſterr. Schedgefeßentwurf. 585

Auch nach dem revidierten Entwurfe iſt die paſſive

Schedfähigkeit ein weſentliches Erfordernis des Schecks,

wie aus dem Schlußaße des § 2, konform mit jenem im

Entwurfe vom Jahre 1895 zu erſehen iſt. Ein auf eine

nach § 1 nicht ſcheckfähige Perſon gezogener Scheck iſt des

wegen nicht ungültig - er iſt nur kein Scheck im Sinne

dieſes Gefeßes und iſt nach den ſonſtigen Beſtimmungen

des allgemeinen bürgerlichen Geſeßes und des Handelsrechtes

zu beurteilen (als Anweiſung nach § 1400 ff. des allg.

BOB. oder des Art . 301 ff. des Handelsgeſeßes) ben

Papieren kommen dann ſelbſtverſtändlich die beſonderen Vor

teile, die das Geſek dem Schecke zuſpricht, nicht zu , ſo be

ſonders der Regreßanſpruch und anderes mehr 24).

Eine zweite Abweichung des revidierten Entwurfes

von jenem vom Jahre 1895 iſt im § 9 enthalten , wonach

„für die Präſentation von Namensſchede, die auf die

Poſtſparkaſſe ausgeſtellt ſind, durch die Geſchäftsbeſtimmungen

der Poſtſparkaſſe andere Friſten feſtgeſegt werden können,

welche jedoch in keinem Falle die Friſt von 14 Tagen

nach der Ausſtellung überſchreiten dürfen.

Dieſe Ausnahmsbeſtimmung iſt nur im Intereſſe des

Poſtſparkaſſeverkehrs aufgenommen worden.

Was die Bemeſſung der Präſentationsfriſten an:

belangt (vgl. auch die Ausführungen in meiner Schrift „Der

Scheck “ S. 66 ff.), ſo müſſen wir uns insbeſondere mit den

Präſentationsfriſten im franzöſiſchen Geſeße vom 14. Juni

1865 Art . V und des ſchweizeriſchen Gefeßes SS 834

und 835 einverſtanden erklären, nämlich fünf Tage für

Plaßſchecs und acht Tage für Diſtanzſchecks (ſtatt drei und

fünf Tage des öſterreichiſchen Entwurfes) 25) .

Nach dem Berichte der Spezialkommiſſion des öſter

reichiſchen Herrenhauſes wurde auch der § 9 des revidierten

24) Vgl. auch noch über dieſe Frage , insbeſondere über die fremde

Gelebgebung meine Schrift $ 5 S. 49 u . 50.

25) Die neueſten Anträge in Holdheim Monatſchrift vgl . oben .
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Entwurfes danach abgeändert und die Präſentationsfriſt für

Plaßſchecks auf fünf, für Diſtanzſchecks auf acht Tage feft

geſeßt.

Eine dritte Abweichung des revidierten Entwurfes

von jenem vom Jahre 1895 enthält § 11. Übereinſtimmend

mit dem zweiten Abfaße des § 11 des Entwurfes vom

Jahre 1895 normiert $ 11 des revidierten Entwurfes im

zweiten Abſaße , daß der Inhaber zur Annahme von Teil

zahlungen nicht verpflichtet iſt 26) .

Der revidierte Entwurf enthält nun die weitere Zu

faßbeſtimmung, „daß der Schedinhaber vom Bezogenen

Zahlung nach Maßgabe der vorhandenen zur vollen Ein

löſung nicht zureichenden Deckung verlangen kann . Þat der

Inhaber eine Teilzahlung angenommen, ſo iſt dieſe auf dem

Scheck abzuſchreiben und dem Bezogenen die Quittung auf

einer Abſchrift des Scheds zu erteilen“ .

Auch der öſterreichiſche Entwurf hat die von Canſtein

vertretene, in Frankreich und Belgien (teilweiſe auch in

Italien) geltende Lehre (vgl. übrigens auch den § 10 des

deutſchen Reg.- und Bundesr.Entw . vom Jahre 1892),

„daß das zur Deckung des Schecks beim Bezogenen für den

Ausſteller zur freien Verfügung ſtehende Guthaben als dem

Schedinhaber zediert anzuſehen ſei“, nicht angenommen

(vgl. die Ausführungen im 11 meiner Schrift), daher

auch dem Schedinhaber gegen den Bezogenen nach dem

öſterreichiſchen Entwurf ein direktes Klagerecht nicht

zuſteht??).

Der obzitierte Bericht der Kommiſſion des Herrenhauſes

hat dieſen Zuſaß des revidierten Entwurfes geſtrichen ,

da darin ein Widerſpruch mit dem Grundſaße des öfter

reichiſchen Entwurfes, wonach dem Schedinhaber kein direktes

26) Vgl. dazu ausführlich meine Schrift § 9 S. 69–72, wo auch

die fämtlichen fremden Gefeßgebungen verglichen erſcheinen.

27) Vgl. bazu oben boldheim Monatſchrift dom 19. Dezember

1905 Nr. 12.
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Klagerecht gegen den Bezogenen zuſteht, erblidt wird. Wohl

mit Recht.

Wird dem Schedinhaber grundfäßlich ein direkter

Forderungsanſpruch gegen den Bezogenen in Betreff der

Dedung überhaupt geſeßlich nicht gewährt, ſo iſt es nur

konſequent , demſelben einen ſolchen direkten Forderungs

anſpruch auch auf einen Teil der Dedung zu verſagen .

Eine Modifikation hat ferner der 8 13 des Ent

wurfes vom Jahre 1895 erfahren . Auch der revidierte

Entwurf des § 13 hält an der Unwiderruflichkeit des

Schecks feſt. Von dieſem Grundſaße ſtatuiert der revidierte

Entwurf im § 13 (Abſ. 1 u . 2) zwei Ausnahmen, wie der

Entwurf vom Jahre 1895 .

Die eine Ausnahme betrifft den Widerruf nach Ablauf

der Präſentationsfriſt oder für den Fall des fruchtloſen Ab

Laufes derſelben 28) .

Die zweite Ausnahme war im § 13 Abſ.1 des Ent

wurfes vom Jahre 1895 dahin normiert : „Wenn ein auf

den Namen oder an Drder lautender Scheck ausdrücklich

widerrufen wird , bevor er dem im Scheck genannten Zah

lungsempfänger übergeben wurde“ (SS 426 , 429 allg.

BOB.) .

Dagegen wurde nun mit Recht eingewendet , daß die

Wirkſamkeit des Widerrufs von einer Vorausſeßung ab

hängig gemacht wird, deren Vorhandenſein oder Nichtvor:

handenſein der Bezogene in den ſeltenſten Fällen mit Sicher:

heit konſtatieren kann ; insbeſondere ſei dies bei Plaßſchecks

der Fall, wo der Bezogene in den allermeiſten Fällen im

Zweifel ſein wird , ob der Widerſpruch erfolgt ſei, bevor

der Scheck dem Zahlungsempfänger übergeben wurde (§ 429

allg. BGB., vgl . ausführlicher meine Schrift S. 80 u. 81

und Þammerſchlag, Jur. Bl . 1896 Nr. 9 .

Der revidierte Entwurf hat nun den Abſaß 1 des

§ 13 dahin modifiziert: Wenn ein auf den Namen oder

28) Wird auch bei Sold heim 1. c . beantragt .
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Order lautender Sched , den der Ausſteller unmittelbar

an den Bezogenen geſendet hat, damit lepterer den Scheck

betrag an den bezeichneten Zahlungsempfänger gelangen laſſe,

ausdrüdlich widerrufen wird, bevor der Bezogene dieſen

Auftrag erfüllt hat 29) .

Im § 20 des revidierten Entwurfes werden ähn

lich wie im § 20 des Entwurfes vom Jahre 1895 – die

Vorſchriften der allgemeinen Wechſelordnung vom 25. Jänner

1850, RGBI. Nr.51 , aufgezählt, welche auf den Scheck ſinn

gemäße Anwendung finden ſollen.

Der revidierte Entwurf hat vorerſt die im § 20 ad 3

des Entw . vom Jahre 1895 zur Anwendung vorgeſchriebene

Beſtimmung der Art. 62—64 WO . über die Ehrenzah

lung ausgelaſſen , und zwar mit Recht, wie wir a . a. D.

(vgl. die Schrift „Der Sch e ď " § 13 S. 117 u. 118)

ausgeführt haben 30).

Wohl die wichtigſte Beſtimmung des § 20 des

revidierten Entwurfs iſt jene über die falſchen und ge

fälſchten Schecks ($ 20 ad 4) 31).

29) Dieſe Ausnahme iſt namentlich zu Gunſten gewiſſer Ujancen des

Poftſpartaffenamte normiert ; es fol dadurch vornehmlich der

Schedausſteller in die Lage kommen, Irrtümer oder Unrichtigkeiten

zu beſeitigen (Motive S. 27). Ühnlich der ungariſche Entw .

§ 13 in fine.

30) Denn durch das ftrenge Erfordernis eines Guthaben iſt nebſt

ben Regreßanſprüchen für das Vertrauen in das Schedinſtitut

vollends geforgt" - die Beſtimmung über die Ehrenzahlung würde

aber einer Umgehung der Beſtimmungen über die paffive Scheda

fähigkeit und das Guthabenerfordernis nur Vorſchub leiften , ſo daß

es zweckmäßiger erſcheint, dieſe , zumal für den Schedverkehr tom:

plizierte Beſtimmung im Schedgefeßentwurfe auszulaffen (vgl.

meine Schrift S. 118). Auch die deutſchen Entwürfe (Regie

rungeentwurf und Bundesrateentwurf), fowie jene poppenſtedts

(I $ 19, II $ 15 ) enthalten feine Beſtimmung über die Ehrens

zahlung.

31) Vgl. über dieſe Frage ausführlich in meiner Schrift

S. 118 ff., ſowie in der Ang. Öſterr. Ger.3g. 1905 Nr. 39 ff.
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Der öſterreichiſche Entwurf vom Jahre 1895 enthält

nämlich diesfalls in § 20 ad 6 die Beſtimmung, „daß in

Betreff falſcher oder verfälſchter Schede die Vorſchriften

der allg. Wechſelordnung in den Art. 75 u . 76 finngemäß

zur Geltung kommen, mit der Modifikation , daß der aus

der Einlöſung eines falſchen oder verfälſchten Schecks ſich

ergebende Schaden den angeblichen Ausſteller des falſchen

oder den Ausſteller des verfälſchten Schecks trifft, inſoweit

dieſen Perſonen in Anſehung der Fälſchung oder Verfäl

ſchung ein Verſchulden zur Laſt fält , ſonſt hat der Bes

zogene den Schaden zu tragen ; eine abweichende Verein

barung hat keine rechtliche Wirkung“ .

Gegen dieſe Beſtimmung wurden nun namentlich aus

den Bankkreiſen Einwendungen dahin erhoben , daß dieſelbe

für den Bezogenen ungerecht und gefährlich ſei, indem

derſelbe in allen Fällen, wo den Parteien dem Konto

inhaber und dem Bezogenen ein Verſchulden nicht

zur Laſt fält, den aus der Einlöſung des verfälſchten oder

falſchen Schecks entſtandenen Schaden tragen müßte und

zwar insbeſondere auch dann , wenn die Fälſchung oder

Verfälſchung von den Angeſtellten des Kontoinhabers

erfolgt iſt und den Kontoinhaber ein Verſchulden

nicht trifft.

Die Gefährlichkeit dieſer Vorſchrift ſei umſo größer,

weil in den allermeiſten Fällen 32) die Fälſchung oder

Verfälſchung von Schecks eben von Angeſtellten des Konto

inhabers herrührt.

Infolgedeſſen hat nun der revidierte öſterreichiſche

Entwurf dieſe Beſtimmung dahin modifiziert, daß nach den

Worten „ein Verſchulden zur Laſt fällt “ der Zuſaß ein

geſchoben wurde : „oder wenn die Fälſchung oder Verfälſchung

von den Angeſtellten derſelben herrührt, denen die Ge

barung mit den Schecks anvertraut worden iſt “.

32) Vgl. die Fälle in meinem Auffas in der Aug. öſterr. Ger.Ztg. 1905

Nr. 39 ff.
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Während bekanntlich die ausländiſchen Gefeße und

Entwürfe diesfalls entweder gar keine Beſtimmung ent

halten 88) oder einfach auf die Vorſchriften der Wechſel

ordnung verweiſen 34), hat es der öſterreichiſche Entwurf

vom Jahre 1895 in richtiger Erkenntnis der hohen Be

deutung dieſer Frage für den Schedverkehr und der

dringenden Notwendigkeit einer zweckmäßigen Löſung

derſelben, beſonders in Anbetracht der zahlreichen prakti

fchen Fälle und der darin zu Tage getretenen Rechts

unſicherheit (vgl. die Motive S. 29, 30) , unternommen,

dieſe hochwichtige Frage durch eine ſelbſtändige Geſekes

beſtimmung der Löſung zuzuführen .

Die Beſtimmung des öſterreichiſchen Entwurfes vom

Jahre 1895 (vgl. oben) entſpricht im ganzen und großen

den heute in der Doktrin ausgeſprochenen Grundſägen 35) .

.

.

33) So das franzöſiſche und belgiſche Gefeß , wo die Praxis

nach den Grundfäßen des engliſchen Geſetzes (Art. 79 WO.)

entſcheidet. In England enthält Art. 79 W.O. nur für die crof:

fierten Schecks eine Beſtimmung, wonach in der Regel der

Bankier die Gefahr trägt, außer wenn er den Scheck im guten

Glauben und ohne Fahrläſſigkeit eingelöſt hat. (Ähnlich der

Öſterr. Entw. vom Jahre 1894 § 19 ad 4.) Vgl. meine Schrift

S. 122 .

34 ) So die deutſchen Entwürfe, ſowohl die älteren , als auch der

Reg.Entw. $ 22 , der Bundesr.Entw . & 22 und $ oppenſtedt,

I $ 19, II § 15 ; ſo auch das italieniſche Gef. Art . 341, dazu

Art. 327 , 328 W.D. , das Schweizer Geſ. Urt. 836 , dazu

Art. 801 u. 802 W.D.

Ausführliche Beſtimmungen enthält nur das argenti

niſche Geſ. Art. 809, 810, dazu 801 , 808. Vgl. S. 121 meiner

Schrift.

Auch der ungariſche Entwurf verweiſt im $ 21 ad 11

einfach auf die Wechſelordnung (Art. 81 u. 82 ungar. W.D.).

35) Vgl. meine Schrift S. 119 , 121 und dazu beſonders Ungers

„ Handeln auf fremde Gefahr“ (Iahrb. f. Dogmatit Bd. XXXIII,

auch als Separatabdruck, Jena 1894 , Guſtav Fiſcher) S. 53 ff.

Cohn bei Endemann III S. 1165 und Zeitſchr. f. vergl. R.W.

XII, S. 122 u. 124. Coad , Handelsrecht (5. Auflage, Stutt

gart 1900 ) $ 58 S. 318 ff., beſonders S. 320 , ſowie auch die

1
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Wie oben erwähnt, wurde gegen die Beſtimmung des

öſterreichiſchen Entwurfes vom Jahre 1895 eingewendet, daß

dieſelbe zu Schwierigkeiten und insbeſondere auch in den aller

meiſten Fällen zu Ungerechtigkeiten, namentlich gegenüber

dem Bezogenen führen würde . Denn nach dem Entwurfe

vom Jahre 1895 foll zunächſt jede der Parteien ihr Ver

fchulden verantworten , indem zum Beiſpiel der Konto

inhaber die Fälſchung durch fahrläſſiges Gebaren

mit dem Scheckbuche veranlaßt oder der Bezogene einen

Sched einlöſt, den er bei gehöriger kaufmänniſcher Aufmerk:

ſamkeit als falſch hätte erkennen müſſen.

Das iſt wohl unumſtößlich. Wenn aber kein Ver

ſchulden der genannten Parteien vorliegt 36), ſo ſoll die

Einlöſung von falſchen Schecks auf Gefahr des Bezogenen

gehen .

Wenn aber alſo die Fälſchung des Schecks durch An

geſtellte des Rontoinhabers veranlaßt worden iſt, ohne

daß von einer ſchuldbaren Nachläſſigkeit des leßa

teren ſelbſt geſprochen werden könnte, ſo müßte nach dem

öſterreichiſchen Entwurfe vom Jahre 1895 und auch nach

dem geltenden Zivilrechte der Bezogene den Schaden

tragen .

Denn de lege lata - nach dem öſterreichiſchen

bürgerlichen Geſekbuche beſteht eine Haftung für den durch

das Verſchulden eines Dritten verurſachten Schaden nur

dann , wenn der andere an der widerrechtlichen Handlung

Ausführungen in diejer Zeitſchrift 1899 Bd. XLVIII S. 302

u. a. m.

136) Die veridhiedenen Anſichten darüber, wer in einem folchen

Falle den Schaden aus der Einlöſung des falſchen oder verfälſchten

Sched3 zu tragen hat, vgl . in meiner Schrift 1. c. (beſonders

die Anſicht Ungere , Cohns , ferner anaujet( Fur. Bl. 1889

Nr. 20) , nach welchem in einem ſolchen Falle den Ausſteller

( Rontoinhaber) der Schaden trifft und Strauß ( Fur. Bl. 1894

Nr . 19) , welcher den Bezogenen den Schaden tragen läßt ,

u. a . m .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LVII. 38
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des Dritten teilgenommen oder dieſelbe mitverſchuldet hat

(vgl. die 88 1295 , 1301 , 1010 , 1161 und 1315 aug. b.

G.) 37).

Insbeſondere haftet nach § 1315 allg. b . G. derjenige,

der wiſſentlich eine gefährliche oder wer zu einem Geſchäfte

eine untüchtige Perſon beſtellt hat, für den Schaden, welchen

ein Dritter dadurch erlitten hat ; und nach der herrſchenden

Anſicht ſoll die im § 1315 allg. b . G. enthaltene Beſtim

mung der Haftung des Prinzipals für den durch die An

geſtellten verurſachten Schaden bei culpa in eligendo und

inspiciendo vel custodiendo in gleichem Maße ſowohl bei

Delikten als auch in Rontraktsverhältniſſen gelten (88 1315,

264, 1010, 1161 allg. b . G.) 38).

Doch die veränderten Verhältniſſe des modernen Lebens,

Gründe beſonders wirtſchaftlicher und ſozialer Natur

erheifchen dringend eine andere Beurteilung dieſer ſo

wichtigen Rechtsmaterie im modernen Zivilrechte, insbeſondere

1

I

1

37) Ebenſo auch das Aug. 2.R. I 6 , § 53, 64 ff., I 13, § 36 ; ſo auch

noch das fachliche BOB. 88 776 , 779 ; anders aber Code

civil 1384 und der Codice civile Art. 1153. Die neueren

Zivilgeſegbücher: (das ich weizeriſche Geſells SS 61-63 , der

ruſſiſche Entw . 88 1074 , 1075, ſowie das deutſche Bürgerliche

Gefeßbuch $$ 831 , 832 , welche gleichfalls weſentlich am Ver

ichuldungsprinzip feſthalten ), ſtatuieren in dieſen Fällen eine

gefeßliche Präſumtion für das Verſchulden des Prinzipale,

ſo daß denſelben die Beweislaſt trifft, daß er bei Auswahl

der Angeſtellten , bei der Überwachung der Ausführung der ihnen

anvertrauten Arbeit u. f . w. die gehörige Sorgfalt anges

wendet hat “.

38) Vgl. zu dieſer höchſt kontroverſen Frage insbeſondere Handa,

Gutachten S. 129, Unger , Sandeln auf eigene Gefahr S. 53 ff.,

S. 63 ff.; Pfaff , Gutachten VII S. 67 ff.; Strohal , Gut:

achten S. 153 ff. , 3eiller III S. 283 , S. 743/44 , S. 536 ;

Schreiber, Arbeit &vertrag ; Stubenraud , Romment. II zu

SS 1010, 1161 , 1715, S. 231 , 233, 437, 613–615 ; Pfaff

Rrainz , Komment . $ 406 ; Codex Theresianus (Haraſ:

fobety) Bd. I , Antrag Martinis III . Teil 13. Kapitel § 28

u. a . m.

I

.
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eine ſchärfere Haftung des Prinzipals für die Hand

lungen der Angeſtellten 339) .

In Betreff der Fälſchungen der Scheds durch An

geſtellte gibt es nun zwei Gruppen von Fällen : einerſeits

wo der Angeſtellte zur Gebarung mit den Schede

ausdrücklich ermächtigt iſt und andererſeits, wo dies nicht der

Fall iſt.

In der erſten Gruppe läßt ſich nun die unbedingte

Haftung des Prinzipals für das Verſchulden der An

geſtellten wohl begründen, wenn erwogen wird, daß hier

der Prinzipal fich den Mann feines Vertrauens ſelbſt

gewählt und daher im Falle der Fälſchung oder Ver

fälſchung der ihm anvertrauten Scheckformularien wohl die

ihm obliegende Umſicht bei der Auswahl der Angeſtellten

oder bei der Überwachung der ihm anvertrauten Ge

ſchäftsgebarung außer acht gelaſſen hat 4 ') .

!

39) So auch icon für das öfterreichiſche Recht zu den SS 1915, 1301 ,

1011 , 1161 allg. b . G. , beſonders Pfaff I c.; Steinbach.Ι

Jur. Bl. 1888, Nr. 21—33, auch als Separatabdruck; Arasno:

poleti , in der Münchener Rrit. Vierteljahrsichr. Bd . XXII S. 510

und 511 ; Schreiber, Arbeitsvertrag u . a . m.

40) So auch nach dem Code civil Art. 1384 (und Codice civile

Art. 1153) . Danach haftet der Prinzipal für das Verſchulden

der Angeſtellten unbedingt , während nach demſelben Art. 1384

Code civil die Haftung der Eltern, Vormünder und Meiſter für

das Verſchulden der Kinder, Pfleglinge und Lehrlinge nur eine

bedingte iſt, als fie nicht beweiſen, daß fie die betreffende bands

lung nicht verhindern konnten. Nach Art. 62 des ich weizeris

ichen Gefeßes haftet ein Geſchäft & herr für den Schaden , welchen

jeine Angeſtellten oder Arbeiter in Ausübung ihrer geſchäfts

lichen Verrichtungen verurſacht haben , wenn er nicht

beweiſt, daß er alle erforderliche Sorgfalt angewendet hat , um

einen ſolchen Schaden zu verhindern.

Wefentlich übereinſtimmend aud der ruſſiſche Ents

wurf eines Zivilgefeßes ( vgl. meinen Auffaß in der Ang. Öſterr.

Ger.3tg. 1904 Nr. 12) im § 1074, ſo wie auch das deutſche

Bürgerliche Gefeßbuch § 831 , welches leßtere nur für die Obliga

tionsverhältniſſe unbedingte paftung des Prinzipale für das

Verſchulden des Angeſtellten bei Erfüllung der Obligation
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Der Prinzipal hat in ſeinem Intereſſe den Vertrauens.

mann mit der Scheckmanipulation betraut und muß daher

auch das Riſiko tragen 41) .

Anders nun in der zweiten Gruppe von Fällen :

hier kommt die Eigenſchaft des Fälſchers als Angeſtellter

in der Regel gar nicht in Betracht. So insbeſondere

dann, wenn zur Fälſchung ein nicht zu dem dem Prinzipal

vom Traſſaten übergebenen Scheckbuche gehöriges Formular

verwendet worden iſt. Iſt die Fälſchung aber auf einem

Formulare des betreffenden Scheckbuches erfolgt, ſo wird dies

in den allermeiſten Fällen (Ausnahmefälle find wohl

ſchwer zu denken, außer zum Beiſpiel beim Einbruch u. dgl.)

auf ein Verſchulden des Kontoinhabers in Betreff der

ihm obliegenden ſorgfältigen Verwahrung des Schedbuches

zurücgeführt werden können . In dieſen Fällen verant

wortet der Kontoinhaber ſein Verſchulden – im erſteren

Fale iſt es aber Sache des Bezogenen , der Einlöſung des

auf einem fremden Formulare geſchriebenen Schecks ſeine

beſondere Aufmerkſamkeit zu widmen .

Es wird ſonach durch die Beſtimmung des revidierten

öſterreichiſchen Entwurfes die dem Bezogenen für den

Fall, als keinem Teile ein Verſchulden zur Laſt fällt,

auferlegte Haftpflicht auf die allerfeltenſten Fälle eingeſchränkt.

($ 278) normiert , während die Beſtimmungen über die Haftung

für Verſchulden in außerkontraktlichen Verhältniffen auf

dem Verſchuldungsprinzipe bafteren , nur daß die barin

enthaltene parte gegen den Beſchädigten dadurch gemäßigt werden

fon, daß dem Verpflichteten der Beweiß auferlegt wird , daß

er entweder bei der Wahl des Beſtellten oder bei der Ausfüh:

rung der dem Angeſtellten anvertrauten Verrichtung die erforder:

liche Sorgfalt angewendet, ober baß der Schaden auch bei An

wendung dieſer Sorgfalt entſtanden fein würde.

41 ) In Übereinſtimmung auch mit den Schadenerſaktheorien befon :

ders Ungers ( »Handeln auf eigene Gefahr“ ) und Mertels

( „ Kolliſion rechtmäßiger Intereffen und Schadenerſaßpflicht“, 1895),

welch lekterer S. 198 bemerkt, daß jeder die Koſten der Geltends

machung ſeiner Intereſſen felbft zu beſtreiten hat".

1
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Wegen Anwendung der Vorſchrift des § 1304 des allg .

b . G. bei konkurrierendem Verſchulden beider Teile vgl.

meine Schrift S. 122.

Der revidierte öſterreichiſche Entwurf hat fonach bloß

für die erſte Gruppe von Fällen die unbedingte Haftung

des Ausſtellers ſtatuiert, indem derſelbe in den Motiven

ausdrücklich hervorhebt, daß dadurch dem Ausſteller ohnedies

eine gegenüber dem öſterreichiſchen Schadenrechte de lege lata

geſteigerte Haftung zugewieſen iſt. Auch laſſe ſich nicht

leugnen, daß durch eine zu ſtrenge Haftung des Ausſtellers

die Entwickelung des Schedinſtitutes nicht gefördert würde,

da eine ſolche Beſtimmung geeignet wäre , das Publikum

vor dem Gebrauche abzuſchreden. (Vgl. auch die Aus

führung in meiner Schrift l. c . , beſonders über die Gründe
1

der Haftung des Bezogenen , ſowie die Motive des

revidierten öſterreichiſchen Entwurfes .)

(Eine ähnliche Beſtimmung wie im revidierten öſter -

reichiſchen Entwurfe finden wir auch im argentiniſchen

Gefeß § 810 ad 2. Vgl. meine Schrift S. 125.) 41 a)

Aber auch dieſe modifizierte Beſtimmung des revi

dierten öſterreichiſchen Entwurfes wird neueſtens als unzu

reichend und als für den Bezogenen ungerecht und gefährlich

dargeſtellt, und die unbedingte Saftung des Kontoinhabers

für ſeine Angeſtellten überhaupt in Antrag gebracht (vgl.

Hammerſchlag, in der N. Fr. Preſſe vom 25. November

1905 Nr. 14821) . Danach bedeute zwar dieſe Faſſung des

§ 20 des Entwurfes eine Verbeſſerung gegenüber der

Regierungsvorlage vom Jahre 1895, involviere aber gleich

falls noch eine ungerechte Belaſtung des Bezogenen . Doch

läßt ſich eine Ausdehnung der Haftung des Kontoinhabers

für ſeine Angeſtellten überhaupt aus mehrfachen

Gründen nicht rechtfertigen .

Zunächſt bildet ja – wie ſchon oben bemerkt wurde

(vgl. auch die Motive zu dem revidierten Entwurf) – die

41 a ) Vgl. auch Nr. 40, 41 der allg. öſterr. Ger.Ztg . von 1905.
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jeßige Faſſung des § 20 ad 4 des revidierten Entwurfes

bereits eine weſentliche Ausnahme von den im öſter

reichiſchen Schadenerſaßrechte de lege lata geltenden Grund:

fäßen. Zudem ſteht aber auch die derart im revidierten

Entwurfe ſtatuierte Ausnahme mit den Beſtimmungen

der neueren oder neueſten Zivilgeſebücher und

zwar in den lekteren auch nur teilweiſe im Einklange:

ſo mit jener des Code civil ( Art. 1384 und des Codice

civile § 1153) , welche bekanntlich die weitgehendſte

Norm in Betreff der Haftung des Prinzipals für den durch

das Verſchulden der Angeſtellten verurſachten Schaden ent:

hält, jedoch die unbedingte Haftung des Prinzipals aug:

drüdlich nur auf denjenigen Schaden , der durch eine

widerrechtliche Sandlung des Angeſtellten in Ausübung

der ihm anvertrauten Verrichtung verurſacht worden

iſt, beſchränkt.

Und ähnlich beſchränken auch die neueſten Zivilgeſeka

bücher die darin normierte nur bedingte Haftung des

Prinzipals für das Verſchulden ihrer Angeſtellten : ſo das

fchweiz. Geſeß § 62, nach deſſen Vorbilde der ruſſiſche

Entwurf eines bürgerl. Geſekbuches im § 1074 und na:

mentlich auch das deutſche BGB. in $ 831 .

Dieſe drei Geſekbücher ſtatuieren , wie oben erwähnt,

eine Haftung des Prinzipals für den durch Verſchulden der

Angeſtellten verurſachten Schaden nur dann , wenn der

Prinzipal nicht beweiſt, daß er entweder bei der Aus:

wahl des Angeſtellten oder bei der Überwachung der dem

Angeſtellten obliegenden Geſchäftsgebarung die im

Verkehr erforderliche Sorgfalt verwendet - oder (nach dem(

deutſchen BGB. § 831), daß der Schaden auch ſonſt erfolgt

wäre ſtets aber nur in Betreff desjenigen Schadens,

den der Angeſtellte durch eine widerrechtliche Handlung in

Ausübung der ihm obliegenden Verrichtung ver

urſacht hat.

Schließlich iſt aber auch der in den Motiven zum revi :

dierten Entwurfe angeführte Grund, daß durch die Normie
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rung einer zu ſtrengen Haftung des Kontoinhabers die Ent

wickelung des Schedinſtitutes nicht gefördert würde, da eine

ſolche Beſtimmung geeignet wäre, das Publikum von dem

Gebrauche der Schecs abzuſchreden , wohl beachtenswert 42) .

Mehrere Modifikationen weiſt der § 23 des revidierten

Entwurfes auf ($ 23 des Entw . vom Jahre 1895) . Zu

nächſt wird im Abſaß 1 der Ausſteller eines unge

dedten oder nicht genügend gedeckten Schecks mit einer

Ordnungsſtrafe bedroht. Während nun nach dem öſter

reichiſchen Entwurfe vom Jahre 1895 ſchon das objektive

Moment der nicht vorhandenen oder ungenügenden Dedung

zur Verhängung der Ordnungsſtrafe genügen ſollte,

haben insbeſondere die deutſchen Entwürfe zur geſeglichen

Ahndung 43) (SS 20 , 27 reſp. 20, 28) auch das Vor

handenſein eines ſubjektiven Momentes verlangt, nämlich daß

der Ausſteller wußte oder wiſſen mußte , daß ihm kein bin

reichendes Guthaben beim Bezogenen zuſteht 44) .

Der revidierte öſterreichiſche Entwurf hat nun den

ftrengen Standpunkt , welchen der Entwurf vom Jahre

1895 eingenommen hat, daß ſchon das objektive Moment

1

42) Für das deutſche Schedgefes wäre eine ähnliche Beſtimmung, wie

felbe im devidierten öſterr. Entw. § 20 ad 4 beantragt wird, umſo

begründeter, als ja dieſelbe in der Vorſchrift des § 831 BGB. eine

Stüße fände , wo allerdings nur eine Bråfumtion

des Verſchuldens bes Prinzipals ftatuiert wird und infolgedeffen

dann den Prinzipal die oben erwähnte Beweislaſt trifft.

über den Antrag in Holdheim & Monatſchrift 1905 Nr . 12

vgl. oben .

Vgl. zum deutſchen bürgerl. Gefeß6. Bland , beſonders

S. 623 ff., auch S. 50 ff.; Dernburg S$ 66 , 68 S. 143 ff.,

S. 621 ff., 623 ff.; Cojad 871 S. 255 ff .; A chilles S. 114 ,

232, 290 u. a . m.

43) Bei Boldheim l . c. wird gleichfalls bei Überziehen des Rontos

nur ein bußähnlicher Anſpruch in Höhe eines prozentualen

Betrages der nicht gedeďten Summe beantragt.

44 ) Bgl. über dieſe Frage meine Schrift $ 15 und & 5 ad § 2

Ab. 2 des öſterreichiſchen Entw ., wo auch die fremde Gefeßgebung

derglichen erſcheint.

.
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der fehlenden vollen Deđung die Ordnungsſtrafe 45) nach

fich zieht, aufgegeben und die Verhängung der leßteren von

einem Verſchulden des Ausſtellers abhängig gemacht, in

dem der revidierte Entwurf vorſchreibt: „ ſofern er nicht

bei Ausſtellung des Schecks mit Grund annehmen konnte,

daſt zur Zeit der Präſentation genügende Deđung vorhanden

ſein werde “ (vgl. dazu meine Schrift S. 45) .

Ein weiterer Zuſaß im § 23 beſtimmt, „daß ſonſt

(d . 5. außerdem, wenn der Zivilrichter aus einem Prozeſſe

von dem Mangel der Deckung Kenntnis erlangt) die Ein

leitung des Verfahrens zur Verhängung der Ordnungsſtrafe

auf Antrag des Schedinhabers erfolgt, welcher jedoch an

eine dreimonatliche Friſt gebunden iſt “.

Eine dritte Modifikation enthält der leßte Abſaß

des § 23 des revidierten Entwurfes.

Der Entwurf vom Jahre 1895 normierte im Endabſaß

kurz, „daß die Verhängung der Ordnungsſtrafe unbeſchadet

der Anſprüche des Scheckinhabers auf Schadenerſaß erfolge“ .

Dieſe Beſtimmung wird nun im revidierten Entwurfe dahin

ergänzt, daß der Ausſteller, gegen den die Drdnungsſtrafe

verhängt wurde, dem Inhaber des Scheds ſowohl für die

Einlöſung des Scheds, als auch für den Erſaß des durch

die unterbliebene oder unvollſtändige Einlöſung verurſachten

Schadens hafte; der Schedinhaber kann nach Wahl das Re

greßrecht ausüben, auf das zwiſchen ihm und dem Ausſteller

beſtehende Rechtsverhältnis zurückgreifen (8 19) oder die

Einlöſung des Schecks und Schadenerſaß begehren 46) .

45) Eine Ahndung , wie in manchen anderen Gefeßen und Ent:

würfen (vgl. meine Schrift l . c. ) findet überhaupt nach dem öſter:

reichiſchen Entw. nicht ſtatt, allerdings außer beim Betrug

($ 23 Abſ. 4) . Vgl. dazu auch noch beſonders Rießer , dieſe

Zeitſchrift BD. XL S. 320.

46) Die Spezialtommiſſion des Herrenhauſes hat ferner den § 23 des

revidierten Entw. dahin modifiziert, daß der Eingang des § 23

lauten foll: „Unterbleibt die Einlöſung... weil ... tein jur

Schedeinlöſung verwendbares Guthaben zufteht", und
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Die Beſtimmung des § 24 des revidierten Entwurfes

ſtimmt weſentlich mit jener des § 21 des Entwurfes vom

Jahre 1895 überein , mit der gleichfalls zweckmäßigen Modifi

kation , daß nicht bloß für die gerichtliche Verfolgung der

Regreßanſprüche die für Wechſelſachen geltenden Zuſtändig

keits- und Prozeßvorſchriften zur Geltung kommen , ſondern

auch in Betreff der Anſprüche wegen mangelnder Deckung

des Schecks (nach § 23 des revidierten Entw . ), ſowie daß

fich danach auch das zur Verhängung der Ordnungsſtrafe

wegen mangelnder Dedung nach § 23 zuſtändige Gericht

beſtimmt.

Der Schlußparagraph 25 des revidierten Entwurfes

ſtimmt wörtlich mit dem § 24 des Entwurfes vom Jahre

1895 überein , mit der einzigen Abweichung am Schluſſe

des erſten Abſages, wonach nicht bloß die auf die mit der

feſten Gebühr von vier reſpektive zehn Hellern verſehenen

Schecks geſchriebenen Indoſſamente und Empfangsbeſtäti

gungen (wie es der Entwurf vom Jahre 1895 § 24 nor

miert), ſondern auch die im § 16 angeführte Erklärung

des Bezogenen (über die rechtzeitige Präſentation und die

Nichteinlöſung des Schecks), ſowie die im 16 angeführte

Beſtätigung einer Abrechnungsſtelle über die rechtzeitige Ein

lieferung und die Nichteinlöſung des Schede ſtempelfrei

ſind 47) .

Wir haben bereits a . a . D. ausgeführt , daß in Eng

land der Scheck durch 50 Jahre ſtempelfrei war und

dermal der Stempelgebühr von 1 Penny unterliegt , was

zwar mit Rüdſicht auf die Ausführungen zu § 2 ad 5 ( „ Gut:

haben “ ), aus denen außer Zweifel geſtellt werden ſoll, daß die

Frage der Dedung aus dem Inhalt des Schedder:

trages zu beantworten und zu entſcheiden ſei, daher an der Zu:

läſſigkeit des Kreditiches kein Zweifel beſtehen kann.

47) Vgl. meine Schrift $ 16 S. 128 ff. Nur in England und

Nordamerika iſt die Stempelung des Schecks ein weſentliches

Erfordernis.
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freilich bei dem koloſſalen Umfange des Scheckweſens in

England einen namhaften Gebührenbetrag ausmacht.

In Frankreich wurde der Scheck durch das Geſe

vom 14. Juni 1865 auf zehn Jahre für ſtempelfrei erklärt,

aber ſchon durch das Gefeß vom 23. Auguſt 1873 einer

Gebühr von 10 Cts . unterworfen , die durch das Geſet

vom 19. Februar 1874 für Diſtanzſchecks auf 20 Cts. erhöht

wurde.

Die Motive zum öſterreichiſchen Entwurf beſagen, daß

der Entwurf von der Vorausſeßung ausgehe, daß nach den

im Auslande (ſo beſonders in Frankreich und England) und

auch in Öſterreich gemachten Erfahrungen eine mäßige

Stempelgebühr der Entwickelung des Scheckverkehrs nicht

hinderlich ſein werde, und daß auch die für die ſo niedrig

bemeſſene Stempelgebühr geſtellten Bedingungen im Intereſſe

des Scheckverkehrs ſind, weil dadurch der Verkehr auf den

Gebrauch von Blanketten des Bezogenen hingeleitet wird,

was die Sicherheit des Verkehrs und das Vertrauen in das

Inſtitut nur zu heben im ſtande iſt (S. 32) .

Daß die Gebührenfreiheit des Schecks oder eine

nur minimale Stempelgebühr insbeſondere geeignet

erſcheint, die Popularität und Ausbreitung des Schede

zu fördern, iſt wohl über allen Zweifel erhaben 48) .

Es wäre namentlich im Intereſſe des geſeßlich neu ges

regelten Inſtituts, von einer Gebühr (vielleicht auf einige

Jahre wie in England und Frankreich) abzuſehen , oder eine

•

48) Vgl . auch Cohn ( Zeitſchr. für vergl. R.W. XII S. 127) , daß

jeder Stempel der Entwicelung des noch jungen Schedderkehrs

ein ſchweres Hindernis iſt, liegt auf der Hand ... Vgl. auch

in meiner Schrift S. 128 Anm. 2 die Beſtimmungen der

deutſchen Entwürfe und dazu den Antrag ooppenſtedt& II , 39

ad 6, daß der Scheck der Wechſelſteuer nur in den Fällen unter:

worfen werde , in denen er als Areditpapier mißbraucht werden

fönnte.

Ebenſo wird bei Voldheim l. c . entſchieden für Stempel :

freiheit plädiert.

I
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dem ungariſchen Entwurf ($ 22) 49) ähnliche Beſtimmung

aufzunehmen.

Wir können nicht umhin , die in dieſem revidierten

öſterreichiſchen Entwurfe vorgeſchlagenen Modifikationen und

Zuſäße im ganzen und großen für ganz zweckmäßig zu

erklären , ſo namentlich die Änderung in Betreff der paſ

fiven Schedfähigkeit (82), ferner in Bezug auf den Wider :

ruf (8 4) und über die falſchen und gefälſchten

Sched (S 20 ad 4) ; die übrigen Abweichungen und Zu:

fäße find, wie die Motive auch ſelbſt beſagen (S. 12), von

keiner weſentlichen Bedeutung, ſondern mehr praktiſcher

Natur und zur Förderung des glatten Scheckverkehrs

zweckdienlich.

Die von uns ausgeſprochene Anſicht über den Wert des

öſterreichiſchen Entwurfes vom Jahre 1895 (vgl. die Schrift

,,Der Scheck“ S. 22) können wir daher vollkommen auch

auf den revidierten Entwurf übertragen “ ).

49) Wonach die auf Banken und dergl . Inſtitute gezogenen , im In

lande ausgeſtellten und zahlbaren, auf Blanfetten der bezogenen

Anſtalt geſchriebenen Schede ſtempelfrei find.

50) Im weſentlichen ſtimmen auch die Anträge bei Holdheim

1. c . mit den grundlegenden Beſtimmungen des öſterr. Entw. überein .

Widtigere Abweichungen werden nur beantragt in Betreff

der Präſentationsfriſten , in Bezug auf die Beſtimmung

del 3 ahlung@ ortes, über den konkurs des Ausftellers

und in Betreff der Haftung aus falſchen und gefälſchten

Schecs. Vgl. auch oben Anm. 12, 10, 13 u. 18.
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VI.

Das ſchweizeriſche Bundesgeſek, betreffend den Poftſdeck

und Giroverkehr.

Von

Herrn Profeſſor Dr. Georg Cohn in Zürich.

Der Verſuch der deutſchen Reichspoſtverwaltung , den

Poſticheckverkehr in Deutſchland einzuführen, blieb bekanntlich

erfolglos, weil es in den Jahren 1899 und 1900 nicht ge

lang, eine Verſtändigung mit dem Reichstage über Gebühren

und Einlagenverzinſung herbeizuführen -) . Zu derſelben Zeit

fand der gleiche Gedanke in der Schweiz lebhaften Anklang,

und nach ſorgfältiger Vorbereitung tritt auf Grund des zu

ſtande gekommenen Bundesgeſeßes vom 16. Juni 1905 ſo

eben, am 1. Januar 1906 der Schweizeriſche Poſtſcheck- und

Giroverkehr in Wirkſamkeit.

Das Verdienſt der erſten Anregung und eifrigſten Ver

fechtung der Poſtſchecidee in der Schweiz gebührt dem Basler

C. Koechlin . Er ſtellte in Verbindung mit ſechs anderen

Nationalratsmitgliedern in der Sißung vom 15. Juni 1900

den wohlmotivierten ?) Antrag , den Bundesrat einzuladen,

„ eine Unterſuchung anzuſtellen und Bericht und Antrag zu

bringen, ob ſich nicht, ähnlich dem Vorgehen des Auslandes,

zunächſt durch die Poſt ein Scheck- und Giroverkehr einführen

ließe, ohne daß deshalb die Löſung der Bankfrage irgendwie

hinausgeſchoben werden ſoll“ .

1) P. D. Fiſcher im Handwörterbuch der Staatewiſſenſchaften VI

: 133.
2 ) Abgedruckt in C. Roechlin, Poſticheck und Poſtgiro. Bafel ,

R. Reich.
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Dieſer Antrag fand im Nationalrat einſtimmige An

nahme und auch in der Schweizeriſchen Handelswelt lebhaften

Beifall. Freilich fehlte es in Leşterer Beziehung auch nicht

ganz an Oppoſition ; insbeſondere hielt der Verband Zürche

riſcher Kreditinſtitute den Planfür nicht ausführbar, ſolange

keine Bundesbank exiſtiere ; auch bezweifelte er „ die Rendite "

im Verhältnis zu den Speſen. Dieſer Einſpruch wurde

jedoch von der Zürcher Handelskammer namens des Zürcher

Handelsſtandes mit guten Gründen zurückgewieſen %).

Der Bundesrat entſandte auf den Beſchluß des National

rats zwei Delegierte nach Wien zum Studium des 1882 ing

Leben gerufenen und zu großer Blüte gelangten öſterreicht

ſchen Poſtſcheck und Clearingverkehrs; von dort begab ſich

die Delegation auch nach Berlin. Demnächſt fand eine Er

pertenkonferenz in Bern (1902) ſtatt.ern (1902) ſtatt. Auf Grund dieſer

Unterſuchungen und in Gemäßheit eines erneuten Poſtulats

der Bundesverſammlung vom 29. Oktober und 5. November

1903 wurde vom Bundesrat mittels Botſchaft4) vom

5. April 1904 der Entwurf eines Spezialgeſeßes betreffend

den Poſtſched- und Giroverkehr der Bundesverſammlung vor

gelegt. Dieſer Entwurf enthielt klugerweiſe nur 4 Artikel,

die lediglich die Grundzüge feſtſtellten , während die Details

einer Volziehungsverordnung vorbehalten wurden, die even

tuell nicht auf dem umſtändlichen Wege der Bundesgeſeß

gebung modifiziert zu werden braucht, vielmehr durch den

Bundesrat allein je nach dem Bedürfnis und den Erfahrungen

abgeändert werden kann . Dieſe Vollziehungsverordnung

wurde bei der Beratung des Geſeßentwurfs den Kommiſſionen

der beiden geſeßgebenden Räte zur Kenntnis gebracht und

von ihnen miterörtert.

Im Nationalrat ") , ſowie im Ständerat 6) wurde der

Geſeßentwurf eingehend beraten ; als Referent fungierte im

Nationalrat Profeſſor Speiſer , im Ständerat v . Arg. Be

3) Bericht über Handel und Induſtrie im Kanton Zürich für das

Jahr 1902 , ſowie Neue Züricher Zeitung vom 18. März 1903

Nr. 79 und Schweizeriſche Handelszeitung vom 29. Juni 1903
Nr. 74.

4 ) Abgedrudt im Schweizeriſchen Bundesblatt dom 6. April 1904
Nr. 14 S. 614-627.

5) Amtliches ſtenographiſches Bulletin der Schweizeriſchen Bundes

verſammlung, Fahrgang XIV (1904) S. 479-494 und S. 587

bis 590 ( Bern ).

6) Ebendaſelbſt S. 400—415 und S. 417 , 418.
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ſonders lebhaft wurde die Frage nach dem Siß der ſog .

Schedbureaus umſtritten. Die Volziehungsverordnung

hatte nämlich in dieſem lekteren Punkte das Vorbild des

öſterreichiſchen Poſtſcheckgeſeßes verlaſſen , welches in volſter

Zentraliſation nur ein einziges Poſtſparkaſſenamt für ganz
Öſterreich kennt, ſo daß alle Schedkonti in Wien geführt

werden und alle Ein- und Auszahlungen daher via Wien

gehen. Nach der Schweizeriſchen Volziehungsverordnung ſoll

dagegen jeder der 11 Kreispoſtdirektionen in Genf, Lauſanne,

Bern, Neuenburg, Baſel, Aarau, Luzern , Zürich, St. Gallen ,

Chur und Bellinzona) je ein Schedbureau angegliedert

werden, bei dem (der Regel nach) für alle eingeſeſſenen Teil

nehmer des Poftkreiſes die Poſtſcheck- und Girorechnung ge

führt wird , während alle übrigen (etwa 3080) rechnungs

pflichtigen , mit dem internen Poſtanweiſungsdienſt betrauten

Poſtſtellen der Schweiz fich nur durch Annahme von Ein

zahlungen und durch Auszahlung von Anweiſungen jener

11 Poſtſcheckbureaus am Poſtſcheck- und Giroverkehr be

teiligen .

Man vermißte nun in den legislativen Räten eine

Reihe anderer gewerblich bedeutſamer Orte unter den mit

Schedbureaus privilegierten Städten und erklärte im Hinblick

auf die Verteuerung und den Zeitverluſt, der allen anderen

Orten daraus erwachſe, dieſe Privilegierung der 11 Orte als

,, antidemokratiſch " und „ ſtoßend". Zur Verteidigung jener

beſchränkten Zahl von Schecbureaus wurde insbeſondere auf

das Vorbild des Deutſchen Entwurfs hingewieſen , der auch

nur 12 Schecämter vorgeſehen habe, obwohl doch das Reich

ſogar 41 Oberpoſtbezirke beſiße, vondenen einzelne an Größe

fogar den Umfang der ganzen Schweiz überträfen . Auch

machte man geltend, daß der Nachteil der einfachen Poſt

ſtellenorte ein ſehr geringer ſei , inſofern der Zeitverluſt

höchſtens 24 Stunden und die Mehrgebühr nur 5 Cts. be

trage ; überdies wäre an kleinen Orten die Zahlungsbereit

ſchaft gefährdet unddas Beamtenperſonal unzureichend ; end

lich wurde der proviſoriſche Charakter der Vollziehungsverord

nung betont. Ein Kompromiß in dieſer Frage kam durch

Annahme folgenden „ Poſtulats " zu ſtande :

„Der Bundesrat wird eingeladen , zu prüfen , ob

nicht neben den Poſticheckbureaus am Siße der Kreis

direktionen ſolche Bureaus auch an Drten mit großem

induſtriellen oder Handelsverkehr eingerichtet werden

ſollen ."
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Den Hauptſtreitpunkt bildete, wie im Deutſchen Reichs

tag, die Frage der Verzinſung der Einlagen . Man be

kämpfte ſie hauptſächlich wegen der für die Sparkaſſen zu

befürchtenden Konkurrenz und wegen der durch die Zing

berechnung erhöhten Arbeitslaſt der Verwaltung; man befürch

tete auch die Möglichkeit von Frrtümern und Reklamationen ;

man ſah endlich darin eine Art Danaergeſchenk, da dieſe

Zinſen , finaliter “ doch aus den Gebühren der Kontoinhaber

beſtritten würden . Man wünſchte daher mehrfach anſtatt der

Zinſen volle Gebührenfreiheit, die ja auch der Bankier trok

kleinen Zinſes ſeinen Schedkunden gewähre, oder doch eine

Reduktion der komplizierten und etwas hohen Gebührentare.

Man akzeptierte jedoch ſchließlich die gemachten Vorſchläge,

mithin auch die Gebühren des Art. 28 der Verordnung,

ſowie die Verzinſung der Einlagen zu 1,8 % (Art. 23 der

Verordnung) . Dieſer Prozentſaß von 1,8 % erleichtert die Be

rechnung, da er einem Monatszins von 0,15 entſpricht; der

Zinſenlauf beginnt reſp . endigt nur Anfang, Mitte reſp.

Ende jedes Monats . Die in der Vollziehungsverordnung

vorgeſehenen Gebühren wurden übrigens als nur proviſoriſch

bewilligt; dies gelangte zum Ausdruck durch Annahme des

Abſ. 2 zu Art. 3 des Geſeßes:

Die im Poſtſcheck- und Giroverkehr zu erhebenden

Gebühren und der den Rechnungsinhabern zu ver

gütende Zins ſollen ſo feſtgeſtellt werden , daß die

Koſten und das Riſiko der Verwaltung gedeckt

werden ; es foll aber der Poſtverwaltung aus dem Be

triebe des neuen Dienſtzweiges kein Gewinn er

wachſen ."

Zur Billigung der Gebühren und Zinſen trug zumeiſt

die Erwägung bei,daß der Schweizer kleine Gewerbetreibende

ohne jede Zinsvergütung von dem Scheckverkehr ſchwerlich

Gebrauch machen würde, und daß auch Öſterreich (2 % )

Zinſen gewähre; die Höhe der Gebühren ſei durch die Rück

ſicht auf die Koſten bedingt; da die Poſtverwaltung auf

ſicherſte Anlage Bedacht nehmen müſſe, könne die Zins

differenz zwiſchen den gegebenen und den ſelbſterzielten Zinſen

ſowie der Zinsgenuß der höchſtens 14 zinsfreien Tage jene

Koſten und das Riſiko nicht decken ; der ganze Gewinn aus

dem Poſtfchedverkehr wurde troß aller Gebühren (doch wohl

zu niedrig) nur auf 4100 Frs . tagiert , wobei man freilich

dem neuen Poſtdienſtzweig die 30 % Ausfall zur Laſt ſchrieb ,

die durch den Poſticheckverkehr dem internen Poſtanweiſungs

I
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n

verkehr mutmaßlich erwachſen würden, eine Kalkulation, gegen

welche freilich im Ständerat (durch Uſteri) lebhaft opponiert

wurde, weil ſie auf eine „ Penſionierung " des alten Dienſt

zweiges durch den neuen hinauslaufe.

Als unangreifbare Stammeinlage jedes Rechnungs

inhabers werden durch Art. 8 der Verordnung 100 Frs. ge

fordert. Ein Vorſchlag, auf50 Frs. herabzugeben, fand keine

Billigung; dieſe hundert Franken entſprechen der jebigen

öſterreichiſchen Anforderung von 100 Kronen , während man

urſprünglich daſelbſt 200 verlangt hatte, und ſie kommen der

in Deutſchland vorgeſchlagenen Summe von 100 Mark ziem

lich nabe. Da man auf mindeſtens 10000 Teilnehmer an

Scheck- und Giroverkehr rechnet, ſo ſchäßt man dieſen unan

greifbaren Fonds, gewiſſermaßen ein Garantiedepot, auf eine

Million Franken . Die Schäßung iſt wohl zu niedrig ge

griffen, da die Schweiz 50 000 regiſtrierte Firmen und

17000 Inhaber von Poſtfächern zählt; in Öſterreich beträgt

die Teilnehmerzahl etwa 50000. ( Bis Neujahr 1906 ſollen

übrigens bereits 1000 Perſonen um Eröffnung eines Poſt

check- und Girokonto nachgeſucht haben. ) Auch die Stamm

einlage iſt zu 1,8 % nach Art. 9 der Verordnung verzinslich.

Für das Kontoguthaben iſt keine Maximalgrenze gezogen ;

die einmalige Bareinzahlung ſoll dagegen den Betrag von

10000 Frs. nicht überſteigen ( Art. 10) ; ſoweit das Guthaben

100000 Fre . überſteigt, iſt es unverzinslich ( Art. 23 Abſ.3) .

Für die Einzahlungen ſind formularmäßige Einzahlungs

ſcheine (Art. 12) , für die Verfügungen über das Guthaben

nur formularmäßige Poſtſchede zu verwenden . Barauszah

lungen ſind ohne Avis nur bis zum Betrage von 10000 Frs.

ſtatthaft; für Übertragungen in Giro beſteht auch ohne Avis

keine Marimalgrenze (Art. 15) ; die Aviſierung muß zwei

Tage vorher erfolgen.

Durch die Annahme des oben erwähnten Poſtulats und

des zitierten Art . 3 Abſ. 2 war die Oppoſition verſöhnt, ſo

daß der Entwurf ſowohl im Nationalrat, als auch im Stände

rat einſtimmig angenommen wurde ; er wurde als Bundes:

geſeß vom 16. März 1905 unter dem 12. Juli 1905 publi

ziert; da die Referendumsfriſt unbenußt verſtrich, erwuchs er

in Kraft . Den Beginn ſeiner Wirkſamkeit feſtzuſeßen , war

durch Art. 4 dem Bundesrat vorbehalten. Von dieſer Er:

mächtigung machte derſelbe am 17. Oktober 1905 Gebrauch,

indem er den Beginn der Wirkſamkeit, wie oben erwähnt,

auf den 1. Januar 1906 feſtießte.
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Unter dem 3. November erließ der Bundesrat die sub II

abgedruckte Verordnung in 33 Artikeln , die mit einigen

Abänderungen dem den parlamentariſchen Kommiſſionenzur

Kenntnis gebrachten Entwurf entſpricht ') . Der legte Artikel

der Verordnung behält der Oberpoſtdirektion die Aufſtellung

der zur Ausführung notwendigen Dienſtvorſchriften vor.

Demzufolge erging am 8. November 1905 die unter

sub III gleichfalls abgedructe umfangreiche Inſtruktion

von 170 Artikeln ; wie ſich aus SS 6, 94 und 96 derſelben

ergibt , iſt noch daneben eine (mir bisher nicht zugänglich

geweſene) Inſtruktion für die Poſtſtellen über Poſtſcheck

und Giroverkehr erlaſſen worden.

Was die Orthographie anlangt, ſo halten die neuen

geſeßgeberiſchen Erlaſſe, obwohl die Schweiz ſonſt der Duden

ichenSchreibweiſe offiziell folgt, abſichtlich an der im Dbli

gationenrecht beobachteten Form Check (nicht Sched ) feſt;

auch der Entwurf des revidierten Obligationenrechts entfernt

ſich nicht davon . Dieſe Beibehaltung iſt zu billigen, da dieſe

Schreibart nicht nur etymologiſch korrekt, ſondern in dem

dreiſprachigen Lande um der Übereinſtimmung mit dem

franzöſiſchen und italieniſchen Anfangsbuchſtaben für Nach :

ſchlagungen in Büchern und Entſcheidungsregiſtern praktiſch

erſcheint.

Von beſonderem juriſtiſchen Intereſſe ſind aus der Ver

ordnung :

Art. 5 Abſ. 2 , Art . 18 Abſ. 2 und Art. 31 über die

Haftbarkeit der Poſtverwaltung.

Art . 16 über die Bezeichnung der Zahlungs- oder Gut

chriftsberechtigten auf der Rüdſeite des Poſtchecks.

Art. 17 über die Barzahlung anſtatt der Gutſchrift (nur

im Falle der Streichung des vorgedructen Guts

ſchriftvermerks ).

Art . 18 über die exkluſive Inhaberpapiers -Qualität

des Poſtichecks und über die Unſtatthaftigkeit des

Indoſſaments.

Art. 19 über das Widerrufsrecht des Ausſtellers re

integra .

7 ) Über einzelne Beſtimmungen ſind (während des Drud : dieſes Bes

richts ) mehrfache Klagen des ſchweizeriſchen Handelsſtandes laut

geworden ; vgl. Neue Züricher Zeitung vom 3. Januar, 3., 7. und

12. Februar 1906 (Nr. 3, 34, 38 und 43 ), ſowie unten Anm. 8
und 9.
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Art. 20 über die Haftung des Ausſtellers für Mißbrauch

oder Verluſt von Poſtſcheckformularen.

Art. 21 über die einmonatliche Präſentationsfriſt (bas

Obligationenrecht hat die Friſten von 5 reſp.

8 Tagen !) und über die zivilrechtlichen Folgen der

Ausſtellung ungedeckter oder ungenügend gedeckter

Poſtiches (in Gemäßheit des Årt. 837 des Obli

gationenrechts ).

Art. 30 über die Befreiung vom kantonalen Scheck

ſtempel.

Aus der umfangreichen Inſtruktion heben wir, ohne

auf die Details an dieſer Stelle eingeben zu wollen , als

juriſtiſch beſonders intereſſant hervor :

§ 1 Abſ. 2 über den Ausſchluß der Kreditſchecs.

§ 2 über die Definition des Giro .

16 über die Statthaftigkeit der Eröffnung der Poſt

ſchedfrechnung auch für Vereine, die den Charakter

einer juriſtiſchen Perſon nicht beſißen .

SS 25—27 über die Geſchäfts- und Firmenänderung

mit reſp . ohne Übergang von Aktiven und Paſſiven.

$ 45 und 78 über die Eſſentialien des Poſtſchecs.

$ 46 über die ausnahmsweiſe Berechtigung und Ver

pflichtung zur Beanſtandung der Auszahlung und

Gutſchrift.

§ 47 über die Nichtprüfung der Identität des Präſen

tanten oder des Einſenders mit dem Ausſteller.

8 48 über ungebedte oder ungenügend gedeckte Poſt
checke.

§ 53 über die Berechnung der monatlichen Präſen
tationsfriſt.

SS 54-56 über den Widerruf.

82 über die Viſierung durch den Beamten der Konto

ſtelle.

§ 84 über den Bezahlungs- und Quittungsvermerk.

Š 87 Abſ. 2 über die Poſtichecks „ zahlbar an mich

felbſt “ oder „zahlbar an meine Order“ .

§ 93 über die telegraphiſche Poſtanweiſung des Scheck
betrags.

SS 112 und 113 über die Gründe der Aufhebung der

Scheck- und Girorechnung (auch wegen Benügung

derſelben zur Ausfuhr von Metallgeld nach dem

Ausland !)
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$ 116 über die Pfändung des Kontoguthabens .

S8 118—120 über das Verfahren bei Konkurs von

Rechnungsinhabern.

165 über den Ausſchluß der Portofreiheit.

173 über die Haftpflicht der Poſtverwaltung bei ver

ſpäteter Auszahlung oder Gutſchrift.

Wir laſſennunmehr Geſeß, Verordnung und Inſtrut

tion im vollen Wortlaut folgen :

I. Bundesgeſek, betreffend den Poſt( check- und Giroverkehr.

Vom 16. Juni 1905 .

Die Bundesverſammlung der ſchweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft, in weiterer Ausführung des Art. 36

der Bundesverfaſſung ; nach Einſicht einer Botſchaft des

Bundesrates vom 5. April 1904, beſchließt:

Art. 1 .

Die ſchweizeriſchen Poſten beſorgen neben den ihnen

durch das Bundesgeſeß über das Poſtregal vom 5. April 1894

zugewieſenen Aufgaben im weiteren die Annahme, Auszah

lung und Anweiſung von Geldbeträgen im Poſtiched- und

Giroverkehr.

Art. 2 .

Bei der Oberpoſtdirektion wird eine neue Dienſtabtei

lung errichtet, beſtehend aus einem Inſpektor , einem Ad:

junkten, Sekretären I. und II . Klaſſe, Gehilfen I. und II . Klaſſe

und Angeſtellten.

Art. 3 .

Unter Vorbehalt ſpäterer Regelung des neuen Dienſt

zweiges im Bundesgeſeße über das Poſtweſen ſorgt der

Bundesrat durch eine Verordnung für alle zur Durchführung

des Geſeßes erforderlichen Maßnahmen .

Dieim Poſtſche und Giroverkehr zu erhebenden Ge

bühren und der den Rechnungsinhabern zu vergütende Zins

ſollen ſo feſtgeſtellt werden , daß die Koſten und das Riſiko

der Verwaltung gedeckt werden ; es ſoll aber der Poſtver

waltung aus dem Betriebe des neuen Dienſtzweiges fein

Gewinn erwachſen .



610 Rechtquellen .

Art. 4.

Der Bundesrat iſt beauftragt, auf Grundlage der Be

ſtimmungen des Bundesgeſekes vom 17. Juni 1874 be

treffend die Volksabſtimmung über Bundesgeſeße und

Bundesbeſchlüſſe die Bekanntmachung dieſes Gefeßes zu

veranſtalten und den Beginn der Wirkſamkeit desſelben feſt

zuſeßen.

Der ſchweizeriſche Bundesrat beſchließt: Das

vorſtehende unterm 12. Juli 1905 öffentlich bekannt gemachte

Bundesgeſeß iſt in die eidgenöſſiſche Geſekſammlung aufzu

nehmen und tritt am 1. Januar 1906 in Kraft.

Bern , den 17. Dktober 1905.

II . Verordnung zum Bundesgeſetz vom 16. Juni 1905,

betreffend den Politſcheck- und Giroverkehr.

Vom 3. November 1905.

Der ſchweizeriſche Bundesrat , in Ausführung

des Bundesgeſeßes vom 16. Juni 1905, verordnet :

.

Organiſation des Poſticheck- und Girodienſtes.

Art . 1. Unter dem Bundesrate als der oberſten

vollziehenden und leitenden Behörde und dem Poſt- und

Eiſenbahndepartement als der Behörde, welche die uns

mittelbare Oberaufſicht über das Poſtweſen ausübt, wird die

Beſorgung des Poſticheck- und Girodienſtes übertragen :

a ) der Oberpoſtdirektion , bei welcher hierfür die

durch Art. 2 des Bundesgeſeßes betreffend den Poſt

fcheck und Giroverkehr geſchaffene Dienſtabteilung
mit der Bezeichnung „ Inſpektorat des Poſtiched- und

Giroverkehrs “ eingerichtet wird ;

b) den Kreispoſtdirektionen , an deren Siß , einge

gliedert in den Poſtbetriebsdienſt, ie ein Schedbureau

bezeichnet wird ;

c) den Poſtbureaus und rechnungspflichtigen

Poftabla gen.

Die im Poſticheck- und Girodienſt beſchäftigten Beamten

und Angeſtellten bilden einen Beſtandteil des Perſonals der

Poſtverwaltung. Die allgemeinen Beſtimmungen über Wahl
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und Entlaſſung , Befugniſſe und Obliegenheiten , ſowie die

Beſoldung der Poſtbeamten und Angeſtellten finden auf fie

Anwendung.

Eröffnung der Poftfched- und Girorechnung.

Art. 2. Die Eröffnung einer Poſtſcheck- und Girorech.

nung erfolgt auf Grund eines Geſuches, das von jeder Perſon,

Firma oder Amtsſtelle, desgleichen von jedem Perſonenver

bande, an die Poſtverwaltung geſtellt werden kann .

Das Geſuch kann abgelehnt werden , wenn die recht

lichen Verhältniſſe des Geſuchſtellers nicht klar ſind oder wenn

er Konkurſit oder fruchtlos ausgepfändet iſt.

Art. 3. Das Geſuch iſt ſchriftlich bei einer Poſtſtelle

oder bei einer Kreispoſtdirektion einzureichen.

Der Entſcheid über Zulaſſung oder Abweiſung ſteht der

Kreispoſtdirektion unter Vorbehalt des Rekurſes an die Ober

poſtdirektion zu .

Art. 4. Der Geſuchſteller hat der Poſtverwaltung über

ſeine Perſon, Firma u. f. w . ſo genaue Angaben zu liefern,

daß jeder Verwechſlung vorgebeugt wird, er hat der Poſt

verwaltung auch mitzuteilen , welche Perſonen außer ihm

ſelbſt zu Verfügungen über ſeinen Rechnungsverkehr be

rechtigt ſind und wird ihr ſeine eigene und die Unterſchrift

der berechtigten Perſonen in doppelter Ausfertigung ein

reichen .

Art. 5 . Die Vorſchriften des Art . 4 gelten auch in

Bezug auf ſpätere Änderungen der Firma und der berech
tigten Perſonen.

Für Schaden, welcher aus der Unterlaſſung der Mittei

lung einer Änderung entſteht, hat der Rechnungsinhaber

keinen Anſpruch an die Poſtverwaltung.

Art. 6. Die Sched- und Girorechnung wird dem Ge

ſuchſteller in der Regel bei dem Scheckbureau des Poſtkreiſes

eröffnet, in welchem er ſeinen Wohnſiß oder ſeine geſchäft

liche Niederlaſſung hat . Auf ſein Verlangen können ihm

auch je eine Privatrechnung und eine Geſchäftsrechnung

eröffnet werden; ebenſo iſt es zuläſſig , Geſchäftsinhabern,

welche Haupt- und Zweigniederlaſſungen oder mehrere ge

ſchäftliche Niederlaſſungen haben , mehrere Rechnungen zu

eröffnen .

Art . 7. Für Eröffnung einer Rechnung außerhalb des

Poſtkreiſes, in welchem der Geſuchſteller ſeinen Wohnſiß oder
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ſeine geſchäftliche Niederlaſſung hat, bedarf es der Bewilligung

der Oberpoſtdirektion .

Ebenſo bedarf der Bewilligung der Oberpoſtdirektion die

Eröffnung einer Rechnung an Perſonen oder Firmen, welche

ihren Wohnſiß oder ihre Geſchäftsniederlaſſung im Auslande

haben.

Art . 8. Die Bewilligung zur Eröffnung einer Rechnung

wird dem Beſuchſteller von der Poſtverwaltung zur Kenntnis

gebracht unter Mitteilung der Nummer der zu eröffnenden

Rechnung; der Geſuchſteller wird zugleich eingeladen, innert

Monatsfriſt bei einer Poſtſtelle zu Handen des Scheckbureaus

die Stammeinlage einzuzahlen ; die Stammeinlage beträgt

100 Frs .; die Eröffnung der Rechnung erfolgt nach ihrer

Einzahlung .

Art. 9. Über die Stammeinlage darf vom Rechnungs

inhaber nicht verfügt werden ; ſie wird erſt nach Aufhebung

der Rechnung zurückbezahlt ; bezüglich der Verzinſung gelten

die Vorſchriften des Art. 23 .

Kontoguthaben . Eingänge.

Art. 10. Das Kontoguthaben des Rechnungsinhabers

wird gebildet aus den Einlagen ; dieſelben können in bar

oder durch Übertragung von einer anderen Rechnung er

folgen (Giro). Barzahlungen können ſowohl vom Rechnungs

inhaber ſelbſt als auch von Dritten geleiſtet werden . Die

einmalige Bareinzahlung darf den Betrag von 10000 Frs .

nicht überſteigen .

Für die Höhe des Kontoguthabens beſteht keine Be

ſchränkung .

Art. 11. Einzahlungen auf eine Rechnung können bei

allen Scheckbureaus und bei allen rechnungspflichtigen Poſt

ſtellen geleiſtet werden .

Die Übertragungen werden durch Einreichung oder Ein

ſendung von Schecks bei einem Scheckbureau bewirkt.

Art. 12. Für die Einzahlungen ſind die von der Poſt

verwaltung ausgegebenen Formulare (Einzahlungsſcheine) zu

verwendenund vom Einzahler auszufüllen. Dieſe Formulare

werden von den Einzahlungsſtellen in einzelnen Blättern un

entgeltlich verabreicht. Sie können auch in Heften bezogen
werden .

Es iſt geſtattet, auf dem Coupon des Einzahlungs

ſcheines Mitteilungen, die ſich auf die Einzahlung beziehen,
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zu øanden des Rechnungsinhabers anzubringen ; dieſe Coupons

werden dem Kontoinhaber vom Scheckbureau anläßlich der

Benachrichtigung über den Stand ſeines Kontos (Art. 22)
übermittelt 8) .

Für jede Einzahlung wird dem Einzahler unentgeltlich

ein Empfangsſchein verabfolgt.

Art. 13. Im Einverſtändnis mit dem Inhaber einer

Scheck- und Girorechnung werden derſelben gutgeſchrieben,

anſtatt ausbezahlt :

a) die für ihn eintreffenden Poſtanweiſungen ;

b ) die für ihn einkaſſierten Einzugsmandate ;

c) die fälligen Nachnahmen ;

d) die Poſtanweiſungen, Einzugsmandate, Nachnahmen,

welche die Poſtverwaltung an eine andere Perſon

ſchuldet, ſofern dieſe die Übertragung auf das Konto

guthaben des Rechnungsinhabers vorgeſchrieben hat

und legterer damit einverſtanden iſt.

Die Gutſchrift von Poſtanweiſungs-, Einzugsmandat

und Nachnahmebeträgen iſt in unbeſchränktem Betrage

zuläſſig.

Art. 14. Dem Konto eines Rechnungsinhabers werden

auch gutgeſchrieben die bei einem Scheckbureau eingelaufenen

Poſtſcheds anderer Rechnungsinhaber(Giro ), auf deren Rück

ſeite er als Bezugsberechtigter bezeichnet iſt.

Kontoguthaben . Ausgänge.

Art. 15. Über das Kontoguthaben ausſchließlich der

Stammeinlage kann jederzeit mittels Poſtichecks verfügt

werden, und zwar, ſofern es ſich um Übertragungen im Giro

handelt, unbeſchränkt, ſofern es ſich um Auszahlungen handelt

bis zum Betrage von 10000 Frs. pro Tag; für Verfügungen,

welche dieſen Betrag überſteigen , bedarf es einer ſchriftlichen

Voranzeige von zwei Tagen ſeitens des Rechnungsinhabers

an das Schedbureau.

Es dürfen nur die von der Poſtverwaltung ausgegebenen

Formulare zur Ausſtellung von Poſtfchecs verwendet werden ;

8) Auf Petition des Schweizeriſchen Groffiften- Vereins in Baſel will

die Oberpoſtdirektion anordnen, daß die Poſtichedbureaus den Rech

nungsinhabern täglich die Abſchnitte der für fie eingelangten

Einzahlungsicheine koſtenlos unter adreſſiertem verſchloſſenem

Umſchlag zuſenden (Neue Züricher Zeitung vom 3. Februar 1906) .
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dieſe werden von der Verwaltung in Heftchen unentgeltlich
verabfolgt.

Art . 16. Der Inhaber eines Poſtcheds kann ſich des

ſelben bedienen :

a ) zur Erhebung des Scheckbetrages in bar bei dem

Scheckbureau, an das er gerichtet iſt; die Erhebung

erfolgt gegen Abgabe des Scheds;

b) zur Anweiſung des Scheckbetrages zur Bezahlung

durch eine Poſtſtelle; zu dieſem Zwecke iſt der Sched

einem beliebigen Schecbureau einzureichen oder in

frankiertem , verſchloſſenem Umſchlag zu überſenden,

und es muß auf der Rüdſeite des Schecks die Perſon

oder Firma, an welche die Zahlung geleiſtet werden

foll, mit Namen oder Firma und Wohnort bezeichnet

fein . Die Poſtſtelle wird den Betrag, ſofern nichts

anderes vorgeſchrieben , dem bezeichneten Bezugs

berechtigten in deſſen Wohnung oder Geſchäftsdomizil

auszahlen ; wohnt der Bezugsberechtigte im Aus

lande, ſo wird ihm der Betrag inittels tarpflichtiger

Poſtanweiſung überſandt, ſofern nach dem betreffen

den Lande ein Poſtanweiſungsverkehr beſteht;

c) zur Übertragungdes Schedbetragesauf die Rechnung

eines anderen Rechnungsinhabers (Giro ); zu dieſem

Zwecke muß auf der Rückſeite des Schecks der be

zugsberechtigte Rechnungsinhaber vorgemerkt und der

Scheck einem beliebigen Schecbureau eingegeben

oder in frankiertem, verſchloſſenem Umſchlage über

fandt werden .

Art. 17. Wenn auf einem Poſtſcheck ein Rechnungs

inhaber als Bezugsberechtigter vorgemerkt iſt, ſo wird der

Betrag nur dann auf eine Poſtſtelle zur Barzahlung an

gewieſen , wenn die auf der Rüdſeite des Schecks gedruckte

Bemerkung, daß der Betrag gutzuſchreiben ſei, geſtrichen iſt.

Fehlt dieſe Streichung, ſo findet die Übertragung auf die

Rechnung des Bezugsberechtigten ſtatt.

Art. 18. Poftſchecks können nur als Inhaberſchecks aus:
geſtellt werden , und es ſind ſowohl auf Namen geſtellte

Schecks als auch Indoſſemente auf Poſtſchecs unzuläſſig .

Die in Art . 14 und Art . 16 , b und c, vorgeſchriebene

Vormerkung des Bezugsberechtigten darf nur auf der Rüď :

feite des Schecks angebracht werden. Die Vormerkung muß

ſo deutlich ſein , daß jede Ungewißheit über die Perſon oder
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Firina des Bezugsberechtigten ausgeſchloſſen iſt. Die Poſt

verwaltung lehnt jede Verantwortlichkeit für die Folgen un:

deutlicher Bezeichnung ab .

Art . 19. Der Ausſteller eines Scheds iſt der Poſt

verwaltung gegenüber berechtigt, einen Scheck zu widerrufen .

Dem Widerruf kann aber nur Folge gegeben werden, wenn

die Zahlung noch nicht erfolgt oder die Zahlungsanweiſung

oder die Poſtanweiſung noch nicht verſandt oder der Betrag

dem Bezugsberechtigten noch nicht gutgeſchrieben iſt. Bei

Widerruf eines Schecs ſind der Verwaltung allfällige Koſten

von Telegrammen und Briefen zu vergüten .

Art. 20. Der Rechnungsinhaber haftet für alle Folgen,

welche aus der mißbräuchlichen Verwendung oder aus dem

Abhandenkommen von Poſtſcheckformularen entſtehen , die ihm

von der Verwaltung überlaſſen worden ſind.

Art . 21. Die Poſtverwaltung wird Poſtichede, die nach

Ablauf eines Monats nach ihrer Ausſtellung bei ihr ein

gereicht werden , weder zur Auszahlung noch zur Übertragung

annehmen . Dabei wird die Friſt je vom Datum des Poſt:

ſchedts bis zum gleichen , längſtens aber bis zum leßten Tage

des folgenden Monats gerechnet.

Die Ausſtellung von Poſtichecks, für welche bei der Poſt

verwaltung keine oder ungenügende Deđung vorhanden iſt,

unterliegt den in Art. 837 des Obligationenrechts aufgeſtellten

zivilrechtlichen Folgen . Die ſtrafrechtliche Verfolgung bleibt

vorbehalten .

Rechnungsſtellung, Verzinſung.

Art. 22. Die Rechnungsinhaber werden auf den 15 .

und leßten Tag jedes Monats von den auf ihrer Rechnung

vorgekommenen Ein- und Ausgängen mittels Kontoauszugs

benachrichtigt. Eine tägliche oder wöchentliche Benachrichti

gung kann auf begründetes Geſuch von der Oberpoſtdirektion

angeordnet werden, wenn der Rechnungsumſaß oder die be

ſonderen Verhältniſſe des Rechnungsverkehrs es als notwendig

erſcheinen laſſen.

Die Benachrichtigung unterbleibt, wenn Änderungen auf

dem Konto nicht eingetreten ſind.

Benachrichtigung auf den 15. und leßten Tag des

Monats iſt unentgeltlich. Für eine öftere Zuſtellung von Konto
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auszügen kann eine monatliche Gebühr von höchſtens 1 Frs.

erhoben werden 9) .

Art . 23. Stammeinlage und Kontoguthaben werden bis

auf weiteren Beſchluß des Bundesrates mit 1,8 % im Jahr

verzinſt, wobei Bruchteile unter einem Franken nicht in Be

rechnung fallen .

Die Verzinſung beginnt mit dem auf die Einzahlung

oder Gutſchrift folgenden 1. oder 16. Monatstag und hört

auf mit dem der Auszahlung oder Abſchreibung vorangehen

den 15. oder legten Monatstag.

Soweit das Guthaben 100 000 Frs. überſteigt, iſt es

unverzinslich.

Art . 24 . Die Zinſen werden auf 31. Dezember den

Rechnungen des neuen Jahres gutgeſchrieben .

Aufhebung der Rechnung.

Art. 25. Die Oberpoſtdirektion kann Rechnungen jeder

zeit aufheben , wenn für den Inhaber die Vorausſeßungen

eingetreten ſind, unter denen die Eröffnung einer Rechnung

abgelehnt werden kann (Art . 2, Abf. 2), oder wenn der In

haber die Rechnung mißbräuchlich benüßt oder die Vor

ſchriften der Verordnung wiederholt verlegt hat.

Die Rechnung von Perſonen oder Firmen, welche ihren

Wohnſiß oder ihre Geſchäftsniederlaſſung im Auslande haben,

kann von der Oberpoſtdirektion jederzeit ohne Angabe von

Gründen aufgehoben werden .

Die Aufhebung der Rechnung iſt dem Rechnungsinhaber

ſchriftlich mitzuteilen mit Beifügung des Datums, auf welches

fie in Kraft tritt.

Der Inhaber einer Rechnung kann deren Aufhebung

mittels einer Kündigung auf 14 Tage erwirken; die Kündi

gung hat ſchriftlich an das Scheckbureau, bei dem die Rech:

nung geführt wird, zu erfolgen.2

9) Vom 1. März 1906 ab werden nach einem Schreiben der Obers

poſtdirektion an den Groſſiſten Verband in Baſelfür dieöfteren als

halbmonatlichen Benachrichtigungen über den Stand des Konto

guthabens nur noch folgende Gebühren bezogen werden :

50 Rappen für tägliche Benachrichtigung,

30 Rappen für halbwöchentliche Benachrichtigung,

20 Rappen für wöchentliche Benachrichtigung .

Natürlich bleibt die Unentgeltlichkeit für die halbmonatliche Bes

nachrichtigung beſtehen. (Neue Züricher Zeitung a. a. D.)
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Art . 26. Nach dem Empfange der Mitteilung über die

Aufhebung der Rechnung, oder nach der Kündigung darf

vom Rechnungsinhaber über ſein Guthaben nicht mehr der

fügt werden, und es werden die nach dieſem Zeitpunkte von

ihm ausgeſtellten Schecks von der Poſtverwaltung nicht an

erkannt; Einzahlungen , welche nach dieſem Zeitpunkte auf

die Rechnung gemacht werden, ſind den Einzahlern zurückzu

erſtatten .

Art. 27. Die Rechnung wird nach der Aufhebung,

oder nach Ablauf der Kündigungsfriſt, von der Poſtverwal

tung abgeſchloſſen und das ſich ergebende Guthaben, ein

ſchließlich der Stammeinlage, dem Rechnungsinhaber zur

Verfügung geſtellt.

Die Auszahlung erfolgt gegen Rückgabe der unbenußten

Schedformulare ſeitens des Rechnungsinhabers.

Gebühr en.

Art. 28. Im Scheck- und Giroverkehr werden folgende

Gebühren erhoben :

a ) bei Einzahlungen :

5 Cts. für je 100 Frø . oder einen Bruchteil von

100 Frs.;

b) bei Auszahlungen :

bei Rüdzahlungen am Schalter der Schedbureaux

bis zum Betrage von 5000 Frs . , 5 Cts . für je

100 Frø. oder einen Bruchteil von 100 Frs .;

über den Betrag von 5000 Frs. hinaus, 5 Cts .

für je 200 Frs. oder einen Bruchteil dieſer
Summe;

bei Übertragungen von Schecks von einer Rechnung

auf die andere (Giro) 10 Ct. für je 1000 Fre.

oder einem Bruchteil dieſer Summe ;

bei Anweiſungen auf Poſtſtellen 5 Cts. für jede

Auszahlung zuzüglich die Gebühr , welche für

Rückzahlungen am Schalter der Schedbureaus

erhoben wird.

Dieſe Gebühren werden monatlich , oder bei Abſchluß

der Rechnung infolge deren Aufhebung im Totalbetrag feſt

geſtellt und der Rechnung des Inhabers belaſtet.

Art . 29. Die Korreſpondenzen der Rechnungsinhaber

mit den Poſtbehörden und Dienſtſtellen des Poſtiched und

Giroverkehrs unterliegen der Portopflicht, insbeſondere die

1
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Einſendung der verſchloſſenen Umſchläge, welche Poſtſchecks

enthalten .

Art. 30. Gemäß Art. 33 des Bundesgeſeßes betreffend

die Poſttaren ſind die im Poſticheck- und Giroverkehr zur

Verwendung kommenden Formulare den kantonalen Stempel

ſteuern nicht unterworfen.

Haftbarkeit der Poſtverwaltung.

Art. 31. Die Poſtverwaltung leiſtet nach Maßgabe von

Art . 25 des Poſtregalgeſebes bei Verluſt von Poſtſcheck

beträgen vollen Erſaß.

Für die verſpätete Auszahlung oder Gutſchrift von Poſt

( checkbeträgen leiſtet die Poſtverwaltung, ſofern die Ver

ſpätung 24 Stunden überſteigt, eine Entſchädigung von

15 Frs. Hat die verſpätete Auszahlung aber ihren Grund

darin , daß die Auszahlungsſtelle nicht über die erforderliche

Barſchaft verfügte, ſo tritt die Entſchädigungspflicht nur ein,

ſofern die Verſpätung mehr als 5 Tage beträgt.

Verwaltung der Gelder.

Art. 32. Die im Scheck- und Giroverkehr verfügbaren

Gelder ſind, abzüglich eines genügenden Betriebsfonds , der

in den Raſſen der Kreispoſtdirektionen und der Poſtſtellen

verfügbar ſein muß , von der Oberpoſtdirektion unter Mit

wirkung des eidgenöffiſchen Finanzdepartements zinstragend

anzulegen .

Die Anlage hat ſo zu geſchehen, daß jederzeit genügende

Barmittel verfügbar gemacht werden können und die Zahlungs

bereitſchaft geſichert iſt.

Hierbei iſt als Regel anzunehmen , daß ungefähr ein

Dritteil der Gelber in inländiſchen Staatspapieren (Bund,

Bundesbahnen, Rantone, Gemeinden ), zwei Dritteile in Bank

depots (Rantonalbanken und andere Émmiſſionsbanken) an

gelegt ſein ſollen .

Die Oberpoſtdirektion wird mit den bezeichneten Banken

Verträge vereinbaren ; dieſelben unterliegen der Genehmigung

des Bundesrates .

Ausführungsbeſtimmungen.

Art. 33. Der Poſtſcheck- und Girodienſt wird auf den

1. Januar 1906 zur Ausführung gebracht.

Die Oberpoſtdirektion wird die zur Ausführung dieſer

Verordnung notwendigen Dienſtvorſchriften aufſtellen.
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III. Inſtruktion über den Poftſcheck- und Girodienft bei den

Poftſdeckbureaus.

Vom 8. November 1905 .

In Ausführung von Art. 33, 2. Abſaß, der bundesrät

lichen Verordnung vom 3. November 1905 werden in Bezug

auf den Poſtiched und Giroverkehr folgende nähere Vor

fchriften erlaſſen .

Allgemeines

Begriff des Poſticheck- und Girodienſtes.

1. Die Einrichtung des Scheck und Girodienſtes der

Poſtverwaltung beſteht darin, daß jeder Perſon , Firma oder

Ämtsſtelle, desgleichen jedem Perſonenverbande, welcher auf

geſtelltes ſchriftliches Geſuch hin die Zuſtimmung hierfür er:

halten hat, für den Zahlungsverkehr,welcher durch Vermitt

lung dieſes Dienſtzweiges der Poſtverwaltung ſtattfindet, eine

Rechnung eröffnetund geführt wird .

Die Rechnung muß immer ein Guthaben zu Gunſten

der Poſtverwaltung aufweiſen .

2. Wenn vom Inhaber einer Poſtſcheckrechnung verlangt

wird, daß ihm die eingehenden Poſtichecks nicht durch Bar

zahlung, ſondern durch Gutſchrift auf ſeinem Scheckkonto ver

rechnet werden, ſo wird dieſe Art der Zahlungsausgleichung

mit „ Giro “ bezeichnet.

Zahl und Siß der Poſtfched bureaus.

3. Für die Führung der Poſtfcheck- und Girorechnungen

uud die Beſorgung aller hiermit in Verbindung ſtehenden

Arbeiten , die den Poſticheckbureaus durch die gegenwärtige

Inſtruktion oder andere Weiſung übertragen werden, errichtet

und unterhält die Poſtverwaltung am Siße einer jeden Kreis

poſtdirektion, demnach in Genf, Lauſanne, Bern, Neuenburg,

Baſel, Aarau, Luzern, Zürich , St. Gallen, Chur und Bellin

zona, ein Scheckbureau .

4. Jedes Poſtſcheckbureau des Kreiſes zerfällt in zwei

ſelbſtändige Abteilungen, nämlich in :

die Zahlſtelle und

die Kontoftelle.

Jeder dieſer Abteilungen fallen neben der Beſorgung

der allgemeinen Dienſtgeſchäfte gemäß gegenwärtiger In
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ſtruktion noch die in den Abſchnitten Zahlſtellen und Konto

ſtellen ( Ziffern 128—151 hiernach) bezeichneten beſonderen

Aufgaben zu.

Beteiligung der Poſt ſtellen am Poſtiched- und
Giroverkehr.

5. Am Poſtſcheck- und Giroverkehr haben ſich alle rech

nungspflichtigen , mit dem internen Poſtanweiſungsdienſt be

trauten Poſtſtellen durch Annahme von Einzahlungen und

durch Auszahlung von Anweiſungen der Poſtſchecbureaus zu

beteiligen. Als Regel gilt, daß alle Poſtſtellen, welche Ein

zahlungen auf interne Poſtanweiſungen entgegennehmen, auch

Einzahlungen auf Pofticheck- und Girorechnungenanzunehmen

haben, und daß Zahlungsanweiſungen der Poſtſcheckbureaus

von allen Poſtſtellen auszuzahlen ſind, die ſich mit der Aus

zahlung von internen Poſtanweiſungen an das Publikum be

faſſen . Von dieſer Regel darf nur mit Bewilligung der
Oberpoſtdirektion abgewichen werden.

6. In Bezug auf die Beteiligung der nicht rechnungs

pflichtigen Poſtſtellen am Poſtſcheck- und Giroverkehr gelten

die Vorſchriften von § 2 , Ziffer 14 und § 4 , Ziffer 18, der

Inſtruktion für die Poſtſtellen über den Poſtſcheck- und Giro

verkehr.

7. Poſtſchecks ſind nur von den Zahlſtellen der Sched

bureaus, niemals aber von den andern Poſtſtellen auszu

bezahlen .

Schalteröffnung und Dienſtſtunden im Poſtfched

und Giroverkehr.

8. Die Schalter der Poſtſcheckbureaus und der übrigen

Poſtſtellen ſind für den Poſtiched- und Giroverkehr dem

Publikum zu den nämlichen Tagesſtunden geöffnet wie für

die andern Zweige des Poſtdienſtes.

9. Die Dienſtbeſchränkung an Sonn- und Feiertagen

erleidet ebenfalls keine Abweichung von den für die übrigen

Dienſtzweige aufgeſtellten Vorſchriften .

10. Für die Abwidlung der Dienſtverrichtungen, die vor

der Schalteröffnung und nach Schalterſchluß vorgenommen

werden müſſen , haben die Kreispoſtdirektionen das Erforder

liche in der Weiſe anzuordnen , daß alle Geſchäfte raſch,

pünktlich, ſicher und genau abgewickelt werden.
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11. Die Dienſtabwicklung vor Schalteröffnung oder nach

Schalterſchluß iſt bei den Kontoſtellen der Poſtſcheckbureaus

ſo einzurichten , daß alle Einzahlungsſcheine und Poſtſchecks

ohne Verzögerung gutgeſchrieben und erledigt werden .

Immerhin iſt vorläufig und ohne Genehmigung der Ober

poſtdirektion ein Spätdienſt über 9 Uhr Abends hinaus nicht

einzuführen .

Die Dienſtſtunden ſind für die Kontoſtellen der Poſt

ſchedbureaus je nach den örtlichen Verhältniſſen zu be

ſtimmen . Es muß im allgemeinen darauf gehalten werden ,

daß die Vormittags zur Anweiſung oder zum Giro ein:

treffenden Schecks ſpäteſtens mit den Mittagszügen, die Mit

tags und Nachmittags einlangenden ſpäteſtens mit den

Abendzügen und die Abends und Nachts eintreffenden mit

den Morgen- bezw .mit denVormittagszügen ihre Erledigung

finden. So ſoll z. B. ein Sched , der Vormittags von Goßau

in St. Gallen mit der Verfügung um Ausſtellung einer

Anweiſung eintrifft, ſo behandelt werden, daß die Anweiſung

Nachmittags in Goßau oder da, wohin ſie zu richten iſt, be

zahlt werden kann.

Eröffnung der Poſtfched- und Girorechnung.

Behandlung der Geſuche.

12. Die auf Grund der Art . 2, 3, 6 und 7 der bundes:

rätlichen Verordnung eingehenden Geſuche von Perſonen,

Firmen, Amtsſtellen und Perſonenverbänden, welche bei Poſt

ſtellen oder Poſtſcheckbureaus eingereicht werden , ſind unter

Beigabe eines kurzen gutachtlichen Berichts mit möglichſter

Beförderung zur weiteren Behandlung an die vorgeſepte

Kreispoſtdirektion zu leiten.

13. DieKreispoſtdirektionen werden die Geſuche prüfen,

indem ſie ſich , ſoweit ihnen dies notwendig erſcheint, er

kundigen. Es muß namentlich genau geprüft und feſtgeſtellt

werden, unter welcher Namens-, Firma-, Amts- oder Perſonens

verbandsbezeichnung die Eröffnung einer Rechnung nach
geſucht wird.

14. Die Kreispoſtdirektionen entſcheiden ſodann von ſich

aus über Bewilligung oder Ablehnung derjenigen Geſuche,

welche von Perſonen , Firmen, Amtsſtellen oder Perſonen

verbänden ausgehen , die im eigenen Poſtkreis wohnen oder

in demſelben ihre geſchäftliche Niederlaſſung haben und die

I
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Eröffnung einer oder mehrerer Poſtſcheck- und Girorechnungen

beim Poſtſcheckbureau des eigenen Kreiſes nachſuchen.

15. Die Geſuche um Eröffnung einer Poſtſcheck und

Girorechnung bei einem andern als dem Scheckbureau des

eigenen Kreiſes oder ſolche, die von Perſonen oder Firmen

ſtammen, die ihren Wohnſiß oder ihre Geſchäftsniederlaſſung

im Auslande haben, ſind mit Bericht und Antrag der Ober

poſtdirektion zum Entſcheide vorzulegen .

16. Es wird ausdrücklich bemerkt , daß in die Bezeich

nung „ Perſonenverbände" namentlich auch Vereine wiſſen

ſchaftlicher , künſtleriſcher, geſelliger oder ſportlicher Natur

eingeſchloſſen ſind. Es iſt ſomit geſtattet, auch ſolchen

Vereinen , die den Charakter der juriſtiſchen Perſon nicht

beſißen , eine oder mehrere Poſticheckrechnungen zu eröffnen.

Bei der Prüfung und Erledigung der Geſuche iſt kein eng

herziger Standpunkt einzunehmen , es iſt vielmehr nur darauf

zu ſehen , daß Poſticheda und Girorechnungen nicht zu

Zwecken unreellen , unlauteren Geſchäftsgebarens eröffnet

werden .

17. Die Geſuche ſollen mit möglichſter Raſchbeit er:

ledigt oder der Oberpoſtdirektion zur Entſcheidung vorgelegt

werden .

18. Die auf Grund von Art . 8 der bundesrätlichen

Verordnung dem Beſuchſteller zu machende Mitteilung iſt

dem lekteren ſchriftlich zur Kenntnis zu bringen, und zwar

iſt hierzu das Formular Nr. 5587 zu verwenden . Der Mit:

teilung ſind eine Beitrittserklärung (Formular Nr. 5588)

und zwei Unterſchriftenkarten (Formular Nr. 5589) , ſowie

ein Eremplar der Anleitung über den Poſtſcheck- und Giro

verkehr beizulegen .

19. Den Geſuchſtellern, welche die Eröffnung einer

Privatrechnung und einer Geſchäftsrechnung verlangen ,

ebenſo denjenigen , welche wünſchen , daß ihnen eine Poſt

fcheck- und Girorechnung außerhalb des Poſtkreiſes, in dem

fie ihren Wohnſiß oder ihre geſchäftliche Niederlaſſung haben ,

eröffnet werde, iſt auch mitzuteilen , daß ſie genau anzugeben

haben, welche Gutſchriften und welche Laſtſchriften auf die

Privatrechnung undwelche auf die Geſchäftsrechnung, ferner

welche Gutſchriften auf die Rechnung, die beim Poſtſcheck

bureau eines andern Poſtkreiſes geführt wird , aufzus

tragen ſind.
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20. Perſonen und Firmen, die ihren Wohnſiß oder ihre

Geſchäftsniederlaſſung im Auslande haben , müſſen gleichfalls

genau angeben, welche Einzahlungen ihnen gutzuſchreiben ſind.

Bei ſolchen Rechnungen iſt es ausgeſchloſſen , daß Beträge

von Poſtanweiſungen , die im Auslande zahlbar ſind, oder Be

träge von Einzugsmandafen und Nachnahmen , die im Aus

lande aufgegeben wurden , der Poſtſcheck- und Girorechnung

gutgeſchrieben werden können .

21. Wenn Geſuche um Eröffnung einer Poſtſcheck- und

Girorechnung abgelehnt werden müſſen, ſo iſt dies den Ge

ſuchſtellern ebenfalls ſchriftlich mitzuteilen, jedoch ohne näher

auf die Gründe der Ablehnung einzutreten .

Bezeichnung der zur Verfügung über eine Rechnung

befugten Perſonen.

22. Nachdem vom Geſuchſteller die auf Grund von Art . 4

und 5 der bundesrätlichen Verordnung verlangten Angaben

gemacht worden ſind, wird die Einladung zur Bezeichnung

der Perſonen, die zur Verfügung über das Rechnungsgut

haben und zur Ausſtellung von Schecks berechtigt ſein ſollen,

gleichzeitig mit der Mitteilung , daß die Eröffnung einer

Rechnung bewilligt werde, an den Geſuchſteller gerichtet.

Die Namen und die Unterſchriften der betreffenden Perſonen

ſind auf den beiden Unterſchriftenkarten beizuſeßen.

Wenn einzig der Rechnungsinhaber ſelbſt, unter Aus

ſchluß anderer Perſonen, über das Guthaben verfügen und

Poſtfchecks ausſtellen wird, ſo hat er die Unterſchriftenkarten

gleichwohl zu unterzeichnen.

23. Änderungen, welche in der Firma eines Rechnungs

inhabers oder in den Perſonen , die zur Ausſtellung von

Schecks auf eine Rechnung berechtigt ſind, eintreten, müſſen

der Kreispoſtdirektion oder dem Schedbureau , bei dem die

betreffende Rechnung geführt wird, unverzüglich ſchriftlich

zur Kenntnis gebracht werden . Die Kreispoſtdirektionen und

die Scheckbureaus werden darüber wachen , daß dieſe Mit:

teilungen gemacht werden . Die Kontoſtelle des Scheckbureaus

hat im „ Schweizeriſchen Handelsblatt“ nachzuſchlagen, welche

Änderungen in Bezug auf Rechnungsinhaber bekannt gegeben

werden, und gegebenen Falls durch Vermittlung der Kreis

poſtdirektion zu veranlaſſen , daß die Rechnungsinhaber die

Änderungen mitteilen.

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LVII. 40
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24. Die Schedbureaus haben Poftichedts, die von Pers

ſonen unterzeichnet ſind, deren Berechtigung hierzu der Poſt

verwaltung nicht ſchriftlich mitgeteilt worden iſt und von

denen ſie die Unterſchrift nicht beſißen, zurückzuweiſen .

25. Wenn eine Ünderung in der Firma eintritt , ſo

hat die veränderte Firma eine neue Beitrittserklärung aus:

zufüllen ; desgleichen ſind auch neue Unterſchriftenkarten ein

zureichen .

26. In dem Falle,wo die Firma, trop der Änderung

im Geſchäft, in den gleichen Händen bleibt, oder wo Aktiven

und Paſſiven von der alten auf die neue Firma übergehen,

kann die bisherige Rontonummer beibehalten werden und es

wird einfach die Rechnung unter der neuen Firmabezeichnung,

aber unter der alten Rontonummer weitergeführt. Wenn

aber der Inhaber der Firma ändert, ohne daß Äktiven und

Paſſiven auf die neue Firma übergehen, ſo iſt die bisherige

Rechnung zu liquidieren und eine neue mit veränderter

Kontonummer zu beginnen .

Von ſolchen Änderungen in der Firmabezeichnung muß

von den Kontoſtellen der Scheckbureaus dem Inſpektorat für

den Scheck und Giroverkehr bei der Oberpoſtdirektion be

hufs Aufnahme in die Liſte der Teilnehmer am Poſtſcheck

und Giroverkehr (Ziffer 31 und 36 hiernach) Kenntnis ge

geben werden .

27. In denjenigen Fällen, wo die Firma die nämliche

bleibt und nur eine Änderung in den Perſonen , die zur

Ausſtellung von Poſtſchecks berechtigt ſind, eintritt, genügt

es, wenn neue Unterſchriftenkarten ausgefüllt und den Scheck

bureaus zugeſtellt werden.

28. Wenn ſich die Unterſchrift von Perſonen im Laufe

der Zeit weſentlich verändert, ſo zwar, daß eine früher ge

machte Unterſchrift mit einer ſpäter abgegebenen nicht mehr

folche Ähnlichkeit beſißt, daß auf den erſten Blick die Iden

tität erkannt werden kann, müſſen ebenfalls neue Unter

ſchriftenkarten einverlangt werden .

29. Die Schedbureaus werden überhaupt alles tun

und nichts unterlaſſen , um die Unterſchriftenkarten ſtets

auf dem Laufenden zu halten , und ſo die Unterſchriften

auf den Karten und den einlangenden Scheds vergleichen

zu können .
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Berfahren nach Bewilligung einer Boſtichecs und Giro.

redjnung.

30. Nachdem die Beitrittserklärung und die beiden

Unterſchriftenfarten gehöriggehörig ausgefüllt und unterzeichnet

dom Geſuchſteller zurückgelangt ſind , iſt wie folgt zu ver:

fahren :

Die Beitrittserklärungen verbleiben bei der Kreispoſt

direktion ; ſie ſind den Nummern nach geordnet aufzube

wahren .

Von den Unterſchriftenkarten iſt das eine Eremplar der

Zahlſtelle, das andere der Kontoſtelle des Schedbureaus zu

übergeben. Die Unterſchriftenkarten ſind bei dieſen Stellen

genau den Nummern nach einzuordnen .

31. Von dem Beitritt iſt von der Kreispoſtdirektion

Renntnis zu geben :

dem Inſpektorat für den Sched- und Giroverkehr

behufs Aufnahme in das periodiſch hinauszugebende, ge
druďte Teilnehmerverzeichnis ;

der Rontoſtelle des Schedbureaus behufs Eröffnung

der Rechnung; der Poſtſtelle oder dem Mandatbureau und

Nachnahmebureau, in deren Beſtellgebiet der neue Rech

nungsinhaber wohnt , d . h . wo er ſein Geſchäftsdomizil

oder, bei Privatkonto , wo er ſeine Privatwohnung hat.

Dieſe Mitteilungen ſind ſo zu machen, daß die Nummer

und die Bezeichnung, unter der die Rechnung geführt werden

fol, ganz genau angegeben werden und daß beigefügt wird,

ob die Beträge der Poſtanweiſungen, der einkaſſierten Ein

zugsmandateund zur Zahlung fälligen Nachnahmen der Rech

nung gutzuſchreiben ſind oder nicht.

Eröffnung der Poſtſcheck- und Girorechnung.

32. Wenn die Kontoſtelle des Schedbureaus von der

Kreispoſtdirektion in Kenntnis geſeßt iſt , daß eine neue

Rechnung bewilligt wurde und die genaue Bezeichnung, ſowie

die ausgefüllte unterſchriftenfarte erhalten hat, ſo ſteht der

Eröffnung der Rechnung nichts mehr entgegen .

33. Die Rechnung ſelbſt wird aber erſt eröffnet, nach:

dem die Stammeinlage von Fr. 100 auf ſie einbezahlt wor

ben iſt.

Die Stammeinlage iſt ſofort, nachdem der betreffende

Einzahlungsſchein bei der Kontoſtelle des Schedbureaus ein
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getroffen iſt, in die Rechnung einzutragen und zwar unter

dem Datum , unter dem ſie einbezahlt worden iſt.

34. Wird die Stammeinlage innert der Friſt eines

Monats, vom Datum der Mitteilung an den Geſuchſteller,

daß ihm eine Rechnung bewilligt iſt, an gerechnet, nicht be:

zahlt , ſo hat die Kontoſtelle des Scheckbureaus die Kreis

poſtdirektion zu benachrichtigen. Die erteilte Bewilligung fällt

in dieſem Falle ohne weiteres dahin .

Die Eintragungen im Verzeichnis der Teilnehmer am

Poſticheck und Siroverkehr find zu ſtreichen und die Unter:

ſchriftenkarten zu entfernen. Das Inſpektorat für den Scheck

und Giroverkehr iſt von der Kreispoſtdirektion in Kenntnis

zu ſeßen , daß die erteilte Bewilligung nicht benüßt und des

halb hinfällig geworden iſt.

Verzeichniſſe der Teilnehmer am Boſticheck und Giroverkehr.

35. Die Kreispoſtdirektion und die Rontoſtelle der Sched

bureaus haben jede für ſich ein genaues Verzeichnis der

Teilnehmer des betreffenden Poſtkreiſes am Poſtſcheck- und

Giroverkehr zu führen. In dieſem Verzeichnis, das ſtets auf

dem laufenden Stande zu halten iſt, ſollen die Kontonum

mern und die Bezeichnungen , unter denen die Rechnungen

geführt werden, eingetragen ſein .

36. Die Oberpoſtdirektion wird periodiſch ein gedrucktes

Verzeichnis aller Teilnehmer am Poſticheck und Giroverkehr

herausgeben, das allen Poſtſtellen zuzuſtellen iſt.

Verabfolgung der Poſtfchedbücher an die Kontoinhaber.

37. Gleichzeitig mit der Mitteilung an das Inſpektorat

für den Poſtſcheck- und Siroverkehr über den Beitritt eines

neuen Rechnungsinhabers iſt dieſer Amtsſtelle jeweilen an:

zugeben, wie viele Poſtſcheckbücher für den neuen Teilnehmer

zuzuſenden ſind. Das Inſpektorat für den Poſtichedt- und

Giroverkehr wird die einzelnen Poſtſcheckformulare der ge

wünſchten Zahl von Poſtſcheckbüchern ſofort mit der Bezeich

nung und der Nummer, unter denen die neue Rechnung ge

führt werden ſoll, bedrucken laſſen , und ſie der Kreispoſtdirektion

zu Handen des neuen Rechnungsinhabers zuſenden, dem ſie

ohne weiteren Verzug mittels eingeſchriebenen Briefes zuzu:

ſtellen ſind.

Es ſoll nur jeweilen für die das laufende Bedürfnis not:
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wendige Zahl, in der Regel nur ein Stück, von Poſtſcheck

büchern beſtellt und verabfolgt werden .

38. Der weitere Bedarf an Poſticheckbüchern über den

erſten Bezughinaus kann von den Rechnungsinhabern bei

dem Poſtſchecbureau, wo ihre Rechnung geführt wird, oder

bei der Kreispoſtdirektion beſtellt werden. Dieſe Beſtellungen

ſind an das Inſpektorat für den Poſtſcheck- und Giroverkehr

weiter zu leiten, welches jeweilen ſofort die Bücher bedrucken

und an die Kreispoſtdirektion oder an das Scheckbureau ver

ſenden laſſen wird , von wo ſie unter Einſchreibung dem

Rechnungsinhaber, welcher gemäß Art . 20 der bundesrät

lichen Verordnung für die Folgen der mißbräuchlichen Ver

wendung 2c . haftet, zuzuſenden ſind .

Poſticheck- und Girorechnungen.

39. Die Poſtſcheck- und Girorechnungen werden von

den Kontoſtellen der Schedbureaus geführt . Es werden hier

für loſe Blätter (Formular Nr. 5590) verwendet in der

Weiſe, daß für jeden Kontoinhaber ein Blatt beſtimmt iſt.

Die Rechnungen werden am Kopf mit dem Monat und Jahr,

ſowie dem Namen des Schedbureaus, der Nummer und

der Bezeichnung, unter der die Rechnung geführt wird, ver

ſehen.

Für jeden Monat und jede Rechnung iſt ein neues For

mular zu verwenden .

40. Nach jeder Gutſchrift und jeder Laſtſchrift iſt je

weilen das Guthaben des Rechnungsinhabers neu feſtzuſtellen

und in der hiefür beſtimmten Spalte einzuſeßen .

41. Das Guthaben am Ende des abgelaufenen Monats

wird auf die Rechnung des neuen Monats übergetragen .

42. Die Rechnungen ſind immer genau den Nummern

nach geordnet aufeinander zu legen , jedoch nicht mehr als

100 Nummern auf eine Schicht. Die Aufbewahrung muß

ſo ſein, daß Unberufenen keine Gelegenheit zur Einſicht

nahme geboten iſt. Wenn die Rechnungen nicht unter der

Bewachung eines Beamten ſich befinden , ſo ſind ſie einzus

ſchließen .
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Beſondere Beſtimmungen betreffend die

Boftdheds.

Boſtichedbücher und Boſtichede.

.43. Nach Maßgabe von Art . 15 , 2. Abſaß der bun

desrätlichen Verordnung gibt die Verwaltung Poſtſcheck

bücher aus , welche 25 oder 50 fortlaufend numerierte

Blätter enthalten .

Die Poſtſcheckbücher werden nur an Rechnungsinhaber

verabfolgt, und zwar immer nur in derjenigen Zahl, die er

für ſeinen Verkehr während eines beſchränkten Zeitraumes

bedarf . Inder Regel wird ein und dem nämlichen Rechnungs

inhaber auf einmal nur ein Poſtſchedbuch verabfolgt. Poſt

ſchedbücher werden nicht auf Vorrat abgegeben .

44. Die einzelnen Blätter der Poſtſcheckbücher werden

in ihrem oberen Teil vor der Abgabe der Bücher an die

Rechnungsinhaber mit der Bezeichnung des Namens und der

Nummer, unter welcher die betreffende Rechnung geführt

wird , bedrudt. Die Nummer gibt auf der linken Seite

mittels römiſcher Ziffern den Poſtkreis des Schedbureaus,

auf welches das Buch lautet, und rechts in arabiſchen Ziffern

die Kontonummer der Rechnung an. Beiſpielsweiſe werden

die Blättereines Poſtſcheckbuches für die Rechnung Nr. 25,

die beim Scheckbureau Zürich geführt wird , demnach mit

Bezug auf die Nummer den Aufdruck tragen : VIII, 025 .

Poſtſcheckblätter, die dieſen Druck nicht tragen, oder auf

welchen der Name des Rechnungsinhabers und die Nummer

der Rechnung auf anderem mechaniſchem Wege oder gar

handſchriftlich angebracht ſind, müſſen vom Scheckbureau

(Kontoſtelle und Zahlſtelle) zurückgehalten und an die Kreis:

poſtdirektion und von dieſer an die Oberpoſtdirektion einge:

ſandt werden, behufs Anhebung einer Unterſuchung . Solche

Scheckformulare find unter keinen Umſtänden als gültig an:

zuerkennen .

45. Auf dem unteren Teil muß das Poſtſcheckformular

handſchriftlich ausgefüllt folgende Angaben tragen :

Drt und Datum der Ausſtellung;

die Angabe der zu zahlenden Summe in Worten und

in Zahlen ;

die Unterſchrift des Rechnungsinhabers oder ſeines

Bevollmächtigten.



Gohn : Schweiz. Bundesgel., betr. Poftiched: u. Giroverkehr. 629

Poſtfchede, die irgendwie Mängel aufweiſen, oder auf

denen Ausſchabungen von Zahlen oder Worten zu bemerken

ſind, müſſen zurückgewieſen werden .

46. Wenn durch Vergleichung der Unterſchrift auf dem

Poſtſcheckformulare mit derjenigen auf der Unterſchriften

karte Zweifel in die Echtheit der Unterſchrift aufkommen ,

oder wenn jemand anders als die auf der Unterſchriften

karte genannten Perſonen den Poſtſcheck unterzeichnet hat,

ſo iſt ſolcher vom Schedbureau nicht auszuzahlen, nicht an

zuweiſen und nicht gutzuſchreiben , ſondern der vorgeſekten

Kreispoſtdirektion einzuſenden . Dieſe Behörde wird ſich un

verzüglich bei dem Rechnungsinhaber erkundigen und wenn

ſich eine Fälſchung oder ein Betrugsverſuch herausſtellen

ſollte, der Oberpoſtdirektion Bericht erſtatten und Weiſung

über das weitere Vorgehen einholen.

Ausſchluß indoſſierter Boſtfched8.

47. Da gemäß Art. 18 der bundesrätlichen Verordnung

im Poſtverkehr nur Inhaberſchecks zugelaſſen werden, haben

die Scheckbureaus, denen Poſtſcheđs zur Zahlung vorgewieſen

oder zur Anweiſung auf eine Poſtſtelle oder zur Gutſchrift

auf eine andere Rechnung zugeſtellt werden , die Identität

des Vorweiſers oder Einſenders mit dein Schecausſteller

(mit demjenigen , auf deſſen Konto der Poſt check ausgeſtellt

iſt) nicht zu prüfen. Sie unterſuchen lediglich, ob derPoſt

îcheck feine Formfehler aufweiſt , ob die Unterſchrift identiſch

iſt mit derjenigen auf der Unterſchriftenkarte und ob das not:

wendige Guthaben, mit Ausſchluß der Stammeinlage im Be

trage von Fr. 100.- , vorhanden iſt. Sind keine Mängel

zu bemerken und iſt das Guthaben im erforderlichen Betrage

verfügbar, ſo iſt der Poſtſcheck zu bezahlen , gutzuſchreiben

oder mittels Anweiſung zu vollziehen , je nachdem das Ver

langen geſtellt iſt. Die Schecbureaus werden nur in den

Fälen, wo ſie von der Kreispoſtdirektion hierzu Auftrag er

halten haben oder wo ein richtig ausgeſtellter Scheck von

einer Perſon vorgewieſen wird, die ganz offenſichtlich unrecht

mäßigerweiſe in deſſen Beſiß gelangt iſt , die Auszahlung

beanſtanden. Dies muß z . B. geſchehen , wenn ein Rechnungs

inhaber den Verluſt oder die Entwendung eines Poſtſ checks

oder gar ſeines Scheckbuches gemeldet hat.
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Ungedeckte oder ungenügend gedeckte Boſtichecke.

48. Wenn ein Rechnungsinhaber Poſtfchedis ausſtellt

und vorweiſt oder in Zirkulation ſeßt , deren Betrag über

ſein Guthaben hinausgeht, ſo ſind die Schecks durch die

Kontoftelle zu beanſtanden. Die Zahlung, Anweiſung oder

Gutſchrift iſt zu verweigern und es iſt der Kreispoſtdirektion

zu Handen des Scheckausſtellers Kenntnis zu geben .

Die Kreispoſtdirektion wird den Rechnungsinhaber ein

laden , über das Vorkommnis Auskunft zu erteilen . Nach

Erhalt dieſer Auskunft wird die Kreispoſtdirektion unter

Vorlage aller ergangenen Akten der Oberpoſtdirektion Be

richt erſtatten . Wenn ſich ergibt, daß nur ein Verſehen

oder Mißverſtändnis vorgekommen iſt , ſo wird die Ober:

poſtdirektion die Sache für einmal auf ſich beruhen laſſen ,

ſofern der Rechnungsinhaber die Poſtſchecks aus dem Ver

kehr zurückzieht und für etwa entſtandenen Schaben und

Nachteil aufkommt.

49. Wenn ſich die in Ziffer 48 bezeichneten Verſehen

oder Mißverſtändniſſe von Seite des nämlichen Rechnungs

inhabers wiederholen , ſo iſt ihm , abgeſehen von den im

zweiten Abſaß von Art. 21 der bundesrätlichen Verordnung

angegebenen Folgen, die Rechnung zu kündigen .

50. Wenndie Unterſuchung und die Verumſtändungen

des Falles die Vermutung ergeben, es liege Betrugsverſuch

oder mißbräuchliche Ausnußung von Wechſel- oder Sched

ausſtellung vor, ſo iſt die Rechnung ſchon beim erſten Vor

kommnis zu kündigen und es muß der Dberpoſtdirektion

Bericht erſtattet werden, die entſcheiden wird, ob den Ge

richtsbehörden nach Maßgabe der in Ziff. 49 angerufenen

Beſtimmung der Verordnung Kenntnis zu geben iſt.

51. Gegen Perſonen , die Schecks auf die Poſtverwal:

tung ausſtelen, ohne eine Poſtſcheck- und Girorechnung zu

beſißen, oder deren Rechnung aufgehoben und liquidiert iſt,

müſſen jedenfalls gerichtliche Schritte eingeleitet werden.

Auch in dieſem Fall iſt die Oberpoſtdirektion von dem Vor:

kommnis in Renntnis zu ſeßen und deren Verfügung ein

zuholen .

Abgelaufene Poſtichede.

52. Die Umlauffriſt eines Poſtſchecks iſt gemäß dem erſten

Abſaß von Art. 21 der bundesrätlichen Verordnung auf

einen Monat feſtgeſeßt. Wenn Poſtſchede zur Bezahlung,
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Anweiſung oder Gutſchrift eingereicht werden , deren Aus

ſtellungsdatum mehr als einen Monat zurückliegt, ſo ſind ſie

nicht anzuerkennen, ſondern dem Vorweiſer oder Einſender

zurückzugeben .

53. Die Umlauffriſt dauert einen Monat ohne Rücficht

darauf, ob der betreffende Monat 28, 30 oder 31 Tage

zähle . Beiſpielsweiſe iſt ein Scheck, der am 31. Januar

ausgeſtellt wurde, gültig bis und mit dem 28., im Schaltjahr

bis und mit dem 29. Februar des gleichen Fahres und nicht

etwa bis zum 2. oder 3. März .

Widerruf von Boſtichecs.

54. Wenn ein Rechnungsinhaber auf Grund von Art . 19

der bundesrätlichen Verordnung einen Poſtſcheck, den er in
Zirkulation geſeßt oder unter Umſchlag zur Zahlungsan

weiſung oder zur Gutſchrift auf eine andere Rechnung ein

geſandt hat , widerrufen will, ſo muß dies ſchriftlich oder

mittels des Telegraphen geſchehen . Mündliche oder tele

phoniſche Aufträge können nicht als gültig beachtet werden .

55. Der Rechnungsinhaber hat den ſchriftlichen oder

telegraphiſchen Widerruf durch Vermittlung einer Poſtſtelle

an dasjenige Poſtſchecbureau zu adreſſieren, auf welches der

Poſtſcheck ausgeſtellt iſt, und dabei anzugeben, was mit dem

Poſticheck zu geſchehen habe, das heißt, ob er an den Aus:

ſteller zurüczuſenden oder bis auf ſpätere Verfügung zurück

zuhalten ſei .

Die Schedbureaus werden dem Begehren, ſofern dies

noch zuläſſig iſt, entſprechen. Aufällige Koſten für Tele

grammie ſind mittels Nachnahme beim Auftraggeber einzu

heben .

56. Es iſt wohl zu beachten, daß zur Vermeidung von

Mißbräuchen nur der Ausſteller einen Poſtiched widerrufen

kann. Beiſpielsweiſe kann ein von einer Bank auf ihr Konto

ausgeſtellter Poſt check nur von dieſer ſelbſt und nicht von

einer Drittperſon widerrufen werden .

Koutoguthaben.

Eingänge.

Allgemeines

57. In Bezug auf die Bildung der Kontoguthaben, auf

die einmalige Bareinzahlung, die Böhe des Kontoguthabens,
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die Einzahlungen bei den Poſtſtellen und die Übertragungen

wird auf die Art. 10 und 11 der bundesrätlichen Verord

nung verwieſen.

58. An Perſonen, Firmen, Amtsſtellen und Perſonen

verbände, die öfters Einzahlungen leiſten , können auf Ver

langen kleinere Poſten von einzelnen der im Art. 12 der

bundesrätlichen Verordnung näher bezeichneten Einzahlungs

ſcheine auf einmal verabfolgt werden behufs ſpäterer ge

legentlicher Verwendung und Ausfüllung in der Wohnung

oder im Geſchäftsdomizil , damit die Abfertigung am Poſt

ſchalter bei Einzahlungen raſcher vor fich gehen kann.

59. Hefte mit Einzahlungsſcheinen werden nur an ſolche

Rechnungsinhaber auf Verlangen verabfolgt, die ſie an ihre

Reiſenden abgeben wollen , damit ihnen die lekteren auf

der Reiſe einkaſſierte Beträge auf die Poſticheck- und Giro

rechnung bequemer einzahlen können .

60. Die Einzahlungsſtellen ſollen die Einzahler darauf

aufmerkſam machen , daß die Abſchnitte der Einzahlungs

fcheine den Rechnungsinhabern, denen nicht ausdrücklich eine

öftere Benachrichtigung über die Höhe des Kontoguthabens

bewilligt iſt, nur am 15. und leßten des Monats zugeſtellt

werden , und die Abſchnitte ſich aus dieſem Grunde zu eiligen,

im zweiten Abſaß von Art . 12 der bundesrätlichen Verord :

nung geſtatteten Mitteilungen nicht eignen .

61. Der im Schlußlaß von Art. 12 der bundesrätlichen

Verordnung erwähnte Empfangichein hat die Form eines

Abſchnittes zum Ginzahlungsſchein und wird nach Richtig:

finden der Einzahlung abgetrennt und dem Einzahler aus

gehändigt .

62. Der Rechnungsinhaber hat ſich bei Unterzeichnung

und Einſendung der Beitrittserklärung darüber auszuſprechen ,

ob ihm die ad lit. a , b und c von Art. 13 der bundesrät:

lichen Verordnung bezeichneten Beträge gutzuſchreiben ſind

oder nicht ( ſiehe Ziffer 19 hiervor).

63. Wenn die im Art. 13, lit. d der bundesrätlichen

Verordnung bezeichneten Poſtanweiſungen , Einzugsmandate

und Nachnahmen , welche die Poſtverwaltung an einen Dritten

ſchuldet, als Guthaben auf die Rechnung eines Rechnungs

inhabers getragen werden ſollen , ſo muß hierzu nicht nur die

Weiſung des betreffenden Rechnungsinhabers , ſondern auch

die ſchriftliche Zuſtimmung der betreffenden Drittperſon vor
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gelegt werden . Dieſe Zuſtimmung muß vom Scheckbureau

aufbewahrt werden .

64. Den Zahlſtellen der Schecbureaus fallen in Bezug

auf die Entgegennahme von Einzahlungen auf Grund von

Einzahlungsſcheinen , ſowie auf die Überweiſung von Poſtan

weiſungs-, Einzugsmandat- und Nachnahmebeträgen die näm

lichen Obliegenheiten zu wie den übrigen Poſtſtellen . Ebenſo

in Bezug auf die Auszahlung von Zahlungsanweiſungen,

die vom eigenen oder einem anderen Scheckbureau (Konto

ſtelle) ausgeſtellt worden ſind. Die Zahlſtellen führen dem:

nach Einzahlungs- und Auszahlungsregiſter wie die gewöhn
lichen Poſtſtellen.

Es gelten hierfür die Vorſchriften der Inſtruktion für

die Poſtſtellen betreffend den Poſticheck- und Giroverkehr.

Gutſchriften auf Grund von Einzahlungsſcheinen .

65. Die Einzahlungsſcheine, mittels deren eine Einzah

lung gemacht wird, ſindimmer an dasjenige Poſtſcheckbureau

zu ſenden, bei dem die betreffende Rechnung geführt wird.

Beiſpielsweiſe iſt der Einzahlungsſchein über eine Einzahlung,

die beim Poſtbureau Thun auf die Rechnung einer Bank

in Zürich oder einer ſolchen in Winterthur gemacht worden

iſt, vom Bureau Thun an das Poſtſchecbureau Zürich zu

ſenden ; iſt die Einzahlung auf das Konto einer Bank in

Burgdorf , Interlaken oder Langenthal gemacht worden , ſo

muß der Einzahlungsſchein an das Poſtſcheckbureau Bern

gehen .

Bei Überweiſung von Poſtanweiſungs-, Einzugsmandat

und Nachnahmebeträgen auf eine Schedrechnung ſind von

der Auszahlungspoſtſtelle nach Maßgabe von § 3 Ziff. 4-14,

der Inſtruktion für die Poſtſtellen Einzahlungsſcheine für das

betreffende Schedbureau auszufertigen . Bei der Gutſchrift von

Poſtanweiſungs-, Einzugsmandat- und Nachnahmebeträgen

auf Grund von Einzahlungsſcheinen iſt die nämliche Gebühr

zu berechnen wie bei gewöhnlichen Einzahlungen , ſomit

5 Cts . für je Fr. 100 oder einen Bruchteil von Fr. 100.

Wenn gemäß § 3, Ziffer 6 und 12 der Inſtruktion für die

Poſtſtellen mehrere Poſtanweiſungs- und Nahnahmebeträge

in einen Einzahlungsſchein zuſammengezogen werden, ſo iſt

die Gebühr vom Geſamtbetrag zu berechnen .

66. Von den Poſtſcheckbureaus (Kontoſtelle) werden die

Einzahlungsſcheine nach ihrem Eintreffen auf die Richtigkeit
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und vorſchriftsgemäße Ausfertigung geprüft. Scheine, welche

Mängel aufweiſen oder in irgend einer Beziehung zu Be

anſtandung Anlaß geben , werden an die Aufgabeſtelle zu:

rückgeſandt behufs Ergänzung, Richtigſtellung oder Neuaus

fertigung

Unrichtig geleitete Scheine ſind ſofort an das richtige

Poſtſcheckbureau zu ſenden .

67. Die Scheine, die richtig befunden werden, ſind von

der Kontoſtelle in das Regiſter der eingelangten Einzahlungs

ſcheine einzutragen, und zwar nach Maßgabe des Vordruces

des Regiſters. Die Scheine erhalten oben in der linken Ede

die laufende Nummer der Eintragung. Hierauf werden die

Einzahlungsſcheine auf den Poſtſcheck- und Girorechnungen,

auf welche ſie lauten, gutgeſchrieben. Es ſind hierbei in die

Rechnung einzutragen das Datum der Gutſchrift (alſo nicht

das Datum der Einzahlung), die Einzahlungsſtelle, der Be

trag und die Gebühr , welcher die Einzahlung unterliegt

( . Ziff. 119 hiernach).

Der Abſchnitt wird ſodann vom Einzahlungsſchein ab

getrennt und in das Fach des betreffenden Rechnungsinhabers

gelegt , damit er dieſem mit der nächſten Benachrichtigung

über die Höhe des Kontoguthabens (ſ. Ziff. 101 hiernach)

zugeſtellt werden kann .

Gutſchriften auf Grund von Poſtiches (Giro) .

68. Der Inhaber einer Poſtſcheck- und Girorechnung

kann einem anderen dadurch eine Zahlung leiſten , daß er

ihm entweder einen Poſtſcheck, lautend auf das Scheckbureau,

bei dem ſeine Rechnung geführt wird, übergibt, oder daß er

dem Scheckbureau gemäß Art. 14 der bundesrätlichen Ver

ordnung einen Poſtfcheck einſendet mit der Verfügung, der

Betrag ſei einem hierfür genau bezeichneten Rechnungs

inhaber gutzuſchreiben . Auch der Schedempfänger kann den

Poſtſcheck an das Schedbureau ſenden und dabei verfügen,

daß ihm der Betrag auf ſeiner Rechnung im Giroverkehr

gutzuſchreiben ſei .

69. Die Poſtichecks, die zum Giro beſtimmt ſind, müſſen

entweder am Schalter eines beliebigen Poſtfcheckbureaus ein

gereicht oder einem ſolchen in frankiertem Umſchlag zugeſandt

werden .

70. Die Rontoſtelle des Schedbureaus wird mit ſolchen

Schecks wie folgt verfahren :
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Diejenigen , welche nicht auf das eigene Scheckbureau

lauten, werden ſofort, ohne in das Regiſter eingetragen zu

ſein , unter Umſchlag an das betreffende richtige Schedbureau

verſandt. Die Poſtichecks auf das eigene Bureau werden

auf ihre Richtigkeit geprüft und die Unterſchrift wird mit

derjenigen auf der Unterſchriftenkarte verglichen . Werden

keine Mängel wahrgenommen, ſo ſind die Poſticheds in das

Regiſter der eingelangten Schede einzutragen , und zwar

genau gemäß dem Vordruck des Regiſters.

Wenn der Ausſteller des Poſtichecks und derjenige, dem

der Betrag gutgeſchrieben werden ſoll, ihre Rechnungen beim

nämlichen Scheckbureau haben , ſo wird der Poſticheck zuerſt

auf der Rechnung des Ausſtellers abgeſchrieben (f . Ziff. 80

hiernach) und hierauf auf der Rechnung des angegebenen

Giroempfängers gutgeſchrieben . Wenn der Ausſteller des

Schecks und derjenige, dem der Betrag gutgeſchrieben werden

fou, ihre Rechnungen nicht beim gleichen Schecbureau haben,

ſo gehen die Scheds von den anderen Schedbureaus , be

gleitet vom Formular Nr. 6000 ein . Dieſe Poſticheds find

ebenfalls zuerſt in das Regiſter der eingelangten Schecks ein

zutragen, der Betrag kommt in die Kolonne „ Zum Giro in

Verbindung mit anderen Kreiſen, Gutſchrift“ und ſodann

werden ſie auf den betreffenden Rechnungen gutgeſchrieben .

Bei der Gutſchrift der Poſticheds auf den Rechnungen ſind

einzuſeßen das Datum der Gutſchrift, die Kontonummer des

Schedausſtellers und die laufende Nummer des Schecks (z . B.

III , 0,025 – 6) , ſowie der Betrag . Hinter der Nummer

des Poſtiches iſt, wenn es ſich um eine Gutſchrift im Giro

handelt, der Buchſtabe G (Giro) beizuſeßen .

71. Es iſt genau darauf zu achten, daß im Giroverkehr

die Laſtſchrift und die Gutſchrift der Poſt checks auf Rechnung

des gleichen Monats ſtattfindet. So müſſen z . B. die Poſt

ſchecks, die bei einem Scheckbureau am lekten des Monats

Auguſt abgeſchrieben wurden und bei anderen Scheck

bureaus gutzuſchreiben ſind , bei dieſen legteren Bureaus

auch noch auf den Rechnungen für den Monat Auguſt gut

geſchrieben werden.

72. Im Siroverkehr werden die Gebühren dem Auf

traggeber,d. h . demjenigen, der die Laſtſchrift empfängt, be

laſtet (1. auch Ziff. 123 hiernach ).
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Ausgänge.

Allgemeines.

73. Abgeſehen von der Kündigung der Rechnung iſt eine

andere im Sinne von Art. 15 der bundesrätlichen Verord:

nung zu treffende Verfügung über das Guthaben als dies

jenige mittels Poſtſcheck nicht zuläſſig.

74. Wenn einem Schedbureau burch Voranzeige von

zwei Tagen die Abhebung eines ziffernmäßig bezeichneten,

über die Summe von Fr. 10000 hinausgehenden Betrages

angekündigt wird, ſo hat es , wenn die Abhebung bei ihm

ſelbſt gemacht werden will, ſich durch Bezug eines Vorſchuſſes

von der Kreispoſtkaſſe auf den angegebenen Tag mit der er

forderlichen Barſchaft zu verſehen und die Zahlung vorzu:
bereiten .

Sol die angemeldete Abhebung durch Anweiſung auf

eine Poſtſtelle gemacht werden, ſo iſt unverzüglich die Kreis

poſtdirektion zu benachrichtigen . Die leßtere wird die erfor:

derlichen Anordnungen treffen, damit diebetreffende Poſtſtelle

wenn notwendig mit genügender Barſchaft auf den genannten

Tag verſehen wird.

75. Die Verfügung über das Kontoguthaben mittels

Poſtſchecs darf niemals in dem Umfange geſchehen , daß

das Guthaben unter den Betrag der Stammeinlage von

Fr. 100 herabſinkt. Es muß demnach auf jeder Rechnung

immer wenigſtens ein Guthaben von Frs. 100 vorhan:

den ſein .

Im übrigen wird diesfalls auf die Beſtimmungen von

Art . 16, 17, und 18, zweiter Abſaß, der Verordnung vom

3. November 1905 verwieſen.

Barzahlung von Poftiche .

76. Die Poſtſchecks, deren Bezahlung bei einem Sched

bureau verlangt wird, ſind vom Inhaber am Schalter des :

jenigen Schedbureaus einzureichen , auf welches ſie lauten.

Dieſe Poſtſchecks ſollen kein Indoſſement tragen, es darf

alſo auf deren Rüdſeite nicht etwa die Bemerkung angebracht

ſein : „Geht für mich an die Order von N. N. ( namentlich

bezeichnete Perſon oder Firma)“ . Auch derjenige, an den

die Zahlung geleiſtet werden ſoll, darf nicht genannt ſein .

Sollte es ausnahmsweiſe vorkommen , daßein Zahlungs

empfänger angegeben wäre , ſo dürfte der Poſtſcheck jeden
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falls nur dann entgegengenommen und bezahlt werden, wenn

der Bezeichnete den Scheck perſönlich vorweiſt und der Schalter

beamte den Vorweiſer kennt, ſo daß die Gefahr eines Be

truges ausgeſchloſſen iſt.

77. Der Schalterbeamte nimmt den Poſtſcheck entgegen

und prüft, ob er ordnungsgemäß ausgeſtellt iſt; er vergleicht

die Unterſchrift mit derjenigen auf der betreffenden ünter

ſchriftenkarte. Auch iſt darauf zu ſehen , ob der Poſtſcheck

nicht ſchon abgelaufen iſt.

78. Poftſchecks, auf denen die Angabe des Betrages in

Morten und diejenige in Zahlen nicht übereinſtimmen oder

die Ausſchabungen ( Radierungen ) oder andere Mängel auf

weiſen, dürfen nicht angenommen werden .

79. Wird die Unterſchrift als richtig erkannt und

werden Mängel nicht wahrgenommen , ſo iſt der Poſtſcheck

behufs Viſierung an die Kontoſtelle des Scheckbureaus zu

leiten .

80. Die Kontoftelle nimmt ebenfalls eine Prüfung des

Poſtichecks vor und ſieht nach, ob die Unterſchrift richtig und

diejenige des Rechnungsinhabers oder feines Bevollmächtigten

iſt. Werden auch von ihr keine Mängel wahrgenommen, ſo

wird der Poſt check in das Regiſter der eingelangten Sched's

eingetragen, und zwar nach Maßgabe des Vordruckes im Re

giſter. Hierauf wird der Scheck auf der Rechnung , auf

welche er lautet, abgeſchrieben, inſofern wenigſtens das er:

forderliche Guthaben verfügbar iſt.

81. Die Abſchreibung, d. h. die Laſtſchrift auf der Scheck

rechnung iſt vorzunehmen, indem eingetragen werden das

Datum der Laſtſchrift, die Nummer des Poſtichects, der Be

trag des Poſt checks und die Gebühr (. Ziff. 123 hiernach).

Unmittelbar hinter der Nummer des Poſtichecks iſt der Buch

ſtabe B ( Barzahlung) beizuſeßen.

82. Der Beamte, der die Laſtſchrift vorgenommen hat,

bringt auf dem Poſtſcheck den Stempelabdruck ,, Viſiert " an,

feßt ſeinen Namenszug bei und leitet den Scheck ſofort an

die Zahlſtelle.

83.Sobald der Poſtſcheck viſiert von der Kontoſtelle an

die Zahlſtelle zurücgelangt iſt, ſo iſt er in das Verzeichnis

der bezahlten Schects einzutragen und ſodann auszuzahlen .

Im Verzeichnis ſind anzugeben die laufende Nummer der

Eintragung, das Datum der Bezahlung, die Kontonummer
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und der Betrag . In der oberen linken Ede des Sched's iſt

die laufende Nummer der Eintragung anzugeben.

84. Wenn der Poſt check bezahlt iſt, ſo muß er ſofort

mit dem Stempel „Bezahlt“ bedruckt werden . Der Stempel

abdruck iſt ſo anzubringen, daß die Angabe des Betrages

und des Rechnungsinhabers nicht etwa an Deutlichkeit

leiden .

Es iſt nicht notwendig , daß die Poſtichecks quittiert

werden, indeſſen ſind quittierte Schecks auch nicht zu bean

ſtanden.

Die bezahlten Poſtſchede find den laufenden Nummern

nach geordnet als Belege aufzubewahren, damit ſie nach Ab

lauf des Monats eingeſandt werden können.

Anweiſung des Sched betrags auf eine Poſtſtelle.

85. Die Poſtichecks zur Anweiſung des Betrags auf

eine Poſtſtelle müſſen der Rontoſtelle desjenigen Scheckbureaus

zugeleitet werden, auf welches ſie ausgeſtellt ſind.

86. Die Poſtſchecks werden zunächſt auf ihre ordnungs

mäßige Ausfertigung und Unterzeichnung geprüft. Werden

Mängel nicht wahrgenommen , ſo ſind ſie in das Regiſter

der eingelangten Schecks einzutragen , und zwar nach Maß

gabe des Vordrucks des Formulars. Im Regiſter ſind an

zugeben das Datum und die laufende Nummer der Ein

tragung, die Kontonummer der Rechnung und der Betrag .

Die laufende Nummer iſt auch auf dem Scheck in der linken

oberen Ede beizuſeßen .

Sodann wird der Betrag des Schecks von der Rech

nung, auf welche er lautet, abgeſchrieben. Es geſchieht dies

in der Weiſe, daß das Datum der Abſchreibung (der Laſt

ſchrift), die Nummer des Schecks und der Betrag eingeſeßt

werden . Auch die Gebühr iſt auf der Scheckrechnung vor:

zumerken. Unmittelbar hinter der Nummer des Schecks iſt

der Buchſtabe A (Anweiſung) beizufeßen .

87. Nach der Abrechnung auf der Schedrechnung wird

an Hand des Poſtſchecks eine Zahlungsanweiſung an die auf

der Rückſeite des Scheds angegebene Adreſſe ausgeſtellt.

Wenn auf der Rückſeite des Schecks anſtatt einer Perſon,

Firma, Amtsſtelle oder Vereinigung angegeben iſt „ zahlbar

an mich“, „ zahlbar an mich ſelbſt“ oder „ zahlbar an meine

Order“, ſo will dies ſagen, daß der Betrag des Poſtiches

an den Schedausſteller ſelbſt zu überſenden ſei. In dieſem
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Falle wird eine Zahlungsanweiſung an ſeine Adreſſe, die

mit der Bezeichnung, unter der die Schecrechnung geführt

wird, identiſch iſt, ausgeſtellt.

88. Es hat immer dasjenige Scheckbureau die Zahlungs

anweiſung auszuſtellen, welches die Scheckrechnung führt, aus

welcher der Betrag angewieſen wird, gleichviel, ob die Zah

lungsanweiſung nach einer Ortſchaft im eigenen oder in

einem anderen Poſtkreis geſandt werden muß.

89. Wenn der Zahlungsempfänger im Auslande wohnt,

ſo iſt die Zahlungsanweiſung an die Zahlſtelle des eigenen

Scheckbureaus zu richten mit der Angabe, daß der Betrag

nach dem Auslande zu überſenden ſei.

Die Zahlſtelle wird ſolche Anweiſungen in das Aus

zahlungsregiſter der Zahlungsanweiſungen eintragen, und ſo

dann über den Betrag, abzüglich der Frankatur für die

Poſtanweiſung , eine , eventuell, wenn der Betrag über

Fr. 1000 hinausgeht, mehrere internationale Poſtanweiſungen

an die angegebene Adreſſe ausfertigen , folche in der Ein

zahlungsrechnung für Poſtanweiſung eintragen und ſie ſo

dann verſenden. Auf der Rüdſeite der betreffenden Zahlungs

anweiſung iſt ein Ábdruck des Datumſtempels und die Be

merkung anzubringen „ Erledigtdurch Poſtanweiſung Nr. ...

Die Anweiſung iſt ſodann zu den übrigen bezahlten Anweis

ſungen zu legen .

90. Wenn Zahlungsanweiſungen in höherem Betrage

als Fr. 10000 ausgeſtellt werden müſſen, ſo ſind ſie auf

der Rüdſeite oben mit der Ermächtigungsformel: „Dieſe

Anweiſung, lautend auf Fr. ..., darf ausbezahlt werden .

Das Schedbureau : N. N." und mit dem Abbruck des Stempels

zu verſehen. Solche Anweiſungen ſind unter Umſchlag an

die Poſtſtelle zu verſenden , welche die Auszahlung vorzu

nehmen hat.

91. Wenn Anweiſungen in hohem Betrage auf kleinere

Poſtſtellen gemacht werden müſſen , ſo iſt, auch wenn der

Betrag nicht über Fr. 10000 hinausgeht, der Kreispoſt

direktion Kenntnis zu geben, damit eventuell das Geeignete

(1. Ziff. 74 hiervor) angeordnet werden kann .

92. Die ausgefertigten Zahlungsanweiſungen werden

ſofort in das Regiſter der ausgeſtellten Zahlungsanweiſungen

eingetragen , und zwar unter fortlaufender Numerierung. Die

Anweiſungen ſind mit den gleichen Nummern zu verſehen

und ſodann zu verſenden.
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Die Numerierung beginnt jeden Monat neu .

93. Es iſt zuläſſig, die telegraphiſche Anweiſung des

Schedbetrages zu verlangen. In dieſem Falle fertigt die Ronto

ſtelle des Schedbureaus eine Zahlungsanweiſung an die Zahl

ſtelle des eigenen Schecbureaus aus unter Angabe der Adreſſe,

an welche der Betrag angewieſen werden ſoll, und übergibt

die Zahlungsanweiſung der Zahlſtelle. Die legtere wird die

Zahlungsanweiſung ſofort in das Auszahlungsregiſter ein

tragen , auf der Rückſeite der Anweiſung bemerken : ,,Teleg .

Poſtanweiſung Nr. ..." und alsdann eine telegraphiſche

Poſtanweiſung an die angegebene Adreſſe und über den be

treffenden Betrag ausſtellen und verſenden .

Die Tagen für die Poſtanweiſung und das Telegramm

ſind von der Zahlſtelle vom anzuweiſenden Betrag in Abzug

zu bringen . Wenn demnach die Zahlungsanweiſung der Konto

ſtelle zur Ausfertigung einer telegraphiſchen Poſtanweiſung

z. B. auf Fr. 500 lautet, ſo wird die Zahlſtelle, wenn die

Poſtanweiſungs- und die Telegrammtare zuſammen Fr. 1.20

ausmachen, eine telegraphiſche Poſtanweiſung von Fr.498.80

auszuſtellen haben. Solche telegraphiſche Anweiſungen können

ſowohl nach dem Inland, als nach dem Ausland, ſofern nach

legterem telegraphiſche Poſtanweiſungen zuläſſig ſind, ge

macht werden .

Wenn der Rechnungsinhaber unbedingt den Betrag von

Fr. 500 anweiſen will, ſo muß z. B. der von ihm auszuſtellende

Scheck, auf Grund deſſen die Anweiſung auszuſtellen wäre,

auf Fr. 501.20 lauten .

94. Ein Rechnungsinhaber , der einen Poſtſcheck zur

Ausfertigung einer Zahlungsanweiſung einreicht, kann ver

langen, daß ihm über die geleiſtete Zahlung an den von ihm

bezeichneten Zahlungsempfänger eine Beſcheinigung verſchafft

werde. Über das Nähere in Bezug auf das daherige Ver

fahren wird auf die Beſtimmungen von § 6 der Inſtruktion

für die Poſtſtellen über den Poſticheck und Giroverkehr hin:

gewieſen .

95. Der Rechnungsinhaber kann auch die Expreß

beſtellung nur der Zahlungsanweiſung oder der Zahlungs

anweiſung und des Betrages verlangen . Hierfür gelten die

Vorſchriften von § 4, Ziff. 29 u . ff., der Inſtruktion für

die Poſtſtellen .

96. In Bezug auf die Begehren von Rechnungsinhabern

um Rüczug und Änderung der Adreſſe von Zahlungsan
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weiſungen , ſowie von Adreſſaten von Zahlungsanweiſungen

um Beſtimmungsänderung der leßteren, enthalten die SS 7

und 8 der Inſtruktion für die Poſtſtellen über den Poſtſcheck

und Giroverkehr die notwendigen Vorſchriften . Im § 9

der nämlichen Inſtruktion finden ſich die Beſtimmungen

betreffend die Behandlung von unbeſtellbaren Zahlungs

anweiſungen.

Laſtſchriften auf Grund von Poſtichede (Giro).

97. Die Poſtichects , welche einem Scheckbureau zur

Übertragung auf eine andere Rechnung eingereicht werden

oder von einem anderen Scheckbureau eintreffen , ſind zunächſt

auf ihre ordnungsmäßige Ausfertigung zu prüfen .

98. Die Schecks, welche auf das eigene Scheckbureau

lauten, ſind auch mit der Unterſchriftenkarte zu vergleichen.

Die Schede, welche auf ein anderes Schecbureau lauten,

ſind ſofort, auch wenn ſie laut Angabe auf der Rücfeite auf

einer Rechnung beim eigenen Schedbureau gutzuſchreiben

find , ohne in das Regiſter der eingelangten Schecks einge

tragen worden zu ſein , unter Umſchlag an das betreffende

Schedbureau zu ſenden .

99. Werden keine Mängel wahrgenommen, ſo ſind die

Schede, welche auf das eigene Schedbureau lauten , in das

Regiſter der eingelangten Schecks einzutragen. Es ſind im

Regiſter einzuſeßen das Datum, die laufende Nummer der

Eintragung, die Kontonummer des Schedausſtellers und der

Betrag. Wenn der Scheck auf einer Rechnung gutzuſchreiben

iſt, die beim eigenen Bureau geführt wird, ſo iſt der Betrag

in die Kolonne „ zum Giro im eigenen Kreis “ einzuſeßen ;

iſt aber der Scheck zur Gutſchrift an ein anderes Schedbureau

zu ſenden, ſo muß der Betrag in die Kolonne „zum Giro

in Verbindung mit anderen Kreiſen, Laftſchriften “ einge

tragen werden .

100. Die Schecks werden ſodann auf den Rechnungen

der Schedausſteller abgeſchrieben. Es ſind hierbei auf der

Rechnung einzutragen das Datum der Laſtſchrift, die Num

mern des Scheds und unmittelbar dahinter in Klammern G

(Giro), ſowie der Betrag .

Die Schecks, welche gemäß der Verfügung auf der Rück

ſeite auf Rechnungen zu übertragen ſind , die beim eigenen

Bureau geführt werden , werden ſofort den betreffenden Rech

nungen gutgeſchrieben (f . Ziff. 70 hiervor ).
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Die Schede dagegen, welche gemäß der Verfügung auf

der Rüdſeite auf einer Rechnung gutzuſchreiben ſind, die bei

einem anderen Scheckbureau geführt wird, werden nach vor

genommener Laſtſchrift in Begleitung eines Bordereaus

( Formular Nr. 6000 ) an das betreffende Schedbureau

verſandt.

101. Es gilt als Grundſaß , daß auch im Giro Laſt

ſchriften und Gutſchriften nur vorgenommen werden dürfen,

wenn auf der Rechnung des Scheckausſtellers das erforder:

liche verfügbare Guthaben mit Ausſchluß der Stammeinlage

vorhanden iſt .

Rechnungsſtellung , Verzinſung.

Benachrichtigung der Rechnungsinhaber.

102. Die Geſuche von Rechnungsinhabern um tägliche

oder wöchentliche Benachrichtigung über die Höhe ihres Konto

guthabens find von den Kreispoſtdirektionen mit Bericht und

Antrag der Oberpoſtdirektion zum Entſcheide vorzulegen . Im

Bericht iſt jeweilen anzugeben, welches Geſchäft der Geſuch

ſteller betreibt, wie groß ſein täglicher Umſaß der Zahl der

täglichen Eintragungen auf der Rechnung und dem Betrage

nach iſt und ob beſondere Verhältniſſe beſtehen, die eine Ab:

weichung von der im Art . 22 der bundesrätlichen Verord

nung als Regel angenommenen halbmonatlichen Benachrich

tigung angezeigt erſcheinen laſſen.

103. In dem Entſcheide der Oberpoſtdirektion wird je

weilen geſagt werden , ob und eventuell welche Gebühr

monatlich für die Benachrichtigung zu beziehen ſei .

Dieſe Gebühr iſt, wie die Einzahlungs-, Auszahlungs

und Girogebühren, monatlich der Rechnung des betreffenden

Rechnungsinhabers zu belaſten .

Frankierung der Benachrichtigungen .

104. Die halbmonatlichen , ebenſo wie die auf beſon

deres Anſuchen hin täglich oder wöchentlich zu machenden

Benachrichtigungen der Rechnungsinhaber über die Höhe ihres

Guthabens find von den Scheckbureaus zu frankieren .

Die Kreispoſtdirektionen werden den Kontoſtellen der

Scheckbureaus hierfür Frankomarken, die von der Oberpoſt

direktion zu beziehen ſind, gegen Empfangſchein abgeben.
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Die Kreispoſtdirektionen werden über dieſe Abgabe von

Frankomarken eine Rechnung führen .

105. Die Rontoſtellen der Schedbureaus werden über

dieſe Marken ebenfalls Rechnung führen, und zwar ſowohl

über den Empfang von den Kreispoſtdirektionen , als über

den Verbrauch. Der Verbrauch iſt in der Weiſe nachzu

weiſen , daß angegeben wird , welche Anzahl von Benach

richtigungen im Lokalrayon und welche außerhalb des Lokal

rayons verſandt worden ſind, unter jeweiliger Beiſeßung des

Datums.

106. Die Kreispoſtdirektionen werden durch einen hierzu

geeigneten Beamten periodiſch, wenigſtens zweimal im Jahr,

eine Reviſion über die Verwendung der Frankomarken vor

nehmen laſſen. Unregelmäßigkeiten müſſen der Oberpoſt

direktion berichtet werden .

107. Auch bei den Inſpektionen der Schedbureaus (Ronto

ſtellen ) iſt jeweilen eine Reviſion des Markenbeſtandes und

Verbrauchs vorzunehmen.

Verzinſung und Zinsberechnung.

108. Die Ausrechnung der Zinſen, welche gemäß den

Art. 23 und 24 der bundesrätlichen Verordnung den Rech

nungsinhabern gutzuſchreiben ſind, wird bei dem Inſpektorat

für den Scheck- und Giroverkehr in der Weiſe vorgenommen ,

daß monatlich für jede einzelne Poſtſcheck- und Girorechnung

das Zinstotal ermittelt wird .

109. Nachdem auch die Ausrechnungen für den Monat

Dezember beendigt ſind, wird das Inſpektorat für den Scheck:

und Giroverkehr jedem Scheckbureau (Rontoftele) ein Ver

zeichnis , enthaltend das Zinsbetreffnis des abgelaufenen

Fahres für jede einzelne Rechnung, zuſtellen . Die Scheck

bureaus haben die Beträge auf den neuen Rechnungen gut

zuſchreiben.

110. Für die im Laufe des Jahres zur Aufhebung

gelangenden Rechnungen werden die gutzuſchreibenden Zins

betreffniſſe vom Inſpektorat für den Scheck- und Giroverkehr

den Scheckbureaus vor der Liquidation der betreffenden Rech

nungen jeweilen von Fall zu Fal mitgeteilt werden .

111. Sowohl bei den jährlich als bei den vereinzelt bei

Aufhebung von Rechnungen gutzuſchreibenden Zinſen wird

das Inſpektorat für den Sched- und Giroverkehr jeweilen
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durch Vermittlung der Kreispoſtkontrolle veranlaſſen, daß die

Kreispoſtkaſſe mittels Einzahlungsſcheins dem Scheckbureau

Deckung für die vorzunehmende Gutſchrift verſchafft (f. auch

Ziff. 154 hiernach).

Aufhebung der Boſtfched- und Girored nung.

Befugnis zur Aufhebung der Rechnungen.

112. Wenn Rechnungsinhaber, die ihren Wohnſit oder

ihre Geſchäftsniederlaſſung in der Schweiz haben, in Kon

kurs geraten oder ausgepfändet werden , ferner wenn es

wiederholt verſehentlich vorgekommen iſt, daß Rechnungs

inhaber ungenügend oder nicht gedeckte Schecks ausgeſtellt

haben oder wenn andere beſondere Gründe vorliegen , ſo

werden die Kreispoſtdirektionen der Oberpoſtdirektion Be:

richt erſtatten und Antrag ſtellen , ob , und wenn ja , auf

welchen Zeitpunkt die betreffende Rechnung im Sinne vom

erſten Abſaß des Art . 25 der bundesrätlichen Verordnung

aufzuheben ſei.

113. Gegen Rechnungsinhaber, die ſich ihrer Poſtſcheck

und Girorechnung zur Ausfuhr von Metallgeld nach dem

Auslande bedienen oder die in betrügeriſcher Abſicht Poſt

ſchedes auf die Verwaltung ausgeſtellt haben, muß die Auf

hebung der Rechnung auf Grund von Art. 25, zweiter und

britter Abſaß der bundesrätlichen Verordnung durch ſchrift:

liche Kündigung auf einen möglichſt nahen Termin unbedingt

zur Anwendung gebracht werden .

Die Rechnungen von Kontoinhabern , die ihren Wohn

fiß oder ihre Geſchäftsniederlaſſung im Auslande haben,

werden im allgemeinen aus den nämlichen Gründen auf

gehoben wie die anderen Rechnungen . Ein weiterer Auf

hebungsgrund würde mit Bezug aufRechnungen von im Aus:

lande Wohnenden oder geſchäftlich daſelbſt Niedergelaſſenen

darin erblickt werden, wenn die Betreffenden gegen die Intereſſen

der Schweiz handeln, d . h . einen die Schweiz ſchädigenden

Geſchäftsbetrieb unterhalten ſollten .

114. Der Rechnungsinhaber kann ſeine Rechnung nach

Maßgabe vom leßten Abſaß des Art. 25 der bundesrätlichen

Verordnung jederzeit auf 14 Tage kündigen .

115. Vor Auszahlung des verbleibenden Guthabens ein:

ſchließlich der Stammeinlage werden dieSchedbureaus nach:

ſchlagen , bis zu welcher lekten fortlaufenden Nummer der
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betreffende Rechnungsinhaber Poſtſchecks ausgeſtellt hat. Das

zurückzugebende Poſtſcheckbuch ſoll von dieſer Nummer hin

weg noch alle weiteren Schedeformulare enthalten . Im übrigen

wird diesfalls auf die Beſtimmungen der Art . 26 und 27 der

bundesrätlichen Verordnung verwieſen .

Verfahren bei Pfändung von Kontoguthaben.

116. Wenn einer Kreispoſtdirektion oder einem Sched

bureau von einem Betreibungsamt ſchriftlich mitgeteilt wird,

daß das Guthaben eines namentlich bezeichneten Inhabers

einer Scheck und Girorechnung gepfändet worden ſei, ſo iſt

dieſer Mitteilung Folge zu geben in der Weiſe , daß die

Verfügungen des Rechnungsinhabers nicht mehr vollzogen

werden , bis vom Betreibungsamt ſchriftlich angezeigt wird,
die Pfändung ſei aufgehoben. Wenn einer Kreispoſt

direktion eine ſolche Mitteilung zugeht, ſo hat ſie das Scheck

bureau (Zahlſtelle und Kontoſtelle) ſofort hiervon zu benach

richtigen.

117. Um zu verhüten, daß aus Verſehen dennoch Zah

lungen aus dem gepfändeten Guthaben geleiſtet werden , hat

die Zahlſtelle aufder Unterſchriftenkarte und die Rontoſtelle

auf der Unterſchriftenkarte und der Rechnung ein Blatt an

zuheften , auf dem angegeben iſt , daß die Rechnung wegen

Pfändung geſperrt ſei. Poftſchecks, die auf das gepfändete

Guthaben einer Rechnung ausgeſtellt worden ſind, dürfen,

ſolange die Pfändung dauert, nicht anerkannt werden. Sie

ſind dem Vorweiſer oder Einſender unter Mitteilung des

Grundes zurückzugeben .

Verfahren bei Konkurs von Rechnungsinhabern.

118. Gelangt einer Kreispoſtdirektion oder einem Scheda

bureau zur Kenntnis, daß ein Rechnungsinhaber in Konkurs

geraten ſei, ſo iſt die betreffende Rechnung in gleicher Weiſe

zu ſperren, wie wenn das Guthaben gepfändet worden wäre,

d . h . den Verfügungen des Rechnungsinhabers über ſein

Guthaben iſt nicht mehr Folge zu geben und auf den Unter

ſchriftenkarten und auf der Rechnung ſind Blätter anzu:

heften, welche die Tatſache der Sperrung der Rechnung an:

geben und verhüten , daß etwa verſehentlich Auszahlungen

gemacht werden .
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119. Das betreffende Konkursamt iſt ſodann ſchriftlich

anzufragen , was mit dem Guthaben zu geſchehen habe.

Wenn das Konkursamt ſchriftlich Befehl gibt, dem Rechnungs

inhaber oder einem zu dieſem Zwecke beſtellten Maſſenver

walter die Verfügung über das Guthaben zu laſſen , ſo kann

dieſem Befehl imSinne von Art. 9, leßter Abſaß, des Poſt

regalgeſeßes Folge gegeben werden, ſofern nicht Inkon

venienzen zu befürchten ſind. In zweifelhaften Fällen iſt

die Weiſung der Kreispoſtdirektion oder der Oberpoſtdirektion

einzuholen.

120. Einzahlungen und Gutſchriften auf Poſtſcheck

und Girorechnungen , auf denen Pfändung laſtet oder deren

Inhaber in Konkurs geraten iſt, können entgegengenommen

und vollzogen werden .

Berfahren bei Ableben vou Rechnungsinhabern.

121. Wenn Rechnungsinhaber mit Tod abgehen , ſo

haben ſich die Kreispoſtdirektionen in jedem einzelnen Falle

bei den geſeßlichen Erben oder deren geſeßlichem Vertreter

darüber zu erkundigen, ob die Poſtſcheck- und Girorechnung

aufzuheben oder weiterzuführen ſei . In leßterem Falle muß

ſchriftlich angegeben werden ,wer zur Verfügung über das

Kontoguthaben berechtigt iſt. Die Kreispoſtdirektionen werden,

geſtüßt auf dieſe Auskunft, den Scheckbureaus für jeden ein

zelnen Fall Wegleitung erteilen.

Gebühren.

122. Die im Poſt check und Giroverkehr zu erhebenden

Gebühren ſind im Art. 28 der bundesrätlichen Verordnung

feſtgeſeßt.

123. Bei der Übertragung von Poſtſches von einer

Rechnung auf die andere (Giro ), ſowie bei Anweiſung auf

Poſtſtellen iſt derjenige Rechnungsinhaber mit der Gebühr

zu belaſten , der Auftrag zum Giro oder der Anweiſung ge:

geben hat, Tomit der Ausſteller des Schecks, auf Grund deſſen

das Giro oder die Anweiſung vollzogen wird .

124. Die Rechnungsinhaber haben auf Grund von Art. 29

der bundesrätlichen Verordnung alle Korreſpondenzen an die

Kreispoſtdirektionen und die Schecbureaus als Briefpoſtgegen

ſtände zu frankieren, gleich wie dies auch von den Kreispoſt

direktionen und den Scheckbureaus gemäß Ziffer 104 hiervor
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mit den an die Rechnungsinhaber adreſſierten Korreſpondenzen

zu geſchehen hat.

125. Wenn unfrankierte Briefpoſtgegenſtände oder un

frankierte Umſchläge, die Poſtſchecs enthalten , an Sched

bureaus gelangen , ſo iſt wie folgt zu verfahren:

Der Poſticheck iſt, wenn er ordnungsmäßig befunden

wird, zu vollziehen . Der unfrankierte Umdlag iſt an die

Poſtſtelle zu ſenden, in deren Beſtelbezirk der Scheckausſteller

wohnt, mit dem Auftrage, den Frankaturbetrag nachträglich

einzuziehen. Gelingt der Einzug,ſo iſt die Frankatur mittels

Marken auf dem Umſchlag zu deden und in einem zweiten

Umſchlag an das Scheckbureau zurückzuſenden. Kann der

Einzug nicht bewerkſtelligt werden, ſo iſt der Umſchlag gleich:

wohl zurückzuſenden , worauf das Scheckbureau den Betrag

der fehlenden Frankatur den Gebühren der betreffenden

Schedrechnung beifügt.

126. Die Scheckbureaus haben die Umſchläge, in denen

ihnen Schecks zugeſandt worden ſind, aufzubewahren, damit

bei Inſpektionen nachgeſehen werden kann, ob die Bureaus

den Vorſchriften betreffend die Franfierung der Korreſpon

denzen von den Rechnungsinhabern an ſie Nachachtung ver

ſchafft haben . Ende Jahres ſind die Umſchläge zur Maku

lierung an die Kreispoſtkontrolle abzuſenden.

127. Es iſt nicht notwendig, daß die Poſtſchecs ent

haltenden Umſchläge, die an die Schedbureaus zu ſenden

ſind, rekommandiert werden .

Rechnungsabſchluß der poftfchedbureaus.

Zahlſtellen .

128. Die Beträge der bezahlten Poſticheds ſind im

Verzeichnis der bezahlten Schecks täglich zu addieren . Das

Total iſt in der hierfür beſtimmten Kolonne des Verzeichniſſes

einzutragen.

Das Total der bezahlten Schecks ift täglich mit dem

Total der zur Bezahlung viſierten Schede, das von der

Rontoſtelle des Schedbureaus ermittelt wird, zu vergleichen.

Wenn nicht übereinſtimmung zwiſchen den beiden Zahlen

beſteht, ſo iſt ſie durch Punktieren der einzelnen Beträge und

Hebung etwa fich eingeſchlichener Fehler herzuſtellen.

129. Am Abend des leßten Tages im Monat nach

Schalterſchluß iſt das Monatstotal der bezahlten Schecks zu
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ermitteln und das Verzeichnis der bezahlten Scheđe iſt ab

zuſchließen .

Das Monatstotal , das mit dem von der Kontoſtelle

des Scheckbureaus ermittelten Total der viſierten Scheda

übereinſtimmen muß, wird mit dem Total der bezahlten An

weiſungen im Schedverkehr abdiert .

130. Das Verzeichnis der bezahlten Schede muß immer

und ohne Ausnahme mit dem Monat abgeſchloſſen werden.

Die Schecks, die vom abgelaufenen Monat datiert ſind, aber

erſt im neuen Monat zur Zahlung vorgewieſen werden, ſind,

ſofern ihre Umlaufzeit nicht etwa ſchon verſtrichen iſt, auf

Rechnung des neuen Monats zu bezahlen und in das Ver

zeichnis des neuen Monats aufzunehmen. Die Poſtſchecks

werden ſomit in demjenigen Monat bezahlt und verrechnet,

in dem ſie vorgewieſen werden.

131. Am Abend des leßten Monatstages iſt auch der

Totalbetrag der bezahlten Zahlungsanweiſungen zu ermitteln .

Dieſer Betrag wird ſodann mit dem Totalbetrag der be

zahlten Schecks zuſammengezählt (1. Siffer 129, zweiter Ab

ſaß) und die erhaltene Summe wird im Kaſſaabſchluß For

mular Nr. 5515) unter der Rubrik „Auszahlungen im

Scheckverkehr “ eingeſeßt .

132. Das Regiſter der Einzahlungen auf Scheckrech

nungen iſt ebenfalls am leßten Tage des Monats nach Schalter

ſchluß abzuſchließen und zu addieren. Es gelten hierfür die

Beſtimmungen von § 11, Ziffern 3, 4 und 5 der Inſtruktion

für die Poſtſtellen betreffend den Poſt check- und Giroverkehr.

Das Total iſt unter Angabe der Nummer der legten Ein

tragung in den Kaſſaabſchluß unter die Rubrik „ Einzah

lungen im Scheckverkehr“ und in den Rechnungsabſchluß

überzutragen .

133. Das Auszahlungsregiſter der Zahlungsanweiſungen,

das zu führen iſt gemäß der Inſtruktion für die Poſtſtellen,

betreffend den Scheck- und Giroverkehr, wird am Abend des

3. Tages des folgenden Monats nach Anleitung der ge

nannten Inſtruktion abgeſchloſſen .

134. Die Totale der bezahlten Schecks und der be:

zahlten Anweiſungen werden addiert. Der erhaltene Betrag

iſt an der hierfür beſtimmten Stelle des Rechnungsabſchluſſes

einzuſeßen .

135. Das Regiſter der bezahlten Schecks, ſamtden

bezahlten Schecks, das Regiſter der Einzahlungen im Scheck.
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136.

verkehr und das Auszahlungsregiſter der Zahlungsanweiſungen

ſamtden bezahlten Anweiſungen ſind, wenn möglich noch am

3. Abends, ſpäteſtens aber am 4. Morgens an das Inſpektorat

für den Sched und Giroverkehr einzuſenden .

In die täglichen Kaſſabilanzen der Zahlſtellen

der Schecbureaus ſind die Einzahlungen im Poſtſcheckverkehr,

fowie die Beträge der bezahlten Anweiſungen und der be

zahlten Poſtichede ebenfalls aufzunehmen . Das Formular

5518 iſt vorläufig handſchriftlich zuergänzen; bei einer Neu

auflage wird der Änderung Rückſicht getragen werden .

Kontoſtellen.

Tägliche Mitteilung über den Verkehr.

137. Die Kontoftellen der Scheckbureaus überſenden

dem Inſpektorat für den Scheck- und Girodienſt täglich, aus

genommen an Sonn- und Feiertagen mit beſchränktem

Schalterdienſt, eine Aufſtellung über den Verkehr des ab

gelaufenen Tages . Die Ausfertigung iſt möglichſt weit

hinauszuſchieben , muß aber doch ſo gemacht werden, daß die

Mitteilung über den Tagesverkehr um 8 Uhr Morgens des

folgenden Tags in den Beſiß des Inſpektorats für den

Scheck- und Girodienſt gelangt, damit hier eine Aufſtellung

über den Geſamtverkehr des vorhergehenden Tags gemacht

werden kann . Die Aufſtellung über den Tagesverkehr iſt

von den Scheckbureaus immer zur gleichen Tagesſtunde zu

erſtellen und nicht etwa das eine Mal um 4 Uhr nachmitage

und das andere Mal nach Schalterſchluß.

138. Am Tage nach Sonn- und Feiertagen mit be

ſchränktem Schalterdienſt , an welchen die Mitteilung über

den Tagesverkehr unterbleiben kann , iſt der Verkehr des

vorangegangenen Sonn- oder Feiertags in die Zahlen des

nachfolgenden Werktags einzubeziehen und vereint mit dieſen

zu melden .

139. Für dieſe Aufſtellung iſt das Formular Nr. 5598

zu verwenden. Es ſind auf demſelben anzugeben das Total

der eingelangten Einzahlungsſcheine vom eigenen Kreis und

aus andern Kreiſen ; ferner das Total der eingelangten Poſt

ſchecks, die erledigt wurden durch Barzahlung, durch Aus

ſtellung von Anweiſungen nach dem eigenen Kreis und von

Anweiſungen nach andern Kreiſen .

Das Formular iſt mit einem Abdruck des Datumſtempels
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zu verſehen und vom Bureauvorſtand oder ſeinem Stellver

treter zu unterzeichnen .

Abſchluß der Poſt ſched- und Girorechnungen.

140. Für die Rechnungen der Kontoinhaber wird das

Formular Nr. 5590 verwendet.

Die Rechnungen ſind immer genau auf dem laufenden

zu halten in der Weiſe , daß die Gutſchriften und Laft

ſchriften jeweilen ſofort , nachdem der Auftrag hierzu durch

Einzahlungsſchein oder Scheck gegeben worden iſt, vollzogen

werden .

Die Rechnungen müſſen ſo geführt werden, daß immer

auf den erſten Blick erſichtlich iſt, wie viel das Guthaben des

Rechnungsinhabers beträgt . Es bedingt dies, daß jedesmal

nach Vornahme von Gutſchriften oder Laſtſchriften der Be

trag des Guthabens ermittelt und in der hierfür beſtimmten

Kolonne der Rechnung ausgeſeßt wird .

141. Die Einzahlungsſcheine müſſen auf den Scheck

rechnungen desjenigen Monats gutgeſchrieben werden , in dem

ſie ausgeſtellt. d. h. in welchem ſie einbezahlt worden ſind.

Auch die Gutſchriften auf Grund von Poſtichecks müſſen

immer auf Rechnung des gleichen Monats ſtattfinden , auf

den die entſprechende Laſtſchrift entfält. Das Datum des

Scheda fält hierbei nicht in Betracht. Die Schecks, die am

legten Tage des Monats von den Rechnungen abgeſchrieben

worden ſind, müſſen entweder mittels Zahlungsanweiſungen

erledigt oder im Giroverkehr auf Rechnung des alten Monats

gutgeſchrieben werden. Die Schedbureaus haben demnach

genau darauf zu achten, ob die Poſtſchecks , die ihnen von

andern Schecbureaus in den erſten Tagen des neuen Monats

zugehen , auf den Rechnungen des alten oder des neuen

Monats gutzuſchreiben ſind.

142. Die Sched- und Girorechnungen des abgelaufenen

Monats find am Abend des 2. und am Morgen des 3. Tages

des neuen Monats, wo anzunehmen iſt, daß Gut- oder Laſt

ſchriften auf Rechnung des alten Monats nicht mehr vor

kommen werden, abzuſchließen . Die Kolonne Gebühren "

iſt zu addieren und der ermittelte Totalbetrag iſt von dem

Rechnungsguthaben in Abzug zu bringen.

Gebührenborderea u .

143. Über die Gebührentotale der verſchiedenen Rech

nungen wird ſodann auf Formular Nr. 5595 ein Bordereau

.

n
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erſtellt und der Geſamtbetrag aller auf den Rechnungen ab

geſchriebenen Gebühren an Hand dieſes Bordereaus ermittelt.

Ablieferung der Gebühren an die Kreispoſtkaſſe.

144. Über den Totalbetrag der Gebühren wird ſofort

eine Zahlungsanweiſung an die Adreſſe der Kreispoſtkaſſe

ausgeſteŰt. Auf der Zahlungsanweiſung iſt auf der Rück

feite des Abſchnittes anzugeben : ,, Gebühren des Scheckver-:

kehrs vom Monat... Die Zahlungsanweiſung iſt in üb

licher Weiſe in das Regiſter der Zahlungsanweiſungenvom

abgelaufenen Monat einzutragen und alsdann der Zahlſtelle

des Schedbureaus zuzuleiten .

145. Der Kreispoſtkontrolle iſt gleichzeitig von dieſer

Zahlung Kenntnis zu geben und ein Einnahmenbeleg (For
mular Nr. 4006) über den Totalbetrag der Gebühren zu

zuſtellen .

146. Die Zahlſtelle wird die Anweiſung in das Re

giſter der Zahlungsanweiſungen im Scheckverkehr des ab

gelaufenen Monats eintragen und alsdann die Anweiſung

ausbezahlen .

Zuſammenſtellung der Kontoguthaben.

147. Die Rontoguthaben, die nach Abſchluß der Scheck

und Girorechnungen und nach Abzug der Gebühren feſtgeſtellt

worden ſind, werden auf dem Formular Nr . 5596 zuſammen

gezogen und es wird das Total aller Kontoguthaben durch

Addition ermittelt.

Abſchluß der Regiſter.

148. Die Regiſter vom abgelaufenen Monat der ein

gelangten Einzahlungsſcheine, der eingelangten Schecks und

der ausgeſtellten Zahlungsanweiſungen ſind durch Addition

abzuſchließen, ſobald Eintragungen in ihnen nicht mehr vor

genommen werden müſſen .

Rechnungsabſchluß der Rontoſtelle.

149. Sofort nach Abſchluß der Regiſter iſt der Rech

nungsabſchluß zu erſtellen .

Es geſchieht dies dadurch , daß die Totale der einge

langten Einzahlungsſcheine vom eigenen Kreis und aus

andern Kreiſen, die Totale der eingelangten Schecks zur Bar

zahlung, zur Ausſtellung von Anweiſungen und zum Giro,
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ſowie der Betrag der abgeſchriebenen Gebühren auf dem

Formular Nr. 5597 an den hierfür bezeichneten Stellen ein

geſeßt werden .

150. Hierauf werden die Totale der Gutſchriften und

der Laſtſchriften durch Addition der betreffenden Kolonnen

ermittelt. Die kleinere Summe wird von der größeren ab

gezogen . Das Ergebnis ſtellt die Zunahme oder Abnahme

der Kontoguthaben im abgelaufenen Monat dar.

Sodann werden noch der Betrag der Kontoguthaben

am Ende des vorhergehenden Monats und der Betrag der

Rontoguthaben am Ende des Rechnungsmonats einander

gegenübergeſtellt. Die Differenz muß gleich ſein der durch

den Rechnungsabſchluß ermittelten Zunahme oder Abnahme

der Rontoguthaben. Vom Rechnungsabſchluß hat die Ronto

ſtelle zu ihrem Gebrauch eine Abſchrift zu nehmen .

.

Einſendung der Regiſter u. 1. w .

151. Die Regiſter der eingelangten Einzahlungsſcheinc

ſamt den Einzahlungsſcheinen , der eingelangten Scheds ſamt

den Schecks und der ausgeſtellten Zahlungsanweiſungen ſind

womöglich ſchon am 3., ſpäteſtens aber am Morgen des

4. Tages des neuen Monats an das Inſpektorat für den

Poftſcheck- und Giroverkehr einzuſenden ; ebenſo die Sched

und Girorechnungen, das Gebührenbordereau, die Zuſammen

ſtellung der Kontoguthaben und der Rechnungsabſchluß.

Die Einzahlungsſcheine und die Schecks find den laufen

den Nummern der Eintragungen nach zu ordnen und in

Pakete zu formieren.

Aufgaben der Kreis poſtkontrollen.

152. Die Kreispoſtkontrollen werden allmonatlich, ſo :

bald ihnen die Kontoſtelle des Schedbureaus mitgeteilt hat,

welcher Betrag an Gebühren durch Zahlungsanweiſung an

die Kreispoſtkaſſe abgeführt worden iſt, und ihnen das be

treffende Einnahmenbeleg zugekommen iſt, den Betrag der

Gebühren im Bauptbeleg der Einnahmenrubrik 0 , 1 , ver

einnahmen .

153. Das Inſpektorat für den Poſtiched und Giro

verkehr bei der Oberpoſtdirektion wird , wenn die Ein- und

Auszahlungsrechnungen der Poſtſtellen über den Scheck- und

Giroverkehr revidiert ſind, den Kreispoſtkontrollen allmonat
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lich, ſpäteſtens am 23. des neuen Monats , auf Formular

Nr. 1709 ein Verzeichnis zuſtellen , in welchem die Beträge

aus dem Scheck- und Giroverkehr zu Gunſten oder zu Laſten

jeder Poſtſtelle, ſowie der Zahlſtelle des Schedbureaus des

betreffenden Poſtkreiſes angegeben ſind. Die Kreispoſtkontrollen

werden an Hand dieſer Angaben die Eintragungen in den

Rechnungsabſchlüſſen der Poſtſtellen und der Zahlſtelle des

Scheckbureaus nachprüfen und wo nötig berichtigen , bevor

deren Übertragung in das Saldoverzeichnis des Poſtkreiſes

(Formular Nr. 5504) erfolgt .

154. In den erſten Tagen des Monats Januar jedes

Jahres erſtmals 1907, wird das Inſpektorat für den Poſt

check und Giroverkehr bei der Oberpoſtdirektion den Kreis

poſtkontrollen ein Verzeichnis zuſtellen , in dem der Betrag

an Zinſen, die jedem einzelnen Inhaber einer Scheck- und

Girorechnung des betreffenden Poſtkreiſes für das abgelaufene

Jahr zukommt, angegeben iſt. Die Kreispoſtkontrollen werden

den Totalbetrag dieſer Zinſen durch Aufnahme in den Haupt

beleg der Rubrik XIX der Dezemberrechnung des abge

laufenen Jahres verausgaben und ſodann veranlaſſen , daß

die Kreispoſtkaſſe einen Einzahlungsſchein über den Geſamt

zinsertrag zu Gunſten des eigenen Schedbureaus ausſtellt

und den Betrag bei der Zahlſtelle des Scheckbureaus ein

zahlt . Sobald dieſer Einzahlungsſchein bei der Kontoſtelle ein

geht, werden die Zinsbetreffniſſe auf den einzelnen Scheck

und Girorechnungen gutgeſchrieben (ſiehe Ziffer 111 hiervor) .

155. Wenn im Laufe des Jahres auf einzelnen Sched

und Girorechnungen wegen Aufhebung der leßtern Zinſen

gutzuſchreiben ſind, ſo wird den Kreispoſtkontrollen über die

daherige Verausgabung jeweilen beſondere Mitteilung zu:

gehen ; ebenſo , wenn Zinſen zu vereinnahmen oder Kurs:

differenzen zu verrechnen ſind.

Inſpektionen.

156. Die Kreispoſtdirektionen werden dem Dienſtzweig

des Poſtſchedt- und Giroverkehrs beſondere Aufmerkſamkeit

zuwenden und alles tun, um mit Bezug auf denſelben einen

geregelten und raſchen Geſchäftsgang zu erzielen.

157. Bei den Inſpektionen und Kaſſaverifikationen der

Poſtſtellen iſt auch dieſer Dienſtzweig zu berückſichtigen . Die

in- und Auszahlungen ſind in den Kafſaabſchluß einzu
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beziehen und die Führung der Regiſter iſt einer Prüfung zu

unterwerfen . Alfällige Mängel ſind in das Inſpektions

protokoll aufzunehmen .

158. Die Zahlſtellen der Poſtſcheckbureaus, welche mit

dem Mandatbureau vereinigt ſind, ſollen jeweilen bei der

vierteljährlichen Raſſareviſion und jährlichen Inſpektion des

Mandatbureaus ebenfalls revidiert und inſpiziert werden,

und zwar ohne daß hierfür ein beſonderes Protokoll ver

wendet wird.

159. Auch die Inſpektion der Schalterkaſſen der Zahl

ſtellen unterliegtden allgemeinen für die Reviſion der Schalter

taſſen der Poſtbureaus aufgeſtellten Beſtimmungen.

160. Die Rontoſtellen der Poſtſchecbureaus ſind durch

die Kreispoſtdirektionen jährlich wenigſtens einmal zu in

ſpizieren , wobei jeweilen die Geſchäftsführung in allen Be

ziehungen auf das eingehendſte zu unterſuchen iſt; auch der

Markenverbrauch iſt nachzuprüfen. Das Protokoll über

dieſe Inſpektionen iſt im Original der Oberpoſtdirektion ein

zuſenden.

161. Die Oberpoſtdirektion behält ſich vor, durch ihre

Beamten bei den Poſtſcheckbureaus ( Zahlſtellen und Konto

ſtellen ), unabhängig von den Inſpektionen der Kreispoſt

direktionen, Kaſſaverifikationen und eingehende Unterſuchungen

über die Geſchäftsführung vornehmen zu laſſen.

Stempelfreiheit.

162 Die im Poſtſcheck und Giroverkehr zur Ver

wendung kommenden Formulare ſind gemäß Artikel 30 der

bundesrätlichen Verordnung den kantonalen Stempelſteuern

nicht unterworfen.

Poftgeheimnis.

163. Der Poſticheck- und Giroverkehr ſteht unter dem

Schuße des verfaſſungsmäßig gewährleiſteten Poſtgeheim

niſſes. Es iſt demnach nicht geſtattet, über den Verkehr der

Rechnungsinhaber irgendwelche Mitteilung an Dritte zu

machen, oder Einſichtnahme in die Regiſter oder Rechnungen

zu erlauben.

164. In Bezug auf die Auskunftgabe oder Erlaubnis

zur Einſichtnahme in Rechnungen u. 1. w. an kompetente

Gerichts- und Polizeibehörden gelten die Vorſchriften von
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Art. 3, Ziffer 2 , der Transportordnung für die ſchweize

riſchen Poſten.

Ausſchluß der Bortofreiheit.

165. Im Poſtſcheck- und Girodienſt wird Portofreiheit

nicht eingeräumt. Es unterliegen ſomit alle Einzahlungen,

ohne Rückſicht darauf, von wem ſie herrühren und zu weſien

Gunſten ſie gemacht werden, und alle Zahlungsanweiſungen ,

gleichviel aus welchem Konto ſie herſtammen und an wen

fie adreſſiert ſind, der verordnungsmäßigen Gebühr.

166. Die Korreſpondenzen, welche zwiſchen der Ober

poſtdirektion , dem Inſpektorat für den Scheck- und Giro

verkehr, den Kreispoſtdirektionen und den Scheckbureaus

einerſeits , ſowie den Teilnehmern am Schedverkehr (den

Rechnungsinhabern ) anderſeits ausgewechſelt werden , unter

liegen der Tare und ſind vom Abſender zu franfieren .

Dagegen werden die Korreſpondenzen der Poſtbehörden

und Dienſtſtellen unter fich , den Poſtſcheck- und Giroverkehr

betreffend, als portofreie Dienſtfache behandelt.

Reklamationen.

167. Reklamationen wegen Verſpätung oder Verluſt

von Einzahlungen oder Auszahlungen , ſowie wegen der

ſpäteter Gutſchrift, Anweiſung oder Übertragungen (Giros)

im Poſtſched- und Giroverkehr find auf dem Formular

Nr. 1607, das zum voraus mit 20 Ct . zu frankieren iſt,

anhängig zu machen .

168. Handelt es ſich um Einzahlungen, ſo iſt die

Reklamation in der Regel bei der Poſtſtelle einzureichen , bei

welcher die Einzahlung ſtattgefunden hat. Das ausgefüllte

Formular Nr. 1607 iſt von der Poſtſtelle, wenn es eine

Einzahlung des laufenden Monats betrifft, an das Scheck

bureau zu ſenden , an welches der Einzahlungsſchein hätte

gelangen müſſen . Bei ſpäter angehobenen Reklamationen iſt

das Formular Nr. 1607 mit den erforderlichen Angaben

verſehen an das Inſpektorat für den Sched- und Giroverkehr

einzuſenden.

169. Handelt es ſich um Zahlungsanweiſungen , ver

ſpätete oder unterlaſſene Gutſchriften oder übertragungen

(Giros), ſo iſt die Reklamation in der Regel bei dem Scheck

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVII . 42
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bureau einzureichen , dem der Poſtſcheck, auf Grund deſſen

die Zahlungsanweiſung hätte ausgeſtellt oder die Gutſchrift

oder Übertragung (Giro)hätte vorgenommen werden ſollen,

zugeſandt worden iſt. Reklamationen betreffend Anweiſungen

des laufenden Monats find vom Schedbureau direkt an die

Beſtimmungspoſtſtelle zu ſenden . Reklamationen betreffend

Anweiſungen , Gutſchriften oder Übertragungen (Giros) von

früheren Monaten ſind an das Inſpektorat für den Poſtiched

und Giroverkehr zu leiten .

170. Als Ausnahme von der Regel können die Rekla

mationen auch direkt bei der Oberpoſtdirektion oder bei einer

Kreispoſtdirektion anhängig gemacht werden . Dieſes Vers

fahren empfiehlt ſich, wenn die Vermutung einer unredlichen

Handlung vorliegt.

171. Die Reklamationsgebühr von 20 Ct. wird zurüd

erſtattet, wenn ſich herausſtellt, daß ein Verſchulden der

Poſt vorgekommen ift. Von ſolchen Fällen iſt der betreffen

den Kreispoſtdirektion Kenntnis zu geben , damit ſie das

Geeignete veranlaßt.

Haftpflicht

172. Die Poſtverwaltung leiſtet nach Maßgabe von

Art. 31der bundesrätlichen Verordnung bei Verluſt von

Poſtſcheckbeträgen vollen Erſa .

173. Die verſpätete Auszahlung einer Zahlungsan

weiſung im Sinne von Artikel 31, zweiter Abſaß, der Ver

ordnung iſt ſo zu verſtehen , daß auch die Verſpätung in der

Ausſtellung einer Zahlungsanweiſung bei einem Scheck

bureau, durch welche dieAuszahlungummehr als 24 Stunden

verzögert worden iſt, die Haftpflicht der Poſtverwaltung nach

ſich zieht.

Ebenſo haftet die Verwaltung im angegebenen Um

fange nicht nur für die Verſpätung der Gutſchrift beim

Scheckbureau, ſondern auch dann, wenn durch die Verzöge

rung in der Abſendung des Einzahlungsſcheines durch die

Aufgabepoſtſtelle oder eine Umſpeditionsſtelle eine Verſpätung

um mehr als 24 Stunden in der Gutſchrift verurſacht wird.
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$ 125 .42, 43, 501 , 526 § 181 520

§ 126 515 $$ 182 ff. 515, 516

$ 127 515 § 184 516

$ 128 40 SS 187 , 188 557

§ 129 526 $ 195 540

$ 130 515, 516, 537 , f 196 353

551 § 220 401

§ 132 558 s8 229 f. 402

§ 135 512 § 243 152

§ 137 533 $ 279 152

552,
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Bürgerliches Gefeßbuch :

§ 280 529

§ 284 547 , 548, 551

$ 300 152

313 491 , 527, 530

320 f. 159

387ff. 159

398 526 , 528

399 533

405 535

407 568

409 528

413 528, 535

434 536

473 152

480 152

491 152

469 33

524 152

652 526

680 382

700 152

705 f. 36, 502

706 152

708 37

741 35

783 f. 575

783 152

823 397

831 391 , 394, 596

832 394

839 373, 378, 493

840 398

852 400

929 531

929 f. 550

932 528, 529 , 531

1070 571

1071 572

§ 1077 . 572

1081 . 571

1208, 1209 . 568

1233 570

1242 531 , 569, 570,

571

S 1244 . 565. 569

1257 570

1273 . 531 , 568 , 571

1274 . 565, 566

1275 517

1277 531 , 569

S$ 1368 ) 572

1383 572

1399 486

Bürgerliches Gefeßbuch :

§ 1438 . 525

S$ 1440, 1441 . 486

1485 36

1519 525

1525 486

1549 529

1550 486

S$ 1627f. 572

1822 368

SS 1922 f. 507

§ 1942 541

SS 1967 f. 37

§ 1975 542

S$ 1993 .
37

§ 2033 32, 36

2042 507

2087f. 507

SS 2147 f. 507

SS 2174, 2176 541

Einführungsgeſe zum Bürgerl. Ge:

ſeßbuch Art . 7, 31 . 366

Handel gefekbug vom 10 Mai 1897 :

S 1 155

S$ 2 , 3 492

1

.

အအအအအ
အ
အအ အအအအအ အ

1

$ 15 .
493

S $ 81 f.
370

S 84 379

$ 128 525

$ 189 490, 492, 501

§ 192 40

$ 200 492

SS 20% f. 379

210 492

114 23

189 492

222 519, 520

241 379

249 379

252 23

S 271 494, 495

278 480

S 281 482

$ 300 23

$ 309 42

311 43

320 492

347 379, 381 , 382

360 152

362 76

363 29, 146 ff., 353,575

381 29

384 379

388 . 156 ff., 419, 553

အ
အအအအအ အအအအအ အအအအအအ

.
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Handelsgeſezbuch:

§ 390 379

407 379, 419

408 379

419 152

424 155

429 379

435 158

436 158, 160

438 158

481 356, 361

§ 485 379, 387. 391 .

394, 397

§ 486 379, 391 , 394,

387, 397

489 362

497 379

SS 511 f. 161

511 351 , 379, 381 ,

382, 387 , 389, 395

S 512 361 , 362, 371 ,

385, 895 FT .

S $ 513 f. 162, 382

S 514 384, 393

515 388

516 371, 387, 393

517 356, 392, 393

518 356, 392

519 392, 409, 411

520 392, 411 , 412

SS 522 f . 414, 415,

522 361, 388, 416

418

523 417

524 415

525 415ff.

526 161 ff., 362

527 161 f. , 361

530 415

533 396, 397

534 384

540 384

544 590

545 375

546 365

547 358

552 362

555 371 , 415

559 379

560 384

561 384

563 374, 388, 397

$ 564 374

568 384

အ
အအအအအအအ အအ

Handelsgefeßbuch :

§ 570 375

§ 575 384

§ 577 384

SS 592 ff . 384

592 388

599 384

601 395

§ 602 387

$ 606 379, 381

S $ 608 f. 419

$ 609 381

S$ 614, 615 385

632 371 , 385

646 414

653 381

657 387

661 396

662 379

673 419

675 377

679 398

689 414

S8 692 ff. 385, 389, 398

692 396

693 390, 396, 398

694 390, 398

696 398

$ 699 398

700 403

702 387, 404

706 403

708 403

723 403 [f.

725 389

728 388, 389, 397

731 385, 389, 397,

398

734 897 f.

§ 735 387

739 387

752 385 , 389 , 390,

396, 398

754 390

758 379

774 390

820 387

902 398, 399

903 387, 400

904 399

Einführunggeles zum andelégeſek .

buch :

Art. 2 159, 366,

400

အအအအအ အအအအ အအ

1

အ
အအအအအအအအအအအအအအ
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Zivilprozeßordnung vom 30. Januar

1877-17./20. Tint 1898 :

59 f .. 398

SS f203 f. 552

274 373

286 413

380 402

390 402

396 420

S $ 415 f. 413

415 378, 419

459 416

485 f. 419

488 157

492 420

780 37

806 571

811 406, 407

816, 817 531

844 530

850 407

851 533

857 530, 533, 534

887 377

888 377, 402

ဌ S 889, 890 402

901 402

916 402

§ 918 402

S 946 30

Gerichtsverfaſſung geſes :

S 18 373, 377

S 17 373

§ 23 353

S 109 353

114 363

182 403

Zwangsverſteigerungsgeſeß:

S 165 372

166 353

Reichsgefeß liber die freiwillige Ges

richtsbarkeit vom 17. Mai 1899 :

§ 15 402

18 44

20 495

S 38 402

34 409

142 492, 496

144 43 , 48, 492, 496

145 415

Gewerbeordnung , Faſſung dom

26. It 1900:

6 370

11 . 366

Gewerbeordnung :

§ 11 a 366

S 18 366

§ 31 362

§ 34 369

§ 53 369

106 370

S $ 126, 148, 150 370

Binnenſchiffahrtagefeß :

§ 3 . 353

SS 11 f. 420

$ 58 379

62 379

74 379

101 377

Strandungsordnung:

S 7 375

§ 11 . 413

12 . 374

§ 16 . 359

25 . 405

42 . 351

43 . 375

Seemannsordnung v. 2. Juni 1902 :

1 143, 145

2 350, 356 , 366

3 358, 372, 392

4 358

362, 363

5a 358

7 367

8 368

12 . 362

14 . 368

362

42 . 358

43 . 365, 412

384

53 . 358

57 . 412

58 . 413

64 . 384

65 . 377, 413 ff.

67 .

§ 69 . 140

70 . 163, 412

72 . 163

74 . 140, 370

362

78 . 358

111 . 366

117 f. 362

121 370

122 f. 403

27 .

အ
အအအအအအအအအအအအအအအအအ
အ

A •

139 [.

1

76
.
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Seemannsordnung :

124 412

$ 125 406

§ 128 377

129 401

$ 130 401

Reichsgeſet , betreffend die Geſell.

ichaftenmit beſchränkter Daftung,

Faſſung vom 20. Mai 1899 :

§ 2 39, 40 ff., 485, 497

§ 3 8, 13, 22, 41, 43,

497, 546

§ 5 8, 17, 26, 27, 39,

41 , 43, 46, 480,

497, 513

8, 9, 489

8 , 9, 47, 489

9 8, 9

492

§ 13 . 492

§ 14 . 8, 9 ff ., 14, 16,

19 ff., 30

$ 15 . 10, 30 , 497,502,

505, 521 ff.,

527 ff., 537, 541

$ 16 . 10, 17,508, 521 ,

537, 539, 541,

543, 564, 567,

571, 572

§ 17. • 10, 12, 17, 509ff.,
533

$ 18. 10, 37 , 507, 509,
511

§ 19 . 8, 9 , 35

20 . 8,9 37,546 ,547

§ 21 . 8,10,548ff., 554,

556

SS 22 ff. . 480

22.. 8, 10 , 508, 539,

540, 543, 546,

550, 556, 568

$ 23 10,523,550,555,

556, 569, 570

§ 24. 8, 10, 36, 481 ,

539, 543, 546

26 . 8, 10, 16, 557

27 . 8, 10, 522, 537

28 . 8, 569, 570

29 . 10, 19, 21 , 23

30 . 561 , 563

31 . 10, 539, 546

§ 33 .

Reichsgeſetz, betreffend die Geſell

ſchaften mit beſchränkter Haftung :

§ 37 . 517 ff.

40 . 8, 47

43 . 379

44 . 520

46 . 8,10,516 ff.,547,

561

47 . 13, 14, 21

§ 48 . 15, 16, 548

50 . 10, 17, 36

§ 52 . 379

$ 53 . 480, 481 , 490,

523

§ 55. . 8, 12, 482, 484 ,

485, 489, 498,

502, 503, 504

57 . 8

58 . 8, 25, 26, 560,

563

65 . 522

$ 71 . 379

72 . 45

75 42 ff.

§ 76 . 45

82 . 8

Reichsgeſeß, betreffend die Erwerbs

und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften ,

vom 1. Mai 1889 :

5 , 7, 9

15 . 479

§ 16 . 5, 479

19 . 6

SS 21 , 22 5

5, 7

SS 71 , 72, 74, 89 6

Strafprozeßordnung für das Deutſche

Reich :

§ 50 402, 403

§ 69 402, 403

127 403

SS 248, 249 413

§ 260 413

495 406

Seuchengeſets:

§ 3 353

Heimichaffungsgeſet :

1 354, 367

4 354, 367

5 354, 364

Vereinszollgeles :

SS 78, 80 359, 406

Stellenvermittlung @geles :

§ 9 . 354

§ 7.

§ 64

.

.

.
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.8, 10, 486

34. 10, 19 ,28,560, 561

35 . 537 , 558

I
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Flößereigele :

SS 8 ff. 420

Wechſelſtempelſteuergeſek vom 4.Juni

1879 :

§ 24 61

Allgemeine DeutſcheWechſelordnung :

Art. 4 103, 109, 118

Art. 5 103

Art. 33 133

Art. 37 . 105

C. Deutide Sande @ recht.

Preußiſche Kreisordnung § 137

Preußiſche Provinzialordnung § 91 .

40

40. .

.

.

.

D. Ausländiſches Recht.

Argentiniſches Handelégeſebuch Art. 798 78

Civil code of New York Art. 1713
102

Codigo commercial portuguez de 1888 Art. 340 102

Desgl. Art. 341 61, 77, 110, 118, 124

Codice di commercio vom 31. Oktober 1882 (Italien. HGB .) :

Art. 339
62, 72, 78, 124

Art. 340
111, 130, 132

Art. 344 78, 113

Franzöſiſches Gefeß vom 14. Juni 1865 Art . 1 77 , 110, 123, 130

Art. 2 130

Franzöſiſches Gefeß vom 19. Februar 1874 Art. 5 92, 115

Art. 6 78, 113

Japaniſches Bandelegeſezbuch von 1899 Art. 530 ff. 62, 118

Art. 536 78, 115

Loi sur les chèques et autres mandats de payement et

offres réelles vom 20. Juni 1873 (Belgien) Art. 1 132

Art. 2 111 , 115

Art. 4 118

Art. 5 78

Rumäniſches Handelsgeſelbuch von 1887 Art. 364 62, 72

Art. 365 102, 111,

123, 132

Art. 369 113

Schweizeriſches Obligationenrecht Art. 830 102, 111 , 115 ff., 130

Art. 831 72, 78

Art. 832 123

Art. 833 132, 135

Art . 836 105, 123

Art. 837 78

Schweizeriſche Handelsgeſezgebung 1904 178 ff.

Spaniſches Handelégeſetzbuch von 1885 Art. 535 111

Art. 536 118

Art. 537 132

1

.

.

Siehe ferner Inhaltsüberficht bei Rechtquellen .



II. Sadregiſter.

Actio de effusis vel dejectis. BedingungsfeindlicheRechtsgeſchäfte.

390 . 299.

Ügyptiſche Judikatur. 233 f. Beitrittserklärung 1. Gefelejchaft mit

Aktiengeſellſchaften : beſchränkter Haftung.

Literatur. 454. Bemannung. 162 f.

Aktie und Geſchäftsanteil. 17, Berliner Jahrbuch für Handel und

22 f. Induſtrie. 262.

Anerkennung von Aktiengeſell- Berliner Kaffenverein . 261 .

ichaften , Internationale Vers Betriebsleitung. 391 .

träge über 165. Beweisaufnahme. 156 ff.

Beſchluß der Generalverſamms Beweisficherung. 157 f.

lung. 494. Bild, Recht am eigenen 333.

Erhöhung des Grundfapitals. Board of Directors. 460.

482. Börſenſchiedegerichte 1. Rompenſa :

Leihe einer Attie. 564. tion.

Miete einer Attie. 564. Börſenſpiel. 232 f.

Nebenleiſtungsaktiengeſellſchaft. Börjenteſen. 474.

239 f. Buchführung. 310 , 464.

Sonderrecht der Aktionäre.

255. Cambium. 279 f.

Übernahme von Aktien . 34. Cash notes. 91.

Derficherungsaktiengeſellſchaft. Causa. 274 .

296. Cautio indiscreta. 148, 153 .

Zeichnungsſchein. 490. Check i. Sched .

Zeichnung der Attie, Verpflich: Constitutum possessorium . 195.

tung zur 500.

Zuſtimmung des Auffichtsrats. Däniſches Sandelsrecht. 191 f.

519. Deutiche Reichabant. 238.

Anſchaffung@ geſchäft. 34. Deutſches Reich , Gefeße des

Anſpruchstonkurrenz. 453. 421 f.

Anteilſchein i. Geſellſchaft mit be: Diſtanzfracht. 477.

idhränkter Saftung. Differenzeinwand. 231 , 232, 235.

Arbeiterberſicherung . 295, 306.

Arzneimittel. 437, 442. Effektendepot. 261 .

Aufgebotsverjahren . 30. Eingebrachtes Gut. 486.

Uußertontraktliche Haftung. 448 F. Eintragung ins Handelsregiſter.

42, 491.

Baderäume der Schiffsmannſchaft. Eiſenbahn. 204.

433. Engliſches Banfmejen . 458 .

Bankbetrieb. 309. Erbe, Rechtsſtellung des 246 f .

Bantdepotgeſchäfte. 259 ff Erbſchaftsklage. 249.

Bankverwahrungsvertrag. 261 . Erfindung. 300.

Bantverpfändungsvertrag. 261 . Errungenſchaftsgemeinſchaft. 486.

Bankweſen. 474. Expropriation. 196.
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Fabritbetrieb. 206. Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung ,

Fahrnisgemeinſchaft. 486 . Geſchäftsanteile der — :

Fautfracht. 477. Nießbrauch an einem Geſchäfts.

fiduziariſches Rechtsgeſchäft. 275 . anteil. 566 f.

Firmengejet . 201. Originärer Erwerb 39 .

Forderungerecht. 31 . Pacht 572.

Frachtgut. 159 . Pfändung. 9, 566 f.

Frachtvertrag. 159, 204. Preisgabe. 556 f.

Frantierung. 642. Štammeinlage. 9 f.

Frankreich, Organiſation der Bank Teilung. 17 , 18, 507 ff.

don 237 , 238. Veräußerung, freiwillige. 22 ,

522 ff.

Gaſtaufnahmevertrag. 253. Verbot der Teilung . 513 .

Gattungsſachen . 147 ff. Vereinbarung inter socios.

Gebrauchsmuſter. 300 . 499 ff.

Gebührenbordereau (Schweiz). 650. Vererbung. 511 , 541 ff.

Geiſtige Getränke. 186. Verluſt. 544 ff.

Geldweſen . 474. Verluſtigerklärung. 551,553 f.

Genofſenſchaften . 5 ff. Vermächtnisnehmer. 543 f.

Geſchäftsanteil. 6 , 7 . Verpfändung. 566 f.

Geſchäftsguthaben . 7. Verſteuerung von Nachichüffen.

Gläubiger der Genoſſenſchaft. 7 . 446.

Zwangsvollſtreckung in einen Ge: Zwangsvollſtreckung, Veräuße:

ichäftsanteil. 7. rung im Wege der

Gerichtsweſen in Handelsſachen . 530.

207.
Gefeßesauslegung. 212.

Geſellſchaftmit beſchränkter Haftung, Gefeßeskonkurrenz. 453 .
Geſchäftsanteile der 1 ff., Gewährleiſtung beim Viehhandel.

479 ff. 188 .

Anteilſcheine. 30 . Siehe auch Schweiz. Bundes:

Beitrittserklärung. 482 ff. geſet.

Derivativer Erwerb. 506 ff ., Giroverkehr. 475.

532 ff. Gläubigerrecht, Verlegung des

Einberufung der Geſellſchafter: 447.

verſammlung. 18. Gütergemeinſchaft. 486.

Einziehung. 560 f. Ginbringung eines Geſchäftsanteils

Erhöhung des Stammkapitals. der G. m . b . H. in eine Ehe

480 ff. mit 509.

Erwerb des Geſchäftsanteils. Güterrecht. 197.

34, 35 ff.

Form der Beitrittserklärung. þaft gegen den Schiffer. 401 .
485 . Haftpflicht (Schweiz). 656.

Genehmigung der Gejellſchaft. Haftung des Kapitäns. 386 ff.

518 f. Haftung des Verfrachtere. 381 .

Gemeinſchaftlichmachung des Hamburgiſche Geſeße und Verord:

Geſchäftsanteils . 508 f. nungen . 277 ff.

Geſellſchaftsbeſchluß. 499. Handelébetriebelehre, moderne. 310 .

Herabſeßung des Stammkapis Handelsgebrauch . 213.

tals . 25. Handelsgeſellſchaft, offene. 21 , 27 .

Kaduzierung. 545 f. Einbringung einesGeſchäftsanteils

Leihe eines Geſchäftsanteils. der G. m. b. $. in eine

564 . 509 .

Miete eines Geſchäftsanteils. Handelsrichter. 421 .

564. Handelsſtatiſtik. 302 f.
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Handlungefähigkeit. 198 . Kontokorrent. 205 .

Handlungsgehilfe. 253 . Kontraktliche Haftung . 448 f .

Handwerk. 206. Rreditgewährung . 460.

Haverei, große. 404. freiêpofttontrolle (Schweiz ). 652 .

Heuerung. 139 ff. Künſtleriſche Werke. 169, 173.

Höhere Gewalt. 253, 257, 463.

Hypothet nach fränkiſchem Recht. Lehrlingeweſen . 190 .
242 f .

Literariſche Werke. 169, 173.

Hypothefariſche Verpfändung. 184 , Logißräume. 431 f.

189.
Lotje. 369.

bypothefenbanfgeſek. 314 .
Lübecker Bergenfahrer. 301 f.

Indoſſabilität der Lagerſcheine.1461f.

Internationales Privatrecht. 208.
Mällervertrag. 258.

Internationale Verträge , betreffend
Mängel, Anwendung der SS 439 ff.

BGB. 33 .

die gegenſeitige Anerkennung von

Aktien und ſonſtigen Handels:
Materialen, Bedeutung der 212.

geſellſchaften . 165 ff.
Mitgliedſchaftsrecht. 31 , 32.

Individualrecht. 499.
Münztefen . 203.

Irrtum. 35, 489.

Italien , Sandelévertrag mit der Nachlaß, Beſtandteile des . 247 ..

Schweiz . 179 . Nationalbantgeles. 236 .

Nebenleiſtungsaktiengeſellſchaft.

Kapitän . 336 ff.
239 f .

Abſeßung durch Ronſuln . 372 . Nerum 243.

Bürgerliche Ehre. 369. Niederländiſches Handelsrecht. 254.

Erwerb der Stellung. 370 ff. Niederländiſche Verſicherungeweſen.

Gewerberechtlicher Begriff. 362 .
291 .

Haftung. 386 ff ., 390.

Lebensalter. 367.
Obligation. 243, 244.

Pflichten . 373 ff. Driginärer Erwerb 1. Gefellſchaft

Perſönliche Eigenſchaften. 365 ff. mit beſchränkter Haftung .

Rechte. 373 ff. Öſterreich :

Staatsangehörigkeit. 366. Gewerberecht. 471 f.

Tagebuch . 408. şandelsrecht. 211 f.

Derluſt der Stellung. 370 ff., Hypothekenrecht. 288.

476. Schedgeſeßentwurf. 573 ff.

Verklarung. 414. Wechſelrecht, internationales. 461 .

Zollverkehr. 406.

Zwangsvollſtreckung. 406 f.

Kapitalaſſoziation. 479.
Batentgelege. 314 f.

Kartelle. 263 ff.
Patentrecht. 203.

Kaufmann, Buch des 308.
Perſonalaſſoziation. 479.

Kauffahrteiſchiffe. 430 ff.
Pfandleiher. 199.

Raſſierébriefje. 91 .
Pollizze. 21 .

Keybner. 319 ff.
Portofreiheit (Schweiz). 655.

Rohler. 304 .
Poſitive Vertragsverleßungen. 469.

Kommiffion. 205 .
Poſtanweiſung. 179.

Kompenſation im Verfahren vor
Poftgeheimnis. 654.

den Börſen diebegerichten . 228 f.
Poſticheck . Schweiz. Bundesgefeße.

Komplerrechte. 33.

Konkursgeſek. 207. Querela inofficiosae donationis

Kontext. 463. sive dotis. 249.

Rontoguthaben, Pfändung. 645. Quittanzien . 91 .

1
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Reallaſten. 195, 197.

Receptum cauponum . 253.

Recht findung. .466.

Rechtskraft, Lehre von der

267 ff.

Regiſterrichter. 493 f.

Reichébanf. 474 .

Geſchäftsverkehr mit der 310,
o

-

Schiebøgerichte. 186.

Schiedsrichter. 445.

Schiffer. 346 f.

Sorgfalt eines ordentlichen

378 f.

Schifferreeder. 361 .

Schiffsarzt. 437, 440 .

Schiffsdienſt, Tauglichkeit zum

311 .

Hellamation. 655.

Reserve liability . 461 .

Reviſion . 422 ff.

Ruſſiſch - Polen . Wechſelrecht.

Sammeldepot. 261 .

Schadenerſak. 250 f . , 270 .

Schadensverſicherung. 294.

Sched . 49 ff., 206.

Attive Schedfähigkeit. 58 ff.,

Anweiſungsicheck. 86.

Bezogener. 116 f .

Blauer Scheck. 51 .

Dedung. 77 .

Diſtanzſcheck. 585 .

Effektenjcheck. 54 ff.

Falicher Sched . 588 ff.

Form. 86 ff.

Formulariched. 95 f.

Gelber Scheck. 51 .

Grüner Schect. 51 .

Guthabentlauſel. 85.

Namenſched . 585.

Drtsdatum . 115 f.

Paſſive Schedfähigkeit. 60 ff.,

585.

Plabicheck. 585.

Pofticheck f. Schweizer. Bundes :

gefeße.

Präſentationefriſt. 585 .

Quittunge ched . 86.

Remittent. 123 ff.

Roter Sched . 51, 52 ff.

Schedfentwurf, öſterreichiſcher.573.

Schedvertrag. 69 ff.

Schriftlichkeit. 91 ff.

Sichtſtellung. 130 ff.

Stempelgebühr. 599 ff.

Summenangabe. 101 f.

Unterſchrift . 105 ff.

Verfälſchter Schect." 588 ff .!

Weißer Scheck. 51, 52 ff.

Zeitdatum . 109 ff.

Schedverkehr. 459.

Scherlidhes Sparſyſtem . 245 .

428 f.

Schiffsführer. 355, 358.

Schiffsmannſchaft, Annahme, Ent :

laffung. 139 ff., 161 ff.

Schiffsintereſſent." 385 .

Schiffsoffiziere. 356.
Schweiz:

Bundee gefeß, betreffenddie gewerb :

lichen Muſterund Modele. 300 .

Handelsgefeßgebung. 178 f.

Bundesgeſek, betreffend Poſtiched :

und Giroverkehr. 602 ff.

Seeverſicherung. 477.

Seewechſel. 477.

Selbſthilfe. 402.

Sendeve. 302.

Seßſchiffer. 361 .

Simultangründung. 43 .

Stripturafte. 463.

Sozialrecht. 499, 515, 516.

Sozialverſicherung. 294.

Staatslotterie . 245 .

Stempelſteuergeſeb, Preußiſches. 443 .

Stempeltarif. 444.

Steuermann . 344.

Strandweſen. 405 f.

Sufzeſſivgründung. 39, 43 .

Summendepot . 261 .

Summenverſicherung. 294.

Telegraphie, drahtloſe. 476 ſ.

Termingeſchäft. 229 f.

Tratte. 282.

Treſordepot. 261 .

Überſeßungen. 174.

Unmöglichkeit. 274.

Urkunde, Vorlegung im Prozeß.271f.

Uſance. 213.

Vereinigte Staaten von Amerika,

Notenbankweſen . 235 f.

Vereinsrecht. 313.

Vererbung. 511 .

Vergütung. 143 .

Verheuerungsagenten. 200.



670 Sachregifter.

Vollmacht. 44 ff., 214 ff., 485 .

bem Dubſtratte natur. 215.
Vorbehaltsgut. 486.

Verklarung. 414 .

Verlag &vertrag nach Schweizeriſchem

Obligationenrecht. 470.

Vermengungsdepot. 261 .

Verpflichtung :

indirekte, zur Leiſtung. 467.

zur Eingehung eines Hauptvers

trages. 500 f.

zur Eingehung einer Geſellſchaft

mitbeſchränkter Haftung.501ff.

Verſchulden . 387.

Verſicherungsforderung, Haftung für

Hypotheten und Grundſchulden.

311 .

Berſicherungepolitit. 297 .

Verficherungeweſen . 292 ff.

Vertrag zu Gunſten Dritter. 218.

Vertretbare Sachen . 147 ff.

Vertretung ohne Vollmacht. 219 ff.

Verwaltungsgemeinſchaft. 486 .

Verzinſung. 643.

Viehhandel i. Gemährleiſtung.

Völkerrechtquellen . 259.

Warenmarfen. 202.

Warenſchein. 155.

Waſchräume der Schiffsmannſchaft.

433.

Wechſel. 206 .

Wechſelbrief. 279.

Mechfelfähigkeit. 462.

Wechſelmoratorium . 462, 463.

Wechſelproteſt. 256 f.

Wechſelrecht, das in Rufftjda-Polen

geltende. 255.

Webberlegginge. 302.

Wertpapier. 29.

Wette. 426 .

Wirt, privatrechtliche Stellung. 253.

Zoltarif, Schweizeriſcher. 181 .

Zinsberechnung. 643 .
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